
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
       
 
 

 

 
 

02.093 Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG). Totalrevision 
 

Dokumentationsdienst 
3003 Bern 
Tel.  031 322 97 44 
Fax  031 322 82 97 
doc@parl.admin.ch 

  



02.093 - Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG). Totalrevision - Curia Vi... Seite 1 von 2 

~ V Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament 

Curia Vista· Geschäftsdatenbank 

02.093 - Geschäft des Bundesrates 
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG). Totalrevision 

Einreichungsdatum 

Stand der Beratung 

18.12.2002 

Erledigt 

Botschaft vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und 
Fernsehen (RTVG) (BBI 2003 1569) 

Dokumente 

Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 

Zusammenfassung Botschaft / Bericht und Beratungen 

Medienmitteilungen 

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

Text des Erlasses (AS 2007 737) 

Chronologie I Wortprotokolle 

Entwurf 1 
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) 

Datum 

02.03.2004 

18.03.2004 

09.03.2005 

28.09.2005 

30.11.2005 

06.03.2006 

09.03.2006 

24.03.2006 

24.03.2006 

Rat 

NR Eintretensdebatte und Beginn der Detailberatung. 

NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

SR Abweichend. 

NR Abweichend. 

SR Abweichend. 

NR Abweichend. 

SR Zustimmung. 

NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 2006 3587; Ablauf der Referendumsfrist: 13. Juli 
2006 

http://www.parlament.ch/dlsuche/seitenJgeschaefte.aspx?gesch_id=20020093 04.04.2011 



02.093 - Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG). Totalrevision - Curia Vi... Seite 2 von 2 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2007 737 

Behandelnde Kommissionen 

Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR (KVF-SR) 
Antrag: Differenzbereinigung 

Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR (KVF-NR) 

Antrag: Differenzbereinigung 

Behandlungskategorie NR 

111, Reduzierte Debatte (Art. 48 GRN) 

Erstbehandelnder Rat 

Nationalrat 

Deskriptoren: Hilfe 

Massenmedium Gesetz Sendekonzession Leistungsauftrag Radio- und Femsehgebühren 
SRG privates Massenmedium Alkoholwerbung Werbung Sponsoring service public 
Eidgenössische Kommunikationskommission Bundesamt für Kommunikation Programmaufsicht 
audiovisuelles Programm 

Ergänzende Erschliessung: 
34;freie Schlagwörter: Kommission für Fernmeldewesen und elektronische Medien, Beirat 
SRG 

Zuständig 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) 

Konnexe Geschäfte 

05.3000 

Sie sind hier: Das Schweizer Parlament> Suche> Geschaefte 

© Das Schweizer Parlament / eH -3003 Bem, Impressum, Disclaimer 

http://www.parlament.ch/dJsuche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20020093 04.04.2011 



2. März 2004 

Waber Christian (E, BE): Ich möchte nicht auf einzelne 
Punkte eingehen wie meine Vorrednerinnen und Vorredner; 
sie haben auch mehr Ideologie betrieben, als auf das Kern
geschäft der GPK einzugehen. 
Die GPK lebt eigentlich von der Früherkennung der Pro
bleme in unserem Land, in der Verwaltung, und sie hätte 
die Oberaufsicht. Aber um eine Oberaufsicht auszuüben, 
müsste man die Probleme frühzeitig erkennen. Hier liegt ei
nes der Hauptprobleme der GPK, nämlich: Wie kommen wir 
an die Früherkennung der Probleme heran, in der Ver
waltung und an anderen Orten? Denn die Komplexität ist 
sehr gross und nimmt eine Form an, die ein Milizparlament 
und uns als Mitglieder der GPK auch zeitlich absolut überfor
dert. 
Ich möchte hier auf einen Fall eingehen, auf den Fall Neat. 
Ich habe vor einem Jahr in einer Interpellation den Bundes
rat gefragt, ob es möglich sei, dass die Kosten der Neat, die 
anfänglich ungefähr 13 Milliarden Franken betrugen, sich 
auf 21 Milliarden ausweiten könnten. Diese Zahl war nicht 
einfach von Irgendwoher geholt. Sie basierte auf Hochrech
nungen und war hinter vorgehaltener Hand auch schon ge
nannt worden. Die Antwort des Bundesrates auf diese Frage 
war absolut schwammig; es wurde auch in Abrede gestellt, 
dass überhaupt jemals mit einem solchen Desaster gerech
net werden müsste. Wir sehen aber nun angesichts der Ent
wicklung, dass eine solche Ausweitung der Kosten absolut 
realistisch ist. Die Antworten, die wir bekommen - von der 
Delegation, aber vor allem von der Verwaltung -, gehen da
hin, dass man, alles im Griff habe, dass die Kostenentwick
lung absolut normal sei und dass diese Kosten auch bezahlt 
werden könnten. Wir wissen aber schon heute, dass diese 
Entwicklung der Kosten der Neat in einigen Jahren ganz si
cher nach einer PUK rufen wird oder dass zumindest die 
GPK sehr stark gefordert sein wird. An diesem Beispiel se
hen Sie: Auch wenn wir Probleme früh erkennen, sind die 
Auskünfte und auch die Zugriffe ein sehr delikates Thema; 
manches will man gar nicht darlegen, weil eben die politi
schen Konsequenzen sehr gross wären. 
Die Oberaufsicht der GPK dümpelt vor sich hin, und zwar 
deshalb, weil, wie im vorliegenden Falle, die Komplexität 
sehr gross ist und auch der Einfluss der Verwaltung immer 
grösser wird. Es gibt eine Ausweitung dieser Verwaltung, 
und auch die Probleme werden dort selber gelöst, oder man 
möchte sie dort lösen, ohne Einbezug des Parlamentes. Die 
GPK muss auch innerhalb der Parteien aufgewertet werden. 
Es geht nicht an, dass sie einfach als ein ccAbstellgeleise» 
dient, weil in der GPK keine Lorbeeren zu holen sind, ausser 
bei persönlichen Profilierungen durch Indiskretionen. Es 
macht mir wirklich Sorge - auch wenn ich auf die vergange
nen Jahre zurückblicke -, dass die Presse immer wieder mit 
Angaben, mit Daten bedient wurde, die nur für die GPK sei
ber bestimmt waren. 
Das Sekretariat - das muss ich festhalten - macht sehr gute 
Arbeit, aber es steht oftmals im Schilfe, weil bei der The
menwahl von den Mitgliedern der GPK sehr wenige Vor
schläge kommen. Warum? Weil die Früherkennung nicht 
spielt. Das führt wiederum dazu, dass die Verwaltung das 
Sagen hat und die wahren Probleme weniger angegangen 
werden können. 
Ich möchte noch sagen, dass der GPK-Bericht - man sieht 
es hier an der Präsenz des Parlamentes - an Bedeutung 
verloren hat und immer mehr an Bedeutung verliert, weil der 
zeitliche Aspekt immer wichtiger wird. Die Dinge sind schon 
lange gelaufen; wir haben viele andere Sachen, die auf dem 
Tisch liegen. Ich finde es schade, dass der GPK-Bericht Im 
Parlament sehr wenig Widerhall findet. Das hat der Bericht 
nicht verdient. Ich möchte das Parlament selber auffordern, 
hier Abhilfe zu schaffen. 

Fasel Hugo (G, FR), für die Kommission: Es ist nicht meine 
Aufgabe, die einzelnen Stellungnahmen der Fraktionen zu 
kommentieren. Der Bericht wurde vorgelegt, damit gerade 
die Fraktionen ihre Kommentare dazu abliefern können. Es 
wurden in verschiedenen Bereichen Ergänzungen ge-
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wünscht; es wurde auf Themen hingewiesen, wie beispiels
weise auf die vollständig ungenügende Statistik im sozial
politischen Bereich. Das sind Anregungen, die aufzunehmen 
sind. Toni Brunner hat darauf hingewiesen, dass man sich 
auf Wesentliches zu konzentrieren hat. Das sind immer Ent
scheidungsfindungsprozesse innerhalb der GPK. Und auch 
dort gilt das politische Geschäft: Es werden nämlich Mehr
heiten gefunden - das ist eine politische Einfärbung auch 
der Arbeit der GPK.. Dort wird ausgewählt, was politisch 
mehrheitsfähig ist. 
Zu Südafrika gibt es tatsächlich unterschiedliche Positionen. 
Es wäre deplatziert, hier jetzt Ausführungen zu machen. 
Dass das Kriegsmaterialgesetz und seine Umsetzung ein 
Dauerbrenner für die GPK sein wird, ist, so denke ich, gege
ben. 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir die einzelnen Anregun
gen für die Arbeit der GPK auf, weisen sie dann auch den 
Subkommissionen zu, damit sie unter Umständen - wenn 
sich dort Mehrheiten finden - das eine oder andere Thema 
für die künftige Arbeit aufnehmen werden. 
Ich danke den Fraktionen für die einzelnen Stellungnahmen 
zum Bericht. 

Vom Bericht wird Kenntnis genommen 
11 est pris acte du rapport 

02.093 
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über Radio und Fernsehen. 
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Lai federale 
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Message du Conseil tederaI18.12.02 (FF 20031425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - SUite) 

Antrag der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, bis spätestens 1. Oktober 2004 eine über
arbeitete Vorlage zu verabschieden. Bei der Überarbeitung 
sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 
1. Es sind die Voraussetzungen zur Umsetzung eines dua
len Mediensystems zu schaffen. Das heisst: Die Werbeord
nung ist für die privaten Anbieter zu liberalisieren (Rahmen
bedingungen des EÜGF), und die Passagen betreffend die 
Medienkonzentration sind zu streichen. 
2. Der Leistungsauftrag (Grundversorgung) ist eng und prä
zis zu definieren (Zweckbindung der Gebühren). 
3. Die bürokratische Behördenorganisation ist ersatzlos zu 
streichen, und die parlamentarische Kontrolle bezüglich der 
Erfüllung des gebührenfinanzierten Leistungsauftrages ist 
zu stärken. 
4. Die technische Verbreitung der Programme und deren Zu
gang sind im Fernmeldegesetz zu regeln. 
5. Um die nicht mehr zumutbaren Wettbewerbs nachteile für 
erivate Anbieter so weit wie möglich zu beseitigen, ist als 
Ubergangslösung bis zur Inkraftsetzung des neuen, überar
beiteten RTVG auf der Basis des geltenden Rechtes (Art. 17 
Abs. 2 und 3) sofort ein Gebührensplitting einzuführen. 



02.093 Conseil national 

Antrag der freisinnig-demokratischen Fraktion 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag: 
1. Auf eine Totalrevision des heutigen RTVG ist zu verzich
ten. 
2. Die SRG-relevanten Fragen sind in einer eigenen Gesetz
gebung (Lex SRG) zu regeln, mit dem Ziel, in allen Sprach
regionen die Konkurrenzfähigkeit der SRG gegenüber 
ausländischen Konkurrenten zu gewährleisten, ohne dass 
dazu neue Behörden und zusätzliche staatliche Kompeten
zen und Einflussmöglichkeiten geschaffen werden. 
3. Der Bereich der privaten Anbieter ist weitgehend zu libe
ralisieren. 
4. Die technischen Elemente der Verbreitung von Radio und 
Fernsehen sind In das Fernmeldegesetz einzufügen. 

Antrag Zisyadis 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, ein Gesetz vorzulegen, das: 
- den Service public der SRG SSR gegenüber der nationa
len und internationalen Privatkonkurrenz stärkt; 
- jegliche Programmbeeinflussung durch die Politik aus
schliesst; 
- der dezentralen Publikumsvertretung mehr Bedeutung bei
misst; 
- die Mittel des Service public, insbesondere von Swissinfol 
Schweizer Radio International, erhält und ausbaut; 
- die Werbeeinflüsse begrenzt; 
- die Regel- und Bürokratisierungsdichte lockert. 

Proposition du groupe de I'Union democratique du Centre 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de remanier le projet d'ici au 1 er octobre 2004. 
A cet egard, le Conseil federal tiendra compte notamment 
des points suivants: 
1. On creera les conditions permettant la mise en place d'un 
systeme audiovisuel dual. En d'autres termes, le regime de 
la publicite sera IiMralise s'agissant des fournisseurs prives 
(conditions cadres de la CETT), et les dispositions con
cernant la concentration des medias seront biffees. 
2. Le mandat de prestations (desserte de base) est a definir 
de maniere aussi concise que precise (affectation Iiee de la 
redevance). 
3. ~organisation bureaucratique des autorites est a suppri
mer purement et simplement, et le contröle du Parlement sur 
la mise en oeuvre du mandat de prestations finance par la 
redevance est a renforcer. 
4. Les aspects concernant la diffusion technique des pro
grammes et leur reception seront regles dans la loi sur les 
telecommunications. 
5. Afin de lever autant que possible les desavantages con
currentiels desormais intolerables que subissent les fournis
seurs prives, iI sera mis an place a titre transitoire, jusqu'a 
I'entree en vigueur de la version remaniee de la LRTV, et en 
vertu du droit actuel (art. 17 al. 2 et 3), un splitting de la re
devance. 

Proposition du groupe radical-Iiberal 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat: 
1. Une revision totale de I'actuelle LRTV doit etre abandon
nee. 
2. Les questions touchant la SSR doivent etre reglees dans 
une loi specifique (lex SSR) avec pour objectif de garantir la 
capacite concurrentielle de la SSR dans toutes les regions 
Iinguistiques face aux concurrents etrangers, sans que ne 
soient crMes a cet effet de nouvelles autorites, des compe
tences etatiques supplementaires ou de nouvelles possibi
lites d'influence. 
3. Le domaine des diffuseurs prives doit etre largement Ii
beralise. 
4. Les elements techniques concernant la diffusion radio et 
television doivent etre integres dans la loi sur les telecom
munications. 
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Proposition Zisyadis 
Renvoi au Conseil federal 

2 mars 2004 

avec mandat pour qu'i1 revienne avec une loi qui: 
- renforce le service public SRG SSR face a la concurrence 
privee nationale et internationale; 
- ecarte toute mainmise du pouvoir politique sur les pro
grammes; 
- renforce le röle des organes de representation du public 
de maniere decentralisee; 
- maintienne et developpe les ressources du service public, 
notamment Swissinfo/Radio Suisse Internationale; 
- limite I'ingerence publicitaire; 
- reduise la densite normative et bureaucratique. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La loi federale 
sur la radio et la television date de 1991. Le paysage de la 
radiodiffusion s'est depuis lors transforme de facton radicale. 
~evolution technologique remet notamment en cause les 
methodes de regulation. La loi en vigueur n'offre pas de so
lution a de nouveaux phenomenes tels que la numerisation 
et la convergence croissante de la radiodiffusion et des tele
communications. 
Ces dix dernieres annees, le nombre des programmes 
etrangers s'est multiplie. En Suisse, les chaines de televi
sion des pays voisins detiennent plus de la moitie des parts 
de marche, ce qui represente un record europeen. Cette in
ternationalisation des medias menace de marginaliser le 
service public suisse. Or, dans un pays plurilingue aussi 
complexe que le nötre, les programmes radiodiffuses qui 
s'adressent a toutes les couches de la population jouent un 
röle crucial parce qu'i1s fondent notre identite commune. 
~internationalisation a aussi rendu impossible le modelage 
politique de tout le paysage mediatique par I'octroi de con
cessions. La majeure partie des programmes captables en 
Suisse n'ont pas besoin de concession suisse. Le coOt de la 
procedure d'obtention d'une concession et I'obligation de 
remplir un mandat de prestations handicape nt les diffuseurs 
suisses, qui sont encore defavorises par rapport aleurs con
currents etrangers par la plus grande severite des prescrip
tions en matiere de publicite et de parrainage. 
Si le regime actuel permet bien de soutenir les diffuseurs 10-
caux gräce aux redevances de reception, iI est presque im
possible en revanche d'affecter les fonds de maniere ciblee 
lors de la repartition de quotes-parts de la redevance. Le 
systeme tend plutöt a figer les structures de petite envergure 
et souvent inefficaces, barrant ainsi la route a une evolution 
dynamique. 
La nouvelle loi propose un veritable changement com;(u 
dans une perspective defensive, imposant a tous les diffu
seurs un mandat de prestations avec ses elements de pro
tectionnisme et son interventionnisme. Le systeme des 
concessions fait place a une politique des medias qui realise 
les objectifs constitutionnels, notamment par la definition de 
mandats cibles, assortis d'une dotation financiere. Les seuls 
diffuseurs ayant desormais besoin d'une concession so nt 
ceux qui touchent une quote-part de la redevance ou qui ont 
un acces garanti aux infrastructures de transmission. 
~axe central du projet de loi est I'execution du mandat de 
service public. En concentrant en priorite le produit des re
devances sur la SSR, on garantit a l'echelon de la region lin
guistique et a celui du pays un service public capable de 
tenir tete a la concurrence commerciale etrangere avec ses 
puissants moyens financiers. 
Pour que la SSR reste en mesure de remplir son mandat, 
elle pourra ainsi se financer sur le marcM - public et parrai
nages -, mais dans une moindre mesure par rapport aux dif
fuseurs prives. La SSR peut continuer a se developper, mais 
son expansion sera contrölee. La loi lui im pose des limites la 
ou le «champ d'application» des medias prives risquerait 
d'etre entrave inutilement. La question de savoir si la SSR 
remplit effectivement son mandat ne peut pas etre examinee 
dans une procedure juridique formelle. 11 est prevu d'intro
duire un comite consultatif independant pourvu d'une infra
structure professionnelle. 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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En permettant qu'une partie des redevances de reception 
soit versee aux diffuseurs locaux et regionaux et en develop
pant ce systeme par rapport a la LRTV de 1991, la nouvelle 
loi repond au souhait de la population de beneficier de pro
grammes de proximite. Le partage des fonds est beaucoup 
plus cible qu'auparavant et a pour but de faciliter la realisa
tion de programmes professionnels de haute qualite. 
Les diffuseurs qui ne revendiquent ni quote-part de la rede
vance ni acces facilite aux infrastructures de transmission 
ne sont plus tenus de participer a la realisation du mandat 
constitutionnel. La reglementation de la publicite est consi
derablement assouplie pour les diffuseurs prives et se rap
proche du modele europeen. Les diffuseurs qui ne ret,(oivent 
pas de soutien financier et dont les programmes ne so nt pas 
captables a I'etranger beneficient d'une reglementation en
core plus liberale. 
En ce qui concerne les moyens de transmission, la loi garan
tit suffisamment de possibilites aux radiodiffuseurs face a la 
concurrence des diffuseurs commerciaux de services de te
lecommunication qui operent a grande Elchelle. La SSR et les 
diffuseurs qui obtiennent une concession en echange de 
prestations particulieres se voient offrir des conditions avan
tageuses d'acces aux moyens de diffusion afin qu'ils puissent 
atteindre leur public et remplir leur mandat de prestations. 
Quant aux nouveaux moyens techniques, la loi fournit une 
panoplie de mecanismes soupies pour assurer la diversite 
des programmes offerts au public. La nouvelle loi couvre ex
clusivement les programmes radio et TV classiques et evite 
ainsi toute surreglementation des nouvelles formes de com
munication, teiles que les services en ligne. ~organisation 
des autorites se voit egalement adaptee aux mutations tech
nologiques. Comme la frontiere entre la radiodiffusion et les 
telecommunications devient de plus en plus floue, une seule 
instance sera desormais competente pour reglementer les 
deux domaines. Les decisions fondamentales concernant la 
politique des medias reste nt en revanche du seul ressort 
des autorites politiques. 
La commission s'est reunie a neuf reprises pour etudier ce 
projet de loi. 11 subsiste 51 propositions de minorite, et les 
principales modifications par rapport au projet du Conseil fe
deral sont les suivantes. 
Concernant la publicite et le parrainage, on propose une ex
tension de I'interdiction a la publicite pour toutes les bois
sons alcoolisees, une reglementation au niveau de I'ordon
nance, par le Conseil federal, des interruptions publicitaires 
et de la duree de publicite maximale pour les diffuse urs pri
ves de programmes, des I'introduction de I'interdiction gene
rale de publicite et de parrainage pour les programmes radio 
de la SSR. 
Concernant le soutien des diffuseurs prives de programmes, 
on maintient la possibilite d'un soutien, par une quote-part 
de la redevance de reception, des diffuseurs a programme 
radio complementaire a caractere non commercial dans les 
agglomerations, de faire un calcul differencie du montant to
tal des quotes-parts de la redevance pour la radio et la tele
vision et d'interdire aux diffuseurs de programmes b6nefi
ciant d'une quote-part de la redevance de reverser leurs 
benefices. 
S'agissant des diffuse urs prives de programmes, iI y a la 
possibilite d'octroyer une concession pour les entreprises 
ayant une position dominante sur le marchB, pour autant 
qu'elles ne mettent pas en peril la diversite des opinions et 
de I'offre. Une teile position ne constitue pas a elle seule un 
motif d'exclusion suffisant. 11 y a egalement limitation du 
nombre de concessions autorisees a deux concessions de 
radio et deux concessions de television pour la mäme entre
prise. Mais des mesures sont egalement prevues contre les 
diffuseurs de programmes ayant une position dominante sur 
le marche, uniquement lorsque ces derniers en abusent. 
En ce qui concerne la SSR, aucune limitation supplemen
taire n'est prevue pour ses programmes thBmatiques. 11 est 
egalement prevu de lever I'interdiction de diffusion de pro
gramm~s regionaux par la SSR et de pouvoir transferer des 
etudes d'audience de la SSR a tous les diffuseurs de pro
grammes sous la forme d'une fondation independante. 
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Pour la diffusion des programmes, des frequences radio 
sont attribuees ades diffuseurs prives au moment ou elles 
deviennent disponibles, jusqu'a ce que soit atteinte la pro
portion de 40 pour cent de toutes les frequences en leur fa
veur. 
Parmi les points importants modifies, iI y a I'organisation des 
autorites. La repartition actuelle est utilisee comme point de 
depart pour la nouvelle organisation. La commi~sion a no
tamment renonce a la suppression de l'AIEp, ainsi qu'a la 
creation de la Commission des tI~lecommunications et des 
medias electroniques et du comite consultatif destine a ob
server la creation des programmes de la SSR. 11 est prevu 
pour chaque region linguistique un organe de mediation 
commun a la SSR et aux diffuseurs prives de programmes. 11 
est egalement souhaite que I'AIEP cree un organe de me
diation pour surveiller la publicite et le parrainage, ainsi que 
le traitement des plaintes dans les affaires faisant intervenir 
le droit a I'antenne. 11 est egalement prevu pour chaque re
gion linguistique un Conseil du public commun pour tous les 
concessionnaires. La composition des conseils se ferait 
apres mise au concours publique. 
Cette nouvelle loi, malgre sa complexite et son ampleur, doit 
permettre une meilleure gestion des medias radio et televi
sion. 
La commission recommande d'entrer en matiere et de de
battre des differents articles qui vous seront soumis. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Ausgangs
lage für die Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio 
und Fernsehen (RTVG) ist eigentlich klar. Das alte Gesetz 
stammt zwar erst aus dem Jahre 1991, einige Kolleginnen 
und Kollegen hier wirkten damals schon mit. Seither - das 
ist ganz wichtig - hatten wir eine rasante Veränderung der 
Medienlandschaft, insbesondere im elektronischen Bereich, 
in der technischen und in der ökonomischen Entwicklung. 
Wir haben auch eine Konvergenz der v~rschiedenen Sys
teme, und - was mir aus der Sicht des Parlamentes ganz 
wichtig scheint - wir haben seither fast zwanzig parlamenta
rische Vorstösse aus Ihrer Mitte überwiesen, vor allem auch 
aus dem bürgerlichen Lager, die verlangen, dass das RTVG 
revidiert wird, dass es entsprechend den Veränderungen an
gepasst wird. Seit der Verabschiedung der. Botschaft des 
Bundesrates sind noch einmal fast zehn zusätzliche parla
mentarische Vorstösse überwiesen worden, die alle auf 
diese Revision abzielen. 
Was ist das Ziel dieser Revision? Das Ziel dieser Revision 
ist es in der heutigen Medienlandschaft, einerseits die Ser
vice-public-Funktion der elektronischen Medien zu stärken, 
andererseits aber gleichzeitig auch die Medienvielfalt zu er
möglichen. Das heisst, dass wir den privaten lokalen Radio
und Fernsehstationen mehr Luft, mehr Entwicklungsmög
lichkeiten geben, damit diese Vielfalt auch in Zukunft in einer 
Art dualem System überhaupt überleben kann. 
Sie haben es selber gespürt; es gibt selten ein Gesetz, für 
das in dieser intensiven Weise lobbyiert wird. Man muss 
sehen: Die elektronischen Medien, insbesondere das Fern
sehen, stehen sozusagen als Kristallisationspunkt sehr ver
schiedener gesellschaftlicher Entwicklung~n da. Es geht hier 
um die Versorgung, um den Service public, es geht um die 
Sicherung der Medienvielfalt. Das ist ja für unsere Demokra
tie immer noch etwas Konstitutives, denn ohne Medienviel
falt haben wir auch keine demokratische Auseinander
setzung. 
Es geht um die regionalen Aspekte, auf diese mächte ich 
besonders hinweisen. Wir wollen ja nicht nur eine Medien
ordnung, die im «Millionen-Zürich .. funktioniert. Unser Land 
besteht auch aus Regionen, es besteht aus sprachlichen 
Minderheiten, und eine Medienordnung soll nicht einfach auf 
das «Millionen-Zürich .. zugeschnitten sein, auf die Möglich
keiten, dort Geld zu verdienen, sondern eben auf das ganze 
Land und auch auf unsere kulturelle und gesellschaftliche 
Vielfalt. 
Es ist aber auch ein kommerzieller Aspekt, der sich in die
sem RTVG kristallisiert. Da wird investiert - in die Pro-
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gramme, in die Verbreitung, in die Übertragung, in neue 
Techniken. Wir haben es im Medienbereich denn auch mit 
einem Milliardenmarkt zu tun. Es ist klar, dass sich all diese 
Aspekte dann in diesem Radio- und Fernsehgesetz kristalli
sieren und damit auch zu dieser gesellschaftlichen Ausein
andersetzung führen. Es wurde deshalb sehr hart gestritten; 
das ist auch gut so. 
Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass wir in der KVF 
mit unseren Anträgen nichts übers Knie gebrochen haben. 
Wir haben uns sehr sorgfältig mit dieser Materie auseinan
der gesetzt: Wir haben Hearings mit praktisch allen Beteilig
ten veranstaltet ,- mit Vertretern der Privaten, der SRG, der 
Arbeitnehmerverbände, der Werbewirtschaft, der Wissen
schaft. Wir haben versucht, alle diese Aspekte in unsere Be
ratungen mit einzubeziehen. 
Es ist schon so, dass wir jetzt eine Vorla"ge haben, die sehr 
viele irritiert - eine Vorlage mit 51 Minderheitsanträgen. Sie 
erhalten laufend zusätzliche Einzelanträge auf den Tisch. 
Das kann tatsächlich zu einer gewissen Verwirrung führen. 
Ich meine aber, es ist nicht schlecht, wenn jetzt all diese An
träge auf den Tisch kommen und heute, morgen und über
morgen diskutiert werden können. Ich glaube, wir sollten 
aufpassen, dass wir ein solches Gesetzesprojekt - das 
spüre ich in der Argumentation zu einzelnen Rückweisungs
anträgen - nicht einfach nur daran messen, ob es den eige
nen Partikularinteressen hundertprozentig entspricht, und 
wenn es das nicht tut, dann sagen wir Nein und wollen von 
alldem nichts mehr wissen. 
Ich habe den Eindruck, dass hinter sehr vielen Anträgen, die 
heute gestellt werden, eben diese Partikularinteressen ste
hen, dass die Antragsteller eine Gesamtbeurteilung dieses 
Entwurfes einzig und allein von ihrem Standpunkt aus vor
nehmen. Damit wird man dem Anspruch dieses Gesetzes 
nicht gerecht, und man wird eben vor allem dem Umstand 
nicht gerecht, dass wir mit diesem Gesetz auch einen Ver
fassungsauftrag zu erfüllen haben. Ich möchte daran erin
nern, dass wir mit einer Bestimmung, die als Artikel 93 auch 
in die neue Bundesverfassung übernommen worden ist, im
merhin einen Verfassungsartikel haben, in dem klipp und 
klar ausgedrückt wird, dass Radio und Fernsehen zur freien 
Meinungsbildung beitragen müssen, dass sie die Vielfalt und 
die Unterschiede in den Bedürfnissen in unserem Lande ab
bilden und dass sie dem allem auch Ausdruck geben müs
sen. 
Wir haben in diesem Verfassungsartikel auch bereits ganz 
klar eine Medienordnung vorgegeben, mit der Unabhängig
keit der Programmgestaltung; wir haben im Verfassungsarti
kel - das ist sehr wichtig - auch bereits festgehalten, dass 
die elektronischen Medien auch auf die andern Medien, ins
besondere auf die Presse, Rücksicht nehmen sollen. 
Mit anderen Worten: Bereits in der Verfassung haben wir 
eine klare Vorgabe und auch die Erkenntnis - das ist sehr 
wichtig, wenn jetzt dann Anträge kommen, die das ganze 
Gesetz auseinander dividieren wollen -, dass die ganze Me
dien landschaft natürlich letztlich eine Landschaft von kom
munizierendem Röhren ist. Sie können eben nicht die SRG 
irgendwie ausgestalten, ohne dass das Auswirkungen auf 
die privaten und lokalen Anbieter hat. Sie können auch nicht 
eine Werbeordnung im Bereiche der elektronischen Medien 
verabschieden, ohne dass das Auswirkungen auf andere 
Medienbereiche, beispielsweise auf die Presse, hat. Des
halb hängt eben alles miteinander zusammen. Deshalb ha
ben wir hier nicht ein SRG-Gesetz oder ein Gesetz über die 
lokalen und privaten Anbieter, sondern wir haben hier das 
RTV-Gesetz, das eben die gesamte Medienlandschaft mit 
umfassen muss, weil die Abhängigkeiten in allen Bereichen 
eminent gross sind. Es ist wichtig, dass wir von diesem 
Grundsatz ausgehen. 
Ich habe bereits im Vorfeld gespürt, dass man jetzt teilweise 
schon die Muskeln spielen lässt. Man analysiert alles aus 
der eigenen partikularen Position. Ich möchte jetzt aber be
reits daran erinnern, dass in diesem Gesetz, das ja die 
asymmetrische Werbeordnung festschreibt, beispielsweise 
für die lokalen privaten Anbieter eben auch gewisse neue 
Möglichkeiten des Gebührensplittings vorgesehen sind. loh 
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erinnere daran, dass die privaten Betreiber, die aufgrund 
dieses Gesetzentwurfs zu uns gekommen sind, auch in den 
Hearings zum Ausdruck gebracht haben, dass sie unbedingt 
auf dieses Gesetz eintreten wollen und dass sie sich ent
schieden gegen die Rückweisung wehren, weil sie jetzt drin
gend - dringendl - diese Anpassungen brauchen. 
Es ist eine Illusion zu meinen, man könne das jetzt heute 
schnell zurückweisen und wir hätten morgen schon einen 
neuen Entwurf, der dann die Vielfalt all dieser Wünsche, 
dieser Partikularinteressen berücksichtige. Übrigens hat ja 
auch die Economiesuisse uns und Ihnen noch letzte Woche 
ein Schreiben zukommen lassen, in dem Sie auch ganz 
deutlich aufgefordert werden, nicht für Rückweisung zu stim
men. Wir brauchen jetzt diese Revision, wir brauchen jetzt 
diesen Schritt. Wenn wir die Vorlage nämlich zurückweisen, 
dann beginnen wir praktisch wieder bei null, und wir werden 
wieder einen sehr langen Prozess haben. Die in den Rück
weisungsanträgen genannten Daten sind teilweise illuso
risch. Sie entsprechen übrigens auch nicht dem parlamenta
rischen Recht. 
Ich möchte Sie deshalb jetzt abschliessend bitten: Treten 
Sie auf dieses Gesetz ein, weisen Sie die Rückweisungsan
träge abi Ich kann auch daran erinnern: Die KVF hat am 
Schluss ihrer Beratungen diese Vorlage mit 21 zu 1 Stim
men bei 1 Enthaltung gutgeheissen. Ich möchte Sie doch 
daran erinnern, dass die politische Vielfalt in dieser Kommis
sion wirklich proportional abgebildet wurde. Wir empfehlen 
Ihnen also mit 21 zu 1 Stimmen, hier jetzt vorwärts zu ma
chen, das Geschäft zu beraten und das Ganze nicht wieder 
wegen partikularer Interessen aus dem «Millionen-Zürich» 
aus dem Sessionsprogramm zu kippen - zulasten der regio
nalen, der privaten Anbieter, die heute mit diesem Gesetz 
eben auch mehr Luft haben möchten. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, diese Gesetzesberatung jetzt 
anzugehen. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Was schaffen wir mit dem vor
liegenden Gesetzentwurf? Wir schaffen einen Leistungsauf
trag für die SRG, welche landesweit in allen Sprachregionen 
senden muss. Im Weiteren schaffen wir einen Leistungsauf
trag für lokale und regionale Veranstalter, welche in einem 
begrenzten Versorgungsgebiet senden dürfen. Weiter schaf
fen wir die Möglichkeit, dass die SRG regionale Fenster, 
zielgruppenorientierte Programme und Spartenprogramme 
einfügen kann. 
Die Kosten dieser nationalen und regionalen Leistungsauf
träge und das publizistische Angebot der SRG werden 
natürlich über die Empfangsgebühren abgegolten. Damit ze
mentiert der vorliegende Entwurf nichts anderes als die vor
herrschenden Strukturen der Schweizer Medienlandschaft 
und liefert in keiner Art und Weise Alternativen für eine mo
derne Medienpolitik. 
Wir haben von Herrn Vollmer gehört, dass die Medienland
schaft eine rasante Entwicklung durchmacht. Es dürfte 
schwierig sein, diesen gutschweizerischen Lösungsansatz, 
wie er hier vorliegt, zu umschreiben. Ich denke, der Aus
druck «subventionierter Wettbewerb» dürfte am ehesten zu
treffen. Es gilt unseres Erachtens Grundsätze zu beachten, 
die im vorliegenden Entwurf kaum oder zu wenig beachtet 
werden. 
1. Die Schweiz braucht eine SRG, welche in allen Sprachre
gionen einen eigenständigen Leistungsauftrag erfüllt und 
sich insbesondere gegenüber der ausländischen Konkur
renz zu behaupten vermag. 
2. Für die privaten Anbieter sind bessere Konditionen zu 
schaffen, statt sie mit mehr Subventionen lahm zu legen und 
einzuengen. Das duale Mediensystem ist zu realisieren. Wir 
haben auch von Herrn Vollmer gehört, dass privaten Veran
staltern mehr Luft zu geben ist. Im vorliegenden Entwurf wird 
ihnen nicht mehr Luft gegeben, sondern sie werden wieder 
durch zusätzliche Auflagen eingeengt. 
3. Der Leistungsauftrag ist anhand der Programme zur Ge
währleistung des Meinungsbildungsprozesses zu beurteilen. 
Die Zweckbindung der Gebühren an den Leistungsauftrag 
ist unerlässlioh. 
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4. Mit Empfangsgebühren dürfen keine Programme finan
ziert werden, welche auch durch Werbung finanziert werden 
können. 
5. Gebührenfinanzierte Programme dürfen andere Veran
stalter nicht konkurrenzieren. 
6. Weder Private noch die SRG sollen durch die neu zu 
schaffende Behördenorganisation eingeschränkt werden. 
Hier gilt der Grundsatz des freien Unternehmertums. Viel
mehr gilt es, auf der Gegenseite zu überprüfen, ob mit den 
gebührenfinanzierten Programmen die Ziele erreicht wer
den. 
7. Private wie SRG sollen gleichermassen Zugang zu den 
Verbreitungskanälen haben, zu gleichen Preisen und Kondi
tionen. 
Das ursprüngliche Ziel der Revision war ja die Einführung 
des dualen Systems. Der vorliegende Entwurf macht unse
res Erachtens eine Kehrtwende. Überdies ist nicht einzuse
hen, weshalb für identische Leistungsaufträge mehrere Ver
anstalter regional oder national zuständig sein sollen oder 
können. 
Die Zielsetzung, die auch im Raum steht - mehr Wettbe
werb, einfache und klare Regelungen -, wird mit dem vorlie
genden Entwurf klar verfehlt. Die SVP-Fraktion stellt deshalb 
einen Rückweisungsantrag mit dem Auftrag an den Bundes
rat, bis' spätestens 1. Oktober 2004 eine überarbeitete Vor
lage zu verabschieden. 
Bei der Überarbeitung sind fünf wichtige Punkte zu beach
ten: 
1. Es sind die Voraussetzungen zu schaffen für die Einfüh
rung des dualen Mediensystems. Das heisst, die Werbeord
nung ist für private Anbieter zu liberalisieren. Die Passagen 
betreffend die Medienkonzentration sind zu streichen. 
2. Der Leistungsauftrag ist eng und präzis zu definieren, und 
die Zweckbindung der Gebühren ist aufzuführen und im Ge
setz zu verankern. 
3. Die bürokratische Behördenorganisation ist ersatzlos zu 
streichen. Dagegen muss die parlamentarische Kontrolle 
bezüglich der Erfüllung - und nur bezüglich der Erfüllung -
des gebührenfinanzierten Leistungsauftrages gestärkt wer
den. 
4. Die technische Verbreitung der Programme und deren Zu
gang sind im Fernmeld,egesetz zu regeln. Es ist klar unsere 
Ansicht, dass dieser Aspekt in einem Gesetz einheitlich und 
klar geregelt werden muss. Wir haben es gehört: Private 
drängen auf eine Lösung. Das heisst aber nicht, dass wir als 
Parlament uns unter Druck setzen lassen und eine Lösung 
verabschieden, die niemandem hilft. Wir sind nach wie vor 
auch der Ansicht, dass Private ein Problem haben. 
5. Deshalb stellen wir als Übergangslösung zur Diskussion, 
dass die nicht mehr zumutbaren Wettbewerbsnachteile für 
private Anbieter so weit wie möglich sofort zu beseitigen 
sind. Es gilt also, von heute bis dann, wenn der überarbei
tete Entwurf vorliegt, eine Übergangslösung auf der Basis 
des geltenden Rechts einzuführen. Die Absätze 2 und 3 von 
Artikel 17 RTVG lassen eine solche Lösung zu, die dem 
Bundesrat auferlegt werden kann. 
Der ursprünglichen Zielsetzung, nämlich mehr Wettbewerb 
und mehr Medienvielfalt, wird der vorliegende Entwurf nicht 
gerecht. Im Gegenteil werden bestehende Strukturen ze
mentiert, und ,ich denke fast, man wolle sich von den Priva
ten durch das Gebührensplitting die Zustimmung zu diesem 
Gesetz erkaufen. Das darf es doch wohl nicht seinl 
Ich bitte Sie, dem Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion 
zuzustimmen. 

Pelli Fulvio (RL, TI): Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, das 
RTVG an den Bundesrat zurückzuweisen. 
Sie ersehen eine erste Begründung aus dem Text des Antra
ges. Die Kommissionsberatungen haben gezeigtt dass sich 
die Totalrevision in eine überperfektionistische Ubung ver
wandelt hat, bel welcher es unmöglich geworden ist, die all
gemeinen Interessen der Schweiz gegen die vielen Partiku
larinteressen von staatlichen Stellen und Privatanbietern 
durchzusetzen. Die Zahlen, die wir feststellen, zeigen es 
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klar: Ausweitung des gesetzlichen Rahmens von den heuti
gen 77 Artikeln im Gesetz auf neu 119 Artikel; von den ge
gen 200 Abänderungsanträgen verbleiben 45 Minderheits
anträge für die Plenumsdebatte und dazu noch über 
50 Einzelanträge. 
Dies ist ein Zeichen dafür, dass ein Konsens über die Ziele 
der Revision nicht vorhanden ist. Dies bestätigt, dass es 
unklug war, via eine Totalrevision vorzugehen. Die Schweiz 
ist klein, auch ihre grösste Sprachregion, die deutsch
schweizerische Region, ist klein. Wenn wir auch in Zukunft 
schweizerische Fernsehproduktionen gewährleisten wollen, 
müssen wir die Konkurrenzfähigkeit der SRG gegenüber 
ausländischen Veranstaltern stärken, anstatt durch Überre
gulierung - Überwachen und Kontrollieren - ihre unterneh
merische Handlungsfähigkeit zu schwächen. Eine noch 
erweiterte Bürokratisierung des schweizerischen Fernseh
systems erhöht das Risiko, dass auch die Schweiz in die 
Hände gigantischer ausländischer Privatanbieter fällt, die 
bekanntlich nicht für die intellektuelle Qualität der Pro
gramme stehen. Nicht nur die SRG würde darunter leiden, 
sondern auch alle regionalen und lokalen Privatanbieter, die 
heute nur mit Mühe überleben können. , 
Der Bundesrat sollte eine Revisionsarbeit in viel kleinerem 
Rahmen durchführen und sich auf eine Anpassung der gel
tenden Gesetzgebung beschränken. Für die Rolle des Staa
tes genügt unseres Erachtens das geltende Recht. Es sind 
keine neuen Behörden und keine zusätzlichen staatlichen 
Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten notwendig. Die 
technischen Elemente der Verwaltung von Radio und Fern
sehen können in das Fernmeldegesetz eingefügt werden, 
sowohl im Fall, dass das neue Gesetz jetzt im Rat behandelt 
wird, als auch im Fall, dass die Übung zu wiederholen ist. 
Im Fernmeldegesetz ist insbesondere der Zugang zur Ver
breitung im Sinne einer im Vergleich zur aktuellen Vorlage 
liberaleren Regelung vorzusehen. Für die privaten Veran
stalter fordern wir eine klare Liberalisierung, auch im Gebiet 
der Werbung. Werbe_beschränkungen, die über das von der 
Schweiz ratifizierte Ubereinkommen des Europarates über 
das grenzüberschreitende Fernsehen hinausgehen, sind für 
die Freisinnigen nur ausnahmsweise annehmbar, weil sie die 
Wettbewerbssituation gegenüber ausländischen Sendern 
und Werbefenstern verfälschen. 
Die FDP betrachtet hingegen die vorgesehene Evolution 
Richtung Gebührensplitting mit einer gewissen Skepsis. Die 
Idee, dass Private durch Gebühren finanziert werden, ist für 
die Freisinnigen etwas Fremdes. Damit besteht nochmals 
das Risiko, dass nach dem Giesskannenprinzip vorgegan
gen wird. Die FDP könnte eventuell mit einem Anreizsystem 
tür die einheimische Programmproduktion leben. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag auf Rückweisung an den 
Bundesrat zu unterstützen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich kann Sie dahinge
hend orientieren, dass bis jetzt 23 Einzelanträge ausgeteilt 
sind. Es sind aber bereits 47 im Druck, und die Produktion 
läuft weiterhin. 

Zisyadis Josef (-, VD): Le Conseil federal a accouche d'un 
monstre legislatif et bureaucratique, et on ne peut pas dire 
que la commission du Conseil national qui a travaille a 
reussi a affiner ses traits. Le texte que nous avons en main 
est fait de bric et de broc. Evidemment, comment pourrait-iI 
en etre autrement lorsqu'on veut marier I'eau et le feu, c'est
a-dire le service public et les interets prives? Bref, cette loi 
n'a pas de ligne de conduite claire; elle dit vouloir defendre 
le service public, tout en I'affaiblissant par des doses 
d'ouverture du marche prive, et tout ceci Ei un coOt global 
d'environ 100 millions de francs qui seront pris sur le service 
public. En termes de postes, ce so nt des centaines de licen
ciements, et en termes de qualite, c'est I'abandon de pans 
importants du service public, comme par exemple Swissinfo. 
~objectif de la loi est de deshabiller le service public, alors 
qu'iI faudrait des vetements de saison pour resister a la con
currence internationale feroce dans les moyens de commu-
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nication. Tout le monde sait que cette loi sera deja depassee 
lorsqu'elle entrera en vigueur, tout simplement parce qu'elle 
ne prend nullement la mesure de la particularite de la 
Suisse, I'exception radio-televisuelle helvetiquel Tout le 
monde sait que nous n'avons pas les bassins de population 
suffisants, en termes de gäteau publicitaire regional, pour af
fronter la concurrence internationale sans un service public 
fort. Tous ceux qui veulent affaiblir le pöle public en cette 
matiere au nom d'une defense des interets prives regionaux 
sont tout simplement les promoteurs des interets prives in
ternationaux. S'i1 n'y a pas d'exception suisse, iI n'y aura tout 
simplement pas de radio-television suisse. 
11 est d'ailleurs assez piquant de voir les soi-disant defen
seurs de la Suisse profonde ou de I'independance du pays 
se faire les porte-parole habiles de ceux qui veulent mutiler 
le paysage audiovisuel suisse, qui a reussi jusqu'ici a etre 
une reussite, tant en termes de resistance a la concurrence 
internationale qu'en termes de quaHte des programmes, au 
regard des moyens qui lui sont alloues en comparaison in
ternationale: iI suffit de comparer le coOt/minute des pro
grammes de television avec les pays qui nous entourent 
pour prendre la mesure de ce miracle audiovisuel. 
De tous ces efforts accumules, la nouvelle loi ne tient pas 
compte. Pire: elle enfonce le service public en le chargeant 
de täches qui ne sont nullement les siennes. Par exemple, 
les exonerations de la redevance relevent de la politique so
ciale legitime, qui doivent etre decidees sur la base politique 
en direction des plus demunis de la societe. Elles ne doivent 
pas etre prises sur les sommes accordees au service public 
pour son developpement. 
Dans le fond, nous sommes plutöt favorables a la gratuite 
totale du service public, tant iI est vrai qu'aujourd'hui ces 
moyens de communication entre les hommes dOivent deve
nir un bien commun, comme Internet d'ailleurs. Certes, c'est 
un debat de fond qui ne peut etre resolu par cette loi, mais 
comment taire que la redevance est une taxe qui, comme 
toute taxe, est antisociale et frappe indistinctement les ri
ches comme les pauvres? Normalement, ce devrait etre par 
I'impöt progressif, et seulement par celui-ci, que devraient 
etre degages les moyens pour un service public audiovisuel. 
C'est donc par ce biai~ de la politique sociale et de la fiscali
sation au moins qu'i1 faudrait intervenir, du moins si on sou
haite intervenir pour s'opposer au combat populiste 
antiredevance des neoliberaux de I'UDC. 
Derniere inquietude de notre groupe «A gauche toutel», et 
pas la moindre: la mainmise politique du pouvoir. Le Conseil 
federal reve de mettre au pas, de contröler, d'ecarter les ci
toyens du processus. Ce reve d'une sorte de conseil supe
rieur de I'audiovisuel a la franyaise, nous en connaissons 
toutes les derives politiciennes. 11 va se payer en termes 
d'autonomie et d'independance d'esprit. Nous n'en voulons 
pas. D'ailleurs, Monsieur le conseiller federal, vous devriez 
etre plus soucieux d'essayer de brider les regies federales 
comme les CFF et la Poste, que d'essayer de brider I'audio
visuel. 
Le groupe «A gauche toutel» invite les parlementaires qui 
so nt soucieux d'un veritable service public fort et entrepre
nant a soutenir ma proposition de renvoi et a refuser en 
meme temps les deux autres propositions de renvoi du 
groupe radical-Iiberal et du groupe de l'Union democratique 
du Centre, qui sont les moutons de Panurge de la concur
rence privee internationale et qui veulent dans le fond la 
casse du service public audiovisuel suisse. 
Au fond, iI vaut mieux rester avec la loi actuelle quelques an
ne es encore, plutöt que d'accepter ce monstre legislatif. 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grane Fraktion ist für Eintreten 
und lehnt die Rückweisungsanträge der SVP- und der FDP
Fraktion ab. 
Der Regelungsbedarf ist für uns unbestritten. Die Medien
landschaft hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. 
Diesen Veränderungen versucht das neue Gesetz möglichst 
Rechnung zu tragen. Wenn jetzt von verschiedenen Votan
ten moniert wird, dass man nicht wisse, wie genau die Aus-
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wirkungen dieser oder einer anderen Gesetzgebung sein 
werden, muss ich einfach sagen: Ganz vieles weiss man 
einfach nicht. Wir kennen die Auswirkungen zum Teil 
schlicht nicht. Schon deshalb gilt es, nicht zu viel Vertrauen 
in die Mechanismen des freien Marktes zu haben. 
Wir Grünen wollen die Radio- und Fernsehlandschaft nicht 
den Regulationsmechanismen des freien Marktes überlas
sen. Dass der Markt nicht alles zum Guten regelt, haben uns 
verschiedene Beispiele gelehrt. Liberalisierung ist nicht ein
fach identisch mit Qualitätsverbesserung. Die politische Her
ausforderung ist es, ein Gesetz zu machen, das den techni
schen Entwicklungen einigermassen gerecht wird, aber 
auch einen guten Service public gewährleistet. Ein starker 
Service public bei Radio und Fernsehen muss auch in Zu
kunft gewährleistet sein. Dazu gehört die Versorgungspflicht 
in allen Landesteilen. Wenn wir in unserem Land dem Föde
ralismus einen bestimmten Stellenwert geben, ist es wichtig, 
dass die Rahmenbedingungen klar gegeben sind, dass auch 
Radio und Fernsehen in allen Landesteilen eine Chance ha
ben. 
Radio und Fernsehen sollen auch in Zukunft zur Bildung, zur 
kulturellen Entfaltung und natürlich auch zur Unterhaltung 
wertvolle Beiträge leisten. Die Qualität der Sendungen soll 
das Verständnis zwischen den Landesteilen und Sprachre
gionen fördern, aber auch einen Beitrag zur Verbindung mit 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern leisten. Da
mit die SRG hohen staatspolitischen und qualitativen Anfor
derungen gerecht werden kann, setzen wir auf eine starke 
SRG. Alle Bestrebungen, die SRG durch Programmkürzun
gen zu schwächen, lehnen wir ab. Die Privaten sollen ihre 
Möglichkeiten erhalten, aber nicht auf Kosten einer guten 
Service-public-Leistung für alle. Qualität im Medienbereich 
ist uns wichtig. Deshalb möchten wir auch weiterhin mög
lichst werbefreie Sendungen. Noch mehr Werbung bedeutet 
aus der Sicht der Granen Qualitätsabbau; dagegen wehren 
wir uns. 
Die Kommission hat versucht, aus dem Entwurf des Bun
desrates ein Kompromisswerk zu erarbeiten; dieses liegt 
nun vor. Ein guter Service public durch die SRG soll gesi
chert sein, und die Chancen der Privaten sollen verbessert 
werden. Die Entwicklungsmöglichkeiten der SRG sollen 
aber nicht beschnitten werden. Privaten Veranstaltern sollen 
auch Service-public-Leistungsaufträge erteilt werden kön
nen. Dies wird durch die Einführung des Gebührensplittings 
ermöglicht. 
Wenn jetzt sowohl die SVP- als auch die FDP-Fraktion das 
Geschäft zurückweisen wollen, widerspricht dies der sonst 
oft beschworenen Effizienztheorie. An neun Sitzungstagen 
hat die Kommission ein Kompromisswerk geschaffen, das 
es nun zu beraten gilt. Immerhin haben in der Kommission 
auch die Mitglieder der FDP- und der SVP-Fraktion dem vor
liegenden Entwurf zugestimmt. Wenn uns nun die SVP- und 
die FDP-Fraktion eine Rückweisung einbrocken wollen, so 
ist das ein Spiel mit dem Feuer. 
Die grüne Fraktion hat an ihrer letzten Sitzung das Gesetz 
beraten und ist klar für Eintreten. So schrieben wir in der Me
dienmitteilung: «Diese Vorlage ist zwar in verschiedenen 
Punkten nicht das Gelbe vom Ei. Doch angesichts des politi
schen Kontextes befürwortet die Fraktion ein Gesetz, das ei
nen hohen, qualitativ guten Service public der SRG, die 
kulturelle Vielfalt, den Pluralismus der Medien und eine ver
besserte Stellung von privaten Anbietern gewährleistet.» 
Ich bitte Sie, die Rückweisungsanträge abzulehnen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Avec la loi sur 
la radio et la television, le debat recurrent sur I'ouverture des 
marcMs et la privatisation prend une dimension particuliere. 
Quand iI s'agit d'information et de culture en effet, iI est plus 
facile aux partisans de la Iiberalisation de se pretendre les 
champions de la liberte culturelle et de la creativite, d'accu
ser les tenants du service public d'en etre les fossoyeurs, et 
d'accuser ceux qui ont voulu cette loi d'avoir accoucM d'un 
monstre de contraintes et de tracasseries. 
C'est vrai qu'en brandissant I'epouvantail de la television 
d'Etat, on a de quoi faire fuir tout le monde et mettre an paril 
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tout le travail accompli autour de cette loi. A vrai dire, je dois 
avouer que, s'ils s'ecoutaient, les Verts ne seraient peut-ätre 
pas les derniers a quitter ce navire, s'ils n'etaient pas con
vaincus qu'une nouvelle loi pourrait ätre bien pire que celle 
que nous avons ici. 
Toutes les etudes sur les medias le montrent: plus iI y a de 
chaines de television et de radio, et plus les programmes se 
ressemblent. Loin de stimuler la creativite, I'esprit de concur
rence porte chacun a imiter les reussites des autres, mäme 
les plus navrantes, des «Star Academy .. aux «Loft Story .. en 
passant par «Top Models .. , inusable feuilleton qu'on re
trouve comme en stereo sur toutes les chaines. 
Ce n'est donc pas I'abondance des programmes qui garantit 
le pluralisme et la diversite, mals les moyens consentis pour 
la production d'oeuvres originales, et parfois aussi I'exi
gence posee de bousculer le public dans ses penchants 
pour le divertissement ou dans ses instincts voyeuristes. Re
fuser les ragles et les contraintes du service public ne signi
fie donc pas qu'on donne de reelles chan ces Ei la qualite. 
Nous avons pris connaissance du chiffre qu'indique la SSR 
comme coüt de la 101: 106 millions de francs de perte ou de 
manque Ei gagner par rapport Ei aujourd'hui, dont 36 millions 
a cause du splitting de la redevance, 11 millions de francs 
pour I'interdiction du sponsoring radio, etc. Les Verts deplo
rent I'etroitesse des moyens consentis pour la production, 
notamment aussi pour Suisse Info, ex-Radio Suisse Interna
tionale, et ils soutiendront les propositions qui vont dans le 
sens du maintien des sources de financement, comme aussi 
du refus des structures coüteuses et lourdes comme le Con
seil consultatif ou les Conseils du public finances par la re
devance. 
Principal sujet de preoccupation: beaucoup plus que la con
currence interne, c'est la concurrence des chaines etrange
res. Sur ce point, la loi que nous discutons ne donne pas 
suffisamment de garanties. Elle precarise la protection of
ferte aux producteurs suisses de radio et de television. Mais 
encore une fois, lutter contre cette concurrence ne peut pas 
se faire par une multiplication des chaines ou de päles imita
tions des productions Ei grand spectacle. Elle ne peut se 
faire que par une offre bien etayee qui permet au public de 
s'identifier et de se reconnaitre. 
Finalement, les Verts, qui sont plutöt libertaires, mais pas Ii
baraux, estiment que la vraie liberte n'est pas celle du com
merca, alienante quand iI s'agit d'information, de culture ou 
de pensee, mais qu'elle est celle de la reflexion fondee 
d'abord sur I'effort de voir, d'entendre, de connaitre, de com
prendre. Cette liberte a besoin d'une certaine rigueur intel
lectuelle, d'un cadre. Dans la loi, on a traduit cela par des 
orientations, des prescriptions ou des quotas. Je comprends 
I'emoi des producteurs de programmes a la lecture de ces 
mots. Les Verts n'appuieront pas les mesures de contröle 
trop rigides prevues par la loi ou par certaines propositions 
de la minorite de la commission, mais ils acceptent que soit 
formulees, avec souplesse, en formule potestative, les exi
gences qu'impliquent la qualite, le pluralisme et la recon
naissance de notre culture. 
En conclusion, le groupe des Verts entrera en matiere. 11 re
fuse les propositions de renvoi et proposera des amenage
ments de la loi favorables au service public. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien entrera en matiere sur le projet de loi et s'opposera 
aux propositions de renvoi avec les raisons suivantes. 
Notre oui a I'entree en matiare signifie que nous partageons 
I'analyse et les propositions du Conseil federal exprimees 
dans le message et dans le projet de loi. Depuis I'entree en 
vigueur de la LRTV de 1991, le paysage des medias electro
niques s'est transforme de fa<;on radicale. Une nouvelle re
giementation est necessaire, soit pour tenir compte des 
changements qui se so nt produits sur le marche mediatique, 
soit pour maitriser de nouveaux phenomenes tels que la nu
merisation et la convergence croissante de la radiodiffusion 
et des telecommunications. 
Ces dix derniares annees, le nombre des programmes 
etrangers s'est multipli~. La concurrance s'est accentuee. 
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En Suisse, les chaines de television des pays voisins detien
nent plus de la moitie des parts de marche, ce qui repre
sente un record europeen. Cette internationalisation des 
medias menace de marginaliser le service public. Or, dans 
un pays comme le nötre, plurilingue et aussi complexe, les 
programmes tele et radiodiffuses qui s'adressent Ei toutes 
les couches de la population jouent un röle crucial parce 
qu'ils fondent notre identite commune. Mais la concurrence 
etrangere a aussi un autre effet pervers. Elle rend la vie diffi
cile aux radios et aux televisions privees, qui ont de plus en 
plus de peine Ei survivre sur un marcM trop petit et qui, en 
plus, est parcellise en trois sous-marcMs linguistiques et 
culturels. 
Si le regime actuel a permis de soutenir les diffuseurs locaux 
gräce aux redevances de reception, iI est presque impossi
ble en revanche d'affecter les fonds de maniare ciblee lors 
de la repartition des quotes-parts de la redevance. 11 fallait 
donc trouver une nouvelle solution pour, d'une part, garantir 
un service public important dans toute la Suisse et, d'autre 
part, aider Ei la survie de ces diffuseurs locaux qui remplis
sent une fonction de service public regional. 
Les elements essen ti eis de la solution proposee par le Con
seil federal nous conviennent. Nous les avons soutenus en 
commission et nous allons les soutenir au cours des delibe
rations. Ces elements so nt premiarement la confirmation et 
la consolidation d'une SSR forte, qui re<;oit le mandat consti
tutionnel et doit I'executer en diffusant des programmes de 
qualM. En concentrant en priorite le produit des redevances 
sur la SSR, on garantit a I'echelon linguistique et a celui du 
pays un service public capable de tenir täte Ei la concurrence 
commerciale etrangare et Ei ses puissants moyens finan
ciers. Pour que la SSR reste en mesure de remplir son man
dat, elle devra aussi se financer sur le marcM, avec la 
publicite et le parrainage, mais dans une moindre mesure 
que les diffuseurs prives. 
Le deuxiame element est le splitting de la redevance, c'est
a-dire le versement d'une partie des redevances de recep
tion aux diffuseurs locaux et regionaux qui re<;oivent un 
mandat de service public. La nouvelle loi repond ainsi au 
souhait de la population de baneficier de programmes de 
proximite. Elle repond aussi au souhait des radios et des te
levisions privees, parce que le partage des fonds - au con
traire de ce que pense Monsieur Pelli - va ätre beaucoup 
plus cible qu'auparavant. 11 a pour objectif de faciliter la reali
sation de programmes professionnels de qualite, mäme a 
I'echelon regional. 
Le troisieme element est I'existence d'une troisiame catego
rre de diffuseurs: iI s'agit de ceux qui ne revendiquent ni 
quotes-parts de la redevance, ni un accas facilite aux infra
structures. IIs ne sont plus tenus de participer Ei la realisation 
du mandat constitutionnel. La reglementation de la publicite 
est considerablement assouplie, liberalisee - c'est la mode -
pour ces diffuseurs prives de la troisiame categorie. IIs ne 
doivent plus demander une concession: ils n'y sont plus ob Ii
ges, ils gagnent donc du temps et ils evitent aussi des coüts. 
La loi reglemente aussi un autre domaine tras sensible: le 
projet de loi prevoit des mecanismes qui empächent la con
centration des medias. La, je dois dire que la proposition de 
renvoi du groupe de l'Union democratique du Centre est 
quand mäme tras douteuse: on voudrait renoncer acette re
glementation contre la concentration des medias. Et vive la 
democratiel 
Enfin, on a refait en commission tout le systame des autori
tes, parce que dans le projet de loi, ce systeme etait bien 
trop complique et flou. Ce travail a contribue a ameliorer et 
corriger le projet de loi, donc le groupe democrate-chretien 
va le soutenir. 
Le groupe democrate-chretien est convaincu que cette loi 
don ne la possibilite a la SSR - et c'est <;8, I'element le plus 
important de la loi - de faire son travail dans notre pays, un 
travail important pour le service public au niveau national et 
des regions linguistiques et culturelles. Nous allons donc 
combattre toutes les propositions qui veulent affaiblir le ser
vice public de la SSR, parce que nous sommes convaincus 
qua, dans I'etat actuel des choses, la SSR est encore plus 
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importante qu'i1 y a dix ou vingt ans, parce que la conscience 
de I'importance de I'echange entre les differentes cultures 
dans notre pays a diminue et la SSR est, si vous voulez, 
I'instrument privilegie pour assurer la coMsion nationale. 
Nous refusons donc les propositions de renvoi, parce que 
celles d'aujourd'hui so nt les m~mes que celles qu'il y avait 
en commission, elles sont simplement camouflees. 11 y avait 
une proposition de renvoi Föhn qui voulait faire deux lois: 
une pour la radio et une pour la television. Maintenant, le 
groupe de l'Union democratique du Centre veut faire une 
seule loi et iI a change encore une fois d'opinion. Vous voyez 
donc que derriere ces propositions de renvoi, il y a bien 
autte chose. 11 y avait aussi une autre proposition de renvoi 
qui voulait simplifier la loi, qui voulait revenir a la vieille loi -
un peu ce que demande Monsieur Pelli au nom de son 
graupe. Mais on avait decide, a la fin, a une grande majo
rite - 15 voix contre 5 -, que I'on pouvait travailler en com
mission et ameliorer le texte. Donc, le groupe democrate
chretien refusera les propositions de renvoi. 
Encore quelques observations: on a travaille, on a eu beau
coup de seances, on a demande beaucoup de rapports, on 
a refait, par exemple, tout le systeme des autorites, vote a 
I'unanimite; et dans les propositions de renvoi, maintenant, 
on conteste le systeme des autorites. En deuxieme lecture, 
on a encore ameliore des situations qui etaient un peu con
tradictoires. C'est vrai qu'i1 y a encore des minorites, mais 
c'est normal, c'est notre travail. 
Finalement, le projet de loi a eM accepte par 20 voix con
tre 1. Donc, la logique et le respect des regles parlemen
taires voudraient que nous fassions maintenant le travail que 
nous devons faire. C'est notre travail. Nous avons ete elus 
pour faire ce travail, pour etudier ce projet de loi et le debat
tre ensemble. 
Avec ces nouvelles propositions de renvoi, qui sont les m~-

. mes qu'avant mats--d'une--maniere -un peu -camouftea; un . 
veut tout refaire. Pourquoi? Ce n'est pas tres clair. En ce qui 
concerne le prajet de loi speciale pour la SSR proposee par 
le graupe radical-liberal, les motivations sont tres floues. 
Que veut-on faire? On dit qu'on veut garantir la capacite 
concurrentielle de la SSR, alors que I'on sait que ce sont les 
grandes chaines etrangeres qui sont les plus grandes con
currentes de la SSR. Ce n'est donc qu'en donnanf une 
grande partie de la redevance a la SSR qu'on la renforce. 
On dit que I'on veut une loi plus liberale, mais dans le projet, 
iI y a la troisieme categorie de diffuseurs (sans concession) 
qui peuvent faire ce qu'i1s veulent. On dit que la loi n'est pas 
assez liberale. Or je pense qu'on a vraiment tout fait avec 
cette asymetrie de la publicite: par exemple, il n'est pas pos
sible de pass er de la publicite sur les chaines de radio publi
ques, mais c'est posslble sur les chaines privees, et le 
temps d'interruption pour la publicite est plus grand sur les 
chainas da television privees que sur la SSR. On a donc 
deja donne une plus grande marge de manoeuvre aux ra
dios et televisions privees. 
On ne comprend pas tres bien ce que I'on veut. Peut-~tre 
reve-t-on d'un grand marcM ou d'un grand bazar de televi
sions privees, sans regles, qui pourraient passer de la publi
cite toutes les trois secondes. Peut-etre est-ce cela? Je ne 
sais pas. 

Fahr Hans-Jürg (S, SH): Ich gebe Ihnen zuerst meine Inter
essenbindungen bekannt: Ich bin Verwaltungsrat in einem 
Zeitungsverlag, ich bin im Beirat eines werbefreien Lokal
fernsehens, und ich bin Regionalrat SRG. 
Die SPcFraktion will auf dieses Gesetz eintreten, weil für sie 
Handlungsbedarf gegeben ist. Seit das letzte Gesetz verab
schiedet worden ist, haben wir gut zehn Jahre dynamische 
Entwicklung in der Medienbranche hinter uns. Ich möchte Ih
nen diese Dynamik in vier Punkten vor Augen führen: 
Erstens hatten wir z. B. den massiven Vormarsch der aus
ländischen Fernsehkonkurrenz; daraus muss die Folgerung 
gezogen werden, dass dieses Gesetz die SRG - als einzi
gen starken, schweizerischen Service-public-Sender - auch 
langfristig schützen muss. Was ich mit langfristig meine, 
können Sie dem Gehalt der Rückweisungsanträge entneh-

men, denn dort sehen Sie, welche Gefahr der SRG wirklich 
droht und woher diese Gefahr kommt. 
Zweitens haben wir gelernt, dass es in der Schweiz keinen 
Markt für private inländische, sprachregionale Fernsehsta
tionen gibt. Das Scheitern von "Tele 24 .. und "TV3 .. beweist 
das. Wir haben auch gelernt, dass es keinen Markt für regio
nale Fernsehstationen gibt - oder dass es höchstens in den 
grössten Agglomerationen einen solchen Markt gibt. Darum 
stehen wir vor der Frage: Was tun? Sollen wir das so sein 
lassen, oder sollen wir gesetzgeberisch dafür sorgen, dass 
es in der Schweiz ein regionales Fernsehen geben kann? 
Drittens wissen wir auch, dass von ungefähr fünfzig Lokalra
diostationen, die in den letzten zwanzig Jahren entstanden 
sind, drei Viertel sofort tot wären, wenn man ihnen den "Ge
bührentropf .. abstellen würde. Sie wären auch nicht aus ih
ren Märkten heraus lebensfähig. Auch hier stellt sich die 
Frage: Was tun? Sollen wir die Existenz dieser Stationen si
chern - auch langfristig -, oder sollen wir sie den Marktkräf
ten zum Opfer bringen? 
Viertens ist die Entwicklung in Bezug auf die so genannte 
Konvergenz ganz wichtig. Die Digitalisierung aller Informa
tion, die Auflösung aller Information in "bits and bytes» führt 
dazu, dass die Telekommunikation und die Massenkommu
nikation über die gleichen Kanäle verbreitet werden und sich 
dort allenfalls auch konkurrenzieren. Es geht darum, den Zu
gang der öffentlich-rechtlichen Programme zu den VerbreI
tungskanälen zu schützen. 
Ich nehme nun eine kurze Bewertung dieses Gesetzes aus 
Sicht der sozialdemokratischen Fraktion vor: 
1. Für uns ist dies ein ausgewogenes Gesetz, das sowohl 
die Interessen der SRG wie auch die der privaten Anbieter 
angemessen berücksichtigt. Dieses Gesetz modelliert unse
rer Ansicht nach eine der Schweiz angemessene Medien
Il'!ndsche,ft. _ Es_ stM<t Jnsbe~(;>ndl[lre . d.en_ Ser:viqe. publtc; d~s 
sage ich an die Adresse derjenigen, die glauben, der Ser
vice public werde geschwächt. Er wird gestärkt, weil wir in 
Zukunft auf sprach regionaler Ebene nicht nur die SRG als 
Service-public-Sender haben, sondern weil wir in Zukunft 
eben auch die privaten Radios und die regionalen Fernseh
sender, die Gebühren beanspruchen, mit Leistungsaufträ
gen versehen und ihnen damit auch einen Service-public
Charakter zuordnen. 
2. Wir haben in diesem Gesetz mit dem Gebührensplitting 
und mit der asymmetrischen Werbeordnung für die priva
ten Radio- und Fernsehstationen Existenzbedingungen ge
schaffen, die diesen das Überleben, das Leben überhaupt, 
ermöglichen oder erleichtern. 
3. Wir haben eine funktionale Behördenorganisation ge
schaffen, die nicht mehr Bürokratie bringt, wie da und dort 
geschrieben worden ist, sondern die einfach die Gesetzge
bung den geänderten Verhältnissen anpasst. 
4. Wir haben schliesslich im technischen Teil des Gesetzes 
auch Verbreitungsgarantien für alle Service-public-Anpie
ter - für die SRG, aber auch für die Privaten. 
Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Rückweisungsanträ
gen sagen. Ich stelle die Frage: Wem nützen sie? Cui bono? 
Nützen sie der SRG? Da sage ich nur: Lesen Sie die An
träge, lesen Sie die Begründungen dieser Anträgel Das Ge
genteil ist der Fall. Was diese Rückweisungsanträge wollen, 
ist eine nachhaltige Schwächung der SRG. Nützen sie den 
privaten Anbietern? Ich verweise Sie auf die Stellungnah
men der Interessenorganisationen der Br~nche. Alle sind 
der Meinung, wir sollten eintreten. 
Die Rückweisungsanträge sind nichts als ein Moratorium, 
das niemandem nützt, aber allen schadet, die in dieser 
Branche tätig sind, und darum bitte ich Sie, diese abzuleh
nen und einzutreten. 

Levrat Christian (S, FR): J'aimerais vous demander, au 
nom du groupe socialiste, de rejeter les propositions de ren
voi du groupe de I'UDC et du groupe radical-liberal parce 
que la premiere est inutile et la seconde dangereuse. 
Une proposition de renvoi devrait en principe permettre de 
revoir fondamentalement une loi dont la direotion generale 
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n'est pas satisfaisante. La proposition de renvoi du groupe 
de I'UDG est de ce point de vue-IEi parfaitement inutile. La loi 
federale sur la radio et la television constitue une ouverture 
contrölee du marche. Si d'aucuns souhaitent aller plus loin, 
ils ont la possibilite de le faire valoir durant les debats. G'est 
du reste ce que fait le groupe de I'UDG avec une multitude 
de propositions de detail que nous serons appeles a exami
ner durant les journees Ei venir. 
Prenons quelques exemples. Regime dual: c'est la princi
pale caracteristique du projet. Gelui-ci est marque par un 
regime distinct pour la SSR et pour les medias prives. Libe
ralisation de la publicite: les articles 9 Ei 17 portent la-des
sus, avec de multiples propositions de minorite visant alever 
les Iimites prevues Ei la publicite Ei la radio et Ei la television. 
Goncentration des medias - c'est I'article 54: nous avons 
une minorite 11 (Föhn) qui demande la suppression de cette 
disposition. Organisation des autorites, splitting de la rede
vance: le tout est prevu par la loi. 11 est possible au groupe 
de I'UDG de faire valoir ses options dans le cadre de la dis
cussion par article de cette loi. 
En resume, cette proposition nous semble inutile. La propo
sition de renvoi ne porte pas sur des aspects fondamentaux 
de la 10i, comme par exemple une mise en cause du sys
teme dual qui est prevu, mais sur des elements de detail, 
des elements qu'iI est parfaitement possible de regler dans 
le cadre de la discussion par article des jours Ei venir. 
Nous vous demandons par consequent, parce qu'elle est inu
tile, de rejeter la proposition de renvoi du groupe de I'UDG. 
La proposition de renvoi du groupe radical-Iiberal va dans un 
sens different et est incontestablement beaucoup plus dan
gereuse. 11 s'agit d'une remise en question fondamentale de 
notre ordre juridique dans le domaine audiovisuel. 11 convient 
tout d'abord de relever, et vous m'en excuserez, que I'on 
aurait pu attendre du groupe radical-liberal qu'iI developpe 
cette proposition en commission. Malheureusement, «;a n'a 
pas ete le cas; peut-etre ce groupe attendait-iI les lumieres 
ou les projets zurichois et medlatiques de ses nouveaux elus. 
Si la defense d'interets particuliers est certainement legitime 
egalement dans cette salle, iI n'en demeure pas moins que 
cette proposition est dangereuse, car elle remet en question 
un equilibre indispensable au maintien d'une presence me
diatique saine et constructive en Sulsse, un equllibre qui doit 
permettre aux medias prives, comme Ei la SSR, de presenter 
un programme de qualite Ei I'avenir egalement. 
Un programme de qualite implique une SSR qui soit en me
sure de produire des emissions, notamment d'actualite poli
tique ou regionale, et de les financer. Geci implique des 
radios et televisions privees qui re«;oivent un soutien minimal 
de l'Etat et des possibilites elargies en matiere de publicite. 
Gela implique une loi, une seule loi, qui combine Ei la fois un 
soutien Ei la SSR et une liberte suffisante pour les prives. 
Ges deux elements sont indissociablement lies. 11 est iIIu
soire, comme le propose le groupe radical-liberal, de vouloir 
en faire I'objet de lois distinctes, de vouloir diviser notre pro
jet en une loi sur le marche mediatique d'une part et une loi 
sur la SSR d'autre part. ~objectif, le programme cache est 
clair: iI s'agit d'affaiblir la SSR, de I'empecher de maintenir 
ses programmes actuels, de la contraindre Ei lächer des 
parts de marche au profit d'une nouvelle et hypothetique te
levision, alemanique dans le meilleurs des cas, de ses con
currents etrangers dans le pire. 
La consequence premiere de ce renvol serait un affaiblisse
ment de la SSR, mais egalement une mise en danger des 
petites societes de radio et de television au profit de groupes 
de presse importants, etrangers ou zurichois. Gar nos radios 
locales en particulier, et nos radios cantonales, ont un be
soin urgent des parts de redevance qui leur sont attribuees 
par le nouveau projet de loi. Elles ne s'y sont pas trompees 
et vous invitent, notamment dans un courrier commun aux 
radios romandes et Ei la RSR, a entrer en matiere sur ce pro
jet de lai et Ei entamer la discussion par article. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Obwohl das RTVG von 1991 
eigentlich noch jung ist - ja sehr jung -, soll es nach lediglich 
dreizehn Jahren bereits total revidiert werden. Doch es kann 
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nicht übersehen werden, dass sich in den letzten dreizehn 
Jahren die Radio- und Fernsehlandschaft markant geändert 
hat. Dazu beigetragen hat vor allem die rasante technische 
Entwicklung. Diese Veränderungen vermag das heutige Ge
setz nicht mehr ausreichend aufzufangen und zu verarbei
ten. Es ist aus unserer Sicht daher absolut notwendig und 
richtig, mit einer Totalrevision Regelungen zu erlassen, die 
den wichtigen Herausforderungen der gewandelten Radio
und Fernsehszene zu genügen vermögen. Es sind dies ins
besondere folgende Tatsachen: 
1. Die Schweiz ist von Ländern umgeben, in denen eine un
serer drei Landessprachen gesprochen wird und die oft um 
ein Vielfaches grösser sind als die Schweiz. Entsprechend 
gross sind denn auch deren finanzielle Mittel, die sie in ihre 
Programme, namentlich in die Fernsehprogramme, investie
ren können. Demgegenüber haben schweizerische Ange
bote natürlich einen immer schwereren Stand, und es 
stimmt nachdenklich, dass die Fernsehprogramme aus un
seren Nachbarländern in unserem Land einen Marktanteil 
von bereits über 50 Prozent erzielen. Denn gerade in unse
rer mehrsprachigen und vielfältigen Schweiz sind eigene 
einheimische Programme für die breite Bevölkerung ein 
wichtiges Instrument zur Erhaltung und Förderung einer ge
meinsamen Identität. 
2. Die Internationalisierung hat bewirkt, dass der grösste Teil 
der in unserem Land empfang baren Progr~mme keine 
schweizerischen Konzessionen mehr braucht. Uber die Ver
gabe der Konzession kann somit vom Staat her kaum mehr 
Einfluss auf die grossen Player genommen werden. Hin
gegen sind die kleinen einheimischen Veranstalter durch die 
umständlichen Konzessionsverfahren unnötig beschwert. 
3. Auch die Szene unseres eigenen Lokalfernsehens und 
vor allem der Lokalradios hat sich gründlich geändert. Es 
drängen neue Veranstalter auf den Markt, deren Zugang 
durch das geltende Recht zum Teil erheblich und unnötig be
hindert wird. 
4. Ein weiteres Element ist der Trend zu Multimedia-Verlags
häusern. Auch hier entsteht Regelungsbedarf. 
5. Auch das Publikum, also die Nutzer der elektronischen 
Medien, hat geändert. Das Publikum ist deutlich klarer und 
stärker segmentiert als früher. Eine gewisse Gruppe will je
weilen genau das gewünschte Programm - nicht weniger, 
aber auch nicht mehr. 
6. Schliesslich hat sich die Situation auf dem Werbemarkt in 
den letzten 13 Jahren ebenfalls sehr stark gewandelt. 
Fazit: Eine Totalrevision des relativ jungen RTVG ist unum
gänglich. Den vom Bundesrat vorgelegten Entwurf für ein 
neues RTVG hat die EVP/EDU-Fraktion als gute Grundlage 
für die Totalrevision begrüsst, seinerzeit aber auch schon 
gewisse Korrekturen angemeldet, beispielsweise bei den 
Bestimmungen zur Werbung. Heute, nachdem die vorbera
tende Kommission während ungezählter Sitzungstage und 
über ein Jahr lang am Entwurf des Bundesrates gearbeitet 
und gefeilt hat, stellen wir fest, dass damit eine Vorlage auf 
dem Tisch liegt, die Hand und Fuss hat, die die wichtigsten 
Probleme löst und die die Gesamtinteressen unseres Lan
des, unserer Bevölkerung und auch der Betroffenen auf eine 
gute Weise fördert. 
Wichtige Elemente in der Fassung der Kommission - ich 
möchte sie kurz herausgreifen - sind für uns insbesondere 
folgende: 
1. Wir wollen einen starken nationalen Veranstalter, der auch 
über genügend finanzielle Ressourcen verfügen soll, damit 
er im internationalen Wettbewerb bestehen kann und nicht 
marginalisiert wird. 
2. Wir wollen durch die SRG einen umfassenden Service pu
blic. In der ganzen Schweiz soll man grundsätzlich minde
stens ein Radio- und ein Fernsehprogramm in jeder der drei 
Landessprachen empfangen können. 
3. Wir wollen grundsätzlich keine Werbung für Alkohol und 
Tabak in Radio und Fernsehen, auch nicht bei regionalen 
und lokalen Veranstaltern. 
4. Wir wollen insbesondere vom nationalen Veranstalter, der 
SRG, qualitativ hochwertige Programme und auf ein Mini
mum beschränkte Unterbrüohe durch Werbung. 
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5. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Sponsoring, wollen 
aber, dass solches ganz klar bezeichnet und auch un
missverständlich in den Sendungen kommuniziert wird. 
6. Wir tragen den Entscheid der Kommission mit Überzeu
gung mit, auf die Schaffung einer neuen Kommission für 
Fernmeldewesen und elektronische Medien sei zu verzich
ten. Die Lösung der Kommission ist besser. 
Schliesslich unterstützen wir die Kommissionsmehrheit, die 
Swissinfo/Schweizer Radio International beibehalten und fi
nanziell sichern will. Swissinfo leistet eine ganz ausgezeich
nete Arbeit und ist wichtig für unsere Landsleute im Ausland. 
Für die Schweiz ist Swissinfo als Informationsträger und her
vorragend gemachtes Audio- und Videoschaufenster gegen
über der Welt wichtig. 
Schliesslich haben wir eine etwas andere Vorstellung davon, 
wie die Publikumsforschung organisiert werden soll, als es 
die Kommission vorschlägt. Wir haben dazu auch entspre
chende Anträge eingereicht, die noch zu behandeln sein 
werden. 
Last but not least finden wir es richtig, wenn die privaten Ver
anstalter einen gegenüber heute grösseren Gebührenanteil 
für jene Leistungen erhalten, die als eigentlicher Service pu
blic bezeichnet werden können. Die Erhöhung der für die 
Privaten reservierten Gebührenanteile um das Dreieinhalb
fache gegenüber heute ist angemessen. 
Eine rasche Totalrevision des RTVG ist nötig und dringend. 
Mit dem Entwurf des Bundesrates und dem relativ ausgewo
genen Vorschlag der Kommission, aufbauend auf dem Ent
wurf des Bundesrates, liegt ein Paket auf dem Tisch, das reif 
ist für die Behandlung in diesem Rat. Schliesslich ist es von 
der Kommission ganz klar - mit 20 zu 1 Stimmen bei 1 Ent
haltung - als Antrag an unseren Rat verabschiedet worden. 
Seit der Verabschiedung Mitte November 2003 hat sich zwar 
im politischen Gefüge unseres Landes vielleicht das eine 
oder andere geändert, nicht aber in der Fernseh- und Radio
landschaft und bei den sachlichen Grundlagen für das vor
liegende Revisionsvorhaben. 
Wir bitten Sie daher, auf die Revision des RTVG einzutreten 
und die Rückweisungsanträge abzulehnen. 

Föhn Peter (V, SZ): Obwohl in der Kommission fast einstim
mig angenommen, fand das vorliegende RTVG in der SVP
Fraktion keine Mehrheit. Schon von allem Anfang an haben 
wir in der Kommission gesehen, dass es sich um eine kom
plexe Materie handelt, welche sehr vielen gesellschaftspoliti
schen Anspruchen gerecht werden muss. 
Bereits damals, bei der Eintretensdebatte in der Kommis
sion, habe ich einen Rückweisungsantrag gestellt. Die SVP
Fraktion hätte eine getrennte Betrachtung in einem Radioge
setz und in einem Fernsehgesetz begrusst, weil auch das 
Gebührensplitting von Radio und Fernsehen für uns von al
lem Anfang an ein zentraler Punkt war. Auch der Service pu
blic war für uns von allem Anfang an ein wichtiges Thema. 
Unserer Meinung nach müsste dieser Service public nach 
wie vor klarer definiert werden. Ich muss heute feststellen, 
dass trotz tagelangen Beratungen nach wie vor viel zu viele 
Unklarheiten bestehen. Die äusserst vielfältigen Interessen 
unserer Medien sind kaum unter einen Hut zu bringen. Ab
striche müssten da und dort gemacht werden, damit alle An
bieter von ähnlichen, vergleichbaren Voraussetzungen aus
gehen könnten. 
In einer zukunftsorientierten liberalen Medienordnung müs
sen die privaten Anbieter und die Staatsmedien gleich lange 
Spiesse erhalten. Es ist ein wichtiger Grundsatz der SVP, 
nebst einem möglichst echten Wettbewerb möglichst tiefe 
Gebühren anzustreben, wobei alle ihrem Auftrag, ihrer Leis
tung und ihrem Standort entsprechend partizipieren können. 
Der nun vorliegende Gesetzentwurf schiesst für die meisten 
in der Fraktion an den Zielen der SVP vorbei. Einerseits er
scheint uns nach wie vor fraglich, ob die beiden Medien Ra
dio und Fernsehen in ein und demselben Gesetz geregelt 
werden sollen. Wenn es schon so breit gefächert ist, könnte 
man sich wirklich ein Kommunikationsgesetz inklusive FMG 
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vorstellen. Aber, Frau Simoneschi, das beantragen wir nlch11 
Wir sprechen nur von Koordination, und das ist etwas ande
res. 
Andererseits werden den privaten Anbietern nach unserer 
Meinung zu grosse Hindernisse in den Weg gelegt. Die ver
fassungs rechtlich garantierte Unabhängigkeit von Radio und 
Fernsehen scheint uns mit dieser staatlichen Medienord
nung gefährdet zu sein. Damit die privaten, kleinen Anbieter 
nicht noch weiter am Abgrund ausharren müssen, wird von 
uns als Übergangslösung sofort ein Gebührensplitting ver
langt. 
Nach ausführlicher Beratung in unserer Fraktion bitte ich 
Sie, auf das RTVG einzutreten, es aber mit klar formulierten 
Aufträgen an den Bundesrat zurückzuweisen. Die vielen 
Minderheits- und Einzelanträge lassen nichts Gutes erah
nen. Wir wollen lieber unsere Hausaufgaben jetzt grundlich 
machen oder machen lassen - und nicht erst, wenlil es für 
viele zu spät ist. Ein Scherbenhaufen am Schluss nützt gar 
nichts. Ich befürchte einen ähnlichen Ausgang wie bel der 
KVG-Revision: Da kann man tagelang beraten und letztend
lich eine halbherzige und halbbatzige Lösung präsentieren, 
welche weder im Parlament und allenfalls schon gar nicht 
beim Bürger eine Mehrheit finden wird. Dann wird es insbe
sondere für unsere sehr wichtigen kleinen Anbieter in den 
Berg- und Randregionen zu spät sein. 
Der Bundesrat und die Verwaltung können uns relativ .. ras
sig» eine überarbeitete Vorlage präsentieren. Ein erweiter
tes Gebührensplitting kann auch ohne weiteres gestützt auf 
die bestehenden Gesetzesgrundlagen vorgezogen und ein
geführt werden. Dass wir mit dem vorliegenden RTVG keine 
gute Ausgangslage haben, zeigen die sehr vielen angekün
digten Einzelanträge sowie die Aussagen etlicher Medien
verantwortlicher in den letzten Tagen und Wochen. Zeigen 
wir Grösse und lassen wir den RTVG-Entwurf überarbeiten! 
Eine Fahrt ins Blaue können wir uns in der heutigen Zeit 
I]icht leisten; es müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. 
Uber die Effizienz, Frau Hollenstein, können wir dann in zwei 
Jahren sprechen, wenn die Vorlage nicht zurückgewiesen 
werden sollte. 
Für die Unterstützung des Rückweisungsantrages der SVP
Fraktion danke ich Ihnen bestens. 

Parmelin Guy (V, VD): Si tout un chacun admet sans trop 
de problemes que la refonte de cette loi est justifiee, force 
est de constater que le projet qui nous est soumis, malgre 
les amendements apportes par la commission, recele plus 
de tares redhibitoires que d'innovations audacieuses et sur
tout rationnelles. 
Cette loi est compliquee. Elle aura de multiples effets per
vers, car elle va engendrer des conts supplementaires de 
plusieurs dizaines de millions de francs pour le service pu
blic. Elle va introduire de nouvelles structures administrati
ves complexes, apriori inutiles et de surcroit coQteuses. Elle 
va melanger les problemes de I'audiovisuel avec la politique 
sociale, en ce qui concerne particulierement I'exoneration de 
la redevance. Et elle reussit le tour de force de mecontenter 
a la fois les partisans purs et durs du service public et ceux 
d'une ouverture vers le prive. 
En temps normal, cela devrait etre bon signe, puisque ne 
dit-on pas que c'est la precisement le propre d'un bon com
promis? Mais dans le cas qui nous preoccupe, on a affaire a 
une ccliberalisation» insuffisante pour assurer le minimum vi
tal au secteur prive et, parallelement, on prend le risque de 
mettre en difficulte les diffuseurs publics par des decisions 
inadequates. 
Si pratiquement tous les acteurs evoluant dans ce marche 
de I'audiovisuel appellent de leurs voeux une certaine libe
ralisation, ils tiennent aussi a ce que les regles soient les 
memes pour tous, y compris pour les puissants groupes 
etrangers qui, eux, peuvent se passer d'une quote-part de la 
redevance. Et des evolutions technologiques, teiles que le 
cäble Internet, I' ADSL par exemple, leur permettront de s'im
planter sans etre soumis a concession. Le projet de loi 
n'aborde absolument pas cet aspect du probleme, tout 
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comme est ignore le risque aggrave de dumping publicitaire. 
Si nous entamons la discussion en plenum sur cette loi mal 
fichue, avec les multiples propositions qui ne manqueront 
pas d'affluer pour tenter d'inflechir ce texte dans le sens des 
nombreux interets divergents en presence, nous ne nous en 
sortirons jamaisl Et je laisse volontairement de cöte les as
pects plus que controverses que sont la repartition des fre
quences, le Conseil du public par region, I'interdiction 
absurde du parrainage, ainsi que les velleites de contröle 
dans le conte nu meme des programmes. 
Bref, vu les implications plus que negatives de ce projet 
de loi, je vous in,vite - ainsi que vous I'a propose Monsieur 
Föhn - a voter le renvoi de cet objet au Conseil federal en le 
priant de donner une suite favorable au splitting de la re
devance avec une entree en vigueur antlcipee, afin que les 
radios et televisions regionales puissent assumer leurs man
dats respectifs correctement. 

PelJi Fulvio (RL, TI): Je reviens sur la proposition du groupe 
radical-liberal de renvoi de ce projet de loi au Conseil federal 
pour vous faire part de quelques considerations, apres avoir 
suivi le debat qui s'est developpe dans cette salle. 
Monsieur Levrat a declare que la proposition de renvoi du 
groupe de I'UDC etait «inutile», que celle du groupe radical
liberal est «dangereuse»; iI s'est tu apropos de la proposi
tion de renvol Zisyadis. Monsieur Fehr Hans-Jürg nous a dit 
que la proposition du groupe radical-liberal, tout comme 
celle du groupe de I'UDC, equivalent a un moratoire. 
Je suis un peu d'accord avec Monsieur Fehr: iI est vrai que 
les renvois sont un moratoire. Je suis un peu surpris que les 
socialistes, qui sont souvent en train de proposer des mora
toires, soient surpris par le fait que quelqu'un d'autre pro
pose des moratoires face a une loi aussi compliquee que 
celle que nous pourrons peut-etre examiner plus tard. 
Je voudrais faire un petit jeu et comparer les propositions de 
renvoi du groupe radical-liberal et Zisyadis en ce qui con
cerne les problemes de service public. Monsieur Zisyadis 
nous propose le renvoi afin que le Conseil federal revienne 
avec un projet de loi qui renforce le service public SRG/SSR 
face a la concurrence prlvee nationale et Internationale. Le 
groupe radical-liberal propose que les questions touchant a 
la SSR soient reglaes par une ,Ioi speclfique, avec pour ob
jectif de garantir la capacite concurrentielle de la SSR dans 
toutes les regions linguistiques face aux concurrents etran
gers, sans que ne soient crMes a cet effet de nouvelles 
autorites, des competences etatiques supplementaires ou 
de nouvelles possibilites d'influence. Et je reviens a Mon
sieur Zisyadis qui propose que le nouveau projet de loi que 
le Conseil federal devrait elaborer reduise la densite norma
tive et bureaucratique. Alors vous voyez que, s'agissant du 
service public, la proposition de renvol Zisyadis, dont vous 
n'avez pas parle, preconise exactement la mame chose que 
celle du groupe radical-liberal. 
Une mefiance dangereuse commence a regner dans ce Par
lement: on n'ecoute pas ce- que les gens disent, on inter
pretel On croit pouvoir distinguer derriere chaque proposi
tion un dessein malin visant Ei autre chose. 
Je crois que les membres du Parlement qui voteront contre 
les propositions de renvoi ont en tete un projet de loi virtuel: 
celui qui emanera des travaux de ce Parlement, si toutes les 
propositions faites par eux so nt acceptees et toutes celles 
presentees par les autres rejetees. Ce ne sera pas Qal On 
se reverra a la fin du debat, si les propositions de renvoi sont 
rejetees. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die sehr grosse Aufmerk
samkeit, die Sie dieser Vorlage widmen, die ungewöhnlich 
hohe Anzahl von Einzelanträgen, aber auch von Minder
heitsanträgen, die in der Kommission -gestellt wurden, und 
die Rückweisungsanträge zeigen die Bedeutung dieser Vor
lage. In der Tat ist dies für unser Land eine wichtige Vorlage. 
Die Medien - und die elektronischen Medien im Speziellen -
spielen für die direkte Demokratie eine zentrale Rolle und 
haben auch diesbezügliche Aufgaben. Sie sind wichtig für 
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die Entfaltung der Kultur in unserem Lande, und zwar In al
len Sprachregionen. Von daher ist diese Vorlage auch für 
den Zusammenhalt des ganzen Landes - und das he isst für 
das eigentliche Selbstverständnis unseres Landes mit vier 
Sprachen und vielen Kulturen - von ausschlaggebender Be
deutung. 
Unser Land ist, was den Bereich der elektronischen Medien 
angeht, dem Ausland gegenüber in aussergewöhnlichem 
Masse exponiert. Das heisst, dass die grössten Konkurren
ten der SRG in der deutschsprachigen Schweiz Fernseh
sender aus Deutschland sind, in der französischsprachigen 
Schweiz Sender aus Frankreich und in der italienischspra
chigen Schweiz Sender aus Italien. Aus diesem Grunde will 
der Bundesrat einen starken nationalen Veranstalter, und er 
will die Kräfte eben nicht aufsplittern. Nur so kann ange
sichts der grossen internationalen Konkurrenz der verfas-
sungsrechtliche Leistungsauftrag erfüllt werden. , 
Wir wollen aber auch die Bedingungen für private Veranstal
ter verbessern. Sofern sie keine Gebührengelder beziehen 
oder eine bevorzugte Behandlung bei der Vergabe von Ver
breitungsplätzen in Anspruch nehmen, brauchen sie keine 
Konzession mehr. Sie haben auch keine besonderen Leis
tungsaufträge mehr zu erfüllen, und sie kommen in den Ge
nuss von verbesserten Werbemöglichkeiten. 
Aus diesem Grund schlägt Ihnen der Bundesrat ein abge
schwächtes duales System vor. Ursprünglich hat der Bun
desrat - das wissen Sie - ein sehr reines duales System 
vorgeschlagen. Ich kann mich erinnern, wie wir es damals 
vorgeschlagen und gesagt haben, es sei bei den privaten 
Veranstaltern absolut jede Werbung möglich. Wir haben die
ses System dann in die Vernehmlassung geschickt. Das Er
gebnis der Vernehmlassung war ganz eindeutig: Es wurde 
ein Gebührensplitting verlangt. Damit gehen aber Leistungs
aufträge und eine entsprechende Aufsicht einher. 
Ich kann mich gut erinnern, wie damals nach dem Grund
satzentscheid des Bundesrates die Präsidenten sämtlicher 
vier Bundesratsparteien in der «Tagesschau» gesagt haben: 
Wenn ein Splitting kommt, dann aber auch mit Leistungsauf
trägen und der entsprechenden Kontrolle. 
Ich erlaube mir, auf drei Haupteinwände gegen dieses Ge
setz ganz kurz einzugehen: 
1. Die SVP-Fraktion verlangt mit ihrem Rückweisungsan
trag, dass eine parlamentarische Oberaufsicht über die SRG 
eingeführt werde. Ich muss hier klar sagen, dass die SRG 
kein Staatsbetrieb ist; sie nimmt auch keine Staatsaufgabe 
wahr. Eine parlamentarische Oberaufsicht kommt aus der 
Sicht des Bundesrates überhaupt nicht infrage. Das verträgt 
sich nicht mit unserem Medienverständnis. 
2. Im Antrag der FDP-Fraktion wird die Abschaffung des Ge
bührensplittings verlangt. In Agglomerationen könnten sich 
so wohl noch einige von Grossverlagen beherrschte Lokal
radios behaupten. Aber - das möchte ich jetzt schon beto
nen - Veranstalter wie Radio Berner Oberland, Radio Piz, 
Radio Frequence Jura, Radio Rottu, Radio Emme oder Ra
dio Fiume Ticino hätten als eigenständige Veranstalter mit 
lokalen Informationsprogrammen kaum Überlebenschan
cen. In diesen Gebieten kann Radio als Lokalradio mit loka
len Informationsleistungen kommerziell nicht existieren. In 
der Romandie würden innert kurzer Zeit die französischen 
Netzwerke Nostalgie und NRJ das Szepter übernehmen und 
die einheimischen Lokalradios verdrängen. Viele Lokalfern
sehen, die heute nur in der Hoffnung auf künftige Gebühren
unterstützung am Leben erhalten werden, würden ihren Be
trieb rasch einstellen müssen. Dies trifft nicht nur die Rand
gebiete, es trifft auch die Agglomerationen. 
3. Der Hauptvorwurf an das Gesetz lautet, es habe eine zu 
grosse Regelungsdichte, es solle schlanker gemacht wer
den, es sollen all die detaillierten Vorschriften in eine Verord
nung gepackt werden. Hier muss ich Ihnen einfach sagen: 
Indem Sie solche Vorschriften vom Gesetz in die Verord
nung verschieben, haben Sie keinen Deregulierungsakt voll
bracht. Dann sind die Regulierungen einfach irgendwo 
anders, nämlich in der Verordnung. Wir haben es ja in der 
Kommission selbst gesehen: Das Parlament möchte im 
Zweifelsfall eben selbst die Vorschriften machen. Deswegen 
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ist das Gesetz auch so ausführlich geblieben, wie es daher
gekommen ist. 
Ich bin der Meinung, dass die Frage, ob dieses Gesetz nun 
zurückgewiesen werden soll oder nicht, auch eine symboli
sche Bedeutung für die politische Arbeit in der kommenden 
Legislatur hat. Es wird nämlich nicht vorgeschlagen, nicht 
auf das Gesetz einzutreten. Das heisst: Die Revision dieser 
Materie ist unbestritten. Bestritten ist nur, welche Revision 
es sein soll. Deswegen wird nun zum einfachen Antrag auf 
Rückweisung gegriffen. 
Der Bundesrat hat, als diese umfangreiche Vorlage zu ihm 
gekommen ist, zunächst auch etwas Berührungshemmun
gen gehabt und sich gefragt: Muss das eine so umfangrei
che Vorlage sein? Er hat lange darüber diskutiert. Wir sind 
zu unseren engsten Mitarbeitern gegangen, um zu sehen, 
ob man das Gesetz noch «verschlanken» könne. Wir sahen 
dann: Nein, man muss die anstehenden Probleme lösen. 
Wir haben dies nicht gescheut, und wir haben sie gelöst. 
Genau gleich ist es Ihrer vorberatenden Kommission gegan
gen. Ich möchte der vorberatenden Kommission für ihre Ar
beit ganz ausdrücklich danken. Das war eine riesengrosse 
Arbeit. Sie hat auch zunächst gefragt: Muss das sein, diese 
komplexe Materie, müssen wir uns hier hineinknien? Aber 
sie hat es gemacht, sie hat Experten angehört, sie hat sich 
nicht gescheut, Kompromisse zu finden. Die Tatsache, dass 
sie am Schluss das Gesamtwerk mit 20 zu 1 Stimmen ver
abschiedet hat, zeigt mir, dass es möglich ist, in diesem Par
lament, in seinen Kommissionen einen Kompromiss zum 
Wohle des Landes zu finden, auch wenn die Interessen 
noch so weit auseinander liegen. 
Indem nun beantragt wird, das Geschäft zurückzuweisen, 
wird doch auch die Verantwortung des Parlamentes für 
diese Materie etwas zurückgewiesen. Ich ersuche Sie, das 
nicht zu tun. Es wurde gesagt, der Bundesrat solle «rassig» 
und sofort eine neue Vorlage bringen. Bedenken Sie: Wür
den Sie Rückweisung beantragen, ginge diese Vorlage zu
nächst einmal an den Ständerat; wir könnten Ihnen also 
nicht bis im Herbst etwas Neues vorlegen. 
Im Vorfeld der Diskussionen ist diesem Gesetz der Stall ge
ruch des ehemaligen Landwirtschaftsgesetzes vorgeworfen 
worden. Ich möchte hier sagen: Das Landwirtschaftsgesetz 
In seiner Dichte hatte In jener Epoche für die Versorgung 
dieses Landes eine ganz zentrale und wichtige Bedeutung. 
Das vorliegende Gesetz hat für den Zusammenhalt, für die 
kulturelle Infrastruktur dieses Landes, für die Kohäsion 
ebenfalls eine ganz zentrale Bedeutung. Deswegen ist es 
auch ein etwas umfangreiches Gesetz. 
Wenn immer wieder der Vorwurf erhoben wird, dieses Ge
setz habe zu viele Artikel, kommt mir die Geschichte in den 
Sinn, als Mozart die Oper «Die Entführung aus dem Serail» 
Kaiser Joseph 11. unterbreitete und dieser sagte: «Schon 
recht, lieber Mozart, aber zu viele Noten, es sind einfach zu 
viele Noten drini» Mozart soll geantwortet haben: «Genau 
so viele Noten wie nötig, Majestät.» Von daher ersuche ich 
Sie: Wagen Sie sich an diese Partiturl 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte ei
gentlich nur noch zu drei Punkten Stellung nehmen, die hier 
jetzt in der Debatte aufgegriffen worden sind: 
1. Das betrifft einmal die Stellung der SRG. Wir haben jetzt 
noch einmal von Herrn Bundesrat Leuenberger gehört, weI
che Bedeutung hinter einer starken SRG steckt, nämlich die 
Bedeutung der «idee suisse», die Bedeutung des regionalen 
und sprachlichen Zusammenhaltes, den wir fördern müssen. 
Zudem - das ist wichtig - stehen wir hier in einem System 
mit einer Konkurrenz auch aus dem Ausland. Wir befinden 
uns hier nicht unter einer Käseglockel Unsere Medienland
schaft ist offen. Es wurde ja auch gesagt, dass heute im Be
reiche des Fernsehens zu über 50 Prozent ausländische 
Sender geschaltet werden. 
Jetzt kommt für mich etwas Wichtiges, was eigentlich bei all 
diesen Kritiken unterschlagen wurde: Als wir in der Kommis
sion die Hearings veranstaltet haben, sind die Vertreter der 
Worbewirtsohaft gekommen und haben gesagt, dass sie als 
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Werbewirtschaft nur an einer starken SRG interessiert 
seien, weil sie es sich in diesem Land nicht leisten könnten, 
ihr Aufkommen so zu verzetteln. Wir haben also im Inter
esse der schweizerischen Wirtschaft und der schweizeri
schen Werbewirtschaft, die die Produkte unserer Wirtschaft 
eben auch verkaufen muss, ein Interesse an einer starken 
SRG, weil Sie nur über dieses Instrument die Interessen 
auch gebündelt wahrnehmen können. Ich glaube, diese 
Kurskorrektur - ich sage jetzt nicht Kehrtwendung - hätte 
doch Einzelnen, die früher aus ideologischen Gründen die 
SRG nur schlecht gemacht haben, ein bisschen die Augen 
öffnen sollen. 
2. Ich möchte weiter eingehen auf die Frage des dualen Sys
tems. Es ist in diesem Land in seiner Kleinheit verglichen 
mit dem europäischen Markt um uns herum schlicht nIcht 
möglich, dass eine SRG, die mehrsprachige Programme in 
den verschiedenen Sparten anbieten muss, ihren Auftrag 
ausschliesslich aus Gebührengeldern finanziert. Dazu ist 
unser Aufkommen zu kleinl Wir haben einfach nicht die 
Grösse, die das ermöglichen würde. Deshalb brauchen wir 
eben hier auch für die SRG einen Anteil an Werbung im 
Fernsehbereich. Die Vorstellung eines «grünen Tisches» 
geht so eben einfach nicht, wonach man dann einfach sagt: 
Hier Gebühren, da die Werbungl Aber wir haben diesem 
Problem Rechnung getragen - das wurde seitens derjeni
gen auch unterschlagen, die hier jetzt Rückweisung bean
tragt haben, vor allem von der SVP-Seite -: Wer keinen 
Gebührenanteil beansprucht, wer kein staatliches Privileg 
mit einem privilegierten Zugang in die Verbreitung bean
sprucht, braucht nach dem neuen Gesetz gar keine Konzes
sion mehrl Ein solcher Anbieter kann nämlich frei schalten 
und walten, er muss dann keine Konzession mehr beantra
gen. Wenn er aber einen Gebührenanteil will, wenn er einen 
privilegierten, staatlich gesicherten Zugang zur Verbreitung 
über bestimmte Netze will, dann muss er sich natürlich ge
wissen Anforderungen unterwerfen. Das kommt eben genau 
in diesem Gesetz - in diesem sehr subtilen Gleichgewicht 
zwischen der SRG, die wir eben als starken Partner haben 
müssen, und den privaten regionalen Anbietern - zum Aus
druck. Das ist eigentlich der Hintergrund. Es gibt hier eben 
keine Entweder-oder-Lösung. 
3. Es wurde jetzt verschiedentlich gerü-gt und kritisiert, dass 
dieses Gesetz die staatliche Regulierung, die Bevormun
dung in der Medienlandschaft, noch weiter auf die Spitze 
treibe. Sie haben offensichtlich die Fahne nicht gelesen! Ge
rade die Kommission schlägt Ihnen beispielsweise vor, dass 
man in der Behördenorganisation eben nicht die neue Lö
sung mit der Superbehörde einführt, die dann quasi über al
les entscheiden müsste, sondern wir sind sozusagen zum 
heutigen Modell zurückgekehrt, dies mit ein paar Korrektu
ren in Richtung stärkere Sicherung der Unabhängigkeit der 
Medien. Das ist die Konzeption, die hier drinsteckt. Jetzt zu 
kritisieren, man würde die Branche einfach staatlich bevor
munden, ist nicht richtig, 
Es ist klar: Wer einen Leistungsanspruch hat und Gebühren 
mit einem Leistungsauftrag beansprucht, der muss für die
sen natürlich auch geradestehen. Das muss dann eben 
auch überprüft werden können. Aber diese Überprüfung ha
ben wi~ nicht dem Staat, der Behörde, übertragen, sondern 
diese Uberprüfung übertragen wir der Unabhängigen Be
schwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) als unab
hängiger, selbstständiger Organisation. 
Ich muss Sie noch auf Folgendes aufmerksam machen: 
Wenn ich diese Anträge - bereits einige Minderheitsanträge 
auf der Fahne, aber jetzt auch zusätzliche Einzelanträge -
analysiere, vor allem vonseiten der SVP-Fraktion, teilweise 
auch vonseiten der FDP-Fraktion, dann stelle ich fest, dass 
diese Anträge zum grossen Teil nichts anderes wollen als 
zusätzliche Regulierungen, zusätzliche staatliche Auflagen, 
zusätzliche Bevormundungen oder eine Verpolitisierung! 
Der entsprechende Antrag wird in der Detailberatung von 
Herrn Schlüer kommen, der beispielsweise die Bundesver
sammlung zum Wahlorgan eines Beirates machen will. SteI
len Sie sich einmal vor, welche Verpolitisierung wir dadurch 
hätten I Oder es gibt Anträge, die eben nicht beachten, dass 
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unser duales System ein subtiles Gleichgewicht zum Aus
druck bringen will, und die einfach meinen, man könne die 
Privaten stärken, indem man die SRG schwächt, indem man 
ihr noch mehr Fesseln anlegt. 
Das sind Regulierungen, das ist staatliche Bevormundung, 
das ist BOrokratie. Was wir hier vorschlagen - insbesondere 
die Fassung der Kommission in Abänderung verschiedener 
Bereiche, was die Behördenorganisation gegen Ober dem 
Bundesrat betriffl -, das trägt im Grunde genommen genau 
dem Rechnung, dass wir entschlacken wollen, dass wir so
wohl der SRG wie auch den Privaten mehr Freiheit und Luft 
geben wollen. Das gilt es zu berOcksichtigen, wenn Sie 
heute abstimmen. Aus diesem Grund - das wurde jetzt 
mehrmals gesagt -, nicht nur als Ergebnis der Kommissi
onsarbeit, ist die Kommission Ober alle politischen Grenzen 
hinweg mit Oberwältigendem Mehr zum Schluss gekommen, 
dass das jetzt fOr beide Seiten eine tragfähige Lösung ist, fOr 
die SRG, aber auch fOr die Privaten. 
Deshalb lehnen wir die ROckweisungsanträge, die sich ja 
teilweise parlamentsrechtlich auf dOnnern Eis bewegen, mit 
Überzeugung ab. Sie können weiss Gott nicht mit einem 
ROckweisungsantrag auch noch eine Frist setzen. Ein ROck
weisungsantrag hat nur festzustellen, in welchen Bereichen 
man etwas anderes wOnscht. Herr Bundesrat Leuenberger 
hat darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem neuen 
Parlaments recht das Geschäft nach einer ROckweisung zu
erst in den Zweit rat gehen muss. Dieser wird sich nochmals 
eingehend mit diesem Gesetz beschäftigen und dann auch 
sehen, ob diese ROckweisung angebracht ist oder nicht. Wir 
haben also vom Verfahren her ganz klar folgende Situation: 
Wenn Sie die Vorlage zurOckweisen, dann schieben Sie die 
Sache auf die lange Bank, dann sind wir nicht in der Lage, 
das zu tun, was jetzt aufgrund der medialen Entwicklung und 
auch der Entwicklung, wie sie im gesamten Medienumfeld 
stattfindet, nötig ist, nämlich das jetzt gesetzgeberisch mög
lichst rasch umzusetzen. 
Ich bitte Sie deshalb, hier nicht nur auf die Vorlage einzutre
ten, sondern auch die ROckweisungsanträge klar abzuleh
nen. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Je erois que 
tout a ete dit et que les opinions sont faites. NeanmQins, ce 
projet de loi est typiquement suisse: c'est un compromis en
tre les differentes tendances politiques du pays. 
Apres ce premier debat et les differentes prises de position 
des groupes, j'ai maintenant la conviction qu'iI faut entrer en 
matiere. Et lors de la discussion par article, iI faudra accep
ter les propositions qui garantissent un service public de 
qualM, supprimer la proposition de structure inutile et coO
teuse - environ 4 millions de francs - du conseil corisultatif 
ou conseil du public, et accepter le maintien du sponsoring 
et du parrainage pour la radio SSR. 
En conclusion, soyez attentifs a ne pas nous mettre sous tu
teile des diffuseurs etrangers. 
Je vous recommande d'entrer en matiere. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposition 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir kommen nun zur Ab
stimmung Ober die ROckweisungsanträge. Ich muss Ihnen 
sagen, dass es nicht ganz einfach ist, diese Abstimmung so 
durchzufOhren, dass sie allen gerecht wird. Ich habe festge
stellt - und ich habe das auch mit Herrn Bundesrat Leuen
berger gesehen -, dass sich die beiden bOrgerlichen ROck
weisungsanträge nicht widersprechen und dass sie den 
Bundesrat nicht vor eine unmögliche Situation stellen. 
Insofern schlage ich Ihnen folgendes Abstimmungsverfahren 
vor: In einer ersten Abstimmung stimmen wir Ober den ROck
weisungsantrag der SVP-Fraktion, in einer zweiten Abstim
mung Ober den Rückweisungsantrag der FDP-Fraktion ab. 
Sollte einer dieser beiden ROckweisungsanträge angenom
men werden, stellen wir diesen in einer dritten Abstimmung 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

47 Nationalrat 02.093 

dem ROckweisungsantrag Zisyadis gegenOber. Sollten in 
den ersten beiden Abstimmungen beide ROckweisungsan
träge abgelehnt werden, stimmen wir Ober den ROckwei
sungsantrag Zisyadis ab, ja oder nein. 
Herr Levrat hat das Wort zur BegrOndung eines Ordnungs
antrages. 

Levrat Christian (S, FR): Nous sommes d'avis que deux 
propositions de renvoi, celle du groupe de I'UDC et celle du 
groupe radical-liberal, se contredisent. Elles devraient, en 
fait, ätre opposees I'une a I'autre, et le vainqueur ätre op
pose ensuite a la proposition de renvoi Zisyadis. Nous deci
derons ensuite avec la proposition qui I'aura emporte sur le 
renvoi ou non. 
La proposition de renvoi du groupe radical-liberal propose la 
creation de deux lois: une loi sur le marcM mediatique et 
une loi SSR. La proposition de renvoi du groupe de I'UDC 
nous demande que I'on adapte la loi federale sur la radio et 
la television teile qu'elle nous est proposee par la commis
sion. Par consequent, ces deux propositions doivent ätre op
posees. C'est du reste ce que prevoit, mais uniquement 
dans une phase ulterieure, le president du conseil 10rsqu'iI 
dit que si les deux etaient acceptees, elles seraient oppo
sees I'une a I'autre. 
Nous vous demandons donc d'opposer les deux proposi
tions de renvoi qui sont contradictoires et qui ne peuvent pas 
ätre adoptees simultanement. Que fera I'administration si 
elle est saisie d'une proposition de renvoi qui lui demande 
d'abord de faire deux lois et ensuite d'une proposition de 
renvoi qui lui demande d'adapter la loi teile qu'elle est pre
sentee aujourd'hui? 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Levrat, ich muss Sie 
in einem Punkt korrigieren: Ich habe nicht gesagt, der ROck
weisungsantrag der SVP-Fraktion und derjenige der FDP
Fraktion wOrden einander in einer Abstimmung gegenOber
gestellt. Ich habe gesagt, fOr den Bundesrat sei es kein Pro
blem, die Situation mit beiden ROckweisungsanträgen zu 
meistern. 
Wir stimmen Ober den Ordnungsantrag Levrat ab. Herr Levrat 
verlangt, den ROckweisungsantrag der SVP-Fraktion dem 
ROckweisungsantrag der FDP-Fraktion und danaoh das Re
sultat dem ROckweisungsantrag Zisyadis gegenOberzustel
len. Meinen Vorschlag haben Sie gehört. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Ordnungsantrag Levrat .... 88 Stimmen 
Dagegen .... 98 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen nun Ober 
die ROckweisungsanträge ab. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.093/288) 
FOr den Antrag der SVP-Fraktion .... 75 Stimmen 
Dagegen .... 110 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.093/289) 
FOr den Antrag der FDP-Fraktion .... 89 Stimmen 
Dagegen .... 101 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.093/290) 
FOr den Antrag Zisyadis .... 37 Stimmen 
Dagegen .... 134 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich beantrage Ihnen, fOr 
die Detailberatung die Einzelanträge in Kategorie IV zu be
raten. Das heisst, dass die Einzelanträge von den Antrags
steIlem begrOndet werden, die Fraktionen aber keine 
Stellung dazu nehmen können. Nur Bundesrat und Kommis
sionssprecher können dazu Stellung nehmen. - Ein anderer 
Antrag wird nicht gestellt; Sie sind damit einverstanden. 
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Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lai federale sur la radio et la television 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Berberat 
Abs.1 
Dieses Gesetz regelt die Veranstaltung, die Weiterverbrei-
tung, die Aufbereitung .... . 

Antrag SchWer 
Abs.1bis 
Durch Verhinderung flächendeckender Konkurrenz schwei
zerischer Herkunft gewährleistet dieses Gesetz das Mono
pol derSRG. 

Art. 1 
Proposition de la commission 
AdhSrer au projet du Conseil federal 

Proposition Berberat 
AI. 1 
La presente loi regit la diffusion, la rediffusion, le condition
nement technique .... 

Proposition SchWer 
AI. 1bis 
En empachant toute concurrence d'origine suisse diffusant 
sur tout le territoire, la presente loi garantit le monopole de la 
SSR. 

Abs. 1-AI. 1 

Berberat Didier (S, NE): Ma proposition a I'article 1 vi se a 
reintroduire dans le champ d'application de la loi la rediffu
sion de programmes de radio et de television, comme le pre
voit d'ailleurs la loi actuelle. Cette proposition, qui est 
intimement liee a celle que j'ai deposee a I'article 3 lettre a, 
vise a soumettre les cäblodistributeurs a la loi par le biais 
d'une concession et non seulement a une obligation de de
clarer, de mame d'ailleurs que tous les autres moyens de re
diffusion. 
Pourquoi inclure les cäblodistributeurs dans le champ d'ap
plication de la loi? Simplement parce que ceux-ci jouent un 
röle important dans notre pays et que les reseaux cäbles dif
fusent de nombreux programmes suisses et etrangers -
90 pour cent des menages suisses sont cäbles. Si, pour les 
programmes suisses, iI ne se pose pas de probleme particu
lier, puisqu'ils sont regles par la loi, iI n'en va pas de mame 
pour les programmes etrangers et notamment les fenEitres 
publicitaires suisses des diffuseurs etrangers. 11 faut donc les 
soumettre a une concession, afin de pouvoir leur fixer des 
regles identiques au cadre radio-television, qui est valable 
pour la SSR et les diffuseurs locaux et regionaux. 
Le fait de ne pas soumettre les cäblodistributeurs a la loi 
cree une situation de distorsion - deja existante d'ailleurs -
avec les fenatres publicitaires suisses des diffuseurs etran
gers. A titre d'exemple, Pro7/Sat1 et RTL ponctionnent le 
marchS publicitaire suisse d'environ 100 millions de francs 
par annee, et MG a commence EI diffuser un deuxieme signal 
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en Suisse romande, qui rapporte entre 7 et 9 millions de 
francs. Je vous le demande: qu'en serait-iI si TF1, par exem
pie, avait la mame possibilite en Suisse romande? Une part 
importante de la publicite qui actuellement va dans les jour
naux, a la SSR ou chez les diffuseurs locaux et regionaux 
passerait sur cette chaTne qui a une grande audience en 
Suisse romande. 
Avec la nouvelle loi, ces fenatres echapperont totalement au 
cadre que I'on souhaite se donner dans la loi. En effet, ces 
diffuseurs n'utiliseront pas les frequences hertziennes, mais 
le cäble et d'autres nouvelles technologies. Le probleme est 
d'ailleurs le mame pour les radios etrangeres qui utilisent le 
cäble et diffusent le signal de base et qui placent des spots 
publicitaires orientes sur le marchS suisse. Je donne I'exem
pie de NRJ ou de Nostalgie. 
Je rappelle enfin qu'iI existe I'alinea 2 qui permet des dero
gations pour les petits services sans portee journalistique 
importante. 
Je vous demande donc de voter ma proposition a I'article 1. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Diese Frage wurde in der 
Kommission nicht thematisiert. Sie ist nicht von unglaublich 
entscheidender Bedeutung, zumal sich der Antrag auf eine 
Erwähnung der Weiterverbreitung in der Norm über den 
Geltungsbereich beschränkt, sonst aber die Weiterverbrei
tung nicht mehr erwähnt. Deswegen haben wir ein bisschen 
die Einschätzung, der Antrag würde, materiell weitgehend 
toter Buchstabe bleiben, würden Sie ihn annehmen. Die 
blosse Erwähnung der Weiterverbreitung in Artikel 1 bringt in 
unseren Augen keinen erkennbaren Nutzen fDr den Pro
grammveranstalter, die Erwähnung der Weiterverbreitung ist 
daher etwas antiquiert und hat kaum einen praktischen Nut
zen. 
Ich überlasse den Entscheid Ihnen, beantrage aber, den An
trag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 108 Stimmen 
Für den Antrag Berberat .... 25 Stimmen 

Abs. 1 bis - AI. 1 bis 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Zunächst: Ich vertrete hier keine In
teressen. Ich bin weder in einem Gremium der SRG noch im 
Gremium sonst eines Mediums, das hier zur Diskussion 
steht. Vielleicht könnten andere dies jeweils auch erwähnen. 
Ich habe gehört, wir würden jetzt Verwirrung stiften, Herr Be
richterstatter, indem wir Anträge stellen, die offenbar nicht 
ganz ins Konzept der Kommission passen. Es scheint mir ty
pisch zu sein, dass man schon als Verwirrungsstifter hinge
stellt wird, wenn man andere Vorstellungen hat als diese 
EinheitsschieneL die man hier in Richtung SRG zu fahren 
hat. Ich will im Ubrigen weder bevormunden noch irgendet
was komplizieren oder reglementieren. Ich bin nur der Auf
fassung - deshalb mein Antrag -, dieses Gesetz sollte klar 
zum Ausdruck bringen, worum es geht, nämlich um eine Ze
mentierung des SRG-Monopols. 
Schauen Sie doch einmal die Zahlen an: Die SRG hat heute 
99 Prozent des Gebührenkuchens und geht jetzt grossmütig 
auf 96 Prozent zurückl Wir halten fest, dass sie 96 Prozent 
bekommt; da soll doch niemand mehr sagen, da sei Wettbe
werb möglich. Was wir hier machen, Frau Hollenstein, hat 
auch überhaupt nichts mehr mit Föderalismus zu tun, son
dern damit, dass wir einem einzelnen Sender das Monopol 
auf Dauer garantieren. 
Die Art und Weise, wie das bewerkstelligt wird, funktioniert 
hervorragend. Da stecken hervorragende politische Köpfe 
dahinter. Grossmütig hat die SRG gesagt: Wir verzichten auf 
3 Prozent der Gebühren. Die Kleinen, die sich da bemühen 
und abrackern, sollen ein paar Brosamen von uns erhalten. 
Diese Kleinen aber sind in einem derart schwierigen Umfeld, 
dass alle, die hier sonst gelegentligh auch fDr Ordnungspoli
tik eintreten, sich jetzt ganz auf Uberlebenshilfe fDr Kleine 
konzentrieren, die ohne staatliche Hilfe zugrunde gingen. 
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Die Situation der Kleinen ist aber nicht das Ergebnis eines 
Naturereignisses, sondern das Ergebnis einer gewollten Po
litik, die keine Konkurrenz, keinen Wettbewerb wollte, weder 
in der Medienberichterstattung, weder in der Information, 
noch in der Unterhaltung. Das ist ein Ergebnis, das man her
beiführen wollte, und jetzt soll es zu Ende geführt werden, 
indem man offeriert: Ein paar Brosamen bekommt ihr. 
Ich möchte den Brosamenjägern nur sagen: Die Vorberei
tungen dafür, dass der kleine Gebührenausfall der SRG 
über Gebührenerhöhungen wieder eingeholt wird, sind na
türlich längst auf dem Weg. Es wird einfach die Gebühr er
höht, damit die Kleinen auch ein bissehen etwas bekommen. 
Ich bin der Auffassung: Wenn wir dies schon machen, dann 
etikettieren wir dies auch ehrlich und sagen, die daraus 
resultierende Monopolzementierung sei der wesentliche 
Zweck dieser Revision. 
Dann vernehme ich noch mit Staunen aus bundesrätlichem 
Mund, all das, was wir hier machen, habe gar nichts mit dem 
Staat zu tun. Ich möchte Sie immerhin darauf aufmerksam 
machen: Wir setzen in diesem Gesetz über diese angeblich 
private Anstalt SRG auch noch gerade alle gewerkschaftli
chen Regelungen für das Bundespersonal durch. Herr Bun
desrat, Sie können zwar einwenden, diese Bestimmungen 
seien nicht von Ihnen eingebracht worden, sie seien erst in 
der Kommission beschlossen worden. Aber Sie haben das 
Ganze zu vertreten. Sie vergleichen schliesslich dieses Ge
setz mit dem Hinweis auf Mozart und fordern, es müssten 
alle Noten geschrieben werden. Auf einen derartigen Ver
gleich kann aber wohl nur kommen, wer etwas zu viele Kul
tursendungen des Monopolmediums SRG genossen hat. 
Auch das ist die Zementierung eines Machtanspruches. 
Wenn wir diesen Machtanspruch zementieren wollen, soll 
das im Gesetz auch geschrieben werden, sonst betreiben 
wir Etikettenschwindel, und das ist widerwärtig. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Das ist ein Filibusteran
trag. Der Antrag steht in Widerspruch zu Anträgen, die Herr 
Schlüer später stellen wird. Damit er nachher nicht in einen 
Argumentationsnotstand kommt, ersuche ich Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. (Heiterkeit) 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Antrag lag 
in der Kommission nicht vor. Ich möchte bitten, es auch se
riös zu machen, wenn hier Anträge gestellt und vertreten 
werden. Was Herr Schlüer hier macht, ist keine ehrliche Eti
kettierung, sondern es ist eine ideologische Etikettierung, 
mit der er das Gesetz versehen will. Es ist eines Gesetzge
bers unwürdig - ich sage das ausdrücklich -, solche Anträge 
überhaupt zu stellen, geschweige denn, sie anzunehmen. 
Aber ich glaube, hier haben wir immer noch eine vernünftige 
Mehrheit, die sich nicht auf solchen Leerlauf einlässt. Wir 
machen uns als Gesetzgeber nämlich lächerlich, wenn wir 
hier Dinge hineinschreiben, die objektiv in der ganzen Kon
struktion der Gesetzgebung überhaupt nicht zutreffen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schlüer .... 31 Stimmen 
Dagegen .... 112 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

1. Abschnitt Titel 
Antrag der Minderheit 
(de Dardei, Aeschbacher, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hollenstein, Neirynck, Stump) 
Zielsetzungen 
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Section 1 titre 
Proposition de la minorite 

Nationalrat 02.093 

(de Dardei, Aeschbacher, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hollenstein, Neirynck, Stump) 
Objectifs poursuivis 

Art.2a 
Antrag der Minderheit 
(de Dardei, Aeschbacher, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hollenstein, Neirynck, Stump) 
Abs.1 
Radio und Fernsehen sollen insgesamt: 
a. zur freien Meinungsbildung, zu einer allgemeinen vielfälti
gen und sachgerechten Information der Zuhörer und Zu
schauer sowie zu deren Bildung und Unterhaltung beitragen 
und staatsbürgerliche Kenntnisse vermitteln; 
b. die Vielfalt des Landes und seiner Bevölkerung berück
sichtigen und der Öffentlichkeit näher bringen sowie das 
Verständnis für andere Völker fördern; 
c. das schweizerische Kulturschaffen fördern und die Zuhö
rer und Zuschauer zur Teilnahme am kulturellen Leben anre
gen; 
d. den Kontakt zu den Auslandschweizern erleichtern und im 
Ausland die Präsenz der Schweiz und das Verständnis für 
deren Anliegen fördern; 
e. die schweizerische audiovisuelle Produktion, insbeson
dere den Film, besonders berücksichtigen; 
f. die europäischen Eigenleistungen möglichst breit berück
sichtigen. 
Abs.2 
Das Gesamtangebot an Programmen in einem Versor
gungsgebiet darf nicht einseitig bestimmten Parteien, Inter
essen oder Weltanschauungen dienen. 
Abs.3 
Die verschiedenen Landesteile müssen ausreichend mit Ra
dio- und Fernsehprogrammen versorgt werden. 

Art.2a 
Proposition de la minorite 
(de Dardei, Aeschbacher, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hollenstein, Neirynck, Stump) 
AI. 1 
La radio et la television doivent dans I'ensemble: 
a. contribuer a la libre formation de I'opinion des auditeurs et 
des telespectateurs, leur fournir une information generale di
versifige et fidele, pourvoir a leur formation generale et a 
leur divertissement, et developper leurs connaissances ci
viques; 
b. tenir compte de la diversite du pays et de sa population et 
en faire prendre conscience au public ainsi que favoriser son 
ouverture sur le monde; 
c. promouvoir la creation artistique suisse et stimuler la parti
cipation des auditeurs et des telespectateurs a la vie cultu
relle; 
d. stimuler les contacts avec les Suisses de I'etranger, ac
croitre le rayonnement de la Suisse a I'etranger et promou
voir la comprehension de ses aspirations; 
e. donner la preference a la production audiovisuelle suisse 
et plus particulierement au cinema suisse; 
f. prendre le plus possible en consideration les productions 
europeennes. 
AI. 2 
Consideres dans leur ensemble, les programmes offerts 
dans une zone de diffusion ne doivent privilegier aucun parti 
ou groupe d'inieräts, ni aucune ideologie ou doctrine. 
AI. 3 
Les diverses regions du pays doivent beneficier d'une des
serte suffisante en matiere de programmes de radio et de 
television. 

Stump Doris (S, AG): Ich möchte zuerst meine Interessen
bindung bekannt geben: Ich bin Mitglied des Regionalrats
ausschusses von SRG DRS, gewählt vom Bundesrat. Ich 
verstehe mich nicht als Sprecherin der SRG, sondern habe 
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mir erlaubt, in den Kommissionsberatungen eine eigenstän
dige Meinung zu vertreten; das werde ich auch in den Bera
tungen des Plenums machen. 
Ich vertrete jetzt den Minderheitsantrag de Dardei, der will, 
dass wir zu Beginn des Gesetzes nicht nur Formales regeln, 
d. h. den Geltungsbereich gemäss Artikel 1 und die Begriffe 
gemäss Artikel 2, sondern dass wir auch inhaltliche Zielset
zungen für die elektronischen Medien in der Schweiz fest
schreiben. Wir haben dazu nichts Neues erfunden, sondern 
beziehen uns auf das bisherige Gesetz. 
Die Rolle der elektronischen Medien hat sich in den letzten 
fünfzehn Jahren nicht grundsätzlich verändert. Es haben 
sich neue technologische Möglichkeiten ergeben, aber die 
Rolle der elektronischen Medien ist höchstens noch ver
stärkt worden. Immer mehr Leute benutzen vor allem das 
Fernsehen als einziges Informationsmedium, und ich denke, 
es ist deshalb wichtig, dass wir gerade dazu die inhaltlichen 
Zielsetzungen auch zu Beginn des Gesetzes formulieren. 
Die Minderheit beantragt, in einem Artikel zur Zielsetzung 
festzuhalten, dass es wichtig ist, dass die Meinungsbildung 
durch die elektronischen Medien ermöglicht wird und dass 
es eine Verpflichtung zur sachgerechten Information gibt 
und auch eine Verpflichtung, die Vielfalt des Landes zu 
berücksichtigen. Ebenso soll das schweizerische Kultur
schaffen gefördert werden, und die Kontakte zu Aus
landschweizerinnen und -schweizern sollen durch diese 
Medien erleichtert werden. Auch der schweizerische Film 
soll berücksichtigt und gefördert werden. 
Im Weiteren schlagen wir vor, dass - immer analog zum gel
tenden Gesetz - in einem Versorgungsgebiet nicht einseitig 
nur einzelne Parteien, Interessen oder Weltanschauungen 
zu Wort kommen dürfen. Abschliessend verlangen wir auch, 
dass die verschiedenen Landesteile ausreichend mit Radio
und Fernsehprogrammen versorgt werden müssen. Wenn 
wir das dem Zufall überliessen, würde dies dazu führen, 
dass gewisse Landesteile nicht mehr genügend versorgt 
würden oder dass die SRG auch nicht die Mittel zur Verfü
gung hätte, diese Landesteile adäquat zu versorgen und 
gleich zu behandeln wie die Landesteile mit dichterer Bevöl
kerung. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit zu unter
stützen. Er hält eigentlich nur fest, was das Gesetz nachher 
auch ausführt. All diese Anliegen werden nachher in einzel
nen Artikeln umgesetzt; es geht darum, zu Beginn des Ge
setzes nochmals festzuhalten, dass dies die Zielsetzungen 
sind, die wir verfolgen. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Ich deklariere auch meine 
Interessenbindungen: Ich bin CEO der Jean Frey AG, und 
in dieser Funktion bin ich auch Verwaltungsrat der Presse 
TVAG. 
Namens der FDP-Fraktion beantrage ich Ihnen die Ableh
nung des Minderheitsantrages. Und zwar geht es ja bei die
sen Zielsetzungen um Abschnitte aus dem alten RTVG. 
Diese haben damals Sinn gemacht, aber heute sind diese 
Zielsetzungen gemäss Artikel 2a für die SRG auch in Arti
kel 26 zu finden. Das heisst, wir brauchen keine neuen ideel
len Vorschriften, die zweimal im Gesetz drin sind, denn das 
Ganze wird ja letztlich auch im Leistungsauftrag respektive 
in der Konzession festgeschrieben. Das wäre also doppelt 
gemoppelt, und es wäre eine unnötige Bestimmung. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt die 
Minderheit de Darde!. 
Ich möchte Ihnen in Ergänzung zu dem, was die Vertreterin 
der Minderheit, Doris Stump, schon gesagt hat, noch fol
gende Begründung geben. In Artikel 93 der Bundesverfas
sung steht: «Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und 
kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur 
Unterhaltung bei.» Hier soll auf Gesetzesstufe ausformuliert 
werden, was das konkret heisst, es geht also um eine Aus
formulierung des Zieles dieses Gesetzes. Wenn wir seit 
20 Jahrenprivat~Al'tbieter imRadio~ uml-spätel'aucll im 
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Fernsehbereich zulassen, sagen wir damit auch, dass die 
SRG allein diesen Verfassungsauftrag nicht erfüllen kann. 
Private werden also als Ergänzung verstanden. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir am Anfang des Gesetzes formulieren, 
was vom System als Ganzem erwartet wird. Mit dem Wort 
«insgesamt,. - also dadurch, dass Radio und Fernsehen 
insgesamt die genannten Ziele erfüllen sollen - wird dies 
auch klar gesagt. Gleichzeitig wird damit auch klar, dass alle 
Veranstalter der Verfassung verpflichtet sind. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen und aus den Gründen, die 
Frau Stump dargelegt hat, dem Antrag der Minderheit de 
Dardei zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion teilt 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützt. 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grüne Fraktion stimmt der 
Minderheit de Dardei zu. Wir erachten die Auseinanderset
zung mit den Zielen von Radio und Fernsehen als sinnvoll. 
Eigentlich sollten die erwähnten Ziele, wie sie hier im Min
derheitsantrag formuliert sind, selbstverständlich sein. Wer 
kann denn dagegen sein, dass die freie Meinungsbildung 
gefordert, die Vielfalt des Landes verstärkt berücksichtigt 
und der Kontakt zu den Auslandschweizern und Aus
landschweizerinnen erleichtert wird, dass europäische Ei
genleistungen möglichst breit berücksichtigt werden und 
dass bestimmte Parteien, Interessen oder Weltanschauun
gen nicht bevorzugt werden sollen, dass es keine einseiti
gen Programme geben soll? 
Wir haben uns in der Fraktion inhaltlich auch über ein Wört
lein unterhalten; wir konnten uns nicht einigen, ob es jetzt 
ein förderungsl/Vürdiges Ziel sei, dass die Unterhaltung ge
fördert werden soll. Wir haben uns gefragt, ob die Unterhal
tung wirklich der Förderung durch Radio und Fernsehen 
würdig sein solle. Darüber lässt sich philosophieren. Wir ha
ben diese Frage als nicht derart relevant betrachtet, dass wir 
hier darüber eine Debatte führen möchten. Wir finden aber 
die inhaltliche Festlegung von wichtigen Werten sinnvoll und 
stimmen deshalb dem Minderheitsantrag zu. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es ist richtig, dass nach 
dem geltenden RTVG jeder Veranstalter einen Beitrag zur 
Erfüllung des Leistungsauftrages leisten muss. Jeder Veran
stalter benötigt eine Konzession. Aber nach dem Entwurf, 
den wir Ihnen unterbreiten, soll es jetzt zu einem Paradig
menwechsel kommen: Der Zutritt zum Rundfunkmarkt ist 
frei. Einen Leistungsauftrag muss nur erfüllen, wer vom 
Staat ein Privileg erhält, also Gebühren oder einen gesicher
ten Zugang zur fernmeldetechnischen Verbreitung. Die privi
legierten Veranstalter - aber nur sie -, haben einen Auftrag 
zu erfüllen, der mehr oder weniger dem Antrag der Minder
heit entspricht. Die alte Formulierung ist im neuen Umfeld 
nicht nur toter Buchstabe, sondern sie ist - das hat schon 
die Kommission in ihren Beratungen festgehalten - ein 
Fremdkörper. 
Deswegen ersuche ich Sie, den Antrag der Minderheit abzu
lehnen. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La majorite 
de la commission vous propose de refuser cet article parce 
qu'iI n'apporte rien de nouveau. Comme I'a dit Monsieur le 
conseiller federal Leuenberger, c'est aussi prevu dans la 
Constitution. 
Nous vous invitons a rejeter la proposition de la minorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 
Dagegen .... 92 Stimmen 

Art. 3 
Antrag der Mehrheit 

a. dies vorgängig dem Bundesamt für Kommunikation (Bun-
desamt) melden; oder . 
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Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Bezzola, Hegetsehweiler, Kurrus, Theiler, Vaudroz 
Rene) 
Behördenorganisation 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Betrifft die Art. 3,17,18,20,21,27,32,39,41 bis 47, 49, 
50,52 bis 55,57 bis 60, 62, 64, 66 bis 69, 71, n, 78, 80, 82 
bis 84, 86 bis 97, 99 bis 105, 107 bis 110, 112 bis 114; FMG: 
4,5, 11, 13, 13a, 13b, 18, 24 bis 28, 31,33,34,36,40,41, 
55 bis 62, 64) 

Antrag Berberat 

a. Streichen 

AntragRey 
Wer ein Programm veranstalten will, muss: 
a. Streichen 

Art. 3 
Proposition de la majorite 

a. I'annoncer au prealable ä l'Office federal de la communi
cation (office); ou 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Bezzola, Hegetschweiler, Kurrus, Theiler, Vaudroz 
Rene) . 
Organisation des autorites 
Adherer au projet du Conseil federal 
(concerne les art. 3,17,18,20,21,27,32,39,41 Ei 47, 49, 
50, 52 Ei 55, 57 Ei 60, 62, 64, 66 Ei 69, 71, 77, 78, 80, 82 Ei 84, 
86 a 97,99 a 105,107 Ei 110,112 a 114; LTC: 4, 5,11,13, 
13a, 13b, 18,24 Ei 28, 31,33,34,36,40,41,55 a 62, 64) 

Proposition Berberat 

a. Biffer 

Proposition Rey 
Quiconque veut diffuser un programme dolt: 
a. Biffer 

Weigelt Peter (RL, SG): Wir kommen bei Artikel 3 zu einer 
grundsätzlichen Fragestellung, die nur deshalb so weit 
vorne traktandiert ist, weil hier zum ersten Mal der Begriff 
der Kommission für Fernmeldewesen und elektronische Me
dien im Verhältnis zum Bundesamt erwähnt wird. 
Eine der Innovationen des vorliegenden Revisionspaketes 
bildet meiner Ansicht nach die Behördenorganisation. Der 
Bundesrat hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Kon
vergenz, d. h. das Zusammenwirken von fernmeIdetechni
schen Einrichtungen sowie medienpolitischen und -spezi
fischen Entwicklungen, immer mehr zunimmt. 
Dieses Zusammenwachsen erfordert auch eine gemein
same Regulation. Es kann nicht sein, dass in diesem Markt 
verschiedene Regulatoren tätig sind. Deshalb hat uns der 
Bundesrat im entsprechenden Bericht und dann auch in der 
Vorlage vorgeschlagen, dass die Comcom, also die Kom
mission, die im FMG-Bereich Regulator ist, künftig auch Re
gUlator im RTVG-Bereich sein soll und sein muss. Dieser 
Vorschlag war richtig und ist auch sachgerecht. Die Kom
mission hat nun entschieden, hier wieder zur heute gültigen 
Regelung zurückzukehren, dass es keinen gemeinsamen 
Regulator für den FMG- und den RTVG-Bereich gibt, son
dern dass für den RTVG-Bereich wiederum das Bakom als 
Regulator auftritt. 
Das ist eine Doppelspurigkeit, die wir in dieser Form nicht 
mittragen können. Einerseits ist das Bakom beim FMG Se
kretariat und die Comcom Regulator, andererseits ist beim 
RTVG, im praktisch parallelen Markt, auf einmal das Sekre
tariat für den FMG-Berelch Regulator beim RTVG. Wenn 
man hier von dieser SuperkQmmission spricht - der Kom-
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missionssprecher hat darauf hingewiesen -, dann macht 
man Folgendes: Man versucht, die Leute zu verängstigen, 
man versucht, Schlagworte in den Raum zu stellen. Es ist 
unbestritten: Konvergenz herrscht, technische Verbreitungs
elemente wachsen zusammen; es braucht einen Regulator 
aus einer Hand. 
Deshalb soll hier eine Konzeptabstimmung über das ganze 
Paket stattfinden. Wir sind der Meinung, dass der bundes
rätliche Entwurf mit der Comcom als einheitlichem Regulator 
im FMG- und RTVG-Bereich richtig sei. Wir haben deshalb 
auch im Rückweisungsantrag der FDP-Fraktion darauf hin
gewiesen, dass wir die entsprechenden Bestimmungen aus 
dem RTVG neu ins FMG platzieren wollen. Jetzt bleiben sie 
im RTVG. Deshalb ist es doppelt bedeutungsvoll, dass ein 
einheitlicher Regulator auftritt. Es kommt dazu, dass Klarheit 
und Transparenz in diesem Bereich wichtige Faktoren sind, 
damit man weiss, wer Ansprechpartner und wer Regulator 
ist. Die behördenunabhängige Organisation gemäss Entwurf 
des Bundesrates gewährleistet eine gewisse Entp'olitisie
rung, insbesondere aber eine sehr direkte und sehr nahe 
Umsetzung der technologischen Entwicklung der nächsten 
Jahre. Diese wird dramatisch sein; sie wird schnell sein. Es 
ist richtig, wenn diese ausserhalb des Departementes, aus
serhalb des Bakom gewährleistet wird. 
Die Minderheit stellt Ihnen also den Antrag, bei Artikel 3 im 
Sinne einer Konzeptabstimmung zur Behördenorganisation 
gemäss Entwurf des Bundesrates zurückzukehren, dass wir 
im FMG und im RTVG mit demselben Regulator, der be
währten Comcom, arbeiten können. Das ist eine ganz ent
scheidende und wichtige Voraussetzung, um dem RTVG 
eine gewisse Zukunft zu gewährleisten. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Herr Weigelt, wenn ich richtig 
im Bild bin, sind Sie im Mediengeschäft ziemlich involviert. 
Darf ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, Ihre Interessen ge
mäss Artikel 11 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes offen zu 
legen, so, wie es hier Brauch ist? 

Weigelt Peter (RL, SG): Ich kann Ihnen diese Interessen 
selbstverständlich offen legen, sie sind auch selbstverständ
lich im Internet nachvollziehbar. Ich habe keine geschäftli
chen und privaten direkten Verbindungen zu elektronischen 
Medienunternehmen. Ich bin in gewissen Unternehmen min
derheitsbeteiIigt als Aktionär, bin aber nirgendwo operativ 
eingebunden. Ich habe eine PR-Agentur und bin medienpoli
tisch interessiert. Ich bin Sprecher der FDP-Medienkommis
sion. Aber ich bin nicht operativ in einer Organisation 
engagiert, sei es im elektronischen Bereich oder im Printbe
reich. 

Berberat Didier (S, NE): Je pourrai etre relativement bref 
puisque j'ai deja explique la problematique de cet article lors 
du developpement de ma proposition Ei I'article 1, dont le 
vote a eu lieu dans un cadre un peu chaotique. De plus, je 
rappelle que mon collegue Rey adepose la meme proposi
tion a I'article 3 et qu'illa developpera. 
Notre souci concerne, comme je I'ai deja signale, les diffu
seurs etrangers qui ne seront pas soumis a la loi. A notre 
sens, I'article 3 a ouvert une breche en prevoyant un acces 
libre au marchG. D'un cöte, la loi regit les acteurs suisses, 
que ce soit la SSR ou les diffuseurs locaux et regionaux, 
dans un cadre contraignant avec lequel on peut vivre; de 
I'autre, on ouvre le marchG sans aucune regle specifique a 
des acteurs commerciaux qui vont utiliser cette faille gräce 
au cäble et aux nouvelles technologies. Je pars donc du 
principe que I'on penalise, par cet article 3 lettre a, les diffu
seurs suisses. 
Comme je I'ai deja rappele egalement, le cäble en Suisse 
n'est pas anecdotique puisque 90 pour cent des menages 
sont cäbles et que les diffuseurs etrangers sont rediffuses 
par le cäble. 11 faut donc Ietablir le systeme de la concession 
qui existe actuellement et qui permet aux autorites de fixer 
des regles identiques au cadre de la radio-television. 
On a deja signale que le fait de ne pas soumettre les cäblo
distributeurs Ei la loi cras une situation de distorsion qui 
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existe deja avec les fenätres publicitaires suisses des emet
teurs etrangers. Au niveau economique, je rappelle aussi 
que Pr07/Sat1 et RTL ponctionnent le marcM publicitaire 
alemanique de 100 millions de francs par annee, alors que 
M6 encaisse deja des recettes publicitaires en Suisse ro
mande pour 7 a 9 millions de francs. Voulons-nous vraiment 
assister impuissants a ce phenomene qui existe aussi en 
matiere de radio - je citerai le cas de NRJ ou de Nostalgie -
et qui pourrait se developper encore plus a I'avenir avec I'ar
rivee eventuelle d'autres diffuseurs etrangers tels que TF1? 
Nous disons clairement non. La seule solution est donc de 
biffer la lettre a de I'article 3 pour retablir le systeme des con
cessions, ce d'autant plus que cette problematique n'est pas 
reglee, jusqu'a present, par la convention transfrontiere qui 
attribue la competence a l'Etat emetteur qui, dans le meilleur 
des cas, se desinteresse de la question. 
Pour ces raisons, je vous demande de soutenir ma proposi
tion ainsi que celle de M. Rey et donc de voter «non». 

Rey Jean-Noäl (S, VS): Je propose egalement, comme 
mon collegue Berberat, de biffer la lettre a de I'article 3 qui 
traite des concessions. Effectivement, I'ancien droit pre
voyait un systeme de concessions pour tous les diffuseurs; 
le nouveau droit fait la distinction entre la SSR et les autres 
diffuseurs qui baneficient du splitting et d'une frequence re
servee et qui, eux, seront soumis a une concession, alors 
que tous les autres ne le seront plus. 
A mon avis, cela est contraire au principe du service public, 
aux regles en vigueur dans d'autres services pUblics, ainsi 
qu'a I'article 93 de la Gonstitution qui stipule precisement 
que la legislation sur la radio et la television releve de la 
competence de la Gonfederation. Par consequent, si nous 
ne sommes pas opposes a ce qu'i1 y ait en plus une ouver
ture de ce service public, ce que nous contestons, c'est qu'i1 
n'y ait pas de regle qui soit fixee. Nous sommes opposes a 
ce systeme dual qui veut que les uns aient I'obligation 
d'avoir une concession, alors que les autres peuvent diffuser 
sans avoir un systeme de concession. 
Maintenir un service public fort en ouvrant le marcM prive 
n'est pas necessairement une mauvaise chose, mais iI faut 
que cette ouverture soit regulee. Or, aujourd'hui, par son 
projet, le Gonseil federal propose un systeme d'un cöte re
gule, et de I'autre cöte sans regle aucune. G'est vrai que le 
systeme semble marcher dans les grands pays voisins 
parce qu'i1 permet ades chaTnes commerciales de fonction
ner a cöte du service public, mais la taille de la Suisse 
n'autorise pas cette coexistence. Introduire un tel systeme 
ne favoriserait en rien les prives, car iI faut faire la distinction 
entre les radios et les televisions regionales qui, elles, se
raient soumises aux concessions, et les prives, c'est-a-dire 
les chaTnes qui viennent de I'etranger et qui, elles, n'auraient 
pas besoin de concession. Franchement dit, comme tele
spectateurs ou comme auditeurs de radio, qu'avons-nous a 
gagner d'un tel systeme sinon le recul du service public? 
G'est la raison pour laquelle, dans le respect de I'article 93 
de la Gonstitution, je vous prie de biffer cette lettre a - vous 
I'avez compris, pour des raisons Iiees Ei notre systeme de 
vote electronique, iI faut donc voter «non» pour qu'on puisse 
realiser le sens de ma proposition. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich rede zum Minderheitsantrag 
Weigelt - da ist das Rederecht ja noch intaktl Hier, das se
hen Sie, geht es nicht um ein Detail, sondern um eine Be
hördenorganisation, die dann das ganze Gesetz durchzieht. 
Artikel 3 Buchstabe a, der hier bekämpft wird, steht also für 
die ganze Art der Behördenorganisation, wie sie die Kom
mission im Gesetz installiert hat. 
Wenn man hier auf die Version der Minderheit Weigelt ein
schwenkt, dann schwenkt man auf eine komplett andere Be
hördenorganisation ein - einfach um das zu klären. Das 
heisst, die Minderheit will die Behördenorganisation, die im 
ursprünglichen bundesrätlichen Entwurf drin war. Was heisst 
das? Das he isst zweierlei: Es gäbe dann die jetzt schon be
stehende Kommunikationskommission (Comcom), die bis-
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her nur für das Fernmeldewesen zuständig ist. Dieser 
Kommission würden neu auch sämtliche Aufgaben im Be
reich von Radio und Fernsehen zugewiesen, also beispiels
weise das Bundesamt für Kommunikation gäbe es dann 
nicht mehr: Es würde in diese Gomcom einverleibt. Die un
abhängige Beschwerdeinstanz in Programmfragen gäbe es 
auch nicht mehr; die würde auch in diese Kommunikations
kommission einverleibt. Mit andern Worten: Sie hätten dann 
ein Monstrum. Sie hätten eine relativ staatsunabhängige, 
monströse Kommission mit einer unglaublichen Vielfalt an 
ganz verschiedenen Kompetenzen. Sie hätten - und das ist 
ein zweites Unding in dieser bundesrätlichen Fassung der 
Behördenorganisation - diesen Beirat. Auf der Ebene der 
Programmaufsicht hätten Sie dann also eine einzige Instanz 
für das ganze Land, für alle Programme - Romandie, 
Deutschschweiz, italienischsprachige Schweiz, rätoromani
sche Schweiz - eine kleine 11- oder 15-köpfige Kommission, 
die alle Programme im ganzen Land beaufsichtigen würde, 
also eine komplett zentralistische Publikumsvertretung. Die
ses Modell, das In der bundesrätlIchen Fassung drin war, 
haben wir als Kommission zurückgewiesen, und wir sagten 
der Verwaltung, sie solle eine Alternative ausarbeiten, die 
näher bei der jetzigen Regelung ist. Diese Alternative ist in 
der Kommissionsfassung drin, und wir haben ihr in der Kom
mission mit sehr deutlichen Mehrheiten zugestimmt. 
Ich sage Ihnen rasch, wo der Unterschied ist. In der Mehr
heitsfassung werden die ganzen Aufsichtsfragen nach funk
tionalen Gesichtspunkten auseinander genommen. Das 
heisst, die ganzen verwaltungstechnischen und finanziellen 
Belange, Konzessionen usw. bleiben beim Staat, bleiben 
beim Bakom oder beim UVEK oder bei wem auch immer. 
Die zweite Funktion, das Beschwerdewesen, wo sich ein 
einzelner Bürger oder eine einzelne Bürgerin gegen eine 
einzelne Sendung wehren kann, organisieren wir wie bisher 
mit der UBI, also mit der unabhängigen Beschwerdeinstanz, 
die mit regionalen Ombudsstellen beginnt. Von dort kann 
man an die UBI weiterziehen, und von der UBI ist der 
Rechtsweg ans Bundesgericht offen: Das ist das Beschwer
dewesen. 
Die dritte Funktion, die es hier im Aufsichtsbereich zu regeln 
gift, ist die allgemeine Programmaufsicht. Wir brauchen ja 
über Service-public-Sender eine Programmaufsicht. Bisher 
hatten wir das SRG-intern gelöst, weil die SRG der einzige 
Service-public-Sender ist. In Zukunft werden wir aber auch 
andere Service-public-Sender haben, private Radio- und 
Fernsehst~tionen, also muss die allgemeine Programmauf
sicht, die Uberwachung der Einhaltung des Leistungsauftra
ges, eben aus der SRG herausgenommen werden, weil sie 
für alle Service-pubfic-Sender gilt. Darum haben wir jetzt an
stelle des zentralistischen Beirates das ganze System der 
Publikums räte im Gesetz installiert. In jeder Sprachregion 
gibt es einen Publikumsrat für diese Sprachregion, der für 
die SRG, aber auch für die anderen, die privaten Sender mit 
Service-pubfic-Gharakter in diesen Gebieten zuständig ist. 
Es handelt sich hier also überhaupt nicht um eine Bürokrati
sierung. Es handelt sich zu 99 Prozent um die Fortsetzung 
des Status quo, weil diese Strukturen alle schon vorhanden 
sind. Es kommt einfach bei der Programmaufsicht eine ge
wisse Ausweitung des Funktionsbereichs hinzu. Das ist der 
einzige Unterschied. 
Die Variante der Kommissionsmehrheit ist also besser als 
die bundesrätliche Fassung und damit als der Antrag der 
Minderheit Weigelt, weil sie dezentraler und sachgerechter 
ist und weil sie eine unglaubliche Machtfülle bei einer einzi
gen Kommission, der Gomcom, verhindert. 
Ich bitte Sie also, bei der Fassung der Kommissionsmehr
heit zu bleiben. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion 
stimmt dem Antrag der Mehrheit zu. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien va voter la proposition de la majorite. 
A cet article, il y a une decision importante a prendre. La 
commission a longuemel'lt cliseute de I'organisation des 
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autorites de surveillance et a demande a I'administration un 
rapport detaille avec differentes variantes. 
11 s'agit en effet d'organiser la surveillance en general, la sur
veillance sur les programmes et la possibilite de porter 
plainte. Presque tout le monde dans la commission n'etait 
pas content de la solution proposee par le Conseil federal. 
C'est pour cette raison que nous avons change I'organisa
tion des autorites en maintenant le statu quo, comme Mon
sieur Fehr Hans-Jürg I'a dit, mais en ameliorant quand 
mame quelques elements. 
En particulier, je voudrais souligner qu'iI y a eu presque par
tout unanimite sur ce nouveau systeme des autorites de sur
veillance. Premierement, on a decide, a I'unanimite, qu'iI y 
aurait une unique auto rite de mediation - «Ombudsstelle .. , 
comme on dit en allemand - pour chaque region linguistique 
et culturelle, unique dans le sens qu'elle est la pour recevoir 
les plaintes tant pour les emissions de la SSR que pour les 
emissions des prives qui ont une concession. 
Deuxiemement, on a decide, a I'unanimite, de soumettre ces 
autorites de mediation regionales Ei l'Autorite independante 
d'examen des plaintes. Donc, iI y acette «cascade.. de 
I'echelon national dans les regions linguistiques. 
On a encore decide a une torte majorite, que la nomination 
de ces ombudsmans - hommes ou femmes - se ferait par 
l'Autorite independante d'examen des plaintes. 
On a aussi discute longuement de la surveillance du respect 
des norm es de publicite et de sponsoring. La aussi, a I'una
nimite, on a decide que ce serait I'autorite independante de 
surveillance qui exercerait cette surveillance. On a dit non 
au «Beirat .. centralise prevu dans le projet de loi et on a de
cide d'un nouveau systeme, avec des Conseils du public 
dans chaque region linguistique et culturelle, qui est inde
pendant parce qu'iI doit surveiller tant les programmes de la 
SSR que les programmes des prives. 
Comme vous le voyez, on a vraiment chercM a maintenir ce 
qui maintenant fonctionne vraiment et a tenir compte des 
changements introduits par la loi en cherchant de nouvelles 
solutions qui ne soient pas trop floues ni exagerees, comme 
c'etait le cas dans le projet de loi. 
Je vous demande donc de voter pour la majorite. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Das Modell, das der Bundes
rat vorgelegt hat, hätte dieser Comcom eine unerhört grosse 
Machtkonzentration und Machtfülle gebracht. Auch die übri
gen, begleitenden Behördenorganisationen hätten zwar 
dazu gepasst, aber sie sind wirklich nicht nach dem Gusto 
der Kommission gewesen. 
Die Kommission hat sich grosse Mühe gegeben - und die 
Verwaltung dazu -, uns alternative Modelle vorzuschlagen. 
Diese alternativen Modelle stützen die verschiedenen Re
gionen und ihre kulturelle Situation besser ab, sie bilden sie 
besser ab und können besser auf die Situation antworten 
und eingehen. Kommt dazu, dass die Comcom im Modell, 
wie es der Antrag der Minderheit wieder aufnehmen möchte, 
eine Aufgabendichte und -breite zugeteilt erhalten hätte, die 
ohne zusätzliche Vertiefungen, die man noch hätte einführen 
müssen, so schlicht nicht zu bewältigen wäre. 
Die Kommission hat sich auf ihr neues Modell zusammen 
mit dem Bundesrat eingestellt. Sie hat dieses Modell in ihren 
ganzen Beratungen durchgezogen, und ich würde Ihnen un
bedingt beliebt machen, bei diesem Modell nun zu bleiben 
und nicht wieder alles grundsätzlich auf den Kopf zu stellen. 
Der Minderheitsantrag kommt nur aus den Reihen der FDP
Fraktion, und ich hoffe, dass die bisherigen Kommissions
mitglieder von der linken Seite und von der SVP-Fraktion 
auch tatsächlich bei dem Modell bleiben, das wir nach lan
gen Diskussionen gewählt haben. 
Unterstützen Sie bitte die Mehrheit der Kommission. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Mehrheit der Kommis
sion orientiert sich an der heutigen Situation. Unseres Er
achtens verpasst sie damit die Chance, die Mängel, die 
heute schon bestehen und die sich auch für die Zukunft ver
mehrt abzeichnen, zu korrigieren. 
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Wir wollten eine Antwort auf die momentane, aber auch auf 
die künftige Situation im Rundfunk- und im FernmeIdebe
reich geben. Wir wollten zunächst einmal die Konvergenz 
berücksichtigen: Zunehmend gibt es eine Verschmelzung 
von Rundfunkbereich und Fernmeldebereich, und das erfor
dert dann auch eine konvergente Behörde, einen einzigen 
Regulator, um die Rundfunkverbreitung auf der Basis des 
Fernmeldegesetzes reibungslos abwickeln zu können. 
Unser Vorschlag bringt auch eine grössere Unabhängigkeit 
vom Staat. Die Konzessionierung von Programmveranstal
tern ausser der SRG und die Aufsicht über die Veranstalter 
sind nicht mehr indirekt unter der Regierung angesiedelt. Es 
gibt auch nicht mehr diese Doppelunterstellung des Bakom. 
Das Bakom ist, wie Sie wissen, heute sowohl dem Bundes
rat als auch der Comcom unterstellt, und beide Behörden 
sind in ihrem Bereich je weisungsberechtigt. Das kann also 
zu Schwierigkeiten führen, wenn auch zuzugeben ist, dass 
es bis jetzt funktioniert hat und die Vertreter des Bakom 
noch nicht schizophren geworden sind. Aber das könnte ein
mal passieren, und deswegen haben wir diesen Vorschlag 
gemacht, der nun in verdankenswerter Weise von der Min
derheit aufgenommen wird. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
bitten, hier der Mehrheit zuzustimmen. Wir haben es uns 
nicht einfach gemacht. Sie sehen, mit diesem Entscheid be
finden Sie nicht nur über diesen Artikel 3, sondern eigentlich 
über eine ganze Konzeption, die wir hier richtigerweise in ei
ner einzigen Abstimmung erledigen. 
Wir haben es uns nicht einfach gemacht, weil wir nicht ein
fach auf das alte Modell zurückgegriffen haben; nur die 
Struktur des alten Modells haben wir übernommen. Wir ha
ben sehr viele Anpassungen bei den Organen vorgenom
men, sei es bei der UBI, der Beschwerdeinstanz, oder dem 
so genannten Beirat, und haben hier ein neues Gleichge
wicht gefunden. Es ist also falsch, zu sagen, die Kommis
sionsmehrheit würde hier einfach das Bisherige tel quel 
übernehmen. 
Ich kann Sie auch noch darauf aufmerksam machen, dass 
wir uns eingehend damit beschäftigt haben. Es ist gesagt 
worden, es gebe eine Konvergenz in den verschiedenen 
Medien, und deshalb müssten wir auch die Regulierung und 
die Aufsicht quasi zusammenführen. Das Resultat des bun
des rätlichen Entwurfes ist, dass wir dann in diesem ganzen 
Bereich ausser der Institution Comcom kein Organ haben, 
das eine solche Machtfülle auf sich vereinigen könnte - das 
kann nicht einmal der Bundesrat. Dies nicht nur im Bereich 
der Gebührenfestlegung, sondern auch im B.ereich der Pro
grammaufsicht. Sie hätte hier dann auch eine Doppelfunk
tion und wäre mit unendlichen Kompetenzen ausgestat
tet. Das war der Grund, weshalb die Mehrheit der Kommis
sion - übrigens sehr deutlich, in einer ersten Lesung mit 
15 zu 3 Stimmen - den eigenen Antrag gutgeheissen hat. In 
einer zweiten Lesung, als wir das Ganze nochmals bearbei
tet haben, sind wir mit 12 zu 6 Stimmen bei diesem Konzept 
der Kommissionsmehrheit geblieben. 
Warum ist das wichtig? Wir versuchen in unserem Modell im 
Grunde genommen zwei Bereiche in ein Gleichgewicht zu 
bringen. Das eine sind die Fragen der Konzessionierung, die 
Fragen der Rechtsaufsicht, die nämlich auch weiterhin von
seiten des Staates erfolgen müssen, und die Frage des Ge
bührenbeitrages - da geht es um die Anwendung von 
Gesetz und Verordnungen. Das andere ist die Programm
aufsicht, betrifft also den politischen Charakter der Aufsicht, 
der Überwachung; das kommt dann zur UBI. Dort sind die 
ganze Programmaufsicht, die Aufsicht über Werbung, Spon
soring und Ähnliches, die eben einen politischen Charakter 
haben. Insofern werden wir der in der Eintretensdebatte oft 
vorgebrachten Kritik gerecht, indem wir verhindern wollen, 
dass hier alles bei einer Behörde zusammengefasst wird, 
auch wenn diese Behörde dann eben nicht mehr Bakom 
heisst, sondern der Bereich der Comcom zugeordnet wird. 
Ich meine, dass wir das Modell der Kommissionsmehrheit 
weiterverfolgen müssen. Wir:- haben damit -auch eine· Ent-
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schlackung einer Superbehörde, und wir bringen hier mit 
dieser am alten Modell angelehnten Struktur unseres Erach
tens das Verhältnis zwischen staatlicher Aufsicht und Pro
grammaufsicht in ein gutes Gleichgewicht. 
Noch etwas zur Bemerkung von Herrn Bundesrat Leuenber
ger wegen des Bakom: Es ist richtig, dass in der Fassung 
des Bundesrates das Bakom sozusagen der Comcom unter
stellt würde. Das hat aber natürlich zur Folge, dass für all 
das, was auch im Modell des Bundesrates weiterhin Auf
gabe des Bundesrates respektive des UVEK sein wird -
nämlich die Festlegung der ganzen Finanzaufsicht, die Kon
zessionierung, die Fragen des Gebührensplittings, die Fest
legung der Rahmenbedingungen -, offensichtlich im Depar
tement wieder eine neue, zusätzliche Kompetenzstelle 
geschaffen werden müsste, weil das Bakom für die anderen 
Aufgaben dann ja eben der Comcom zugeordnet wäre. Wir 
machen damit also nicht eine Entschlackung, im Gegenteil: 
Wir stocken damit die ganze Behördenstruktur noch einmal 
auf, wir duplizieren diese Aufgaben noch einmal auf Depar
tementsebene. Das war mit ein Grund, weshalb Ihnen hier 
die Kommissionsmehrheit mit sehr deutlichem Stimmenver
hältnis empfiehlt, sich für ihren Antrag einzusetzen. 
Noch eine Bemerkung zum Antrag BerberaVRey: Auch 
diese Frage wurde in der Kommission intensiv diskutiert. Es 
wurde bereits auch dargelegt: Es wäre tatsächlich falsch, 
wenn wir jetzt diese Möglichkeit von nichtkonzessionierten 
Medienveranstaltern wieder ausschliessen würden. Die Idee 
geht eigentlich davon aus, dass wir sagen: Dort, wo eben 
keine Gebührengelder beansprucht werden, wo keine staat
lichen Privilegien im Zugang zu Netzen oder in der Verbrei
tung beansprucht werden, ist eigentlich nicht einzusehen, 
weshalb eine solche Medienunternehmung konzessioniert 
werden muss. Sie erhält ja kein hoheitliches Recht, sie er
hält kein Monopol, sie erhält keine Möglichkeit, hier irgend
wie privilegiert tätig zu werden, wir überlassen das dem 
freien Markt. Da sind wir der Auffassung, dass es hier wirk
lich keine Konzessionierung braucht. Das ist ein Stück die
ser Liberalisierung, die wir für diesen Bereich von Veran
staltern vornehmen, die in Zukunft ausserhalb der Bean
spruchung öffentlicher Gelder oder öffentlicher Regeln arbei
ten wollen. 
Ich bitte Sie also: Stimmen Sie in diesem Behördenkonzept 
der Kommissionsmehrheit zu. Im Namen der Kommissions
mehrheit muss ich Sie auch bitten, den Antrag BerberaVRey 
abzulehnen. Er betrifft das Ganze zwar nicht sehr grundsätz
lich, aber es ist eine Frage der Konzeption dieses Gesetzes. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag BerberaVRey .... 68 Stimmen 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... weder diskriminierend sein noch zu Rassenhass beitra
gen .... 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... ne pas contribuer a la haine raciale .... 
AI. 2-4 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
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Sofern sie in ihrem Programm Filme ausstrahlen, müssen 
sie mindestens 4 Prozent .... 

Antrag Hochreutener 
Abs.1 
Der Bundesrat kann Fernsehveranstalter verpflichten, dass 
sie im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit ange
messenen Mitteln: 
a. einen wesentlichen Anteil der massgebenden Sendezeit 
schweizerischen und anderen europäischen Werken vorbe
halten; 
b. ihr Fernsehprogramm in einem angemessenen Umfang 
der massgebenden Sendezeit oder der Programm kosten 
durch Produktionsfirmen herstellen lassen, die vom Pro
grammveranstalter unabhängig sind. 
Abs.2 
Streichen 

Antrag Schwander 
Abs.3 
Streichen 

Art. 7 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
S'i1s diffusent des films dans leurs programmes, ils doivent 
affecter 4 pour cent au moins .... 

Proposition Hochreutener 
AI. 1 
Le Conseil federal peut obliger les diffuseurs de program
mes a faire en sorte que, dans la mesure ou cela est reali
sable pratiquement, et en y consacrant des moyens appro
pries, i1s: 
a. reservent une partie substantielle de leur temps de trans
mission a des oeuvres suisses ou europeennes; 
b. fassent produire leurs programmes a raison d'un pourcen
tage approprie de leur temps de transmission ou du coOt des 
programmes par des producteurs independants. 
AI. 2 
Biffer 

Proposition Schwander 
AI. 3 
Biffer 

Hochreutener Norbert (C, BE): Worum geht es hier? Der 
Bundesrat und die Kommission wollen, dass die Sendezeit 
massgeblich mit schweizerischen und europäischen Produk
tionen bestritten wird und dass SRG-unabhängige Produ
zenten zum Zuge kommen. Diesen beiden Zielen kann ich 
voll und ganz zustimmen, nicht aber der Art der Festlegung 
im Gesetz. Mit meinem Antrag will ich die Bestimmungen im 
Gesetz flexibilisieren, und zwar auf zwei Arten: Erstens 
sollen die Zahlenvorgaben auf Verordnungsstufe verscho
ben werden, und zweitens soll der Bundesrat unterschiedli
che Veranstalter auch unterschiedlich behandeln können, 
ohne dass für die SRG eine fixe Sonderregelung geschaffen 
wird. 
Dass dieses Gesetz an einer grossen Regelungsdichte lei
det, wissen wir, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. 
Deshalb gilt ganz grundsätzlich: Je mehr Details in die Ver-
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ordnung verschoben werden, umso besser. Zudem ist es 
unsinnig, einen fixen Anteil der Sendezeit für Fremdproduk
tionen zu reservieren, wie es der Antrag der Kommission 
vorsieht. Die unabhängigen Produzenten leben vom Geld, 
nicht von den Sendezeiten, also geht es um die Programm
kosten und nicht um die Sendezeit. Ausserdem ist es auch 
sinnlos, bei anderen Veranstaltern als der SRG einen be
stimmten Anteil von Fremdproduktionen zu verlangen. Mit 
einem solchen Anteil soll ja eben die SRG-unabhängige 
Produktion geschützt werden, und die Produktionen dieser 
anderen Veranstalter sind ja apriori unabhängige Produktio
nen. Es ist auch falsch, von vorneherein eine Regelung für 
die SRG und eine andere für die anderen Programmveran
stalter vorzusehen. Sobald sich dann die Verhältnisse än
dern, muss man das alles wieder ändern. Es kann auch 
Veranstalter geben, welche aus der Konzeption ihres Ange
botes heraus einen hohen Anteil an schweizerischen und 
europäischen Werken ausstrahlen, und dann ist eine solche 
Bestimmung ohnehin überflüssig und führt nur zu einer teu
ren und unnötigen Kontrolle. Es gibt zwischen den einzelnen 
Sendern eben unterschiedliche Verhältnisse. 
Ich beantrage deshalb, dass wir dem Bundesrat die Kompe
tenz geben, in einer Verordnung flexibel zu reagieren und 
den unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen. 
Es geht nicht nur darum, unnötige Regulierungen zu vermei
den, sondern auch darum, keine unnötigen und kostspieli
gen Kontrollen durchzuführen. Herr Bundesrat, das ist jetzt 
eine dieser Noten, die eben zu viel ist. Wenn Sie das Werk 
der Kommission quasi mit dem Werk von Mozart verglei
chen, setzt dies natürlich voraus, dass auch die KVF Meis
terwerke hervorbringt. Aber bei aller Hochschätzung für die 
KFV wage ich doch etwas zu bezweifeln, dass ihre Meister
werke auf der gleichen Höhe sind. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag auf Vereinfachung zuzustim
men. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir haben Ihnen eine di
rekte gesetzliche Verpflichtung vorgeschlagen, die sich an 
der EU-Fernseh richtlinie orientiert. Die SRG muss - so, wie 
wir es vorsehen - die Quoten verbindlich erfüllen, die übri
gen Fernsehveranstalter müssen dies aber· nur im Rahmen 
des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mit
teln tun. Die Kommission hat das übernommen. 
Herr Hochreutener möchte nun eine abgemilderte Form, 
eine Kann-Formulierung für eine Regelung in der Verord
nung. Er möchte vor allem keinen Unterschied zwischen der 
SRG und den anderen Veranstaltern machen. Das ist einer 
der Fälle, wo ich sagen muss: Natürlich, man kann es via 
Verordnung regeln, jedoch wird der Inhalt der Verordnung 
nachher kaum ein anderer sein als der, der jetzt im Gesetz 
steht, weil wir uns eben an dieser europäischen Fernseh
richtlinie orientieren werden. Wenn es jetzt schon im Gesetz 
steht, dann wissen alle Beteiligten genau, was auf sie zu
kommt, und es herrscht die entsprechende Rechtssicher
heit. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Diese Frage ist 
sicher nicht matchentscheidend. Der Antrag Hochreutener 
ist - ich würde mal sagen - ein typischer SRG-Vorschlag, 
der die SRG hier von zusätzlichen Auflagen befreien 
möchte. Er hat aber einen Nachteil: Wenn wir im Gesetz be
züglich dieser Frage keine Asymmetrie mehr vorgeben, 
wenn wir nicht mehr sagen, dass für die SRG hier - ich sage 
jetzt einmal - strengere Regeln gelten, als sie für die 
Privaten zur Anwendung kommen, dann wird es für den 
Bundesrat sehr schwierig sein, in der Verordnung hier dann 
plötzlich unterschiedliche Massstäbe anzulegen. Das will 
Herr Hochreutener vielleicht gar nicht, aber das ist ei
gentlich die Konsequenz, die aus seinem Antrag resultieren 
würde. 
Ich empfinde es andererseits eigentlich als einen Streit um 
des Kaisers Bart, denn wir gehen ja davon aus, dass die 
SRG - und sie hat das immer beteuert - diese Vorgaben ei
gentlich ohnehin einhält und dass sie diE~$e ge$etzliche Vor-
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gabe eigentlich gar nicht benötigt. Dann würden wir gleich
sam sagen: «Ja gut, wenn du es ohnehin machst, dann tut 
dir diese gesetzliche Bestimmung auch nicht weh.» Wir brin
gen damit aber zum Ausdruck, dass wir in dieser Frage be
züglich SRG und Privaten eine unterschiedliche Behandlung 
in der bundesrätlichen Verordnung anstreben. Nach dem 
Antrag Hochreutener wird das nicht mehr so einfach der Fall 
sein können. 
Deshalb hat die Kommission dem Entwurf des Bundesrates 
klar zugestimmt, diese Asymmetrie hier weiterhin zuzulas
sen. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Mein Antrag wird offensichtlich 
erst jetzt verteilt. Ich stelle den Antrag, dass Artikel 7 Absatz 3 
gestrichen wird. Ich begründe den Antrag kurz wie folgt: Wir 
haben bereits ein eidgenössisches Film- und Kulturförde
rungsgesetz bzw. ein Gesetz, das den Film und die Kultur 
fördert. Ich sehe nicht ein, dass gemäss RTVG nochmals 
eine Förderungsabgabe «von höchstens 4 Prozent» bezahlt 
werden soll. Das ist überflüssig. Wir müssen uns konzentrie
ren und das Unnötige abschaffen; das ist in der Eintretens
debatte oft gesagt worden. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag auf Streichung von Ab
satz 3 zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Dieser Antrag richtet sich 
gegen die Pflicht für TV-Veranstalter, eine Filmabgabe zu 
leisten, also einen Beitrag zu leisten, der dem schweizeri
schen Filmschaffen zugute kommt. Wir haben im Bundesrat 
über diese Bestimmung sehr ausführlich diskutiert. Der ent
sprechende Antrag und die Unterstützung kamen selbstver
ständlich vom Departement des Innern, welches sich dieser 
wichtigen Kulturaufgabe, nämlich der Unterstützung schwei
zerischen Filmschaffens, widmet. Der Bundesrat Ist der An
sicht, das sei ein wichtiger Beitrag. Er ersucht Sie, jeweils 
nicht nur schweizerische Filme in Locarno mit Gratisbilletten 
zu besuchen, sondern hier auch einen aktiven Beitrag zu 
leisten. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Strei
chungsantrag lag in der Kommission nicht vor, aber wir ha
ben über diese Frage diskutiert. Sie müssen einmal davon 
ausgehen, Herr Schwander: Artikel 7 betrifft nur die sprach
regionalen oder nationalen Veranstalter - nicht die regiona
len, die lokalen Veranstalter; diese fallen nicht darunter. Wir 
finden es richtig, dass ein sprachregionaler Veranstalter, 
wenn ein solcher trotzdem wieder einmal zum Leben er
weckt werden könnte und er sich dann beispielsweise auf 
Filmproduktionen konzentrieren müsste, einen Mindestanteil 
von Schweizer Filmen bringen muss. Die Abgabe, die Ihnen 
hier ins Auge sticht, ist nur eine Ersatzabgabe, sofern der 
Veranstalter nicht einmal 4 Prozent seines Filmprogramms 
mit Filmen aus schweizerischer Produktion bestreitet. Wir 
finden, das ist eine wichtige Bestimmung, weil sie auf den 
Zweckartikel unserer Medienordnung und letztlich sogar auf 
die Verfassungsbestimmung zurückgreift. Wir wollen mit die
ser Medienordnung ein Abbild der schweizerischen Kultur 
erreichen. Das ist eine minimale Bestimmung, die wirklich 
nur dort greift, wo jemand dieses Anliegen völlig missachtet 
und wo jemand überhaupt wieder die Chance hätte, sich 
sprachregional oder national neben der SRG zu positionie
ren. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Schwander abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Hochreutener .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 75 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 99 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 76 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
L.es autres dispositions sont adoptees 



02.093 Conseil national 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Werbung .... erkennbar sein. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2 
Personen, die regelmässig im redaktionellen Teil eines 
schweizerischen Programms auftreten, dürfen nicht in der 
Werbung dieses Programms auftreten. Die lokalen und re
gionalen Veranstalter mit beschränkten finanziellen Mitteln 
sind von dieser Beschränkung ausgenommen. 

-, Antrag der Minderheit 1 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Jossen, Stump) 
Abs.2 
Personen, die regelmässig im redaktionellen Teil eines Pro
gramms auftreten, dürfen nicht in der Werbung dieses Pro
gramms auftreten. 

Antrag der Minderheit 11 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Hegetschweiler, Kurrus, Schenk, 
Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
Abs.2 
In der Werbung dürfen weder im Bild noch im Ton Personen 
auftreten, die regelmässig Nachrichtensendungen und Sen
dungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen. Die loka
len und regionalen Veranstalter mit beschränkten finanziel
len Mitteln sind von dieser Beschränkung ausgenommen. 

Art. 9 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
La publicite doit etre nettement separee de la partie redac
tionnelle du programme et clairement identifiable comme 
teile. (Biffer le reste de I'alinea) 
AI. 2 
Les personnes qui apparaissent regulierement dans la partie 
redactionnelle d'un programme ne doivent pas apparaitre 
dans la publicite de ce programme. Les diffuseurs locaux et 
regionaux dont les ressources financieres sont limitees ne 
sont pas soumis €I cette interdiction. 

Proposition de la minorite I 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Jossen, Stump) 
AI. 2 
Les personnes qui apparaissent regulierement dans la partie 
redactionnelle d'un programme ne doivent pas apparaitre 
dans la publicite de ce programme. 

Proposition de la minorite 11 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Hegetschweiler, Kurrus, Schenk, 
Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
AI. 2 
Les personnes qui presentent regulierement des emissions 
d'informations et des emissions sur I'actualite politique ne 
doivent pas apparaitre dans la publicite ni par I'image ni par 
le son. Les diffuseurs locaux et regionaux dont les res
sources financieres sont limitees ne sont pas soumis €I cette 
interdiction. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Das Thema, das wir jetzt bespre
chen, ist die Trennung bzw. die Vermischung von redaktio
nellem Teil und Werbung in Radio- oder Fernsehprogram
men. Es geht um die Frage, ob Personen, die es dank ihrer 
Bildschirmpräsenz im redaktionellen Programm zu einer ge-
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wissen Prominenz gebracht haben, zu einer gewissen Be
rühmtheit geworden sind, im gleichen Sender auch im Wer
beteil auftreten dürfen. Der Bundesrat sagt dazu Nein, 
macht aber bei den Lokal- und Regionalveranstaltern eine 
Ausnahme. Herr Weigelt, der die Minderheit 11 vertritt, will 
diese Ausnahme im lokalen Bereich auch, will zusätzlich 
aber das Verbot auf Politjournalisten und -journalistinnen be
schränken, also auf Personen, die im Informationsteil, im 
politischen Teil eines Programms auftreten. 
Die Minderheit I ist der Meinung, dass es keine Ausnahmen 
vom Verbot geben soll. Wir sind für die strikte Trennung von 
Werbung und Programm. Sie wissen, dass das zum Beispiel 
bei der Presse ein eiserner Grundsatz ist. Es ist ganz klar, 
dass Werbung und redaktioneller Inhalt voneinander ge
trennt sein müssen. Für das eine ist der Verlag, für das 
andere die Redaktion zuständig. Es ist im ganzen Qualitäts
medienwesen ein Standard, ein Qualitätsmerkmal, dass 
man diese saubere Trennung durchhält. Das soll erst recht 
für Radio- oder Fernsehprogramme gelten, denen öffentli
che Gelder in Form von Gebühren zufliessen; und von de
nen reden wir hier ja. Ich mache Sie auch darauf auf
merksam, dass Sie sich, wenn Sie dem Bundesrat oder der 
Minderheit 11 (Weigelt) folgen, in Widerspruch zu sich selber 
begeben, weil wir nämlich in Absatz 1 dieses Artikels 9 fest
legen: "Werbung muss vom redaktionellen Teil des Pro
gramms deutlich getrennt und als solche eindeutig erkenn
bar sein.» Genau diesen Grundsatz darf man im nächsten 
Absatz nicht unterlaufen. 
Ich glaube, es geht hier auch um eine Wettbewerbesverzer
rung. Ich nehme jetzt die Position von Firmen ein, die in ei
nem Sender Werbung betreiben: Der einen Firma gelingt es, 
die Prominenz und damit den Werbewert irgend eines Fern
sehstars - sei es ein nationaler oder ein regionaler - an sich 
zu ziehen und dank dieser Prominenz für das eigene Pro
dukt Werbung zu machen. Das heisst, das Fernsehen baut 
den Werbewert auf, den Nutzen davon hat aber der Star 
"hinten rechts», d. h. in seinem Portemonnaie. Den Nutzen 
hat auch jene Firma, der es gelungen ist, diesen Star auf 
ihre Seite zu ziehen. Der Sender aber, der diesen Werbe
wert im redaktionellen Programm aufgebaut hat, geht leer 
aus, und die Mitbewerber jener Firma, die mit der Prominenz 
werben kann, haben auch das Nachsehen. Das heisst, wir 
schaffen mit einem gebührenfinanzierten Sender eigentlich 
Wettbewerbsvorteile für irgendeine private Firma, und das 
geht nicht. Ich glaube, wir öffnen hier Missbräuchen eine 
Türe, die wir besser geschlossen la,ssen würden. Wir sollten 
uns hier an den bewährten Grundsatz halten, der aus dem 
Pressewesen stammt, dass Werbung und redaktioneller Teil 
sauber getrennt werden sollten; daran sollten wir festhalten 
und keiner Vermischung - und sei dies auch nur in Form ei
ner prominenten Person, die in beiden Teilen des Pro
gramms auftritt - Vorschub leisten. 
Darum bitte ich Sie sehr, im Sinne der Einhaltung von Quali
tätsstandards der Minderheit I zu folgen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Kollege Fehr Hans-Jürg ist in der 
Regel ein sehr seriöser Votant, aber hier ist er etwas vom 
guten Weg abgekommen. Ich möchte drei Sachen richtig 
stellen: 
1. Wir sprechen hier nicht nur von konzessionierten Veran
staltern, wie das Herr Fehr erwähnt hat, sondern wir spre
chen hier von sämtlichen Veranstaltern im Fernseh- und 
Radiobereich. 
2. Wenn er sagt, bei Absatz 1 fordere er eine klare Tren
nung, dann hat die Trennung nichts mit Personen zu tun, 
sondern die Trennung muss, wie das heute bereits getan 
wird, durch eine entsprechende visuelle Markierung oder, im 
Radio, durch gewisse Trailer möglich sein. Das hat also 
nichts mit Personen zu tun. 
3. Es geht um die Frage, ob der Star "hinten rechts» dann 
seine Taschen füllen kann oder nicht. Das ist Sache der ar
beitsrechtlichen Bestimmungen zwischen den Mitarbeitern 
und den verschiedenen Veranstaltern. Das hat auch nichts 
mit dieser Frage zu tun. 
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Das Einzige, was mit dieser Frage zu tun hat, ist die Realität: 
Wie sieht die Realität in der schweizerischen Medienland
schaft aus? Wir haben die grosse, erratische SRG, die sol
che Trennungsübungen durchziehen kann. Wir haben aber 
auch sehr viele kleine und kleinste Veranstalter, die zwin
gend darauf angewiesen sind, dass sie ihr Potenzial, das sie 
haben - auch im Bereich Moderationspotenzial -, entspre
chend einsetzen können. Sehr viele Veranstalter arbeiten 
mit freien Mitarbeitern und Teilzeitmitarbeitern, also mit Leu
ten, die gemäss Gesetz wohl regelmässig In diesem Sender 
aktiv sind, aber eben nicht permanent da sind, und die nichts 
zu tun haben mit der Informationsvermittlung im Sinne des 
Service public. Diese Leute machen allenfalls einmal eine 
Kultur-, eine Volksmusiksendung oder moderieren die regio
nalen Sportinformationen. Diese Leute sind aber sehr wich
tig für die kleinen Veranstalter, man soll sie eben im 
Werbebereich einsetzen können. Deshalb hat die Minderheit 
11 in Ergänzung zum bundesrätlichen Vorschlag nicht nur die 
redaktionelle Arbeit erwähnt, sondern diese eingeschränkt 
auf den Bereich der Nachrichtensendungen und der Sen
dungen zum politischen Zeitgeschehen, weil wir dort Trans
parenz und auch Klarheit brauchen. Aber überall dort, wo wir 
in einem Randbereich der Unterhaltung sind, sollte es 
selbstverständlich möglich sein, dass diejenigen, die mit den 
entsprechenden Unterlagen und Instrumenten arbeiten, 
auch Werbung machen können. 
Ich war selber früher einmal beim Lokalradio. Selbstver
ständlich haben wir z. B. die Veranstaltungshinweise, die 
Werbecharakter hatten, als Moderatoren selber gesprochen, 
ohne dass hier irgendwo eine Verwässerung oder Vernet
zung vorgekommen ist. Selbstverständlich haben wir unse
rerseits auch kleine Spots im Sinne der Aktualität direkt 
gesprochen und entsprechend nachher im Sender ohne 
Probleme eingebracht. 
Die Bestimmung unten in Absatz 2, wo wir sagen, dass es 
bei finanziell beschränkten Möglichkeiten eben gewährleis
tet sein muss, seine personellen Ressourcen auch im 
Werbebereich einbringen zu können, ist eine ganz entschei
dende GrÖsse. Der Bundesrat hat diesen Satz richtigerweise 
hineingenommen. Die Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) will ihn 
weghaben. Er tangiert wenige, aber sehr kleine Veranstalter, 
und da kommt es jetzt auf wenige Franken an. 
Wenn wir eine breite Medienlandschaft wollen, brauchen wir 
eine gewisse Grosszügigkeit und Liberalität im Bereich die
ser Schnittstelle zwischen Werbung und Redaktion. Selbst
verständlich, ein grosser Sender hat ein Redaktionsstatut, 
hat finanziell die Möglichkeiten, diese Trennung ganz konse
quent durchzuziehen. Je kleiner der Sender ist, desto mehr 
verfliessen diese Sachen. Wichtig ist für mich: Keine Über
schneidung im Politik- und Nachrichtenbereich; aber im Un
terhaltungsbereich, im Kulturbereich sollte es möglich sein. 
Ich bitte Sie, der Minderheit 11 zuzustimmen. 

Lang Josef (G, ZG): Artikel 9 wirft Grundfragen einer de
mokratischen Kultur auf. Der Waadtländer alt Nationalrat 
Jacques Neirynck sprach in diesem Zusammenhang von ei
nem «principe de civilisation". Bei der Trennung von Redak
tion und Werbung geht es darum, das redaktionelle Gebot 
der Wahrhaftigkeit abzugrenzen vom Recht der Werbung 
aufs Lügen, «au mensonge joli", wie Neirynck das nannte. 
Ganz allgemein soll Artikel 9 die Autonomie der Öffentlich
keit vor der Kolonialisierung durch die Macht des Geldes und 
des Konsums schützen. Apropos Liberalität, Herr Weigelt: 
Wir haben hier einen klassischen Konflikt zwischen politi
schem Liberalismus und Wirtschaftsliberalismus. Die wirt
schaftsliberale Minderheit 11 (Weigelt) will die personelle 
Trennung von Redaktion und Werbung auf politische und 
Nachrichtensendungen einschränken. Damit dürfte ein 
Bernhard Russi innerhalb derselben Sportsendung über hel
vetische Skifahrer unangenehme Wahrheiten und über japa
nische Subarus angenehme Lügen verbreiten. 
Ähnliches gilt für den Vorschlag einer regionalen Ausnahme
bestimmung. Warum sollen die Grundsätze einer demokrati
schen Kultur auf regionaler Ebene weniger gelten als auf 
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nationaler? Die Lässigkeit, mit der gerade in Lokalradios 
zwischen Redaktion und Werbung hin- und hergeschaltet 
wird, sollte vor gesetzgeberischer Fahrlässigkeit warnen. 
Die grüne Fraktion unterstützt den Antrag der politisch libe
ralen Minderheit I (Fehr Hans-JÜrg). 

Bezzola Duri (RL, GR): Ich spreche im Namen der Fraktion 
und bitte Sie, dem Antrag der Minderheit 11 (Weigelt) zuzu
stimmen. Wir befinden uns hier im sensiblen Bereich von 
Werbung und Sponsoring für Radio und Fernsehen. In Ab
satz 2 geht es um Köpfe, um Personen, die in der Werbung 
auftreten oder eben nicht auftreten dürfen. Es geht um Per
sonen, die regelmässig im redaktionellen Teil auftreten, und 
um Bild und Ton. Eine vernünftige und faire Regulierung ist 
nötig; Verbote sind sicherlich fehl am Platz. 
Die Minderheit 11 (Weigelt) will ebenfalls eine Einschränkung, 
und zwar nur für Personen, die regelmässig Nachrichten
sendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen 
vorstellen. Die Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) will keine Aus
nahmen machen, und Bundesrat und Mehrheit wollen Aus
nahmen nur für lokale und regionale Veranstalter mit be
schränkten finanziellen Mitteln machen. 
Der Antrag der Minderheit Weigelt ist ein vernünftiger Kom
promiss: Er nimmt Rücksicht auf die lokalen und regionalen 
Veranstalter, die unter Umständen nur über eine Person ver
fügen und bei denen deshalb nur eine Person zu hören oder 
zu sehen ist. 
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich Sie, der Minderheit 11 
(Weigelt) zuzustimmen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): La commission a lon
guement discute de cet article qui est tras important. ~arti
cle 9 alinea 2 est divise en deux, si vous voulez. Dans la for
mulation de la majorite, on reprend en substance dans la 
premiare phrase la formulation du Conseil federal. Cette 
formulation est tras importante, parce qu'iI y a la la concreti
sation du principe qu'on enonce a I'alinea 1. C'est un prin
cipe important, parce que les personnes qui partlcipent 
reguliarement a la partie redactionnelle d'un programme ne 
doivent pas faire de publicite. C'est un principe tras clair, tras 
simple, mais tras important. Par «partie redactionnelle,,\ on 
ne vise pas seulement le telejournal ou le radiojournal, mais 
aussi d'autres emissions, les jeux par exemple. 
La minorite 11 (Weigelt) va tras loin, parce qu'elle ne vise qua 
les personnes qui presentent des emissions d'informations 
et d'actualites. On laisse donc de cöte et on oublie les per
sonnes qui travaillent au niveau des autres types de pro
grammes: iI se pourrait alors qu'une personne tras connue 
qui presente un jeu tous les soirs puisse ensuite faire de la 
publicite et ga, ga va a I'encontre du principe qu'on a decrit a 
I'alinea 1. 
Donc, pour la premiare phrase, nous sommes pour la majo
rite. 
Mais cet alinea 2 a une deuxiame phrase. La aussi, c'est 
tras important d'aller dans le sens de la majorite. On vou
drait quand mame soutenir les diffuseurs dont les ressour
ces financieres so nt limitees par des regles un peu plus 
sou pies et en faisant des exceptions. La majorite a voulu 
preciser en ajoutant les deux adjectifs «Iocaux et regionaux" 
en ce qui concerne les diffuse urs dont les ressources so nt Ii
mitees. 
Le groupe democrate-chretien est d'accord avec cette preci
sion. 11 va donc soutenir la majorite. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Es wurde schon mehrmals ge
sagt, aber ich möchte es doch noch in aller Klarheit wieder
holen: Es geht hier um ein elementares Prinzip des 
Journalismus, nämlich um die Trennung von redaktionellem 
Teil und Werbung. Dieses Prinzip ist entscheidend wichtig, 
und es muss für alle gelten, unabhängig von der Grösse und 
unabhängig vom Medium. Ob es sich um die SRG, um einen 
privaten Veranstalter oder um eine Zeitung handelt - dieses 
Prinzip muss gelten. 
Nun, Herr Weigelt, besteht die grösste Gefahr der Vermi
schung natürlich über Personen, die in beiden Sparten tätig 
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sind, in der Werbung und in der Redaktion. Das ist ja das 
klassische Beispiel der Vermischung. Umso schlimmer ist 
es, wenn die Person in der Werbung und im redaktionellen 
Teil noch im gleichen Bereich tätig ist. Das ist dann die ver
heerendste Form der Vermischung. Ich gebe Ihnen ein Bei
spiel, das bekannteste Beispiel in der Schweiz: Bernhard 
Russi, wohl der berühmteste Sportler nach Ferdi Kübler, ist 
äusserst kompetent, ein Superfachmann im Bereich Ski
sport, ein ausgezeichneter Kommentator; nichts einzuwen
den dagegen. Aber das Problem liegt darin, wenn er drei 
Minuten vor oder nach der Sendung, in der er als Kommen
tator auftritt, eine Werbebotschaft für ein Auto vermittelt, 
wenn möglich auch noch in sportlicher Skikleidung. Dann ist 
diese Vermischung das, was wir eigentlich nicht wollen und 
was auch nicht geht, weil das Prinzip dann eben total mis
sachtet wird. Es ist schon nach geltendem Recht äusserst 
zweifelhaft, ob dies überhaupt möglich wäre, aber man hat 
es offensichtlich laufen lassen. Deshalb müssen wir mit aller 
Klarheit dafür sorgen, dass das nicht mehr geht, dass hier 
sauber getrennt wird. Das gelingt am besten, wenn wir der 
Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) zustimmen. Dieses Prinzip 
muss gemäss Hans-Jürg Fehr für alle gelten, unabhängig ob 
privat oder öffentlich, gross oder klein. 
Es rechtfertigen sich überhaupt keine Unterschiede. Die 
Minderheit Weigelt geht natürlich - wie Frau Simoneschi
Cortesi richtig gesagt hat - viel, viel weiter: Sie lässt alles zu, 
ausser im Informationsbereich oder im politischen Bereich. 
Es kann ja nicht möglich sein, dass in diesem wichtigen Be
reich des Journalismus eherne Prinzipien mit Füssen getre
ten werden, nur weil man vielleicht einem Veranstalter, dem 
es nicht so gut geht, helfen will. 
Ich bitte Sie um der Klarheit und um der Sauberkeit willen, 
dem Antrag der Minderheit I (Fehr Hans-Jürg), notfalls dem 
Antrag der Mehrheit zuzustimmen, den Antrag der Minder
heit 11 (Weigelt) aber klar abzulehnen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich möchte Ihnen empfehlen, 
der Minderheit I zu folgen, und zwar deshalb, weil nur diese 
Variante eine ganz klare, saubere Trennung von Werbung 
und redaktionellem Teil bringt. Beide anderen Varianten, je
ner der Kommissionsmehrheit und jener der Minderheit 11, 
verwischen diese klare Trennung. Mit diesen beiden Varian
ten würden wir uns auf dünnes Eis begeben. 
Es ist angeführt worden, man müsse auch an die kleinen 
Veranstalter denken, an die regionalen, die lokalen Pro
gramme, wo auf der einen Seite für Werbung und auf der 
anderen Seite für die redaktionellen Beiträge nicht viele Per
sonen zur Verfügung stünden. Da muss ich zu bedenken ge
ben, dass es niemandem verwehrt ist, in einem anderen 
Medium Werbung zu machen. Der Sprecher eines Lokalra
dios darf nachher nur nicht in seinem eigenen Medium auch 
gleich wieder in der Werbung auftreten. Aber er kann dies 
bei einem anderen Veranstalter tun. Wir haben in sehr vielen 
Regionen die Möglichkeit, solche Austauschmechanismen 
zu nutzen. 
Ich wiederhole - es ist schon mehrfach gesagt worden -: Es 
ist wirklich einer der fundamentalsten Grundsätze, dass man 
die Werbung vom redaktionellen Teil eines Mediums klar 
trennt. Wir wollen ja Klarheit, wir wollen Transparenz schaf
fen, wir wollen die Leute nicht für dumm verkaufen und sie ir
gendwohin lenken. Wenn Sie das wollen, wie das auch 
schon in Absatz 1 als Grundsatz dargestellt ist, dann müs
sen Sie mit der Minderheit I auch klare Bestimmungen dafür 
schaffen. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit I zuzustimmen. 

Föhn Peter (V, SZ): Es ist der Sache nicht gerade förder
lich, wenn wegen einer Person ein Gesetzesartikel geschaf
fen wird oder wenn sogar mehrere Veranstalter darunter 
leiden müssen. 
Bei Artikel 9 Absatz 2 bitte ich Sie im Namen der SVP-Frak
tion, der Minderheit 11 zuzustimmen. Bei grossen Veranstal
tern ist eine Trennung ohne weiteres möglich, bei kleinen 
aber nicht immer. Denn die kleinen Veranstalter sind auf 
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Werbung angewiesen, welche sie unter Umständen selbst 
darbringen dürfen und wollen. Das sind Kleinstunterneh
men, bei denen ein Angestellter oder auch der Chef auf ver
schiedenen Ebenen eingesetzt wird und werden muss. Da 
wird keinen Missständen die Tür geöffnet, Herr Fehr Hans
Jürg, es muss nicht einmal eine Vermischung sein. Es ist 
meiner Ansicht nach einzig und allein eine Chance für die lo
kalen und regionalen Kleinstveranstalter. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit 11 zuzustim
men und die Minderheit I abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat ist grund
sätzlich dagegen, dass Programmschaffende in Werbesen
dungen auftreten, und hat einen entsprechenden Antrag 
unterbreitet. Die Mehrheit Ihrer Kommission hat diesen An
trag etwas verändert. Kompromissfreudig, wie wir sind, kön
nen wir uns dem anschliessen. Die beiden Minderheiten 
gehen je in eine entgegengesetzte Richtung: Die Minderheit I 
ist doch sehr puristisch und bürdet den kleinen und finanz
schwachen Radioveranstaltern Ausgaben auf, mit denen wir 
sie unserer Meinung nach nicht belasten müssten, während 
die Minderheit 11 in dieser Angelegenheit allzu lasch und 
weich ist. 
Ich ersuche Sie, bei dieser «Lex Russi .. dem goldenen Mit
telweg des Bundesrates zu folgen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Sie sehen es: 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen hier einen Mittel
weg vor. Wir möchten in jedem Fall verhindern, dass die 
Kleinstveranstalter irgendwo benachteiligt werden. Sie ha
ben nämlich nicht die Mittel, vielleicht auf andere Leute aus
zuweichen. Wir möchten uns entschieden gegen eine noch 
grössere Ausdehnung wehren. Die Frage der Kleinen ist 
auch durch den Antrag der Kommissionsmehrheit abge
deckt; Sie müssen dem Antrag der Minderheit 11 (Weigelt) 
nicht zustimmen. Herr Weigelt will eine Öffnung, nicht nur für 
die Kleinen, sondern auch für die Grossen: Auch bei den 
Grossen soll diese Vermischung stattfinden dürfen, sofern 
es nicht Leute sind, die eine Nachrichtensendung moderie
ren und in politischen Sendegefässen tätig sind. Aber für alle 
übrigen Gefässe wäre nach der Minderheit 11 (Weigelt) eine 
Vermischung zwischen Werbung und dem Auftreten in politi
schen Programmen möglich. 
Die Kommissionsmehrheit möchte zumindest für die kleinen 
Sender eine Ausnahme machen. Wir unterscheiden uns 
vom Entwurf des Bundesrates darin, dass wir hier den Bun
desrat nicht noch zur Bewilligungsbehörde erklären. Allein 
die Tatsache, dass ein Sender diese Voraussetzungen auf
grund seiner Kleinheit erfüllt, würde genügen, dass er von 
diesem Prinzip des Verbotes der Vermischung von Werbung 
und Programmpräsenz ausgenommen würde. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen einer knappen Mehrheit der 
Kommission, ihrem Antrag zuzustimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 87 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 74 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr 
La seance est levee a 12 h 55 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 3. März 2004 
Mercredl, 3 mars 2004 

08.00h 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil f9deraI18.12.02 (FF 20031425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lai federale sur la radio et la television 

Art. 10 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

b. alkoholische Getränke; (Rest des Buchstabens streichen) 

Abs.2 

a. Werbung für Heilmittel nach Massgabe .... 

Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
Der Bundesrat kann zum Schutz der Gesundheit und der Ju
gend weitere Werbesendungen als unzulässig erklären. 

Antrag der Minderheit 
(Seiler, Bezzola, Binder, Eggly, Föhn, Giezendanner, He
getschweiler, Schenk, Theiler, Weigelt) 
Abs.1 

b. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Neirynck, Aeschbacher, de Dardei, Hol/enstein, Simo
neschi-Cortesi) 
Abs.1 

c. Religiöse und politische Werbung ist verboten. (Gemäss 
Art. 18 Abs. 5 des geltenden Rechtes) 
d. Streichen 

Antrag der Minderheit 11 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Eggly, Föhn, Giezendanner, He
getschweiler, Schenk, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
Abs.1 

c. Streichen 
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Antrag der Minderheit 11 
(Weigelt, Bezzola, Föhn, Giezendanner, Schenk, Seiler, 
Theiler, Vaudroz Rene) 
Abs.1 

d. Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Neirynck, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hol/enstein, Stump) 
Abs.2 

a. Werbung für Heilmittel; (Rest des Buchstabens streichen) 

Art. 10 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

b. les boissons alcoolisees; (bitter le reste de la lettre) 

AI. 2 

a. la publicite pour les medicaments selon la loi .... 

AI. 3, 4 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 5 
Le Conseil federal peut interdire d'autres messages publici
taires aux fins de proteger la sante et la jeunesse. 

Proposition de la minorite 
(Seiler, Bezzola, Binder, Eggly, Föhn, Giezendanner, He
getschweiler, Schenk, Theiler, Weigelt) 
AI. 1 

b. Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite I 
(Neirynck, Aeschbacher, de Dardei, Hol/enstein, Simo
neschi-Cortesi) 
AI. 1 

c. la propagande religieuse ou politique est prohibee. (Seion 
I'art. 18 al. 5 du droit en vigueur) 
d. Biffer 

Proposition de la minorite 11 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Eggly, Föhn, Giezendanner, He
getschweiler, Schenk, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
AI. 1 

c. Biffer 

Proposition de la minorite 11 
(Weigelt, Bezzola, Föhn, Giezendanner, Schenk, Seiler, 
Theiler, Vaudroz Rene) 
AI. 1 

d. Biffer 

Proposition de la minorite 
(Neirynck, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hol/enstein, Stump) 
AI. 2 

a. la publicite pour les medicaments; (biffer le reste de la 
lettre) 

Präsident (Binder Ma~, Präsident): Ich schlage Ihnen fol
gendes Vorgehen vor: Wir würden zuerst über Absatz 1 
Buchstabe b diskutieren und eine Abstimmung durchführen. 
Anschliessend diskutieren wir die Themen Religion und Poli
tik in den Buchstaben c und d und führen wiederum eine Ab
stimmung durch. In einer dritten Diskussion behandeln wir 
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Absatz 2 Buchstabe a, Werbung für Heilmittel. - Sie sind da
mit einverstanden. 

Abs. 1 Bst. b - AI. 1 let. b 

Schenk Simon (V, BE): In Artikel 10 schlägt uns der Bun
desrat eine Fassung vor, wonach Getränke, die wenig Alko
hol enthalten, für die Werbung freigegeben werden sollen. 
Mit diesem Antrag würde man sich an andere Länder im 
deutschsprachigen Raum anpassen. Deshalb ist der Antrag 
zu begrussen; er ist sinnvoll, zeitgemäss, wie gesagt kom
patibel mit dem Ausland und liberal. 
Die Mehrheit möchte am Verbot festhalten. Die Entschei
dung in der Kommission war sehr knapp; mit 12 zu 10 Stim
men hat die Mehrheit obsiegt. Der Antrag der Mehrheit, am 
Verbot festzuhalten, tönt zwar sehr gut. Am Verbot festzu
halten ist aber nicht mehr als eine Beruhigung des Gewis
sens. Das löst keine Probleme, vielmehr schafft es neue, 
weil das Verbot wirtschaftsfeindlich und zudem auch unge
recht ist. 
Zuerst zur Ungerechtigkeit: Ausländische Sender haben an
dere Rahmenbedingungen und können solche Werbung 
schon jetzt aufschalten. Zudem sind Radio und Fernsehen 
grenzüberschreitend, deshalb besteht da eine klare Unge
rechtigkeit. Es ist auch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn 
in der Schweiz andere Vorschriften gelten als im nahen Aus
land. Zudem gilt dieses Verbot für die Printmedien auch 
nicht. Auch aus diesem Grund müsste man dort den Antrag 
des Bundesrates unterstützen. 
Zur Wirtschaftsfeindlichkeit: Die Wirtschaft braucht liberale 
Werbevorschriften. Deshalb geht der Antrag des Bundesra
tes in die richtige Richtung. Ich möchte hier schon wieder 
den Sport erwähnen. 
Ich weiss, Herr Vollmer wird sagen, es gehe hier nicht um 
eine Einschränkung der Werbung im Sport. Trotzdem hat die 
Regelung für das Fernsehen hier eine gewisse Signalwir
kung. Schon gestern, als wir die «Lex Russi .. bzw. «Lex 
Subaru» besprochen haben, hat Herr Hämmerle so oft das 
Wort «Sauber» gebraucht, dass ich fast gemeint habe, er 
wolle Schleichwerbung für die Formel 1 machen. Der Sport 
ist bekanntlich ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfak
tor und ist auf eine gesunde Wirtschaft angewiesen. Der 
Sport muss in der Wirtschaft Geld generieren, weil wir vom 
Staat und vom Kanton her den Sport nicht so unterstützen 
können, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Auch aus 
diesem Grund wäre es ein gutes Signal, wenn hier, bei der 
Radio- und Fernsehwerbung, die wenig alkoholhaitigen Ge
tränke freigegeben werden könnten. Ich denke, diese Locke
rung ist begrüssenswert und sinnvoll, weil sie ein Schritt in 
die richtige Richtung ist. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b die Minder
heit Seiler zu unterstützen. 

. Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktion unterstützt die Mehr
heit. 
Wir alle wissen, dass Alkohol vor allem bei Jugendlichen in 
der Schweiz ein grosses Problem ist. Wir stellen Präven
tionsprogramme auf, wir versuchen mit Schul-Sozialarbei
tern Probleme zu lösen und die Alkoholabhängigkeit zu 
verhindern. Dann wollen wir gleichzeitig die Werbung für Al
kohol ermöglichen, sie in einem Bereich zulassen, wo sie 
wirksam istl 
Die SP-Fraktion unterstützt vor allem das Anliegen des Ju
gendschutzes und nimmt in Kauf, dass die Printwerbung 
hier anders behandelt wird. Wenn von europäischen Nor
men die Rede ist, dann würde ich gerade von der SVP er
warten, dass sie sich in solchen Bereichen auch unabhängig 
benimmt und eigenständige Regelungen findet, wenn sie 
unserem Land und unserer Jugend dient. Ich denke, wir 
können es nicht verantworten, noch mehr Aktivitäten zu un
terstützen, die auch gesundheitliche Probleme verursachen 
und damit unser Gesundheitswesen belasten. 
leh bitte Sie, elie Mehrheit zu unterstützen. 
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Hollenstein Pia (G, SG): Auch die grüne Fraktion' unter
stützt die Mehrheit. 
Wir stimmen damit der strikteren Fassung zu, das heisst, wir 
sind für ein totales Werbeverbot von alkoholischen Geträn
ken. Das Parlament ist ja nicht nur gefragt, sinnvolle Rah
menbedingungen für dieses Gesetz festzulegen, damit die 
Liberalisierung vorangeht, sondern das Parlament hat auch 
die Aufgabe, die Leitplanken für die Erhaltu'ng der Gesund
heit und damit für tiefere Kosten im Gesundheitswesen rich
tig zu setzen. Es ist unbestritten, dass Werbung_ ihre 
Wirkung h~t. Es ist unbestritten: Je mehr Alkohol im Uber
mass konsumiert wird, desto höher steigen die Gesundheits
kosten. Wenn wir uns auch für die Erhaltung der Gesundheit 
zuständig fühlen, ist es falsch, ein Werbeverbot für Suchtmit
tel zu lockern. 
Wir erachten die Einschränkung aus gesundheitspolitischen 
Gründen als sinnvoll und unterstützen die Mehrheit. Damit 
entscheiden wir uns bei der Abwägung Werbefreiheit für AI
koholprodukte kontra Gesundheitsschutz für den Gesund
heitsschutz. Wir nehmen damit eine Verzerrung des 
Wettbewerbes zum Nachteil der Schweizer Anbieter in Kauf. 

Föhn Peter (V, SZ): Bei Artikel 10 lagen in der Kommission 
nicht weniger als ein Dutzend Anträge vor. Demzufolge 
wurde auch sehr eingehend über die Werbung und die Wer
beverbote diskutiert. 
Die SVP-Fraktion steht mehrheitlich hinter dem Entwurf des 
Bundesrates. In Absatz 1 wird klar umschrieben, für welche 
alkoholischen Getränke die Werbung zugelassen ist: «Die 
Werbung für andere alkoholische Getränke darf in Wort, Bild 
und Ton nur Angaben und Darstellungen enthalten, die sich 
unmittelbar auf das Produkt und seine Eigenschaften bezie
hen.» Das hat mit Gesundheit nicht allzu viel zu tun. Es geht 
effektiv nur um die Werbung für jene alkoholischen Ge
tränke, die dem Alkoholgesetz vom 21. Juni 1932 nicht un
terstehen. 
Jetzt wird einmal mehr die Gesundheit ins Feld geführt, was 
sich mit dem Verhalten und mit Äusserungen und Aussagen 
der genau gleichen Leute bei anderen Entscheidungen 
kaum vereinbaren lässt. Durch die vorgesehene Zulassung 
der Alkoholwerbung entstünde nur ein zusätzliches Werbe
volumen von etwa 3 Millionen Franken - dies laut Progno
sen - zum gesamten Werbekuchen von über 230 Millionen 
Franken an Radio- und TV-Werbung. Dies ist aber für einige 
Anbieter ein sehr wichtiges Einkommen oder Nebeneinkom
men. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Bundesrat bzw. der Minderheit 
Seiler, die von Herrn Schenk vertreten worden ist, zu folgen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Das alte Gesetz regelte diese 
Fragen der Werbeverbote in sehr guter und einfacher Art. 
Schauen Sie einmal auf Ihrer Fahne - auf Seite 10 oben 
links - nach, wie einfach und schön das geregelt war: «Reli
giöse und politische Werbung ist verboten, ebenso Werbung 
für alkoholische Getränke und Tabak.» Ist das nicht eine ein
fache, schöne, saubere Gesetzgebung? Wir müssen nicht 
lange über Abgrenzungsfragen diskutieren. Wir haben keine 
Probleme mit der Frage der Verteilung des Werbekuchens, 
da diese hier nicht eingepackt ist, sondern es ist klar: Alle, 
die Fernsehen oder Radio; machen, haben sich an diese 
Verbote zu halten. Ich meine, wir müssten auch in der neuen 
Fassung des RTVG diese Verbote alle zusammen beibehal
ten. 
Warum soll in diesen Medien nicht für alkoholische Getränke 
geworben werden können? Es ist von der Prävention her 
schon angetönt worden: Es macht wenig Sinn, wenn wir viel 
Geld für Prävention im Bereich der alkoholischen Getränke 
ausgeben und umgekehrt dann wieder gerade in unserer 
Gesetzgebung Tür und Tor öffnen, damit für solche Ge
tränke geworben werden kann. 
Es kommt dazu, dass die Werbung in diesen elektronischen 
Medien, in Radio und Fernsehen, weitaus effizienter und 
stärker auf die Leute wirkt als irgendeine Werbung in den 
Printmedien. Fernsehen ist heute eines der wichtigsten In-
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formations- und Unterhaltungsmittel der Jugend geworden. 
Deshalb ist gerade in diesem Medium die Alkoholwerbung 
höchst problematisch. 
Ich möchte Sie herzlich bitten, bei der bisherigen Situation 
zu bleiben. Wir wollen in den elektronischen Medien, die un
sere Gesellschaft so stark prägen, keine politische Wer
bung, keine religiöse Werbung, keine Tabakwerbung, aber 
auch keine Alkoholwerbung. Es macht wenig Sinn, die Ta
bakwerbung hier zu verbieten, bei der wir uns einig sind und 
für die keine Minderheitsanträge gestellt worden sind, umge
kehrt aber die Werbung für das andere Suchtmittel, nämlich 
die Werbung für Alkohol, dann doch in beschränktem Rah
men zuzulassen. Es kommt weiter dazu, dass man nach der 
Idee des Bundesrates dann unterscheiden muss, welches 
alkoholische Getränke sind, für die die Werbung erlaubt ist, 
und welches alkoholische Getränke sind, für die die Wer
bung nicht erlaubt ist. Auch hier sind die Grenzen relativ 
schwierig zu ziehen, vor allem dann in der Umsetzung. 
Noch eine Bemerkung zum Werbekuchen und zum Sport: 
Es geht ja hier offenbar nicht so sehr um Prävention, son
dern - verschiedene. Redner haben es gezeigt - es geht 
darum, den Werbekuchen zu verteilen. Es geht um Geld, 
und wenn der Sport nur dadurch existieren und gedeihen 
kann, dass man Geld über die Alkoholwerbung und womög
lich auch noch über die Werbung fürs Rauchen holt, dann ist 
es mit diesem Sport nicht weit her. Wenn sich der Sport 
schon nicht durch die Sportinteressierten allein finanzieren 
kann, sollte er sich mindestens keine Werbung über die 
Suchtmittelproduzenten und -vertreiber leisten. 
Mit anderen Worten: Bleiben Sie bei der bisherigen, bewähr
ten Praxis der Werbeverbote, und lehnen Sie den Minder
heitsantrag ab; stimmen Sie der Mehrheit zu. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): La grande majorite du 
groupe democrate-chretien va voter pour la minorite qui re
prend la formulation du Conseil federal. 
Le Conseil federal propose d'interdire la publicite pour les 
boissons distillees et d'accepter la publicite pour les autres 
boissons moyennement alcoolisees, le vin et la biere, aftn 
d'eliminer la concurrence deloyale des diffuseurs etrangers 
qui peuvent faire cette publicite. C'est le cas surtout de I'AI
lemagne et de l'ltalie. En effet, en Suisse alemanique et au 
Tessin, les diffuseurs etrangers, qui ont une penetration de 
60 ou 70 pour cent sur notre marchS, font de la publicite 
pour le vin et pour la biere, mais aussi par exemple pour 
l'Amaro Averna, qui n'est pas une boisson distillee, mais un 
digestif. Le probleme ne se pose pas en Suisse romande 
parce que la France interdit cette publicite. 
Cette ouverture ne va pas faire des miracles pour les diffu
seurs prives. Elle signifie une facilitation pour eux. Elle 
donne aussi la possibilite a de petites entreprises suisses de 
faire de la publicite pour leurs produits locaux: les bieres 
speciales de nos regions suisses alemaniques, le vin tessi
nois, le vin romand. 
Donc, la grande majorite du groupe democrate-chretien va 
voter la proposition de minorite. 

Theiler Georges (RL, LU): Ich möchte hier zuerst meine In
teressenbindung bekannt geben: Ich bin, wie Sie das dem 
Internet und der Liste entnehmen können, im Verwaltungs rat 
der Neue Medien AG der AZ-Gruppe. Aber das hindert mich 
nicht, hier frei und fröhlich zu sprechen und vor allem auch 
meine freie Meinung zu äussern. Ich habe keine Bindungen 
und auch keine Instruktionen. 
Zu Artikel 10, zum Werbeverbot: Werbeverbote betreffen im
mer grundsätzliche Fragen der Gesellschaft, und das ist na
türlich heute einmal mehr der Fall. Wir haben verschiedene 
Fragen zu beantworten: Wie gehen wir mit unseren Bürge
rinnen und Bürgern um? Halten wir sie eigentlich für mün
dig? Wollen wir unsere Kundinnen und Kunden in diesem 
Land in irgendeiner ·Art bevormunden? Eine ganz spezifi
sche Frage: Wollen wir die elektronischen Medien anders 
behandeln als die Printmedien, als andere Werbeträger? 
Auch eine wichtige Frage hier in diesem Zusammenhang: 
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Wollen wir die ausländischen Konkurrenten gegenüber un
seren eigenen Medien bevorzugen? 
Wir von der FDP sind der Meinung, dass hier klar für eine 
freiheitliche Lösung einzutreten ist. Wir wollen nur das Mini
mum regeln, das geregelt werden muss, und wir sind auch 
der Meinung, dass der Kunde als mündiger Bürger zu be
trachten ist. Ein wesentlicher Punkt hier in diesem Gesetz ist 
aber die Frage der Gleichbehandlung aller Anbieter auf dem 
Markt. Es gibt keinen Grund, die elektronischen Medien 
grundsätzlich anders zu behandeln als die übrige Presse. 
Aber noch viel gravierender ist doch der Punkt, dass wir 
eben unsere eigenen Medien anders als die ausländischen 
behandeln, wenn wir hier der Mehrheit der Kommission fol
gen. 
Herr Aeschbacher, man kann schon hier vorn so tun und sa
gen, es sei jetzt alles wunderbar geregelt, weil wir einen ein
fachen Satz im Gesetz hätten. Die Einfachheit besticht, das 
stimmt. Aber was machen Sie in der Realität? Der eine Ka
nal, der Schweizer Sender, ist pur, schön, rein, dort hat es 
keine Werbung. Schalten Sie aber auf den nächsten Kanal, 
haben Sie Bier pur, im übernächsten Kanal Sex pur. Wo ist 
da die Gleichbehandlung? Da müssen Sie konsequent sein: 
Sie müssten ausländische Sender verbieten und solche 
Dinge. Sie können aber doch nicht hierher kommen und sa
gen: Wir Schweizerinnen und Schweizer sind besser, wir 
brauchen einen grösseren Schutz als alle anderen. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, bei diesem Artikel den An
trag von Herrn Seiler, der ja nicht mehr im Rat ist, aber von 
Herrn Schenk vertreten worden ist, zu unterstützen. Ich 
werde dann bei den übrigen Anträgen noch kurz ausrichten 
lassen, welche Position wir einnehmen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Theiler, Sie haben ge
sagt, es wäre ein grosser Nachteil für uns, wenn wir im Ge
gensatz zum Ausland auch die Alkoholwerbung nicht zulas
sen würden. Aber ist Ihnen bekannt, dass beispielsweise 
auch Frankreich die Alkoholwerbung verbietet? Da gibt es 
keinen Nachteil. 
Eine zweite Nachfrage: Warum, Herr Theiler, sind Sie dann 
für die Freigabe der Alkoholwerbung und nicht auch für die 
Freigabe der Tabakwerbung, wenn Sie schon sagen, Sie 
möchten möglichst freiheitliche Regelungen und Sie möch
ten diese Fragen jeweils den Personen, die es betrifft, über
lassen? 

TheUer Georges (RL, LU): Selbstverständlich Ist mir be
kannt, dass es in Europa so viele Lösungen gibt, wie es Län
der gibt; das ist mir völlig klar. Ich habe mich ja nur dafür 
eingesetzt, dass die Schweiz nicht zu jenen Ländern gehört, 
die in diesem Bereich die grössten Restriktionen anwenden. 
Sie können mir eine gewisse Inkonsequenz bezüglich des 
Alkohols vorwerfen; das ist mir klar. Aber man muss dort an
setzen - das sollten Sie als langjährig tätiger Politiker wis
sen -, wo man noch eine gewisse Chance sieht. Das habe 
ich auch gelernt in diesem Saal. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat und die Min
derheit schlagen Ihnen also eine Lockerung des Alkoholwer
beverbotes für private Veranstalter vor. Das bedeutet, dass 
Werbung für Bier, Wein und sauren Most, also Obstwein, zu
gelassen werden soll, hingegen würde die Werbung für ge
brannte Wasser, also für Grappa, Lie, Marc und Cognac, 
nicht zugelassen. 
Der Bundesrat ist diesbezüglich seiner Idee eines dualen 
Systems gefolgt; die Privaten sollen diese Werbung also 
machen können, ebenfalls die ausländischen Programme, 
die ein schweizerisches Fenster haben. Motiv und Grund 
sind natürlich die Werbeeinnahmen. Es geht schätzungs
weise um 3 Millionen Franken, die den Privaten so zuflies
sen könnten. Die SRG mit ihrem Zuschaueranteil von 
40 Prozent käme nicht in diesen Genuss. 
Nun ist - wir wissen das - umstritten, ob Alkoholwerbung 
überhaupt zu übermässigem Alkoholkonsum führt oder 
nicht. Eine Nebenüberlegung ist vielleicht, dass diese Rege-
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lung hier dann exakt nachmessen lässt, ob Alkoholwerbung 
solche Auswirkungen hat oder nicht. Man kann dann sehen, 
ob die Zuschauer privater Fernsehsender eher zu Alkoholis
mus neigen als diejenigen, die SRG-Programme ansehen. 
In diesem Sinne ersucht Sie der Bundesrat, hier einen nüch
ternen Beitrag zu diesen Erhebungen zu machen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Herr Bundesrat, 
ich finde das Thema doch ein bisschen zu ernst, als dass 
man sich auf diese Art und Weise über diese Problematik 
lustig machen dürfte. Die Kommission hat sich sehr inten
siv mit dieser Frage auseinander gesetzt, denn das ist ein 
Punkt, bei dem jeder kompetent mitreden kann. Wir haben 
es uns nicht einfach gemacht. Wir haben im Zusammenhang 
mit der Alkoholwerbung auch verschiedene Fachleute ange
hört, auch von Gesundheitsfachstellen. Dieser Entscheid für 
das Verbot hat wirklich seine guten Grunde, obwohl er in der 
Kommission knapp ausgefallen ist. 
So wäre der wirtschaftliche Effekt der vorgeschlagenen Lo
ckerung der Alkoholwerbung äusserst bescheiden; das 
wurde hier bereits erwähnt. Noch letzte Woche hat mir ge
genüber einer der grossen Regionalfernsehanbieter bekräf
tigt, diese Lockerung bei der Alkoholwerbung würde die 
wirtschaftlichen Probleme, denen diese Stationen ausge
setzt sind, in keiner Weise fundamental verändern. Es ist ein 
minimaler Beitrag, der hier erwartet wird, bei dem man erst 
noch weiss, dass er wahrscheinlich dann in der lokalen Wer
bung bei den Printmedien wegfällt. Wirtschaftlich gesehen 
machen sich die, die dann profitieren könnten, überhaupt 
keine Illusionen. Wir können diesen Aspekt in Abwägung der 
anderen Faktoren absolut bescheiden gewichten. 
Zum Hauptargument, mit dem wir uns auch auseinander ge
setzt haben, jenem der Ungleichbehandlung der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland: 
Erstens müssen wir sehen, dass wir eine asymmetrische 
Lockerung anvisieren, wenn wir das Werbeverbot lockern. 
Das hat der Bundesrat ja bereits festgestellt. Die Lockerung 
wird ohnehin nicht für die SRG-Medien zutreffen. Diese Un
gleichheit im Vergleich zum Ausland ist auch hier sehr zu re
lativieren. 
Zweitens - es wurde darauf hingewiesen -: Frankreich bei
spielsweise hat das auch verboten. In der Romandie wird 
man also nicht ersatzweise durch die ausländischen Statio
nen von Frankreich aus mit Alkoholwerbung eingedeckt wer
den, wobei das Geld dann den schweizerischen Veranstal
tern abgehen würde. 
Drittens - auch das ist wichtig - gibt es beispielsweise in 
Deutschland sehr starke Restriktionen in Bezug auf die Wer
bung. Ab zwanzig Uhr darf in den öffentlich-rechtlichen Sta
tionen ohnehin nicht mehr geworben werden. 
Und ein ganz wichtiger Faktor: Wenn diese Lockerung näm
lich jemandem nützen würde, dann würde sie nicht in erster 
Linie irgendwelchen lokalen Stationen wie Telebärn und Tele 
Ostschweiz nützen, sondern sie würde vor allem den aus
ländischen Anbietern nützen. Denn die Werbefenster, die 
heute von Sat1 und von Pro7 und weiss nicht von wem allem 
für die Schweiz gemacht werden, unterstehen in Bezug auf 
die Werbevorschriften dem schweizerischen Recht. Das ist 
vielen Leuten nicht bekannt. Wir hätten also mit der Locke
rung die Situation, dass dann gerade die ausländischen Sta
tionen in ihren Schweizer Werbefenstern munter für Alkohol 
werben dürften. Wir würden somit - ökonomisch gespro
chen - im Grunde genommen die Mittel, die im Werbebe
reich aus anderen Medien abfliessen, quasi ins Ausland len
ken. Wollen Sie diesen Unsinn? Wollen Sie, dass diese 
Mittel dann noch ins Ausland gelenkt werden? Von Ungleich
behandlung der Schweiz zu sprechen ist hier völlig fehl am 
Platz. 
Nun zu einer grundsätzlichen Frage: Wir sprechen hier über 
ökonomische Fragen, wir sprechen über Fragen der Gleich
behandlung. Im Ergebnis spricht das alles für mich ja ziem
lich eindeutig zugunsten des Antrages der Kommissions
mehrheit. Aber warum haben wir überhaupt ein Werbeverbot 
für alkoholische Getränke? Das heisst: Warum wollen wir 
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festhalten? Denn heute gibt es ein Verbot. Warum wollen wir 
dieses nicht lockern? Da muss ich Ihnen sagen: Es gibt halt 
weiss Gott ganz wichtige gesundheitspolitische Aspekte. 
Das wird zwar bestritten: Die Untersuchungen zeitigten ver
schiedene Resultate. Aber es gibt - wir haben uns in der 
Kommission damit auseinander gesetzt - beispielsweise die 
Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen und Präventi
onsinstitutionen, die vom Bund mitfinanziert werden; sie alle 
kommen eindeutig zum Schluss, dass wir diesen Institutio
nen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben einen Bären
dienst erweisen, wenn wir das Werbeverbot für Alkoholika 
lockern. Damit betreiben wir auf der einen Seite Prävention, 
und auf der anderen Seite machen wir alles, damit diese 
Prävention möglichst wenig Wirkung entfalten kann. 
Ich welss, man kann hier über Gutachten streiten, aber es 
gibt nun gerade wieder neuere Gutachten, dass gerade die 
Werbung auf jeden Fall einen gewissen Einfluss auf Jugend
liche hat. An den Zahlen der Zunahme gerade des Bierkon
sums bei Jugendlichen sehen Sie die Problematik. Es ist 
dramatisch, was hier gegenwärtig abgeht. Ich weiss, man 
kann das relativ schlecht steuern, unsere bisherigen Präven
tionsmassnahmen haben offenbar zu wenig gegriffen. Soll 
die Antwort des Parlamentes auf diese Problematik nun 
aber sein, dass wir unsere Bestimmungen in Zukunft lockern 
und jetzt auch noch über das Fernsehen Reklame in diesem 
Bereich zulassen? Das kann doch nicht die Antwort seinl 
Ich möchte noch eine letzte Bemerkung machen. Herr 
Schenk, Sie haben den Sport erwähnt. Es stimmt mich trau
rig, wenn ein derart prominenter Sportvertreter für diese Sa
chen wirbt. Ich schäme mich für den Sport - ich bin auch ein 
Sportler -, wenn beispielsweise im Eishockey gewisse 
Mannschaften Bierreklame auf dem Helm haben. Das soll 
ein Vorbild für unsere Jugend sein? Und dann wird mit dem 
Sport argumentiert und gesagt, dass der Sport aus gesund
heitspolitischen Grunden zu fördern sei; nur damit holt sich 
der Sport nämlich seine Bundesgelder und Unterstützung -
gleichzeitig setzt man sich dann für derartige Dinge ein I Es 
ist also insofern eine traurige Diskussion auf diesem Niveau. 
Ich bitte Sie deshalb - es wurde gesagt, der Entscheid fiel in 
der Kommission sehr knapp aus -, hier der Mehrheit zuzu
stimmen. Wir brauchen in diesem Bereich heute weiss Gott 
keine Lockerungl 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: En tant que 
rapporteur, je represente la majorite et dois defendre la pro
position de la majorite de la commission. Mais, comme le 
vote a ete tres serre en commission -12 voix contre 10 - et 
en tant que representant d'un canton viticole, je vous rends 
quand mame attentifs au fait que la publicite pour les bois
sons distillees et le tabac est interdite. Ouvrir la possibilite 
pour le vin, qui represente un secteur economique important 
de notre pays, et pour la biere est tout de mame acceptable. 
11 faut viv re avec les realites de son temps. Monsieur Leuen
berger, conseiller federal, est un homme connu pour €ltre 
tres raisonnable; je pense que sa solution est acceptable. 

Föhn Peter (V, SZ): Es tut mir Leid, wenn ich noch zwei, 
drei Worte sagen muss. Aber in Anbetracht des sehr knap
pen Resultates in der Kommission meine ich doch, dass un
ser Kommissionspräsident jetzt sehr, sehr weit ausgeholt hat 
und nicht nur die Auffassung der Kommission wiedergege
ben hat. Herr Vollmer, Sie haben sich jetzt - im Verhältnis -
viel zu stark eingesetzt. Es ist nicht ein Kommissionsvotum, 
das Sie abgegeben haben, sondern ganz klar ein parteipoli
tisches Votum; es ist jedenfalls so gefärbt gewesen. 
Insofern bitte ich Sie noch viel mehr, dem Bundesrat und der 
Minderheit Seiler zu folgen. 

Schenk Simon (V, BE): Herr Vollmer, ich muss das natürlich 
beantworten. Sportfreundlichkeit heisst nicht, nur im FC Na
tionalrat mitzuspielen und sich dann immer dort, wo es um 
die Substanz des Sports geht, gegen den Sport zu äussern. 
Ich bin schon enttäuscht darüber, dass ein Vertreter wie Sie, 
der sich als Sportförderer und -freund. ausgibt, in Tat und 
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Wahrheit in entscheidenden Fragen immer gegen den Sport 
handelt. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Auf die Erklärung von Herrn 
Föhn hin braucht es eine Antwort. 
Die Kommissionssprecher haben, egal, in welchem Stim
menverhältnis die Kommission entscheidet, die Meinung der 
Kommissionsmehrheit zu vertreten. Es ist nicht so, dass bei 
einem Verhältnis von 12 zu 10 Stimmen diese Vertretung 
schlechter sein müsste als bei einem Abstimmungsverhält
nis in der Kommission von beispielsweise 15 zu 5 Stimmen. 
Diese Erklärung von Herrn Föhn muss ich in aller Form zu
rückweisen! 
Ich stelle fest, dass der Berichterstatter französischer Spra
che die Meinung der Kommissionsmehrheit nicht vertreten 
hat! 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 120 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 64 Stimmen 

Abs. 1 Bst. c, d - AI. 1 let. c, d 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): La minorite I (Neirynck), 
que je represente, voudrait simplifier la loi comme beaucoup 
d'entre vous, de ce cOte du Parlement, voudraient le faire. La 
minorite I demande de revenir au texte actuel en ce qui con
cerne la propagande religieuse ou politique. On demande 
simplement de reprendre I'article de loi actuel, parce qu'iI est 
clair, iI est simple et tout le monde le comprend. Nous 
n'etions pas d'accord avec la formulation du Conseil federa!. 
La lettre c de I'alinea 1 est un peu byzantine - on doit la lire 
trois fois pour comprendre ce qu'on veut - et la lettre d 
aussi. Je vous rappelle qu'on est ici dans le champ de la pu
blicite et non pas des emissions politiques. On est dans la 
publicite et, c'est important, a I'article 10 qui concerne les in
terdictions. 
Donc, je pense que I'ancienne formulation est meilleure et je 
vous demande de soutenir la proposition de minorite I. 

Weigelt Peter (RL, SG): Erlauben Sie mir zuerst eine Vor
bemerkung zur Diskussion um den Kommissionssprecher. 
Ich möchte ja nicht eine qualitative Wertung vornehmen, 
aber es wäre der Diskussion doch förderlich, wenn die Dis
kussion von Kommissionsseite quantitativ etwas kürzer 
würde. Wir versuchen auch selber, uns kurz zu fassen. 
Bei Absatz 1 Buchstaben c und d - politische und religiöse 
Werbung - geht es um zwei Motive, die nicht einfach mit der 
Alkoholdebatte verglichen werden können. Wenn wir davon 
ausgehen, dass die elektronischen Medien - das wurde in 
der Eintretensdebatte immer wieder gesagt - in unserem 
Land ins Zentrum der Kommunikation rücken, dann müssen 
wir doch als direktdemokratisch strukturierte Gesellschaft, 
als Gesellschaft, welche die direkte Demokratie hochhält, al
les daransetzen, dass dort, wo die Kommunikation stattfin
det, auch die Politik stattfindet. Die Politik findet nun eben in 
den elektronischen Medien statt, und deshalb ist es für mich 
unerklärlich, weshalb man die Träger der politischen Diskus
sion - die Parteien - aus diesem Umfeld ausschliessen soll. 
Warum hat man früher die politische Werbung ausgeschlos
sen? Damals war praktisch wirklich eine Monopolsituation 
gegeben; es gab einen einzigen Sender, das Staatsfernse
hen, weil es keine Alternative im privaten Bereich gab. Dass 
man damals dieses staatliche Monopol nicht als politische 
Werbeplattform bereitstellen wollte, war nachzuvollziehen. 
Jetzt aber geht der Markt auf, und wir haben verschiedenste 
Möglichkeiten - Stichwort Konvergenz. Wir können heute 
online im Internet Fernsehen schauen, und selbstverständ
lich werden Banner eingeblendet, ob für Politik, für Alkohol 
oder für sonst irgendetwas. Werbung fliesst in Kommunika
tion hinein, und Fernsehen und Radio sind nicht mehr an ein 
Gerät gebunden, sondern es geht weiter. Wenn Sie heute 
die Zeitung lesen, finden Sie darin einen Artikel, wonach 
Handy und TV ineinander fliessen. In diesen Tagen werden 
erste Geräte angeboten, die das ermöglichen. 
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Wenn man das und auch die staatspolitische Dimension an
schaut, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum man 
politische Werbung ausschliessen soll. Ähnliches gilt für die 
religiöse Werbung: Auch hier geht es darum, dass wir einen 
mündigen Bürger haben, der auch in dieser gesellschaftl:!po
litischen Diskussion über die Religionen selbstverständlich 
frei entscheiden soll. Blättern Sie in Ihrer Fahne weiter zu 
den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels 10. Dort steht, welche 
Formen von Werbung unzulässig sind: "Unzulässig sind 
Schleichwerbung und unterschwellige Werbung.» (abs. 3) 
Politische Werbung muss also klar als solche erkennbar 
sein. Zudem ist in Absatz 4 gesagt, dass Wc'!rbung nicht zu
lässig ist, welche religiöse oder politische Uberzeugungen 
herabmindert, und dass die Werbung nicht irreführend und 
unlauter sein darf. Mit diesen qualitativen Bestimmungen in 
den Absätzen 3 und 4 erfüllen wir den Zweck, den wir auf 
der regulatorischen Ebene brauchen. 
Ich komme nochmals zurück zu meinem Anliegen, der Poli
tik. Wenn wir in diesem Land eine aktive Politik wollen und 
wenn wir den Parteien auch eine aktive Teilnahme an der 
Politik bieten wollen, dürfen wir sie nicht nur in den Bereich 
der Plakate und Zeitungen verbannen, dann müssen wir ih
nen auch den Kanal öffnen, wo die politische Diskussion 
stattfindet - dort, wo sich der Bürger informiert und sich in 
Zukunft auch vermehrt eine Meinung bilden wird. 
Wir diskutieren hier über 119 Artikel eines Gesetzes, das wir 
als wichtig betrachten und mit dem wir für die Jahre 2010 bis 
2020 legiferieren. Dann werden wir keine "Fernseh-Oase» 
und kein Reservat für Radios mehr haben; dann ist alles 
eins, und dann muss auch die Werbung in diesem Bereich 
durchgängig fliessen. Wir müssen gute Normen und Regeln 
schaffen, aber keine Verbote erlassen. 

Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktion unterstützt grund
sätzlich die Verbote von Werbung für politische Parteien und 
für religiöse Gruppierungen, von religiöser Werbung. Wir un
terstützen den Antrag der Mehrheit. Wir könnten auch gut 
mit dem Antrag der Minderheit I (Neirynck) leben. Die For
mulierung, wie sie im Antrag gewählt wurde, wurde aber 
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als zu 
eng kritisiert; sie ist deshalb in einem gewissen Sinn proble
matisch. Die neue Fassung, die die Mehrheit unterstützt, 
wurde als EMRK-konform betrachtet und würde deshalb si
cher keine Probleme schaffen. 
Uns ist es vor allem wichtig, dass am Fernsehen und am Ra
dio die politische Werbung nicht ermöglicht wird, weil wir 
meinen, dass Radio und Fernsehen den Auftrag haben, 
über politische Ereignisse zu informieren, über politische 
Richtungen, auch über Personen, die für Ämter kandidieren. 
Das ist ein Teil des Service public. Für die Erfüllung dieses 
Auftrages sollen auch private Fernsehstationen Gelder er
halten, d. h., die Finanzierung für diesen Bereich sollte ei
gentlich sichergestellt sein. Wenn wir die politische Werbung 
beliebig zulassen, dann laufen wir Gefahr, dass finanzstarke 
Parteien massiv mehr Nutzen aus diesem Recht ziehen kön
nen, dass die Darstellung am Fernsehen sehr, sehr un
gleichmässig stattfinden wird und solche Parteien deshalb 
massiv bevorzugt werden. Wir erleben das bereits jetzt, 
meine ich, mit den Inseraten, die sich gewisse Parteien leis
ten können und andere nicht. 
Die SP-Fraktion unterstützt deshalb die Mehrheit oder allen
falls die Minderheit I (Neirynck). 

Weigelt Peter (RL, SG): Frau Stump, ich möchte nur rasch 
Klarheit schaffen. Sie sprechen von Service public. Wir sind 
der gleichen Meinung, dass dieser Artikel für sämtliche 
Fernseh- und Radiostationen gilt und nicht nur für diejeni
gen, die den Service public erfüllen. Sie wollen also die poli
tische Werbung auch den privaten, nichtkonzessionierten 
Veranstaltern verbieten? 

Stump Doris (S, AG): Das wäre mein Anliegen, jal 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grüne Fraktion stimmt der Min
derheit I zu. 
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Das Verbot auch für religiöse und politische Werbung ent
spricht unseren Grundsätzen, d. h.: Je weniger Werbung, 
desto besserl Hier haben wir aber, ebenso wie bei der Alko
holwerbung, inhaltliche Vorbehalte. 
Zum Verbot der religiösen Werbung: Das Verbot im gelten
den Recht hat sich bewährt; es gibt keinen Grund, dies zu 
ändern. Die Gefahr, dass vermehrt fundamentalistische, ti
nanzstarke religiöse Gruppen und Sekten die Werbemög
lichkeit nutzen würden, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Daran haben wir Grünen kein Interesse. Wir erachten die in 
der Botschaft erwähnte Gefahr, dass dieses Verbot mit der 
Meinungs- oder Religionsfreiheit in Konflikt gerät, als nicht 
relevant. Es gab auch bisher keine solchen Probleme. Auch 
hier gilt: Eine Lockerung des Verbotes führt zu mehr Unter
brecherwerbung, was eine Qualitätseinbusse für eine Sen
dung bedeutet. Deshalb wollen wir am Verbot festhalten. Die 
Streichung von Buchstabe d ergibt sich dann aus der An
nahme von Buchstabe c. 
Auch das Verbot der politischen Werbung wollen wir strikt 
gehandhabt haben. Eine Lockerung würde unserer Demo
kratie schaden. Finanzstarke Gruppen und Personen, Herr 
Weigelt, hätten eindeutig Vorteile. pazu bieten wir nicht 
Hand. 
Ich bitte Sie, bei der jetzigen Fassung zu bleiben und der 
Minderheit I zuzustimmen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Unsere Fraktion unterstützt 
ebenfalls die Minderheit I. 
Wir wollen gemäss der bisherigen, einfachen Bestimmung in 
den elektronischen Medien keine religiöse und politische 
Werbung haben - genau nach dem bisherigen, geltenden 
Recht, das sich in dieser Hinsicht absolut bewährt hat. Das 
heisst nicht, dass man bei einem Verbot von politischer und 
religiöser Werbung - wohlverstanden: Werbung - in den 
elektronischen Medien nicht über Politik oder Religion be
richten, nicht Sendungen über diese Dinge machen darf. Im 
Gegenteil: Es ist richtig, dass auch die elektronischen Me
dien über diese Dinge berichten, aber sie sollen nicht Träger 
von Werbung in diesen Bereichen sein. 
Wenn Herr Weigelt gesagt hat, die elektronischen Medien 
würden jetzt ins Zentrum der Diskussion rücken, so hat er 
absolut Recht. Es waren und sind mit zunehmender Ten
denz die elektronischen Medien, die unsere Information prä
gen. Sie sind es, die das prägen, was unsere Bevölkerung 
denkt, was sie diskutiert, was sie bewegt; es sind zuneh
mend diese elektronischen Medien. Aber das heisst ja nicht, 
dass wir auch die Werbung auf diese Medien verlagern müs
sen. Hingegen sollen diese Medien - da hat Herr Weigelt 
Recht - über Dinge im religiösen, über Dinge im politischen 
Bereich ausführlich und vielleicht in noch stärkerem Mass 
als bisher informieren können. Wir kennen ja all diese Infor
mationsgefässe, von den einfachen Sendungen irgendwel
cher Lokalradios über das Radio DRS bis hin zur "Arena .. 
von SF DRS. Also das geschieht heute, und diese Informa
tion, die von den Leuten auch nachgefragt und gewünscht 
wird, ist vorhanden. Aber es braucht in diesen Medien keine 
solche Werbung, weil wir diese Medien von Werbung und 
auch von der verzerrenden Werbung - je nachdem wie die 
Mittel generiert und eingesetzt werden können - freihalten 
wollen. 
Ich bitte Sie daher, der einfachen Formulierung der Minder
heit I, die weiter geht als jene der Mehrheit, zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Minderheitsantrag 11. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Gründe für ein Verbot 
politischer Werbung sind in der Tat in hohem Grade staats
politischer Natur. Wir sind der Auffassung, dass Wahl- und 
Abstimmungskämpfe enorm verteuert würden, wenn die 
Parteien und Komitees auch noch Radio- und Fernsehspots 
schalten müssten. Wer viel Geld hat, könnte sich so mehr 
politischen Einfluss erkaufen; insbesondere das Fernsehen 
ist heute ein bestimmender Faktor bei der öffentlichen und 
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privaten Meinungsbildung. Politische Parteien, aber auch 
Abstimmungskomitees würden so finanziell noch mehr be
lastet. 
Bei uns ist das Problem wegen der direkten Demokratie viel, 
viel gravierender als im angrenzenden Ausland, weil wir 
sehr viel mehr Urnengänge haben als eine repräsentative 
Demokratie, in der die Urnengänge nur gerade in periodi
schen Parlamentswahlen bestehen. Sie möchten bitte auch 
beachten, dass die gedruckte Presse bedeutende Einnah
menausfälle erleiden müsste - auch das ist staatspolitisch 
und verfassungsrechtlich bedenklich. 
Wir haben dennoch eine Änderung gegenüber der heutigen 
Rechtslage vorgenommen. Das ist auf ein Urteil zurückzu
führen, das in einem Fall im Bereich des Tierschutzes gefällt 
worden ist und das besagt, man könne politische Werbung 
nicht so weit interpretieren, wie wir das getan haben. Wir 
möchten das Verbot also auf den eigentlichen Kernbereich 
reduzieren, nämlich auf Werbung bei Wahlen oder Abstim
mungen und auf Werbung von und für Parteien sowie für 
Kandidaten. 
Eine Frage, die ja immer wieder aktuell ist, ist die, ob Wer
bung für Kernkraft oder für ein Kernkraftwerk erlaubt ist. In 
normalen Zeiten wäre sie durchaus erlaubt. Unmittelbar vor 
einer Abstimmung über eine Atom-Initiative könnte sie dann 
aber eben nicht erlaubt werden. Wir können aber nicht sa
gen, sie habe einen politischen Gehalt und sei immer verbo
ten. Deswegen haben wir das hier etwas eingeschränkt. 
So ersuchen wir Sie, dem Bundesrat zuzustimmen. 

Vollmer Peter (S, BE), tür die Kommission: Ich werde es 
jetzt ohnehin kürZer machen, Herr Weigelt, Herr Theiler, weil 
die Kommissionsmehrheit sich hier dem Bundesrat an
schliesst und weil wir nicht ein eigenes Konzept vertreten 
müssen. 
Die Kommission hat mit 14 zu 5 Stimmen den Antrag der 
Minderheit I und mit 13 zu 11 Stimmen jenen der Minder
heit 11 abgelehnt. Die Gründe wurden Ihnen von Herrn Bun
desrat Leuenberger dargestellt; es sind vor allem staatspoli
tische Gründe. Ist es wirklich erwünscht, dass wir dem Trend 
der Amerikanisierung unserer Politik - also auch der zuneh
menden Kommerzialisierung der politischen Werbung und 
Auseinandersetzung - jetzt noch die Schleusen im Bereiche 
der elektronischen Medien öffnen? Wir sind klar zum 
Schluss gekommen, dass das staatspolitisch nicht er
wünscht ist. Es kann nicht sein, dass auch in den elektroni
schen Medien einfach mit Geldeinsatz zunehmend Präsenz 
markiert wird und Felder abgesteckt werden. . 
Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen in Übereinstimmung 
mit dem Bundesrat empfehlen, die Schleusen nicht zu öff
nen und bei der Fassung nahe dem geltenden Recht zu blei
ben. Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat zuzustimmen. 

Abs. 1 Bst. C - AI. 1 let. C 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 133 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 49 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 97 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 

Abs. 1 Bst. d - AI. 1 let. d 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 

Abs. 2 Bst. a - AI. 2 let. a 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Es geht hier eigentlich wieder um 
dasselbe wie vorhin, nur ein bissehen anders: Statt über Al
kohol reden wir jetzt über Heilmittel, und statt über religiöse 
Gemeinschaften reden wir über Medikamente. Aber es geht 
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im Prinzip auch hier um die Frage, ob ein generelles Werbe
verbot ins Gesetz geschrieben werden soll oder ob eben 
Werbung für Heilmittel mindestens teilweise erlaubt sein 
soll. Die Unterschiede sind wieder die gleichen. 
Der Bundesrat möchte die verschreibungspflichtigen Heil
mittel von der Werbung ausnehmen, die Minderheit Neirynck 
möchte ein generelles Werbeverbot durchsetzen, und die 
Mehrheit liegt dazwischen. Es ist der gleiche Diskurs wie 
beim Alkohol. Es stellt sich auch hier die Frage, ob der Heil
mittelkonsum durch Radio- und Fernsehwerbung angekur
belt werden soll oder ob wir darauf verzichten. 
Wir sind der Meinung, es sei sinnlos, den Heilmittelkonsum 
via Werbung anzukurbeln. Auch hier gibt es einen direkten 
Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Sie alle wis
sen, dass die Heilmittel ein wesentlicher Kostenfaktor im 
Gesundheitswesen sind. Sie alle wissen, dass enorm viele 
Heilmittel gekauft, aber nie im Leben konsumiert werden, 
sondern im Abfall landen und dass wir hier in einer Kosten 
treibenden Maschinerie stecken, die wir mit der Zulassung 
von Werbung an Radio und Fernsehen einfach noch einmal 
etwas beschleunigen würden. Darum sind wir der Meinung, 
man sollte auch hier darauf verzichten, diesen unnützen, 
schädlichen Effekt zu erzeugen. 
Ich mache Sie auch darauf aufmerksam, dass dieser Absatz 
in sich selber widersprüchlich ist, denn schon in Buchstabe b 
werden Verkaufssendungen für Heilmittel generell verboten. 
Das Gesetz selber macht also im nächsten Buchstaben be
reits wieder den Schritt zu einem totalen Werbeverbot, in
dem es zwischen normaler Werbung und Werbesendungen 
unterscheidet. Man sieht auf den ersten Blick, dass das eine 
absolut künstliche Unterscheidung ist, die eigentlich von der 
Sache her überhaupt keine Berechtigung hat. Wir sind der 
Meinung, dass man die Gesetze logisch und folgerichtig ma
chen sollte und dass man generell die Werbung für Heilmit
tel verbieten sollte. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des 
Verts soutiendra la proposition de la minorite Neirynck en fa
veur de I'interdiction de toute publicite pour les medica
ments. 
G'est sans beaucoup d'illusions que nous le faisons, etant 
donne les votes qui viennent d'avoir lieu dans ce conseil. 
Mais sur la publicite pour I'alcool en particulier, nous nous 
souviendrons de vos votes quand iI s'agira de reprendre la 
loi sur les stupefiants et d'admirer votre coMrencel 
La publicite est-elle un mal necessaire? Notre groupe serait 
volontiers entre en matll3re pour une interdiction definitive de 
toute publicite si nous n'avions pas craint de passer pour 
des fondamentalistes attardes et puritains. Et pourtantl 
Gombien d'entre nous se demandent pourquoi ils so nt con
damnes a visionner des scenarios debiles a titre d'annonces 
publicitaires. 
Pour ce qui concerne les madicaments, cette publicite est 
non seulement debile, vehiculant une image comph9tement 
deformee de la sante ou du bien-iUre, mais elle est aussi 
nuisible. Reintroduite a la television en 1996, elle y occupe 
desormais une place importante, distillant a longueur d'an
nee ce qu'on pourrait appeler une culture du medicament. 
On y apprend ainsi que le troisieme äge peut en remontrer a 
des jeunes ebahis en se lan~ant du haut du plongeoir des 
10 metres gräce a un dynamisant; on voit qu'on peut danser 
sous la pluie sans crainte des refraidissements, car une 
epouse vigilante prepare deja I'antirhume bienfaisant qu'une 
firme pharmaceutique prevoit pour ceux qui aiment prendre 
froid; ou I'on se rejouit de voir que I'institutrice peut s'occu
per des enfants des autres toute la journee avec I'aide d'un 
antidouleur qui iui permet d'attendre vaillamment le soir pour 
s'occuper de sa migrainel Nous sommes donc bombardes 
d'images et de representations qui tendent a nous convain
cre que quel que soit notre mode de vie, la sante s'entretient 
et se consomme a coups de comprimes. 
Monsieur le conseiller faderal, vous avez dit tout a I'heure 
qu'on verifierait I'effet de la publicite pour I'alcool en faisant 
cette experience. En fait, la publicite n'a pas un effet direct, 
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mais elle contribue a maintenir une image et une represen
tation dans la tete des gens, et c'est exactement ce qui se 
passe aussi avec les medicaments. C'est un effet indirect 
important. 
Cette publicite contribue a la medicalisation des problemes 
quotidiens. Vieillissement, prise de risques, fatigue, chute 
des cheveux, embonpoint, manque de tonus: tout est pre
texte a consommer. C'est exactement le contraire de ce que 
devrait promouvoir une politique de la sante responsable. 
De plus, certains medicaments vendus sans ordonnance 
peuvent contenir des substances actives non anodines et 
potentiellement dangereuses. Mais les pharmaciens consta
tent justement a quel point iI est difficile de donner un conseil 
de sante ades clients qui viennent reclamer le medicament 
qu'ils ont vu a la television, et celui-ci seulement. Quant aux 
madecins, ils savent depuis longtemps que certains patients 
leur dictent leurs prescriptions, une attitude a laquelle la pu
blicite n'est pas etrangere. 
Enfin, je voudrais encore ajouter que cette marchandisation 
de la sante, portee par un marketing effi~ce, engendre un 
gaspillage pMnomenal qui contribue largement a accroitre 
les coOts de la sante. En effet, on estime que la prescrip
tion de medicaments inutiles coOterait quelque 100 millions 
de francs par annee au systeme de sante, et que quelque 
500 millions de francs seraient depenses en vain pour des 
medicaments qui ne sont finalement jamais consommes. 
Certes, iI s'agit la de medicaments prescrits, c'est-a-dire pas 
ceux vantes par la publicite. Mais la publicite incite conti
nuellement a ce comportement gaspilleur: «Tu achetes, tu 
prends, fes bien, tu jettes.» 
Geci est totalement irresponsable et c'est la raison pour la
quelle le graupe des Verts vous propose de soutenir la mino
rite Neirynck pour I'interdiction de la publicite pour les 
medicaments. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): In der Kommission haben wir 
einmal sinngemäss Folgendes gehört: Der Unterschied zwi
schen Werbung und Information bestehe darin, dass die In
formation qualitativen Kriterien genügen müsse, Information 
müsse wahr sein, sachbezogen sein, müsse auch gewissen 
Kriterien der Informationsvermittlung genügen; Werbung 
hingegen dürfe übertreiben, dürfe vorgaukeln, ja, man er
warte sogar, dass in der Werbung auch gelogen werde. 
Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund unsere Frage hier an
schauen, müssen wir doch sehen, dass wir gerade bei den 
Heilmitteln eigentlich ein Gebiet haben, wo es nicht sehr 
sinnvoll ist, wenn wir etwas vorgaukeln und wenn wir nicht 
an sachgerechte, wahrheitsgetreue, qualitativ gute Informa
tion gebunden sind. Deshalb, meine ich, ist auch hier die 
Minderheit, die die Werbung für Heilmittel generell aus
schliessen will, auf dem richtigen Weg. 
ICh möchte aber - wenn ich schon das Wort habe, und damit 
ich später nicht mehr sprechen muss - zu Absatz 4 noch 
eine Bemerkung anfügen, die Bemerkung nämlich, dass dort 
im Zusammenhang mit der Gesundheit eine weitere Unzu
lässigkeit festgehalten worden ist. Unzulässig ist nämlich 
nach Absatz 4 Litera c auch Werbung, welche «zu einem 
Verhalten anregt, welches die Gesundheit, die Umwelt oder 
die persönliche Sicherheit gefährdet». Und wenn wir noch 
die Diskussion von vorher in den Ohren haben, so wird sich 
vielleicht das eine oder andere zur Alkoholwerbung relativie
ren. Möglicherweise werden wir, wenn wir diesen Absatz 4 
Litera c im Gesetz belassen - und es sind keine Anträge zu 
dieser Bestimmung gestellt -, darauf kommen, dass diese 
Bestimmung gleich wieder die Zu lässigkeit der Alkoholwer
bung infrage stellt. Das als eine Bemerkung, und dies auch 
im Zusammenhang mit der Heilmittelwerbung und der Ge
sundheit, über die wir jetzt sprechen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Entscheidend bei der gan
zen Frage ist, dass es um rezeptpflichtige Heilmitte! geht, für 
die Werbung verboten ist. Das hat a!:lch nach der Anderung 

. gemäss Mehrheit inhaltlich keine Anderung erfahren. Es 
geht in Tat und Wahrheit nur um rezeptpflichtige Heilmittel, 
für die Werbung verboten ist. Wir gehen von der Auffassung 
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aus, dass diejenigen Inhaltsstoffe, die ein Sucht- oder ein 
Missbrauchspotenzial enthalten, unter der Rezeptpflicht ste
hen und dass deswegen für sie ohnehin nicht Werbung ge
macht werden darf. Für alle anderen Heilmittel, die aufgrund 
der Heilmittelgesetzgebung dieses Gefahrenpotenzial eben 
nicht bergen, könnte Werbung gemacht werden. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La proposition 
de la majorite de la commission rejoint totalement le projet 
du Conseil federal, elle ameliore simplement la redaction. 
La commission propose d'introduire un alinea 5 qui stipule: 
«Le Conseil federal peut interdire d'autres messages publici
taires aux fins de proteger la sante et la jeunesse.» 11 me 
semble important que cet alinea 5 soit egalement accepte 
par le Conseil national. 
Je vous remercie de soutenir la proposition de la majorite de 
la commission. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 11 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Einfügung und Dauer der Werbung 
Text 
Der Bundesrat regelt die Einfügung der Werbung und die 
höchstzulässige Werbezeit. Er berücksichtigt dabei die Leis
tungsaufträge und die wirtschaftliche Stellung der Veranstal
ter, die internationalen Werberegelungen sowie die grenz
überschreitende Konkurrenz. Er kann für einzelne Veranstal
terkategorien unterschiedliche Bestimmungen erlassen. 
(Rest des Artikels streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Simoneschi-Cortesi, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans
Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle, Hollenstein, Jossen, 
Neirynck, Stump) 
Titel 
Einfügung und Dauer der Werbung 
Abs.1 
Werbung im Fernsehen muss zwischen einzelne .... 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die maximal erlaubte Dauer der Werbung 
und Unterbrechungen fest. (Rest des Artikels streichen) 

Art. 11 
Proposition de la majorite 
Titre 
Insertion et duree de la publicite 
Texte 
Le Conseil federal regle I'insertion de la publicite ainsi que la 
duree maximale de la publicite. Ce faisant, iI tient compte du 
mandat de prestations et de la position economique des dif
fuseurs, des reglementations internationales en matiere de 
publicite ainsi que de la concurrence provenant des pays 
voisins. 11 peut edicter des dispositions differentes selon les 
categories de diffuseurs. (Biffer le reste de I'article) 

Proposition de la minorite 
(Simoneschi-Cortesi, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans
Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle, Hollenstein, Jossen, 
Neirynck, Stump) 
Titre 
Insertion et duree de la publicite 
AI. 1 
La publieite a la television doit etre inseree .... 

66 3 mars 2004 

AI. 2 
Le Conseil federal fixe la duree maximale autorisee de la pu
blicite et regle les interruptions. (Biffer le reste de I'article) 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): A I'article 11, le Conseil 
federal a regle I'insertion de la publicite dans les program
mes de television, a I'article 12 la duree de la publicite dans 
les programmes de television et a I'article 13 la publicite 
dans les programmes de radio. 
La commission a debattu longuement ces trois articles et, en 
deuxieme lecture, elle en a fait un seul avec I'article 11: «In
sertion et duree de la publicite» Les autres articles ont ete 
biffes. 
Ma proposition de minorite est issue de la premiere lecture, 
parce qu'on n'arrivait pas a trouver une solution. 
Je retire ma proposition de minorite parce qu'elle a ete inte
gree dans la formulation de la majorite. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Simoneschi-Cor
tesi zieht den Minderheitsantrag zurück. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
hier nur darauf aufmerksam machen, dass dies auch Arti
kel12 betrifft. Hier hat die Kommission einen ganz wesentli
chen Einschnitt gemacht, damit das verständlich ist - auch 
mit der Streichung von Artikel 12. Hier haben wir jetzt wirk
lich liberalisiert. Wir haben alle diese Detailbestimmungen 
aus dem Gesetz gestrichen. Es ist jetzt dem Bundesrat al
lein anheim gestellt, im Rahmen der Leistungsaufträge, un
ter Berücksichtigung der verschiedenen Anbieter - also 
asymmetrisch -, entsprechende Vorgaben zu machen. 
Ich glaube, hier haben wir ein schönes Beispiel, wie wir von 
der Kommission her diese Überregulierung im Gesetz - mit 
Detailregelungen zur Unterbrecherwerbung - eliminiert ha
ben. 

Angenommen geml1ss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 12, 13 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Seiler, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschwei
ler, Heim Alex, Kurrus, Schenk, Theiler, Vaudroz Rene, 
Weigelt) 
Abs.3 
In den Fernsehprogrammen der SRG dürfen gesponserte 
Sendungen weder zum .... und Dienstleistungen enthalten. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art. 14 
Proposition de la majorite 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Seiler, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschwei
ler, Heim Alex, Kurrus, Schenk, Theiler, Vaudroz Rene, 
Weigelt) 
AI. 3 
Dans les programmes de television de la SSR, les emis
sions parrainees ne doivent pas inciter a conclure des actes 
juridiques concernant des biens ou des services. (Biffer le 
reste de I'alinea) 
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Föhn Peter (V, SZ): Bei Artikel 14 hat Herr Seiler respektive 
die Minderheit, wie sie hier steht, einen Streichungsantrag 
eingereicht. Es geht nur um den letzten Satz von Artikel 14 
Absatz 3, der lautet: «Gestaltete Sponsornennungen sind im 
Rahmen von Kriterien erlaubt.» 
Grundsätzlich geht es bei Artikel 14 darum, ob man im 
neuen Gesetz überhaupt noch Werbung und Sponsoring 
trennen soll. Die Grundsatzfrage der Trennung von Sponso
ring und Werbung wurde von Bundesrat, Verwaltung und 
Kommission klar bejaht. Ansonsten hätte man eine Vermi
schung von redaktionellem Teil und Werbung befürchten 
können. Aber mit dem letzten Satz von Artikel 14 Absatz 3 
schwächt man die Bestimmung, wonach Sponsorsendungen 
gestattet sind, wiederum ab: Man sagt und schreibt, sie 
seien unter gewissen Kriterien erlaubt. Das stiftet nichts an
deres als Unsicherheit. Entweder stimmen wir dem Grund
satz «Sponsoring ja» zu, oder wir verneinen ihn - Sie 
wissen ja, dass die SVP für klare Gesetzgebungen Ist. 
Ich bitte Sie, der Minderheit Seiler zu folgen. In der Kommis
sion unterlag der Antrag Seiler sehr, sehr knapp, mit 13 zu 
12 Stimmen. Ich glaube, er verdient heute eine Mehrheit. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Dans la commission, 
on a beaucoup discute I'article 14. On s'est concentre sur 
I'alinea 3: d'un cOte, on voulait enlever cet alinea - iI s'agit 
de I'incitation a conclure des actes juridiques, donc des 
achats, «concernant des biens ou des services offerts par le 
parrain», dans les emissions qui sont parrainees - et le met
tre a I'article 16 (Dispositions particulieres pour la SSR); de 
I'autre, on voulait reformuler la disposition et ne faire peser 
cette limitation que sur la SSR. C'est ce que veut la minorite 
Seiler. La majorite de la commission a suivi le Conseil fede
ral, qui a voulu actualiser I'article 19 de la loi en vigueur et 
tenir compte des experiences des onze dernieres annees 
avec le sponsoring. 
La minorite Seiler veut donner aux chaines de television pri
vees la possibilite de proposer des emissions parrainees qui 
permettent de conclure des achats et interdire cette possibi
lite seulement pour la SSR. Cela veut dire, par exemple, 
pour une entreprise de produits pharmaceutiques, parrainer 
une emission dans laquelle on vend les medicaments de 
cette entreprise. 
Or nous pensons que ce systeme d'ouverture pour le prive 
n'est quand mame pas tres bon pour le public, et le groupe 
democrate-chretien va soutenir la version de la majorite qui 
est aussi celle du Conseil federa!. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt bei Ar
tikel 14 Absatz 3 die Mehrheit. Es geht hier wieder um die 
Frage der Asymmetrie in diesem Gesetz, und nachdem Sie 
das Gesetz mit den letzten Beschlüssen ziemlich asymme
trisch gemacht haben, bitte ich Sie, die Sache hier wieder et
was zu korrigieren. 
Konkret geht es darum, ob bei privaten Veranstaltern in ge
sponserten Sendungen auch zum Konsum der Güter dieses 
Sponsors aufgerufen werden kann. Es geht also darum, ob 
in einem privaten Fernsehsender ein Moderator, der ein 
Fussballspiel kommentiert, in seinem Moderationstext zum 
Konsum des Getränks des Sponsors aufrufen und die Zu
schauerinnen und Zuschauer ermuntern kann, dieses Ge
tränk zu konsumieren. Es geht darum, ob ein Redaktor eines 
Privatsenders in einer von einer Bank gesponserten Wirt
schaftssendung dazu aufrufen kann, bei dieser Bank Ge
schäfte zu tätigen. Um diese Fragen geht es hier. 
Ich bitte Sie, dieses Verbot nicht nur für die SRG, sondern 
eben auch für die privaten Veranstalter aufrechtzuerhalten, 
so, wie es die Mehrheit will. Dies, damit solche Vermischun
gen zwischen Sponsorenbeiträgen und redaktionellen Bei
trägen verhindert werden können. Damit soll auch gewähr
leistet werden, dass die Trennung zwischen Sponsoren- und 
Werbesendungen aufrechterhalten und damit auch eine ge
wisse Garantie für einen ethischen Umgang mit Information 
gewährleistet werden kann. 
Ich bitte Sie aus diesen Überlegungen, der Mehrheit zu folgen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

67 Nationalrat 02.093 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Wir sind ebenfalls der Mei
nung, dass hier gemäss Mehrheit und Bundesrat entschie
den werden soll. 
Es wäre verheerend, wenn Kommentatoren gleichzeitig 
auch Verkäufer und Anbieter von irgendwelchen Waren und 
Produkten wären. Es würde wirklich die Aufhebung aller 
Grundsätze bedeuten, die besagen, dass zwischen Inhalten 
einerseits und Werbung andererseits, zwischen redaktionel
lem Teil einerseits und Werbeteil andererseits eine klare und 
deutlich sichtbare Trennlinie zu ziehen ist. Wir haben in die
sem Gesetz in der ersten Grundsatzbestimmung diese Aus
sage gemacht. Es wäre wirklich absolut widersprüchlich, 
wenn wir hier diese wichtige Trennlinie aufheben würden. 
Das würde schlicht und einfach nicht verstanden. 
Ich bitte Sie sehr, hier der Mehrheit zu folgen. Es geht ei
gentlich um eine Grundsätzlichkeit, aber auch um eine 
Frage, die recht grosse wirtschaftliche, aber auch gesell
schaftliche Auswirkungen haben kann. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion 
stimmt dem Antrag der Mehrheit zu. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte festhalten: Es 
geht bei dieser Bestimmung in keiner Art und Weise 
gegen die Werbung, es geht auch gar nicht gegen das 
Sponsoring - nach wie vor sollen Sendungen gesponsert 
werden können -, sondern es geht darum, das Programm 
und die Werbung scharf voneinander zu trennen. Es geht 
also darum, manipulative Schleichwerbung zu verhindern. 
Beispielsweise darf bei einer Soap Opera durchaus stehen: 
«Diese Soap ist von Chocolat XV gesponsert.» Das darf, wie 
das heute schon der Fall ist, geschehen. Hingegen sollen 
dann die Schauspieler in dieser Soap nicht während der 
ganzen Sendung diese Schokolade auspacken und essen. 
Das wäre dann Schleichwerbung. Diese Trennung möchten 
wir durchziehen. Hier geht es eigentlich um eine Art Konsu
mentenschutz, es geht darum, dass man nicht manipuliert 
wird. Dieser Grundsatz gilt natürlich nicht nur bei der SRG, 
er soll überall gelten, auch bei den Privaten. 
Deswegen mögen Sie der Mehrheit zustimmen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Mehrheit der 
Kommission schliesst sich hier dem Bundesrat an. Ich kann 
deshalb auf lange Ausführungen verzichten. 
Es wurde von einem Fraktionssprecher bereits erwähnt: 
Sehr knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, haben wir diesen Min
derheitsantrag abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit ist aber 
der festen Überzeugung, dass es falsch wäre, hier jetzt die 
Schleusen zu öffnen und damit die Grauzone zwischen 
Sponsoring und Werbung noch zu vergrössern. Es geht 
nicht darum, die Asymmetrie festzuschreiben, wenn es dann 
darum geht, bei der SRG Einschränkungen im Sponsoring 
zu machen oder nicht zu machen. Es geht hier nur um Spon
soring ganz generell. 
Wenn Sie der Minderheit zustimmen, machen Sie eine 
Asymmetrie bei der Definition des Sponsorings, und es kann 
ja nicht der Sinn sein, dass wir jetzt schon sagen, was beim 
Sponsoring überhaupt erlaubt ist und was nicht. Sie würden 
gemäss der Minderheit für die SRG andere Regeln aufstel
len als für die Übrigen, und das würde sehr viele Probleme, 
übrigens auch Probleme im grenzüberschreitenden Fernse
hen, schaffen. Die Stationen im Grenzgebiet hätten dann 
plötzlich andere Bestimmungen zu beachten als diejenigen, 
die irgendwo im Mittelland oder im Berggebiet sind, und das 
würde zu Unsicherheiten führen, zu Ungleichheiten. 
Ich bitte Sie hier wirklich, der Fassung des Bundesrates und 
damit auch der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 87 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autras dispositions sont adoptees 
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Art. 15 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderhfjit 1 
(Schenk, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweiler, Polla, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
Streichen 

Antrag der Minderheit 11 
(Neirynck, Aeschbacher, de Dardel, Fehr Hans-Jürg, Fehr 
Jacqueline, Hämmerle, Hollenstein, Pedrina, Simoneschi
Cortesi, Stump) 
Werbung, Verkaufsangebote und Sponsoring, die sich an 
Minderjährige richten, sind verboten. (Rest des Artikels strei
chen) 

Art. 15 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 1 
(Schenk, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweiler, Polla, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
Biffer 

Proposition de la minorite 11 
(Neirynck, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr 
Jacqueline, Hämmerle, Hollenstein, Pedrina, Simoneschi
Cortesi, Stump) 
La publicite, les offres de vente et le parrainage adresses 
aux mineurs sont interdits. (Biffer le reste de I'article) 

Schenk Simon (V, BE): In Artikel 15 geht es um den Schutz 
von Minderjährigen. Wir haben hier eigentlich drei Stufen zur 
Auswahl: Der Bundesrat schlägt vor, dass man von der 
Kann-Regel im alten Gesetz zur verpflichtenden Regel über
geht. Die Minderheit I, die ich vertrete, will die Bestimmung 
streichen, und die Minderheit 11 möchte ein absolutes Ver
bot. In der Kommission sind alle diese Entscheidungen mit 
12 zu 11 Stimmen sehr knapp gefällt worden; deshalb hat si
cher jeder dieser Anträge auch seine Berechtigung. 
Die Grunde, weshalb sich die Minderheit I für Streichen ein
setzt, sind die folgenden: 
Erstens müssten wir die Gesetze im Allgemeinen möglichst 
schlank machen und vor allem Bestimmungen, die sehr um
stritten sind, im Zweifelsfall lieber weglassen. Auch hier wür
den wir mit den Fassungen des Bundesrates und der 
Minderheit 11 eine Regel vorschreiben, die nicht den Regeln 
im Ausland entspricht. Wenn wir den Kinderschutz so weit 
festschreiben wollen, dass wir das für Sendungen für Ju
gendliche geltend machen wollen, ist das sehr umstritten. 
Denn wann ist eine Sendung explizit nur für eine bestimmte 
Altersgruppe bestimmt? Viele Sendungen richten sich da 
zum Beispiel an Gruppen im Alter von 14 bis 21 Jahren, und 
dann wäre ein Teil dieser Zuhörer bzw. Zuschauer zu schüt
zen, und bei den anderen könnte man das freigeben. 
Ein weiterer Grund besteht darin, dass wir gegenüber den 
Printmedien ein Sonderrecht schaffen würden, weil Illus
trierte, Zeitschriften und Internet sowie ausländische Pro
gramme oder andere Gefässe wie Flyer auch für jedermann 
aufliegen oder zugänglich sind. 
Einmal mehr will man eigentlich mit dem absoluten Verbot 
ein bissehen das Gewissen beruhigen. Aber ich denke, dass 
wir auch im Strafgesetzbuch einen gewissen Schutz haben. 
Artikel 135 Absatz 3 bezieht sich auf die Werbung: Wer aus 
Gewinnsucht handelt, wird schwer bestraft - und Werbung 
ist ganz eindeutig ein Instrument der Gewinnmaximierung. 
Ich gehe kurz auf die einzelnen Absätze von Artikel 15 des 
RTVG-Entwurfes ein: Absatz 1 besagt, Werbung dürfe Min
de~ährige nicht «in ihrer körperlichen und seelischen Ent
wicklung beeinträchtigen». Das ist sehr schwer messbar; 
man könnte fast von einern Gummiparagraphen sprechen. 
Bei Absatz 2 geht es um Unterbrecherwerbung bei Jugend
sendungen. Das geht irgendwie an der Realität vorbei, denn 
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viele Jugendsendungen erstrecken sich über eine längere 
Zeit, haben einzelne Abschnitte, die schon von der Produk
tion und Ausstrahlung her ganz natürlich unterbrochen wer
den. Zudem kennen Printmedien und andere Werbegefässe 
diese Einschränkungen überhaupt nicht. 
Absatz 3 sieht vor, dass sich Verkaufsangebote nicht an 
Minde~ährige richten dürfen. Ich denke, jede Werbung ist in 
gewissem Sinne ein Verkaufsangebot; also sind auch hier 
gewisse Unsicherheiten nicht abzustreiten. 
In Absatz 4 steht die Formulierung «bestimmte Formen des 
Sponsorings». Auch das ist ein nicht fassbarer Begriff. Was 
ist mit «bestimmte Formen» explizit gemeint? 
Zusammenfassend kann man sagen: In der Fassung des 
Bundesrates und der Mehrheit hat es in allen vier Absätzen 
viele Unklarheiten, wenig Greifbates und viele Unsicherhei
ten. Deshalb verzichtet man wohl besser auf einen solchen 
Artikel. 
Bel der Fassung der Minderheit 11, die ein totales Verbot will, 
kann ich eigentlich die gleichen Argumente wie bei Artikel 10 
anführen. Es ist zwar ein edles Ziel, aber man schiesst ir
gendwie an der Realität vorbei. Ein Verbot ist wirtschafts
feindlich, wettbewerbsverzerrend, ungerecht und eigentlich 
bloss eine Beruhigung des schlechten Gewissens. Es ist 
auch, in der heutigen Zeit, wahrscheinlich sinnvoller, wenn 
man mit der Jugend arbeitet, damit sie mit der Werbung um
gehen kann. Die Werbebranche hat in unserer Zeit nun ein
mal ihren festen Stellenwert. 
Aus all diesen Grunden bitte ich Sie, die Minderheit I zu un
terstützen und den ganzen Artikel zu streichen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): ~article 15 sur la pro
tection des mineurs est un article tras important pour les jeu
nes. Dans la lai actuelle, I'article 18 dit: «Le Conseil federal 
peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de 
proteger la jeunesse et I'environnement.» Simple! «Kurz und 
bündig!» Malheureusement, le projet de loi est tras long, iI a 
quatre alineas et san langage est un peu byzantin. 
Par sa proposition de minorite 11, mon collague Neirynck -
qui n'est malheureusement plus la - a pense a une formu!a
tion tras simple, «klipp und klar», un peu comme celle qu'iI y 
avait dans la lai actuelle: «La publicite, les offres de vente et 
le parrainage adresses aux mineurs sont Interdits.» Point! Je 
pense que !a clarte est la meilleure des choses quand on 
parle de la proteetion des mineurs. 
Concernant la minorite I, on doit dire tras clairement qu'elle 
ne veut rienl Donc elle ne veut pas proteger la jeu nessel La 
minorite rep.resentee par Monsieur Schenk ne veut pas que 
les jeunes soient proteges de cette avalanche de publicite 
qu'ils regardent. On sai! que plus on est jeune, plus on est 
sensible et plus on «boit» - si I'on peut dire - taus les mes
sages qui arrivent, surtout dans res medias electroniques, 
surtout a la television, et vous savez que c'est tras dan ge
reux. 
Je vous demande, au nom du groupe democrate-chretien, 
de voter la minorite 11, ou alors de voter la majorite, parce 
que c'est quand mame mieux que rien. On ne veut pas que 
cet article de protection soit biffe. 

Pedrina Fabio (S, TI): Ich spreche für die SP-Fraktion zu 
Artikel 15, der die Bestimmungen zum Schutz der Minder
jährigen festlegt. 
Die Mehrheit unterstützt den bundesrätlichen Entwurf, der 
den fast unmöglichen Versuch wagt, die Werbung für - oder 
besser gesagt: gegen - die Minderjährigen in annehmbare 
Schranken zu lenken. 
Die Minderheit I (Schenk) will für den Schutz der Jungen die 
heilige Hand des Marktes walten lassen. Sie beantragt näm
lich, auf dem Weg zu einer möglichst schrankenlosen Wer
bung, Artikel 15 einfach zu streichen. 
Ein Verzicht auf den Minderjährigenschutz ist für uns nicht 
akzeptabel und ist unverantwortlich. Dass im Ausland nicht 
solche strengen Bestimmungen auferlegt werden, das wis
sen wir. !n der Schweiz streben wir aber nicht eine Nivellie
rung nach unten an. 
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Die scheinbare Rechtsungleichheit gegenüber den Printme
dien ist kein gewichtiges Argument. Man weiss ganz genau, 
dass die Suggestivwirkung von Radio und vor allem von 
Fernsehen viel grösser und damit für die Jugend schädigen
der ist. 
Wir von der Minderheit 11 plädieren für eine einfache, aber 
auch zielführende Formulierung, das heisst für ein Verbot für 
«Werbung, Verkaufsangebote und Sponsoring, die sich an 
Minderjährige richten ... 
Stimmen Sie deshalb dem Minderheitsantrag 11 zu. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Bei diesem Artikel ist es ei
gentlich ganz einfach: Die Minderheit I - um es einmal ganz 
klar zu sagen: die Fraktionen von FDP und SVP - will keinen 
Jugendschutz, keinen Schutz der Minde~ährigen. Die Min
derheit 11 dagegen will eine klare, einfache Bestimmung. 
Bundesrat und Mehrheit wollen zwar den Schutz der Minder
jährigen, aber mit einem ganzen Wust von einschränkenden 
Bestimmungen, die etwas kompliziert sind - diesbezüglich 
gehe ich mit dem Sprecher der Minderheit I absolut einig -
und durchaus Auslegungsprobleme bieten dürften. Zwar 
wird der Bundesrat aufgefordert, entsprechende Vorschriften 
zur Gestaltung zu erlassen, aber schon Begriffe in Absatz 1 
wie «mangelnde Lebenserfahrung ausnützen .. - was heisst 
das? - oder «sie in ihrer körperlichen und seelischen Ent
wicklung beeinträchtigen .. sind schwammig, sind Gummibe
griffe, über die man dann noch intensiv diskutieren muss. 
Möglicherweise werden sie dann vom Bundesrat konkreti
siert; aber sie beinhalten doch einen sehr grossen Ermes
sens- und Auslegungsspielraum. 
Eine klare, saubere und auch einfache Regelung bringt da
gegen die Minderheit 11. Sie kann das ganze Problem in ei
nem einzigen Satz lösen und hat es auch nicht nötig, weitere 
Absätze anzuhängen. Auch hier wieder ein schlankes Ge
setz, eine einfache, klare Aussage zugunsten des Jugend
schutzes, zugunsten der Minde~ährigen, die nicht noch mit 
den letzten Raffinessen der psychologischen Werbung be
worben werden sollen, gen~u in jenen Medien, die bei den 
Jugendlichen am meisten Eindruck hinterlassen. . 
Ich habe an der Kommissionssitzung gesagt, gerade die jun
gen Menschen seien mit einem Teig zu vergleichen, der 
noch geknetet werden könne, mit einem Teig, in dem solche 
raffinierte, teure, gut gemachte Werbung natürlich auch ihre 
Eindrücke hinterlassen werde. Wir dürfen uns nicht darüber 
beklagen, wenn wir in unserer Gesellschaft mit jungen Men
schen Probleme haben, wenn wir diese jungen Menschen 
vorher einfach so tel quel auch diesen verschiedensten Ein
flüssen aussetzen. Denn es sind nicht immer Einflüsse, die 
ihrer Entwicklung förderlich sind. 
Ich meine daher: Sagen wir klar Ja zu einem Schutz der 
Minderjährigen, und stimmen wir mit der Minderheit 11 für 
eine klare, einfache Regelung. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Im Namen der FDP-Fraktion 
beantrage ich Ihnen, Artikel 15 zu streichen. 
Ich schliesse mich meinem Vorredner an: Ich finde es auch 
ganz einfach - aber leider natürlich umgekehrt. Mir fällt auf, 
dass man mit diesen Bestimmungen etwas verhindern will, 
das man sowieso nicht verhindern kann. Denken Sie doch 
an die Realitäten: Wir haben Printmedien, wir haben Flyer, 
Plakate, Direktwerbung. Zwei Drittel aller Zuschauerinnen 
und Zuschauer schauen Programme ausländischer Fern
sehstationen. Bei den Jungen ist dieser Anteil noch viel hö
her, weil SF DRS wegen der starken Informationslastigkeit 
eher ältere Zuschauerinnen und Zuschauer hat. Das heisst: 
Auch wenn Sie diese Gesetzgebung einführen, können Sie 
diese nicht durchziehen, das ist gar nicht möglich. Der Ver
such, in diesem Gesetz eine Parallelgesetzgebung ein
zuführen, zieht sich wie ein roter Faden durch alles 
hindurch. Wir haben aber die ganz normale Gesetzgebung; 
das reicht vollends aus. Sie können das, was Sie hier schüt
zen wollen - die Jugend -, sowieso nicht schützen. Es ist 
nicht möglich, weil Sie die Kontrolle über die Medien nicht 
durch den Staat ausüben lassen können, auch wenn Sie das 
in diesem Gesetz so regeln wollen. 
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Es kommt dazu, dass wir dann eine zusätzliche Ungleich be
handlung der Printmedien hätten. Wenn wir das einführen 
würden, wäre die Kontrolle doppelt schwierig. Wie wollen 
Sie Jugendschutz in der Werbung beim Sender kontrollie
ren? Wenn Sie das machen wollen, brauchen Sie eine neue 
Ethikkommission, und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnü
gen. 
Darum beantrage ich Ihnen Streichen. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich schliesse mich meinen beiden Vor
rednern an. Auch ich will ein möglichst schlankes Gesetz. 
Da kennen wir ja die SVP: Sie will klare Aussagen; Herr 
Aeschbacher, nicht nur Sie wollen das. 
Ich strebe eine noch schlankere Gesetzgebung an, indem 
wir das im Prinzip streichen können und streichen müssen. 
Ich strebe nämlich nicht nur eine liberalere Gesetzgebung, 
sondern eine klare Gesetzgebung an. In Artikel 10, wie er 
jetzt nach der heutigen Beratung dasteht, heisst es nämlich: 
«Der Bundesrat erlässt zum Schutz der Gesundheit und der 
Jugend weitere Einschränkungen... Dem haben wir heute 
zugestimmt. Deshalb können wir diesen Artikel streichen, da 
müssen wir gar nichts mehr schreiben; dann kann ich mich 
Herrn Aeschbacher anschliessen. Aber ich will ganz klar 
kein Verbot, wie er das fordert. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag I (Schenk) zuzustim
men und Artikel 15 völlig zu streichen; in Artikel 10 Absatz 1 
ist das schon drin. In der alten Gesetzgebung war es eine 
Kann-Formulierung: «Der Bundesrat kann zum Schutz der 
Jugend und der Umwelt weitere Werbeverbote erlassen ... 
Heute ist es eine Muss-Formulierung in Artikel 10 Absatz 1. 
Ich bitte, dass der Bundesrat das auch aufnimmt und ent
sprechend unterstützt. Ich glaube, das ist dann eine klare 
Haltung. 
Ich bitte demzufolge, der Minderheit I (Schenk) zuzustim
men. Nur so stimmt es letztendlich. 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grüne Fraktion bittet Sie, der 
Minderheit 11 zuzustimmen. 
Herr Föhn hat soeben lamentiert, er wolle keine Verbote. 
Herr Föhn, es geht hier nicht nur um Verbote, es geht 
darum, welche Werbung zugelassen werden soll. Es geht 
klar darum, dass - in Absatz 1 ist es formuliert - jene Wer
bung nicht zugelassen werden soll, die die körperliche und 
die seelische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigt. 
Ich verstehe nicht ganz, wieso Sie da so vehement dagegen 
votieren. Es geht doch eigentlich darum, den Schutz der 
Minderjährigen dort, wo es möglich ist, so zu verankern, 
dass die Werbung ihre Gesundheit nicht beeinträchtigen 
kann. Es macht Sinn, Werbung im Voraus danach zu beur
teilen, welche schädigenden Auswirkungen sie allenfalls ha
ben kann. Wenn wir das hier ganz streichen, wie das Herr 
Schenk will, haben wir nicht einmal mehr die Verpflichtung, 
die Überlegung zu machen, welche Auswirkungen die Wer
bung auf die Jugendlichen allenfalls hat. 
Die Minderheit 11 sagt klar, das und das ist verboten. Herr 
Leutenegger argumentiert, nur weil es nicht verhindert wer
den könne, sei es zuzulassen. Das halte ich jetzt wirklich für 
ein etwas schwaches Argument, das Sie im Rahmen ande
rer Gesetzgebungen nie bringen. Sie lassen auch nicht 
Diebstahl zu, nur weil er nicht verhindert werden kannl Das 
ist nun wirklich eine sehr, sehr schwache Begründung, et
was zuzulassen, weil es nicht verhindert werden kann. Wir 
haben auch in der Bundesverfassung ganz klar reguliert, 
dass der Bund präventiv für die Gesundheit zu sorgen hat. 
Wenn das der Bundesverfassungsauftrag ist, dann haben 
wir jetzt die Möglichkeit, dies hier zu präzisieren und gesetz
lich zu verankern. 
Ich bitte Sie, der Minderheit 11 zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Aeschbacher hat ge
sagt, die Formulierung, die der Bundesrat vorschlage, sei et
was gar kompliziert. Ich muss ihm Recht geben, es stimmt. 
Aber wir haben diese Formulierung einfach vom europäi
schen Übereinkommen übernommen, und das zeigt auch 
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unser Motiv für die ganze Regelung. Ich weiss, das ist 
furchtbar kompliziert und auch sehr schwierig umzusetzen. 
Die Debatte hat es gezeigt: Es ist eine etwas heikle_ Sache. 
Aber indem wir die Vorschriften des Europäischen Uberein
kommens über das grenzüberschreitende Fernsehen hier 
hineinnahmen, wollten wir uns die Freiheit geben, dann al
lenfalls auf dem Verordnungsweg diesbezüglich Schritt hal
ten zu können. Zum Beispiel kennen auch Deutschland und 
Österreich ein vollständiges Unterbrecherwerbeverbot für 
Kindersendungen. 
Von daher ersuche ich Sie, dem Bundesrat zu folgen und die 
Minderheit I (Schenk) abzulehnen. Der Antrag der Minder
heit I würde Kinder- und Jugendsendungen vollständig der 
Kommerzialisierung ausliefern. Da könnten dann so beliebte 
Sendungen wie «Teletubbles» oder das «Gutenachtge
schichtlein» ständig unterbrochen werden für irgendwelche 
Mars-Reklamen. Das ist eine Manipulation unserer Kinder. 
Ebenso ersuche ich Sie, die Minderheit 11 (Neirynck) abzu
lehnen. Wir kämen dort vor allem in Abgrenzungsschwierig
keiten: Für wen gilt eine Werbung? Ich meine, Werbung für 
Windeln oder Pampers - richtet die sich direkt an die Babys 
oder nicht vielmehr an die Mütter? Einen Spruch wie «Babys 
würden Pampers kaufen» - müsste man den dann verbie
ten? Das gilt z. B. auch für Ovomaltine. Es gäbe Abgren
zungsschwierigkeiten, wer eigentlich der Adressat ist, die 
Mütter oder die Babys. 
Folgen Sie daher dem Bundesratl 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es wurde schon 
erwähnt: Die Kommission hat auch hier ganz knapp, mit 
dem gleichen Stimmenverhältnis von 12 zu 11, sowohl den 
Antrag der Minderheit I wie den Antrag der Minderheit 11 ab
gelehnt. Wir schliessen uns hier dem Bundesrat an. 
Ich möchte noch auf einen Tatbestand hinweisen, der zu 
grossen Diskussionen in der Kommission geführt hat. Die 
Fassung des Bundesrates mit mehreren Artikeln sieht in der 
Tat etwas überladen aus. Sie hat aber gleichzeitig den Vor
teil, dass sie die bisherige Bestimmung klar umsetzt und 
auch ausdruckt, wie der Jugendschutz in Bezug auf die pro
grammliche Ausgestaltung wahrgenommen werden muss. 
Ich meine, das ist eine kluge Regelung; sie müsste auch im 
Interesse all derjenigen sein, die nicht überregulieren wollen. 
Möglicherweise haben Sie sonst eine Überregulierung auf 
der Verordnungsebene. Mit diesem Entwurf des Bundesra
tes haben Sie alles klar auf dem Tisch. 
Ich möchte nochmals daran erinnern: Es geht nicht darum, 
dass wir hier etwas Neues einführen. Bereits in der 
bisherigen Gesetzgebung hatten wir diese Jugendschutzbe
stimmungen. Die Minderheit I will jetzt diese Jugendschutz
bestimmungen ersatzlos streichen. Es ist richtig, Herr Föhn, 
in Artikel 10 Absatz 1 haben wir nur bezüglich des Alkohols 
noch eine kleine Möglichkeit, uns trotzdem klüger zu verhal
ten, als einige Beschlüsse möglicherweise ausfallen könn
ten. Aber es geht ja nicht nur um den Alkohol, es geht um 
die ganze Werbewirtschaft. Es ist fatal, wenn wir hier sagen, 
Jugendschutz sei wirtschaftsfeindlich. Ich möchte Herrn 
Schenk wirklich bitten, in Bezug auf diese Argumentation 
einmal über die Bücher zu gehen. 
Ich möchte Herrn Leutenegger noch sagen - er hat wieder 
die Frage der ausländischen Sender angesprochen -, Sie 
wissen es eigentlich sehr gutl Gerade in Frankreich ist gar 
keine Werbung erlaubt; in Deutschland sind die Bestimmun
gen sehr restriktiv; die ausländischen Werbefenster unter
stehen unseren Werbevorschriften. Die Sender im grenzna
hen Raum, die über die Grenze hinaussenden, würden sich 
aufgrund des europäischen Übereinkommens ohnehin an 
die Regelung halten müssen, die der Bundesrat vorschlägt, 
auch wenn Sie Artikel 15 hier streichen würden. Sie schaffen 
damit also Ungleichheiten, die meines Erachtens gesetzge
berisch mehr als unerwünscht sind. 
Ich möchte es noch einmal sagen: Es kann doch nicht sein, 
dass wir hier in einer Welt, in der zunehmend auch die Ju
gend verkommerzialisiert wird, zusätzliche Schleusen öffnen 
und diese Bestimmung jetzt ersatzlos streiohen. 

70 3 mars 2004 

Ich bitte Sie deshalb: Stimmen Sie mit der Mehrheit der 
Kommission und dem Bundesrat. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 110 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 66 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 •••• 97 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 84 Stimmen 

Art. 16 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
In den Radioprogrammen der SRG ist Werbung verboten. 
Abs.2 
In den Radioprogrammen der SRG ist Sponsoring verboten. 
Abs.3 
Der Bundesrat kann die Werbung und das Sponsoring in 
den Fernsehprogrammen der SRG und im übrigen publizisti
schen Angebot, das zur Erfüllung ihres Programmauftrages 
notwendig ist und aus den Empfangsgebühren finanziert 
wird (Art. 27 Abs. 3 Bst. b), ganz oder teilweise einschrän
ken. 

Antrag der Minderheit 
(Vaudroz Rene, Bezzola, Föhn, Hegetschweiler, Neirynck, 
Polla, Schenk, Simoneschi-Cortesi) 
Abs.1 
Der Bundesrat kann die Werbung und das Sponsoring in 
den Programmen der SRG ganz oder teilweise einschrän
ken. Er berücksichtigt dabei die Interessen der Werbetrei
benden, des Werbemarktes und der anderen Veranstalter 
mit Leistungsauftrag sowie das Interesse der Öffentlichkeit 
an einer möglichst günstigen Empfangsgebühr. 

Antrag der Minderheit 
(Simoneschi-Cortesi, Aeschbacher, de Dardei, Jossen, Kur
rus, Pedrina, Vaudroz Rene) 
Abs.2 
Der Bundesrat kann das Sponsoring in den Radioprogram
men der SRG bewilligen mit der Auflage, keine Werbebot
schaften einzubauen. 

Antrag der Minderheit 
(Stump, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Hämmerle, Pedrina) 
Titel 
Besondere Bestimmungen für die SRG und Programmver
anstalter mit Gebührenanteil 
Abs.3 
Der Bundesrat kann für Radioprogramme mit einer Konzes
sion mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil nach den Arti
keln 48 bis 52 die tür Fernsehprogramme geltenden Be
stimmungen über die Unterbrecherwerbung (Art. 11) und die 
Bestimmungen über die Dauer von Werbung und Verkaufs
angeboten (Art. 12) ganz oder teilweise anwendbar erklären. 

Art. 16 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
La publicite est interdite dans les programmes radio de la 
SSR. 
AI. 2 
Le parrainage est interdit dans les programmes radio de la 
SSR. 
AI. 3 
Le Conseil federal peut limiter ou interdire la publicite et le 
parrainage dans les programmes de television de la SSR 
ainsi que dans les autres off res journalistiques necessaires 
a I'execution de son mandat et financees par la redevance 
de reception (art. 27 al. 3 let. b). 

Proposition de la minorite 
(Vaudroz Rene, Bezzola, Föhn, Hegetschweiler, Neirynck, 
Polla, Sohenk, Simonesohi·Cortesi) 
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AI. 1 
Le Conseil federal peut interdire ou limiter la publicite et le 
parrainage dans les programmes de la SSR. Ce faisant, iI 
tient compte des interets des annonceurs, de I'economie 
publicitaire et des autres diffuseurs dotes d'un mandat de 
prestations ainsi que de I'interet du public au paiement d'une 
redevance de reception aussi modique que possible. 

Proposition de la minorite 
(Simoneschi-Cortesi, Aeschbacher, de Dardei, Jossen, Kur
rus, Pedrina, Vaudroz Rene) 
AI. 2 
Le Conseil federal peut autoriser le parrainage dans les pro
grammes radio de la SSR en fixant des regles empechant 
un caractere de message publicitaire. 

Proposition de la minorite 
(Stump, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Hämmerle, Pedrina) 
Titre 
Dispositions particulieres pour la SSR et les diffuseurs bane
ficiant d'une quote-part de la redevance 
AI. 3 
Le Conseil federal peut decider d'appliquer totalement ou 
partiellement aux programmes de radio au banefice d'une 
concession assortie d'un mandat de prestations et donnant 
droit a une quote-part de la redevance selon les articles 48 a 
52 les dispositions sur les interruptions publlcitaires (art. 11), 
ainsi que les dispositions sur la duree de la publicite et les 
offres de vente (art. 12) applicables aux programmes de 
television. 

Eggly Jacques-Simon (RL, GE): La minorite Vaudroz Rene 
que je defends, si elle devait I'emporter, porte donc - iI faut 
bien le regarder sur votre depliant - sur les alineas 1 et 2 de 
I'article 16 tel qu'iI est propose par la majorite. Par conse
quent, la proposition de minorite Simoneschi-Cortesi, dans 
mon esprit, ne devrait etre discutee que si la minorite Vau
droz etait battue et si la majorite I'emportait. Elle serait a ce 
moment-la opposee a la proposition de majorite. 
Pourquoi est-ce que je defends ici la minorite Vaudroz 
Rene? Pourquoi faudrait-iI encore resserrer la marge de ma
noeuvre de la SSR - ici, de la radio - autant que le propose 
la majorite? Est-ce que I'on ne doit pas voir I'interet qu'il peut 
y avoir a un complement financier qui peut limiter la hausse 
de la redevance - au benefice, donc, des auditeurs et des 
teiespectateurs - tout en assurant la qualM et la richesse 
des programmes? Et puis, iI y a aussi des interets qui sont 
parfaitement legitimes et qui sont possibles: faire de la publi
cite pour des manifestations sportives, pour des manifesta
tions cuiturelles, notamment a la radio. Tout est une question 
de mesure; tout est une question de dosage. L.:interdiction 
absolue n'est pas dans I'esprit d'une loi ou I'on veut amener 
un peu de liberalisation. 11 faut faire confiance et iI ne faut 
pas interdire de maniere absoiue. 
C'est la meme analyse que la minorite Vaudroz Rene fait 
pour le parrainage. On accepte le parrainage, par exemple 
dans le cadre universitaire; alors pourquoi faudrait-il absolu
ment i'interdire pour des emissions de radio de la SSR? Ce 
peut iHre precieuxl Bien sOr, iI faut des regles. Bien sOr, il 
faut doser. Bien sOr, encore une fois, iI faut de la mesure. 
Donc, iI faut ouvrir la liberte de la publicite et du parrainage, 
mais offrir la possibilite de I'interdiction ou de la limitation. 
Cette possibilite d'interdiction ou de limitation, donnons-Ia au 
Conseil federal. Nous faisons confiance au Conseil federal 
pour trouver la bonne mesure et la bonne limite quand iI le 
faudra. Et c'est au Conseil federal, au gouvernement, d'ap
precier, de definir cet espace de liberte et ses limites, cela 
dans une appreciation de I'interet general. 
Nous I'avons dit dans le debat d'entree en matiere, et ce la a 
ete dit plusieurs fois: la SSR, c'est-a-dire sa radio et sa tele
vision, doivent pouvoir vivre, se developper et innover face 
aux grands medias etrangers. 
Ne moralisons donc pas a I'exces en restreignant le cadre 
qui entoure la SSR. Ne I'etouffons pas; mettons des garde
tous, mais ne I'etouffons pas. 
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La proposition de minorite Vaudroz Rene est parfaitement 
raisonnable et je vous invite a la suivre. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Si vous permettez, je 
vais m'exprimer aussi sur la minorite Vaudroz Rene, parce 
que c'est un concept que le groupe democrate-chretien va 
soutenir. 
Cet article 16 sur les dispositions particulieres pour la SSR 
est tres important, parce qu'iI regle le principe de I'asymetrie 
des possibilites de faire de la publicite entre les radios pri
vees et les radios publiques. La publicite interdite a la radio 
publique: c'est le statu quo. La commission a longuement 
discute de I'opportunite d'autoriser le sponsoring. Ici, les 
esprits sont partages. 
A I'allnea 1, la majorite plaide clairement pour une nette in
terdiction de la publicite €I la radio de la SSR. La proposition 
de minorite Vaudroz Rene donne la possibilite au Conseil fe
deral d'interdire ou de limiter la publicite et le parrainage €I 
certaines conditions. On veut en rester €I la situation actuelle 
d'interdiction de la publicite et d'autorisation du sponsoring, 
dans le but, entre autres, de ne pas trop prejudicier au finan
cement de la SSR. 
Le groupe democrate-chretien va voter la proposition de ma
jorite €I I'alinea 1, ou iI y a une claire interdiction de faire de la 
publicite, parce que cela fait partie du nouveau systeme 
qu'on veut introduire dans cette loi: I'asymetrie de la publi
cite. Donc, non €I la publicite €I la radio de la SSR, mais oui €I 
la publicite pour les radios privees. 
La proposition de minorite Simoneschi-Cortesi qui porte sur 
I'alinea 2 introduit par contre la possibilite du parrainage. On 
veut donner au Conseil federal la possibilite d'autoriser le 
parrainage dans les programmes de la SSR en fixant des rs
gles claires qui empechent de transformer le parrainage en 
publicite. D'un cöte, on veut laisser ces quelques millions €I 
la SSR qui, avec cette loi, renonce deja de maniere visible -
avec les 4 pour cent du splitting - €I des recettes; de I'autre 
cöte, on veut tenir compte par cet amendement des critiques 
au sponsoring soulevees en commission. C'est surtout en 
Suisse alemanique qu'on se plaint du sponsoring. En Suisse 
italienne et en Suisse romande, le sponsoring n'est pas juge 
aussi negativement qu'en Suisse alemanique et n'est pas du 
tout ressenti comme une publicite. 
Avec cette formulation, qui donne la possibilite au Conseil 
federal d'autoriser le parrainage, mais qui lui confie aussi la 
responsabilite de fixer des regles €I la SSR, des rsgles clai
res qui empechent de faire une confusion entre le sponso
ring et le message publicitaire, je pense qu'on renforce la 
situation de la SSR. On dit clairement non €I la publicite EI 
I'alinea 1, mais on maintient quand mame la possibilite du 
sponsoring. 

Stump Doris (S, AG): Wir sind dabei - und das ist eines der 
wichtigen Anliegen dieser Vorlage -, den privaten Radio
und Fernsehveranstaltern auch Gebühren zuzusprechen, 
damit sie auch einen Teil des Service public übernehmen 
können. Wenn wir das jetzt so beschliessen - davon gehe 
ich aus -, dann müssen wir dem Bundesrat gleiche Kompe
tenzen für die SRG und für andere gebührenbeziehende 
Veranstalter zusprechen. Wenn wir hier entscheiden, dass 
der Bundesrat bei der SRG Ausnahmen beschliessen kann, 
dann soll er auch bei anderen gebührenempfangenden Ver
anstaltern solche Einschränkungen beschliessen können. 
Ich stelle diesen Antrag zu Artikel 16 Absatz 3, weil es dort 
um diese spezifische Kompetenz für den Bundesrat geht. Je 
nachdem, wie wir hier entscheiden, müsste es dann eigent
lich im gesamten Artikel so geregelt werden. Ich denke, es 
wäre dann aber Sache des Ständerates, da Stringenz hin
einzubringen. Ich weiss ja auch, dass die privaten Veranstal
ter dieser Regelung eigentlich zugestimmt haben - zumin
dest in Gesprächen mit mir - und dass sie, wenn sie wie die 
SRG Gebühren bekommen, bereit sind, auch in allen ande
ren Bereichen gleich behandelt zu werden. Deshalb ist es 
richtig, hier diese Regelung einzuführen. 
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Bezzola Duri (RL, GR): Die Meinungen in der FDP-Fraktion 
gehen auseinander. Ich spreche hier für die eine Hälfte der 
FDP-Fraktion. 
Ich äussere mich zur Minderheit Vaudroz Rene. Diese Min
derheit will Sponsoring in Radioprogrammen nicht gänzlich 
verbieten. 
Ein Sponsoringverbot für das Radio wäre kontraproduktiv. 
Viele kulturelle und sportliche Veranstaltungen und deren 
Verbreitung sind nur dank Sponsoring möglich. Ein Verbot 
wäre für viele dieser Veranstaltungen, die nur mit Mühe und 
Not finanziert werden können, verheerend. Viele Angebote 
und Veranstaltungen in den Regionen kommen nur dank 
freiwilliger, unbezahlter Arbeit und mit einer Restfinanzie
rung durch Sponsoring zustande. Ausserdem würde diese 
empfindliche Einschränkung, würden diese Verbote für aus
ländische Programme nicht gelten. Dazu kommt eine wirt
sch~ftliche Schwächung der SRG. Persönlich bin ich für das 
Gebührensplitting ohne Gebührenerhöhung und deshalb 
auch der Meinung, dass man keine weiteren Abstriche bei 
der SRG vornehmen soll. 
Eine klare Definition von Sponsoring, eine Trennung von 
Sponsoring und Werbung, ist jedoch notwendig. Notwendig 
ist auch die Rücksichtnahme auf Werbetreibende, auf den 
Werbemarkt, auf Veranstalter mit Leistungsauftrag und auf 
die Interessen der Öffentlichkeit. Diese Voraussetzungen 
sind im Antrag der Minderheit Vaudroz Rene integriert. 
Ich bitte Sie im Namen der Hälfte der FDP-Fraktion, der Min
derheit Vaudroz Rene zuzustimmen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Ich spreche für den vielleicht weni
ger vernünftigen, aber realistischeren Teil der FDP-Fraktion. 
Es gibt zwischen Werbung und Sponsoring keine klare 
Grenze. Es gibt eine grosse Grauzone: Wo beginnt die Wer
bung, wo hört das Sponsoring auf? Und umgekehrt! Ein klei
nes Beispiel: Sie haben gehört, dass im November bei den 
Verkehrsmeldungen in den Radiosendungen eine Pneu
marke als Sponsor eingeblendet wurde. Dann kam der 
Spruch: «Hersteller von Winterreifen.» Das war dann «keine 
Werbung», aber es wurde im November selbstverständlich 
als Werbung für ein Produkt ausgestrahlt, obwohl es als 
Sponsoring deklariert wurde. 
Es ist blauäugig, wenn man glaubt, hier eine Trennung 
machen zu können, so, wie es Frau Simoneschi dargestellt 
hat - entweder man öffnet, oder man schliesst. Herr Föhn 
hat gesagt, die SVP wolle nicht nur eine liberale, sondern 
eine klare, eine konsequente Gesetzgebung. Ich denke, kla
rer, als es die Absätze 1 und 2 des Mehrheitsantrages tun, 
kann man nicht mehr legiferieren: Danach sind Radiower
bung und -sponsoring verboten. 
Zum Antrag der Minderheit Stump: Wir sind der Meinung, 
dass die bundesrätliche Fassung korrekt ist. 
Erlauben Sie mir noch eine Schlussbemerkung zum Minder
heitsantrag, den ich zur politischen Werbung gestellt habe 
(Art. 10). Ich bin verschiedentlich gefragt worden, ob diese 
Öffnung auch für die SRG gelte. Aus meiner Sicht gilt sie 
selbstverständlich auch für die SRG. Wenn man das nicht 
wollte, müsste man bei diesen Sonderbestimmungen hier 
die SRG von der politischen Werbung ausnehmen. Dies ein
fach zur Klärung der Diskussion um die Stellung der SRG in 
diesem Umfeld. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Stump zieht ihren 
Minderheitsantrag zurück, weil ihr Anliegen in Artikel 11 in 
der zweiten Lesung der Kommission bereits berücksichtigt 
wurde. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Es ist das Markenzeichen der 
SRG-Radioprogramme, dass sie werbefrei sind. Die SRG
Radioprogramme sind ja wohl noch die einzigen Medien, die 
werbetrei sind, und das ist für jede Konsumentin und jeden 
Konsumenten äusserst angenehm. Zumindest ist das meine 
Wahrnehmung, und ich denke, das geht vielen anderen 
auch so. Wenn die SRG nun auf. werbefreie Radiopro
gramme verzichtete, würde sie ein Eigentor schiessen, und 
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gleichzeitig würde man damit selbstverständlich den priva
ten Veranstaltern schaden, weil nämlich Werbeeinnahmen 
von den Privaten zur SRG gingen; das ist ja klar. Deshalb 
sind wir der Meinung, dass das Verbot von Werbung in den 
SRG-Radioprogrammen gesetzlich testgehalten werden 
soll: 
Ich bitte Sie also, bei Absatz 1 mit der Mehrheit zu stimmen. 
Etwas komplizierter ist es im Bereich Sponsoring. Herr 
Weigelt hat schon darauf hingewiesen: Es ist äusserst 
schwierig, die Abgrenzung zwischen Sponsoring und Wer
bung zu machen. In unserer Fraktion sind die Meinungen 
geteilt: Eine Mehrheit ist für ein klares Verbot von Sponso
ring in SRG-Radioprogrammen, eine Minderheit schliesst 
sich der Minderheit Simoneschi-Cortesi an. In einem sind wir 
uns aber ganz klar einig: Es soll möglich sein, dass kulturelle 
oder sportliche Veranstaltungen von Radio DRS z. B. mitge
tragen, also sozusagen gesponsert werden. Nicht möglich 
soll aber Sponsoring mit Werbebotschaften sein, das ist 
ebenso klar. Die SRG hat in diesem Bereich überbordet; auf 
ein Beispiel wurde hingewiesen, und es gibt noch viele an
dere, wo über Sponsoring eigentlich Werbebotschaften 
transportiert worden sind. Da sind wir der Meinung: Das geht 
nicht, weil dies das Markenzeichen von werbetreien Pro
grammen wieder kaputtmacht. 
Deshalb bitten wir Sie, bei Absatz 2 entweder der Mehrheit 
oder der Minderheit Simoneschi-Cortesi zuzustimmen. 
Es gibt noch ein Problem infolge Ihrer Mehrheitsentscheide 
bei Artikel 1 0: Dort steht jetzt Absatz 2 in der Fassung des 
Bundesrates etwas quer in der Landschaft. Deshalb wird 
von unserer Seite noch ein Rückkommensantrag gestellt, 
damit man darüber auch noch kohärent diskutieren kann. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es ist wirklich eine grosse 
Wohltat, wenn es noch ein Radio gibt, das werbefrei ist. Die 
meisten Radioprogramme - man muss nur an der Scheibe 
drehen - zeichnen sich dadurch aus, dass sie in kurzen, ab
gehackten Phasen irgendwelche Informationen oder Musik 
bringen und dazwischen lautend und immer wieder mit ihrer 
Werbung kommen. Irgendwo in unserer Informationsgesell
schaft müssen auch Kanäle bzw. Radioprogramme beste
hen bleiben, die Information, Musik und Unterhaltung bieten 
und uns nicht den ganzen Tag über dauernd mit Werbung 
beschallen. 
Unser Leben ist durch die Werbung geprägt. Wir können 
kaum hundert Schritte tun, ohne x Kontakte mit der Werbung 
zu haben. Ich denke, das genügt. Es muss auch einmal ir
gendwo in den Medien ein werbefreier Raum erhalten blei
ben. Das geniesse ich ganz besonders bei Radio DRS. Ich 
bekomme dort Informationen, ich habe Musik, aber ich 
werde nicht dauernd mit ungewollten und ungeliebten Wer
bebotschaften bombardiert. Insofern bin ich ein überzeugter 
Verfechter des Mehrheitsantrages zu Artikel 16 Absatz 1. 
Die Radioprogramme der SRG sollen weiterhin ohne Wer
bung laufen - das ist das eine. 
Wenn Sie aber der Minderheit Vaudroz Rene folgen, heisst 
das nichts anderes, als dass Sie sich hier auf die «Geldsä
ckelschiene» der FDP begeben, der immer nur die Frage 
nach dem Geld und den Finanzen wichtig ist und nicht die 
Frage nach der Qualität und dem, was wir in unserer Gesell
schaft bewirken. Hier will die FDp, die sonst die SRG zurück
binden will, der SRG weitere Freiheiten geben, in der 
Hoffnung, dass damit Geld generiert werden kann und von 
den Bürgern weniger Gebühren verlangt werden müssen. 
Aber irgendwo ist auch einmal ein Ende mit dieser «Geld
säckeischiene», unsere Gesellschaft kommt damit nicht un
endlich weiterl 
Bei Absatz 2, wo es um das Sponsoring geht, bin ich auch 
der Meinung, dass Sponsoring, das in den Sendungen nicht 
in Form unangenehmer Botschaften daherkommt und das 
die Sendungen nicht entstellt, möglich sein sollte. Ich 
stimme daher in diesem Falle überzeugt der Minderheit Si
moneschi-Cortesi zu. Denn Sponsoring heisst ja nichts an
deres als das, was Radio DRS beispielsweise heute schon 
ohne weiteres tut, indem es einfach vor oder naeh einer 
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Sendung den Namen derjenigen Unternehmung nennt, die 
diese Sendung finanziell ermöglicht hat. Die Sendung als 
solche wird aber nicht durch Werbung unterbrochen; die 
Sendung als solche wird nicht durch eine Werbebotschaft 
verändert - die Sendung ist inhaltlich, redaktionell, publizis
tisch in Ordnung. 
Insofern beantrage ich Ihnen, bei Absatz 2 dem Minderheits
antrag Simoneschi-Cortesi und in Absatz 1 der Kommissi
onsmehrheit zuzustimmen. 

Hollenstein Pia (G, SG): Hier in Artikel 16 Absatz 1, im Be
reich der Radiowerbung, hat der Bundesrat, denke ich, die 
Bedeutung von werbefreien Radioprogrammen unter
schätzt. Die grüne Fraktion stimmt deshalb mit der Mehrheit 
der Kommission, die klar sagt: .. In den Radioprogrammen 
der SRG ist Werbung verboten." 

'Werbefreie Radioprogramme - meine Vorredner haben es 
zum Teil ausgeführt - sind für uns echt positiv, und wir hof
fen, dass hier die Mehrheit obsiegt. Wir wollen nicht nur, wie 
der Bundesrat es vorschlägt, eine Kann-Formulierung; das 
ist uns zu wenig. Wir können uns ja ausdenken, wie oft von 
dieser dann Gebrauch gemacht wird. Wir haben Bedenken, 
dass der Bundesrat dann eben auf Druck der Geldmacher 
oder eben unter dem Druck der finanziellen Situation ganz, 
ganz zurückhaltend sein wird. 
Wir erachten werbefreie Radioprogramme als eine Art 
Schonraum, den wir nicht missen möchten. Bei der Mehr
heitsfassung, so, wie sie in Absatz 1 hier steht, ist klar: Bei 
der SRG ist Werbung verbotenI Bei der Minderheit weiss 
man wirklich nicht, was nachher alles zugelassen ist und wo
mit wir zu rechnen haben. Werbefreie Radioprogramme sind 
ein Qualitätsmerkmal, und daran möchten wir festhalten. 
Bei Absatz 2 stimmen wir ebenfalls für den restriktiven An
trag der Mehrheit, und ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Also nochmals: Die Vor
stellungen des Bundesrates bestehen darin, dass nebst den 
absoluten Verboten, über die wir vorher diskutiert und be
schlossen haben, weitere Einschränkungen in der Verord
nung festgehalten werden sollen. Wir haben unsere diesbe
züglichen Absichten in der Botschaft klar und deutlich 
festgehalten. Sie bestehen in: 
1. einem Werbeverbot für die SRG-Radios, also so, wie das 
heute schon der Fall ist; 
2. maximal 8 Prozent Werbung im Fernsehen, wie das heute 
schon der Fall ist; 
3. Werbeunterbrechungen nur einmal in Sendungen über 
90 Minuten, wie das heute schon der Fall ist; 
4. gar keinen Werbeunterbrechungen mehr in Spielfilmen -
das ist neu: Durch Werbeunterbrechungen wird, so die Auf
fassung des Bundesrates, der künstlerische Wert der Spiel
filme beeinträchtigt, und die SRG mit ihrem qualitativen 
Service-public-Anspruch soll hierzu nicht beitragen; 
5. keinen länger dauernden Verkaufssendungen - auch das 
ist neu: Diese .. Billiger-Jakob-Sendungen» sollen also den 
Privaten überlassen werden; 
6. Einschränkungen bei der Platzierung von Produkten: Das 
ist eine Form, die unseres Erachtens nahe bei der Schleich
werbung ist und darum dem Qualitätsimage, der Glaubwür
digkeit der SRG, ebenfalls abträglich ist. 
Und nun will die Mehrheit ja eigentlich Ähnliches. Sie 
möchte das Werbeverbot für die SRG-Radios im Gesetz -
da sind wir nicht dagegen, ausser dass man am Anfang 
beim Eintreten gesagt hat, die Regelungsdichte sei zu hoch; 
aber da haben wir inhaltlich keine Differenzen. Hingegen 
sind wir nicht einverstanden mit dem Sponsoringverbot für 
SRG-Radioprogramme. Wir würden damit der SRG Jährlich 
über 10 Millionen Franken Einnahmen entziehen. So, wie 
das Sponsoring bis jetzt gehandhabt wird und wie wir es vor
her auch .. genagelt .. haben, dass es nämlich nicht innerhalb 
der Sendungen mit Schleichwerbung aufgeweicht werden 
darf, sind wir der Meinung, sei die Integrität der SRG-Radios 
mit solchem Sponsoring nach wie vor gewährleistet. 
Den Rest wissen Sie ja. 
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Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Dieser Artikel 
war einer der am heissesten diskutierten in der Kommission. 
Wir haben ja auch zwei Lesungen gemacht. Bezüglich des 
Sponsorings haben wir zweimal eigentlich klar - mit 15 zu 7 
und dann mit 15 zu 8 Stimmen - unsere Fassung bestätigt, 
dass wir auch in den Radioprogrammen der SRG Sponso
ring ausschliessen wollen. Ich glaube, da lohnt es sich 
schon, auf gewisse Einzelheiten einzugehen, weshalb wir zu 
diesem strikten Verbot kommen. 
Es geht ja hier ausschliesslich um die SRG. Ich möchte 
daran erinnern, dass wir ja in der ganzen Konzeption diese 
asymmetrische Werbeordnung beschlossen haben, dass wir 
eben sagen: Die SRG hat Gebühren, sie hat Werbung im 
Bereich des Fernsehens, aber sie hat keine Werbung im Be
reich des Radios - das ist ein Feld der privaten Veranstalter. 
Ich glaube, wir sind damit gut gefahren. Es wurde deutlich 
gesagt: Wir brauchen jetzt nicht - das ist der Antrag von 
Herrn Vaudroz in Absatz 1 - noch zusätzlich eine Öffnung 
der Schleusen auch für Werbung beim Radio. Das sollte ei
gentlich unbestritten sein. Die Fassung der KommIssions
minderheit hat nämlich sehr zu reden gegeben, weil sie 
natürlich wieder sehr viele Unwägbarkeiten birgt: Der Bun
desrat muss dann festlegen, wo und wie und wann, und 
dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil dessen, was 
von der SVP und von Herrn Föhn jetzt mehrmals gefordert 
worden ist, nämlich klare Bestimmungen. Wir wollen wissen: 
Was dürfen die Veranstalter tun, und was dürfen sie nicht 
tun? Ich hoffe, dass wir hier bei der Frage der Radiowerbung 
in diesem Rat trotzdem einen ganz klaren Konsens finden 
und jetzt diese Werbung nicht noch auf die SRG-Radiopro
gramme ausweiten. 
Der Stein des Anstosses liegt aber jetzt beim Sponsoring. 
Ich bin froh, dass Herr Weigelt im Namen einer Gruppe der 
freisinnigen Fraktion hier deutlich darauf aufmerksam ge
macht hat, dass Werbung und Sponsoring sehr schwierig 
voneinander zu trennen sind. Da besteht eine Grauzone, 
das muss man anerkennen. Es gibt keine ganz eindeutige 
Abgrenzung zwischen Werbung und Sponsoring, und Herr 
Weigelt hat auch ein Beispiel erwähnt. Auch heute Morgen 
habe ich wieder am Radio ein Beispiel gehört, wo der 
.. Strassenzustandsbericht.. präsentiert wurde, von einer 
Firma, die Schmieröl vertreibt, und dann wurde noch gesagt: 
.. Weitere Angaben können Sie unter www.xxy.ch abrufen." 
Das heisst, man hat also hier ein Werbefenster geöffnet. 
Herr Weigelt hat das Beispiel von diesem Reifenhersteller 
erwähnt, wo gesagt worden ist: .. Der 'Strassenzustandsbe
richf wird präsentiert von der Firma Soundso, dem Anbieter 
von Winterreifen ... Wenn das keine Werbung ist, dann ver
stehe ich die Welt nicht mehrl Da wären wir uns eigentlich 
einig. 
Ich muss hier etwas Kritisches sagen. Die SRG ist ja eine 
Anstalt, die für mich wirklich für objektive und unbestechli
che Information in diesem Lande steht; das ist ganz wichtig. 
Was wir aber jetzt erleben, nicht vonseiten der Programm
macher, sondern vonseiten der Generaldirektion und des 
Präsidenten, hat nichts mit Information zu tun, sondern das 
grenzt teilweise leider schon an Desinformation. Jetzt wird 
uns nämlich in intensiver Lobbytätigkeit erzählt, wenn man 
Sponsoring beim Radio verbiete, dann könne die SRG keine 
Medienpartnerschaften mehr eingehen. Sie könne beispiels
weise ein Konzert in Nyon oder eine Sportveranstaltung 
nicht mehr mit einer Medienpartnerschaft begleiten. 
Ich möchte hier - dazu habe ich einen Auftrag von der Kom
mission - deutsch und deutlich festhalten: Mit dem Verbot 
des Sponsorings sind Medienpartnerschaften nicht ausge
schlossen. Medienpartnerschaften sind weiterhin möglich, 
und wir hoffen, dass die SRG weiterhin gute Medienpartner
schaften eingeht mit verschiedenen Veranstaltern in diesem 
Lande, die darauf angewiesen sind. Wir wollen mit dem An
tr~g der Kommissionsmehrheit nicht Medienpartnerschaften 
ausschliessen, sondern wir möchten, dass das Sponsoring 
in den Radioprogrammen verboten wird, dass also Werbe
spots via Sponsoring in den Programmen verboten werden. 
Das schliesst Medienpartnerschaften in keiner Weise aus. 
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Ich möchte, dass das hier ausdrücklich zur Kenntnis genom
men wird: Wir möchten mit diesem Sponsoringverbot nicht 
die Medienpartnerschaften verbieten. 
Ein zweiter Punkt: Ich habe festgestellt, dass jetzt diese 
Sponsoringfrage zur Frage der Romands geworden ist, 
denn offensichtlich ist das in der Romandie sehr beliebt. Die 
Anbieter in der Romandie sagen, wenn sie kein Sponsoring 
mehr hätten, hätte die SRG weniger Produktionsmittel, sie 
würde eingeschränkt und das würde gegen die sprachlichen 
Minderheiten gehen. Ich finde das eine sehr abenteuerliche 
und fragwürdige Argumentation. Es ist richtig, dass mit dem 
Sponsoring Einnahmen generiert werden. Das wurde ge
sagt; es wurden 10 Millionen Franken erwähnt, es wurden 
auch andere Beträge erwähnt. Die würden so sicher fehlen. 
Aber wenn Sie das gesamte Budget der SRG betrachten, 
dann müssen Sie einfach auch feststellen, dass es sich nicht 
rechtfertigt, dass deswegen hier in dieser Grauzone sozu
sagen über den Hag gefressen wird. Es rechtfertigt sich 
nicht, dass man hier die klare Trennung zwischen Radio und 
Fernsehen - beim einen erlauben wir Werbung und Sponso
ring, beim anderen verbieten wir eben Werbung und Spon
soring - durchlöchert. Ich möchte Sie deshalb im Namen der 
Kommissionsmehrheit dringend bitten, bei diesem Sponso
ringartikel uns zu folgen. 
Setzen wir hier eine klare Grenze zwischen Werbung und 
Sponsoring. Partnerschaften sind möglich; dafür braucht es 
keine Bestimmung, mit der wir in den Radioprogrammen 
Sponsoring ermöglichen können und müssen. Ich bitte Sie 
hier, im Sinne einer klaren Regelung, auch im Interesse der 
Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das Herr Aeschbacher richtig 
gesagt hat, unser SRG-Radio auch in Zukunft werbefrei zu 
halten. Das ist übrigens eine Forderung - ich darf das hier 
auch sagen, es wurde in den Hearings der Kommission 
deutlich gemacht -, die nicht zuletzt auch von den privaten 
regionalen Anbietern sehr unterstützt wird. Denn es geht 
nämlich auch darum, wer von diesen Werbegeldern profi
tiert, ob das jetzt auch noch im Radiobereich die SRG ist 
oder ob hier in diesem Bereich die Privaten ein bisschen 
«mehr Luft" für ihre Bedürfnisse haben. 
Ich bitte Sie deshalb: Stimmen Sie der Kommissionsmehr
heit zu. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.093/310) 
Für den Antrag der Minderheit .... 112 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 72 Stimmen 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
.... müssen dem Bundesamt die Bruttoeinnahmen .... 

Art. 17 
Proposition de la commission 
.... annoncent a I'office les recettes .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
.... müssen dem Bundesamt Änderungen .... an anderen Un
ternehmen bekannt geben. 
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Art. 18 
Proposition de la commission 
.... informent I'office des modifications .... dans d'autres ent
reprises. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... müssen dem Bundesamt den .... 
Abs.2 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.3 
.... welche Angaben das Bundesamt veröffentlichen kann. 

Antrag Schwander 
Abs.1 
Konzessionierte Veranstalter schweizerischer Programme 
müssen dem Bundesamt regelmässig den Jahresbericht so
wie die Jahresrechnung einreichen. Der Bundesrat befreit 

Abs.2 
Das Bundesamt kann Angaben aus den Jahresberichten der 
konzessionierten Programmveranstalter veröffentlichen. 

Art. 20 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... remettent a I'office le rapport .... 
AI. 2 
~office peut .... 
AI. 3 
.... par I'office. 

Proposition Schwander 
AI. 1 
Les diffuseurs concessionnaires de programmes suisses re
mettent periodiquement a I'office le rapport et les comptes 
annuels. Le Conseil federal exempte .... 
AI. 2 
~office peut publier des informations provenant du rapport 
annuel des diffuseurs concessionnaires. 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Bundesamt für Kommunikation erstellt .... 
Abs.2 
.... haben dem Bundesamt regelmässig .... 
Abs.3 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
Abs.2 
Konzessionierte Veranstalter schweizerischer Programme 
haben dem Bundesamt regelmässig die erforderlichen An
gaben einzureichen. 

Art. 21 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~Office fedsral de la communication stablit .... 
AI. 2 
.. .. a I'office. 
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AI. 3 
I..:office peut .... 
AI. 4 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Schwander 
AI. 2 
Les diffuseurs concessionnaires de programmes suisses 
doivent periodiquement fournir a I'office les informations 
necessaires. 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
Abs.1 
Konzessionierte Veranstalter schweizerischer Programme 
müssen alle Sendungen aufzeichnen und die Aufzeichnun
gen sowie .... 

Art. 22 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Schwander 
AI. 1 
Les diffuseurs concessionnaires de programmes suisses 
sont tenus d'enregistrer toutes les emissions et de conser
ver .... 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich nehme Stellung zu meinen 
Anträgen zu den Artikeln 20, 21 und 22; sie betreffen die 
gleiche Materie. 
Gestern wurde festgehalten, dass das vorliegende Gesetz 
nur für konzessionierte Veranstalter gilt. Trotzdem haben wir 
im Gesetz Veranstalter ohne Konzession; deshalb ist hier 
eine Präzisierung dringend notwendig. In den Artikeln 20 
und 21 darf es sich hier nur um die konzessionierten Veran
stalter und nicht allgemein um die Veranstalter handeln. 
Nichtkonzessionierte Veranstalter dürfen nicht noch zusätzli
chen Auflagen unterworfen werden. 
Ich bitte Sie deshalb, dieser Präzisierung bzw. meinem An
trag zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wie Herr Schwander ge
sagt hat, geht es darum, ob die Pflichten zur Berichterstat
tung, zur Einreichung statistischer Angaben und vor allem 
zur Aufzeichnung von Programmen im Grundsatz für sämtli
che Veranstalter gelten, wie das der Bundesrat und die 
Kommission wollen, oder ob sie apriori auf konzessionierte 
Veranstalter zu beschränken sind. Unseres Erachtens ist es 
nicht sinnvoll, die fragliche Grenze zwischen konzessionier
ten und nichtkonzessionierten Veranstaltern zu ziehen. 
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sind vor allem 
wichtig zur Feststellung, ob die nationalen und sprachregio
nalen Fernsehveranstalter ihre Pflichten nach Artikel 7 erfül
len, also z. B. Ausstrahlen europäischer Werke und Förde
rung des Schweizer Films. Das Gesetz beschränkt diese 
Pflichten nicht auf konzessionierte Veranstalter. Deshalb 
muss auch die Berichterstattungspflicht alle verpflichteten 
Veranstalter erfassen. Sonst lassen sich diese Pflichten 
nämlich gar nicht durchsetzen. 
Die Aufzeichnungspflicht ist insbesondere wichtig für Auf
sichtsverfahren wegen Verletzung der Programmbestim
mungen oder der Werbevorschriften. Da nicht nur die kon
zessionierten Veranstalter diesen Pflichten unterliegen, 
müssen sämtliche verpflichteten Veranstalter zur Aufzeich
nung gezwungen werden können. Sonst strahlt ein Fernseh
veranstalter Filme aus, die auch das Gesetz verletzen könn
ten, ohne dass er zur Rechenschaft gezogen werden kann, 
einfach weil das Beweismaterial fehlt. 
Wir beantragen Ihnen Ablehnung des Antrages. 
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Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Antrag lag 
so in der Kommission natürlich nicht vor. 
Wenn ich die Argumentation des Bundesrates höre - wir 
werden sehen, dass ja auch die Nichtkonzessionierten den 
Bestimmungen bezüglich der Werbeordnung unterliegen 
und dass das natürlich auch irgendwo nachgewiesen wer
den sollte -, dann habe ich zwar Verständnis dafür, dass der 
Bundesrat uns Ablehnung dieses Antrages empfiehlt. Aber 
ich würde das verbinden mit dem Anliegen des Antragstel
lers, d. h.: vielleicht bei der Einholung dieser Berichterstat
tung eine Differenzierung machen. Da hat der Bundesrat ja 
ein freies Feld, wie, in welcher Form er diese Berichterstat
tung wünscht. Vielleicht kann er für die Nichtkonzessionier
ten ein einfacheres Verfahren vorschlagen, damit dem 
Anliegen, das der Antragsteller hier zum Ausdruck gebracht 
hat, trotzdem Rechnung getragen werden kann. Aber eine 
Berichterstattung ist wahrscheinlich unumgänglich. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag Schwander. 

Abstimmung - Vote . 
Für den Antrag der Kommission .... 75 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 72 Stimmen 

Art. 23 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Der Bundesrat verpflichtet schweizerische Programmveran
stalter, Aufzeichnungen .... können für die zusätzlichen Kos
ten, die ihnen daraus .... 
Abs.2 
.... der Aufzeichnungen. Der Bundesrat stellt insbesondere 
technische Vorschriften über die Art und das Format der Da
tenträger auf und bezeichnet die Institutionen, welche die 
notwendigen Arbeiten koordinieren. Er kann ihnen die Aus
wahl der zu erhaltenden Programme übertragen. 
Abs.3 
Der Aufwand der Institutionen nach Absatz 2 sowie die Ent
schädigung von Programmveranstaltern nach Absatz 1 wer
den aus allgemeinen Bundesmitteln finanziert, soweit der 
Ertrag aus der Konzessionsabgabe sowie aus dem Entgelt 
für die Einsichtnahme in die aufgezeichneten Programme 
und für deren Weiterverwendung nicht ausreicht. 

Antrag der Minderheit 
(Seiler, Bezzola, Binder, Hegetschweiler, Kunz, Theiler, 
Weigelt) 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hochreutener 
Abs.1 
Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Aufzeichnungen 
wertvoller Sendungen schweizerischer Programmveranstal
ter einer nationalen Institution unentgeltlich zur Aufbewah
rung überlassen werden. 
Abs.2,3 
Streichen 

Art. 23 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Le Conseil federal oblige les diffuseurs suisses a fournir des 
enregistrements de leurs programmes en vue de leur con
servation pour le public. Les diffuseurs peuvent ätre indem
nises des frais supplementaires decoulant de cette obliga
tion. 
AI. 2 
Le Conseil federal determine les programmes qui doivent 
ätre conserves et regle I'indemnisation des diffuseurs ainsi 
que le depöt, I'archivage et la disponibilite des enregistre
ments. Le Conseil federal edicte notamment des prescrip
tions techniquas cone,arnant la type et 19 format des sup-
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ports et designe les institutions chargees de coordonner les 
travaux necessaires. 11 peut leur confier la selection des pro
grammes Ei conserver. 
AI. 3 
Les frais des institutions sei on I'alinea 2 et I'indemnisation 
des diffuseurs selon I'alinea 1 sont finances par les res
sources generales de la Confederation, si les recettes pro
venant de la redevance de concession et de la consultation 
des programmes enregistres et de leur reutilisation ne suffi
sent pas. 

Proposition de la minorite 
(Seiler, Bezzola, Binder, Hegetschweiler, Kunz, Theiler, 
Weigelt) 
AI. 3 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Hochreutener 
AI. 1 
Le Conseil federal peut prescrire qu'un enregistrement des 
emissions de valeur produites par des diffuseurs de pro
grammes suisses doit EUre remis gratuitement Ei une institu
tion nationale d'archivage. 
AI. 2, 3 
Biffer 

Schenk Simon (V, BE): Bei diesem Artikel geht es wohl 
nicht um einen Schlüsselartikel, aber um Geld. Es geht um 
die Archivierung und Erhaltung von Programmen, wobei es 
in Absatz 3 darum geht, wie das finanziert werden soll. Der 
Bundesrat schlägt vor, das mit den allgemeinen Bundesmit
teln zu tun, soweit der Ertrag aus dem Entgelt für die Ein
sichtnahme in die aufgezeichneten Programme und für 
deren Weiterverwendung nicht ausreicht. Die Kommissions
mehrheit schlägt vor, dass auch Konzessionsgelder abge
zweigt werden. Das ist nach unserem Dafürhalten ein 
falscher Weg, und wir unterstützen den Entwurf des Bundes
rates. Es geht hier um einen Betrag von 4 bis 5 Millionen 
Franken aus den Konzessionsgeldern. 
Die Minderheit möchte die Fassung des Bundesrates über
nehmen, weil sie der Meinung ist, dass die bundesrätliche 
Fassung in einem gewissen Sinne Druck auf die Programm
veranstalter ausübt, sich wirtschaftlich zu verhalten, und in 
zweiter Priorität könnten dann die Bundesmittel geltend ge
macht werden. 
Es wird hier allerdings noch ein Antrag Hochreutener folgen, 
der die Absätze 2 und 3 streichen will. Ich denke, dass die 
Minderheit, die in Absatz 3 dem Bundesrat zustimmt, auch 
mit der Streichung einverstanden sein wird. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Mein Antrag ist nicht match
entscheidend, aber er trägt zur Entschlackung der Vorlage 
bei. Wir haben ja gesagt, dass wir diese Vorlage, die sehr 
kompliziert und administrativ bürokratisch daherkommt, et
was entschlacken müssen. 
Es geht in diesem Artikel 23 um die Archivierung. Das war 
bisher sehr einfach; Sie sehen das auf der Fahne in der Ko
lonne links, geltendes Recht. Ich will genau diese Formulie
rung - mit einer Ergänzung - übernehmen. Hier heisst es 
nämlich: «Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Aufzeich
nungen wertvoller Sendungen einer nationalen Institution 
unentgeltlich zur Aufbewahrung überlassen werden.» Eine 
einfache, klare, knappe Formel. 
Vergleichen Sie nun diese einfache Formel mit der weit kom
plizierteren und umfangreicheren Formulierung von Kom
mission und Bundesrat. Man begründet dies damit, dass 
man offenbar die Entschädigung für diese Archivierung neu 
regeln will. Ich frage mich: Warum muss man das überhaupt 
tun? Dabei ist man sich noch nicht einmal darüber einig ge
worden, wie man dies regeln will. Die Kommissionsmehrheit 
will die Programmveranstalter unter anderem mit dem Ertrag 
aus der Konzessionsabgabe entschädigen. Der Antrag der 
Mehrheit könnte letztlich dazu führen, dass in der Praxis 
Konzessionsabgaben höher ausfallen, weil man ja damit die 
Archivierung bezahlen muss. 
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Das geltende Recht, das heisst mein gegenüber dem gel
tenden Recht etwas modifizierter Vorschlag, ist hier wesent
lich einfacher. Im Übrigen ist mein Vorschlag auch für die 
SRG akzeptabel; ich habe mit den Verantwortlichen der 
SRG darüber gesprochen. Es läuft für die SRG letztlich 
nämlich auf das Gleiche hinaus: Wenn die Aufzeichnungen 
solcher Sendungen einer nationalen Institution unentgeltlich 
zur Aufbewahrung überlassen werden, spart die SRG die 
teuren Archivierungskosten, sie erhält aber, weil es eben un
entgeltlich ist, auch keine Entschädigung für die Archivie
rung. Unter dem Strich ist das alles ausgeglichen, es läuft 
auf das genau Gleiche hinaus. Wie gesagt, es hat sich auch 
schon seit Jahren so bewährt. Wichtig und entscheidend ist, 
dass man die Rechte in Bezug auf die Sendungen dadurch 
nicht ändert, und das ist ja genau der Fall. Deshalb: Wozu 
wollen Sie einen schwerfälligen Artikel, wenn das relativ ein
fach und schlank geht? Wozu wollen Sie die Bürokratie er
höhen - das kommt noch dazu -, wenn es ohne sie geht? 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich spreche zuerst zum Minder
heitsantrag und anschliessend zum Antrag Hochreutener. 
Der Minderheitsantrag betrifft ja nur die Finanzierungsfrage; 
es stellt sich also die Frage" aus welchen Kassen die Kosten 
der Archivierung von Radio- und Fernsehsendungen be
rappt werden. 
Die Minderheit und die Mehrheit sind der Auffassung, dass 
zunächst einmal die Veranstalter selber einen Teil der Kos
ten tragen müssen und dass sie zweitens aus dem Erlös, 
den sie von den Benutzern ihrer Archive erzielen können, 
ebenfalls einen Kostendeckungsbeitrag beisteuern müssen. 
Das dürfte aber nicht genügen, wenn man das audiovisuelle 
Material sachgerecht aufbewahren will. Darum stellt sich 
eben die Frage, woher das restliche Geld kommt. Die Min
derheit sagt: aus Bundesmitteln, also Steuergeldern. Wir sa
gen: Nein, das soll die Branche selber zahlen, und dafür gibt 
es die in Artikel 24 vorgesehene Konzessionsabgabe. Im 
Gegensatz zu dem, was Herr Hochreutener soeben gesagt 
hat, besteht überhaupt keine Gefahr, dass dann diese Kon
zessionsabgabe ständig höher und höher geschraubt 
würde, denn Artikel 24 legt ja fest, dass sie nur 1 Prozent 
der Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring betra
gen darf. Es ist also eine obere Limite im Gesetz selber fest
gelegt. 
Die Konzessionsabgabe ist die richtigere Finanzierungs
quelle; es gibt keinen Grund, hier allgemeine Bundesmittel 
heranzuziehen, solange die Branche selber auf dem Weg 
dieser Konzessionsabgabe Mittel im Ausmass von 3 bis 
5 Millionen Franken pro Jahr generiert, die genügen, um die 
verbleibenden Archivierungskosten zu bezahlen. 
Noch ein Wort zum Antrag Hochreutener: Ich bitte Sie drin
gend, diesen abzulehnen. Herr Hochreutener-, wir haben ja 
eine neue Fassung im Gesetz, weil sich gezeigt hat, dass 
die alte für die Archivierung von audiovisuellem Material völ
lig untauglich ist. Es gibt heute in diesem Bereich weitherum 
grosse Not: Man muss Rettungsaktionen am laufenden 
Band veranstalten, um wertvolle Sendungen überhaupt 
noch erhalten zu können. Das gilt übrigens auch für die 
Filme, es gilt aber insbesondere für das audiovisuelle Mate-' 
rial. 
Ein weiterer Fehler in Ihrem Antrag: Sie reden nur vom 
schweizerischen Veranstalter. Wir möchten aber, dass auch 
die anderen Veranstalter mit Service-public-Auftrag mit Ge
bührenanteilen in diese Archivierungspflicht eingeschlossen 
werden. Es wird auch auf regionaler' und lokaler Ebene Sen
dungen geben, die es wert sind, aufbewahrt zu werden. 
Diese Aufbewahrungspflicht möchten wir auch dort ansie
deln, ihnen aber auch einen Anspruch auf entsprechende 
Mittel aus der Konzessionsabgabe gewähren. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Hochreutener abzulehnen 
und der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit sowie den Antrag Hochreu
tener. 
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Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): La .commission a lon
guement discute I'article 23 qui, dans la loi actuelle, est I'arti
cle 69. Apres avoir enten du des representants de Memoriav, 
de I'administration et d'autres invites, elle a pense qu'iI etait 
important d'introduire a I'alinea 1 une formulation obligatoire. 
Le materiel culturel que la SSR et les medias audiovisuels 
prives produisent est tres important. 11 faut le sauvegarder; 
on ne peut pas le laisser tomber dans I'oubli. Certes, iI y a 
des frais pour sauvegarder ce materiel. Mais ils diminuent, 
parce qu:avec la digitalisation, on peut enregistrer beaucoup 
d'emissions sur de tres petits disques. La commission a 
donc vote le nouvel alinea 1 qui dit: «Le Conseil federal 
oblige les diffuseurs suisses a fournir des enregistrements 
de leurs programmes.» Cette obligation est tres importante 
pour le futur. 
A I'alinea 3, iI Y a la question du financement. La majorite de 
la commisslon veut financer les frais des institutions avec un 
systeme de subsidiarite, c'est-a-dire que I'argent public, qui 
est tras important pour nous tous, entre en ligne de compte 
seulament apres qua les institutions ont fourni leur propre 
contribution. Alors, je pense qu'iI est essentiel de voter la 
proposition de la majorite de la commlssion, parce qu'on 
donne la possibilite a la Confederation d'intervenir, mais de 
maniere subsidiaire, apres que les institutions ont par exem
pie utilise I'argent qu'elles ret;(oivent pour la conservation de 
leur propre materiel. 
Donc, le groupe democrate-chretien va soutenir la proposi
tion de la majorite de la commission. 
Monsieur Hochreutener presente une proposition qui n'a pas 
ete discutee; elle reintroduit la formulation potestative. 
Comme la majorite du groupe democrate-chretien est pour 
la proposition de la majorite de la commission, je ne vois pas 
comment on pourrait soutenir la proposition Hochreutener 
avec cette formulation potestative. 11 est vrai que cette pro
position simplifie les choses. Mais quelquefois, iI y ades 
choses que I'on doit bien regler pour avoir de la clarte. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir haben eigentlich drei 
Konzepte. Das Konzept des Bundesrates sieht eine Kann
Formulierung für die Archivierung und gleichzeitig die Finan
zierung dieser Archivierung vor. Das Konzept der Mehrheit 
Ihrer Kommission sieht eine Muss-Formulierung, also ein 
Obligatorium vor - auch mit Finanzierung. Dann sieht aber 
der Antrag Hochreutener wieder eine Kann-Formulierung 
vor, aber in dieser Kann-Formulierung fehlt die Frage der Fi
nanzierung. 
Im Prinzip wären wir, also der Bundesrat, ohne weiteres be
reit, mit Herrn Hochreutener und der Minderheit zu fahren: 
Kann-Formulierung, Verordnung, Details später bestimmen -
das alles ist okay. Aber was fehlt, ist die gesetzliche Grund
lage für die Finanzierung. Wenn der Bundesrat dereinst eine 
solche Archivierungspflicht - sei es zu lasten der SRG, sei es 
zulasten der privaten Veranstalter - festlegt, muss er das 
auch finanzieren können. Denn das ist eine sehr teure Ge
schichte. Es geht da mehr oder weniger um die Nachfolge 
der Landesbibliothek. Was frOher an Schriftwerken aufbe
wahrt wurde, müsste jetzt an Filmwerken und audiovisuellem 
Material aufbewahrt werden. Das ist auch technisch eine 
sehr teure Sache. 
Daher beantrage ich Ihnen jetzt ausnahmsweise, beim Bun
desrat zu bleiben; ich möchte Sie also ersuchen, auch über 
die ursprüngliche Version des Bundesrates abzustimmen. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La commis
sion n'a pas discute la proposition Hochreutener, c'est la rai
son pour laquelle elle vous propose de la refuser. 
11 est vrai que la proposition du Conseil federal qui «peut 
obliger» I'archivage, et la proposition de la commission, qui 
«oblige» I'archivage, sont differentes du point de vue finan
cier, mais la commission vous invite a soutenir sa proposi
tion. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir bereinigen zuerst 
Absatz 3. 
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Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Nun stimmen wir über 
den gesamten Artikel ab. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 164 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 20 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag Hochreutener .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 90 Stimmen 

Art. 24 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
· ... (Art. 85) und zur Finanzierung der Archivierung (Art. 23) 
verwendet. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Binder, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, Kurrus, 
Polla, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
Abs.1 
· ... (Art. 85) sowie zur Förderung neuer Technologien ver-' 
wendet. 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Binder, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, Kurrus, 
Polla, Seiler, Theiler) 
Abs.2 
.... Bruttoeinnahmen aus Gebühren, Werbung und Sponso
ring. Der .... 

Art. 24 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
.... au financement de I'archivage (art. 23). 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Binder, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, Kurrus, 
Polla, Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
AI. 1 
· ... (art. 85) ainsi qu'a la promotion des technologies nouvel
les. 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Binder, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, Kurrus, 
Polla, Seiler, Theiler) 
AI. 2 
.... des recettes brutes de la redevance, de la publicite .... 

Weigelt Peter (RL, SG): Wir kommen hier zu einem sehr 
gewichtigen Antrag, was die finanziellen Auswirkungen für 
die Zukunft unserer Medien anbelangt. 
Ich habe eine doppelte Motivation für diesen Antrag. Zum 
einen gehe ich davon aus, dass eine Konzessionsabgabe 
immer ein Entgelt für einen Mehrwert ist, den man dem Kon
zessionsnehmer über die Konzession zugesteht. Und wenn 
man von Mehrwert spricht, geht es um die Frage: Was be
wirkt die Konzession? Die Konzession bewirkt einerseits die 
Möglichkeit, in diesem Markt aufzutreten und mit einem 
gewissen Gebietsmonopol zu agieren. Sie vereinfacht die 
Verbreitung und ermöglicht insbesondere neu, wenn das 
Splitting durchkommt, auch die Teilhabe am Topf der Radio
und Fernsehgebühren. Es ist deshalb sachgerecht, wenn 
sämtliche Einnahmen, die aus diesen Mehrwerten generiert 
werden können, dieser Konzessionsabgabe unterstellt wer
den. Bis heute ist nur der Mehrwert aus Werbe- und Spon-
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soringeinnahmen über die Konzessionsgebühr abzugelten. 
Neu gilt es auch - aus meiner Sicht, und das ist der Antrag 
der Minderheit -, den Gebührenertrag in diese Berechnung 
einzubeziehen, sodass wir eine Bruttoeinnahmenregelung 
haben. Die Konzessionsabgabe soll also auf den Bruttoein
nahmen von Gebühren, Werbung und Sponsoring erfolgen. 
Die zweite Motivation liegt darin, dass wir in einer Zeit leben, 
in der die technologische Entwicklung gerade im Medienbe
reich ausgeprägt und dynamisch ist und sehr schnell vor
wärts geht. Es ist für kleine und kleinste Veranstalter ganz 
schwierig, sich angesichts dieses hohen Rhythmus der Inno
vation und der Technologieentwicklung zu behaupten. Ich 
denke, es ist entscheidend wichtig, dass wir dazu beitragen, 
dass diese Verbreitungsinfrastruktur für die elektronischen 
Medien in unserem Land allen zugänglich ist. Das heisst, 
dass die Technologieförderung auch vom Staat unterstützt 
werden muss. 
Technologieförderung ist nichts anderes als eine Bereitstel
lung von Infrastruktur, wie wir sie im Verkehr und an anderen 
Orten auch haben. Kommunikation Ist Verkehr von Daten, 
von Informationen, und deshalb ist die Aufgabe auch hier 
gerechtfertigt. 
Wenn wir aber diese Technologieförderung in das Paket der 
Konzessionsabgabe gemäss Artikel 24 einbinden wollen, 
müssen wir auch die entsprechende Finanzierung bereitstel
len. Diese Finanzierung kann gewährleistet werden, indem 
wir die Konzessionsabgabe auf den Einnahmen aus Wer
bung und Sponsoring erheben und neu eben auch mit den 
Einnahmen aus Gebühren erweitern. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag - es geht für mich um eine ent
scheidende und sehr wichtige Stelle in diesem Gesetz -, mit 
dem wir die Zukunft regeln und entsprechend auch die Fi
nanzierung für diese Schritte bereitstellen, zuzustimmen. 
Die Minderheit hat hier eine Perspektive aufgezeigt, wie das 
Gesetz zukunftsfähig gemacht werden kann. Ich denke, wir 
müssen diesen Schritt wagen. Ansonsten zementieren wir 
Bestehendes, und das ist im Bereich der elektronischen Me
dien, im Bereich der digitalen Medien der Zukunft sicher 
falsch. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich möchte Sie zunächst darauf 
aufmerksam machen, dass der Antrag der Mehrheit zu Arti
kel 24 wegen Ihrem Beschluss in Artikel 23 entfällt. Dort hat
ten wir ja vorgesehen, einen Teil der Konzessionsabgabe 
zur Finanzierung der Archivierung zu verwenden. Mit der 
Annahme des Antrages Hochreutener entfällt das jetzt; also 
steht die Konzessionsabgabe wieder voll und ganz zur Ver
fügung. Ich sage das auch an die Adresse des Präsidenten: 
Darüber muss nicht abgestimmt werden. Die Mehrheit ist 
jetzt wieder auf der Position der bundesrätlichen Vorlage. 
Darum spreche ich jetzt zu den beiden Minderheitsanträgen 
Weigelt. Der erste Minderheitsantrag Weigelt sieht vor, dass 
die Konzessionsabgabe auch zur Förderung neuer Techno
logien verwendet werden soll. Ich glaube schon, dass man 
hier jetzt einmal Klartext reden muss und aufzeigen sollte, 
wofür Herr Weigelt hier Geld will. Es scheint mir ein sehr 
merkwürdiges Vorgehen für jemanden, der sich sonst dem 
Liberalismus und einer möglichst liberalen Medienordnung 
verpflichtet fühlt. Herr Weigelt verlangt hier nichts anderes, 
als dass privaten Veranstaltern aus öffentlichen Geldern die 
Investitionen - nämlich Investitionen in die Verbreitung ihrer 
Radio- oder Fernsehprogramme - finanziert werden. Wir 
hätten dann also in einer so genannt liberalen Ordnung nicht 
nur ein Gebührensplitting, sondern hier würden Sie sich 
auch noch Gelder beschaffen, um Ihre Investitionen in die 
Verbreitungstechnologie zu finanzieren. Ich überlasse es Ih
nen, zu beurteilen, wieweit das noch mit Ihrem liberalen 
Credo und dem Wunsch nach weniger Staat und nach mög
lichst freiem Unternehmertum zu vereinbaren ist. 
Ich mache Sie auch darauf aufmerksam, dass hier eine Bü
rokratie aufgebaut werden müsste, die wahrscheinlich grös
ser wäre als alles, was wir bisher besprochen haben. Denn 
es geht hier um folgende Fragen: Welche Technologie ist 
förderungswürdig? Wie viele Beiträge werden gesprochen? 
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Die Mittel sind beschränkt, weil die Einnahmen aus der Ab
gabe ja auf ein Prozent limitiert sind. Wer bekommt diese 
Mittel, wer nicht? Mit den Minderheitsanträgen Weigelt wird 
ein Rattenschwanz von Problemen verbunden sein. 
Noch ein Wort an die Freundinnen und Freunde der SRG: 
Sie müssen sich einfach bewusst sein, dass Sie mit dem 
zweiten Minderheitsantrag Weigelt der SRG ein weiteres 
Gebührenprozent wegnehmen. Es werden dann nicht nur 
weiter hinten, beim Gebührensplitting, Gebührenanteile ab
gezwackt; hier wird der SRG ein zusätzliches Gebührenpro
zent weggenommen. All denjenigen, die vorhin gesagt 
haben, man dürfe der SRG das Sponsoringverbot nicht zu
muten, weil sie 10 Millionen Franken pro Jahr verlieren 
würde, sage ich: Hier geht es auch um 10 Millionen Franken 
zulasten der SRG. Wenn Sie konsequent entscheiden wol
len, können Sie den zweiten Minderheitsantrag Weigelt erst 
recht nicht annehmen. 
Das sind meine Grunde, warum ich Sie bitte, beide Minder
heitsanträge Weigelt abzulehnen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich bitte Sie ebenfalls, beide 
Minderheitsanträge abzulehnen. 
Wir haben nach der Entscheidung zum Antrag Hochreute
ner, die wir eben getroffen haben, nur noch die Konzeption 
des Bundesrates vor uns. Wir haben auch die Tatsache, 
dass die Konzessionsabgaben jetzt nicht mehr nur für die 
Forschungsprojekte - im Bereich Radio usw. - eingesetzt 
und zusätzlich zur Finanzierung der Archivierung herbeige
zogen werden müssen, sondern wir haben jetzt wieder die 
reine, klare Linie des Bundesrates. Auf dieser Linie möchte 
ich eigentlich sehr gerne bleiben. 
Herr Fehr Hans-Jürg hat es soeben gesagt: Wenn wir den 
Minderheitsantrag Weigelt zu Absatz 2 annehmen, dann 
verschieben wir noch einmal Gelder zuungunsten der SRG 
und zugunsten der privaten Veranstalter. Das ist ja nicht die 
Meinung, und das war am Anfang unserer Diskussion auch 
nicht unsere Ausgangsposition. Es kommt dazu, dass die 
Unternehmen, die an neuen Technologien interessiert sind, 
ihre Forschungsprojekte selbst durchführen müssen. Es hat 
keinen Sinn, dass wir die Unternehmen bei der Technologie
förderung unterstützen; dies ist in einer liberalen, freiheitli
chen Wirtschaftsordnung wirklich nicht am Platz. Die Fort
entwicklung und Erneuerung ihrer Technologien soll Sache 
der Unternehmen sein. Es soll letztlich nicht Aufgabe der 
Gebührenzahler sein, die Unternehmen in ihrer Technologie
förderung zu unterstützen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Nur ganz kurz, Herr Aeschbacher: 
Ich fl!ige mich, wie Sie darauf kommen, dass dieses Geld 
den Unternehmen zugeführt werden soll. Hier sprechen wir 
von Technologieförderung, von Forschungsprojekten und 
von der Finanzierung der Publikumsforschung. Wir spre
chen aber in keiner Art und Weise davon, dass diese Mittel 
den Unternehmen zufliessen. Wie kommen Sie darauf, jetzt 
hier zu erzählen, dass die Liberalen das Geld den Unterneh
men zufliessen lassen wollen? 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Bei den Forschungsprojekten 
geht es um allgemeine Grundlagen. Bei Ihrem Antrag zur 
Förderung neuer Technologien geht es doch hingegen 
darum, dass man die technischen Entwicklungen, die im 
Gange sind, durch den Staat unterstützt; man fördert also 
diese Entwicklung. Es ist doch Sache der Industrie, es ist 
Sache der privaten Unternehmungen - und zwar auch de~e
nigen, die die Geräte entwickeln -, ihre Geräte den neues
ten Verhältnissen und Erkenntnissen anzupassen. Es ist 
nicht Aufgabe des Staates, immer neue Technologien und 
immer neue Geräte zu entwickeln. Ich als Konsument leide 
ja darunter; ich werde gelegentlich mein altes Radio wegge
ben müssen, weil nur noch Radios, die Sender nicht mehr 
auf die herkömmliche Art und Weise empfangen können, in 
Betrieb sein werden. Ich habe eigentlich kein Interesse 
daran, dass immer neue Technologien entwickelt werden -
noch dazu mit meinen Gebühren -, sodass ich nachher ge
zwungen bin, neue Apparate anzuschaffen. 
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Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): 11 y a un peu de confu
sion maintenant avec ces articles. 
Herr Präsident, werden wir über den Antrag der Mehrheit 
auch abstimmen? - Si nous votons comme vient de le dire 
Monsieur le president, je reviens alors a I'alinea 1 de I'arti
eie 24. 11 Y a trois propositions: 
1. le Conseil federal propose d'affecter les recettes prove
nant de la redevance da concession annuelle a la promotion 
de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la 
television el au financement des etudes d'audience; 
2. la majorite propose de financer aussi I'archivage defini 
dans I'article 23, sur lequel nous avons vote; 
3. la mfnorite Weigelt propose de financer la promotion de 
I'usage de nouvelles technologies. Ce la veut dire qu'avec 
les redevances de concession, on voudrait financer les in
vestissements dans les nouvelles technologies. 
Monsieur Weigelt - je voudrais pari er avec Monsieur Wei
gelt, mais iI n'ecoute pas. 
Ich möchte, dass Sie mir einen Moment zuhören. Ihr Antrag 
ist - theoretisch - sehr Interessant, aber ich habe die Proto
kolle gelesen, und es ist klar, dass Sie mit diesem Antrag die 
Förderung der Benutzung der neuen Technologien wollen. 
Das ist nicht nur Förderung von Projekten mit neuen Tech
nOlogien, und ich glaube, das ist der Unterschied. Wir sind 
für Investitionen in die neuen Technologien und für Innova
tionen. Aber für solche neuen, innovativen Projekte haben 
wir die KTI. Aber was Sie wollen, ist das, was Herr Aeschba
eher gesagt hat, und das steht in den Protokollen: Sie wollen 
mit diesen Geldern die Benutzung bezahlen, und das finde 
ich nicht fairl Das ist kein Gesetz, um den Unternehmen, die 
diese neuen Technologien benutzen, Geld zu geben. 
Aus diesen Gründen unterstützen wir den Antrag der Mehr
heit. 
A I'alinea 2, iI Y a deux propositions: 
1. le Conseil federal et la majorite de la commission fixe nt le 
montant de la redevance en tenant compte des recettes bru
tes de la publicite et du parrainage; 
2. la proposition de minorite Weigelt par contre veut inclure 
ausslies recettes brutes de la redevance. 
Le fait de prelever une part de la redevance de concession 
sur le produit de la redevance radio-television entraine une 
imposition indirecte de cette derniere. 11 en resulte pour la 
SSR un surcoüt de plus de 10 millions de francs. Cela signi
fie que I'on va aggraver la situation de la SSR de 10 millions 
de francs. 
Le groupe democrate-chretien defend le röle, la fonction et 
la situation de la SSR dans notre paysage de medias. Nous 
vous recommandons donc de soutenir la majorite de la com
mission. 

Leuenberger Mo ritz, Bundesrat: Für welche Zwecke soll 
der Ertrag der Konzessionsabgabe verwendet werden? Dar
über ist jetzt zu entscheiden. Zunächst einmal scheint unbe
stritten zu sein, dass Medienforschungsprojekte unterstützt 
werden, so, wie der Bundesrat das vorschlägt; da besteht 
Einigkeit. 
Die Mehrheit schlägt auch vor, so, wie es schriftlich formu
liert ist, dass die Archivierung von Programmen unterstützt 
werde. Nun hat Herr Fehr Hans-Jürg vorher gesagt, das sei 
hinfällig geworden, indem Sie vorher den Antrag Hochreute
ner angenommen hätten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. 
Ich habe das Gefühl - ich masse mir jetzt an, Sie zu inter
pretieren -, Sie haben den Antrag Hochreutener vorher an
genommen, weil er keine Muss-Vorschrift, sondern eine 
Kann-Vorschrift zum Inhalt hatte und nicht weil die Frage der 
Finanzierung dort einfach nicht geregelt war. So würde ich 
meinen, ich könnte der Mehrheit zustimmen. Ich sehe darin 
auch einen Grund, dass eine gesetzliche Grundlage für eine 
Finanzierung der Archivierungspflicht - die der Bundesrat 
später dann in einer Verordnung festlegen könnte - geschaf
fen würde; das ist das eine. 
Das andere ist nun die Minderheit Weigelt: Herr Weigelt will 
aus diesen Konzessionserträgen auch neue Technologien 
fördern. Da spricht sich der Bundesrat entschieden dagegen 
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aus; wir haben im Bundesrat mehrmals darüber diskutiert. 
Es war vor allem auch das Finanzdepartement, das in sei
nen Mitberichten imperativ festgehalten hat, es gehe nicht 
an, dass neue Technologien auf diese Art und Weise indirekt 
aus Bundesmitteln gefördert würden. 
Ich beantrage Ihnen also, das abzulehnen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es gibt jetzt 
zwei Dinge zu bereinigen. Ich möchte hier den Bundesrat in
sofern korrigieren, als er zu Artikel 24 Absatz 1 gesagt hat, 
die Publikumsforschung sei eigentlich das gemeinsam Un
bestrittene. Dem ist nicht so: Sie sehen, dass diese Publi
kumsforschung bei der Mehrheit wie auch bei der Minderheit 
Weigelt nicht mehr drin ist. Wir möchten diese ja nicht mehr 
über die Konzessionsabgabe finanzieren. Das werden wir 
neu hinten bei Artikel 85a separat diskutieren: Schaffen wir 
diese Stiftung, die eben dann mit Gebührengeldern finan
ziert wird? Dann würde die Konzessionsabgabe hier eben 
entfallen. Den Entscheid über diese Publikumsforschung 
bzw. die Stiftung werden wir in der Debatte zu Artikel 85a fäl
len. Da haben wir eine andere Finanzierung vorgesehen. 
Deshalb ist die Mehrheit auch der Meinung, dass die Publi
kumsforschung hier nicht mehr erwähnt werden sollte. Denn 
es ist diesbezüglich keine Finanzierung über die Konzessi
onsabgabe mehr vorgesehen, sondern über die Gebühren. 
Jetzt möchte ich aber etwas zum Minderheitsantrag Weigelt 
zu Absatz 1 sagen - er ist in der Tat nur mit Stichentscheid 
des Kommissionspräsidenten abgelehnt worden - und noch 
einmal auf die Vorbehalte hinweisen: Diese Ausweitung des _ 
Verwendungszwecks der Konzessionsabgabe auf die För
derung neuer Technologien ist von der Sache her von Herrn 
Weigelt gut begründet worden. Es ist aber wirklich eine 
Frage, wie das dann umgesetzt wird. Da brauchen Sie dann 
in Form von Verordnungsrecht, von bundesrechtlichen Vor
gaben tatsächlich sehr viele zusätzliche Bestimmungen. Sie 
brauchen hier Regulierungen, und ich weiss nicht, ob es der 
Konzeption des Gesetzes entspricht, wenn wir hier über 
diese Förderung neuer Technologien zu einem neuen Regu
lierungsschub kommen - denn sonst könnten Sie das ja gar 
nicht vollziehen. Das ist nicht zuletzt einer der Gründe, wes
halb dieser Antrag in der Kommission - wie gesagt nur 
knapp, mit Stichentscheid des Präsidenten - abgelehnt 
wurde. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich werde gerne durch den 
Kommissionssprecher korrigiert, nur hat er hier einen Irrtum 
begangen. Ich habe nicht von Publikumsforschung gespro
chen, sondern von Medienforschung. Das ist etwas anderes. 
Diesbezüglich waren meine Ausführungen richtig. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 82 Stimmen 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs.2 
Für die rätoromanische Schweiz veranstaltet die SRG min
destens ein Radioprogramm. Im Übrigen legt der Bundesrat 
die Grundsätze fest, nach denen die Radio- und Fernsehbe
dürfnisse dieser Sprachregion zusätzlich berücksichtigt wer
den müssen. 
Abs.3 

b ..... unter besonderer Berücksichtigung der Schweizer Lite
ratur sowie des Schweizer Musik- und Filmschaffens, 
namentlich durch die Ausstrahlung von Schweizer Produk
tionen und eigenproduzierter Sendungen; 

Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
Abs. 3 Bst. d 
Streichen 

Antrag Bruderer 
Abs.2bis 
Der Bundesrat legt die Grundsätze fest, nach denen die Be
dürfnisse der sinnesbehinderten Menschen berücksichtigt 
werden müssen. Er bestimmt insbesondere, in welchem 
Ausmass Spezialsendungen in Gebärdensprache für gehör
lose Menschen angeboten werden müssen. 

Art. 26 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la 
Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil 
federal fixe les principes regissant la prise en compte des 
besoins specifiques de cette region linguistique en mauere 
de radio et de television. 
AI. 3 

b. .... en tenant particulierement compte de la litterature 
suisse ainsi que de la musique et du cinema suisses, notam
ment en diffusant des emissions emanant de producteurs 
suisses et des emissions de sa propre production; 

AI. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Schwander 
AI. 3 let. d 
Biffer 

Proposition Bruderer 
AI.2bis 
Le Conseil federal fixe les principes regissant la prise en 
compte des besoins des personnes frappees de deficiences 
sensorielles. 11 determine notamment dans quelle proportion 
des emissions special es doivent €ltre offertes dans la langue 
des signes pour les personnes handicapees de I'ouie. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Es stellt sich hier die Frage, ob 
Unterhaltung zur Grundversorgung in einem konzessionier
ten Leistungsauftrag gehört oder nicht. Es gilt meiner Mei
nung nach der Grundsatz, dass mit Empfangsgebühren 
keine, wirklich keine Programme finanziert werden, welche 
einerseits auch durch Werbung finanziert werden können 
und andererseits durch andere, unter anderem auch durch 
nichtkonzessionierte Veranstalter gemacht werden können. 
'Unterhaltung ist eine typische Programmsparte, welche mit 
Werbung finanziert werden kann, eine typische Programm
sparte, welche andere Veranstalter, auch nichtkonzessio
nierte Veranstalter, machen können. 
Deshalb beantrage ich hier, Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe d 
zu streichen. Ich bitte Sie, meinem Antrag stattzugeben. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, diesen An
trag abzulehnen. 
Zunächst einmal sieht die Verfassung selbst vor, dass auch 
Beiträge zur Unterhaltung geleistet werden sollen, also nicht 
nur solche zur Bildung, zur kulturellen Entfaltung, zur freien 
Meinungsbildung, sondern auch solche zur Unterhaltung. 
Wir haben uns in diesem Parlament schon oft darüber unter
halten, worin denn eigentlich der kulturelle Beitrag des Fern
sehens und des Radios bestehe. Wir haben immer wieder 
betont, er liege nicht nur darin, dass in einzelnen Kultur
sendungen, in einzelnen politischen Sendungen oder in 
Sportsendungen die nationale Kohäsion diskutiert und 
behandelt werde, sondern dass dies eben auch in den Un
terhaltungssendungen geschehe. Unterhaltungssendungen 
wie «Samschtigjass» oder «Eiger, Mönch und Kunz» oder 
«Benissimo» oder die Soap, von der ich auch schon 
gesprochen habe, leisten auch einen Beitrag zur natio
nalen Kohäsion. Sie dürfen hier nicht so puristisch vorge
hen und gewissermassen sagen, eine Unterhaltungssen
dung sei ausserhalb des kulturellen Leistungsauftrages der 
SRG. 
Deshalb ersuche ich Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Antrag hat 
der Kommission so nicht vorgelegen. Wir haben aber einge
hend über diesen Katalog diskutiert. Ich kann mich hier nur 
den Worten von Bundesrat Leuenberger anschliessen: In 
Artikel 93 der Bundesverfassung ist ausdrücklich vorgese
hen, dass Radio und Fernsehen ihren Beitrag als Gesamt
system leisten müssen. Sie werden, was die Zuteilung der 
Mittel betrifft, für die Tätigkeit der SRG keine genaue Aus
scheidung bezogen auf die Bereiche machen können, also 
festlegen, welche Gebührenanteile nun in die Information 
gehen und welche in die Oberleitung und welche in ein Un
terhaltungsprogramm. Von daher gesehen gehört es mit zur 
Aufgabe der SRG, eben auch der Unterhaltung ihren gebüh
renden Stellenwert einzuräumen. 
Aufgrund der Debatte in der Kommission muss ich Ihnen 
auch im Namen der Kommission empfehlen, diesen Antrag 
abzulehnen. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur Vollmer, je voudrais vous 
demander si vous ne pensez pas que la proposition 
Schwander presente I'inter€lt de permettre de marquer un 
coup d'arr€lt au divertissement dans ses formes les plus stu
pides, teiles qu'elles ont un peu tendance Ei se developper 
sur les chalnes. Est-ce qu'i1 ne faudrait pas eviter de donner 
un signal dans le sens des divertissements les pl,us stupides 
et se contenter d'interpreter largement, pour le reste, la 
clause de I'epanouissement culturel? 

Vollmer Peter (S, BI;), für die Kommission: Ich kann Ihnen 
nur sagen: Wenn es in diesem Antrag effektiv darum gehen 
würde, damit die ein bisschen fragwürdige Unterhaltung und 
die stupide Unterhaltung zu unterbinden, dann könnte ich Ih
rem Begehren durchaus zustimmen. Aber ich möchte hier 
nochmals darauf aufmerksam machen, dass Unterhaltung 
nicht einfach nur ein minderer Teil einer Programmgestal
tung ist. Es gibt auch eine sehr intelligente Unterhaltung; es 
gibt eine gute Unterhaltung. Deshalb wäre es völlig verfehlt, 
wenn wir mit dem Antrag Schwander jetzt einen Entscheid 
fällen würden, nach dem Unterhaltung nur noch das Mindere 
wäre und nicht auch zum gesamten Programmauftrag bei
tragen könnte. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich habe jetzt vom Herrn Bun
desrat und von Herrn Vollmer gehört, es stehe in der Bun
desverfassung; das verneine ich gar nicht. Aber es heisst 
noch lange nicht, wenn es in der Bundesverfassung steht, 
dass es dann direkt zum Auftrag der SRG wird. Es kann, 
auch sein, dass das - was verfassungsrechtlich ist - andere 
Veranstalter ebenso machen können. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 110 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 58 Stimmen 

Abs. 2bis - AI. 2bis 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich habe den Antrag 
Bruderer zu Artikel 26 Absatz 2bis übersehen. Ich entschul
dige mich bei Frau Bruderer. 

Bruderer Pascale (S, AG): Es ist nur ein Einzelantrag, den 
ich hier vertreten möchte, aber ich danke Ihnen trotzdem für 
Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie ihn hoffentlich un
terstützen werden. 
Wir sprechen in Artikel 26 vom Programmauftrag der SRG. 
Ich möchte Sie an dieser Stelle auf die Bedürfnisse der hör
und sehbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft auf
merksam machen. Diese Bedürfnisse sind nicht immer be
kannt und werden deshalb auch nicht immer verstanden. 
Der Kommentar zum Gesetzentwurf hält an verschiedenen 
Stellen fest, dass die SRG erhöhte Anforderungen zu erfül
len hat, was die Aufbereitung der Sendungen für sinnesbe
hinderte Menschen betrifft. Tatsächlich enthält aber der 
vorliegende Revisionsentwurf diesbezüglich kaum fassbare 
und «heruntergebrochene» Forderungen. Es ist mir klar, 
dass konkrete Umsetzungsmöglichkeiten auch im Rahmen 
der Verordnung festgehalten werden können. Es ist mir auch 
klar, dass wir hier keine Mehrheit für eine dementsprechend 
starre Lösung, wie z. B. für eine Quote, finden können. 
Darum unterbreite ich Ihnen einen sehr moderaten, aber 
meiner Meinung nach extrem wichtigen Antrag. 
Worum ich Sie nun bitten möchte: Nehmen Sie sich doch ei
nige Minuten Zeit, um sich vorzustellen, welch wichtige 
Funktion das Fernsehen für hörbehinderte Menschen inne
hat. Wenn Sie dies verstehen, denke ich, dass ich auf Ihre 
Unterstützung für meinen Einzelantrag zählen darf. Wir Hö
renden sind uns nur selten bewusst, wie viel in unserem All
tag über das Ohr läuft. Wir kennen zwar das mühsame 
GefOhl, wenn wir In einer Bar stehen und aufgrund der lau
ten Musik das Gegenüber nicht verstehen oder - noch 
schlimmer - wenn wir zu dritt in einer Bar sind und das Ge
spräch der anderen be/den nicht verstehen und diesem Ge
spräch nicht folgen können. Das sind Gefühle, die wir 
nachvollziehen können. Aber nicht nur Gespräche unter Kol
legen, sondern fast sämtliche sozialen Kontakte - auch 
Schulungen, auch Kultur- und Unterhaltungsveranstaltun
gen - sind ohne akustische Verständigung einfach schier 
undenkbar. 
Das gilt auch für einen weiteren Bereich, und der sollte für 
uns Politikerinnen und Politiker besonders interessant sein, 
nämlich für den Bereich der Information: die Information als 
Fundament einer jeden Demokratie. Wir als politische Ent
scheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen müssen 
dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung ausreichend infor
mieren kann. Dass das Radio als Informationsquelle für Hör
behinderte nicht infrage kommt, leuchtet uns allen ohne 
grosse Worte ein. Aber auch Zeitschriften und Zeitungen 
sind ein sehr schwieriges Medium für gehörlose Menschen, 
für die eben die Lautsprache, wie wir sie schreiben und 
sprechen, nicht die «Muttersprache» ist. Wir vergessen das 
immer wieder. 
Ich betone das nicht, um Mitleid zu erheischen. Das ist über
haupt nicht nötig; die gehörlosen Menschen haben sich 
längst arrangiert, sie kompensieren diese Mankos auch. Sie 
kompensieren sie zusammengefasst auf drei Arten: erstens 
durch ihre Gemeinschaft; zweitens durch besseres Beob
achten, durch ausgeprägteres Beobachten - ich bin immer 
wieder erstaunt, wie genau meine gehörlosen Verwandten 
beobachten können, was sie alles über die Augen aufneh
men -; drittens auch und nicht zuletzt über die Gebärden
sprache. Die Gebärdensprache ist eine eigenständige 
Sprache, die zwar lange unterdrückt wurde, die auch als 
«Affensprache» bezeichnet und so diskriminiert und diffa
miert wurde, die nun aber im Begriff ist. sich zu etablieren, 
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und die auch immer breitere Kreise anspricht, weit über die 
Direktbetroffenen und ihre Angehörigen hinaus. 
Kurz und gut, die visuellen Angebote sind für hörbehinderte 
Menschen extrem entscheidend; sie sind sogar matchent
scheidend, würde ich sagen. Darum ist das Fernsehen das 
eigentlich ideale Medium für hörbehinderte Menschen. Tat
sache aber ist, dass im Moment nur gerade etwa 5 bis 
1 0 Prozent der Sendungen für Gehörlose zugänglich ge
macht werden. Wir schneiden diesbezüglich im internationa
len Vergleich beschämend schlecht ab. 
Ich fordere wie gesagt keine Quote. Aber ich fordere schlicht 
und einfach einen zusätzlichen Artikel 26 Absatz 2bis, wei
cher den Bundesrat auffordert, diesbezüglich Grundsätze zu 
formulieren. Das Fernsehen vergibt sich eine Riesenchance, 
wenn es jene Leute, die insbesondere auf das visuelle Me
dium angewiesen sind, ausschliesst. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Antrages und 
bitte den Bundesrat, sich doch dieser schönen Aufgabe an
zunehmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst möchte ich in Er
innerung rufen, dass in Artikel 7 Absatz 4 ohnehin schon 
steht, dass Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprach
regionalem Programmangebot «einen angemessenen Anteil 
der Sendungen in einer für hör- und sehbehinderte Men
schen geeigneten Weise aufbereiten» müssen. Die Frage, 
um die es jetzt eigentlich geht, ist: Sollen für die SRG auf 
Gesetzesebene die allgemeinen Pflichten zur Berücksichti
gung der Bedürfnisse behinderter Menschen gelten? Oder 
ist im Gesetz eine zusätzliche, speziell für die SRG-Pro
gramme geltende Norm einzufügen, so, wie Frau Bruderer 
es hier vorschlägt? 
Ich selbst habe keinen Anlass, diesen Antrag jetzt zu be
kämpfen, weil ich nämlich sagen muss: Das Wesentliche 
wird sich ohnehin in der Verordnung abspielen; dort wird es 
um den Detaillierungsgrad gehen. Da muss ich sagen: Da 
wird es auch Differenzen mit der SRG geben. Die SRG hat 
im Vorfeld dieser Diskussionen schon ungeheure Berech
nungen angestellt, was diese Aufwendungen alles kosten 
könnten. Aber es kommt natürlich darauf an, was dann im 
Detail tatsächlich auch von ihr verlangt wird. Eine Erhöhung 
von den heutigen etwa 2 bis 3 Millionen Franken auf 20 Mil
lionen Franken für die Untertitelung sowie weitere 16 Millio
nen Franken für Sehbehinderte: Das sind wohl völlig 
übertriebene Berechnungen: Wenn sie richtig sein sollten, 
wären die Vorgaben übertrieben. 
Es wird um die Verordnung gehen; dort ist das Fleisch am 
Knochen. Ob Sie hier diese Grundlage noch schaffen wollen 
oder nicht, das überlasse ich Ihnen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: So lag der An
trag in der Kommission ja nicht vor. Aber wir haben uns mit 
dieser Sache auseinander gesetzt. Es lag ja noch eine Peti
tion auf dem Tisch, die ähnliche Anliegen beinhaltete. Wir 
haben deshalb den Gesetzentwurf darauf hin überprüft, ob 
dieses Petitionsanliegen mit dem vorgesehenen Gesetz, der 
Vorlage des Bundesrates, bereits abgedeckt werde. 
Herr Bundesrat Leuenberger hat auf Artikel 7 hingewiesen, 
mit dem den Anliegen der hör- und sehbehinderten Men
schen Rechnung getragen werden soll. Das erfordert ohne
hin auf der Verordnungsstufe eine Konkri3tisierung. Insofern 
wäre eigentlich das Anliegen von Frau Bruderer erfüllt. 
Ich finde den Antrag zwar sehr sympathisch. Ich möchte 
aber darauf hinweisen, dass das nicht nur für die SRG-Pro
gramme gelten sollte, wenn wir ihn jetzt annehmen würden. 
Denn das ist etwas, was im Grunde genommen alle elektro
nischen Medien verwirklichen müssen. Deshalb ist eigent
lich der Ansatz über Artikel 7, wo eben diese Vorgaben für 
die gesamten elektronischen Medien gemacht werden, rich
tig. Wenn wir hier in Artikel 26 jetzt noch einen Zusatz ma
chen, dann präzisieren wir das ausschliesslich für die SRG. 
Falls wir diesen Antrag so annehmen, möchte ich ihn nicht 
so verstanden haben, dass Artikel 7 nur für die SRG umge
setzt werden muss, weil wir in Artikel 26 etwas regeln. Viel-
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mehr soll das dann für das gesamte Mediensystem gelten, 
was Frau Bruderer uns richtigerweise bezüglich der Berück
sichtigung der hörbehinderten Menschen vorschlägt. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: 11 est vrai que 
la proposition Bruderer est tras sympathique, mais je pense 
qu'i1 ne faut pas seulement cette precision pour la SSR; illa 
faut pour tous les medias, comme I'a dit mon predecesseur. 
11 est evident que I'article 7 alinea 4 indique deja que «Ies dif
fuseurs proposant des programmes nationaux ou destines 
aux regions linguistiques doivent rendre accessible aux ma
lentendants et aux malvoyants une part equitable de leurs 
emissions». 
Donc, je pense que la question est deja prevue et, comme 
I'a dlt Monsieur le conseiller federal, qu'elle peut etre traitee 
dans I'ordonnance. 11 est cependant important qu'elle ne tou
che pas seulement la SSR, mais tous les m6dias. 

Guisan Yves (RL, VD): Juste une petite question a ce pro
pos: iI existe une disposition a cet egard dans la 101 sur I'ega
IM pour les handicapes. Est-ce qu'elle s'applique par 
definition aussi acette situation de la radio-television? 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: ~article 7 le 
prevoit et j'espare que, dans I'ordonnance que le Conseil fe
deral edictera, elle sera prise en consideration. ~article 7 
prevoit ce la et je ne vois pas pour quelle raison le Conseil fe
deral ne ferait pas le necessaire. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bruderer .... 112 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 

Art. 27 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... Tragweite wird eine Anhörung durchgeführt. Der Bundes
rat berücksichtigt namentlich die Stellungnahme der Publi
kumsräte (Art. 60a). 
Abs.3 

c. die Einzelheiten der Berücksichtigung der Schweizer lite
ratur sowie schweizerischen Musik- und Filmschattens nach 
Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe b; sie kann entsprechende 
Mindestanteile vorschreiben. 
Abs.4 
Die SRG kann einzelne Programme in Zusammenarbeit mit 
anderen Veranstaltern anbieten. Die Zusammenarbeit wird 
in Verträgen .... 
Abs.5 
.... die Änderung' zur Wahrung wichtiger Interessen notwen
dig ist. Der SRG wird eine angemessene Entschädigung 
ausgerichtet. 
Abs.6 

a. die Aufsichtsbehörde gemäss Artikel 95 .... 

Antrag der Minderheit 
(Hegetschweiler, Föhn, Giezendanner, Heim Alex, Kurrus, 
Laubacher, Seiler, Theiler, Weigelt) 
Abs.1 
Der Bundesrat erteilt der SRG eine Konzession für die Ver
anstaltung von drei Radio- und zwei Fernsehprogrammen je 
Sprachregion. 

Antrag der Minderheit 
(Polla, Föhn, Giezendanner, Laubacher, Neirynck, Seiler, 
Stump) 
Abs.3 

a. die Anzahl der ~adio- und Fernsehprogramme; 
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Antrag der Minderheit I 
(Polla, Bruderer, Fehr Hans-Jürg, Neirynck, Vaudroz Rene) 
Abs.3 

c ..... Filmschattens nach Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe b. 
(Rest streichen) 

Antrag der Minderheit 11 
(Heim Alex, Brun, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Hollenstein, Kurrus, Laubacher, Leuthard, Seiler) 
Abs.3 

c ..... sie legt entsprechende Mindestanteile fest. 

Antrag SchWer 
Abs.1 
.... für die Veranstaltung von einem Radio- und einem Fern
sehprogramm je Sprach region. 
(Konsequenz für Art. 54 Abs. 3: .... kann pro Sprach region 
maximal eine Fernsehkonzession und eine Radiokonzes
sion erwerben.) 

Antrag Schwander 
Abs.1 
Der Bundesrat erteilt der SRG eine Konzession für die Ver
anstaltung von höchstens drei Radio- und zwei Fernsehpro
grammen je Sprachregion. 

Art. 27 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
Une consultation est organisee avant I'octroi de la conces
sion ou I'apport de modifications significatives au regard de la 
politique des medias. Le Conseil federal prend notamment en 
consideration I'avis des Conseils du public (art. 60a). 
AI. 3 

c. les modalites de la prise en compte de la IiMrature suisse 
ainsi que de la production musicale et cinematographique 
suisse selon I'article 26 alinea 3 lettre b; elle peut imposer 
des quotas. 
AI. 4 
La SSR peut ottrir certains programmes en collaboration 
avec d'autres dittuseurs. La collaboration est reglee .... 
AI. 5 
.. .. des interets importants. La SSR rel,(oit un dedommage
ment approprie. 
AI. 6 

a. I'autorite de surveillance adepose .... a I'article 95; 

Proposition de la minorite 
(Hegetschweiler, Föhn, Giezendanner, Heim Alex, Kurrus, 
Laubacher, Seiler, Theiler, Weigelt) 
AI. 1 
Le Conseil federal octroie une concession a la SSR pour dif
fusion de trois programmes de radio et deux programmes de 
television pour chaque region linguistique. 

Proposition de la minorite 
(Polla, Föhn, Giezendanner, Laubacher, Neirynck, Seiler, 
Stump) 
AI. 3 

a. le nombre de programmes de radio et de television; 

Proposition de la minorite I 
(Polla, Bruderer, Fehr Hans-Jürg, Neirynck, Vaudroz Rene) 
AI. 3 

c. . ... cinematographique suisse selon I'article 26 alinea 3 
lettre b. (Bitter le reste) 
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Proposition de la minorite 1/ 
(Heim Alex, Brun, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Hollenstein, Kurrus, Laubacher, Leuthard, Seiler) 
AI. 3 

c ..... elle impose des quotas. 

Proposition SchWer 
AI. 1 
.... a la SSR pour la diffusion d'un programme de radio et 
d'un programme de television par region Iinguistique. 
(Consequence pour I'art. 54 al. 3: .... peut obtenir au maxi
mum une concession de radio et une concession de televi
sion par region Iinguistique.) 

Proposition Schwander 
AI. 1 
Le Conseil federal octroie une concession a la SSR pour la 
diffusion de trois programmes de radio et de deux program
mes de television au maximum par region IIngulstique. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Minderheit I (Polla) 
sowie die Minderheit 11 (Heim Alex) zu Absatz 3 Buchstabe c 
wurden zurückgezogen. 

Hegetschweiler Rolf (RL, ZH): Wir kommen bei Artikel 27 
zur wichtigen Frage der Konzessionserteilung. In den letzten 
Jahrzehnten war die Mediendebatte in der Schweiz von ei
ner Konfrontation zwischen den privaten Veranstaltern und 
dem öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen geprägt. 
Die SRG wurde immer wieder als Monopolveranstalter dar
gestellt, und man hat ihr auch in jüngster Zeit vorgeworfen, 
sie versuche, ihre Position zu lasten von privaten Sendern 
auszunutzen. 
Eine der Ursachen Iiegt,eindeutig in der Knappheit der Res
sourcen - nicht nur verstanden als finanzielle Knappheit, 
sondern auch als Knappheit der technischen Verbreitungs
möglichkeiten. Es muss das Ziel dieser Gesetzesrevision 
sein, klare Verhältnisse zu schaffen, damit alle Marktpartner 
sich in einem berechenbaren Rahmen entwickeln können. 
Dazu sind gewisse Rahmenbedingungen notwendig, die ins
besondere mit der Konzession geregelt werden müssen. 
Mit dem Minderheitsantrag wird verlangt, dass die SRG 
grundsätzlich drei Radio- und zwei Fernsehprogramme je 
Sprachregion veranstalten soll. Damit wären ihre Kernberei
che im vollen Umfang geschützt, und insbesondere den 
sprachregionalen Bedürfnissen würde Rechnung getragen. 
Die Romandie und das Tessin könnten auf ihrem heutigen 
Besitzstand weiteragieren; in der Deutschschweiz gäbe es 
einige Korrekturen, die nicht nur den nötigen finanziellen 
~pielraum schaffen würden, sondern auch Erleichterungen 
In der Infrastruktur brächten. Gewisse Frequenzen würden 
frei, die zwingend notwendig sind, um den Privaten den Zu
gang zum Markt ebenfalls zu erlauben. Auch im Bereich der 
Kabelnetze könnten bestimmte Kapazitäten besser genutzt 
werden, dies nicht nur aus medien politischen und volkswirt
schaftlichen Gründen: Auf den Kabeln sollten auch vermehrt 
Dienste der medialen Kommunikation transportiert werden 
können. Wenn wir in dieser Richtung einen Konsens finden, 
wird dies die Mediendiskussion in der Schweiz wesentlich 
entspannen. 
Wir kommen auch aus finanziellen Überlegungen nicht um 
gewisse Einschränkungen herum, wenn der SRG angeblich 
100 Millionen Franken fehlen, wie das in der Kommission 
gesagt wurde. Statt sich in allen Querbereichen und Annex
veranstaltungen auch noch zu profilieren, muss die SRG 
ihre R.assourcen optimieren und sich auf ihre Kernbereiche 
konzentrieren. Es geht beim Minderheitsantrag auch nicht 
darum, dass bei der SRG auf gewisse Hörer- oder Zuschau
erbedürfnisse nicht mehr eingegangen werden soll. Dass 
man auf einem Sender nur Klassik oder nur Jugendmusik 
ausstrahlt, das ist ja nicht zwingend. Es gibt verschiedene 
Zeiten, verschiedene Zielpublika, es gibt auch verschiedene 
Konzepte tür den Aufbau von Programmen. Hier ist Kreativi-
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tät gefragt. Die Monopolsituation der SRG sollten wir nicht 
noch verstärken, indem wir ihr zugestehen, dass sie weitere 
Kanalketten führen kann, sobald es ihr beliebt. Ausserdem 
können wir die Kostenfrage wie gesagt nicht ausblenden. 
Eine Einschränkung der Programme hat Einsparungen zur 
Folge, die auch Auswirkungen auf die Konkurrenzsituation 
für private Anbieter haben. 
Wir wollen eine starke SRG, wir wollen aber auch, dass der 
Wettbewerb eine Chance hat. Das Problem freizumachen
der Frequenzen kann künftig technisch vermutlich gelöst 
werden. Doch die SRG darf nicht derart dominieren, wie das 
jetzt der Fall ist. Es muss verhindert werden, dass diese Mo
nopolstellung mit dieser Gesetzesrevision zementiert oder 
sogar noch verstärkt wird. 
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zum Minderheitsan
trag. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Föhn wird nun den 
Minderheitsantrag zu Absatz 3 Buchstabe a begründen. Er 
wird zudem den Antrag der Minderheit 11 zu Absatz 3 Buch
stabe c, der zurückgezogen worden ist, wieder aufnehmen. 
Die Minderheit 11 wird also zur Minderheit Föhn. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich vertrete bei Artikel 27 zuerst die 
Minderheit Polla. Die Änderung In Artikel 27 Absatz 3 
könnte man eigentlich als redaktionelle Änderung abtun, 
sie kann aber sehr wohl bestimmte Auswirkungen haben. Es 
geht hier bei Absatz 3 Buchstabe a um ein Wort, nämlich um 
die «Art». Der Bundesrat schlägt uns vor zu formulieren: 
«die Anzahl und die Art der Radio- und Fernsehpro
gramme». 
Es geht um die Bestimmung der Konzession. Das Wort 
«Art» bezüglich der Radio- und Fernsehprogramme ist mei
ner Meinung nach ein sehr weit gefächerter und nicht 
fassbarer Begriff, welcher letztendlich nur Unsicherheit her
vorrufen wird. Einmal mehr: Wir schreiben doch ein Gesetz, 
in dem wirklich nur das aufgeführt werden soll, was es unbe
dingt braucht. Für mich ist es mehr oder weniger ein sehr 
schlechter Begriff, welcher einzig Probleme schafft: Was 
wird da verlangt, wenn es um die Art der Programme geht? 
Wird da ein Leitbild verlangt? Muss die strukturelle Organi
sation dargelegt werden? Oder worum geht es? Das zu Ab
satz 3 Buchstabe a. 
Dann zu Absatz 3 Buchstabe c: Hier haben wir die Mehrheit, 
dann hatten wir den Antrag der Minderheit I (Polla), welcher 
zurückgezogen worden ist, und den Antrag der Minderheit 11, 
welcher vorhin auch zurückgezogen worden ist. Ich nehme 
diesen Minderheitsantrag jetzt aber wieder auf, auch wenn 
Alex Heim leider nicht mehr im Rat ist. Es geht auch hier 
wieder um die Konzessionierung, was da letztendlich im 
Programm berücksichtigt werden muss. Zu «die Einzelhei
ten der Berücksichtigung des schweizerischen Musik- und 
Filmschaffens» gemäss Entwurf des Bundesrates wurde 
neu von der Kommission aufgenommen, dass auch die lite
ratur berücksichtigt werden muss. Bei unserem Antrag geht 
es insbesondere um Musik, um Schweizer Musik, um Volks
musik - ich darf das ehrlich eingestehen. 
Die Konzession kann in der Formulierung des Bundesrates 
und der Mehrheit Mindestanteile vorschreiben. Hier möchten 
wir dies mit der Minderheit 11 ganz klar festhalten: Sie legt 
eine Muss-Formulierung vor: «Sie (die Konzession) legt ent
sprechende Mindestanteile fest.» Es wird also im letzten 
Satz eine Muss-Formulierung eingefügt. 
Die SVP will, dass Schweizer Kultur - sei es Literatur, Film 
oder eben Musik - berücksichtigt und entsprechend auch 
gefördert wird. Wir müssen nicht immer nur ausländische 
Kultur bringen. Die Konzession muss diesen Mindestanteil 
der Schweizer Kultur festschreiben. Das verlangen wir als 
Minderheit 11. 
Ich bitte Sie, diese Minderheit zu unterstützen. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Nachdem Sie ja das SRG-Monopol 
nicht ausdrücklich schützen wollen, möchte ich Ihnen beliebt 
machen, für die Monopolanstalt SRG die Erteilung höchs-
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tens einer Fernsehkonzession und höchstens einer Radio
konzession pro Sprachregion vorzusehen. Mit anderen 
Worten: Ich möchte Ihnen beliebt machen, sich nicht gegen 
eine flächendeckende Konkurrenz zum zurzeit einzigen f1ä
chendeckenden Sender zu sperren. Das ist das Ziel meines 
Antrages. 
Ich möchte Sie einfach bitten - und ich würde es schätzen, 
für einmal von Herrn Bundesrat Leuenberger einen seriösen 
Kommentar zu einer meiner Fragen zu erhalten -, sich zu 
überlegen, was Sie mit der Unterbindung von flächende
ckender Konkurrenz bewirken. 
Es gibt - wie Sie zweifellos wissen - auf der Welt Kleinstaa
ten, aus denen heraus Programme gesendet werden, die 
weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus Beachtung fin
den - allerdings nur dann, wenn man ihnen im eigenen Land 
wenigstens eine Chance gibt, sich zu entwickeln. 
Ich habe vorhin mit Interesse zugehört, wie Sie sich in die
sem Saal in Jugendschutz im Fernsehprogramm ergingen. 
Ich finde das Engagement dafür grossartig, aber doch auch 
etwas weltfremd. Zum Beispiel die Ideen von Herrn Aesch
bacher bezüglich Jugendschutz: Sind Sie denn sicher, dass 
die Programme, für die Sie engen Jugendschutz machen, 
von den Jugendlichen überhaupt angeschaut werden? Man 
müsste hier jedem anraten: Gehen Sie sofort nach Hause, 
und sorgen Sie dafür, dass Ihre Jungen zu Hause nie MTV 
schauen I Sie haben doch überhaupt keine Möglichkeit, auf 
jene Sender einzuwirken, die von der Jugend geschaut wer
den. Deshalb muss ich Ihnen sagen: Glauben Sie doch nicht 
an diesen Heimatschutz, den Sie hier mit Funktionären ze
mentieren wollen. 
Ausgerechnet ich muss Sie fragen, was Sie sich eigentlich 
d~bei denken, wenn Sie auf politischer Ebene immer wieder 
«Offnung» propagierenl Im Bereich der Medien haben wir 
diese Öffnung längst, sie ist längst eine Tatsache. Wenn wir 
in der Schweiz jegliche flächendeckende Konkurrenz zur 
SRG verunmöglichen, dann sorgen wir einzig und allein da
für, dass in der Schweiz nie eine ernst zu nehmende Kon
kurrenz zu unserem einzigen flächendeckenden Sender 
entstehen kann, dass nie eine Konkurrenz entstehen kann, 
die sogar über das Land hinaus wirken könnte. Wir bräuch
ten keine Kommissionen und keine Behörden, die mit Funk
tionären solche Wirkung über das Land hinaus vorantreiben 
müssten. Wir hätten vielmehr etwas, das am Markt, bei den 
Menschen, Beachtung fände - so, wie das längst spielt auf 
dieser Welt, wenn unsere Jugendlichen, überhaupt sehr 
viele Fernsehkonsumenten Programme anschauen, die von 
aussen kommen. Und dann gehen wir hin und verhindern 
Konkurrenz in der Meinung, wir täten etwas Positives für den 
Fernsehmarkt Schweiz. 
Ermöglichen Sie die flächendeckende Konkurrenz, ermögli
chen Sie, dass von der Schweiz aus ernst zu nehmende 
Sender weltweit oder mindestens europaweit senden kön
nen. 
All denjenigen, die jetzt mit dem Service public kommen und 
sagen, wir bräuchten dieses geschützte Ghetto für den Ser
vice public, sage ich: Mit Monopolen machen Sie nie Service 
publicl Wenn Sie Service public machen wollen, dann müs
sen Sie Konkurrenz ermöglichen, damit das «public», damit 
der Konsument, auswählen kann; damit er entscheiden 
kann, was er als besser empfindet. Das verpflichtet den Pro
duzenten dazu, besser zu sein als der Konkurrent. Wettbe
werb ist der erfolgreichste Service public, den es gibt. 
Was Sie machen, ist Funktionärsschutz, ist der Aufbau eines 
Funktionärsghettos. Die Kontrollfunktionäre werden es dabei 
schön haben, weil kaum Gefahr besteht, dass das, was sie 
zu überwachen haben, überhaupt angeschaut wird. So gibt 
es auch keine Reklamationen, und das ist wunderbar für 
Funktionäre. Aber für den TV-Standort Schweiz, für den Ra
diostandort Schweiz, der zu anderen Zeiten schon weit über 
die Landesgrenzen hinaus Bedeutung hatte, ist die Konkur
renzverhinderungspolitik, die Sie hier betreiben, kontrapro
duktiv. 
Deshalb bitte ich Sie: Lassen Sie die flächendeckende Kon
kurrenz zu, indem Sie zum Einzigen, der jetzt flächende
ckend senden kann, eine Konkurrenz zulassen. 
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Bezzola Duri (RL, GR): Eine kurze Frage. Sie erwähnen 
. Wettbewerb, Sie erwähnen Markt. Ich stehe voll dahinter; 
das gibt gute Lösungen. Aber wie stellen Sie sich einen Ser
vice public mit Wettbewerb vor, wo kein Markt besteht? Es 
gibt viele Regionen ohne Markt. Wie wollen Sie Wettbewerb 
fördern, wenn es keinen Markt gibt? 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Wir sind nicht gegen Leistungsauf
träge, wenn sie für Minderheiten, für einzelne Gebiete, die 
anders nicht bedient werden können als mit einem Leis
tungsauftrag, unverzichtbar sind; dann soll das mit Leis
tungsaufträgen geschehen. Aber jeder, der ihn erfüllen will, 
darf dafür anbieten und dafür auch eine Konzession mit Ge
bühren bekommen. Aber noch einmal, Herr Bezzola: Es ist 
nicht Service public, wenn das «public» nicht unter verschie
denen Angeboten das beste auswählen kannl 
Service public findet dann statt, wenn Sie das produzieren, 
was das Publikum will; und das erreichen Sie im Wettbe
werb. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Zuerst eine Vorbemerkung: Wir 
sind nach wie vor in einem Bereich, wo wir ausnahmslos -
meiner Meinung nach klar ausnahmslos - regulieren. Wenn 
ich einzelne Voten gestern und heute gehört habe, dann 
muss ich schon Folgendes sagen: Wenn wir einzelne Artikel 
streichen und wenn in diesem Zusammenhang dann von li
beralisierung gesprochen wird, dann ist das für mich gera
dezu ein Hohn betreffend den Begriff Wettbewerb. 
Nun aber zu Artikel 27 Absatz 1: Ein Leistungsauftrag, der 
durch Empfangsgebühren finanziert wird, muss nicht nur in
haltlich, sondern klar auch quantitativ begrenzt werden, 
umso mehr als wir sehen, dass die zweiten und dritten Pro
gramme in der Bevölkerung wesentlich - wesentlich I - weni
ger Resonanz finden als die ersten Programme. Der 
Konzessionsgeber muss die Möglichkeit haben, diese Be
grenzung einzuführen. Selbstverständlich könnte man be
haupten, die bundesrätliche Fassung würde dem auch 
gerecht. Mir geht es darum, dass ganz klar nach oben be
grenzt wird und dass dies im Gesetz verankert wird. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je voudrais in
tervenir sur I'alinea 3 lettre c, la fameuse question des quo
tas. J'ai pu me rendre compte en ecoutant les commentaires 
des radios et televisions que le mot mame de quota donne 
de I'urticaire a tous les collaborateurs de la SSR. La mission 
que le groupe des Verts m'a confiee - de defendre la ques
ti on des quotas - est une mission assez perilleuse, parce 
que pas plus que n'importe qui dans cette salle, je n'ai inte
rat a me mettre a dos la television et la radio. 
Je vais pourtant defendre cette position, en commenoant 
peut-atre par rappel er que, dans le domaine du cinema par 
exemple, le risque d'une hegemonie des productions ameri
caines est evident. Alors que 80 pour cent des canaux de 
distribution sont entre des mains americaines, les films suis
ses ne representent que le 3 pour cent des entrees et les 
films americains les trois quarts. On se souvient neanmoins 
que lors de I'elaboration de la loi sur le cinema, les distribu
teurs ont pousse des hauts cris pour rejeter I'idee d'une in
tervention de l'Etat en faveur de la diversite cUlturelle, jurant 
que I'autoregulation interne suffisait a la garantir. Une affir
mation dont la preuve n'a jamais ete donnee. Je I'avais 
d'ailleurs dit acette occasion: iI est difficile de faire admettre 
que la culture n'est pas une marchandise comparable ades 
produits de lessive, et que la diversite culturelle n'est pas la 
petite soeur de la mondialisation economique. 
On avait tout de mame fini par admettre une forme d'incita
tion dans cette loi sur le cinema. Nous avions admis que ce 
n'etait pas absolument intolerable. De mame, nous avons 
aujourd'hui I'impression que ce n'est pas totalement desho
norant pour la SSR d'admettre que son statut de service pu
blic implique aussi certaines obligations. 
J'aimerais encore dire que la SSR detient des tresors d'his
toire contemporaine dans ses a.rehives. Ces images et ces 
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sons font partie de notre patrimoine et je trouve tras regret
table que ces medias ne les mettent pas plus en valeur. 
Oserai-je vous dire - mais ce la ne concerne peut-etre que 
les Romands - a quel point je souffre de voir par exemple 
qu'a I'occasion de ses 50 ans, la TSR galvaude ses tresors 
en nous proposant un concours absolument tristounet, en 
affublant les quelques bribes d'archives de questions abso
lument sans interet, alors qu'on aurait eu I'occasion de faire 
valoir beaucoup plus intelligemment ce patrimoine de 
grande valeur? 
Le groupe de l'Union democratique du Centre, qui reclame 
ici des quotas de musique suisse, semble ailleurs reticent a 
munir la SSR des moyens necessaires a assurer une pro
duction independante et originale. " serait pourtant utile que 
I'UDC reconnaisse que I'identite suisse ne se construit pas 
qu'avec de la musique populaire, Monsieur Föhn, ni avec 
des images de calendrier ou des manifestations patrioti
ques. Et la culture suisse ne peut pas non plus n'exister que 
tous les 35 ans dans des expositions nationales qui coOtent 
1 milliard de francs. " importe donc de poser comme exi
gence a une radio-television de service public qu'elle veille a 
promouvoir la production litteraire, tMätrale, musicale ou ci
nematographique du pays, meme si cette production n'est 
pas toujours d'un abord facile et qu'elle ne flatte pas le goOt 
immodere des gens pour le divertissement. La TSR affirme 
qu'elle fait beaucoup pour la musique, la litterature, la cul
ture au quotidien; nous nous en rejouissons. 
~article 27 que nous discutons ici n'en demande pas plus. 11 
pose simplement un garde-fou pour le cas ou iI en irait autre
ment plus tard. La version de la majorite de la commission a 
le merite d'inclure la litterature dans I'inventaire des produc
tions suisses a promouvoir, ce qui nous evite d'en rester a 
I'exclusivite de la musique populalre. Elle n'impose pas des 
quotas; elle dit simplement qu'iI pourrait y en avoir si la di
versite culturelle et les creations originales se trouvaient me
nacees. Si ce n'est pas le cas, tant mieuxl Nous croyons 
qu'on peut vlvre avec la simple mention d'un desir qui, le cas 
ecMant, deviendrait une exigence. C'est finalement a la 
SSR qu'lI appartiendra d'eviter ce veritable epouvantail que 
sont les quotas, selon les choix qu'elle fera. 
C'est la raison pour laquelle ie groupe des Verts vous invite 
a soutenir la majorite. 

Stump Doris (S, AG): Artikel 27 umfasst eigentlich zwei 
Themen: Das eine betrifft die Konzessionserteilung, das an
dere die Quoten für Schweizer Musik. Ich möchte die beiden 
Themen voneinander trennen und je einzeln etwas dazu sa
gen. 
Die SP-Fraktion unterstützt die Mehrheit in Bezug auf die Er
teilung der Konzession. Die Anträge, die jetzt eingetroffen 
sind - einerseits der Minderheitsantrag Hegetschweiler, an
dererseits die Anträge Schlüer und Schwand er -, sind dar
auf ausgerichtet, die SRG so sehr einzuschränken, dass sie 
schliesslich nur noch ein Programm senden kann, das viel
leicht eine Mehrheitsgruppe in der Schweiz erreicht, dass 
sie aber nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung, die halt un
terschiedlich sind, wirklich aufnehmen und ihre Programme 
zur Zufriedenheit der Bevölkerung gestalten kann. 
Angenommen, Sie würden dem Antrag der Minderheit zu
stimmen, so würde das bedeuten, dass die SRG ihre Pro
gramme nicht einmal mehr in ihrem heutigen Umfang 
senden könnte. Der Info-Kanal SF Info, auf dem Sie die 
Nachrichten, die "Tagesschau», «10 vor 10» und andere 
Programme in regelmässigen Abständen wiederholt bekom
men, müsste ausfallen. Ich meine, gerade mit diesem Kanal 
habe die SRG einen sehr guten Beitrag zur besseren Infor
mation der Bevölkerung geleistet, weil eben nicht alle Leute 
um halb acht oder um zehn vor zehn Uhr vor dem Fernseher 
sitzen können. Für mich mindestens ist das eine sehr gute 
Ergänzung des Angebotes; das wäre nicht mehr möglich, 
wenn Sie der Minderheit Hegetschweiler folgen würden. 
Im Radiobereich wären die Eingriffe im Moment noch viel 
stärker. Zum Beispiel müsste die «Musikwelle 531», die ge
rade auf Schwei~er Musik spezialisiert ist, eingestellt ader 
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zumindest eingeschränkt werden. Auch andere Programme 
wie z. B. das Jugendprogramm Virus wären bedroht. Wenn 
sich die SRG auf nur noch ein Programm beschränken 
müsste, wäre möglicherweise sogar DRS2 mit seinem brei
ten kulturellen Angebot bedroht. Als Hörerin und Bürgerin 
dieses Landes wünsche ich mir von der SRG ein Programm
angebot, das mit Gebühren finanziert ist, das breit ist und 
auch Minderheitsbedürfnisse abdeckt und nicht nur eine so 
genannte Mainstream-Unterhaltung und -Information bieten 
kann. 
In Absatz 2, wo es um die Formulierung «die Anzahl und die 
Art der Radio- und Fernsehprogramme» geht, unterstützt die 
SP-Fraktion mehrheitlich die Mehrheit. Ich persönlich habe 
bereits in der Kommission eine andere Haltung vertreten. 
Ich denke, der Bundesrat sollte nur über die Anzahl und 
nicht über die Art der Programme bestimmen, die die SRG 
schliesslich ausstrahlen kann. 
Zu den Quoten: Im Vorfeld dieser Revision haben sich die 
Musikschaffenden intensiv dafür eingesetzt, dass im Gesetz 
Quoten zur Unterstützung von schweizerischem Musik
schaffen verankert werden. Die SRG hat - wenn auch spät -
darauf reagiert. Am letzten Freitag wurde zwischen den 
schweizerischen Musikschaffenden und der SRG eine Ver
einbarung unterzeichnet, in der festgehalten wird, dass ei
nerseits die Bemühungen der SRG verstärkt werden, 
schweizerische Musik zu fördern, und dass andererseits die 
Musikschaffenden auf die obligatorische Festsetzung einer 
Quote im Gesetz verzichten. 
Ich habe vom Zuständigen der Musikschaffenden ein Mail 
erhalten - ich denke, einige von Ihnen haben es auch erhal
ten -, in welchem er explizit sagt, er fände es richtig, dass 
der Minderheitsantrag " (Heim Alex) , der jetzt von Herrn 
Föhn vertreten wird, zurückgezogen warden sei, und er er
warte von uns, dass der Antrag auf Streichung jeglicher Er
möglichung von Quoten auch zurückgezogen werde. Das 
haben wir gemacht: Wir verzichten darauf, gar keine Quo
tenmöglichkeit im Gesetz zu verankern. Die SP-Fraktion un
terstützt jetzt den Antrag der Mehrheit, in dem festgehalten 
wird, dass vom Bundesrat eine Mindestquote festgelegt wer
den kann, falls die erwähnte Vereinbarung nicht zu den Zie
len führt, die damit angestrebt werden. 
Ich bitte Sie im Sinne der SRG, der Vielfalt der Programme 
und einer vernünftigen Förderung von schweizerischem Mu
sikschaffen, die Anträge der SP-Fraktion zu unterstützen, 
d. h., die Programme nicht zu beschränken und auf eine de
finitive Festlegung von Quoten zu verzichten. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien va soutenir avec conviction la proposition de la ma
jorite de la commission a I'article 27 alinea 1 et donc le projet 
du Conseil federal: «Le Conseil federal octroie une conces
sion a la SSR.., " ne veut pas du tout ce que veulent la 
minorite Hegetschweiler et les autres propositions qui cher
chent, avec des formulations tras floues, a limiter quantitati
vement les programmes de la SSR SRG idee suisse, soit a 
la radio, soit a la television. Donc, non a la determination du 
nombre des programmes, parce que les consequences so nt 
tras claires, Madame Stump nous les a deja decrites. 11 est 
clair qu'on devrait renoncer a la possibilite d'entendre tous 
les programmes radio de la SSR, aussi bien dans les re
gions linguistiques que dans tout le pays. 
J'avais dit lors du debat d'entree en matiare que pour nous, 
la SSR SRG est un element tras important du federalisme, 
de la comprehension entre les cultures et les langues - iI y 
en a quatre en Suisse - et pour la coMsion nationale. Donc, 
la limitation a cet article 27 alinea 1 va a I'encontre de ce 
programme tras important de soutien de la SSR comme ins
trument de la coMsion nationale. 
Monsieur Schwander veut plus ou moins la meme chose, 
mais le maximum de la creativite est atteint par Monsieur 
Schlüer. Monsieur Schlüer, vous avez vraiment I'intention de 
detruire la SSRI Parce qu'avec votre proposition, on n'aurait 
plus la possibilite d'entendre les stations radio de la Suisse 
italienne et de la Suisse romande, puisque vous ne voulez 
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qu'une des trois stations radio et seulement dans la region 
Iinguistique. 
Ihre absurden Theorien über die Konkurrenz sind einfach 
sehr gefährlich, und sie widersprechen der Verfassung, das 
muss man klar sagen. Service public ist kein Ghetto. Service 
public ist in diesem Fall - in einem so wichtigen Gebiet wie 
der Information und der Kultur, das von der SRG SSR abge
deckt wird - ein sehr wichtiges Instrument für unsere Ver
ständigung zwischen den vier Sprach regionen, für unseren 
Dialog, für unsere Kohäsion und unseren Zusammenhalt. 
Signor Schlüer, le devo dire che come rappresentante della 
minoranza sono profondamente offesa dal suo modo di fare 
politica. Questo e iI modo per distruggere iI nostro Paesel 10 
mi ribello profondamente, non dico alla sua ignoranza - per
cM e troppo - ma al fatto che lei proprio non si interessa as
solutamente dei fatto che la Svizzera e un Paese molto 
complesso, molto delicato, che €I una «Willensnation». Se 
noi non curiamo ogni giorno iI percM dei nostro stare as
sieme, un domani la Svizzera non esistera piul 
J'en viens maintenant a la proposition de mlnorite Polla, a 
I'article 27 alinea 3 lettre a, qui a ete reprise par Monsieur 
Föhn. Je trouve qu'i1 est un peu exagere de fixer dans la 
concession non seulement le nombre de programmes, mais 
aussi le type de programmes. C'est une surreglementation 
qui avait aussi ete critiquee en commission. Le groupe de
mocrate-chretien va donc soutenir la proposition de minorite 
Polla. 
En outre, a la lettre c, nous avons retire la proposition de mi
norite 11 (Heim Alex), parce que nous avons reQu la semaine 
passee une charte ou I'on a trouve une solution pour la mu
sique suisse, pour la «Volksmusik». Nous allons donc voter 
la proposition de la majorite a la lettre c. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Frau Simoneschi, können Sie mir 
sagen, inwiefern die SRG zerstört wird, wenn man ihr in je
dem Sprachgebiet auf sicher einen Kanal reserviert? Kön
nen Sie mir sagen, wie dadurch die Verfassung verletzt 
wird? Können Sie mir sagen, ob jeder, der nicht die Pro
gramme der SRG schaut, das Land zerstören will? 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Sie spielen mit diesem 
Antrag, Sie spielen mit den Wörtern. Sie sind sehr schlau; 
Sie sind ein Schlaumeier. (Heiterkeit) Wir brauchen keine 
quantitative Definition von Sendungen, Kanälen und Pro
grammen. Wir wollen einfach, dass die SSRlSRG ihre drei 
oder auch vier Programme anbietet. Aber wichtig ist, dass 
z. B. das erste Programm, RSI Rete Uno, auch in Lausanne 
und in Zürich gehört wird, dass die RSR La Premiere auch 
im Tessin und in Zürich gehört wird - und das wollen Sie 
eben nichtl (Teilweiser Beifall) 

Weigelt Peter (RL, SG): Zurück zur Sachlichkeit. Worum 
geht es in diesem Artikel? Es geht darum, dass wir in der 
schweizerischen Medienlandschaft eine gewisse Berechen
barkeit, eine gewisse Stabilität in der Ordnung, herstellen 
wollen. Der Antrag der Minderheit Hegetschweiler, der zur 
Diskussion steht - die FDP-Fraktion unterstützt diesen An
trag, nicht die Anträge Schlüer und Schwander -, will nichts 
anderes als für den Kanton Tessin und die Westschweiz den 
Status quo, wie er heute besteht, sichern. In der West
schweiz und im Tessin ändert sich nichts; wir garantieren 
den heutigen Bestand. Das ist in einer Zeit, in der wir von 
Sparen sprechen, in diesem Umfeld sicher etwas wert. In 
der Deutschschweiz wollen wir aber ebenfalls auf das Ni
veau der Westschweiz und des Tessins mit zwei Fernseh
sendern und drei Radiosendern reduzieren. Wenn Sie den 
Programmauftrag unter Artikel 26 lesen, dann sehen Sie, 
dass es möglich ist, den Service public mit fünf Sendern zu 
erfüllen. Wer etwas anderes sagt, versteht unter dem Pro
grammauftrag etwas anderes. Aber was in Artikel 26 defi
niert ist, kann so erfüllt werden. 
Es ist ganz entscheidend für den Markt, und zwar für den 
gesamten Medienmarkt, dass klar ist, in welchem Rahmen 
sich der Hauptmarktteilnehmer, staatlioh gostützt und geför-
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dert, bewegt. Wenn sich der Quasi-Monopolist immer weiter 
ausdehnen kann, hat das Einfluss auf die Planung der priva
ten Investoren und der privaten Veranstalter. Sie investieren 
nur dann, wenn sie Sicherheit und Gewissheit haben, dass 
sie in einem Markt nicht irgendwann von einer staatlich ge
stützten Institution unterlaufen werden. Mit der Definition 
.. dreVzwei» schaffen wir diese Sicherheit. Wir gewährleisten 
damit den Status quo in der Westschweiz und im Tessin, und 
wir schaffen in der Deutschschweiz mit drei Radio- und zwei 
Fernsehsendern auf einem hohen Niveau Stabilität und Be
rechenbarkeit für die privaten Veranstalter. Damit schaffen 
wir auch Investitionssicherheit, was ganz entscheidend ist. 
Es geht also hier in keiner Art und Weise um Patriotismus 
und um die Zukunft der Schweiz; es geht darum, dass wir im 
Medienmarkt klare, erkennbare LImiten setzen und klar de
finieren, wo der staatlich finanzierte Hauptveranstalter, der 
nationale Service-public-Veranstalter, agiert und wo wir 
Raum und Platz für regionale, privat finanzierte Service
public-Veranstalter lassen. So viel zum Antrag der Minder
heit Hegetschweiler. 
Zum Antrag der Minderheit Polla, dessen Begründung von 
Herrn Föhn übernommen wurde: Wir sind klar der Meinung, 
dass der Bundesrat in seinen Konzessionen nur die Anzahl 
und nicht die Art der Programme definieren soll. Es liegt im 
Bereich der Freiheit des Veranstalters, Programme zu ver
anstalten, die im Markt ankommen, die er seinen Zielgrup
pen zuführen will. Es ist ganz entscheidend, dass es hier 
eine Entwicklungsmöglichkeit gibt. Ein Programm entwickelt 
sich; es darf nicht sein, dass es durch eine Konzession ir
gendwo zementiert ist und einer Entwicklung des Marktes 
oder der Technologie nicht folgen kann. Die Art der Pro
gramme sollte also nicht Gegenstand def Konzession sein. 
Zum Thema Quoten: Wir sind grundsätzlich dagegen, dass 
Quoten auf Gesetzesstufe definiert werden. Es ist Sache der 
Veranstalter, mit den entsprechenden Zielgruppen die Quo
ten zu definieren. 

Föhn Peter (V, SZ): Die meisten Votanten vergessen, dass 
es auch lokale und regionale Anbieter gibt. Es muss nicht 
immer nur die SRG sein und geben. Dem Votum Schlüer 
kann ich vollends zustimmen. Es kann natürlich da und dort 
einschneidend sein, muss es aber nicht unbedingt. Ich ver
weise noch einmal auf die Regionalität und das Lokale. 
Ich bitte Sie, dem Einzelantrag Schwander zu folgen, ob
wohl ich die Minderheit Hegetschweiler unterstütze. Herr 
Schwander verlangt, dass .. höchstens drei» Radiopro
gramme - bei der Minderheit heisst es einfach .. drei» - und 
zwei Fernsehprogramme konzessioniert werden. Herr 
Schwander nimmt das Wort .. höchstens» noch hinein, und 
ich glaube, dem kann man folgen. Es ist keine Einschrän
kung des Ist-Zustandes; es wäre so, wie es heute ist. Wir 
haben dann natürlich auch die entsprechenden Fenster 
noch frei für andere Veranstalter, auch zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
Wenn regionale und lokale Veranstalter das Angebot abzu
decken gewillt sind, würden unter Umständen - nein, ich be
haupte sogar: mit Sicherheit - ein TV- und zwei Radio
programme pro Sprachregion durchaus genügen. Es ist also 
eine absolut vertretbare und offene Formulierung. 
Dieser Antrag kann aber auch aus liberaler, aus wirtschaftli
cher Sicht recht positiv betrachtet werden, indem wir eben, 
wie schon gesagt, den lokalen und regionalen Veranstaltern 
eine zusätzliche Chance geben könnten. Da muss ich mei
ner Vorrednerin noch sagen, dass ich nicht gesagt habe, 
dass es nur um Volksmusik geht, überhaupt nicht. Was aber 
verlangt wird und was von der SRG nicht angeboten wird 
oder nicht mehr angeboten werden könnte, würden mit Be
stimmtheit regionale Anbieter sofort aufnehmen. Wenn wir 
diesen Anträgen - jenem der Minderheit bzw. insbesondere 
den Einzelanträgen - folgen würden, könnte man mit Be
stimmtheit Gebühren sparen. Das zu Artikel 27 Absatz 1. 
Bei Absatz 3 bitte ich auch, wie die FDP- und die CVP-Frak
tion, meinem MinderheItsantrag zu folgen, und bei Absatz 3 
Litera e bin ich relativ grosszügig. Es wurde von der Charta 
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gesprochen; man könnte diese Bestimmung fallen lassen. 
Ich persönlich kenne die Charta nicht, und wenn das dann 
genügen würde, kann man es im Ständerat immer noch 
streichen. 
Ich bitte Sie, vorläufig an dieser Formulierung festzuhalten. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Bei diesem Artikel 27 möch
ten wir eine möglichst grosszügige, freiheitliche Lösung -
eine freiheitliche Lösung, die Möglichkeiten zum Auffangen 
von Veränderungen gibt und die auch die Anliegen und die 
Marktsituation in diesem Gebiet widerspiegelt. Deshalb leh
nen wir den Minderheitsantrag Hegetschweiler ab. 
Der Minderheitsantrag Hegetschweiler zu Absatz 1 will ja 
ganz klar bereits von Anfang an in diesem Markt Grenzen 
setzen - Grenzen, die unnötig sind, und Grenzen, die In die
sem Falle lediglich dem Schutz der Privaten dienen. Das 
passt mit dem Liberalismus und mit dem gepredigten Kon
zept von mehr Freiheit überhaupt nicht zusammen, aber es 
kommt von dieser Seite. 
Zu Absatz 3 Litera a: Hier können wir mit der Minderheit 
Polla bzw. Föhn stimmen, indem wir der Meinung sind, dass 
die Anzahl der Radio- und Fernsehprogramme bestimmt 
werden soll, aber nicht die Art der Programme. Die Art wird 
sich auch wieder aus den Bedürfnissen, aus dem so ge
nannten Markt, ergeben, und hier muss es eine gewisse 
Freiheit geben. Wir können flexibler auf sich verändernde 
Umstände eingehen, wenn wir hier nicht auch gleich die Art 
der Programme festlegen. 
Bei Absatz 3 Litera c stimmen wir mit der Minderheit Polla. 
Auch hier ist es für uns eigentlich etwas fragwürdig, wenn 
wir Mindestanteile festlegen müssen: Auch hier sollte Flexi
bilität gegeben sein. 
In diesem Sinne stimmen wir mit der Mehrheit, ausser bei 
Absatz 3, wo wir mit der Minderheit Polla stimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zur Frage der Anzahl der 
Programme der SRG: Hier möchte ich auf den Grundsatz 
zurückkommen, den ich beim Eintreten auf diese Vorlage 
bereits erwähnt habe. Mit diesem ganzen Gesetz möchten 
wir eine starke nationale Radio- und Fernsehgesellschaft 
schaffen - beziehungsweise garantieren, weil es sie ja 
schon gibt. Ich muss es nochmals sagen: Die wahre Konkur
renz der SRG, das sind nicht lokale oder sprachregionale 
Veranstalter, die heute in der Schweiz noch nicht zum Zuge 
kommen könnten. Die wahren Konkurrenten sind jene im 
Ausland: in Deutschland, Frankreich und Italien. Von daher 
wollen wir eine starke SRG haben. 
Nun gehört zu einer starken SRG nicht, dass sie pro Sprach
region ein einziges Programm verbreiten könnte. Natürlich 
gibt es die Idealvorstellung für die Kohäsion dieses Landes, 
dass in einem einzigen Programm möglichst viele Gesell
schaftsschichten angesprochen werden könnten. Das ist 
aber durch die Realität längst überholt, und das ist insbeson
dere auch durch das Programmangebot aus dem Ausland 
längst überholt. Es ist heute so, dass Sie einen Kultursen
der, einen Jugendsender, einen Sender für klassische Mu
sik, einen Informationssender usw. haben. Aber dass das 
ein und dieselbe starke SRG machen muss, im Namen der 
nationalen Kohäsion, das ist die tiefe Überzeugung des Bun
desrates. Deswegen möchte er der SRG die Anzahl der Pro
gramme nicht beschränken. 
Herr Schlüer, es ist ein Irrtum zu glauben, dass sich ein Feld 
auftäte, wenn man die SRG auf möglichst wenige Pro
gramme beschränken würde, auf dem sich innovative 
schweizerische Fernseh- und Radiokonkurrenz sammeln 
und entfalten könnte. Das ist eben nicht so, sondern diese 
allfälligen Lücken, die so geschaffen würden, die würden 
durch die ausländische Konkurrenz geschlossen. Deswegen 
halten wir hier an unserer Fassung fest. 
Zur zweiten Frage, ob auch über die Art der Programme be
stimmt werden könne, einfach eine Erklärung, damit das 
nicht falsch verstanden wird: Es ist natürlich Aufgabe der 
Konzessionsbehörde - also des Bundesrates -, festzule
gen, ob ein solches Gesuch der SRG dann in einem Ju-
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gendprogramm oder in einem Car-Programm bestünde, je 
nachdem eben in einem Spartenprogramm bestünde. Es 
geht natürlich nicht darum, dass wir einem Veranstalter ein
fach sagen, er könne nochmals ein weiteres Programm ha
ben, ohne dass man sich über die Art und Weise - ob jetzt 
Jugendprogramm, Kulturprogramm, Informationsprogramm 
usw. - irgendwie einigt. Es geht nicht darum, dass die Kon
zessionsbehörde im Detail sagen würde, wie dieses Jugend
programm - DRS3 beispielsweise - exakt ausgestaltet sein 
muss; das liegt in der Autonomie des Veranstalters. 
Zur Frage der Quoten: Hier ersuchen wir Sie, die beiden 
Minderheiten abzulehnen. Was die Minderheit I vorschlägt, 
ist an und für sich, rein puristisch gesehen, schon recht, 
aber sie nähme dem Bundesrat die Möglichkeit eines Druck
mittels. Ich bin nicht ganz sicher, ob letztlich nicht doch das 
Druckmittel drohender Quotenregelungen - es hat ja im Par
lament vonseiten aller Fraktionen immer wieder Vorstösse 
für solche Quotenregelungen gegeben - auch ein bissehen 
dazu geführt hat, dass sich die SRG bewegt hat. Gerade im 
Bereich des Films und der Musik ist in letzter Zeit einheimi
sches Schaffen sehr viel stärker gefördert worden. Ich 
glaube, das hat der Qualität der Programme durchaus ge
dient. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass für 
den Fall der Fälle, wenn solche Kriterien zu wenig angewen
det werden, im Notfall, auf dem Verordnungswege oder in 
der Konzession zu einer Quote gegriffen werden könnte. Es 
ist vielleicht gar nicht schlecht, dass man dieses Damokles
schwert noch ein wenig "baumeln» lässt. 
Deswegen sollten beide Minderheitsanträge abgelehnt wer
den. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Effectivement, 
le nombre de programmes que certains proposent m'incite a 
quelques reflexions, plus particulierement la proposition 
Schlüer. 11 est vrai que nos veritables concurrents sont 
quand mame la France, l'Italle, l'Allemagne et l'Autriche -Ies 
pays qui nous entourent; et en demandant une seule chaine 
par region linguistique, on met la SSR en difficulte. Alors, 
cette magnifique ouverture que vous proposez va avantager 
clairement et nettement les chaines etrangeres, puisque cel
les-ci ont un potentiel important. Je constate que vous etes 
un precurseur Ei I'ouverture europeenne, et cela me fait 
quand mame plaisirl 
Alors, au nom du federalisme et de la coMsion nationale, je 
vous demande de soutenir la majorite de la commission. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es ist ein ganz 
wichtiger Entscheid, den wir hier zu fällen haben. Die Kom
mission hat den seinerzeitigen Antrag Hegetschweiler mit 
12 zu 9 Stimmen abgelehnt. Wir haben in der Eintretensde
batte etwas Wichtiges festgehalten: Wir gehen von einer ge
samten Medienordnung aus, in der sowohl die SRG als auch 
die privaten, möglicherweise sprachregionalen, aber zumin
dest die lokalen Anbieter ihre Aufgabe zu erfüllen haben. 
Die Konzeption im Antrag der Minderheit Hegetschweiler 
geht eigentlich davon aus, dass man die Privaten, die Regio
nalen stärkt, indem man die SRG schwächt, indem man ihr 
quasi ein Korsett anlegt, das verhindert, dass sie sich auch 
~ntwickeln und ihren Auftrag wahrnehmen kann. Das ist der 
falsche Weg. Wenn Sie der SRG x Programme abschnei
den, ist es überhaupt nicht so, dass dann andere, Private, 
warten, in die Lücke springen und das dann kommerziell 
besser ausnützen. 
In Artikel 26 haben wir der SRG einen Auftrag erteilt. Sie 
muss zur kulturellen Vielfalt beitragen, sie muss das schwei
zerische Film- und Literaturschaffen fördern usw. Die SRG 
hat einen Riesenauftrag, im Sinne des Service public für die
ses Land eine Medienordnung mitzugestalten und Pro
gramme zu veranstalten. Jetzt wollen Sie in Artikel 27 der 
SRG praktisch das Instrument wegnehmen, nämlich die Pro
gramme, mit denen sie diesen Antrag auch umsetzen kann. 
Dann muss ich Sie einfach auf etwas aufmerksam machen. 
Es ist heute ein soziologisch-kulturelles Phänomen, dass wir 
eine zunehmende Segmentierung im Publikum haben. Es 
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hören nicht mehr alle das Gleiche in der gleichen Art zur 
gleichen Zeit. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die 
man auch in unserem Land ganz deutlich spürt. Deshalb ist 
es eben auch notwendig, dass die SRG, damit sie ihren Auf
trag auch erfüllen kann, zunehmend auch segmentierte Pro
gramme anbieten kann. Sonst kann sie ihrer Aufgabe nicht 
gerecht werden. 
Etwas muss hier noch einmal deutsch und deutlich gesagt 
werden: Verschiedene Antragsteller haben immer von der 
MonopolsteIlung der SRG gesprochen, die zementiert 
würde, indem man die Beschränkung der Anzahl der Pro
gramme eben nicht im Gesetz festschriebe. Die SRG hat 
aber kein MonopoIl Die SRG ist in einem offenen Markt. Wir 
haben es auch vom Bundesrat gehört, wie viele Konkurrenz
sender auf die Schweiz einstrahlen: Mehr als die Hälfte der 
Leute schauen heute schon ausländische Programme. Hier 
die SRG zu schwächen heisst im Grunde genommen auch, 
den Auftrag, den die SRG hat, zu schwächen. 
Dann muss auch deutlich darauf hingewiesen werden - das 
haben wir in der Kommission eingehend diskutiert -, dass es 
nicht so ist, dass wir heute eben nur drei Radio- und zwei 
Fernsehprogramme haben. Das mag im Tessin und in der 
Romandie der Fall sein, aber auch für die Romandie gibt es 
jetzt den Plan, beispielsweise SF Info einzuführen. Das ist 
eine hervorragende Dienstleistung, die in der Deutsch
schweiz gut angekommen ist. Mit Ihrem Antrag wird das 
aber nicht mehr möglich sein. Man muss dann in der 
Deutschschweiz nicht nur SF Info abschalten, man muss in 
der Deutschschweiz auch Virus, Swiss Classic, Swiss Jazz 
usw. abschalten. Man kann diese wichtigen Programme -
Spartenprogramme, die der zunehmenden Segmentierung 
der Publikumswühsche entsprechen - auch in den anderen 
Regionen nicht mehr entwickeln. Das ist die Konsequenz 
dieses Antrages. Wollen Sie das? 
Der Antrag geht von einer falschen Annahme aus, nämlich 
von der Annahme, mit der Beschränkung der SRG hätten 
die Privaten eine schöne .. Wiese», in die sie dann auch 
zwingend springen würden. Dem ist nicht sol Man kann nur 
mit Deutlichkeit darauf hinweisen: Wir schwächen damit ei
gentlich unser Angebot, unseren Service public - die Auf
gabe, die wir der SRG in Artikel 26 übertragen. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Mehrheit - sie obsiegte 
mit 12 zu 9 Stimmen -, den Minderheitsantrag Hegetschwei
ler abzulehnen. Es wäre sonst wirklich fatal. Wir würden jetzt 
wirklich mit Regulierungen eingreifen und die SRG dazu ver
dammen, ihre heutige Tätigkeit massiv einzuschränken. Das 
ist nicht der Weg der Liberalisierung. 
Dann noch eine Bemerkung zum Minderheitsantrag Polla 
bzw. Föhn - er wurde in der Kommission nur ganz knapp ab
gelehnt, mit 11 zu 10 Stimmen -, wegen der Art der Pro
gramme (Abs. 3 Bst. a): Wenn der Minderheitsantrag Heget
schweiler angenommen wird, dann hat Herr Föhn Recht. 
Man muss dann der SRG nicht noch vorschreiben, welcher 
Art diese zwei oder drei Programme sein sollen. Aber wenn 
der Minderheitsantrag Hegetschweiler abgelehnt wird, ist es 
doch für den Bundesrat bei der Konzessionserteilung ge
rade wichtig, dass er auch etwas zur Art der verschiedenen 
Programme sagt. Wenn er eben zusätzliche Programme 
konzessioniert, dann will er auch sagen wofür, gerade auch 
im Interesse möglicher privater Konkurrenz. Insofern würde 
der Minderheitsantrag Polla bzw. Föhn eigentlich den Anlie
gen von Herrn Föhn widersprechen. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag Polla bzw. Föhn ab
zulehnen. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen das zwar sehr knapp, aber 
es ist ein Antrag, der meines Erachtens angesichts Ihrer 
Vorstellungen sogar zum Eigentor werden könnte. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Föhn möchte noch 
eine persönliche Erklärung abgeben. 

Föhn Peter (V, SZ): Ganz kurz, Herr alt Kommissionspräsi
dent: Für uns - ich spreche für die SVP - hat die SRG sehr 
wohl eine Monopolstellungl Sie ist die Einzige, die Gebühren 
einziehen darf und auch einzieht. 
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Abs. 1 -AI. 1 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Schwander .... 118 Stimmen 
Für den Antrag Schlüer .... 17 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 124 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 36 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Ti'oisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Abs. 3 Bst. a - AI. 3 let. a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 151 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 

Abs. 3 Bst. C - AI. 3 let. c 

Abstimmung - Vote 

3 mars 2004 

Für den Antrag der Mehrheit .... 137 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit" .... 45 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr 
La seance est levee EI 12 h 55 
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Vierte Sitzung - QuatriE~me seance 

Mittwoch, 3. März 2004 
Mercredi, 3 mars 2004 

15.00 h 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federal 18.12.02 {FF 2003 1425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil natlonai 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 28 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, Kur
rus, Schenk, Seiler, Theiler) 
Titel 
Einschränkung von Zielgruppen- und Spartenprogrammen 
Text 
Der Bundesrat kann der SRG in Ausnahmefällen Konzessio
nen fOr die Veranstaltung von zielgruppenorientierten Pro
grammen und Spartenprogrammen erteilen, sofern keine 
anderen Programmveranstalter die Konzessionsvorausset
zungen erfüllen (Art. 53 Abs. 1 Bst. b und Art. 55). 

Antrag Dupraz 
Streichen 

Antrag Rey 
Streichen 

Art. 28 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, Kur
rus, Schenk, Seiler, Theiler) 
Titre 
Limitation des programmes conous pour un public cible et 
des programmes thematiques 
Texte 
Le Conseil federal peut exceptionnellement octroyer des 
concessions a la SSR pour la diffusion de programmes con
cua pour un public cibla ou da programmes thematiques, 
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dans la mesure ou aucun autre diffuseur ne remplit les 
conditions d'octroi d'une concession (art. 53 al. 1 let. b et 
art.55). 

Proposition Dupraz 
Biffer 

Proposition Rey 
Biffer 

Weigelt Peter (RL, SG): "Zielgruppen- und Spartenpro
gramme.. ist ein Thema, das praktisch auch in Artikel 26 
oder Artikel 27 hätte diskutiert werden können, unter den Ti
teln "Programmauftrag" oder "Konzession .. der SRG. Wir 
sind klar der Meinung, dass die SRG einen Service-public
Auftrag zu erfüllen hat, dieser irgendwo aber auch gefasst 
werden muss. Herr Generaldirektor Walpen von der SRG 
hat einmal an einer Podiumsveranstaltung auf die Frage, 
wie er den Service public definiere, gesagt, dass dies alles 
Leistungen selen, die von der Gesellschaft gefordert, aber 
vom Markt nicht finanziert werden. 
Wenn das eine Definition ist, die wir als gültig anschauen, 
haben Zielgruppen- und Sparten programme in einem Ser
vice public eben überhaupt nichts verloren. Denn beispiels
weise beim Jugendradio haben wir eine funktionierende 
private Alternative zu DRS3: "Radio 105 ... Es macht keinen 
Sinn, ein Zielgruppen- oder Sparten programm mit öffentli
chen Mitteln zu ,finanzieren, wenn ein solches auch im priva
ten Markt verfügbar ist. 
Deshalb habe ich in meinem Minderheitsantrag - Sie sehen 
das auf Seite 26 der Fahne - auch ganz klar darauf hinge
wiesen, dass die SRG nur dann Zielgruppen- und Sparten
programme veranstalten darf, wenn keine anderen Pro
grammveranstalter die Konzessionsvoraussetzungen für die
ses Objekt erfüllen. Wenn wir also die Konzession fOr einen 
Jugendsender ausschreiben und es einen privaten Veran
stalter gibt, der die Konzessionsvoraussetzungen erfüllen 
kann, dann ist sie dem Privaten zuzuweisen und nicht der 
SRG. Wenn es auf der privaten Ebene keine Veranstalter 
gibt, wollen wir der SRG ein solches Programm nicht verbie
ten; aber sie soll nicht in direkter Konkurrenz zu privaten Ver
anstaltern stehen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, bei Artikel 28 der Minderheit 
zuzustimmen. Denn es ist nicht so, dass wir hier der SRG 
einfach etwas verbieten. Aber wir wollen dann, wenn es ei
nen Wettbewerb zwischen dem öffentlich-rechtlichen Veran
stalter SRG und einem privaten Veranstalter gibt, dem 
privaten Veranstalter die Möglichkeit zur Umsetzung bieten. 
Also nochmals, der entscheidende Teilsatz im Minderheits
antrag zu Artikel 28 ist: cc.... sofern keine anderen 
Programmveranstalter die Konzessionsvoraussetzungen er
fOlien ... 
Ich bitte Sie um Unterstützung der Minderheit. 

Rey Jean-Noäl (S, VS): A I'article 27, le conseil a eu la sa
gesse de ne pas limiter les programm,es pour la SSR. Je 
pense qu'i1 faut etre logique et poursuivre avec cetle bonne 
intention, et, par consequent. tracer I'article 28. De quoi 
s'agit-il? 
A I'article 28, on prevoit que ccle Conseil federal peut oc
troyer a la SSR des concessions pour la diffusion de pro
grammes concus pour un public cible et des programmes 
thematiques, s'ils .... n'entravent pas outre mesure le deve
loppement des autres diffuse urs.. . Donc, ce que I'on a 
don ne a I'article 27, on le reprend un peu a I'article 28. 
Par "programmes conous pour un public cible .. , on entend 
notamment des programmes de radio, par exemple DRS2. 
Espace 2, Rete Tre. Mais ce qu'il est aussi important de 
prendre en consideration, ce so nt les programmes themati
ques de la SSR SRG qui sont dedies a I'information, SF info 
par exemple, ou les chaines musicales, par exemple Radio 
Swiss Classic, Radio Swiss Pop, Radio Swiss Culture & 
Jazz. A mon avis, iI serait faux de vouloir soumetlre ces pro
grammes tMmatiques de qualitlil au couperet d'entraves et 
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de mesures afin de favoriser d'autres diffuseurs. Et ceux-ci 
ne sont pas· les radios ou les b~levisions locales, mais des 
groupes de medias etrangers. Je ne comprends pas la logi
que qu'iI y a EI vouloir Iimiter ici le champ d'action de la SSR, 
sur des programmes qui sont tres apprecies du public, pour 
laisser la liberte ades groupes de mildias etrangers d'occu
per le terrain. 
Ce que je preconise en proposant de biffer I'article 28, ce 
n'est pas la liberte totale: le Conseil federal maintiendra son 
pouvoir d'appreciation dans le cadre de la concession. Pour
quoi vouloir tout regler et tout fixer dans la loi? On doit faire 
confiance au Conseil federal qui, lors de I'octroi de la con
cession, saura peser les interets de chacun. Voils. le sens de 
ma proposition. 

Dupraz John (RL, GE): Eh bien, une fois n'est pas cou
tume: un bon socialiste et un bon radical peuvent avoir les 
memes idees et viser les memes objectifsl Je constate que 
dans cette loi, on s'ingenie a mettre des entraves au service 
public, a le chlcaner, a lul dresser des embüches pour I'em
pech er d'accomplir sa mission. Comme ce la a ete dit par le 
preopinant, ce probleme doit etre regle dans la concession 
et iI n'est pas necessaire d'apporter des complements EI cet 
article 28 et de mettre ainsi des entraves a la SSR SRG. 
C'est pourquoi iI serait faux et speculatif de supprimer ou 
d'interdire de tels programmes en raison des interets ou des 
possibilites d'autres diffuseurs. Ce so nt les besoins du public 
qui doivent etre determinants et primerl I:article 28 est donc 
inutile et contre-productif. 
C'est pourquoi je vous demande, avec le preopinant, de bien 
vouloir le bifferl 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt bei Ar
tikel 28 die Mehrheit. Das Ziel der Minderheit ist es - auch 
wenn es hier etwas verklausuliert und abgeschwächt prä
sentiert wird -, die dritten Programmketten DRS3 und "COU
leur 3» anzugreifen. Das ist eine alte Strategie der Pri
vatradios, da ihnen diese starken Konkurrenten auf dem 
Markt ein Ärgernis sind. 
In der Kommission wurde das zwar immer wieder bestritten 
und gesagt, dass es nicht darum gehe. Aber wenn man den 
Text genau liest, wird klar, dass es letztlich genau um den 
Angriff auf diese dritten Senderketten geht. Die dritten Pro
grammketten können eben auch als Zielgruppenprogramme 
verstanden werden, und wenn man dann begrOndet, dass 
eine Konzession unmöglich wird, sobald auf dem privaten 
Markt diese Zielgruppe ebenfalls abgedeckt wird, ist das ein 
klarer Angriff auf diese dritten Senderketten. 
Für die SP ist aber klar, dass die SRG diese Programmket
ten ausstrahlen muss und dass sie zum Programmauftrag, 
zur umfassenden Versorgung der Bevölkerung in allen Ge
nerationen mit allen publizistischen Ausrichtungen gehören. 
Der Bundesrat soll deshalb die Möglichkeit haben - es ist 
keine zwingende Verpflichtung -, solche Programme auch 
zu konzessionieren und sie in diesem Falle als Gesamtpro
grammauftrag eines Anbieters, der SRG, zu verstehen. 
Ich bitte Sie destialb, der Mehrheit zuzustimmen und diesen 
Angriff auf die dritten Senderketten der SRG abzuwehren. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien soutient la majorite et vous demande de ne pas vo
ter la proposition de la minorite Weigelt. Comme on I'a deja 
entendu en langue allemande, nous partageons le meme 
avis. Ici, c'est une attaque directe surtout contre les troisie
mes programmes de radio qu'on retrouve dans les trois re
gions Iinguistiques et qui so nt offerts par la SSR. 
Le mandat de service public de la SSR est inscrit dans la 
Constitution. C'est important que la SSR puisse aussi offrir 
aux jeunes des programmes avec un contenu interessant et 
qui rejoigne aussi le contenu des autres programmes. Je me 
demande pourquoi le service public ne devrait pas faire des 
emissions et des programmes avec des contenus pour les 
jeunes. Au contraire, peut-etre qu'on devrait faire encore 
plus pour les jeunes que pour les autres generations. Done, 
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ici, la proposition de la minorite Weigelt est une attaque -
indirecte, si vous voulez -, et je vous prie de ne pas I'accep
ter. 
De plus, dans la formulation du Conseil federal, qui est re
prise par la majorite, iI y a aussi une assurance qui est don
nee dans le sens que le Conseil federal peut octroyer a la 
SSR "des concessions pour la diffusion de programmes 
conous pour un public cible et de programmes thematiques, 
s'ils .... n'entravent pas outre mesure le developpement des 
autres diffuseurs». 
Donc, les prives sont preserves par cette phrase qui a ete in
troduite a I'article 28 dans la version du Conseil federal et de 
la majorite, version que je vous prie de soutenir. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, entweder 
der Mehrheit und dem Bundesrat oder dann dem Antrag 
Rey/Dupraz zuzustimmen. 
Wir möchten einerseits, dass Spartenprogramme tatsächlich 
möglich sind, möchten allerdings nicht, dass das in der 
Weise ausufern würde, dass jedes Programm, das sich an 
mehrere Schichten wendet, überflüssig wOrde, weil es am 
Schluss nur noch Spartenprogramme gäbe. Das wäre nicht 
der Sinn des Kohäsionsgedankens, der bei der Programm
gestaltung ja auch im Hintergrund steht. Zuerst meinte ich 
eben, der Antrag bedeute, es dürfe überhaupt keine Spar
tenprogramme mehr geben, aber so, wie Sie es begrOndet 
haben, ist das nicht die Meinung, sondern Sie möchten hier 
einen Beitrag zu einer beschränkten Abmagerung dieses et
was zu fetten Gesetzes leisten. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, entweder dem Bundesrat bzw. 
der Mehrheit zuzustimmen oder dann den Artikel zu strei: 
chen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Streichungs
anträge lagen der Kommission nicht vor, wir haben sie auch 
nicht diskutiert. Ich möchte mich vor allem mit dem Minder
heitsantrag Weigelt auseinander setzen. Wie immer war das 
Abstimmungsresultat sehr knapp, 11 zu 9 Stimmen; Sie se
hen, eine ansehnliche Minderheit steht hinter dem Antrag 
Weigelt. Ich möchte Ihnen aber doch sagen, weshalb die 
Kommission mehrheitlich zum Schluss gekommen ist, dass 
man diesen Minderheitsantrag ablehnen muss. 
Es geht. genau wieder um die gleiche Logik, wie ich sie 
schon bei früheren Artikeln erklärt habe: Meinen wir, wir wür
den die privaten Anbieter dadurch stärken, dass wir der 
SRG praktisch ihre Entwicklungsmöglichkeiten einschrän
ken? Das ist ein falscher Weg. Wenn man schon von Wett
bewerb spricht, sollte dieser Wettbewerb auf der Ebene der 
Zuhörer und Zuschauer stattfinden. Sie sollen entscheiden, 
welche Programme sie sehen wollen, wer die besseren und 
attraktiveren Programme macht. Wenn schon, soll dort der 
Wettbewerb vorherrschen. Mit dem Antrag der Minderheit 
Weigelt lassen Sie den Wettbewerb für den Zuhörer und Zu
schauer gar nicht zu, weil Sie nämlich das SRG-Programm 
gar nicht konzessionieren, sofern ein Privater die Vorausset
zungen für die Konzession erfüllt. Das ist nach der Meinung 
der Mehrheit ein falscher Weg. Wir sollten hier den Wettbe
werb nicht ausschliessen, sondern wenn schon, gibt es 
eben einen Wettbewerb bei den Programmen. Dann wird die 
Zukunft zeigen, wer hier besser ist. 
Ich muss bei dieser Gelegenheit noch darauf hinweisen, 
dass Artikel 28 durchaus seine Bedeutung im Rahmen die
ser dualen Medienordnung hat. Wir wollen - das ist auch die 
Idee der Kommissionsmehrheit gewesen - dem Bundesrat 
eine Leitlinie geben, sodass er nicht beliebig SRG-Pro
gramme konzessionieren darf, sondern dass er auch beach
ten muss, was das bei den Privaten für Auswirkungen hat. 
Diese sollen nicht übermässig eingeschränkt werden. Das 
schliesst aber eben den Wettbewerb nicht aus. 
Ich möchte daran erinnern - das ist wichtig -, dass man von 
daher gesehen Artikel 28 auch streichen könnte, obwohl das 
bei uns nicht zur Debatte stand. Es gibt nämlich noch den 
Artikel 55, und dort steht klipp und klar, dass im Konzessio
nierungsverfahren derjenige Bewerber bevorzugt wird, der 
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den Leistungsauftrag am besten erfüllen kann. Wenn jetzt 
ein Privater kommt und nachweist, dass er den Leistungs
auftrag besser erfüllen kann, erhält er den Zuschlag. So ge
sehen haben wir aufgrund von Artikel 55 durchaus noch 
einmal eine Beurteilungsmöglichkeit. 
Abschliessend möchte ich zum Antrag der Minderheit 
Weigelt kritisch Folgendes sagen: Er besagt, sofern ein Pri
vater da sei, der die Konzessionsvoraussetzungen erfüllt, 
müsse man sie dem geben. Konzessionsvoraussetzungen 
erfüllen und dann ein gutes Programm machen, das ist zwei
erlei. Es ist gefährlich, wenn wir den Wettbewerb durch die 
Erteilung der Konzession an jemanden ausschliessen, der 
die Voraussetzungen erfüllt, der aber praktisch vielleicht gar 
nicht gewillt ist, ein gutes Programm zu machen, was die 
SRG mit ihrem Programm vielleicht durchaus hätte realisie
ren können. 
Ich bitte Sie also hier im Namen der Kommi~sionsmehrheit, 
den Antrag der Minderheit Weigelt abzulehnen. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: 11 est vrai que 
la majorite de la commission a soutenu le projet du Conseil 
federal a I'article 28 et que nous n'avons pas discute des 
propositions Dupraz et Rey. 
En ce qui me concerne et apres a ce que vient de dire Mon
sieur le conseiller federal Leuenberger, je propose soit 
d'adopter I'article 28 tel que presente, dans la version de la 
majorite, soit d'aller dans le sens de la proposition Reyl 
Dupraz et de biffer cet article. Je crois que cette loi est 
deja assez longue, donc allez plutöt vers une simplifica
tion! 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag ReylDupraz .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 65 Stimmen 

Art. 29 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Regionales Angebot 
Abs.1 
Streichen 
Abs.2 
Die SRG kann in ihren Programmen auch regionale Pro
grammfenster veranstalten. 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Bezzola, Brun, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, 
Kurrus, Laubacher, Leuthard, Schenk, Seiler, Theiler) 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... des Departementes fünf regionale Fenster einfügen, weI
che in der Regel 4 Prozent der täglichen Sendezeit nicht 
übersteigen. 

Art. 29 
Proposition de la majorite 
Titre 
Offre regionale 
AI. 1 
Biffer 
AI. 2 
La SSR peut, dans le cadre de ses programmes, diffuser 
egaiement des programmes regionaux. 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Bezzoia, Brun, Föhn, Hegetschweiler, Heim Alex, 
Kurrus, Laubacher, Leuthard, Schenk, Seiler, Theiler) 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
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AI. 2 
La SSR peut, avec I'approbation du departement, introduire 
cinq fenetres regionales d'une duree generalement in
ferieure a 4 pour cent du temps de diffusion quotidien. 

Weigelt Peter (RL, SG): Hier sind wir am selben Ort. Es 
geht um die Frage, wie und wo die SRG im Markt präsent 
sein soll. Wir haben uns ganz zu Beginn in der Eintretensde
batte, aber auch in allen Voten, bei denen es um die Positio
nierung der verschiedenen Marktpartner ging, an sich 
mehrheitlich immer damit auseinander gesetzt, dass die 
SRG der nationale Service-public-Veranstalter ist und die 
Privaten sich auf den regionalen Service public konzentrie
ren sollten. Mit dieser Positionierung konnten in der Kommis
sion zu Beginn alle leben. Ich denke, auch in der allgemei
nen Diskussion hat man ein gew.isses Grundverständnis für 
die Aufgabenteilung in der Medienlandschaft gefunden. Der 
Bundesrat hat das auch entsprechend abgebildet, indem er 
festlegt, dass die SRG keine Regionalprogramme anbietet. 
Etwas unverständlich war für uns, dass in der Kommission 
der Antrag gestellt wurde, dass der SRG auch die regiona
len Türen geöffnet werden sollen. Es hat verschiedene 
Gründe, warum das in der gesamten Medienlandschaft sehr 
unangenehm wäre. Angesichts der finanziellen Situation der 
SRG glaube ich nicht, dass sie sofort Regionalprogramme 
veranstaltet - daran denke ich nicht. Aber es bringt Unsi
cherheit in den Markt, insbesondere auch bei den regionalen 
Veranstaltern, ob sie investieren können, ob sie investieren 
sollen oder ob sie eines Tages vom Lobbyisten, vom Mono
polisten SRG von hinten her aufgerollt werden. In diesem 
Sinne wollen wir sicherstellen, dass das Konzept des Bun
desrates, das der SRG einen nationalen und den Privaten 
einen regionalen Auftrag gibt, gewährleistet bleibt. 
Die Minderheit übernimmt also in Absatz 1 die Konzeption 
des Bundesrates. Selbstverständlich wollen wir nicht, dass 
die SRG völlig aus den Regionen ausgeschlossen wird -
deshalb der Antrag der Minderheit zu Absatz 2. Wir wollen 
dort sicherstellen, dass die SRG ihren heutigen Status quo 
mit den Regionaljournalen weiterhin geWährleisten kann. 
Die Formulierungen «fünf regionale Fenster» und «4 Pro
zent der täglichen Sendezeit» entsprechen dem heutigen 
Status quo. Sie schränken die SRG aber nicht darin ein, wie 
sie die Zeit einsetzen und wo sie die regionalen Fenster po
sitionieren soll. Aber sie kann auf ihrer heutigen regionalen 
Konzeption weiterarbeiten, und sie muss in ihrer regionalen 
Präsenz keinen Substanzverlust erleiden. 
Helfen Sie mit, hier eine klare Konzeption zu machen: SRG 
national, Private regional, Gewährleistung des Status quo 
für die SRG bezüglich ihres regionalen Engagements, vor 
allem im Regionaljournalbereich. All das trifft ja für die Re
gionen Tessin und Westschweiz nicht zu, weil dort der regio
nale Charakter bereits entsprechend da ist, weil man 
praktisch schon regionale Auftritte hat, wenn man die Ge
samtgrösse des Marktes anschaut. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Minderheit bei den Absät
zen 1 und 2 zuzustimmen . 

Stump Doris (S, AG)! Herr Weigelt, Sie behaupten, Ihr An
trag umfasse die jetzt bereits gesendeten Regionaljournale. 
Ich weiss nicht, ob Sie nicht zählen können, aber die SRG 
sendet im Moment mehr als fünf Regionaljournale. Das 
heisst, wenn Ihr Antrag durchkommt, müssten ein oder zwei 
Regionaljournale eingestellt werden. Wie kommen Sie auf 
die Zahl fünf? 

Weigelt Peter (RL, SG): Wir haben uns damals entspre
chend informiert und das dem Status quo gemäss so defi
niert. Wenn es stimmt, dass der Status quo hier nicht 
entsprechend repräsentiert ist, dann stehe ich hier selbstver
ständlich mit meinem Wort - dies zuhanden des Amtlichen 
Bulletins - für die Erhaltung des Status quo per 2004 ein. 
Das ist die Voraussetzung und die Idee. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Ich weiss nicht, wie viele Regio
naljournale die SRG heute sendet. Aber eines stimmt sicher 
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nicht, Herr Weigelt: Wenn Sie in Ihrem Minderheitsantrag 
festlegen, dass es fünf regionale Fenster sind, dann können 
Sie nicht hier erklären, Sie meinten einfach den Status quo, 
sondern dann sind es fünf; nur damit das geklärt ist. 
Aber ich möchte etwas Grundsätzliches sagen. Es geht hier 
um die Regionaljournale. Die Regionaljournale der SRG 
sind qualitativ ausserordentlich hoch stehend. Ich höre sie 
regelmässig zuhause in Graubünden, das Regionaljournal 
Ostschweiz, zum Teil das Regionaljournal Graubünden oder 
auch in Bern das hiesige Regionaljournal. Sie sind qualitativ 
sehr hoch stehend. Es ist für private Veranstalter sehr 
schwierig, auch im regionalen Bereich diese Qualität zu er
reichen. Das müssen wir hier einmal in aller Offenheit klar
stellen. Es geht also um hochwertige Sendungen. 
Nun zu bestimmen, dass man sie irgendwie zahlenmässig li
mitieren soll, macht doch keinen Sinn. Wenn es für die SRG 
und für die Hörer sinnvoll ist, dass diese Angebote ausge
baut werden, dann sollen sie doch ausgebaut werden kön
nen, wenn sie qualitativ hoch stehend sind. Wenn sie es 
nicht sind, dann sollen sie auch reduziert werden können; 
das ist doch kein Problem. Aber hier mit Prozenten und Zah
len arbeiten zu wollen, macht nun wirklich keinen Sinn. 
Auch der Vorschlag des Bundesrates ist letztlich nicht über
zeugend, weil er nämlich eigentlich das System in sein Ge
genteil verkehrt. Der Bundesrat sagt, prinzipiell wären 
solche regionalen Fenster verboten - «untersagt» ist der 
Ausdruck -, aber in Absatz 2 werden sie wieder erlaubt. 
Man kann es einfacher machen und einfach sagen, so wie 
es die Mehrheit will: «Die SRG kann in ihren Programmen 
auch regionale Programmfenster veranstalten.» Wohlver
standen, es bleiben Fenster, es sind nicht durchgehende 
Regionalj0!:lrnale; Fenster sind Fenster, und das Übrige 
bleibt das Ubrige. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen. Sie fahren da
mit den besseren Weg, umso mehr, als der Antrag der Min
derheit Weigelt mit seinen fünf Fenstern ja nicht einmal 
sicher richtig ist. 

Hollenstein Pia (G, SG): Dies ist ein ganz wichtiger Artikel 
für ein gutes Angebot in den Regionen. Der Bundesrat will 
unter dem Titel «Publizistisches Angebot» die Türen offen 
halten für Einschränkungen des regionalen Angebotes. Die 
grüne Fraktion ist klar für die Streichung dieser Einschrän
kungsmöglichkeit. Der Entwurf des Bundesrates und der An
trag der Minderheit Weigelt, zu Absatz 1 bewirken den 
Verzicht, Verbote oder Beschränkungen von Regionalpro
grammen und regionalen Fenstern in Radio und Fernsehen. 
In der Botschaft heisst es dazu auf Seite 1691t.: «Grund
sätzlich unzulässig ist jedoch die Ausstrahlung von Pro
grammen, welche nur in einer bestimmten Region verbreitet 
werden und sich inhaltlich mit dieser Region befassen.» Wir 
alle kennen die hohe Wertschätzung der regionalen Pro
gramme bei einer breiten Bevölkerungsschicht. Ein Grossteil 
der Bevölkerung ist an diesen regionalen Sendungen sehr 
interessiert. Wenn wir von der SRG einen breiten und guten 
Service public - mindestens den Status quo - erwarten, 
wäre es falsch, gegenwärtig guten Programmen mit der Ein
schränkungsmöglichkeit das Messer an den Hals zu setzen. 
Es ist noch nicht absehbar, wie sich der Markt der Privaten 
entwickelt. Die Privaten werden die bewährte Qualität der 
SRG wohl nie überbieten können. Es könnte auch sein, dass 
die privaten Sender ihre Programme nicht flächendeckend 
anbieten. Die mögliche Einschränkung der SRG könnte 
dazu führen, dass schlussendlich weder SRG noch Private 
gute regionale Angebote offerieren. Treffen könnte es ver
schiedene, wohl am ehesten abgelegene Regionen, 
Randregionen. Es wird nicht die Regionen Zürich oder Bern 
treffen, sondern möglicherweise die Ost- oder die Nordwest
schweiz. 
Speziell zum Radiobereich: Die SRG-Radios beruhen auf 
regionalen Trägerschaften. Diese wären gefährdet, weil ei
gene Programme für die Regionen teilweise nicht mehr ge
sendet werden könnten. Der Antrag der Minderheit Weigelt 
würde nicht einmal die heutigen Regionaljournale sioherstel-
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len, Herr Hämmerle hat es vorhin ausgeführt. Jede regionale 
Weiterentwicklung würde verhindert - das finde ich bedenk
lich. Dies betrifft den Minderheitsantrag Weigelt in Absatz 2. 
Die SRG soll sich in ihren Möglichkeiten nicht einschränken 
müssen. Es ist kein Geheimnis in diesem Saal, dass Herr 
Weigelt mit diesem Minderheitsantrag die Bedingungen für 
die Privaten optimieren will. 
Der Antrag der Minderheit Weigelt gehört abgelehnt von all 
jenen, die die SRG nicht explizit schwächen wollenl 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Zum Ersten: Ich kann nur un
terstreichen, was Herr Hämmerle gesagt hat. Die Intormati
onsqualität der Regionaljournale liegt bei weitem über de~e
nigen der privaten Lokalsender. Mit diesen Regionalpro
grammen ist es möglich, eine gute und auch ausgewogene 
Information für die Bevölkerung zu machen. Die Regional
programme haben zudem den grossen und sehr angeneh
men Vorteil, dass sie nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. Man kann zuhören, alles wird so serviert, dass die 
Fragen und Themen, die übertragen werden, klar sind, und 
es wird auch - das muss ich unterstreichen - durchaus aus
gewogen diskutiert, das Programm wird ausgewogen gestal
tet. Insofern ist bel den Regionalprogrammen eine hohe 
Qualität vorhanden. 
Zum Zweiten: Wenn Herr Weigelt in seinem Minderheitsan
trag von fünf Regionalprogrammen spricht, so bildet er nicht 
den heutigen Zustand ab. Wir haben schon in der Kommis
sion darüber gesprochen. Heute laufen sechs Regionalpro
'gramme. Wenn Sie die Zahl der Programme auf fünf 
beschränken, gehen Sie hinter den heutigen Zustand zurück 
und verunmöglichen ausserdem eine weitere Entwicklung. 
Das wollen wir doch nichtl Wir wollen in diesem Punkt die 
gute Informationsqualität dieser Programme der SRG nicht 
schmälern. 
Eine letzte Bemerkung: Ich weiss nicht, was der Urheber 
des Minderheitsantrages gesagt hätte, wenn hier die Rollen 
der Player im Spiel umgekehrt wären. Denn in Tat und Wahr
heit ist doch der Minderheitsantrag Weigelt reglementie
rungsfreudig und sehr protektionistisch. In einer umgekehr
ten Situation, mit anderen Playern, würde ich verstehen, 
wenn er gegen einen solchen Antrag anträte. Hier geht es 
offenbar um den Schutz einer bestimmten Veranstalterkate
gorie. Der Antrag dient aber nicht der Bevölkerung, und er 
dient nicht dem Land. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen 
und mit der Mehrheit zu stimmen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): ~article 29 est etrange. 
C'est une «lex alemanica» parce que ce probleme n'existe 
pas chez nous ou en Romandie. C'est vraiment un probleme 
suisse alemanique et, pour nous, iI est difficile de compren
dre exactement quel est I'enjeu. On ne comprend pas tres 
bien pourquoi le Conseil federal apresente cette formulation 
a I'alinea 1 qui est un petit peu etrange et que je trouve tras 
limitative pour la SSR. 
La grande majorite de la delegation democrate-chretienne 
qui etait dans la commission a vote la formulation du Conseil 
federal a I'alinea 1 et, par consequent, le groupe democrate
chretien est dispose a voter la proposition de la minorite 
Weigelt a I'alinea 1, mais seulement parce qu'elle reprend la 
formulation du Conseil federal, mame si celle-ci est un peu 
etrange. 
Mais, a I'alinea 2, le groupe democrate-chretien ne peut pas 
accepter ce que la minorite Weigelt propose parce que c'est 
une fois de plus une tentative de restreindre, de limiter I'offre 
de la SSR: dans la Suisse alemanique, parce que c'est une 
«lex alemanica». 
A I'alinea 2, le groupe democrate-chretien va Clonc voter la 
proposition de la majorite de la commission. 

Föhn Peter (V, SZ): Es geht hier um die regionalen Pro
grammfenster. Die Kommissionsmehrheit beantragt eine 
offene Gesetzesformulierung, die Minderheit Weigelt bean
tragt eine klare Definition. Das heisst, sie beantragt, dass die 
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Anzahl der regionalen Fenster und deren Zeitrahmen einge
schränkt werden, indem sie sagt, dass die SRG mit Geneh
migung des Departementes fünf regionale Fenster einfügen 
kann, welche in der Regel 4 Prozent der täglichen Sendezeit 
nicht übersteigen. 
Wir haben, wie schon gesagt worden ist, mehrere Regional
fenster. Wir haben aber auch diese Formulierung abgeklärt; 
das weiss ich, das war ein grosses Anliegen von Hanspeter 
Seiler, einem Mann aus einer Berg- und Randregion. Er 
hatte diese Formulierung abgeklärt. Die SRG hat gesagt, mit 
dieser Formulierung könnten die verschiedenen Regional
journale ohne weiteres leben; er hat es an mehreren Orten 
abgeklärt. Es wurde also mit Anbietern und auch mit Regio
nalradios besprochen, dass sie eben auch einigermassen 
geschützt werden. Wenn hier jetzt eine Unsicherheit be
steht, wenn es mehr Radios bzw. Regionalfenster geben 
sollte, dann hat Kollege Weigelt richtig gesagt, dass natür
lich der Status qua beibehalten wird. Wenn man da jetzt 
zählt - der Regionalsender -Innerschweiz und so weiter -
und es mehr als fünf wären, dann wären es halt letztendlich 
sechs. 
Ich habe es anders verstanden, nämlich so, dass man fünf 
Mal im Tag dieses Regionalfenster öffnen könnte, und zwar 
für maximal 4 Prozent der Sendezeit. Ich glaube, das Anlie
gen war eigentlich, dass alle Regionaljournale dies machen 
und von den genau gleichen Voraussetzungen ausgehen 
können. Wir würden so also niemanden beschneiden. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Der Ist-Zustand 
kann weiter geboten werden, und SRG und Regionalstudios 
würden wie gesagt nicht eingeschränkt. 
Herr Hämmerle, hätten die lokalen und regionalen Anbieter 
auch dieselben finanziellen Möglichkeiten wie die SRG, 
könnten diese - behaupte ich hier - auch gleich hoch ste
hende Angebote machen. Ich meine, das ist natürlich schon 
nicht zu verwechseln. 
Weshalb wollen wir diese Festlegung, und weshalb ist das 
für uns - besonders für uns aus den Randgebieten wieder 
einmal - wichtig? Es geht hier wiederum um die lokalen An
bieter. Wir dürfen diese nicht weiter einschränken, indem die 
SRG bis ins Unendliche weitere Programmfenster öffnet und 
die andern so an die Wand drückt. Eine obere Grenze muss 
festgelegt werden. Es ist - das sage Ich noch elnmal- keine 
Einschränkung gegenüber dem Status qua und es wird 
keine Einschränkung sein; ansonsten könnte das dann der 
Ständerat noch entsprechend anpassen. 
Stimmen Sie also dem Status quo zu, so können alle sehr 
gut leben. Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Minder
heit, auch im Sinne der Randgebiete. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zu Absatz 1: Da 
geht es um die Frage regionaler Vollprogramme. Wir sind 
der Meinung, die SRG solle dieses Recht zu einem Volipro
gramm nicht haben. Erstens einmal widerspricht das dem 
ganzen System des Gesetzes, das wir Ihnen unterbreiten, 
nämlich dem dualen System mit der SRG auf der einen 
Seite und lokalen, privaten Veranstaltern auf der anderen 
Seite. Es macht wenig Sinn, dass wir via Gebührensplitting 
den lokalen Veranstaltern Geld zukommen lassen und die 
SRG in den Regionen diese lokalen Anbieter mit einem ei
genen Vollprogramm konkurrenzieren kann. 
Im Obrigen sind wir auch der Meinung, dass es nicht die Auf
gabe der SRG sei, lokale Vollprogramme zu machen. Ihre 
Berichterstattung soll in erster Linie schweizerischen bzw. 
sprach regionalen und nicht regionalen oder lokalen Anlie
gen dienen. Das heisst nicht, dass nicht aus Regionen Be
richte erfolgen können. Ober die Basler Fasnacht z. B. kann 
im Vollprogramm durchaus berichtet werden. Aber es soll 
nicht ausschliesslich ein Vollprogramm in einer Region ge
macht werden. 
Absatz 2 befasst sich mit den Fenstern. Da beschränkt der 
Minderheitsantrag, der fünf regionale Radiofenster will, ers
tens einmal die heutigen Möglichkeiten. Es gibt heute bereits 
sechs solche Fenster; der Minderheitsantrag wäre also ein 
Abbau. 
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Dazu käme, dass er faktisch eine Benachteiligung der West
schweiz bedeuten würde. Dort hätte es gar keinen Platz 
mehr für solche Fenster - es sei denn, man würde in der 
Deutschschweiz auf drei Fenster runterfahren, damit in der 
Westschweiz etwas möglich würde. 
Der Antrag der Mehrheit entspricht der Fassung des Bun
desrates. Hier vielleicht noch eine Ergänzung - Herr Tripo
nez hat mich vorhin gefragt, und ich wusste die Antwort nicht 
sofort -: Die Genehmigung des Departementes wird im Ge
setz nicht erwähnt, wie das die Mehrheit vorschlägt. Fak
tisch ändert das nichts; schon heute braucht es für die 
drahtlose terrestrische Verbreitung eines Radio-Regional
journals eine Änderung des Konzessionsanhanges durch 
das Departement. An diesem führt also kein Weg vorbei, so
dass es materiell gar keine Änderung ist. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Bei diesem Arti
kel sind wir uns einig, dass es nicht darum gehen kann, dass 
die SRG voll ausgebaute Regionalprogramme macht. Das 
ist überhaupt keine Frage. Wenn wir Absatz 1 streichen, 
meinen wir nicht, dass die SRG dann ein regionales Volipro
gramm macht. Es besteht also nur in Absatz 2 eine Diffe
renz. Dort möchte ich noch einmal daran erinnern - es 
wurde auch von Bundesrat Leuenberger gesagt -, dass der 
Antrag der Minderheit Weigelt nicht einmal der heutigen Si
tuation entspricht. Wir haben sechs bzw. sieben solche Re
gionalfenster. Wenn wir etwas in der Romandie öffnen 
möchten, dann ginge das nicht mehr. Es geht doch nicht an, 
dass wir hier solche Regulierungen, solche präzisen Anga
ben im Gesetz festschreiben. Das widerspricht eigentlich 
auch dem Anspruch, wie er von dieser Seite verschiedent
lich in der Eintretensdebatte erhoben worden ist: Keine 
Oberregulierung. Dies soll auch nicht gegenüber der SRG 
geschehen; sie soll ihre regionalen Fenster machen können. 
In diesem Sinne möchte ich Ihnen im Namen der Kommissi
onsmehrheit empfehlen, den Antrag der Minderheit abzuleh
nen; in der Kommission wurde der Antrag Weigelt mit 12 zu 
8 Stimmen abgelehnt. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich schlage Ihnen vor, 
zwei Abstimmungen zu Artikel 29 zu machen: Eine erste zu 
Absatz 1 und eine zweite zu Absatz 2; bei beiden Abstim
mungen wird jeweils der Minderheitsantrag Weigelt dem An
trag der Mehrheit gegenübergestellt. - Sie sind damit 
einverstanden. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leutenegger Filippo 
Streichen 

Antrag Schwander 
Streichen 

Antrag Schenker Si/via 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs.2 
Innerhalb der Landesteile sorgt die SRG dabei für eine Zu
teilung der finanziellen und personellen Ressourcen, die der 
Bedeutung der Regionen gebührend Rechnung trägt. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Leutenegger Filippo 
Biffer 

PropositIon Schwander 
Biffer 

Proposition Schenker Si/via 
AI. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
A I'interieur de ces parties du pays, la SSR veille a une attri
bution des ressources financiares et en personnel tenant dO
ment compte de I'importance des regions. 

Schenker Silvia (S, BS): Ich möchte zuerst meine Interes
senbindung offen legen: Ich bin eine gebürtige Solothurnerin 
und habe vor 27 Jahren in Basel eine Heimat gefunden. Ich 
fühle mich meiner Region sehr stark verbunden. Nie wird die 
Region Basel von der übrigen Schweiz so geliebt und be
achtet wie dann, wenn der FC Basel in der Champions 
League spielt oder wenn zum Beispiel - wie jetzt gerade - in 
Basel Fasnacht ist. Basel hat aber auch noch andere Beson
derheiten: Oft scheint bei uns die Sonne, während im MitteI
land Nebel und Wolken hängen. Oder etwas anderes: 
Unsere Region ist stark geprägt durch ihre spezielle Lage, 
durch die Nähe zum Elsass und zum süddeutschen Raum. 
Warum dieser Werbespot für die Region Basel im Zusam
menhang mit dem Radio- und Fernsehgesetz? Wir haben in 
Basel ein Radiostudio, für dessen Erhaltung wir in der Ver
gangenheit immer wieder kämpfen mussten. Im September 
2001 hat der Regionalratsausschuss SRG Deutschschweiz 
beschlossen, an den drei Studiostandorten Zürich, Basel 
und Bern festzuhalten. Das ist gut, und darüber sind wir sehr 
froh. Wie sieht es aber in Zukunft aus? Artikel 30, wie er im 
Entwurf vorgesehen ist, schreibt nur vor, dass die Pro
gramme der SRG überwiegend in den Landesteilen produ
ziert werden sollen, für welche sie bestimmt sind. Aus 
meiner Sicht genügt das nicht. Diese Regelung trägt den Be
sonderheiten der Regionen - und ich gebe zu, dass ich stark 
die Region Basel im Blick habe - zu wenig Rechnung. 
Die von mir vorgeschlagene Erweiterung von Artikel 30 
schreibt vor, dass innerhalb der Landesteile auch noch die 
Regionen in Bezug auf die finanziellen und personellen Res
sourcen berücksichtigt werden müssen. Mit diesem Antrag 
möchte ich nicht eine weitere Feinverteilung der Studios er
wirken. Es geht darum, den Status quo zu erhalten, d. h. die 
Studios Bern, Basel und Zürich auch mittelfristig zu sichern. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Schwander ver
zichtet auf die Begründung seines Antrages. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Es ist eine kurze Sache. 
Wenn man schon von möglichen kleinen Entschlackungen 
spricht, dann beantrage ich Ihnen die Streichung dieses Arti
kels .. Er i~t nämlich ein klassischer alter Zopf. Die Regional
studlos smd schon dort, wo sie sind I Die drei bzw. vier 
Sprachregionen haben ihre Regionalstudios in ihren Regio
nen. Das heisst, die regionale Aufteilung ist erfolgt. 
Aber das ist wieder eine typische Situation, wo die SRG ei
nen Auftrag hat. Sie muss ihren Auftrag möglichst gut erfül
len. Sie können davon ausgehen, dass die Romands, die 
Tessiner und auch die Rätoromanen dafür sorgen werden, 
dass die meisten ihrer Aufträge in ihrer Region generiert 
werden. Das ist aus Produktionsgründen auch so nötig. 
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Aber wenn die SRG eine Zusammenlegung für nationale 
Programme im Radiobereich vornehmen muss, muss sie 
diesen Handlungsspielraum haben. 
Darum würde ich diesen alten Zopf abschneiden und bean
trage ich Ihnen, diesen Artikel zu streichen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zum Antrag Leu
tenegger Filippo: Dass das Gesetz verlangt, dass die SRG 
in allen drei Amtssprachen gleichwertige Programme anbie
tet - das ist in Artikel 26 der Fall -, ist sicher kein alter Zopf; 
ich hoffe, darüber sind wir uns alle einig. Herr Leutenegger 
meint jetzt aber, dass die weiter gehende Bestimmung, dass 
diese Programme überwiegend in den betreffenden Landes
teilen produziert werden müssen, ein alter Zopf sei. Wir ge
hen davon aus: Wenn Journalistinnen und Journalisten Ihre 
Region und ihr Publikum kennen sollen, so müssen sie auch 
dort tätig sein. Sie müssen eine gewisse Nähe zum politi
schen und kulturellen Geschehen haben und Sensibilitäten 
für die regionalen Besonderheiten entwickeln. Es wäre mit 
dem Service-public-Gedanken schwer vereinbar, wenn z. B. 
all die vielen Tessiner, die im Raume Zürich wohnen, alleine 
das Programm für den Kanton Tessin machen würden. Es 
hätte zwar genug Tessiner dort, aber das entspricht nicht 
dem Geist, den wir mit diesem Gesetz schaffen oder bewah
ren wollen. Dies als Begründung für die Position der Mehr
heit und des Bundesrates. 
Beim Antrag Schenker geht es um die Verteilung und die 
Produktion innerhalb der Sprachregionen. Diese Frage Ist 
vor nicht allzu langer Zeit diskutiert worden, als die SRG die 
Radiostudios der Region DRS zentralisieren wollte. In die
sem Zusammenhang gab es ja auch mehrere parlamentari
sche Vorstösse. Wir sind der Meinung, dass auch innerhalb 
der Sprach regionen ein gewisser Ausgleich geschaffen wer
den sollte. Eine ähnliche Vorschrift, wie sie jetzt beantragt 
wird, haben wir dem Bundesrat vorgeschlagen; aber der 
Bundesrat hat dann gefunden, damit würde man sich allzu 
stark in den Autonomiebereich der SRG einmischen. Sie 
nehmen das jetzt wieder auf, und wir wollen mal sehen, was 
passiert. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La proposition 
de biffer I'article 30 n'a pas ete discutee en commission. 
Mais, comme vous pouvez le constater d'apras ce que vient 
de dire Monsieur le conseiller federal Leuenberger, iI semble 
important de le maintenir. 
Je pose la question suivante a Monsieur Filippo Leuteneg
ger: serait-i1 d'accord si tous les programmes de la region 
zurichoise se faisaient en Allemagne, a Munich ou a Ham
bourg? Alors, je crois qu'i1 doit comprendre aussi la position 
des differentes regions Iinguistiques de ce pays, afin que 
chacun puisse exprimer ses particularites et ses sensibilites. 
Ce la me semble tras important. 
Je propose donc d'adopter I'article 30 et de rejeter la propo
sition Schenker. Celle-ci va trop loin dans la reglementation 
et apporte trop de precisions. Je crois qu'i1 vaut beaucoup 
mieux s'en tenir a la proposition du Conseil federal et laisser 
tel quel cet article. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 99 Stimmen 
Für den Antrag Schenker Silvia .... 62 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 116 Stimmen 
Für den Antrag 

Leutenegger Filippo/Schwander .... 52 Stimmen 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Bundesrat vereinbart mit der SRG periodisch den Um
fan~ des publizistischen Angebotes für das Ausland gemäss 
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c und die entsprechenden 
Kosten. 
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Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die Kosten für das Auslandangebot nach Absatz 1 werden 
der SRG zur Hälfte vom Bund abgegolten, die Kosten für die 
Leistungen nach Absatz 2 in vollem Umfang. 

Antrag Steiner 
Abs.3 
Die Kosten für die Leistungen nach Absatz 2 werden der 
SRG vom Bund abgegolten. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le Conseil federal definit periodiquement avec la SSR 
I'etendue de I'offre journalistique destinee a I'etranger selon 
I'article 26 alinea 1 lettre c, ainsi que les frais correspon
dants. 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
La Conf9deration rembourse a la SSR la moitie des frais 
occasionnes par I'offre destinee a I'etranger selon I'alinea 1 
et I'integralite des frais afferents aux prestations selon I'ali
nea2. 

Proposition Steiner 
AI. 3 
La Confederation rembourse les frais occasionnes par les 
prestations selon I'alinea 2. 

Steiner Rudolf (RL, SO): Artikel 31 Absatz 3 - ich spreche 
vom ersten Halbsatz - entspricht mehr oder weniger dem 
früheren Artikel 20 Absatz 3. Er bestimmt, dass die Kosten 
für das Auslandangebot der SRG zur Hälfte vom Bund abge
golten werden. Früher war es mindestens die Hälfte - so 
weit, so recht. Als ehemaliger Präsident der Spezialkommis
sion Entlastungsprogramm 2003 erlaube ich mir folgenden 
Hinweis: Im Entlastungsprogramm 2003, das Sie am 19. De
zember 2003, vor zwei Monaten, hier verabschiedet haben, 
haben wir eben diesen Artikel 20 Absatz 3 alt RTVG aufge
hobenl Da frage ich mich nun wirklich, wie man dazu kommt, 
heute, zwei Monate später, am 3. März 2004, wieder dar
über abzustimmen, ob der Artikel, den wir am 19. Dezember 
2003 aufgehoben haben, wieder ins Gesetz aufgenommen 
wird oder nicht. 
Ich kann es mir nur so erklären: Die Fahne, über die wir dis
kutieren, wurde in der Kommission am 11. November 2003 
verabschiedet, das Entlastungsprogramm haben wir hier am 
19. Dezember 2003 beschlossen, also konnte die Korrektur 
keinen Eingang mehr in die Fahne finden. Aber es kann ja 
meines Erachtens wohl nicht unser Ernst und unser Wille 
sein, dass wir heute wieder etwas aushebeln, was wir als 
Teil eines Gesamtpaketes im Rahmen des Entlastungspro
gramms 2003 am vergangenen 19. Dezember 2003 be
schlossen haben. Wir haben dort nach langer Diskussion in 
der Spezialkommission Entlastungsprogramm 2003 und 
nach einlässlicher Diskussion hier im Rat klar entschieden, 
dass wir den Zustupf für Schweizer Radio International auf
heben. Er ist ein letztes Mal im Finanzplan 2005-2007 ent
halten, und zwar noch für das Jahr 2005 mit einer letzten 
Tranche von 5 Millionen Franken. Ab 2006 gibt es gemäss 
Entlastungsprogramm für dieses Auslandangebot keine Bei
träge mehr. 
Ich bitte Sie, bei Ihrem Entscheid vom Dezember 2003 zu 
bleiben und hier dem Entlastungsprogramm nicht durch die 
Hintertür den Boden zu entziehen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Steiner hat Recht. In 
der letzten Wintersession wurde entsprechend beschlossen, 
und in diesem Sinne nimmt sein Antrag die Haltung des Ge
samtbundesrates auf. Die Formulierung, die der Bundesrat 
beschlossen hat, wäre aber auch mit diesem Entlastungs-
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programm kompatibel, denn es steht, «in der Regel .. würden 
die Kosten zur Hälfte vom Bund übernommen. Das heisst, in 
der Regel dann, wenn er gerade genug Geld hat. Wenn er 
ausnahmsweise in einer finanziell knappen Situation ist, 
dann müsste er das streichen, wie er es letzten Winter getan 
hat. 
Die Mehrheit hingegen ist da zu rigoros. Was die Mehrheit 
beantragt, widerspricht dem, was im Entlastungsprogramm 
beschlossen wurde. Nach der Mehrheit müsste der Bund 
zwingend immer die Hälfte bezahlen, sodass ich Sie ersu
chen muss, entweder dem Antrag Steiner oder dem Entwurf 
des Bundesrates zuzustimmen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Herr Steiner hat 
durchaus Recht. Die Entscheide des Parlamentes im Zu
sammenhang mit diesem Artikel wurden nach dem Ent
scheid der Kommission gefällt, insofern liegt der Kommissi
onsantrag zeitlich zurück. Dennoch gab es damals auch 
beim Entlastungsprogramm Stimmen, die sagten, das sei 
ein Eingriff in die medienpolitische Ordnung, und man 
müsse das im Rahmen einer medienpolitischen Diskussion 
entscheiden. Es ist insofern absolut legitim, dass wir diesen 
Antrag heute trotzdem wieder aufnehmen. Denn der Antrag 
Steiner, der dem vom Parlament verabschiedeten Entlas
tungsprogramm entspricht, hat natürlich eminente Auswir
kungen in Bezug auf die möglichen Leistungen, die von der 
SRG im Bereich ihres publizistischen Angebotes im Ausland 
erbracht werden. Die Frage ist: Wollen wir das? Wollen wir 
medienpolitisch diese Kürzung, wollen wir diese Lasten voll 
der SRG übertragen? Das bedeutete - wenn sie weniger 
Mittel zur Verfügung hat -, dass sie ihr publizistisches Ange
bot im Ausland einschränken wird. Das ist eine medienpoliti
sche Frage, und deshalb ist es legitim, dass wir sie hier ent
scheiden. 
In der Kommission haben wir eine intensive Diskussion dar
über geführt, ob das ein fester Anteil sein soll oder ob man 
das anders lösen kann. Die Kommission empfiehlt Ihnen 
ganz klar mit 16 zu 3 Stimmen, dass man hier von einem 
festen Anteil ausgeht. Der Bund soll die Hälfte übernehmen, 
weil das eine Leistung ist, die die SRG nicht einfach nur im 
Rahmen ihres publizistischen Anspruches erbringt, sondern 
das ist eine Leistung, die sie auch im Hinblick auf die Prä
senz der Schweiz im Ausland, gegenüber den Ausland
schweizern, gegenüber unserer so genanten Vierten 
Schweiz erbringt. 
Deshalb beantragt Ihnen die Kommission, ihrem Antrag zu
zustimmen. 

Abs. 3-AI. 3 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 88 Stimmen 
Für den Antrag Steiner .... 71 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 85 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 84 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 16 

Präsident (Binder Max, Präsident): Zu Artikel 16 liegt ein 
Rückkommensantrag von Herrn Levrat vor. 

Levrat Christian (S, FR): Je vous prie tout d'abord de par
donner cette procMure peut-etre in habituelle qui est d'exi
ger de revenir sur une discussion qui a deja ete conduite. 
Nous avons decide a I'article 10 alinea 1 lettre c d'autoriser 
la publicite politique et religieuse a la radiotelevision. Per
sonnellement, je regrette cette decision, mais j'en prends 
acte et je I'accepte en bon democrate. 
Toutefois, la question qui se pose est de savoir si cette regle 
doit aussi s'appliquer aux chalnas TV da la SSR particuliere-
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ment. Nous avons dans I'ensemble de cette loi un ordre asy
metrique en ce qui concerne la publicite, avec des regles 
differentes pour la SSR et pour les prives. Cet ordre asyme
trique est justifie par le versement a la SSR d'une rede
vance, qui nous permet d'avoir une radio et une television 
de qualitS, qui devrait se signaler par son impartialite, par 
une certaine reserve dans I'information politique. Ce principe 
d'asymetrie est necessaire pour avoir une chaTne suffisam
ment credible. 11 me paraTt difficilement compatible d'avoir un 
principe d'impartialite et, parallelement, peut-etre apres le 
telejournal ou apres une emission d'actualite, de la publicite 
pour un parti politique. 11 me semble qu'iI y a la une mise en 
danger de la qualite et de la credibilite de la SSR, d'une part, 
une perte financiere, d'autre part, iI ne faut pas se le cacher, 
qui peut etre importante pour la presse ecrite qui, pour I'ins
tant, beneficie pour I'essentiel de nos budgets de campagne 
politique. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich bitte Sie, keine 
materielle Begründung abzugeben, sondern nur zu Ihrem 
Rückkommensantrag zu sprechen. Die materielle Debat
te erfolgt im Falle einer Annahme des Rückkommensantra
ges. 

Levrat Christian (S, FR): Ich fürchte, dass es notwendig war, 
einige materielle Erklärungen abzugeben, damit man weiss, 
worüber ich spreche. 
Je vous prie par consequent de rouvrir le debat sur I'arti
cle 16 alinea 2 qui porte sur les regles specifiques qui s'im
pose nt a la SSR en matiere de publicite. Nous ne remettons 
donc pas en cause la decision que nous avons prise; mais, 
conformement a I'ordre asymetrique, nous demandons de 
rouvrir le debat sur la situation particuliere de la SSR. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Die SP-Fraktion unterstützt diesen 
Rückkommensantrag. Wir sind der Auffassung, dass sich 
der Rat heute Morgen bei der Werberegelung zu sich selber 
in Widerspruch begeben hat, weil wir - oder vor allem Sie 
auf dieser Seite - eine asymmetrische Werbeordnung ein
führen wollen. So, wie Sie heute Morgen beschlossen ha
ben, war es nicht asymmetrisch, sondern flächendeckend -
alle haben die gleichen Werbemöglichkeiten. Mit diesem 
Rückkommensantrag geben wir Ihnen Gelegenheit zu korri
gieren. Es werden dann nur private Veranstalter tür Alkohol, 
Politik und Religiöses werben können, nicht aber die SRG. 
Das wäre ein Stück Asymmetrie, das man hier herstellen 
kann. 
Bitte treten Sie darauf ein, kommen Sie darauf zurück. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien est d'accord de revenir sur cette question et de con
cretiser I'asymetrie en fixant a I'article 16 des regles sur la 
publicite dans les programmes de la SSR. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Wir von der FDP-Fraktion 
unterstützen den Rückkommensantrag. 

Föhn Peter (V, SZ): Es ist natürlich immer sehr schwierig, 
wenn ein Antrag im Plenum auf den Tisch gelegt wird. Ich 
meine, er stimmt materiell nicht; es stimmt irgendetwas nicht 
in der ganzen Angelegenheit. 
Prinzipiell kann ich, kann die SVP-Fraktion, voll hinter die
sem Antrag stehen. Er ist absolut auf unserer Linie. Aber ich 
glaube, zwei, drei Sachen müssen noch ausgedeutscht re
spektive verbessert werden, und das könnte nach unserer 
Meinung der Ständerat machen. Das würde genügen, und 
die Sache wäre sauber und effizient. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion un
terstützt den Rückkommensantrag. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Levrat .... 111 Stimmen 
Dagegen .... 46 Stimmen 
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Antrag Levrat 
Art. 16 Abs. 2bis 
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Werbung für alkoholische Getr~nke, für politische Parteien, 
für Personen, die öffentliche Amter bekleiden oder dafür 
kandidieren, für Volksabstimmungsthemen, für Religionsge
meinschaften sowie für Einrichtungen und Personen, die 
diese vertreten, ist in den Programmen der SRG nicht zuläs
sig. 

Antrag Germanier 
Art. 16 Abs. 2bis 
Werbung für politische Parteien, für Personen, die öffentli
che Ämter bekleiden oder dafür kandidieren, für Volksab
stimmungsthemen, für Religionsgemeinschaften sowie für 
Einrichtungen und Personen, die diese vertreten, ist in den 
Programmen der SRG nicht zulässig. 

Proposition Levrat 
Art. 16 al. 2bis 
La publicitS pour les boissons alcoolisees, les partis poli
.tiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou 
candidates ades fonctions officielles, les objets des vota
tions populaires, les appartenances religieuses ainsi que 
pour les institutions et les personnes qui les representent 
so nt interdites dans les programmes de la SSR. 

Proposition Germanier 
Art. 16 al. 2bis 
La publicite pour les partis politiques, les personnes oc
cupant des fonctions officielles ou candidates ades fonc
tions officielles, les objets des votations populaires, les 
appartenances religieuses ainsi que pour les institutions et 
les personnes qui les representent sont interdites dans les 
programmes de la SSR. 

Levrat Christian (S, FR): Je vais etre bref, vu que j'ai expli
que ce la materiellement auparavant. Simplement une preci
sion: iI s'agit evidemment d'une proposition d'article 16 ali
nea 2bis, puisque, a I'article 16 alinea 2, nous avons adopte 
la proposition de la minorite Simoneschi-Cortesi. Pour le 
reste, je vous renvoie aux explications que j'ai donnees pre
cedemment et a I'ordre asymetrique que nous tentons d'ins
crire dans la loi. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Je viens de decouvrir la 
proposition Levrat. C'est ce qui m'amene a faire une contre
proposition dans le sens qu'on supprime la mention <eIes 
boissons alcoolisees .. de la proposition Levrat. Je fais une 
proposition ayant le meme texte, mais qui porte seulement 
sur les aspects politiques. 
Je ne vais pas argumenter contre ce que Madame Simone
schi-Cortesi et d'autres ont dit tout a I'heure. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Nach dem Entscheid von 
heute Morgen bringt dieser Antrag sicher Klarheit im Sinne 
des dualistischen Systems, und ich gehe eigentlich davon 
aus, es sei der ursprüngliche Wille des Parlamentes gewe
sen, diese nun klar formulierte Lösung zu haben. 
Zum Antrag Germanier muss ich den Entscheid Ihnen über
lassen; ich habe ihn jetzt auch noch nicht genau gesehen 
und möchte mich dazu nicht äussern. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Damit auch der Antrag 
Germanier klar ist: Er ist identisch mit dem Antrag Levrat, 
ausser, dass er die alkoholischen Getränke streichen will. 
Leider war es zeitlich nicht möglich, diesen Antrag schriftlich 
vorzulegen. Sie sind damit einverstanden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
bitten, dem Antrag Levrat, so, wie er vorliegt, zuzustimmen -
ohne die Ergänzung von Herrn Germanier. Es entspricht ja 
gerade dem Konzept der Asymmetrie, die hier ursprünglich 
vorgesehen war - das war übrigens auch das Anliegen der 
parlamentarischen Initiative Schmid Carlo Im Ständerat -, 
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dass man für die privaten Sender eine lockere Werbeord
nung hat, dass sie für alkoholische Getränke werben kön
nen. Das Gleiche darf aber die SRG nicht tun; das war die 
ursprüngliche Vorgabe, die uns auch vom Bundesrat als 
Konzept vorgelegt worden ist. Dadurch, dass wir diese Be
stimmungen im allgemeinen Teil gestrichen haben, ist es 
klar - das hat Herr Levrat begründet -, dass sie zumindest 
für die SRG angewendet werden müssen. Dort hat der Bun
desrat ohnehin vorgesehen, dass er ein Alkoholverbot in der 
Verordnung statuieren würde. 
Wenn wir es jetzt nach dem Antrag Levrat festschreiben, ist 
es klar gesetzlich geregelt: Wir haben diese Asymmetrie; bei 
den Privaten darf man für diese Dinge werben, bei der SRG 
darf man das nicht tun. Das entspricht der ursprünglichen 
Konzeption des Bundesrates, und es entspricht so gesehen 
auch dem Anliegen - das wir an sich bekämpft haben, aber 
ich muss es jetzt legitimerweise auch als unseres bezeich
nen -, das der Ständerat ursprünglich mit der parlamentari
schen Initiative Schmid Carlo verabschiedet hat. Diese ist 
bisher gar nicht in unseren Rat gekommen, weil wir gesagt 
haben: Wir wollen zuerst diese Debatte führen; dann hat 
sich vielleicht das Anliegen von Herrn Schmid ohnehin erle
digt. Es wäre jetzt erledigt, wenn wir das so verabschieden. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Es ist doch ein kleiner licht
blick, wenn man in dieser Frage zwischendurch Konvergen
zen entdeckt. Ich glaube, das ist in diesem Fall ganz klar: 
Wir brauchen diese Asymmetrie, und darum unterstütze ich 
diesen Antrag. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Levral .... 141 Stimmen 
Für den Antrag Germanier .... 31 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Levrat .... 139 Stimmen 
Dagegen .... 35 Stimmen 

Art. 32 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
.... dem Bundesamt vorgängig melden. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Vaudroz Rene) 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 32 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
.... annoneer prealablement Ei I'office toute activite .... 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Vaudroz Rene) 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es geht hier um eine schein
bare Kleinigkeit, die auf den ersten Blick nicht von Bedeu
tung zu sein scheint, aber vielleicht doch eine gewisse 
Wichtigkeit hat. Mit dem Minderheitsantrag möchten wir 
nämlich, dass die Aufsicht über die SRG - und es geht hier 
nur um die SRG, nicht um private Veranstalter - vom Depar
tement und nicht vom Bundesamt wahrgenommen wird. 
Warum? 
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1. Bisher war es das Departement, das diese Aufsicht aus
übte, neu würde diese Aufsicht auf eine tiefere Stufe gestellt. 
Das scheint uns schon von dieser Seite her nicht richtig zu 
sein. 
2. Viel entscheidender ist aber Folgendes: Es geht doch bei 
der SRG und deren Tätigkeiten um ein Milliardengeschäft, 
das mit Gebühren, also letztlich von der Bevölkerung, be
zahlt wird. Deshalb scheint uns - und Sie haben in verschie
denen Voten gehört, dass ich durchaus die SRG in ihren 
Bemühungen, ein starker Veranstalter zu bleiben, stütze -, 
dass dieser starke Veranstalter auch eine entsprechend 
starke Aufsicht braucht. Deshalb sollten wir sie wie bisher 
beim Departement belassen, das andere Möglichkeiten hat 
und das eine stärkere Aufsicht gewährleisten kann als das 
Bundesamt. 
Mein Minderheitsantrag betrifft in dieser Hinsicht nicht nur 
Artikel 32; er bezieht sich auch auf die Finanzaufsicht in Arti
kel 39 Absätze 2 bis 5. Auch dort haben wir die Aufsicht auf 
die Stufe Bundesamt heruntergenommen, statt sie beim De
partement zu belassen. Ich meine, wenn es um Milliarden
geschäfte geht, dann gehört die politische Verantwortung 
auch des Departements dazu, und dann gehört eine starke 
Aufsicht hier hinein. 
Ich möchte Ihnen deshalb sehr ans Herz legen, dass wir den 
grössten Player in diesem ganzen Bereich, nämlich die 
SRG, die ich durchaus in verschiedener Hinsicht gestützt 
habe, hier ganz klar unter eine strengere Aufsicht nehmen, 
als das die Kommissionsmehrheit vorschlägt. 
Deshalb bitte ich Sie, den Minderheitsantrag zu unterstüt
zen. 
Es ist offenbar bei der Redaktion der Fahne verloren gegan
gen, dass sich unser Minderheitsantrag auch auf die Finanz
aufsicht, Artikel 39 Absätze 2 bis 5, bezogen hat. Weil es 
hier vergessen worden ist, kann das dann der Ständerat 
durchaus nachbessern. Deshalb habe ich dazu auch Aus
führungen gemacht, die im Amtlichen Bulletin dann nachge
lesen werden können. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion und 
die SP-Fraktion unterstützen den Antrag der Minderheit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht hier eigentlich nur 
um die Meldepflicht, weswegen wir dem Minderheitsantrag 
nicht dieselbe eminente Bedeutung zumessen wie Herr 
Aeschbacher - entscheiden Sie. 
Wichtig ist nachher Absatz 2. Das Ganze ist entstanden, 
weil die Kommission der Idee der Behördenorganisation, wie 
wir sie vorgeschlagen haben, nicht gefolgt ist, sodass das 
Bakom in dieser Fahne wie ein Phönix aus der Asche 
plötzlich wieder auferstanden ist. Jetzt muss man sich 
halt manchmal entscheiden, ob es das Departement oder 
das Amt sein soll. Aber in dieser Frage ist es nicht so wich
tig. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es ist wjrklich 
nicht matchentscheidend; Herr Bundesrat Leuenberger hat 
es gesagt. Es geht nur um die Meldepflicht für die Tätigkei
ten, die die SRG ausserhalb der Konzession ausübt, die 
möglicherweise die anderen beeinträchtigen. 
Herr Aeschbacher, wir haben das Bundesamt in der neuen 
Behördenorganisation entgegen dem Antrag des Bundesra
tes wieder eingeführt; der Bundesrat hat das Bundesamt 
hier nicht mehr aufgeführt. Deshalb war es logisch, dass all 
diese auch untergeordneten Meldepflichten wieder dem 
Bundesamt zugeordnet werden. Wie gesagt, es ist nicht 
eine entscheidende Sache. Aber die Mehrheit hat es an sich 
konsequent dort angeordnet, wo es angeordnet sein soll, 
nicht unnötig auf einer höheren Stufe, denn in der Konzep
tion des Bundesrates gab es das Bundesamt als zuständige 
Stelle gar nicht mehr. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 
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Art. 33 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG werden in der 
betreffenden Sprachregion flächendekkend verbreitet. Der 
Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. Er gewährleistet, 
dass in allen Landesteilen ein angemessenes Angebot an 
Radio- und Fernsehprogrammen in sämtlichen Amtsspra
chen empfangen werden kann. Zudem berücksichtigt er die 
Bedürfnisse der Rätoromanen gemäss Artikel 26 Absatz 2. 
Bei der Konzessionierung von Radioprogrammen stellt er si
cher, dass in jeder Verbreitungsart 40 Prozent der entspre
chenden Frequenzen für die anderen Veranstalter zur Ver
fügung stehen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Polla, Aeschbacher, Bruderer, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, 
Hollenstein, Jossen, Pedrina, Stump, Vaudroz Rene, Walker 
Felix) 
Abs.1 
Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG werden min
destens in der betreffenden Sprachregion flächendeckend 
verbreitet. Mindestens ein Radio- und ein Fernsehprogramm 
der SRG werden in der ganzen Schweiz in deutscher, fran
zösischer und italienischer Sprache verbreitet. Der Bundes
rat kann Ausnahmen vorsehen. Dabei stellt er sicher, dass 
für jede Verbreitungsart Frequenzen und Kanäle den ande
ren Programmveranstaltern zur Verfügung stehen. 

Eventualantrag Cathomas 
(falls der Antrag der Mehrheit abgelehnt wird) 
Abs.1 
Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG werden in der 
betreffenden Sprachregion flächendekkend verbreitet. Der 
Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. Zudem berücksich
tigt er die Bedürfnisse der Rätoromanen gemäss Artikel 26 
Absatz 2. Dabei .... 

Art. 34 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Les programmes de radio et de television de la SSR sont 
diffuses dans toute la region linguistique concernee. Le 
Conseil faderal peut prevoir des exceptions. 11 garantit la dif
fusion d'une offre appropriee de programmes de radio et de 
television dans I'ensemble des langues officielles et dans 
toutes les parties du pays. 11 tient compte des besoins de la 
population romanche selon I'article 26 alinea 2. 11 determine 
les programmes qui doivent etre captables dans toute la 
Suisse ou a I'etranger. Lors de I'octroi de concessions pour 
des programmes radio, iI s'assure que, pour chaque mode 
de diffusion, 40 pour cent des frequences correspondantes 
soient a la disposition des autres diffuseurs. 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minoriM 
(Polla, Aeschbacher, Bruderer, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, 
Hollenstein, Jossen, Pedrina, Stump, Vaudroz Rene Walker 
Felix) , 
AI. 1 
Les programmes de radio et de·television de la SSR sont dif
fuses au moins dans toute la region linguistique concernee. 
Au moins un programme radio et un programme television 
de la SSR de chacune des langues allemande, franl;alse et 
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italienne sont diffuses sur I'ensemble du territoire suisse. Le 
Conseil federal peut prevoir des exceptions. 11 s'assure a cet 
egard que, pour chaque mode de diffusion, des frequences 
et des canaux soient a la disposition des autres diffuseurs. 

Proposition subsidiaire Cathomas 
(au cas ou la proposition de la majorite serait rejetee) 
AI. 1 
.... des exceptions. En outre, iI tient compte des besoins de 
la population romanche selon I'article 26 alinea 2. 11 s'assure 
a cet egard .... 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich vertrete hier ein Anliegen, 
das eigentlich vor allem aus der Romandie, von Frau Polla, 
in die Kommission hineingetragen worden ist. Die Minderheit 
möchte sicherstellen, dass die Fernsehprogramme der SRG 
in der betreffenden Sprachregion flächendeckend verbreitet 
werden und dass mindestens ein Radio- und ein Fernseh
programm der SRG in der ganzen Schweiz in deutscher. 
französischer und italienischer Sprache verbreitet wird. 
Mit diesem Antrag möchten wir auf die intensive innerstaatli
che Migration reagieren. In der heutigen Zeit, wo jedermann 
mobil sein muss, wo man den Wohnort relativ schnell wech
selt, gibt es zunehmend Leute, die in andere Regionen un
seres Landes ziehen, die aus der Romandie in die Deutsch
schweiz ziehen, die aus der Deutschschweiz ins Tessin 
ziehen und die aber nach wie vor Interesse an ihrer früheren 
Region und am Geschehen in dieser Region haben. Wenn 
es darum geht, den Zusammenhalt unseres Landes zu ge
währleisten und dies mit einem nationalen Programm der 
SRG auch zu erreichen, dann ist es notwendig, dass in je
dem Landesteil Programme der SRG in den drei Landes
sprachen empfangen werden können. Das ist das Anliegen. 
Ich muss nochmals unterstreichen: Das Anliegen kommt 
nicht in erster Linie aus der deutschen Schweiz, sondern es 
kommt aus der Romandie und aus dem Tessin. 

Cathomas Sep (C, GR): La minoritad rumantscha exista 
anc e vul era en I'avegnir profitar da las purschidas dal radio 
e da la televisiun. 
Die romanische Sprache ist seit 75 Jahren eine der vier Lan
dessprachen der Schweiz. Sie ist wohl eine Minderheits
sprache. aber sie ist ein Bestandteil unserer nationalen 
Kultur. Die wirtschaftlichen Bedingungen in den Bergregio
nen Graubündens haben seit jeher zur Abwanderung und 
somit zu einer landesweiten Dezentralisierung und Zersied
lung der romanischen Bevölkerung geführt. Darum ist es 
nichts anderes als gerechtfertigt, und es entspricht auch 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung unserer Bürgerinne'n 
und Bürger, wenn zugunsten der vierten Sprachgruppe eine 
Präzisierung des SRG-Auftrages im Bereiche der Pro
grammverbreitung vorgenommen wird. 
Falls die Minderheit obsiegt, will ich dies gegenüber dem 
Bundesrat mit einem Nachtrag als klare, präzise Aufgabe er
wähnt haben: Die romanische Sprache muss auch im Min
derheitsantrag erwähnt werden. Bis jetzt steht drin: «Min
destens ein Radio- und ein Fernsehprogramm der SRG wer
den in der ganzen Schweiz in deutscher, französischer und 
italienischer Sprache verbreitet. Der Bundesrat kann Aus
nahmen vorsehen.» Und hier möchte ich die Ergänzung, wie 
sie jetzt im Mehrheitsantrag steht, erwähnt haben: «Zudem 
berücksichtigt er die Bedürfnisse der Rätoromanen gemäss 
Artikel 26 Absatz 2.» 
Ich bitte um Unterstützung dieser Ergänzung. 

Pedrina Fabio (S, TI): Vi paria dell'articolo 34 capoverso 1 
relativo alla diffusione dei programmi della SSR. Quale rela
tore dei gruppo socialista 10 faccio espressamente in italiano 
proprio per evidenziare un aspetto di multiculturalita che va 
assolutamente non solo salvaguardato bensl promosso. 
11 compromesso raggiunto sull'articolo 113a, fin qui non con
testato dalle proposte di emendamento sul tavolo, ha portato 
a codificare nelle prescrizioni transitorie che la regola dei 
60/40 per cento si appllea solo oel quadro delle liuovecon-
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cessioni. Percie non verrebbe intaccata I'attuale disponibilita 
di frequenze della SSR. La disputa fra maggioranza e mino
ranza si limita percle al grade di precisione con cui un 
essenziale principio di multiculturalita linguistica - ma di 
portata non solo linguistica - viene fissato nella legge. Con
trariamente a quanta proposto dalla maggioranza, la mino
ranza Polla propone di ancorare chiaramente e senza 
formulazioni ambigue iI principio che In tutta la Svizzera gli 
utenti abbiano la possibilita di ricevere almeno un pro
gramma della SSR proveniente dalle due altre principali 
regioni linguistiche dei Paese. Riteniamo che per la promo
zione dei romancio siano sufficienti le prescrizioni gia raffor
zate all'articolo 26 capoverso 2. 
Riguardo alla proposta sussidiaria Cathomas evidentemente 
siamo d'accordo di accettare queste ti po di integrazione. 
Devo pere evidenziare che la parte tedesca della formula
zione della proposta non e corretta percM esattamente si ri
ferisce a un inserimento nella versione di maggioranza. 
A nostro avviso, questa offerta minima riferita, appunto, ai 
due programmi che possono essere seguiti nelle altre re
gioni linguistiche, e essenziale per la coesione nazionale e 
per una Svizzera che nel futuro continui a profilarsi, in Eu
ropa e nel mondo, come Paese multilinguistico e multicultu
rale. Questa e stata e sara la forza della nostra nazione. La 
SSR e chiamata in queste contesto a dare un contributo es
senziale ed e la so la che sara in grade di farlo. 
Per queste motive iI gruppo socialista vi invita a sostenere la 
minoranza Polla. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): On est au coeur de la 
loi. Je pense qu'on est ici a I'article le plus dangereux, avec 
cette majorite qui s'est formee dans la commission. Dange
reux parce que, si on ne connait pas bien la matiere, on 
pourrait se dire que Ifa pourrait aller de faire une subdivision 
rigide des frequences: 60 pour cent pour la SSR et 40 pour 
cent pour les diffuseurs prives. Mais ce la voudrait dire que la 
SSR devrait renoncer a beaucoup de programmes, parce 
qu'elle occupe pour le moment 75 pour cent des frequences. 
Et I(a voudrait sOrement dire pour les Romands de ne plus 
pouvoir ecouter DRS1 et RTSI1; pour les Tessinois de ne 
plus pouvoir ecouter RSR1 et DRS1; et pour les Suisses 
alemaniques de ne plus pouvoir ecouter les premiers pro
grammes de la RTSI et de la RSR. Donc, vous voyez, c'est 
vraiment dangereux. 
Le groupe democrate-chretien, comme iI I'a deja dit dans le 
debat d'entree en matiere, ne pourrait jamais accepter cette 
loi si une teile reglementation injuste, qui va a I'encontre du 
mandat constitutionnel, contre la cohesion nationale, etait 
acceptee. Donc, je vous prie de soutenir la minorite Polla qul 
defend ce principe important pour notre pays qu'est le fede
ralisme. 
Monsieur Cathomas a fait une proposition subsidiaire qui est 
integree dans la proposition de la minorite Polla. On reprend 
ainsi une idee de Monsieur Bezzola qui avait voulu mettre 
dans la version de la majorite la phrase ou on dit qu'on tient 
compte des besoins de la population romanche selon I'arti
cle 26 alinea 2. C'est bien que I'article 34, dans la version de 
la minorite Polla, tienne aussi compte de la quatrieme lan
gue et de la quatrieme culture de notre pays. 
En plus, pour regler la question des frequences, la derniere 
phrase du texte de la minorite stipule que le Conseil federal 
s'assure que, pour chaque mode de diffusion, des frequen
ces et des canaux soient a la disposition des autres diffu
seurs. Cela veut dire qu'on pourra passer tras vite a la radio 
digitale. A ce moment-la, iI y aura beaucoup plus de canaux 
et d'espace et le Conseil federal pourra prevoir et assurer 
que, dans chaque mode de diffusion, des frequences et des 
canaux soient a la disposition des autres diffuseurs, c'est-a
dire les prives concessionnes et les prives sans concession. 
Je vous prie de voter la proposition de la minorite Polla et 
I'amendement Cathomas. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die EVP/EDU-Fraktion 
unterstützt dan Antrag Cathomas. 
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Bezzola Duri (RL, GR): Auch ich werde ganz kurz das auf
nehmen, was Kollege Cathomas im Zusammenhang mit der 
vierten Landessprache gesagt hat. Die FDP-Fraktion stimmt 
der Mehrheit zu. 
Es geht um die Verbreitung der SRG-Programme. Wir ha
ben in der Kommission über dieses Problem gesprochen. 
Wir wollten auch die Bedürfnisse der Rätoromanen berück
sichtigen und haben das in Artikel 26 Absatz 2 getan. Und 
genau diese Formulierung ist dann von der Mehrheit in die
sem Artikel aufgenommen worden. Warum dürfen wir Roma
nen als Vertreter der kleinsten Minderheit in unserem Land 
nicht die Minderheit unterstützen? 
Im Antrag der Minderheit wird von «Sprachregionen, von 
«der gesamten Schweiz» und von «flächendeckend» ge
sprochen. Und es wird präzisiert, was unter Sprachregionen 
gemeint ist, nämlich deutsch, französisch und italienisch. Sie 
verstehen, dass die kleinste Minderheit damit nicht einver
standen sein kann. Deshalb hat die Mehrheit die Bedürf
nisse der vierten Landessprache aufgenommen. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der FDP-Fraktlon, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir sind der Meinung, dass 
die von der Mehrheit gefundene Formulierung nicht nur 
glücklich ist, und zwar deswegen, weil Sie sich selbst ja 
heute Morgen gegen eine Beschränkung der Anzahl der 
SRG-Radioprogramme ausgesprochen haben. Es Ist des
halb fragwürdig, nun via Frequenzzuteilung doch wieder 
eine Beschränkung zu schaffen. Es kommt dazu, dass der 
Versuch, das zu regeln, auch technisch nicht ideal gelungen 
ist. 
1. Wie kommen Sie zum Verhältnis von 60 Prozent zu 40 Pro
zent? Schon da muss ein Fragezeichen gesetzt werden. 
2. Nicht jede UKW-Frequenz ist mit der anderen gleichwer
tig. Ein Beispiel: Eine UKW-Frequenz, die ab einem Berg 
eingesetzt wird, ist natürlich viel effizienter als eine Fre
quenz, auf der ab einem Standort unterhalb des Berges ge
sendet wird. Man sagt mir, dass die UKW-Frequenz ab dem 
Oetliberg so viel wert sei wie etwa fünf bis zehn UKW
Frequenzen, die unterhalb dieses Berges eingesetzt wer
den. Das heisst, dass mit dem reinen Zahlenverhältnis 60 zu 
40 hier eigentlich nichts Intelligentes gewonnen werden 
kann. 
Deswegen sind wir der Meinung, der Mehrheitsantrag führe 
nicht zu klaren und zweckmässigen Lösungen. Aber wir sind 
bereit, den eigenen Text zu verlassen und uns der Minder
heit anzuschliessen. Dann aber soll der Antrag der Minder
heit mit dem Antrag Cathomas angereichert werden. So 
wäre dann die Befürchtung, die Herr Bezzola vorhin geäus
sert hat, entkräftet. 
Von daher wäre das wohl die Lösung: Antrag der Minderheit 
plus Antrag Cathomas. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es gibt bei Ab
satz 1 drei Aspekte. Der eine ist die Verbreitung in allen Lan
desteilen, die angesprochen wird und die jetzt auch 
Gegenstand der Diskussion war. Dann gibt es den Antrag 
Cathomas für die Rätoromanen. Ich darf das sagen: Es war 
nie die Absicht der Kommission, dieses Anliegen etwa aus
zuschliessen. Man ist lediglich davon ausgegangen, dass 
das nicht hier zu regeln sei. Aber man kann es hier gemäss 
Antrag Cathomas auch noch festschreiben; das widerspricht 
keinesfalls dem Willen der Kommissionsmehrheit, die hier 
darauf verzichten wollte. Da werden die Kommissionsmit
glieder sicher mit mir einverstanden sein. Denn materiell hat 
es keine Auswirkungen, sofern man nicht davon ausgeht, 
dass dieses rätoromanische Programm flächendeckend in 
der ganzen Schweiz empfangen werden muss; aber das 
meint Herr Cathomas auch nicht. Deshalb, meine ich, kön
nen wir diesen Eventualantrag Cathomas im Namen der 
Kommission durchaus übernehmen, auch für den Fall, dass 
der Minderheitsantrag angenommen werden sollte. 
Eine zentrale Frage in Absatz 1 ist die 4Q-Prozent-Fre
quenzklausel, die Ihnen die Kommissionsmehrheit bean-
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tragt, wieder in der Meinung, dass es darum gehen soll, den 
Privaten ihren Anteil zumindest zu sichern. Wir haben inten
sive Diskussionen darüber geführt, was das für Folgen hat, 
wenn das Gesetz mit den Neukonzessionierungen in Kraft 
tritt. Das könnte zur Folge haben, dass gewisse Sender 
durchaus nicht mehr existieren könnten. Denn diese 40-Pro
zent-Klausel für die Privaten würde den heutigen Programm
auftrag und die heutigen Programme infrage stellen. 
Deshalb der Antrag der Minderheit, die die sprachliche Ver
breitung in den Vordergrund stellt. Das ist - ich muss das als 
Kommissionssprecher sagen - mit der 40-Prozent-Klausel 
inkompatibel. 
Aber die Kommissionsmehrheit hat, wie gesagt, mit 13 zu 
10 Stimmen beschlossen, dass man diese 40-Prozent-Klau
sei aufnimmt. Die Kommissionsmehrheit hat hier die Frage 
des Anteils der Privaten höher gewichtet als die Ansprüche 
der Sprachregionen. Darüber hat der Rat jetzt zu entschei
den. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Comme je suis 
rapporteur, je vous recommande, d'un cOte, d'accepter la 
proposition de la majorite, et puis, d'un autre cOte, ma sensi
bilite de Suisse romand me pousse quand mäme a vous re
commander d'accepter la proposition de la minorite Polla, en 
y ajoutant la proposition subsidiaire Cathomas concernant 
les besoins de la population romanche. . 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 118 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 48 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Eventualantrag Cathomas .... 155 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopMes 

Art. 35 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

a. .... gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Gruppierungen gewährleistet sind; 

e. Streichen 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(de Dardei, Aeschbacher, Bruderer, Fehr Hans-Jürg, Heim 
Alex, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Stump) 
Abs.1 

e. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Bezzola, Hegetschweiler, Kurrus, Laubacher, Polla, Seiler, 
Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
Abs.1bis 
Sie organisiert sich so, dass sie nach aktienrechtlichen 
Prinzipien geleitet, überwacht und kontrolliert werden 
kann. 
Abs. Her 
Notwendige Organe sind die Generalversammlung, der 
Verwaltungsrat, die Revisionsstelle und die Geschäftslei
tung. 
Abs. 1 quater 
Die Organe der SRG haben die gleichen Rechte, Pflichten 
und Verantwortlichkeiten wie die Organe einer Aktiengesell
schaft. 

Antrag Daguet 
Abs.1 

e. das Arbeitsrecht eingehalten und mit den Personalver
bänden ein Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt wird; 

Art. 35 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

a ..... sociales, economiques et politiques; 

e. Biffer 

AI. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(de Dardei, Aeschbacher, Bruderer, Fehr Hans-Jürg, Heim 
Alex, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Stump) 
AI. 1 

e. Adh6rer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Bezzola, Hegetschweiler, Kurrus, Laubacher, Polla, Seiler, 
Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
AI. 1bis 
Elle s'organise de maniere a pouvoir ätre dirigee, surveillee 
et contrölee selon les principes de la societe anonyme. 
AI. 1ter 
Les organes constitutifs sont I'assemblee generale, le con
seil d'administration, I'organe de revision et la direction. 
AI. 1quater 
Les organes de la SSR on't les mämes droits, les mämes de
voirs et les mämes responsabilit9s que ceux d'une societe 
anonyme. 

Proposition Daguet 
AI. 1 

e. le respect du droit du travail et la negociation d'une con
vention collective de travail avec les associations du person
nei; 

Abs. 1-AI. 1 

Levrat Christian (S, FR): 11 s'agit, avec cette proposition de 
la minorite de Dardei qul correspond au projet du Conseil fe
deral, d'ancrer dans la loi une disposition qui prevoit que les 
conditions de travail usuelles dans la branche s'imposent a 
laSSR. 
Nous avons, s'agissant des entreprises publiques, un re
gime differencie en matiere de conditions de travail. Ainsi, la 
Poste, les CFF et Swisscom so nt contraints de negocier 
avec leur personnel des conventions collectives de travail. 
En parallele, dans la loi sur la poste, la loi sur les telecom
munications et la loi sur les Chemins de fer federaux, nous 
avons une disposition qui prevoit que les entreprises concur
rentes des anciens monopolistes doivent respecter les con
ditions de travail usuelles dans la branche. 
La proposition de la minorite est timide, je dirai, et iI me sem
ble qu'on pourrait, parallelement, comme le propose mon 
collegue Andre Daguet, envisager I'obligation pour la SSR 
de conclure une convention collective de travail. En tous les 
cas, la proposition de la minorite me paraTt devoir ätre ac
ceptee dans la logique de la Convention no 98 de l'Organi
sation internationale du travail, une convention ratifiee par la 
Suisse et qui fait obligation aux autorites suisses, et donc a 
ce Parlement, de favoriser ia conclusion d'accords collectifs 
entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers, en particu
lier dans te cas d'UM entreprise pUbllque. 
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11 me semble que nous avons ici I'occasion d'ancrer un prin
cipe qui devrait s'appliquer a I'ensemble des entreprises pu
bliques et a I'ensemble des marches publics egalement, a 
savoir que la Confederation, comme proprietaire d'une en
treprise, entend y voir regner des conditions de travail qui 
soient exemplaires et qui permettent aussi de maintenir I'en
semble de la branche concernee a un niveau acceptable 
s'agissant des horaires et des salaires. Ces conditions de 
travail usuelles dans la branche, que nous connaissons 
dans toute& les lois precitees, devront donc etre definies par 
les partenaires sociaux, c'est I'exemple dans lequelles cho
ses se deroulent correctement. A defaut, les conditions de 
travail devront etre fixees par I'autorite de regulation sur la 
base d'une comparaison entre les differentes entreprises ac
tives dans la branche. 
Par souci de coMrence entre les differentes lois similaires, 
par souci egalement de voir la Confederation assumer son 
rOle d'employeur, je vous invite a soutenlr la proposition de 
minorite de Dardei qui reprend la projet du Conseil federal. 

Daguet Andre (S, BE): Mein Kollege Christian Levrat hat es 
bereits vorweggenommen: Ich möchte mit meinem EinzeI
antrag noch etwas mehr Klarheit in die Organisation der 
SRG reinbringen, was die Arbeitsbedingungen anbetrifft. Ich 
beantrage Ihnen deshalb, Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe e 
wie folgt zu formulieren: cc .... das Arbeitsrecht eingehalten 
und mit den Personalverbänden ein Gesamtarbeitsvertrag 
ausgehandelt wird.» 
Die SRG ist ein Unternehmen des Service public, auch 
gemäss den Artikeln 25 und 26 des Gesetzes. Es erbringt 
einen Dienst für die Allgemeinheit, hat einen flächendecken
den Programmauftrag und ist auch von der Allgemeinheit 
mit Gebühren in der Höhe von über 1 Milliarde Franken fi
nanziert. Es ist ein bedeutendes Unternehmen mit 3500 Mit
arbeitern. Von daher ist es klar: Von diesem Unternehmen 
verlangen wir, dass es die Arbeitsbedingungen gesamt
arbeitsvertragIich abschliesst, analog zum Bundesperso
nalgesetz, das die Schweizerischen Bundesbahnen, die 
schweizerische Post und andere Arbeitgeber, die vom Bun
desrat ermächtigt werden, zum Verhandeln von Gesamtar
beitsverträgen verpflichtet. 
Deshalb beantrage ich, hier weiterzugehen und zu sagen: 
Wir wollen ein öffentlich-rechtliches Unternehmen mit Ar
beitsbedingungen, die gesamtarbeitsvertragIiCh ausgehan
delt sind. In diesem Sinne beantrage ich Zustimmung zu 
meinem Antrag. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Die SP-Fraktion unterstützt sowohl 
den Einzelantrag Daguet als auch eventualiter dazu den 
Minderheitsantrag de Dardei, vertreten durch Herrn Levrat. 
Es geht um die Frage, ob der SRG vorgeschrieben werden 
soll, die arbeitsrechtlichen Vorschriften einzuhalten und die 
Arbeitsbedingungen der Branche zu gewährleisten. Wenn 
man das so liest, hat man den Eindruck, dass das doch ei
gentlich Selbstverständlichkeiten wären. Man wird erst stut
zig, wenn man weiss, dass es die SRG-Spitze selber war, 
die diesen Streichungsantrag zu Buchstabe e inspiriert hat. 
Das wirft dann natürlich schon die Frage auf, warum sich ein 
Service-public-Unternehmen wie die SRG - ausgerechnet 
ein solches Unternehmen! - gegen arbeitsrechtliche Mini
malstandards wehren will. Das könnte ja nur bedeuten, dass 
man die Absicht hat, diese arbeitsrechtlichen Minimalstan
dards zu unterschreiten. 
Unserer Meinung nach ist das natürlich vollkommen falsch. 
Gute Arbeitsbedingungen sind gerade im Journalismus eine 
entscheidende Voraussetzung für gute Programme. Ohne 
gute Journalistinnen und Journalisten werden Sie auch 
keine guten Programme haben. Das ist in fast keinem ande
ren Betrieb so wichtig wie in einem Medienunternehmen. 
Gute Arbeitsbedingungen gleich gute Qualität - das ist in ei
nem Service-public-Unternehmen erst recht notwendig. 
Die SRG ist nicht irgendein Unternehmen. Die SRG selber 
ist mit Abstand das wichtigste und grösste Unternehmen im 
Bereieh der audiovisuellen Medien in der Schweiz; Sie ist 
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selber der Branchenleader. Sie setzt selber die Standards 
dieser Branche, und da kann man erst recht nicht verstehen, 
warum ausgerechnet dieser Betrieb sich nicht an Minimal
standards halten sollte. 
Ich möchte Sie wirklich dringend bitten, hier das zu tun, was 
wir bei anderen Unternehmungen des Service public - der 
Post, der Bahn, der Swisscom - auch beschlossen haben, 
nämlich die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften und 
eben auch eines Gesamtarbeitsvertrages auf gesetzlicher 
Stufe zu verankern. 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grüne Fraktion stimmt Bun
desrat und Minderheit zu. Der Bundesrat hat da eine wich
tige arbeitsrechtliche Regelung eingebracht. Dies betrifft ja 
nur die SRG. Absatz 1 Buchstabe e ist für uns bedeutungs
voll. Im Bereich des Service public gilt es, die GAV-Struktur 
zu erhalten, wie das - mein Vorredner hat es ausgeführt -
bei der Post oder den SBB selbstverständlich ist. Solche Re
gelungen wie in Buchstabe e haben sich bewährt, führen zu 
sozialer Absicherung, sperren sich gegen Deregulierung 
und wirken sich auf die Qualität der erbrachten Leistung po
sitiv aus. Weil uns dies wichtig ist, unterstützen wir den Bun
desrat und die Minderheit, aber auch den Einzelantrag 
Daguet. GAV sind nicht nur bei öffentlich-rechtlichen Unter
nehmen wichtig, wir unterstützen auch im Privatbereich 
GAV. Dies ist indessen nicht Bestandteil der Vorlage. Der 
vorliegende Buchstabe e ist auch sinnvoll, weil er nachträgli
chen Streitigkeiten und Problemen vorbeugen kann. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen und auch den Ein
zelantrag Daguet zu unterstützen. 

Hegetschweiler Rolf (RL, ZH): Ich bitte Sie, den Antrag der 
Minderheit und den Antrag Daguet abzulehnen. Wir sind der 
Meinung, dass ins Radio- und Fernsehgesetz keine gewerk
schaftlichen Bestimmungen aufgenommen werden sollen. 
Ein Bundesgesetz ist der falsche Ort für arbeitsrechtliche 
Regelungen. Wir glauben auch nicht, dass solche Bestim
mungen einen Einfluss auf die Qualität einer Unternehmung 
haben. Ich möchte Sie bitten, darauf zu verzichten, hier 
diese Bestimmungen aufzunehmen. 

Levrat Christian (S, FR): Je vous ai bien entendu, Monsieur 
Hegetschweiler. 
Premiere question: pourquoi donc avons-nous mis des dis
positions similaires dans I'ensemble des autres lois qui re
gissent le service public, loi sur les CFF, loi federale sur la 
poste, loi sur les telecommunications? 
Deuxieme question: si j'ai consulte correctement les propo
sitions d'amendement, vous ne combattez pas la lettre d de 
I'article 54 alinea 1 qui prevoit precisement cette obligation 
de respecter les conditions usuelles dans la branche pour 
des prives qui souhaitent obtenir une concession. 11 me sem
ble qu'il y a la, disons, une contradiction que je m'explique 
difficilement. Je serais interesse a connaTtre votre reponse. 

Hegetschweiler Rolf (RL, ZH): Ich glaube nicht, dass hier 
ein Gegensatz besteht. Die SRG ist ja kein Bundesbetrieb 
wie die SBB oder die Post. Deshalb sind wir auch nicht ge
zwungen, Regelungen einzuführen, die bei Privatbetrieben 
auch nicht gelten. Hier möchte ich ganz klar an der Unter
scheidung zwischen Privatbetrieben und öffentlich-rechtli
chen Gesellschaften festhalten. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich glaube, es dürfte klar sein, welche 
Haltung die SVP-Fraktion hier einnimmt. Arbeitsrechtliche 
Regelungen - das hat mein Vorredner schon gesagt - sind 
anderswo schon genügend formuliert und niedergeschrie
ben, sodass wir das bei der Organisation und der Finan
zierung der SRG nicht mehr machen müssen. Das ist 
natürlich ganz klar eine Voraussetzung für die Konzessions
erteilung, also eine allgemeine Konzessionsvoraussetzung. 
Sie kommt dann in Artikel 54 zum Tragen, wie es der Frage
steller jetzt auch festgestellt hat; dort ist es drin. Daher ist 
die Bestimmung in Artikel 35 eindeutig überflüssig. 
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Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Mehrheit zu unterstüt
zen. 
Dann haben wir eine klare Linie, ansonsten ist da und dort 
etwas. Es gibt auch noch andere Artikel, wo wir das ohne 
weiteres hineinnehmen könnten, aber einmal genügt es, und 
das muss bei der Konzessionserteilung sein. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien soutient la minorlte de Dardei qui reprend le projet 
du Conseil federal a I'alinea 1 lettre e. Parce que cette 
phrase, dont Monsieur Föhn dit qu'elle est «überflüssig», 
elle n'est pas du tout «überflüssig», Herr Föhnl 
Wir finden diesen Satz In fast allen Gesetzen. Es ist nicht 
wahr, dass das hier jetzt ein Fremdkörper ist, sondern das 
ist überall. Wir haben diesen Satz über den Bundesrat in vie
len Gesetzen. 
Je vous prie de soutenir la minorite de Dardei qui s'en tient a 
la formulation du Conseil federal. 
Le groupe democrate-chretien ne soutient pas la proposition 
Daguet. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Minderheit nimmt ja 
den Antrag des Bundesrates auf. Von daher unterstützt der 
Bundesrat ohnehin die Minderheit. Ich möchte beifügen: Es 
geht hier nicht nur _einfach um arbeitsrechtliche Fragen, son
dern wir sind der Uberzeugung, dass Qualität im Journalis
mus wesentlich von den Arbeitsbedingungen, von der 
Wertschätzung und der materiellen Stellung der Medien
schaffenden abhängt. Die SRG hat eine spezielle Funktion, 
sie setzt Standards in der ganzen elektronischen Medien
branche. Von daher finden wir es wichtig, dass hier ein sol
ches Zeichen gesetzt wird. 
Was den Antrag Daguet angeht, ist es in der Tat so, dass 
sich ähnliche Artikel bei anderen Betrieben, die dem Bund 
gehören, finden - allerdings auch bei der Swisscom. Die 
Swisscom ist in diesem Sinne nicht ein Bundesbetrieb, son
dern sie ist eine Aktiengesellschaft, die sogar an der Börse 
ist. 
Der Korrektheit halber möchte ich aber eine Schwäche die
ser Bestimmungen, die auch in den anderen Gesetzen ent
halten sind, nennen. Die Verpflichtung, einen Gesamtar
beitsvertrag auszuhandeln, hat nicht automatisch den Effekt, 
dass dann tatsächlich auch ein Gesamtarbeitsvertrag zu
stande kommt. Es ist die stets deklarierte Haltung des Bun
desrates, dass ein Gesamtarbeitsvertrag etwas Wichtiges 
ist, dass er dem Arbeitsfrieden dient. Wir wünschen uns sol
che Gesamtarbeitsverträge auch in Branchen, die mit dem 
Bund überhaupt. nichts zu tun haben. Nur löst diese Bestim
mung das Problem nicht, wenn sich die Sozialpartner nicht 
finden. Das haben wir jetzt in anderen Bereichen auch. Das 
möchte ich einfach der Korrektheit halber noch erwähnt ha
ben. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La majorite de 
la commission demande de biffer la lettre e de I'article 35 ali
nea 1. 
Les raisons sont simples: le devoir supplementaire pour la 
SSR par rapport aux autres medias, plus de travail adminis
tratif, une inegalite de traitement par rapport a ses autres 
concurrents (radio et television). En plus, pour de bonnes re
lations humaines, toute solution imposee n'est jamais bonne 
et on pense que la concertation avec les organisations du 
personnel concernees est a coup sür bien superieure a une 
convention collective. 11 y a encore le Code des obligations 
qui est la pour regler tous ces problemes. 
La SSR doit atre consideree comme une entreprise privee, 
et pour cette raison la majorIte de la commission vous de
mande de biffer la lettre e de I'article 35 alinea 1 et de rejeter 
toutes les autres propositions. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Monsieur Vaudroz, j'ai avec 
cet article un probleme qui n'est mame pas politique, mais 
qui est d'ordre cerebral parce qu'a ma connaissance, iI 
existe une convention collective de travall a la 55Ft, conclue 

entre les partenaires sociaux. Et ici, dans le projet de loi, on 
parle de conditions de travail usuelles. Alors, ne pensez
vous pas qu'on recule par rapport a une situation qui est ac
quise? 
Question subsidiaire: vous dites qu'on ne veut pas creer des 
inegalites entre la SSR et d'autres diffuseurs. Mais on salt 
aussi qu'iI y a beaucoup de stations de radio et de television 
loeales qui sont situees dans les regions peripMriques qui 
pourraient atre menacees par les problemes de dumping so
cial. Est-ce que, la, la SSR ne devrait pas s'affirmer comme 
modele et assumer un leadership dans ce domaine, vu que 
c'est I'employeur dominant de la branche? 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Je represente 
ici la majorite de la commission. Si vous consultez I'arti
eie 54, vous constatez que tout y est. Si vous avez un pro
bleme cerebral, je ne peux pas faire grand-chose pour cela. 
(Hilarite) 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 85 Stimmen 
Für den Antrag Daguet .... 63 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen 

Abs. 1 bis, tter, 1 quater - AI. 1 bis, tter, 1 quater 

Bezzola Duri (RL, GR): Wir sprechen jetzt über die Organi
sation und die Finanzen der SRG. Die Minderheit, die ich 
hier vertrete, will die SRG so organisieren, dass sie nach ak
tienrechtlichen Prinzipien geleitet, überwacht und kontrolliert 
werden kann. Es handelt sich um ein Konzept, das im Falle 
der Zustimmung auch Anpassungen in den Artikeln 35, 36 
und 38 verlangt. 
Es geht bei diesem Minderheitsantrag nicht um eine Um
wandlung des Vereins SRG in eine AG. Es besteht auch 
keine Absicht, die SRG zu privatisieren, und noch viel weni
ger geht es um den Abbau des Service public. 
Die SRG ist ein Verein, ein Vereinsverband mit vier Mitglie
dern in der deutschen Schweiz, der Suisse romande, der 
Svizzera di lingua italiana und der Svizra rumantscha. An 
der Struktur als Vereinsverband soll die SRG festhalten. Das 
Aktienrecht ist für die SRG schon heute bedeutsam. Die 
SRG führt ihr gesamtes Rechnungswesen nach den Vor
schriften des Aktienrechtes. Seit 1999 wendet sie die Nor
men der FER an und ist deshalb heute ein kapitalmarkt
fähiges Unternehmen. Letztes Jahr konnte die SRG eine 
Anleihe von 200 Millionen Franken zu sehr günstigen Kondi
tionen aufnehmen. 
Das Unternehmen SRG mit seinen 6000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,5 Milliarden Fran
ken pro Jahr orientiert sich bereits heute am Aktienrecht, 
und in der Schweiz - wir haben das heute Morgen bereits 
gehört - sind grosse Unternehmungen auf der Grundlage 
des Aktienrechtes organisiert. 
Gemäss Entwurf des Bundesrates enthält das Organisati
onsrecht der SRG sowohl Elemente öffentlicher Organisatio
nen als auch Zitate aus dem Aktienrecht. Dazu kommt eine 
ausserordentliche Regelungsdichte. Der Entwurf des RTVG 
enthält rund 20 Detailvorschriften. Im Organisationsrecht der 
Unternehmungen mit öffentlichen Aufgaben - Rüstungsbe
triebe, Bundesbahnen, Post - sind es zwei bis acht. 
Wenn es um die Organe der SRG geht, werde ich immer 
wieder gefragt: Wer bildet dann z. B. die Generalversamm
lung? Die Generalversammlung ist die Delegiertenversamm
lung der vier Regionalgesellschaften. Heute ist es der 
Zentralrat mit ungefähr 21 Mitgliedern. Verwaltungsrat und 
Revisionsstelle sind auf jeden Fall gesetzt, und die Ge
schäftsleitung funktioniert heute bereits gut und ist klar defi
niert. Bei Zustimmung zu diesem Konzept werden, wie 
gesagt, einige Artikel noch anzupassen sein. Ich bin der 
Meinung, dass diese Anpassungen in Artikel 35 Absatz 2, 
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Artikel 36 Absätze 1, 2 und 4 und in Artikel 38 Absatz 3 vom 
Ständerat vorgenommen werden können. Ich bin deshalb 
der Meinung, dass wir damit klare, für alle Beteiligten not
wendige und nachvollziehbare Anderungen beschliessen. 
Ich sage noch einmal: Die SRG als Grossunternehmen funk
tioniert nach diesem Konzept. Ich bitte Sie im Namen der 
FDP-Fraktion, dem Minderheitsantrag Bezzola zu folgen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Herr Bezzola hat eigentlich vorhin 
im letzten Satz seines Votums gleich selber gesagt, dass 
dieser Antrag vollkommen überflüssig ist. Er hat gesagt, die 
SRG sei schon so, sie funktioniere schon so, mit diesem An
trag gebe es eigentlich gar nichts Neues. Wenn es einmal 
eine Gelegenheit gegeben hat, bei diesem Gesetz etwas 
Überflüssiges nicht zu beschliessen, dann ist es dieser Min
derheitsantrag Bezzola. 
Die SRG ist ein regional verankerter Verein; es ste.ckt eine 
föderalistische Struktur .in diesem Unternehmen, und den
noch hat die SRG in den dynamischen Neunzigerjahren be
wiesen, dass sie dieser Dynamik folgen kann, obwohl sie ein 
Verein war - vielleicht weil sie ein Verein war und nicht eine 
Aktiengesellschaft, ich lasse das offen. Auf jeden Fall hat die 
jetzige Struktur die SRG nicht daran gehindert, die ganzen 
Veränderungen in der Branche - die in den Neunzigerjahren 
ja beachtlich waren - mitzumachen. Die SRG ist europaweit 
eine der besten Firmen in dieser Branche. Das kann man an 
verschiedensten Indikatoren messen. Von der Qualität her 
braucht es also keine Änderung. 
Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass der 
Antrag der Minderheit Bezzola ein paar Pferdefüsse hat, und 
damit meine ich ein paar konkrete Unvereinbarkeiten. Ich 
stelle ein paar Fragen: 
1. Wer wäre die Generalversammlung? In einer Aktienge
sellschaft besteht die Generalversammlung aus allen Aktio
nären. Wer wäre das bei der SRG? 'Wer wären die Aktio
näre? 
2. In einer Aktiengesellschaft wird das Stimmrecht gemäss 
Aktienkapital zugeteilt; wer viel Kapital hat, hat viele Stim
men; wer wenig Kapital hat, hat wenig Stimmen. Wie wäre 
das bei der SRG? Sie hat ja keine Aktionäre. Wie würde das 
aufgeteilt? Was ist das Aktienkapital? Wie wird das auf die 
Mitglieder aufgeteilt? Das sind alles offene Fragenl 
3. Bei einer Aktiengesellschaft wählt die Generalversamm
lung den Verwaltungsrat. Wir bestimmen aber nur einen Arti
kel weiter hinten, in Artikel 36, dass der Bundesrat einen Teil 
der Verwaltungsräte bestimmt. Das ist mit einer Aktienge
sellschaft nicht vereinbar. 
Es wird hier also eine Konstruktion vorgeschlagen, die ein
fach nicht aufgeht. Man kann dieser gewachsenen Struktur 
nicht plötzlich eine aktienrechtliche Struktur ÜberstÜlpen. Es 
gibt auch Überhaupt keinen Grund, dies zu tun. Man kann 
die SRG in ihrer jetzigen Rechtsform belassen, das genügt, 
das ist auch von der Leistungsfähigkeit her absolut genü
gend. 
Ich bitte Sie darum, den Antrag der Minderheit Bezzola ab
zulehnen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die EVP/EDU-Fraktion 
unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien va voter pour la majorite et non pour la minorite 
Bezzola, parce que materiellement, deja maintenant, la 
«SSR SRG idee suisse» doit presenter ses comptes et s'ac
quitter de toute la partie economique sei on les principes 
enonces par la minorite. En outre, je partage I'avis que la 
proposition de la minorite est un peu floue. Elle est un peu 
difficile Ei interpreter parce qu'elle contient des contradic
tions. 
Materiellement, on fait deja ce que demande la minorite 
Bezzola. Donc, cet article est inutile. En italien, on dirait qu'iI 
est «ridondante». «Ridondante», c'est un mot tras interes-
sant qui veut dire ici que cet article est encore plus qu'inutile, 
iI est «byzantinement .. inutile. 
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Donc, nous en restons a la situation actuelle. Par exemple, 
dans le canton du Tessin, en Suisse italienne, la RTSI est 
une cooperative. C'est vrai qu'lI y ades membres de la coo
perative dans I'association suisse «SSR SRG idee suisse ... 
Vous voyez que nous voulons garder les droits d'une coope
rative. Nous ne voulons pas aller dans le sens de la proposi
tion de la minorite, qui est vraiment tras tras floue et 
«ridondante» . 

Weigelt Peter (RL, SG): Die FDP-Fraktion unterstützt den 
Minderheitsantrag Bezzola. 
Wir sind klar der Meinung, dass eine Unternehmung, die 
heute über 1 Milliarde Franken Umsatz macht, sich wie an
dere Unternehmen corporate-governance-mässig entspre
chenden Bestimmungen bezüglich Treu und Glauben, 
bezüglich Transparenz, stellen muss. Herr Bezzola hat dar
auf hingewiesen, dass die Rechnungslegung der SRG nach 
FER abgewickelt wird, also einen internationalen Standard 
zur Grundlage hat. Es macht deshalb durchaus Sinn, dass 
diese Konzernrechnungslegung, die übrigens auch so im 
RTVG erwähnt wird, wo namentlich vom Konzern gespro
chen wird, hinten eine transparente und den Standards un
serer Wirtschaftsorganisation entsprechende Organisation 
hat. Der Verein war ursprünglich die richtige Fassung und 
die richtige Form. Heute ist er es ganz sicher nicht mehr. 
Wir wollen Transparenz in der Rechnungslegung, wir wollen 
Transparenz im Mittelfluss, wir wollen insbesondere auch 
Transparenz in der Verantwortlichkeit. Das setzt voraus, 
dass wir eine Organisation aufbauen, die in diesem Land 
dem Standard entspricht, die in diesem Land auch eine ent
sprechende Parallelität hat. Wenn man die Vereinsstruktu
ren im Bereich der regionalen Trägerschaften weiterhin 
behalten will, steht dem nichts entgegen. Aber die Holding -
sprich: das Dach der Organisation - hat sich selbstverständ
lich den entsprechenden Wirtschaftsformen anzupassen. Ich 
sage es nochmals: Wir sprechen hier von einem Unterneh
men, das über 1 Milliarde Franken Umsatz macht, das sehr 
viele Mitarbeiter hat, das in sehr vielen Regionen ein wichti
ger Arbeitgeber und auch ein wichtiger Mittler für die vor
und nachgelagerte Nachfrage ist. Man will mit einem Partner 
operieren, der transparent ist und sich an entsprechenden 
internationalen Normen ausrichtet. 
Ich bitte Sie also hier, aktienrechtlich den Minimalstandard 
mitzutragen und zu unterstützen, wie ihn die Minderheit Bez
zola fordert. Das ist ein Anschub in eine dringend notwen
dige Strukturreform der Unternehmung SRG, und das 
tangiert den Programmauftrag in keiner Art und Weise. Die 
Auftragserfüllung der SRG wird nicht tangiert. Der Freiheits
grad der SRG als Veranstalter, als Unternehmer wird nicht 
tangiert, aber es wird Transparenz geschaffen, Transparenz 
für alle Partner im Markt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat ging bei 
seinem Konzept davon aus, dass die SRG autonom ist, dass 
sie sich selbst konstituieren, organisieren kann. Er hat sich 
mit einigen Eckpfeilern begnügt. Der Antrag der Minderheit 
präzisiert jetzt diese Eckpfeiler, indem er sagt, die SRG solle 
sich nach den Prinzipien einer Aktiengesellschaft organisie
ren. Das widerspricht der Intention des Bundesrates nicht, 
und das widerspricht auch nicht der Situation, wie sie heute 
schon besteht. 
Festzuhalten ist allerdings Folgendes: Dieses Gesetz hier 
konstituiert die SRG nicht, in keiner Rechtsform, weder in 
der Rechtsform eines Vereines noch in der Form, wie sie 
sich gestützt auf diesen Minderheitsantrag - falls er Gesetz 
würde - ausgestalten will. Erst durch die Konstituierung der 
SRG werden entsprechende Verpflichtungen geschaffen. 
Erst dadurch wird dann ein Organ in die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten kommen, beispielsweise ein Verwal
tungsrat in die Haftung, die eine Aktiengesellschaft kennt. 
Ich bin nicht der Meinung, dass durch diesen Antrag hier ein 
Verwaltungsratsmitglied automatisch haftpflichtrechtlich so 
gestellt ist wie ein Verwaltungsratsmitglied einer Aktienge
sellschaft. Es braucht den konstituierenden Akt. 
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Weiter muss ich sagen: Ich habe nichts gegen diesen Min
derheitsantrag, so wie er hier steht. Hingegen hat Herr Bez
zola in der Begrgndung gesagt, das führe dann auch zu 
entsprechenden Anderungen bei al').deren Artikeln. Das ist 
für mich kein Automatismus. Diese Anderungen möchte ich 
vorher noch sehen. Wenn ich sage, man könne diesen Arti
kel so laufen lassen, geht es nur um die Formulierung, so 
wie sie hier steht, und um nichts anderes. Bei den übrigen 
Artikeln - 38 usw. - gehe ich von der jetzigen Formulierung 
aus. 

Vollmer Peter (S, BE), fü~ie Kommission: Die Kommission 
hatte an sich diesen Antrag mit 12 zu 8 Stimmen abgelehnt. 
Sie haben ja von den Fraktionssprechern auch schon Be
gründungen dafür gehört - nicht weil das Prinzip der Organi
sation'sform einer Aktiengesellschaft für die interne Organi
sation der SRG nicht tauglich wäre. Das wird ja alles schon 
gemacht, das wurde gesagt. 
Der einzige Vorbehalt, den jetzt Bundesrat Leuenberger 
noch einmal erwähnt hat, ist: Wenn wir in Absatz 1 quater ge
mäss Minderheit festschreiben, dass die Organe dann quasi 
die gleichen Verantwortlichkeiten wie die Organe einer AG 
haben, dann fehlen natürlich im Grunde genommen die 
rechtlichen Voraussetzungen, in die vereinsrechtliche Struk
tur der SRG hineinzuwirken. Die SRG ist kein spezialgesetz
licher Verein. Sie ist ein Verein nach Obligationenrecht, der 
aber natürlich bezüglich Organisation durch dieses Gesetz 
bestimmte Auflagen hat. Die Haftungs- oder Verantwortlich
keitsfrage bleibt damit effektiv ungelöst. 
Wie gesagt, das ist hier nicht matchentscheidend, die Struk
tur der Organisation ist eigentlich so schon vorgegeben. Ich 
frage mich, ob es jetzt Sinn macht, in einem Bereich, in dem 
sich die SRG ja bereits entsprechend Ihren Anforderungen 
so organisiert hat, noch rechtlich hineinzuwirken und das 
auch noch auf Gesetzesebene zu regulieren. Denn es ist ja 
offensichtlich gar nicht notwendig, weil es ohnehin so ge
macht wird. 
Die Kommission hat aus den dargelegten Gründen gefun
den, man solle diesen Minderheitsantrag nicht unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 84 Stimmen 
Dagegen .... 78 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3, 5, 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 . 
Der Bundesrat kann bis zu einem Viertel der Mitglieder der 
Oberleitung bestimmen. 

Art. 36 
Proposition de la commission 
AI. 1-3,5,6 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
Le Conseil federal peut designer jusqu'a un quart des mem
bres de la direction superieure. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
Die SRG finanziert sich auch durch Empfangsgebühren. 
Weitere Finanzierungsquellen .... 
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Art. 37 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Schwander 

3 mars 2004 

La SSR est financee egalement par la redevance de recep
tion. D'autres sources de financement .... 

Schwander Pirmin (V, SZ): Mit dem vorliegenden Gesetz 
regeln wir ja die Finanzierung der SRG und anderer konzes
sionierter Veranstalter über Gebühren. Wir haben heute ge
hört, dass sich die SRG entfalten muss. Sie ist ein grosses 
Unternehmen, und sie kassiert entsprechend auch hohe 
Empfangsgebühren. Wenn sich die Unternehmung SRG 
entfalten muss und ein so selbstständiges Unternehmen ist, 
dann ist es für mich nicht einsichtig, dass sie zur Hauptsa
che durch Empfangsgebühren finanziert wird. Wir haben 
heute auch mehrmals gehört, dass die SRG offenbar kein 
Monopol hat. Wenn es kein Monopol ist, dann kann es ja 
nicht sein, dass die SRG über 95 Prozent der Empfangsge
bühren einkassiert. Ich bin der Meinung, dass die SRG wie 
die übrigen, kommerziellen Veranstalter auch andere Fi
nanzquellen erschliessen und anzapfen muss. Empfangsge
bühren sind nur eine von vielen Finanzierungsquellen. Es ist 
Aufgabe des Bundesrates, dafür zu sorgen, dass die Ge
bühren zweckgebunden - für den Leistungsauftrag - und ef
fizient eingesetzt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag stattzugeben, dass sich 
die SRG lediglich «auch durch Empfangsgebühren» finan
zieren kann. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir schlagen Ihnen vor, 
dass sich die SRG zur Hauptsache durch Empfangsgebüh
ren finanziert. Herr Schwander will, dass sie sich «auch» 
durch Empfangsgebühren finanziert. Er will also die Emp
fangsgebühren herabstufen zu einer Finanzierungsquelle 
unter vielen anderen. Das widerspricht unseres Erachtens 
dem Prinzip des dualen Systems. Wir wollen eben gerade 
nicht, dass sich die SRG derart wesentlich durch Werbung 
und Sponsoring - denn welche anderen Einnahmequellen 
kommen noch infrage? - finanzieren soll. 
Deswegen beantragen wir Ihnen, den Antrag Schwander ab
zulehnen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Ihnen 
die Ablehnung des Antrages empfehlen, obwohl er der Kom
mission so nicht vorlag. Er widerspricht aber vollumfänglich 
der Konzeption di~ses Gesetzes, wie wir es jetzt beraten ha
ben, Herr Schwander. Später wird dann Herr Theiler noch ei
nen Antrag stellen, dass sich die SRG nur durch Gebühren 
finanzieren soll, dass also die Gebühren nicht gesplittet wer
den sollen; die klare alte Ordnung. Es kann doch nicht im In
teresse auch der weiteren Partner, der Privaten sein, dass 
man sagt, die SRG solle sich jetzt in Zukunft hauptsächlich 
auf Werbung und auf Sponsoring stützen, und die Gebühren 
seien nur noch eine Nebensachel Das widerspricht dieser 
dualen Ordnung und dieser Konzeption, wie wir sie bis jetzt 
aufgegleist haben. Ich verstehe Ihren Antrag also echt nicht, 
auch wenn ich mich in Ihr Gedankegebäude hineinzudenken 
versuche. 
Ich bitte Sie also, diesen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 36 Stimmen 

Art. 38 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
.... zu bilden, die bei der nächsten Gebührenanpassung zu 
oerückSlchtigen sind. 
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Abs.5 
Der Bundesrat sorgt dafür, dass in der SRG und in den von 
ihr beherrschten Unternehmen für die Mitglieder der leiten
den Organe, für die Angehörigen des geschäftsleitenden 
Kaders sowie für weiteres Personal, das in vergleichbarer 
Weise entlöhnt wird, die Bestimmungen von Artikel 6a Ab
sätze 1 bis 5 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 
2000 (SR 172.220.1) sinngemäss angewendet werden. 

Antrag Schwander 
Ab$.5 
Streichen 

Art. 38 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
.... du montant concerne, qui devront etre prises en consi
deratlon lors du prochain reajustement de la redevance. 
AI. 5 
Le Conseil federal veille a ce que les dispositions de I'arti
eie 6a alineas 1 a 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le person
nel de la Confederation (RS 172.220.1) soient appliquees 
par analogie aux membres des organes dirigeants de la 
SSR ainsi que des entreprises qu'elle contröle, aleurs cad
res directeurs et aux membres du personnel qui sont remu
neres de maniere comparable. 

Proposition Schwander 
AI. 5 
Biffer 

Schwander Pirmin (V, SZ): Wir haben heute und auch ge
stern mehrmals gehört, man sollte der SRG nicht noch wei
tere Fesseln anlegen und weitere Überregulierungen treffen 
und das Gesetz eigentlich entschlacken. Ich denke, Absatz 5 
ist nichts anderes als eine weitere Fessel in personalpoli
tischer Hinsicht. Deshalb stelle ich den Antrag, dass dieser 
Absatz gestrichen wird, im Sinne der "Entfesslung», im 
Sinne der Deregulierung, damit die SRG auch frei untern eh
merisch handeln kann. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Hier geht es um eine Über
führung der vor weniger als einem Jahr angenommenen Vor
schrift über die SRG-Kaderlöhne ins künftige Gesetz. Die 
fragliche Norm war Teil des Berichtes der Staatspolitischen 
Kommission des Nationalrates zur parlamentarischen Initia
tive «Bundesnahe Unternehmungen. Kaderlöhne und Ver
waltungsratshonorare» vom 25. April 2002. Die Vorlage 
zielte darauf ab, in Zukunft übermässige Lohnerhöhungen 
zu vermeiden. Sie wurde am 20. Juni 2003 verabschiedet. 
Der Bundesrat soll in den von der Vorlage erfassten Unter
nehmungen seine Verantwortung wahrnehmen. Wir gehen 
eigentlich davon aus, dass der erst vor kurzem geäusserte 
Wille des Parlamentes auch heute noch seine Gültigkeit hat 
und dass Sie entgegen dem Antrag Schwander diese Löhne 
nicht "entfesseln» wollen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Hier hat die Kom
mission eigentlich nachträglich eingearbeitet, was der Bun
desrat noch nicht tun konnte. Zwischen der Verabschiedung 
der Botschaft des Bundesrates und den Beratungen in unse
rer Kommission hat dieser Rat die Regelung bezüglich der 
bundesnahen Betriebe beschlossen, weil es ja verschiedene 
skandaiträchtige Ereignisse gab, und man meinte - auch in 
diesem Rat -, die Löhne in den bundesnahen Betrieben 
seien zum Teil zu hoch. Auch von Ihrer Seite wurden die ent
sprechenden Initiativen ergriffen und mit unterstützt, dass 
man eben auch alle bundesnahen Betriebe in dieses Gefüge 
einbindet und dass da eine minimale Kontrolle stattfindet; 
das hat dieser Rat so verabschiedet. Wir haben das jetzt 
entsprechend auch in dieses Gesetz eingebaut. Ich verstehe 
nicht, weshalb man das jetzt hier wieder bestreiten möohte. 
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Ich empfehle Ihnen im Namen der Kommission, Absatz 5 
stehen zu lassen. Er wurde ohne Gegenstimme, ohne Op
position eingefügt, im Sinne einer Respektierung der Ent
scheidung dieses Rates, die ja damals mit überwältigendem 
Mehr erfolgte. Ich bitte Sie also, den Antrag Schwand er ab
zulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 89 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 67 Stimmen 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... dem Bundesamt jährlich .... 
Abs.3 
.... das Bundesamt den .... kann das Bundesamt von .... 
Abs.4 
Das Bundesamt kann .... 
a ..... des Bundesamtes innerhalb .... 

Abs.5 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
Das Departement kann .... Das Finanzkontrollgesetz vom 
28. Juni 1967 ist anwendbar. 

Art. 39 
Proposition de la commission 
AI. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
a ..... a I'office: 

AI. 3 
~office contröle .... 
AI. 4 
~office peut .... 
AI. 5 
~office peut .... 
AI. 6 
AdMrer au projet du Conseil f8deral 

Proposition Schwander 
AI. 2-4 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 5 
Le departement .... La loi du 28 juin 1967 sur le Contröle 
f8deral des finances est applicable. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich möchte meinen Antrag zu 
Artikel 39 zweiteilen. Im ersten Teil geht es um die Absätze 2, 
3 und 4. Hier beantrage ich, die Vorlage gemäss Bundesrat 
zu übernehmen. Es geht hier vorwiegend darum, ob das De
partement oder das Bundesamt die Kontrolle ausüben soll. 
Es ist doch merkwürdig, dass in der dezentralisierten Bun
desverwaltung die Oberaufsicht entsprechend ausgeschaltet 
wird. Massgebend ist hier - und das hängt dann mit Ab
satz 5 zusammen, dem zweiten Teil meines Antrages, weil 
es dort noch einen Zusatz gibt -, dass wir in den Absät
zen 2, 3 und 4 den Begriff "Departement» einsetzen, damit 
wie in Absatz 5 eben das Departement der Finanzkontrolle 
den Auftrag geben kann. Es kann nicht sein und ist meiner 
Meinung nach klar systemwidrig, dass ein Bundesamt der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle, dem Instrument der Fi
nanzkommission, einen Auftrag geben kann. Das ist meiner 
Moinung naoh klar systemwidrig. 



02.093 Conseil national 106 3 mars 2004 

Deshalb beantrage ich Ihnen, in den Absätzen 2, 3 und 4 ge
mäss Bundesrat und im Gegensatz zur Kommission den Be
griff «Bundesamt» durch den Begriff «Departement» zu er
setzen. 
Ich komme nun zum zweiten Teil meines Antrages betref
fend Absatz 5. 
Zu dieser Aufsicht: Es braucht wie überall in der Bundesver
waltung eine zusätzliche Oberaufsicht. Das Departement, 
das die Aufsicht ausübt, stellt auch die Anträge für Gebüh
renerhöhungen. Eine neutrale Oberaufsicht sollte hier mehr 
Transparenz über die Angemessenheit solcher Mechanis
men schaffen. Deshalb beantrage ich, dass, entgegen der 
bundes rätlichen Fassung, das Finanzkontrollgesetz an
wendbar ist. Ich bin klar der Meinung, dass das nicht der 
Medienfreiheit und der Programmautonomie der SRG wider
spricht; es hat damit nichts zu tun. Wir haben heute mehr
fach gehört, wie gross die Unternehmung ist, und die Unter
nehmung wird grossenteils - dem haben Sie vorhin zu
gestimmt - mit Empfangsgebühren finanziert. Da ist es not
wendig, dass diese Kontrolle auch durch die Eidgenössische 
Finanzkor:ltrolle durchgeführt wird. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag, der letztlich zweiteilig ist, zu un
terstützen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um zwei Dinge. 
Zunächst einmal geht es um die Frage, wer Finanzaufsichts
behörde der SRG sein soll: das Departement oder das Bun
desamt. Die zweite Frage lautet: Soll das Finanzkontrollge
setz für die Finanzaufsicht über die SRG anwendbar sein 
oder nicht? Die erste Frage, ob es also das Departement 
oder das Amt ist - ich erlaube mir, das zu sagen -, ist nicht 
so wahnsinnig wichtig. Wir sind der Meinung, es gehe um fi
nanztechnische Probleme und nicht um etwas Politisches. 
Deswegen wollten wir die Finanzaufsicht eigentlich dem Amt 
geben. Der Weg vom Amt an das Departement ist bei Diffe
renzen ohnehin immer offen; deswegen unser Antrag, das 
Amt und nicht das Departement für zuständig zu erklären. 
Nun aber zur zweiten Frage, die staatspolitisch gesehen na
türlich wichtiger ist: Soll das Finanzkontrollgesetz für die Fi
nanzaufsicht über die SRG anwendbar sein oder nicht? Das 
ist eine Frage, die nicht neu ist. Bereits bei der Beratung des 
geltenden Gesetzes wurde sie intensiv diskutiert; es wurden 
auch Gutachten erstellt. Das geltende Gesetz schliesst die 
Anwendung des Finanzkontrollgesetzes ausdrOcklich aus. 
Die Frage wurde auch in den vergangenen Jahren mehr
mals aufgeworfen, unter anderem in einer Motion aus dem 
Ständerat, und jedes Mal wurde sie gleich beantwortet: Es 
wurde nämlich beschlossen, dass das Finanzkontrollgesetz 
hier keine Anwendung finden dürfe - und zwar nicht einfach 
aus fo~malrechtlichen GrOnden, sondern aus staatspoliti
schen Uberzeugungen. 
In der Kommission hat sich auch der Direktor der Eidgenös
sischen Finanzkontrolle gegen die Anwendung dieses Ge
setzes auf die SRG ausgesprochen. Er hat zwei Gründe 
geltend gemacht: 
1. Die Finanzkontrolle unterbreitet ihre Berichte der Finanz
delegation der eidgenössischen Räte, und dies könnte einer 
politischen Einflussnahme auf die SRG die Türe öffnen und 
so ihre Unabhängigkeit gefährden. 
2. Die Finanzkontrolle prOft im Rahmen der Wirtschaftlich
keitsprüfungen auch, ob die finanziellen Aufwendungen die 
erwartete Wirkung haben. Der Direktor der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle hat selbst die Befürchtung geäussert, dass 
eine solche WirksamkeitsprOfung die Programmautonomie 
der SRG gefährden könnte; das wäre verfassungsrechtlich 
sehr problematisch. Die Kommission hat sich davon über
zeugen lassen und hat in diesem Punkt einstimmig dem Vor
schlag des Bundesrates zugestimmt. 
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, beim Antrag der Kom
mission zu bleiben. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich danke Bun
desrat Leuenberger für die Berichterstattung aus der Kom
mission: das ist eine gute Arbeitsteilung, ich meine das 

positiv. Er hat zwei wichtige Dinge gesagt. Man muss eine 
Trennung vornehmen: Zu den Absätzen 1 bis 4 erinnere ich 
an die Debatte, die wir vor etwa einer Stunde zu Artikel 32 
geführt haben, Herr Schwander. Dort beantragte die Minder
heit Aeschbacher eben auch, das Departement anstatt das 
Bundesamt vorzusehen. Unsere Fassung ist eine Folge des 
Systemwechsels bei der Behördenorganisation, wie wir das 
ganz zu Beginn beraten haben. Das Bundesamt lebt jetzt 
wieder auf, und diese technischen Dinge gehen zum Bun
desamt; das sind aufsichtsrechtlich keine grossen Angele
genheiten. Deshalb haben wir diese Fassung gewählt. Ich 
bitte Sie, auch in der Konsequenz der bisherigen Ent
scheide, bei Artikel 32 der Kommission zu folgen. 
Zu Artikel 39 möchte ich das ergänzen, was Bundesrat Leu
enberger gesagt hat. Die Finanzdelegation hat unserer 
Kommission einen Brief geschrieben und gesagt, bei der 
Beratung dieses Artikels sollte man die Frage der Unterstel
lung unter die Eidgenössische Finanzkontrolle nochmals 
eingehend prOfen. Wir haben das gemacht, - es wurde ge
sagt-, und wir haben auch den Direktor der Finanzkontrolle 
in die Kommission eingeladen. Wir haben diese PrOfung vor
genommen und sind einstimmig zum Schluss gekommen, 
dass es nicht zweckmässig ist, hier diese Unterstellung un
ter das Finanzkontrollgesetz vorzunehmen. Das schliesst 
nicht aus, dass die Finanzkontrolle beauftragt wird, die ent
sprechenden PrOfungen vorzunehmen. Das macht sie auch 
für andere Unternehmungen im bundesnahen Bereich, ohne 
dass diese Unternehmungen dem Finanzkontrollgesetz un
terstellt sind. 
Wenn man es dem Gesetz unterstellt, dann kommt die 
Finanzkontrolle nämlich in die Pflicht, auch die Wirtschaft
lichkeitsprüfung bei bestimmten unternehmerischen Ent
scheiden vorzunehmen. Das heisst, sie müsste dann 
überprOfen, ob beispielsweise die Einrichtung eines be
stimmten Programmgefässes wirtschaftlich war; sie müsste 
eine WirksamkeitsprOfung vornehmen. Damit würde sie in 
die publizistische Tätigkeit der SRG eingreifen. Wir möchten 
verhindern, dass hier der Staat in die publizistische Arbeit 
der SRG einwirkt. 
In Respektierung dieser klaren Grenze haben wir einstimmig 
beschlossen und beantragen Ihnen, auf die Unterstellung 
unter das FInanzkontrollgesetz zu verzichten. Das sChliesst, 
wie gesagt, nicht aus, dass die Finanzkontrolle bestimmte 
Aufgaben übernehmen kann, wofür sie auch entsprechend 
entschädigt wird. Das ist heute auch üblich. Aber es wäre 
eine falsche Bevormundung der SRG, wenn wir sie hier dem 
Finanzkontrollgesetz unterstellen würden. 
Herr Bundesrat Leuenberger hat es erwähnt: Es gab auch 
entsprechende Motionen im Ständerat, die das schon gefor
dert haben; sie wurden allesamt abgelehnt. Wir müssen hier 
auch konsequent unsere bisherigen Entscheide berücksich
tigen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich möchte einfach nicht im 
Raum stehen lassen, was jetzt zum zweiten oder dritten Mal 
wiederholt worden ist. Vor einer oder anderthalb Stunden 
habe ich es gehört und noch geschluckt, aber jetzt muss ich 
wirklich ,sagen: Es ist nicht einfach eine Folge des System
wechsels, dass wir jetzt das Bundesamt eingesetzt haben. 
Vorher war das Departement zuständig; beim Systemwech
sel hat das Bakom, das mit der Ausarbeitung des neuen 
Systems beauftragt worden war, einmal sich selbst einge
setzt. Deshalb sage ich nochmals, was ich vor zwei Stunden 
gesagt habe: Diese Dinge sind so wichtig, dass das Depar
tement die Aufsicht wahrnehmen muss. Ich stimme mit dem 
Antrag Schwander - zumindest was die Absätze 2 bis 4 be
trifft - absolut überein. Unsere Fraktion wird ihn in diesem 
Punkt voll unterstützen. 

Föhn Peter (V, SZ): Wir behandeln ein Geschäft, dessen 
Behandlung sich jetzt so in die Länge zieht. 
Ich möchte eine Bitte anbringen - ich stelle jetzt keinen Ord
nungsantrag -: Unser Kommissionssprecher soll sich insbe
sondere bei Einzelanlrägen benissentlich viel kürzer halten I 
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Ich bitte ihn gefälligst, das zu tun; ansonsten werden wir 
morgen das Geschäft nicht beenden können. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ihr Wort in Gottes Ohr. 

Abs. 2-4 - AI. 2-4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schwander .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 70 Stimmen 

Abs. 5 -AI. 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 67 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum EntWurf des Bundesrates 

AntragRey 
Die Mehrheitsbeteiligungen der SRG SSR an anderen Un
ternehmen, welchen andere Zwecke als die Auftragserfül
lung gemäss diesem Gesetz zugrunde liegen, bedürfen der 
Genehmigung des Departementes. 

Art. 40 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Rey 
Les participations majoritaires de SRG SSR dans d'autres 
entreprises, prises dans un but autre que la realisation du 
mandat en vertu de la presente loi ou de la concession, re
quierent I'approbation du departement. 

Rey Jean-Noel (S, VS): J..:article 40 traite des participations 
financieres de la SSR. La commission propose de soumettre 
toutes les participations a I'approbation du departement. Je 
propose de limiter I'approbation aux participations dans 
d'autres entreprises qui sont prises dans un but autre que la 
realisation du mandat en vertu de la presente loi ou de la 
concession. 
Ne voyez pas dans cette proposition une quelconque cou
leur politique, mais plutöt la reflexion d'un entrepreneur qui a 
une certaine experience dans les entreprises publiques. 11 
s'agit plus d'une question de management et de bonne gou
vernance que d'une question d'ordre politique. 
Le projet du Conseil federallimite I'autonomie de I'entreprise 
publique, freine son developpement et ouvre aussi la voie, je 
le dis par experience, ades procedures d'approbation lon
gues et qui debouchent souvent sur des solutions qui arri
vent trop tard. Exiger de teiles procedures pour toutes les 
participations va trop loinl 
De plus, j'estime qu'iI y a un melange des responsabilites 
entre la direction de I'entreprise et I'autorite. Je suis partisan 
d'un autre modele de gestion dans une entreprise publique 
ou les responsabilites doivent etre clairement definies. En 
I'occurrence, le departement fixe le mandat dans la conces
sion, y compris au niveau des participations, et surveille son 
application, alors que le conseil d'administration ou I'organe 
correspondant au niveau de la SSR porte la responsabilite 
de I'execution du mandat, la direction agissant elle sous la 
haute surveillance du conseil d'administration. Voila com
ment devrait etre organisee une entreprise publique. Donc je 
ne plaide pas pour I'abolition des contröles, mais je crois 
que la surveillance juridique et financiere da SSRlSRG as
sure un contröle suffisant et empeche la mauvaise gestion 
ds I'argent de la redevance. 
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J..:Etat a en tout cas deux instruments a sa disposition pour 
surveiller ses participations financieres: d'abord I'article 39 
qu'on vient de voter, sur la surveillance financiere, qui fixe 
exactement les mesures et les instruments pour la sur
veillance financiere; en plus, le Conseil federal, dans le ca
dre de la concession, quand iI definit son mandat, peut 
egalement definir le champ des participations acceptees 
pour I'entreprise. 
Je suis donc partisan de limiter a I'essentiel I'approbation 
formelle du departement. Je suis conscient que cette propo
sition bouscule certaines cqnceptions, mais si I'on veut ren
forcer le service public, iI faut aussi renforcer I'autonomle de 
gestion des entreprises publiques, et non les mettre dans un 
corset reglementaire trop important. Certes, la politique ou le 
politique doit garder la haute surveillance et fixer le mandat 
et les objectifs strategiques, mais sans trop s'immiscer dans 
la gestion. 11 y a des instruments de contrOIe amplement suf
fisants pour cela, et ils sont amplement suffisants dans cette 
loi sans qu'lI soit encore necessaire de soumettre chaque 
participation au departement. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Das Departement will der 
SRG nicht aus betriebswirtschaftlicher Sicht dreinreden, 
wenn es um die Frage einer Beteiligung an einer Drittfirma 
geht. Wir gehen davon aus, dass dies die SRG am besten 
beurteilen kann. Eine umfassende Genehmigungspflicht für 
solche SRG-Beteiligungen erachten wir aus ganz anderen 
Gründen als sehr wichtig. 
Es geht nicht um eine Zweckmässigkeitskontrolle, sondern 
es geht erstens darum, Umgehungen zu verhindern. Es 
könnte ja sein, dass die SRG Einkäufe macht, die ihr dann 
mittelbar zu Programmen verhelfen, die sie nach der Kon
zession nicht veranstalten dürfte. Eine solche Möglichkeit 
zur Umgehung der Konzession darf der SRG nicht offen ste
hen; deshalb die Genehmigung des Departementes. 
Das Zweite sind die finanziellen Risiken. Beteiligungen kön
nen mit finanziellen Risiken verbunden sein. Wenn eine sol
che Beteiligung scheitert, könnte es sein, dass der Gebüh
renzahler indirekt zur Kasse gebeten wird. Weil wir gewis
sermassen auch das Patronat im Interesse der Gebühren
zahler haben, sehen wir eine solche Genehmigung vor. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La commis
sion n'a pas traite la proposition Rey concernant I'article 40 
et, de ce fait, puisqu'elle n'en a pas discute, elle se rallie au 
point du vue du Conseil federal. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 119 Stimmen 
Für den Antrag Rey .... 26 Stimmen 

6. Abschnitt Titel, Art. 41-47 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Eventualantrag Schlüer 
(falls der Antrag der Kommission abgelehnt wird) 
Art. 42 Abs. 2 
Die Mitglieder des Beirates werden von der Bundesver
sammlung gewählt. 

Section 6 titre, art. 41-47 
Proposition de la commission 
Bitter 

Proposition subsidiaire Schlüer 
(au cas ou la proposition de la commission serait rejetee) 
Art. 42al. 2 
Les membres du Comite consultatif sont elus par l'Assem
blee federale. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon 18 proposition da 18 oommission 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Damit entfällt der Even
tualantrag Schlüer. 

1. Abschnitt Titel, Art. 48-52 
Antrag der Minderheit 
(Theiler, Aeschbacher, Hegetschweiler, Neirynck) 
Streichen 

Section 1 titre, art. 48-52 
Proposition de la minorite 
(Theiler, Aeschbacher, Hegetschweiler, Neirynck) 
Biffer 

Präsident (Binder Max, Präsident): Hier geht es um das 
Konzept, um den Grundsatz «Leistungsauftrag mit Gebüh
renanteil- ja oder nein? ... Qie Details zu den einzelnen Arti
keln 48 bis 52 werden wir nach der Abstimmung über diesen 
Grundsatz behandeln. 

Theiler Georges (RL, LU): Ich schlage Ihnen im Namen ei
ner kleinen, dafür aber standfesten Minderheit vor, auf das 
Splitting zu verzichten. Ich möchte zwei Vorbemerkungen 
machen. 
1. Es geht hier, wie unser Präsident das gesagt hat, klar um 
Konzessionen mit Leistungsauftrag. Es gibt auch solche, die 
keinen Leistungsauftrag haben. Sie sind davon in keiner Art 
und Weise betroffen. 
2. Ich habe auch nichts gegen die Unterstützung von «Klein
radios", welche wir heute schon unterstützen. Ich habe auch 
nichts dagegen, wenn man bei Sendeanlagen in Berggebie
ten, welche .wesentlich komplizierter und aufwendiger sind, 
die Infrastruktur entsprechend unterstützt. Diese Dinge 
muss man auseinander halten. 
Beim Splitting geht es tatsächlich um die Grundsatzfrage, ob 
wir zusätzlich zum Service public, den wir mit der SRG in 
diesem Land installieren und für den die Gebühren bean
sprucht werden, auch noch eine private Konkurrenz organi
sieren wollen. Die SRG deckt mit ihren Gebühren die 
regionalen und kulturellen Anliegen unserer Bürgerinnen ge
nügend ab. Man kann sogar darüber diskutieren, ob sie nicht 
zu viel abdeckt. 
Ich habe im Zusammenhang mit der Frage, was überhaupt 
diesen Service public ausmachen soll, mehrmals in der 
Kommission nachgefragt, was eigentlich die Verantwortli
chen - der Bundesrat, die SRG - unter Service public ver
stehen. Ich habe eigentlich keine vernünftige Antwort auf 
diese Frage gefunden, und Sie finden auch im Gesetz keine 
hinlänglich klare Definition. Es wird dann eigentlich dem 
Bundesrat überlassen, was er in diesem Bereich zulassen 
will und was nicht. Ich schliesse daraus, dass man fast ein 
wenig gewillt ist, die Begrifflichkeit dieser Versorgung, die.
ses Service public, bewusst etwas offen zu halten und offen 
zu gestalten. 
Ich stelle aber fest, dass wir nun unter dem gleichen Titel 
dieses Splitting einführen und den Leistungsauftrag erteilen, 
der noch immer nicht abschliessend definiert ist, und dann 
kriegen die Betreiber dafür Geld. Wir machen quasi eine 
Grundversorgung im Quadrat. Wir gehen damit meiner Mei
nung nach weit über den Service public hinaus, und wir sub
ventionieren eigentlich einen «MarcM public.. und nicht 
einen Service public. 
Man kann sich natürlich fragen, ob der Begriff der Subven
tionen, den ich vorher verwendet habe, gerechtfertigt sei. 
Meiner Meinung nach ist das eine akademische Diskussion. 
Sie wissen alle, dass die Gebühren europaweit die höchsten 
sind, die Gebühren nehmen dann tendenziell eine Art Steu
ercharakter an. Deshalb erlaube ich mir, diesen Begriff auch 
zu gebrauchen. Ich weiss, dass ich damit gewissen Leuten 
ein bissehen auf die Zehen trete, aber das macht ja nichts. 
Wenn man Subventionen kriegt, muss man sich bewusst 
sein, dass man sich auch etwas einhandelt, und das ist ein 
Stück weit der Verlust der Freiheit: Wer zahlt, befiehltl Das 
haben die Bauern vor 30 Jahren auch nicht ganz realisiert, 
als sie an die Brüste des Staates gegangen sind - ja, so 

schön, jetzt rede ich auch ein wenig blumig. Die Bauern ha
ben das bitter bezahlt, man hat ihnen Vorschriften gemacht, 
wann sie Gülle austragen dürfen, wie lang ihre Kuhställe 
sein dürfen und all diese Dinge. Ich rede jetzt zu jenen, die 
diese Gebühren erhalten wollen. Sie müssen sich im Klaren 
darüber sein, dass damit auch Vorschriften verbunden sind. 
Wir haben sie in den Paragraphen, welche wir diskutieren. 
Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, eine Absprache für Zusam
menarbeit zu treffen. Damit zementieren wir natürlich den 
Markt, das finde ich nicht gut. Private Anbieter sollten die 
Freiheit haben, sich zusammenzuschliessen, wann immer 
sie das wollen, solange das Kartellgesetz dies zulässt. 
Es ist keine Marktwirtschaft, wenn ich zuerst eine Buchhal
tung vorlegen muss, wenn ich Abschlüsse vorlegen muss, 
und letztendlich ist es auch nicht sehr marktwirtschaftlich, 
wenn mir der Staat einen Leistungsauftrag gibt, den ich 
dann akzeptieren muss. Mit dem Leistungsauftrag ist selbst
verständlich auch wieder die Aufsicht verbunden. Diese Auf
sicht wird dann das Programm kontrOllieren; auch das ist 
nicht gerade eine sehr freiheitliche Lösung. Ich sage den pri
vaten Anbietern - sie haben sich alle, übrigens auch die 
SRG, für das Splitting ausgesprochen - Folgendes: Man 
muss aufpassen, dass man sich hier nicht wegen ein paar 
Taler die Freiheit abkaufen lässt. Noch etwas zur SRG: Sie 
hat sich wie gesagt positiv zum Splitting geäussert, aber es 
ist natürlich so quasi etwas wie Stillhaltegeld für die Kleinen, 
welche man ja ohnehin nicht ernst zu nehmen hat. 
Herr Bundesrat, was ich aber in diesem Zusammenhang 
dann schon erwarte, wenn dieses Splitting eingeführt wer
den sollte - und das ist ja wahrscheinlich -, ist Folgendes: 
Die SRG wird dann natürlich die Meinung haben, dass die 
Gebühren noch um diesen Betrag erhöht werden. Da bitte 
ich Sie schon, dann auf Gebührenerhöhungen zu verzich
ten. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich zu den Absichten, 
die Sie haben, äussern würden. Im Bereich von 4 oder 
5 Prozent ist jede Unternehmung in der Lage, entspre
chende Einsparungen zu machen. 
Wir sind heute auf eine unterschiedliche Werbeordnung ein
getreten. Es wäre eigentlich meine Vorstellung gewesen, 
dass man die Privaten frei gestalten lässt und dass man der 
SRG gewisse Auflagen macht, weil sie auch von staatlichen 
Geldern profitiert. Das wäre logisch und richtig, und man 
sollte jetzt auf dem Pfad der Tugend bleiben und hier keine 
neuen Subventionstatbestände schaffen, aber gleichzeitig 
auch den Privaten keine neuen Fesseln anlegen. 
Ich bitte Sie, die Artikel 48 bis 52 zu streichen und den ent
sprechenden Minderheitsanträgen zuzustimmen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Wir sprechen zu dieser Stunde 
noch über einen sehr wichtigen Teil dieses Gesetzes, über 
einen grundsätzlichen Teil dieses Gesetzes, nämlich über 
die Frage, ob es Gebührensplitting oder ob es kein Gebüh
rensplitting geben soll. Unsere Fraktion ist dezidiert der Mei
nung, dass es Gebührensplitting geben soll. Dies haupt
sächlich aus zwei Gründen. Wer sich in der Medienland
schaft der Schweiz ein bissehen auskennt, wie sie in den 
Bereichen Radio und Fernsehen in den letzten 20 Jahren 
herangewachsen ist, der weiss zwei Dinge: 
1. Derjenige, der sich auskennt, weiss, dass drei Viertel aller 
Lokalradios nicht leben könnten, wenn sie keine Gebühren 
bekämen. Das ist eine Erfahrung nach 20 Jahren Lokalradio 
in der Schweiz. Die meisten dieser Lokalradios arbeiten in 
Gebieten, die als Werbemarkt einfach nicht genügend her
geben, um die Lokalradios zu finanzieren, selbst dann nicht, 
wenn sie auf einem relativ bescheidenen Qualitätsniveau 
Programme produzieren. Das ist eine Erkenntnis, die einem 
gefallen kann oder nicht, aber es ist so in der Schweiz. Es 
gäbe nur in den bevölkerungsreichen Gebieten private Ra
diostationen. Nun könnte uns das ja egal sein. Wir könnten 
sagen: «Ja, nun, dann halt, dann gibt es das halt nicht -
oder es gibt das nur in den Städten." 
2. Es gibt noch einen weiteren Grund, der uns dazu bringt, 
diesen privaten Stationen zu helfen und ihnen das Überle
ben zu sichern. Dieser zweite Grund lautet wIe fOlgt: Wir M-
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ben erkannt, dass die privaten Sender, insbesondere die 
Lokalradios, eine publizistische Lücke füllen, die die SRG 
schafft bzw. die die SRG selber nicht füllen darf, weil wir ihr 
das gesetzlich eben nicht erlauben, nämlich die kleinen 
Räume - die Regionen, die Städte, die Gemeinden - publi
zistisch zu versorgen. In dem Sinne sind eben die Pro
gramme der Lokalradios, insbesondere aber auch die der 
regionalen privaten Fernsehen, komplementäre Programme 
und keine Konkurrenzprogramme zur SRG. Das bedeutet, 
dass sie eine Existenzberechtigung haben, die sich aus un
serem politischen System und aus unserer Gesellschaft her
aus ergeben. Wenn Sie dem Antrag der Minderheit Theiler 
folgen, bewirken Sie ein Massensterben in der schweizeri
schen Lokalradioszene, das ist klar. Drei Viertel dieser Sen
der werden das nicht überleben, wenn man sie vom Ge
bührentropf abhängt. Das sind natürlich in erster Linie die 
Sender in den Randregionen und in den Berggebieten, das 
ist uns allen hier ja klar. 
Also müssen Sie entscheiden: Wollen Sie dieses Massen
sterben, oder wollen Sie kein Massensterben? Die Variante 
bzw. die Linie, die Herr Theiler und mit ihm Herr Leute
negger und andere verfolgen, ist das Modell BBC, also das 
englische Modell. Dort bekommen die öffentlich-rechtlichen 
Sender keine Werbegelder, sondern nur Gebühren, und die 
Privaten nur Werbegelder und keine Gebühren. Dort ist das 
duale System vollkommen installiert. Aber das funktioniert in 
der Schweiz eben nicht. Die Schweiz ist kein 50-Millionen
Markt, sondern ein 7-Millionen-Markt, und der ist erst noch in 
vier Teilmärkte aufgeteilt, weil wir vier verschiedene Landes
sprachen haben. Die schweizerischen Märkte geben einfach 
nicht genügend her. 
Wenn Sie das machen und die SRG nur noch von den Ge
bühren leben lassen, wenn Sie ihr die Werbeeinnahmen ent
ziehen, dann wird die SRG zerfallen, dann werden die 
ausländischen Konkurrenten der SRG - und das sind sehr 
mächtige Konkurrenten, in Frankreich, Italien und Deutsch
land - in die Schweiz vormarschieren, und dann wird die 
schweizerische Werbewirtschaft ihre wichtigste Plattform 
verlieren. 
Die schweizerische Werbewirtschaft ist Überhaupt nicht 
daran interessiert, dass die SRG geschwächt wird, und wir 
sollten es aus anderen Gründen auch nicht sein. Ich ver
stehe ja, dass das für liberale Menschen eine schmerzhafte 
Einsicht ist. Sie müssen sich dieser Einsicht eben öffnen, 
dass die Märkte in der Schweiz ein solches System nicht er
möglichen. Wenn Sie die radiophone und die cetelevisio
näre» Landschaft Schweiz rein marktwirtschaftlieh gestalten 
wollen, dann haben Sie fast keine Lokalradios und dann ha
ben Sie mit Sicherheit kein einziges regionales Fernsehpro
gramm. Um das geht es hier, und darum muss man das 
Gebührensplitting, ob es einem gefällt oder nicht, einführen. 

Brun Franz (C, LU): Hier stimmt die CVP-Fraktion dem 
Splitting, also der Mehrheit zu. Der Antrag der Minderheit 
Theiler sieht die Streichung der Artikel 48 bis 52 vor. Es geht 
um die Grundsatzfrage des Gebührensplittings. Auf das Ge
bührensplitting - vorgesehen sind höchstens 4 Prozent der 
Gebühren oder rund 40 Millionen Franken für private Pro
grammveranstalter - soll verzichtet werden. Herr Theiler hat 
da doch ein bissehen stark dramatisiert. Er vertritt mit sei
nem Minderheitsantrag eine sehr liberale Position; er will al
lein den Markt spielen lassen. Man muss aber wissen, dass 
das alleinige Hochhalten der Marktwirtschaft den Tod des 
privaten Regionalfernsehens und sehr vieler Lokalradios be
deutet. Sie bestehen nur noch, weil sie von einem Gebüh
renanteil profitieren; mit Werbung allein sind sie nicht zu 
finanzieren. In vielen Regionen sind die regionalen Radios 
so wichtig wie die SRG. Diese Leistung muss abgegolten 
werden. Der Grund für das Splitting ist nicht Minderheiten
schutz, sondern die Berücksichtigung der Vielfalt der Regio
nen und eine Abgeltung für die erbrachte Leistung. 
Es geht hier nicht um Subventionen, sondern um einen Leis
tungsauftrag; erst wenn dieser erfüllt wird, fliessen Gebüh
rengelder. Aueh die Rand- und Bergregionen sollen private 
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Radiosender haben können. Dafür müssen wir sorgen. Die 
CVP-Fraktion ist für das Gebührensplitting, weil wir den re
gionalen Sendern auch Service-public-Funktionen zugeste
hen. Sie berichten über Dinge, die die SRG nicht aufgreifen 
kann, und erbringen damit eine Leistung für den Zusammen
halt unseres Landes. Wenn sie diese Leistung nicht selbst fi
nanzieren können, haben sie Anspruch auf Gebühren aus 
dem Splitting. Für die CVP darf aber mit dem Splitting nicht 
automatisch eine Gebührenerhöhung erfolgen. 
Stimmen Sie der Mehrheit zu. Mit dem von der Kommissi
onsmehrheit unterstützten Entwurf des Bundesrates wird 
der Service public, den die lokalen und regionalen Pro
grammveranstalter im Nahbereich erbringen, endlich aner
kannt. Der Streichungsantrag der Minderheit zu den Arti
keln 48 bis 52 ist strikte abzulehnen. 

Föhn Peter (V, SZ): Der Antrag der Minderheit Theiler ist 
ein sehr gefährlicher Antrag. Ich bitte Sie wirklich auch, ihn 
abzulehnen. Einige regionale Anbieter könnten und müssten 
natürlich sofort den Schirm zumachen; das kann ich Ihnen 
garantieren. 
Was will diese kleine Minderheit streichen, und was beinhal
ten diese Artikel? In Artikel 48, im Grundsatz, steht, wer vom 
Gebührensplitting profitieren kann: wer z. B. ein Gebiet ohne 
ausreichende FinanzierungsmöglIchkeiten versorgt, wer die 
lokalen oder regionalen Eigenheiten durch umfassende In
formation über politische, wirtschaftliche und soziale Zusam
menhänge berücksichtigt, oder wer das kulturelle Leben in 
diesen Gebieten fördert. Ich glaube, das ist sehr wichtig, und 
auf diese Radios sind wir angewiesen. 
Artikel 49 regelt und beinhaltet die Versorgungsgebiete, Arti
kel 50 die Gebührenanteile - hier sprechen wir, wir werden 
nachher noch darauf zurückkommen, von einem doppelten 
Splitting -, Artikel 51 die Pflichten, die die Programmveran
stalter einzugehen haben, und Artikel 52 die Finanzaufsicht. 
Es ist klar, es ist ein relativ grosser administrativer Aufwand, 
der hier betrieben werden muss; aber diese Unterstützung 
wird gebraucht. 
Herr Theiler, ich möchte natürlich schon daran erinnern: In 
den Berggebieten sind nicht nur die Infrastrukturen wesent
lich teurer, es braucht tatsächlich viel mehr Sender, und man 
erreicht auch dann noch viel weniger Zuhörerinnen und Zu
hörer. Wir haben natürlich in den Berg- und Randregionen 
auch wesentlich weniger Werbe- und Sponsoringmöglichkei
ten. Also sind Programmveranstalter auf diese 3 bis 5 Pro
zent Splittinggebühren angewiesen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Theiler abzulehnen. 
Es würde sonst tatsächlich - da muss ich Herrn Fehr Hans
Jürg für einmal unterstützen - ein Massensterben eintreten. 

Weigelt Peter (RL, SG): Die FDP-Fraktion ist mehrheitlich 
für das Splitting und unterstützt den Vorschlag gemäss Kom
missionsmehrheit und Bundesrat. 
Warum? Wir haben bei unseren eingehenden Beratungen 
zu diesem Thema eine klare Konzeption entwickelt, wie wir 
uns das Radio- und Fernsehgesetz, wie wir uns die Medien
ordnung vorstellen. Damals haben wir in diesem ordnungs
politischen Konzept das Gebührensplitting abgelehnt, dafür 
marktorientierte Massnahmen gefordert, beispielsweise eine 
weitgehende Asymmetrie in der Werbeordnung, freie Ver
fügbarkeit von gebührenfinanziertem Content oder einen 
besseren Zugang der Privaten zu den Frequenzen. Leider 
sind all diese Punkte nicht erfüllt worden. Wir haben jetzt 
eine gewisse Asymmetrie in dar Werbeordnung drin, aber 
sie ist noch ungenügend. Wir haben beim Content keinen 
Zugang, gebührenfinanzierter Conte nt liegt weiterhin unbe
nützt im Keller der SRG. Die Frequenzen werden weiterhin 
zu 80 Prozent von der SRG beansprucht. Die Privaten sind 
sehr dünn versorgt. 
Diese Voraussetzungen bieten keine Möglichkeit, im priva
ten Bereich, gerade in Randregionen oder in Gebieten, wo 
nicht sehr grosse Agglomerationen zur Verfügung stehen, 
den privaten Veranstaltern ein wirtschaftlich tragfähiges 
Operieren zu gewährleisten. In diesem Sinne sind wir bereit, 
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hier zu einem Gebührensplitting Ja zu sagen, auch wenn 
es selbstverständlich rein ordnungspolitisch gesehen keine 
schöne Lösung ist. 
Wer aber zum Gebührensplitting Ja sagt, muss auch zu 
staatlichen Kontrollen und Auflagen Ja sagen. Wir sind der 
Meinung, dass diese Zwangsabgaben, die Radio- und Fern
sehgebühren, die fiskalischen Charakter haben, zwingend 
an einem klaren Leistungsmassstab orientiert sein müssen. 
Wir können sie nur gebunden an einen Leistungsauftrag 
ausschütten, und dieser Leistungsauftrag muss in der Folge 
auch kontrolliert werden. Damit akzeptieren wir auch eine 
gewisse Bürokratie rund um die Führung und die Kontrolle 
der privaten Veranstalter, was wiederum eine Ausweitung 
der gesetzlichen Bestimmungen rund um die RTVG-Proble
matik bringt. Trotz dieser negativen Entwicklungen glauben 
wir, dass die helvetische Medienrealität mindestens mittel
fristig nicht ohne dieses Splitting auskommt. Die FDP-Frak
tion ist deshalb bereit, diesem Splitting zuzustimmen. 
Wir sind aber gleichzeitig auch der Meinung, dass mit diesen 
4 Prozent eine Quote gesetzt wurde, die am unteren Limit 
ist. Das sehen wir vor allem bei den regionalen Fernsehsta
tionen, die wahrscheinlich nicht alle berücksichtigt werden 
können; dort braucht es entsprechende Selektionen. Denn 
die in der Botschaft vorgeschlagenen zehn bis zwölf Kom
munikationsräume lassen sich nicht über die Schweiz vertei
len, um den Status quo zu sichern. Wenn hier vom grossen 
Massensterben gesprochen wird, muss man sich im Klaren 
sein, dass auch diese Regelung ein Sterben von Stationen 
privater Veranstalter bringt - nicht gerade in der Masse, aber 
doch in der Fläche. 

Hollenstein Pia (G, SG): Die grüne Fraktion lehnt den Min
derheitsantrag Theiler selbstverständlich ab. 
Wir müssen bedenken: Wenn der Rat der Minderheit Theiler 
zustimmt, haben wir auch alle Regelungen, die hier im Detail 
aufgeführt sind, nicht mehr. Das würde heissen: kein Gebüh
rensplitting. Aber die grüne Fraktion will das Gebührensplit
ting. Wir sehen den Zusammenhang mit den privaten 
Radios und Fernsehen. 
Es ist ja so, dass Privatradios und Privatfernsehen auf Un
terstützung angewiesen sind. Wenn sie keine Gebühren be
kommen würden, würde das dazu führen, dass in vielen 
Regionen, besonders in den Randregionen, ihre Leistungen 
nicht mehr erbracht werden könnten. Es würde zum Radio
und Fernsehsterben kommen - man kann dem so sagen. 
Uns ist ein guter, flächendeckender Service public 'wichtig. 
Wir beurteilen die priva,ten Radios und Fernsehstationen als 
eine Bereicherung für unser Land, sowohl vom Sendeinhalt 
her als auch von der Vielfalt her. Die lokalen Sender nehmen 
in unserem Land eine wichtige Rolle wahr. Wenn sie wegfal
len, ist überhaupt nicht gesagt, dass die SRG sie ersetzen 
kann. Es gäbe eine Lücke, und das wäre ein Verlust. 
Die Zustimmung zum Minderheitsantrag würde bedeuten, 
dass die Medienvielfalt in unserem Lande abnehmen würde, 
das ist klar. Natürlich würden einige Private profitieren. Es ist 
wahrscheinlich auch ein Motiv des Minderheitsantrages, 
dass einigen wenigen yorteile erwachsen würden. Es geht 
nicht einfach um eine Uberregulation, sondern es geht um 
den Erhalt einer breiten Vielfalt in unserem Land. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich weiss nicht, ob ich für die 
Fraktion spreche; ich spreche für mich selbst. Vielleicht folgt 
mir die Fraktion. 
1. Jetzt tun alle, die das Gebührensplitting befürworten, so, 
wie wenn wir plötzlich in vielen Teilen der Schweiz kein Ra
dio mehr hätten, wenn das Splitting nicht zustande käme. Es 
ist eigenartig. Hatten wir denn vor 1982 kein Radio, bevor 
Herr Schawinski von Italien aus mit seinem Radio 24 erst
mals Privatradio gemacht hat? Hatten wir keine Informatio
nen in Bergregionen, in entlegenen Landesteilen? Sicher 
hatten wir das, und wir haben das auch heute. Die SRG 
stellt ja mit ihren nationalen Programmen einerseits und mit 
den Regionalprogrammen andere~seits sowohl nationale 
wie auch auf Regionen bezogene Themen, regionale ihe-

men, zusammen und vermittelt sie. Wir müssen gar nicht so 
tun, wie wenn mit dem Antrag der Minderheit Theiler plötz
lich Bergregionen oder entiegene Gebiete nicht mehr mit 
elektronischen Informationen versorgt würden. 
2. Herr Weigelt hat es gesagt: Ordnungspolitisch ist die Mei
nung der Kommissionsmehrheit «nicht sehr schön». Das ist 
tatsächlich so. Ist es nicht vorstellbar, möchte ich fragen, 
dass eine Region, in der sich ein Regionalprogramm, ein 
Radioprogramm nicht selber trägt, entsprechende Zu
schüsse gibt, wenn das ein wirkliches Bedürfnis für die Re
gion ist? Muss es wirklich der Staat sein? Muss es am 
staatlichen Tropf hängen, oder sollen es nicht die Veranstal
ter sein, die irgendwo ein regionales, vielleicht sogar ein lo
kales Programm gestalten wollen, die sich darum bemühen, 
allenfalls mit Gemeinden, allenfalls mit anderen, um ein sol
ches Programm herzustellen? Ich verstehe es, dass viele 
Radio machen wollen. Ich verstehe, dass in kleinsten Gebie
ten irgendwo jemand Interesse daran hat. Aber ich frage 
Sie: Muss das in all diesen Gebieten auch tatsächlich mit 
staatlichen Mitteln, also mit Mitteln der Empfangsgebühren, 
ermöglicht werden? 
Ich habe für den Antrag der Minderheit Theiler grosse Sym
pathie gehabt und ihn daher unterstützt. Ich glaube, er ist 
aus seiner Sicht auf dem gradlinigen Weg geblieben. Ich 
denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob dieser An
trag so ganz falsch sei, wie wir jetzt gehört haben. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Sie kennen die Geschichte: 
Der Bundesrat hat einen Entwurf mit einem rein dualen Sys
tem ohne Gebührensplitting in die Vernehmlassung ge
schickt. Es ist so gekommen, wie wir es eigentlich schon von 
Anfang an gewusst haben: Eine grosse Mehrheit derjenigen, 
die sich in der Vernehmlassung geäussert haben, wollte ein 
Gebührensplitting. Deswegen haben wir Ihnen das nun auch 
vorgelegt. 
In der Tat ist es so, dass die lokalen Veranstalter, die zu
nächst vom damaligen Bundesrat Schlumpf auf dem Experi
mentierweg zugelassen wurden - nach vielen Jahren wurde 
dann eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen -, heute 
einen wichtigen Bestandteil in unserer Medienordnung dar
stellen. Sie sind auch selbst davon überzeugt, dass sie ei
nen Teil des Service public leisten, und das ist auch so. 
Unser Entwurf richtet sich nach dieser medienpolitischen 
Realität aus, die in den letzten Jahren so gewachsen ist. Ich 
nehme an, dass die Mehrheit dieses Rates aus diesen Grün
den auch einem Gebührensplitting zustimmen wird. 
Herr Theiler hat die Frage gestellt, ob ich denn heute schon 
zusagen könne, dass diese 4 Prozent Gebührensplitting -
das sind 3 Prozent mehr als heute, heute ist es 1 Prozent, 
das macht etwa 30 Millionen Franken - durch die SRG ein
gespart werden müssten und auch ja nicht zu einer Gebüh
renerhöhung führen würden. Ich kann mich heute dazu nicht 
äussern. Ich nehme einmal an, die gleiche Frage werde 
dann im Ständerat gestellt. Aber es scheint mir etwas heikel 
zu sein, wenn ich aus dem Handgelenk eine Versprechung 
mache, ohne genau zu wissen, wie sich die Situation im 
Jahre XY - es kommt ja auch darauf an, wie lange das noch 
geht - gesamtheitlich präsentieren wird. Leider passe ich 
also bei dieser Frage. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: La majorite de 
la commission soutient la solution du splitting. 
Comme cela a ete dit tout a I'heure par Monsieur le con
seiller federal, la quote-part prevue de la redevance attri
buee aux diffuseurs radio se monte a 4 pour cent au plus du 
produit de la redevance radio et celle attribuee aux diffu
seurs television egalement a 4 pour cent du produit de la re
devance television. 
La conception de cette loi prevoit un lien tras etroit avec les 
radios privees. Ce lies-ci sont primordiales et d'utilite publi
que pour les regions periphSriques de montagne. Oe plus, 
cette solution est acceptee par la SSR. 
En conclusion, je vous demande d'accepter la proposition 
de la majorite de la commission et de rejeter la proposition 
de minorlt~ Theller. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 11 Stimmen 
Dagegen .... 148 Stimmen 

Art. 48 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

b. mit einem komplementären nichtkommerziellen Radiopro
gramm zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungs
auftrages in Agglomerationen beitragen. 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Schenk, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweiler, Kurrus, Vaudroz Rene, Weigelt) 
Abs.1 

b. Streichen 

Antrag Weyeneth 
Abs.3 
Je Versorgungsgebiet werden an einen oder mehrere Kon
zessionäre auf der Grundlage des Leistungsauftrages Ge
bührenanteile zugesprochen. 

Antrag SchWer 
Als Gegenleistung zur Erfüllung eines Leistungsauftrags hat 
jeder Veranstalter Anspruch auf eine Konzession mit Gebüh
renanteil. 

Art. 48 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

b. dans les agglomerations a programme de radio comple
mentaire a caractere non commercial qui contribue a assu
rar le mandat da prastation constitutionnella. 
AI. 2-5 
Adherer au prejet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Schenk, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweller, Kurrus, Vaudroz Rene, Weigelt) 
AI. 1 

b. Biffer 

Proposition Weyeneth 
AI. 3 
Une ou plusieurs concessions donnant droit ades quotes
parts de la redevance sont accordees a un ou plusieurs con
cesslonnaires par zone de desserte sur la base du mandat 
de prestations. 

Proposition SchWer 
Chaque diffuseur a droit, comme contrepartie a I'execution 
d'un mandat de prestations, a une concession donnant dreit 
a une quote-part de la redevance. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Ich mache einen ganz bescheide
nen Versuch, Sie für ein ganz kleines bissehen Wettbewerb 
zu gewinnen, wirklich ein absolut minimales Stücklein Wett
bewerb, bei dem, liebe Kollegin aus dem Tessin, ganz ge
wiss der Staat nicht in seinen Grundfesten erschüttert wird. 
Mein Antrag lautet, dass die Leistungsaufträge ausgeschrie
ben werden, wonach sich jeder darum bewerben kann. Es 
soll also nicht einer zuerst einmal alles bekommen, und 
wenn er dann vielleicht etwas nicht will, dann dürfen sich die 
Privaten noch um die Brosamen balgen. Ein kleines biss
ehen gleiche Bedingungen für alle Anbieter auf dem Markt -
nur darum geht es. 
Insbesondere diejenigen, die jetzt unter Missachtung. aller, 
aber wirklich aller ordnungspolitisehen Grundsätze den Bro-
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samen für die Kleinen nachgejagt sind in der Meinung, sie 
würden die Kleinen damit retten, sollen wenigstens einmal 
ein bissehen Wettbewerb in Bezug auf die Erfüllung der 
Leistungsaufträge ermöglichen. Das wird von den Ord
nungspolitikern hier in diesem Saal, sofern es noch welche 
gibt, erwartet. 
Es wird mir durchaus allmählich klar, dass wir hier offenbar in 
zwei verschiedenen Welten leben. Es gibt offenbar Leute -
und da zähle ich insbesondere auch den Kommissionsspre
cher dazu -, die der Auffassung sind, es könne in diesem 
Land niemand zu denken beginnen, es könne in diesem 
Land niemand zu handeln beginnen, bevor nicht ein Funktio
när ihm gesagt hat: Du solltest jetzt handeln oder denken. 
Auf solcher Ebene regeln wir die Bedingungen für private 
und dem Staat nahe stehende Programmanbieter. Und ich 
möchte Ihnen hier sagen: Springen Sie wenigstens einmal 
ein bissehen über Ihren eigenen Schatten und lassen Sie 
wenigstens einmal ein klein wenig Wettbewerb zu, ein ganz 
klein wenig gleiches Recht für allel Darum geht es eben 
auch: Gleiches Recht für alle, wenn es um die Ausschrei
bung der Leistungsaufträge geht. Ernennen Sie, die Sie hier 
für die privaten, die regionalen Anbieter sind, denen ich mit 
allem, was mir zur Verfügung steht, ein kräftiges Leben wün
sche - ernennen Sie die privaten Anbieter nicht zu Bettlern 
am Gängelband der SRG! 

Schenk Simon (V, BE): Ich spreche hier zu den Konzessio
nen mit Leistungsauftrag und GebührenanteIl, zu Artikel 48 
Absatz 1 Buchstabe b, und bitte Sie, diesen Buchstaben b 
zu streichen. 
Es ist eine starke Minderheit, die das beantragt. Weshalb? 
Weil nach unserem Dafürhalten Artikel 48 Absatz 1 Buch
stabe a genügt. Dort ist eigentlich der ganze Leistungsauf
trag umschrieben. Die politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Zusammenhänge und auch der kulturelle Bereich 
werden dort abgedeckt. Wenn wir jetzt die Kultur zusätzlich 
mit Radio-Kontrastprogrammen und fremdsprachigen Ge
fässen noch einmal aufführen wollen, dann führt das ganz 
eindeutig zu weit. Fremdländische Kulturen und fremdländi
sche Sprachen, ja. Aber wir haben dafür andere Anlässe, 
andere Massnahmen, andere Veranstaltungen, wo die ihren 
Raum haben. Aber ein spezielles, zusätzliches Kontrastpro
gramm ist sicher nicht nötig. Die haben gelegentlich auch in 
anderen Radiosendungen ihre Auftritte und ihre Möglichkei
ten, sodass es nicht nötig ist, zusätzlich eigenständige Sen
der zu unterstützen. Wohlverstanden, es geht hier nicht um 
die vier Landessprachen, es geht hier um fremdländische 
Sprachen. Ich denke, dass wir für diese nicht ein zusätzli
ches Kontrastprogramm schaffen müssen. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen und Buchsta
be b zu streichen. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Wir erleben ja besondere 
Tage. Ständig wird uns von den Medien vorgeworfen, wir 
seien Lobbyisten, und siehe da: Wenn es um Medienartikel 
und -gesetze geht, ist die Wandelhalle voller Lobbyisten aus 
genau derselben Sparte. Aber das ist eine deplatzierte Vor
bemerkung. Es geht hier um ein anderes Anliegen. 
Mit Absatz 3 schaffen Sie eine Konzession je Versorgungs
gebiet - im Monopol. Meine Frage lautet: Ist das nach dem 
allem, was ich jetzt zwei Tage lang über Markt und Wettbe
werb gehört habe, tatsächlich der Wille dieses Gesetzge
bers? Ist es der Wille des Gesetzgebers, dass man hier 
Monopole schafft - eine Konzession je Gebiet -, und wer die 
hat und den Leistungsauftrag erfüllt, der hat sie, und eine 
zweite kommt nicht in Frage, weil das Gebietsmonopol ver
geben ist? 
Man hat mir in Vorgesprächen gesagt, Fernsehen sei eben 
sehr teuer, und deshalb müsse man diese Monopolsituation 
schaffen. Wenn einer da ins Fernsehgeschäft einsteige, ver
liere er gerne viel Geld. Ja, Sie können auch an der Börse 
das Geld verlieren, und wenn es einer lieber verliert, indem 
er einen Fernsehkanal eröffnet und ein Fernsehstudio ein
richtet, dann ist das seine Sache. Die Frage ist: Erftlllt er el-
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nen Leistungsauftrag und hat damit Anspruch auf Anteile, 
oder erfüllt er den Auftrag nicht? Aber hier den Riegel zu 
schieben, dass es ja nur einen gibt auf dem Platz, das halte 
ich, mit all dem, was im Begleittext zu dieser Neugestaltung 
des Radio- und Fernsehrechtes ausgesagt wurde, für einen 
unhaltbaren Zustand. 
Ich bitte Sie, meinem Abänderungsantrag zu folgen, sodass 
hier keine Gebietsmonopole geschaffen werden. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion schliesst sich der 
Mehrheit an und lehnt den Antrag der Minderheit Schenk so
wie den Antrag Weyeneth ab. 
Die Minderheit Schenk will den kleinen, nichtkommerziellen 
Sendern den Garaus machen; es wurde jetzt etwas ge
schönt dargestellt, aber letztlich ist es eine ideologisch un
termauerte Begründung. Radiosender wie LoRa oder RaBe 
sind ihnen ein Dorn im Auge, weil das Radios sind, die Leute 
zu Wort kommen lassen, die vielleicht nicht zu ihrem Wäh
lerkreis gehören. In diesen Sendern kommen auch Auslän
derinnen und Ausländer zu Wort, die in diesem Lande 
wohnen; auch sie gestalten Sendungen für ihre Gemein
schaft, auch sie stellen dar, was sie in unserem Land kultu
rell anbieten, auch sie führen Debatten über politische, 
kulturelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie möchten das in 
der Regel in ihrer Muttersprache tun und damit einen wichti
gen Beitrag für ihre Verwurzelung, auch für ihre Herkunfts
länder, leisten. 
Diese Radios sind der Minderheit ein Dorn im Auge, und so 
ideologisch kommt auch der Antrag daher. Sie möchte näm
lich diesen Radiostationen die Grundlage entziehen, damit 
sie nicht mehr senden können. Diese doch ideologisierte 
Haltung ist hier fehl am Platz. Das merkten wir auch in der 
Kommission, als sich dann nämlich Radio Cite aus Genf ein
gemischt hat, das - oh Wunder - eben nicht ein Sender die
ser Kreise ist, sondern dessen Zielpublikum ältere Men
schen sind und das von der reformierten und der katholi
schen Kirche getragen wird. Auch Sender, die sich an ein 
solches spezielles Publikum wenden, würden damit aus dem 
Verkehr gezogen. 
Es lohnt sich hier nicht, einen politischen Kampf darüber 
auszutragen, welchen Sendern eine Konzession erteilt wer
den kann. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Artikel der Viel
falt unseres Landes Rechnung zu tragen und auch diese 
Sender zu unterstützen, die mit sehr geringem Aufwand eine 
grosse Leistung erbringen und auch zu diesem Angebot ge
hören. Es sind nichtkommerzielle Sender, und bei diesen ar
beiten sehr viele Freiwillige, die sehr viel Know-how in diese 
Sender einbringen. Es kann - denke ich mir - nicht unsere 
Absicht sein, sie hinauszuwerfen, denn sie tragen sehr viel 
zur publizistischen Vielfalt bei. 
Würden Sie dem Antrag der Minderheit Schenk folgen, 
müssten eben Radio Cite, Radio Dreifach, RaBe, Radio 
LoRa, RaSa den Betrieb einstellen, eventuell auch Kanal K 
im Kanton Aargau. Ich bitte Sie, dies nicht zu beschliessen, 
diesen Sendern also nicht den Stecker herauszuziehen, und 
der Mehrheit zu folgen. 
Noch ein paar Worte zum Antrag Weyeneth: Herr Weyeneth 
fordert, dass sich im gleichen Versorgungsgebiet verschie
dene Anbieter konkurrenzieren können - Anbieter wohlver
standen, die mit Gebühren finanziert sind. Sie möchten also 
gebührenfinanziert, gebührenunterstützt Wettbewerb er
möglichen. Das kann ja wohl nicht in Ihrem ordnungspoli
tischen Sinn sein: dass wir Gebühren in diese Radios ste
cken, damit sie sich dann gegenseitig konkurrenzieren. 
Wenn diese Sender auf den Markt wollen, gibt es die Mög
lichkeit, als nichtgebührenfinanzierte Sender auf den Markt 
zu kommen und sich dort dem Wettbewerb zu stellen. 
In diesem Sinne lehnen wir auch den Antrag Weyeneth ab 
und bitten Sie, der Kommission zu folgen. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Sie haben zu etwas ganz an
derem gesprochen als ich, Frau Fehr. In diesem Saal ist man 
bereit, bei den Printmedien staatliche Mittel einzusetzen, ei
Mn neuen Verfassungsartikel zu machen, um die VIelfalt der 

Printmedien sicherzustellen und allenfalls öffentlich zu unter
stützen. Wenn es dann um das Fernsehen geht - regional-, 
dann kommt man und sagt, es gebe pro Gebiet eine Konzes
sion und basta. Ich gehe davon aus, dass ein Leistungsauf
trag bestehen muss, damit ein Sender Anspruch auf 
Gebühren hat. Ich habe nicht gesagt, dass jeder, der Fern
sehprogramme senden wolle, Anspruch auf Gebühren habe. 
Entweder hat er einen Leistungsauftrag und Anspruch auf 
Gebühren, oder er richtet sich ohne Leistungsauftrag und 
ohne Gebühren ein. Dazu ist ihm auch eine Konzession zu 
erteilen. Es geht darum, wie viele eine Konzession erhalten 
und wer keine erhält. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Weyeneth, bitte stei
len Sie Ihre Fragel (Unruhe) 

Brun Franz (C, LU): Ich spreche zum Minderheitsantrag 
Schenk. Die CVP-Fraktion stimmt bei Artikel 48 Absatz 1 
Buchstabe b der Mehrheit zu. 
Welches sind die drei wichtigsten Argumente für Artikel 48 
Absatz 1 Buchstabe b? Erstens hat ohne diese Bestimmung 
das Gebührensplitting für acht nichtkommerzielle Radiosen
der künftig keine gesetzliche Grundlage mehr, womit die 
Existenz dieser Radiosender bedroht wäre. Zweitens stellen 
nichtkommerzielle Radiosender eine Bereicherung der 
Medienlandschaft dar, und sie ergänzen die kommerziellen 
Radiosender sowie die SRG. Drittens haben nichtkommer
zielle Radiosender durch ihre Arbeit bewiesen, dass sie 
Leistungsaufträge ebenso gut und zu geringeren Kosten 
wahrnehmen können als kommerzielle Veranstalter oder die 
SRG. 
Es geht um die folgenden Radiosender - sie sind zum Teil 
schon erwähnt worden, aber ich möchte das trotzdem noch
mals machen -: um Radio Cite, Genf, Kirchenradio mit Be
schäftigungsprogramm; um Radio X, Basel, Jugend, Innova
tion und Kultur; um Radio toxic.fm, St. Gallen, im Umfeld der 
Hochschule St. Gallen entstanden; um Radio RaSa, Radio. 
Schaffhauser Alternative; um Radio RaBe, das Berner Kul
turradio; um Radio LoRa, Zürich, das älteste nichtkommerzi
elle Lokalradio; um Kanal K, Musik- und Hörer- und Hörerin
nenradio mit Beschäftigungsprogramm in Aarau, und um 
Radio 3fach, das Luzerner Jugend- und Kulturradio. Diese 
nichtkommerziellen Veranstalter erbringen auch Ausbil
dungsleistungen. Viele junge Medieninteressierte beginnen 
ihre Laufbahn am offenen Mikrofon eines nichtkommerziel
len Radios. 
Die Gesamtausgaben für das Gebührensplitting hängen 
nicht von diesem Artikel ab, sondern werden in Artikel 50 
festgelegt. 
Stimmen Sie der Mehrheit zu und lehnen Sie den Minder
heitsantrag Schenk ab. 

Hegetschweiler Rolf (RL, ZH): Wir bitten Sie, die Minder
heit Schenk zu unterstützen. 
Wir sind überzeugt, dass die Bedingungen für die Konzessi
onserteilung in Buchstabe a genügend umschrieben sind. 
Wir sind auch der Meinung, dass wir nicht für alle Minderhei
ten komplementäre Radioprogramme sprachlicher, kulturel
ler Art usw. anbieten müssen. Hier haben wir Mühe, weil wir 
die Integration ja fördern wollen. Also müssten eigentlich die 
Integrationswilligen eben unsere schweizerischen Pro
gramme vermehrt beachten oder mit diesen auch die Inte
gration vorantreiben. Wenn es Beiträge für solche Pro
gramme braucht, dann müssten sie eigentlich aus solchen 
Integrationsprogrammen bezahlt werden und nicht aus Ge
bührenanteilen. Ich bin auch der Meinung, dass Beschäfti
gungsprogramme, die Kollege Brun angesprochen hat, nicht 
aus Konzessionsgeldern bezahlt werden sollen; dann soll 
die Arbeitslosenversicherung hier die Finanzierung sicher
stellen. 
Wir sind der Meinung, dass wir hier das Gesetz ent
schlacken können und sollen,' und dass es der Inte
gration förderlicher ist, wenn wir diese Streichung vorneh
men. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zu Herrn Schlüer, 
nochmals zusammengefasst das System, das Ihnen der 
Bundesrat vorschlägt und das die Kommission ja übernom
men hat: Nur für lokale Veranstalter sind Gebührengelder 
vorgesehen. Im lokalen Bereich kann man mit relativ wenig 
Geld viel erreichen. Wenn wir auch sprachregionale Veran
stalter, also die ganze deutschsprachige Schweiz beispiels
weise, unterstützen möchten, dann müssten wir sehr viel 
mehr Geld ausgeben, und die Folge wäre eine Zersplitte
rung der Mittel- deswegen nur fOr lokale Veranstalter. 
Wir möchten die Gelder nicht "giesskannenartig", sondern 
gezielt einsetzen. Es wird eine bestimmte Anzahl Versor
gungsgebiete definiert, und fOr jedes Gebiet soll es eine 
Konzession mit Gebührenanspruch geben. Das ist unser 
Prinzip. 
Wenn ich den Antrag Schlüer lese, dann komme ich zum 
Schluss - trotz seines flammenden Votums -, dass er die 
AnsprOche nicht bloss auf lokale Veranstalter beschränken 
will, sondern er spricht von .. Veranstaltern", inbegriffen wä
ren also auch sprachregionale Veranstalter. Ich muss den 
Antrag so nehmen, wie er hier steht; ich verstehe ihn nach 
bestem Wissen und Gewissen so. Die Anzahl der Konzes
sionen wird auch nicht beschränkt, sondern jeder, der den 
Leistungsauftrag erfüllt, hätte dann Anspruch auf eine Kon
zession. Es wird nichts darOber ausgesagt, was denn dieser 
Leistungsauftrag umfassen soll. Der Anspruch wird auch 
nicht auf Gebiete beschränkt, wo das Finanzierungspoten
zial ungenügend ist. Diese Umschreibung, scheint mir, führe 
notwendigerweise dazu, dass diese Gebühren sehr viel 
mehr Veranstaltern bezahlt werden müssten, dass dies zu 
einem Giesskannenprinzip führt, das das Prinzip, das wir 
kreiert haben, bei weitem verlässt. Das geht für mich aus der 
Formulierung hervor. 
Zum Antrag der Minderheit Schenk: Es wurden nun sämtli
che Radios, die es da gibt, von mehreren Rednern wieder
holt aufgezählt. Ich mache das jetzt nicht nochmal,s. Ich 
möchte nur wiederholen, was ich vorher beim Gebühren
splitting gesagt habe: Es Ist mittlerweile eine Medienland
schaft gewachsen, aus welcher diese Lokalradios nicht 
mehr wegzudenken sind. r>as betrifft nicht nur die ländlichen 
Gebiete, das betrifft auch die städtischen Agglomerationen. 
Es Ist deswegen wohl kein Zufall, dass auch die Kantonsre
gierungen dieses Konzept unterstützt haben. Die Regierun
gen von Aargau, Basel-Stadt und Luzern haben uns 
ausdrOcklich gebeten, auch diesen Kleinstsendern diesen 
kleinsten Anteil von Gebühren zu geben. Es geht übrigens 
bei allen zusammen um einen Betrag von einer Million Fran
ken. 
Gegenüber Herrn Weyeneth möchte ich etwas richtig stei
len, vor allem das, was er in seiner Frage an Frau Fehr - es 
war eigentlich eine Behauptung - formuliert hat: Es ist nicht 
etwa so, dass pro Gebiet nur ein Sender senden dürfte; es 
ist überhaupt nicht so. Nur diejenigen, die Gebühren wollen, 
brauchen eine Konzession. Aber ohne Konzession kann 
auch gesendet werden. 
Es ist also nicht so, dass hier die Sendemöglichkeit einge
schränkt wird. Der Wettbewerb besteht, aber wir haben na
türlich Gebiete ausgewählt, wo wir von einer finanziell 
schwierigen Situation ausgehen. Wir gehen deswegen da
von aus, dass dort ein Gebührensplitting mit einer damit 
kombinierten Konzession notwendig ist. 

Vollmer Peter (S, BE), fOr die Kommission: Herr SChlüer, 
eigentlich müsste ich mein Pult jetzt tiefer stellen - ich weiss 
nicht, wo man das macht -, damit die Antwort auf Ihren An
wurf niveaugerecht ausfallen könnte. Ich verzichte darauf. 
Ich möchte mich vor allem zum Antrag der Minderheit 
Schenk äussern. Herr Schenk, Sie wissen, wir haben uns in 
der Kommission während zweier Male intensiv mit dieser 
Frage beschäftigt. In einer ersten Runde wurde Absatz 2 tat
sächlich mit 15 zu 10 Stimmen gestrichen. Wir sind in einer 
zweiten Runde, in der zweiten Lesung, noch einmal darauf 
zurOckgekommen und haben dann - nach einer Neubeurtei
lung - mit 12 zu9 Stimmen beschlossen, Absatz 1 Buch-
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stabe b wieder einzufügen, ihn aber entsprechend anzu
passen. Warum wir ihn wieder eingefügt haben, will ich jetzt 
gar nicht wiederholen, weil die Argumente hier x-fach auf 
den Tisch gelegt worden sind. Es ist ein wichtiger Beitrag fOr 
die Medienlandschaft; diese Sender sind nicht mehr wegzu
denken, sie erfüllen ganz wichtige Aufgaben im Bereich der 
Integration. Es machen zum Teil gerade auch soziale Institu
tionen bei diesen Sendern mit; das sind alles nichtkommer
zielle, werbefreie Sender. Wenn wir diese Sender hier jetzt 
aus dieser real existierenden Medienlandschaft wegstrei
chen, dann machen wir nichts anderes, als dass wir ihnen 
einen politischen Maulkorb umbinden und sagen: Ihr dürft 
nicht mehr existieren, weil ihr unbequem seid, weil ihr offen
bar nicht Rücksicht auf irgendwelche Financiers oder Wer
begeider nehmen müsst. 
Ich möchte auch daran erinnern: Die Mittel, die für diese 
nichtkommerziellen Sender in Agglomerationen ausgeschüt
tet werden, sind sehr bescheiden; sie betragen etwa eine 
Million Franken fOr diese Vielzahl von Institutionen. Da muss 
ich Ihnen sagen: Wenn Sie irgendwo das effektivste Verhält
nis zwischen Aufwand und Ertrag haben, dann haben Sie es 
hier. Ausgerechnet hier jetzt noch das Geld wegzustreichen, 
das kann niemand verstehen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Schenk ab
zulehnen. Wir haben in der neuen Formulierung in der Kom
mission ausdrOcklich festgehalten, dass wir da nicht einfach 
etwas noch freigebig ausschütten, sondern wir haben ganz 
klar gesagt: Dort, wo solche nichtkommerziellen Radiostatio
nen - komplementär zu den übrigen Leistungsaufträgen der 
SRG und der übrigen regionalen Veranstalter - eine Leis
tung erbringen, entsprechen sie auch der verfassungsmäs
sigen Vorgabe. Insofern ist das eine Präzisierung, mit der 
sich, wie ich meine, wirklich auch jene, die gegen nichtkom
merzielle, manchmal unbequeme Sender Vorbehalte haben, 
einverstanden erklären sollten. 
Ich bitte Sie also, der Kommissionsmehrheit - mit 12 zu 
9 Stimmen wurde diese Bestimmung verabschiedet - zuzu
stimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 69 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag Weyeneth .... 60 Stimmen 

Dritte Abstimmung.,.. Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 Stimmen 
Für den Antrag Schlüer .... 38 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir haben jetzt knapp 
40 Artikel beraten; die Durchschnittszeit beträgt etwa 14 Mi
nuten pro Artikel. Mein und Ihr Ziel sollte es sein, morgen 
dieses Gesetz fertig zu beraten. Wenn wir dieses Ziel ge
meinsam anvisieren, sollten wir die Redezeit für EinzeIred
ner und Fraktionssprecher auf drei Minuten reduzieren. Ich 
selber kann das nicht tun, ich kann die Redezeit nur verlän
gern. - Ein anderer Antrag wird aus Ihrer Reihe nicht ge
steilt. Deshalb haben Sie beschlossen, die Redezeit auf drei 
Minuten zu reduzieren. (Unruhe) Die Redezeit der Kommis
sionssprecher würde Ich insgesamt auf zehn Minuten redu
zieren. - Ein anderer Antrag ist nicht gestellt. So beschlos
senl 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Je comprends que Mon
sieur le president veuille en terminer demain avec ce projet 
de loi, mais sa proposition ne va pas parce qu'iI change les 
regles du jeu en cours de route. Et qa, je crois que qa ne va 
pas! 
C'est un peu comme au football. Un temps, on utilisait une 
piece de monnaie pour departager les equipes qui n'arri
vaient pas a se departager durant le temps reglementaire. 
Ensuite, on a introduit les tirs au but. 
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Alors, je crois que le choix doit ätre fait avant le match et pas 
pendant. Ce n'est pas tras correct a mon avis. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Rennwald, ich 
schränke nicht das Rederecht ein, nur ein wenig die Rede
zeit. - Wir stimmen aber meinen Antrag ab, die Redezeit der 
Einzelredner und Fraktionssprecher auf drei Minuten zu re
duzieren. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
. FOr den Ordnungsantrag des Präsidenten .... 98 Stimmen 

Dagegen ...• 37 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen Ober mei
nen zweiten Antrag ab, die Redezeit der Kommissionsspre
cher auf insgesamt zehn Minuten zu reduzieren. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Ordnungsantrag 

des Präsidenten .... offensichtliche Mehrheit 

Präsident (Binder Max, Präsident): Mein optischer Eindruck 
sagt mir, dass Sie meinem Antrag zugestimmt haben. 

Die Beratung dieses Geschliftes wird unterbrochen 
Le dabat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.15 Uhr 
La saance est/evae ä 19 h 15 

3 mars 2004 
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Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Bundesrat bestimmt nach Konsultation der Eidgenössi
schen Kommunikationskommission die Anzahl .... jeweiligen 
Versorgungsgebiet. Er unterscheidet dabei zwischen Versor
gungsgebieten für Radio und für Fernsehen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... kann das Departement vornehmen. 
Abs.4 
.... Änderungen werden namentlich die Kantone und die di
rekt betroffenen konzessionierten Veranstalter angehört. 

Antrag Brunner Toni 
Abs.2 
Versorgungsgebiete nach Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a 
müssen so festgelegt werden, dass sie: 
aa. die föderalistische Struktur der Schweiz besonders be
rücksichtigen; 
a. politisch und geographisch eine Einheit bilden .... 

Antrag Schmied Walter 
Abs.2bis 
Ausnahmen können für Regionalprogramme vorgesehen 
werden, die in einem Sprachgrenzgebiet in zwei Landes
sprachen ausgestrahlt werden. 

Art. 49 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le Conseil federal determine, apres avoir consulte la Com
mission f6derale de la communication, le nombre .... zone. 11 
distingue a cet effet les zones pour la radio et ceJles pour la 
television. 
AI. 2 
Adherer au pl'Ojet du Gonseil fedeml 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

115 Nationalrat 

AI. 3 
.... Le departement peut effectuer .... 
AI. 4 
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Les cantons et les diffuseurs concessionnaires directement 
concernes sont notamment consultes avant que soient 
fixees les zones de desserte et que soit entreprise toute mo
dification importante. 

Proposition Brunner Toni 
AI. 2 
Les zones de desserte selon I'article 48 alinea 1 lettre a 
doivent: 
aa. tenir compte particulierement de la structure federaliste 
de la Suisse; 
a. constituer une unite politique et geographique .... 

Proposition Schmied Walter 
AI.2bis 
Des exceptions peuvent etre prevues pour un programme 
regional diffuse en deux des langues nationales dans une 
region a cheval sur une frontiere linguistique. 

Brunner Toni (V, SG): Ich beantrage Ihnen, in Artikel 49 Ab
satz 2 einen neuen Satz einzufügen. Und zwar soll bei der 
Vergabe von Konzessionen - sei es beim Radio, sei es beim 
Fernsehen - auf die föderalistische Struktur der Schweiz be
sonders Rücksicht genommen werden. 
Warum? Im Gesetz ist die Anzahl der Konzessionsgebiete 
zwar nicht definiert, doch spricht der Bundesrat in der Bot
schaft ganz konkret davon, es seien zehn bis zwölf Konzes
sionsgebiete vorgesehen. Nun, diese enge Eingrenzung 
macht eigentlich gar keinen Sinn und wird der föderalisti
schen Struktur unseres Landes nicht gerecht. In Artikel 49 
Absatz 2 des Gesetzentwurfes ist ja jetzt definiert und um
schrieben, welche Voraussetzungen ein Konzessionsgebiet 
erfüllen muss: Es soll politisch und geographisch eine Ein
heit bilden, die kulturellen Kontakte in ihm sollen eng sein, 
und es soll eine ausreichende Finanzierungsmöglichkeit -
also Wirtschaftlichkeit - vorhanden sein. 
Zusätzlich möchte ich jetzt noch einfügen, dass Versor
gungsgebiete so festgelegt werden, dass die föderalistische 
Struktur der Schweiz besonders berücksichtigt wird. Dies ist 
eine sinnvolle Ergänzung und gewährleistet, dass nicht ein
fach nur grosse Agglomerationen ein eigenes Korizessions
gebiet zugesprochen bekommen, sondern dass auch ländli
che Regionen, allenfalls so genannte Randgebiete oder 
auch kleinere Kantone zumindest eine Chance für eine Kon
zession erhalten. 
Eine Präzision zu meinem Antrag möchte ich hier noch an
bringen: In meinem Antrag zu Artikel 49 steht bei Absatz 1 
..gernäss Bundesrat». Das ist falsch, es sollte heissen: .. ge
mäss Kommission des Nationalrates». Somit geht es in mei
nem Antrag also lediglich um eine Ergänzung in Absatz 2, 
also darum, die föderalistische Struktur der Schweiz beson
ders zu berücksichtigen. 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Fattebert begrün
det den Antrag von Herrn Walter Schmied, da Herr Schmied 
heute nicht anwesend sein kann. 

Fattebert Jean (V, VD): Monsieur Schmied Walter s'est fait 
excuser pour la seance d'aujourd'hui; iI m'a donc prie de de
velopper brievement I'amendement relatif a I'article 49 con
sistant a introduire un alinea 2bis nouveau. 
Hier, les deux rapporteurs de la commission, tout comme 
d'ail/eurs Monsieur le conseil/er federal Leuenberger, ont 
souligne au cours du debat le röle important de cette loi en 
regard du respect de I'egalite des chances et de la coh6sion 
nationale. L:amendement en question n'amene pas de revo
lution; iI ne modifie pas vraiment le contenu de la loi. 11 donne 
simplement un sens plus concret a I'article 48 alinea 5 qui 
stipule a sa derniere phrase que «Ie Conseil federal prevoit 
des exceptionsl). Plus concretement, I'article 49 alinea 2 
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precise que «Ies zones de desserte selon I'article 48 ali
nea 1 lettre a doivent: a. constituer une enttte politique et 
geographique ou presenter des liens culturels ou economi
ques particulierement etroits ... 
Selon la conviction de I'auteur de I'amendement, iI s'agit de 
veiller a ce qu'un programme qui est diffuse en deux langues 
nationales dans une region a. la frontiere des langues ne soit 
pas penalise par cette richesse culturelle, qui induit naturel
lement des charges financieres supplementaires. La formu
lation du texte est potestative de sorte que son acceptation 
ne devrait poser aucun probleme. 
Au nom de I'auteur et en mon nom, je vous prie d'accepter 
cet amendement. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir können uns vorstellen, 
beide Anträge sehr vernünftig anzuwenden, und widerset
zen uns ihnen deswegen nicht. 

Berberat Didier (S, NE): Dans le message, on signale a. 
deux endroits que le nombre de telediffuseurs locaux ou re
gionaux ne devrait pas depasser le chiffre de dix ou douze 
pour toute la Suisse (ch. 1.3.7.1.2 et ch. 2.1.2.3.1). Cela 
nous inquiete un peu parce qu'actuellement, par exemple en 
Suisse romande, iI y en a neuf. Si I'on fait une repartition a. 
peu pres proportionnelle, cela signifie qu'i1 y aurait deux a 
trois chaines de television locales en Suisse romande, alors 
mame que nous pensons qu'i1 s'agit d'un service public de 
proximite. Et si I'on essaie de demander que ces chaines de 
television se reunissent, on ne remplit plus le but de proxi
mite puisqu'en fin de compte, on va se retrouver avec des 
chaines de television supraregionales. 
Alors, la question que je pose est la suivante: est-ce que le 
nombre de dix a. douze est ferme ou est-ce que c'est une vo
lonte du Conseil federal, qui pourrait evoluer, etant entendu 
qu'iI taut aussi tenir compte des regions peripMriques? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Nein, wir haben uns schon 
in der gestrigen Debatte dagegen gewehrt, hier mit einer 
festen Zahl operieren zu wollen, denn es gibt ja auch noch 
die r.lichtkonzessionierten Veranstalter. Insofern ist die vor
geschlagene Lösung flexibel. 
Im Zusammenhang mit dem Antrag Brunner Toni muss ich 
darauf verweisen, dass es unter keinen Umständen darum 
geht, Kantonsgrenzen als Kriterium zu nennen. Wir verste
hen unter seinem Antrag, unter dem Begriff «Berücksich
tigung der föderalistischen Struktur .. , nicht einfach eine 
blosse Beachtung von Kantonsgrenzen. Sowohl regionale 
und lokale Fernsehprogramme als auch Radios müssen 
Kantonsgrenzen überwinden, so, wie sie gemäss dem An
trag Schmied Walter auch Sprachgrenzen überwinden müs
sen. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Brunner Toni .... 113 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 14 Stimmen 

Abs. 2bis - AI. 2bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schmied Walter .... 135 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopMes 

Art. 50 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Die Gebührenanteile für Radioveranstalter mit Gebührenan
teil betragen höchstens 4 Prozent des Ertrages der Radio
empfangsgebühren und für Fernsehveranstalter mit Gebüh
renanteil höchstens 4 Prozent des Ertrages der Fernseh
empfangsgeMhren. Der Bundesrat .... 

Abs.2 
Das Departement legt .... fest. Es berücksichtigt .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Seiler, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, Heim Alex, 
Kurrus, Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
Abs.1 
Die Gebührenanteile für Veranstalter mit Gebührenanteil be
tragen je 3 bis 5 Prozent des jeweiligen Ertrages der Radio
und der Fernsehempfangsgebühren. Der Bundesrat .... 

Antrag SchWer 
Abs.1 
Die Gebührenanteile werden in Abhängigkeit der erreichten 
Einschaltquote berechnet. 
Abs.1bis 
Kein Veranstalter erhält allein mehr als 66 Prozent Anteil an 
den gesamthaft erhobenen Gebühren. 

Antrag Brunner Toni 
Abs.1 
Die Gebührenanteile werden folgendermassen festgelegt: 
a. die Gebührenzahler legen fest, welchen Veranstaltern die 
Gebühren zugesprochen werden sollen; 
b. kein Veranstalter erhält allein mehr als 66 Prozent der Ge
bühren. 

Eventualantrag Leutenegger Filippo 
(falls der Antrag der Minderheit Theiler zu Art. 48-52 abge
lehnt wird) 
Abs.1 
Lokale und regionale Veranstalter können ausnahmsweise 
einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren erhalten, 
wenn in ihrem Versorgungsgebiet keine ausreichenden Fi
nanzierungsmöglichkeiten vorhanden sind und an ihrem 
Programm ein besonderes Interesse besteht. 
Abs.2 . 
Der Bundesrat regelt, wie die Gebührenanteile an die loka
len und regionalen Veranstalter verteilt werden. 

Art. 50 
Proposition de la major iM 
AI. 1 
La quote-part de la redevance attribuee aux diffuseurs radio 
ayants droit se monte Ei 4 pour cent au plus du produit de la 
redevance radio et celle attribuee aux diffuseurs de televi
sion ayants droit se monte a 4 pour cent au plus du produit 
de la redevance de television. Le Conseil tederal .... 
AI. 2 
Le departement fixe .... determinee. 11 tient .... 
AI. 3 
Adherer au projet du Conseil faderal 

Proposition de la minorite 
(Seiler, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, Heim Alex, 
Kurrus, Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
AI. 1 
La quote-part de la redevance attribuee aux diffuseurs 
ayants droit se monte a une somme situee entre 3 et 5 pour 
cent du produit de la redevance de reception radio et televi
sion. Le Conseil federal .... 

Proposition SchWer 
AI. 1 
Les quote-parts de la redevance so nt calculees en propor
tion de I'indice d'ecoute. 
AI. 1bis 
Aucun diffuseur n'a droit Ei plus de 66 pour cent du total des 
redevances percues. 
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Proposition Brunner Toni 
AI. 1 
La quote-part de la redevance est fixee comme suit: 
a. les contribuables radio-television determinent a quels dif
fuseurs les redevances doivent etre accordees; 
b. aucun diffuseur ne peut toucher a lui seul plus de 66 pour 
cent des redevances. 

Proposition subsidiaire Leutenegger Filippo 
(au cas ou la proposition de la minorite Theiler aux art. 48-52 
serait rejetee) 
AI. 1 
Un diffuseur local ou regional peut b6neficier exceptionnelle
ment d'une quote-part du produit de la redevance de recep
tion, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources 
necessaires au financement de ses programmes, et que la 
diffusion de ceux-ci repond a un interet particulier. 
AI. 2 
Le Conseil federal fixe les modalites de la repartition de la 
quote-part du produit de la redevance revenant aux diffu
seurs locaux et regionaux. 

Föhn Peter (V, SZ): Wir sind bei Artikel 50. Es geht hier um 
die Gebührenanteile bzw. um das Gebührensplitting. 
Die Mehrheit verlangt, dass die Gebührenanteile für Ra
dioveranstalter mit Gebührenanteil höchstens 4 Prozent des 
Ertrages der Radioempfangsgebühren und für Fernsehver
anstalter mit Gebührenanteil höchstens 4 Prozent des Ertra
ges der Fernsehempfangsgebühren betragen. Es geht hier 
also um ein - ich sage d~m jetzt einmal so - doppeltes Ge
bührensplitting: Einerseits wird gesplittet zwischen SRG und 
privaten Anbietern - eben diese maximal 4 Prozent, die von 
der Mehrheit vorgeschlagen werden -, andererseits geht es 
jetzt auch um das Splitting von Radio- und Fernsehemp
fangsgebühren. 
Genau dasselbe will auch die Minderheit Seiler. Sie will aber 
diese maximal 4 Prozent in der Gesetzgebung nicht so krass 
festschreiben, sondern sie will es ein bisschen offener for
mulieren, indem sie Gebührenanteile von 3 bis 5 Prozent ins 
Gesetz schreibt. Aber es ist genau das Gleiche gemeint. Ich 
habe gehört, dass das in der französischen Fassung nicht 
so gut übersetzt wurde, aber es geht also um dieses dop
pelte Gebührensplitting von Radioempfangsgebühren einer
seits und Fernsehempfangsgebühren andererseits. 
Die Minderheit beantragt also 3 bis 5 Prozent - das ist eine 
doppelte Formulierung - statt dieser maximal 4 Prozent. Ich 
bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Man weiss wirklich 
nicht, wa!]n vielleicht 4,3 Prozent oder 4,5 Prozent nötig sein 
werden. Ubrigens hat die SRG sich ganz klar dahin gehend 
geäussert, dass sie diesem Gebührensplitting zustimmen 
kann; von ihren über 1000 Millionen Franken, die sie ein- . 
nimmt, fallen dann 40 Millionen Franken für diese Privat ra
dios in den Rand- und Berggebieten ab. Es ist natürlich zu 
sagen, dass diese einen viel, viel grösseren Aufwand betrei
ben müssen, um ihre Hörerschaft zu erreichen, als Radios in 
den städtischen Regionen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit Seiler zu folgen. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Ich beantrage Ihnen, den 
Status quo beizubehalten. Ich weiss, dass ich damit keine 
grossen Chancen habe; ich möchte Ihnen in den zweiein
halb Minuten Redezeit, die ich jetzt noch habe, aber trotz
dem kurz zeigen, was wir beschliessen, wenn wir jetzt das 
Gebührensplitting einführen. 
Wir finanzieren das Grundangebot der SRG - das wollten 
wir, weil wir in den Sprachregionen ein Grundangebot, einen 
Service public, wollen. In der Zeit, in der es eine Konkurrenz 
gab, also die regionale Ergänzung mit den Lokalradios und 
Lokalfernsehen, gab es ein erweitertes Grundangebot der 
SRG. Es gab die zweite Kette, und es gab die dritte Kette 
beim Radio. Wir bezahlen jetzt schon einen Teil der Gebüh
ren für die ergänzende Vielfalt der regionalen Fernseh- und 
Radiosender, und jetzt wollen wir noch mehr geben. Ich 
kann Ihnen sagen, dass dia Roohnung nioht aufgehen wird. 
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Es werden in Zukunft die Falschen die Subventionen be
kommen, vielleicht diejenigen, die Gewinne machen. 
Wir werden erleben, dass Medienunternehmen z. B. mit Ge
winn Unternehmen verkaufen, nachdem sie auch solche 
Subventionen bekommen haben. Wir werden nicht immer 
die Richtigen finden. 
Es gibt so etwas wie eine' Pathologie der Subventionsemp
fänger. Sie werden nämlich mehr Service-public-Leistungen 
erbringen und immer zu wenig Geld haben; das liegt in der 
Natur der Subvention. Es wird also sicher nicht reichen, und 
ich kann Ihnen jetzt schon versichern: In einigen Jahren wird 
es ein weiteres Begehren geben. Wir brauchen dann wieder 
mehr Geld für die regionalen Programme, und es wird dann 
zu wenig Geld für die SRG da sein. Wenn Sie das Gebüh
rensplitting jetzt einführen, entscheiden Sie sich eigentlich 
schon für eine Gebührenerhöhung; die wird nämlich kom
men, so sicher wie das Amen in der Kirche. 
Parallel dazu ist der Medienartikel mit der Presseförderung 
in Vorbereitung, leider auch mit der Unterstützung meiner ei
genen Branche. Am Schluss können wir dann das Bakom 
umtaufen in das ccBamesukom», in das Bundesamt für Medi
enl?ubvention und Kommunikation. Deshalb dieser letzte 
Versuch, das Gebührensplitting wenigstens auf dem heuti
gen Stand einzufrieren. 

SchJüer Ulrich (V, ZH): Die Frage lautet einfach: Für wen 
wird eigentlich Fernsehen gemacht? Für wen wird eigentlich 
Radio gemacht? Könnte man, wenn man fürs Publikum pro
duziert, nicht auch dem Publikum eine gewisse Mitsprache 
geben, wie die Gebühreneinnahmen verteilt werden? Dann 
käme - ich weiss, das hören Sie nicht besonders gerne -. 
wenigstens ein bisschen Wettbewerb ins System. 
Deshalb beantrage ich Ihnen Folgendes: Es soll nicht mehr 
feststehen, dass der ohnehin grösste Veranstalter - egal, 
was auch immer gesendet wird - 96 Prozent der Gebühren 
erhält und dass alle anderen sich in den Rest zu teilen ha
ben. Wenigstens dort, wo Konkurrenz zwischen privatem 
Anbieter und SRG stattfindet, soll die Beliebtheit der Pro
gramme beim Publikum mit ausschlaggebend sein für die 
Verteilung der Gebührengelder. Das ist mein Antrag: Die 
Einschaltquote soll die Grundlage für die Verteilung der Ge
bühreneinnahmen abgeben. 
Haben Sie Angst vor dem Medienkonsumenten? Befürchten 
Sie, der Medienkonsument könnte dann vielleicht sogar ein
mal auf Monopolmissbräuche reagieren und seinem Unwil
len Ausdruck geben? Während sonst nie etwas passiert -
abgesehen von ein paar Protesten -, hätte es gemäss dem 
von mir beantragten System gewisse Folgen, wenn z. B. das 
Schweizer Fernsehen seinen Nazigold-Film verbreitet. Ha
ben Sie Angst, dass der Konsument reagieren und seinem 
Unwillen Ausdruck geben könnte, wenn Programmversagen 
stattfindet, wenn das Schweizer Fernsehen z. B. Ver
mummte zeigt, die für Davos proben? 
Ich stelle einfach fest: Wenn Sie den Markt nicht fürchten, 
wenn Sie das Publikum nicht fürchten, wäre die Abstützung 
der Gebührenzuteilung auf die Einschaltquote ein Fort
schritt. 
Zur Begrenzung des Anteils für den grössten Veranstalter 
auf 66 Prozent: Es.ist mir klar, das schockiert viele hier; dies 
hängt auch damit zusammen - das entnehme ich auch der 
letzten Antwort, die ich von Ihnen, Herr Bundesrat, erhalten 
habe -, dass man sich offenbar nicht vorstellen kann, dass 
z. B. ein Kulturauftrag im Rahmen eines Leistungsauftrages 
auch von einem Privaten erfüllt werden könnte. Genau das 
möchte ich anregen. 
Denjenigen, die sagen, das sei völlig unmöglich, möchte ich 
einfach sagen - und da schaue ich vor allem auch auf die 
rechte Seite des Rates -: Beschwören Sie, wenn es um ei
nen KMU-Zweig geht, nie mehr das Kartellgesetz, wenn Sie 
heute einem einzigen Veranstalter 95 oder 96 Prozent aller 
Gebühreneinnahmen garantieren. Da entsteht ein Wider
spruch, der nicht mehr zu erklären ist. Das muss hier noch 
angemerkt werden. 
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Brunner Toni (V, SG): Die Gebührenerhebung und -vertei
lung ist völlig auf die SRG fixiert. Hört jemand den ganzen 
Tag ausschliesslich sein Lokalradio, interessiert das in die
sem Land keinen Menschen. Er oder sie bezahlt seine oder 
ihre 450 Franken Radio- und Fernsehgebühren trotzdem nur 
an die SRG. Weshalb soll aber ein St. Galler, der ausschliess
lieh Radio Aktuell hört, wieso soll ein Schaffhauser, der aus
schliesslich Radio Munot hört, und weshalb soll eine Ber
nerin, die den ganzen Tag ihren Berner Oberländer Privat
sender eingestellt hat, die Gebühren an die staatliche Mono
polinstitution SRG abliefern müssen? 
Um diesen unbefriedigenden Zustand zu ändern und diese 
Ungerechtigkeit zu beseitigen, sollen die Gebührenzahler 
selbst bestimmen können, wem sie ihre Gebühren anteil
mässig zukommen lassen wollen. Dies könnte auf einfache 
und praktikable Art geschehen, beispielsweise indem man 
mittels Ankreuzen unter verschiedenen Varianten auswäh
len kann. Auf einem der Rechnung beigelegten Talon kann 
der Gebührenzahler dabei ankreuzen, ob die SRG all seine 
Gebühren oder nur einen Teil erhalten und welchem Sender 
der Rest zukommen soll. 
Mit der Beschränkung in Absatz 1 Buchstabe b, wonach kein 
Veranstalter mehr als 66 Prozent der Gebühren erhalten 
soll, ist dafür gesorgt, dass die SRG auch dann nicht ganz 
leer ausgeht, wenn ein Lokalsender derart beliebt und gut 
sein sollte, dass alle Einwohner im Empfangsgebiet nur 
ihren Sender unterstützen wollen und ihm so am liebsten 
100 Prozent der Gebühren zukommen lassen würden. 
Spitzfindige Köpfe werden nun einwenden, eine Auswahl 
von mehr als zwei Möglichkeiten zum Ankreuzen könnte 
dazu führen, dass die SRG beim einzelnen Gebührenzahler 
trotzdem leer ausgehen könnte. Ich zweifle nicht daran, 
dass nach der Annahme meines Antrages über die Verord
nung genug Wege und Möglichkeiten gefunden werden, 
dass die SRG nicht zu kurz kommt. Neu wäre, dass die Kon
sumentin als mündige Bürgerin ihren Gebühreneinsatz len
ken kann; neu wäre auch nur schon, dass sie zumindest 
einen regional bevorzugten Sender begünstigen dürfte, weil 
sie ihn auch wirklich nutzt und von ihm entsprechend profi
tiert. Selbstredend kommen nur Radio- und Fernsehsender 
infrage, die auch eine Konzession mit entsprechender Ge
bührenberechtigung besitzen. Sie sehen also, es gibt noch 
neue Perspektiven in diesem Land. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie mich so kräftig unterstützen wie 
beim letzten Antrag - vielen Dankl 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit, die SP-Fraktion den Antrag 
der Mehrheit. 

Brun Fran~ (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt die Mehr
heit. Dass der Gebührenanteil höchstens 4 Prozent betra
gen soll, entspricht dem Entwurf des Bundesrates. Der 
Unterschied zwischen den Fassungen der Mehrheit und des 
Bundesrates besteht darin, dass gemäss der Mehrheit die 
Gebührenanteile nach Radio und Fernsehen getrennt wer
den. Da Radio- und Fernsehgebühren separat erhoben wer
den, sollen sie auch separat verteilt werden. 
Der Antrag der Minderheit will eine untere Limite festsetzen 
und den maximalen Gebührenanteil um 1 Prozent auf 5 Pro
zent erhöhen, also «je 3 bis 5 Prozent ... Wenn Sie auf die 
realen Verhältnisse achten, müssen Sie die untere Limite 
fallen lassen. Es ist vielleicht möglich, dass die Gebührenan
teile einmal nicht mehr gebraucht werden, und dann brau
chen wir die Limite nicht. Wenn sie nach oben gehen, bin ich 
sicher, dass dann die Forderung der SRG an den Bund 
kommt, die Gebühren zu erhöhen. 
Ich bitte Sie, einer vernünftigen Lösung - also der Mehr
heit - zuzustimmen und den Antrag der Minderheit abzu
lehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst versuche ich 
schnell zu sagen, um was es geht: Welcher Anteil am Ge
samtertrag der c:lebOnren soll I'IöCl'IStens für lokale und rä-

gionale Veranstalter verwendet werden können, und auf 
welcher Basis soll dieser Anteil berechnet werden? Der 
Bundesrat schlägt 4 Prozent vor, die Mehrheit ebenfalls 
4 Prozent, aber sie will diesen Anteil nicht am Gesamtertrag 
bemessen, sondern separat am Ertrag aus den Radioemp
fangsgebühren und am Ertrag aus den Fernsehempfangs
gebühren. Die Minderheit will dem Bundesrat eine Band
breite von'3 bis 5 Prozent des Gebührenertrages vorschla
gen. 
Nun zunächst zum Antrag Leutenegger Filippo: Meines Er
achtens ist dieser Antrag durch die Abstimmung von gestern 
eigentlich überholt. Die Formulierung entspricht wörtlich der 
Splittingregelung im geltenden Gesetz, mit all ihren Nachtei
len, und sie passt nicht in das vorgeschlagene Syst~m, weI
ches gestern im Prinzip bereits beschlossen wurde. Uber die 
inhaltlichen Nachteile wurde ja auch schon gestern disku
tiert. 
Also: Wir beantragen Ihnen, das abzulehnen. 
Ebenfalls beantragen wir Ihnen, die Anträge Schlüer und 
Brunner Toni abzulehnen, und zwar deswegen: Die Berech
nung der Gebühren nach der Einschaltquote verkennt den 
Hauptgedanken des Gebührensystems. Es sollen ja eben 
gerade auch Leistungen abgegolten werden, die sich aus 
dem Markt nicht finanzieren lassen. Wer hohe Einschaltquo
ten hat, kann sich viel eher durch Werbeeinnahmen finanzie
ren als andere Veranstalter, die einen Service public 
erbringen. Das andere Kriterium, die Befragung des Publi
kums, mag eine Spur weniger systemfremd sein, hat aber 
ähnliche Mängel. Die Begrenzung des Anteils für einzelne 
Veranstalter auf 66 Prozent kann sich ja faktisch nur auf die 
SRG beziehen. In der Bestimmung über Gebührenanteile für 
andere Veranstalter als die SRG ist sie ganz offensichtlich 
falsch platziert. 
Also: Diese beiden Anträge ablehnenl 
Ich komme jetzt auf die Frage Minderheit, Mehrheit oder 
Bundesrat zu sprechen. Die Minderheit möchte nebst einem 
Höchstanteil auch noch einen Mindestanteil festsetzen. Die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Obergrenze ermöglicht Fle
xibilität und einen sparsamen Umgang mit den Gebühren
geldern. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, im Gesetz 
nur eine Höchstgrenze festzusetzen. Wir lehnen deshalb die 
Minderheit ab. 
Ich muss jetzt aber leider auch noch sagen, dass wir die Lö
sung des Bundesrates besser finden als diejenige der Mehr
heit. Ich muss das hier leider auch zuhanden der späteren 
Diskussion im Ständerat platzieren. Bei genauerer Betrach
tung gibt es nämlich Argumente, die gegen den Antrag der 
Mehrheit sprechen. Die Differenz zwischen den Radioge
bühren und den Fernsehgebühren entspricht nicht der Kos
tendifferenz zwischen den beiden Medien. Das hängt damit 
zusammen, dass die SRG-Radios keine Werbung machen 
dürfen und sich deshalb fast nur aus Gebühren finanzieren 
müssen. Die SRG-Fernsehprogramme dagegen werden zu 
einem erheblichen Teil durch Werbung finanziert. Wenn wir 
also den Gebührensplitting-Anteil getrennt nach Radio und 
Fernsehen berechnen, privilegieren wir das Radio doppelt: 
zunächst, weil die Radiogebühren relativ gesehen höher 
sind als die Fernsehgebühren, dann aber auch, weil die 
Lokalradios wegen des Werbeverbotes in den SRG-Pro
grammen noch einen gewissen Konkurrenzschutz im Wer
bemarkt geniessen. 
Es tut mir also Leid, ich mache das nicht bei jedem Artikel, 
aber bei diesem Artikel ersuche ich Sie, auch noch über die 
Lösung des Bundesrates abzustimmen. Es ist nämlich in der 
Kommission relativ knapp zugunsten der Mehrheit und ge
gen die Lösung des Bundesrates entschieden worden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Frage des 
Gebührensplittings an sich ist ja vom Tisch, das haben wir 
mit dem Grundsatzantrag von Herrn Theiler gestern erledigt. 
Ich meine, der Bundesrat habe es richtig gesagt, der Antrag 
oder der Versuch von Herrn Leutenegger, hier das Rad 
wieder zurückzudrehen, der sei eigentlich «gegessen .. : Das 
haben wir gestern diskutiert und erledigt. Er kommt jetzt hier 
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noch wie die alte Fasnacht hinterher; es gibt keine Ar
gumente mehr, die man zusätzlich auf den Tisch bringen 
müsste. 
Die Frage hier ist jetzt die Wahl zwischen Minderheit und 
Mehrheit und der Fassung des Bundesrates. Herr Bundesrat 
Leuenberger hat zwar jetzt gesagt, es sei aufgrund der un
terschiedlichen Ausgangslage nicht ganz nachvollziehbar, 
aber die Kommission ist der Meinung, weil Radio und Fern
sehen unterschiedliche Gebühren erheben, sollen diese 
unterschiedlichen Gebühren auch unterschiedlich auf die 
verschiedenen zusätzlichen Träger aufgeteilt werden. Das 
heisst, die Orientierung des Verteilungssystems soll in sich 
geschlossen sein, und es soll keine Vermischung geben. 
Das ist die Logik der Kommission. 
Die Logik des Bundesrates ist, dass er nicht mehr zwischen 
Radio- und Fernsehgebühren unterscheidet - er hätte 
Recht, wenn wir jetzt im Gesetz einen festen Zuteilungs
schlüssei festlegen würden. Wir setzen aber lediglich eine 
Obergrenze von 4 Prozent, das heisst, dass völlig offen 
bleibt, ob das auch ausgeschöpft wird. 
Damit habe ich auch schon etwas Wichtiges zum Minder
heitsantrag gesagt und dazu, weshalb er nicht tauglich ist. 
Wenn Sie mit der Minderheit .. mindestens 3 Prozent» sa
gen, dann würden Sie quasi einen Ausgabenautomatismus 
schaffen. Es ist ja denkbar, dass vielleicht in einer Anfangs
phase - heute wird etwa 1 Prozent ausgeschüttet - diese 
Beträge aufgrund der Leistungsaufträge nicht sofort im ers
ten Jahr ausgeschüttet werden müssen, und wir würden hier 
im Gesetz festschreiben, dass man auf jeden Fall 3 Prozent 
ausschütten muss, obwohl die Voraussetzungen dafür viel
leicht gar nicht gegeben sind. 
Das war ein ganz wichtiger Grund für die Kommission, hier 
zu sagen: Wir machen nur eine Obergrenze, .. höchstens 
4 Prozent». Damit haben wir aber auch politisch ein klares 
Signal gesetzt. Wir wollen jetzt mit diesem neuen System 
das heutige eine Prozent, das ausgeschüttet wird, wirklich 
vervierfachen. Wir wollen damit das duale System ganz 
massgeblich stärken, wir wollen die Privaten stärken, sofern 
die Voraussetzungen erfüllt sind. Wir geben hier dem Bun
desrat den entsprechenden Spielraum. 
Ich bitte Sie deshalb, stimmen Sie der Kommissionsmehr
heit zu. Es ist wirklich ein überlegter Antrag, der hier den 
Bundesrat korrigiert. Ich bitte Sie auch, den Antrag der Kom
missionsminderheit abzulehnen. 
Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zum Antrag Brunner 
Toni. Ich möchte ihn einmal bitten, in seiner Diktion wirklich 
davon abzukommen, die SRG immer als staatliche Monopol
institution zu bezeichnen. Das ist sie nicht. Wenn man es 
immer wiederholt, wird es auch nicht wahrer, Herr Brunner. 
Ihr Vorschlag mit dem Ankreuzen ist ja eigentlich wirklich 
sehr hübsch, und er könnte sehr volkstümlich ausgelegt wer
den. Vielleicht würde dann die SVP irgendeinen .. Buurez
morge» organisieren, wo man dann gemeinsam auf Frage
bogen die Möglichkeiten ankreuzt und damit die Verteilung 
der Gelder gemäss dem Volk vornimmt. 
Die Sache ist natürlich sehr viel komplizierter. Die Idee an 
sich, Herr Brunner, zu sagen, die Konsumenten sollten mit
wirken, ist nicht ganz falsch. Wir haben auch ausländische 
Modelle studiert. In Holland beispielsweise gibt es so eine 
Möglichkeit aufgrund des Abonnements von Programmzeit
schriften. Man hat hier gewisse Lenkungsmöglichkeiten. 
Aber mit einem Fragebogen zum Ankreuzen geht es nicht. 
Die Leute schauen und hören verschiedene Sender, sie 
müssen das dann auch gewichten, sie müssen das entspre
chend zum Ausdruck bringen. Der Antrag von Herrn Brunner 
ist zweifellos nicht ausgereift, wir können ihn heute in dieser 
Form sicher nicht berücksichtigen. 
Der Bundesrat hat aber die Instrumente, das in seiner Zutei
lung zu berücksichtigen. Wir wollen ja nicht Sender fördern, 
die gar niemanden interessieren, obwohl die Einschaltquote 
nicht das einzige Kriterium sein kann, ob ein Sender unter
stützt werden kann oder nicht. Die SRG und das Medien
system dienen ja noch anderen Aufgaben als einfach nur 
dazu, den Mainstream zu unterstützen. 
loh bitte Sie, auoh don Antrag Brunner Toni abzulehnen. 
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Die Konsequenzen des Antrages Schlüer wurden bereits 
aufgezeigt. Das ist einfach nochmals ein Versuch, das 
Ganze zu destabilisieren, es ist ein sehr destruktiver Vor
schlag. Das würde ja bedeuten, dass man der SRG mit die
ser Bestimmung etwa 300 Millionen Franken wegnehmen 
würde. Ich glaube, es lohnt sich nicht, näher darauf einzuge
hen. 
Ich bitte Sie, halten Sie sich an die Mehrheit, Sie sind hier 
auf der sicheren Seite. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort für eine kurze 
persönliche Erklärung hat Herr Föhn. 

Föhn Peter (V, SZ): Der Bundesrat hat uns nun schon vor 
eine neue Situation gestellt, wenn die Bundesverfassung 
auch noch einmal ins Spiel gebracht wird. Da wird natürlich 
dann nicht zwischen Radio und Fernsehen aufgeteilt, und 
das ist insbesondere für die Kleinstradios, die uns beson
ders bei Katastrophenstunden und -tagen sehr viel gebracht 
haben, sehr gefährlich. Ich bitte schon, das abzulehnen. Das 
haben wir ja auch gestern mit dem Grundsatzentscheid des 
Gebührensplittings hier besprochen, und jetzt kommt eine 
neue Fassung herein. 
Ich bitte Sie, die kleinsten Lokalradios, insbesondere jene in 
den Rand- und Berggebieten, mit dem nicht zu gefährden. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: A plusieurs re
prises, on nous a fait remarquer qu'i1 fallait des lo[s precises 
pour eviter toute interpretation par nos fonctionnaires. Alors, 
appliquons ce que nous proposons. 
Si I'on faisait une repartition des taxes et des Impöts selon le 
souhait des citoyens, comme propose par Messieurs Brun
ner Toni et Schlüer, je peux vous certifier que les regions pe
ripheriques et les regions de montag ne n'obtiendraient pas 
grand-chose puisque la majorite est bien entendu dans les 
villes. Si le politique veut regagner la confiance des citoyens, 
iI faut avoir des Iignes beaucoup plus claires et essayer de 
ne pas se contredire selon ses interets. 
Cette solution de splitting est acceptee et souhaitee par les 
radios privees et la SSR. 
A cet article 50, je vous demande donc de refuser la proposi
tion de minorite Seiler, ainsi que les propositions individuel
les, et de soutenir la proposition de la majorite de la 
commission. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Schlüer hat seinen 
Antrag zugunsten des Antrages Brunner Toni zurückgezo
gen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 130 Stimmen 
Für den Antrag Brunner Toni .... 39 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 170 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 7 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 161 Stimmen 
Für den Eventualantrag Leutenegger Filippo .... 16 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich darf heute unserer 
Ratskollegin Frau Elvira Bader zu ihrem Geburtstag gratulie
ren. Ich wünsche ihr alles Gute. (Beifall) 

Art. 51 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs.2 
.... verwenden. Gewinnausschüttungen sind nicht zulässig. 
Die Veranstaltung des .... 
Abs.3 
Die Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern darf die Er
füllung des Leistungsauftrages oder die Unabhängigkeit des 
Programmschaffens nicht gefährden. 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, de DardeI, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Stump) 
Abs.1 
.... zu erfüllen. Sie verfügen über ein Redaktionsstatut zur 
Absicherung der redaktionellen Freiheit. Zur Sicherstellung 
der Erfüllung des Leistungsauftrages und des unabhängigen 
Programmschaffens kann der Bundesrat weitere Pflichten 
festlegen. 

Antrag der Minderheit 11 
(Weigelt, Bezzola, Föhn, Kurrus, Laubacher, Polla, Schenk, 
Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
Abs.1 
.... Bundesrat weitere Pflichten festlegen. (Rest des Absat
zes streichen) 

Art. 51 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
.... aux prescriptions. Tout versement de benefices est inter
dit. La diffusion du programme .... 
AI. 3 
La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre 
en peril I'execution du mandat de prestations ni I'indepen
dance dans la creation du programme. 

Proposition de la minorite I 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, de DardeI, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Stump) 
AI. 1 
Les diffuseurs concessionnaires beneficiant d'une quote
part de la redevance doivent executer le mandat de presta
tions fixe dans la concession. lls disposent d'une charte re
dactionnelle destinee a garantir la liberte redactionnelle. Le 
Conseil tederal peut imposer d'autres obligations afin de ga
rantir I'execution de ce mandat et I'independance dans la 
creation du programme. 

Proposition de la minorite 11 
(Weigelt, Bezzola, Föhn, Kurrus, Laubacher, Polla, Schenk, 
Seiler, Theiler, Vaudroz Rene) 
AI. 1 
.... la creation du programme. (Biffer le reste de I'alinea) 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Es geht hier um die Pflichten, die 
den Programmveranstaltern auferlegt werden, welche Ge
bühren beanspruchen, also die Service-public-Sender - ob 
SRG oder Private, spielt keine Rolle. Konkret geht es um 
das Redaktionsstatut, also um die Frage der Unabhängigkeit 
der Redaktionen gegenüber äusseren Einflüssen, beispiels
weise Einflüssen der Werbung. Mein Minderheitsantrag geht 
insofern über das hinaus, was der Bundesrat beantragt, als 
der Bundesrat eine «weiche" Variante vorlegt: Gemäss sei
nem Antrag kann ein Redaktionsstatut vorgeschrieben wer
den, während ein solches gemäss meiner Version vorge
schrieben werden muss. In der Minderheit II (Weigelt) ent
fällt dieses Redaktionsstatut ganz. 
Wir reden hier also ausschliesslich vom Redaktionsstatut. 
Ich möchte Ihnen einfach in einem Satz sagen, dass das 
hier nicht eine Bagatelle ist, die wir besprechen. Das Redak
tionsstatut ist im Qualitätsjournalismus das erprobte Mlttal, 

um die gewollte Trennung von Programm - d. h. redaktionel
lem Angebot - und Werbung so strikte wie möglich durchzu
ziehen. Sie erinnern sich, dass wir schon gestern im 
Zusammenhang mit der Werbung darüber gesprochen ha
ben. Leider haben Sie dort entschieden, dass Personen, die 
im Programm von regionalen Sendern auftreten auch In der 
Werbung auftreten können. Sie haben also einen Vermi
schungsentscheid gefällt. 
Hier geht es nun noch einmal um den Versuch, die redaktio
nelle Unabhängigkeit gegenüber irgendwelchen äusseren 
Einflüssen zu sichern. Ich sage es noch einmal: Es geht um 
die Frage, ob Sie die redaktionelle Arbeit ganz der Verkom
merzialisierung ausliefern wollen. Ich kann mir nicht vorstel
len, dass Sie das wollen, wenn es hier um mit Gebühren 
finanzierte Programme geht. Wir reden ja nicht von anderen 
Programmen, auf die wir keinen Einfluss nehmen können; 
wir reden von Service-public-Programmen. Da kann ich mir 
nicht vorsteUen, dass Sie wollen, dass es zur Vermischung 
von Redaktion und Werbung kommt. Ich kann mir nur vor
stellen, dass Sie an unabhängigen Redaktionen interessiert 
sind. 
Wenn Sie es sind, müssen Sie den Antrag der Minderheit 
Weigelt auf jeden Fall ablehnen, weil er auf Redaktionsstatu
ten verzichten will, und dann sollten Sie meiner Minderheit 
zustimmen, weil sie eine verpflichtende re Regelung als der 
Bundesrat vorsieht. 

Weigelt Peter (RL, SG): Wir seitens der FDP wollen, dass 
die Einflussnahme des Staates, des Konzessionsgebers, 
auf den Veranstalter möglichst gering gehalten wird - sei es 
auf die SRG oder auf die privaten Veranstalter. Wenn es im 
bundesrätlichen Entwurf heisst, der Bundesrat könne «wei
tere Pflichten festlegen", so genügt das. Wie sie ausgestal
tet werden müssen, ist nicht Sache des Gesetzgebers auf 
dieser Stufe; das ist nicht sachgerecht. 
Während Herr Fehr Hans-Jürg nun darauf hinweist, die Re
daktion müsse von der Werbung getrennt werden, gibt es 
viel schwierigere Fragen zu beantworten, zum Beispiel jene 
nach der inneren Pressefreiheit. Wenn Sie den aktuellen 
Kampagnenjournalismus in diesen Tagen beachten, hat das 
nichts mit Werbung, aber sehr viel mit fehlender Unabhän
gigkeit von Redaktionen zu tun, die anderen Einflüssen aus
gesetzt sind. Wenn ich höre, dass die Zusammensetzung 
der «Arena" gestern Abend auf Druck von oben nochmals 
anders positioniert wurde, hat das sehr viel mit innerer Pres
sefreiheit zu tun. Wenn ich sehe, dass die heutigen Kom
mentare zu unserem gestrigen Entscheid zur Politwerbung 
in vielen Zeitungen mit dem Hinweis kritisiert werden, es gin
gen den Verlagen dann Inserate und entsprechende Erträge 
verloren, dann sind hier Verlags- und Redaktionswesen sehr 
stark miteinander vermischt. 
Wir können nicht mit einem Papier die innere Pressefreiheit 
sicherstellen. Es ist nicht Sache dieses Gesetzes, das fest
zusetzen. Es geht darum, dass der Gesetzgeber im Verlaufe 
der Umsetzung entsprechende Ressourcen hat, um das zu 
kontrollieren und die Unabhängigkeit bzw. die Erfüllung des 
Leistungsauftrages zu prüfen, und nicht darum, irgendweI
che Papiere hier als Alibi zu verfassen und einzubringen. In
nere Pressefreiheit ist mehr als ein Papier oder ein Statut; 
es ist ein gelebtes System, und der Regulator hat sicherzu
stellen, dass dieses System auch entsprechend abgebildet 
wird. Wer das nicht erfüllt, erfüllt die Konzession nicht und 
hat keinen Anspruch auf Geld. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Minderheit II zu unterstüt
zen. 

Pedrina Fabio (S, TI): Ich spreche im Namen der SP-Frak
tion kurz zu Artikel 51, der die Pflichten der Programmveran
stalter mit Konzession mit Gebührenanteil festlegt. Diese 
Programmveranstalter haben den in der Konzession festge
legten Leistungsauftrag zu erfüllen. 
Gegenüber der Mehrheit beantragt die Minderheit I (Fehr 
Hans-Jürg) folgenden Zusatz: «Sie verfügen über ein Re
daktionsstatut zur AbslCherung der recraktloMlJen FreIheit.» 
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Das heisst, aus der Kann-Formulierung im bundesrätlichen 
Entwurf wird eine Pflicht. Es scheint uns wichtig, dass die 
Veranstalter mit Konzession - also die Veranstalter, die Gel
der aus dem öffentlichen Topf bekommen können - mindes
tens über ein Redaktionsstatut vertagen, welches die Tätig
keit der Redaktion und ihre Unabhängigkeit festnagelt. Ein 
solches Statut ist keine Gewähr, wohl aber eine Absiche
rung, auch rur die Qualität des Programmangebotes. Ich 
sehe hier eine Parallele zur ISO-Zertifizierung der Betriebs
wirtschaft: Man etabliert gewisse Prozesse, die zur Erfüllung 
eines Auftrages beitragen können. Ein Redaktionsstatut ist 
ein solches Instrument. 
Die Minderheit 11 (Weigelt) will diese wichtige Verpflichtung 
sogar streichen, das heisst von diesem Instrument zur Ver
besserung der ProgrammqualItät und zur Gewährleistung 
der Erfüllung des Leistungsauftrages keinen Gebrauch ma
chen. Das ist - wenn schon öffentliche Gelder gebraucht 
werden - auch aus der Sicht der Effizienz unverständlich. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit I (Fehr 
Hans-Jürg) zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grOne Fraktion un
terstützt die Minderheit I. 

Brun Franz (C, LU): Bei Artikel 51 Absatz 1 unterstützt die 
CVP-Fraktion die Mehrheit, das heisst den Entwurf des Bun
desrates. Ich finde, das sei eine vernünftige Lösung. Es han
delt sich um eine offene Lösung, indem der Veranstalter 
insbesondere zur Erstellung eines Leitbildes und eines Re
daktionsstatuts verpflichtet werden kann, wenn das als nötig 
erachtet wird. 
Die Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) verlangt, dass der Veran
stalter über ein Redaktionsstatut verfügen muss, dies ist 
also verpflichtend. 
Die Minderheit 11 (Weigelt) will überhaupt kein Redaktions
statut im Gesetzestext erwähnt haben. 
Ich bitte Sie, der Mittellösung, also der Mehrheit, die die bun
desrätliche Fassung unterstützt, zuzustimmen und die An
träge der Minderheiten I und 11 abzulehnen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Wir sprechen hier ja von den 
Pflichten der Programmveranstalter, welche Konzessionen 
haben, welche Gebührenanteile erhalten - also Geld - und 
welche einen Leistungsauftrag haben. Wer einen Leistungs
auftrag hat, muss sich auch einer gewissen Aufsicht unter
ziehen, muss auch die Qualität erbringen, die in diesem 
Leistungsauftrag verlangt wird Wir wollen das mit diesem 
Artikel 51 sichern. 
Es kann auf verschiedene Arten geschehen: Es kann so ge
schehen, wie es der Bundesrat vorschlägt, nämlich auf eine 
relativ bescheidene Art und Weise mit einer Kann-Formel. 
Es kann mit dem Redaktionsstatut geschehen, das von der 
Minderheit I klar postuliert wird. Oder man kann praktisch 
darauf verzichten, wie es die Minderheit 11 will. 
Wenn Geld gegeben wird, wenn Leistungsaufträge beste
hen, müssen nach unserer Auffassung entsprechende 
Massnahmen getroffen und Mittel eingesetzt werden, um die 
Erfüllung dieser Leistungsaufträge zu gewährleisten; und 
hierfür ist das Redaktionsstatut wirklich das geeignete Mittel. 
Deshalb glaube ich, dass wir hier nicht auf dem mittleren 
Weg, wie es von der CVP-Fraktion vorgeschlagen worden 
ist, weitergehen sollten, sondern dass wir die klar verpflich
tende Auflage der Minderheit I übernehmen sollten. Dann 
haben wir Gewähr, dass das, was wir verlangen, auch tat
sächlich erbracht werden muss. 
Ich beantrage Ihnen daher, dass wir die Minderheit 11, die gar 
nichts will, klar ablehnen und der Minderheit I zustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Soll der Bundesrat die 
Empfänger von Geldern aus dem Gebührensplitting zur Er
stellung eines Leitbildes oder eines Redaktionsstatuts ver
pflichten können? Das schlagen Ihnen der Bundesrat und 
die Mehrheit vor; das ist unbestritten. Bestritten ist, ob eine 
solche Pflicht als zwingende Konzessionsvoraussetzung im 
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Gesetz festgeschrieben werden soll - dies der Antrag der 
Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) - oder ob sie gar nicht er
wähnt werden soll, wie es die Minderheit 11 (Weigelt) bean
tragt. 
Folgen Sie dem Bundesrat! 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Übereinstimmend 
stellen wir fest, dass alle - die Minderheiten I und 11, der 
Bundesrat und die Mehrheit - der Meinung sind, die innere 
Pressefreiheit sei wichtig, sie müsse die Medienschaffenden 
schatzen. Ich finde das einen guten Konsens. Die Frage ist 
jetzt einfach, ob wir es als verbindlichen Auftrag formulieren 
oder ob wir es gar nicht erwähnen. 
Die Kommissionsmehrheit hat klar dem Bundesrat zuge
stimmt, wie immer mit einer knappen Mehrheit, sowohl ge
genüber dem beim Antrag der Minderheit I wie gegenüber 
jenem der Minderheit 11. Der Bundesrat hat uns ganz klar si
gnalisiert, er sei der Meinung, dass diese Auflage dort, wo 
Gebührengelder verteilt werden, gemacht werden solle. 
Deshalb reicht nach Meinung und Vorschlag des Bundesra
tes die Kann-Formel. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit und dem Bundesrat zu 
folgen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 65 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 79 Stimmen 

Art. 52 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Der Konzessionär legt dem Bundesamt jährlich die Rech
nung vor. Das Bundesamt prOft .... Andernfalls kann es die 

Abs.2,3 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Stump) 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 52 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Le concessionnaire remet chaque annee les comptes a I'of
fice. Ce dernier verifie .... 
AI. 2, 3 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, 
Hämmerle, Hollenstein, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cor
tesi, Stump) 
AI. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es geht hier um die Finanz
aufsicht bei Programmveranstaltern, die Konzessionen ha
ben, Gebührenanteile bekommen, Leistungsaufträge haben. 
Eine erste Bemerkung zu Absatz 1 von Artikel 52: In diesem 
Absatz ist das Bundesamt genannt. Das war nach dem da
maligen Stand der Beratungen noch zutreffend. Nun aber 
haben wir gestern in Artikel 39 das Bundesamt durch das 
Departement ersetzt, und wir müssen im Sinne der Konsi
stenz der Behandlung hier in Absatz 1 anstelle des Bundes
amtes natürlich das Departement einsetzen. Das ist aber 
nicht der Inhalt meines Minderheitsantrages, das ist nur eine 
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Bemerkung: Als Folge der gestrigen Entscheidung dieses 
Rates müssen wir konsequenterweise in Absatz 1 diese 
Korrektur vornehmen. 
Mein Minderheitsantrag sieht vor, dass wir die Absätze 2 
und 3 nicht streichen, sondern gemäss Bundesrat belassen. 
Dazu hat die Verwaltung in der Kommission ganz klar ge
sagt, dass diese beiden Absätze die Grundlage dafür dar
stellten, dass der heutige Stand der Aufsicht beibehalten, 
aufrechterhalten werden könne. Bei einem allfälligen Pro
blem könnten aufgrund dieser Bestimmungen auch Revisio
nen vor Ort durchgeführt werden. Absatz 3 diene dem 
Schutz des Veranstalters. Das war die Aussage der Verwal
tung, und es hat mir eingeleuchtet, dass diese Aufsicht, die 
gemacht werden muss, auch tatsächlich durchführbar sein 
soll. Diese beiden Absätze ermöglichen diese Durchführung, 
stellen die Mittel zur Verfügung, und ich lege Ihnen wirklich 
ans Herz, dass wir nicht nur Gelder geben, nicht nur Leis
tungsaufträge erteilen, sondern nachher auch die Aufsicht 
ermöglichen. 
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzustimmen 
und mit dem Bundesrat und der Minderheit die Möglichkeit 
zu schaffen, dass die Finanzaufsicht auch wirklich durchge
führt werden kann. Das Argument, das in der Kommission 
seinerzeit dagegen angeführt wurde, hat sich durch die Ver
änderungen, die wir vorgenommen haben, praktisch von 
selbst erledigt. Ich danke Ihnen, wenn Sie die Minderheit un
terstützen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit. Die CVP-Fraktion und die 
FDP-Fraktion unterstützen den Antrag der Mehrheit. 

Stump Doris (S, AG): Auch die SP-Fraktion unterstützt die 
Minderheit. 
Ich möchte an die Begründung erinnern, die Filippo Leuten
egger für seinen Antrag zu Artikel 50 vorgebracht hat: Er hat 
gesagt, es sei ganz schwierig, nachher zu überprüfen, ob 
die Subventionen auch richtig eingesetzt werden und ob die 
Gelder nicht verschoben werden, sodass bei den Unterneh
men, die trotzdem Gewinne erwirtschaften, diese nicht sicht
bar werden und sie dastehen, als ob sie keine Gewinne 
erwirtschaften würden. Ich denke, es geht darum, wirklich zu 
kontrollieren, wie die Gelder eingesetzt werden, und zwar 
nicht nur im Unternehmen selber, sondern auch in den Un
ternehmen, die für das subventionierte Unternehmen arbei
ten oder die von ihnen kontrolliert werden. 
In Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Aeschbacher 
möchte ich darauf hinweisen, dass nun auch noch in Absatz 
2 dafür gesorgt werden muss, dass die Zuständigkeit richtig 
geregelt wird: Es heisst jetzt noch "Kommission,., und ich 
denke, es müsste jetzt sehr wahrscheinlich "Departement,. 
heissen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat unterstützt 
die Minderheit, welche den Bundesrat unterstützt. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Effectivement, 
a I'article 52 alinea 1, il faut accepter le remplacement du 
mot «office,. par le mot «departement,., puisque cette deci
sion a ete prise hier par notre conseil. 
Concernant les alineas 2 et 3, ce la a ete dit a maintes repri
ses: iI faut essayer de mettre en place une loi simple sans 
trop de contradictions. Ces alineas 2 et 3 mettent en place 
des contraintes importantes; c'est pourquoi une majorite 
s'est dessinee au sein de la commission pour supprimer ces 
deux alineas. 
Je vous demande de soutenir la proposition de la majorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 
Pür den Antrag der Minderheit .... 79 Stimmen 

Art. 53 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Departement kann .... 
Abs.2 
.... Leistungsauftrag. Das Departement kann .... 

Antrag Schwander 
Abs.1 
Das Departement kann anderen Programmveranstaltern 
eine Konzession für die Verbreitung eines Programms ertei
len, wenn dieses Programm: 

Art. 53 
PropOSition de la commission 
AI. 1 
Le departement peut .... 
AI. 2 
.... Le departement peut fixer .... 

Proposition Schwander 
AI. 1 
Le departement peut octroyer aux autres diffuseurs une con
cession pour la diffusion d'un programme si celui-ci: 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich beantrage, in Artikel 53 Ab
satz 1 das Wort "drahtlos-terrestrisch,. zu streichen. Wes
halb? Artikel 53 in der Fassung des Bundesrates ist nach 
meiner Ansicht klar eine Mogelpackung. Wir müssen den 
Tatsachen ins Auge sehen: 90 Prozent der Deutschschwei
zer Haushalte sind verkabelt. Ich gehe davon aus, dass es 
in den Städten praktisch 100 Prozent sind. Fernsehpro
gramme sind also ausschliesslich über das Kabelnetz zu 
empfangen. Die Zulassung neuer privater Fernsehpro
gramme bringt keine zusätzliche Angebots- und Meinungs
vielfalt, wenn ihre Verbreitung nicht gewährleistet ist. Wir 
müssen auch diese privaten Angebote über die Verbreitung 
gewährleisten. Nur wenn wir das Wort "drahtlos-terre
strisch,. streichen, ist Gewähr gegeben, dass auch neue pri
vate Fernsehprogramme über Kabel zugelassen werden 
können. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, dieser Streichung zuzustim
men. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich glaube, beim Antrag 
von Herrn Schwander liegt ein Irrtum vor. 
Artikel 53 regelt nur den Zugang zu Frequenzen. Der Ein
satz von Frequenzen muss geplant werden, damit es keine 
Störungen gibt. Deswegen ist dieses System relativ starr. 
Für Veranstalter, die ihr Programm nur über Kabel verbreiten 
wollen, brauchen wir kein kompliziertes Konzessionssystem, 
wie das jetzt so beantragt würde. Dieser Fall kommt nach
her, der ist in Artikel 69 geregelt: Veranstalter können um 
eine Aufschaltverfügung nachsuchen, wenn sie im Pro
gramm entsprechende Leistungen erbringen. Einen solchen 
Fall - das ist Ihnen vielleicht bekannt - gab es vor kurzem 
mit Züri Plus: Da gibt es jetzt eine rechtliche Diskussion, ob 
Cablecom gezwungen werden muss, diesen Sender aufzu
nehmen, oder nicht. Die Ausdehnung des Konzessionie
rungsverfahrens nach Artikel 53 auf Veranstalter, die nicht 
drahtlos-terrestrisch verbreiten wollen, ist nicht sinnvoll und 
führt zu komplizierten Verfahren. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 112 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 37 Stimmen 
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Art. 54 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

g. die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht gefährdet. 
Abs.2 
.... entgegenstehen, kann einer ausländisch .... Konzession 
verweigert werden, falls .... 
Abs.3 
Ein Veranstalter bzw. das Unternehmen, dem er gehört, 
kann maximal zwei Fernsehkonzessionen und zwei Radio
konzessionen erwerben. 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, Brun, de Dardei, Fehr Jac
queline, Hämmerle, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
Abs.1 

g. im Versorgungsgebiet nicht über andere Medien mit 
marktbeherrschender Stellung verfügt. 

Antrag der Minderheit 11 
(Föhn, Heim Alex, Laubacher, Schenk, Theiler) 
Abs.1 

g. Streichen 

Antrag Rennwald 
Abs.3 
Für die Anzahl Fernseh- und Radiokonzessionen, die ein 
Veranstalter bzw. das Unternehmen, dem er gehört, erwer
ben kann, sind die Unabhängigkeit des Veranstalters sowie 
die sozioökonomischen und kulturellen Merkmale der betref
fenden Regionen massgebend. 

Art. 54 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

g. ne pas mettre en pari I la diversite des opinions et de 
I'offre. 
AI. 2 
.... la concession peut etre refusee EI une personne .... 
AI. 3 
Un diffuseur ou I'entreprise EI laquelle iI appartient peut obte
nir au maximum deux concessions de television et deux 
concessions de radio. 

Proposition de la minorite I 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, Brun, de Dardei, Fehr Jac
queline, Hämmerle, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
AI. 1 

g. ne pas occuper, dans la zone de desserte, une position 
dominante sur le marcM par rapport aux autres medias. 

Proposition de 18 minorite 11 
(Föhn, Heim Alex, Laubacher, Schenk, Theiler) 
AI. 1 

g. Biffer 

Proposition Rennwald 
AI. 3 
Le nombre de concessions de television et de concessions 
de radio que peut obtenir un diffuseur ou I'entreprise EI la
quelle iI appartient est determine en fonction de I'indepen
dance du diffuseur et des caracteristiques socioecono
miques et culturelles des regions concernees. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Wir kommen nun zu einem der 
wichtigeren Artikel in diesem Gesetz. Das Thema, das wir 
hier jetzt besprechen, betrifft die Frage der Monopolbildung 
im schweizerisohen Medienwasan bzw. dia Frago: Wom sol· 
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len Radio- oder Fernsehkonzessionen zugesprochen wer
den? 
Der Minderheitsantrag I zu Artikel 54 besagt, dass eine 
Radio- oder Fernsehkonzession nicht an ein Unternehmen 
erteilt werden darf, welches im entsprechenden Versor
gungsgebiet bereits mit einem anderen Medium über eine 
marktbeherrschende Stellung verfügt. Wir reden hier jetzt 
also von einer Entwicklung, die sich in den letzten zehn Jah
ren in der Schweiz ergeben hat. Dies einmal als Folge der 
Pressekonzentration: Wir haben heute als Normalfall in un
serem Land eine Tageszeitung pro Region, also eine quasi 
monopolistische Situation. Was dl;lZukommt, ist, dass die 
meisten dieser Monopolzeitungsverlage auch noch ein Lo
kai radio und vielleicht sogar noch eine regionale Fernseh
station besitzen. Wir haben also heute de facto Multimedia
verlage mit monopolistischen Positionen. 
Mein Antrag will erreichen - weil ich der Meinung bin, dass 
das eben nicht mehr demokratieverträglich ist -, dass solche 
Verlage, die ohnehin marktbeherrschende Positionen inne
haben, diese nicht noch einmal verdoppeln oder allenfalls 
sogar verdreifachen dürfen. Es ist nun oft an meine oder un
sere Adresse der Vorwurf gerichtet worden, wir würden die 
Zeitungsverleger von der Veranstaltung von Radio und Fern
sehen ausschliessen. Das ist so nicht richtig I Dieser Artikel 
bestimmt nur, dass sie nicht in dem Gebiet, in dem sie eine 
Monopolzeitung herausgeben, gleichzeitig Radio oder Fern
sehen veranstalten dürfen. Es ist ihnen aber unbenommen, 
jederzeit in einem anderen Versorgungsgebiet Radio oder 
Fernsehen zu veranstalten. 
Der amtierende Präsident des schweizerischen Zeitungsver
legerverbandes, Herr Hanspeter Lebrument, hat in unserer 
Kommission übrigens ein Modell vorgestellt, das genau die
sen Gedanken aufnimmt. In dieser «Multimonopolisierung» 
steckt nämlich auch eine gewisse Marktungerechtigkeit, in
dem die Radios, Fernsehen und Verlage, die in den Randge
bieten tätig sind, immer in werbeschwachen Gebieten tätig 
sein müssen. Es geht also hier um eine Demokratietauglich
keit, um eine Demokratieverträglichkeit unseres Mediensys
tems im Verbund von Zeitung, Radio und Fernsehen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 

Föhn Peter (V, SZ): Grundsätzlich sind die Ausführungen 
von Herrn Fehr richtig. Meinungs- und Angebotsvielfalt dür
fen nicht gefährdet werden, dazu stehen wir. Aber wir müs
sen natürlich auch das liberale Gedankengut gelten lassen. 
Um einem regionalen und lokalen Veranstalter überhaupt 
nur die Möglichkeit zu geben, irgendeinmal starten zu kön
nen, braucht es Spezialisten, und es braucht Finanzen. Es 
braucht Spezialisten, die bereits mit dem Medienschaffen 
vertraut sind, ansonsten ist eine Startmöglichkeit gar nicht 
gegeben. Vielfach ist oder war - das muss nicht sein - die 
Zusammenarbeit mit solchen Spezialisten und Medienleuten 
die einzige Möglichkeit, Radio und Fernsehen anzubieten 
oder starten zu können. 
Die Frage, wann die Meinungs- und Angebotsvielfalt gefähr
det ist, ist nicht einfach oder gar nicht zu beantworten. Diese 
Frage kann zumindest nicht objektiv beantwortet werden. 
Schliesslich kann sich ja jeder und wird sich jeder Veranstal
ter innert Kürze in diese oder eine andere Richtung entwi
ckeln. Man kann den Buchstaben g von Absatz 1 vorerst 
auch umgehen, bis man die Konzession hat, indem man 
neue, nach aussen unabhängige Organisationen gründet; 
dann bringt diese Bestimmung auch nicht viel. 
Aus liberaler Überzeugung bitte ich Sie, diesen Buchstaben 9 
zu streichen. In der Minderheit 11 sind alle bürgerlichen Par
teien vertreten. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): A I'article 54, le projet pre
voit I'octroi de concessions sous des conditions restrictives, 
ce qui me parait normal, notamment en ce qui concerne la 
faisabilite et les investissements financiers. 
Mais EI I'alinea 3, la commission voudrait encore restreindre 
le nombre de concessions Ei deux par media electronique. 
Or, ootte exigenoe ne sau reit etre appliquee comme teile 



02.093 Conseil national 124 4 mars 2004 

dans la pratique. En effet, une concession n'est jamais egale 
a une autre concession, et detenir deux concessions sur un 
bassin economique rentable n'est pas qomparable a deux 
concessions dans une zone rurale ou semi-urbaine. C'est 
pourquoi je propose que le nombre de concessions que peut 
obtenir un diffuseur, ou I'entreprise a laquelle iI appartient, 
soit determine en fonction de I'independance du diffuseur et 
des earacteristiques socioeconomiques et culturelles des re
gions concernees. Pour prendre un exemple, le fait de dete
nir trois ou quatre concessions dans une region de 250 000 
habitants, comme I' Arc jurassien, me semble moins prejudi
ciaqle a la diversite des medias que le fait d'avoir deux con
cessions de radio ou de television dans une zone qui permet 
d'arroser un million d'auditeurs ou de telespectateurs, 
comme la region zuricholse. 
La notion d'independance me paraTt aussi fondamentale, en 
ce sens qu'iI me parait moins grave de detenir trois ou qua
tre concessions, tout en n'ayant aucun lien structurel avec 
un organe de la presse ecrite, que d'etre a. la tete d'une ra
dio ou d'une television qui est en bonne partie I'emanation 
d'un grand groupe de presse. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a. soutenir ma propo
sition a I'alinea 3 de I'article 54. 
J'ajoute que je ne represente aucun interet dans ce debat, 
mais pour etre tout a. fait transparent, avant de faire du syn
diealisme et de la politique, j'ai ete plus de quinze ans jour
naliste et j'ai notamment ete parmi les fondateurs de I'une 
des radios loeales qui marche le mieux dans ce pays, a sa
voir Frequence Jura. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt die Min
derheit I (Fehr Hans-Jürg), und zwar aus folgenden Überle
gungen: Es ist gut, dass die Mehrheit bereits der Medien
konzentration einen Riegel vorschieben will; das sehen Sie 
beim Antrag der Mehrheit. Wir möchten aber noch einen 
Schritt weiter gehen. 
Die Behauptung stimmt nicht - Herr Fehr hat das bereits 
ausgeführt -, dass wir den Monopolisten in den Regionen 
quasi noch danken müssen, dass sie ihr Zeitungs monopol 
mit einem Radio und einem Fernsehen abrunden. Es ist 
keine publizistische Motivation, die hinter dieser Unterneh
mensstrategie steckt, sondern es ist eine rein ökonomische 
Motivation, die sie zu dieser Abrundung bringt. Diese Mono
pole, vor allem auch in den Randregionen, bergen ein publi
zistisches Risiko, weil sie Meinungsvielfalt ausschliessen. 
Aber sie sind eben auch ein ökonomisches Instrument, das 
Konkurrenz verhindern soll. Es geht ihnen eben wie gesagt 
nicht darum, eine Region publizistisch vielfältig abzudecken, 
sondern den Werbemarkt für ihre Zeitung abzuschotten, ab
zuschirmen, sodass ihre Zeitung mit dem Radio und dem 
Fernsehen zusammen den Werbemarkt beherrscht. Ziel ist 
es also, den Werbemarkt in der Region zu kontrollieren, und 
zwar zugunsten der Zeitung. Dieses Ziel ist sogar sehr viel 
wert. Das zeigt sich daran, dass diese Verleger grosse Ver
luste bei ihren defizitären Fernseh- und Radiostationen in 
Kauf nehmen und diese Verluste sogar über Jahre in Kauf 
nehmen, um eben diesen Werbemarkt abschotten zu kön
nen. 
Wir sind der Meinung, dass dies nicht sein darf, dass Kon
kurrenz auch in diesen Regionen möglich sein soll, dass 
auch Konkurrenten in diesen Markt eindringen sollen. Des
halb kämpfen wir gegen diese multimediale Konzentration in 
diesen Regionen und möchten verhindern, dass sich solche 
multimedialen Monopole in diesen Regionen festsetzen. 
Aus diesen Gründen stimmen wir dem Minderheitsantrag I 
(Fehr Hans-Jürg) zu und bitten Sie, dies ebenfalls zu tun. 

Hollenstein Pia (G, SG): Hier geht es um die Konzessions
erteilung. Die Mitglieder der grünen Fraktion waren unter
schiedlicher Meinung, ob es keine Konzession mehr geben 
soll, wenn ein Bewerber im Versorgungsgebiet über andere 
Medien mit marktbeherrschender Stellung verfügt. 
Welcher Vorteil ist von dieser Kondition zu erwarten? Sicher 
wird damit einer unerwünsehten Medienkonzentration vorge· 

beugt. Die grüne Fraktion begrüsst dies grundsätzlich. Wir 
sind auch nicht für eine Medienkonzentration bis zum Geht
nichtmehr. 
Aber es gibt auch eine andere Einschätzung. Dieser Arti
kel 54 hat auch direkte Auswirkungen; er ist eine Weichen
steIlung für jene, die schon heute - und das ist halt eine Tat
sache - auf finanzielle Unterstützung durch andere Unter
nehmen angewiesen sind. Telebärn beispielsweise, das von 
der Espace Media Graupe abhängig ist, würde die Konzes
sion dann wohl nicht mehr bekommen, weil es zur marktbe
herrschenden Espace Media Graupe gehört - und dies, ob
wohl in den letzten Jahren Millionen von Franken in Telebärn 
investiert worden sind. Fernsehmachen ist teuer, es ist auf
wendig. Oder das Beispiel des privaten Fernsehanbieters in 
der Ostschweiz: Es gäbe kein Tele Ostschweiz, wenn es 
nicht von einem marktbeherrschenden Grosskonzern mitfi
nanziert würde. Bei der Konzessionsvergabe würde Tele 
Ostschweiz also nur wegen seiner Abhängigkeit - unabhän
gig von Qualität und anderen Kriterien - nicht berücksichtigt 
werden können. Diese Sachlage scheint mir und anderen 
Mitgliedern der grünen Fraktion problematisch. 
Ein Teil der grünen Fraktion teilt also die Bedenken nicht, die 
mit dem Antrag der Minderheit I eliminiert werden sollen, 
und unterstützt die Kommissionsmehrheit. Der andere Teil 
der grünen Fraktion stimmt dem Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans-Jürg) zu. 

Brun Franz (C, LU): Die CVP-Fraktion ist hier für die Min
derheit I (Fehr Hans-Jürg), und zwar aus der Überlegung 
heraus, dass wir hier einen antimonopolistischen Pflock ein
schlagen müssen. 
Bei den Zeitungen gibt es in der Regel ein Blatt, welches in 
der Region das Monopol innehat. Zudem besitzt der Verlag 
dieser Monopolzeitung meistens das wichtigste Lokalradio 
und oft auch noch das Regionalfernsehen. Uber weite Lan
desteile hinweg kann so die Situation eines Multimediamo
nopols entstehen. Hier ist eine Grundsatzfrage zu klären: Bei 
den Gesetzesberatungen im Jahr 1992 ging man noch von 
der Vision aus, dass Unternehmen, die nicht zum Medienbe
reich gehören, die Sender betreiben würden. In diesen gut 
zehn Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass der Grundsatz 
«Die Medien den Medien .. ebenfalls korrekt ist. Gemäss 
dem Antrag der Minderheit I soll die Anzahl Konzessionen 
für ein Unternehmen limitiert werden, indem ihm nur eine 
Konzession erteilt werden kann, wenn es im Versorgungsge
biet nicht über andere Medien mit marktbeherrschender 
Stellung verfügt. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie der Minderheit I zu, und lehnen 
Sie die Anträge der Mehrheit und der Minderheit 11 ab. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Wenn Sie diesen Artikel und 
die Differenzen genau anschauen, dann stellen Sie Folgen
des fest: Der Bundesrat und die Minderheit 11 (Föhn) wollen 
hinter das geltende Recht zurückgehen und nichts zu dieser 
Sache von Angebots- und Meinungsvielfalt sagen. Es ist 
also ein Rückschritt. Wenn Sie mit dem Bundesrat der Min
derheit 11 zustimmen, dann gehen wir hinter das geltende 
Recht zurück. Die Mehrheit will beim geltenden Recht blei
ben; sie übernimmt genau das geltende Recht. Und die Min
derheit I, zu der ich mich zähle, möchte dieses geltende 
Recht noch etwas konkretisiert im Gesetz haben. 
Warum nicht einfach beim geltenden Recht bleiben, wie das 
die Mehrheit vorschlägt? Das geltende Recht sagt, die Mei
nungs- und Angebotsvielfalt solle nicht gefährdet werden. 
Das ist eine hehre Zielsetzung, das ist eine gute Absichtser
klärung - aber es reicht nicht, es reicht nicht! Die Minderheit I 
dagegen, die sagt nicht nur, die Angebots- und die Mei
nungsvielfalt sollen erhalten bleiben, sondern die sagt ganz 
konkret, was zu machen ist, damit dieses Ziel auch erreicht 
wird, dass nämlich eben im Versorgungsgebiet nicht eine 
Kumulierung der Monopole und - auch noch; nebenbei ge
sagt - der wirtschaftlichen Vorteile stattfindet. Das macht 
keinen Sinn, und die Kumulierung dieser Monopole, dieser 
Medienmonopole, führt ja dann zwangsläufig dazu, dass 
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eben die Angebots- und Meinungsvielfalt gefährdet wird. 
Also: Minderheit I ist konkreter, Ist klarer und ist auch zwin
gender, wenn Sie tatsächlich die Angebots- und Meinungs
vielfalt aufrechterhalten wollen. 
Ich komme zum Schluss. Herr Föhn hat wortwörtlich gesagt: 
Die Meinungs- und die Angebotsvielfalt sollen nicht gefähr
det werden, «dazu stehen wir ... Wenn das so ist, dann, bitte, 
machen Sie auch ein Gesetz, das dieses Ziel erreichtl 
Ich danke Ihnen, wenn Sie die Minderheit I dafOr unterstüt
zen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Zuerst zum Thema der Liberalität, 
die hier angesprochen wurde, vor allem von Herrn Föhn: Ich 
glaube, man kann nicht das Argument der Liberalität anfOh
ren und damit gegen die Mehrheit antreten, denn Angebots
vielfalt, Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit sind zentrale 
Werte, die hier formuliert werden müssen. 
Ich bin sehr erstaunt. Wir haben jetzt zu diesem Artikel eine 
Viertelstunde diskutiert, und keiner der Vorredner hat auf Ar
tikel 82 Bezug genommen. In Artikel 82 wird festgelegt, wie 
diese Arigebots- und Meinungsfreiheit und -vielfalt umge
setzt werden sollen. Dort liegt der Kern der Diskussion. Ist 
die marktbeherrschende Stellung bereits eine Einschrän
kung für die Angebots- und Meinungsvielfalt oder nicht? Ist 
es ein Missbrauch? Wir von der FDP-Fraktion sind klar der 
Meinung, dass der Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung Massstab sein soll und nicht schon der Tatbestand 
der marktbeherrschenden Stellung. Deshalb kommt es fOr 
uns nicht infrage, dass wir Litera g einfach streichen. Wir 
glauben, die Meinungs- und Angebotsvielfalt sei ein wesent
liches Element, das auch aus liberaler Sicht hier eingebaut 
werden muss. Es geht um die Anwendung dieser Bestim
mung, die dann in Artikel 82 zur Diskussion steht. 
Bei der Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) fehlt dieser Satz, ent
gegen den Aussagen von Herrn Aeschbacher. Die Minder
heit I bezieht sich an sich nur auf eine strukturelle Frage 
eines Unternehmenskonglomerats. Hier, das kann ich Ihnen 
versichern, haben Sie kein Problem, die Organisation in ei
ner Unternehmung, in der Struktur einer Unternehmung, so 
zu gestalten, dass Buchstabe g nichts mehr nützt. Wer will, 
kann sich auf der juristischen Ebene entsprechend organi
sieren. Das soll nicht der Grund fOr eine Konzessionsverwei
gerung sein. 
Wir sprechen hier bei der Konzession über die Angebots
und Meinungsvielfalt, und die wollen wir sichern. Das ist ein 
liberales Anliegen. Wie sie ausgestaltet wird, müssen Sie in 
Artikel 82 festlegen. Dort werden wir darüber diskutieren. 
Dort ist ausgedeutscht, was dieser Begriff heisst. 
In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der FDP-Fraktion, 
der Mehrheit zuzustimmen und dann bei Artikel 82 die libe
rale Fassung zu wählen. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich möchte daran erinnern: Wenn die 
Minderheit I obsiegen sollte - und das hoffe ich nicht -, 
müsste einigen Veranstaltern, die heute im Wettbewerb sind, 
die Konzession meiner Meinung nach entzogen werden. Ich 
glaube, das will hier niemand. Ich ziehe den Antrag der Min
derheit 11 zugunsten der Mehrheit zurück, und ich bitte Sie, 
demzufolge auch vernünftig zu sein und der Mehrheit zu fol
gen. Ansonsten weiss ich nicht, wie es herauskommen wird. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um Folgendes: 
Soll die Bewahrung der Angebots- und Meinungsvielfalt eine 
Voraussetzung fOr die Konzessionierung eines privaten Ver
anstalters sein? Wenn ja, wie soll die Formulierung im Ge
setz lauten? 
Der Bundesrat und die Minderheit 11 (Föhn) wollen dieses 
Kriterium nicht als eine allgemeine Konzessionsvorausset
zung, sondern nur subsidiär anwenden. Wenn es mehrere 
gleichwertige Konzessionsbewerber gibt, dann wird der un
abhängigste genommen. Die Mehrheit möchte die allge
meine Formulierung des geltenden Rechtes beibehalten, 
und die Minderheit I (Fahr Hans.JÜrg) möchte apriori jeden 
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Bewerber von einer Konzession ausschliessen, der über an
dere marktbeherrschende Medien, also Presse, Radio, Fern
sehen, Im betreffenden Versorgungsgebiet verfügt. 
Unsere Haltung dazu ist die folgende: Natürlich ist die Mei
nungs- und Angebotsvielfalt in der demokratischen Gesell
schaft von zentraler Bedeutung. Aber es ist nicht Qur eine 
quantitative Frage. Viele wirtschaftlich voneinander unab
hängige Akteure garantieren noch lange nicht eine inhaltli
che Vielfalt. Wir kennen diese Diskussion aus der Presse. 
Was nützt es, sehr, sehr viele verschiedene Zeitungstitel zu 
haben, die aber eigentlich immer dieselben Agenturmeldun
gen verbreiten? Gutes Radio und Fernsehen braucht eine 
wirtschaftlich stabile Basis; eine gewisse Medienkonzentra
tion kann auch zur nötigen wirtschaftlichen Stärke, zur Wirt
schaftskraft, führen, damit man sich eigene Journalisten 
leisten kann, damit man die Journalisten ausbilden lassen 
kann. Das garantiert auch eine gewisse Unabhängigkeit. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass wir flexible und nicht 
schematische Lösungen brauchen. Wir haben im bundesrät
lichen Entwurf Sicherungen gegen Konzentrationsentwick
lungen eingebaut. Zu denen kommen wir nachher bei den 
Artikeln 82 und 83. Hier geht es nur um das Konzessionie
rungsverfahren. Wenn es für eine Konzession mehrere Be
werber gibt, dann soll wie gesagt der unabhängigste die 
Konzession erhalten. Aber - das ist jetzt der Unterschied zu 
Mehrheit und Minderheit I (Fehr Hans-Jürg) - Unabhängig
keit von anderen Medien soll nach unserer Meinung keine 
absolute Konzessionsvoraussetzung sein. Ein marktbeherr
schendes Unternehmen soll dann eine Konzession erhalten 
können, wenn sonst im betreffenden Gebiet gar kein Radio
und Fernsehprogramm möglich wäre. 
Von daher ersuchen wir Sie, dem Bundesrat, d. h. der Min
derheit 11 (Föhn), zu folgen. 

Vollmer Peter (S, BE), fOr die Kommission: Der Antrag der 
Minderheit 11 (Föhn) ist zurückgezogen worden, Herr Bun
desrat. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kommissionsmehr
heit mit dem Satz, die Meinungs- und Angebotsvielfalt dürfe 
nicht gefährdet werden, meines Erachtens genau den Punkt 
aufnimmt, der eigentlich der Ausgangspunkt der Radio- und 
Fernsehgesetzgebung ist. Wir wollen damit erreichen, dass 
nicht irgendwie eine MonopolsteIlung entsteht; wir wollen 
nicht, dass die Meinungsvielfalt in unserem Land durch die 
Entwicklungen, auch durch die ökonomischen Entwicklun
gen, im Medienbereich gefährdet wird. Die Meinungs- und 
Angebotsvielfalt stellt fOr unsere Demokratie, fOr unsere kul
turelle Vielfalt eine entscheidende Voraussetzung dar. Ich 
kann mich den Aussagen von Herrn Weigelt, der dieses 
Credo noch einmal dargelegt hat, vollumfänglich anschlies
sen. 
Die Gewährleistung der Meinungsvielfalt bzw. die Verhinde
rung ihrer Gefährdung muss nicht unbedingt durch struktu
relle Elemente erfolgen. Wenn ein Verleger verschiedene 
Aktivitäten entwikkelt - das ist vielleicht auch eine Folge ei
ner multimedialen Entwicklung -, dann muss er damit noch 
nicht zwingend die Meinungsvielfalt gefährden. Es braucht 
dann andere Sicherungen. Wir haben über das Redaktions
statut gesprochen. Wir werden in den Artikeln 82 und 83 
noch über die Medienkonzentration sprechen. Auch darauf 
hat Herr Weigelt mit Recht hingewiesen. 
Es geht der Kommissionsmehrheit also darum, nicht bereits 
zu sagen: Die Meinungs- und Medienvielfalt ist dann gefähr
det, wenn irgendwelche Leute mehrere Medien gleichzeitig 
besitzen. Das Funktionieren, die Praxis, die Auswirkungen 
einer bestimmten Konzentration können natürlich die Mei
nungsvielfalt gefährden, aber die Konzentration an sich 
muss dies nicht von vornherein tun. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Buchstaben g in Ab
satz 1 aufzunehmen. Ich glaube, das ist ein Ausdruck eines 
Grundsatzes, den wir als Leitlinie der ganzen Gesetzgebung 
immer obenan gestellt haben. Ich bitte Sie deshalb. hier der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
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Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 72 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 58 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 117 Stimmen 
Für den Antrag Rennwald .... 47 Stimmen 

Art. 55 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Konzessionen werden vom Departement erteilt. Das Bun
desamt schreibt .... aus. Es kann .... 
Abs.1bis 
Für die Erteilung von Konzessionen von kurzer Dauer kann 
der Bundesrat ein besonderes Verfahren vorsehen. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Bezzola, Kurrus, Schenk, Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
Abs.2 
.... bevorzugt, der aufgrund seines bisherigen Leistungsaus
weises die grösste Gewähr für die Erfüllung des Leistungs
auftrages bietet. 

Antrag Hutter Markus 
Abs.1 
Konzessionen werden vom Departement erteilt. Das Bun
desamt schreibt die Konzessionen öffentlich aus. Es kann 
die interessierten Kreise anhören. 

Art. 55 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
~office octroie .... public. ~office peut consulter les milieux 
interesses. 
AI. 1bis 
Pour I'octroi de concessions de courte duree, le Conseil 
federal peut prevoir une procedure speciale. 
AI. 2, 3 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Bezzola, Kurrus, Schenk, Theiler, Vaudroz Rene, Weigelt) 
AI. 2 
.... so nt equivalentes, la preference sera donnee au candidat 
dont les prestations fournies dans le passe offrent la 
meilleure garantie d'execution du mandat de prestations. 

Proposition Hutter Markus 
AI. 1 
Le departement octroie les concessions. Celles-ci font I'objet 
d'un appel d'offres public. ~office peut consulter les milieux 
interesses. 

Hutter Markus (RL, ZH): Es geht in Artikel 55 um das Kon
zessionierungsverfahren. Mein Einzelantrag verlangt hier 
eine Präzisierung. Es ist nicht einzusehen, weshalb das De
partement Konzessionen nicht ausnahmslos öffentlich aus
schreiben soll. Es geht also darum, dass wir durch das 
Streichen der drei Wörter «in der Regel» mehr Klarheit, 
mehr Verbindlichkeit und auch mehr Transparenz erhalten. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Bezzola ist nicht 
im Saal. Möchte jemand anders seinen Minderheitsantrag 
übernehmen? - Das ist nicht der Fall. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Wir befinden uns immer noch im 
Vielfaltsdiskufs bzw. im Monopoldiskurs. Hier geht es um die 
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Frage, an wen denn eine Konzession in einem Versorgungs
gebiet vergeben werden soll, wenn es mehrere Bewerber 
gibt. 
Die Mehrheit der Kommission teilt hier die Position des Bun
desrates, weil der Bundesrat eben hier eine milde Form der 
Antimonopolisierung pflegt. Sie haben vorhin die harte Form 
gemäss Antrag der Minderheit I zu Artikel 54 abgelehnt. 
Wenn Sie kohärent politisieren wollen, müssen Sie jetzt hier 
auch dem Bundesrat folgen, weil der Bundesrat die zwin
gende Bestimmung in Artikel 54 nicht dringehabt hat wie wir; 
aber er hat dafür in Artij(el 55 eine Bestimmung verankert, 
wonach eben, wenn mehrere Bewerber sich um eine Kon
zession bemühen, derjenige sie bekommen soll, der am un
abhängigsten ist von anderen Programmveranstaltern im 
Versorgungsgebiet. Das ist eine milde Form des Antimono
polismus. 
Die Formulierung von Herrn Bezzola bewirkt jedoch im Prin
zip den Schutz des «Platzhirsches». Das ist ganz klar. Wenn 
man das so formuliert, werden diejenigen, die jetzt Konzes
sionen haben - und das sind eben die marktmächtIgen Ver
lage -, hier einen gesetzlichen Schutz bekommen, und dann 
wird es für andere kaum je möglich sein, in einen solchen 
Markt einzudringen. 
Ich bitte Sie daher dringend, der Mehrheit zuzustimmen. 

Bezzola Duri (RL, GR): Es geht bei diesem Artikel um das 
Konzessionierungsverfahren fü( Bewerber, die einen Leis
tungsauftrag erfüllen müssen. Die Konzessionen werden 
von der Kommission öffentlich ausgeschrieben. Bei Arti
kel55 Absatz 2 geht es um die Kriterien, die bei einer Kon
zessionserteilung angewendet werden, wenn mehrere Be
werbungen eingegangen sind. 
Der Bundesrat und die Mehrheit wollen das Element Macht
konzentration - wenn Sie so wollen: «Platzhirsch», wie das 
Kollege Fehr gesagt hat - als Kriterium einbringen. Das 
heisst, dass Bewerber, die von anderen Programmveran
staltern und anderen Medienunternehmen abhängig sind, im 
Konzessionierungsverfahren Nachteile zu gewärtigen ha
ben - mit anderen Worten: Sie haben keine Chance, eine 
Konzession mit Leistungsauftrag zu erhalten. In vielen Lan
desteilen würden damit leistungsfähige, erfahrene Veranstal
ter aus dem Wettbewerb fallen. Das hat meiner Meinung 
nach mit Vielfalt und nicht mit «Platzhirschen» zu tun. Die 
Minderheit will deshalb den Leistungsausweis für die Erfül
lung der Leistungsaufträge berücksichtigen und nicht die 
Herkunft der Bewerber. 
Ich bin auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass das 
Wort «bisherige» im Text eigentlich verwirrt; man könnte da 
der Meinung sein, dass nur Bewerber eine Chance hätten, 
die eigentlich bereits bisher im besagten Raum Programme 
veranstaltet hätten. Das ist nicht die Meinung, sondern es 
geht darum, dass bisherige, leistungsfähige, erfahrene Mit
bewerber nicht benachteiligt werden. 
Ich bitte Sie also, dem Minderheitsantrag zugunsten einer 
Vielfalt in allen Regionen unseres Landes zuzustfmmen. 

Brun Franz (C, LU): Hier schliesst sich die CVP-Fraktion 
der Mehrheit an, das heisst der Fassung des Bundesrates. 
Um einen publizistischen Ausgleich im Sinne einer Vielfalt 
zu schaffen, muss Artikel 55 Absatz 2 in der Fassung des 
Bundesrates übernommen werden. Der Verband Schweizer 
Privatradios und der Verband der Schweizer RegIonalfern
sehen unterstützen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme 
ebenfalls den Vorschlag der Kommission, ich zitiere: «Der 
von der Kommissionsmehrheit übernommene bundesrätli
che Vorschlag ist sinnvoll und kann deshalb akzeptiert wer
den.» Was wollen wir noch mehr? 
Stimmen Sie der Mehrheit zu, also der Fassung des Bun
desrates, und lehnen Sie den Antrag der Minderheit Bezzola 
abI 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion un
terstützt den Antrag der Mehrheit. Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit. 
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Föhn Peter (V, SZ): Mit diesem Minderheitsantrag be
schwört man richtiggehend eine Medienkonzentration her
auf. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Herr Bezzola 
zu einem solchen Antrag kommt, weil er ja schliesslich aus 
einer Rand- und Bergregion stammt; sehr wahrscheinlich 
weiss ich, wem er aufgesessen ist. Eine Medienkonzentra
tion ist für kleine Radiosender und Fernsehanstalten eine 
Bedrohung. Der Antrag der Minderheit Bezzola führt mit 
dem Begriff «grösste Gewähr» dazu, dass der finanzkräftig
ste Bewerber die Konzession erhält. Wir wollen doch nicht, 
dass nur die grossen Verlage in Zürich und Bern - oder wo 
sie sich auch immer befinden - diese Konzessionen erhal
ten und die kleinen an die Wand gedruckt werden. Neue An
bieter würden von vornherein ausgeschlossen. 
Ich bitte Sie dringend, der Mehrheit zu folgen. Nur so kön
nen wir Gewähr bieten, dass es in der Medienlandschaft 
eine Vielfalt gibt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bin mit der Grundüber
zeugung von Herrn Hutter vollständig einverstanden. Es soll 
eigentlich immer eine öffentliche Ausschreibung gemacht 
werden. Aber der Ausdruck cein der Regel» würde für Aus
nahmefälle einen kleinen Türspalt offen lassen, würde erlau
ben, das in einzelnen Fällen nicht zu machen. Es gibt solche 
Fälle. Zum Beispiel laufen auf Ende Jahr die Konzessionen 
für alle Lokalradios ab. Aber jetzt wollen wir die vielleicht 
noch um zwei oder drei Jahre verlängern, solange die De
batte im Parlament über das neue Gesetz läuft. Also wollen 
wir das nicht neu ausschreiben. Solche Fälle kann es immer 
wieder geben. Deswegen nimmt man die Klausel «in der Re
gel» noch hinein. Aber dass im PrinZ!ip ausgeschrieben wer
den soll, damit bin ich völlig einverstanden. Das wird auch 
unsere spätere Praxis sein. 
Beim Antrag der Minderheit Bezzola verweise ich auf die Vo
ten, die vorher gegen diesen Antrag gehalten wurden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen mit 11 zu 7 Stimmen, den Antrag der Min
derheit Bezzola abzulehnen. 
Ich glaube, Herr Bezzola hat hier in seiner Argumentation et
was Missverständliches gesagt: Es geht hier nicht um die 
Machtkonzentration, dass man nicht irgendjemandem eine 
Konzession erteilen darf, der irgendwo im Printbereich be
reits über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Es 
geht hier einzig und allein darum, ob man die Konzession 
demjenigen erteilt, der eben am besten in der Lage ist, den 
Leistungsauftrag zu erfüllen, oder - und das will der Minder
heitsantrag Bezzola - ob man sagt, es gibt einen Besitz
stand: Wer schon da ist, der Bisherige, der wird bevorzugt. 
Ich muss wirklich sagen, ich weiss nicht, wie man das mit ei
I}em liberalen Gedankengut - auch des Wettbewerbes - in 
Ubereinstlmmung bringen kann. 
Hier geht es darum, dass wir eben den Wettbewerb spielen 
lassen. De~enige soll zum Zug kommen, der den Auftrag am 
besten erfüllen kann. Das kann in vielen Fällen wahrschein
lich derjenige sein, der schon da ist, weil er die Erfahrung 
schon hat und nachweisen kann, dass er den Leistungsauf
trag am besten erfüllen kann. Aber das allein soll das Krite
rium sein und nicht der Besitzstand. Sonst schliessen Sie 
den Wettbewerb aus. 
Das war die Idee; deshalb empfiehlt Ihnen die Kommissions
mehrheit - mit 11 zu 7 Stimmen -, ihre Fassung gutzuheis
sen und hier keinen Besitzstandsartikel aufzunehmen. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hutter Markus .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag Hutter Markus angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
la proposition Hutter Markus est adoptee 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag deJ Mehrheit .... 151 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 56 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 57 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Stellt der zuständige Publikumsrat fest, dass ein konzessio
niertes Programm seinen Leistungsauftrag nicht erfüllt, 
überprüft das Bundesamt während des folgenden Jahres, ob 
die Mängel behoben worden sind. Zur Abklärung kann es 
aussenstehende Fachstellen oder Experten beiziehen. 
Abs.2 
Stellt das Bundesamt erhebliche Unzulänglichkeiten fest, so 
ergreift es Massnahmen. Es kann namentlich den Anspruch 
auf Gebührenanteile um höchstens die Hälfte kürzen, bis die 
Unzulänglichkeiten behoben sind. 
Abs.3 
Streichen 

Art. 57 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Si le Conseil du public competent constate que le pro
gramme d'un diffuseur concessionnaire ne remplit pas son 
mandat de prestations, I'office verifie dans le courant de 
I'annee suivante si le contrevenant a remedie aux manque
ments constates. Pour ce faire, iI peut recourir ades orga
nismes .... 
AI. 2 
Si I'office constate de serieuses insuffisances, iI prend des 
mesures. 11 peut notamment reduire le droit a la quote-part 
de la redevance a concurrence de la moiM jusqu'a I'elimina
tion des insuffisances. 
AI. 3 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Übertragung der Konzession ist dem Departement vor 
ihrem .... 
Abs.2 
Das Departement prüft .... sind. Es kann .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Bührer 
Abs.3 
.... Konzession. Ein solcher liegt vor, wenn mehr als 20 Pro
zent des .... 

Art. 58 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... annonce au departement et approuve par celui-ci. 
AI. 2 
Le departement verifie .... 11 peut refuser .... 
AI. 3 
AdMrer au projot du Consoil fedeml 
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Proposition Bührer 
AI. 3 
.... de la concession. C'est le cas lorsque plus de 20 pour 
cent du capital-actions .... 

Bührer Gerold (RL, SH): Es geht in Artikel 58 bekanntlich 
um die Genehmigungspflicht bei Veränderungen im Zusam
menhang mit Konzessionen. Y'Vir sind mit dem Bundesrat ei
nig, dass auch eine solche Ubertragung einer Konzession 
vorliegt, wenn es zu einer wesentlichen Handänderung 
bei der Eigentümerschaft vorliegt. Was uns dagegen stört, 
sind - wie dies auch der Antrag Hutter in einem anderen Zu
sammenhang aufgreift - die drei Wörter «in der Re.gel ... In 
der bundesrätlichen Fassung heisst es, eine solche Ubertra
gung «liegt in der Regel vor, wenn mehr als 20 Prozent .. der 
Beteiligung die Hand wechseln. Wir sind der Meinung, dass 
es im Sinne der Rechtssicherheit absolut genügt, wenn wir 
schreiben, dass eine solche Übertragung vorliegt, wenn 
«mehr als 20 Prozent .. des Eigentums die Hand wechseln. 
Wir haben hier eine Gesetzgebung, die sehr detailliert ist, 
und wenn wir schon so legiferieren, sollten wir nicht mit Blick 
auf mögliche Streitfälle eine Grauzone schaffen. 
Ein zweiter Grund für die Formulierung ohne diese drei Wör
ter «in der Regel .. ist auch der, dass die Konzessionsbe
hörde über ausreichende Kompetenzen, über ausreichende 
Überwachungsmöglichkeiten verfügt, und wir sollten der Be
hörde mit dieser Formulierung «in der Regel .. nicht noch zu
sätzliche Handlungsspielräume schaffen. 
Zusammengefasst: Im Interesse der Rechtsklarheit mit Be
zug auf allfällige Streitfälle empfehlen wir Ihnen, diese drei 
Wörter '«in der Regel .. wegzulassen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht im Prinzip um das
selbe wie vorher bei Herrn Hutter; ich meine, dass es ge
setzgebungstechnisch um dasselbe geht, nicht inhaltlich. Es 
geht nämlich darum, ob mit einer kleinen Flexibilität noch 
Besonderheiten Rechnung getragen werden kann oder ob 
gemäss Antrag Bührer ganz starr bei 20 Prozent entschie
den werden muss. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bührer .... 79 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 71 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 59 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Departement kann .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... kann das Departement einzelne .... 

Art. 59 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le departement peut .... 
AI. 2 
AdMrer au prejet du Conseil federal 
AI. 3 
.... le departement peut .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Departement kann .... 

c. der Konzessionär trotz Massnahmen nach Artikel 57 Ab
satz 2 dauernd gegen .... ' 

Abs.2 
Das Departement entzieht .... 
Abs.3 
.... wenn das Departement: 

Art. 60 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le departement peut .... 

c ..... dans la concession, malgre les mesures prevues Ei I'ar
ticle 57 alinea 2; 

AI. 2 
Le departement retire .... 
AI. 3 
.. .. lorsque le departement: 

Angenommen - Adopte 

4. Kapitel 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Publikumsräte 
Art. 60a TItel 
Aufgabe 
Art. 60a Abs. 1 
Für jede Region der Landessprachen bestellt der Bundesrat 
einen Publikumsrat, der die Programme der SRG und der 
übrigen in der entsprechenden Sprachregion konzessionier
ten Veranstalter beobachtet. Die Publikumsräte berichten 
der Öffentlichkeit, wie diese Veranstalter ihre Leistungsauf
träge erfüllen. 
Art. 60a Abs. 2 
Die Publikumsräte veröffentlichen mindestens einmal jähr
lich die Ergebnisse ihrer Tätigkeit zuhanden der Öffentlich
keit. 
Art. 60a Abs. 3 
Sie können den Veranstaltern keine Weisungen erteilen und 
haben keine Sanktionsbefugnisse. 
Art. 60b Titel 
Zusammensetzung 
Art. 60b Abs. 1 
Jeder Publikumsrat besteht aus 15 bis 30 Mitgliedern. 
Art. 60b Abs. 2 
Die Bestellung der Publikumsräte erfolgt nach einer öffentli
chen Ausschreibung. Der Bundesrat achtet darauf, dass alle 
wesentlichen Gruppierungen des Publikums angemessen 
vertreten sind. Er kann auch Personen wählen, die sich in 
der Ausschreibung nicht beworben haben. 
Art. 60b Abs. 3 
Für jeden Publikumsrat werden mindestens zwei Persönlich
keiten aus der Wissenschaft bestimmt. 
Art. 60c Titel 
Unabhängigkeit 
Art. 60c Abs. 1 
Die Publikumsräte unterliegen keinen Weisungen. Sie sind 
unabhängig von den Veranstaltern. 
Art. 60c Abs. 2 
Mitglieder der Publikumsräte dürfen in keinem Angestellten
verhältnis zu konzessionierten Veranstaltern oder von ihnen 
beherrschten Unternehmen stehen. 
Art. 60d Titel 
Statut 
Art. 60d Abs. 1 
Die Publikumsräte regeln ihre Tätigkeiten je in einem Statut, 
das namentlich deren Unabhängigkeit gewährleistet. 
Art. 60d Abs. 2 
Die Statuten werden durch das Departement genehmigt. 
Art. 60e Titel 
Sekretariat und Beizug von Sachverständigen 
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Art. 60e Abs. 1 
Jeder Publikumsrat verfügt über ein eigenes professionelles 
Sekretariat. Das Dienstverhältnis des Sekretariatspersonals 
richtet sich nach der Personalgesetzgebung des Bundes. 
Art. 60e Abs. 2 
Die einzelnen Sekretariate arbeiten so weit möglich zusam
men. 
Art. 60e Abs. 3 
Die Publikumsräte können bei ihrer Tätigkeit sachverstän
dige Dritte beiziehen. 
Art. 60f Titel 
Finanzierung 
Art. 60f Abs. 1 
Die Publikumsräte werden aus dem Ertrag der Empfangsge
bühren finanziert. 
Art. 60f Abs. 2 
Der Bundesrat legt bei der Festsetzung der Höhe der Emp
fangsgebühren fest, welcher Betrag den einzelnen Publi
kumsräten zusteht. 

Antrag der Minderheit 
(Föhn, Bezzola, Binder, Schenk, Vaudroz Rene) 
Art. 60b Abs. 3 
Streichen 

Antrag Guisan 
Titel 
Publikumsvertretung 
Art. 60a-60e 
Streichen (Publikumsvertretung nach geltendem Recht und 
heutiger Organisation) 
Art.60a 
Das Publikum ist in der Oberleitung mit vier Mitgliedern, die 
je einer der vier Sprachregionen angehören, vertreten. Sie 
werden durch ihre von der SRG anerkannte Basisorganisa
tion bestimmt. 
Art. 60b Abs. 1 
Die Publikumsvertretungen werden aus dem Ertrag der 
Empfangsgebühren finanziert. 
(= Art. 60f Abs. 1) 
Art. 60b Abs. 2 
Der Bundesrat legt bei der Festsetzung der Höhe der Emp
fangsgebühren fest, welcher Betrag den einzelnen Publi
kumsvertretungen zusteht. 
(= Art. 60f Abs. 2) 

Eventualantrag Guisan 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Art. 36 Abs. 4 
.... durch die SRG selbst. Das Publikum ist mit vier Mitglie
dern, die je einer der vier Sprach regionen angehören, ver
treten. Sie werden durch ihre von der SRG anerkannte 
Basisorganisation bestimmt. Die Mitglieder dürfen daneben 

Art. 60a Abs. 1 
Für jede Region der Landessprachen beobachtet ein Publi
kumsrat die Programme der SRG und macht Vorschläge zu 
diesen Programmen. Er beobachtet auch die Programme 
der übrigen in der entsprechenden Sprachregion konzessio
nierten Veranstalter. Die Publikumsräte berichten .... 
Art. 60b Abs. 1 
Jeder Publikumsrat besteht aus 15 bis 30 Mitgliedern, weI
che durch die Radio-/Fernsehpublikumsvereinigungen oder 
entsprechende Gruppierungen bestimmt werden. 
Art. 60b Abs. 2 
Der Bundesrat achtet darauf, dass alle wesentlichen Grup
pierungen des Publikums angemessen vertreten sind. (Rest 
streichen) 
Art. 60b Abs. 3 
Streichen (vgl. Minderheit Föhn) 

Antrag SchWer 
Art.60a 

wählt die Bundesversammlung einen Publikumsrat, der 
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Art. 60b Abs. 2, 3 
Streichen 

Antrag Rennwald 
Art. 60a-60f 
Streichen 

Antrag Leutenegger Filippo 
Art. 60a-60f 
Streichen 

Chapitre 4 
Proposition de la majorite 
Titre 
Conseils du public 
Art. 60a titre 
Täche 
Art. 60a al. 1 
Pour chaque region Iinguistique, le Conseil federal designe 
un Conseil du public, qui observe les programmes de la 
SSR et des autres diffuseurs concessionnaires de la region. 
11 informe le public de la maniere dont ces diffuseurs exe
cutent leur mandat. 
Art. 60a al. 2 
Les Conseils du public publient au moins une fois par an les 
resultats de leur activite. 
Art. 60a al. 3 
IIs ne peuvent pas donner de directives aux diffuseurs et 
n'ont aucun pouvoir de sanction. 
Art. 60b titre 
Composition 
Art. 60b al. 1 
Chaque Conseil du public est compose de 15 a 30 mem
bres. 
Art. 60b al. 2 
La composition des groupes fait suite a une mise au con
cours. Le Conseil federal veille a ce que la composition re
flete les principaux groupes constituant le public. 11 peut 
egalement y nommer des personnes qui n'ont pas presente 
de candidature lors de la mise au concours. 
Art. 60b sI. 3 
Chaque conseil dispose au minimum de deux experts scien
tifiques. 
Art. 60c titre 
Independance 
Art. 60csl. 1 
Les conseils ne so nt soumis a aucune directive. IIs sont in
dependants des diffuseurs . 
Art. 60c al. 2 
Les membres des conseils ne peuvent pas etre employes 
par les diffuseurs concessionnaires ou une des entreprises 
qu'i1s contrölent. 
Art. 60d titre 
Reglement 
Art. 60d al. 1 
Les conseils se dotent d'un reglement, qui garantit notam
ment leur independance. 
Art. 60d al. 2 
Le reglement est soumis a I'approbation du departement. 
Art. 60e titre 
Secretariat et tierces personnes competentes 
Art. 60e al. 1 
Chaque conseil dis pose de son propre secretariat profes
sionnel. Les rapports de service du personnel du secretariat 
sont regis par la legislation sur le personnel de la Con
federation. 
Art. 60e sI. 2 
Les secretariats travaillent autant que possible en collabora
tion. 
Art. 60e sI. 3 
Les conseils peuvent inclure dans leurs activites des tierces 
personnes competentes en la matiere. 
Art. 60f titre 
Financement 
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Art. 60t a/. 1 
Les conseils so nt finances par le produit des redevances de 
reception. 
Art. 60t a/. 2 
Lorsque le Conseil federal fixe le montant des redevances 
de reception, iI determine egalement le montant minimal a 
affecter aux differents Conseils du public. 

Proposition de /a minorite 
(Föhn, Bezzola, Binder, Schenk, Vaudroz Rene) 
Art. 60b a/. 3 
Biffer 

Proposition Guisan 
Titre 
Representation du public 
Art. 60a-60e 
Biffer (representation du public selon droit et organisation 
actuelle) 
Art.60a 
Le public est represente dans la direction superieure par 
quatre membres issus de chacune des quatre regions lin
guistiques. IIs sont designes par leur organisation de base 
reconnue par la SSR. 
Art. 60b a/. 1 
La representation du public est financee par le produit des 
redevances de reception. 
(= art. 60f al. 1) 
Art. 60b a/. 2 
Lorsque le Conseil federal fixe le montant des redevances 
de reception, il determine egalement le montant minimal a 
affecter aux differentes representations du public. 
(= art. 90f al. 2) 

Proposition subsidiaire Guisan 
(au cas ou la proposition principale serait rejetee) 
Art. 36 a/. 4 
.... designes par la SSR. Le public est represente par quatre 
membres issus de chacune des quatre regions linguistiques. 
IIs sont designes par leur organisation de base reconnue par 
la SSR. Les membres ne peuvent .... 
Art. 60a al. 1 
Pour chaque region linguistique, un Conseil du public ob
serve et formule des propositions quant aux programmes de 
la SSR. 11 observe egalement les programmes des autres 
diffuseurs concessionnaires de la region. 11 ipforme le public 

Art. 60b a/. 1 
Chaque Conseil du public est compose de 15 a 30 membres 
design es par les societes d'auditeursttelespectateurs ou a 
defaut les mouvements associatifs concernes. 
Art. 60b a/. 2 
Le Conseil federal veille a ce que la composition reflete les 
principaux groupes constituant le public. (Biffer le reste) 
Art. 60b a/. 3 
Biffer (cf. minorite Föhn) 

Proposition SchWer 
Art.60a 
.... L:Assemblee federale elit un Conseil du public, qui .... 
Art. 60b a/. 2, 3 
Biffer 

Proposition Rennwa/d 
Art. 60a-60t 
Biffer 

Proposition Leutenegger Filippo 
Art. 60a-60t 
Biffer 

Föhn Peter (V, SZ): Bei Artikel 60b geht es um die Zusam
mensetzung der Publikumsräte. Absatz 1 lautet: «Jeder Pu
blikumsrat besteht aus 15 bis 30 Mitgliedern.» Absatz 2: 

«Die Bestellung der Publikumsräte erfolgt nach einer öffent
lichen Ausschreibung.» Jetzt steht weiter: '«Der Bundesrat 
achtet darauf, dass alle wesentlichen Gruppierungen des 
Publikums angemessen vertreten sind.» Er bekommt noch 
eine zusätzliche Kompetenz, indem im Gesetz weiter ge
schrieben steht: «Er kann auch Personen wählen, die sich in 
der Ausschreibung nicht beworben haben.» Bei Absatz 3 
kommt noch hinzu: «Für jeden Publikumsrat werden minde
stens zwei Persönlichkeiten aus der Wissenschaft be
stimmt.» Das wird dann auch der Bundesrat machen. 
Für mich ist das dann schon ein bisschen ein Pferdefuss. 
Der Bundesrat hat die Möglichkeit, Leute zu bestimmen, 
ohne dass sie sich beworben haben. Ansonsten bin ich 
überzeugt, dass auch die Wissenschaft ihre Lobby einbrin
gen wird und sich bewerben wird. Es ist nicht ein absolut 
wichtiger Artikel, aber wenn wir dies so stehen lassen, wes
halb müssen dann nicht irgend ein Lehrer, ein Erzieher, eine 
Hausfrau oder eine Mutter im Publikumsrat vertreten sein? 
Ich meine, wir müssen auch da die Wissenschaft nicht höher 
werten als alle anderen. 
Ich bitte Sie, Absatz 3 der Einfachheit halber zu streichen. 

Guisan Yves (RL, VD): La loi actuellement encore en vi
gueur, comme le projet que nous sommes en train de discu
ter, postule explicitement une representation du public dans 
I'organisation de la SSR; cela figure a I'article 35 lettre d. 
Cette interface est une composante indispensable de la 
qualite du service public et, a ce titre, elle n'est combattue 
par personne. 
L:organisation actuelle de la SSR, avec un conseil des pro
grammes et un conseil regional, donne a cet egard une 
large satisfaction. Les auditeurs et telespectateurs sont re
presentes en Suisse romande par des societes d'auditeurs 
et de telespectateurs dOment constituees - les Societes de 
radio et television (SRT) - et reconnus a ce titre comme in
terlocuteurs par la RSR et la TSR. Toutes les tendances po
litiques et les milieux les plus divers y sont representes, cela 
fait partie de leurs statuts. En Suisse alemanique, le public 
est represente dans ces instances par divers mouvements 
associatifs qui ont egalement conquis leurs lettres de no
blesse et dont la legitimite est bien etablie. Or, ce que I'on 
nous presente est une veritable mascarade. On voit mal en 
effet quel peut atre le rOle exact des Conseils du public mis 
en place par ce projet et ce qu'ils apportent de nouveau. 11 
apparait surtout comme fondamentalement incongru que les 
representants du public soient designes par le Conseil fede
ral a la suite d'une mise au concours ou mame designes di
rectement par ses soins. Cette procedure peu democratique 
temoigne d'une volonte de contröle du public par l'Etat pour 
le moins curieuse. Cette em prise paraetatique n'est pas ad-
missible et doit atre combattue. . 
D'autre part, les täches de ces Conseils du public sont deja 
largement remplies par les structures actuelles ades coOts 
certainement moindres. L:information du public se fait en 
Suisse romande par I'intermediaire d'une publication, intitu
lee «Ie Mediatic», qui est largement distribuee a I'occasion 
des diverses manifestations ouvertes au public et reguliere
ment organisees par la RSR ou la TSR. Un secretariat est 
deja assure, mais les representants du public fonctionnent 
actuellement a titre benevole, ce qui ne saurait atre le cas 
des membres des Conseils du pUblic, apriori s'ils doivent 
emaner de milieux des medias et avoir certaines qualifica
tions. 
La nouvelle structure proposee est donc coOteuse, avec des 
depenses deja estimees a 2 millions de francs pour la 
Suisse romande contre 200 000 francs actuellement, pour 
deboucher sur des modalites de dialogue biaisees puisqu'en 
fin de compte, elles reuniront largement des gens du mame 
milieu. La discussion entre confreres journalistes sera certai
nement rnoins critique qu'avec des representants du public, 
mais en mame temps rate ra completement sa cible. L:orga
nisation actuelle permet au contraire de donner un veritable 
feed-back perrnettant aux professionnels de rnieux se situer 
et de mieux cibler leurs activites par rapport aleurs destina
tairas. 
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La representation du public ne devrait pas se Iimiter aux 
seules interfaces avec les productaurs et responsables des 
emissions, mais aussi s'etendre a la direction superieure. 
Je vous propose donc de revoir completement ce chapitre 4 
en fonction des propositions que je vous soumets. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Verstehen Sie meinen Antrag bitte 
so, dass für den Fall, dass Sie das demokratiefeindliche 
Krebsgeschwür, das hier entstehen soll, nicht wegschnei
den, die Demokratie dann doch wenigstens minimal zum 
Zug kommen soll. Die Information und die Herrschaft über 
Information sind etwas vom Sensibelsten in der Demokratie. 
Im Radio- und Fernsehgesetz aber wird eine Lösung prä
sentiert, wo die Geldverteilung durch den Bundesrat ge
schieht, die Kanalzuteilung durch den Bundesrat geschieht, 
die Konzessionserteilung durch den Bundesrat geschieht, 
die Leistungsaufträge durch den Bundesrat gesprochen 
werden, und sogar die Arbeitsbedingungen in den Sendean
stalten werden auch noch durch die Bundesverwaltung fest
gelegt. 
Und dann schlägt dieses Gesetz auch noch vor, dass die 
Kommission, die beaufsichtigen soll, ob alles korrekt umge
setzt wird, auch noch vom Bundesrat gewählt werden soll. 
Dies ist doch wohl ein wahrer Tiefpunkt der Demokratie. 
Wenn Sie eine Aufsicht wollen, dann müssen Sie minde
stens so konsequent sein zu sagen, bei einer staatlich ge
lenkten Anstalt müsse wenigstens das Parlament die 
Aufsicht bestimmen können; das Ist das absolute Minimum. 
Alles andere erinnert an Einheitsstaaten, von denen man ei
gentlich annahm, sie gehörten in Europa endlich der Ver
gangenheit an. 
Wählen Sie keine Obrigkeitslösung, sondern streichen Sie 
entweder diese demokratiefeindliche Institution ganz, oder, 
wenn Sie Ja zu einem Aufsichtsorgan sagen, dann seien Sie 
so konsequent, ein Minimum an Demokratie zuzulassen. 
Das sage ich bewusst auch dem Kommissionssprecher, der 
bekanntlich früher schon ausgeprägte Sympathie für Staa
ten zeigte, die solche Lösungen pflegten. Ziehen Sie jetzt 
endgültig einen Schlussstrich unter diese Vergangenheit. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

04.9001 

Mitteilungen 
des Präsidenten 
Communications 
du president 

Präsident (Binder Max, Präsident): Es ist mir eine grosse 
Freude, auf der Diplomatentribüne eine Delegation des 
saudi-arabischen Konsultativrates, angeführt durch Herrn 
Yousuf Bin Abd AI-Sattar AI-Maimani, zu begrüssen. 
Wie Sie wissen, durchlebt Saudi-Arabien gegenwärtig eine 
Zeit der intensiven Selbstbefragung sowie der in Gang ge
setzten Reformen. Wir konnten uns diesbezüglich bereits 
an lässlich des kürzlich stattgefundenen Besuches des Aus
senministers Prinz AI-Faisal aus erster Hand informieren. 
Der saudische Konsultativrat, der vorwiegend beratende 
Funktionen ausübt, ist ebenfalls in diese Erneuerungsbe
strebungen eingebunden und besucht unser Land nicht zu
letzt, um auch mit den Mechanismen unseres politischen 
Systems bekannt zu werden. 
Wir hoffen, dass insbesondere unser Parlament Ihnen die 
gewünschten Anregungen bieten wird. Wir wünschen Ihnen 
einen angenehmen, eindrücklichen Aufenthalt und heissen 
Sie in der Schweiz herzlich willkommen. (Beifall) 
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4. Kapitel- Chapitre 4 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Avec les articles 60a a 60f, 
iI me semble qu'on a oublie le falt que la SSR ne compte 
deja pas moins de cinq Conseils du public qui, pour chaque 
region Iinguistique et pour Swissinfo, assument la fonction 
de suivi des programmes pour la societe. Au sein de ces 
conseils siegent quelque cent representants elus par le pu
blic. C'est la que se noue le dialogue avec les profession
nels et les responsables des programmes. 
La commission nous propose un tout autre systeme, a sa
voir la creation d'un Conseil du public pour chaque region 
Iinguistique, dont les membres seraient designes par le Con
seil federal. Je dois dire que je ne vois pas tres bien ce que 
ces organes etatiques ou para-etatiques peuvent apporter, 
mäme si leur competence s'etendait egalement aux autres 
diffuseurs. 11 n'est absolument pas necessaire de creer de 
tels organes de contröle supplementaires en plus de I'auto
rite independante d'examen des plaintes, laquelle repose au 
moins sur un fondement constitutionnel explicite. Le public 
en outre n'a jamais demande de tels organes de contröle, 
lesquels n'auraient d'ailleurs pas la legitimite pour le repre
senter. Je considere que I'institution de tels organes pre
sente un tripie risque: un risque pour I'independance 
journalistique et la creation culturelle; un risque de bureau
cratisation du paysage audiovisuel; et enfin, un risque de po
Iitisation excessive de ce mäme paysage audiovisuel. A ce la 
s'ajoute le fait que ces organes de contröle coOteraient 
beaucoup plus cher que le systeme actuel et qu'i1 pourrait 
mame y avoir doublon. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a biffer les arti
cles 60a a 60f. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Die Programmbegleitung, die 
die SRG bisher hatte, war eine freiwillige Programmbeglei
tung durch die Publikumsräte. Das ist ein Milizsystem, von 
unten nach oben gebaut, echt föderalistisch. Dann wollte 
man mit dem neuen Gesetz alles vereinheitlichen und den 
Beirat schaffen; das ist abgelehnt worden. Jetzt hat man ei
gentlich nur den Namen gewechselt, aber de facto ist das 
eine neue Form des Beirates - mit einer Verschärfung: Die 
Publikumsräte berichten, wie die Veranstalter ihre Leis
tungsaufträge erfüllen. Das ist der falsche Weg. Die SRG hat 
die Programmbegleitung als freiwilliges Institut eingeführt, 
sie hat da auch besondere Bedürfnisse. Aber weil wir jetzt 
den Gebührensplit abgesegnet haben, müssen wir das nicht 
für die ganze Branche als verpflichtend erklären. Das gibt 
nämlich nur noch Nachteile, es gibt eine Verschärfung. Wir 
haben dann eine Konkurren2 zwIschen den KontrollorgaMn. 
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Die Konzession muss nämlich von den Konzessionsbehör
den und publizistisch von der UBI kontrolliert werden. Das 
gibt Kosten und mehr Bürokratie. 
Darum bitte ich Sie, die Artikel 60a bis 60f - alle - zu strei
chen. 

Stump Doris (S, AG): Die SP-Fraktion unterstützt bei Arti
kel 60b Absatz 3 die Mehrheit - ich gebe eine ganz kurze 
Begründung dafür -, weil es uns wichtig ist, dass die WIs
senschaftlichkeit dieser Kontrollen und dieser Überprüfun
gen sichergestellt ist. 
Ich möchte die Gelegenheit nützen, um etwas Grundsätzli
ches zu diesen PublIkumsräten zu sagen, weil da von ver
schiedenen Dingen die Rede ist: Wir haben ein Gebühren
splitting beschlossen, und Gebühren sind jetzt mit Leis
tungsaufträgen an die einzelnen Programmanbieter ver
bunden. Der Bundesrat bzw. das Departement, das diese 
Leistungsaufträge erteilt, hat die Verpflichtung, die Erfüllung 
dieser Leistungsaufträge zu kontrollieren, und dafür wird 
jetzt dieser Publikumsrat eingesetzt, wie ihn die Kommission 
beantragt. Es geht darum, dass es sich um ein unabhängi
ges Gremium handelt, das gegenüber dem Bundesrat oder 
dem Departement verantwortlich ist; dieses Gremium ist 
auch gegenüber der Öffentlichkeit verantwortlich. 
Es ist tatsächlich so, dass die SRG in den letzten 15 Jahren 
mit einem eigenen Publikumsrat die innere Qualitätssiche
rung sichergestellt hat. Da wurde wichtige Arbeit geleistet. 
Ich kenne diese Gremien ja auch durch meine Funktion als 
Regionalratsausschuss-Mitglied und als Delegierte in die
sem Publikumsrat. Es wird wichtige Arbeit geleistet. Aber 
das ist die Arbeit innerhalb der SRG, und man kann nicht ein 
SRG-Gremium damit beauftragen, auch die Einhaltung an
derer Leistungsaufträge zu überprüfen. 
Was ich im Moment unglücklich finde, ist, dass diese beiden 
Gremien gleich benannt werden; also, sowohl der SRG-Rat 
heisst Publikumsrat, wie auch der neue Rat Publikumsrat 
heissen soll. Ich denke, das gibt Anlass zu Verwirrung, und 
das müssen wir noch klären. Aber die Aufgaben dieses 
neuen Publikumsrates sind andere als diejenigen, die der 
bisherige Publikumsrat der SRG wahrgenommen hat. 
Als Vertreterin der SP-Fraktion bitte ich Sie, die Mehrheit zu 
unterstützen; den Anträgen können Sie aber entnehmen, 
dass sich die Fraktion in dieser Frage nicht ganz einig ist. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Frau Stump, Sie haben ge
sagt, dass die Publikumsräte in der SRG gut gearbeitet ha
ben. Das ist doch ein gutes Institut. Sie waren selber dabei. 
Ich habe jahrelang diese Publikumsräte erleben dürfen. Mit 
dieser Aktion, alles zu zentralisieren, zu bürokratisieren und 
vom Bundesrat absegnen zu lassen, desavouieren Sie doch 
genau diese grosse Arbeit der Publikumsräte der SRG. 

Stump Doris (S, AG): Nein. Ich habe es schon gesagt, und 
ich sage es nochmals: Die Publikumsräte der SRG arbeiten 
innerhalb der SRG. Der neue Rat - dieses Aufsichtsgre
mium - hat die Erfüllung der Leistungsaufträge für alle Kon
zessionsnehmer mit Leistungsauftrag zu überprüfen. Das ist 
eine völlig andere Aufgabe. 

Leuenberger Moritz, BundesrElt: Ich benütze die Gelegen
heit, um einmal mehr zu sagen, dass es uns keineswegs um 
irgendeine staatliche Gängelung der Medien geht, wie im
mer wieder behauptet worden ist. Ich habe dies schon im 
Vorfeld der Beratung der Gesetzesvorlage gesagt, als es um 
die Vernehmlassung g,lng, und auch während der Beratung 
musste ich es in der Offentlichkeit immer wieder sagen. Es 
geht uns nicht um ein Aufsichtsgremium, das der SRG Wei
sungen gäbe, sondern ein solches Gremium könnte staatli
che Behörden von der Beantwortung der Frage entlasten, 
wie die Konzessionäre ihre Leistungen erbringen sollen; 
darum geht es uns. 
Die Erfüllung von Leistungsaufträgen ist ein Bereich, den 
man mit einer normalen Rechtsaufsicht nur ungenügend 
überprüfen kann. Es geht um Fragen, die nicht verrechtllch-

ten Verfahren unterliegen, etwa um die Frage, welche kultu
rellen Leistungen von der SRG erwartet werden, und um die 
Frage, ob diese kulturellen Leistungen auch wirklich er
bracht werden. Das kann nicht von einem Gremium wie ei
ner Rekurskommission oder einem Justizgremium gemacht 
werden, und auch nicht von einem politischen Gremium wie 
dem Bundesrat. 
Aber es ist wichtig, dass solche Fragen in der Öffentlichkeit 
thematisiert und systematisch zur Diskussion gestellt wer
den. Deswegen hat der Bundesrat einen Beirat vorgeschla
gen. Dieser Beirat ist auf Kritik gestossen, und die 
Kommission hat ihn durch ein eigenes Konzept ersetzt, das 
jetzt den Namen Publikums rat trägt. Wir können gut damit 
leben; für uns ist auch nachvollziehbar, dass die Kommis
sion die Zuständigkeit der Publikumsräte auf alle Veranstal
ter mit Leistungsaufträgen ausdehnen will. 
Für uns ist vor allem wichtig, dass eine solche Fremdkon
trolle existiert, dass diese Kontrolle einen diskursiven Cha
r.!ikter hat und die Wirkung durch die Berichterstattung in der 
Offentlichkeit erfolgt, dass das eingesetzte Gremium verwal
tungsunabhängig ist und dass es weder Weisungs- noch 
Sanktionsbefugnisse hat, dass eine strukturelle und perso
nelle Trennung zwischen diesem Beobachtungsorgan und 
den eigentlichen Rechtsaufsichtsbehörden wie UBI, Gericht 
usw. besteht. Das ist für uns wichtig; alles andere können 
Sie so ausgestalten, wie Sie es für am besten halten. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Dieses Instrument des Publi
kumsrates ist ja nachträglich in die ganze Arbeit eingeflos
sen. Weil das nachträglich und erst zu einem späten 
Zeitpunkt in die Kommission gekomm~n ist, hat man es na
türlich nicht so hinterfragen können, wie wir das Jetzt nach 
einer gewissen Zeit und auch aufgrund von Einzelanträgen 
noch gemacht haben. In diesem Zusammenhang muss ich 
einfach sagen: Es spricht einiges dafür, dass wir diese 
ganze grosse Litanei, die man hier zu den Publikumsräten 
geschrieben hat, nochmals überdenken. Zuhanden der Dis
kussion im Ständerat möchte ich doch sagen, dass in die
sem Punkt eigentlich nur die Unabhängigkeit und die 
fehlende Weisungsbefugnis drinstehen müssten, aber nicht 
mehr. 
In diesem Sinne, damit das möglich ist, stimmen wir diesen 
Anträgen zu, die das .. entschlacken» möchten. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Mit diesen An
trägen will man hier nicht .. entschlacken», sondern man will 
hier streichen und auf den Publikumsrat verzichten. Das 
heisst, dass er dann in dieser Form im Ständerat gar nicht 
mehr Gegenstand der Beratung ist. Wenn Sie im Ständerat 
eine Reflexion darüber auslösen wollen, dann müssen Sie 
das jetzt so drin lassen; dann kann der Ständerat die Sache 
nochmals gründlich überdenken. 
Aber lassen Sie mich noch etwas sagen: Die Kommission 
hat ja dieses Instrument eingeführt. Es wurde in der Kom
mission an sich unbestritten eingeführt, weil es bisher die 
Publikumsräte der SRG gab; sie waren eine Institution der 
Unternehmung oder der Organisation SRG. Da ja heute neu 
nicht nur die SRG einen Leistungsauftrag hat, hätte man 
jetzt sagen können: Jede Unternehmung, die einen solchen 
Leistungsauftrag hat, muss einen Publikumsrat schaffen. Sie 
hätten dann im Land etwa fünfzig Publikumsräte regulieren 
müssen, und das wollten wir verhindern. 
Deshalb sagten wir, dass wir einen Publikumsrat für die 
SRG und für alle Anbieter mit einem Leistungsauftrag schaf
fen. Er hat keine Weisungsbefugnis, das steht hier aus
drücklich; er hat keine Sanktionsbefugnisse; er ist ein 
begleitendes Organ, das die Medienlandschaft, wie wir sie 
jetzt gestalten, vonseiten des Publikums mit führt. Meines 
Erachtens ist es keine schlechte Konstruktion, wenn wir das 
Publikum irgendwo mit einbeziehen. Dafür haben wir dieses 
Gefäss geschaffen. Es ist mir bewusst, dass es rechtlich 
keine Wirkung, keine Befugnisse hat; es ist aber doch eine 
Referenz für das Zusammenspiel zwischen den Unterneh
mungen, die Leistungsaufträge haben, und dem Publikum. 
Das war Cler Grunct, weshalb wir aaS übernömmen haben. 
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Die einzelnen Anbieter sind selbstverständlich frei, im Rah
men ihrer Organisation irgendwelche Gremien zu schaffen. 
Darüber haben wir aber nicht zu legiferieren. Wir wollen das 
nicht regulieren. Wir waren einfach der Auffassung, dass es 
sich hier lohnt, ein solches Organ zu haben, das diese 
ganze Geschichte begleitet. 
Noch eine Bemerkung zum Antrag der Minderheit Föhn: Wir 
waren klar der Meinung - mit 13 zu 5 Stimmen -, es sei 
klug, wenn wir schon eine solche Vielfalt von Vertretern aus 
dem Publikum einbeziehen, dort auch die Medienwissen
schaft ejnzubinden. Es ist doch im Grunde genommen auch 
für die Offentlichkeit von Bedeutung, zu hören, wie Medien
wissenschaftler diesen Prozess beurteilen. Das war die 
Idee. 
Aber wie gesagt, es ist für die Struktur und die Organisation 
der SRG, wie wir sie jetzt nach unserem Modell konzipiert 
haben, nicht matchentscheidend. Es ist eine Referenz für 
das Publikum, hier ein Gefäss zu haben und mitwirken zu 
können, ohne das Ganze zu überregulieren. In diesem 
Sinne möchte ich Sie bitten: Stimmen Sie dieser Konzeption 
trotz gewisser Zweifel zu, dann kann der Ständerat die Sa
che nochmals überdenken. Er hat so eine Vorgabe. Wenn 
Sie hier streichen, dann hat er keine Vorgabe mehr. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, die Kommissions
mehrheit zu unterstützen und dieses Kapitel im Gesetzent
wurf zu lassen. 
Noch eine Bemerkung zum Antrag Schlüer. Ich gehe nicht 
auf Herrn Schlüers Unterstellungen ein, ich möchte das 
ganz sachlich machen. Sein Antrag, die Bundesversamm
lung hier zum Wahlorgan zu machen, bedeutet meines Er
achtens wirklich, die Sache auf die Spitze zo treiben. Damit 
würden Sie diesen Publikumsrat noch vollends politisieren, 
und das ist wirklich nicht das, was wir in diesem Zusammen
hang brauchen. 
Ich empfehle Ihnen mit Überzeugung die Ablehnung dieses 
Antrages. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Herr VOllmer, ich möchte Ih
nen zwei Fragen stellen. Die erste: Sie sind einverstanden, 
dass die Publikums räte der SRG bisher ein gutes freiwilliges 
Instrument waren? Die zweite: Sie sind auch einverstanden, 
dass Sie mit diesem Zwangs- und Zentralinstrument, mit 

. dem Sie die Kompetenzen verschärfen und ein Durcheinan
der in den Kompetenzen produzieren, die bisherigen Publi
kumsräte der SRG praktisch abschaffen? 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Zur ersten Frage 
kann ich Ihnen sagen: Ja, auch ich anerkenne das gute 
Funktionieren, die Bedeutung der Publikumsräte der SRG. 
Ich sehe es auch so wie Sie, Herr Leutenegger: Wenn wir 
hier diesen Publikumsrat schaffen, dann wird der Publikums
rat der SRG, wie er heute besteht, hinfällig. Das ist aber ge
wollt, weil wir in Zukunft neben der SRG ja eben auch 
andere Anbieter mit Leistungsauftrag haben, die auch einen 
Publikumsrat verdienen. Und da wir nicht fünfzig Publikums
räte schaffen wollen, haben wir gesagt, wir machen einen für 
alle .. 

Christen Yves (RL, VD): J'interviens un peu tard, mais j'ai 
quelques reclamations a faire apropos du fonctionnement 
de la commission. On doit en effet terminer la discussion par 
article de cette loi et on constate que le rapporteur de langue 
allemande emet une foule de considerations personnelles 
qui n'ont le plus souvent rien a voir avec les delib6ratlons de 
la commission, ce qui nous fait perdre un temps fou. 
Comme Monsieur le conseiller federal Leuenberger, je dirai 
qu'iI y a trop de notes dans ses propos - mais qu'iI n'est pas 
Mozartl (Applaudissements partiels) 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Herr Christen, 
darf ich mir auch eine persönliche Bemerkung erlauben? Sie 
waren ja nicht in der Kommission, Sie können ja nicht beur
teilen, welche Haltung aus der Kommission ich hier wieder
gebe. Sie bringen das beim Beispiel Publikufllsräls. Wir ha-
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ben diese Konstruktion der Publikumsräte einstimmig aufge
gleist. Es gab nur bei der Frage des Einbezuges der Wissen
schaft eine Mehrheit und eine Minderheit. Ich vertrete hier in 
diesem Punkt korrekt, meine ich, die Haltung der Kommis
sion. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Herr Vollmer, Sie haben vor
hin in der Antwort an Herrn Christen gesagt, er könne nicht 
beurteilen, welche Haltung Sie hier einnehmen. Sie haben 
meines Erachtens die Haltung der Kommission einzuneh
men und keine andere. Stimmen Sie mit meiner Analyse 
überein? 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich stimme hun
dertprozentig mit Ihrer Analyse überein. Ich bin mir in die
sem Punkt überhaupt nicht bewusst, dass ich hier nicht das 
vertreten hätte, was die Kommission beschlossen hat. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 123 Stimmen 
Für den Antrag Schlüer (Art. 60a) .... 45 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 113 Stimmen 
Für den Antrag Schlüer (Art. 60b) .... 61 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 110 Stimmen 
Für den Antrag Guisan .... 60 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Cinquieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Eventualantrag Guisan .... 77 Stimmen 

Sechste Abstimmung - Sixieme vote 
Für den Antrag 

RennwaldlLeutenegger Filippo .... 135 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 4 t Stimmen 

Art. 61 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Fernmeldedienstanbieterinnen, die Programmen den Zu
gang zu ihren Verbreitungsdienstleistungen gewähren, fol
gen dabei den Grundsätzen der Chancengleichheit, der 
Angemessenheit sowie der Nichtdiskriminierung. 

Art. 61 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
Les fournisseurs de services de telecommunication qui ga
rantissent I'acces aleurs prestations de diffusion aux pro
grammes le font en suivant les principes d'equite, de 
pertinence et de non-discrimination. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Bundesamt kann .... 
a ..... verletzt; 
b ..... verletzt; oder 
c. mit einem Sendeverbot gemäss Artikel 95 Buchstabe e 
belegt ist. 
Abs.2 
Gegen die Verfügung des Bundesamtes kann .... 
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Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 62 
Proposition de la commission 
AI. 1 
L.:office peut .... 
a ..... pour la Suisse; 
b ..... pour la Suisse; ou 
c. si le programme est frappe de I'interdiction d'emettre aux 
termes de I'article 95 lettre e. 
AI. 2 
La decision de I'office peut .... 
AI. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schwander 
.... ihrer Konzession; 
c. die Programme einer angemessenen Anzahl gemeldeter 
Programmveranstalter ohne Konzession. 

Art. 63 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Schwander 
.... selon leurs concessions; 
c. aux programmes d'un nombre approprie de diffuseurs de 
programmes sans concession, et inscrits. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich beantrage, dass Artikel 63 
um einen Buchstaben c ergänzt wird. Es geht mir darum, 
dass auch Veranstalter ohne Konzession Zugang haben 
müssen, die Möglichkeit haben müssen, ihre Programme zu 
verbreiten. Wir dürfen doch nicht einfach sagen, sie dürften 
Programme herstellen, dann aber nicht die Gewähr geben, 
dass sie diese auch verbreiten dürfen. Ich stelle deshalb den 
Antrag auf diese Ergänzung, dass auch den Privaten die 
Verbreitungskanäle vorbehaltlos zustehen. Privatradios -
und es geht hier vor allem auch um Privatradios - sollen ex
plizit auch auf sprachregionaler Ebene senden dürfen und 
den entsprechenden Zugang haben. Ansonsten würden wir 
letztlich nur einen Einheitsbrei schaffen und die regionalen 
Radiosendungen verbieten. Im Sinne des Ganzen, auch des 
dualen Mediensystems, im Sinne der Behauptung, dass die 
SRG ja kein Monopol habe, müssen wir unbedingt auch für 
diese Privaten die Kanäle offen lassen und zugestehen, 
dass sie auf diese Kanäle zugreifen können. 
Ich komme gerade auch zu Artikel 64: Konsequenterweise 
stelle ich den Antrag, dass bezüglich neuer Kanäle, die zur 
Verfügung stehen, der Anteil der SRG gesenkt wird, dass 
vor allem eben auch Privatradios Zugangskanäle bekom
men. Demzufolge fordere ich das Verhältnis 50 zu 50 und 
bitte Sie, auch diesem Antrag zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht hier um den be
vorzugten Zugang zu Frequenzen. Das Gesetz sieht vor, 
dass ein solches Zugangs recht nur via Konzession verge
ben werden kann. Das hat seinen Grund: Die Frequenzen 
sind rar; sie müssen geplant und koordiniert werden. Wenn 
freie Plätze zur Verfügung stehen, die zu bevorzugten Be
dingungen abgegeben werden sollen, muss das im Rahmen 
einer Ausschreibung geschehen. Wer in der Ausschreibung 
den Zuschlag erhält, kann dann die Frequenz nutzen. 
Das Gesetz sieht drei Arten von solchen Zugangsrechten 
vor: für die SRG - sofern sie vom Bundesrat eine Kon
zession erhält, die das Recht zur Nutzung von Frequenzen 
Mlnhaltet -, für Splittingveranstalter mit Frequenznutzungs-
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recht sowie für andere Veranstalter, die sich in einer 
Ausschreibung für ein Zugangsrecht erfolgreich beworben 
haben. All diese Veranstalter haben einen bevorzugten Zu
gang. Solange aber Frequenzen so knapp sind, ist eine Nut
zung nur über Zugangsrechte möglich, und um solche 
Rechte kann man sich in einem Ausschreibungsverfahren 
bewerben. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 90 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 44 Stimmen 

Art. 64 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Eidgenössische Kommunikationskommission stellt .... 
verbreitet werden können. Neu zur Verfügung stehende Fre
quenzen für die Verbreitung von Radioprogrammen sind so 
zuzuteilen, dass ein Verhältnis von 60 Prozent für die SRG 
zu 40 Prozent für andere Veranstalter entsteht. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.. .. Lagen eine ausreichende Verbreitung von Programmen 
sichergestellt werden kann. 
Abs.4 
Der Bundesrat legt die Grundsätze fest, die für die Erfüllung 
der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 massgebend sind. 

Antrag Schwander 
Abs.1 
.... verbreitet werden können. Neu zur Verfügung stehende 
Frequenzen für die Verbreitung von Radioprogrammen sind 
so zuzuteilen, dass ein Verhältnis von 50 Prozent für die 
SRG zu 50 Prozent für andere Veranstalter entsteht. 

Art. 64 
Proposition da la commission 
AI. 1 
.... de desserte prevue. Les frequences devenant disponi
bles pour la diffusion de programmes de radio doivent etre 
attribuees de sorte que la proportion de 60 pour cent pour la 
SSR et 40 pour cent pour les autres diffuseurs soit atteinte. 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
Elle veille a ce qu'une diffusion suffisante de programmes 
puisse .... 
AI. 4 
Le Conseil federal definit les principes determinants pour la 
realisation des täches citees aux alineas 1 a 3. 

Proposition Schwander 
AI. 1 
.... de desserte prevue. Les frequences devenant disponi
bles pour la diffusion de programmes de radio doivent etre 
distribuees de sorte que la proportion de 50 pour cent pour 
la SSR et 50 po ur cent pour les autres diffuseurs soit at
teinte. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 89 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 42 Stimmen 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... entrichten der Inhaberin einer Funkkonzession für die .... 
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Art. 65 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
Les diffuseurs versent au titulaire d'une concession de radio
communication un dedommagement .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... so entscheidet das Bundesamt. 
Abs.2 
Es orientiert .... 
Abs.3 
.... kann es vorläufig .... 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 66 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... I'office tranche. 
AI. 2 
11 fonde .... 
AI. 3 
11 peut .... 
AI. 4 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.2 
.... nach welchen das Bundesamt die .... 

Antrag der Minderheit 
(Vaudroz Rene, Bezzola, Brun, Föhn, Hämmerle, Schenk, 
Seiler) 
Abs.1 
Das Bundesamt gewährt .... dem in einer Bergregion ein zu
sätzlicher Aufwand für die drahtlos-terrestrische Verbreitung 
seines Radioprogramms entsteht, einen Beitrag. 

AJ:t.67 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
~office peut .... 
AI. 2 
.... selon lesquels I'office accorde .... 

Proposition de la minorite 
(Vaudroz Rene, Bezzola, Brun, Föhn, Hämmerle, Schenk, 
Seiler) 
AI. 1 
~office accorde une contribution .... des frais supplementai
res. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort zur Begrün
dung des Minderheitsantrages Vaudroz Rene hat Herr Ger
manier. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): A I'article 67 alinea 1, le 
Conseil federal ne garantit pas une diffusion sur I'ensemble 
du territoire independamment de la topographie accidentee 
de notre pays montagneux. En effet, le projet du Conseil fe
deral dit que ccla commission peut accorder une contribution 
aux diffuseurs titulaires .... lorsque la diffusion .... de leurs 
programmes da radio dans les regions de monlagne acta-
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sionne des frais disproportionnes». La minorite Vaudroz 
Rene demande plus de clarte et de garantie dans ce soutien 
Ei la diffusion par voie hertzienne dans les regions de monta
gne en corrigeant le texte du projet. Elle demande en effet 
de rester plus vigilant pour que le principe constitutionnel 
d'occupation decentralisee du territoire soit respecte par 
tous les moyens. 11 en va de notre coMsion nationale, car 
une absence de diffusion dans nos vallees alpines provo
querait incontestablement une acceleration de I'exode des 
populations vers les centres urbains. 
Pour garantir une occupation decentralisee du territoire, 
le maintien d'une population active dans les regions alpi
nes, une equite de traitement entre toutes les regions de no
tre pays, je vous demande de suivre la minorite Vaudroz 
Rene. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion ist in dieser Frage 
gespalten: Während eine Minderheit der Fraktion dem Min
derheitsantrag Vaudroz Rene folgt, unterstützt die Mehrheit 
der Fraktion die Mehrheit der Kommission. 
Einig sind wir uns im Punkt, dass das Bundesamt diese 
Kompetenz erhalten soll und nicht die Kommission. Uneinig 
sind wir uns in der Frage, ob es eine Kann-Formulierung 
sein darf oder ob es eine zwingende Formulierung sein 
muss. Persönlich plädiere ich für eine Kann-Formulierung, 
da die Folgen auch für die Gebührenzahlerinnen und Ge
bührenzahler bei einer zwingenden Formulierung nicht ge
nau absehbar sind. 
Persönlich bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Die 
Fraktion ist gespalten. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion stimmt 
dem Antrag der Minderheit zu. 

Föhn Peter (V, SZ): Es ist natürlich ein relativ wichtiger Arti
kel, insbesondere wieder für die abgelegenen Regionen. Es 
muss natürlich in alle Talschaften gesendet werden können. 
Das ist nicht so einfach: Es braucht viel, viel mehr Sendean
lagen, um einen kleinen Teil der Leute zu erreichen. Ich bitte 
Sie dringend - dringendl -, der Minderheit zuzustimmen . 
Wir sind gerade in den Rand- und Berggebieten auf diese 
Kleinstradios und -fernsehen, insbesondere Radios, ange
wiesen. Ich erinnere einmal mehr an die Katastrophenfälle. 
Da hatten wir eine Zeit lang nur noch die Regionalradios, auf 
die wir uns abstützen konnten. Da bitte ich Sie, dass diese 
Zusatzausgaben, diese zusätzlichen Kosten, irgendwie ab
gedeckt werden können. Es müssen natürlich entspre
chende Vorgaben gemacht werden. 
Ich bitte Sie, der Minderheit Vaudroz Rene zuzustimmen, 
damit es eine Muss-Formulierung, eine zwingende Formu
lierung ist. Ausgestalten kann man das immer noch. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
lehnte mit 10 zu 7 Stimmen den seinerzeitigen Antrag Vau
droz Rene ab. Den Ausschlag für die Haltung der Kommis
sion gab Folgendes: Ihres Erachtens Iiesse'die Fassung der 
Minderheit einen Automatismus entstehen, das heisst, man 
müsste diese zusätzlichen Aufwendungen in jedem Fall ab
gelten. Ob die Unternehmung das überhaupt bräuchte oder 
nicht, stünde gar nicht zur Diskussion. Das müsste hier ein
fach zwingend abgegolten werden. Diesen Finanzierungs
automatismus erachtet die Mehrheit für fragwürdig. Sie 
mächte deshalb an der Kann-Formulierung festhalten. Sonst 
entsteht ein Rechtsanspruch dieser Unternehmungen, und 
das fänden wir nicht klug. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Kommissionsmehrheit, 
den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 41 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopt~es 
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Art. 68 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Der Bundesrat legt die Höchstzahl der zugangsberechtigten 
Programme nach den Absätzen 1 und 2 im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten der Fernmeldedienstanbieterin
nen fest. Die Programme sind in ausreichender Qualität un
entgeltlich zu verbreiten. . 
Abs.4 
.... erforderlich ist, kann das Bundesamt im .... Weigerung 
kann das Bundesamt vorsorglich ... , 
Abs.5 
.... so verpflichtet das Bundesamt die .... 
Abs.6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs.1 

c. Programme einer angemessenen Anzahl gemeldeter in
ländischer Programmveranstalter ohne Konzession. 

Antrag Stamm 
Abs.1 

c. übrige schweizerische Programme in ihrem Versorgungs
gebiet. Die Verbreitungspflicht fällt dahin, wenn das Pro
gramm während zwei Jahren die, Sendetätigkeit nicht auf
nimmt oder den Kanal ungenügend belegt. 

Antrag Schwander 
Abs.2 
Streichen 

Antrag SchWer 
Abs.3bis 
Er gewährleistet den freien und fairen Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Anbietern. 

Art. 68 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
AdMrer aU projet du Conseil federal 
AI. 3 
Le Conseil federal fixe le nombre maximal de programmes a 
acces garanti selon les alineas 1 et 2 dans le cadre des pos
sibilites techniques du fournisseur de services de telecom
munication. Les programmes doivent etre diffuses gratuite
men! avec un degre de qualM sufflsant. 
AI. 4 
.... I'office peut .... par le grand public. En cas de refus, I'of
fice peut .... 
AI.5. 
.... I'office astreint .... 
AI. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Leutenegger Filippo 
AI. 1 

c. les programmes d'un nombre approprie de diffuseurs de 
programmes suisses sans concession, et inscrits. 

Proposition Stamm 
AI. 1 

c. d'autres programmes suisses dans leur zone de desserte. 
~obligation de diffuser prend fin si le programme n'assume 
pas I'activite de diffusion pendant deux ans ou n'occupe le 
eanal qua de manläre InsUfflsante. 

Proposition Schwander 
AI. 2 
Biffer 

Proposition SchWer 
AI.3bis 
11 garantit la concurrence Iibre et equitable entre differents 
fournisseurs. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Wir haben bei der Verbrei
tung über Leitungen zwei Kategorien, nämlich die SRG-Pro
gramme und die Programme mit einer Konzession mit 
Leistungsauftrag. Nachdem wir im Gesetz jetzt drei Kate
gorien haben, nämlich die SRG, Programme mit Konzessio
nen - mit und ohne Gebührensplit - und Programme ohne 
Konzessionen, und die dritte Kategorie hier nicht vorkommt, 
beantrage ich Ihnen, dass die dritte Kategorie berücksichtigt 
werden muss, damit eine angemessene Anzahl von Sen
dern aus der Kategorie der Programme, die keine Konzes
sion haben, hier eine Verbreitungsmöglichkeit haben. Sie 
sehen, dass das übrigens auch bei Artikel 69 vorgesehen 
ist. Aber die dritte Kategorie, die jetzt im Gesetz geschaffen 
wird, muss doch im Grundsatz irgendwie berücksichtigt wer
den, damit diese Stationen überhaupt eine Chance haben, 
jemals zu senden. Es nützt ihnen nämlich nichts, wenn sie 
ein gutes Programm machen können, letztlich vom Gesetz
geber her das machen können, aber nie eine Verbreitung 
bekommen. 
Ich bitte Sie, diesen Grundsatz mit meinem Antrag zu be
rücksichtigen. 

Stamm Luzi (V, AG): Mein Antrag geht in eine sehr ähnliche 
Richtung wie derjenige des Vorredners. Ich bitte Sie, beide 
Anträge gutzuheissen. Falls sich das als ccdoppelt gemop
pelt,. erweist, kann der Ständerat immer noch korrigieren. 
Mein Vorredner macht auf ein ernstes Problem aufmerksam: 
Wir haben die Programme der SRG, die verbreitet werden 
müssen; wir haben die schweizerischen Programme, die ei
nen Leistungsauftrag erhalten und somit verbreitet werden 
müssen. Wenn Sie zu Artikel 68 Absatz 2 weitergehen, fin
den Sie eine dritte Kategorie: Das sind die ausländischen 
Programme wie 3Sat, TV5, Arte, die aufzuschalten sind. 
Vergessen wurde aber eine Kategorie, die dazwischen mög
lich ist, nämlich die schweizerischen Programme, die keinen 
Leistungsauftrag haben. 
Ich bringe Ihnen ein konkretes Beispiel: Es gibt den unter 
Jugendlichen sehr beliebten Sender Viva; das ist ein Musik
sender, der in der Schweiz produziert wird. Er bietet einen 
Grossteil schweizerischer Musikproduktionen - bis zu 
20 Prozent -, und er hat keinen Leistungsauftrag. Es geht 
jetzt nicht an, dass sich Sender wie Viva künftig um eine 
Konzession bewerben müssen und dann von diesem staatli
chen Entscheid abhängig sind. Betreibern von Sendern wie 
Viva sollte garantiert werden, dass sie ein Aufschaltungs
recht haben, wenn sie ein Programm produzieren. Es kann 
nicht sein, dass die Kabelbetreiber ausländische Pro
gramme, aus Ländern von Portugal bis zur Türkei gratis auf
schalten, um attraktiver für die Kundschaft ·zu sein, wogegen 
die schweizerischen Programme, die keinen Leistungsauf
trag haben, zwischen Tür und Angel stehen und kein Auf
schaltungs recht haben. Das geht nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Schwander Pirmin (V, SZ): In Artikel 68 Absatz 2 geht es 
darum, dass der Bundesrat Programme ausländischer Ver
anstalter bestimmen kann, welche letztlich - Ich mache eine 
Kurzfassung - den Verfassungsauftrag unterstützen, näm
lich zur freien Meinungsbildung und zur Meinungsvielfalt bei
tragen. Wenn das tatsächlich so ist, dass wir für die 
Meinungsvielfalt solche Programme brauchen, um so den 
Verfassungsauftrag zu erfüllen, dann sollten diese Pro
gramme meiner Meinung nach ebenfalls den Konzessions
bedingungen unterworfen werden, wie die einheimischen 
PrOduzenten und Veranstalter aucn. Ansonsten haben wir 
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bei den Zugangsrechten tatsächlich ungleich lange Spiesse. 
Weil wir diese Programme im vorderen Teil, bei den Konzes
s~onsbedingungen, nicht geregelt haben, beantrage ich, 
diese besonderen Zugangsrechte hier zu streichen. Ansons
ten haben wir ungleich lange Spiesse. 
Ich bitte Sie, den Antrag zu unterstützen. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Das sachliche Anliegen meines An
trages, der ein allgemeines Bekenntnis zum Wettbewerb ab
legt, wäre erfüllt, wenn die Anträge Leutenegger und Stamm 
angenommen würden. Deshalb ist mein Antrag nur noch als 
Eventualantrag zu betrachten, der zum Zug käme, wenn die 
beiden erwähnten Anträge nicht angenommen würden. 
!ch bin mir. allerdings bewusst, dass die Formulierung, die 
Ich Ihnen hier vorschlage, dann den Charakter eines Leitfos
sils bekäme, erinnernd an die Zeiten, wo man noch an den 
Wettbewerb und an die Freiheit in diesem Land geglaubt 
hat. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Verbreitung über Lei
tungen ist tür Fernsehprogramme von zentraler Bedeutung. 
Und weil die Leitungsbetreiber meistens über ein Monopol 
verfügen, braucht es rechtliche Vorkehren zum Schutz der 
Rundfunkveranstalter. Der Gesetzentwurf trägt dem Rech
nung, und zwar auf die folgende Art und Weise: Konzessio
nierte Veranstalter - das sind neben der SRG auch private 
Veranstalter mit einem Leistungsauftrag - haben ein Recht 
auf unentgeltliche Verbreitung. Auch andere Veranstalter 
~ind de~ Leitungsb~treibern nicht einfach schutzlos ausge
hefert: Sie können die Aufschaltung ihres Programms bean
tragen, falls ihr Programm in besonderem Masse zur Erfül
lung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrages bei
trägt. Zudem bietet auch noch das Wettbewerbsrecht Schutz 
vor einem wirtschaftlichen Boykott. Das ist also das Konzept 
das wir Ihnen beantragen. ' 
Die Anträge Leutenegger Filippo und Stamm widerspre
chen diesem Prinzip. Der Eingriff In die Wirtschaftsfreiheit 
des Kabelnetzbetreibers lässt sich nicht mit der biossen Tat
sache begründen, dass ein Veranstalter schweizerischer 
Herkunft ist. Besteht kein besonderes öffentliches Interesse 
am Inhalt eines Programms, so lässt sich die Einschrän
kung der Rechte der Kabelnetzbetreiber nicht rechtfertigen. 
Der Antrag Stamm missachtet auch das Verhältnismässig
keitsprinzip, da er sämtlichen schweizerischen Veranstal
tern einen Zugang verschaffen will. Die einseitige Bevor
zugung schweizerischer Veranstalter ist auch im internatio
nalen Verhältnis etwas problematisch. 
Der Antrag Schwander geht dann noch weiter. Sie müssen 
sich praktisch vorstellen, worum es geht. Das würde heis
sen, dass zum Beispiel 3Sat, an dem die SRG immerhin 
beteiligt ist und wo man auch schweizerische Informations
sendungen sehen kann, weniger Rechte hätte als ein 
schwe!zerischer Betreiber, ich sage jetzt U1 oder Züri Plus, 
ohne Irgendetwas gegen diese Sender sagen zu wollen. 
Aber man muss diese Gewichtung schon auch von der me
dienpolitischen Bedeutung her sehen und kann nicht einfach 
sagen, diese seien Schweizer und daher gut, und alle ande
ren kämen aus dem Ausland und sollten das Nachsehen ha
ben. 
Ich erwähne noch TV5. Dieser Sender kommt zwar aus dem 
Ausland, aber die schweizerische Tagesschau, französisch 
gesprochen, wird dort ausgestrahlt. Das ist ein wichtiger 
Sender, der auch von Schweizern in der Schweiz immer ge
sehen .wir~. Wieso der jetzt den Kürzeren ziehen soll gegen 
schweizerische Experimentiersender, ist nicht einzusehen. 
Ich denke auch an Arte. 
Bitte, wahren Sie da die Verhältnismässigkeitl 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die EinzeIan
träge lagen der Kommission so nicht vor, aber sie beziehen 
sich ja auf unseren Text. Ich kann sagen, die Kommission 
hat Artikel 68 sehr eingehend behandelt; wir haben dazu 
auch die Kabelnetzbetreiber eingeladen und angehört. Hier 
gibt es auch eine Abwägung zwischen der Wirtschaftsfrei--
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heit und dem Zwang, den wir hier den Kabelnetzbetreibern 
auferlegen, diese Programme in guter Qualität unentgeltlich 
zu übertragen. Die Kabelnetzbetreiber werden hier also 
gezwungen, in guter Qualität unentgeltlich zu übertragen, 
was von Programmveranstaltern produziert wird. Deshalb 
musste man sich natürlich die Frage stellen, wessen Pro
gramme sie übertragen müssen: Müssen sie die Programme 
von jedermann, der da mit irgendetwas kommt, übertragen, 
oder gibt es eine bestimmte Eingrenzung? Deshalb sind so
wohl der Bundesrat als auch die Kommission auf diese Ein
grenzung gekommen. Es ist auch so, dass wir nicht überall 
beliebige Kapazitäten haben; also brauchen Sie irgendwo 
eine gewisse Hierarchie, sonst müssen Sie plötzlich sagen, 
man könne jetzt das Programm von Schweizer Fernsehen 2 
nicht mehr durchlassen, weil es da viele andere Experimen
tiersender gibt, die auch Anspruch darauf haben, unentgelt
lich verbreitet zu werden. Das ist die Problematik, die hinter 
Artikel 68 steht. 
Aufgrund der Debatte in der Kommission habe ich persön
lich auch ein gewisses Verständnis für den Antrag Leuten
egger Filjppo, der sagt, man sollte darüber hinaus eine 
gewisse Offnung vornehmen - also über die Privilegierung 
dieser festgesetzten öffentlich-rechtlichen Sender, der Sen
der mit Leistungsauftrag und eben auch der ausländischen 
Sender hinaus, die wie 3Sat ja zum Teil Kultursendungen 
machen, bei denen die SRG auch beteiligt ist. 
Wenn Sie das ganz öffnen, dann höhlen Sie eigentlich die 
Substanz aus, nämlich die Substanz der Priorisierung, wenn 
es eben nicht für alle Platz hat und wenn der Zugang nicht 
für alle möglich ist. In der Kommission gab es viele Stim
men, die gerade auch die Interessen der Kabelnetzbetreiber 
vertraten. Sie verfolgten eigentlich eine ganz andere Stoss
richtung, nämlich die, dass man ihnen nicht derartige Ein
schränkungen ihrer Wirtschaftsfreiheit auferlegen und man 
sie nicht zwingen darf, quasi jeden Sender unentgeltlich 
über ihre Kabel verbreiten zu müssen. Der Rat soll darüber 
entscheiden. Ich persönlich würde aufgrund der Debatte die 
wir geführt haben, sli!gen: Der Antrag Leutenegger Filipp~ ist 
ein Stück weit eine Offnung, der Antrag Stamm will aber al
les öffnen, und da kämen wir in einen Konflikt mit dem, was 
wir in der Kommission eigentlich in Absatz 1 formulierten. 
Von der Kommission her kann ich keine Empfehlung abge
ben, was die Anträge Leutenegger Filippo und Schlüer be
trifft, aber der Antrag Stamm würde meines Erachtens das, 
was die Kommission Ihnen als Konstrukt vorlegt, infrage 
stellen. Deshalb bitte ich, ihn abzulehnen. Das Gleiche gilt 
für den Antrag Schwander. 

Stamm Luzi (V, AG): Ich ziehe meinen Antrag zugunsten 
desjenigen von Filippo Leutenegger zurück, verbunden mit 
der Bitte, den Antrag Leutenegger Filippo zu unterstützen. 
Er sagt, es brauche eine angemessene Zahl inländischer 
Programmveranstalter ohne Konzession, die aufgeschaltet 
werden. Vielleicht muss der Ständerat die Formulierung 
«angemessene Zahl .. noch einmal anschauen. Aber es ist 
eine Notwendigkeit, dass auch Schweizer Sender ohne Kon
zession Berücksichtigung finden. Nicht, dass diese hinter 
sämtlichen ausländischen Programmveranstaltern - inklu
sive derjenigen aus exotischen Ländern - zurückstehen 
müssen; das kann nicht sein. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Leutenegger Filippo gutzu
heissenl 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Stamm hat seinen 
Antrag zugunsten des Antrages Leutenegger Filippo zurück
gezogen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 79 Stimmen 
Dagegen .... 93 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 119 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .: .. 52 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag Schlüer .... 62 Stimmen 
Dagegen .... 109 Stimmen 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Auf Gesuch eines Programmveranstalters verpflichtet das 
Bundesamt eine .... 
a ..... des verfassungsrechtlichen Auftrages beiträgt, einem 
breiten Kundenbedürfnis entspricht und das bestehende 
Programmangebot die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht 
gewährleistet; und 
b. .. .. unter Berücksicht!gung der zur Verbreitung von Pro
grammen verfügbaren Ubertragungskapazitäten sowie der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 69 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~office astreint .... si les conditions suivantes sont reunies: 
a. le programme contribue particulierement a I'execution du 
mandat constitutionnel, correspond au besoin d'une grande 
partie de la clientele et la programmation existante ne garan
tit pas la diversite des opinions et de I'offre; et 
b. le fournisseur de services de telecommunication dispose 
des capacites de transmission necessaires a la diffusion des 
programmes et la diffusion ne represente pas une charge 
disproportionnee. 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
~office peut .... 
AI. 4 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.70a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verbreitungsbedingungen 
Abs.1 
Der Zugang zu den Dienstleistungen der Fernmeldedienst
anbieterinnen zur Verbreitung sonstiger Programme wird 
von der Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der mit 
dem Programmveranstalter vereinbarten Bedingungen ge
währt. 
Abs.2 
Das Interesse der Fernmeldedienstanbieterin an der Nut
zung der insgesamt verfügbaren Übertragungskapazität für 
andere Zwecke als die Verbreitung von Programmen ist zu 
berücksichtigen. ' 
Abs.3 
Bei der Bemessung der marktgerechten Vergütung kann ins
besondere auch der wirtschaftliche Nutzen der Verbrei
tungsdienstleistung für den Programmveranstalter berück
SIChtrgt werden. 

Art.70a 
Proposition de la commission 
Titre 
Conditions de diffusion 
AI. 1 
~acces aux prestations des fournisseurs de services de 
telecommunication visant a la diffusion d'autres programmes 
est garanti par ledit fournisseur selon les conditions elabo
rees d'entente avec le diffuseur de programmes. 
AI. 2 
~interät du fournisseur de services de telecommunication a 
I'utilisation de la capacite totale de transmission disponible a 
d'autres fins que la diffusion de programmes dolt ätre prls en 
consideration. 
AI. 3 
Dans le calcul du prix conforme aux exigences du marcM, 
I'interät economique que represente la diffusion pour le diffu
seur de programme peut notamment ätre pris en compte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 

b. gegenüber dem Bundesamt auf dessen Verlangen .... 
Abs.5 
.... so trifft das Bundesamt im .... 

Art. 71 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 3 

b. a I'intention de I'office et .... 
AI. 5 
.... I'office prend .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
.... kann der Bundesrat nach Anhörung der betroffenen 
Kreise für Vorrichtungen oder Dienste, die der Aufbereitung 
von Programmen dienen, offene Schnittstellen vorschreiben 
oder andere Bestimmungen über deren technische Ausge
staltung erlassen. Er berücksichtigt hier in angemessener 
Weise die bereits im Markt vorhandenen Vorrichtungen oder 
Dienste und räumt angemessene Übergangsfristen ein. 

Art. 72 
Proposition de la commission 
Apres audition des milieux concernes, le Conseil federal peut 
prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les 
services .... pour garantir la diversite des opinions. A cet effet, 
iI tient compte des dispositifs et services deja disponibles sur 
le marcM et accorde les delais de transition necessaires. 

Angenommen - Adopte 

Art. 73-75 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - AdopM 

Art. 76 
Antrag der Kommission 
Abs.1-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 



4. März 2004 139 Nationalrat 02.093 

Abs.5 
.... befreien, soweit andere Bundesgesetze dies vorsehen 
und die Finanzierung des Gebührenausfalles regeln. 

Art. 76 
Proposition de la commission 
AI. 1-4 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 5 
.... 11 peut exempter certaines categories de personnes de 
I'obligation de payer la redevance et d'annoncer, pour autant 
que d'autres lois federales le prevoient et reglent le finance
mant du manqua a gagner. 

Angenommen - Adopte 

Art. 76bis 
Antrag Pfister Theophil 
Mit dem Inkasso der Empfangsgebühren ist eine neutrale 
jährliche Umfrage über die angemessene Höhe der Gebüh
ren zu verbinden. Die Ergebnisse werden zusammen mit der 
Veröffentlichung der Publikumsräte gemäss Artikel 60a Ab
satz 2 RTVG veröffentlicht. 

Art. 76bis 
Proposition Pfister Theophil 
t.:encaissement des redevances sera assorti d'une enquete 
annuelle neutre sur le montant adequat des redevances. 
Les resultats de cette enquete seront publies conjointement 
avec la publication assuree par les Conseils du public selon 
I'article 60a alinea 2 LRTV. 

Pfister Theophil (V, SG). Über die effektive Höhe der Ra
dio- und Fernsehempfangsgebühren wird hier im Rat sehr 
wenig und nur ungern gesprochen, dies im Gegensatz zur 
Bevölkerung, die diese heute überhöhten Zwangsgebühren 
immer weniger akzeptieren kann - so jedenfalls meine Er
fahrung. Mit meinem Antrag möchte ich erreichen, dass die 
Höhe der Empfangsgebühren eine bessere demokratische 
Legitimation erhält. Es ist sehr unüblich und meines Erach
tens auch gefährlich, wenn eine Exekutive allein - hier be
trifft es den Bundesrat - eine Gebühr in Milliardenhöhe 
festlegen kann. Das Parlament hat dabei keine Einflussmög
lichkeit, und es ist sicher nicht der Preisüberwacher, der hier 
für eine Kontrolle sorgen könnte. 
Wenn nicht wir die Kontrolle ausüben können, so soll dem 
Gebührenzahler selbst ein Mittel für eine Kontrolle und ein 
Feedback in die Hände gegeben werden. Wie soll dieses 
Feedback mit minimalen Kosten realisiert werden? Die Aus
gangslage ist sehr einfach: Wir alle erhalten jährlich die Ge
bührenrechnung von der Billag. Ich schlage Ihnen mit 
meinem Antrag zu Artikel 76bis vor, hier auch eine Rückant
wortkarte beizulegen, um ein Feedback über die Angemes
senheit der Gebührenhöhe zu erhalten. Dieses Feedback ist 
einfach in maschineller Form auszuwerten: Die Karte enthält 
drei bis fünf Felder zum Ankreuzen; eine Genauigkeit in der 
Auswertung wie bei Wahlergebnissen wird hier nicht gefor
dert. Damit liegen dann erstmals verlässliche Zahlen vor, die 
sich - davon bin ich überzeugt - von den bisher veröffent
lichten Zahlen über die Kundenzufriedenheit erheblich unter
scheiden werden. 
Es ist natürlich klar, dass diese Ergebnisse bei der Festle
gung der Höhe der Empfangsgebühren durch den Bundesrat 
wenigstens konsultativ zu berücksichtigen sind. Die Ergän
zung ist in Artikel 78 Absatz 3 anzubringen, damit das Feed
back auch eine Funktion hat und veröffentlicht werden muss. 
Ich empfehle Ihnen, hier dem Bürger das Vertrauen auszu
sprechen und diese Möglichkeit der Rückmeldung einzufüh
ren. Wir ersparen uns damit auch einen Teil der kommenden 
Auseinandersetzung über die Höhe der Empfangsgebühren, 
wenn im Rahmen der Konvergenz viele neue Elemente den 
klassischen Service public bedrängen. Die Gebührenpflichti
gen sind es, die diese Entwicklung hautnah erleben und ent
sprechend ein Mittel für eine Rückmeldung erhalten. 
Ich bille Sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Das ist ein merkwürdiger 
Antrag. Wenn wir so beginnen, dann müssten wir als Nächs
tes den Preis der SBB-Billette und dann jenen des General
abonnements nicht mehr festsetzen, wie wir das heute tun, 
sondern durch Meinungsumfragen erheben, und dann 
müsste man wahrscheinlich als Nächstes die Steuern nicht 
mehr durch Ausfüllen eines Formulars, sondern durch eine 
entsprechende Meinungsumfrage festlegen. Wenn es nach
her noch weitergeht, müsste man den Nationalrat eigentlich 
auch gemäss Meinungsumfragen besetzen, und den Bun
desrat am Schluss auch. Beim Bundesrat, müsste ich je
doch sagen, wäre ich durchaus einverstanden, denn wir 
kämen in Meinungsumfragen um etliches besser weg als 
in den Kommentaren der jungen Parteisekretäre, die wir 
manchmal erhalten. 
Aber dennoch ersuche ich Sie, beim bisherigen System zu 
bleiben. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Effectivement, 
la proposition Pfister Theophil, s'iI faut faire une enquete an
nuelle, amene des coüts supplementaires et beaucoup de 
bureaucratie. Nous I'avons deja dit a maintes reprises: iI est 
important que chacun comprenne qu'il faut que la loi reste 
simple. Comme I'a dit le conseiller federal Moritz Leuenber
ger, si I'on fait une enquete sur les taxes ou les impöts payes 
par le citoyen, chaque franc est de trop et tout le monde va 
trouver que ce la est trop cher. Ce la amenera des complica
tions. 
Je demande a ce conseil de rejeter la proposition Pfister 
Theophil. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Pfister Theophil .... 37 Stimmen 
Dagegen .... 104 Stimmen 

Art. 77 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... Anzeige an das Bundesamt. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
Das Bundesamt übt .... 

Art. 77 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... la denonce a I'office. 
AI. 2-4 
AdMrer au projet du Conseil f9deral 
AI. 5 
t.:office exerce .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b. die Publikums räte (Art. 60a); 

e. die Unterstützung der Stiftung für Nutzungsforschung ge
mäss Artikel 85d Absatz 1 . 
Abs.2,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... Empfehlungen des Preisüberwachers. Abweichungen .... 

Antrag Schlüer 
Abs.1 
.... Höhe der Empfangsgebühr. Mit Gebühren dürfen aus
schliesslich Kosten gedeckt werden, die nachweisbar aus 
der Erfüllung des erteilten Leistungsauftrages anfallen. 
(Rest des Artikels streichen) 
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Antrag Pfister Theophil 
Abs.3 
Der Bundesrat berücksichtigt bei seinem Entscheid die 
Empfehlungen der Kommission und die Ergebnisse der jähr
lichen Umfrage über die angemessene Gebührenhöhe. Ab
weichungen .... 

Antrag Bruderer 
Abs.1 

f. die Kosten der Aufbereitung von Fernsehsendungen für 
sinnesbehinderte Menschen. 

Art. 78 
Proposition de la commission 
AI. 1 

b. financer les Conseils du public (art. 60a); 

e. soutenir la fondation pour les etudes d'audience aux ter
mes de I'article 85d alinea 1. 
AI.2,4 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 . 
11 tient compte des recommandations du surveillant des prix 

Proposition SchWer 
AI. 1 
.... le montant de la redevance. La redevance ne peut cou
vrir que les frais attestes qui resultent de I'execution du man
dat de prestations. (Biffer le reste de I'article) 

Proposition Pfister Theophil 
AI. 3 
11 tient compte des recommandations de la commission et 
des resultats de I'enquete annuelle sur le montant adequat 
de la redevance. " rend publics .... 

Proposition Bruderer 
AI. 1 

f. financer la preparation d'emissions de television pour per
sonnes frappees de deficiences sensorielles. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Mein Antrag soll den an sich selbst
verständlichen Zusammenhang sicherstellen, dass mit Ge
bühren einzig und allein jene Kosten abgedeckt werden 
dürfen, die durch die Übernahme von Leistungsaufträgen 
entstehen. Ich bin der Auffassung, vor allem auch nach dem 
Gang der Verhandlungen hier, dass diese Eingrenzung der 
Verwendung von Gebührengeldern auf jeden Fall ins Gesetz 
aufgenommen werden muss - worauf ich mich dann selbst
verständlich davor hüten werde, jemals wieder zu sagen, es 
gehe hier um ein Monopol. Aber beseitigen Sie solche Zwei
fel, indem Sie die von mir vorgeschlagene Eingrenzung vor
nehmen, sodass niemand in Versuchung kommen kann, 
monopolähnliche oder monopolbegünstigende Gebiete um
zusetzen. Setzen Sie das Geben und das Nehmen klar fest. 
Sorgen Sie dafür, dass der Leistungsauftrag nie als Vorwand 
für ein gebührenfinanziertes Monopol genommen werden 
kann. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, diese Präzisierung zu befür
worten. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die vorgeschlagene Vari
ante ist transparenter und insofern auch nachvollziehbar. Es 
ist klar, dass bei den Gebühren auch diese Elemente, die in 
Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben abis d genannt sind, mitbe
rücksichtigt werden müssen. Insofern erhält die Verwaltung 
eine Anleitung, wie sie das handhaben soll. Wenn das alles 
gestrichen wird, lassen Sie der Verwaltung eigentlich nur 
eine noch freiere Hand. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Bruderer zu 
Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f ist zurückgezogen worden. 
Die Abstimmung über den Antrag Pfister Theophil zu Arti
kel 76bis gilt auch hi.er. Die Kommission wünscht das Wort 
nicht. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 102 Stimmen 
Für den Antrag Schlüer .... 48 Stimmen 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.79a 
Antrag SchWer 
Titel 
Grundsatz 
Text 
Mit dem Verbot flächendeckender Konkurrenz schweizeri
scher Herkunft sichert der Bund der SRG das Monopol für 
Radio- und Fernsehsendungen. 

Art.79a 
Proposition SchWer 
Titre 
Principe 
Texte 
En interdisant la concurrence de tout emetteur d'origine 
suisse diffusant sur I'ensemble du territoire, la Confederation 
garantit le monopole de la SSR pour les emissions de radio 
et de television. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Wir kommen jetzt allmählich dazu, 
Bilanz zu ziehen über das, was wir in den letzten zwei Tagen 
getan haben. 
Ich muss Ihnen einfach Folgendes sagen: Wenn Sie jetzt ei
nen Titel in dieses Gesetz schreiben, wonach dieses Gesetz 
zur Vielfalt beitragen soll und zu mehr Freiheit, dann ist das 
gegenüber dem, was wir beschlossen haben, ein Etiketten
schwindeIl Deshalb schlage ich Ihnen vor, so ehrlich zu sein 
und in den Titel zu schreiben, dass mit diesem Gesetz 
Massnahmen zur Absicherung des SRG-Monopols geschaf
fen worden sind. Und schreiben Sie das in einem neuen Arti
kel 79a, im Grundsatz, so fest. 
Ich habe gestern und heute festgestellt, dass zugunsten ei
ner auch nur minimalen freiheitlichen Grundsatzerklärung 
vonseiten der CVP-Fraktion nicht eine einzige Stimme zu er
halten war - nicht eine einzige Stimmel Ich nehme an, Sie 
haben dabei auch auf Weisung Ihres SRG-Generaldirektors 
gehandelt, und ich ziehe jetzt einfach die Schlussfolgerung: 
Seien Sie bitte ehrlichl Tun Sie bitte nicht so, als würde im 
Medienbereich noch irgendetwas wie Ordnungspolitik betrie
ben. Tun Sie nicht so, als wären Sie tatsächlich für Vielfalt. 
Sie haben alle Entscheidungen in Richtung Einheitslösung 
getroffen, in Richtung Monopolverstärkung, in Richtung Mo
nopolabsicherung. 
Ich bin der Auffassung, dass man dem Wähler, dem Bürger, 
gegenüber verpflichtet ist, auch zu sagen, was man getan 
hat. Ich bitte Sie, heute jetzt auch so viel Ehrlichkeit aufzu
bringen. Tun Sie das mittels Annahme meines Antrages zur 
Formulierung eines korrekten, der Sache entsprechenden 
Titels und eines korrekten, der Sache entsprechenden 
Grundsatzes, dem ich persönlich zwar völlig unwillig gegen
überstehe, der aber eine wahrheitsgetreue Bilanz dessen 
darstellt, was wir bis jetzt beschlossen haben. 
Stehen Sie dazu, indem Sie diesen Antrag annehmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Bundesrat Leuen
berger und auch die Kommission verzichten auf das Wort. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schlüer .... 18 Stimmen 
Dagegen .... 110 Stimmen 

Art. 80 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Das Bundesamt kann .... 

Art. 80 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
~office peut .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 81 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Das Departement führt eine Liste internationaler und natio
naler Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu
tung und aktualisiert sie regelmässig. 

Art. 81 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
Le departement etablit et tient a jour une liste .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Eine Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt liegt 
vor, wenn: 

Abs.2 
Das Departement konsultiert .... 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweiler, Schenk, Seiler, Vaudroz Rene) 
Abs.1 
Eine Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt liegt 
vor, wenn: 
a. ein Programmveranstalter im relevanten Markt seine be
herrschende Stellung missbraucht; 
b. ein Programmveranstalter oder eine andere im Radio
und Fernsehmarkt tätige Ur'lternehmung ihre beherrschende 
Stellung in einem oder mehreren medienrelevanten Märkten 
missbraucht. 

Art. 82 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
La diversite des opinions et de I'offre est mise en danger si: 

AI. 2 
.... le departement consulte .... 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Bezzola, Binder, Föhn, Giezendanner, Heget
schweiler, Schenk, Seiler, Vaudroz Rene) 
AI. 1 
La diversite des opinions et de I'offre est mise en danger si: 
a. un diffuseur abuse d'une position ... . 
b ..... television abuse de sa position ... . 
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Weigelt Peter (RL, SG): Wir kommen hier zu einem der 
zentralen Artikel in diesem Gesetz, der letztendlich auch die 
Marktgestaltung wesentlich beeinflussen wird. Sie haben 
schon bei Artikel 54 recht ausführlich über diese Thematik 
gesprochen; deshalb können wir uns hier auf zWei, drei An
merkungen beschränken. 
Artikel 54 besagt, dass nur derjenige eine Konzession erhal~ 
ten kann, der die Angebots- und Meinungsvielfalt nicht ge
fährdet. Hier, in Artikel 82, wird nun definiert, wann eine 
solche Gefährdung vorliegt. Gemäss der Mehrheit liegt sie 
dann vor, wenn eine Unternehmung in ihrem Gebiet markt
beherrschend ist. Wir sind klar der Meinung: Diese Marktbe
herrschung kann nicht als absolute Grösse gelten. 
Der Bundesrat hat eine Kann-Formulierung vorgesehen; die 
Kommissionsmehrheit verzichtet auf die Kann-Formulierung 
und setzt das Kriterium der Marktbeherrschung als Aus
schlussgrund und letztlich auch als Beweis für die Gefähr
dung der Meinungs- und Angebotsvielfalt absolut. 
Wir sind aber der Meinung, dass wir uns hier an das Wettbe
werbsrecht anlehnen sollten und nicht den Tatbestand der 
Marktbeherrschung als Ausschlussgrund sehen sollten, son
dern nur den Missbrauch. Nur derjenige, der seine Stellung 
missbraucht, soll ausgeschlossen werden, und nicht jener, 
der einfach aufgrund seiner Position marktbeherrschend ist. 
Denn in der schweizerischen Medienrealität haben wir auf
grund der wirtschaftlichen Möglichkeiten in vielen Regionen 
marktbeherrschende Veranstalter im Bereich der Medien -
seien es Zeitungsverlage oder Anbieter von elektronischen 
Produkten. In diesem Sinne geht es hier darum, die entspre
chenden Unternehmen in ihrer Verantwortung für die freie 
Meinungsbildung in die Pflicht zu nehmen und nicht ihre wirt
schaftliche Stellung als Ausschlussgrund zu definieren. 
Deshalb bitte ich Sie, die Minderheit zu unterstützen, die klar 
auf das Kriterium des Missbrauches abzielt und damit auch 
mit dem Wettbewerbsrecht kongruent ist, das wir hier drin 
beschlossen haben. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich begründe meinen Minderheits
antrag zu Artikel 83, spreche damit gleichzeitig aber auch 
zum Antrag der Minderheit Weigelt zu Artikel 82, weil das 
zwei zusammenhängende Artikel sind. Das kann man dann 
auch abstimmungsmässig entsprechend erledigen. 
Es geht beide Male um die Frage: Wann ist die Meinungs
vielfalt gefährdet? Ist sie gefährdet, wenn ein Unternehmen 
in einem Versorgungsgebiet eine marktbeherrschende Stei
lung hat, oder ist sie erst gefährdet, wenn es diese marktbe
herrschende Stellung missbraucht? Das ist der Unterschied 
zwischen meinem Antrag und dem der Minderheit Weigelt. 
Wir gehen davon aus, dass ein Monopol an sich schon eine 
Gefährdung der Meinungsvielfalt bedeutet. Meinungsvielfalt 
ist in einer Demokratie eine entscheidende Qualität. Wenn 
unsere Demokratie funktionieren soll, dann muss es möglich 
sein, die Vielfalt der in der Bevölkerung vorhandenen Mei
nungen auch gebührend zum Ausdruck zu bringen. Ein Mo
nopol per se - das sagt ja das Wort schon - trägt 
grundsätzlich die Gefahr in sich, dass darin die Vielfalt der 
vorhandenen Meinungen und Standpunkte nicht gebührend 
zum Ausdruck kommen kann. Hier geht es ja darum, dass 
man das Monopol, dass man die schon bestehende markt
beherrschende Stellung zusätzlich - wir reden ja von Radio 
und Fernsehen - noch verstärken können soll. Ich bitte Sie 
sehr, hier nicht auf eine Missbrauchsgesetzgebung umzu
schwenken, weil Missbrauch in diesem Bereich eine viel zu 
ungenügend scharfe Waffe ist. 
Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Hinweis machen: 
Es wird hier immer mit dem Kartellrecht argumentiert; dieses 
reiche aus, um die Probleme zu lösen. Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass wir das Kartellgesetz vor einem Jahr hier 
in diesem Saal revidiert haben und die dort früher vorhan
dene spezielle medienrechtliche Regelung gestrichen ha
ben, mit dem Hinweis, das werde dann im Rahmen des 
Radio- und Fernsehgesetzes gelöst. Jetzt sind wir so weit, 
jetzt müssen wir es im Rahmen dieses Gesetzes lösen. Das 
geht eben nicht auf einer Missbrauehsebene, sondern es 
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geht generell darum, die Meinungsvielfalt der marktbeherr
schenden Stellung gegenüberzustellen und zu sagen: Wenn 
eine solche vorliegt, so herrscht keine Meinungsvielfalt 
mehr. 
Ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag zu Artikel 83 zu un
terstützen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich bitte Sie, hier mit der 
Mehrheit der Kommission zu stimmen, und zwar eigentlich 
aus einem sehr einfachen Grund. Schauen Sie einmal ganz 
scharf, logisch an, was die Minderheit mit ihrem Antrag will 
und aussagt. Die Minderheit sagt doch nichts anderes aus, 
als dass ein Risiko, eine Gefahr, dann besteht, wenn die Ge
fahr sich realisiert hat, wenn sie eingetreten ist, wenn der 
Missbrauch eingetreten ist. 
Aber das sind doch zwei verschiedene Dinge: Wenn ein" Ri
siko besteht, wenn eine Gefahr besteht, dann muss es nicht 
sein, dass das Ereignis eintritt. Wenn Lawinengefahr be
steht, dann ist es möglich, dass sich eine Lawine löst, aber 
es muss nicht sein. Die Minderheit sagt nichts anderes als: 
Erst dann, wenn die Lawine ausgelöst ist, besteht eine Ge
fahr. Erst dann, wenn die Lawine heruntergekommen ist, ist 
das ein Beweis dafür, dass eine Gefährdung vorliegt. Das 
kann doch nicht sein, das ist nicht logisch. 
Schon deshalb bitte ich Sie, in den Artikeln 82 und 83 wirk
lich einer logischen Erklärung und einer logischen Rechtset
zung zu folgen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): ~article 82 est un arti
eie tres important auquel iI faut faire tres attention, parce 
qu'on a eu des majorites differentes. Les gens qui sont dans 
la minorite a I'article 82 sont dans la majorite a I'article 83. 11 
Y a trois positions a I'alinea 1 de I'article 82. 
11 Y a une difference entre le Conseil federal et la majorite de 
la commission dans la premiere phrase. Le projet du Conseil 
federal prevoit une formule potestative: ccLa diversite des 
opinions et de I'offre peut etre mise en danger si ...... La ma
jorite et aus si la minorite de la commission enlevent la for
mule potestative: ccLa diversite des opinions et de I'offre est 
mise en danger si ...... 
Mais iI y a une grande difference entre la majorite et la mino
rite de la commission, parce que la majorite est convaincue 
que la diversite des opinions et de I'offre est mise en danger 
si un diffuseur «occupe une position dominante sur un ou 
plusieurs marches lies aux medias ... Donc, iI est clair pour 
tout le monde que le fait d'ccavoir une position dominante sur 
le marcM .. , cela signifie qu'on "met en danger la diversite 
des opinions et de I'offre. Tandis que la minorite attenue la 
chose en prevoyant qu'un diffuseur ccabuse .. d'une position 
dominante. 
Nous pensons qu'on doit faire tres attention par rapport a la 
question de la diversite des opinions. C'est une question de 
democratie et I'abus de position dominante est tres difficile a 
expliquer et a prouver. 
A I'article 82, je vous demande donc, au nom du groupe de
mocrate-chretien, de voter la proposition de la majorite de la 
commission. 
A I'article 83, le groupe democrate-chretien soutient la pro
position de minorite Fehr Hans-Jürg qui reprend la formula
tion du projet du Conseil federal qui parle seulement de 
position dominante et non d'abus, qui est, comme je I'ai dit 
auparavant, un terme difficilement definissable. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Diesen Voten meiner Vorrednerin 
und der Vorredner muss ich nicht mehr viel hinzufügen, 
höchstens noch einmal ein paar Dinge zusammenfassen. 
Die SP-Fraktion bittet Sie, bei Artikel 82 die Mehrheit und bei 
Artikel 83 die Minderheit Fehr Hans-Jürg zu unterstützen, 
dies aus den genannten Gründen, die vorher präsentiert 
worden sind. Der Druck der Medienkonzentration ist ein 
enormer und hat mit der Multimediastrategie eine neue Di
mension bekommen. Wenn die Politik dem etwas entgegen
halten will, muss sie das mit Nachdruck tun und kann nicht 
warten, bis der Missbrauch eingetreten ist, weil es dann be
reits zu spät Ist. 

Wir bitten Sie also deshalb, einerseits die Kompetenz dem 
Departement zu übertragen - da sind sich Minderheit und 
Mehrheit ohnehin einig - und andererseits den Tatbestand 
des Missbrauchs nicht zu unterstützen, weil wir dann mit die
sen Interventionen zu spät kämen. 
Unterstützen Sie also bitte in Artikel 82 die Mehrheit und in 
Artikel 83 die Minderheit Fehr Hans-JÜrg. 

Lang Josef (G, ZG): Hier geht es vital um die publizistische 
Angebotsvielfalt. Wie bereits ausgeführt wurde, bedeutet 
eine marktbeherrschende Stellung an sich eine Infragestel
lung der Vielfalt. Eine blosse Missbrauchsregelung greift 
deshalb allein schon aus strukturellen Gründen zu kurz. Sie 
greift aber auch aus weiteren Gründen zu kurz. Es ist in der 
Publizistik allgemein sehr schwierig, einen Missbrauch im 
konkreten Einzelfall festzustellen. Man kann eine bestimmte 
Pressekonferenz besuchen oder nicht, man kann Personal
entscheide so oder anders fällen. Zudem geht es bei diesem 
Gesetz um höhere Werte als den durch das Kartellrecht ge
schützten: Es geht um den politischen Wettbewerb, die Vor
aussetzung der Demokratie. 
Unterstützen Sie deshalb bei Artikel 82 den Antrag der Kom
missionsmehrheit und bei Artikel 83 den materiell gleichen 
Antrag der Kommissionsminderheit. In Absatz 2 von Arti
kel 83 nimmt eine andere Kommissionsmehrheit den Kon
zernjournalismus aufs Korn und wirft gleichzeitig die beiden 
Instrumente gegen den Konzernjournalismus ins Korn. Pro
grammkommissionen können, wie ein St. Galler BeispieL 
zeigt, sehr wohl ihre Wirkung gegen einen cceintöpfigen .. 
Konzernjournalismus entfalten. Die Möglichkeit, einzelne 
Unternehmensbereiche herauszulösen, ist die letztlich grif
figste Massnahme gegen Konzernjournalismus, wie auch 
ein Zürcher Beispiel gezeigt hat. 
Unterstützen Sie deshalb hier den ursprünglichen Antrag 
des Bundesrates. 

Föhn Peter (V, SZ): Dass ich nicht ganz die gleiche Mei
nung vertrete wie mein Vorredner, dürfte klar sein. Die Mei
nungsvielfalt ist erst gefährdet, wenn eine marktbeherr
schende Stellung missbraucht wird. Wir wollen doch erstens 
eine Vielfalt, und diese ist erst gewährleistet, wenn möglichst 
viele Anbieter auf dem Markt sind. Ich habe heute schon ein
mal gesagt: Jeder Veranstalter, jeder Anbieter, kann und 
wird sich entwickeln, sei das nun im positiven oder im nega
tiven Sinn. Man darf natürlich nicht jeden als potenziellen 
ccMissbrauchsjournalisten.. anschauen; ich glaube, man 
sollte für möglichst gute Chancen sorgen, damit ein vielfälti
ger Journalismus in der Schweiz bestehen kann. Also müs
sen wir erst einschreiten, wenn ein Missbrauch vorliegt. 
Deshalb bitte ich Sie, die Minderheit Weigelt bei Artikel 82 zu 
unterstützen und die Minderheit Fehr Hans-Jürg bei Arti
kel 83 abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Erstens geht es um die 
Frage der Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt, 
und zweitens geht es nachher um die Massnahmen gegen 
die Medienkonzentration. 
Was die Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt an
geht, habe ich vorher schon dargelegt, dass das tatsächlich 
ein sehr wichtiges Anliegen ist und dass wir Ihnen in diesen 
beiden Artikeln eine flexible Regelung gegen diese Gefah
ren vorschlagen. Zuerst wird festgestellt, ob ein Radio- oder 
Fernsehveranstalter in seinem Markt eine marktbeherr
schende Stellung einnimmt. Wenn ja, kann diese Gefähr
dung der Vielfalt mit gezielten Massnahmen gemildert 
werden; solche Massnahmen müssen aber nicht getroffen 
werden. Damit enthält der Gesetzentwurf Sicherungen ge
gen Konzentrationsentwicklungen, welche die Vielfalt ge
fährden. 
Die spezifische Frage lautet dann: Wann ist die Vielfalt ge
fährdet? Der Bundesrat findet, dass die Vollzugsbehörde 
hier ein Ermessen behalten soll, denn die dominante SteI
lung eines Unternehmens kann die Vielfalt gefährden, muss 
91& aber nleht gefährden. Dies gilt es gegeneinander abzu-
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wägen. Die Mehrheit ist dagegen der Ansicht, dass die Viel
falt bereits dann gefährdet ist, wenn ein Unternehmen eine 
marktbeherrschencfe Stellung hat. Die Minderheit stellt noch 
höhere Anforderungen: Sie findet, dass erst dann, wenn der 
Missbrauch nachgewiesen ist, die dominante Stellung die 
Vielfalt beeinträchtigt. 
Darin unterscheidet sich die publizistische Konzentrations
problematik von der wettbewerbsrechtlichen Problematik. Im 
Wettbewerbsrecht werden bestimmte Missbrauchstatbe
stände aufgezählt. Die rein wirtschaftlich orientierte Miss
brauchspraxis des Wettbewerbsrechtes kann aber nicht 
ohne weiteres auf den Medienbereich übertragen werden. 
Was die Massnahmen gegen die Medienkonzentration an
geht, so kennen Sie unsere Meinung. Wann sollen die Be
hörden Massnahmen gegen eine festgestellte Gefährdung 
ergreifen können, und welche Massnahmen sollen verhängt 
werden? 
Der Bundesrat und die Minderheit schlagen vor, dass bei ei
ner Gefährdung der Vielfalt die Behörden bestil'!lmte Mass
nahmen gegen die beteiligten Programmveranstalter ergrei
fen können. Als mögliche Massnahmen sehen wir die 
Einräumung von Sendezeit für Dritte, die Zusammenarbeit 
mit Dritten, den Erlass eines Redaktionsstatuts, die Einrich
tung einer unabhängigen Programmkommission sowie die 
Anpassung der unternehmerischen und organisatorischen 
Strukturen eines Programmveranstalters vor. 
Die Mehrheit will dann wieder erst bei Missbrauch einschrei
ten. Bedenken Sie einfach, dass ein solcher Missbrauch 
kaum zu beweisen ist. Was machen Sie gegen die "Schere 
im Kopf» von Journalisten, was machen Sie gegen nichtrap
portierte Ereignisse? Das ist alles sehr schwierig. Deshalb 
finden wir, unser Konzept sei das geeignetere. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Sie erinnern sich, 
dass die Beratungen der Kommission hier ja einigen Staub 
aufgewirbelt haben, als wir in einer ersten Lesung noch eine 
strengere Fassung gewählt haben und dann in der zweiten 
Lesung darauf zurückgekommen sind. 
Das Ganze hängt mit Artikel 54 zusammen, mit den Konzes
sionsvoraussetzungen. Dort haben wir jetzt eine "weichere» 
Fassung. Dort haben wir nicht gesagt, dass die Konzessi
onsvoraussetzung nicht gegeben sei, wenn jemand eine 
marktbeherrschende Stellung hat, sondern es muss nur die 
Angebots- und Meinungsvielfalt geWährleistet sein. Jetzt ist 
es natürlich tatsächlich so, dass gemäss Definition der Ge
fährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt in Artikel 82 -
wenn Sie sie so definieren - diese gefährdet ist, wenn eine 
marktbeherrschende Stellung vorliegt. Damit schaffen Sie 
wieder neue Voraussetzungen bei Artikel 54: Das heisst, wir 
hebeln eigentlich den Entscheid, den wir bei Artikel 54 gefällt 
haben, damit wieder aus. Ich muss gestehen: Da ist der An
trag der Kommissionsmehrheit nicht ganz konsistent. Ich 
habe deshalb grosses Verständnis, wenn Einwände gegen 
die Vorlage der Kommissionsmehrheit vorgebracht werden, 
weil wir in Artikel 54 eigentlich klar einen Entscheid gefällt 
haben, wonach die Meinungs- und Angebotsvielfalt durch 
die marktbeherrschende Stellung noch nicht gefährdet wird; 
das war ein Entscheid des Rates im Sinne der Kommissi
onsmehrheit. Diese Definition hier würde jenen Entscheid 
jetzt wieder aushebeln. 
Ich muss aber hier im Namen der Kommission sagen - wir 
haben die Mehrheitsfassung mit 10 zu 8 Stimmen respektive 
mit 10 zu 9 Stimmen verabschiedet -: Im Lichte des Willens, 
den der Rat vorhin zum Ausdruck gebracht hat, müsste man 
bei Artikel 54 konsequenterweise eigentlich dem Bundesrat 
folgen und hier eben nur die Kann-Formel aufnehmen, weil 
es nicht zwingend ist, dass die marktbeherrschende Stellung 
bereits die Angebotsvielfalt gefährdet; da würden wir uns 
selber widersprechen. 
Die Kommission beantragt Ihnen formell - eben mit 10 zu 
8 Stimmen respektive mit 10 zu 9 Stimmen -, an ihrer Fas
sung festzuhalten. Ich habe aber Verständnis dafür, wenn 
man zum Entscheid im Zusammenhang mit Artikel 54 zu
rückkehren würde und deshalb entweder dem Entwurf des 
Bundesrates oder elann der Minderheit Weigelt zustimmt. 
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Ineichen Dtto (RL, LU): Herr Vollmer, ich hätte zwei kon
krete Fragen. Nehmen wir das Verlags haus Wann er. Wäre 
das für Sie marktbeherrschend? Nehmen wir die "Südost
schweiz» von Hanspeter Lebrument. Wäre die für Sie markt
beherrschend? Diese Fragen hätte ich gerne sehr klar 
beantwortet. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Sie stellen mir 
hier eine sehr knifflige, aber eine berechtigte Frage, denn 
das Gesetz operiert ja mit diesen Begriffen. In einer engen 
Betrachtungsweise wäre das mit der "Südostschweiz» si
cher eine marktbeherrschende Stellung, obwohl es dort 
noch andere Medienhäuser und die SRG gibt. Auch im 
Zeitungskonstrukt von Herrn Lebrument gibt es gewisse Un
abhängigkeiten, die verlegerisch nicht alle zusammenge
bunden sind. Man könnte dann dort gut geltend machen, 
dass keine marktbeherrschende Stellung vorliegt, jedenfalls 
nicht so, dass sie die Meinungs- und Angebotsvielfalt nach 
diesem Gesetz gefährden würde. 
Wenn ich das jetzt so beantworte, würde ich persönlich sa
gen, es wäre klüger, wir würden die marktbeherrschende 
Stellung nicht zum entscheidenden Punkt bei der Konzessi
onsvoraussetzung - darüber haben wir schon entschieden -
oder hier in Artikel 82 machen. Es soll also nicht die markt
beherrschende Stellung, sondern erst der Missbrauch diese 
Folgen haben. . 
Sie provozieren mich also zu einer t\ussage, die nicht mit je
ner der Kommissionsmehrheit in Ubereinstimmung ist, die 
aber aufgrund der Debatte, wie wir sie geführt haben, wahr
scheinlich richtig ist. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Comme mon 
collegue rapporteur de langue allemande s'est prononce sur 
I'article 82, je n'ajouterai rien. 
Par contre, a I'article 83, beaucoup de choses ont ete dites 
et iI est vrai qu'iI faut garantir la diversite des opinions et de 
I'offre et eviter qu'iI y ait des abus de position dominante sur 
le marche. Donc, a I'article 83, la majorite de la commission 
souhaite une regle soupie et veut eviter toute contrainte. 
C'est pour cela qu'elle demande d'agir seulement s'iI y ades 
abus. 
Mercl de soutenir la proposition de la majorite de la commis
sion a I'article 83. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Bundesrat Leuen
berger hält an der Version des Bundesrates fest, deshalb 
stellen wir in einer zweiten Abstimmung noch den Minder
heitsantrag Weigelt dem Antrag des Bundesrates gegen
über. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 82 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 83 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Stellt das Departement nach .... durch den Missbrauch ihrer 
marktbeherrschenden Stellung die Meinungs- und Ange
botsvielfalt gefährdet hat, so kann das Departement im .... 
ergreifen. Es entscheidet .... 
Abs.2 
Es kann .... 
a. die Vielfalt durch Massnahmen wie die Einräumung von 
Sendezeit für Dritte oder die Zusammenarbeit mit anderen 
Marktteilnehmern sichert; 
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b. Massnahmen gegen Konzernjournalismus ergreift, wie 
den Erlass eines Redaktionsstatutes zur Absicherung der 
redaktionellen Freiheit; 
c. bei offensichtlichem Ungenügen solcher Massnahmen die 
unternehmerischen und organisatorischen Strukturen des 
Unternehmens anpasst. 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, Fehr Jacqueline, Hämmerle, 
Hollenstein, Simoneschi-Cortesi) 
Abs.1 
Stellt das Departement nach .... durch ihre marktbeherr
schende Stellung die Meinungs- und Angebotsvielfalt ge
fährdet, so kann das Departement im .... ergreifen. Es 
entscheidet .... 
Abs.2 
Es kann .... (Rest des Absatzes gemäss Entwurf des Bun
desrates) 

Art. 83 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Si le departement, se fondant .... en raison de I'abus de sa 
position sur le marcM, iI peut prendre .... iI rend .... 
AI. 2 
11 peut .... 
a ..... des tiers ou la collaboration avec d'autres acteurs du 
marche; 
b. prenne des mesures contre le journalisme de groupe teI
les que I'adoption d'une charte assurant la liberte redac
tionnelle; 
c. adapte, au cas ou ces mesures sont manifestement insuf
fisantes, les structures de I'entreprise quant a sa gestion et 
son organisation. 

Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, Aeschbacher, Fehr Jacqueline, Hämmerle, 
Hollenstein, Simoneschi-Cortesi) 
AI. 1 
Si le departement, se fondant .... en raison de sa position 
dominante sur le marcM, iI peut prendre .... 
AI. 2 
11 peut .... (reste de I'alinea selon le projet du Conseil federal) 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen 

Art. 84 
Antrag der Mehrheit 
.... Weiterbildungsinstitutionen. Das Bundesamt regelt .... 

Antrag der Minderheit 
(Hollenstein, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle, 
Jossen, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cortesi, Stump) 
Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung .... 

Antrag Schwander 
Streichen 

Art. 84 
Proposition de la majorite 
.... ~office regle .... 

Proposition de la minorite 
(Hollenstein, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle, 
Jossen, Neirynck, Pedrina, Simoneschi-Cortesi, Stump) 
La Confederation encourage la formation .... 

Proposition Schwander 
Biffer 

Hollenstein Pia (G, SG): Ich beantrage Ihnen, in diesem 
Arlikel die verbindliche Formulierung zu Obernehmen. Es 

soll heissen: «Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung», 
nicht nur «Der Bund kann .... fördern». Weshalb? 
Die Aus- und Weiterbildung ist auch in der Medienbranche 
besonders wichtig, um gute Qualität zu gewährleisten. Auch 
in Zukunft werden die Konzerne mit finanziellen Engpässen 
konfrontiert sein. Und wo wird am ehesten gespart werden? 
Die Versuchung ist gross, dass zuerst bei der Weiterbildung 
gespart wird. Eine gute Aus- und Weiterbildung ist aber eine 
Grundvoraussetzung für gute Qualität, auch wenn diese da
durch nicht zwingend garantiert wird. 
Wer bildet überhaupt aus? Wer würde profitieren, bzw. wer 
wäre wegen fehlenden Geldern für die Aus- und Weiterbil
dung am meisten betroffen? Die Medienschaffenden für die 
Radiostationen - und um diese geht es hier - lernen ihr 
Handwerk zum grossen Teil bei nichtkommerziellen Radio
stationen. Die nichtkommerziellen Radiostationen nehmen 
mit der Anstellung und Ausbildung von ungelernten Leuten 
eine wichtige Rolle wahr. Die nichtkommerziellen Sender 
nehmen also für die anderen Sender eine wichtige Aufgabe 
wahr, und letztlich profitieren alle, weil die Angestellten der 
primär nichtkommerziellen Radiosender, bei denen sie ihr 
Handwerk lernen, ja später oft zu den anderen Radiosen
dern wechseln. 
Diese grosse, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsarbeit 
muss auch in Zukunft geWährleistet sein. Sparen bei der 
Aus- und Weiterbildung geschieht auf Kosten der Qualität, 
und das sollten wir nicht zulassen, sondern wir sollten alles 
unternehmen, damit das nicht passiert. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich bin klar der Meinung, dass 
Aus- und Weiterbildung und - ich nehme jetzt die Be
gründung meiner Anträge zu den Artikeln 84 und 85 zusam
men - Forschungsprojekte eine klare unternehmerische 
Aufgabe sind. Wir haben immer wieder gehört, wie gut die 
SRG, wie gut unsere Unternehmungen sind, die Programme 
veranstalten. Da kann es doch nicht sein, dass die Aus- und 
Weiterbildung und die ForschiJngsprojekte eine Bundesauf
gabe sein sollen, dass der Bund - einmal mehr - wieder för
dern soll. Wir haben genügend andere Gesetzgebungen, wo 
die Aus- und Weiterbildung und vor allem auch die For
schung geregelt sind. 
Auch im Sinne der «Entschlackung» des Gesetzes bitte ich 
Sie, hier letztmals den Unternehmungen, die Programme 
veranstalten, die Chance zu geben, dass sie wenigstens 
noch eine unternehmerische Tätigkeit ausüben müssen. Ich 
danke für Ihre Unterstützung. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktion unter
stützt den Minderheitsantrag Hollenstein. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst möchte ich fest
halten, dass die Ausbildung von Journalistinnen und Journa
listen für die Qualität der journalistischen Arbeit natürlich 
tatsächlich sehr wichtig ist. Aber ich möchte auch sagen, 
dass die SRG diese Ausbildung selbst macht - nicht, dass 
man hier glaubt, es würden staatliche Mittel für die SRG ge
sprochen. Hingegen unterstützen wir z. B. das Medienaus
bildungszentrum (MAZ) in Luzern oder das Centre Romand 
de la Formation des Journalistes; das sind jährlich etwa 
1,2 Millionen Franken. Dort gehen eigentlich nicht SRG
Journalisten hin, sondern Journalisten von Zeitungen oder 
von lokalen Fernsehanstalten und privaten Anbietern, und 
das ist natürlich auch sehr wichtig. 
Wir ersuchen Sie also, beim Status, quo zu bleiben. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
hat sehr knapp, mit 11 zu 10 Stimmen, den vo'n der Minder
heit vorgelegten Antrag abgelehnt. Sie ist aber davon über
zeugt - das darf ich hier sagen -, dass es einen solchen 
Weiterbildungsartikel braucht. Das ist auch geltendes Recht. 
Dieser Weiterbildung kommt eine sehr hohe Bedeutung zu, 
gerade auch in Bezug auf die Qualität der journalistischen 

Bulletin officiel de l'Assembl6e f6d6rale 



4. März 2004 145 Nationalrat 02.093 

und redaktionellen Arbeit, die ihrerseits wieder eine Voraus
setzung ist, um auch die Unabhängigkeit dieser Medien zu 
fördern. 
Wenn Sie also diesen Artikel ersatzlos streichen, dann neh
men Sie dem Bund nicht nur die Möglichkeit, entsprechende 
Institutionen zu unterstützen, Sie sagen damit auch, dass 
dieser Bereich nicht wichtig ist. Doch das ist eine Vorausset
zung, um überhaupt die Qualität der journalistischen Arbeit 
und damit die Unabhängigkeit der Medien zu sichern. 
Ich. bitte Sie also, die Kommissionsmehrheit zu unterstützen, 
auf jeden Fall aber den Antrag Schwander abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 62 Stimmen 

Art. 85 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Aeschbacher, Vaudroz Rene) 
.... und Fernsehen sowie Aktivitäten def Nutzungsforschung 
(Art. 85a) aus der .... 

Antrag Schwander 
Streichen 

Art. 85 
Proposition de la majorite 
AdMrer au projet du Conseil faderal 

Proposition de la minorite 
(Aeschbacher, Vaudroz Rene) 
.... et de la television ainsi que des etudes d'audience 
(art. 85a) au moyen de la redevance de concession (art. 24). 

Proposition Schwander 
Biffer 

2. Abschnitt 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Stiftung für Nutzungsforschung 
Art. 85a Titel 
Aufgabe 
Art. 85a Abs. 1 
Die Stiftung für Nutzungsforschung erhebt wissenschaftliche 
Daten zur Radio- und Fernsehnutzung in der Schweiz. Sie 
ist bei ihrer Tätigkeit der Wissenschaftlichkeit verpflichtet 
und ist bei der Datenerhebung von der SRG, von anderen 
Veranstaltern und der Werbewirtschaft unabhängig. Sie 
kann bei der Datenerhebung unabhängige Sachverständige 
beiziehen. 
Art. 85a Abs. 2 
Die Stiftung sorgt dafür, dass die schweizerischen Pro
grammveranstalter und die wissenschaftliche Forschung 
über hinreichende Daten zur Radio- und Fernsehnutzung 
verfügen. Konzessionierten Veranstaltern in Berg- und 
Randregionen müssen die Daten in vergleichbarer Qualität 
zur Verfügung stehen wie den übrigen Veranstaltern. 
Art. 85b Titel 
Berichterstattung und Abgabe von Daten 
Art. 85b Abs. 1 
Die Stiftung veröffentlicht mindestens einmal jährlich die 
wichtigsten Ergebnisse ihrer Erhebungen. 
Art. 85b Abs. 2 
Sie stellt die grundlegenden Nutzungsdaten Dritten zu kos
tendeckenden Preisen zur Verfügung. Der universitären For
schung und dem Bundesamt werden die Daten unentgeltlich 
überlassen. 
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Art. 85b Abs. 3 
Der Bundesrat bestimmt die mindestens zu erhebenden Da
ten und die Modalitäten der Datenabgabe. 
Art. 85c Titel 
Organisation 
Art. 85c Abs. 1 
Die Stiftung regelt ihre Organisation und ihre Tätigkeiten in 
einem Reglement, das vom Departement zu genehmigen 
ist. 
Art. 85c Abs. 2 
Der Stiftungsrat besteht aus gleich vielen Vertreterinnen und 
Vertretern der SRG wie der übrigen schweizerischen Veran
stalter. Daneben können andere Personen in den Stiftungs
rat gewählt werden. 
Art. 85c Abs. 3 
Das Departement wählt den Stiftungsrat. Es berücksichtigt 
dabei die Vorschläge der Betroffenen. 
Art. 85d Titel 
Finanzierung 
Art. 85d Abs. 1 
Die Stiftung erhält jährlich einen Beitrag aus dem Ertrag der 
Empfangsgebühren an die Entwicklung und Beschaffung 
von Erhebungsmethoden und -systemen. 
Art. 85d Abs. 2 
Der Bundesrat legt den Betrag an lässlich der Festlegung der 
Höhe der Empfangsgebühren fest. 
Art. 85d Abs. 3 
Das Bundesamt prüft, ob die Stiftung ihre Mittel wirtschaft
lich und bestimmungsgemäss verwendet. Sie hat ihm die 
hierfür notwendigen Auskünfte zu erteilen und Einblick in die 
verlangten Unterlagen zu gewähren. Die Stiftung hat die Tä
tigkeiten nach den Artikeln 85a und 85b von allfälligen ande
ren Tätigkeiten in der Buchhaltung zu trennen. 

Antrag der Minderheit 
(Aeschbacher, Vaudroz Rene) 
Titel 
Nutzungsforschung 
Art. 85a Abs. 1 
Die SRG und die weiteren Interessierten betreiben gemein
sam eine Organisation, welche wissenschaftlich und unab
hängig Daten über die Radio- und Fernsehnutzung erheben 
lässt. 
Art. 85a Abs. 2 
Die Forschungsorganisation stellt hinreichende Nutzungs
daten den Veranstaltern, dem Bundesamt und weiteren In
teressierten zu kostendeckenden Preisen zur Verfügung. 
Grundlegende Daten werden der universitären Forschung 
und der Öffentlichkeit durch geeignete Publikationen zu
gänglich gemacht. Zur Gewährleistung gleichwertiger Da
tenqualität in Berg- und Randregionen wird die Kostende
ckung mit Beiträgen gemäss Artikel 85 erzielt. 
Art. 85a Abs. 3 
Der Bundesrat kann Vorschriften zur Sicherstellung der Un
abhängigkeit und der Wissenschaftlichkeit erlassen. 
Art. 85b-B5d 
Streichen 

Section 2 
Proposition de la majorite 
Titre 
Fondation pour les etudes d'audience 
Art. 85a titre 
Täche 
Art. 85a al. 1 
La Fondation pour les etudes d'audience collecte des don
nees sur I'utilisation de la radio et de la television en Suisse. 
Elle exerce son activite de maniere scientifique et collecte 
les donnees en toute autonomie par rapport a la SSR, a 
d'autres diffuseurs et au secteur de la publicite. Elle peut 
s'adjoindre les services d'experts independants. 
Art. 85a al. 2 
La fondation veille a ce que les diffuseurs suisses et les 
chercheurs scientifiques disposent de suffisamment de don
n60s sur I'utilisntion da In radio et da In television. Las diffu-
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seurs concessionnaires dans les regions peripMriques ou 
de montagne doivent disposer de donnees de qualite com
parable a celles des autres diffuseurs. 
Art. 85b titre 
Information du public et remise des donnees 
Art. 85b a/. 1 
La fondation publie au moins une fois par an les principaux 
resultats de ses etudes. 
Art. 85b a/. 2 
Elle met les donnees fondamentales des etudes d'audience 
a la disposition de tiers a des prix couvrant les coOts. Elle les 
fournit gratuitement a I'office ainsi qu'a la recherche universi
taire. 
Art. 85baJ. 3 
Le Conseil federal determine les donnees qui doivent etre 
col1ectees dans tous les cas ainsi que les modalites de re
mise des don ne es. 
Art. 85e titre 
Organisation 
Art. 85e a/. 1 
La fondation edicte un reglement concernant son organisa
tion et ses activites, lequel doit etre approuve par le departe
ment. 
Art. 85e a/. 2 
Le conseil de fondation se compose d'autant de represen
tants de diffuseurs suisses que de la SSR. D'autres per
sonn es peuvent egalement faire partie du conseil. 
Art. 85e a/. 3 
Le departement elit le conseil de fondation. A cet effet, iI 
prend en consideration les propositions des milieux concer
nes. 
Art. 85d titre 
Financement 
Art. 85d a/. 1 
La fondation relt0it chaque annee une contribution issue du 
produit de la redevance pour developper et acquerir des me
thodes et des systemes de collecte de donnees. 
Art. 85d a/. 2 
Le Conseil federal fixe le montant a affecter 10rsqu'iI deter
mine le montant de la redevance de reception. 
Art. 85d a/. 3 
L.:office verifie si la fondation utilise ses ressources finan
cieres selon le critere de la rentabilite et conformement aux 
prescriptions. Elle est tenue de lui fournir les renseigne
ments necessaires a la surveillance et de lui garantir I'acces 
aux documents exiges. La fondation veille ace que ses acti
vites au sens des articles 85a et 85b soient separees dans 
la comptabilite des autres activites eventuelles. 

Proposition de /a minorite 
(Aeschbacher, Vaudroz Rene) 
Titre 
Etudes d'audience 
Art. 858 a/. 1 
La SSR et les autres organes interesses gerent en commun 
une organisation qui collecte de maniere scientifique et en 
toute autonomie les donnees sur I'utilisation de la radio et de 
la television en Suisse. 
Art. 85a a/. 2 
L.:organisation met les donnees des etudes d'audience suffi
santes a la disposition des diffuseurs, de I'office federal et 
d'autres organes interesses a des prix couvrant les coOts. 
Les donnees fondamentales sont accessibles a la recherche 
universitaire et au public par le biais de pUblications appro
priees. Aux fins de garantir une qualite egale des donnees 
dans les regions peripheriques et de montagne, la couver
ture des coOts est assuree par les contributions prevues a 
I'article 85. 
Art. 85a a/. 3 
Le Conseil federal peut edicter des regles garantissant I'au
tonomie de I'organisation et le caractere scientifique des 
travaux. 
Art. 85b-85d 
Blfter 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Schwander 
zu Artikel 85 wurde schon begrOndet. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Hier möchte Ihnen die Minder
heit ein anderes Konzept vorstellen als jenes der Kommissi
onsmehrheit. Sie ersehen aus der Fahne, dass der Bundes
rat für die Forschung eigentlich eine kurze Bestimmung 
vorgeschlagen hat. Es braucht die Forschung; wir müssen 
Genaueres über die Art des Medienkonsums wissen, und es 
ist unbestritten, dass das gemacht werden muss. 
Die Mehrheit hat diese Aufgabe im Konzept einer Stiftung für 
Nutzungsforschung umgesetzt, und das ist in eine sehr auf
wendige und auch etwas langfädige Gesetzgebung gefasst. 
Wie Sie sehen, erstreckt sie sich auf Ihrer Fahne über die 
Seiten 66, 67 und 68. 
Demgegenüber stellt das Konzept der Minderheit einige we
nige, wichtige Grundsätze im Gesetz fest und überlässt 
nachher der Institution Nutzungsforschung die weitere Aus
gestaltung. Das läuft also von der Idee her absolut kongru
ent mit dem, was wir in Artikel 60a mit dem Publikumsrat 
ebenfalls gemacht haben. Dies als Hinweis vor allem an die 
bürgerliche Ratshälfte. 
Was will die Minderheit konkret mit dem Konzept Nutzungs
forschung? Es soll von den Interessierten und der SRG ge
meinsam eine Organisation geschaffen werden, welche 
erstens wissenschaftlich und unabhängig Daten über die 
Radio- und Fernsehnutzung beschafft. Als Zweites möchten 
wir, dass diese Forschungsorganisation diese Nutzungsda
ten auch zur Verfügung stellt - dem Bundesamt selbstver
ständlich, aber auch weiteren Interessierten, und zwar nicht 
nach Belieben, sondern zu kostendeckenden Preisen. Auch 
hier bauen wir ein Marktelement ein. 
Zum Dritten müssen die Daten natürlich auch der Forschung 
und der Offentlichkeit zugänglich gemacht werden. Schliess
lich muss auch eine Möglichkeit gefunden werden, dass die 
Berg- und Randregionen bei der Kostendeckung nicht zu 
kurz kommen. Als generelle Vorschrift in Artikel85a Absatz 3 
beantragen wir, dass der Bundesrat Vorschriften zur Sicher
steIlung der Wissenschaftlichkeit aufstellen kann. Dies der 
Inhalt des Antrages. 
Zur BegrOndung ganz kurz Folgendes: Nutzungsforschung 
ist keine Staatsaufgabe und muss auch nicht über eine vom 
Staat einzurichtende Stiftung erfolgen. Der Antrag zielt auf 
eine unabhängige Branchenlösung der Interessierten ab, 
und die Rechtsform ist so zu wählen, dass sie vernünftig ist 
und den Interessierten entspricht. Die Nutzungsforschung 
soll grundsätzlich auch kostendeckend sein - deshalb die 
Kostenpflichtigkeit in unserem Antrag. Diejenigen Unterneh
men, die diese Daten brauchen, sollen sie auch bezahlen; 
das ist ein rein marktwirtschaftliches Konzept. 
Ich möchte Ihnen also beliebt machen, dass Sie In einem 
kurzen Artikel 85a, der natürlich über Artikel 85 eingeleitet 
wird, all das verpacken, was in Artikel 85a in der Fassung 
der Mehrheit der Kommission über zwei Seiten hinweg aus
führlich und in allen Details geregelt wird. Wir beantragen 
also eine kurze, schlanke, einfache Gesetzgebung, die das 
Notwendige festhält und das Übrige den Playern, den Bran
chenpartnern, überlässt. 
Ich kann abschliessend vielleicht noch diesen Hinweis ge
ben: Diese Alternative ist ganz am Schluss in die zweite Le
sung der Kommission gekommen. Wir waren unter Zeit
druck, wir wollten die Beratung vor der letzten Session ab
schliessen, und da konnten wir kaum mehr über diese 
Alternative diskutieren. Wir wussten auch nicht, wie die 
Branchenleute darauf reagieren würden. In der Zwischenzeit 
sind meine Informationen die, dass nicht nur die SRG das 
begrüssen würde, sondern auch die übrigen Branchenpart
ner, die hier involviert sind und gemeinsam handeln müssen. 
Es lohnt sich also, auf dieses Alternativkonzept einzu
schwenken, eine schlankere Gesetzgebung zu machen, die 
etwas kompliziertere Lösung mit einer unabhängigen Nut
zungsstiftung mit allem Drum und Dran wegzulassen und 
das auszubauen, was heute schon besteht, es aber weiter
zuentwickeln und zu verbessern. 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich werde wie Herr Aeschbacher 
auch zu den Artikeln 85 und 85a reden, weil die beiden 
Dinge zusammengehören. 
Die SP-Fraktion wird für die Mehrheit und nicht für die Min
derheit stimmen, dies aus zwei Gründen: 
1. Zunächst besteht bezüglich der Finanzierung insofern ein 
Unterschied, als die Minderheit in Artikel 85 die Konzessi
onsabgabe zur Finanzierung heranziehen will. Wir sind uns 
einig: Der Hauptpart der Finanzierung wird durch Erlöse aus 
dem Zurverfügungstellen der Daten erzielt. Aber es braucht 
noch eine zusätzliche Finanzierungsquelle. Gemäss Minder
heit Aeschbacher ist das die Konzessionsabgabe, bei der 
Fassung der Mehrheit sind es die Gebühren. 
Die Mittel aus der Konzessionsabgabe haben wir aber in Ar
tikel 24 bereits verteilt. Dort haben wir festgehalten, dass 
dieses Geld - wir reden von 3 bis 4 Millionen Franken pro 
Jahr - für spezifische Forschung und für die Archivierung 
von Radio- und Fernsehsendungen gebraucht werden soll. 
Damit stehen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung, weil die 
anderen beiden Zwecke sie ohne weiteres beanspruchen. 
2. Wir sind der Überzeugung, dass die Version der Mehrheit 
eine durchdachtere und klarer strukturierte Lösung bringt. 
Beide - Mehrheit wie Minderheit - lagern ja aus der SRG 
aus, beide ziehen auch die privaten Veranstalter bei, aber 
die Mehrheit hat bezüglich der Organisation und der Frage, 
wie die SRG und die Privaten in der Stiftung vertreten sind, 
bezüglich Finanzierung, Publikationspflichten usw. ein 
durchdachteres und überzeugenderes Konzept. In der Fas
sung der Minderheit ist unseres Erachtens zu vieles dem 
Bundesrat überlassen. Angesichts der Vergangenheit und 
des umstrittenen Charakters, den die Publikumsforschung 
zwischen Privaten und SRG angenommen hat, dünkt es uns 
besser, wenn wir auf Gesetzesstufe die Klarheit schaffen, 
die nötig ist, um nachher die Konflikte nicht auf anderer 
Ebene zu haben. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen. 

Föhn Peter (V, SZ): So, wie ich die Artikel 85 und 85a lese, 
gibt die Minderheit der SRG einen nicht mehr einholbaren 
Vorsprung. Nutzungsforschung - oder wie man das auch im
mer nennen will - macht jedes Unternehmen aus freien 
Stücken oder müsste dies zumindest machen. Ansonsten 
macht es irgendwo einen Fehler, meine ich, insbesondere 
bei dieser GrÖssenordnung. Solche Vorschriften, wie sie 
jetzt in den Artikeln 85 und 85a vorgegeben werden, macht 
man wohl nur kranken Gesellschaften. Aber einer gesunden 
Unternehmung, davon bin ich überzeugt, muss man das 
nicht vorschreiben. 
Deshalb - so, wie ich das heute beurteilen kann - bin ich 
eher dafür, dass man das alles streicht. Der Ständerat 
könnte das, wenn es unbedingt etwas braucht, dann noch 
hineinbetten. Aber ich muss schon sagen: Es ist momentan 
natürlich sehr, sehr umständlich, wie es hier formuliert ist. Es 

, wurde heute schon gesagt: In der Kommission hat man sich 
da zu wenig Zeit genommen. 
Ich bitte, jetzt nicht solche "Pferdefüsse» aufzunehmen, da
mit man das im Ständerat vielleicht noch einmal näher be
handeln und dort dann richtig darauf eingehen kann. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um die Frage, wie 
die Publikumsforschung geregelt werden soll. Soll sie wie 
bisher im Rahmen des SRG-Forschungsdienstes durchge
führt werden? Das schlägt Ihnen der Bundesrat vor. Oder 
soll sie neu im Rahmen einer Stiftung für Nutzungsfor
schung geregelt sein? Das schlägt Ihnen die Mehrheit vor. 
Oder soll sie im Rahmen einer aus SRG und anderen Inter
essierten bestehenden Organisation abgewickelt werden? 
Das ist der weitere Vorschlag. 
Es ist richtig: Es ist noch nicht alles sehr ausgegoren. Aber 
das ist ja das Faszinierende an der parlamentarischen Ar
beit, dass ein solehes "Früchtchen .. immer noch weiter rei-
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fen kann. Vielleicht wird die "Sonne» des Ständerates zu 
einem weiteren Reifungsprozess beitragen können. 
Aus diesem Grund ist der Bundesrat durchaus damit einver
standen, dass jetzt einmal einstweilen die Lösung der Mehr
heit - die Stiftungsvariante - gewählt wird. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es wurde jetzt 
verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dieses Konzept 
nicht ausgereift sei. Aber ich möchte noch einmal darauf hin
weisen, was die Kommission da selber konstruiert hat. Wir 
haben das in der zweiten Lesung mit 18 zu 2 Stimmen gut
geheissen. Ich möchte deshalb noch einmal den Hinter
grund zeigen. 
Herr Föhn, Sie sagen jetzt, dass man alles streichen soll und 
dass der Ständerat sich dann damit befassen soll. Wenn wir 
keine Vorgabe machen, wird sich der Ständerat so nicht da
mit befassen. 
Die Idee war doch die: Heute wird die Publikumsforschung 
mit d,en Gebührengeldern der SRG sozusagen als SRG-Auf
gabe betrieben. Sie wird zwar unabhängig organisiert, damit 
sie eine gewisse Selbstständigkeit hat, aber die SRG be
stimmt letztlich über diese Publikumsforschung. Wir haben 
jetzt gesagt, dass im Sinne unseres dualen Modells diese 
Publikumsforschung, die Nutzungsforschung, nicht mehr nur 
eine Sache der SRG sein kann, sondern dass da alle, eben 
auch die Privaten, genau gleich mit einbezogen sein sollen. 
Um das zu gewährleisten, muss diese Nutzungsforschung 
neutralisiert, aus der SRG herausgelöst und verselbststän
digt werden, damit alle Beteiligten dann die Möglichkeit ha
ben, auf die Vorgaben und den Inhalt mit einzuwirken. Das 
gibt dann ein gemeinsames Projekt der SRG zusammen mit 
allen anderen Privaten, die auch Leistungsaufträge erhalten. 
Das ist das Konzept der Kommission, und es ist sogar von 
Herrn Aeschbacher nicht bestritten, dass wir hier etwas 
Neues, von der SRG Unabhängiges, brauchen. Das ist auch 
im Sinne der privaten Anbieter, die das unterstützen und sa
gen, das sei gut. Sie haben damit auch eine Möglichkeit, 
ihre Interessen, ihre Anliegen in die Nutzungsforschung ein
zubringen. Das war die Idee. Ich möchte Sie bitten, das jetzt 
nicht einfach zu streichen, sonst überlassen Sie die ganze 
Publikums- und Nutzungsforschung wieder der SRG allein, 
die dann aus den öffentlichen Geldern das für sich finanziert 
und definiert. Das kann ja nicht die Meinung von Herrn Föhn 
sein. 
Deshalb möchte ich Sie bitten: Stimmen Sie unserer Kon
zeption einer unabhängigen Nutzungsforschung zu. 
Jetzt gibt es noch die Differenz zum Antrag der Minderheit 
Aeschbacher, die möglichst wenig im Gesetz regeln möchte, 
die jedoch die .unabhängige Nutzungsforschung auch befür
wortet. Sie will aber eine geringere Regelungsdichte im Ge
setz. 
Die Kommissionsmehrheit hat diese intensive Regelungs
dichte - mit 18 zu 2 Stimmen - gewählt, weil es hier wichtig 
ist, dass gewisse Grundsätze auch abgesichert werden: die 
Grundsätze über die Organisation, die Finanzierung usw. Es 
war uns als Kommissionsmehrheit wichtig, dass das klar 
vorgegeben wird. Sonst überlassen wir das der Selbstorga
nisation der SRG und der Privaten. Ich weiss nicht, ob sich 
dann auf korrekte Weise ein Gleichgewicht einstellt. Das ist 
der Grund, weshalb Ihnen die Kommissionsmehrheit ein 
Konzept unterbreitet, das eine etwas grössere Detaifregulie
rung hat. 
Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied zur Konzeption 
der Minderheit Aeschbacher: Herr Aeschbacher möchte al
les aus der Konzessionsabgabe finanzieren. Wir sind der 
Meinung, dass das eigentlich auch von den Gebühren ge
deckt ist. Die Gebühren sollen hier mit dafür verwendet wer
den. Sie werden nämlich heute von der SRG auch dafür 
verwendet. Auch das spricht dafür, dass wir die Fassung der 
Kommissionsmehrheit unterstützen. 
Die Kommissionsmehrheit bittet Sie in diesem Sinne - wie 
gesagt mit 18 zu 2 Stimmen -, diese Nutzungsforschung un-

, abhängig zu konstituieren und auch die Form der Stiftung 
gemäss Kommissionsmehrheit zu bestätigen. 
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Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 155 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 68 Stimmen 

Art. 86 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die unabhängige Behörde für die Aufsicht bei Radio und 
Fernsehen (Unabhängige Aufsichtsbehörde) besteht aus 
neun bis elf Mitgliedern. 
Abs.2 
Der Bundesrat wählt die Mitglieder der Unabhängigen Auf
sichtsbehörde und .... 
Abs.3 
Der Unabhängigen Aufsichtsbehörde nicht .... 

c. Mitglieder von Organen schweizerischer Programmveran
stalter sowie Personen .... 
Abs.4 
.... Unvereinbarkeit aus der Unabhängigen Aufsichtsbehörde 
aus. 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs.2 
Der Bundesrat wählt die Mitglieder der Unabhängigen Auf
sichtsbehörde. Diese konstituiert sich selber. 

Antrag SchWer 
Abs.2 
Die Bundesversammlung wählt .... 

Art. 86 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~Autorite independante de surveillance en matiere de radio
television (autorite independante de surveillance) est com
posee de neuf a onze membres. 
AI. 2 
Le Conseil federal nomme les membres de I'autorite inde
pendante de surveillance et en designe le president et les 
vice-presidents. 
AI. 3 
Ne peuvent pas faire partie de I'autorite independante de 
surveillance: 

c. les membres des organes des diffuseurs suisses ainsi 
que leur personnel. 
AI. 4 
.... elle se retire de I'autorite independante de surveillance 
au plus tard .... 

Proposition Leutenegger Filippo 
AI. 2 
Le Conseil federal nomme les membres de I'autorite inde
pendante de surveillance. Celle-ci se constitue elle-mame. 

Proposition SchWer 
AI. 2 
~Assemblee federale nomme .... 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Einzelantrag von 
Herrn Schlüer ist zurückgezogen worden. Ich bitte Herrn 
Leutenegger, nicht nur seinen Antrag zu Artikel 86, sondern 
auch seine Anträge zu den Artikeln 87 und 97 zu begründen. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Es geht hier um eine für 
mich sehr, sehr wichtige Frage, und zwar um die publizisti
sche Kontrolle. Ich weiss, dass sie vielleicht in diesem Rat 
nicht so stark gewichtet wird. Aber wenn wir von der Unab
hängigkeit der Medien sprechen, auch bei der SRG, ist die 
publizistische Unabhängigkeit ein zentrales Gut. 

In den Artikeln 86, 87 und 97 wird das Verhältnis zur UBI ge
regelt, der Unabhängigen Beschwerdeinstanz, die ja die 
Aufgabe hat, Konzessionsbeschwerden zu prüfen, also zu 
prüfen, ob im Programm die Konzession verletzt wird. Heute 
wird in der SRG eine Ombudsstelle geführt. Sie ist aber eine 
Beschwerdeinstanz, eine eigene, die z. B. von DRS, TSR 
und TSI gestellt wird. Das ist eine Eigenkontrolle, eine 
Selbstkontrolle, die die SRG führt. Das wird übrigens auch in 
der ganzen Printbranche gemacht. Diejenigen Unterneh
men, die das machen, die nämlich eine Ombudsstelle füh
ren, haben eine Eigenkontrolle. Hier geht es um ein ganz 
wichtiges Rechtsgut. Wir müssen sowohl bei der SRG als 
auch bei den privaten Veranstaltern unbedingt vermeiden, 
dass der Staat Zugriff auf die publizistische Kontrolle kriegt. 
Die Ombudsstelle ist ein wichtiges publizistisches Kontrollin
strument. Das heisst, es muss unabhängig von der UBI ge
führt werden. 
Der Antrag, den wir hier haben, geht genau in die umge
kehrte und falsche Richtung. Die UBI wird vom Bundesrat 
gewählt; er will sogar noch den Präsidenten und Vizepräsi
denten bestimmen. Nachher werden die Ombudsstellen, die 
eine wichtige Kontrollfunktion im Programm haben, auch 
noch der UBI unterstellt. Damit hat der Bundesrat, also die 
politische Behörde, indirekt bis zuunterst Zugriff auf die pu
blizistische Kontrolle. Das ist eine fatale Entwicklung. Wenn 
Sie das annehmen, dann begehen Sie im publizistischen 
Bereich - ich muss es leider sagen - eine grosse Sünde. 
Das kommt nicht gut heraus. 
Darum bitte ich Sie, meine Anträge zu unterstützen. 
Wenn ich das noch sagen darf: Ich muss da meine Erfah
rung einbringen; ich habe 25 Jahre im publizistischen Be
reich verbracht. Das wäre keine gute Entwicklung, das 
können Sie mir glauben. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich bitte Herrn Berberat, 
auch gleich seinen Antrag zu Artikel 97 zu begründen. 

Berberat Didier (S, NE): Dans I'actuelle loi federale sur la 
radio et la television de 1992, I'article 5 garantit I'indepen
dance et I'autonomie des diffuseurs, qui decoulent directe
ment de I'article 93 de la Constitution. 
~article 5 alinea 1 prevoit que «Ies diffuseurs con~ivent 
librement leurs programmes. IIs en assument la responsabi
lite». Cette disposition enterine cette responsabilite edito
riale, en precisant a I'alinea 3 de I'article 5 que «nu I ne peut 
se prevaloir de la presente loi pour exiger d'un diffuseur la 
diffusion d'une production ou d'une information determi
nee». Cette disposition a toujours permis de maintenir la Ii
berte redactionnelle de tout diffuseur et le choix des diffe
rents sujets a traiter. 11 est arrive dans quelques circonstan
ces que la notion d'acces a I'antenne soit invoquee par des 
tiers, notamment en periode de votation ou d'election. Ces 
requates ont a chaque fois pu atre evitees, d'une part en jus
tiflant le choix redactionnel et I'independance des journalis
tes, d'autre part gräce aux garde-fous prevus par la loi fede
rale. 
Le projet de revision totale de la loi reprend cette disposition 
a son article 6 sous le mame titre «Independance et autono
mie». Inutilement, et a I'encontre de I'article 6, le projet pro
pose, a I'article 97 alinea 3 lettre b concernant les organes 
de mediation, une disposition qui prevoit desormais la possi
bilite d'examen relatif «au refus par un diffuseur suisse d'ac
corder I'acces au programme». Cette nouvelle norme est 
aus si reprise a I'article 101 alinea 3, concernant I'autorite in
dependante d'examen des plaintes qui pourrait se pronon
cer sur la question du refus d'acces. 
En inscrivant dans le projet de revision totale de la LRTV la 
possibillte pour le mediateur eH'autorite independante de 
plainte de se prononcer sur des refus d'acces a I'antenne, le 
projet, a notre sens, ouvre une breche considerable, 
puisqu'iI s'agit de traiter non plus des emissions diffusees, 
mais des refus opposes a des tiers d'acceder a I'antenne. La 
responsabilite redactionnelle et la liberte qui lui est liee sont 
donc toucMas da pleln fOuet, car on vlse la I'absence 
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d'emission. De c~tte fa~on, et de maniere indirecte, le projet 
ouvre un nouveau champ d'examen au mediateur et a 
I'AIE?, qui va entrer en conflit avec la liberte et la responsa
bilite redactionnelle de tout diffuseur. Le pire est certaine
ment le fait d'offrir atout plaignant la faculte de se plaindre, 
de ne pas avoir ete pris en compte, d'avoir ete delaisse ou 
d'avoir ete boycotte. 
Le Tribunal federal a deja dO a deux reprises se prononcer 
sur des demandes concernant I'acces a I'antenne, une fois 
dans un cas Tamborini contre TSR en 1999 et la seconde 
fois, de maniere encore plus eclatante, dans I'affalre Franz 
Weber contre TSR en 2001. Dans les deux cas, le Tribunal 
federal a confirme I'importance de I'article 5 de la loi actuelle 
et a refuse tout droit d'acces a I'antenne pour une oplnion ou 
une information donnee. 
Cette jurisprudence demontre I'aspect sensible de cette pro
blematique, surtout quand elle est liee au traitement des 
droits populaires, petitions, votations, etc. A notre sens, iI est 
indispensable qu'au titre de la defense de la responsabilite 
redactionnelle et de son corollaire qui est la liberte, on pro
pose la suppression de la faculte d'examiner par les media
teurs et I'AIEP les questions d'acces a I'antenne, du simple 
fait qu'elles ne sont pas liees a des emissions diffusees, 
mais ades choix redactionnels. Le risque est grand, avec 
ces deux dispositions, que des groupes prives utilisent cette 
possibilite pour faire valoir leur point de vue independam
ment de tout intarat d'information ou de traitement redaction
nel. J'insiste sur le fait que ces dispositions seront utilisees a 
toutes les sauces pour faire valoir n'importe quel droit d'atre 
present a I'antenne. Or, le systeme d'examen ne doit viser 
que des emissions diffusees, et en aucun cas ce qui n'a pas 
ete diffuse a I'antenne. A cet egard, les diffuseurs locaux et 
regionaux comme la SSR en demandent la suppression car 
ces medias doivent pouvolr rester independants, surtout sur 
un terrain de proximite. 
Au vu de ce qui precede, je vous demande instamment, au 
nom de la liberte redactionnelle des journalistes, de suppri
mer les articles 97 alinea 3 lettre b et 101 alinea 3 lettre b 
qui, a n'en point douter, engendreraient un travail juridique 
inutile au vu de la liberte redactionnelle reconnue par la 
Constitution et du principe d'independance prevu a l'article.6 
de la loi, De toute maniere, s'il y a boycott ou discrimination, 
les droits actuels et futurs sont suffisants, ce qui a d'ailleurs 
ete reconnu dans deux cas par le Tribunal federal. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Zum Antrag Berberat: Es 
geht um die Frage des Zugangs zu einer Sendung. Das 
Problem ist nicht neu, und das Problem ist auch schon 
mehrfach abgehandelt worden. Die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung sagt, im Prinzip gebe es kein Recht auf Zu
gang zu einer Sendung, ausser in speziellen Fällen. Ein sol
cher spezieller Fall kann vor Wahlen vorliegen, wenn eine 
politische Partei oder ein Kandidat zu einer Diskussion oder 
zu einer Sendung, in der alle Kandidaten vorgestellt werden, 
nicht zugelassen würde. Dann könnte ein solcher Fall vorlie
gen. 
Bis jetzt war allerdings dieses Problem unserem Departe
ment zugeteilt. Wir hatten die Freude, über solche Fragen zu 
entscheiden. Eine dieser Fragen stellte sich, als eine Initia
tive lanciert wurde und das dann in der .. Tagesschau» nicht 
rapportiert wurde. Der Initiant war beleidigt und sagte, er 
habe ein Recht, dass die Tatsache, dass er eine Initiative 
lanciert habe, in der .. Tagesschau» käme. Da gab es ein rie
siges Verfahren, hin und her, Bundesgericht, Departement, 
Bakom. Wir stritten uns, wer zuständig sei. Jetzt wollen wir 
das, weil es die Programmgestaltung angeht, der UBI ge
ben. Es ist also nicht so, dass wir ein neues Problem schaf
fen, sondern wir lagern es von der administrativen bzw. 
politischen Behörde in die unabhängige UBI aus. 
Von daher ersuche ich Sie, das zu belassen. Sonst ist nur 
wieder nicht geregelt, wer zuständig ist. 
Was die übrigen Anträge, also die Anträge Leutenegger Fi
lippo und SChlüer, angeht, ersuche ich Sie, der Mehrheit zu 
folgen, und ich bin gewiss, dass die Kommissionssprecher 
das noch näher begründen können. 
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leutenegger Filippo (RL, ZH): Herr Bundesrat, ich möchte 
von Ihnen wissen, ob Sie mit den Ombudsstellen der SRG 
bisher gut gefahren sind und ob Sie das zur Eigenkontrolle 
zählen. Die UBI wird ja vom Bundesrat gewählt. Sehen Sie 
da keine publizistischen und politischen Probleme? 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Nur um es klarzustellen, 
Herr Leutenegger: Ich habe zum Antrag Berberat gespro
chen und nicht zu Ihrem Antrag. Ihre Frage hängt mit Ihrem 
Antrag zusammen; den hätte ich eigentlich den Kommis
sionssprechern überlassen. 
Aber wenn Sie mich schon fragen: Ja, ich - aber nicht als 
Departementsvorsteher, sondern als gelegentlicher Fern
sehzuschauer, selbst als gelegentliches Objekt von schwei
zerischen Fernsehsendungen - bin durchaus gut gefahren 
mit dieser Institution. Ich glaube aber, dass die privaten Ver
anstalter sich selbst nicht je eine eigene solche Institution 
anschaffen müssen. Wir möchten, dass das sprach regional 
gemacht wird. Sonst müssen diese privaten Veranstalter 
diese Institution mit einem relativ grossen Aufwand einrich
ten: Sie müssen jemanden suchen, der das Amt überneh
men könnte; der Gute geht dann in sein Amt, hat nie 
irgendetwas zu tun; wenn dann etwas kommt, ist er überfor
dert. Das ist nicht wie der Ombudsmann bei der SRG. Der 
muss tagtäglich oder vor allem am Samstagmorgen nach 
der .. Arena»-Sendung am Freitag in den Einsatz. Der ist das 
gewohnt. Von daher wäre es gut, wenn hier eine gewisse 
Kohärenz, mindestens eine sprachregionale, geschaffen 
werden könnte. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Leutenegger, das 
Reglement lässt leider - oder zum Glück - nur eine Frage 
zu. (Heiterkeit) 
Herr Bundesrat, Herr Berberat möchte Ihnen eine Frage 
stellen. 

Berberat Didier (S, NE): Juste une petite question, 
Monsieur le conseiller federal: vous rendez-vous compte 
qu'en laissant subsister ces deux alineas, vous ouvrez une 
breche importante parce que vous laissez croire qu'iI y a 
un droit d'acces a I'antenne? Ce n'est pas une question 
de competence, a notre sens, mais d'ouverture d'une bre
che. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Nein, wir sind eben nicht 
dieser Meinung. Wir öffnen keine Bresche, denn dje Frage 
steht schon längst im Raum. Es gibt Leute, politische Par
teien, Verbände, die finden, sie seien zu Unrecht von einer 
Sendung ausgeschlossen worden. Dieses Gefühl kann ih
nen niemand nehmen. Sie wehren sich .. Wie wehren sie 
sich? Bis jetzt haben sie sich bei unserem Departement ge
wehrt. Das ist nicht richtig. Wir sagen nur: Wenn ihr euch 
wehrt, dann bitte via UBI. Materiell begründen wir hiermit 
keinen Anspruch. Der Anspruch besteht auch tatsächlich in 
gewissen Fällen; in gewissen, ganz seltenen Fällen kann es 
so sein, dass die Nichtnennung in einer Sendung jemanden 
in seinen Rechten tatsächlich verletzt. Das gibt es, und das 
muss dann geregelt werden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Zum Antrag Leu
tenegger Filippo bei Artikel 86 möchte ich nicht Stellung neh
men, der lag in der Kommission nicht vor. Es ist auch nicht 
matchentscheidend, ob der Bundesrat jetzt auch den Präsi
denten oder nur die Mitglieder wählt. Das stand nicht zur De
batte, und ich kann mich als Kommissionssprecher nicht 
dazu äussern. 
Ich möchte aber etwas zu seinen Anträgen zur Ombuds
stelle sagen, Herr Bundesrat Leuenberger Ist teilweise 
schon darauf eingegangen: Die Konstruktion der Kommis
sion sieht vor, dass wir eine sprachregionale Ombudsstelle 
schaffen, die dann für alle Veranstalter zuständig ist, also 
sowohl für die SRG-Veranstalter als auch fOr die jeweiligen 
Privaten mit Leistungsauftrag. Diese Konstruktion ist be
wusst so gewählt, dies aus zwei Gründen: 
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1. Wir hätten sonst einfach eine Vielzahl von Ombudsstellen. 
Jeder Veranstalter müsste eine Ombudsstelle einrichten, 
was für den Zuschauer oder Zuhörer eine recht verwirrliche 
Sache wäre, er müsste dann zuerst einmal an die richtige 
Adresse kommen. Wir finden eigentlich Folgendes richtig: 
Wenn man jetzt schon eine Gleichbehandlung der verschie
denen Anbieter schafft - wir gehen davon aus, dass das 
dann vielleicht fünfzig oder mehr Anbieter sind, die da auf 
dem Markt sein werden -, sollte man hier auch eine sprach
regionale Ombudsstelle für alle schaffen. 
2. Das hat auch den Vorteil, dass wir dann eine einheitliche 
Praxis in der Behandlung von Beschwerden entwickeln. Das 
ist kein Zeichen des Misstrauens gegen die Tätigkeit der bis
herigen Ombudsstelle der SRG. Aber jetzt haben wir im Ge
setz nicht mehr nur die SRG mit dem Leistungsauftrag, 
sondern eben noch eine Vielzahl anderer. Wir sind über
zeugt, dass es für diese anderen und die Kleinen auch ein 
sehr grosser Aufwand ist - administrativ, bürokratisch und 
so -, und wir möchten sie davon entlasten, indem wir 
sprach regional für alle eine Ombudsstelle als AnlaufsteIle 
schaffen. 
Das ist die Motivation der Kommissionsmehrheit für ihre 
Konzeption. 
Ich glaube nicht, Herr Leutenegger, dass es matchentschei
dend ist. Ihr Konzept führt einfach zu einer Vervielfachung 
von Institutionen, denn jeder wird gezwungen sein, eine sol
che Ombudsstelle einzurichten und Leute zu suchen und zu 
administrieren usw., und das wollten wir verhindern. 
Wichtig scheint mir aber noch Folgendes: Sie haben darauf 
hingewiesen, dass diese Ombudsstellen der UBI unterstellt 
und durch sie gewählt würden und infolgedessen nicht unab
hängig seien. Die UBI selber hat schon eine gewisse Unab
hängigkeit, obwohl sie ursprünglich vom Bundesrat gewählt 
worden ist. Auch wenn eine solche Institution vom Bundesrat 
gewählt wird, ist sie unabhängig, sofern der Bundesrat in der 
Sache keinerlei Durchgriffsrechte hat, und diese hat er hier 
explizit nicht. Das Gesetz sichert der UBI ihre Unabhängig
keit zu; der Bundesrat hat keine Interventionsmöglichkeit be
züglich der Tätigkeit der UBI. Das haben wir gesetzlich ganz 
klar eingegrenzt. Deshalb würde ich hier nicht konstruieren 
und sagen, die UBI sei unselbstständig, folglich seien auch 
die Ombudsstellen, die von der UBI gewählt würden, un
selbstständig. 
Die Kommission schlägt Ihnen hier für die Praxis eine einfa
chere Lösung vor, eine abgespeckte Lösung mit einer statt 
mit fünfzig Ombudsstellen. Wir glauben nicht, dass damit die 
UnabhäIJgigkeit irgendwie infrage gestellt wäre. 
Zum Antrag Berberat möchte ich mich nicht äussern; er lag 
in der Kommission nicht vor. Herr Bundesrat Leuenberger 
hat Ihnen dazu seine Interpretation gegeben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 87 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 79 Stimmen 

Art. 87 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde ist zuständig für: 
a. die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften über 
Werbung, Verkaufsangebote und Sponsoring, die in diesem 
Gesetz (Art. 4, 5 und 9 bis 16), den Ausführungsvorschriften, 
gen Konzessionen sowie den einschlägigen internationalen 
Ubereinkommen enthalten sind; 
b. die Behandlung von Beschwerden über den Inhalt redak
tioneller Sendungen (Art. 100); 
c. die Wahl und die Beaufsichtigung der Ombudsstellen 
(Art. 97). (Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2 
Sie erstattet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs.1 

C. streichen 

Art. 87 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~autorite independante de surveillance est chargee de: 
a. veiller au respect des .dispositions concernant la publicite, 
les offres de vente et le parrainage de la presente loi (art. 4, 
5 et 9 Ei 16), de ses dispositions d'execution, des concessi
ons et des accords internationaux applicables; 
b. de traiter les plaintes concernant le contenu des emis
sions redactionnelles (art. 100); 
c. d'instituer et de surveiller les organes de mediation. (Biffer 
le reste de I'alinea) 
AI. 2 
Chaque annee, elle fait rapport de ses activltes au Conseil 
federal. 

Proposition Leutenegger Rlippo 
AI. 1 

c. Biffer 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 70 Stimmen 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde bestimmt für die Regio
nen der Landessprachen je .... 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Die Ombudsstellen stehen unter der Aufsicht der Unabhän
gigen Aufsichtsbehörde. 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs.1 
Die unabhängigen Ombudsstellen werden von den jeweili
gen Veranstaltern bestellt. 
Abs.4 
Streichen 

Antrag Berberat 
Abs.3 

b. Streichen 

Art. 97 
Proposition de la commlsslon 
AI. 1 
~autorite independante de surveillance designe pour cha
que region linguistique un organe independant de mediation, 
qui lui est administrativement rattacM. 
AI. 2 
Biffer 
AI. 3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
Les organes de mediation sont soumis Ei la surveillance de 
I'autorite independante de surveillance. 

Proposition Leutenegger Filippo 
AI. 1 
Les organes de mediation independants sont designes par 
chaque diffuseur. 
AI. 4 
Biffer 

Proposition Berberat 
AI. 3 

b. Sifrer 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Leutenegger 
Filippo ist mit der Abstimmung zu Artikel 87 erledigt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 132 Stimmen 
Für den Antrag Berberat .... 29 Stimmen 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Die Aufsichtsbehörde ist .... Weisungsrecht nach Artikel 110 
Absatz 2 dieses Gesetzes. 

Art. 88 
Proposition de la commission 
~autorite independante de surveillance est autonome .... Le 
droit de donner des instructions selon I'article 110 alinea 2 
de la presente loi est reserve. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde kann sich in Kammern 
mit selbstständiger Entscheidbefugnis gliedern. 
Abs.2 
Soweit der Bundesrat keine abweichenden Regeln vorsieht, 
ist die Kommissionenverordnung vom 3. Juni 1996 (SR 
172.31) anwendbar. 
Abs.3 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde organisiert sich selbst. 
Sie erlässt ein Reglement über ihre Organisation und Ge
schäftsführung. Dieses bedarf der Genehmigung durch den 
Bundesrat. 
Abs.4 
Das Reglement kann den Erlass vorsorglicher Massnahmen 
und das Fällen von Entscheiden untergeordneter Tragweite 
an einen Teil der Unabhängigen Aufsichtsbehörde delegie
ren. 
Abs.5 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde verfügt über ein selbst
ständiges Sekretariat. Sie regelt dessen Aufgaben im Regle
ment nach Absatz 3. Das Dienstverhältnis des Sekretariats
personals richtet sich nach der Personalgesetzgebung des 
Bundes. 
Abs.6 
Streichen 

Art. 89 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~autorite independante de surveillance peut s'organiser en 
chambres dotees de competences decislonnelles propres. 
(Biffer le reste de I'alinea) 
AI. 2 
Si le Conseil federal n'en dispose pas autrement, I'ordon
nance du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31) s'ap
plique. 
AI. 3 
~autorite independante de surveillance s'organise elle
meme. Elle Micte un reglement concernant son organisa
tion et sa gestion. Ce reglement doit etre approuve par le 
Conseil federal. 
AI. 4 
Le reglement peut deleguer a une partie de I'autorite inde
pendante de surveillance la competence d'edicter des me
sures provisionnelles et de prendre des decisions de 
moindre importance. 
AI. 5 
~autorite independante de surveillance dispose de l?on pro
pre secretariat. Elle en fixe les täches dans le reglement vise 
a I'alinea 3. Les rapports de services du personnel du secre
tariat so nt regis par la legislation applicable au personnel de 
la Oonfederation. 
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AI. 6 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art.9D-93 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 94 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Bundesamt wacht .... werden. Für die Aufsicht über die 
Werbe- und Sponsoringvorschriften (Art. 87 Abs. 1 Bst. a) 
und für die Behandlung von Beschwerden über den Inhalt 
redaktioneller Sendungen (Art. 87 Abs. 1 Bst. b) ist die Un
abhängige Behörde für die Aufsicht bei Radio und Fernse
hen zuständig. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Das Bundesamt und die Unabhängige Aufsichtsbehörde 
können im Aufsichtsverfahren .... 
Abs.5 
.... beurteilt die Unabhängige Aufsichtsbehörde einzig .... 
Abs.6 
Streichen 

Art. 94 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~office veille .... applicables. ~J.\utorite independante de sur
veillance en matiere de radio-television est competente pour 
la surveillanoe des dispositions conoernant la publicite' et le 
parrainage (art. 87 al. 1 let. a) et pour le traitement des 
plaintes concernant le contenu des emissions redactionnel
les (art. 87 al. 1 let. b). 
AI.2,3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
~office et I'autorite independante de surveillance peuvent 
ordonner des mesures provisionnelles pendant la procedure 
de surveillance. Aucune mesure provisionnelle ne peut etre 
ordonnee dans le cadre de la surveillance des emissions a 
caractere redactionnel (art. 97 a 104). 
AI. 5 
I..:autorite independante de surveillance ne statue .... 
AI. 6 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art.94a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Öffentlichkeit 
Abs.1 
Die zuständigen Aufsichtsbehörden orientieren die Öffent
lichkeit über ihre Tätigkeit. Sie können insbesondere die ad
ministrativen und strafrechtlichen Entscheide veröffentlichen 
und im Abrufverfahren zugänglich machen. 
Abs.2 
Die Aufsichtsbehörden dürfen keine Geschäftsgeheimnisse 
preisgeben. 

Art.94a 
Proposition de la commission 
Titre 
Information du public 
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AI. 1 
Les autorites de surveillance competentes informent le 
public de leurs activites. Elles peuvent notamment rendre 
accessibles par procedure d'appel les decisions administra
tives et penales. 
AL2 . 
Les autorites de surveillance ne doivent divulguer aucun se
cret d'affaires. 

Angenommen - Adopte 

Art.94b 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Datenschutz 
Abs.1 
Die Aufsichtsbehörden können auf besonders schützens
werte Daten zurückgreifen, wenn dies für die Erfüllung der 
durch dieses Gesetz auferlegten Aufgaben notwendig ist. 
Abs.2 
Die Datenbearbeitung der Aufsichtsbehörden und die Auf
sicht über sie richten sich nach den für Bundesorgane gel
tenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 (SR 235.1) über den Datenschutz. 

Art.94b 
Proposition de la commission 
Titre 
Protection des donnees 
AI. 1 
Les autorites de surveillance peuvent traiter des donnees 
sensibles lorsque ce la est necessaire pour accomplir les 
täches qui lui incombent en vertu de la presente loi. 
AI. 2 
Le traitement des donnees et sa surveillance sont regles par 
les dispositions de la loi federale du 19 juin 1992 sur la pro
tection des donnees (RS 235.1) applicables aux organes 
federaux. 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
Stellt die zuständige Aufsichtsbehörde eine Rechtsverlet
zung fest, so kann: 
a. die feststellende Behörde von der für die Verletzung ver
antwortlichen .... wiederholt. Diese muss der .... 
b. die feststellende Behörde von der für die Rechtsverlet
zung .... 
c. die feststellende Behörde beim Departement beantragen, 
die Konzession durch Auflagen zu ergänzen, einzuschrän
ken, zu suspendieren oder zu entziehen; 
d. Streichen 
e. das Departement auf Antrag der Unabhängigen Aufsichts
behörde gemäss Artikel 103 Absatz 4 zweiter Satz das Pro
gramm verbieten oder die Sendetätigkeit an Auflagen 
knüpfen. 

Art. 95 
Proposition de la commission 
Si I'autorite de surveillance competente constate une viola-

. tion du droit: 
a. elle peut exiger .. .. 
b. elle peut exiger .. .. 
c. elle peut proposer au departement de restreindre .... 
d. Biffer 
e. le departement peut, sur demande de I'autorite indepen
dante de surveillance, interdire la diffusion du programme 
conformement a I'article 103 alinea 4 deuxieme phrase, ou 
attacher certaines conditions a I'activite du diffuseur. 

Angenommen - AdopttJ 

Art.95a 
Antrag SchWer 
Leistet eine Radio- oder eine Fernsehanstalt Beihilfe zu wi
derrechtlichen gewalttätigen Ausschreitungen oder Aufruhr, 
so wird sie für daraus entstehende Schäden haftbar. 

Art.95a 
Proposition SchWer 
Si une station de radio ou de television apporte son aide a 
des actes de violence ou ades manifestations contraires a 
la loi, elle sera tenue pour responsable des dommages qui 
en resulteraient. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Es geht bei meinem Antrag um die 
Ahndung von Fehlleistungen; ich möchte Ihnen dazu etwas 
vorschlagen, das Sie meinetwegen auch als «Lex LoRa» 
bezeichnen können. 
Ich habe gestern mit Staunen vernommen, wie dieses Zür
cher Radio - es soll aber auch Verwandtes in anderen Lan
desgegenden geben - hier als «komplementärer Kultursen
der» aufgeführt wurde. Alle, die das so sehen, sollen sich 
doch einmal die Mühe machen, am 1. Mai diesen Sender zu 
hören. Da stellen Sie dann fest, dass hier über einen Radio
sender eigentliche Mitorganisation von Krawallen geschieht, 
indem Leute aufgeboten werden, dorthin zu gehen, wo «et
was läuft». Dazu werden die entsprechenden Informationen 
vermittelt, nicht für friedliche Demonstrationen - ich möchte 
das auch Richtung 'links sagen -, sondern zu Anlässen, wo 
es ganz klar um Krawalle und um Zerstörungen geht. Dage
gen ist bis jetzt noch nie etwas Wirksames geschehen; ich 
weiss nicht, weshalb nie jemand von denjenigen, die da Auf
sichtspflichten wahrzunehmen hätten, den Mut fand, gegen 
solche Gesetzwidrigkeiten einzuschreiten. Es würde aber 
wahrscheinlich auch nicht viel nützen. 
Deshalb schlage ich Ihnen hier vor: Wer mit einem Medium 
zu Ereignissen beiträgt, die mit grossen Schäden verbunden 
sind - mit Zerstörungen, mit Plünderungen usw. -, der hat 
die Haftung mit zu übernehmen für das, was er anrichtet. 
Das ist das Mittel, mit dem diejenigen, die hier mit dem 
Feuer spielen, wahrscheinlich zur Vernunft zu bringen sind. 
Nicht gutes Zureden, nicht Verweise, nicht Hinweise schaf
fen Abhilfe, sondern allein der Grundsatz: Wer zu Zerstörun
gen beiträgt, wird haftbar für das, was er anrichtet. Das 
beantrage ich Ihnen mit Artikel 95a: Wer zu unrechtmässi
gem Tun, zu Krawallen und zu Plünderungen beiträgt, soll 
auch für die Folgen seines Tuns haftbar werden. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Dieser Antrag ist überflüs
sig. Artikel 259 Absatz 2 des Strafgesetzbuches lautet: .. Wer 
öffentlich zu einem Vergehen mit Gewalttätigkeit gegen 
Menschen oder Sachen auffordert, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft.» Die Polizei beurteilt, ob ein solches Ver
gehen vorliegt oder nicht. Entsprechend gestaltet sich auch 
das Zivilrecht, diese Haftung besteht also. Es hat keinen 
Sinn, für Radio und Fernsehen eine Regelung zu machen, 
die ohnehin für alle gilt, für alle Medien, auch für die ge
druckten Medien. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Herr Bundesrat, die Fälle, in denen 
es zu solchen Aufrufen gekommen ist, sind bekannt, sie sind 
in den Medien, auch in den gedruckten Medien, vielfach be
legt. Können Sie mir sagen, wie viele Bussen schon ausge
sprochen wurden? An Sie als mit Justizfragen Vertrauter: Ist 
eine Busse denn dasselbe wie die Haftung für Schäden, die 
durch unrechtmässiges Tun entstehen? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Nein, das ist nicht das
selbe. Sie müssen aber nicht nach den Bussen, sondern 
wenn schon nach der Haftung fragen. Aber Sie fragen ja 
nach den Bussen. Wen müssen Sie fragen? Den Justiz
minister, er ist darüber bestens orientiert, aber nicht mich, 
ich bin der Medienminister. (Heiterkeit) 

Präsident (Binder Max .. Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schlüer .... 45 Stimmen 
Dagegen .... 94 Stimmen 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die zuständige Aufsichtsbehörde kann mit einem Betrag .... 
erzielten Jahresumsatzes belasten, wer: 

c ..... Gesetz (Art. 4, 5 sowie 9 bis 16), den Ausführungsvor
schriften, der Konzession sowie den einschlägigen interna
tionalen .... 

h ..... Sendungen (Art. 4 Abs. 1 und 3, Art. 5 sowie rechts
widrige .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... die zuständige Aufsiohtsbehörde insbesondere .... 
Abs.4 
Streichen 

Art. 96 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~autorite de surveillance competente peut exiger le paie
ment .... derniers exercices de qulconque: 

c ..... (art. 4, 5 et 9 a 16), de ses dispositions d'execution, de 
la concession ou des accords internationaux applicables; 

h ..... (art. 4 al. 1 et 3, art. 5 et refus .... 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
~autorite de surveillance competente prend notamment .... 
AI. 4 
Bifter 

Angenommen - Adopte 

Art. 98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 99 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(die Änderung betrifft nur den französischen Text) 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
.... stellt die Ombudsstelle dem .... kann die Unabhängige 
Aufsichtsbehörde im Falle .... 

Art. 99 
Proposition de la commission 
AI. 1 

d. informer les parties sur les organes competents, les dis
positions legales applicables et les voies de droit. 
AI. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 5 
~organe de mediation facture les frais decoulant .... I'auto
rite independante de surveillance peut mettre .... 

Angonommen - Adopte 
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Art. 100 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 

Nationalrat 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Beschwerde führen kann auch das Bundesamt. in .... 

Art. 100 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
~office a egalement .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 

02.093 

Präsident (Binder Max, Präsident): Zu Artikel 16 liegt ein 
Rückkommensantrag von Herrn Hochreutener vor. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Gestatten Sie mir, dass ich 
das gleich in einem Paket mache, möglichst kurz. 
Wir haben gestern bei Artikel 16 beschlossen, dass die SRG 
keine politische und religiöse Werbung und auch keine Alko
holwerbung machen darf. Die Privaten dürfen dies tun. Wir 
wollten damit den Privaten quasi mehr Werbegelder geben. 
Jetzt haben wir aber die ausländischen Programmfenster 
vergessen, und die Folgen davon sind jetzt, dass in den aus
ländischen Programmfenstern, wie z. B. jenem von Sat1, 
Werbung für Alkohol, Politik, Religion usw. gemacht werden 
darf - eben weil wir das vergessen haben. Mein Antrag will 
das Versäumte jetzt nachholen. Ich möchte, dass Artikel 16 
so, wie wir ihn gestern beschlossen haben, auch für das 
Programmfenster von Sat1 usw., d. h. auch für die ausländi
schen Programmfenster, gilt. Ich weiss, es gibt internatio
nale Regeln. Ich kann mir vorstellen, dass da der Ständerat 
noch einmal über die Bücher gehen muss. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Dieses Rückkommen ist allenfalls 
inhaltlich diskutabel, aber nicht In diesem Rahmen und an 
diesem Ort. Es gibt sehr viele Fragen rund um die internatio
nalen Verpflichtungen, die hier bestehen. Zudem werden 
Werbefenster von privaten Veranstaltern angeboten - und 
diese haben wir entsprechend liberalisiert, was diese Be
stimmungen angeht. 
Ich denke, es wäre falsch, so kurz vor Torschluss eine 
Frage, die so komplex ist, noch zur Diskussion zu stellen. 
Ich plädiere dafür, nicht auf diese Frage zurückzukommen 
und sie in die Diskussion des Zweitrates einzubringen. Das 
ist der bessere, seriösere Weg. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich habe ja schon gestern gesagt, dass 
es vielleicht ein wenig übers Knie gebrochen ist, aber von 
der Idee bin ich grundsätzlich überzeugt; ich sage jetzt nicht 
gerade «begeistert» - doch, ich bin begeistert, das ist ei
gentlich richtig. Da wir gestern schon auf Artikel 16 zurück
gekommen sind und ihn ergänzt haben, meine ich, sollten 
wir ihn auch heute um diesen Zusatz ergänzen. Dann kann 
der Ständerat daraus machen, was er will, aber wir haben 
dann deponiert, dass wir unseren Privatanbietern natürlich 
die Gewähr bieten wollen, dass sie den etwas grösseren Teil 
des Werbekuchens abschneiden können. Deshalb meine 
ich, wir dürfen auf Artikel 16 zurückkommen, aber er muss 
nachher sicher noch bereinigt werden, und es muss abge
klärt werden, wie er sich mit den internationalen Bestimmun
gen verträgt usw. 
Ich danke für die Zustimmung zum Rückkommensantrag. 

Levrat Christian (S, FR): 11 me semble logique qu'ayant de
cide d'interdire la publicite politique ou religieuse a la SSR, 
nous agissions de mame pour les fenatres publicitaires de 
M6 et Sat1. 
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11 me semble que notre conseil devrait donner le signal politi
que et laisser au Conseil des Etats le soin d'examiner avec 
plus d'attention la question juridique qui est effectivement 
delicate. . 
Au nom du groupe socialiste, conformement a la proposition 
Hochreutener et a la position defendue par Monsieur Föhn 
pour le groupe de l'Union democratique du Centre, je vous 
demande de rouvrir la discussion. 
Le groupe socialiste vous demande d'accepter la proposition 
Hochreutener. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Ih
nen empfehlen, Herrn Weigelt zu folgen, also jetzt nicht auf 
unseren Beschluss zurückzukommen und es dann dem 
Ständerat zu überlassen. Wenn wir nämlich auf unseren Be
schluss zurückkommen, gibt es einige sehr knifflige Fragen 
zu lösen, die wir wahrscheinlich nicht ohne vorgängige in
tensive Diskussion in der Kommission lösen können. 
An sich - das möchte ich sagen, Herr Hochreutener - be
steht das europäische Übereinkommen. Nach diesem Über
einkommen unterstehen beispielsweise die Werbefenster 
von Sat1 und Pr07 - ich habe das vorgestern in der Eintre
tensdebatte erwähnt - dem schweizerischen Recht. Was 
Sie hier verlangen, untersteht gemäss diesem europäischen 
Übereinkommen bereits dem schweizerischen Recht. Des
halb ist auch die Liberalisierung, die wir vorgenommen 
haben, asymmetrisch. Sie wird auch entsprechende Auswir
kungen haben. Aber wir müssen nicht eine Bestimmung auf
nehmen, die sagt, dass unsere schweizerischen Bestim
mungen bei diesen Werbefenstern zur Anwendung kommen. 
Das ist schon der Fall aufgrund des europäischen Überein
kommens. Wenn das nicht der Fall wäre, könnten wir das 
nicht einfach so, wie Sie das vorschlagen, in der schweizeri
schen Gesetzgebung verankern und damit dann für die aus
ländischen Sender zur Rechtskraft kommen lassen. Da 
bräuchte es dann eine Anpassung dieses europäischen 
Übereinkommens. 
Ich möchte Sie also wirklich bitten, nicht auf unseren Be
schluss zurückzukommen. Das ist keine Absage an die Pro
blematik. Wir haben sie indirekt bei den Werbevorschriften 
diskutiert. Aber wir kommen so, meine ich, nicht zu einer dif
ferenzierten, notwendigen, möglichen Lösung, wenn es 
noch eine Lücke im Gesetz gibt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Hochreutener .... 124 Stimmen 
Dagegen .... 28 Stimmen 

Antrag Hochreutener 
Art. 16 Titel 
Besondere Bedingungen für die SRG und ausländische Pro
gramme 
Art. 16 Abs. 4 
Diese Bestimmungen sind auch auf ausländische Pro
gramme, eingeschlossen die Programm- und Werbefenster, 
anwendbar, die für den Empfang in der Schweiz bestimmt 
sind. 

Proposition Hochreutener 
Art. 16 titre 
Dispositions particuliares pour la SSR et les programmes 
etrangers 
Art. 16 al. 4 
Les presentes dispositions s'appliquent egalement aux pro
grammes etrangers, y compris les fenetres de programmes 
et les fenetres publicitaires destinees a la reception en 
Suisse. . 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Hochreutener hat 
seinen Antrag bereits begründet. 

Weigelt Peter (RL, SG): Der Sprecher der Kommission hat 
es gesagt: Wir haben internationale Bestimmungen, das 
EÜGF; das Europäische Übereinkommen· Ober das grenz-

überschreitende Fernsehen. Das gilt, das haben wir in die
sem Saal ratifiziert. Wir haben uns in dieser Diskussion 
immer wieder auf diese Bestimmungen bezogen, haben im
mer wieder festgelegt, dass in diesem Bereich Verpflichtun
gen da sind. Der Sprecher hat darauf hingewiesen; wir 
haben im schweizerischen Recht hier entsprechend legife
riert bzw. sind daran, hier zu legiferieren, und wir haben hier 
Werbefenster, die nach diesem Recht konzessioniert sind. 
Ob es einfach möglich ist, jetzt internationale Bestimmungen 
zu umgehen und ausländische Veranstalter hier dann ent
sprechend in unserem eigenen Recht zu diskriminieren, das 
ist eine Frage, die offen bleibt. Wir können doch hier nicht 
einfach, solange diese Frage nicht beantwortet ist, über eine 
solche Sache abstimmen. Das ist nicht korrekt, das ist keine 
saubere Gesetzgebung. Ich bitte Sie wirklich, hier den 
Schritt zurück zu machen, zu sagen, wir klären zuerst ab -
bevor wir das in den Sand setzen. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Es geht um das politische 
Signal. Es geht jetzt nicht um eine juristische, wissenschaftli
che Arbeit, sondern um das politische Signal. Es ist mir auch 
klar - das wurde auch mehrfach gesagt, von Herrn Föhn 
beispielsweise -, dass der Ständerat das nochmals an
schauen muss. Es geht aber um das politische Signal. 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur Hochreutener, je crois qu'i1 
y a effectivement des politiques qui sont souhaitables, mais 
on ne peut pas passer par-dessus les accords internatio
naux. Est-ce que vous etes conscient que ce que vous sou
haitez introduire par la, c'est une clause discriminatoire, 
dans la mesure ou nous avons liberalise pour les diffuseurs 
prives suisses et ou nous refusons cette possibilite aux diffu
seurs etrangers? Est-ce que vous etes conscient de cette 
clause discriminatoire? Est-ce que vous etes conscient 
qu'elle s'oppose non seulement. aux accords dans le cadre 
de l'Union europeenne, mais egalement dans le cadre de 
I'OMC? 

Hochreutener Norbert (C, BE): Soviel ich weiss, beinhalten 
diese internationalen Abkommen, dass das nationale Recht 
auch zu beachten ist. Wenn wir das im Gesetz haben, als 
nationales Recht, muss das auch international beachtet wer
den. Aber ich bin nicht Spezialist, das muss der Ständerat 
dann abklären. Ich will einfach, dass er es überhaupt abklärt; 
nur darum geht es mir. 

Levrat Christian (S, FR): J'avais decide de renoncer, mais 
puisque Monsieur Weigelt souhaite prolonger la discussion, 
je m'y plierai. J'en profiterai pour repondre a Monsieur Beck 
sur la clause discriminatoire. 
11 faut voir qu'i1 y a une difference essentielle entre des pri
vas actifs en Suisse et des entreprises etrangares qui nous 
proposent exclusivement une fenetre publicitaire sur la 
Suisse. Les prives actifs en Suisse proposent une produc
tion indigane sur des themes locaux, qui concernent nos 
concitoyens, des emissions qui sont produites dans cette re
gion. Les fenetres publicitaires que nous proposent les pro
grammes etrangers sont - pardonnez-moi I'expression -
des «pompes a fric» destinaes a retirer au marcM suisse 
des montants importants, actuellement de I'ordre de 110 mil
lions de francs. 
Politiquement, la question a laquelle on doit repondre - et 
Monsieur Hochreutener a absolument raison - est la sui
vante: est-ce qu'on trouve normal qu'une campagne, par 
exemple pour le paquet fiscal - vu que c'est un sujet d'ac
tualite - ne puisse pas se faire a la TSR, mais puisse se 
faire sur Sat1 ou M6? Pour nous, la reponse est clairement 
non. 
Je vous invite a accepter la proposition Hochreutener et a 
transmettre au Conseil des Etats la resolution des questions 
juridiques qui se posent. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Für mich ist klar: Schwei
zer Fenster unterstehen schweizerischem Recht. Wenn es . 
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zum Beispiel bei den Schweizer Fenstern von Sat1 und Pr07 
darum geht, welche Werbung sie machen dürfen und welche 
nicht, müssen sie sich an schweizerisches Recht halten. Wir 
können nun nicht auf der einen Seite die Schweizer Fenster 
nach Schweizer Recht behandeln, anderseits dann aber sa
gen, sie seien nicht den schweizerischen PrIvatveranstaltern 
gleichgestellt, sondern der SRG. Das würde wieder dem 
dualen System widersprechen, das wir als Prinzip dieses 
Gesetzes beschlossen haben. Von daher werde ich mich -
ob das nun hier oder nachher im Ständerat ist - gegen die 
Idee von Herrn Hochreutener wenden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hochreutener .... 109 Stimmen 
Dagegen .... 44 Stimmen 

Art. 101 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... kann bei der Unabhängigen Aufsichtsbehörde schriftlich 

Abs.2 
Das Bundesamt reicht .... bei der Unabhängigen Aufsichts
behörde ein. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Berberat 
Abs.3 

b. Streichen 

Art. 101 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Une plainte peut etre deposee par ecrit aupras de I'autorite 
independante de surveillance dans un delai .... 
AI. 2 
~office depose plainte directement aupres de I'autorite inde
pendante de surveillance dans un delai .... 
AI. 3 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Berberat 
AI. 3 

b. Biffer 

Berberat Didier (S, NE): ~article 101 alinea 3 lettre best lie 
a I'article 97 alinea 3 lettre b. Comme j'ai perdu a I'article 97, 
iI n'y a donc pas besoin de revoter sur ma proposition a I'ar
ticle 101. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Berberat hat sei
nen Antrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

. Art. 102 
'Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... so tritt die Unabhängige Aufsichtsbehörde auch .... 
Abs.2 
.... so lädt die Unabhängige Aufsichtsbehörde den .... 
Abs.3 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde kann .... 

Art. 102 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... I'autorite independante de surveillance entre egalement 
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AI. 2 
.... infondee, I'autorite independante de surveillance invite le 
diffuseur a se prononcer. 
AI. 3 
~autorite independante de surveillance peut refuser .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 103 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Beratungen der Unabhängigen Aufsichtsbehörde sind 

Abs.2 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde stellt .... 
Abs.3 
Stellt die Unabhängige Aufsichtsbehörde eine .... Massnah
men ergreifen oder beantragen. 
Abs.4 
Bel wiederholten Verstössen gegen die Pflichten von Arti
kel 4 Absätze 1 und 3, Artikel 5 sowie bei wiederholter 
rechtswidriger Verweigerung des Zuganges zum Programm 
kann die Unabhängige Aufsichtsbehörde in Anwendung von 
Artikel 96 Absatz 1 Buchstabe h eine Verwaltungssanktion 
androhen oder verfügen. In besonders schweren Fällen 
kann die Unabhängige Aufsichtsbehörde zudem ein Sende
verbot oder eine Auflage im Sinn von Artikel 95 Buchstabe e 
beantragen. 

Art. 103 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Les deliberations de I'autorite independante de surveillance 
sont publlques .... 
AI. 2 
~autorite independante de surveillance etabllt: 

AI. 3 
Si I'autorite independante de surveillance constate .... 
AI. 4 
En cas de violations repetees des obligations prevues a I'ar
ticle 4 alineas 1 et 3, ainsi qu'a I'article 5, et de refus iIIicite et 
repete d'accorder I'accas au programme, I'autorite indepen
dante de surveillance peut menacer le contrevenant d'une 
sanction administrative selon I'article 96 alinea 1 lettre h ou 
la prononcer. Dans les cas particuliarement graves, elle peut 
en outre deposer une demande d'interdiction d'emettre ou 
exiger que soit imposee au contrevenant une charge au 
sens de I'article 95 lettre e. 

Angenommen - Adopte 

Art. 104 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
. ... der Unabhängigen Aufsichtsbehörde ist .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 104 
Proposition de la commission 
AI. 1 
La procedure de plainte devant I'autorite independante de 
surveillance est gratuite . 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Verfügungen des Departementes, des Bundesamtes und 
der Unabhängigen Aufsiehtsbehörde können .... 
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Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lai federale sur la radio et la television 

Art. 111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adharer au projet du Conseil fadaral 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Binder Max, Präsident): Entsprechend Artikel 111 
bereinigen wir zuerst den Anhang (<<Aufhebung und Ände
rung bisherigen Rechts»). 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Ziff. I; " Einleitung, Ziff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. I; 11 introduetion, eh. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil fadaral 

Angenommen - Adopte 

Ziff. " Ziff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Levrat 
Streichen 

Ch." eh. 2 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil fadaral 

Proposition Levrat 
Blffer 

426 18 mars 2004 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Levrat ist nicht Im 
Saal. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Mit der Streichung von Ar
tikel 61 Absatz 2 FMG, also dem Wegfall der aufschie
benden Wirkung - das will Herr Levrat erreichen, und zwar 
von Gesetzes wegen -, könnten wir uns einverstanden er
klären. Die entsprechende Regelung stiess in der Ver
nehmlassung zur FMG-Revision auf Widerstand und wurde 
dort vom Bundesrat bereits fallen gelassen. Wenn Sie an
stelle der Rekurskommission das Bundesgericht als letzte 
Instanz bevorzugen, dann sollten Sie aber wenigstens den 
Rechtsschutz so belassen, wie er im geltenden FMG gere
gelt ist. 
Aber diese Nuancen im Detail zu beraten scheint mir eher 
die Sache der Kommission zu sein. Von daher würde ich 
meinen, dass wir die Details dann der ständerätlichen Kom
mission überlassen sollten. 
Deswegen beantrage ich Ihnen vorerst einmal, dem Bundes
rat zu folgen und den Antrag Levrat abzulehnen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Antrag 
Levrat lag so in der Kommission nicht vor. Herr Bundesrat 
Leuenberger hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die 
Lösung, wie sie Herr Levrat anstrebt, durchaus auch im Rah
men der Konzeption liegen könnte. 
Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit eine Hilfestellung zum 
Verständnis der Fahne geben? Bei den Übergangsbestim
mungen bedeutet Streichen nicht, dass der entsprechende 
Artikel in der alten Gesetzgebung gestrichen wird. _StreiChen 
bedeutet hier nur: Streichen der Anpassung, der Anderung, 
des Gesetzentwurfes. Auf der Fahne ist die Darstellung an
ders als im eigentlichen Gesetz. Streichen heisst also nicht, 
dass der Gesetzesartikel, sondern dass die Anpassung des 
Gesetzes in diesen übrigen Bereichen gestrichen wird. Das 
ist vielleicht noch wichtig, weil es sonst in der weiteren Dis
kussion über die Anpassung weiterer Gesetze Missver
ständnisse gibt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 81 Stimmen 
Für den Antrag Levrat .... 32 Stimmen 

Ziff. " Ziff. 3 
Antrag der Kommission 
Art. 2; 3 Bst. h 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 4 Abs. 2; 5 
Streichen 
Art. 6 Abs. 1 Bst. b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 11 Abs. 1-3, 5 
Streichen 
Art. 11 Abs. 4, 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 13 Titel 
Auskunft durch das Bundesamt 
Art. 13 Abs. 1 
.... gibt das Bundesamt Auskunft .... 
Art. 13 Abs. 2 
Es kann .... 
Art. 13 Abs. 3 
.... kann es nur bei .... 
Art. 13a Abs. 1 
Die Kommission und das Bundesamt können Personenda
ten .... der ihnen durch .... Sie können hierzu .... 
Art. 13a Abs. 2 
Sie treffen die .... 
Art. 13a Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 13b Abs. 1 
Die Kommission und das Bundesamt übermitteln anderen 
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Art. 13b Abs. 2 
.... Vereinbarungen dürfen die Kommission und das Bundes
amt ausländischen .... 

c ..... Zustimmung der Kommission oder des Bundesamtes 
oder .... 
Art. 13b Abs. 3 
Die Kommission und das Bundesamt dürfen keine .... ist. Die 
Kommission oder das Bundesamt entscheidet .... 
Art. 13b Abs. 4 . 
Schweizerische Behörden geben der Kommission und dem 
Bundesamt kostenlos .... 
Art. 18 Abs. 1 
Streichen 
Art. 23 Abs. 1 Bst. b; 24 Abs. 1, 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 24 Abs. 1 bis 
Der Bundesrat regelt die Grundsätze für die Erteilung von 
Funkkonzessionen, die ganz oder teilweise für die Verbrei
tung von Radio- und Fernsehprogrammen bestimmt sind. 
Art. 25 Abs. 1 
Streichen 
Art. 25 Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 26 Abs. 1-3; 27; 28 Abs. 1-3; 31; 33 Abs. 1,3; 34 
Streichen 
Art.35a 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 36 Abs. 2 
Streichen 
Art. 39 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 40 Abs. 1 bis 
.... so kann die Behörde der .. ,. 
Art. 41 Abs. 2; 55; 10. Kspitel Titel; 56; 57 
Streichen 
Art. 58 Abs. 1 
Das Bundesamt wacht darüber, dass das internationale 
Fernmelderecht, dieses Gesetz, die Ausführungsvorschrif
ten .... werden. Es kann .... 
Art. 58 Abs. 2 
Stellt das Bundesamt eine Rechtsverletzung fest, so kann es 
der Kommission folgende Massnahmen beantragen: 
a. die für die Verletzung verantwortliche juristische oder na
türliche Person wird aufgefordert, den Mangel .... 
b. die für die Verletzung verantwortliche juristische oder na
türliche Person wird verpflichtet, die Einnahmen, die sie bei 
der Rechtsverletzung erzielt hat, an den Bund abzuliefern; 
c. die Konzession wird durch Auflagen ergänzt; 
d. die Konzession wird eingeschränkt, suspendiert, widerru
fen oder entzogen. 
Art. 58 Abs. 3 
Die Kommission entzieht die Konzession auf Antrag des 
Bundesamtes, wenn wesentliche Voraussetzungen zu ihrer 
Erteilung nicht mehr erfüllt sind. 
Art. 58 Abs. 4 
Ist die Kompetenz, eine Konzession zu erteilen, an das Bun
desamt übertragen worden, kann es die in den Absätzen 2 
und 3 aufgeführten Massnahmen selber anordnen. 
Art. 59 Abs. 2 
Streichen 
Art. 60 Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Art. 60 Abs. 2 
Verstösse werden vom Bundesamt untersucht. Es beurteilt 
die Fälle, die nicht im Zuständigkeitsbereich der Kommission 
nach Artikel 58 Absatz 4 liegen. 
Art. 60 Abs. 3 
Bei der Bemessung der Sanktion berücksichtigt die zustän
dige Behörde insbesondere .... 
Art. 61 Abs. 1 
Gegen Verfügungen der Kommission sowie des Bundesam
tes ist .... 
Art. 61 Abs. 2, 3 
ZustimmUng zum Entwurf des Bundesrates 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 62;64 
Streichen 

Antrag Levrst 
Art. 11 Abs. 4 
Verfügungen der Kommission nach Absatz 3 unterliegen der 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. 
Streitigkeiten aus Interkonnektionsvereinbarungen .... 
Art. 61 Abs. 1 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, können Ver
fügungen der Kommission und des Bundesamtes bei der 
Rekurskommission angefochten werden, gegen deren Ent
scheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bun
desgericht offen steht. 
Art. 61 Abs. 2 
Streichen 

Antrsg Weigelt 
Art. 11 Abs. 6 
Keine Pflicht zur Interkonnektion besteht für die Verbreitung 
von Radio- und Fernsehprogrammen. (Rest streichen) 

Antrag Bezzola 
Art. 61 Abs. 1 
Gegen Verfügungen der Kommission sowie des Bundesam
tes ist die Beschwerde an die unabhängige Rekurskommis
sion des Departementes zulässig. Gegen deren Entscheide 
steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesge
richt offen. Verfügungen über die Erteilung oder Verweige
rung von Konzessionen und Interkonnektionsentscheide 
sind direkt beim Bundesgericht anzufechten. 
Art. 61 Abs. 2 
Streichen 

eh. 11 eh. 3 
Proposition de Is commission 
Art. 2; 3 let. h 
Adherer au projet du Conseil federal 
Art. 4 sI. 2; 5 
Biffer 
Art. 6 sI. 1 let. b 
AdMrer au projet du Conseil federal 
Art. 11 sI. 1-3,5 
Biffer 
Art. 11 sI. 4,6 
AdMrer au projet du Conseil federal 
Art. 13 titre 
Information par I'office 
Art. 13 sI. 1 
t..:office fournit .... 
Art. 13 sI. 2 
11 peut publier .... 
Art. 13 sI. 3 
11 ne peut donner .... 
Art. 13s al. 1 
La commission et I'office peuvent traiter .... qui leur incom
bent .. ,. i1s peuvent exploiter .... 
Art. 13s sI. 2 
IIs prennent les mesures .... 
Art. 13s sI. 3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
Art. 13b sI. 1 
La commission et I'office transmettent .... 
Art. 13b sI. 2 
.... la commission et I'office peuvent transmettre ... . 

c ..... de la commission ou de I'office ou en vertu ... . 
Art. 13b al. 3 
La commission et I'office ne peuvent pas .... exclue. La com
mission ou I'office decide en accord .... 
Art. 13bsl. 4 
.... a la commission et a I'office les donnees .... Les donnees 
so nt communiquees dans des cas d'espece ou sous forme 
de listes, ou encore sur _d~s supports d~ donnees electro
niques. 
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Art. 18 al. 1 
Biffer 
Art. 23 sI. 1 let. b; 24 sI. 1, 2, 3 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
Art. 24 al. 1 bis 
Le Conseil federal definit les prlncipes pour I'octroi de con
cessions de radiocommunication qui sont entierement ou 
partiellement destinees a la diffusion de programmes de ra
dio et de television. 
Art. 25 sI. 1 
Biffer 
Art. 25 al. 2 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
Art. 26 al. 1-3; 27; 28 sI. 1-3; 31; 33 al. 1,3; 34 
Biffer 
Art.35a 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
Art. 36 al. 2 
Biffer 
Art. 39 
Adherer au projet du Conseil federal 
Art. 40 al. 1 bis 
.... I'autorite peut tenir compte .... 
Art. 41 al. 2; 55; chapitre 10 titre; 56; 57 
Biffer 
Art. 58 al. 1 
t.:office veille .... la presente loi, les dispositions .... 11 peut .... 
Art. 58 al. 2 
Si I'office constate une violation du droit, iI peut proposer a la 
commission d'ordonner les mesures suivantes: 

c. assortir la concession de charges; 
d. restreindre la concession, la suspendre, la revoquer ou la 
retirer. 
Art. 58 sI. 3 
La commission retire la concession sur proposition de I'of
fice lorsque les conditions essentielles a son octrol ne sont 
plus remplies. 
Art. 58 sI. 4 
Si la competence d'octroyer une concession a ete deleguee 
a I'office, ce dernier peut decider seul de prendre les mesu
res prevues aux alineas 2 et 3. 
Art. 59al. 2 
Biffer 
Art. 60 al. 1 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
Art. 60al. 2 
Les infractions sont instruites par I'office. Ce dernier juge les 
cas qui ne relevent pas du domaine de competence de la 
commission selon I'article 58 alinea 4. 
Art. 60al. 3 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
Art. 61 al. 1 
Les decisions da la commission et de I'office peuvent faire 

Art. 61 sI. 2, 3 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
Art. 62; 64 
Biffer 

Proposition Levrat 
Art. 11 al. 4 
Les decisions visees a I'alinea 3 peuvent faire I'objet d'un re
cours de droit administratif aupres du Tribunal federal. Tout 
litige portant .... 
Art. 61 sI. 1 
Sauf disposition contraire de la presente loi, les decisions de 
la commission et de I'office peuvent faire I'objet d'un recours 
aupres de la Commission de recours; les decisions prises 
par celle-ci peuvent faire I'objet d'un recours de droit admini
stratif aupres du Tribunal federal. 
Art. 61 sI. 2 
Biffer 

Proposition Weigelt 
Art. 11 al. 6 
11 n'y a pas d'obligation d'interconnexion pour la diffusion de 
programmes de radio et de television. (Biffer le reste) 

Proposition Bezzols 
Art. 61 al. 1 
Les decisions de la commission et de I'office peuvent faire 
I'objet d'un recours a la commission de recours indepen
dante du departement. Les decisions de cette derniere peu
vent faire I'objet d'un recours de droit administratif devant le 
Tribunal federal. Les decisions relatives a I'octroi ou au refus 
de concessions ainsi qu'aux interconnexions peuvent faire 
I'objet d'un recours directement aupres du Tribunal federal. 
Art. 61 sI. 2 
Biffer 

Levrat Christian (S, FR): 11 s'agit en principe de la mame af
faire que celle sur laquelle nous venons de voter. 11 s'agit de 
determiner si nous voulons, dans le cadre de la loi sur la ra
dio et la television (LRTV), modlfier la procedure de recours 
teile qu'elle est prevue dans ·Ia loi sur les telecommunica
tions (LTC)? 
Le Conseil federal nous propose de supprimer le droit de re
courir aupres du Tribunal federal, en adequation avec la nou
velle organisation des autorites teile qu'elle est proposee 
dans la LRTV. Notre conseil a decide de refuser la nouvelle 
organisation des autorites, et iI y ades lors une certaine logi
que, puisque nous ne modlfions pas I'organisation des auto
rites dans la LRTV, a ne pas modlfier non plus les voies de 
droit qui sont prevues dans la LTC. 
Je vous demande d'accepter cette proposition, comme je 
vous demande d'accepter la proposition similaire faite par 
Monsieur Bezzola a I'article 61, et qui a trait tout simplement 
a renvoyer a la LTC la determination des voies de droit qui 
doivent nous permettre de remettre en cause des decisions 
de la Commission federale de la communication. 
Sur le fond, cette question n'a strictement rien a voir avec la 
LRTV. Elle n'amene aucun eclaircissement. Elle n'a plus de 
raison materielle d'atre dans cette loi, parce que nous 
I'avons rejetee lors de la nouvelle organisation des autorites 
dans la LRTV. 
Je vous demande par consequent d'accepter cette proposi
tion a I'article 11 et vous demande egalement d'accepter ma 
proposition a I'article 61, ou celle de Monsieur Bezzola a I'ar
ticle 61 egalement, qui porte precisement sur le mame sujet. 

Weigelt Peter (RL, SG): Mein Antrag ist relativ knapp. Ich 
möchte in Artikel 11 Absatz 6 den letzten Satz - «Der Bun
desrat kann Ausnahmen vorsehen .. - streichen. Weshalb? 
Wir werden heute noch über das FMG sprechen, und eine 
der grossen Diskussionen beim FMG dreht sich um die 
Frage: Wie können wir Investitionssicherheit bzw. Investiti
onsschutz erreichen, wie können wir Klarheit und Berechen
barkeit in einen sehr dynamischen Markt bringen, der sich 
rasch entwickelt? 
Richtigerweise sieht die Botschaft des Bundesrates vor, 
dass für die Verbreitung von Radio- und Fernsehprogram
men keine Pflicht zur Interkonnektion besteht. Das ist richtig 
und wichtig und ist hier auch sachgerecht formuliert. Aber 
die anschliessende Einschränkung, wonach der Bundesrat 
Ausnahmen vorsehen kann, führt hier wieder zu einer Ver
wässerung und bringt wieder Unbestimmtheit ins Ganze hin
ein. Vor allem ist es für jene, die Investitionen tätigen und 
entsprechende Infrastrukturen aufbauen, wieder ein Frage
zeichen, ob nicht allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
trotzdem Interkonnektionspflichten eingeführt würden. Ich 
denke, es macht keinen Sinn, eine klare, sachgerechte For
mulierung einzuführen, diese dann aber mit dem Standard
satz «Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen .. wieder 
aufzuweichen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Satz zu streichen, damit Klar
heit zu schaffen und auch die sachgerechte Umsetzung der 
Interkonnektionsbestimmungen im Bereich von Radio und 
Fernsehen zu gewährleisten. 
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Bezzpla Duri (RL, GR): Mein Antrag entspricht inhaltlich un
gefähr dem Antrag Levrat. Worum geht es in Artikel 61? Es 
geht um Rechtsschutz und um Beschwerden gegen Verfü
gungen der Kommission sowie des Sekretariats. Der Bun
desrat begründet den Abbau des Rechtsschutzes im FMG 
mit folgenden Argumenten: Die technischen, kommerziellen 
und ökonomischen Verhältnisse in der Telekommunikation 
ändern sich sehr schnell. Mehrstufige Entscheidwege wür
den den Markteintritt für neue Anbieterinnen und Anbieter 
enorm erschweren. 
Meiner Meinung nach kann diese Begründung einen umfas
senden Abbau des Rechtsschutzes nicht rechtfertigen. Die 
bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die teilweise zu 
lange Dauer der Verfahren nicht auf einen übertriebenen 
Rechtsschutz zurückzuführen ist, sondern auf die mangel
hafte Instruktion bei den erstinstanzlichen Verfahren. Proble
matisch sind insbesondere die sehr komplexen Interkonnek
tionsverfahren. Es besteht die Gefahr, dass erstinstanzliche 
Entscheide nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt überprüft 
oder korrigiert werden können, wenn für Verfahren der 
Rechtsmittelinstanz eine Entscheidfrist von lediglich sechs 
Monaten gesetzt ist. Die vorgeschlagene Schnellinstanz ver
stösst letztlich gege,,! die Rechtsweggarantie gemäss künfti
gem Artikel 29a BV. Ubrigens: Ein zweistufiger Rechtsschutz 
ist auch im Kartellgesetz vorgesehen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. Wie ge
sagt entspricht er inhaltlich ungefähr dem Antrag Levrat. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Anträge Levrat und 
Bezzola sind sehr ähnlich. Sie wollen, wenn es um Interkon
nektionsfragen geht, eine einzige Rechtsmittelinstanz ha
ben, nämlich das Bundesgericht, und wollen nicht dazwi
schengeschaltet eine Rekurskommission. Hingegen möch
ten sie, dass bei allen übrigen Verfügungen - bzw. im Antrag 
Bezzola beim Widerruf, bei der Änderung der Konzession 
und bei der Aufsicht - trotzdem zwei Instanzen da wären, 
nämlich auch noch die Rekurskommission. 
In der Vernehmlassung war vor allem immer wieder eine Be
schleunigung der Verfahren gefordert worden. Von daher 
möchten wir Ihnen beantragen, beide Anträge abzulehnen. 
Wenn das ein grosses Anliegen des Parlamentes ist, ist es 
immer noch möglich, das bei der FMG-Revision im Detail zu 
beraten. Das ist jetzt einer der Bereiche, wo sich FMG und 
RTVG überschneiden. 
Was den Antrag Weigelt betrifft, so ist der Hintergrund, dass 
der Bundesrat für sich eine Ausnahmekompetenz vorsehen 
möchte. Heute .ist die Interkonnektion für Radio und Fernse
hen technisch nicht möglich, künftig könnte eine Interkon
nektion aber möglich werden. Deshalb wollten wir uns diese 
Ausnahmekompetenz vorbehalten. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Anträge la
gen in der Kommission nicht vor. Zum Antrag Levrat und 
zum Antrag Bezzola möchte ich mich nicht äussern. Das 
System bleibt durch diese Verkürzung des Rechtsweges er
halten. Der Antrag Weigelt lag in der Kommission auch nicht 
vor. Es ist natürlich eine Tatsache, dass wir die Interkonnek
tion mit dem neuen Vorschlag des Bundesrates im Bereich 
der Verbreitung von Radio und Fernsehen jetzt ausschlies
sen. Wenn ich das bildlich übertrage, heisst das: Dort wollen 
wir die letzte Meile nicht öffnen. Sie ist aber heute technisch 
gar nicht zu öffnen. Aber der Bundesrat hat mit Recht darauf 
hingewiesen, es könne sein, dass diese Entwicklung voran
gehe und es Möglichkeiten geben werde, diese Interkonnek
tion technisch zu verwirklichen. Deshalb hat eben der Bun
desrat diese Ausnahmebestimmung vorgesehen. 
Wie gesagt: Der Antrag in dieser Form lag nicht vor. Die Fas
sung des Bundesrates lässt einfach mehr Spielraum, auch 
für die Zukunft, angesichts möglicher technischer Entwick
lungen, die es dann möglich machen könnten, auch die In
terkonnektion im Bereich der Verbreitung von Radio und 
Fernsehen zuzulassen. 
Ich gebe Ihnen aber als Kommissionssprecher hier keine 
Empfehlung. 
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Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: Comme cela 
vient d'etre dit, la commission ne s'est pas prononcee sur 
ces differentes propositions puisqu'elles n'ont pas ete exa
minees en seance. 
Concernant les propositions Bezzola et Levrat: c'est vrai 
qu'iI y a encore la possibilite de prevoir cette commission de 
recours sous une autre forme. 
Sur la proposition Weigelt: peut-etre que dans I'avenir il y 
aura des possibilites d'interconnexion pour la diffusion de 
programmes de radio et de television. 
C'est la raison pour laquelle je ne me prononcerai pas non 
plus en tant que rapporteur. 11 est vrai que la position du 
Conseil federal est assez correcte. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 84 Stimmen 
Für den Antrag Levrat (Art. 11) .... 54 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 78 Stimmen 
Für den Antrag Weigelt .... 62 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Ti'oisieme vota 
Für den Antrag Bezzols .... 98 Stimmen 
Für den Antrag Levrat (Art. 61) •... 54 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag Bezzola .... 153 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 5 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

. Ziff. 11 Ziff. 4 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
4. Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleis
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche
rung (ELG) (SR 831.30) 
Art. 3b Abs. 3 
Bei in Heimen wie bei zu Hause wohnenden Personen sind 
zudem als Ausgaben anzuerkennen: 

f. die gemäss Artikel 76 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
.... über Radio und Fernsehen entrichteten Gebühren für 
den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen. 

Antrag der Minderheit 
(Schenk, Bezzola, Freund, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Seiler, Theiler, Weigelt) 
Streichen 

eh. 11 eh. 4 
Proposition de la majorite 
Titre 
4. Loi du 19 mars 1965 sur les prestations complemen
taires a I'assurance vieillesse, survivants et invalides (LPC) 
(RS 831.30) 
Art. 3b al. 3 
Pour les personnes vivant dans un home ou a domicile, sont 
en outre reconnues les depenses suivantes: 

f. les redevances de reception des programmes de radio et 
de television versees conformement a I'article 76 alinea 1 de 
la loi tederale du .... sur la radio et la television. 

Proposition da la minorite 
(Schenk, Bezzola, Freund, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Seiler, Theiler, Weigelt) 
Biffer 

Schenk Simon (V, BE): Mit der Änderung im Bundesgesetz 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung wird vorgeschlagen, in Absatz 3 von 
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Artikel 3b einen. Buchstaben f einzufügen. Im Namen der 
Minderheit bitte ich Sie, diese Ergänzung zu streichen - dies 
aus folgenden Gründen: 
Es kann doch nicht sein, dass wir im Rahmen der Revision 
des RTVG die Einnahmen unseres wichtigsten Sozialwerkes 
einfach so locker kürzen. Die Finanzprobleme der AHV sind 
uns allen bekannt, und wir dürfen hier nicht einfach zulasten 
der AHV einen finanzpolitischen Sündenfall begehen. Auf 
der einen Seite unternehmen wir alles, um die Sozialwerke 
langfristig zu sichern; dann dürfen wir auf der anderen Seite 
hier nicht einfach auf diese Einnahmen verzichten. Es geht 
uns keinesfalls darum, dass wir den betroffenen Bezügern 
von Ergänzungsleistungen diese Entlastung nicht gönnen 
würden. Aber so, wie es hier aufgegleist ist, geht das voll zu
lasten der AHV. Man legt also wieder einmal das Wort «so
zial» ganz speziell aus: Man verteilt grosszügig Geschenke 
auf Kosten anderer. Nach unserem Dafürhalten sind die Ge
bühren für den Empfang von Radlo- und Fernsehprogram
men sowieso zu hoch. Wenn man dann schon Geschenke 
an die Bezüger von Ergänzungsleistungen verteilen möchte, 
müsste man auf diese Einnahmen verzichten und sie nicht 
einfach durch AHV-Ausfälle kompensieren. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt die 
Mehrheit. Wie Herr Schenk ausgeführt hat, stellt sich uns 
diese Frage, weil beschlossen worden ist, dass Ergänzungs
leistungsbezügerinnen und -bezügern die Gebühren erlas
sen werden. Die Frage, die sich hier stellt, ist die, wer dafür 
aufzukommen hat: Sind es die Anbieter, wie es im Moment 
der Fall ist, oder werden die Gebühren im Ergänzungsleis
tungsgesetz als anrechenbare Leistung aufgenommen? Wir 
sind der Meinung, dass es über das Ergänzungsleis
tungsgesetz geregelt werden soll, dass also dort die Fern
seh- und Radiogebühren als Leistungen aufgenommen 
werden sollen, wie es Absatz 3 Buchstabe f vorsieht. Damit 
schaffen wir eine saubere Regel, die sich in der Logik des 
Ergänzungsleistungsgesetzes bewegt. Wenn man diese Leis
tung als anerkannte Leistung akzeptiert, gibt es eigentlich 
keinen Grund, sie dann inhaltlich nicht auch rechtmässig in 
diesem Gesetz zu regeln. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, der Mehrheit zuzustimmen 
und das im Ergänzungsleistungsgesetz zu regeln. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grüne Fraktion un
terstützt den Antrag der Mehrheit. Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): La majorite de la com
mission a trouve une solution tras simple et transparente, 
dans le sens que les personnes qui re~oivent des presta
tions complementaires auront la possibilite, selon la loi y re
lative, de ne pas payer les redevances de reception. Les 
personnes qui re~oivent les prestations complementaires 
touchent le minimum AVS et vivent au seuil de la pauvrete. 
Et, de meme que leurs depenses pour I'achat de lunettes ou 
d'autres choses importantes pour leur vie quotidienne sont 
prises en charge, de meme est-iI juste d'inclure parmi les 
depenses reconnues par la loi sur les prestations comple
mentaires les redevances de reception. 
Ce n'est pas vrai, Monsieur Schenk, ce que vous avez dit, a 
savoir que ~a va aller sur le compte de I'AVS. Les charges 
decoulant de la loi sur les prestations complementaires sont 
assumees pour deux tiers par les cantons et pour un tiers 
par la Confederation, ~a n'a rien a voir avec le compte de 
I'AVS. Et ce n'est pas un «cadeau», comme vous dites. D'un 
cöte, iI s'agit simplement de reconnaitre que ces personnes, 
qui vivent au seuil de la pauvrete et qui re~oivent des presta
tions complementaires, peuvent avoir le droit, selon cette 
meme loi, d'etre exonerees du paiement des redevances de 
reception. De I'autre, on doit aussi dire que si on veut que la 
SSR soit un service public efficace, on ne peut pas lui enle
ver trop d'argent. 11 va deja lui manquer 4 pour cent de la re
devance - plus ou moins 40 millions de francs - qu'on 

donne aux radios et aux televisions privees, et iI y a aussi 
encore d'autres choses qui vont manquer, la publicite par 
exemple - a cause de I'asymetrie en matiare de publicite. 11 
n'est donc pas juste de mettre encore a la charge de la SSR 
ce qui est une prestation pour les personnes ägees. 
Le groupe democrate-chretien soutient la majorite. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um die Frage, ob 
der Ausfall von gut 70 Millionen Franken künftig - wie bis 
heute - von den anderen Gebührenzahlern oder vom Sozial
werk bezahlt werden soll. Wer soll also die Kosten für die 
Befreiung von etwa 150 000 Haushalten mit Ergänzungsleis
tungsbezügern tragen? 
Bis jetzt gingen diese Ausfälle zu lasten der Gebührenrech
nung. Das wurde nötig nach einem Bundesgerichtsurteil, 
welches den Anspruch, hier keine Gebühren zu bezahlen, 
ausgedehnt hat. Das hat dann dazu geführt, dass die SRG
Gebühren erhöht werden mussten. Das war eine der wenI
gen Gebührenerhöhungen, die relativ gut aufgenommen 
wurden. Es wurde nicht protestiert, weil die anderen Fern
sehgebührenzahler damit einverstanden waren, hier eine 
Quersubventionierung zugunsten der Ergänzungsleistungs
bezüger zu machen. 
Nun kann man die Auffassung vertreten, dass das sozialpoli
tische Anliegen der Gebührenbefreiung über das Sozialver
sicherungsrecht finanziert werden soll. Wir selbst hatten ur
sprünglich auch diese Idee und haben im Sommer 2002 den 
Kantonen eine entsprechende Anpassung des ELG in die 
Vernehmlassung gegeben. Das Ergebnis war natürlich ne
gativ. Vor allem wurde auf den Nachteil aufmerksam ge
macht, dass das zu einer erheblichen Mehrbelastung der 
Bundeskasse führen würde. Nach dem neuen Finanzaus
gleich hat der Bund nämlich fünf Achtel der Kosten zu tra
gen; für das Jahr 2006 ist nach Berechnungen des Bundes
amtes für Sozialversicherung mit Ausfällen in der Grössen
ordnung von etwa 70 Millionen Franken zu rechnen. Das 
heisst, dass das Bundesbudget mit etwa 45 Millionen Fran
ken belastet würde. 
So weit meine Information zur Faktenlage. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen mit 13 zu 8 Stimmen, diesen Wechsel vorzu
nehmen. Es ist eine Grundsatzfrage: Sollen diese sozialpoli
tischen Anliegen auch über die Sozialversicherungen finan
ziert werden, oder sollen das die Gebührenzahler be
rappen? Die Definition, wer in den Genuss der Gebührenbe
freiung kommt, findet nämlich über das Sozialversicherungs
recht statt: Es wird im Ergänzungsleistungsgesetz (ELG) 
festgelegt, wer in den Genuss dieser Ermässigungen kom
men soll. Deshalb war die Kommission mehrheitlich der Mei
nung, dann solle auch die Sozialversicherung die entspre
chenden Kosten übernehmen. Das heisst, sie werden über 
das ELG getragen, indem diese Kosten für Radio und Fern
sehen als entsprechende Aufwände bei der Berechnung der 
Ergänzungsleistung mitberücksichtigt werden. Das ist ei
gentlich eine logische Konsequenz dieser Überlegung. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Kommissionsmehrheit, 
dieser Konzeption zuzustimmen. 
Ich muss bei dieser Gelegenheit noch darauf aufmerksam 
machen: Sollten Sie der Minderheit Schenk zustimmen, so 
müssten wir auf Artikel 76 RTVG zurückkommen. Dort hat 
unser Rat nämlich 'einen Zusatz beschlossen, der es nicht 
mehr ermöglichen würde - weil wir keine gesetzliche Grund
lage mehr hätten -, dass die Ergänzungsleistungsbezüger 
überhaupt in den Genuss von reduzierten Gebühren oder ei
ner Gebührenbefreiung kommen könnten. Die Zustimmung 
zur Minderheit Schenk würde also bedeuten, dass wir bei 
Artikel 76 nochmals eine Anpassung vornehmen müssten. 
Ich bitte Sie aber, den sozialpolitischen Grundsatz durchzu
ziehen. Die Definition und auch die Bezahlung sollen über 
das ELG laufen; hier soll also nicht eine sozialpolitische Auf
gabe auf die Gesamtzahl der Gebührenzahlenden überwälzt 
werden. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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Schenk Simon (V, BE): Herr Vollmer, gehen Sie mit mir ei
nig, dass wir die Differenz in Artikel 76 locker im Differenzbe
reinigungsverfahren einfügen könnten, wenn wir das jetzt so 
beschliessen würden? Denn es geht ja hier nicht darum, 
sich gegen die alten EL-Bezüger zu wenden, sondern es 
geht um das Prinzip. 

Vollmer Peter (S; BE), für die Kommission: Ich bin vollkom
men einverstanden. Wir werden diese Anpassung meines 
Erachtens sogar heute noch vornehmen, damit wir eine sau
bere Vorlage zuhanden des Ständerates haben. Es ist 
meine Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, dass das bei 
Artikel 76, wo es um die Gebührenerhebung geht, dann Fol
gen hat. 

Abstimmung - Vote 
, Für den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 80 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir kehren auf Seite 87 
der Fahne zu Artikel 112 der Übergangsbestimmungen zu
rück. 

Art. 112 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3,5,6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Das Departement kann .... 

Art. 112 
Proposition de la commission 
AI. 1-3,5,6 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
Le departement peut prolonger .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 113 
Antrag der Kommission 
.... verlängern oder nach Anhörung der Kommunikations
kommission ändern. 

Art. 113 
Proposition de la commission 
.... ou les modifier aprils consultation de la Commission 
federale de la communication. 

Angenommen - Adopte 

Art. 113a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Frequenzen für Radioprogramme 
Text 
Die Umsetzung des in Artikel 34 Absatz 1 erwähnten Pro
zentsatzes für die Nutzung von Frequenzen steht unter dem 
Vorbehalt, dass die SRG diejenigen Frequenzen, welche bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes für die Verbreitung von SRG
Programmen eingesetzt werden, für ihre konzessionierten 
Programme weiterhin nutzen darf. 

Eventualantrag Chevrier 
(falls der Antrag der Minderheit Polla bei Art. 34 Abs. 1 abge
lehnt wird und an Art. 64 Abs. 1 und Art. 113a festgehalten 
wird) 
Abs.1 
Die Umsetzung des .... weiterhin nutzen darf. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann der SRG zusätzliche Frequenzen bewil
ligen, einerseits für die Verbreitung der ersten Radiopro
gramme in grossen Teilen der Schweiz und andererseits für 
dIe VerbreItung weIterer Programme In RegIonen, In denen 
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aufgrund der topographischen Verhältnisse genügend UKW
Frequenzen vorhanden sind. 

Art. 113a 
Proposition de la commission 
Titre 
Frequences pour les programmes de radio 
Texte 
Les pourcentages d'utilisation des frequences, mentionnes a 
I'article 34 alinea 1, sont appliques sous reserve que la SSR 
puisse continuer d'exploiter, pour ses programmes diffuses 
dans le cadre de la concession, les frequences qu'elle utilise 
pour la diffusion de programmes SSR au moment de I'entree 
en vigueur de la presente loi. 

Proposition subsidiaire Chevrier 
(au cas ou la proposition de la minorite Polla a I'art. 34 al. 1 
serait rejetee et les art. 64 al. 1 et 113a seraient maintenus) 
AI. 1 
Les pourcentages .... presente loi. 
AI. 2 
Le Conseil fedaral peut autoriser I'octroi de fraquences sup
plementaires a la SSR, d'une part pour la diffusion des pre
miers programmes de radio dans la plus grande partie du 
territoire suisse et, d'autre part, pour d'autres programmes, 
dans des ragions ou iI existe pour des ralsons topogra
phiques des frequences OUC en suffisance. 

Angenommen geml1ss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 114 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
. ... kann das Bundesamt Gebührenanteile .... 

Art. 114 
Proposition de la commission 
AI. 1,3,4 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
~office peut attribuer .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 115, 116 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil faderal 

Angenommen - Adopte 

Art. 117 
Antrag der Kommission' 
Titel 
Organisationsstruktur der SRG 
Text 
Die SRG hat die Umsetzung der Organisationsstruktur (ge
mäss Art. 35 und 36) auf den Zeitpunkt der Erneuerung ihrer 
Konzession umzusetzen. 

Art. 117 
Proposition de la commission 
Titre 
Structure de I'organisation de la SSR 
Texte 
La SSR doit mettre en place la structüre organisationnelle 
(art. 35 et 36) au moment du renouvellement de sa conces
sion. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 118, 119 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 

Präsident (Binder Max, Präsident): Es liegt ein Rückkom
mensantrag von Herrn Aeschbacher vor. 

Ordnungsantrag Aeschbacher 
Rückkommen auf Artikel 10 Absatz 1 
Art. 10 Abs; 1 
Religiöse und politische Werbung ist verboten, ebenso Wer
bung für alkoholische Getränke und Tabak. 

Motion d'ordre Aeschbacher 
Reexamen de I'article 10 alinea 1 
Art. 10 al. 1 
La propagande religieuse ou politique est prohibee; iI en va 
de mame de la publicite pour les boissons alcoolisees et le 
tabac. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich erinnere Sie an die Fak
ten: Wir haben im bisherigen, heute geltenden Recht eine 
bewährte Regelung bezüglich der Werbeverbote. Diese Re
gelung haben wir in unseren Beratungen vor zwei Wochen 
verlassen. Die bisherige Regelung bezüglich der Werbever
bote lautete generell: «Religiöse und politische Werbung ist 
verboten, ebenso Werbung für alkoholische Getränke und 
Tabak." Wir haben anstelle dieser bisher geltenden Rege
lung eine neue eingeführt, mit der wir sowohl politische wie 
religiöse Werbung und Werbung für Alkohol grundsätzlich 
zulassen wollen. Wir haben dann in einem späteren Artikel, 
bei den Bestimmungen zur SRG, für die SRG wieder be
stimmte Einschränkungen vorgenommen. Das ist die Aus
gangslage. 
Ich beantrage Ihnen nun mit diesem Rückkommensantrag, 
auf diese Regelung zurückzukommen und es bei der bisheri
gen zu belassen. Warum? 
1. Fernsehen und Radio sind genau jene Medien, die heute 
die Bevölkerung am meisten prägen, die heute eine ganz 
besondere Verantwortung haben für das, was sie transpor
tieren, und für das, was unsere Gesellschaft vorgesetzt be
kommt. Was über Bildschirm und Radio zu unserer Be
völkerung gelangt, sollte deshalb eine hohe Verträglichkeit 
mit den Zielen und Aufgaben unserer Gesellschaft haben 
und muss auf diese grundsätzlichen Ziele unserer Gesell
schaft hin überprüft werden. Tut man dies, so zeigt sich, 
dass Alkohol, die Dro'ge Nummer 1 in der Schweiz, mit ganz 
grossem Abstand die meisten sozialen Kosten verursacht 
und grosses menschliches Leid über Hunderttausende von 
Menschen in unserem Land bringt. Wir stellen auch fest, 
dass auf der einen Seite unser Staat, unsere Kantone und 
unsere Gemeinden viel Geld für die Prophylaxe gegen den 
Alkohol einsetzen, dass sich sehr viele Menschen in diesem 
Bereich bemühen. Da ist es unverständlich, wenn gegen 
diese übergeordneten Ziele des Gemeinwohls nachher 
gleichzeitig auf dem prägendsten Medium über die Werbung 
der Bevölkerung das Gegenteil verkündet wird. 
2. Fernsehen und Radio wirken ganz besonders stark auf 
junge Menschen. Auch wenn sich Alkoholwerbung nicht an 
sie, sondern nur an Erwachsene richten dürfte, so weiss 
man doch ganz genau, dass Jugendliche ihre Vorbilder ge
rade in der Erwachsenenwelt suchen und ab dem frühen 
Abend weder Radio noch Fernsehen abstellen. Mit anderen 
Worten: Alkoholwerbung, auch in den von den Jungen stark 
gehörten Privatsendern und im Privatfernsehen, würde ihre 
verhängnisvolle Wirkung gerade unter den jungen Men
schen, die wir schützen wollen, entfalten - gerade dort also, 
wo es heute einen negativen Trend zu Alkoholkonsum und 
Alkoholexzessen gibt. 

Schliesslich haben religiöse Toleranz sowie Toleranz und 
Respekt gegenüber anderen politischen Auffassungen bis
her turn Zusammenhalt unseres vielsprachigen und durch 
eine Mehrzahl von Kulturen geprägten Volks beigetragen. 
Dass bisher in den elektronischen Medien keine politische 
und keine religiöse Werbung zugelassen war, hat bestimmt 
zum ruhigen und einvernehmlichen Zusa"!menleben ver
schiedener Bekenntnisse und politischer Uberzeugungen 
beigetragen. Dies sollten wir nicht durch eine Aufhebung der 
bisherigen, bewährten Regelung gefährden. Unser Land 
braucht weder aggressive Fernsehwerbung für irgendwelche 
vereinnahmende Sekten noch teure Radio- und Fernseh
spots geldrnächtiger Parteien. 
Deshalb bitte ich Sie nochmals, auch im Hinblick auf die Ge
fährdung dieses Gesetzes durch ein allfälliges Referendum, 
auf die Bestimmung zurückzukommen und die bisherige, be
währte Regelung beizubehalten. 

Präsident (Binder Max. Präsident): Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass wir hier nur zum Rückkommensantrag 
sprechen und keine inhaltliche Diskussion führen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Dieses Votum wäre im Prinzip 
schon bei meinem Vorredner angebracht gewesen. 
Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, nicht auf die Diskussion 
des entsprechenden Artikels zurückzukommen. Wir haben 
die materielle Diskussion zu diesem Thema in diesem Saal 
intensiv geführt. Wir haben uns intensiv über diese Fragen 
ausgelassen und haben auch am Schluss eine korrekte Ab
stimmung durchgeführt. 
Wir haben dem Rückkommensantrag Levrat zugestimmt, 
weil bei Artikel 16 eine Klärung notwendig wurde. Das war 
eine sachgerechte Rückkommensforderung, der man zu
stimmen konnte. Dies im Gegensatz zum Antrag Aeschba
eher, der hier auf den Grundsatzentscheid zurückkommen 
und im Prinzip die ganze Auslegeordnung nochmals auf den 
Tisch des Hauses bringen will. Wir sind der Meinung, das 
sei Aufgabe des Zweitrates. Wenn hier grundsätzliche Fra
gen nochmals diskutiert werden sollen, dann Ist die Kommis
sion des Zweitrates das richtige Gremium dafür. Der Zweitrat 
wird das diskutieren. Sollte eine Differenz entstehen, haben 
wir Gelegenheit, diese Diskussion dann in der Differenzbe
reinigung nochmals zu führen. Aber hier zurückzukommen 
auf eine materielle Diskussion, die im Rat ausgiebig geführt 
wurde, ist nicht sachgerecht und entspricht nicht unserem 
Vorgehen in diesem Parlament. 
Ich bitte Sie, den Rückkommensantrag abzulehnen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS): Monsieur Aeschbacher, la 
lutte contre les abus d'alcool ne se fait ni par la prohibition, ni 
par les interdictions de publicite. ~edueation et I'information 
dispensees afin d'adopter une attitude raisonnable vis-a-vis 
de la consommation de produits alcoolises restent les 
moyens les plus appropries pour promouvoir une consom
mation intelligente sans abus. 
A I'article 10, Monsieur Aeschbacher, nous revenons sur la 
question de la Iiberte que nous avons accordee uniquement 
aux chaines privees suisses, une liberte qui ne concerne 
que le vin et la biere, puisque evidemment les produits dis
tilles ne sont pas concernes. Afin de replacer la discussion 
dans son contexte, je vous rappelle que 60 pour cent du taux 
d'ecoute de notre pays concerne des chaines etrangeres de 
pays voisins qui n'ont - a I'exception de la France - aucune 
interdiction de publicite pour I'alcool, mame pour les spiri
tueux. 35 pour cent du taux d'ecoute concerne la SSR, a qui 
nous avons refuse cette Iiberalisation de la publicite -
comme vous le savez - par la decision que nous avons prise 
a I'article 16. 
A I'article 10, nous ne nous preoccupons que du 5 pourcent 
d'audimat qui concerne les chaines privees suisses. Reexa
miner cet article et ne pas Iiberaliser la publicite sur nos 
chaines loeales serait discriminatoire sur plusieurs points et 
favoriserait une distorsion de la concurrence entre les diffe
rants supports medias existants. On affaiblirait nos medias 
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audiovisuels suisses, puisque les chalnes privees etrange
res pourraient diffuser de la publicite interdite chez nous. On 
perpetuerait une difference de traitement entre les presses 
ecrite et televisee. 
Mais iI y a une autre discrimination sur laquelle j'aimerais re
venir. Les grands producteurs de vin des pays voisins ont 
acces a une publicite sur les chalnes etrangeres et touchent 
ainsi les consommateurs suisses. Une possibilite de publi
cite sur les televisions locales permettrait aux petits produc
teurs suisses d'informer le public de maniere adequate, en 
rapport avec leurs moyens limites, sur le marcM local. En 
autorisant cette forme de publicite, nous donnons donc une 
chance aux entreprises suisses de petite taille de maintenir 
leurs parts de marcM face a la concurrence representee par 
les vins importes produits par de grandes societes interna
tionales qui font leur pub sur les grandes chalnes. 
Je vous demande donc - comme mon collegue Weigelt - de 
rejeter la proposition Aeschbacher, de ne pas reexaminer 
I'article 10 et d'en rester a notre premiere decislon. 11 ne 
s'agit que du 5 pour cent d'audimat qui concerne les televi
sions locales. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktion stimmt 
dem Rückkommensantrag zu. 

Föhn Peter (V, SZ): Ohne auf den Inhalt des Antrages ein
zugehen, bitte ich Sie, den Rückkommensantrag Aeschba
cher abzulehnen. Ansonsten könnten wir noch einmal 
Rückkommen auf alle Artikel beantragen. Wir hatten schon 
einmal einem Rückkommensantrag zugestimmt und etwas 
angepasst respektive verschlimmbessert; später haben wir 
dann eine zweite Anpassung vornehmen müssen. Wir wol
len nicht noch einmal etwas übers Knie brechen, was letzt
endlich unbefriedigend ist. Lassen wir den Zweitrat auch 
noch etwas arbeiten. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien dit non acette proposition de reexamen. 
Dans cette salle, on a decide de dire oui a I'asymetrie en 
matiere de publicite. On a accepte que la publicite pour le 
vin et pour la biere soit possible sur les chalnes de radio et 
de televison privees. Par contre, on a decide que la SSR ne 
pouvait faire de publicite ni pour la biere ni pour le vin. Je 
vous demande donc d'en rester a la decision de principe 
qu'on a prise. 
Je vous rappelle aussi que les chalnes etrangeres, qui ont 
un taux d'ecoute de 70 pour cent au moins sur notre terri
toire, font de la publicite pour le vin, la biere et aussi pour les 
alcools un peu plus forts. 
En ce qui concerne la publicite pour des groupements a ca
ractere religieux ou politique, le groupe democrate-chretien 
n'est pas content de la decision qu'on a prise ici. C'est une 
decision dangereuse et j'espere que le Conseil des Etats la 
corrigera. 
Je vous demande donc de dire non a la proposition de 
reexamen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: In der Sache hat 
die Kommissionsmehrheit ja verloren. Das ist aber kein 
Grund, sich für ein Rückkommen einzusetzen. Ich glaube, 
das wurde hier auch von Herrn Weigelt sehr korrekt festge
halten. Der Antrag Aeschbacher auf Rückkommen umfasst 
ja alle drei Elemente: die Werbung für Alkoholika, religiöse 
Werbung und die politische Werbung. Zu allen drei Aspekten 
hat der Rat einen Entscheid gefällt, wenn auch knapp; aber 
er hat ihn gefällt. . 
Es gäbe einen einzigen Grund für eine andere Betrach
tungsweise - ich mache Sie darauf aufmerksam. Sie erin
nern sich: Am Ende der Debatte in der vorletzten Woche 
hatten wir noch den Antrag Hochreutener auf dem Tisch. Wir 
haben dem Antrag zugestimmt. Herr Hochreutener hat hier 
plötzlich festgestellt, dass die Asymmetrie, die wir hier ein
rühren, ja dann auch für ausländische Anbleter gelten kann. 
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Dieses Argument habe ich als Kommissionssprecher zwar 
hier eingebracht, es wurde aber offenbar bei der Willensbil
dung im Rat nicht so berücksichtigt. Denn anschliessend 
wurde dem Antrag Hochreutener ja zugestimmt, obwohl er 
rechtlich gesehen wahrscheJnlich nicht Bestand haben kann, 
weil er dem Europäischen Ubereinkommen über das grenz
überschreitende Fernsehen nicht entspricht. Von daher ge
sehen meine ich, dass es jetzt wirklich die Aufgabe des 
Zweitrates ist, hier die möglichen Korrekturen vorzunehmen. 
Das Rückkommen dürfte sich nicht gegen die Asymmetrie 
wenden, sondern ich habe das Rückkommen viel eher darin 
begründet gesehen, dass hier mit dem Antrag Hochreutener 
wie gesagt eine gewisse Unsicherheit über unsere eigenen 
Beschlüsse entstanden ist. 
Ich beantrage Ihnen aber als Kommissionssprecher, dem 
Antrag Aeschbacher nicht zuzustimmen. 

Vaudroz Rene (RL, VD), pour la commission: 11 est clair que 
nous avons longuement discute de cette lai. Nous y avons 
passe le mardi, le mercredi et le jeudi de la premiere se
mairie de la session, et encore ce matin, et si chaque con
seiller national qui perd un vote desire rouvrir le debat, nous 
n'allons jamais en finirl Je crois qu'iI faut compter sur la sa
gesse du Conseil des Etats - si cela s'avere necessaire. 
Je vous demande donc de ne pas reexaminer I'article 10 de 
la loi federale sur la radio et la television et de vous en tenir 
a la decision qu'avait prise le conseil. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Aeschbacher .... 69 Stimmen 
Dagegen .... 99 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Vor der Gesamtabstim
mung gebe ich dem Berichterstatter das Wort für einige Er
klärungen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es ist notwen
dig, dass ich als Kommissionssprecher hier noch zwei, drei 
Bemerkungen mache, weil wir jetzt aufgrund von EinzeI
anträgen, die hier aus dem Rat gestellt und gutgeheissen 
wurden, in einigen Punkten eine widersprüchliche Gesetz
gebung haben. Es ist richtig und üblich, dass ich hier als 
Kommissionssprecher diese Widersprüche benenne, damit 
sie auch noch eliminiert werden können. Es sind nicht nur 
redaktionelle Anpassungen, es sind Folgen von Beschlüs
sen. Diese Bemerkungen haben keinen materiellen Charak
ter, sie sind aber gesetzgeberisch wichtig, damit das in der 
Fahne, die dann dem Ständerat zugestellt wird, auch korrekt 
angepasst werden kann. 
Ich möchte auf Artikel 27 Absatz 2 hinweisen. Wir haben ja 
den Publikums rat ersatzlos gestrichen. Das bedeutet, dass 
wir auch in Artikel 27 Absatz 2 diesen entsprechenden Hin
weis auf den Publikumsrat streichen müssen; ich möchte 
das einfach dem Rat zur Kenntnisnahme mitteilen, damit das 
so ins Amtliche Bulletin aufgenommen werden kann. 
Dann habe ich Sie auf einen Punkt in Artikel 34 aufmerksam 
zu machen. In Artikel 34 hatten wir ein bisschen eine ver
wirrliche Ausgangslage. Sie erinnern sich: Es stand dort der 
Minderheitsantrag Polla der Mehrheit gegenüber, die ja eine 
Frequenzaufteilung wollte. Die Minderheit Polla hat vor allem 
aus Gründen der sprachlichen Minoritäten darauf beharrt, 
dass die SRG-Programme überall verbreitet werden können. 
Der Rat hat diesen Minderheitsantrag Polla denn auch deut
lich angenommen. Wir hatten dann noch einen Zusatzantrag 
Cathomas: Herr Cathomas hat mit einem Einzelantrag ver
langt, dass man zusätzlich eine Bemerkung zur Berücksich
tigung der rätoromanischen Sprache ins Gesetz schreibt. Er 
hat aber seinen Antrag so formuliert, dass bei dessen for
meller Einfügung ins Gesetz der Kerngedanke des Minder
heitsantrages Polla entfallen würde. Herr Cathomas hat aber 
in seiner Begründung diese Absicht nie geäussert und auch 
ausdrücklich immer darauf hingewiesen, dass es eine Er
gänzung dieses entsprechenden Artikels 34 Absatz 1 sei. 
Oas hat der Rat auen so gutgeMlssen. Der PräSid6l'it hat 
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die Minderheit Polla und den Antrag Cathomas auch nicht 
einander gegenübergestellt, sondern hat sie beide nachein
ander zur Abstimmung gebracht, sodass wir der Auffassung 
sind, dass der Antrag der Minderheit Polla und der Antrag 
Cathomas jetzt eben ergänzend berücksichtigt werden müs
sen und dass wir das jetzt nicht in der Fahne gegeneinander 
ausspielen dürfen. 
Dann möchte ich Sie noch auf Artikel 52 Absatz 1 aufmerk
sam machen. Es geht hier um die Frage der Finanzaufsicht 
über diejenigen privaten Veranstalter, die Gebührengelder 
beanspruchen können, also die so genannten ccSplitting-Ver
anstalter». Wer überwacht hier nun die entsprechenden 
Leistungsaufträge, die diesen privaten Veranstaltern über
bunden werden? Wir haben hier bei den entsprechenden 
Bestimmungen über die Aufsichtsbehörde einen Entscheid 
gefällt. Der Einzelantrag hat dann aber nicht berücksichtigt, 
dass damit keine Behörde mehr für die Überwachung des 
entsprechenden Leistungsauftrages zuständig wäre. Wir 
sind deshalb der Meinung, dass es korrekt sei, dass dieje
nige Behörde, die den Leistungsauftrag erteilt, auch für die 
Einhaltung di~ses Leistungsauftrages zuständig sein soll. 
Dann mache ich Sie noch aufmerksam auf Artikel 64 Ab
satz 1: Wir haben in Artikel 34 Absatz 1 die 60/40-Prozent
Bestimmung gestrichen. Das' war ein klarer Entscheid des 
Rates aufgrund des Minderheitsantrages Polla. Damit ent
fällt natürlich auch die entsprechende Bestimmung bei der 
Verbreitung der Programme, die 60/40-Prozent-Regel muss 
dort nicht berücksichtigt werden. Ich möchte Sie bitten, auch 
von dieser Anpassung Kenntnis zu nehmen. 
Dann gibt es zum Schluss noch zwei kleine Anpassungen in 
Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b: Da müssen wir konsequen
terweise auch bei der Finanzierung den Gebührenanteil für 
die Publikumsräte streichen. Wir haben ja die Publikumsräte 
ersatzlos gestrichen. Ich möchte bitten, davon Kenntnis zu 
nehmen. 
Das Gleiche gilt für Artikel 113a: Die Übergangsbestimmung 
zur 60/40-Prozent-Frequenzregelung kann ebenfalls entfal
len, weil wir bei Artikel 34 Absatz 1 im Grundsatzentscheid 
darauf verzichtet haben, diese Aufteilung vorzunehmen. 
Ich bitte Sie hier einfach, diese Anpassungen zur Kenntnis 
zu nehmen; dies auch zuhanden des Amtlichen Bulletins. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Es ist nicht so klar, was 
Sie gesagt haben. Ich möchte wirklich, dass es hier sehr klar 
ist, weil es um eine zentrale Frage in diesem Gesetz geht. 
Zum Antrag der Minderheit Polla zu Artikel 34 haben wir mit 
118 zu 48 Stimmen Ja gesagt. Beim Antrag Cathomas 
wurde von mir gesagt, dass er integriert sei im Antrag der 
Minderheit Polla. Ist das so, ja oder nein? 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Frau Simoneschi
Cortesi, es ist so, ja: Beide werden integriert, sie schliessen 
sich nicht aus, wie Sie das jetzt sagen. 

Föhn Peter (V, SZ): Nach Ablehnung unseres Rückwei
sungsantrages am Anfang der Debatte wurde das RTVG -
mit mässigem Erfolg für ein liberales, zukunftsorientiertes 
~esetz - nun fertig behandelt. Eine freie, ausgewogene 
Ausserung der Meinung und die ungehinderte Verbreitung 
derselben waren und sind weiterhin Ziel der SVP - dies mit 
einer freiheitlichen Medien- und Telekommunikationspolitik. 
In der Schweiz ist die nationale Medienlandschaft nach wie 
vor von der SRG überbesetzt. Dann scheinen uns die ultima
tiv eingeforderten Gebühren zu hoch zu sein. Wegen dieser 
Gebühren wird die SRG weiterhin eine MonopolsteIlung ein
nehmen können. Für die SVP-Fraktion sind die Im Rückwei
sungsantrag genannten Anliegen weder betreffend die Re
gelung der technischen Verbreitung im FMG noch betreffend 
die Definition des Leistungsauftrages befriedigend berück
sichtigt worden, was schliesslich nach eingehender Diskus
sion in unserer Fraktion eine ablehnende Haltung zum 
RTVG hervorrief. Die mehrheitliche Ablehnung des RTVG 
durch unsere Fraktion soll ein Signal an den Ständerat dafür 
sein, dass dieses RTVG im Zweitrat noch nachgebessert 
werden muss. 

Die relativ starke Minderheit in unserer Fraktion, die der Vor
lage zustimmt, würdigt nebst der Verbesserung in Werbung 
und Behördeorganisation insbesondere das Gebührensplit
ting. Denn einige regionale und lokale Anbieter sind in Kürze 
auf zusätzliche finanzielle Mittel angewiesen, um überleben 
zu können. 
Die Meinungsäusserung spielt in der Eidgenossenschaft 
eine ganz zentrale Rolle. So wird di~ SVP-Fraktion das 
RTVG aus den vorgängig dargelegten Uberlegungen und in 
der Überzeugung, dass es noch wesentlich verbessert wer
den kann, im Verhältnis von rund 1 zu 3 ablehnen. 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.093/509) 
Für Annahme des Entwurfes .... 137 Stimmen 
Dagegen .... 26 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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Parlamentarische Initiative 
Schmid Carlo. 
Revision des RTVG 
Initiative parlementaire 
Schmid Carlo. 
Revision de la LRTV 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Elnrelchungsdatum 14 12 00 
Date de depOt 14.12 00 
Bericht KVF-SR 20.08.01 
Rapport CTT-CE 20.08.01 
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.01 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht KVF-SR 18.02.02 (BBI 2002 7065l 
Rapport CTT-CE 18.02.02 (FF 2002 6580 
Stellungnahme des Bundesrates 08.05.02 (BBI 2002 7080) 
Avis du Conseil federal 08.05.02 (FF 2002 6595) 
Ständerat/Conseil des Etats 17.06.02 (Zweite Phase - Deuxieme elape) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Antrag der Mehrheit 
Nichteintreten 

Antrag der Minderheit 
(Giezendanner, Bezzola, Binder, Föhn, Kurrus, Polla, 
Schenk, Seiler, Theiler, Weigelt) 
Eintreten 

Proposition de la majorite 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition de la minorite 
(Giezendanner, Bezzola, Binder, Föhn, Kurrus, Polla, 
Schenk, Seiler, Theiler, Weigelt) 
Entrer en matiere 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Wir können es 
ganz kurz machen: Die Kommissionsmehrheit hat Ihnen 
empfOhlen, auf diese parlamentariSChE! Initiative von Stände-
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

M.lttwoch, 2. März 2005 
Mercredl, 2 mars 2005 

OB.OOh 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen·. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI2oo31569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 20031425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir beginnen den ers
ten ceRadio- und Fernsehtag». Sie haben nicht nur eine sehr 
umfangreiche Fahne vor sich, sondern auch eine Fülle von 
Einzelanträgen. Sie ersehen daraus, dass hier sehr viele In
teressen auf dem Spiel stehen. Wir sind gespannt darauf, in 
den ersten Voten dann auch zu hören, wessen Interessen 
jedes unserer Mitglieder vertritt. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Um das herauszu
finden, müssen Sie nicht warten, bis die Voten kommen; das 
sehen Sie am Text der Einzelanträge. 
Das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen hat die Kom
mission recht intensiv belastet. Die Beratungen waren zeit
aufwendig - 50 Stunden an zehn Sitzungstagen -, aber die 
Auseinandersetzungen waren sachlich. Die Interessenver
tretung der Medienbranche war bemerkenswert, teilweise 
penetrant. Ich habe bisher bei keinem anderen Sachge
schäft ein derart forciertes Lobbying der Branche erlebt. Ich 
freue mich sehr: In der Zukunft, wenn uns die Medien wieder 
als Sumpf der Lobbyisten bezeichnen, werden wir ... Aber 
lassen wir dasl (Heiterkeit) Aber es hat auch einen Vorteil. 
Jetzt verstehe ich endlich den einen latent gefährlichen Zu
stand bezeichnenden Ausdruck ceTV- und radioaktiv», 
Selbstverständlich hatte dieses Medienlobbying auch Ein
fluss auf die Kommissionstätigkeit. Es gab auch deklarierte 
Interessenvertreter in der Kommission. Neben dem einen 
oder anderen kleinen Nachteil hatte dies aber den grossen 
Vorteil, dass wir von der Themenkenntnis und vom Sachver
stand beider Seiten profitieren konnten. 
Bemerkenswert war auch die Menge der schriftlichen An
träge innerhalb der Kommission durch die ceKommissäre»: 
1 07 schriftliche Anträge. Wir haben endlich national rätliches 
Niveau erreicht. (Heiterkeit) Möglicherweise erreichen wir 
das auch in der Plenumsdebatte; manches deutet darauf 
hin. 
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Gestatten Sie mir nun eine kurze grundsätzliche Überle
gung: Ihre Kommission - mindestens das Gros ihrer Mitglie
der - ist davon überzeugt, dass wir in diesem kleinen, 
viersprachigen Land aus staatspolitischem Interesse eine 
starke SRG brauchen. Wir müssen darauf achten, die SRG 
mit diesem RTVG nicht zu schädigen, sie nicht zu schwä
chen. Wir müssen darauf achten, die finanzielle Substanz 
der SRG abzusichern; auf nationaler und sprachregionaler 
Ebene soll die SRG klare Branchenleaderin sein. Umge
kehrt müssen wir aber auch sicherstellen, dass sich die Ver
anstalter auf regionaler und lokaler Ebene entfalten können, 
und verhindern, dass sie von der SRG erdrückt werden. 
Auch wenn sie klein sind, sollen die privaten Veranstalter der 
SRG unangenehme und damit animierende Konkurrenten 
sein. 
Diese zwei Ziele - pro SRG und pro private Veranstalter -
unter ein Dach zu bringen ist eine schwierige Gratwande
rung. Indiz der Zielerreichung wäre die mittlere Unzufrieden
heit oder die mittlere Zufriedenheit beider Seiten, der SRG 
und der Privaten. 
Uns ist bewusst gewesen: All die lokalen, regionalen und 
sprachregionalen Veranstalter werden die SRG sicher nicht 
erdrücken. Nicht deshalb brauchen wir in diesem Land eine 
starke, dominierende SRG, sondern wegen der ausländi
schen Konkurrenz. Diese ist die eigentliche Gefahr für die 
SRG. Im Konzert der mächtigen, öffentlichen und privaten 
europäischen Veranstalter - etwa in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Frankreich oder Italien - ist die SRG ein 
kleiner David. Wegen dieser ausländischen Goliaths müs
sen wir zur SRG Sorge tragen und dürfen sie hier nicht un
gebührlich zusammenstutzen. Auf diesem europäischen 
Parkett findet schlussendlich die eigentliche Auseinander
setzung statt. 
Darum benötigen wir den Ausgleich zwischen SRG und Pri
vaten. Diese Grundtendenz des Ausgleichs treffen Sie in 
den einzelnen gesetzlichen Regelungen immer wieder an. 
Darum bringt der Ihnen vorgelegte Entwurf keinen mutigen 
Richtungsentscheid. Es ist kein glorioser Wurf. Aber ich 
meine, glücklicherweise ist dem so und wird der Ausgleich 
gesucht. Dieser Entwurf macht aber viele kleine Schritte in 
die Richtung: eine starke, aber nicht allmächtige SRG einer
seits und gestärkte private Veranstalter andererseits. 
Das Eintreten war in der Kommission nicht bestritten. Darum 
will ich die Themen der Detailberatung hier nicht vorwegneh
men. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf dieses Ge
schäft einzutreten. 

FünfschillIng Hans (RL, BL): Wie aufgefordert, gebe ich 
zuerst meine Interessenbindung bekannt: Ich vertrete hier 
den Kanton Basel-Landschaft. Gestern ist das von all den 
Leuten, bei denen man es auch stark gemerkt hat, dass sie 
ihren Kanton vertreten, nicht vorher gesagt worden. Ich 
möchte es deshalb hier zuerst einmal sagen. Ich vertrete 
den Kanton Basel-Landschaft nicht nur hier drin, sondern 
auch bei der SRG. 
Ich will an dieser Aussage die Struktur der SRG aufzeigen. 
Ich bin vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft in 
den Vorstand der regionalen SRG-Gesellschaft der beiden 
Basel bestimmt worden. Ich bin nicht als Parteivertreter be
stimmt worden, sondern weil ich in der Regierung des Kan
tons Basel-Landschaft für Medienfragen die Verantwortung 
hatte. Ich bin dann nachher von der Generalversammlung 
dieser regionalen Gesellschaft - das ist von der Struktur her 
eine Genossenschaft - in die Delegiertenversammlung der 
SRG Deutschschweiz gewählt worden. Diese Delegierten
versammlung aller Deutschschweizer Trägerschaftsorgani
sationen - das sind teils Vereine, teils sind es Genossen
schaften - wählt einen Verwaltungsrat. Dieser Verwaltungs
rat ist nachher das Aufsichtsgremium in der Deutschschweiz 
von SF DRS und von Radio DRS. Der Verwaltungsrat und 
die Delegiertenversammlung haben mich dann zum Präsi
denten des Verwaltungsrates gewählt. Als Präsident des 
Verwaltungsrates der Region Deutschschweiz bin ich von 
Amtes wegen Im Verwaltungsrat der SRG. Als Verwaltungs-
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rat der SRG hat man die Aufsicht über die ganze Holding. 
Ich habe jetzt den Weg eines Deutschschweizers beschrie
ben, genau gleich sind die Vertreter der welschen Schweiz, 
der italienischen Schweiz und der rätoromanischen Schweiz 
in diesem Verwaltungsrat vertreten. Wenn ich das jetzt so er
klärt habe, habe ich damit ausdrücken wollen: Die Träger
schaft der SRG und die Aufsichtsgremien der SRG sind eine 
komplexe Organisation. Aber diese komplexe Organisation 
hat auch Vorteile. Diese Organisation widerspiegelt unsere 
Schweiz, den föderalistischen Aufbau unserer Schweiz, und 
garantiert dadurch, dass nicht durch Parteienproporz, son
dern vor allem durch den regionalen Aufbau eine Unabhän
gigkeit der produzierenden Anstalten garantiert ist - eine 
Unabhängigkeit, die verfassungsmässig verlangt wird. Die 
Kontrolle findet also in einem sehr föderalistischen Aufbau 
statt, und die Kantone sind sehr stark einbezogen. 
Das zur Erklärung und um vielleicht die Vorwürfe, die immer 
wieder erhoben werden, zu entkräften, die SRG sei eine in
transparente Organisation: Es ist nicht anders möglich, 
wenn wir unsere Aufgabe, vier Sprach regionen gleich zu be
handeln und die Unabhängigkeit zu wahren, wahrnehmen 
wollen. Diese vier Sprach regionen haben auch Auswirkun
gen auf die SRG, über die in den letzten Tagen auch disku
tiert worden ist, z. B. auf die Anzahl der Programme. Wenn 
Sie die Anzahl der Radioprogramme - es sind 16 -, welche 
die SRG produziert, durch die vier Sprach regionen dividie
ren, dann sieht die Zahl schon nicht mehr so beeindruckend 
aus. Eine andere Auswirkung ist die Höhe der Konzessions
gebühren. Wenn die Deutschschweiz als grösste Region 
ihre Konzessionsgebühren nur für den eigenen Bedarf brau
chen und nicht, wie wir das auch in der Schweiz generell 
machen, die Minderheiten unterstützen würde, dann wären 
die Konzessionsgebühren weniger als halb so hoch. Dann 
wären wir im europäischen Kontext gar nicht besonders weit 
vorne. Auch das ist eine der Folgen unserer komplexen und 
sprachregional sehr stark verzettelten Organisation. 
Ich möchte abschliessend die SRG in Anlehnung an das be
kannte Churchill-Zitat über die Demokratie so bezeichnen: 
Die SRG hat eine sehr schwer verständliche, schlechte Or
ganisationsform, aber ich kann im Moment keine bessere er
kennen, welche die Forderungen nach Unabhängigkeit und 
nach föderalistischem Aufbau besser erfüllen würde. 

B,üttiker Rolf (RL, SO): Ich habe keine Interessenbindungen 
offen zu legen. 
Ein Wort zur Ausgangslage bei diesem Gesetz: Die schwei
zerische Radio- und Fernsehlandschaft wird durch einige 
Besonderheiten charakterisiert. Erstens durch die Internatio
nalität: Radio- und Fernsehprogramme machen an der Lan
desgrenze nicht Halt. Gerade im Fernsehbereich haben die 
ausländischen Programme ja einen Marktanteil von über 
50 Prozent. Die zweite Besonderheit ist, dass wir wegen den 
Sprachregionen keinen einheitlichen Markt haben. Da kön
nen wir lange legiferieren und Gesetze machen, diese Rah
menbedingungen - Internationalität und Aufsplitterung des 
schweizerischen Marktes in Sprach regionen - können wir 
nicht ändern. 
Ein Wort zur bundesrätlichen Strategie, die nur auf diese 
Rahmenbedingungen Rücksicht nimmt: Sie geht grundsätz
lich in die richtige Richtung; gegen diese Strategie kann man 
nichts einwenden. Der Gesetzentwurf ist ein tauglicher Kom
promiss und zeigt einen gangbaren Weg auf. Namentlich 
drei Punkte sind von mir aus gesehen von strategischer Be
deutung: 
1. Wir brauchen eine konkurrenzfähige SRG; da bin ich mit 
Hans Fünfschilling einig. 
2. Auch auf lokaler Ebene soll - da haben wir bereits Diffe
renzen - ein möglichst lebensfähiger Service public möglich 
sein. Zu begrüssen ist deshalb, dass das Gesetz eine effi
ziente Unterstützung lokaler Veranstalter mit Gebühren vor
sieht. 
3. Schliesslich ist es richtig, für Veranstalter, die in erster li
nie nach kommerziellen Gesichtspunkten tätig werden wol
len, bürokratische Hürden und Überregulierungen abzu
bauen. 
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Auch wenn ich zur bundesrätlichen Strategie grundsätzlich 
Zustimmung signalisiere, möchte ich doch auf zwei, drei 
Punkte dieses Gesetzes eingehen, bei denen die Akzente 
im Laufe der Beratungen verschoben werden müssen. 
Ein Wort zur SRG: Man kann sagen, dass dieses Gesetz 
über weite Strecken ein SRG-Gesetz ist. Es konstituiert die 
SRG weitgehend. Es formuliert Aufträge, und es setzt Gren
zen oder sollte der SRG Grenzen setzen. Die SRG wird in 
der schweizerischen Medienlandschaft auch in Zukunft eine 
führende Stellung einnehmen. Sie wird zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auch den überwiegenden Anteil der Empfangsge
bühren erhalten, Herr Fünfschilling. Vor diesem Hintergrund 
verstehe ich das Lamentieren der SRG kaum, wenn sie sich 
im Jammertal sieht. Sie behält ihre Stärke und hat auch in 
Zukunft grosse Entfaltungsmöglichkeiten. Eine starke SRG 
bedeutet aber nicht zwingend eine unkontrolliert wuchernde 
SRG. Mit ihrer wirtschaftlichen und publizistischen Kraft 
kann sie jede private Initiative sogleich ersticken, sich jede 
nationale Konkurrenz vom Leib halten und in Nachbar
märkte expandieren. 
Für mich ist das Bild etwa so: Die SRG soll in ihrer Monopol
steIlung eine grosse, mächtige Eiche sein, eine «Monopolei
che», die aber nicht zu viel Schatten wirft, Herr Fünfschilling, 
damit die kleinen, regionalen, privaten Veranstalter im Ra
dio- und Fernsehbereich existieren können. Aber wir dürfen 
sie auch nicht zu stark schwächen, da bin ich mit Ihnen ei
nig, damit die grosse «Monopoleiche» der ausländischen 
Konkurrenz widerstehen kann. 
Zur SRG noch zwei, drei Bemerkungen: 
1. Die Zahl der SRG-Programme ist in den letzten Jahren 
überstark gewachsen. Heute veranstaltet die SRG 7 Fern
seh- und 17 Radioprogramme ohne Angebot an das Aus
land. Neue Programme wurden oft nur als Antwort auf 
private Initiativen lanciert; das ist nicht wegzudiskutieren. 
Auch wenn es angesichts der Entwicklungsdynamik im Me
dienbereich zu starr wäre, eine bestimmte Programmzahl fix 
ins Gesetz zu schreiben, hat der Gesetzgeber Vorgaben zu 
formulieren - wir haben das auch gemacht -, die einem un
gehemmten Wachstum Einhalt gebieten. Die SRG soll dort 
tätig werden, wo es für den Service public nötig ist, sie soll 
aber keine Marktverstopfungsstrategie betreiben. 
2. Heute haben alle grossen Akteure im Medienbereich Mul
timediastrategien. D. h., sie engagieren sich in verschiede
nen Medienbereichen, auch im Internet. Auch die SRG folgt 
diesem Trend, auch wenn in den letzten Tagen ein gewisses 
Rückzugsmanöver festzustellen ist. Das ist nicht unproble
matisch, denn wenn die SRG mit ihrem dank Gebühren auf
gebauten Potenzial in neue Märkte eintritt; droht eine 
massive Wettbewerbsverzerrung, vor allem auf dem schwei
zerischen Markt. 
3. Schliesslich ist mit einer wirksamen Finanzaufsicht, die 
diesen Namen verdient, dafür zu sorgen, dass die Gebühren 
wirtschaftlich und für die Erfüllung der im Gesetz vorgesehe
nen Aufgaben verwendet werden. Die in der letzten Zeit in 
der Öffentlichkeit geführten Diskussionen zeigen, dass be
treffend Gebührenverwendung offenbar ein Unbehagen be
steht. Eine wirksame Kontrolle ist nicht zuletzt auch im Inte
resse der SRG. Wenn sie kontrolliert wird, wird man sie we
niger leicht angreifen können. 
Ein Wort zu den privaten Radio- und Fernsehveranstaltern: 
Diese haben es in der Schweiz nicht leicht. Sie haben es 
schwer. Dafür verantwortlich sind zunächst die wirtschaftli
chen Besonderheiten der Schweiz mit ihren kleinen Medien
märkten. Mit ein Grund sind aber auch die heutigen recht
lichen Rahmenbedingungen. Das neue Gesetz soll hier Ver
besserungen schaffen. Zu begrüssen ist zunächst, dass für 
Programme, die weder Gebühren erhalten noch privilegiert 
Frequenzen nutzen, liberalere Bestimmungen gelten. Positiv 
ist ferner, dass das Gesetz ausdrücklich anerkennt, dass 
auch Private Service-public-Leistungen erbringen können 
und bei fehlendem Wirtschaftspotenzial mit Gebührengel
dern unterstützt werden sollen. 
Handlungsbedarf besteht dagegen bei der sogenannten 
Technologieförclert.,mg. D~l? il?t fOr miCh vor ~lIem im R~cliQ
bereich der Kernartikel. Hier lassen Bundesrat und National-
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rat erhebliche Lücken offen, die wir unbedingt schliessen 
müssen. Die Digitalisierung und die damit verbundenen In
vestitionen stellen für private Veranstalter die Herausforde
rung der Zukunft dar. Der Schritt in die neue Technologie ist 
nur zu schaffen, wenn quasi eine Starthilfe gewährt wird. 
Der von der Kommission ausgearbeitete Vorschlag stellt hier 
eine taugliche Lösung dar. 
Man kann also zusammenfassen: Der vorliegende Gesetz
entwurf bringt keine Revolution für die heutige Medienland
schaft. Er anerkennt unverrückbare Rahmenbedingungen 
und basiert auf den gemachten Erfahrungen. Ich meine, 
dass wir damit für die nächste, für die allernächste Zukunft -
ich gehe davon aus, dass vor allem die technische Entwick
lung noch weiter stark voranschreitet -, für ein paar Jahre 
eine taugliche Gesetzesgrundlage haben. 

Brändli Christoffel (V, GR): Ich möchte jetzt hier nicht um
fassend ausführen, warum diese Vorlage nötig ist. Ich 
glaube, die Veränderungen des Umfeldes machen diese Re
vision notwendig. Das Ziel unserer Politik muss die Behaup
tung einer starken Medienlandschaft gegenüber der Konkur
renz aus dem Ausland sowie die Erhaltung und Förderung 
der Vielfalt im Inland sein, und zwar im Rahmen eines um
fassenden Service public. Es ist das grosse Problem, dass 
wir unsere Medienlandschaft gegenüber dem Ausland ei
genständig behaupten und auf der anderen Seite natürlich 
im Inland eine Vielfalt bewahren wollen. 
Betrachtet man nun die Arbeit der Kommission unter diesem 
Gesichtspunkt, so darf festgehalten werden, dass wesentli
che Akzente zur Erreichung des obenerwähnten Zieles ge
setzt wurden, auch wenn man natürlich darüber diskutieren 
kann, ob hier eine Überregulierung stattfindet oder nicht. 
Wenn man immer wieder hört, wie man jetzt in diesem Staat 
deregulieren solle, und dann mit diesem Gesetzespaket kon
frontiert ist, kann man sich hier natürlich Fragen stellen. Ich 
meine aber trotzdem: Insgesamt ist die Vorlage gelungen. 
Ich möchte auch dem Bundesrat und den Mitgliedern der 
Verwaltung für die grosse Arbeit, die geleistet wurde, dan-
~n. . 
Man kann nun darüber philosophieren, ob die Macht der 
SRG zementiert und ausgebaut wird oder nicht. Fakt ist, 
dass eine starke SRG das Rückgrat für eine eigenständige 
Medienlandschaft im Bereich Radio und Fernsehen ist. Posi
tiv an der Vorlage ist, dass mit verschiedenen Massnahmen 
versucht wird, auch für die übrigen Anbieter die Rahmenbe
dingungen wesentlich zu verbessern. In der Tat geht es ja 
nicht darum, die Privaten zu stärken, indem man die SRG 
schwächt, sondern ich meine, dass wir die Privaten mit gu
ten Rahmenbedingungen fördern müssen, ohne dass wir die 
SRG infrage stellen. 
Entscheidend in diesem Zusammenhang sind insbesondere 
die Regeln für die Werbung und das Sponsoring sowie die 
auf 2 bis 5 Prozent, eventuell sogar auf 3 bis 5 Prozent fest
gelegten Gebührenanteile. Damit werden die Voraussetzun
gen dafür geschaffen, dass mehrere heute gefährdete 
Unternehmen überleben und einen Beitrag an die Medien
vielfalt leisten können. Entscheidend wird sein, welche Krite
rien bei der Verteilung der Gebührenanteile angewendet 
werden, wobei ich meine, dass der Beitrag an die kulturelle 
Vielfalt im Lande von grosser Bedeutung sein wird. 
Gestatten Sie mir nun noch eine Bemerkung zu Artikel 35 
über die Organisation. Die Umsetzung der Organisations
frage mit neuen rechtlichen Formen oder über den Leis
tungsauftrag scheint mir wesentlich zu sein. Die heutige 
Struktur mit unterschiedlichen, nicht transparenten und 
machtlosen regionalen Strukturen der SRG befriedigt nicht. 
Ich erwähne als Beispiel die Televisione della Svizzera Ita
liana (TSI), die sich in den letzten Jahren zunehmend zu ei
nem Tessiner Fernsehen entwickelt hat. Graubünden verfügt 
nun aber nicht nur über itallenischsprachige Talschaften mit 
einem ansehnlichen Teil auch der italienischen Bevölkerung 
in diesem Land; in Graubünden wird auch an allen Schulen 
die italienische Sprache als Frühsprache gelehrt. Graubün
den ist in diesem Sinne neben dem Tossin ein wichtiger Be-
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standteil der italienischen Schweiz. Leider wird diese Tat
sache weder bei der Besetzung der verantwortlichen Gre
mien noch bei der Berichterstattung aus dem Kanton ausrei
chend berücksichtigt. 
Mit der Verstärkung der Redaktion in Chur um eine Person 
ist für uns aus Graubünden das Problem einer umfassenden 
Berichterstattung, die mit der aus dem Tessin gleichwertig 
ist, noch nicht erfüllt. Es kann nicht sein, dass die Italienisch 
sprechende Bevölkerung in Graubünden über die Ereignisse 
in Graubünden nicht gleichwertig informiert wird wie die Tes
siner Bevölkerung über Tessiner Probleme. Es kann nicht 
angehen, dass drei politische Tessiner Parteien bestimmen, 
wer Graubünden in den Gremien der TSI vertreten soll. Es 
kann auch nicht sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der TSI praktisch nur aus dem Tessln rekrutiert werden. 
Ich hoffe, dass in diesem Sinne die Entscheidungsstrukturen 
sowie die Organisationsform nach Inkraftsetzung des. neuen 
Gesetzes rasch überprüft und angepasst oder aber im Leis
tungsauftrag an die Televisione della Svizzera Italiana die 
entsprechenden Korrekturen vorgenommen werden. Nur 
dann machen die in Artikel 25ff. aufgeführten Ziele einen 
Sinn. Ich danke Herrn Bundesrat Leuenberger und seinen 
Mitarbeitern, wenn sie sich dieser Frage nach Inkrafttreten 
des Gesetzes, das wir heute beraten, annehmen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Comme I'a dit de maniere un 
peu ironique notre president de commission en ouvrant les 
debats, le moins qu'on puisse dire est que la gestation de la 
loi que nous discutons ce matin a ete douloureuse. 11 a fallu 
enormement de temps au Conseil national pour preparer la 
101 et la discuter en plenum; il a fallu un nombre inhabituel de 
seances a notre Commission des transports et des telecom
munications pour traiter le dossier. Comme rarement dans 
I'examen d'une loi, nous avons ete mis au benefice d'une 
pluie de conseils, recommandations, avis divers, qui n'ont 
peut-etre pas absolument simplitie la discussion. 
11 faut cependant reconnaTtre qu'lI y a des elements objectifs 
de complexite qui justitient la longueur des debats dans le 
traitement de ce sujet. 
Une des premieres difficultes auxquelles nous avons ete 
confrontes est que nous nous trouvons dans un domaine qui 
est en mutation constante du point de vue technologique. 11 
est parfois difficlle de bien cerner les justes mesures a pren
dre pour preserver I'avenir, pour ne pas inutllement entraver 
le developpement technologique, sans etre naturellement 
imperativement guides par ce developpement et perdre la Ii
berte de I'influencer. 
La seconde difficulte, plusieurs preopinants ont insiste la
dessus, c'est la situation geographique de notre pays, la fa
cilite pour des emetteurs provenant d'autres pays d'interve
nir sur le champ national. Qu'lI s'agisse de la concurrence 
en matiere de programmes, qu'lI s'agisse de la concurrence 
en matiere de marches pUblicitaires, notre position vis-a-vis 
des emetteurs etrangers est une donnee de fait qu'lI n'est 
pas simple de gerer. 
Autre difficulte, et non des moindres: la complexite de I'orga
nisation a trouver entre un acteur public fort avec une mis
sion de service public et une concurrence privee qui est bien 
implantee notamment dans les regions, et qui doit pouvoir 
compter sur des regles du jeu claires, y compris une partici
pation aux recettes publiques lorsque les acteurs prives as
sument de fait des missions de service public, notamment 
dans le domaine de I'information regionale. 
11 n'est pas simple non plus pour un parlement de legiferer 
sur I'organisation de I'acteur public Ei qui il confie la mission 
de programmes, tant 11 est difficlle de lui donner un cadre 
qui, a la fois, preserve une certaine independance, une cer
taine autonomie de creation, et tienne compte des necessi
tes d'un contröle suffisant pour veiller a la bonne utilisation 
des deniers publics. 
Enfin, et ce n'est pas la moindre des difficultes, chacun sait 
que les relations entre les medias et le monde de la politique 
sont par essenee tendues, voire explosives. Chaque politi-
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cien normalement constitue a, Ei intervalles reguliers, des 
velleites d'expliquer aux medias comment iI faudrait mieux 
traiter I'actualite politique de mame que, Ei I'evidence, au 
fond du coeur de chaque journaliste sommeille I'idee que, 
decidement, si c'etait lui qui s'occupait de faire la politique, 
ya irait beaucoup mieux! La situation est fort compliquee 
puisqu'i1 existe, comme vous le savez, des personnes qui ne 
savent plus elles-mames si elles font du journalisme ou de la 
politique, ou qui font une chose le matin et une autre I'apres
midi, ce qui ne simplifie pas la discussion. 
Alors, dans toute cette complexite, dans toutes ces pres
sions qui sont venues dans le champ de la discussion, iI est 
evidemment delicat de lancer ce debat d'aujourd'hui et le ris
que existe que nous oubliions quelles sont nos missions. La 
mission principale de notre conseil, c'est de fixer un cadre 
evolutif et non une reglementation figee. Une autre mission 
de notre conseil, c'est de donner la priorite Ei la creativite et a 
la Iiberte d'expression, et non d'organiser dans le detail des 
contröles vetilleux. Enfin, nous avons le devoir de fixer des 
regles financieres precises, mais de ne pas entraver I'auto
nomie de gestion. 
Assurer la pluralite des opinions et la variete des program
mes, c'est une täche supplementaire, ce qui explique, Mon
sieur le president, que vous avez eu la sagesse de prevoir 
une journee, et peut-atre des prolongations, pour ce debat; 
cela ne sera pas inutile. Mais c'est un cadre important de re
flexion sur I'organisation de la democratie dans notre pays. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Danke, Herr Gentil. Die 
kluge Planung im Büro ist mit Ihrer Hilfe zustande gekom
men. 

Lombardi Filippo (C, TI): Allen im Saal sind meine Interes
senbindungen bekannt: Ich leite einen Regionalsender na
mens Tele Ticino und bin Präsident von Telesuisse, dem 
Verband der 18 Schweizer Regionalfernsehen, der im Hin
blick auf diese Revision eng mit dem Verband Schweizer Pri
vatradios zusammengearbeitet hat. Nichtsdestotrotz möchte 
ich mit Ihnen anhand dieser Gesetzesrevision versuchen, 
das Allgemeingut zu fördern und nicht die Interessen einzel
ner Veranstalter zu vertreten, sondern jene der Schweizer 
Zuhörer und Zuschauer. 
Worum geht es eigentlich bei dieser Revision des Radio
und Fernsehgesetzes? Das Ziel der Übung besteht weder 
darin, die SRG irgendwie zu bestrafen, noch darin, ihr eine 
Art Heimatschutz zu gewähren. Ziel der Übung ist es auch 
nicht, irgendwelchen Privatanbietern Vorteile zu verschaffen 
oder einen Kampf der Privaten gegen den öffentlich-rechtli
chen Veranstalter zu führen. Das Ziel der heutigen Revision 
besteht hingegen darin, in diesem Land die Rahmenbedin
gungen für eine ausgewogene Radio- und Fernsehland
schaft zu schaffen - eine Medienlandschaft, die die Mei
nungsvielfalt fördert und dem Schweizer Publikum eine mög
lichst breite Palette an Angeboten sichert. Diesem Publikum 
wollen wir ständig Schweizer Inhalte - Schweizer Politik, 
Schweizer Kultur, Schweizer Musik - anbieten, und dies auf 
allen Ebenen: auf der lokal-regionalen, der sprach regionalen 
und der nationalen Ebene. Das Publikum hat Anrecht darauf, 
von schweizerischen elektronischen Medien über das Zeit
geschehen gut informiert und unterhalten zu werden und 
seine Aufmerksamkeit nicht mehrheitlich ausländischen 
Sendern widmen zu müssen. 
Zu diesem Zweck brauchen wir an erster Stelle einen star
ken nationalen Service public, also eine starke SRG, die den 
nationalen Zusammenhalt fördert, die Minderheiten gleich
wertig behandelt, solide Brücken zwischen den Kulturen 
sowie den verschiedenen Landesteilen pflegt, der auslän
dischen Konkurrenz effizient widersteht und letztlich auch 
die Stimme der Schweiz im Ausland hörbar macht. Man 
merke, dass dies der einzige konkrete Schritt zur Förderung 
der sprachlichen Minderheiten und der Mehrsprachigkeit in 
150 Jahren unseres Bundesstaates war, abgesehen von der 
Frage, ob die entsprechenden Mittel immer zweckmässig 
eingeseL.lL worden sind, und zwar bezogen auf die ganze 
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Schweiz und nicht nur auf Graubünden, wie Kollege Brändli 
zu Recht in Erinnerung gerufen hat. 
An zweiter Stelle benötigen wir auch die Lokalradios und die 
Regionalfernsehen, welche die SRG in fast allen Regionen 
seit einigen Jahren erfolgreich und mit guter Akzeptanz er
gänzen. 
Diese regionalen Anbieter nehmen im Nahbereich den glei
chen Service-public-Auftrag wahr, sind aber dank ihrer 
schlankeren Struktur viel flexibler und kostengünstiger; sie 
sind lokal bestens verankert. Im elektronischen Zeitalter sind 
sie neben der regionalen Presse für unsere Bevölkerung un
abdingbar geworden. 
An dritter Stelle müssen wir mittels gezielter Liberalisierung 
und Entbürokratisierung auch noch für weitere kommerzielle 
Veranstalter ohne Service-public-Auftrag die Rahmenbedin
gungen schaffen, damit diese sich den Publikumsbedürfnis
sen entsprechend entfalten können, mit Spartenprogram
men oder sprachregionalen Angeboten. 
Nur wenn wir allen diesen drei Ebenen Rechnung tragen, 
werden wir eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Revi
sion schaffen; eine Revision, die der Schweiz und dem 
Schweizer Publikum dient, sämtlichen Akteuren eine faire 
Chance gibt und vielleicht eines Tages - wer weiss? - er
möglichen wird, dass die Schweizer Fernsehveranstaiter zu
sammen wieder einen Zuschauer-Marktanteil von etwas 
mehr als 50 Prozent erreichen. 
Um dies zu erzielen, müssen wir den Mut haben, gewisse his
torische Versäumnisse wettzumachen, gewisse Verkramp
fungen der Vergangenheit zu überwinden, gewisse Privile
gien aus der Monopol-Ära zu beseitigen. Wir brauchen die 
SRG nicht unverhältnismässig einzuschränken, aber wir 
müssen d~m restlichen Markt genügend Sauerstoff zusi
chern. Die objektiven Nachteile, die für die Privaten trotzdem 
erhalten bleiben - und auch bleiben müssen, wenn wir die 
zentrale Rolle der SRG anerkennen -, müssen wir wenig
stens teilweise kompensieren. Sonst sind Marktverzerrun
gen weiterhin vorprogrammiert. 
Aus der Sicht der lokalen und regionalen Veranstalter muss 
ich hier dem Bundesrat für seine Botschaft und seinen Ge
setzentwurf danken. Nach einem nicht zufriedenstelIenden 
Vorentwurf im Jahr 2000, der auf einem abstrakten und in 
der Schweiz nicht anwendbaren dualen System basierte, 
hatte der Bundesrat den Mut, über seinen Schatten zu sprin
gen und Ende 2002 das heutige Mischsystem mit diesen 
drei Ebenen vorzuschlagen. Der Nationalrat hat es noch ver
bessert, und ich glaube, dass unsere Kommission weitere 
Schritte in die gute Richtung gemacht hat. 
In diesem System ist die Anerkennung der Service-public
Rolle der lokalen und regionalen Veranstalter im Nahbereich 
entscheidend. Dies wird durch ein Konzessionierungssys
tem samt kontrollierbarem Leistungsauftrag - ccmust carry 
rule» oder auf Deutsch: Sicherheit einer unentgeltlichen Ver
breitung im Konzessionsgebiet - sowie ein angemessenes 
Gebührensplitting konkretisiert. Diese Begriffe sind heute 
praktisch unbestritten. Wir müssen gewisse Details noch 
verfeinern; dafür haben wir ja eine Detailberatung. Aber wir 
stellen fest, dass die Richtung so weit stimmt. 
Diesem Gesetz kann übrigens. keine zu grosse Regulie
rungsdichte vorgeworfen werden, wie das im Nationalrat 
manchmal zu hören war. Will man heute nämlich dem Regu
lator die Möglichkeit geben, die obenerwähnten Aspekte an
gemessen und ausgewogen zu berücksichtigen, braucht es 
einige Artikel mehr als in jenen guten alten Zeiten, in denen 
das Gesetz sich fast ausschliesslich auf die SRG bezog und 
ihr eine maximale Handlungsfreiheit zusicherte. Eine kom
plexe Medienlandschaft erfordert logischerweise eine ge
wisse Komplexität im Gesetz. Die enormen Unterschiede 
der betroffenen Unternehmungen - es gibt bis zu vier Grös
senordnungen, also von wenigen 100 000 Franken bis zu 
1,5 Milliarden Franken - erzwingen eine angemessene Re
gulierung dieses Marktes. 
Etwas muss man noch beifügen: Von verschiedenen Seiten 
her hat man betont, dieses Gesetz sei heute schon veraltet 
und von der technologischen Entwicklung überholt. Dies 
mag bis zu einem gewissen Punkt auch stimmen. Die iech-
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nologie entwickelt sich in diesem Bereich rasant. Die Zeit für 
die Digitalislerung der Verbreitung drängt, nicht zuletzt dank 
der europäischen Richtlinie; alles wird multimedial und inter
aktiv. Die Vernetzung von Radio, Fernsehen, Telefonie und 
Warenverkehr wirft neue Fragen auf. In Zeiten, in welchen 
das Internet keine Grenzen mehr kennt, darf man sich be
stimmt auch fragen, was wir noch mit unseren begrenzten 
Konzessionsgebieten wollen. Seien wir aber ehrlich: Hätten 
wir alles regulieren wollen, besonders in diesem Bereich, in 
welchem Innovation, Flexibilität und Freiheit eine Vorausset
zung sind, wäre das Geschrei gegen die Überregulierung 
noch massiver geworden. Das Gesetz wäre unvollendet ge
blieben, da die Entwicklung alle drei Monate neue Heraus
forderungen stellt; die Entwicklung ist also bestimmt schnel
ler als unser Differenzbereinigungsverfahren. 
Allerdings stellt dieses Gesetz schon einige Weichen. E~as 
mehr lösen wir anschliessend mit den vorgeschlagenen An
derungen im Fernmeldegesetz. Aber es muss uns bewusst 
sein, dass möglicherweise weitere Teilrevisionen in den 
kommenden Jahren in Kauf zu nehmen sind. Immerhin re
gelt dieser RTVG-Entwurf schon die unterschiedlichen Ver
breitungsarten und Zugangsrechte mit genügender Flexibi
lität. 
Darüber hinaus schlägt unsere Kommission in einem neuen 
Artikel vor, die Digitalisierung der Verbreitung bei den Privat
veranstaltern wenn nötig auch finanziell zu unterstützen, 
was als Nebeneffekt auch die Kompetenz des Bundesrates 
fordert, sich um die entsprechenden Vorschriften vermehrt 
zu kümmern. Was die Probleme des Internetangebots be
trifft, werden wir heute bestimmt noch viel darüber diskutie
ren. Weiter schlägt die Kommission mit einer Motion vor, den 
Bundesrat zu beauftragen, die Entwicklung der Fernmelde
dienstanbieter und -provider als Programmveranstalter zu 
überprüfen und falls notwendig rasche Massnahmen auf Ge
setzes- oder Verordnungsstufe zu ergreifen. 
Aus all diesen Überlegungen komme ich zum Schluss, dass 
diese Vorlage gut vorbereitet und ausgewogen ist. Wir kön
nen und müssen sie heute noch verbessern, aber ich bitte 
Sie mit Überzeugung, darauf einzutreten. 
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Leuenberger Ernst (S, SO): In der Eintretensdebatte dürfte 
man mit Fug und Recht die Frage stellen: Weshalb eigent
lich diese Revision? Ich gestehe Ihnen, je mehr ich mich mit 
der Sache beschäftige, desto mehr komme ich zum Schluss, 
das geltende Recht hätte noch eine ordentlich lange Zeit 
ausgereicht. Der Handlungsbedarf ist nicht so enorm, wie es 
einige jetzt darstellen, aber Eintreten wird unbestritten blei
ben. 
Ich will nicht zu den Bestreitern gehören, dennoch möchte 
ich zwei Vorbemerkungen machen. Die erste: Ich habe es ja 
begriffen, es geht hier um Geldverteilung. Nachdem wir ges
tern in diesem Rat Geld verteilt haben, das nicht vorhanden 
ist, wollen wir heute Geld verteilen, das schon bei anderen 
ist; wir wollen es ihnen wegnehmen. Das wird die Auseinan
dersetzung sein - dies mehr als Kalauer. 
Die zweite Vorbemerkung: Wir haben doch in den letzten Ta
gen erlebt, dass die Wettbewerbssituation bei den Medien, 
die das Parlament gewollt hat, jetzt auch in der politischen 
Auseinandersetzung Früchte trägt. Es gibt Medienhäuser, 
die in den letzten Wochen eine regelrechte Kampagne ge
gen die SRG gefahren haben. Da war etwelche Lohnschrei
berei im Spiel, aber ich überlasse es dem Berufsethos der 
zuständigen Journalisten, wie sie mit diesem Kampf der Ver
lagshäuser mit der SRG umgehen wollen. Ich nehme an, 
das sei in Ordnung. Immerhin habe ich eine blasse Erinne
rung, dass man bei der Gründung des Fernsehens diesbe
züglich klüger war: Man hat sich damals zusammengerauft, 
die Verlagshäuser und die SRG haben damals gemeinsam -
paritätisch - die AG für das Werbefernsehen gebildet und 
haben die ganze Werbeordnung eigentlich weitestgehend in 
gütlicher Absprache getroffen. Das ist heute nicht mehr so. 
Wir wollen nicht dem Schnee des vergangenen Winters 
nachtrauern, aber es sei immerhin in Erinnerung gerufen, 
dass es durchaus auch anders vor sich gehen könnte. 
Mein erster Punkt bei dieser Eintretensdebatte ist - und das 
ist mir wichtig, Herr Hans Hess hat die Frage auch schon an
gesprochen -: Wie viel Staats kontrolle, wie viel Verwaltungs
kontrolle brauchen die elektronischen Medien? Das wird eine 
ganz wichtige Frage sein. Es sei zugestanden - und das 
muss hier klar und unmissverständlich festgehalten sein -: 

Hess Hans (RL, OW): Die Revision des Bundesgesetzes Sol-disant öffentliche Gelder und Gebühren werden als öf
über Radio und Fernsehen hat sich als komplizierter und fentliche Gelder betrachtet. Wer öffentliche Gelder erhält, hat 
zeitraubender erwiesen, als die meisten von uns ursprüng- sich im Finanzbereich gewissen Kontrollen zu unterziehen. 
lieh erwartet hatten. Das hängt wohl nicht zuletzt damit zu- Ich wünschte mir manchmal, auch einige Private müssten 
sammen, dass der Entwurf des Bundesrates von Anfang an sich etwas kontrollieren lassen, aber das steht jetzt nicht zur 
von einem gewissen legislatorischen Übereifer geprägt war. Diskussion. 
Man wollte meiner-Meinung nach zu viel regulieren und den Aber der kluge Oskar Reck, der etwas von Medien verstand, 
Behörden und der Verwaltung zu viele Kompetenzen einräu- sagte einmal, die Medienfreiheit sei eine so wichtige Sache, 
men. dass man immer aufhorchen müsse, wenn jemand davon 
Der Nationalrat hat dann richtigerweise Korrekturen vorge- spreche, man müsse die Medien in den Griff bekommen. Er 
nommen, indem er sowohl zur vorgeschlagenen Superkom- führte dann weiter aus, die Medienfreiheit sei wie ein unge
mission als auch zur Idee von staatlichen Beiräten Nein schaltes Ei und jedweder, der ungeschalte Eier in den Griff 
gesagt hat. Von diesem Pfad der Tugend ist er dann aller- bekommen wolle, zerdrücke sie. Das wäre bei unserer nöti
dings abgewichen, als er beschlossen hat, die bewährte Un- gen, wichtigen Debatte zu bedenken, die wir dann über die 
abhängige Beschwerdeinstanz (UBI) zur Unabhängigen Frage führen werden, wie viel Staats- und Verwaltungskon
Aufsichtsbehörde aufzublasen. Dies sollten wir nun korrigie- trolle die elektronischen Medien brauchen. Ich sage noch 
ren, es geht hier um die Artikel 87ff. Auch bezüglich der einmal: Finanzhaushaltkontrollen sind wichtig, aber wenn es 
Kqmpetenzen der UBI sollten wir für die Beibehaltung des dann bis zu den Programmen geht, ist letztlich die Medien
geltenden Rechtes eintreten. Das heisst, die UBI soll nicht freiheit gefährdet. Ich nehme an, das ist dann ein Thema, 
vorsorglich tätig werden können, nicht von Amtes wegen, mit dem sich die Liberalen in diesem Saal befassen werden, 
sondern nur auf Beschwerde hin. Im Gegensatz zum Natio- denn einige Liberale nehmen es mir übel, wenn ich liberale 
nalrat sollten wir auch darauf verzichten, die Ombudsstellen Thesen vertrete, weil ich finde, sie bräuchten einige lebhafte 
der SRG, die sich in der Praxis bewährt haben, zu verstaatli- Verteidiger. 
ehen. Ich bin dem Rat dankbar, wenn er, wie es die Kommis- Als Zweites habe ich vom Wettbewerb gesprochen, der ge-
sion getan hat, diesem pragmatischen Kurs fqlgt. Das heisst: wollt ist. Wir müssen uns bei dieser Gesetzesberatung auch 
Bewährtes beibehalten und keine unnötigen Uberregulierun- einige Minuten darüber unterhalten, wie viele elektronische 
gen ins neue Recht aufnehmen. , Medien nebeneinander ökonomisch in diesem Land möglich 
Ich beschränke mich daher hier in der Eintretensdebatte auf sind. Das ist eine Frage, die halt mit der Kleinheit und auch 
die generelle Empfehlung: Machen wir die Sache nicht noch mit der Viersprachigkeit unseres geliebten Landes zusam-
komplizierter, sagen wir Ja zu den Vereinfachungen, die vor- menhängt. Mein Kantonskollege Büttiker, der sich gewun-
geschlagen werden. Solche Vereinfachungen werden auch dert hat, dass es immer mehr SRG-Programme gibt, hat 
im Nationalrat auf Verständnis stossen. Wir können so das vielleicht unberücksichtigt gelassen, dass da Programme In 
Gesetz innert nützlicher Frist zu einem guten Erfolg bringen. den vier Landes~rachen veranstaltet und ausgestrahlt wer-
leh beantrage Ihnen ebenfalls Eintreten. den. Das ist in Osterreich, das etwa eine mit der Sehweiz 
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vergleichbare Grösse hat, erheblich einfacher. Wir sind stolz 
auf dieses vielsprachige Land, in dem eben Medienvielfalt 
herrscht, auch wenn die Einfalt manchmal Urständ feiert, 
auch in den Medien. Es ist wichtig, dass diese Frage debat
tiert und beantwortet wird, denn die ökonomische Praxis hat 
uns gezeigt, dass für zusätzliche national tätige Fernsehver
anstalter offenbar wenig Raum vorhanden ist. Das Land 
trägt das ökonomisch nicht, und das sind halt Fakten, die ge
legentlich auch in Rechnung zu ziehen sind. 
Es wird dann eine Debatte über David und Goliath oder über 
die Eiche und die kleinen Tannenbäume abgehalten. Ich 
muss Ihnen ganz offen gestehen: Ich habe nichts dagegen, 
dass man sich als Schweizer in der Schweizer Landschaft 
umsieht und dann plötzlich den Eindruck hat, da gebe es ei
nen Goliath SRG und daneben tapfere Davide, wie etwa 
Herr von Graffenried in Bern, der ein Lokalfernsehen mit 
Pornosendungen in der Nacht veranstaltet und das Ganze 
«Service public» nennt. 
Das wird ein Teil der Auseinandersetzung sein. Aber wir le
ben In Europa, und für mich Ist eigentlich die Frage: Wird es 
in weiterer Zukunft noch schweizerische elektronische Me
dien, überhaupt noch schweizerisches Fernsehen geben? 
Ich muss Herrn Lombardi Recht geben, wenn er mit Markt
anteilen operiert und festhält, dass sehr viele Konsumentin
nen und Konsumenten der Medien, namentlich auch des 
Fernsehens, sich ausländische Sendungen anschauen. Ich 
bin nicht der Meinung, im Ausland sei alles schlimm, weil 
dort alles nur Ausländer seien; dieser Meinung bin ich nicht. 
Aber ich bin der Meinung, es könnte aus staatspolitischen, 
aus kulturpolitischen Gründen sehr wichtig sein, dass es 
schweizerische elektronische Medien, schweizerisch be
herrschtes Fernsehen gibt. 
Wenn wir das wollen, dann müssen wir begreifen, dass die
ser vermeintliche Goliath SRG im europäischen Konzept ein 
ganz sympathischer, lieber kleiner David ist. Wir müssen 
Sorge dazu tragen, dass wir diesem David nicht seine Stein
schleuder aus den Händen winden, wenn er sich in diesem 
europäischen Wettbewerbs konzept zu wehren versucht. Das 
ist eine ganz wichtige Frage. Wir dürfen den Blickwinkel 
nicht zu sehr nur auf die binnenschweizerischen Verhält
nisse richten, sondern wir müssen die Gesamtsituation im 
Auge behalten. 
Ein Weiteres - das ist mir ganz wichtig -: Ich habe die Vier
sprachigkeit betont. Ich wundere mich immer wieder, und ich 
erstarre fast vor Respekt vor den Altvorderen, die das ge
schafft haben, damals vor allem radioseitig. Man hat sich in 
diesem Land irgendwann entschieden: Es muss Programme 
in allen vier Landessprachen geben. Dann hat man gesagt, 
das sei aber beim Finanzieren eine sehr schwierige Ge
schichte, weil diese Sprachgruppen rein quantitativ nicht alle 
gleich gross seien. Es gibt die vielen Deutschschweizerin
nen und Deutschschweizer, es gibt relativ viele Westschwei
zerinnen und Westschweizer, dann gibt es etwas weniger 
Tessinerinnen und Tessiner, und dann gibt es noch einige 
tapfere Rätoromaninnen und Rätoromanen. Man hat gesagt, 
man schaffe ein Modell des Finanzausgleichs, damit alle, 
auch die Kleinsten, die echten Davide, eben auch Pro
gramme veranstalten könnten. Das hat im Modell SRG zu ei
nem Finanzausgleich geführt, der sonst nirgends existiert. 
Die rund 70 Prozent Deutschschweizer Bevölkerung, die da 
entsprechend Gebühren bezahlen, wie es sich gehört, kon
sumieren auf der Programmseite rund 40 Prozent dieser 
Gelder. Die übrigen 30 Prozent geben sie - und das ist gut 
so, ich stehe dazu und würde das verteidigen - an die klei
neren Sprachgruppen ab. Das ist ein grossartiges Modell. 
Dazu müssen wir Sorge tragen, und wir dürfen dieses Mo
dell auch auf der Finanz-, auf der Geldverteilungsseite nicht 
beliebig strapazieren. 
Die SRG ist keine Kuh, die - wie ein bayrischer Finanzmi
nister mal gesagt haben soll - im Himmel gefüttert wird und 
auf Erden gemolken werden kann. Es wäre ein grober Irr
tum, das anzunehmen. Ich würde angesichts der Europasi
tuation - weil ich schweizerische Medienvielfalt will, auch im 
elektronischen Bereich - für eine Bündelung der Kräfte plä
dieren. 
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In Bezug auf die Medienkampagne, die da wegen irgendei
nes teuren Autos geführt worden ist - ich verstehe nichts 
von Autos, ich fahre Eisenbahn -, würde ich Sie dringend 
bitten: Da soll man dem Entsprechenden auf die Finger klop
fen, und dann soll man zur Tagesordnung übergehen und 
die Sache als in Ordnung gebracht betrachten. 
Ich wünsche mir, dass aus diesem Gesetz Grundsteine her
vorgehen, die mit dem Finanzausgleich auch in weiterer Zu
kunft ein vielsprachiges Schweizer Fernsehen, ein vielspra
ehiges Schweizer Radio hervorbringen können, mit dem 
Auftrag, den nationalen Zusammenhalt zu fördern. Und ich 
wünsche mir, dass wir als Behörde beim In-den-Griff-Neh
men etwas behutsam sind. 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Ich möchte zuerst mei
ne - indirekte - Interessenbindung offen legen: Ich war näm
lich von 1992 bis Ende Dezember 2004 Mitglied dieses Re
gionalratsausschusses als Vertreterin unserer Region, der 
Innerschweiz. Dieses Gremium heisst in der Zwischenzeit 
Verwaltungsrat. Der Umstand, dass diese direkte Bindung 
nicht mehr besteht, aber meine Verbundenheit natürlich im
mer noch sehr eng ist, erlaubt mir auch ein Urteil aus einer 
etwas kritischen, aber selbstverständlich auch wohlwollen
den Distanz. 
Die Tätigkeit in diesem Verwaltungsrat - die übrigens sehr 
interessant war - hat mir einige Erkenntnisse gebracht, die 
ich gerne in die Debatte einbringen möchte. Nach aussen 
wirkt die Konstruktion· der SRG etwas kompliziert und 
manchmal auch etwas undurchsichtig. Das stimmt aber nur 
auf den ersten Blick. Dieses eigenartige Gebilde in Vereins
form, das als Unternehmen nach aktienrechtlichen Prinzi
pien geführt wird, ist zwar tatsächlich nicht immer einfach zu 
erklären und zu begreifen. Aber die Praxis hat gezeigt, dass 
sich diese Lösung für ein Nonprofit-Unternehmen, das wirt
schaftlich geführt werden muss, jedoch weder dem Staat 
noch irgendwelchen Medienkonzernen gehören darf, recht 
gut bewährt hat. Die etwas komplizierte Struktur mag irritie
ren, wenn man nur auf Organigramme abstellt. Sie ist aber 
in Wirklichkeit ein ausdifferenziertes System von «checks 
and balances», das Machtmissbrauch und unzulässige Ein
flussnahme gerade wegen seiner Kompliziertheit verhindert. 
Dass schliesslich föderalistische Strukturen und die Berück
sichtigung von Interessen der sprachkulturellen Minderhei
ten ihren Preis haben, wissen wir hier drin nur allzu gut. Es 
ist daher für mich richtig, dass der Revisionsentwurf hinsicht
lich der Organisation der SRG von den gegebenen Struktu
ren ausgeht und nicht das Rad neu erfinden will. Die 
Vorschläge der KVF zur Reduktion der Regelungsdichte 
kann ich nur unterstützen und ebenso alle weiteren Anträge, 
die in Richtung Vereinfachung gehen. Aufgrund meines un
ternehmerischen Grundverständnisses ist für mich aber 
ganz wichtig, dass die SRG trotz oder gerade wegen ihres 
Service-public-Auftrags unternehmerisch geführt werden 
muss. Das schliesst eine staatliche Nachkontrolle über die 
Verwendung der Gebührengelder in keiner Weise aus. Die 
Grenzen von Kompetenzen und Verantwortung zwischen 
dem Unternehmen und dem Staat dürfen aber nicht ver
wischt werden. Die Führung des Unternehmens kann nicht 
Sache der Bundesverwaltung sein. 
Ich habe mit der von Bundesrat Leuenberger im Einverneh
men mit dem Verwaltungsrat der SRG angeordneten Prü
fung des Finanzhaushaltes keinerlei Probleme. Da ich 
sowohl die Bundesverwaltung als auch die SRG kenne, bin 
ich überzeugt, dass Letztere auch keine Vergleiche zu 
scheuen braucht. Denken Sie nur daran, dass die SRG - an
ders als die aktuellen und ehemaligen Bundesbetriebe - nie
mals Staatsgelder zur Sanierung ihrer Pensionskasse benö
tigt hat. Ich wende mich also in keiner Weise gegen eine 
staatliche Oberaufsicht, unterstütze aber alle Anträge, wei
che die Einhaltung der Gewaltenteilung zwischen Staat und 
Medien beachten. 
Nun noch ein Wort zu den Pressekampagnen der vergange
nen Tage: Ich hoffe, dass man damit nicht einen gewissen 
Druök zur DLJrctiSetzung wirtschaftlicher Interessen hat er-
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zeugen wollen. Das wäre wirklich nicht das Niveau, auf dem 
unser Rat seine Debatten führt und seine Entscheide trifft. 
Hingegen muss es uns auch mit Blick auf die Detailberatung 
schon zu denken geben: Wir werden uns bei Artikel 54 Ab
satz 3 im Sinne der Minderheit Bieri ernsthaft fragen mas
sen, wie viel an VerfOgungsmacht Ober elektronische Me
dien den Zeitungsverlegern und Multimedia-Häusern einge
räumt werden soll. Es wäre meines Erachtens falsch, Ober 
das vom Nationalrat beschlossene Mass hinaus auch noch 
zusätzliche GebOhrensplittinggelder zu sprechen. Dass pro
gramm begleitende Online-Aktivitäten, die auch für Rund
funkveranstalter international heute schon eine Selbstver
ständlichkeit sind, beim Service public im wirtschaftlichen In
teresse der Verlagshäuser kOnstlich eingeschränkt werden 
sollen, ist nicht einzusehen. Aus der gleichen Mentalität her
aus hat man frOher versucht, zunächst das Fernsehen Ober
haupt, dann die Fernsehwerbung und später den Teletext zu 
verhindern. Das mutet heute etwas eigenartig an und war 
zum GIOck erfolglos. 
Ich denke, dass wir auch heute zukunftsgerichtet und im In
teresse des Publikums legiferieren sollten, und stimme fOr 
Eintreten. 

Marty Dick (RL, TI): J'ai des interäts en cette matiere dans 
la mesure ou - et c'est la seule raison - je suis un auditeur 
et un telespectateur. Aucun autre interät ne me lie acette 
matiere. 
Je n'avais pas I'intention de prendre la parole, mais les inter
ventions faites, que j'ai ecoutees avec attention, m'ont sti
mule, de mäme que ce qui a precede ce debat. En commis
sion, et bien que nous soyons deuxieme conseil, iI y a eu 
plus de 100 propositions deposees. 
Nous avons entendu parler de lutte de titans au sein de la 
commission, ou iI yavait une confusion entre debat et audi
tions. Je ne voudrais pas ätre polemique, et je sais que ce 
que je vais dire risque de me faire perdre quelques sympa
thies, mais je pense qu'on doit s'interroger sur le fait de sa
voir s'iI est normal que les representants d'organisations, 
qUi, finalement, vont recevoir de I'argent participent active
ment aux travaux de la commission. Personnellement, j'ai 
quelques doutes. J'en ai d'ailleurs tire personnellement les 
consequences 10rsqu'iI s'est agi de traiter la demande de 
credit pour le tourisme: bien que membre de la Commission 
de I'economie et des redevances, je n'ai participe a aucune 
seance de cette commission lorsqu'elle a traite cet objet. Je 
crois qu'iI est normal d'entendre les repre.sentants des grou
pes d'interäts, mais iI faut le faire dans le cadre d'auditions, 
sans quoi nous allons creer des inegalites. En effet, tous les 
groupes d'interäts ne peuvent pas ätre representes de la 
mäme falt0n dans toutes les commissions. C'est une re
flexion que je vous sou mets, pour I'avenir, pour avoir une 
certaine unite de doctrine dans le travail des commissions et 
pour definir notre röle et aussi notre attitude vis-a-vis des 
groupes d'interäts que nous representons directement ou in
directement. 
Ce que Monsieur Brändll a dit merite une precision: je ne 
suis nullement I'avocat de la SSR. Monsieur Brändli se re
tere a I'episode suivant: un representant du gouvernement 
du canton des Grisons n'a pas ete elu, sauf erreur, au co
mite de la cooperative de la Radio et television de la Suisse 
italienne. 11 est regrettable - iI est a mon avis personnel 
mäme stupide - que cette election n'ait pas eu lieu. Comme 
auditeur fidele de la radio tessinoise en particulier, je dois 
preciser qu'iI est tout a fait taux de dire que les Grisons sont 
oublies. 11 y a mäme au Tessin plusieurs vallees qui affirment 
que I'on parle beaucoup plus des Grisons que de la Leven
tine, du val Blenio ou que de la valle Maggia. Cette polemi
que est peut-ätre encore alimentee par les tirades que nous 
avons entendues hier lors du debat sur les trains a grande 
vitesse concernant I'etat lamentable dans lequel se trouve
rait une partie de ce pays. 
Je crois qu'iI n'est absolument pas vrai que la Radio et tele
vision de la Suisse italienne ignore les Grisons. 11 faut 
d'ailleurs bien preciser une chose: ces radios et televisions 
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de langues differentes en Suisse ne sont pas des radios 10-
cales. La Radio et television de la Suisse italienne n'est pas 
une radio et une television uniquement pour la region ou I'on 
parle l'italien. Ce sont des emetteurs nationaux. La Radio et 
television de la Suisse italienne a probablement plus d'audi
leurs et de telespectateurs en dehors du Tessin qu'au Tes
sin. Quant a la Radio et television de la Suisse alemanique, 
elle compte beaucoup d'adeptes au Tessin et en Suisse ro
mande; ce mäme principe vaut egalement pour la Radio et 
television de la Suisse romande. Je crois que c'est cela qui 
fait la valeur de la SSR, cette offre de multiculturalite et de 
multilinguisme au niveau national; c'est tres precieux. Si I'on 
regarde ce qui se passe a I'etranger, je crois qu'on peut ätre 
un peu tier de ce qu'on a reussi a faire jusqu'a present. Je 
n'aimerais pas qu'on detruise ce qui a ete fait, et qu'on 
prenne pour modele le niveau absolument miserable de cer
taines televisions et de certaines radios situees au-dela de 
nos frontieres. 
J'aimerais encore soulever deux aspects qui me paralssent 
importants. 11 me semble qu'iI n'y ait pas beaucoup de lob
byisme pour Swissinfo. Swissinfo est une institution exträme
ment importante. 11 me parait utile et necessaire de donner 
un signal politique clair. Swissinfo est une fenätre de la 
Suisse ouverte sur le monde; c'est a travers cette fenätre 
que beaucoup de personnes a I'etranger connaissent notre 
pays, suivent ce qui s'y passe. C'est non seulement un lien 
important avec les nombreux Suisses qui vivent a I'etranger; 
c'est egalement une vitrine de tres bonne qualite que notre 
pays offre a I'etranger, donc une presence suisse a I'etran
ger. J'ai I'impression que Swissinfo n'a pas toujours sa juste 
place au sein de la SSR et que, chaque fois qu'iI s'agit de 
faire des economies, on les fait sur le dos de Swissinfo. Je 
souhaite que la position de Swissinfo soit renforcee. 
Un autre aspect: j'ai constate que, concernant I'autorite in
dependante de recours, tout ce qui a rapport a la publicite et 
au sponsoring relevera dorenavant de l'Office federal de la 
communication, et non pas de I'autorite independante de re
cours. A mon avis, apres avoir suivi des discussions sur ce 
sujet au Conseil de l'Europe, je peux affirmer que c'est ab
solument contraire a ce qui a ete decide et promulgue au ni
veau europeen. Dans une matiere aussi delicate que la 
publicite et le sponsoring, je souhaiterais vivement que la 
competence ne soit pas donnee a un organe de I'administra
tion, mais a une autorite independante de recours. 

Germann Hannes (V, SH): Es geht hier und heute mit der 
Beratung des RTVG nicht um die Abschaffung der SRG, wie 
man aus gewissen Voten fast ableiten könnte. Es geht um 
die Erhaltung einer gewOnschten Medienvieltalt in unserem 
Lande, und im RTVG hat es nirgends Ansätze, die starke 
Stellung der SRG ernsthaft zu gefährden. Wenn ich aber die 
beiden Angebote betrachte bzw. auch schaue, wie diese Un
ternehmen im Markt agieren können, wie sie auch personell 
besetzt sind, dann stelle ich doch eine unglaublich grosse 
Diskrepanz zwischen dem staatlichen Fernsehen und den 
kleinen oder kleineren privaten Anbietern fest. 
Es wurde verschiedentlich gesagt: Dieses Land braucht eine 
starke SRG. BegrOndet wurde dies eigentlich, und das hat 
mich stutzig gemacht, mit der Konkurrenz im Ausland. Das 
ist von verschiedenen Votanten so ins Feld gefOhrt worden. 
Aber schauen Sie doch einmal die Realität an. Wie spielt 
denn die SRG ihre Stärke aus? Richten sich ihre Aktivitä
ten - mit der permanenten Ausweitung des Sendeangebo
tes und auch der Anzahl Sender - nicht primär gegen Anbie
ter im Inland? Ich stelle das einfach mal als Frage in den 
Raum. 
Auch mit anderen Aktivitäten kommen die von staatlichen 
GebOhren profitierenden SRG-Institutionen immer wieder in 
den Clinch mit privaten Anbietern. Derartige Wettbewerbs
verzerrungen sind tOr mich inakzeptabel, ja stossend. Wir 
massen darum der staatlichen Monopolistin eben nicht nur 
die nötigen Freiräume zur Entfaltung ihrer Stärke schaffen, 
sondern im Gegenzug auch klare Grenzen setzen, insbe
sondere was ihre Tätigkeit im Internet, in den Druckmedien 
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und in allen anderen nicht regulierten Sparten der Medien
wirtschaft angeht. 
Die laufende Revision des RTVG soll dazu benutzt werden, 
ein für alle Mal verbindliche Trennlinien zu ziehen. Damit 
kann ausgeschlossen werden, dass die SRG mit den höchs
ten Konzessionsgebühren Europas im Rücken z. B. auch im 
Internet den Medienmarkt auf Kosten der privaten Medien
unternehmen verfälschen kann. Es ist jetzt zwar kurzfristig 
ein Rückzug von dieser Ankündigung erfolgt. Aber es zeigt 
einfach ein bisschen die Stossrichtung und auch den Grenz
bereich auf, in dem wir uns hier befinden: zwischen staatlich 
verordneten Regelungen und Wettbewerbsregelungen, die 
einen Markt erlauben sollen. 
Darum werde ich Anträgen, die dazu beitragen, Wettbe
werbsverzerrungen zu verhindern, zustimmen. Ich bitte Sie, 
dies auch zu tun, im Interesse der Medienvielfalt in unserem 
lande. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob jet est interrompu 

05.9001 

Mitteilungen des Präsidenten 
Communications du president 

Le president (Frick Bruno, president): J'ai le plaisir de sa
luer a la tribune diplomatique une delegation de l'Assemblee 
nationale du Vietnam. la delegation est sous la conduite de 
Monsieur Hö Duc Viet, president de la Commission de la 
science, de la technologie et de I'environnement. Cette dele
gation est venue en Suisse pour etudier le domaine de la 
propriete intellectuelle. Elle a eu des echanges avec la Com
mission des affaires juridiques de notre conseil. Cordiale 
bienvenue, chers collegues, et bon sejour en Suissel (Ap
plaudissements) 
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Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federal 18.12.02 (FF 2003 1425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Brändli ChristoffeI (V, GR): Herr Kollege Marty - der jetzt 
den Saal verlassen hat; er kann es dann im Amtlichen Bulle
tin nachlesen - hat behauptet, es gebe kein Problem zwi
schen Graubünden und Tassin bai der Televisione della 
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Svizzera Italiana (TSI). Er hat mir sogar Polemik vorgewor
fen. Mir ging es mit meinem Votum darum, Fakten aufzuzei
gen und eine sachliche Diskussion auszulösen. Ich möchte 
einfach sagen, dass die Italianita Graubündens bei der TSI 
gerne Copilot sein und nicht einfach im Seitenwagen eines 
schwierigen Motorrades sitzen möchte. Ich hoffe, dass die 
zuständigen Gremien dieses Gespräch führen werden und 
dass wir dann miteinander dieses Schiff oder dieses Flug
zeug voranbringen können. 

Fünfschilling Hans (Rl, Bl): Sie gestatten auch eine kurze 
Replik auf das, was Kollege Germann gesagt hat. Er hat 
wieder einmal kolportiert, dass wir die höchsten Konzessi
onsgebühren Europas bezahlen. Ich möchte nochmals dar
auf aufmerksam machen, dass das mit unserem leistungs
auftrag für vier Sprachregionen zu tun hat. Ich habe gesagt, 
wenn die Deutschschweiz - obwohl die Deutschschweiz ver
glichen mit Deutschland ein kleiner Markt ist - nur ihre Sen
deleistungen mit ihren' Gebühren finanzieren müsste, dann 
könnten wir diese mehr als halbieren. Die Berücksichtigung 
aller Sprachregionen ist unser Auftrag, deshalb heissen wir 
auch neuerdings .. idee suisse», weil die SRG davon über
zeugt ist, dass sie genau durch diese Unterstützung von 
Sendungen in allen Minderheitssprachen sehr viel zum Zu
sammenhalt der Schweiz beiträgt. 
Über die Geschichte mit dem Internet werden wir nachher 
diskutieren. Ich möchte einfach Folgendes sagen: Wir wis
sen alle nicht, wie das Fernsehen der Zukunft gestaltet sein 
wird, wenn das Fernsehen digitalisiert sein wird oder wenn 
das Fernsehen interaktiv sein wird. Jetzt in diesem Gesetz 
bereits Schranken zu setzen, könnte auch bedeuten, dass 
man die Zukunft unseres Fernsehens schlichtweg kappen 
würde. Es geht also hier nicht um Geschichten wie falsche 
Konkurrenzierung, sondern es geht um die Entwicklungs
möglichkeit für die Zukunft. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ihr Kommissionssprecher 
hat es gesagt: Es ist im Zusammenhang mit diesem Gesetz 
sehr viel kommuniziert worden. Sie haben das erlebt, die 
Nationalratskommission hat es erlebt, wir, die wir das Ge
setz vorbereitet haben, haben es auch erlebt. Kommunika
tion heisst ja eigentlich wörtlich übersetzt Gemeinschaft. 
Eine Gemeinschaft lebt von der Kommunikation. Es kann im 
kleinen Kreis, vielleicht in einer Familie oder von Mensch zu 
Mensch, direkt kom'muniziert werden. Aber sobald die Ge
meinschaft grösser wird, schiebt sich langsam ein Dritter 
ein, der diese Kommunikation zwischen den Mitgliedern der 
Gesellschaft weitergibt. In einem kleinen Dorf ist das viel
leicht der Coiffeur, der Informationen hört, wenn er einen 
Schnauz schneidet, und diese weitergibt, wenn er die Glatze 
eines anderen Kunden bearbeitet. Es ist vielleicht die Ser
viertochter am Stammtisch, die der nächsten Runde weiter
sagt, was sie von der Runde vorher gehört hat. 
Wenn eine Gemeinschaft noch grösser wird, dann schieben 
sich professionelle Medien hinein, die für das Funktionieren 
dieser Gemeinschaft notwendig sind. Die Medien haben 
deshalb für eine demokratische Gesellschaft eine ganz zen
trale Rolle. Die Medien Radio und Fernsehen haben an Be
deutung gewonnen, die doch eigentlich heute mindestens 
neben jene der geschriebenen Presse getreten ist. 
Wenn ich sage, die Medien hätten eine ganz grosse politi
sche Bedeutung, dann meine ich nicht nur politische Sen
dungen im engeren Sinn wie zum Beispiel .. Echo der Zeit» 
oder .. Tagesschau», sondern dann meine ich die Medien in 
ihrer Arbeit überhaupt. Ich meine damit ausdrücklich auch 
die Unterhaltung, ich meine auch die Sportsendungen. Denn 
so, wie eine Unterhaltungssendung ihre Themen auswählt 
und wie sie sie präsentiert, so sehen wir uns dann in der Ge
sellschaft eben auch. So, wie beispielsweise ein Sportrepor
ter die Leistungen einer nationalen Mannschaft gegenüber 
der gegnerischen kommentiert, wie er diese betitelt usw., so 
kann sich zeigen, wie wir miteinander umgehen. Das heisst: 
Die Medien sind ein Spiegelbild, in dem wir uns immer wie
der sehen, manchmal vereint, doch meist erkennen wir uns 
wieder. 
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Kurz: Die Medien machen eigentlich das aus, was wir als un
sere Identität formulieren. Und weil sie für die politische 
Identität unseres Landes eine zentrale Rolle spielen, haben 
wir drei Säulen zum Ausgangspunkt dieses Gesetzes ge
nommen - drei Säulen, die für das Selbstverständnis unse
res Landes von grosser Bedeutung sind. 
Da ist zunächst einmal die Viersprachigkeit. Wir haben vier 
Sprachen, und sie gehören zu unserem Land. Daher muss 
die Medienlandschaft ihnen Rechnung tragen, dieses Ge
setz ist auch entsprechend ausgestaltet. 
Wir haben eine zweite Säule zum Ausgangspunkt genom
men, nämlich die Tatsache - Herr Germann hat sie vorher 
angesprochen -, dass wir den ausländischen Sendern ge
genüber übermässig ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass 
der deutschsprachige Raum der Schweiz damit konfrontiert 
ist, dass die ganz starken Sender - staatliche und private -
aus Deutschland, zum Teil auch aus Österreich kommen. 
Und es bedeutet, dass unsere französischsprachigen Sen
der den Sendern aus Frankreich und unsere italienischspra
chigen Sender denjenigen aus Italien ausgesetzt sind. Da 
dies ja nicht unser ganzes Land, sondern je nur eine 
Sprachregion betrifft, ist es umso bedeutender. Unser Aus
gangspunkt, Herr Germann, ist der, dass wir in den Statisti
ken sehen, dass die wahren Konkurrenten bei den Einschalt
quoten nicht unsere Lokalfernsehen oder die sprachregiona
len Fernsehanstalten in der Schweiz sind, sondern die Sen
der aus Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Das 
sind die wahren Konkurrenten. Das bedeutet für den schwei
zerischen Sender eben, dass er hier als Ganzes ein Pro
gramm anbieten muss, das in seiner Qualität den Konkur
renten standhält. Dazu gehören eben Leistungen - vielleicht 
auch Sportsendungen, also teure Sendungen -, die ir
gendwo eingekauft werden müssen. 
Die Verleihung der Oscars habe ich nicht gesehen, ich weiss 
nicht mal recht, ob sie von der SRG übertragen worden ist 
oder nicht. Das ist eine von solchen internationalen, zum Teil 
wichtigen Sendungen, die hier auch gesehen werden wol
len, vielleicht mit einem speziellen Kommentar, der die 
Schweiz betrifft; es waren ja auch schweizerische Nomina
tionen dabei, sie haben dann den Oscar zwar nicht bekom
men, doch begründeten sie ein schweizerisches Interesse 
an diesem Anlass. Das sind teure Sendungen, und die SRG 
muss die Möglichkeit haben, solche Sendungen einzukaufen 
und zu verbreiten, damit unsere Hörer und Hörerinnen und 
unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht einfach auf ei
nen ausländischen Sender ausweichen, der mit unserem 
Land und unseren Strukturen wenig zu tun hat. 
Die dritte Säule ist die folgende - da möchte ich Herrn Ger
mann wieder entgegenkommen -: Es hat sich etabliert, dass 
es lokale Anbieter gibt. Zum Teil gibt es sprachregionale An
bieter, die auch einen Beitrag zum Service public leisten, die 
also in ihrer Berichterstattung einen für den Zusammenhalt 
unseres Landes wesentlichen Beitrag erbringen. Auch hier 
wieder: Es geht nicht nur um die Politik, es geht auch um 
kulturelle Veranstaltungen in Regionen. Da haben Sie Recht, 
diese sollen gestärkt werden. Das ist auch Gegenstand die
ses Gesetzes. Es kann langfristig nicht gut ausgehen, wenn 
die SRG hier einfach immer ausufert und die Innovationen, 
die zum Teil von diesen lokalen Anbietern eingeführt wur
den, durch eigene neue Produkte gewissermassen auf
saugt. 
Weil wir von dieser Strategie ausgegangen sind, haben wir 
entschieden, dass die vorhandenen Ressourcen konzen
triert eingesetzt werden sollen. Dadurch soll der SRG er
möglicht werden, die Leistungen, die die Verfassung von ihr 
ja fordert, auch tatsächlich zu erbringen und Programme an
zubieten, die im Wettbewerb mit den ausländischen AnbIe
tern konkurrenzfähig sind. Wir wollen nicht um jeden Preis 
einen innerstaatlichen Wettbewerb mit vielen Akteuren 
schaffen, die alle viel zu klein sind, um gegen die ausländi
schen Konkurrenten bestehen zu können. 
Die Kommunikation auf der lokalen Ebene soll gestärkt wer
den. Dieses Ziel soll durch einen Ausbau und eine effiziente 
Ausgestaltung des Gebührensplittings erreicht werden. Ober 
die Details werden wir nachher diskutieren. Dia Bedingun, 
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gen für die übrigen Veranstalter sollen verbessert werden. 
Das geschieht durch einen vereinfachten Marktzutritt sowie 
durch die Entlastung von Leistungsaufträgen und von zu re
striktiven Wettbewerbsvorschriften, wie sie bis jetzt herrsch
ten. 
Dieser Entwurf ist ja stürmisch kritisiert_worden - schon in 
der Vernehmlassung, in welcher er im Ubrigen bewusst et
was anders ausgestaltet wurde als die spätere Botschaft. Es 
war damals die Zeit der grossen, lautstarken sprachregiona
len Privatfernsehen, die für sich auch Gebühren hätten ab
zweigen wollen. Stürmisch kritisiert wurde der Entwurf nach
her auch in der nationalrätlichen Kommission, und der Natio
nalrat hat versucht, nochmals etwas ganz anderes zu ma
chen als seine Kommission. Irgendwie stelle ich nach all 
diesen Stürmen fest: Das Modell des Bundesrates ist mehr 
oder weniger immer übernommen worden. Ein einziges Ele
ment ist herausgefallen, nämlich der Beirat, den wir vorge
schlagen haben. Ich nehme von ihm Abschied, sage aber 
immerhin noch als letztes Abschiedswort, dass es um die 
Frage der öffentlichen Kontrolle des Service public der SRG 
gegangen wäre. 
Die Kontrolle, ob die SRG die Leistungen des Service public 
erbringt oder nicht, ist schwerlich durch eine politische Be
hörde oder durch die Verwaltung zu machen. Das wissen wir 
auch, und das möchten wir ja auch nicht. Dieser Beirat als 
Idee einer moralischen Instanz, die das diskutieren kann, 
ohne irgendein Weisungsrecht gegenüber der SRG zu ha
ben, wurde jedoch abgelehnt. Andererseits diskutiert man 
dann doch immer wieder darüber, ob die SRG die geforder
ten Service-public-Leistungen erbringe oder nicht. Das wird 
zum Teil sogar zum Gege~stand parlamentarischer Vor
stösse, und der Medienminister soll sich dazu äussern. Der 
Beirat wäre eine Gelegenheit gewesen; sie ist jetzt beerdigt 
worden. 
Das zweite Probrem ist die Finanzaufsicht. Dazu möchte ich 
immerhin sagen: Die SRG hat kein Monopol, aber sie hat ein 
Gebührenprivileg. Da kommen Gebühren im Umfang von 
etwa 1 Milliarde Franken zusammen. Da ist es doch unsere 
Pflicht, irgendwie sicherzustellen und zu garantieren, dass 
diese Gebühren zielgerecht eingesetzt werden. Ich sage 
nicht nur «wirtschaftlich richtig»; das ist ein zu enger Begriff. 
Es geht ja schliesslich auch darum, dass der Service public 
erbracht wird, und es geht auch darum, dass die zahlreichen 
Tochtergesellschaften der SRG nach diesem Grundsatz der 
zielgerechten Verwendung der Gebühren geführt werden. 
Das müssen wir irgendwie kontrollieren. Jetzt sind wir daran, 
einen Auftrag an die Finanzkontrolle zu formulieren, damit 
dies möglich sein wird. 
Wie wird sich die Medienlandschaft in der Zukunft verän
dern? Die Medien wandeln sich, sie haben sich immer ge
wandelt, sie werden sich auch in Zukunft wandeln. Die Frage 
nach der zukünftigen Veränderung der Medienlandschaft ist 
vorher aufgeworfen worden. Weil wir diese Frage nicht be
antworten, ist zum Teil gesagt worden, dieser Entwurf sei 
kein grosser Wurf. Ein grosser Wurf würde vielleicht beinhal
ten, dass man visionär skizziert, wie die Medienlandschaft in 
zwanzig, dreissig Jahren aussehen wird, und dass man das 
Gesetz danach ausrichtet. Wenn Sie zurückblicken, sehen 
Sie, dass das Voraussehen der Medienlandschaft historisch 
gesehen nie gelungen ist. Auch was die Kommunikations
mittel betrifft, hatte man gewisse Ahnungen, in Wirklichkeit 
ist es dann aber doch ganz anders gekommen, als man es 
vorausgesehen hatte. 
Das Einzige, was wir diesbezüglich gemacht haben, Ist Fol
gendes: Wir sind technologieneutral vorgegangen. Wir ha
ben also das ganze Gesetz so formuliert, dass für den Fall, 
dass neue Technologien alte Inhalte transportieren, also bei
spielsweise ein heutiges Fernsehprogramm auf dem Internet 
transportiert wird, dies dann von diesem Gesetz auch er
fasst ist. Wir haben das Gesetz technologieneutral ausge
staltet, aber ich bin davon überzeugt, dass Radio und 
Fernsehen als Medien auf sehr lange Zeit bestehen bleiben 
werden, so, wie andere Medien auch immer in Funktion ge
blieben sind. Wie oft hat man zum Beispiel vorausgesagt, 
die Zeitungen würden dereinst bedeutungslos? Dieser Fall 
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ist aber nicht eingetreten. Natürlich stehen sie in Konkurrenz 
zu Radio und Fernsehen. Sie haben ihren Inhalt dement
sprechend geändert, weil es praktisch keine neuen Informa
tionen gibt, die nicht zuerst durch die elektronischen Medien 
transportiert werden. Sie haben sich unter dieser Konkur
renz verändert, aber sie sind eine der ganz wichtigen Säulen 
in unserer Demokratie, und sie sind weiterhin vorhanden. 
In Bezug auf das Fernsehen lässt sich Folgendes sagen: 
Natürlich wird es Individualprogramme geben, also die Mög
lichkeit, dass sich der Freak zu Hause via Internet ein Indivi
dualprogramm herunterladen kann, das nur gerade seinen 
Bedürfnissen entspricht, aber das wird nicht so um sich grei
fen, dass es alle Schweizerinnen und Schweizer tun werden. 
Angesichts des riesigen Meeres von Informationen in der 
ganzen Welt werden Herr und Frau Schweizer ganz dankbar 
sein, dass es hier noch ein Fernsehen gibt, das das gewis
sermassen kanalisiert, dass sie sich vor den Fernseher set
zen und diese Arbeit, die hier bereits gemacht worden ist, 
konsumieren können. Von daher werden das Fernsehen und 
das Radio In unserer Gesellschaft noch sehr, sehr lange 
eine zentrale Rolle spielen. Deswegen möchten wir uns mit 
diesem neuen Gesetz auf die neue Entwicklung einstellen. 
Ich bin sehr froh, dass Sie auf das Gesetz eintreten und es 
mehr oder weniger so übernehmen, wie wir es Ihnen vorge
schlagen haben. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L.:entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale'sur la radio et la television 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Mehrheit 

i. .... funktionale Einheit bildet oder zur Nutzung .... 

Antrag der Minderheit 
(Lombardi, Brändli, Hess Hans, Hofmann Hans, Jenny) 
Bst. k 
k. Werbung: .... als Eigenwerbung verbreitet wird. Hinweise 
auf Programme elektronischer Medien gelten nicht als Wer
bung. 

Art. 2 
Proposition de la majorite 

i. .... avec un programme ou necessaire a I'utilisation de ce 
programme; 

Proposition de la minorite 
(Lombardi, Brändli, Hess Hans, Hofmann Hans, Jenny) 
Let. k 
k. publicite: .... d'autopromotion. Les messages concernant 
les programmes des medias electroniques ne sont pas 
consideres comme de la publicite. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Buchstabe i: 
Es geht bei Buchstabe i um den gekoppelten Dienst. Was 
sind gekoppelte Dienste? Ich erkläre es an Beispielen: Das 
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ist der Teletext oder die Untertitelung. Diese sind für die Nut
zung eines Programms nicht notwendig. Die beiden in Buch
stabe i, ccGekoppelter Dienst», genannten Voraussetzungen 
und Eigenschaften sind darum nicht kumulativ festzulegen, 
sondern alternativ - darum der Antrag der Kommission, 
ccoder» anstelle von ccund» zu schreiben. 
Bei Buchstabe k haben Sie den Text des Bundesrates; die 
Minderheit der Kommission möchte diesen um den Satz 
ccHinweise auf Programme elektronischer Medien gelten 
nicht als Werbung» ergänzen. Es ist ein Minderheitsantrag, 
aber das Resultat der Abstimmung war sehr knapp: In der 
Kommission wurde der Antrag mit 6 zu 5 Stimmen abge
lehnt. Hinweise auf andere Programme sind immer möglich; 
die Frage ist, ob sie als Werbung qualifiziert werden oder 
eben nicht. Wenn sie als Werbung gelten, belasten sie die 
gesetzlich zulässige Werbezeit. Das will die Minderheit nicht; 
sie möchte, dass die Werbezeit nicht mit diesen Hinweisen 
belastet wird. Das will sie im Gesetz geregelt haben. 
Es kann schon sehr weit gehen, wenn jedes Medium Hin
weise auf das Programm irgendeines anderen Mediums ma
chen kann. Die Mehrheit möchte darum diese Ergänzung 
nicht im Gesetz festlegen. Sie ist der Ansicht, dass der Bun
desrat das regeln soll, soweit er in diesem Bereich zuständig 
ist; das ist aber nur in beschränktem Masse der Fall. 
Der Antrag der Mehrheit lautet auf Ablehnung des Minder
heitsantrages. 

Lombardi Filippo (C, TI): Es ist wahrscheinlich nicht die 
zentralste Frage des Gesetzes, aber diese Bestimmung hat 
eigentlich eine ungleiche Behandlung zur Folge. Die Pro
grammhinweise sind extrem wichtig. Das Publikum wandelt 
sich, und die Medien wandeln sich auch. Es ist wichtig -
wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass das Schweizer Pu
blikum vermehrt Schweizer Inhalte auf Schweizer Sendern 
konsumiert -, dass diese Hinweise möglich sind. Das macht 
übrigens die SRG sehr gut, indem sie von einem Sender auf 
einen anderen, von SF1 auf SF2, vom Radio aufs Fernse
hen, verweist und dem Publikum gewisse Programme emp
fiehlt. Das ist sehr positiv, das ist aber den anderen 
Veranstaltern nicht möglich. Wenn zum Beispiel Radio Argo
via auf ein Programm von Tele 1 hinweisen will, muss es das 
dann als Werbung betrachten. 
Das ist in zweierlei Hinsicht ein Problem, einerseits für den 
Sender, denn das gilt und zählt als Werbezeit und schränkt 
deshalb die Möglichkeit der Veranstalter ein, bzw. es kann 
dazu führen, dass solche Hinweise nicht verbreitet werden, 
weil sie eigentlich die Werbezeit beschränken würden. An
dererseits führt das dazu, dass das Publikum sich weniger 
für diese Hinweise interessieren könnte, wenn sie innerhalb 
von Werbeblöcken ausgestrahlt werden. Man bedenke dazu, 
dass zukünftige Fernsehgeräte beispielsweise die Möglich
keit enthalten, ganze Werbeblöcke auszublenden. Das 
würde natürlich diese Programmhinweise in dem Sinne ver
unmöglichen. Übrigens kann diese Bestimmung auch für 
mögliche Zusammenarbeiten der SRG mit weiteren Anbie
tern ein Problem darstellen, weil das in dem Fall auch nicht 
möglich wäre. 
Weshalb ist das nur für die SRG möglich und für die ande
ren nicht? Es ist so, weil die SRG sämtliche 16 Radio- und 
7 Fernsehprogramme unter der gleichen Konzession führt. 
Die anderen Veranstalter führen sämtliche Programme unter 
verschiedenen Konzessionen. 
Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir, den Minder
heitsantrag anzunehmen, also ccHinweise auf Programme 
elektronischer Medien gelten nicht als Werbung». 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Hinweise auf eigene Sen
dungen sind in Ordnung. Wenn es z. B. im Radio am Morgen 
um 8 Uhr heisst, dass um 11 Uhr die Sendung X beginnen 
wird, oder wenn es im Fernsehen schon am Mittag heisst: 
ccHeute Abend kommt die 'Arena' mit folgenden Teilneh
mern», dann sind das Hinweise auf eigene Sendungen. Das 
ist in Ordnung. Hier geht es aber nicht darum. Die Minder
heit will mit Ihrem Antrag zusätzlich erreichen, dass Hln-
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weise auf andere elektronische Programme gemacht wer
den dürfen. Als Werbung dürfen solche Hinweise gemacht 
werden, dann müssen sie aber als Werbezeit angerechnet 
werden. Wir sind der Auffassung, innerhalb des redaktionel
len Teils eines Programms darf nicht auf ein anderes Fern
seh- oder Radioprogramm hingewiesen werden. Das könnte 
im Extremfall bedeutsam sein - obwohl das vielleicht absurd 
klingt, aber es könnte heissen, dass z. 8. beim lokalen Fern
sehen die Aufforderung kommt, den Werbeblock von Sat1 
anzuschauen, weil sie selber dort drin vorkommen. Das 
wäre nach dieser Lösung möglich. Wir gehen hingegen vom 
fundamentalen Grundsatz aus, dass das redaktionelle Pro
gramm von. der Werbung getrennt werden soll; dieser 
Grundsatz würde da verletzt. Es kommt dazu, dass diese 
Regelung dem Europarecht widersprechen würde: Es gibt 
eine Konvention des Europarates, die für uns verbindlich ist, 
und diese nimmt nur Hinweise auf Sendungen des eigenen 
Programms vom Werbebegriff aus. 
Deswegen ersuche ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 8 Stimmen 

Art. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Bst. a 
a. dies vorgängig melden und eine Bewilligung des Bundes
amtes für Kommunikation (Bundesamt) erhalten; 

Art. 3 
Proposition de la majorite 
Adh6rer a la decision du Conseil national 

Proposition de la mInorIte 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Let. a 
a. I'annoncer au prealable et obtenir une autorisation de l'Of
fice .... 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Worum geht es in 
Artikel 3? Er legt fest, wer ein Programm veranstalten kann. 
Das sind erstens diejenigen Veranstalter, die eine Konzes
sion erhalten; das ist hier nicht bestritten. Zweitens sind es 
die weiteren, nichtkonzessionierten privaten Veranstalter. 
Hier beantragt der Bundesrat, die bisherige Lösung abzuän
dern. Bis heute benötigte man nämlich eine Bewilligung; der 
Bundesrat beantragt, dass die Meldung genügen soll. Das 
hat der Nationalrat übernommen, und die Kommission stellt 
Ihnen mit 8 zu 2 Stimmen den gleichen Antrag. 
Es gibt drei verschiedene Stufen: Die stärkste Form ist die 
Konzession. Niemand hat Anspruch auf eine Konzession, 
auch wenn er die Bedingungen erfüllt. Das ist die generelle 
Regel beim Konzessionsrecht. Wenn ich Bewilligungen er
teile, hat der Gesuchsteller einen Anspruch auf die Erteilung 
der Bewilligung, wenn er die Bedingungen erfüllt. Die 
schwächste Form ist die Meldepflicht. Diese genügt nach 
Ansicht der Mehrheit, um ein Programm veranstalten zu 
können. Wenn diese Meldepflicht verletzt wird, haben wir 
beispielsweise in Artikel 96 Absatz 2 eine Strafnorm: Busse 
bis zu 10 000 Franken. 
Die Mehrheit ist der Meinung, dass die Meldepflicht für die 
nichtkonzessionierten Veranstalter genügt. Das dient dem 
Ziel der Vereinfachung, es liberalisiert, es gibt weniger Admi
nistration und erleichtert in diesem Sinne den Marktzutritt 
der Privaten. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Le president de la commission 
vient de tras bien expliquer le debat. La nuance ou la diffe
rence entre la majorite et la minorite est simplement quo la 
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minorite souhaite franchir un pas plus important et deman
der que la procedure de I'autorisation soit preferee a la seule 
formule de I'annonce prealable. 
Comme plusieurs d'entre nous I'ont dit lors du debat d'en
tree en matiare, nous sommes dans un paysage mediatique 
qui est fortement concurrentiel, marque par une offre non 
seulement au plan national, mais aussi au plan international, 
et dont certains des acteurs sont extremement agressifs. 11 
faut dire aussi que la reciprocite est parfois difficile a obtenir, 
notamment en matiare de diffusion pour les diffuseurs suis
ses a I'etranger. Dans ce sens-la, iI nous semble qu'iI serait 
regrettable de renoncer a I'instrument de I'autorisation de la 
part du Departement federal de I'environnement, des trans
ports, de I'energie et de la communication. Une annonce est 
vraiment un element administratif extremement leger, alors 
que - nous semble-t-iI - I'autorisation donne a l'Office fede
ral de la communication la possibilite de proceder a un exa
men plus atlentif des demandes. On nous indique que cela 
procurera un certain volume de travail administratif, ce que 
la minorite ne conteste pas; de la a dire qu'iI y aura des wa
gons entiers de papiers a remplir, c'est probablement un peu 
exagere! 
IJnteret de garder un oeil attentif sur ce paysage mediatique 
en pleine evolution justifie du point de vue de la minorite la 
procedure de I'autorisation et non pas, comme le veut la ma
jorite, simplement I'annonce. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Erleichterung des Markt
zutritts ist ein wesentliches Merkmal dieses ganzen Geset
zes. Wir finden, dass ein Programmveranstalter, der im
merhin keinen Leistungsauftrag erfüllen muss und der keine 
Gebührengelder erhält, einfach auf Sendung gehen dürfe; er 
solle das anmelden, brauche aber keine eigentliche Bewilli
gung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 30 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
.... so kann die Konzessionsbehörde einen oder .... 

Art. 4 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
Adh6rer a la decision du Conseil national 
AI. 4 
.... I'autorite concedante peut exempter .... 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Im Sinne einer Vor
bemerkung: Dieser Abschnitt gilt grundsätzlich für alle Ver
anstalter, also für die SRG und die Privaten, für die Kon
zessionierten und die Nichtkonzessionierten. Wenn man da 
Erschwernisse einbauen will, muss man wissen, dass man 
alle trifft. 
In Absatz 1 von Artikel 4 stimmt die Kommission dem Natio
nalrat zu, der «zum Rassenhass aufstacheln» durch «zu 
Rassenhass beitragen» ersetzt hat. Dazu habe ich keine 
weiteren Bemerkungen. 
In Absatz 4 beantragen wir Ihnen, nicht die Kommission als 
zuständig zu benennen, sondern die Konzessionsbehörde. 
Die Grundsatzfrage, welche Behörde für was zust~ndig ist, 
wird später behandelt, nämlich in den Artikeln 86ff. Ubrigens 
wird Herr Kollege Pfisterer, der Vizepräsident der Kommis
sion, die Berichterstattung ab Artikel 86 vornehmen. Hier die 
Erläuterung: Konzessionsbehörde ist für die SRG der Bun
desrat und für die übrigen zu Konzessionierenden das Bun
desamt. Wenn Sie bei Artikel 86ff. der Behördenorganisation 
folgen, die die Kommission vorschlägt, dann ist hier nichts 
mehr zu ändern. Falls dort etwas geändert würde, müssten 
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in etlichen Artikeln die zuständigen Organe umbenannt wer
den. Es ist wohl richtiger, das erst nach der Beratung dieser 
Artikel zu erledigen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,2,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem 
Programmangebot, ausser der SRG, welche in ihrem Pro
gramm Filme ausstrahlen, müssen mindestens 4 Prozent .... 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Büttiker, Fünfschilling, Gentil, Hof
mann Hans) 
Abs.3 
.... 4 Prozent bezahlen. Diese Pflicht gilt auch für Veranstal
ter eines nationalen oder sprachregion~lIen Programmfen
sters in einem ausländischen Fernsehprogramm, welches 
Filme ausstrahlt. Für Veranstalter von Programmfenstern, 
die ausschliesslich Werbung oder neben Werbung überwie
gend nicht in der Schweiz produzierte redaktionelle Beiträge 
enthalten, oder für Unternehmen, die diese Werbung in der 
Schweiz akquirieren, beträgt die Förderungsabgabe 12 Pro
zent. 

Antrag der Minderheit 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.4 
.... aufbereiten. Das Gleiche gilt für das Angebot an Sonder
sendungen in Gebärdensprache für Hörbehinderte. Die 
Fernsehveranstalter werden vom Bund entschädigt. Der 
Bundesrat legt die Modalitäten fest. 

Antrag Leumann 
Abs.1 

b. in ihren Fernsehprogrammen einen angemessenen Um
fang der Sendezeit oder der Programmkosten der Ausstrah
lung von schweizerischen und europäischen Werken von 
Herstellern vorbehalten, die vom Programmveranstalter un
abhängig sind. 

Art. 7 
Proposition de la majorite 
AI. 1,2,4 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 3 
Hormis la SSR, les diffuseurs de programmes de television 
nationaux ou destines aux regions Iinguistiques, qui diffusent 
des films dans leurs programmes, doivent affecter 4 pour 
cent au moins .... 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn, Büttiker, Fünfschilling, Gentil, Hof
mann Hans) 
AI. 3 
.... recettes brutes. Cette obligation s'adresse aussi aux dif
fuseurs de programmes de television etrangers qui propo
sent des fenetres de programmes nationales ou destinees 
aux regions Iinguistiques et diffusent des films dans leurs 
programmes. Les diffuseurs de programmes qui proposent 
exclusivement de la publicite ou qui, outre la publicite, 
proposent essentiellemenl des parlies redacliunnallas nun 
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produites en Suisse, ainsi que les entreprises qui font I'ac
quisition de cette publicite en Suisse, s'acquittent d'une taxe 
d'incitation de 12 pour cent. 

Proposition de la minorite 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 4 
.... emissions. Ceci vaut aussi pour I'offre d'emissions spe
cialisees en langue gestuelle pour les malentendants. Les 
diffuseurs sont dedommages par la Confederation. Le 
Conseil federal regle les modalites. 

ProposItion Leumann 
AI. 1 

b. reservent dans leurs programmes un pourcentage appro
prie de leur temps de transmission ou du coot de production 
Ei des oeuvres suisses ou europeennes de producteurs inde
pendants. 

Abs. 1-AI. 1 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Bei diesem Antrag geht 
es einerseits um die Kompatibilität mit dem Europarecht, 
nämlich darum, dass Schweizer Filmschaffenden keine 
Nachteile entstehen; andererseits geht es um eine kosten
günstige Produktion dürch die SRG, was natürlich auch im 
Interesse der Gebührenzahler ist. 
Im Dezember 2004 haben die eidgenössischen Räte den bi
lateralen Verhandlungen und damit auch dem Abkommen 
über die Beteiligung der Schweiz an den sogenannten Me
dia-Programmen zugestimmt. In diesem Zusammenhang 
hat sich die Schweiz verpflichtet, die Artikel 4 und 5 der EU
Richtlinie ccFernsehen ohne Grenzen" einzuhalten. Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe a entspricht Artikel 4 der EU-Richtlinie. 
Hingegen ist Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b keine Umset
zung des europäischen Rechtes in schweizerisches Recht. 
Die wesentlichen Unterschiede liegen in Folgendem: 
Das Europarecht verlangt, dass die Fernsehveranstalter eu
ropäische Werke ausstrahlen, die extern, unabhängig von 
den Veranstaltern, produziert wurden. Die EU-Richtlinie be
sagt, die Fernsehveranstalter müssten solchen Werken Sen
dezeit einräumen. So, wie der Gesetzentwurf hier vorliegt, 
verlangt er, dass die Fernsehveranstalter ihre Fernsehpro
gramme durch Produktionsfirmen herstellen lassen, die vom 
Programmveranstalter unabhängig sind. Das heisst, das eu
ropäische Recht bezieht sich also auf die Ausstrahlung von 
Werken, der vorliegende Gesetzentwurf jedoch auf die Her
stellung eines ganzen Programms. 
Die Schweiz wollte und will nach wie vor dem Media-Abkom
men beitreten. Die vollständige und integrale Übernahme 
der Artikel 4 und 5 der Fernsehrichtlinie war dafür der Ein
trittspreis, denn die Media-Programme öffnen den schweize
rischen Filmschaffenden den Zugang zu den laufenden 
europäischen Förderungsprogrammen. 
Es waren hauptsächlich die Filmschaffenden, und im Hinter
grund natürlich auch das Bundesamt für Kultur, welche den 
Abschluss dieses Abkommens verlangten. Wir sollten also 
die berechtigten Erwartungen der Filmbranche nicht bereits 
drei Monate nach Genehmigung des Abkommens enttäu
schen. 
Im Weiteren liegt mein Antrag aber auch im Interesse des 
Publikums, das ein vielfältiges, differenziertes und attrakti
ves Programm erhalten will, mit einem guten Spielfilmange
bot. 
Genau dies will das Europarecht mit seinen Quoten fördern, 
wenn auch vor allem aus industriepolitischen Motiven. Fer
ner liegt mein Antrag auch im Interesse der Gebührenzahler, 
die ihre Programme möglichst kostengünstig hergestellt ha
ben wollen. 
Mit meinem Antrag wird das europäische Recht umgesetzt. 
Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen dem Um
fang der Sendezeit und der Ausstrahlung schweizerischer 
und europäischer Werke hergestellt: 
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Aus diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustim
men. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommission 
hat den Antrag Leumann und das Thema in diesem Sinne 
nicht beraten, ich kann Ihnen hier keine Kommissionsmei
nung darlegen. Artikel 7 zielt auf verschiedene Veranstaltun
gen ab: Litera a bezieht sich auf die Ausstrahlung, Litera b 
auf die Produktion. Ziel von Litera b ist eine Liberalisierung: 
Die mächtigen Veranstalter sollen nicht alles selber produ
zieren können. Diese Bestimmung ist also gegen eine Mo
nopolbildung, gegen eine beherrschende Stellung. Litera a 
ist zugunsten der schweizerischen und europäischen 
Werke. Ich habe, als ich den Antrag Leumann gelesen habe, 
gemeint, das Anliegen sei in Litera a enthalten. Ich kann 
nicht sauber auseinander halten, weshalb es auch noch in 
Litera b wiederholt werden muss. Aber auf dem "Latrinen
weg .. habe ich gehört, dass der Bundesrat zustimmen wird. 
Möge er seine Weisheit bekannt geben. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat kann Frau 
Leumann bei diesem Antrag unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Leumann .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Mehrheit .... Minderheit 

Abs. 3-AI. 3 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommission 
ist sich in Bezug auf die ersten zwei Sätze von Absatz 3 ei
nig. Sie finden diese auf der linken Seite in der Fassung des 
Bundesrates. Betreffend den ersten Satz stellt die Kommis
sionsmehrheit jedoch den Antrag, die SRG auszunehmen. 
Warum wollen wir die SRG von dieser Verpflichtung ausneh
men, entsprechend viele Filme auszustrahlen? Weil wir für 
die SRG eine Lex specialis haben, nämlich in Artikel 27 Ab
satz 3 Buchstabe c. Da wird diese Verpflichtung geregelt, 
und sie wird strenger geregelt als für sämtliche anderen Ver
anstalter. 
Die Differenz in der Kommission besteht im dritten Satz. Die
sen finden Sie beim Minderheitsantrag, in der Mitte: "Für 
Veranstalter von Programmfenstern ...... Von dort weg be
steht die Differenz. Die Minderheit möchte für ausländische 
Programmfenster eine Förderabgabe von 12 Prozent, also 
dreimal mehr, als wir von den übrigen, von schweizerischen 
Veranstaltern verlangen. 
Es ist zu sagen, dass die Schweiz für Werbefenster auslän
discher Veranstalter grundsätzlich nicht zuständig ist. In je
nem Fall verletzt die Festlegung von 4 Prozent für 
inländische und 12 Prozent für ausländische Veranstalter 
den Grundsatz der Rechtsgleichheit. Das ist damit auch 
bundesverfassungswidrig. Es verletzt internationale Abma
chungen. Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, dann ist der 
Streit vorprogrammiert. Sie werden gerichtliche Auseinan
dersetzungen haben, und das werden keine sehr schönen 
Auseinandersetzl,lngen sein. Nach Ansicht der Mehrheit 
kann man bei diesen Auseinandersetzungen nur verlieren. 
Trotzdem ist die Abstimmung über diesen Antrag sehr eng 
ausgefallen: 5 zu 5 Stimmen. Die Mehrheit kam nur mit 
Stichentscheid des Präsidenten zustande. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich bin dem Kommissionsprä
sidenten sehr dankbar, dass er Sie auf ein Darstellungspro
blem in der Fahne aufmerksam gemacht hat. Es Ist genau, 
wie er gesagt hat: Die Minderheit kommt mit dem Satz "Für 
Veranstalter von ...... als Ergänzung zum Text der' Mehrheit. 
Das einmal zum Formellen; darüber sind wir uns einig. 
Ich muss Ihnen offen gestehen, ich möchte hier keine juristi
sche Debatte vom Zaun brechen. Da würde ich eh nur ver
lieren, weil die ganze Verwaltungspotenz uns dann sagt: 
Europa will das nicht, und was Europa nicht will, ist für uns 
Gesetz. Es wundert mich zwar ein wenig, das dann immer 
wiad9r hören zu müssen. Aber ich will Ihnen sagen, welohes 
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Problem ich anpeile und welches Problem ich lösen möchte. 
Wenn die Verwaltung einen besseren Vorschlag hat, möge 
sie den dann in die nationalrätliche Kommission -in der Dif
ferenzbereinigung - einbringen. 
Es geht einerseits um ein banales und andererseits um ein 
wichtiges Problem. Die Werbefachleute haben festgestellt, 
dass 150 Millionen schweizerische Werbefranken In auslän
dische Programmfenster fliessen. Da könnte man sagen: 
"He nu - so de ... Aber schauen wir diese ganze Gesetzge
bung an, und überlegen wir uns, welche Auflagen wir den 
einheimischen Medienveranstaltern, seien sie nun staatlich 
konzessioniert oder seien sie absolut privatwirtschaftlich tä
tig, machen! Dann stellen wir fest, dass es da Leute gibt, die 
einfach kommen und vom schweizerischen Werbemarkt 150 
eigentlich hier dringend benötigte Millionen absaugen; sie 
erfüllen keine Auflagen, haben praktisch keine Vorschriften 
zu beachten und werden in keiner Weise zur Kasse gebeten. 
Diese 150 Millionen Franken - ich gebe es zu -, die haben 
mich gereizt und haben auch jene Leute gereizt; mit denen 
ich mich dann über diese Geschichte unterhalten habe. Wir 
sind zum Schluss gekommen, dass eine Lösung gefunden 
werden müsste, damit wir etwas von diesen abwandernden 
150 Werbemillionen abschöpfen könnten. 
Ich habe Ihnen hier einen Vorschlag unterbreitet. Als redli
cher Mensch bin ich absolut offen und sage, dass ich das 
nicht selber redigiert habe. Da haben mir Leute geholfen, die 
mehr von dieser Geschichte verstehen, als ich es tue. Achten 
Sie nicht auf die Formulierung, und lassen Sie sich auch 
nicht beeindrucken, wenn - wie der Kommissionspräsident 
das soeben ausgeführt hat - gesagt wird, wir sollten es nicht 
auf Rechtsstreitigkeiten ankommen lassen. Also wenn ich 
mich an die Argumentation hier in diesem Rat, z. B. beim 
Flugverkehrsabkommen, zurückerinnere, hat man es sehr 
wohl auf Auseinandersetzungen ankommen lassen wollen. 
Ich hätte jetzt eine gewisse Lust, es hier allenfalls darauf an
kommen zu lassen und das genuin schweizerische Film- und 
Fernsehschaffen etwas an diesen abfliessenden 150 Millio
nen Franken teilhaben zu lassen. 
Insofern bitte ich Sie, jetzt in der Erstbehandlung diesem 
Minderheitsantrag zuzustimmen,' durchaus einräumend, 
dass die Verwaltung, die da noch sehr, sehr viel mehr weiss, 
zuhanden der national rätlichen Kommission für die Diffe
renzbereinigung dann meinetwegen noch eine bessere For
mulierung finden kann, die dann vielleicht weniger Anlass zu 
Streit bietet. Aber selbst wenn es Streit gäbe, würde ich Sie 
in diesem Spezialfall auffordern, der alten Nationalhymne zu 
gedenken, wo stand "freudvoll zum Streit ... 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich habe in der Kommission diesen 
Minderheitsantrag mitunterzeichnet. Im Nachhinein muss ich 
feststellen, dass ich offensichtlich einen Fehler gemacht 
habe. Leider kommt das bei mir vor, ich hoffe, nicht allzu 
häufig. Ich habe diesen Antrag unterzeichnet, weil es mir an 
sich sympathisch und richtig schien, dass die Veranstalter 
von ausländischen Programmfenstern, die auch noch im 
Ausland prOdUZierte redaktionelle Beiträge verbreiten, etwas 
mehr an die Förderung der Schweizer Produktionen und des 
Schweizer Filmes bezahlen sollen. 
Mittlerweile wurde es rechtlich abgeklärt. Ich habe ein Gut
achten von Professor Doktor Rolf H.· Weber, Ordinarius für 
Handels- und Wirtschafts recht an der Universität Zürich, be
kommen, der zum Schluss kommt, dass Artikel 7 Absatz 3 in 
der Version der Kommissionsminderheit klar gegen die Bun
desverfassung sowie gegen staatsvertragliche Verpflichtun
gen der Schweiz verstösst. Artikel 93 der Bundesverfassung 
gibt keine Kompetenz zur Regelung der Werbeakquisition 
durch Schweizer Firmen. Bei der Regelung ausländischer 
Fernsehveranstalter geht das Europäische Ubereinkommen 
über grenzüberschreitendes Fernsehen als völkerrechtlicher 
Vertrag Artikel 93 der Bundesverfassung vor. Dieses euro
päische Übereinkommen sieht keine Kompetenz für die Ver
anstalter vor. 
Also, wie Kollege Leuenberger sagt: Es bringt nichts, einen 
Stroit vom Zaun zu brechen, von dem man schon weiss, 
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dass man ihn verlieren wird. Haben Sie Verständnis, dass 
ich aus diesen rechtlichen Grunden hier von der Minderheit 
zur Mehrheit hinüberschwenke. 

Hess Hans (RL, OW): Ich kann dem nur beipflichten. Ich 
habe kein Gutachten wie Hans Hofmann. Was die Minder
heit vorschlägt, ist eindeutig verfassungswidrig. Aber ich be
fürchte, wenn wir so legiferieren, gibt es nicht einmal einen 
Streit. Es wird so sein, dass diese Vermarktungsgesellschaf
ten einfach ins Ausland abziehen, vom Ausland aus die ge
nau gleiche Tätigkeit ausüben und die Filme einspeisen. 
Was passiert dann? Wir verlieren einfach die Arbeitsplätze 
und die Einnahmen dieser Gesellschaften, die jetzt hier be
steuert werden. Das wird ganz einfach sein. Das Bundesge
richt wird sich kaum mit dieser Frage befassen müssen. 
Aber ich teile die Auffassung von Hans Hofmann, dass das 
eindeutig gegen Artikel 93 unserer Bundesverfassung ver
stösst, denn wir haben nur das Recht, über Radio und Fern
sehen zu legiferieren, und nicht das Recht, über Vermark
tungsgesellschaften zu legiferieren. Das würden wir ma
chen, wenn wir dem Antrag der Minderheit folgen würden. 
Ich schlage Ihnen deshalb vor, der Mehrheit zuzustimmen. 

Marty Dick (RL, TI): Comme juriste, je suis tente de donner 
raison a Monsieur Hofmann et a Monsieur Hess. Mais vous 
le savez, le droit n'est pas une seien ce exacte et un avis de 
droit n'est jamais une verite consacree: on peut trouver tout 
de suite un deuxieme avis de droit. 
Je crois que ce serait assez habile de notre part de creer 
une divergence claire et d'avoir ainsi la possibilite d'appro
fondir ce sujet. 
Donc je vous invite a suivre la minorite. 

Schmid-Sutter Carlo (C, AI): Nur ein kurzes Wort: Ich 
danke Hans Hofmann, dass er sein Votum gehalten hat, und 
Herrn Hess auch. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass ein 
ehemaliger Staatsanwalt bewusst und willentlich Vertas
sungsrecht bricht. Das kann ich nicht verstehen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Auch ich muss sagen, dass 
das Anliegen unter politischem Gesichtspunkt sehr ver
ständlich ist. Mehr als ein Viertel der schweizerischen Aus
gaben für Fernsehwerbung fliesst in die Werbefenster von 
ausländischen Fernsehprogrammen - Sat1, M6, RTL und 
was es alles gibt -, und da ist es an sich nachvollziehbar, 
wenn die Anbieter dieser Werbefenster auch für die Schwei
zer Filmförderung in die Pflicht genommen werden sollen. 
Aber rechtliche Bedenken habe ich schon auch. Es besteht 
zuerst einmal das Problem der Zuständigkeit: Die Schweiz 
ist ja nur zuständig für schweizerische Programme, und die 
reinen Werbefenster in den ausländischen Programmen geI
ten nach europäischem Recht nicht als Schweizer Pro
gramm. Aus international-rechtlicher Optik können wir den 
ausländischen Veranstaltern von Schweizer Werbefenstern 
keine solchen Pflichten auferlegen, denn sie unterliegen ja 
gar nicht unserem Recht. 
Hinzu kommt etwas Zweites: Vorgesehen ist in diesem An
trag eine Ersatzabgabe von 12 Prozent, aber die schweize
rischen Teilnehmer müssen nur 4 Prozent bezahlen. Das 
schafft doch auch· eine Rechtsungleichheit, die mir zumin
dest zu denken gibt. 

Marty Dick (RL, TI): J'aimerais simplement dire que, vu que 
j'ai ete pris a partie par Monsieur Schmid, je me permets 
egalement d'exprimer mon etonnement de voir le president 
de Publicite Suisse PS defendre les publicitaires etrangers. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Absatz 4 geht 
es um den angemessenen Anteil von Sendungen, die in ei-
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ner für hör- und sehbehinderte Menschen geeigneten Weise 
aufbereitet sind. 
Eine Vorbemerkung: Für die SRG gilt dieser Absatz nicht; für 
sie gilt wiederum als Lex specialisdie Regelung in Artikel 26 
Absatz 2bis. Der Bundesrat legt darin diese Verpflichtungen 
mit der Konzessionserteilung an die SRG fest. Bereits heute 
wendet die SRG 2,5 Millionen Franken für diesen Zweck auf, 
z. B. untertitelt das Deutschschweizer Fernsehen Sendun
gen für insgesamt 1500 Stunden oder, wenn Sie wollen, für 
4,5 Stunden pro Tag. 
Für alle anderen Veranstalter ist Absatz 4 anwendbar. Die 
Minderheit möchte diesen Absatz ausweiten und beantragt 
Ihnen die Anfügung eines zweiten Satzes. Die Mehrheit ist 
der Meinung, dass dies eigentlich im ersten Satz des Absat
zes bereits enthalten ist. So ist die Gebärdensprache cnur 
eine der Formen einer Massnahme für Hörbehinderte und in 
diesem Sinne im ersten Satz bereits genereller enthalten. 
Es geht sodann um die Entschädigung. Die Minderheit 
möchte, dass der Bund den Veranstaltern diese Massnahme 
entschädigt. Der Bund müsste also zwingend für diese 
Massnahme aufkommen. Im Behindertengesetz, eigentlich 
das allgemeinverbindliche Gesetz für dieses Thema, haben 
wir auch keine zwingende Vorschrift, sondern eine Kann
Vorschrift. Die Mehrheit will, dass die Veranstalter diese Ver
pflichtung ohne Entschädigungszahlung übernehmen. Im 
Rahmen des Behindertengesetzes kann das ja noch sub
ventioniert werden. Wir meinen, es gibt da keinen grossen 
Unterschied zwischen irgendeinem Veranstalter und einem 
Hotelier, der bei einem Neubau das gesamte Gebäude be
hindertengerecht einrichten muss; das bringt auch sehr 
hohe Kosten mit sich. 
Die Kommission ist mit 8 zu 2 Stimmen für den Antrag der 
Mehrheit. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): La situation est partaitement 
claire et ce qui separe la minorite de la majorite est la cons
tatation suivante: la minorite trouve relativement peu equita
ble d'imposer une obligation aux diffuseurs qui ne concerne 
pas des programmes, mais des buts sociaux, et puis de ne . 
pas prevoir clairement un dedommagement de la Confede
ration pour ces buts sociaux. 
Si nous n'ajoutons pas explicitement ce dedommagement 
de la Confederation, nous craignons beaucoup que I'enthou
siasme des diffuseurs a respecter I'alinea 4 soit assez limite, 
et nous pensons que dans le domaine des obligations - qui 
encore une fois ne relevent pas des programmes mais de la 
politique sociale -, celui qui commande doit aussi en partie 
dedommager. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de sou
tenir la proposition de la minorite. 

Stadler Hansruedi (C, UR): Im Jahre 200"2 habe ich eine 
Empfehlung mit dem Titel «Hörbehindertengerechte Radio
und Fernsehsendungen» eingereicht. Sie haben diese Emp
fehlung überwiesen. Meine einzige Interessenbindung zum 
RTVG ist somit jene, dass ich zu jenem zunehmenden Po
tenzial der Menschen mit Anzeichen von Hörbehinderungen 
gehöre, die dies aber aus einer gewissen Eitelkeit noch nicht 
so richtig eingestehen wollen. 
Ich habe den Bundesrat damals ersucht, «in Ergänzung der 
Botschaft oder als Zusatzbericht zu dieser Botschaft, detail
liert aufzuzeigen, wie er die Anliegen der Hörbehinderten 
umzusetzen gedenkt. Dabei hatte er u. a. auch folgende 
Punkte zu klären: Auslegung der Begriffe 'angemessener 
und repräsentativer Anteil der Sendungen'; Anforderungen 
an die Grundversorgungskonzessionäre und die Zugangs
berechtigten; Finanzierung der Untertitelung.» 
Vorab einmal ein Dank: Ich danke dem Bundesrat und der 
Verwaltung, dass man in sehr enger Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Kreisen Lösungen sucht. Ich danke für ein
mal auch der SRG, dass sie diesem Anliegen der hörbehin
derten Menschen in ihrer internen Planung bereits für die 
Zukunft auch entsprechend Rechnung trägt und die entspre
chenden finanziellen Mittel einsetzt. Ich bin dem Bundesrat 
aber überdies dankbar, dass er beispielsweise bei den deul-
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schen Sendern darauf einwirken kann, dass die in Deutsch
land untertitelten Sendungen auch in der Schweiz mit einer 
Untertitelung empfangen werden können. Das ist heute nicht 
immer so. 
Das ist nun aber für einen Parlamentarier schon fast zu viel 
des Dankes. Es ging mir damals Insbesondere um die Klä
rung von bestimmten Begriffen und um die Finanzierung der 
Untertitelung. Diese Aussagen habe ich in der Botschaft ge
sucht. Jetzt liegt diese Botschaft auf dem Tisch. Ich bin 
schon etwas enttäuscht über die Aussagen in der Botschaft 
auf Seite 1673f. Diese Aussagen sind etwas rudimentär ge
raten. Man verweist ganz allgemein auf die Verordnungs
ebene. In Absatz 4 von Artikel 7 haben wir den unbestimm
ten Rechtsbegriff "angemessener Anteil ... Was heisst dies? 
Welche Vorstellungen hat der Bundesrat dazu? Dazu hätte 
ich eigentlich Aussagen in der Botschaft gewünscht. 
Zur Finanzierung steht in der Botschaft: "Die Regelung der 
Finanzierungsquellen ist noch Gegenstand von Abklärun
gen ... Ich habe mir auch hier in der Botschaft Aussagen ge
wünscht, die Botschaft aber ist inzwischen zwei Jahre alt, 
und ich nehme an, dass der Bundesrat heute dazu etwas 
mehr sagen kann, denn es geht um erhebliche Kosten in 
diesem Bereich. Ich halte einfach nochmals fest: Mindestens 
600 000 Menschen in der Schweiz haben Hörprobleme. Die 
statistischen 10 Prozent erfüllen wir in diesem Rat auch -
mindestens, möchte ich sogar sagen. Eine Untersuchung in 
Deutschland hat auch ergeben, dass bei einer Frequenz 
zwischen 500 und 4000 Hertz 19 Prozent der über 14-Jähri
gen einen Hörverlust von mindestens 40 Dezibel aufweisen. 
Wir sprechen hier damit nicht von einem Randproblem, und 
wir stellen auch fest, dass die Kommunikationsfähigkeit und 
die Kommunikationsmöglichkeit in unserer Gesellschaft von 
grosser Bedeutung sind. Für hörbehinderte Menschen be-

,steht die Gefahr, dass sie von Gesprächen und von vielen 
Informationen ausgeschlossen werden.' Radio und Fernse
hen und wir als Gesetzgeber haben hier eine ganz beson
dere Verantwortung wahrzunehmen. 
Da mir heute der Bundesrat nicht sagen kann, wie diese Fi
nanzierung erfolgen soll, unterstütze ich heute auch den 
Minderheitsantrag. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir haben über die Proble
matik hier schon einmal gesprochen, als es um das Behin
dertengleichstellungsgesetz ging, und damals wurde dann 
folgende Bestimmung gefunden: "Der Bund kann Massnah
men fördern, die Fernsehsendungen Hör- und Sehbehinder
ten zugänglich machen... Dieses Gesetz ist seit dem 
1. Januar 2004 in Kraft, und im Zusammenhang mit diesem 
Gesetz arbeitet die Verwaltung tatsächlich mit den betroffe
nen Verbänden zusammen, um hier zu befriedigenden Lö
sungen zu kommen. Diese Arbeit wird auch tatsächlich 
gemacht und ist im Gang. 
Bereits vorher wurde die SRG auf der Grundlage des Invali
denversicherungsgesetzes für die Untertitelung ihrer Sen
dungen - also indirekt über die Behindertenorganisationen -
entschädigt. Gedeckt wird mit diesen Beiträgen rund die 
Hälfte der Kosten von etwa 2,7 Millionen Franken im Jahr. 
Diese Entschädigung läuft auch weiter. 
Der Minderheitsantrag, der hier gestellt wird, verlangt nun 
eine volle Entschädigung der Kosten für die behindertenge
rechte Aufbereitung aus der Bundeskasse. Der Bundesrat 
empfiehlt Ihnen, bei der Regelung des Behindertengleich
stellungsgesetzes mit der Kann-Formulierung zu bleiben, 
aufgrund deren wir Lösungen finden werden, die allen die
nen. Es kann nämlich durchaus auch im Interesse des Medi
enveranstalters sein, wenn er hier etwas Attraktives ent
wickelt, weil ihm das wieder Konkurrenzvorteile einbringt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 11 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les sutres dispositions sont adoptees 
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Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
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Er sorgt dafür, dass die Information der Bevölkerung über 
Radio in Krisensituationen gewährleistet ist. Die Konzessi
onsbehörden regeln die Einzelheiten in den Konzessionen 
der SRG und der Radioveranstalter gemäss den Artikeln 
48ff. und 53. 

Art. 8 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
AdMrer a la d~clslon du Conseil national 
AI. 4 
11 veille a ce qu'en situation de crise, I'information de la popu
lation solt assur~e par la radio. Les autorites concedantes 
reglent les details dans le cadre des concessions de la SSR 
et des diffuseurs radio mentionnes aux articles 48ss. et 53. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In Absatz 4 ist die 
Information der Bevölkerung über Radio in Krisensituationen 
geregelt. Wir beantragen Ihnen aus folgendem Grund die
sen neuen Absatz: Der Bundesrat hat die militärische For
mation ccAbteilung Presse und Funkspruch» in der Zwi
schenzeit aufgehoben. Aber die Information in Krisensitua
tionen muss auch in Zukunft gewährleistet sein. Darum der 
neue Absatz, in dem diese Aufgabe an die SRG und die Ra
dioveranstalter übertragen wird und wonach die Details in 
den Konzessionsverträgen festgelegt werden. Es ist nicht 
etwas furchtbar Neues, aber es muss aufgrund der in der 
Zwischenzeit eingetretenen Veränderung neu geregelt wer-
den. ' 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Gemäss Bundesrat, aber: 
.... kann Formen der .... 
Abs.2 
Ständige Programmmitarbeiter des Veranstalters dürfen in 
seinen Werbesendungen nicht mitwirken. Der Bundesrat 
kann für lokale und regionale Veranstalter Ausnahmen vor
sehen. 

Antrag Reimann 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 9 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Selon Conseil federal, mais: 
.. .. Le Conseil federal peut interdire des formes de publicite 

AI. 2 
Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas 
apparaitre dans ses emissions publicitaires. Le Conseil 
federal peut prevoir des exceptions pour les diffuseurs 10-
caux et regionaux. 

Proposition Reimann 
AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Reimann Maximilian (V, AG): Zunächst möchte ich meine In
teressenbindung offen legen, wie es uns von unserem Präsi
denten eingangs ans Herz gelegt worden ist. In dieser 
Hinsicht bin ich wohl der Ausgewogenste in diesem Haus, 
denn ich bin in beiden Lagern verwurzelt, wenn man dem so 
sagen darf, 
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Einerseits bin ich Mitglied des Regionalrates von Radio und 
Fernsehen DRS, gewählt vom Bundesrat, ansonsten ich da 
sicherlich nicht hineingekommen wäre, denn kritische Zeit
genossen sind in den SRG-Trägerschaften nicht unbedingt 
gesucht. Aber ich muss Ihnen sagen, meine Kritik an der 
SRG ist konstruktiv - ja, Herr ·Ernst Leuenberger, Sie haben 
richtig gehört: konstruktiv. Ich bin für eine starke SRG, aber 
nicht für eine derart mächtige, für schweizerische Verhält
nisse geradezu gigantische, wie sie sich heute präsentiert. 
Weniger wäre da mehr, das käme auch uns Gebührenzah
lern natürlich zugute. 
AnderERseits bin ich auch Mitglied des Verwaltungsrates 
von zwei regionalen Privatsendern, von Radio Argovia und 
von Tele M1, und damit befinde ich mich in der privilegierten 
Lage, Direktvergleiche zwischen der SRG und Privaten an
stellen zu können. Da muss ich Ihnen sagen: Wenn ich gele
gentlich den Ausdruck verwende, die «SRG SSR idee 
suisse» schwimme in Geld, dann weiss ich wirklich, wovon 
ich spreche. 
Damit zu meinem Antrag hier: Ich versuche damit - das mag 
den einen und die andere von Ihnen überraschen - eine 
Bresche zugunsten der festangestellten SRG-Mitarbeiterin
nen und -Mitarbeiter zu schlagen. Ich stelle Ihnen den An
trag, sich hier bei der persönlichen Werbezulässigkeit dem 
Nationalrat anzuschliessen. Unbestritten ist der Grundsatz, 
wonach Werbung vom redaktionellen Teil des Programms 
getrennt und als solche eindeutig klar erkennbar sein soll. 
Das ist festgehalten in Absatz 1. In Absatz 2 geht es nun um 
die Frage, wieweit in personeller Hinsicht von diesel}'l Grund
satz abgewichen werden darf, ob also eine Person sowohl 
im redaktionellen Teil zu sehen und zu hören sein darf als 
auch in einem Werbespot für kommerzielle Güter Werbung 
mitmachen darf. 
Unsere Kommission beantragt nun, die Unvereinbarkeit von 
Programmaktivität und Werbung nur für ständige Programm
mitarbeiter vorzusehen. Das wären also die festangestellten 
SRG-Mitarbeiter. Der Nationalrat hingegen möchte die Un
vereinbarkeit allen regelmässig im Programm Mitwirkenden 
auferlegen, ungeachtet dessen, ob sie fest oder teilzeitmäs
sig angestellt sind,oder auf Honorarbasis mitarbeiten. 
Aus meiner Sicht hat der Nationalrat das gerechtere Krite
rium gewählt, gerechter insbesondere aus der Sicht der 
Festangestellten, und das ist ja nach wie vor die grosse 
Mehrheit des SRG-Personals. Es geht mir keinesfalls um ir
gendwelche Personen, heissen sie nun Kubilay Türkyilmaz, 
Bernhard Russi oder Jean-Claude Leclerc; vielmehr geht es 
mir um den Grundsatz: Entweder entscheidet sich eine Per
son für das Programm oder für die Werbung, ungeachtet der 
Intensität ihrer Anstellung beim Fernsehen. In der Werbung 
verdient man unverhältnismässig mehr als in der Programm
arbeit. Wer den Zugang zur Werbung also sucht und ebenso 
im Programm tätig sein soll, dient gleichzeitig zwei Herren. 
Das ist aus der Sicht des Zuschauers sicherlich störend, und 
ebenso wenig ist das den ständigen Mitarbeitern gegenüber 
gerecht. Ihnen ist diese lukrative Nebentätigkeit versagt, ob
wohl sie in ihrer Freizeit oder nach Arbeitsschluss ausrei
chend dafür Zeit hätten, abgesehen davon, dass ständige 
Mitarbeiter, die zu 70, 80 oder 100 Prozent angestellt sind, 
beim Fernsehen häufig unregelmässige Arbeitszeiten haben 
und für die Realisierung von Werbespots problemlos Zeit 
fänden. 
Mit der vom Nationalrat vorgesehenen Ausnahme bei den lo
kalen und regionalen Veranstaltern kann ich einig gehen. In 
letzter Konsequenz müsste die Unvereinbarkeit aber auch 
hier gelten; eine Differenz zum Nationalrat möchte ich aber 
aus zeitökonomischen Gründen nicht schaffen. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Als noch ausgewo
gener als Kollege Reimann betrachte ich eigentlich mich sei
ber; ich bin auf keiner Seite engagiert. 
Herr Kollege Reimann hat dargestellt, was der Nationalrat 
beschlossen hat und was Ihre Kommission Ihnen beantragt. 
Dieser Absatz 2 ist bei uns - um dies bekannt zu geben -
immer unter dem Titel «Lex Russin gelaufen. Die Kommis-
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sion will nur die ständigen Programmmitarbeiter von Werbe
sendungen ausschliessen. Das hat Kollege Reimann richtig 
gesagt. Wir meinen, dass es nicht im Interesse der Zu
schauer oder der Veranstalter ist, wenn Leute, die - wie das 
genannte Beispiel - in Werbesendungen mitmachen, eben 
beispielsweise als Experten in einigen Sportsendungen mit
machen und dort ihre Kommentare abgeben können. Das ist 
die Ansicht der Kommission, die dieses Prinzip zuhanden 
des Rates mit 11 zu 0 Stimmen beschlossen hat. Da kann 
man anderer Meinung sein - die 11 Kommissionsmitglieder 
war.en dieser Meinung. 

Hess Hans (RL, OW): Herr Reimann hat schon gesagt, es 
gehe nicht um Personen. Er hat drei aufgezählt, einer davon 
ist mir geläufig, die anderen sind mir eigentlich nicht geläu
fig. Ich' warne aber davor: Wenn wir ad personam legiferie
ren, kommt es nie gut. Und was passiert in der Praxis? Herr 
Russi wird genau gleich an Ski rennen auftauchen, nur mit 
dem Unterschied, dass der Zuschauer dann auf seinen fach
männischen Kommentar verzichten muss. Er sieht einfach, 
der Mann ist dort, aber er darf nichts mehr sagen. Wir haben 
ja selten genug gute Sportler, die nach ihrem Rücktritt als 
Kommentatoren infrage kommen. Ich befürchte, dass wir in 
Zukunft auch einen Roger Federer ausschliessen. Wir wer
den ihn als Kommentator im Fernsehen nie sehen und nie 
hören, weil vorauszusagen ist, dass er auch gute Verträge 
haben wird. Es weiss dann auch jedes Kind, für welche Mar
ken er Werbung betreibt. Ich bin der Meinung, dass wir so 
nicht legiferieren können. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Ich erlaube 
mir die Bemerkung, dass man, was die Leistungen der 
Schweizer Skifahrer anbelangt, gut auch hätte schweigen 
können. (Heiterkeit) 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es gibt ja nicht nur die Ski
fahrer; es gibt auch die Segler auf Hochseeschiffen, die uns 
mehr Trophäen nach Hause bringen als die Skifahrer. Nur 
weil ich Götti eines Segelschiffes bin, wollte ich das noch sa
gen. (Heiterkeit) 
Es geht uns um eine möglichst klare Trennung zwischen re
daktionellem Programm und Werbung, und es geht nicht um 
die Berühmtheiten, wie Sie sie jetzt genannt haben. Es geht 
um Leute, die ständig oder regelmässig beim Fernsehen im 
redaktionellen Teil - natürlich am Bildschirm - arbeiten und 
diese Bekanntheit nachher für die Werbung ausnützen. Hier 
soll ein Trennstrich erfolgen. 
Von daher bitte ich Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag Reimann .... 4 Stimmen 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
d. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Reimann 
Abs. 1 Bst. C 

c. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 10 
Proposition de la commission 
AI. 1 

c. AdMrer au projet du Conseil federal 
d. AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 2-5 
AdMrer a la decision du Conseil national 
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Proposition Reimann 
AI. 1 let. C 

c. Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1-4 - AI. 1-4 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Absatz 1 Buch
stabe b: Die Kommission hat die Alkoholwerbung intensiv 
beraten; sie hat ein generelles Verbot für alle Veranstalter 
mit 8 zu 4 Stimmen abgelehnt. Sie unterstützt damit in Be
zug auf die Alkoholwerbung den Entwurf des Bundesrates, 
der vom Nationalrat übernommen wurde. Die Alkoholwer
bung ist für Bier, Wein, Moste und Ähnliches für lokale und 
regionale Veranstalter erlaubt. Für die SRG gilt das Alkohol
werbeverbot; das ist dann als Lex specialis in Artikel 16 ge
regelt. 
Bei Artikel 16 haben wir zu diesem Thema auch noch ein 
Problem in Bezug auf alle anderen nationalen und sprach re
gionalen Veranstalter, das hier hineinspielt. Wir werden dar
über aber bei Artikel 16 diskutieren. 
Zu Absatz 1 Buchstabe c: Da die Kommission dem National
rat nicht folgen will, möchte ich das jetzt vorweg begründen. 
Die Kommission beantragt Ihnen hier und bei Litera d, die 
politische Werbung und die religiöse Werbung gesamthaft 
und generell zu untersagen. Ich behandle diese bei den Lite
rae gemeinsam, wenn Sie das akzeptieren - Sie tun es. 
Das Verbot von politischer und religiöser Werbung war in der 
Kommission unbestritten. Wir waren einstimmig der Mei
nung, d~ss wir diese Werbung hier nicht zulassen sollten; 
dies in Ubereinstimmung mit dem Bundesrat, aber im Unter
schied zum Nationalrat. Diese Verbote bedürfen selbstver
ständlich der Präzisierung auf Verordnungsstufe. Wir wollen 
die Details nicht im Gesetz regeln. Darum gehört das in die 
Verordnung, z. B. die Frage: Ab wann darf ein Kandidieren
der in diesen Medien nicht mehr Werbung betreiben? Ist das 
ab der Nominierung? Wie ist es für den Amtierenden? Diese 
Fragen müssen in der Verordnung geregelt sein, insbeson
dere dann auch bezüglich Sachfragen. 
Ab wann darf für eine Sachfrage, die dem Volk unterbreitet 
wird oder unterbreitet werden kann, nicht mehr Werbung be
trieben werden? Es ist wohl selbstverständlich, dass bei
spielsweise eine TIerschutzvereinigung Werbung machen 
kann gegen das Kastrieren von Ferkeln, ohne dass man 
diese einschläfert, ohne die entsprechende Narkose. Aber 
es ist auch selbstverständlich, dass ein Tierschutzverein ge
gen das Abschiessen des Wolfs Werbung machen kann. Die 
Frage stellt sich dann erst, wenn dies zeitlich in den Bereich 
einer möglichen Volksabstimmung fällt. Ist die Grenze nun 
das Festsetzen der Volksabstimmung? Ist sie der Beginn der 
Referendumsfrist, ist sie der Beschluss der Bundesver
sammlung über das entsprechende Gesetz? Ab wann soll 
solche politische Werbung verboten sein? Das muss dann 
der Bundesrat in der Verordnung regeln. Es ist nicht Sache 
des Gesetzgebers, dies hier detailliert aufzunehmen. 
Wir sind aber in der Kommission der festen Überzeugung, 
dass die politische Werbung weiterhin untersagt sein soll. 
Es gibt verschiedene Gründe dafür. Es ist sicher, dass ein
zelne politische Organisationen, wenn das erlaubt ist, auf 
diese Möglichkeit setzen werden. Solche Werbung ist recht 
teuer. Das bedeutet, dass dann alle anderen Parteien das 
auch tun müssen, aber denen fehlt das Geld. Sie können si
cher sein - das ist so sicher wie das Amen in der Kirche -, 
dann wird das Begehren an die Bundeskasse kommen, 
dann werden wir in dieser Bundesversammlung Anträge 
einbringen, dass die Parteien mehr Bundesgelder bekom
men sollen. 
Es scheint mir, dass es in den Medien - in Radio und Fern
sehen - teilweise zu unappetitlichen Werbungen kommen 
könnte. Ich meine, das dient der Sache nicht. Es genügt, 
wenn das In den Printmedien gemacht wird. Die Kommission 
ist einstimmig der Meinung, dass wir hier die Stellung des 
Bundesrates einnehmen und die politische Werbung verbie
ten sollen. 
Das Gleiche gilt in Bezug auf die religiöse Werbung; da 
werde ich nicht mehr intervenieren. 
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Reimann Maximilian (V, AG): Es geht auch mir nur um die 
politische Werbung, wo ich die liberalere Version des Natio
nalrates für die bessere halte. Auf die Einführung religiöser 
Werbung möchte aber auch ich, genau gleich wie die Kom
mission, grundsätzlich verzichten, obwohl auch damit die 
weiterhin prekäre Existenzbasis vieler Privatsender verbes
sert werden könnte. Warum aber politische Werbung? Wir 
alle sind Spezialisten auf diesem Gebiet, und deshalb kann 
ich mich kurz fassen. Alljährlich werden Millionen und Aber
millionen von Werbemitteln für politische Zwecke ausgege
ben, von Parteien, Verbänden, Ad-hoc-Komitees, EinzeIper
sonen usw. Es steht ihnen eine Vielzahl von Medien und 
Plattformen zur Verfügung, selbst auf elektronischer Ebene 
mittels Internet. 
Es ist für mich nun nicht einsehbar, weshalb private Radio
und Fernsehveranstalter von diesem Werbesegment ausge
schlossen werden sollen. Welches ist denn das geschützte 
Rechtsgut? Wenn man etwas verbietet, muss man doch je
manden schützen. Das ist doch die entscheidende Frage. 
Wen will man also mit diesem Verbot schützen? Sind das die 
Plakatgesellschaften, die Zeitungen, die Flyer-Druckereien 
oder gar die Post? Man möge doch den politisch Werbenden 
die Wahl überlassen, wie und wo sie ihre Botschaften plat
zieren möchten. Wenn wir dabei noch die Position der Priva
ten gegenüber der immer noch übermächtigen SRG etwas 
verbessern können, ist das erst noch ein positiver Nebenef
fekt. 
Ich bitte Sie also, hier der Öffentlichkeit etwas mehr Freiheit 
zugestehen zu wollen und sich dem Nationalrat anzuschlies
sen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, Ihrer Kom
mission und dem Bundesrat zuzustimmen, dies eigentlich 
weniger aus radio- und fernsehpolitischen, sondern aus 
staatspolitischen Erwägungen. Werbung für Politik ist teuer, 
und durch diese Öffnung ermöglichen Sie es finanzstarken 
Gruppierungen, sich überdimensional in einen Abstim
mungskampf einzumischen. Bedenken Sie, dass es nicht 
nur um Wahlen geht. Wir sind ja eine direkte Demokratie; es 
geht auch um Sachabstimmungen. Wenn sich hier Interes
sengruppen auch den Zugang zu Radio und Fernsehen lei
sten können, ist das für die rationale Argumentation, für die 
sachliche Meinungsbildung zu diesen Vorlagen. doch schäd
lich. 
Deshalb sind wir davon überzeugt, dass Sie diesen Antrag 
ablehnen sollten. 

Reimann Maximilian (V, AG): Ich muss Herrn Bundesrat 
Leuenberger widersprechen. Beim Fernsehen, da bin ich mit 
ihm einverstanden, ist es teuer. Aber Radiowerbung ist aus
serordentlich günstig. Wenn er da mit dem Argument der 
Privilegierung der Reichen kommt, kann ich ihm wirklich 
nicht folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 31 Stimmen 
Für den Antrag Reimann .... 6 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Stähelin Philipp (C, TG): Ich habe eine Frage zu Absatz 5: 
Dieser Absatz 5 ist vom Nationalrat neu eingesetzt worden, 
und meines Erachtens ist diese Delegationsnorm sehr, sehr 
weit gefasst: «Der Bundesrat kann zum Schutz der Gesund
heit und der Jugend» - offen formuliert, auch im Vergleich zu 
den ganzen bisherigen Bestimmungen, die wir jetzt behan
delt haben - «weitere Werbesendungen als unzulässig er
klären»; das ist völlig offen. Meine Frage hier: Hat man sich 
über diesen Absatz in der Kommission unterhalten, hat der 
Bundesrat hierzu eine Meinung? Mir scheint eher, dass 
diese Delegationsnorm im Lichte der verfassungsmässigen 
Wettbewerbsfreiheit eigentlich sehr, sehr weit geht. Ich be
halte mir auch einen Streichungsantrag vor, je nach den Ant
worten, die ich hier erhalten werde. Ich entschuldige mich, 
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wenn ich mit einer Frage komme, aber ich habe hierzu 
schlicht und einfach nirgends etwas gefunden. 

Leuenberge'r Moritz, Bundesrat: Der Antrag kam in der na
tionalrätlichen Kommission; es ist kein Antrag des Bundes
rates. Wenn, wie es so geht, ausnahmsweise einmal das 
Parlament dieses immense Vertrauen in den Bundesrat hat 
und ihm erlaubt, selbstständig weitere Werbesendungen als 
unzulässig zu erklären, dann wehren wir uns nicht gegen 
dieses Vertrauen und gegen die Kompetenz, sondern wir 
würden sie mit grosser Verantwortung anwenden. Es ist 
ganz klar, dass eine so weitgehende Delegationsnorm nur 
sehr restriktiv angewandt werden dürfte. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Ist Herr Stä
heHn von der Antwort des Bundesrates überzeugt? 

Stähelin Philipp (C, TG): .. Überzeugt .. wäre sehr weit gegan
gen. Mein Problem ist bei einer solch offenen Delegations
norm primär auch rechtlicher Art. Ist das überhaupt noch 
verfassungsmässig? 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat - wie 
in seiner gesamten Tätigkeit - hier natürlich sehr verantwor
tungsbewusst handeln würde. Ich meine aber, dass die 
Frage der Verfassungsmässigkeit noch zu klären ist. Wenn 
dies, Herr Vorsitzender, noch statthaft Ist, würde ich hier ei
nen Streichungsantrag stellen, damit das im Differenzberei
nigungsverfahren dann noch abgeklärt werden könnte. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Herr Stähe
lin beantragt mündlich, Absatz 5 zu streichen. Es ist in 
formaler Hinsicht ein einfacher Antrag; man kann ihn zulas
sen. 

Schmid-Sutter Carlo (C, AI): Als Präsident der Schweizer 
Werbung, welche direkte Interessen hat, habe ich mich hier 
zurückgehalten und habe auch keine Anträge gestellt, auch 
mit Blick darauf, dass die direkt interessierten Kreise ihre 
Anträge selbst gestellt haben oder versucht haben, sie ein
zubringen. Nachdem aber Herr Stähelin hier einen Antrag 
gestellt hat, möchte ich diesen doch unterstützen, und zwar 
aus folgendem Grund: Wenn Sie Artikel 10 Absatz 5 an
schauen, dann stellen sie fest, wie Herr Stähelin gesagt hat, 
dass der Anwendungsbereich völlig unbeschränkt ist. Es 
gibt zwei Jalons: den Schutz der Gesundheit und den 
Schutz der Jugend. Wenn Sie aber Absatz 1 Literae a und b 
anschauen, sehen Sie, dass die problematischsten Bereiche 
hinsichtlich Jugend- und Gesundheitsschutz bereits erledigt 
sind. Die Tabakwerbung ist vollständig untersagt, und im AI
koholbereich haben wir in Litera b genau diese Vorschrift: 
«Der Bundesrat erlässt zum Schutz der Gesundheit und der 
Jugend weitere Einschränkungen... Im Alkoholbereich ha
ben wir das also bereits. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was 'ist denn sonst noch 
an Werbeverboten im Köcher? Aufgrund der ganzen De
batte, welche wir jetzt zur Kinderobesität haben, kann ich mir 
vorstellen, dass die Zuckerbäcker, die Chocolatiers und sol
che Leute drankommen. Aber ich glaube, das sind Dinge, 
bei denen wir noch einmal über die Bücher gehen müssen. 
Einfach so einen Blankoscheck zu geben ist etwas einfach. 
Die wirklich problematischen Dinge sind in Absatz 1 bereits 
hinreichend geregelt. 
Ich unterstütze den Antrag Stähelin auf Streichung. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich ging bis vor fünf Minuten 
davon aus - und so ist es in diesem Rat üblich -, dass diese 
Bestimmung unbestritten ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
sie jetzt bestritten wird, selbstverständlich wie immer aus ju
ristischen Gründen. Aber Herrn Schmid gebührt doch das 
Kompliment, dass er die Katze aus dem Sack gelassen hat: 
Die Werbewirtschaft befürchtet, es könnte etwas untersagt 
werden. 
Aber bitte, wir haben in den feierlichen, leicht ins Religiöse 
gehenden Eingangserklärungen gesagt, wir wollten Medien, 
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die informieren, unterhalten, zur Bildung beitragen und kultu
relle Werte vermitteln. Das haben Sie von allen Bänken 
gesagt. Jetzt plötzlich sollen offenbar Medien Werbung ma
chen dürfen, die dem Schutz der Gesundheit und dem 
Schutz der Jugend zuwiderläuft. Das ist ja letztlich der Sinn 
dieser Voten, welche diese Bestimmung streichen wollen. 
Wenn ich Absatz 5 ganz nüchtern lese und ihn mit der Erklä
rung des Bundesrates kombiniere, der sagt, er habe das 
zwar nicht erfunden, aber wenn es so Gesetz wird, werde er 
das restriktiv handhaben, so lohnt es sich hier nicht, einen 
Streit mit dem Nationalrat vom Zaun zu brechen. Ich weiss, 
dass es hier in diesem Rat nur Schweizerinnen und Schwei
zer gibt und keine Parteien, aber ich glaube zu wissen, dass 
diese Forderung im Nationalrat wesentlich auch von der 
CVP-Selte unterstützt worden Ist. Aber das verpflichtet 
selbstverständlich niemanden. 
Ich bin der Meinung, Absatz 5 solle man stehen lassen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Auf der Fahne auf Seite 9 steht 
unter Absatz 1 Buchstabe b der letzte Satz: .. Der Bundesrat 
erlässt zum Schutz der Gesundheit und der Jugend weitere 
Einschränkungen... Nach meinem Gefühl ist dieser Satz 
praktisch identisch mit dem vom Nationalrat zusätzlich ein
gefügten Absatz 5. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich muss Ihnen 
gestehen, und ich habe das Protokoll kurz konsultiert: In der 
Kommission war das kein Thema, wir haben diesen Absatz 
diskussionslos so mitübernommen. Das zu Ihrer Informa
tion. 

FünfschilHng Hans (RL, BL): Ich kann darauf hinweisen, 
dass wir in Artikel 15 mehrere Absätze dem Thema 
des Schutzes von Minderjährigen gewidmet haben. Es fragt 
sich deshalb schon, ob das, was in Artikel 15 steht, nicht ge
nügt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: In Artikel 10 geht es ei
gentlich um die besonders gravierenden Übel dieser Gesell
schaft, nämlich Tabak, Alkohol, Politik, Religion und Heil
mittel. (Teilweise Heiterkeit) 
Die Klausel, dass der Bundesrat zum Schutz der Jugend 
ganz generell Verbote errichten kann, gilt beim Alkohol aus
drücklich. In Absatz 5 wollte der Nationalrat - so interpre
tlere ich ihn - diese generelle Klausel auch für alle anderen 
Ubel als zulässig erklären. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Stähelin .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 11 Stimmen 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Werbung muss grundsätzlich zwischen einzelnen Sendun
gen eingefügt und in Blöcken gesendet werden. Der Bun
desrat bestimmt, wann von diesem Grundsatz abgewichen 
werden kann. Abweichungen dürfen den Gesamtzusam
menhang und den Wert der betroffenen Sendung nicht be
einträchtigen. 
Abs.2 
Werbung darf grundsätzlich nicht mehr als 15 Prozent der 
täglichen Sendezeit eines Programms sowie 20 Prozent der 
Sendezeit einer Stunde beanspruchen. Der Bundesrat regelt 
die Ausnahmen. 
Abs.3 
Bei der Regelung der Abweichungen von den Grundsätzen 
nach den Absätzen 1 und 2 berücksichtigt der Bundesrat na
mentlich die folgenden Kriterien: 
a. die Leistungsaufträge der Veranstalter; 
b. die wirtschaftliche Lage von Radio und Fernsehen; 
c. die grenzüberschreitende Konkurrenz; 
d. die internationalen Werberegelungen; 
e. die Anliegen des Publikul'I'Is. (Rest streiehen) 



02.093 Conseil des Etats 

Antrag Schweiger 
Abs.1 
Streichen 

Eventualantrag Schweiger 
(falls der Streichungsantrag abgelehnt wird) 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 11 
Proposition de la commission 
AI. 1 . 
La publicite doit en regle generale etre inseree entre les 
emissions et etre diffusee en ecrans. Le Conseil federal peut 
deroger Ei ce principe. Ces deragations ne doivent pas 
porter atteinte Ei I'integrite et Ei la valeur de I'emission. 
AI. 2 
La publicite ne doit en principe pas exceder 15 pour cent du 
temps de transmission quotidien d'un programme ni 20 pour 
cent d'une heure. Le Conseil federal regle les exceptions. 
AI. 3 
En reglant les derogations aux principes des alineas 1 et 2, 
le Conseil federal tient compte notamment des criteres sui
vants: 
a. mandats de prestations des diftuseurs; 
b. situation economique de la radio et de la television; 
c. concurrence provenant des pays voisins; 
d. reglementations internationales en matiere de publicite; 
e. besoins du public. (Bifter le reste) 

Proposition Schweiger 
AI. 1 
Bifter 

Proposition subsidiaire Schweiger 
(au cas OU la proposition de bifter serait refusee) 
AI. 1 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Schweiger lässt aus
richten, dass er seinen Streichungsantrag präzisiert: Der An
trag bezieht sich nur auf Absatz 1 von Artikel 11, nicht auf 
den ganzen Artikel. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Sie sehen auf der 
Fahne, dass wir drei Konzepte haben: die Fassung des Bun
desrates, jene des Nationalrates und jene Ihrer Kommission. 
Die Fassung des Bundesrates ist eine sehr detaillierte ge
setzliche Regelung zur Einführung und Dauer der Werbung 
in drei Artikeln. Diese Materie ist doch recht technisch; das 
muss man auch sagen. Sie untersteht auch immer wieder ei
nem recht grassen Wandel. Darum war die Kommission der 
Ansicht, dass diese Fassung wohl nicht auszuwählen ist. 
Die Fassung des Nationalrates ist mit einem Artikel äusserst 
kurz. Man gibt dem Bundesrat allein die Kompetenz zur Re
gelung dieser Fragen ohne materielle Schranken. Man gibt 
dem Bundesrat aber vier Kriterien mit, wie er diese Kompe
tenz auszuüben habe. 
Die Fassung Ihrer Kommission ist eine Mittellösung, ein Arti
kel mit drei Absätzen. Im Gesetz werden zwei Schranken 
festgelegt, nämlich wann man grundsätzlich Werbung einfü
gen kann und wie lange grundsätzlich eine Werbung über ei
nen Tag und während eines gewissen Zeitraumes sein darf. 
Die Zeit ist in Absatz 2 geregelt, der Grundsatz, wann man 
werben kann, in Absatz 1. 
Wir geben dem Bundesrat für die Ausübung seiner Kompe
tenz zusätzlich fünf Kriterien mit. In diesem Sinne ist das 
Konzept ähnlich wie jenes des Nationalrates. Wir geben dem 
Bundesrat also nicht Carte blanche, aber überrissene Wer
bezeiten sind nicht im Interesse der Zuschauer und Zuhörer. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, dem Konzept der 
Kommission zuzustimmen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Gestatten Sie mir, mich zuerst für 
den Lapsus zu entschuldigen, dass ich bezüglich der Strei. 
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chung nicht .. Artikel 11 Absatz 1.. geschrieben habe. Es 
hängt dies damit zusammen, dass ich die Fahne erst im Ver
laufe des gestrigen Abends einmal durchgeschaut habe und 
mir dies in der Hektik passiert ist. 
Der Umstand, dass ich dies einmal zusammenfassend gele
sen habe, erklärt auch mein Dilemma, das mir immer mehr 
und immer intensiver entstanden ist, wie ich dies gelesen 
habe. Da werden Sachen geregelt, bei denen man beim 
besten Willen nicht einen Grund herausfinden kann, aus 
dem irgendeine Schutzwürdigkeit des Zuschauers und der 
organisierenden Programminstitutionen hervorgeht. Ganz 
konkret meine ich die Unterbrecherwerbung. Es kann doch 
nicht Aufgabe des Staates sein, daruber zu befinden, ob 
eine Unterbrecherwerbung in eine Sendung eingebaut wer
den soll oder nicht. Selbstverständlich habe auch ich lieber 
Sendungen, die nicht von Werbung unterbrochen werden. 
Aber irgendwann beginnt doch einmal die Freiheit des Zu
schauers und die Freiheit des Programmgestalters. Da wer
den doch nicht staatliche Interessen in irgendwelcher Art 
und Weise tangiert, also verbietet sich nach meinem libera
len Verständnis eine Regelung dieser Angelegenheit. Man 
kann doch nicht so tun, als ob das ein zentrales Element 
dessen wäre, was ein Staat zu regeln hat. Wir haben ver
schiedenste Staaten, in denen Unterbrecherwerbung zuge
lassen ist. Es soll doch den Zuschauern überlassen sein, 
sich Sendungen anzusehen, welche mit Unterbrecherwer
bung versehen sind. Es soll doch auch den einzelnen Institu
tionen möglich sein, damit zu werben, dass sie beispiels
weise keine Unterbrecherwerbung machen. Auf jeden Fall ist 
das ein Bereich, der nicht mehr in den staatlichen Rege
lungsbereich gehört. 
In anderem Zusammenhang regen wir uns auf über die 
Überreglementierung durch den Staat. Wir sollten doch bei 
jedem konkreten Einzelfall überlegen, ob das etwas ist, was 
von Staates wegen einer Regelung bedarf. Wir sollten uns 
überlegen, welches Rechtsgut verletzt wird, wenn wir dies 
denn machen wollen. Die Unterbrecherwerbung ist meines 
Erachtens ein klassischer Fall, wo es keine vernünftigen 
staatlich~n Grunde gibt, die es uns erlauben, zu sagen, hier 
bedarf es einer staatlichen Regelung. Kein irgendwie ge
schütztes Rechtsgut wird verletzt, es ist eine reine Frage des 
Geschmackes, und daruber sollen die Zuschauer und dieje
nigen, welche die Programme ausstrahlen, entscheiden. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, Absatz 1 zu streichen, was 
dann konkret bedeuten würde, dass bezüglich der Unterbre
cherwerbung Regulierungsmöglichkeiten des Staates nicht 
bestehen. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich habe mich in der Kommission 
gegen den Kompromiss zwischen bundesrätlicher und natio
nalrätlicher Fassung nicht gewehrt. Nun aber bewegt mich 
der Antrag Schweiger trotzdem zu einer Überlegung. 
Wir haben gesagt, wir wollen kein Gesetz, das schon am 
Tag des Inkrafttretens überholt ist. Wir haben dabei alle an 
die Technologieaspekte gedacht. Aber im Werbebereich ent
wickelt und verändert sich die Lage fast gleich schnell wie im 
technologischen Bereich. Zum Beispiel haben wir gehört, 
dass die neuen Fernsehgeräte Zuschauern, die die Werbe
blöcke nicht wollen, die Möglichkeit geben werden, sämtliche 
Werbeblöcke auszuschliessen. Ist es deshalb notwendig, 
dass man im Gesetz regelt, wo die Werbeblöcke platziert 
werden? Ist es notwendig, dass wir den Veranstaltern an
dere Möglichkeiten der Werbung eigentlich verbieten? Ein 
Beispiel ist eine Form, die in anderen Ländern schon be
kannt Ist, der .. split screen ... Das heisst, der Bildschirm wird 
geteilt, es läuft ein Programm, aber es können anderswo 
zum Beispiel Werbebotschaften eingefügt werden. Das wäre 
gemäss der Formulierung von Artikel 11 eigentlich grund
sätzlich verboten. 
Ich glaube also, dass die Fassung des Nationalrates in dem 
Sinne weiser ist. Es sind zwar eine Kontrolle und eine Rege
lung durch den Bundesrat vorgesehen, aber die Details wer
den nicht auf gesetzlicher Stufe verankert, sondern das wird 
der Verordnungsstufe überlassen, wo sie auch flexibler an
gepasst werden können. 
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Eigentlich wäre der Eventualantrag Schweiger am besten. 
Aber wenn wir wenigstens den Antrag Schweiger auf Strei
chung von Absatz 1 akzeptieren würden, wäre das, glaube 
ich, doch vernünftig, angesichts der neuen Lage und der zu
künftigen Entwicklungen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich habe mich mit Herrn 
Schweiger kurz ausgetauscht und ihm gesagt, dass es hier 
gewisse Abmachungen gibt, offenbar staatsvertragliche, su
pranationale Abmachungen, wonach wir z. B. Informations
sendungen nicht unterbrechen dürfen. Ich habe festgestellt, 
dass er absolut einverstanden ist, dass man dieses Recht 
respektiert. Dort muss es offenbar Gründe geben, wo man 
eben die Bürgerinnen und Bürger davor schützen will, dass 
nach einer Flugzeugkatastrophe mit 100 Prozent Einschalt
quote dann für Zahnpasta geworben wird. Das wäre nicht 
nur geschmacklos, sondern das wünschen wir alle auch 
nicht. 
Ich vermute, dass Herr Schweiger mir nun sagen wird: Ja, 
also gut, was da lrgendwo geregelt ist, das möge gelten; das 
brauchen wir nicht noch ins Gesetz zu schreiben. Ich sage 
Ihnen dazu nur einen Satz: Ich möchte in diesem Schweizer
land in den schweizerischen Gesetzen nachlesen können, 
was gilt, und ich möchte nicht jedes Mal nach Brüssel, 
Strassburg oder weiss Gott wohin pilgern müssen, um fest
zustellen, was hier im Schweizerland gilt. Also brauchen wir 
hier in Absatz 1 eine Regelung dieser Unterbrecherwerbung. 
Ich würde dafür plädieren, dass wir das so stehen lassen, 
wie es die Kommission getan hat. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Erlauben Sie nach 
den Darlegungen der Kollegen Schweiger und Lombardi nur 
eine Bemerkung: Natürlich entwickelt sich dieser Bereich 
dauernd, aber wenn Sie Absatz 1 lesen, sehen Sie, dass die 
Werbung zwischen einzelnen Sendungen und in Blöcken 
eine grundsätzliche Regel ist, und wir lassen dem Bundesrat 
alle Freiheit, zu bestimmen, wann von dieser Grundregel ab
gewichen wird. Das gibt ihm dann auch die Möglichkeit, ent
sprechende Anpassungen vorzunehmen, wenn sich Ände
rungen ergeben. Eine gewisse Richtung ist dann aber im
merhin zum Voraus gegeben. 
Daher empfehle ich Ihnen, den Antrag der Kommission zu 
unterstützen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Eine ganz kurze Bemerkung: Ich 
schätze den Bundesrat hoch ein, bin aber der Meinung, 
dass er sich doch wichtigeren Geschäften zuwenden sollte. 
Wenn es Aufgabe des Bundesrates sein wird, zu bestim
men, wann Unterbrecherwerbung zulässig sein soll, dann 
wird er mit einer Aufgabe betraut, die nun meines Erachtens 
um Himmels willen nicht der Exekutive eines Staates obliegt! 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst kann ich Herrn 
Schweiger beruhigen, wir haben diesbezüglich noch eine 
Verwaltung und das Bakom, welches sich insbesondere 
auch im multinationalen Recht gut auskennt. 
Absatz 1, den Sie str~ichen möchten, entspricht wortwörtlich 
dem Europäischen Ubereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen, welches die Schweiz ratifiziert hat 
und einhalten muss. Im Text des Übereinkommens heisst 
das so: «Werbung und Teleshopping werden zwischen Sen
dungen eingefügt. Unter den in den Absätzen 2 bis 5 ge
nannten Voraussetzungen können Werbe- und Teleshop
ping-Spots auch in Sendungen eingefügt werden, sofern der 
Gesamtzusammenhang und der Wert der Sendung sowie 
die Rechte der Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werden.» 
Das ist der Text, der auch für uns gilt. 
Aus diesem Text ersehen Sie nun das Motiv, weshalb die 
Unterbrecherwerbung geregelt werden soll. Es geht nicht 
nur um den Schutz des Publikums - Sie haben damit argu
mentiert und gesagt, das Publikum solle, wenn es das nicht 
will, einfach abschalten. Es geht aber doch auch um die 
«Rechte der Rechteinhaber», wie das hier ausgedrückt ist, 
nämlioh um den Sohutz von Kunstwerken. Es gent auen um 
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Filmrechte, die Filme sollen nicht bis zur Verunstaltung un
terbrochen werden dürfen. Das sind die Motive, welche hin
ter dieser Regelung stehen. Wir unterstehen dieser Rege
lung ohnehin, selbst wenn man das jetzt streichen würde. 
Wir möchten das im schweizerischen Gesetz vielleicht et
was klarer zum Ausdruck bringen. Wie gesagt: Der Schutz 
des Publikums ist sicher auch ein Motiv, der Schutz von 
Kunstwerken ist ein anderes. Es geht aber auch um Re
spekt; es wurde ein Beispiel genannt. Es könnten sonst 
auch wichtige Informationssendungen unterbrochen werden. 
Ich erinnere mich, als Lady Di beerdigt wurde, dauerte das 
etwa vier Stunden, und da kann man nicht zulassen, dass 
mittendrin noch Werbung kommt; das könnte als ge
schmacklos empfunden werden. 
Noch etwas Drittes: Wir möchten das in der Verordnung dif
ferenziert ausgestalten. Zunächst einmal unterliegen dieser 
Regelung nur die SRG und all die grenzOberschreitenden 
schweizerischen Fernsehsender. Sender, welche nicht 
grenzOberschreitenp senden, unterliegen der Vorschrift 
nicht. Das heisst, dass wir Absatz 1 europakompatibel aus
legen wollen. Ein Zuger Lokalsender ohne Leistungsauftrag, 
welcher nicht Ober die Landesgrenzen hinausstrahlt, wäre 
von dieser Bestimmung also nicht betroffen. Dort gäbe es 
die totale liberale Freiheit der Unterbrecherwerbung. Aber 
diejenigen, die z. B. in Basel Ober die Landesgrenze hinaus
strahlen, unterliegen natOrlich dieser Vorschrift. Was die 
SRG angeht, gehen wir davon aus, dass es auch eine quali
tative Verbesserung des Service-public-Angebotes ist. FOr 
die SRG ist es durchaus zugunsten der Wettbewerbsfähig
keit, wenn die Unt~rbrecherwerbung nicht extensiv, was 
durchaus auch zum Arger des Publikums wäre, angewendet 
wird. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 20 Stimmen 
Für den Antrag Schweiger .... 9 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 21 Stimmen 
FOr den Eventualantrag Schweiger .... 10 Stimmen 

Art. 12, 13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2,4,5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Gesponserte Sendungen dOrfen weder zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen der 
Sponsoren oder von Dritten anregen noch Aussagen wer
benden Charakters über Waren und Dienstleistungen ent
halten. 

Art. 14 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4,5 
Adherer a la decision du Conseil national 
AI. 3 
Les emissions parrainees ne doivent pas inciter a conclure 
des actes juridiques concernant des biens ou des services 
offerts par le parrain ou· par des tiers, ni contenir des decla
rations a caractere publicitaire concernant des biens ou des 
services. 

Escher Rolf (C, VS), fOr die Kommission: Artikel 14 regelt 
das Sponsoring für alle Veranstalter. Für die SRG gibt es 
dann spezielle Sponsoringbestimmungen in Artikel 16. 
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. Bemerkungen zu Absatz 3: Die Kommission beantragt Ihnen 
eine neue Fassung gemäss Fahne. Der Nationalrat be
schränkt die Geltung von Absatz 3 auf die SRG, aber auch 
Absatz 3 ist eine generelle Sponsoringregelung. Darum be
antragt Ihre Kommission eine Änderung: Sie möchte Wer
bung und Sponsoring möglichst gut auseinander halten. Ihr 
Antrag erfolgt einstimmig. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil faderal 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Nach Ansicht un
serer Kommission ist die nationalrätliche Fassung von Ab
satz 1 nicht realistisch. Werbesendungen berieseln alle Zu
schauer oder Zuhörer, damit auch die Minderjährigen. Wenn 
in diesem Sinne Werbesendungen an Jugendliche verboten 
werden, gäbe es überhaupt keine Werbesendungen mehr. 
Die bundesrätliche Fassung ist darum die richtigere, die an
gemessenere. Die Kommission schlägt Ihnen diese einstim
mig zur Annahme vor. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
In den Radioprogrammen 'der SRG ist Werbung verboten. 
Der Bundesrat kann Ausnahmen für die Eigenwerbung und 
für die ausschliesslich für das Ausland bestimmten Pro
gramme vorsehen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2bis 
Streichen 
Abs.3 
.... Sponsoring in den Radio- und Fernsehprogrammen der 
SRG .... 
Abs.4 
Diese Bestimmungen sind auch auf alle anderen in- und 
ausländischen Fernsehprogrammveranstalter anwendbar, so
weit sie nationale oder sprachregionale Programme in der 
Schweiz verbreiten. 

Antrag der Minderheit 
(Hess Hans, Büttiker, Jenny, Pfisterer Thomas, Siongo) 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Germann 
Abs.3bis 
Im übrigen publizistischen Angebot der SRG sind Werbung 
und Sponsoring grundsätzlich unzulässig. 

Art. 16 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
La publicite dans les programmes radio de la SSR est inter
dite. Le Conseil faderal peut prevoir des exceptions pour 
I'autopromotion et la publicite dans les programmes exclusi
vement destines a i'etranger. 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil faderal 
AI.2bis 
Biffer 
AI. 3 
.... les programmes de television et de radio de la SSR .... 
AI. 4 
Les presentes dispositions s'appliquent egalement a tous 
les diffuseurs nationaux st etrangers, dans la mesure ou ils 
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diffusent en Suisse des programmes a I'echelon national ou 
a celui de la region linguistique. 

Proposition de la minorite 
(Hess Hans, Büttiker, Jenny, Pfisterer Thomas, Siongo) 
AI. 4 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Germann 
AI.3bis 
Dans I'autre offre journalistique de la SSR, la publicite et le 
parrainage sont en principe interdites. 

Abs. 1, 2, 2bis, 3 - AI. 1, 2, 2bis, 3 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In Absatz 1 haben 
wir zwei Konzepte oder Möglichkeiten: Die bundesrätliche 
Fassung erteilt die Kompetenz für Werbung und Sponsoring 
an den Bundesrat, und zwar für Radio- und Televisionspro
gramme der SRG. Der Bundesrat ist berechtigt, Werbung 
und Sponsoring ganz oder teilweise zu untersagen. Die Fas
sung des Nationalrates sieht im Gesetz vor, die Werbung für 
die SRG-Radioprogramme in diesem Sinne zu beschränken. 
Das Sponsoring in den Radio- und Televisionsprogrammen 
der SRG soll erlaubt sein. 
Ihre Kommission ist grundsätzlich und einstimmig für das 
Konzept des Nationalrates, also für ein Verbot in Bezug auf 
die Radioprogramme. Zusätzlich möchte sie dem Bundesrat 
die Kompetenz erteilen, in Bezug auf die Eigenwerbung der 
SRG und die Auslandsendungen der SRG Werbung zuzu
lassen. 
Absatz 2 ist folgerichtig in Bezug auf Ihren Entscheid über 
die Alkoholwerbung. Die SRG darf überhaupt keine Alkohol
werbung machen. In diesem Sinne muss die bundesrätliche 
Fassung von Absatz 2 aufgenommen sein. 
Absatz 2bis: Hier beantragen wir Ihnen die Streichung, weil 
das eben bereits geregelt ist. 
Absatz 3, Werbung und Sponsoring für Radio und Fernse
hen: In Absatz 3 geht es um die Generalkompetenz an den 
Bundesrat, zulasten der. SRG Werbung und Sponsoring 
noch weiter einzuschränken. Der Bundesrat wird diese Kom
petenz zurückhaltend beanspruchen. Denn solche bundes
rätlichen Entscheide, generell gesetzlich zusätzlich die 
Werbemöglichkeit der SRG zu beschränken, müssen zu
rückhaltend getroffen werden. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Zu Absatz 1 nur ein Satz, da
mit er dann im Amtlichen Bulletin steht: Wir als Kommission 
verbieten hier - einstimmig, es war unbestritten - dem Ver
anstalter SRG, in seinen Radioprogrammen Werbung zu 
machen. Das ist eine Schutzmassnahme für andere Veran
stalter. Ich bitte jetzt schon darum, diesen Absatz 1 von Arti
kel 16 im Hinblick auf später, wenn wir dann über das 
Geldverteilen reden, im Hinterkopf, in Erinnerung zu behal
ten. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 3bis - AI. 3bis 

Germann Hannes (V, SH): Der Antrag grundet auf dem Dis
kurs respektive der Unsicherheit, die mit der Lancierung ei
nes kommerziellen Internetprojektes oder -portals seitens 
der SRG entstanden ist. Die starke Stellung der SRG soll 
nicht infrage gestellt werden. Es geht - das wurde verschie
dentlich gesagt - darum, gute und vielfältige Programme zu 
bieten und sich gegen die starke Konkurrenz aus dem Aus
land zu behaupten. Dennoch sollte aber das RTVG genü
gend Raum für private Anbieter bieten, damit sich diese 
entwickeln können und damit auch im eigenen Land eine ge
sunde Konkurrenz entstehen kann. In der Vergangenheit 
wurde der Fehler gemacht, mit einer zu starken Fokussie
rung auf eine starke SRG die Entwicklungen privater Pro
grammanbieter zu blockieren. 
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Ein gebührenfinanziertes Angebot der SRG macht bei Radio 
und Fernsehen Sinn. Hier würden ohne die SRG derzeit 
wohl keine vergleichbaren Programme angeboten. Was nun 
aber die in letzter Zeit heftig diskutierten Internetaktivitäten 
der SRG betrifft, so besteht hier ein funktionierendes Ange
bot Privater, insbesondere der verschiedenen Zeitungsver
lage. Es gibt also aus einer Service-public-Sicht gar keinen 
Grund, hier öffentlich finanzierte Angebote zu schaffen. Viel
mehr ist bei kommerzieffen Dnline-Portalen den Privaten das 
Wasser nicht weiter abzugraben. Im geltenden RTVG be
steht viel Unsicherheit, was innerhalb der SRG-Konzession 
im Bereich Dnline-Dienste zulässig ist. Auch die Signale der 
SRG sind sehr widersprüchlich. Diese Unsicherheit hemmt 
auch private Investitionen. Für die Zukunft braucht es hier 
klare Leitplanken, die im Gesetz festzuschreiben sind. 
Es geht nicht primär um die Frage der unternehmerischen 
Drientierung der SRG. Es geht auch nicht primär um die 
Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen. Wir müs
sen in erster Linie daran denken, dass durch den Auftritt 
einer gebührenfinanzierten SRG im Dnline-Bereich eine 
massive Marktverzerrung und Benachteiligung der Privaten 
entsteht, da diese eben nicht auf dieselben Ressourcen re
spektive Gebühren zurückgreifen können. Diese Problema
tik, die sich eigentlich erst in den letzten Tagen so richtig 
aufgetan hat - ich verweise auf die Berichte in der Sonn
tagspresse vom vergangenen Wochenende -, kann man re
lativ elegant umgehen, indem man zwar gewisse Zusatz
dienste der SRG im Dnline-Bereich zulässt, der kommerziel
len Verwertung von gebührenfinanzierten Beiträgen aber ei
nen Riegel vorschiebt. 
Ich bitte daher um Annahme meines Antrages, dies auch, 
weil damit eine Differenz zum Nationalrat geschaffen wird. 
Dann kann sich auch die nationalrätliche Kommission noch 
einmal eingehend mit dieser heiklen Problematik befassen. 
Ich fände es im Sinne einer zuverlässigen Gesetzgebung 
gut, wenn man diesen sensiblen Bereich noch einmal vertieft 
angehen könnte. 
Ich bitte Sie darum um Zustimmung. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Sie haben in Ab
satz 3 die Kompetenz des Bundesrates, die Werbung und 
das Sponsoring für das publizistische Angebot der SRG, das 
zur Erfüllung ihres Auftrages notwendig ist, einzuschränken. 
In Absatz 3 gibt es keine Regel, wonach das bei den übrigen 
Angeboten eingeschränkt werden soffte. 
Nun sagt Koffege Germann in seinem Antrag, das Übrige sei 
ja auch durch die Gebühren finanziert. Die Kommission 
möchte hier einen Hebel ansetzen, damit dem nicht so ist. 
Ich mache Sie auf Artikel 39 Absatz 1 bis aufmerksam; die
ser verlangt, dass getrennte Rechnungen für die konzessio
nierten und für die,übrigen Tätigkeiten geführt werden, und 
es gibt noch einen weiteren Artikel, wonach die Quersubven
tionierung untersagt ist. Wichtig ist ja, dass nicht quersub
ventioniert wird. Aber einfach auf Vorrat der SRG in allen 
Tätigkeiten, wo sie keinen Service-public-Auftrag hat, Wer
bung zu untersagen, geht wohl zu weit. Die SRG hat zum 
Beispiel das Magazin «K-Tipp .. , das nicht zum publizisti
schen Auftrag gehört. Es ginge zu weit, ihr die Auflage zu 
machen, sie dürfe in diesem Magazin keine Werbung auf
nehmen. Dieser Antrag ist in seinen Konsequenzen auch 
nicht absehbar, darum darf diese Bestimmung nicht be
schlossen werden. 
Wir steffen Ihnen den Antrag, den Antrag Germann abzuleh
nen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Herr Germann geht davon 
aus, dass die Geschichte mit den Internetportalen etwas re
lativ Neues sei. Aber die SRG, so wie affe Printmedien, hat 
schon seit ewigen Zeiten - seit es diese Portale gibt - sol
che Portale; diese werden laufend ausgebaut. 
Jetzt erhebt sich doch die Frage: Welche Interessen vertre
ten wir? Wir können doch sagen: Wenn wir die Produktion 
von Inhalten mit Gebühren unterstützen, dann ist es doch 
nur im Interesso dor Gobühronzahler, wenn diese Inhalte 
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nachher auch in anderen Darsteffungsformen, also im Inter
net, nochmals gesehen werden können. Dass man damit die 
Printmedien konkurrenziert - die die Inhalte, die sie erarbei
tet und publiziert haben, auch im Internet bringen wollen -, 
dass sich hier die beiden Bereiche treffen, das ist uns affen 
klar. 
Die Frage ist jetzt einfach, wie wir uns gegenüber der gan
zen zukünftigen Entwicklung verhalten. Die zukünftige Ent
wicklung wird 'so sein, dass es für den Konsumenten über 
das Internet, über die Digitalisierung, über den interaktiven 
Gebrauch Möglichkeiten geben wird, die wir im Moment 
nicht abschätzen können. Auch Herr Bundesrat Leuenber
ger hat hier gesagt: Wir wissen gar nicht, wie sich das affes 
entwickeln wird. Wenn jemand vor zwanzig Jahre[l erzählt 
hätte, wie viele SMS heute pro Stunde über den Ather ge
hen, hätten wir affe gesagt: Das ist ja gar nicht möglich; kein 
Mensch wird mit dem Daumen so viele Informationen weiter
geben. Wir müssen uns jetzt bewusst sein: Wir dürfen hier 
nicht bereits eine Entwicklung abschneiden. 
Das, was Herr Germann beabsIchtIgt, Ist mIt Absatz 3 mög
lich. Es steht dort drin, der Bundesrat könne die Werbung 
und das Sponsoring «im übrigen publizistischen Angebot .. 
einschränken. Das kann er tun. Aber wenn das gemäss dem 
Antrag Germann von vornherein verboten wäre, dann wür
den wir etwas, das durchaus im Interesse affer Konsumen
ten sein könnte, einen Riegel vorschieben. 
Diese Kann-Formulierung, die Möglichkeit des Bundesrates, 
Einschränkungen vorzunehmen, genügt, faffs es hier zu 
Wettbewerbsverzerrungen kommt. Dieses strikte Verbot Ist 
nicht notwendig. 

Lauri Hans (V, BE): Meine Interessenbindung: Ich bin Ver
waltungsratspräsident der Tageszeitung «Der Bund ... Ich 
möchte einzig auf das antworten, was jetzt Herr Koffege 
Fünfschilling ausgefü~rt hat. 
Es verbietet ja niemand der SRG, Publikationen, die sie 
schon einmal verwendet hat, oder andere, die sie neu er
stefft, im Internet noch einmal zu bringen. Der Antrag Ger
mann zielt einzig auf die Frage, ob das auch noch mit 
Werbung soff untermauert werden dürfen oder nicht. Da 
muss ich Ihnen einfach Folgendes sagen - jetzt greife ich 
zurück auf meine Interessenbindung und die daraus resultie
rende Berufserfahrung -: Wir laufen hier ernsthafte Gefahr, 
dass private Anbieter im Internet einfach nicht mehr mithal
ten können. Das ist die Gefahr, weil die SRG auf dieser Ge
bührenfinanzierung basieren kann. Darum geht es Koffege 
Germann. Ich bin durchaus der Meinung, dass man darüber 
differenziert diskutieren soff. Wenn Sie dem Antrag Ger
mann zustimmen, wird die Möglichkeit eröffnet, das im Dis
Kurs mit dem Nationalrat noch einmal präzise anzuschauen, 
denn die Äusserung des Kommissionspräsidenten mit dem 
Hinweis auf Seite 32 der Fahne hat mich nicht ganz über
zeugt. Mit diesem Hinweis auf Seite 32 bleibt sehr viel offen. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem Antrag Germann hier zuzu
stimmen, bzw. vieffeicht den Vertreter des Bundesrates, uns 
Erläuterungen abzugeben, wie der Bundesrat die Einschrän
kungskompetenz, die ihm in Absatz 2 gegeben ist, wahrzu
nehmen gedenkt. 

Lombardi Filippo (C, TI): Meine Meinung deckt sich mit der
jenigen von Herrn Lauri. Niemand will der SRG ein Internet
angebot verbieten oder ihr verbieten, die Inhalte weiter zu 
verbreiten. Die Frage ist eine andere: Soffen diese gebüh
renfinanzierten Inhalte, die dann in einem gewissen Moment 
praktisch gratis sind, dazu verwendet werden, um Werbung 
und Sponsoring zu akquirieren und damit im Markt sozusa-
gen abzusahnen? ' 
Es besteht eine gewisse ParaffeIe zu etwas, was wir vorhin 
im Zusammenhang mit dem Antrag von Koffege Leuenber
ger besprochen haben. Die ParaffeIe besteht in den Fens
tern ausländischer Sender. Man sagt, die Programme seien 
schon in Deutschland produziert, es werde nichts Besor'lde
res für die Schweiz getan, nur wird mit diesen gratis entstan
denen Programmen noch im Werbernarkt in der Schweiz 
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abgesahnt; es werden dort Werbegelder konzentriert, die 
dann vielleicht im Schweizer Markt fehlen. 
Das ist eine Parallele. Die Inhalte der SRG-Sendungen sind 
durch Gebühren finanziert worden. Wenn sie verbreitet wer
den, ist das okay. Aber wenn es möglich wird, damit auch 
noch Werbung und Sponsoring zu akquirieren, entsteht 
ganz bestimmt eine Marktverzerrung. 
Ich werde den Antrag Germann unterstützen. 

Germann Hannes (V, SH): Ich möchte nur noch eine Ergän
zung anbringen: Wenn Sie meinem Antrag zustimmen, so 
müsste man dann natürlich entsprechend redaktionell im jet
zigen Absatz 3 die Formulierung «im übrigen publizistischen 
Angebot .. streichen. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Antrag Germann spricht 
schon ein Problem an, aber eines, das im Entwurf bereits 
thematisiert ist. Wir haben es gesehen und es auch gere
gelt. Nach unserer Idee können die Werbung und das Spon
soring im ausserprogrammlichen Bereich wegen der Wett
bewerbsverzerrungen zulasten anderer Veranstalter tatsäch
lich problematisch sein. Deswegen sehen wir auch vor, dass 
der Bundesrat eingreifen kann, und zwar kann er auch mit 
Verboten eingreifen, Herr lauri. Er kann bis zur Ultima Ratio 
gehen. Bloss haben wir die Kann-Formulierung gewählt -
weil wir etwas flexibel sein wollen, wie gesagt worden ist, 
denn wir wissen nicht genau, wie die entsprechende Ent
wicklung vor sich gehen wird -, während der Antrag Ger
mann eine Guillotine ist. 
Ich ersuche Sie, eher bei der flexiblen Lösung des Bundes
rates zu bleiben. Wir haben für das ganze Gesetz diese Fle
xibilität vorgesehen, weil wir auch in anderen Bereichen 
nicht wissen, wie sich die Verhältnisse tatsächlich entwickeln 
werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Germann .... 13 Stimmen 
Dagegen .... 20 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Der gesamte Arti
kel 16 legt für die SRG einschneidendere Werbebeschrän
kungen fest als für alle übrigen Veranstalter. Nun hat der 
Nationalrat einen entsprechenden Absatz 4 beschlossen. 
Der Nationalrat wollte mit diesem Absatz diese Werbebe
schränkungen, die sich gegen die SRG richten, auf alle aus
ländischen Programme ausdehnen. 
Das aber verletzt nach der Überzeugung der Kommission 
unsere internationalen Verpflichtungen. Die Kommission 
möchte das nicht, sie möchte aber in diese Richtung gehen. 
Sie hat darum einen neuen Absatz 4 beschlossen. Das kam 
bei der Bereinigung des Gesetzes zustande. Wir sehen die
sen Absatz 4 als Vorlage für den Nationalrat, damit er über
prüft, ob diese Lösung, die wir hier festgehalten haben, 
letztlich hält. 
Wir schlagen nun also vor, diese Beschränkung, wie sie für 
die SRG gilt, nicht auf die ausländischen Veranstalter auszu
dehnen, sondern diese Beschränkung zu kategorisieren, sie 
also auf alle in- und ausländischen Fernsehveranstalter an
zuwenden, soweit sie nationale oder sprachregionale Pro
gramme verbreiten. Das würde natürlich auch Sat1 treffen. 
In diesem Sinne stellen wir den Antrag, das als Vorgabe für 
den Nationalrat einmal aufzunehmen, damit diese Frage 
nochmals eingehend geprüft werden kann. 

Hess Hans (RL, OW): Diesen Umweg, den Herr Escher auf
gezeigt hat, können wir umgehen, indem wir dem Bundesrat 
folgen. Dann haben wir nämlich auch eine Differenz. 
Was wir jetzt mit dem Antrag der Mehrheit machen, ist nichts 
anderes, als private Schweizer Fernsehveranstalter einzu
schränken, die sprachregionale und nationale Programme 
verbreiten wollen. Damit trifft die Mehrheit der Kommission 
genal) die Schweizer Privatfernsehveranstalter, welche wirk-
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lieh Privatfernsehen betreiben wollen. Sie trifft diejenigen 
Veranstalter, welche nie einen Anspruch auf Gebühren erhe
ben werden, aber im Wettbewerb, im vollen Wettbewerb ste
hen. Die Kommission verbaut vor allem neuen Veranstaltern 
von vornherein den Marktzugang. Mit dieser Regelung wür
den wir uns endgültig vom dualen Fernsehsystem - nämlich: 
Gebührengelder für die SRG und Werbegelder für die Priva
ten - verabschieden. 
Damit würde die Fernsehlandschaft der Schweiz in Stein ge
meisselt, in der es dann nur noch gebührenfinanzierte Fern
sehveranstalter geben würde. Das, glaube ich, wollen wir 
nicht. 

Bieri Peter (C, ZG): Ich bin Mitglied der Kommission und 
habe bis anhin nicht gesprochen; ich habe auch keine Inter
essenbindungen zu deklarieren. 
Was Sie nun vor sich haben, ist eine Lösung, die wir nach 
langem und sehr intensivem Ringen gefunden haben. Wie 
der Kommissionspräsident bel Artikel 10 Absatz 1 erwähnt 
hat, haben wir dort für die Privaten die Möglichkeit der Wer
bung, insbesondere für alkoholische Getränke, grundsätzlich 
eingeräumt. Ich hatte zuerst - das will ich gerne zugeben -
aus Grunden des Gesundheitsschutzes grosse Mühe, die 
Werbung für diese Produkte überhaupt zuzulassen. Wie aus 
unserer damaligen Diskussion über die parlamentarische In
itiative Schmid Carlo 00.462 bekannt ist, habe ich damals 
mit Nachdruck auf die verheerenden persönlichen, gesell
schaftlichen und VOlkswirtschaftlichen Folgen des Alkohol
problems bzw. auf die Wirkung der Werbung auf den 
Alkoholkonsum aufmerksam gemacht. 
Ich brauche jetzt nicht nochmals auf die Wirkung des Alko
holkonsums auf die körperliche, psychische und soziale Ge
sundheit aufmerksam zu machen. Ich glaube, es ist allen 
bekannt, dass dabei in besonderem Masse auch die Ju
gendlichen betroffen sind. Jüngste Statistiken und Beobach
tungen zeigen uns, dass dieses Problem nicht abgenom
men, sondern leider zugenommen hat. Dabei spielt die Wer
bung sicher' eine entscheidende Rolle, sonst würde sie ja 
nicht betrieben, wird doch mit der Alkoholwerbung gezielt ein 
Bild von Erfolg, physischer Attraktivität, Geselligkeit und 
Abenteuer verbunden. Dass vermehrte Werbung Verhal
tensänderungen hin zu mehr Konsum fördert, ist eine Tatsa
che; sonst würde man es ja nicht tun. Es geht bei der 
Erlaubnis für Alkoholwerbung also nicht nur um eine Ver
schiebung von den Printmedien zu 'den elektronischen Me
dien. Es geht - das ist den Unternehmen der Alkohol
branche ja nicht zu verargel) - auch darum, den Konsum an
zuregen. 
Der Bundesrat wollte seinerzeit in der Vernehmlassung zu 
diesem Gesetz - das möchte ich in Erinnerung rufen - ein 
generelles Verbot beibehalten und legte damals mit ein
leuchtenden Argumenten dar, weshalb aus Gründen des Ju
gendschutzes und der Volksgesundheit ein generelles 
Verbot beibehalten werden sollte und angezeigt wäre. 
Ich habe im Verlauf der langen und intensiven Beratung vor
erst den Antrag gestellt, das Verbot in Artikel 10 generell bei
zubehalten. Der Präsident unserer Kommission und ich 
haben dann nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten, die 
es erlauben würde, dass die lokalen Bierbrauereien oder 
Weinhändler in den lokalen Radios und Fernsehen für ihre 
Produkte werben könnten; ihr Markt ist ja in erster Linie vor 
Ort. Dies hätte zur Folge, dass etwa ein lokales Bier im loka
len Radio und Fernsehen beworben werden könnte oder 
dass ein Weinhändler aus irgendeiner Region mit einer Nie
derlassung in einem anderen Gebiet in den dortigen lokalen 
Radios und Fernsehsendern werben könnte. Auf diese 
Welse würde man den Produzenten vergorener Alkoholika, 
den Veranstaltern der Radio- und TV-Stationen und auch der 
Werbewirtschaft gebührend entgegenkommen. 
Hingegen wollen wir die privaten nationalen oder sprachre
gionalen Veranstalter den gleichen Werbebedingungen un
terstellen wie die SRG. Das macht Sinn, weil man so 
bezüglich der Flächenwirkung öffentliche und 'private Veran
stalter gleich behandelt, Davon wären etwa Viva, Star TV 

Bulletin officiel de l'Assemblee lederale 



2. März 2005 

und andere ähnlich gelagerte Sender betroffen, die sich vor 
allem auch an die Jugendlichen richten. 
Ich meine, diese Lösung sei auch für die Schweizer Produ
zenten, die lokalen elektronischen Medienveranstalter und 
die Schweizer Werbewirtschaft eine gute Lösung: für die 
Produzenten, weil sie in ihren beschränkten Märkten, aber 
wohl kaum in den ausländisch beherrschten nationalen Wer
befenstern werben können, für die lokalen elektronischen 
Medienveranstalter, weil damit die Werbung für vergorene 
Alkoholika möglich ist, und für die Schweizer Werbung, weil 
damit die landesinterne Werbung auf lokaler Ebene geöffnet 
wird. Zu bedenken ist, dass die Werbefenster auf sprachre
gionaler oder nationaler Ebene primär vom ausländischen 
Produkt- und Werbemarkt beherrscht würden. Dort werden 
nämlich unsere lokalen Bier- und Weinproduzenten aus fi
nanziellen Gründen ohnehin keinen Zugang finden. 
In Anbetracht dieser meiner Meinung nach klugen und auch 
verantwortbaren Lösung habe ich in der Folge meinen An
trag bei Artikel 10 zurückgezogen. Ich möchte Sie bitten, 
hier, bel Artikel 16 Absatz 4, dem Antrag der Mehrheit zu
zustimmen. Dieser Antrag verletzt, im Gegensatz zum Be
schluss des Nationalrates, kein internationales Recht und ist 
eine Chance, im Spannungsfeld von Werbefreiheit, Chan
cenermöglichung für private Medienanbieter und dem wichti
gen Anliegen der Prävention und der Schutzbemühung, 
insbesondere gegenüber unserer Jugend, eine vertretbare 
Lösung zu finden. 
Ich möchte Sie bitten, diese nach intensivem Studium erar
beitete Lösung jetzt auch hier im Plenum zu unterstützen. 

leuenberger ~oritz, Bundesrat: Es geht um die Lockerung 
von Werbevorschriften. Wenn eine solche Lockerung einge
führt wird, dann profitieren davon natürlich nicht nur die SRG 
und die schweizerischen Veranstalter, sondern eben auch 
die ausländischen Veranstalter, die via ihre Fenster in die 
Schweiz hinein senden. Der Nationalrat hat versucht, das 
Problem zu lösen, indem er die ausländischen Werbe- und 
Programmfenster denselben strengen Vorschriften, wie sie 
für die SRG gelten, unterworfen hat. Das geht aber rechtlich 
gesehen nicht; das ist international-rechtlich kaum haltbar. 
Das hat Ihre Kommission gesehen. Sie hat lange darüber 
diskutiert und jetzt auf eine Regelung verzichtet, nach der 
die ausländischen Veranstalter eine gezielte Benachteili
gung erleiden müssen. Dafür hat sie eine andere Lösung 
gewählt: Sie hat nämlich einfach sämtliche Fernsehpro
gramme auf sprachregionaler oder nationaler Ebene dem 
Verbot unterzogen. Es ist einfach für alle verboten und 
darum wieder rechtsgleich. Wenn ich sage "für alle verbo
ten», dann gilt das für RTL und M6, also die ausländischen 
Veranstalter, aber eben auch für die schweizerischen: SRG, 
Star TV, Teleclub. Früher hätte es auch für Tele24 oder TV3 
gegolten. 
Rechtlich ist der Vorschlag nicht mehr problematisch, nur 
gehen jetzt all die Liberalisierungsschritte, die wir eigentlich 
einführen wollten, wieder verloren. 
Das ist eigentlich der politische Entscheid, den Sie fällen 
müssen. Denken. Sie daran: Es geht auch um allfällige neue 
Marktteilnehmer. Es wird ja immer wieder beschworen, man 
solle weitere sprachregionale Veranstalter zulassen. Die ha
ben es schwierig. Auf der sprachregionalen oder nationalen 
Ebene ist diese Liberalisierung viel wichtiger als auf der lo
kalen. Auf der lokalen Ebene ist der Zugang zur Werbung, 
wie Herr Bieri gesagt hat, zum Teil eben viel einfacher. Es ist 
abgesehen davon auch billiger, einen lokalen Sender zu be
treiben. Von daher bin ich eigentlich froh, dass Herr Hess 
den Entwurf des Bundesrates wiederaufgenommen hat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen 

Art. 17-19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 
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Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Nur ganz kurz: Sie 
sehen hier immer wieder, dass das Bundesamt anstelle der 
Kommission (Kommission für Fernmeldewesen und elektro
nische Medien) eingesetzt wird. Sie werden das dann hinten 
bei der Behördenorganisation nochmals grundsätzlich zu 
diskutieren haben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21, 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Gemäss Bundesrat, aber: 
.... deren Weiterverwendung sowie der Ertrag aus den Kon
zessionsabgaben nicht ausreichen. 
Abs.4 
Um die langfristige Nutzung der Archive zu gewährleisten, 
kann der Bundesrat Unterstützungsmassnahmen treffen für 
die Erhaltung der entsprechenden Wiedergabegeräte. 

Art. 23 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
Selon Conseil federal, mais: 
.... et de leur reutilisation ainsi que le produit des redevances 
de concession ne suffisent pas. 
AI. 4 
En vue de garantir a long terme I'utilisation des archives, le 
Conseil federal peut prendre des mesures de soutien visa nt 
a conserver les appareils de reproduction concernes. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Es geht hier um die 
Erhaltung von Programmen. Der Bundesrat kann Pro
grammveranstalter verpflichten, Aufzeichnungen ihrer Pro
gramme zur Verfügung zu halten und damit diese der 
Offentlichkeit dauerhaft zu erhalten. Der Bundesrat hat mit 
seiner Fassung vorgeschlagen, dass die Veranstalter für die 
Kosten, die ihnen daraus erwachsen, entschädigt werden 
können. Der Bundesrat sieht also keine zwingende Bestim
mung vor. Der Nationalrat hat nun diese Kann-Vorschrift ge
strichen. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass wir nicht nur die Pflicht 
zur Aufbewahrung solcher Programme statuieren und 
gleichzeitig sagen können: Das habt ihr unbedingt selber zu 
bezahlen. Die Möglichkeit, hier eine Entschädigung vorzuse
hen, muss erhalten bleiben. 
In Absatz 3 fügen wir hinzu, dass eben auch die Konzessi
onsabgaben dazu zu dienen haben, soweit die entsprechen
den Gelder überhaupt noch vorhanden sind. Es ist eine 
alternative Zahlungslösung. Ich würde Ihnen empfehlen, das 
hier durchzulassen; Sie werden dann beim entsprechenden 
Artikel entSCheiden, ob 9S so zu belassen ist. 



02.093 Conseil des Etats 

In Absatz 4 geht es um die Wiedergabegeräte. Es nützt na
türlich überhaupt nichts, alte Aufzeichnungen zu archivieren, 
wenn man sie nicht wiedergeben kann. Dazu benötigt man 
entsprechende Wiedergabegeräte. Hier geben wir dem Bun
desrat die gleiche Kompetenz wie in Artikel 23 Absatz 1. 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs .. 1 
.... Der Ertrag der Abgabe wird in erster Linie zur Förderung 
von Forschungsprojekten im Bereich von Radio und Fernse
hen (Art. 85) und zur Finanzierung der Archivierung (Art. 23) 
sowie in zweiter Linie für neue Technologien (Art. 67a) ver
wendet. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... Les recettes so nt affectees en premier lieu Ei la promotion 
des projets de recherche dans ie domaine de la radio et 
de la television (art. 85) et au financement de I'archivage 
(art. 23), et en second lieu en faveur des nouvelles technolo
gies (art. 67a). 
AI. 2 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zur Verwendung 
der Abgabe: Hier schlagen wir Ihnen eine Ergänzung von 
Absatz 1 vor. Die Konzessionsabgabe soll "in zweiter Linie 
für neue Technologien (Art. 67a)>> verwendet werden kön
nen. Wir werden dann bei diesem Artikel 67a grundsätzlich 
diskutieren, ob Sie überhaupt bereit sind, dass solche Tech
nologien finanziell unterstützt werden sollen. Je nach die
sem Entscheid wird dann auch hier dieser Satzteil belassen 
oder gestrichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2, 2bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

c. Bildung des Publikums, namentlich durch die regelmäs
si ge Ausstrahlung von Sendungen mit bildenden Inhalten; 

Abs.4 
In wichtigen, über die Sprach- und Landesgrenze hinaus in
teressierenden Informationssendungen ist in der Regel die 
Standardsprache zu verwenden. 

Art. 26 
Proposition de la commission 
AI. 1, 2, 2bis 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 3 

c. Ei la formation du public, notamment gräce a la diffusion 
reguliere d'emissions Ei contenu educatif; 
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AI. 4 
En regle generale, dans les emissions d'information suscep
tibles d'interesser un public au-delEi de la region linguistique 
et hors des frontieres nationales, c'est la langue standard 
qui est utilisee. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Artikel 26 Ab
satz 3 Litera c doch noch eine Bemerkung: Wir wollen kei
nen Bildungskanal schaffen. Das Angebot an audiovisuellen 
Lehrmitteln in der Schweiz ist riesig; denken Sie an die Me
diatheken, die in jedem Kanton normalerweise bestehen . 
Diese Lehrmittel für Schulen und Kurse sind grundsätzlich 
viel geeigneter als Bildungssendungen für Schulen, die ja zu 
einer bestimmten Zelt ausgestrahlt werden; das mag früher 
gut gewesen sein. 
Darum haben wir die Verpflichtung zu Bildungssendungen 
nicht in das Gesetz aufgenommen, wohl aber jene zu "Sen
dungen mit bildenden Inhalten». Solche gibt es ebenfalls ge
nügend. Wir erwarten nun von der SRG, dass sie mit den 
kantonalen Erziehungsdirektoren das Gespräch führt; von 
daher kamen ja auch die Interventionen und Reklamationen. 
Wir bitten den Bundesrat bzw. das Departement, falls hier 
nichts geht, dies zu animieren. 
Die Ergänzung, die wir in Absatz 4 aufnehmen, erlaubt die 
Streichung des bisherigen Artikels 28. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

a. die Anzahl und die Art der Radio- und Fernsehprogramme 
unter Berücksichtigung der Publikumsbedürfnisse und des 
Angebotes anderer Veranstalter; 

Abs.4-6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs. 3 Bst. a 
a. .... Berücksichtigung des Programmauftrages (Art. 26) 
und der Publikumsbedürfnisse; 

Antrag Fetz 
Abs. 3 Bst. c 
c ..... sowie schweizerischen Musik- und Filmschaffens nach 
Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe b; sie legt entsprechende 
Mindestanteile fest. 

Art. 27 
Proposition de la majorite 
AI. 1,2 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 3 

a. le nombre et le type de programmes de radio et de televi
sion, en tenant compte des besoins du public et de I'offre 
des autres diffuseurs; 

AI. 4-6 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 3 let. a 
a ..... en tenant compte du mandat (art. 26) et des besoins 
du publio: 
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Proposition Fetz 
AI. 3 let. c 
c ..... ainsi que de la production musicale et cinematogra
phique suisse selon I'article 26 alinea 3 lettre b: elle impose 
des quotas. 

Abs. 3 Bst. a - AI. 3 let. a 

Escher Rolf (C, VS), fOr die Kommission: Wir haben in die
sem Artikel bzw. in diesem Absatz zwei Probleme. Das erste 
ist, dass die Kommission hinzurugen will, dass die Konzes
sion nicht nur die Anzahl der Radio- und Fernsehprogramme 
der SAG bestimmt, sondern eben auch die Art. Da ist die 
Kommission sich grundsätzlich einig gewesen, ich .glaube, 
das Abstimmungsergebnis war 7 zu 2 Stimmen. Es besteht 
auch kein Minderheitsantrag. Wir mOssen aber trotzdem 
eine Bemerkung anbringen. 
Als wir vorschlugen, dass die Konzession Anzahl und Art der 
SRG-Programme bestimmt, stellten wir fest, dass die SRG 
wegen dieser Bestimmung schrecklich in Sorge geriet. Sie 
berurchtete Einmischungen in die Programm gestaltung. Das 
ist keineswegs die Absicht dieser Hinzurugung des Wortes 
"Art ... Es geht um die Festlegung der Typologie der Pro
gramme, um die generelle Ausrichtung der SRG-Pro
gramme. So soll zum Beispiel, wenn es ein Sportprogramm 
gäbe, dies nicht einfach vom Konzessionsinhaber in ein Ju
gendprogramm umgewandelt werden können. In diesem 
Sinn ist dieser Zusatz zu interpretieren, und man muss keine 
Sorge haben, dass es hier um die Einmischung in die Pro
grammgestaltung gehe. 
Dann haben wir das zweite Problem: Die Konzession soll 
nach Ansicht der Mehrheit der Kommission «unter BerOck
sichtigung der PublikumsbedOrfnisse und des Angebotes 
anderer Veranstalter .. erteilt werden. Die Minderheit möchte 
insbesondere den Passus «Angebote anderer Veranstalter .. 
nicht im Gesetzestext haben. Die SRG - das ist die Überle
gung der Kommission - soll nicht jedem erfolgreichen neuen 
Programmtyp eines privaten Veranstalters umgehend ein ei
genes Konkurrenzprogramm entgegenstellen und all diese 
innovativen Ideen dadurch erdrOcken können. Aber dieser 
Passus bedeutet auch nicht, dass die privaten Veranstalter 
einen Anspruch auf Konkurrenzschutz haben; das ist nicht 
die Meinung. 
Die Meinung ist, dass die SRG hier nicht Obertreiben soll 
und dass die Konzessionserteilungsbehörde bei der Ertei
lung in diesem Sinne das Angebot der anderen Veranstalter 
auch bewerten darf. Dem wird entgegengehalten, dass man 
dann die PublikumsbedOrfnisse missachte. Es ist eigentlich 
gerade umgekehrt: Wenn dann genOgend PublikumsbedOrf
nisse vorhanden sind, stellt sich das Problem nicht mehr. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Zustimmung zur Mehr
heit, die mit 9 zu 4 Stimmen zustande kam. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Es ist hier die Fama weiterge
geben worden, wie Sie sie sicher in den Medien gelesen ha
ben, dass die SRG erfolgreiche, innovative Programme von 
Privaten kopiere. Ich wäre froh, wenn man mir entspre
chende Beispiele nennen wOrde. Auf der anderen Seite gibt 
es nämlich Untersuchungen, die zeigen, dass sich die «Mu
sikteppiche .. , die diese «innovativen .. Privatradios im Äther 
ausbreiten, immer mehr ähneln. Die Verschiedenheit des 
Angebotes in den SAG-Programmen ist also wesentlich dif
ferenzierter als der «Musikteppich .. der Privaten, der sich 
immer mehr dem allgemeinen Mainstream annähert. Von 
daher ist also nicht zu berurchten, dass allzu viel Innovation 
der Privaten von der SAG unterbunden wird. 
Jetzt aber etwas anderes: Wir sprechen hier von der Kon
zession. Eine Konzession wird nicht täglich angepasst, son
dern der Konzessionsauftrag erfolgt in gewissen Abständen. 
Wenn wir hier eine Formulierung wählen, geht es nicht 
darum, was die SRG tun oder lassen soll, sondern es geht 
darum, was der Bundesrat in der Konzession der SRG vor
schreibt. Hier stellt sich jetzt die ganz einfache Frage: Was 
wollen wir? Soll der Bundesrat, wenn er diese Konzession 
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festlegt und entscheidet, was er rur diese rund 1 Milliarde 
Franken GebOhrengelder als Gegenleistung verlangen will, 
frei sein und selber entscheiden, was rur das Publikum sinn
voll ist? Oder soll er verpflichtet werden, zu prOfen, was noch 
privat angeboten werden soll? Das ist eine grundsätzliche 
Frage. Selbstverständlich wird der Bundesrat bel seinem 
Entscheid sowieso auch wissen, was die Privaten anbieten, 
aber beim Auftrag, den wir ihm erteilen - darum geht es -, 
heisst es in der Fassung der Minderheit, der Bundesrat solle 
die PublikumsbedOrfnisse und den Programmauftrag, wie er 
weiter oben formuliert worden ist, berOcksichtigen und dann 
die Konzession festlegen. Er soll also nicht schauen, ob 
nicht irgendjemand anderes irgendwo schon etwas Ähnli
ches anbietet. 
Die Marktanteile der SRG im Radiobereich sind so gross, 
weil das Publikum dieses Angebot will - nicht weil es muss. 
Gerade im Aadiobereich besteht genOgend Konkurrenz. 
Dass wir diese Angebote haben, heisst, dass der Bundesrat 
bei seiner Konzessionsfestlegung der SRG das in Auftrag 
gibt, was nachher auch beim Publikum Erfolg hat. 
Ich bitte Sie deshalb, der Formulierung der Minderheit, die 
auch näher bei der bundesrätlichen Formulierung ist, zuzu
stimmen. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich bitte Sie, die Mehrheit zu un
terstOtzen. Herr FOnfschilling sagte, man solle ihm Beispiele 
zitieren, wo die SRG von Privaten etwas kopiert oder gelernt 
habe. Da ich der Einzige bin, der in einem regionalen Markt 
die SRG direkt konkurrenziert, könnte ich Beispiele liefern. 
Aber wir haben in der Kommission festgelegt, dass ich keine 
persönlichen Anekdoten bringe, und ich werde das also 
nicht tun. Aber es gibt Beispiele, das kann ich Ihnen sagen. 
Das Problem liegt aber nicht beim Kopieren; seit Gutenberg 
kopiert jeder, der etwas schreibt und publiziert, jemanden -
wenn auch nur mit einer etwas anderen Anordnung der 
Buchstaben. Es geht also nicht um das Kopieren; es geht 
um diese fast unbegrenzte Ausdehnungskapazität der SRG, 
die man in vielen Bereichen findet, Oberall dort, wo die Priva
ten etwas versuchen. Da hat die SAG mittels GebOhren so
fort die Möglichkeit, stärker zu reagieren und relativ viel Geld 
zu investieren. Die Rechnung kommt am Ende: Man recht
fertigt die Erhöhung der GebOhren mit der Erweiterung des 
Angebotes. Ich glaube, es wäre vernOnftig - es wurde hier 
mehrmals gesagt, man solle die knappen Ressourcen ver
nOnftig einsetzen -, die knappen GebOhrenressourcen rur 
den Zentralauftrag der SRG zu nutzen und nicht alles zu 
konkurrenzieren versuchen, was vom Markt angeboten wer
den könnte, und so den Markt zu verstopfen. 
Es ist schqn wichtig, dass beim Ermessen des Bundesrates 
auch die Uberlegung Platz haben muss, was von anderen 
Anbietern angeboten werden kann. Die Fassung der Mehr
heit ist eine völlig offene Formulierung. Es ist klar, dass nie
mand der SRG per Gesetz verbieten will, gewisse Sparten
programme - Jugendprogramme oder welche Programme 
auch immer - zu produzieren. Aber ich finde es gut, dass 
beim Ermessen des Bundesrates auch das Angebot anderer 
Veranstalter mitberOcksichtigt wird. 
Deshalb ersuche ich Sie, die Mehrheit zu unterstatzen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Der zweite Teil dieses Antra
ges der Mehrheit - «unter BerOcksichtigung .... des Angebo
tes anderer Veranstalter .. - ist unter Konkurrenzbedingun
gen eine sehr, sehr interpretationsbedOrftige Bestimmung. 
Ich bin jetzt extrem: Das wOrde also heissen, dass der Bun
desrat durch diesen Paragraphen aufgefordert wäre, der 
SRG einen Programmauftrag zu erteilen, Oberall dort tätig 
zu werden, wo keine Privaten tätig werden. Das kann ja 
nicht die Meinung sein, das kann niemand ernsthaft gewollt 
haben. Aber wenn man diesen Text so liest, könnte man zu 
dieser etwas abwegigen Interpretation kommen. 
Es obliegt hier dem Vertreter des Bundesrates nun doch, ein 
rur alle Mal Klarheit zu schaffen. Der Programmauftrag an 
die SRG wird natOrlich von sehr vielen Kriterien abhängig 
sein; aber das wörtlich abzugrenzen, abhängig zu machen 
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von dem, was da sonst noch vorhanden ist, das kann nie
mand ernsthaft wollen. Das allein genügt mir persönlich 
nach wie vor, um mich zur Minderheit zu bekennen. Nach
dem ja das Risiko nie ganz auszuschliessen ist, dass die an
dere Fassung beschlossen wird, möchte ich im Sinne einer 
Schadensbegrenzung den Herrn Bundesrat dringend bitten, 
Elemente für eine vernünftige Interpretation und Anwendung. 
der Bestimmung "unter Berücksichtigung .... des Angebotes 
anderer Veranstalter» zu liefern und in etwa zu sagen, wie er 
dann vorzugehen gedenkt. 
Ich bitte Sie aber um der Klarheit willen nach wie vor, bei der 
Minderheit zu bleiben. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich bin mit der Interpretation dieser 
Bestimmung, so, wie sie jetzt von Ernst Leuenberger, mei
nem Solothurner Kollegen, vorgetragen wurde, nicht einver
standen. Es geht bei dieser Bestimmung eben, ich sage es 
einmal so, um die Angst der Privaten - vor allem der Radios, 
mehr als der Fernsehsender - vor dieser grossen Anzahl 
Programme. Wir können über diese Zahl streiten. Ich per
sönlich sage, dass die Anzahl der jetzig~n Radioprogramme 
zu hoch ist; 17, 16, das ist zu hoch. Uber das kann man 
streiten, auch eingedenk der Regionalität, der Sprachenpro
bleme usw. ,Die Privaten fürchten sich eben, und sie bekla
gen auch, dass das so geschehen ist. Sie haben auch 
Angst, dass die Programme, die sie bereits veranstalten, 
durch die grosse Eiche bzw. die Übermacht der SRG er
drückt werden. Ich glaube, diese Angst ist begründet. Es gibt 
auch Fälle, wo das so ist. 
Die Problematik liegt auch in folgendem Umstand. Wir ha
ben in der Kommission diese Angebote etwas näher ange
schaut, und wir haben bei diesen 16 Radioprogrammen 
auch die Hörerzahlen etwas näher angeschaut. Da ist es na
türlich schon so, Ernst Leuenberger: Da dreht sich die Sa
che um. Wenn es in diesem Bereich ein Angebot gibt, das 
weit höhere Hörerzahlen hat - also einem weit grösseren 
Bedürfnis entspricht - als ein national ausgestrahltes Pro
gramm, stellt sich die Frage natürlich schon. Es heisst ja 
nicht absolut: Der Bundesrat "muss». Vielmehr hat er es zu 
"berücksichtigen». Ich bin der Meinung, es sei richtig, dass 
der Bundesrat das bestehende Angebot berücksichtigen 
muss - es steht "berücksichtigen» -, wenn er ein weiteres 
Gefäss bewilligt, was den Privaten, ich kann es nicht anders 
ausdrücken, eben etwas die Angst nimmt, von dieser Lawine 
der SRG erdrückt zu werden. 
Ich muss auch sagen: Im Nationalrat sind da ja Anträge ge
kommen, diese Programme fix ins Gesetz zu schreiben. Das 
möchten wir nicht. Das steht ja auch im Widerspruch zur 
«Berücksichtigung». Deshalb haben wir uns mit einer flexi
blen Variante begnügt und geben dem Bundesrat eben die 
Möglichkeit, hier für die SRG und die Privaten eine ausge
wogene und ausbalancierte Lösung zu suchen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Eine kurze Replik: Wenn Herr 
Büttiker immer von der Eiche redet, dann muss ich sagen, 
dass Eichen auch sehr langsam wachsen. 1992 hat die SRG 
14 Radioprogramme gesendet, jetzt sind es 16. Also von ei
ner Lawine - das Wort hat er auch gebraucht -, die alles zu
deckt, kann nicht die Rede sein. Die zwei Programme, die es 
1992 noch nicht gab, sind Radio Swiss Jazz und Radio 
Swiss Classic. Diese haben nicht hohe Marktanteile. Aber 
das sind für mich, der diese beiden zu Hause hört, und für 
die anderen 20 000 bis 30 000 Leute, die sie hören, sehr 
wichtige und sehr interessante Programme, und ich würde 
mich als Konsument dieser beiden Programme dagegen 
wehren, wenn diese nachher im Sinne einer Beschränkung 
nicht mehr gesendet werden dürften. Das als KlarsteIlung. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Uns ist eben wichtig, dass 
in der Konzession der SRG nicht nur die Anzahl der Radio
und Fernsehprogramme festgelegt wird, sondern auch die 
Art jedes Programms. Einen Grund hat der Kommissions
sprecher, Herr Escher, genannt: Wir möchten nicht, dass ein 
fOr di~ Jugend oder für die Gesundheit bestimmtes Pro-

gramm einfach plötzlich in ein Sportprogramm umgewandelt 
wird - also ins pure Gegenteil von Gesundheit. Wir möchten 
ungefähr wissen, was mit dem neuen Programm beabsich
tigt wird. 
Bezüglich des Kopierens von privaten Ideen durch die SRG 
muss ich jetzt doch ein bissehen konkreter werden. Es ist 
durchaus vorgekommen, dass die private Innovation durch 
die SRG abgegraben wurde. Beispielsweise war DRS 3 eine 
Reaktion auf die privaten Lokalsender, vor allem damals auf 
Radio 24. Es kam zunächst auch im sei ben Tonfall daher. 
Heute hat es sich verändert und ist auch ein Alterssender 
geworden. Oder als mit Erfolg Radio Eviva lanciert wurde -
die wollten Volksmusik im weitesten Sinn, auch ausländi
sche Volksmusik, auch auf Englisch usw., Cowboy-Songs 
und Jodeln -, da reagierte die SRG mit der Musigwälle 531 
und machte mehr oder weniger dasselbe. Oder Radio 105, 
auch so ein Jugendradio, wurde dann mit Radio Virus aufge
fangen. 
Oder ich erinnere mich noch an etwas anderes, das zwar 
formal nicht darunterfällt: Als wir das Gesuch für ein privates 
Autofernsehen bekamen, habe ich das nicht bewilligt. Ich 
dachte, dass eigentliche Spartenprogramme unserer Auffas
sung widersprechen. Aber jetzt hat die SRG unendlich lange 
Autowerbung. Die Amag hat am Sonntag nach der Stern
stunde nochmals eine Stunde Zeit, um nach all dieser Philo
sophie, die wir vorher hörten, Autos zu propagieren. Das ist 
eine Reklamesendung. Aber es war auch so, dass Private 
etwas gewollt hatten, und die SRG hat dann - natürlich cle
ver, aber doch immerhin mit dem gebührengestärkten Saug
rüssel - den Privaten das Wasser abgegraben. Wenn so 
etwas wieder versucht würde, müsste man das beim Ent
scheid doch auch in die Erwägungen einbeziehen. 
Herr Leuenberger hat eine Interpretation gegeben, die er 
glücklicherweise gerade selber als abwegig bezeichnet hat -
zu Recht! Es ist selbstverständlich, dass der Bundesrat den 
Programmauftrag der SRG berücksichtigen wird. Die Kon
zession dient ja gerade dazu, den im Gesetz abstrakt formu
lierten Auftrag zu konkretisieren. Dazu kommen noch 
verschiedene Kriterien, die im Gesetz angelegt sind, ohne 
dass sie in Artikel 27 ausdrücklich genannt werden. Jede 
Konzessionierung hat letztlich aus einer Gesamtsicht zu er
folgen, und dazu gehört die Berücksichtigung der Publi
kumsbedürfnisse und der Angebote und Möglichkeiten 
anderer Veranstalter, dazu gehört aber auch die Belastung 
der Gebührenzahler. Das möchten wir alles berücksichtigen, 
wenn ein solcher Entscheid fällt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 

Abs. 3 Bst. C - AI. 3 let. C 

Fetz Anita (S, BS): In Artikel 26 haben Sie den Programm
auftrag für die SRG definiert. Dabei haben Sie ihr auch ei
nen Kulturauftrag gegeben: Sie soll Schweizer Kultur in Film, 
Literatur und Musik besonders berücksichtigen. In Artikel 27 
geht es um die Konzessionierung,-und mein Anliegen ist es, 
nicht nur zu deklarieren, dass die SRG Schweizer Kultur för
dert und sichtbar bzw. hörbar macht, sondern man soll dazu 
auch Mindestanteile vorschreiben können. Das soll Bestand
teil der Konzession sein können. Das ist in Absatz 3 Buch
stabe c bereits enthalten; ich möchte aber aus der Kann
Formulierung eine Soll-Formulierung machen. 
Ich bin der Meinung, dass für das Schweizer Musikschaffen 
ebenfalls gelten sollte, was für das Filmschaffen recht und 
billig ist. In Artikel 7 haben Sie ja auch einen bestimmten An
teil definiert, der für das Filmschaffen zur Verfügung gestellt 
werden soll. Man kann auf Verordnungsstufe definieren, wie 
viel es ist, aber man sollte es machen; es sollte nicht nur 
eine Kann-Formulierung sein. Ich bin im Übrigen auch der 
Meinung, dass das nicht nur für die SRG, sondern für alle 
gelten soll, die vom Gebührensplitting profitieren. Darum 
habe ich Ihnen weiter hinten einen entsprechenden Antrag 
gestellt, der dasselbe verlangt. 
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Es geht also darum, dem schweizerischen Kulturschaffen zu 
garantieren, dass es abgebildet wird, nicht nur in Form von 
Filmen, sondern auch in Form von Schweizer Musik und Li
teratur. Das soll auch zum Programmauftrag gehören und 
muss in der Konzessionierung berücksichtigt werden. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu meinem Antrag. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich bitte Sie aus 
folgenden Gründen, diesem Antrag nicht zuzustimmen: Wie 
läuft die Sache heute? Sie läuft im Moment zwischen der 
SRG und der Branche der Film- und der Musikschaffenden 
wirklich partnerschaftlich ab. Es wurden immer Lösungen 
gefunden, bei denen beide Teile befriedigt waren. Aus die
sem Grund möchten wir eigentlich nicht eine zwingende 
Quotenregelung, sondern wir möchten, solange das klappt, 
dass die beiden Partner dies einvernehmlich lösen. Aber es 
ist ein Druckmittel, dem Bundesrat die Möglichkeit zu geben, 
dass er einschreiten kann, wenn die SRG das auf eine Art 
zurückfahren würde, die nicht mehr akzeptabel wäre. 
Umgekehrt könnte die Annahme des Antrages Fetz allenfalls 
auch negativ wirken, weil da ein Minimum festgelegt wird 
und ich als SRG dann vielleicht glücklich wäre und sagen 
würde: Das ist jetzt das Minimum, fertig, das mache ich und 
nicht mehr! Vielleicht könnte sich dieser Antrag auch gegen 
die Film- und die Musikschaffenden wenden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Ablehnung des Antrages 
Fetz. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Dass die SRG die schwei
zerische Kultur fördern soll, ist unbestritten und steht sogar 
in der Konzession. Die SRG selbst findet das auch und be
müht sich ja auch, das zu tun. Die Frage ist, welchen Weg 
man dazu beschreiten soll. Wie Herr Escher gesagt hat, ge
schieht das heute vor allem auch durch Vereinbarungen. Es 
gibt beispielsweise den Pacte de I'audiovisuel, und mit der 
Musikbranche gibt es auch eine Vereinbarung, die Charta 
der Schweizer Musik. Wir finden, das funktioniere gut und 
der Bundesrat solle erst dann allenfalls mit einer Quotenre
gelung eingreifen müssen, wenn das wirklich versage, und 
nicht auf diese imperative Art und Weise, wie Sie sie jetzt 
beantragen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Fetz .... Minderheit 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir unterbrechen hier 
die Beratung des Geschäftes. Ich ziehe eine kurze Zwi
schenbilanz: Wir haben umfangmässig bis jetzt einen Fünf
tel des Gesetzes beraten. Ferner haben wir sechs EinzeI
anträge behandelt; fünfzehn bleiben noch offen. Ich muss 
Sie darauf hinweisen, dass wir die Gesetzesrevision in die
ser Session zu Ende beraten müssen. Das Sessionspro
gramm lässt fast keine Ausweichmöglichkeiten zu. Wenn es 
uns morgen nicht gelingt, das Gesetz durchzuberaten, müs
sen wir eine zusätzliche Nachmittagssitzung ins Auge fas
sen; diese würde voraussichtlich in der zweiten Sessions
woche stattfinden. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 
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OB.OOh 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI20031569) 
Message du Conseil federal 18.12.02 (FF 2003 1425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Ich darf Herrn Hans 
Hofmann, der just zum richtigen Zeitpunkt in die Mitte des 
Saales getreten ist, herzlich zu seinem heutigen Geburtstag 
gratulieren und ihm einen schönen Tag wünschen. (Beifafl) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lai federale sur la radio et la television 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Escher Ralf (C, VS), für die Kommission: Zu Artikel 28 habe 
ich keine Bemerkungen ausser jener, dass wir Ausführun
gen zu diesem Thema bei Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe c 
gemacht haben. 

Angenommen - AdopM 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Die SRG kann in ihren Radioprogrammen mit Genehmigung 
des Departementes zeitlich begrenzte regionale Fenster ein
fügen. In solchen Fenstern ist das Sponsoring untersagt. 

Art. 29 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Mherer a la decision du Conseil national 
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AI. 2 
Elle peut, avec I'approbation du departement, inserer des 
programmes regionaux d'une duree limitee dans ses pro
grammes de radio. Le parrainage n'est pas autorise dans 
ces programmes regionaux. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Einige Bemerkun
gen zu Absatz 2: Es geht hier um die regionalen Fenster. 
Der Nationalrat wollte der SRG regionale Fenster für alle 
Programme zugestehen, also für Fernsehen und Radio. Die 
Kommission will- mit dem Bundesrat - die regionalen Fens
ter auf die Radioprogramme beschränken. Der Unterschied 
besteht also darin, dass der Nationalrat regionale Fenster für 
Radio und Fernsehen zulassen will; es braucht keine Ge
nehmigung für den Betrieb eines solchen Fensters, und das 
Sponsoring ist in solchen Fenstern nicht verboten. Die Kom
mission will diese Fenster nur für Radioprogramme zulas
sen; es braucht eine Genehmigung des Departementes, und 
Sponsoring ist in regionalen Radiofenstern nicht zugelas
sen. Warum dies? Der lokale und regionale Fernsehbereich 
soll der Domäne der privaten TV-Veranstalter überlassen 
bleiben. In dieser Domäne sollen die privaten Veranstalter 
nicht von der SRG erdrückt werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Bieri, Brändli, Büttiker, Lombardi, Pfisterer Thomas) 
.... in den Sprach regionen produziert .... 

Antrag Fetz 
.... bestimmt sind. Innerhalb der Sprach regionen sorgt die 
SRG für eine Zuteilung der finanziellen und personellen 
Ressourcen, die der Bedeutung der Regionen gebührend 
Rechnung trägt. 

Art. 30 
Proposition de la majorite 
Bifter 

Proposition de la minorite 
(Bieri, Brändli, Büttiker, Lombardi, Pfisterer Thomas) 
Les programmes de la SSR doivent etre majoritairement 
produits dans les regions linguistiques du pays auxquelles 
ils sont destines. 

Proposition Fetz 
.... sont destines. Dans les regions linguistiques, la SSR 
repartit ses ressources financieres et humaines en tenant 
campte de I'importance des regions. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Hier geht es um 
die Frage der Produktion in den verschiedenen Landestei
len, sprich in den verschiedenen Sprachregionen. Die Mehr
heit beantragt Ihnen, diesen Artikel zu streichen. Eine sehr 
starke Minderheit beantragt, ihn zu belassen. Der EinzeIan
trag Fetz will diesen Artikel ebenfalls aufrechterhalten und 
ihn noch ergänzen. 
Die SRG erfüllt ihre sprachregionalen Verpflichtungen. Sie 
hat beispielsweise im Tessln rund tausend Stellen; Sie sehen 
also, dass sie ein ganz massgeblicher, wenn nicht einer der 
grössten Arbeitgeber im Tessln ist. Wenn Sie nun verglei
chen, wie viel Empfangsgebühren eine Sprachregion gene
riert und wie viel umgekehrt von der SRG wiederum in diese 
Region fliesst - Betriebskosten -, dann ergibt das folgendes 
Bild: In der deutschen Schweiz generiert die SRG insgesamt 
einen Anteil von 71 Prozent der Empfangsgebühren und der 
Werbeeinnahmen, der Betriebskostenanteil der SRG liegt 
dort aber in der Grössenordnung von 43 Prozent. In der Ro
mandie sieht das Verhältnis wie folgt aus: Bei den Empfangs-
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gebühren sind es 25 Prozent, und von der SRG fliessen 
32 Prozent. In der italienischen Schweiz ist es noch ausge
prägter: Bei den Empfangsgebühren und Werbeeinnahmen 
sind es 4 Prozent, und von der SRG fliessen 22 Prozent. 
In diesem Sinne erfüllt die SRG Ihre regionalpolitischen Ver
pflichtungen sehr intensiv, und das kostet natürlich auch 
sehr viel Geld. Trotzdem wird beispielsweise die ceTages
schau» aber für die ganze Schweiz in Zürich produziert, und 
das muss wohl so sein, wenn man hier nicht Geld wegwer
fen will. Davon aber würde Artikel 30 eben wieder sprechen. 
Die KVF beantragt Ihnen die Streichung dieses Artikels -
nicht die Streichung der regionalpolitischen Verpflichtung, 
sondern des Gesetzestextes. Sie ist der Ansicht, dass das 
besser im Rahmen der Konzession festgelegt wird; der Bun
desrat ist die Kommissionsbehörde. Das ist der Unterschied 
zum Antrag der Minderheit. 
Zum Antrag Fetz: Frau Fetz unterstützt den Minderheitsan
trag und will ihn durch einen Satz ergänzen, wonach die 
SRG innerhalb der Sprachregionen die finanziellen und per
sonellen Ressourcen auch noch regional zuzuteilen habe
wenn Sie wollen, dass eben in Basel auch ein Produktions
studio aufrechterhalten werden muss. Die SRG erfüllt ihre 
personellen und finanziellen Verpflichtungen in den Sprach
regionen. Wir meinen, es sei überrissen, ihr jetzt noch vorzu
schreiben, wie sie diese Verpflichtung in der Sprachregion 
wahrzunehmen und wie sie die Ressourcen aufzusplitten 
oder zu verteilen hat. 
Wir beantragen Ihnen, auch diesen Einzelantrag nicht gutzu
heissen. 

Bieri Peter (C, ZG): Bei diesem Antrag der Minderheit geht 
es nur darum, dass man den Begriff ceLandesteile» durch 
ceSprachregionen» ersetzt. Was ist der Hintergrund dieses 
Wortwechsels? Es geht hier um die Frage, ob die SRG nicht 
nur bezüglich des Sendegebietes, sondern auch in der 
Frage der Produktion auf gewisse regionale Befindlichkeiten 
Rücksicht zu nehmen habe. Wie in der BotSChaft dargelegt 
wird, will der Bundesrat, dass die Programmschaffenden 
eine gewisse Nähe zu ihrer Region und zu ihrem Publikum 
haben. Es ist an die regionalen Produktionsstrukturen sowie 
an die Verteilung der Arbeitsplätze zu denken. Der bundes
rätliche Entwurf ist heute Teil der SRG-Konzession, wo je
doch nicht der Begriff ceLandesteil», sondern eben der 
Begriff ceSprachregion» verwendet wird. Damit wird insbe
sondere an die vier Sprach regionen - Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoromanisch - gedacht. Im Übrigen ver
wendet auch der Botschaftstext selber - das ist noch inter
essant - nicht den Begriff «Landesteil», sondern den Begriff 
«Region». 
Die Mehrheit der Kommission will diese Bestimmung strei
chen, in der Meinung, es genüge, wenn die Forderung dann 
in der Verordnung stehen werde. Wenn wir uns zurückerin
nern, welche Diskussionen mögliche Schliessungen von 
Sendestudios in gewissen Landesteilen ausgelöst haben, 
dann ist nach Meinung der Minderheit eine gewisse födera
listisch motivierte Vorsicht geboten. Es wäre falsch, wenn 
etwa die ce Tagesschau» für die gesamte Schweiz nun allein 
in Zürich produziert würde und nichts mehr in den anderen 
Sprachregionen. 
Da unsere Kammer ja immer wieder auf den Föderalismus 
dieses Landes und insbesondere auf die sprachlichen Min
derheiten Rücksicht nimmt, stände es uns meines Erachtens 
gut an, diese Bestimmung, die ja keine derart wesentliche 
Abweichung vom Text des Bundesrates darstellt, ins Gesetz 
aufzunehmen. 
Ich bitte Sie deshalb namens der Minderheit, den Begriff 
«Landesteile» durch ceSprachregionen» zu ersetzen. 

Fetz Anita (S, BS): Auch ich unterstütze den Antrag der 
Minderheit Bieri, möchte aber noch einen Satz dazuneh
men, wonach nämlich innerhalb der Sprachregionen die 
SRG für eine Zuteilung der finanziellen und personellen 
Ressourcen sorgt, die der Bedeutung der Regionen gebüh
rend Rechnung trägt. 
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Es ist schon ausgeführt worden: Die SRG hat einerseits ei
nen Kulturauftrag und andererseits natürlich auch eine re
gionalpolitische Verpflichtung. Dabei geht es vor allem um 
Arbeitsplätze und um Studios. Bei meinem Antrag denke ich 
weniger an das Fernsehen als vor allem an das Radio. Es ist 
auch für die Qualität der Berichterstattung ganz entschei
dend, dass Journalistinnen und Journalisten in ihren 
Sprachregionen arbeiten, dass also z. B. nicht alle aus 
Zürich über die ganze Deutschschweiz berichten. Vielmehr 
sollen die Programmschaffenden ihren Standort in den 
einzelnen Regionen haben, die entsprechende Nähe zum 
politischen und kulturellen Geschehen haben und eine Sen
sibilität für die regionalen Besonderheiten entwickeln kön
nen. 
Das ist das Anliegen meines Antrages. Übrigens hat auch 
Bundesrat Leuenberger in der nationalrätlichen Debatte un
terstrichen, dass es wichtig ist, dass aus den Regionen von 
Programmschaffenden berichtet wird, die dort verankert sind 
und über die entsprechenden Studios verfügen. Es muss 
also auch innerhalb der Sprachregionen ein gewisser Aus
gleich geschaffen werden. Für die Waadt und Genf ist es 
selbstverständlich; das Welschland hat zwei Studios, und 
das entspricht der Bedeutung dieser Regionen. In der 
Deutschschweiz besteht bei den Radiostudios eine Auftei
lung zwischen Bern, Basel und Zürich. Ich erinnere Sie an 
das Jahr 2000, als es eine grosse Debatte darüber gab, ob 
man die Standortstudios zugunsten einer zentralisierten Lö
sung schliessen sollte. Der SRG-Regionalausschuss hat 
dann zum Glück dagegen entschieden. 
Mir geht es aber darum, in Zukunft sicherzustellen, dass in
nerhalb der Sprach regionen auch die regionalen Studios 
bzw. Besonderheiten ihren Niederschlag finden. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Die Mehrheit will diesen Arti
kel streichen, weil er ein Eingriff in die unternehmerische 
Freiheit der SRG ist. Ich will daran erinnern, dass ich beim 
Eintreten ausgeführt habe, wie föderalistisch die SRG auf
gebaut ist. Im Verwaltungsrat der SRG - das sind neun 
Leute - haben wir vier Deutschschweizer, zwei Welsche, 
zwei Tessiner und einen Rätoromanen. Sie sehen also, dass 
im Entscheidungsgremium die Minderheiten die Mehrheit 
haben, also allein durch die Struktur und durch den Aufbau 
der Entscheidungsgremien der Föderalismus sehr stark ver
treten ist. Das heisst, dass eine Regelung und ein Eingriff in 
die unternehmerische Freiheit der SRG zum Schutze des 
Föderalismus von Bundesseite her jetzt nicht notwendig 
sind. Ich betone das immer wieder: Wir sind allein schon fö
deralistisch aufgebaut, und wir brauchen diesen Eingriff des 
Bundes nicht. 

Lombardi Filippo (C, TI): Esiste iI federalismo a parole e il 
federalismo nei fatti. Jeri, nella dichiarazione di entrata in ma
teria, ho ricordato che la chiave di riparto fra le regioni lingui
stiche della SSR rappresenta I'unica vera, sostanziale, 
concreta misura a difesa delle minoranze linguistiche e a 
promozione dei plurilinguismo in 150 anni di storia di questo 
Stato federale. Questo vogliamo mantenere, questo deve 
essere mantenuto, con tutto iI rispetto per la liberta azien
dale della SSR. Dobbiamo e vogliamo mantenerlo nella 
legge, perche le pression i all'interno della SSR per modifi
care questo stato di cose sono reali, concrete e continue. 
Noi vogliamo mettere un termine a queste pressioni con 
un'espressione di volonte. politica chiara da parte dei Parla
mento. 
Ich werde also der Minderheit treu bleiben und dazu auch 
den Antrag Fetz unterstützen. Es macht durchaus Sinn, 
dass die Sprachregionen auch in diesem Gesetz Berück
sichtigung finden, auch in Bezug auf die SRG, bei allem Re
spekt für ihre unternehmerische Freiheit. Es macht Sinn, 
dass auch innerhalb der Sprachregionen verschiedene Re
gionen berücksichtigt werden können. Diese Massnahme 
bringt den Föderalismus konkret zum Ausdruck, nicht nur 
theoretisch. Es ist wichtig, dass vom Parlament ein politi
sches Zeichen in diese Richtung kommt. Das Gegenteil 
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wäre sehr gefährlich und würde, glaube ich, auch innerhalb 
der SRG anders interpretiert, als es hier von Kollege Fünf
schilling dargelegt wurde. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um eine Frage 
des Föderalismus. Die Grundlage dazu haben wir eigentlich 
bereits in Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a geschaffen, in
dem wir dort einhellig der Meinung sind, dass die SRG den 
verfassungs rechtlichen Auftrag erfüllt; insbesondere ver
sorgt sie die gesamte Bevölkerung inhaltlich umfassend mit 
gleichwertigen Radio- und Fernsehprogrammen in den drei 
Amtssprachen. Das ist der Grundsatz; über den sind wir uns 
einig, der ist beschlossen worden. 
Nün ist die Frage: Wie kann dem tatsächlich nachgekommen 
werden? In der Tat ist der Bundesrat der Meinung, in qualita
tiver und professioneller Hinsicht sei das journalistisch nur 
dann möglich, wenn die Journalisten vor Ort arbeiten, die 
Leute dort kennen, und das nicht von ferne, von irgendeiner 
Metropole aus, tun. Von daher unterstützt der Bundesrat die 
neue Formulierung der Minderheit. Sie Ist etwas präziser -
das ist in Ordnung -, aber der Hauptgedanke ist derselbe, 
wie ihn auch der Bundesrat vorschlägt. Aus föderalistischen 
Gründen ersuche ich Sie, das zu unterstützen. Herr Fünf
schilling hat gesagt, dies sei ein Eingriff in die unternehmeri
sche Freiheit. Dazu möchte ich sagen: Schon heute ist diese 
Bestimmung in der Konzession. Insofern möchten wir sie ir! 
das Gesetz überführen. 
Den Antrag Fetz würde ich selber auch unterzeichnen, die
sen hat der Bundesrat aber nicht behandelt; aber ich finde, 
wir müssen auch darauf achten, dass wir den Föderalismus 
nicht auf die drei Sprachregionen reduzieren. Es gibt inner
halb der Sprachregionen weiss Gott auch grosse, gewichtige 
kulturelle Unterschiede. Wer wüsste das besser als der 
Ständerat? Wir müssen etwa aufpassen, dass der Unter
schied zwischen Basel und Zürich nicht nur noch an der 
Fasnacht einseitig propagiert wird, sondern dass man ihm 
tatsächlich nachlebt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Fetz .... Minderheit 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 28 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 10 Stimmen 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Bundesrat und die SRG vereinbaren periodisch den 
Umfang des publizistischen Angebotes für das Ausland ge
mäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c sowie den Umfang 
der vom Bund dafür geWährten Abgeltung. 
Abs.2 
.... zur Völkerverständigung vereinbaren. Die Kosten werden 
vom Bund in vollem Umfang abgegolten. 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Briner 
Abs.1 
Der Bundesrat und die SRG SSR vereinbaren mit dem SRI
Versorgungskonzept alle fünf Jahre den Umfang und die 
Kosten des publizistischen Angebotes für das Ausland ge
mäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c sowie die Abgeltung 
durch den Bund und die SRG SSR. Der Bund stellt sicher, 
dass die Stimme der Schweiz im Ausland nicht weiter abge
baut wird. 

Antrag Lombardi 
Abs.1 
Der Bundesrat und die SRG SSR vereinbaren mit dem 
Swissinfo-Versorgungskonzept alle fünf Jahre den Umfang 
und die Kosten des publizistischen Angebotes für das Aus-
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land gemäss Artikel 26 Absatz l' Buchstabe c sowie die Ab
geltung durch den Bund und die SRG SSR. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le Conseil federal et la SSR definissent periodiquement 
I'etendue de I'offre journalistique destinee Ei I'etranger selon 
I'article 26 alinea 1 lettre c, ainsi que le montant de I'indem
nite octroyee acette fin par la Confederation. 
AI. 2 
.. .. la comprehension internationale. Les coOls sont entiere
ment pris en charge par la Confederation. 
AI. 3 
Biffer 

Proposition Briner 
AI. 1 
Le Conseil federal et la SSR definlssent tous les clnq ans, 
dans le cadre du schema directeur de diffusion SRI, I'eten
due et le coOt de I'offre journalistique destinee Ei I'etranger 
selon I'article 26 alinea 1 lettre c, alnsi que I'indemnite oc
troyee par la Confederation et la SSR. La Confederation ga
rantit le maintien de I'offre radiophonique suisse Ei I'etranger. 

Proposition Lombardi 
AI. 1 
Le Conseil federal et la SSR definissent tous les cinq ans, 
dans le cadre du schema directeur de diffusion Swissinfo, 
I'etendue et le coOl de I'offre journalistique destinee Ei 
I'etranger selon I'article 26 alinea 1 lettre c, ainsl que I'in
demnite octroyee par la Confederation et la SSR. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Es geht hier um 
das publizistische Angebot der SRG für das Ausland und 
Swissinfo. Der SRG-Sender Swissinfo ist der sogenannte 
Auslandsender. Er soll die Verbindung zu den Aus
landschweizern sicherstellen, und vor allem aber hat er auch 
die Aufgabe der Pflege des Images der Schweiz im Ausland. 
Das kostet natürlich. Wer soll nun diese Veranstaltung be
zahlen? 
Der Nationalrat schlägt mit seiner Fassung vor, dass der 
Bund in der Regel die Hälfte dieser Kosten übernimmt und 
dass die andere Hälfte dann wohl der SRG verbleibt. Die 
Kommission schlägt Ihnen aber vor, diese Formulierung zu 
streichen. Sie möchte diese Formulierung, dass der Bund 
die Hälfte der Kosten übernimmt, herausnehmen und fest
legen, dass Bundesrat und SRG diese Abgeltung miteinan
der vereinbaren. Zu einer Vereinbarung gehört eine über
einstimmende Willenserklärung, da kann nicht eine Seite 
die andere Seite einfach erdrücken. Wir möchten also nicht 
50 Prozent, sondern das, was den angemessenen Preis für 
die bestellte Leistung ausmacht, und das wird in der Regel 
eben mehr als 50 Prozent sein. Es geht nicht an, eine solche 
Leistung zu bestellen und diese nicht bezahlen zu wollen. 
Zum Antrag Briner und vor allem zu seinem letzten Satz -
ccDer Bund stellt sicher, dass die Stimme der Schweiz im 
Ausland nicht weiter abgebaut wird» - möchte ich Folgendes 
festhalten: Wir haben das in der Kommission nicht diskutie
ren können, aber ich traue solchen Formulierungen nicht so 
recht über den Weg. Das tönt für mich fast so, als ob man In 
diesem Land keine einzige Poststelle bis ins vierte Jahrtau
send schliessen könnte. Ich meine, das gehört nicht ins Ge
setz. Wenn es zu regeln ist, gehört es in die Konzession 
oder in die Leistungsvereinbarung in Bezug auf diese Tätig
keit von Swissinfo. Der Antrag Briner hat, wenn ich das noch 
sagen darf, auch eine etwas komische Konstellation. E~ gibt 
bei dieser Vereinbarung, bei dieser Abmachung, zwei Ver
tragsseiten: Auf der einen Seite gibt es, gemäss der Formu
lierung von Herrn Briner, den Bundesrat und die SRG, und 
diese vereinbaren auf der anderen Seite mit dem SRI-Ver
sorgungskonzept, also mit Swissinfo, wie sich die Übung zu 
gestalten hat. 
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Briner Peter (RL, SH): Die Kommission hat entgegen dem 
Nationalrat die Quantifizierung der Abgeltung für das publi
zistische Angebot im Ausland gestrichen. Sie schlägt vor, 
periodisch den Umfang der vom Bund gewährten Abgeltung 
zu vereinbaren. Will der Bund weiterhin ein Auslandangebot 
im heutigen Umfang durch SWissinfo, dann muss er das ge
genüber der SRG auch klarstellen und sich an den Kosten 
beteiligen bzw. die Finanzierung klar regeln. 
Es wäre schlecht und kaum im Landesinteresse, wenn die 
SRG ihr Sparpotenzial nun bei Swissinfo weiter wahrneh
men wollte. Swissinfo erfüllt nämlich ihren Auftrag mit ihrer 
neunsprachigen News- und Informationsplattform mit gros
sem Erfolg. Es werden rund 6 Millionen Seitenabrufe im Mo
nat aus 194 Ländern, d. h. aus praktisch allen Ländern der 
Welt, registriert. Die Auslandschweizer, aber eben nicht nur 
sie, sondern auch die sehr zahlreichen anderen Leute, wei
che Interesse an unserem Land und an unseren schweizeri
schen Positionen in der Welt haben, heben alle die gute 
Qualität des Angebotes hervor. Um die Präsenz der Schweiz 
im Ausland sicherzustellen und um unsere Position auch 
verständlich zu kommunizieren, drängt es sich auf, Informa
tionen in den wichtigsten Internationalen Sprachen - also 
nicht ausschliesslich in unseren Landessprachen - anzubie
ten. 
Jetzt ist das Budget von Swissinfo innerhalb der letzten fünf 
Jahre um 35 Prozent, also um mehr als ein Drittel, zusam
mengestrichen worden. Mit diesem Antrag bitte ich den Bun
desrat, bei den periodischen Vereinbarungen darauf zu 
achten, dass ein echter Leistungsauftrag ausgehandelt wird. 
Swissinfo reicht alle fünf Jahre ihr Versorgungskonzept dem 
Bakom ein. Darin werden das publizistische Angebot und die 
Kosten definiert. Eine Fünfjahresperiode gibt Planungssi
cherheit. Bund und SRG müssen mit dem Versorgungskon
zept auch klar ihre jeweiligen Kostenbeteiligungen für die 
Fünfjahresperiode definieren. Dies führt auch zur nötigen Fi
nanzsicherheit, womit weitere Sozialpläne bei Swissinfo ver
mieden werden können. Der unbestrittene Auslandauftrag 
erfordert Planungssicherheit in einem berechenbaren Rah
men. 
Ich verstehe die Kritik des Kommissionspräsidenten in Be
zug auf die Formulierung dieses Artikels. Es hat in dieser 
Woche eine gewisse «sowjetische» Selbstkritik Einzug ge
halten; das gehört offenbar zum Ton. Ich übe sie jetzt auch 
und räume ein, dass der vorliegende Text vermutlich den 
Pisa-Test in der Sprache Goethes nicht bestanden hätte. 
Entscheidend ist für mich die jeweilige fünf jährige Leistungs
vereinbarung mit Swissinfo. Das Angebot soll punkto Spra
chen und Zeitfenster aufrechterhalten werden können. Den 
sprachlichen Schliff traue ich der Weisheit des Zweitrates zu. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Ich möchte von der Kommissi
onsberatung her einfach unterstreichen, dass meiner Auffas
sung nach zwischen dem Antrag Briner und unserem 
Anliegen keine materielle Differenz besteht. Wir gingen ma
teriell davon aus, dass man nicht einseitig auf Kosten des 
Auslandauftrages sparen soll. Wir haben uns mit diesem 
Aspekt der Präsenz in der Weltöffentlichkeit befasst. Man 
darf auch unterstreichen, dass das für die Auslandschweizer 
eine wichtige Funktion ist. Wir haben heute etwa 95 000 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die stimm
berechtigt sind und die auf diese Art und Weise einbezogen 
werden sollen. 
Worum geht es in der Sache? Was muss man an die 
Adresse der SRG formulieren und den Bundesrat bitten, in 
die Vereinbarung mitzunehmen? Es soll eine ausreichende 
zielpublikumsspezifische Eigenproduktion ermöglicht wer
den - also nicht nur Konserven, nicht nur Übernahme von 
regional produzierten Programmen und nicht nur Über
nahme des Internetangebotes. Positiv ausgedrückt: eine 
mehrsprachige Produktion von konkurrenzfähiger Qualität. 
Das soll erreicht werden, und das kann auch eine Abgeltung 
von mehr als 50 Prozent rechtfertigen. Das wollte die Kom
mission ausdrücken, Damit ist sie dem Anliegen von Merrn 
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Briner gerecht geworden. Ich meine, das sei im Text der 
Kommission inbegriffen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Lombardi Filippo (C, TI): Notre commission a certainement 
deja ameliore de fa~on remarquable le texte issu des delibe
rations du Conseil national, je crois que Monsieur Pfisterer 
I'a deja dit. Donc, on pourrait vivre avec le texte de la com- . 
mission. 
Toutefois, je soutiens la proposition Briner, car je trouve 
qu'elle apporte un certain avantage. Elle apporte I'avantage 
de la previsibilite de ce qui sera a disposition, gräce a une 
convention negociee pour une duree de cinq ans. Par 
ailleurs, elle souligne le fait que la Confederation et la SSR 
participent au financement de cette offre speciale. 
Avec la defense des regions linguistiques et du pl!,Jrilin
guisme que nous avons evoquee tout a I'heure, cette offre 
represente un deuxieme element absolument incontourna
ble de la mission de la SSR. C'est bien la voix de la Suisse a 
I'etranger. Ce ne sont certainement pas des pr/ves, ce ne 
sont certainement pas des operateurs locaux ou regionaux 
qui vont assumer cette täche. C'est bien une täche de la 
SSR et c'est, a mon avis, une de ses raisons d'atre. Donc, iI 
est important que ce concept qui ne s'appelle plus SRI, mais 
bien SWissinfo, soit ancre de fa~on claire dans la loi. 
Par ailleurs, je considere que les coupes budgetaires dont a 
fait I'objet Swissinfo ces dernieres annees ont en fait deux 
raisons d'atre: d'une part, la Confederation veut faire des 
economies et veut des allegements financiers que nous 
avons malheureusement decides - j'y etais oppose -, et 
d'autre part, 11 y a aussi un probleme interne a la SSR 
mame. Je crois savoir qu'une pression constante a economi
ser dans ce domaine ex/ste et que, par ailleurs, la SSR ne 
fait pas usage de la meilleure fa~on possible de son centre 
Swissinfo qui devrait atre son centre de competence pour 
I'offre multimedia. 
Nous n'allons evidemment pas toucher une fois de plus a la 
liberte d'entreprise de la SSR, nous n'allons donc pas lui 
dire dans la loi ce qu'elle doit faire concernant son offre mul
timedia, son offre sur Internet, mais je crois que cette re
flexion devrait quand mame atre prise en consideration. 
J'espere que Monsieur le conseiller federal pourra nous dire 
quel est son sentiment quant a I'opportunite de faire de 
Swissinfo non seulement la voix de la Suisse, mais aussi un 
centre de competence et d'excellence pour la politique Inter
net de la SSR. 
Par ailleurs, je voudrais relever que la derniere phrase de la 
proposition Briner, que le rapporteur a deja contestee dans 
sa version allemande, est traduite de fa~on incorrecte. Dans 
la version fran~aise, on parle de garantir «Ie maintien de I'of
fre radiophonique suisse a I'etranger». 11 ne s'agit evidem
ment plus d'une offre radiophonique puisque nous parions 
d'une offre Internet; la .. Stimme der Schweiz» n'est donc 
pas une offre radiophonique. 
Alors, Monsieur le president, je ne sais pas s'lI est possible 
de proposer un amendement a la proposition Briner, qui 
consisterait a biffer simplement la derniere phrase, tant dans 
la version allemande que dans la version fran~aise, et de 
soutenir la proposition Briner avec le mot .. Swissinfo» au lieu 
de «SRI-Versorgungskonzept». 

Leuenberger Ernst (S, SO): Eine kurze Grundsatzbemer
kung vorweg: In jedem europäischen Land, das zu Recht und 
aus Notwendigkeitsgründen solche Auslandsender unter
hält - das ist jeweils ein Auftrag des Staates an einen Medi
enveranstalter -, zahlt das auch der Staat, denn wer Aufträge 
erteilt, zahlt auch. Bis vor wenigen Jahren war es auch in der 
Schweiz so, dass der Bund das voll bezahlt hat. Dann kam ir
gendwann einmal eine Sparübung - das gibt es halt leider -, 
dann ist man auf 50 Prozent zurückgegangen und hat ge
sagt, dass man die übrigen 50 Prozent der SRG überbinde. 
Den inländischen Gebührenzahlern überbindet man also die 
Finanzierung der Information - Herr Briner hat es ausgespro
chen - für die Schweizer, die im Ausland leben. 
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Das ist eine notwendige, wichtige Geschichte, aber finanz
technisch nicht ganz sauber. Wenn der Staat einen Auftrag 
erteilt, soll er auch bezahlen. Beim Entlastungsprogramm 
2003 hat man noch einmal an diesen 50 Prozent herumge
säbelt und gesagt, das sei eine Aufgabe, die die SRG aus 
Gebührenmitteln finanzieren müsse. Ich habe Sie, auch im 
Hinblick auf spätere Geldverteilungsübungen, einfach daran 
erinnern wollen: Wir überbinden hier der SRG eine Aufgabe. 
Sie nimmt sie offenbar auch dankbar entgegen, in welcher 
Form, wird sich gleich weisen. Aber es ist wichtig, dass Sie 
beginnen, in Ihren Rechnungen darzustellen, welche Aufla
gen wir machen, und dass Sie das dann bei Artikel 50 in 
Rechnung stellen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht hier politisch um 
die Frage der sogenannten fünften Schweiz, das heisst ei
nerseits um das Verhältnis der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer zur Schweiz, andererseits natürlich auch 
ein Stück weit um die kulturelle Präsenz der Schweiz im 
Ausland via die Medien. Es ist richtig, dass diese Aufgabe 
bis vor kurzem vollumfänglich durch den Bund bezahlt 
wurde. Dann kamen SparObungen, die aber in dieser Frage 
nicht einzig und allein mit den vielen Sparprogrammen be
gründet wurden. Man hat dort auch angesetzt mit der Be
grOndung, dass die bisherigen Strukturen eigentlich überholt 
seien und dass man vermehrt auf neue Technologien setzen 
wolle. Man glaubte also nicht mehr so ganz daran, dass die. 
Kurzwellensender jetzt das einzige und alleinige Mittel seien, 
um beispielsweise einen syrischen Dattelpflücker, der auf ei
ner Palme unseren Kurzwellensender hört, mit dem Gedan
kengut des Föderalismus und der Demokratie anzustecken. 
Man glaubte, es gebe andere Mittel, und deswegen würde 
ich zur Formulierung von Herrn Briner sagen, dass nicht ein 
Abbau, sondern ein Umbau im Gange ist. 
Heute können Sie immerhin die Radioprogramme in ganz 
Europa via Satellit empfangen, und Auslandschweizer kön
nen auch unsere Fernsehprogramme in ganz Europa via Sa
tellit empfangen. Das scheint mir etwas ganz Wichtiges, das 
viele Leute nicht wissen. Ich finde auch, dass da unsere 
Konsulate vielleicht Gebrauchsanleitungen abgeben sollten, 
weil die Auslandschweizer zu diesem Zweck ein Apparätlein 
kaufen müssen. Aber dann haben sie nicht einfach einen 
Gettosender, sondern sie können voll an Sendungen von 
SF1, SF2 oder Radio DRS partizipieren, und das ist ein we
sentlicher Vorteil. Es schiene mir viel wichtiger, auf dieser 
Schiene weiterzufahren und das zu propagieren; das ist für 
die kulturelle Anbindung an das Heimatland das idealere 
Mittel. 
Kommt dazu, dass man die Sendungen von TSR in der gan
zen Welt auf TV5 sehen kann. Sie kennen das sicher: Wenn 
Sie einsam und traurig in einem Hotel sind, können Sie die
sen Sender einstellen - und schon kommt mit TV5 ein Stück 
Heimat zu Ihnen, das Sie wieder zufriedener stimmt. Bei 
3Sat ist das in etwas geringerem Ausmass der Fall, aber im
merhin auch in den deutschsprachigen Gebieten. Schliess
lich kommt das Internetangebot (www.swissinfo.org), über 
welches Sie einen umfassenden Zugang zu den Hinter
grundinformationen in unserem Land haben. Von daher 
meine ich, wir sollten auf diesen Umbau setzen und nicht 
allzu nostalgisch nur von einem Abbau sprechen, der im Mo
ment im Gange sei. 
Es wurde gesagt, der Antrag Briner decke sich inhaltlich mit 
dem Antrag der Kommission. Er ist einfach detaillierter und 
nimmt auch die Details auf, die heute schon in der Konzes
sion stehen. Die Frage ist einfach, ob das auf Gesetzes
ebene in dieser starren Form kodifiziert werden soll. Aber ich 
überlasse es Ihnen, darOber zu entscheiden. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Lombardi hat uns 
einen Antrag angekündigt. Ich darf bei dieser Gelegenheit 
Artikel 38 Absatz 1 unseres Ratsreglementes in Erinnerung 
rufen: ceEin Antrag ist der Präsidentin oder dem Präsidenten 
schriftlich und in der Regel vor der Beratung des betreffen
den Beratungsgegenstandes einzureichen.» Ich möchte 

diese Bestimmung auch hier beachten, um den Unterschied 
zwischen Kommissions- und Ratsberatung zu dokumentie
ren. Der Antrag wird jetzt formuliert und danach verteilt. Wir 
führen die Abstimmung erst durch, wenn er vorliegt. 

Verschoben - Renvoye 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die SRG informiert das Departement über Aufnahme oder 
Einstellung nicht konzessionierter Aktivitäten, wenn der Ge
schäftsumfang dieser Aktivitäten eine vom Bundesrat festge
legte Grösse übersteigt. 
Abs.2 
Falls eine solche Tätigkeit .... 

Antrag BOttiker 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32 
Proposition de la commission 
AI. 1 . 
La SSR renseigne le departement sur le debut et la fin des 
activites non prevues dans la concession lorsque le volume 
d'affaires de ces activites depasse un montant defini par le 
Conseil federal. 
AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil national 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 

Proposition Büttiker 
AI. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Es geht bei Arti
kel 32 um nicht konzessionierte Tätigkeiten, welche von der 
SRG ausgeführt werden. Die SRG ist ein Grossunterneh· 
men, und sie soll sich auch unternehmerisch verhalten. Das 
heisst, sie soll sich auch diversifizieren können. Damit sind 
Ihr nicht konzessionierte Tätigkeiten nicht zu verbieten. Aber 
wenn sie solches unternimmt, soll sie das melden. Bis da 
sind die Kommission und der Nationalrat gleicher Meinung: 
Beide Fassungen enthalten die Meldepflicht. 
Aber der Nationalrat will, dass Meldung gemacht wird, wenn 
die nicht konzessionierte Tätigkeit die Stellung und die Auf
gabe anderer schweizerischer Medienunternehmen beein
trächtigen könnte. Es liegt also an der SRG, zu prOfen, ob 
die nicht konzessionierte Tätigkeit eine andere Unterneh
mung entsprechend beeinträchtigen könnte. Das ist wohl 
nicht die richtige Art, das der SRG zu überlassen. -
Die Kommission hat eine andere Lösung. Sie sagt, die SRG 
hat die nicht konzessionierte Aktivität zu melden, wenn der 
Geschäftsgang dieser Aktivität eine vom Bundesrat festge
legte Grässe Übersteigt. Hier legt der Bundesrat in der Ver
ordnung die Regeln fest, und die SRG muss diese einhalten. 
Aus diesem Grunde beantragen wir Ihnen, der Fassung der 
Kommission zuzustimmen, weil diese die SRG einbindet, ihr 
vorschreibt, wann sie eine Aktivität zu melden hat. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich muss Ihnen sagen, dass wir den 
Antrag, der Ihnen vorliegt, auch in der Kommission behan
delt haben. Aber ich bin schuld daran, dass er schlussend
lich nicht auf der Fahne gelandet ist. Ich glaube, der Antrag 
ist in der Kommission mit 5 zu 4 Stimmen, wenn ich im Pro
tokoll richtig nachgelesen habe, abgelehnt worden. Ich 
möchte mich dafür entschuldigen, dass der Antrag nicht auf 
der Fahne ist. 
Ich möchte im Kern, wenn ich das richtig sehe, zu National
rat und Bundesrat zurOckkehren. Warum? Es geht bei Artl
kel32 um nicht konzessionierte Tätigkeiten, es geht also ge
rade nicht um die Veranstaltung von Radio- oder Fernseh
programmen. Es geht auch nicht um das sogenannte ceübri-
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ge publizistische Angebot» der SRG im Sinne von Artikel 27 
Absatz 3. In Artikel 32 geht es um den Sachverhalt, wie die 
SRG ausserhalb ihrer Programme rein privatrechtlich tätig 
wird. Ich möchte Ihnen drei Beispiele geben: indem sie ers
tens Auftragsfilme für Dritte macht, zum Beispiel Werbefilme 
für Firmen, indem sie zweitens ein Internetportal lanciert, 
das haben Sie ja in der Presse ausführlich diskutiert erhal
ten, und indem sie drittens Printmedien herausgibt. Selbst 
wenn die SRG solche Tätigkeiten nicht direkt mit Gebühren 
quersubventioniert, kann sie bei diesen Aktivitäten ihr Know
how und ihre Infrastruktur gegen die Konkurrenz in die 
Waagschale werfen. Know-how und Infrastruktur konnten 
aber über die Jahre nur dank der Gebührenunterstützung 
aufgebaut werden. Es fliessen also zumindest immer mittel
bar Gebühren in solche Aktivitäten ein. 
Wenn nun die SRG mit ihren Möglichkeiten in den Markt ein
tritt, kann das für andere, private Unternehmen - vor allem 
in der Medienbranche - eine wesentliche Beeinträchtigung 
des Entfaltungsspielraums bedeuten. Artikel 32 Absatz 2 
gibt nun dem Departement die Möglichkeit, unter bestimm
ten Voraussetzungen zum Schutz anderer Medien zu inter
venieren. Dieser Lösung hat die Kommission bei Artikel 32 
Absatz 2 zugestimmt. 
Das Problem von Absatz 1 ist nun, dass die Kommission ge
genüber dem Bundesrat und dem Nationalrat eine wichtige 
Anderung vorgenommen hat. Das muss man sehen. Wäh
rend der Bundesrat und der Nationalrat die Bestimmung auf 
die SRG selbst "und von ihr beherrschte Unternehmen» an
wenden wollen, ist in der Fassung der Kommission nur noch 
von der SRG die Rede. Hier liegt ein wesentlicher Mangel. 
Gerade Tätigkeiten in Nachbarmärkten, also Print, Internet, 
Film, werden oft in Tochterunternehmen ausgelagert. Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel: So hat zum Beispiel SF DRS die 
ganze Studiotechnik in die Aktiengesellschaft TPC ausgela
gert. Ist Artikel 32 nicht auf Tochterunternehmen der SRG 
anwendbar, wie das die Fassung der Kommission vorsieht, 
läuft die Bestimmung absolut ins Leere. Ob das legitime 
Schutzanliegen durchgesetzt werden kann, wäre dann aus
schliesslich davon abhängig, ob die SRG eine Tätigkeit in 
ein Tochterunternehmen auslagert oder nicht. 
Fazit: Artikel 32 Absatz 1 ist eine wichtige Bestimmung in 
diesem Gesetz. Sie will die SRG nicht schwächen; darum 
geht es nicht, im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass die 
SRG im Radio- und Fernsehbereich stark und gegenüber 
ihren ausländischen Konkurrenten wettbewerbsfähig sein 
muss. Diese Bestimmung will aber verhindern, dass diese 
Stärke bei Radio und Fernsehen in Nachharmärkten wie In
ternet, Print, Film usw. zum Nachteil privater Unternehmen 
der Schweizer Medienbranche zu unerwünschten Kollate
ralschäden führt. Wirksam ist die Vorschrift aber nur, wenn 
sie auch gegenüber Tochterunternehmen der SRG gilt. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag und eigentlich im Kern 
auch dem Nationalrat und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Ich bitte Sie, mal die Formu
lierung zu lesen, die Herr Büttiker jetzt wiederaufnehmen 
will. Da steht doch: Die SRG muss Tätigkeiten, die die Auf
gabe anderer schweizerischer Medienunternehmen beein
trächtigen "könnten», dem Bundesamt vorgängig melden. 
Das heisst, bei all dem, was die SRG tut, muss sie sich über
legen: Könnte das die Aufgabe von jemand anderem beein
trächtigen? Ich sage ja immer, man greife 'hier sehr in die 
Freiheit der SRG ein. Dieser Antrag scheint mir doch etwas 
übertrieben. Da muss sich die SRG bei jeder Aktion überle
gen: Könnte das jemand anders stören? Deshalb ist der An
trag der Kommission besser, weil es dort zumindest auf eine 
wesentliche finanzielle Aktivität beschränkt ist. Wenn Sie 
sich überlegen, wie viele kleine Dinge geschehen, wenn ir
gendwo eine Veranstaltung gesponsert wird: Das könnte ja 
ein anderes Medienunternehmen stören. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, der Kommission zu folgen. 
Ich möchte hier auch erklären, dass die Meinung selbstver
ständlich die ist, dass mit "SRG» die SRG als Holding ge
meint i~t !,lng dass damit auch die beherrschten Tochter-
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unternehmen gemeint sind - wenn das die Befürchtung von 
Herrn Büttiker ist. Das könnte man, da wir ja eine Differenz 
schaffen, bei der Fassung des Nationalrates noch einfügen, 
damit klar ist, dass die SRG eine solche Tätigkeit nicht aus
lagern und damit verhindern kann, dass sie der durch den 
Bundesrat festgelegten Grösse unterstellt ist. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Darf ich Ihre Aufmerksamkeit 
für einen kurzen Augenblick auf Absatz 2 lenken? Dort lesen 
Sie nämlich: ceFalis die Tätigkeit die Erfüllung des Pro
grammauftrages beeinträchtigt oder den Entfaltungsspiel
raum anderer Medienunternehmen erheblich beschränkt, 
kann das Departement Auflagen .... machen.» Also genau 
das, was sich Herr Büttiker mit seinem Einzelantrag in Ab
satz 1 wünscht, ist in Absatz 2 als Instrumentarium für die 
Aufsichtsbehörde voll vorhanden. Indessen hat Absatz 1 in 
der Kommissionsformulierung den unbestreitbaren Vorteil, 
dass er ein ganz klares Kriterium enthält für Geschäftstätig
keiten, die zu melden sind, nämlich jene Geschäftstätigkei
ten, die ein gewisses Volumen überschreiten, wobei dieses 
Volumen vom Bundesrat festgesetzt wird. 
Ich bitte Sie also dringend, dem Kommissionskonzept zuzu
stimmen; es ist zweckmässiger und effizienter als die Kombi
nation mit dem Antrag Büttiker. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Unterschied zwischen 
dem Antrag Büttiker und dem Antrag der Kommission ist, 
dass einerseits die Tochtergesellschaften erfasst werden 
und dass andererseits das Kriterium der Meldepflicht etwas 
anders formuliert wird. 
Dass die Tochtergesellschaften erfasst werden, scheint uns 
wichtig zu sein. Deswegen beantrage ich Ihnen, bei der Lö
sung des Bundesrates, also bei der Lösung Büttiker, zu blei
ben. 
Herr Fünfschilling hat jetzt gesagt, selbstverständlich sei die 
Holding gemeint. Gut, ich nehme das zur Kenntnis; dann 
könnte man umgekehrt aber sagen, dass man nicht gegen 
den Antrag Büttiker sein muss. Es könnte z. B. die Werbe
firma Publisuisse oder die Produktionsfirma TPC, mächtige 
Tochtergesellschaften der SRG, Aktivitäten entfalten, die an
dere Medienunternehmen beeinträchtigen. Von daher ist mir 
wichtig, ungeachtet der Formulierung, dass die Tochterge
sellschaften inbegriffen sind. 
Ein anderer Unterschied zum Antrag Büttiker ist das Krite
rium der Meldepflicht. Gemeldet werden müssen jene Tätig
keiten, welche andere schweizerische Medienunternehmen 
beeinträchtigen können. Das scheint mir ein sinnvolles, 
fassbares Kriterium zu sein. Das Kriterium der Kommission 
liegt in einer gewissen "Grösse»; aber diese gewisse 
"Grösse» der Gesellschaft ist nicht ausschlaggebend dafür, 
ob ein anderes Medium beeinträchtigt wird oder nicht. 
Ich finde, der Antrag Büttiker greife besser. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Büttiker .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 16 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Publikumsfor
schung wird nicht aus dem Gesetz gestrichen. Sie wird neu 
in den Artikeln 85a bis 85d geregelt. Darüber werden wir 
also noch beraten. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 31 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir bereinigen noch Ar
tikel 31. Beim nun schriftlich vorliegenden Antrag Lombardi 
handelt es sich um eine Modifikation des Antrages Briner. 

Briner Peter (RL, SH): Ich schliesse mich dem Antrag Lom
bardi an und ziehe meinen Antrag zurück. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Briner zieht seinen 
Antrag zugunsten des Antrages Lombardi zurück. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 23 Stimmen 
Für den Antrag Lombardi .... 11 Stimmen 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

g. sie nach aktien rechtlichen Prinzipien geleitet, überwacht 
und kontrolliert werden kann. 
Abs. 1bis-1quater, 2 
Streichen 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Abs. 1 Bst. e 
e. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 35 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

g. la SSR s'organise de maniere a pouvoir ätre dirigee, sur
veiffee et contralee selon les principes de la societe ano
nyme. 
AI. 1 bis-1 quater, 2 
Biffer 
AI. 3 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 1 let. e 
e. Adh9rer au prejet du Conseil federal 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Gestatten Sie eine 
generelle Vorbemerkung zu den nächsten drei Artikeln. 
Warum darf und soll die öffentliche Hand in Bezug auf die 
Organisation und Finanzierung der SRG mitreden? Sie soll 
mit der nötigen Zurückhaltung, also moderat, mitreden, aber 
sie soll mitreden können, weil erstens die SRG rund eine 
Milliarde Franken öffentliche Gelder aus der Bundeskasse 
erhält. Auch wenn es von den empfangenden Personen be
zahlt wird, f1iesst das Geld in die Bundeskasse wie alle an
deren Subventionsgelder auch. Das zahlt immer irgendwann 
der Bürger. Es ist also öffentliches Geld, und von diesen 
Empfangsgebühren, die von der Billag AG im Auftrag des 
Bundes eingezogen werden, geht der Löwenanteil an die 
SRG. Zweitens soll die öffentliche Hand aber auch mitreden 
können, weil die SRG eine Service-public-Funktion erfüllt. 
Und wenn die SRG eine Service-public-Funktion erfüllt, 
dann muss der Bund mitreden können, 
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Der Nationalrat hat Änderungen bei den Artikeln 35 und 36 
vorgenommen. Wenn Sie das Amtliche Bulletin nachlesen, 
sehen Sie dort, dass der Nationalrat den Ständerat ersucht, 
diese Artikel konzeptionell nochmals zu überprüfen. Ihre 
Kommission hat dies getan und schlägt Ihnen neu drei Arti
kel vor. Artikel 35 beinhaltet die Grundsätze der SRG-Orga
nisation, Artikel 35a befasst sich mit den Organen und 
Artikel 36 mit dem Verwaltungsrat. Die Kommission hat 
diese Neukonzeption mit 9 zu 1 Stimmen gutgeheissen. Das 
die Vorbemerkung zu den drei Artikeln. 

Reimann Maximilian (V, AG): Ich möchte bei Absatz 1 Lite
ra 9 einen Hinweis anbringen, weil das materiell der richtige 
Ort ist. Ich weise darauf hin, dass meinerseits noch ein An
trag hängig ist, der diesen Artikel hier betrifft, und zwar geht 
es mir um die Rechtsform der SRG. Ich werde den Antrag 
dann aber erst bei den Übergangsbestimmungen in Arti
kel 170 einbringen. Es braucht für den Reifeprozess meines 
Anliegens nämlich noch einige Jahre der Reflexion und al
lenfalls der Begutachtung durch neutrale, unabhängige Dritte. 
Heute ist nämlich die SRG weiterhin in der Rechtsform eines 
Vereins nach ZGB konzipiert. Sie ist also ein Verein, wie wir 
in der Schweiz Hunderte und Tausende davon haben. Ein 
Unternehmen aber mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliar
den Franken und Gebühreneinnahmen von rund 1,1 Milliar
den, mit kommerziellen Tochtergesellschaften, die als Ak
tiengesellschaften konzipiert sind und im Wettbewerb ste
hen, diese komplex strukturierte Unternehmung kommt im
mer noch im Gewande eines Vereins daher. Dabei kennen 
wir doch im Obligationenrecht verschiedenste Formen der 
handelsrechtlichen Gefässe. Ich meine, die Zeit sei reif, die
sen Zustand von gestern nun endlich zumindest einer Prü
fung zu unterziehen. 
Die SRG wird Ihnen nun sagen, das gehe nicht. Sie will aber 
nicht, dass es geht! Sie möchte am Verein festhalten, um da
mit grösstmögliche Macht und Freiheit für einige wenige 
Spitzen leute zu behalten. 
Ein Schritt in die richtige Richtung wird nun in Absatz 1 bis 
gemäss Nationalrat gemacht, nämlich mit der Vorschrift, die 
SRG müsse zumindest nach aktienrechtlichen Prinzipien 
geleitet, überwacht und kontrolliert werden. Das wird aber zu 
einem unverständlichen Zwitterding führen, nämlich zur Füh
rung eines Vereins gemäss ZGB nach aktienrechtlichen 
Prinzipien des Obligationenrechtes. Wollen wir solche Zwit
ter auf ewige Zeiten in Stein meisseln? Ich meine nein. Wir 
sollten uns und insbesondere der SRG die nötige Zeit ge
ben, damit sie sich gesellschaftsrechtlich modernisieren 
kann. Deshalb_ mein diesbezüglicher Antrag, der formaljuris
tisch zu den Ubergangsbestimmungen gehört. Dort werde 
ich dann mit dem konkreten FormUlierungsantrag darauf zu
rückkommen. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Nur kurz zu Ab
satz 1 Buchstabe e: Dass die arbeitsrechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden, ist eine Selbstverständlichkeit. Die 
Kommission ist darum in der Mehrheit der Meinung, dass 
Buchstabe e zu streichen sei. Wir haben schon bei verschie
denen Übungen die gleiche Diskussion geführt. Es ist keine 
Neuerung, wenn das hineinkommt. Die Kommission ist 
darum der Meinung, es sei nicht aufzunehmen. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Comme I'a dit le rapporteur, iI y 
ades choses qui sont tellement evidentes que I'on n'a par
fois pas besoin de les dire, La position de la minorite est 
que, dans le domaine du droit du travaif, les evidences ga
gnent a etre precisees et inscrites clairement dans les textes 
legislatifs. " nous paraTt important que la formulation du 
Conseil federal soit adopte, notamment en raison du poids 
important que represente la SSR dans le paysage mediati
que et eta nt donne le fait qu'elle servira aussi, quant Ei elle, 
de reference Ei I'ensemble de ia profession. 
Nous vous prions donc d'adopter la formulation du Conseil 
federaL 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat unterstützt 
die Minderheit, einfach weil er der Meinung ist, Qualität im 
Journalismus könne auch durch gute Arbeitsbedingungen 
hergestellt werden - nicht nur dadurch, aber gerade die 
SRG, das Flaggschiff in Sachen Journalismus, sollte hier 
auch dazu verpflichtet werden, mit gutem Beispiel voranzu
gehen, und sie sollte branchenübliche Arbeitsbedingungen 
garantieren. Das ist immerhin ein Element dieses Antrages, 
das auch zu erwähnen ist. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In Buchstabe g 
wird Absatz 1 bis übernommen, wie ihn der Nationalrat for
muliert hat. 
Im Sinne einer Antwort auf die vorgängige Intervention von 
Kollege Reimann: Sie finden nirgends im Gesetz die Forde
rung, dass die SRG ein Verein sein muss. Es wird der SRG 
überlassen, ob sie ihre Rechtsform behalten will oder weI
che Rechtsform sie allenfalls irgendwann für sich festlegen 
will. Wir verlangen einfach, dass von der SRG für die Lei
tung, die Überwachung und die Kontrolle die aktIenrechtli
chen Prinzipien angewendet werden: Das ist also keine 
Übernahme des Obligationenrechtes, sondern die SRG hat 
sich nach den erwähnten Grundsätzen zu organisieren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit .... Minderheit 

Art. 358 
Antrag der Kommission 
Titel 
Organe 
Abs.1 
Notwendige Organe sind die Generalversammlung, der Ver
waltungsrat, die Revisionsstelle und die Geschäftsleitung. 
Abs.2 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für 
die statutarische Regelung der Rechte, Pflichten und Verant
wortlichkeiten der SRG-Organe die Bestimmungen des Akti
enrechtes sinngemäss. 

Art. 358 
Proposition de la commission 
Titre 
Organes constitutifs 
AI. 1 
Les organes constitutifs sont I'assemblee generale, le con
seil d'administration, I'organe de revision et la direction. 
AI. 2 
Sauf disposition contraire de la presente loi, les droits, obli
gations et responsabilites des organes de la SSR tels qu'i1s 
sont regis par les statuts 50nt 50umis par analogie au droit 
des societes anonymes. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Artikel35a Ab
satz 2: «Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, geI
ten für die statutarische Regelung der Rechte, Pflichten und 
Verantwortlichkeiten der SRG-Organe die Bestimmungen 
des Aktienrechtes sinngemäss.» Im Unterschied zu dieser 
Formulierung hat der Nationalrat für die SRG-Organe festge
legt, dass das Aktienrecht anwendbar ist. Das scheint uns 
die falsche Lösung zu sein, denn die SRG ist keine AG - we
nigstens im Moment nicht. 
Die Kommission beantragt Ihnen eine andere Lösung. Un
sere Fassung gibt der SRG eine Richtlinie, wie sie ihre Sta
tuten inhaltlich festlegen soll - ob dies Vereinsstatuten, 
Genossenschaftsstatuten oder Aktiengesellschaftsstatuten 
sind, das ist die Sache der SRG. Wir geben ihr aber die 
Richtlinie mit, wie sie ihre Statuten inhaltlich festlegen soll. 
Da spielen eben diese aktienrechtlichen Prinzipien eine 
Rolle. Die Prüfung erfolgt durch den Bundesrat, dem die Sta
tuten zur Genehmigung einzureichen sind. Das betrifft dann 
wieder Artikel 35 Absatz 3, der das beinhaltet. 

Angenommen = AdoptB 
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Art. 36 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verwaltungsrat 
Abs.1 
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Der Bundesrat kann bis zu einem Viertel der Mitglieder des 
Verwaltungsrates bestimmen. 
Abs.2 
Der Verwaltungsrat erteilt in laufenden Programmangele
genheiten keine Einzelweisungen. 
Abs.3 
Die Mitglieder dürfen neben ihrer Tätigkeit als Verwaltungs
rat in keinem Angestelltenverhältnis zur SRG oder zu den 
von ihr beherrschten Unternehmen stehen. Sie sind nicht 
weisungsgebunden. 
(Rest des Artikels streichen) 

Art. 36 
Proposition de la commission 
Titre 
Conseil d'administration 
AI. 1 
Le Conseil federal peut designer jusqu'a un quart des mem
bres du conseil d'administration. 
AI. 2 
Le conseil d'administration ne donne pas de directives dans 
le cadre des affaires courantes relatives aux programmes. 
AI. 3 
Les membres ne peuvent pas, a cöte de leur activite en tant 
que membres du conseil d'administration, ätre employes par 
la SSR ou une des entreprises qu'elle contröle. IIs ne so nt 
soumis a aucune directive. 
(Biffer le reste de I'article) 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Das vorgängig ge
wählte Konzept hat zur Konsequenz, dass in Artikel 36 nur 
medienspezifische Regelungen aufgenommen werden und 
nicht all die Deklarationen, welche in der nationalrätlichen 
Fassung festgehalten sind. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1bis 
Die SRG verwendet den ihr zugewiesenen Gebührenanteil 
ausschliesslich zur Deckung des Aufwandes, der sich aus 
der Veranstaltung der Radio- und Fernsehprogramme und 
des übrigen publizistischen Angebotes (Art. 27 Abs. 3 Bst. b) 
ergibt. 
Abs.2,3 
Streichen 
Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Bieri, Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
Abs.1 
Die SRG führt ihren Finanzhaushalt .... Sie verhält sich wirt
schaftlich, verwendet ihre Mittel bestimmungsgemäss und 
sorgt für .... 
Abs.5 
Der Bundesrat sorgt dafür, dass in der SRG für die Mitglie
dor der leitenden Organe .... 



02.093 Conseil des Etats 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.4 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans) 
Abs.5 
Streichen 

Art. 38 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 1bis 
La SSR utilise exclusivement sa quote-part pour couvrir les 
depenses liees a la diffusion de programmes de radio et 
de television et d'autres off res journalistiques (art. 27 al. 3 
let. b). 
AI. 2, 3 
Biffer 
AI. 4, 5 
Adh6rer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Bieri, Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
AI. 1 
La SSR regle sa gestion financiere .... Elle respecte le 
critere de la rentabilite, utilise ses ressources conformement 
aux prescriptions et veille .... 
AI. 5 
.... aux membres des organes dirigeants de la SSR, a ses 
cadres directeurs .... 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 4 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans) 
AI. 5 
Biffer 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich möchte zu
nächst zu den Artikeln 38, 39 und 39a eine Gesamtbemer
kung machen: Für die Finanzierung der SRG gemäss den 
Artikeln 37 bis 39 bzw. 39a bestehen zwei Konzepte. Die 
Minderheit will in den Artikeln 37 bis 39 nur Regeln für die 
SRG aufstellen. Die Minderheit will dann die Regeln für die 
von der SRG beherrschten Unternehmen in einem neuen 
Artikel 39a zusammenfassen. Umgekehrt will die Mehrheit 
die SRG und die von ihr beherrschten Unternehmen bei die
ser Regelung nicht auseinander reissen. Darum finden Sie 
in den Artikeln 37 bis 39 sechsmal die Formulierung «die 
SRG und die von ihr beherrschten Unternehmen". 
Wir empfehlen Ihnen als Verfahren, dass wir mit dem Ent
scheid über Artikel 39a, über den wir am Schluss entschei
den wollen, dann automatisch wiederum mitentscheiden, 
dass diese sechs Formulierungen vorne einfach herausge
nommen werden, wenn wir ihn annehmen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Hier geht es um das Konzept, 
dass - ich möchte es einmal so formulieren - die SRG wie 
die SBB oder wie die Post behandelt werden möchte, dass 
man einfach sagen kann, dass ein Verwaltungsrat da ist. 
Dieser Verwaltungsrat hat die Verantwortung, und er hat 
dann auch die Kompetenzen, etwas über die ganze Holding 
auszudehnen. 
Das Konzept des Bundesrates geht doch darauf hinaus, 
dass hier überall und auf allen Ebenen immer wieder das 
Bundesamt oder das Departement eingreift. Das steckt auch 
als Gedanke dahinter. Es ist für viele Leute unverständlich, 
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warum ehemalige Bundesbetriebe die Freiheit bekommen, 
wie sie sie haben. Bei den SBB oder bei der Post beispiels
weise greift das Bundesamt nicht auf die Tochtergesellschaf
ten zu. Bei der SRG findet aber eine viel stärkere Ein
bindung statt. Die Minderheit kämpft hier grundsätzlich für 
mehr unternehmerische Freiheit, ein Wort, das ich bei die
sen Artikeln zum x-ten Mal gebrauche. 

Lauri Hans (V, BE): Ich erlaube .mir eine Frage an den Kom
missionssprecher und dann eine Bemerkung. 
Die Frage betrifft Artikel 38 Absatz 1 bis: So, wie ich die 
Fahne verstehe, ist es ein Text der Mehrheit. Und deshalb 
die Frage, ob es nicht heissen sollte: «Die SRG und die von 
ihr beherrschten Unternehmen verwenden .... " und nicht 
nur: «Die SRG verwendet ...... Sonst sind mir Ihre Vorbemer
kungen nicht ganz plausibel, aber vielleicht bin ich hier auf 
der falschen Fährte. Ich bitte, das zu beantworten. Das wäre 
eine Korrektur, die im Nationalrat allenfalls noch gemacht 
werden könnte. 
Und noch eine Bemerkung: Ich bin der Kommission sehr 
dankbar für die Einfügung von Artikel 38 Absatz 1 bis und -
weiter hinten - von Artikel 39 Absatz 1 bis über die getrenn
ten Rechnungen. Vielleicht tönen diese neuen Absätze et
was technisch, sie haben jedoch einen grossen politischen 
Gehalt. Es geht hier um das Verbot der Quersubventionie
rung. Das Verbot in dieser Deutlichkeit scheint mir von gros
ser Bedeutung zu sein, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
verhindern. Nun wissen wir alle, dass es in der Praxis in ei
nem Grossbetrieb sehr schwierig sein kann, Quersubventio
nie rungen wirkungsvoll und konsequent aufzuspüren und zu 
verhindern. Auch kann es für die interne und die externe Re
vision aus verschiedenen Gründen, die wir auch aus der 
Praxis kennen, schwierig sein, Quersubventionierungen 
wirklich zu erfassen und abzustellen. 
Deshalb, Herr Bundesrat, bin ich sehr dankbar, dass Sie vor 
ein paar Wochen der Finanzkontrolle - wenn es bereits nach 
neuem Recht geschehen wäre: gestützt auf Artikel 39 Ab
satz 5 - den Auftrag erteilt haben, das wirtschaftliche Geba
ren der SRG generell zu untersuchen. In diesem allge
meinen Auftrag liegt eben meines Erachtens auch klar der 
Auftrag, die Quersubventionierungen, so sie vorhanden sind, 
aufzuspüren und aufzuzeigen. Dieser Auftrag, den Sie der 
Finanzkontrolle erteilt haben, scheint mir persönlich umso 
wichtiger, als das Parlament ja mit der Finanzdelegation im 
Bereich der SRG aus politischen Grunden direkt keine Ober
aufsicht ausüben kann, sondern auf das Gespräch mit Ihnen 
angewiesen ist. Ich persönlich bin überzeugt, dass dieser 
Auftrag auch unter dem Aspekt der Quersubventionierung 
im Sinne einer vertrauensbildenden Massnahme wichtig 
war. Und dafür möchte ich Ihnen danken. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir beraten Artikel 38 
absatzweise. 

Abs. 1-AI. 1 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Vielleicht kann ich 
die Frage von Herrn Kollege Lauri beantworten. Falls Sie 
meine Darlegungen zu diesen sechs Formulierungen nicht 
ganz verstanden haben, finden Sie links in Absatz 1 - das ist 
die Fassung der Mehrheit - den Begriff «die SRG und die 
von ihr beherrschten Unternehmen ... Rechts - in der Fas
sung der Minderheit - ist dann nur noch von "SRG" die 
Rede. Das findet sich dann wieder in Artikel 38 Absatz 5, in 
Artikel 39 Absatz 1, in Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe bund 
noch dreimal in Artikel 39 - jeweils bei der Fassung der Min
derheit Bieri. In diesem Sinne werden wir dann am Schluss 
bei Artikel 39 über das Konzept abstimmen. Wenn Sie Arti
kel 39 annehmen und die Tochtergesellschaften dort gere
gelt werden, dann werden diese sechs Formulierungen 
vorne gestrichen. Wenn wir Artikel 39 ablehnen, so bleibt es, 
wie es im ersten dieser Artikel vorgeschlagen ist. 
Zurück zu Artikel 38 Absatz 1 bis: Wie Kollege Lauri gesagt 
hat, ist das eine in den Augen der Kommi$siQn $ehr wichtige 
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Neuerung. Die SRG erhält Gebühren. Sie nimmt gebühren
unterstützte und nicht gebührenunterstützte Tätigkeiten vor. 
Mit Absatz 1 bis wird der SRG die Quersubventionierung zwi
schen diesen beiden Tätigkeiten untersagt, nämlich Emp
fangsgebührengelder für nicht gebührenunterstützte Tätig
keiten zu nutzen. Die Kommission hat diesem neuen Absatz 
und diesem neuen Grundsatz mit 9 zu 0 Stimmen zuge
stimmt. 
Herr Lauri, ich kann Ihnen keine sichere Antwort auf die 
Frage geben, warum in Absatz 1bis die beherrschten Gesell
schaften nicht enthalten sind. Meines Wissens ging die 
Kommission von der Meinung aus, dass nur die SRG gebüh
renunterstützte Tätigkeiten vornimmt und die Tochtergesell
schaften nicht. Wenn dem nicht so wäre, müsste diese 
Formulierung nochmals überprüft werden. Aber vielleicht 
kann der Bundesrat dann darüber Auskunft geben. 

Bieri Peter (C, ZG): Ich begründe Ihnen meinen Hauptan
trag, nämlich diesen zusätzlichen Artikel 39a. Wenn Sie die
sem Artikel zustimmen, hat das, wie es der Kommissions
präsident gesagt hat, entsprechende Konsequenzen auf die 
einzelnen Absätze in den Artikeln 38 und 39. Während im 
Konzept der Mehrheit jeweils «die SRG und die von ihr be
herrschten Unternehmen .. steht, schafft der Antrag der Min
derheit für alle Tochtergesellschaften Artikel 39a. Seine An
nahme würde dazu führen, dass in den vorangehenden 
Artikeln 38 und 39 der Bestandteil «und die von ihr be
herrschten Unternehmen .. wegfiele. In dem Sinne bezieht 
sich meine Begründung jetzt primär auf Artikel 39a, aber mit 
Konsequenzen für die Artikel 38 und 39. Nachdem ich jetzt 
aufgerufen bin, meinen Antrag zu begründen, möchte ich 
Sie bitten, in der Fahne primär Artikel 39a zu betrachten, 
weil dort die Hauptidee formuliert ist und in den Artikeln 38 
und 39 nur die Konsequenzen daraus enthalten sind. 
Der vorliegende Gesetzentwurf will die aktienrechtlich be
herrschten Tochtergesellschaften der SRG in zahlreichen 
Einzelbestimmungen vollständig der Kontrolle durch die 
Bundesverwaltung unterstellen. Der Nationalrat und auch 
unsere Kommission schlagen Ihnen bei den Artikeln 35 und 
35a vor, dass die SRG nach aktienrechtlichen Prinzipien ge
leitet, überwacht und kontrolliert wird. Dabei hat sie sich 
auch an die international anerkannten Richtlinien bezüglich 
Finanzaufsicht und Rechnungslegung zu halten. 
Wenn ich diesen Antrag stelle, so mache ich das nicht ein
fach deshalb, weil das eine andere Idee ist, sondern weil ich 
als damaliger Subkommissionspräsident der GPK eine In
spektion bezüglich der Finanzaufsicht der Bundesverwal
tung über die SRG geleitet habe. Dort sind wir zur Erkennt
nis gelangt, dass diese Finanzaufsicht den ge-setzlichen 
Vorgaben entspricht. Mit einigen Empfehlungen haben wir 
Dinge genannt, die unter anderem jetzt auch in diesem Ge
setz Eingang gefunden haben. Ich habe hier eine gewisse 
Kenntnis und ein gewisses Wissen und bin deshalb, so 
meine ich, auch berechtigt, diesen Antrag so zu stellen. 
Die SRG hat heute sechs Tochtergesellschaften mit Beteili
gungen von über 50 Prozent, dazu gehören unter anderem 
die Publisuisse SA, welche für die Fernsehwerbung zustän
dig ist, die Teletext AG und das TPC, welches die Fernseh
produktion durchführt. Die SRG führt heute eine Stamm
hausrechnung und eine konsqlidierte Konzernrechnung. 
Eine zusätzliche wirtschaftliche Uberprüfung der Tochterge
sellschaften ist deshalb nicht notwendig. Sie verursacht ei
nen hohen administrativen Aufwand, verringert die unterneh
merische Verantwortung der SRG und bindet im Grunde 
genommen die Bundesverwaltung unnötigerweise in die. 
unternehmerische Verantwortung der SRG ein. Es ergibt 
sich mit meinem Antrag eine Teilung der Verantwortung, 
man könnte bösartigerweise vielleicht auch sagen: eine teil
weise Abschiebung der Verantwortung auf die Bundesver
waltung. 
Mit meinem Minderheitsantrag möchte ich eine Teilung die
ser Verantwortung und Kontrolle in dem Sinne, dass ich der 
SRG und ihren Organen diese Verantwortung über die Toch
tergesellschaften überbinde. In Absatz 1 meines Antrages 
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wird festgelegt, dass der Verwaltungsrat der SRG die Ober
aufsicht über die Tochtergesellschaften hat. In Absatz 2 sa
gen wir, nach welchen Grundsätzen er diese wahrzunehmen 
hat. In Absatz 3 wiederum halten wir fest, dass sich diese 
Tochtergesellschaften an die Vorgaben des Aktienrechtes 
und der Börsenstandards zu halten haben. Letztlich legen 
wir in Absatz 4 fest, dass die Behörde die Wahrnehmung 
dieser Oberaufsicht durch den Verwaltungsrat überprüft und 
auch entsprechende Auskünfte verlangen kann. Mit diesem 
Vorgehen übertragen wir die Entscheidfindung, aber auch 
die Verantwortung dem Verwaltungs rat der SRG, sichern 
uns aber mit dem Überprüfungsrecht die Einsicht durch die 
Bundesbehörde. 
Es ist nun vonseiten der Verwaltung kritisiert worden, in Arti
kel 38 seien Bestimmungen, wie etwa die wirtschaftliche Be
triebsführung oder die bestimmungsgemässe Verwendung 
der Mittel, enthalten, die in Artikel 39a, bei den dort separat 
angesprochenen Bestimmungen über die' Tochtergesell
schaften, fehlen würden. Dem ist nun entgegenzuhalten, 
dass die Überprüfung der konsolidierten Konzernrechnung 
solche Elemente über qen ganzen Konzern hinweg garantie
ren muss. Was ich mit meinem Antrag möchte, ist eine Se
parierung von primärer Verantwortung für und Oberaufsicht 
über die Tochtergesellschaften, die beim Verwaltungs rat der 
SRG liegen müssen, und der Überprüfung dieser Verwal
tungsratstätigkeiten durch die Bundesbehörden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit, der in der Kommis
sion mit 5 zu 6 Stimmen immerhin nur knapp unterlegen ist, 
zuzustimmen und damit eine klare Hierarchie in der Verant
wortung vorzunehmen. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Ich darf versuchen, die Antwort 
auf die Frage von Herrn Lauri zu geben. Die Mehrheit ist da
von ausgegangen, dass selbstverständlich Gebührenemp
fänger nur die SRG sein kann und die Tochtergesellschaften 
nicht direkt Geld aus den Gebühren bekommen. Weiter geht 
es bei der Kontrolle um die Verwendung dieser öffentlichen 
Mittel. Das ist der Ansatz. Die Struktur ist eben eine ganz 
andere als bei der Swisscom. Hier geht es um einen Verein, 
der - zum Glückl - von Kräften ausserhalb der Bundesver
waltung getragen ist. Bei der Swisscom aber ist der Bund 
zum grossen Teil Eigner und kann als Eigner auch Einfluss 
nehmen. Das ist bei der SRG nicht der Fall. 
Im Übrigen ist es normal, dass der Verwaltungsrat innerhalb 
des Unternehmens kontrolliert. Dass es aber von aussen 
noch eine dritte Kontrolle gibt, ist auch klar, und die liegt in 
der Hand des Bundesrates. Das ist das Konzept der Mehr
heit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, in diesem 
ganzen Kapitel der Mehrheit zu folgen, auch dort, wo Sie 
gegenüber dem Bundesrat Ergänzungen vorgenommen 
haben; es sind Ergänzungen, die wir begrüssen. Der Bun
desrat hat Ihnen vorgeschlagen, dass bei Unternehmen, die 
von der SRG wirtschaftlich beherrscht werden, dieselben 
Grundsätze für die Verwendung der finanziellen Mittel gelten 
sollen wie bei der SRG selbst. Dem haben sich der National
rat und die Mehrheit Ihrer Kommission angeschlossen. 
Diese Lösung der Finanzaufsicht ist unseres Erachtens ein 
Minimum, um eine wirtschaftliche und zweckgemässe Ver
wendung der Empfangsgebühren zu garantieren. 
Die Aufsicht über die Einhaltung dieser Finanzpflichten ist in 
erster Linie Sache der jeweiligen Oberleitung des betreffen
den Unternehmens, das ist richtig. Bei der SRG ist das der 
SRG-Verwaltungsrat, beim TPC oder bei der Publisuisse ist 
es der Verwaltungsrat dieser Unternehmen. Diese VeliNal
tungsräte berichten jedes Jahr unserem Departement, wie 
ihr Unternehmen die Finanzverpflichtungen erfüllt hat. Unser 
Departement selbst kann Finanzprüfungen vor Ort nur in 
Ausnahmefällen, wenn die Berichterstattung der Oberleitung 
trotz Nachfragen ungenügend ist oder ein konkreter Ver
dacht auf eine Pflichtverletzung besteht, vornehmen; dabei 
kann das Departement auch die Eidgenössische Finanzkon
trolle beiziehen, wie wir das jetzt getan haben. 
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Die Minderheit möchte die Töchter von dieser Kontrolle aus
nehmen und hat das ja selbst begründet. Zusammengefasst 
gesagt würde aber mit dieser Regelung die Finanzaufsicht 
entscheidend geschwächt. Es besteht bei der SRG eine 
Tendenz zur Auslagerung von Aktivitäten aus dem Stamm
haus. Das ist sicher begründet, macht auch Sinn und soll der 
Effizienz dienen. So Ist die Fernsehproduktion in das TPC 
ausgelagert worden, die Werbeakquisition in die Publisuisse 
AG und die Vermarktung der Nutzungsdaten in die Publica 
Data AG. Es kann durchaus sein, dass die SRG weitere Be
reiche auslagert. Aber wenn nach Minderheitsantrag diese 
ausgelagerten Betriebe der Kontrolle nicht mehr unterstehen 
würden, könnten wir am Schluss nur noch den Generaldirek
tor, seine Sekretärin und seine Garage überprüfen, und das 
ist ja nicht der Sinn dieser ganzen Regelung. Die Gebühren
zahlenden haben einen Anspruch darauf, dass ihr Geld wirt
schaftlich und zweckmässig verwendet wird. 
Nun ist der Vergleich gemacht worden, die SRG möchte ja 
eigentlich nur dasselbe Recht wie Post, Ruag, SBB, 
Swisscom usw. Ich möchte immerhin erwähnen: Grad bei je
der Frage reklamiert die SRG diese Gleichbehandlung mit 
der Post und den SBB nicht, ganz im Gegenteil. Bei anderen 
Fragen sagt sie: Nein, wir sind völlig unabhängig. Und das 
ist die SRG auch, während die Post eine Anstalt ist, die zu 
100 Prozent dem Bund gehört. Auch die SBB sind eine Akti
engesellschaft, die zu 100 Prozent dem Bund gehört. Bei 
der Swisscom haben wir eine Mehrheit, da sind wir Mehr
heitsaktionäre. Dort können wir strategische Ziele vorgeben, 
und wir können die Organe wählen. Wir wählen den vollstän
digen Verwaltungsrat der SBB, den vollständigen Verwal
tungsrat der Post. Bei Swisscom sind wir Mehrheitsaktionär. 
Das ist unser Recht und unsere Pflicht. Bei der SRG Ist das 
nicht so. Da wählen wir einen Viertel. Wir haben da ein paar 
Vertrauensmänner; Herr Reimann pocht immer wieder dar
auf, dass er von uns gewählt wurde. Aber er bildet dort zu
sammen mit anderen nur eine Minderheit. 
Schliesslich unterliegen die Unternehmen Post, SBB usw. 
der direkten Finanzaufsicht durch die Eidgenössische Fi
nanzkontrolle nach dem Finanzkontrollgesetz, zumindest so
weit sie von der öffentlichen Hand finanziert werden .. Aber 
die SRG und ihre Tochtergesellschaften unterstehen nur der 
indirekten Finanzaufsicht. Ich habe jetzt gesehen, wie 
schwierig es ist, eine solche Kontrolle durchzuführen. Ehr
lich gesagt habe ich den politischen Entscheid, dass sie 
durchgeführt werden soll, vor einem halben Jahr getrOffen. 
Jetzt ist der Auftrag immer noch nicht formuliert, denn da 
gibt es dann das rechtliche Gehör, man muss die SRG an
hören, das ist eine furchtbar komplizierte Geschichte. Man 
kann nicht in der einen Sparte die Gleichbehandlung mit 
Post und SBB verlangen und in der anderen Sparte dann sa
gen, nicht einmal die Tochtergesellschaften unterstehen die
ser indirekten Kontrolle. 
Ich bitte Sie, durchwegs auf der Linie der Mehrheit zu blei
ben. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Es handelt sich hier um 
einen Systementscheid. Er gilt für Artikel 38 Absätze 1 und 5, 
Artikel 39 Absätze 1 und 2 bis 4 sowie Artikel 39a. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen 

Abs. 1 bis, 2, 3 - AI. 1 bis, 2, 3 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich habe meine 
Darlegungen zu Absatz 1 bis gemacht. Vielleicht noch eine 
Ergänzung für Herrn Kollege lauri: Wenn man den Text liest, 
sieht man, dass es dort heisst: «Die SRG verwendet den ihr 
zugewiesenen Gebührenanteil .... » Das heisst, die gesam
ten Gebühren, die der SRG zugewiesen werden, werden der 
Mutter zugewiesen. Da können dann Gelder fliessen. Aber 
mit dem Entscheid, den Sie jetzt in der Konzeptabstimmung 
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getroffen haben, ist damit eben auch der Zugriff auf die 
Töchter gewährt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 4-AI. 4 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Hier geht es um 
die Frage, was passiert, wenn die SRG auf Aktivitäten ver
zichtet, welche bei der Festlegung der Gebührenhöhe er
heblich ins Gewicht gefallen sind. Was geschieht dann mit 
diesem Betrag? 
Die Mehrheit ist folgender Ansicht: Wenn die SRG auf ge
wisse gebührenunterstützte Tätigkeiten verzichtet - das 
mag ihr Recht sein -, muss der entsprechende Geb~hren: 
anteil in die SRG-Reserven gelegt werden, und er Wird bel 
der nächsten Gebührenanpassung berücksichtigt. Warum? 
Weil die SRG für die Tätigkeiten, auf welche sie nun verzich
tet, Gebühren erhalten hat. 
Die Minderheit sieht das anders. Sie will, dass ein solcher 
Verzicht auf eine subventionierte Tätigkeit keine Konsequen
zen hat, etwa nach dem Motto: «Ds Gfrässna - ds Ver
gässna», also das Gefressene ist vergessen. 

Fünfschilling Hans (Rl, Bl): Da braucht es keine grosse 
Diskussion. Für mich ist es einfach nicht gesetzeswürdig, 
festzuhalten, dass das Departement in die Finanzstruktur 
eingreift und der SRG vorschreibt, dass Reserven gebildet 
werden müssen. Der Bundesrat hat über die Kommission 
und über die Festlegung der Gebührenhöhe die FInanz
ströme im Griff. Eine Detailbestimmung wie diese scheint 
mir nicht gesetzeswürdig. In der Sache bin ich absolut ein
verstanden. Aber das in einem Gesetz festzulegen - ent
scheiden Sie selbst. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, der Mehr
heit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit Bieri ist erledigt. Der Antrag der Minderheit 
Fünfschilling steht noch im Raum. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Es ist richtig: Bei 
diesem Absatz geht es um die Frage, ob für die Mitglieder 
der leitenden Organe oder Angehörige des geschäftsleiten
den Kaders und weiteres Personal das Bundespersonal
gesetz sinngemäss angewendet werden soll. Diese Dis
kussion haben wir ja auch an anderen Stellen bereits ge
führt. Die Kommission war hier nicht zerstritten, aber sie hat 
mit 6 zu 6 Stimmen dafür und dagegen abgestimmt. Die 
Mehrheit ist nur durch den Stichentscheid des Präsidenten 
zustande gekommen, dass eben das Bundespersonalgesetz 
sinngemäss anzuwenden sei. Es ist, wenn Sie wollen, eine 
politische Frage, ob dem so sein soll oder nicht. Es ist die 
Frage, ob tür gewisse Betriebe, die entweder ganz oder 
mehrheitlich dem Bund gehören oder von diesem mehrheit
lich abhängig sind, eben eine einigermassen einheitliche 
Praxis herrschen soll, 

Fünfschilling Hans (Rl, Bl): Ich verstehe im Moment die 
Ausgangslage nicht. Der Präsident hat gesagt, dass der 
Minderheitsantrag Bieri erledigt ist. Der Kommissionspräsi
dent hat aber jetzt zum Minderheitsantrag Bieri gesprochen. 
Ich ziehe meinen Minderheitsantrag auf Streichen zuguns
ten des Minderheitsantrages Bieri zurück, der für mich nicht 
erledigt ist. 
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Er betrifft eine weitere Stufe: Das ganze Konzept mit der 
Verantwortung des Verwaltungsrates ist die eine Frage, aber 
die Anwendung des Bundespersonalgesetzes - z. B. auf die 
Publisuisse - ist für mich eine andere Frage. Wir hatten z. B. 
eine Diskussion über den Einfluss des Bundesrates auf die 
Billag. Da war die Antwort des Bundesrates ganz klar: Das 
geht uns nichts an; obwohl der Bund bei der Swisscom 
Mehrheitsaktionär ist, nehmen wir auf Tochtergesellschaften 
keinen Einfluss. 
Und jetzt zur Publisuisse, einfach um darauf hinzuweisen: 
Die Publisuisse ist keine Tochtergesellschaft der SRG, die 
von der SRG finanziert wird, sondern die Publisuisse liefert 
der SRG jährlich ein paar Hundert Millionen Franken ab, ver
kauft die Werbung und macht selber einen Gewinn. Sie ist 
also keine Gesellschaft, die von Gebührengeldern lebt, son
dern sie ist eine Vermarktungsgesellschaft. Hier stellt sich 
schon die Frage, ob es sinnvoll, ob es staatspolitisch richtig 
ist, das Bundespersonalgesetz auch auf eine solche Firma 
anzuwenden. 
Deshalb verteidige ich jetzt den Minderheitsantrag Bieri, zu 
dem der Kommissionspräsident gesagt hat, dass die Mehr
heit in der Kommission mit Stichentscheid des Präsidenten 
zustande gekommen sei. Aber der Antrag meiner Minderheit 
ist zurückgezogen. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Wir müssen 
Klarheit schaffen. Ich stelle jetzt Folgendes fest: Der Antrag 
der Minderheit Fünfschilling ist zurückgezogen worden. Was 
die Minderheit Bieri anbelangt, hat Herr Bieri festgehalten, 
dass die Sache für ihn mit den vorigen Abstimmungen erle
digt sei. Herr Fünfschilling nimmt nun den Antrag der Min
derheit Bieri wieder auf und stellt ihn zur Diskussion. Das ist 
die momentane Ausgangslage. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Wir haben den Min
derheitsantrag, der von Kollege Fünfschilling jetzt neu aufge
nommen wird, abgelehnt. Ich muss jetzt schon sagen, 
vielleicht ist es bei dieser Frage doch diskussionsfähig, ob 
das genau das gleiche Schicksal haben soll wie bei den Fi
nanzfragen. Das ist vielleicht schon diSkutabel. Vielleicht ha
ben wir das in der Kommission als Generallösung etwas 
übersehen. In diesem Sinne, meine ich, muss man das hier 
beim Entscheid wirklich nochmals überlegen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich gehe auch davon aus, 
dass die Grundsatzabstimmung stattgefunden hat, nämlich 
dass all diese Vorschriften auch für die Töchter der SRG gei
ten. Wenn ich mir jetzt Absatz 5 im Einzelnen ansehe, gehe 
ich davon aus, dass er mehr oder weniger dem heutigen 
Rechtszustand entspricht. Wenn gesagt wird, es gelten ge
wisse Bestimmungen des Bundespersonalgesetzes, dann 
sind das Bestimmungen, die sich mit der Transparenz befas
sen. Es geht also nicht darum, dass das Kader der Firma 
Publisuisse im ccBeamtenstatus» tätig sein wird oder zur 
Loyalität gegenüber dem Bundesrat verpflichtet ist, sondern 
es geht um die Transparenz. Es ist auch nicht ganz so, dass . 
sich die Töchter der SRG mit einer vollkommen anderen Ma
terie befassen würden. Immerhin befasst sich beispielsweise 
die Publisuisse mit der Vermarktung von gebührenfinanzier
ten Programmen. Insofern haben sie schon eine spezielle 
Funktion, und sie sind nicht irgendwelche Töchter, die sich 
auf dem freien Markt ohne jede Nabelschnur zur SRG, die 
gebührenfinanziert ist, betätigen. 
Von daher ersuche ich Sie, bei der Mehrheit der Kommission 
zu bleiben. 

Präsident (Büttiker ROlf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit Fünfschilling ist zurückgezogen worden. Herr 
Fünfschilling hat den Antrag der Minderheit Bieri wiederauf
genommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Bieri .... 10 Stimmen 
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Art. 39 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1bis 
Sie führen getrennte Rechnungen für ihre Tätigkeiten, die 
der Erfüllung des konzessionsrechtlichen Leistungsauftra
ges dienen, und für übrige Tätigkeiten. 
Abs.2 
Der Verwaltungsrat der SRG bringt .... 

Abs.3 
Aufgrund der Berichterstattung des Verwaltungsrates prüft 
.... Insbesondere kann das Departement vom Verwaltungs
rat der SRG bzw. von .... 
Abs.4-6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Bieri, Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
Abs.1 
Die SRG führt ihre Bücher nach den Vorschriften, die für Ak
tiengesellschaften gelten .... 
Abs.2 

b. die Jahresrechnung, den Voranschlag, die Finanzplanung 
und den Jahresbericht der SRG. 
Abs.3 
Aufgrund der Berichterstattung des Verwaltungsrates prüft 
.... Insbesondere kann das Departement vom Verwaltungs
rat der SRG Angaben darüber verlangen, wie er seine Ver
antwortung wahrgenommen hat. 
Abs.4 
Das Departement kann bei der SRG vor Ort Nachprüfungen 
vornehmen, sofern: 

b. begründeter Verdacht besteht, dass die SRG die Pflichten 
gemäss Artikel 38 Absatz 1 nicht erfüllt hat. 

Art. 39 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 1bis 
Elles etablissent des comptes distincts pour leurs activites 
servant Ei I'execution du mandat de prestations Iie Ei la con
cession, d'une part, et pour leurs autres activites, d'autre 
part. 
AI. 2 
Le conseil d'administration de la SSR remet .... 

AI. 3 
.... le rapport du conseil d'administration .... 11 peut en parti
culier exiger du conseil d'administration de la SSR et des .... 
AI. 4-6 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Bieri, Fünf schilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
AI. 1 
La SSR tient sa comptabilite selon .... 
AI. 2 

b. les comptes annuels, le budget, la planification financiere 
et le rapport annuel de la SSR. 
AI. 3 
.... le rapport du conseil d'administration .... 11 peut en parti
culier exiger du conseil d'administration de la SSR qu'i1 le 
renseigne sur la maniere dont il aassume ses responsabili
tes. 
AI. 4 
Le departement peut effectuer des contröles complementai
res sur place aupres de la SSR: 
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b. s'i1 existe un souplfon fonde que la SSR n'a pas rempli les 
obligations prevues a I'article 38 alinea 1. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Absatz 1 bis: 
Bei Artikel 38 Absatz 1 bis haben Sie dem Verbot der Quer
subventionierung zugestimmt. Folgerichtig müssten Sie jetzt 
diesem neuen Absatz 1 bis von Artikel 39 ebenfalls zustim
men. Er verlangt, dass die SRG über gebührenunterstützte 
Tätigkeiten und nicht gebührehunterstützte Tätigkeiten ge
trennte Rechnungen zu führen hat. 

Reimann Maximilian (V, AG): Ich habe noch ein ganz kur
zes Votum zu Artikel 39 Absatz 4 abgeben wollen. Es betrifft 
nämlich ein Postulat unseres Rates aus dem Jahre 1999, 
das ich in Motionsform eingereicht hatte und das die Unter
stellung der SRG unter die Eidgenössische Finanzkontrolle 
zum Ziel hatte. Ich möchte an dieser Stelle einfach meiner 
grossen Genugtuung Ausdruck geben und dem Bundesrat 
auch bestens dafür danken, dass er mit seiner jüngsten An
kündigung von der Kompetenznorm - nämlich die SRG un
ter die Eidgenössische Finanzkontrolle zu stellen respektive 
diese Aufträge betreffend die SRG zu erteilen - bereits Ge
brauch gemacht hat. Ich danke auch dem Rat dafür, dass er 
seinerzeit den vom Bundesrat in Postulatsform entgegenge
nommenen Vorstoss oppositionslos überwiesen hat. 
Noch schöner wäre es allerdings gewesen, Herr Bundesrat, 
die Resultate dieser PrOfung der Eidgenössischen Finanz
kontrolle lägen uns bereits heute vor, insbesondere im Hin
blick auf die noch anstehende Gebührendiskussion. Dann 
hätten wir nämlich Klarheit über die jüngst von fast allen Me
dien hochgeschraubte Diskussion, ob die SRG Gebühren
gelder verschwende, beispielsweise in Form von üppigen 
Spesen, oder nicht. Aber .. lieber spät als nie" muss hier die 
Devise sein. Deshalb sehe ich den Resultaten der Finanz
kontrolle doch mit grossem Interesse entgegen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Herr Reimann hat sich zu die
sem Absatz gemeldet, deshalb möchte ich mich auch mei
den und auf etwas hinweisen, was Bundesrat Leuenberger 
gesagt hat. Er hat gesagt, es sei sehr schwierig und eine 
sehr langwierige Geschichte, diese PrOfung zu machen, weil 
es das rechtliche Gehör des Verwaltungs rates brauche. Ich 
möchte auf Folgendes hinweisen: Soviel ich weiss, hat der 
Verwaltungsrat zwei oder drei Tage, nachdem er von der Ab
siclit des Bundesrates hörte, diese Untersuchung vorzuneh
men, öffentlich ein Communique herausgegeben. Darin hat 
er gesagt, er stimme dieser Untersuchung zu und begrOsse 
sie, weil er nichts zu verbergen habe. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Fünfschilling, ich 
möchte Sie nur bitten, nicht alles, was ich sage, so zu inter
pretieren, als ob es gegen die SRG gerichtet wäre. Es ist 
richtig, dass diese Untersuchung in Freundschaft, gemein
sam mit dem willigen SRG-Verwaltungsrat, durchgeführt 
wird. Es gibt Schwierigkeiten, das Ganze aufzugleisen; das 
liegt aber nicht an der SRG, sondern an der komplizierten -
ich habe es ja betont: wegen der Gewaltenteilung zu Recht 
komplizierten - gesetzlichen Anlage, die ein solches Verfah
ren aufweist. Wir sind uns manchmal viel näher, als Sie mei
nen. (Heiterkeit) 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Führt die 
Nähe dazu, dass wir weitermachen können? (Heiterkeit) 

Angenommen geml1ss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art.39a 
Antrag der Minderheit 
(Bieri, Fünf schilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
Titel 
Tochtergesellschaften 
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Abs.1 
Dem Verwaltungs rat obliegt die Oberaufsicht über die von 
der SRG beherrschten Tochtergesellschaften. 
Abs.2 
Er sorgt dafür, dass diese nach den anerkannten Grundsät
zen der besten Praxis geleitet, überwacht und kontrolliert 
werden. 
Abs.3 
Die Tochtergesellschaften führen ihre Bücher nach den Vor
schriften des Aktienrechtes und nach den von den Schwei
zer Börsen anerkannten Standards der Rechnungslegung. 
Abs.4 
Das Departement überprüft die Wahrnehmung dieser Ober
aufsicht durch den Verwaltungsrat. Es kann von der SRG 
insbesondere Auskünfte über die Tochtergesellschaften ver
langen. 

Art.39a 
Proposition de la minorite 
(Bieri, Fünfschilling, Gentil, Hess Hans, Leuenberger-Solo
thurn) 
Titre 
Filiales 
AI. 1 
Le conseil d'administration exerce la haute surveillance sur 
les filiales que contröle la SSR. 
AI. 2 
11 veille a ce qu'elles soient dirigees, surveillees et contrölees 
selon les principes reconnus de la bonne pratique. 
AI. 3 
Les filiales tiennent leur comptabilite sei on les prescriptions 
du droit des societes anonymes et selon les normes 
d'etablissement des comptes reconnues par les Bourses 
suisses. 
AI. 4 
Le departement verifie que le conseil d'administration rem
plit bien sa mission de haute surveillance. 11 peut notamment 
exiger de la SSR des renseignements sur les filiales. 

Abgelehnt - Rejete 

Art. 40 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beteiligungen an anderen Programmveranstaltern 
Text 
Beteiligungen der SRG an anderen Programmveranstaltern 
bedürfen der Genehmigung durch das Departement. 

Antrag Briner 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 40 
Prop9sition de la commission 
Titre 
Partlcipations dans d'autres diffuseurs 
Texte 
Les participations de la SSR dans d'autres diffuseurs re
quierent I'approbation du departement. 

Proposition Briner 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommission 
hat Artikel 40 neu formuliert, entgegen der nationalrätlichen 
Fassung, und Kollege Briner stellt nun den Antrag, auf die 
nationalrätliche Fassung zurOckzugehen. Worum geht es? 
Es geht um die Beteiligung der SRG an anderen Gesell
schaften. Die nationalrätliche Fassung möchte, dass die 
SRG für ihre Beteiligung an anderen Unternehmen der Ge
nehmigung des Departementes bedarf, was immer dies 
auch für Unternehmen seien. Ihre Kommission möchte das 
auf die Beteiligung an Programmveranstaltern ,reduzieren. 
Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen. 
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Die Kommission hat ihren Antrag recht knapp beschlossen, 
sie hat sich mit 6 zu 5 Stimmen für den Kommissionsantrag 
und gegen die nationalrätliche Fassung bzw. den Antrag Bri
ner entschieden. Die Mehrheit wollte der SRG mehr unter
nehmerische Freiheit belassen und sich nicht einmischen, 
wenn sie sich an irgendeiner Gesellschaft beteiligt, die 
nichts mit den Programmen zu tun hat. 

Briner Peter (RL, SH): In diesem Abschnitt geht es ja tat
sächlich - wir haben das in den letzten Minuten gesehen -
um die Frage der Positionierung der SRG in der Offentlich
keit. Auch dieser Artikel ist davon betroffen. Wie wir alle wis
sen, hat die SRG durch ihre Einnahmen aus der Konzession 
einen existenzsichernden Vorsprung vor jeglicher privater 
Konkurrenz. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen 
bundesnahen Unternehmen, die heute schon genannt wor
den sind. Diesen Vorsprung stellen wir nicht infrage; das soll 
so sein, und es soll so bleiben. Die Frage ist aber, ob die 
SRG diesen Vorsprung und diesen Vorteil dazu verwenden 
soll, quasi ungehemmt und ohne Kontrolle tätig zu sein, und 
dies auch in Feldern, welche für sie weder im Gesetz noch in 
der Konzession vorgesehen sind. 
Verstehen Sie mich richtig: Die SRG ist ein Unternehmen, 
sie soll unternehmerisch geführt werden. Dazu braucht sie 
die nötige Freiheit. Diese Freiheit darf indessen nicht gren
zenlos sein. Vor allem soll sie durch solche Beteiligungen die 
private Konkurrenz nicht ausschalten können. Dass es nicht 
um graue Theorie geht, wissen Sie auch. Die SRG wollte, 
wie man weiss, die existierenden Unternehmen im Online
Geschäft mit eigenen Portalen bedrängen; die SRG hat sich 
auch schon als Verlegerin von Zeitschriften bzw. Magazinen 
betätigt und könnte nun dank ihren Gebührengeldern in wei
tere Felder vorstassen. Die Frage lautet also: Wollen wir 
eine SRG, die sich eines Tages - statt sich auf ihren eigent
lichen Programmauftrag zu konzentrieren - vielleicht als 
Verlegerin oder Betreiberin von Online-Angeboten betätigt? 
Wollen wir, dass sich die SRG nach eigenem Gutdünken an 
irgendwelchen Unternehmen beteiligen kann, ohne dass 
man es überhaupt weiss? Das ist die Frage. 
Ich fordere gar nichts Garstiges. Mein Antrag enthält ja kein 
Verbot, sondern er ist eine Rückkehr zur bundesrätlichen 
Version und zur Fassung, wie sie der Nationalrat beschlos
sen hat. Beide haben vorgesehen, dass alle Beteiligungen 
der SRG halt vom Departement genehmigt werden sollen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Ich kann nur sagen - ich 
weiss nicht mehr zum wievielten Mal -: Es ist eine Frage der 
Kontrolle. Mich wundert immer wieder, wenn Ständeräte, die 
vielleicht früher auch mal Regierungsräte waren, einem Bun
desamt mehr trauen als einem Verwaltungs rat, in dem vier 
ehemalige Regierungsräte und fünf Ständeräte sitzen. 
Darum geht es ja: um die Kontrolle, darum, dass man die
sem Verwaltungsrat nicht zutraut, Entscheide entsprechend 
vernünftig zu beurteilen. 
Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel einer solchen Beteiligung: 
Die SRG ist an der Viasuisse beteiligt. Diese Beteiligung an 
der Viasuisse war Thema einer Diskussion mit dem TCS 
und mit den SBB, die auch mitbeteiligt sind. Die Frage ist 
jetzt einfach: Darf die SRG als Unternehmen eine solche 
Verhandlung in eigener Kompetenz führen, oder muss sie 
vorher das Departement fragen gehen, ob sie in diese Ver
handlung gehen darf? Oder muss sie bei der Verhandlung 
sagen: Wir können zwar verhandeln, aber wir müssen nach
her dann noch die Zustimmung des Departementes haben? 
Ich nehme einfach dieses Beispiel, weil ich weiss, dass das 
eine relativ heikle Diskussion war, gerade mit den anderen 
Partnern. Da muss doch der Verhandlungspartner, auch die 
SRG, eine gewisse Freiheit haben. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommission zuzustim
men. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Briner nimmt den bun
desrätlichen Entwurf auf; ich bin ihm dafür dankbar. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass es bei solchen anderen Un-
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ternehmen z. B. um Internetunternehmen gehen kann, um 
Produktionsfirmen, um Programmverbreiter - Cablecom -, 
um Sport- oder Filmrechtehändler. 
Nun geht es überhaupt nicht darum, dass wir diese Beteili
gungen der SRG auf ihre wirtschaftliche Opportunität hin 
überprüfen wollen. Da hat Herr Fünfschilling Recht: In die
sem Verwaltungsrat hat es kompetente Leute; wir delegieren 
den entsprechenden Sachverstand dorthin und haben alles 
Vertrauen. 
Die Beteiligungen können aus zwei Gründen dennoch heikel 
sein: Zunächst einmal sind Investitionen der gebührenfinan
zierten SRG in solchen Bereichen problematisch, weil sie 
die Position anderer Marktteilnehmer wesentlich verschlech
tern können. Zu den anderen Marktteilnehmern kann z. B. 
die Presse gehören. Die Presse überlassen wir sonst eigent
lich dem freien Markt, heben aber immer wieder ihre demo
kratische Bedeutung hervor. Deswegen ist die SRG doch ein 
Konkurrenzunternehmen, bei dem wir davon ausgehen, 
dass wir die gesamte medienpolitische, aber auch staatspo
fitisehe Dimension ausleuchten sollten. 
Gleichzeitig enthalten solche Beteiligungen immer auch fi
nanzielle, unternehmerische Risiken. Wenn da etwas schief 
geht, dann bezahlen am Schluss doch die Gebührenzahler 
oder gar die Öffentlichkeit. Deshalb finde ich es logisch, was 
Ihnen Herr Briner beantragt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Briner .... 7 Stimmen 

6. Abschnitt Titel, Art. 41-47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Section 6 titre, art. 41-47 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Der Nationalrat hat 
das Institut des Beirates mit grosser Mehrheit gestrichen. 
Ihre Kommission empfiehlt Ihnen ebenfalls die Streichung. 
Auch wir wollen keinen solchen, wenn Sie 'so wollen, staatli
chen Beirat, aufgeteilt in drei sprach regionale Kammern mit 
je fOnf Weisen, wovon die Mehrheit jeweils vom Bundesrat 
gewählt wird. Umgekehrt haben wir keine Einwände gegen 
entsprechende Gremien, die die Veranstalter s~lber schaf
fen. 
Wir beantragen Ihnen mit grosser Mehrheit, dem Nationalrat 
zu folgen und diese Artikel zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b. mit komplementären nichtgewinnorientierten Radiopro
grammen .... 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Fetz 
Abs. 48st. C 
c ..... zu erfüllen hat. Dazu gehören Vorgaben analog zu Arti
kel 26 Absatz 3 Buchstabe b. 

Art. 48 
Proposition de la commission 
AI. 1 

b. dans les agglomerations des programmes de radio a ca
ractere sans but lucratif et contribuent ainsi a I'execution du 
mandat de prestatiQns cQnstiMiQnnel. 



02.093 Conseil des Etats 

AI. 2-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Fetz 
AI. 4 let. c 
c ..... doit remplir. En font partie les prescriptions vlsees a 
I'article 26 alinea 3 lettre b. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Es geht in Absatz 1 
Buchstabe b nur darum, dass Sie das Wort .. kommerziell» 
durch «gewinnorientiert» ersetzen. Diese Umformulierung 
bezweckt, die Veranstalter dazu anzuhalten, unternehme
risch tätig zu sein, wenn auch notgedrungen in bescheide
nem Mass und ohne grosse Chancen, Gewinne zu erzielen. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Frau Fetz hat 
ihren Antrag zu Absatz 4 Buchstabe c zurückgezogen. Ich 
danke ihr ausdrücklich dafür. (Heiterkeit) 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2bis 
.... werden, die In einem Sprachgrenzgebiet in mindestens 
zwei Landessprachen ausgestrahlt werden. 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Germann 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 49 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI.2bis 
.... programme regional diffuse au moins en deux des 
langues nationales dans une region a cheval sur une fron
tiere linguistique. 
AI.3,4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Germann 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommission 
e~pfiehlt I~nen, in Bezug auf die Versorgungsgebiete auf 
die Formulierung der bundesrätlichen Fassung zurückzu
kommen. Der Nationalrat hat bei Absatz 2 einen zusätz
li?hen Buchstaben eingefügt, wonach die Versorgungsge
biete so festgelegt werden, dass sie die föderalistische 
Struktur der Schweiz besonders berücksichtigen. Sie sind 
vielleicht überrascht, dass eine Kommission unseres Rates 
die Streichung dieses Textes beantragt. Kollege Germann 
empfiehlt mit seinem Antrag dessen Übernahme. 
Warum stell~n ~ir diesen An~rag? Wir haben etwas Sorge, 
es werde mit dieser Formulierung der Anschein erweckt 
dass es. in der Schweiz 26 Fernsehsendegebiete für regio~ 
nale, pnvate Fernsehen geben werde. Gerade das will die 
Kommission aber nicht. Der Bundesrat sieht grosso modo 
ein Dutzend gebührengestützte regionale Fernsehveranstal
ter und damit entsprechende Sendegebiete vor. Die Kantone 
sind selbstverständlich massgeblich in die Diskussion dar
über einzubeziehen - das ist in Absatz 4 dieses Artikels fest
gelegt. Sie sind In die Entscheidungsflndung einzubinden. 
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In diesem Sinne möchten wir mit dem Wort .. föderalistisch» 
eben nicht die Idee aufkommen lassen, dass jeder Kanton 
sein regionales Fernsehen haben werde. Das ist der Grund 
für diesen Antrag Ihrer Kommission. 

Germann Hannes (V, SH): Erlauben Sie mir eine Vorbemer
kung: Meine Idee ist es nicht, dass jeder Kanton sein eige
nes Fernsehen haben soll, im Gegenteil. Es geht um 
Föderalismus, aber zehn oder ein Dutzend Sender festzule
gen, das scheint mir relativ willkürlich. Es ist ja nicht so, dass 
die Gebührenzahler dann entsprechend mehr zu berappen 
hätten; der Topf bleibt ja gleich. Warum sollen wir von vorn
herein in den Markt eingreifen und sagen, es dürften höchs
tens zehn oder elf oder zwölf sein? Das leuchtet mir nun 
überhaupt nicht ein. 
Ich möchte Sie vorweg auf eine Interessenbindung aufmerk
sam machen, genau genommen auf zwei, eine echte und 
eine andere. Ich bin VIzepräsident des Schweizerischen Ge
meindeverbandes. In dieser Organisation setzen wir uns für 
starke föderalistische Strukturen, auch für Gerechtigkeit und 
Ausgleich zwischen städtischen und ländlichen Regionen 
ein. Darüber hinaus mache ich auf eine zweite Interessen
bindung aufmerksam, die formal nicht mehr existiert. Wie 
Sie wissen, war ich bis vor drei Jahren Wirtschaftsredaktor 
bei einem regionalen Medienunternehmen. Arbeitsrechtlich 
besteht zwar keinerlei Verbindung mehr. Mental aber, das 
sei hier eingeräumt, bin ich dem Unternehmen natürlich 
nach wie vor verbunden, obwohl ich im Print- und nicht im 
el~ktronischen Bereich, von dem wir jetzt hier ja sprechen, 
tätig war. Ich habe aber nach wie vor eine grosse Achtung 
vor der Arbeit, die bei Privatradios oder auch bei privaten 
Fernsehstationen mit bescheidenen Mitteln und oft unter 
schwierigsten Bedingungen geleistet wird. So viel zu meiner 
mentalen Interessenbindung. . 
Nun zu meinem Antrag, in Artikel 49 Absatz 2 den Satz wie
der einzufügen, dass bei der Vergabe von Konzessionen 
sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen auf die föde
ralistische Struktur der Schweiz besonders Rücksicht zu 
nehmen sei. Damit würden wir zur Fassung des National
rates zurückkehren, der diese Bestimmung übrigens mit 
113 zu 14 Stimmen angenommen hat. Warum muss diese 
Bestimmung wieder ins Gesetz aufgenommen werden? 
Es ge~t hier darum, dass die kleineren und mittleren Regio
nen mcht von vornherein ohne Chance sind, ihre eigenen 
Radio- und Fernsehstationen zu behalten, die ja heute exi
stieren. Im Gesetz ist zwar die Anzahl der Konzessionsge
biete nicht definiert, doch spricht der Bundesrat in seiner 
Botschaft ganz konkret davon, es selen zehn bis zwölf Kon
zessi<?nsgebiete vorgesehen. Diese enge Eingrenzung ist 
unnötig, und sie entspricht auch nicht der Realität. Unser 
Land ist zum Glück auch im medialen Bereich noch föderalis
tisch, und daran sollten wir festhalten. In Artikel 49 Absatz 2 
ist ja jetzt definiert, welche Kriterien für ein Konzessionsge
biet gelten müssen: Es soll politisch und geografisch eine 
Einheit bilden, die kulturellen Kontakte sollen eng sein, und 
es soll eine ausreichende Finanzierungsmöglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit vorhanden sein. 
Zusätzlich soll jetzt angefügt werden, dass die Struktur der 
Schweiz - die föderalistische Struktur der Schweiz - beson
ders berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass nicht nur die 
grossen Agglomerationen ein eigenes Konzessionsgebiet 
zugesprochen bekommen, sondern auch mittlere und ländli
che Regionen. Auch sogenannte Randgebiete und kleinere 
Kantone sollten zumindest eine Chance auf eine Konzession 
bekommen. Das ist ja heute bereits so. Wir sollten diese ge
wachsene Realität nicht unnötig behindern oder gar verun
möglichen, sondern als Chance für eine lebendige Medien
vielfalt wahren. Gerade in mittleren und kleineren Räumen 
mit grossem Gemeinschaftsgefühl braucht es eigene Me
dien. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Nur eine Bemer
kung: Aus den Darlegungen von Kollege Germann ersieht 
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man, dass er es als richtig ansähe, wenn praktisc~ in jedem 
Kanton ein regionales Fernsehen entstehen wurde. Das 
kann jeder machen. Das Problem aber wird sein, dass wir 
nicht mehr als soundsoviele Gebührengelder haben, und 
wenn der Bundesrat allzu viele regionale Sender bestimmt, 
die mit Gebühren unterstützt werden, dann wird jeder zu 
beissen haben, und dann wird das der Tod des Gros sein. 
Ich wäre froh, wenn der Herr Bundesrat dieses Problem 
noch darlegen und uns sagen würde, wie der Bundesrat in 
etwa vorsieht, hier zu handeln. Das ist eine wichtige, auch 
politische Aufgabe, die er hier hat. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte Sie zunächst 
bitten, den Unterschied zwischen lokalem Radio und loka
lem Fernsehen zu beachten. Lokale Fernsehsender sind 
teure Unternehmen. Deswegen können wir zwangsweise 
nur einige wenige - und zwar die Kantonsgrenzen über
schreitende - Sender berücksichtigen. Denn wir wollen ja 
qualitativ gute Sender. Da muss ich immer sagen: In der 
Kleinheit liegt nicht immer die qualitative Optimierung. Ge
rade im Journalismus, gerade in einem Medium braucht es 
zum Teil eben gewisse Arbeitsbedingungen, eine gewisse 
Professionalität, man muss Personal bezahlen können. Es 
kann dann zwangsläufig nicht mehr kleinräumig zu und her 
gehen. 
Wir sehen vor, etwa zehn bis zwölf lokale Fernsehsender 
von diesem Gebührensplitting profitieren ;zu lassen, und 
glauben, so eine professionelle Optimierung anstreben zu 
können. Ich befürchte, der Antrag Germann könnte zu einer 
Giesskannenlösung führen, und das ist genau das, was wir 
nicht möchten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 
Für den Antrag Germann .... 5 Stimmen 

Art. 50 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
.... betragen 2 bis 5 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
2 bis 5 Prozent .... 
Abs.2 
.... Leistungsauftrages inklusive Verbreitungskosten erbrin
gen muss. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit I 
(Leuenberger-Solothurn, Bieri, Fünfschilling, Gentil) 
Abs.1 
.... betragen 2 bis 4 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
2 bis 4 Prozent .... 

Antrag der Minderheit JI 
(Pfisterer Thomas, Brändli, Büttiker, Hofmann Hans, Lom
bardi, Siongo) 
Abs.1 
.... betragen 3 bis 5 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
2 bis 5 Prozent .... 

Antrag Berset 
Abs.1 
.... betragen 3 bis 4 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
2 bis 4 Prozent .... 

Antrag Kuprecht 
Abs. 1 
.... betragen 5 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
5 Prozent .... 

Art. 50 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
.... 2 et Ei POUf oent .... 2 et Ei pour oent .... 
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AI. 2 
.... le mandat de prestations, y compris les frais de diffusion. 
AI. 3 
AdhBrer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite I 
(Leuenberger-Solothurn, Bieri, Fünfschilling, Gentil) 
AI. 1 
.... 2 et 4 pour cent .... 2 et 4 pour cent .... 

Proposition de la minorite JI 
(Pfisterer Thomas, Brändli, Büttiker, Hofmann Hans, Lom
bardi, Siongo) 
AI. 1 
.... 3 et 5 pour cent .... 2 et 5 pour cent .... 

Proposition Berset 
AI. 1 
.. ~. 3 et 4 pour cent .... 2 et 4 pour cent .... 

Proposition Kuprecht 
AI. 1 
.... 5 pour cent .... 5 pour cent .... 

Abs. 1-AI. 1 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Man könnte wahr
scheinlich diesen Strauss von Anträgen auch unter dem 
Motto bearbeiten: "Dört's es bltzeli meh sy?" 
Wir haben fünf Anträge. Ich will Ihnen den Überblick geben: 
Die Mehrheit beantragt Ihnen ein Gebührensplitting für die 
privaten Veranstalter, Radio und Fernsehen identisch, je 
2 bis 5 Prozent. Die Minderheit I beantragt das Gleiche, aber 
2 bis 4 Prozent. Die Minderheit 11 beantragt für Fernsehen 
3 bis 5 Prozent, für Radio 2 bis 5 Prozent. Der Antrag Berset 
sieht für Radio 3 bis 4 Prozent und für Television 2 bis 4 Pro
zent vor. Der Antrag Kuprecht sieht 5 Prozent vor, für alle 
gleich; das ist einfach, aber einfach ist nicht immer gut. 
Aus der Tatsache, dass fünf Anträge auf Sie "einstürmen", 
ersehen Sie, dass es wahrscheinlich richtig ist, eine genü
gend grosse Spanne zu machen und dem Bundesrat die Zu
ständigkeit zu geben, innerhalb dieser Spanne zu entschei
den und damit das zu tun, was seine Aufgabe ist, nämlich 
umzusetzen. Es ist wahrscheinlich gut, wenn das Parlament 
hier diesen Entscheid fällt und dies dem Bundesrat mit einer 
genügend grossen Spanne überlässt. 0 

Ein Letztes: Um wie viel Geld geht es eigentlich? 1 Prozent 
bei den Radioempfangsgebühren macht 4 Millionen Franken 
aus; der Bundesrat hätte dann gemäss Mehrheitsantrag 
eine Spanne von 8 bis 20 Millionen Franken. 1 Prozent bei 
den Fernsehempfangsgebühren macht rund 7 Millionen 
Franken aus; der Bundesrat hätte mit der Fassung der Mehr
heit eine Spanne von 14 bis 35 Millionen Franken. 
Wir beantragen Ihnen in dieser Situation - da können Sie 
noch stundenlang reden - die Lösung der Mehrheit der 
Kommission. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Es wird für mich ganz wichtig 
sein, aus bundesrätlichem Mund zu hören, ob der Bundesrat 
seinen Antrag hier im Rat aufrechterhält; das wird für das 
weitere Vorgehen ganz wichtig sein. Ich könnte dann allen
falls anbieten, diesen Basar etwas zu verkleinern. 
Worum geht es letztlich? Es geht um sehr viel, und gleich
zeitig ist es auch einfach. Zum einen geht es um die Frage: 
Wo liegt die Obergrenze des Gebührensplittings? Bei 5 Pro
zent oder bei 4 Prozent? Und die zweite Frage ist: Gibt es 
eine Untergrenze, oder gibt es - wie der Bundesrat ur
sprünglich gemeint hat - keine Untergrenze? Die Unter
grenze von 2 bis 4 Prozent, welche hier die Minderheit I 
eingeführt hat, kam zustande, weil es in der Kommission 
eine Zeit lang so aussah, als ob jene, die dem Bundesrat bei 
seiner Generalkompetenz - höchstens 4 Prozent - miss
trauen, zufrieden gestellt werden könnten, wenn man eine 
obligatorische Untergrenz:e einführt . 
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I~h muss Ihnen gestehen: Es hat sich dann gezeigt, dass die 
Angste der Lokalradios - die durchaus begründet sein mö
gen -, der Bundesrat gäbe dann nur 2 Prozent wie bisher, 
weil es bei den Lokalradios heute schon 2 Prozent gibt, wei
terhin bestehen. Es geht eigentlich um die Frage, in weI
chem Zeitraum die Lokalradios mehr erhalten; ob das dann 
4 oder 5 Prozent sein werden, werden wir ja entscheiden. Es 
hat sich gezeigt, dass die Lokalradios nicht abliessen, weiter 
für eine höhere Obergrenze als die 4 Prozent zu kämpfen, 
die eigentlich fast ein bisschen als historischer Kompromiss 
in die Kommission hineingekommen sind - man hatte den 
Eindruck, als ob die an dieser Frage Interessierten sich auf 
die 4 Prozent geeinigt hätten. Ich sage es noch einmal: 
4 Prozent - also was der Bundesrat vorschlägt und was 
auch die Minderheit I Ihnen als Obergrenze vorschlägt -, 
das ist, bezogen auf das Radio, eine Verdoppelung dessen, 
was heute geleistet wird. Diejenigen, die Gewichtsprobleme 
haben, wissen, dass zu schnelles Wachstum oder zu 
schnelle Gewichtszunahme durchaus gesundheitliche Pro
bleme mit sich bringen können. Auf einen Schlag von 2 auf 4 
oder, wie das einige meinen, sogar von 2 auf 5 Prozent zu 
gehen, das könnte tatsächlich da und dort Probleme geben. 
Deshalb ist sicher die Obergrenze von 4 Prozent als Aus
druck der Redlichkeit ernsthaft in Erwägung zu ziehen. 
Ich sage es hier noch einmal, damit niemand etwas falsch 
verstanden haben kann: Niemand in diesem Saal wehrt sich 
dagegen, dass kleine, sympathische, liebevoll gemachte Lo
kalradios in den Genuss von Gebührenanteilen kommen sol
len, und zwar in den Genuss von mehr Gebührenanteilen als 
bisher. Die bisherigen 2 Prozent haben sich als zu wenig er
wiesen. Es drängt sich also geradezu eine Erhöhung auf. 
Eine andere Frage stellt sich bezüglich des Fernsehens; 
Fernsehen ist eine sehr teure Geschichte. Ich sage das als 
Solothurner deutlich: Ich habe ein wenig mit Herrn Germann 
darunter gelitten, als es sich für den Kanton Solothurn her
ausstellte, dass es bei dieser Regionalfernseh-Bewilligungs
erteilung höchstwahrscheinlich niemals für ein solothurni
sches Fernsehen reichen wird, obschon wir vereinzelt Poli
tiker haben, die es verdienen würden, auch alle Woche ein
mal im Fernsehen zu kommen. (Heiterkeit) Das wird jetzt 
aber leider, leider nicht der Fall sein, denn das, was wir als 
Lokalfernsehen auf privater Basis hatten, ist inzwischen in 
österreichischen Händen. Das gefällt uns nicht so sehr, weil 
wir zusammen mit den Aargauern immer noch gewisse anti
habsburgische Gefühle in uns tragen. 
Die Illusion, dass es gelingen könnte, mittels Gebührenan
teilen das ganze Land mit einer Kette von Regional- und 
Lokalfernsehen zu überziehen, muss wirklich als Illusion 
dargestellt werden. Da bitte ich Sie wirklich, nicht in Eupho
rie, nicht in Enthusiasmus, zu verfallen, sondern realistisch 
zu bleiben und zu sagen: Ehrlicherweise liegt heute beim 
Fernsehen kein Gebührensplitting nach Belieben drin. Ab
gesehen davon - ich habe es schon einige Male angespro
chen - sage ich Ihnen ehrlich Folgendes: In Bern gibt es das 
Regionalfernsehen TeleBärn - Solothurn ist Bern fernseh
mässig zugeordnet -, welches zur Espace Media Group von 
Charles von Graffenried gehört; dieser ist Multimillionär, wie 
ich da in zürcherischen Hochglanzbroschüren jeweils nach
lesen kann. Da will also jemand freier Unternehmer sein, 
er will etwas unternehmen. Und was ist das Allererste, das 
ihm dabei einfällt? Er sagt: «Ich brauche Bundessubventio
nen» - ich sage jetzt dieses Wort -, «ich brauche Gebühren
splitting.» Ich würde Sie, die dem Gedanken des freien 
Unternehmertums zumindest in Ihren Deklarationen näher 
stehen als ich, dringend um Folgendes bitten: Es kann nicht 
Aufgabe dieser Gesetzgebung sein, Mediengrosskonzerne -
für schweizerische Verhältnisse - über Gebührenanteile zu 
subventionierenl 
Ich sage es noch einmal: Die lieben kleinen, sympathischen, 
fröhlichen Lokalradios müssen endlich mehr erhalten als bis
her - aber hütet euch am Morgarten, wenn es darum geht, 
was ihr beim Fernsehen anstellt. Gebührenanteile für den 
«Tages-Anzeiger», GebÜhrenanteile für Herrn von Graffen
ried, das kann es ja wohl nicht sein. Ich will Ihnen etwas in 
Aussicht stellen, um zur Vereinfachung beizutragen: Wenn 
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der Bundesrat tapfer und kämpferisch an seinem Entwurf 
festhält, will ich in Aussicht stellen, dass ich dann den Antrag 
der Minderheit I zurückziehe, aber selbstverständlich muss 
ich zuerst das bundesrätliche Votum abwarten. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Von der Liebe allein, Herr Kol
lega Leuenberger, lebt man auch beim Radio nicht. Da nützt 
Ihre zweifache Liebeserklärung an die Kleinen nichts, wenn 
Sie nicht bereit sind, auch B zu sagen. Darin liegt die einzige 
Differenz zwischen dem Antrag der Minderheit 11 und dem 
Antrag der Mehrheit. Wir sind uns einig in der Flexibilitäts
grenze 5 Prozent. Die Differenz besteht nur darin, ob man 
für die Radios eine Minimalgarantie von 3 Prozent einführen 
soll. 
Was liegt dahinter? Ich möchte klarstellen: Es geht nicht um 
die grossen Privatradios, beispielsweise Radio Argovia. Das 
ist hier nicht das Thema, sondern das Thema sind die Ra
dios in den Berg- und Randregionen. Dieser Minderheitsan
trag ist aus der Sorge heraus entstanden, dass eben für die 
Kleinen - Sie haben von den Kleinen und Sympathischen 
gesprochen, ich nehme inhaltlich nicht einmal Stellung - von 
der wirtschaftlichen Situation her auch eine Verbesserung 
geschaffen wird. 
Sie sind ja damit einverstanden, dass es eine Verbesserung 
geben soll. Sie sind damit einverstanden, dass wir die Medi
envielfalt, d. h. eben auch diese Radiostationen, erhalten 
wollen. Sie wissen auch, dass die nationalen Werbeeinnah
men einerseits zurückgegangen sind und sich andererseits 
auf die Grossen verlagert haben. Sie wissen, dass eine Ge
fa1'tr besteht, am Schluss eben doch eine Verarmung der 
Medienlandschaft zu haben. 
Der Sinn dieser Vorlage - und hier sind wir beim t<ern - ist, 
eine Verbesserung zu ermöglichen. Der Sinn der Ubung be
steht darin, mit der berühmten «Eiche» von Herrn Vizepräsi
dent Büttiker etwas weniger Schatten zu machen - auch für 
die Kleinen -, um diese Vielfalt zu ermöglichen. Wir haben 
das soeben bei Artikel 48 für die Kontrastprogramme be
schlossen. Das Gleiche soll auch für die regional Veranker
ten gelten - vor allem in Berg- und Randgebieten -, für 
sonst gefährdete Stationen. Ich muss Ihnen die technischen 
Einzelheiten, warum die Kostenstruktur dort ungünstiger ist, 
nicht darlegen. Ich bin aber gern bereit, das zu tun, wenn 
Sie das wünschen. 
Also: Die Verbesserung auch für die Radios in Berg- und 
Randgebieten ist der Sinn dieses Minderheitsantrages; 
sonst beantrage ich Ihnen Zustimmung zur Mehrheit. 

Berset Alain (S, FR): J'ai pris la liberte, sans etre membre 
de la commission, de deposer une proposition sur cette tras 
sensible question de la quote-part de la redevance attribuee 
aux radios et aux televisions privees. Si j'ai pris cette initia
tive, c'est parce que j'ai ete un peu mal a I'aise avec les dif
ferentes propositions de la majorite et des deux minorites, 
qui me semblent melanger des notions qui sont somme 
toute assez differentes. 
D'une part, on a le fait de savoir quelle est la part maximale 
de la redevance qui peut etre remise ades prives. La, nous 
avons deux propositions: 4 pour cent ou 5 pour cent, selon 
qu'on suive la majorite ou la minorite 11. D'autre part, on a le 
fait de savoir si les radios et les televisions privees doivent 
etre traitees de fa~on rigoureusement identiques face a la 
redistribution d'une part de la redevance ou etre traitees dif
feremment. Derriare ce traitement differencie, iI y a naturel
lement aussi une difference dans le röle que I'on attend des 
radios et des televisions privees; iI y a aussi une difference 
qui est, je crais, assez evidente dans I'accessibilite de ces 
medias pour le public: les radios peuvent etre captees a peu 
pras partout, alors que les televisions privees ne peuvent 
etre captees que par ceux qui disposent du cäble, ce qui ne 
represente pas la totalit9 de la population. 
Si je vous ai dit que je me suis senti un peu mal a I'aise par 
rapport aces propositions, c'est parce que celle de la mino
rite 11, qui a ete defendue par Monsieur Pfisterer, introduit 
une nation qui n'apparaTt ni dans la version de la majorite, ni 
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dans celle de la minorite I. 11 s'agit de I'idee que les radios 
privees ont droit a une part de la redevance qui devrait etre 
fixee au minimum a 3 pour cent, alors que les televisions pri
vees resteraient a un minimum de 2 pour cent. Au-dela de 
cette difference, I'idee est evidemment d'arriver a un plafond 
a 5 pour cent, et cela ne me convient absolument pas. Je 
trouve que cela ressemble a une manoeuvre qui aurait pour 
but d'obtenir en meme temps I'appui des regions qui dispo
sent de radios locales qui ont droit a une quote-part de la 
redevance et l'adMsion de notre conseil a un maximum de 
5 pour cent, qui me parait nettement trop haut. Je crois que 
cette «manoeuvre», si j'ose I'appeler ainsi, a ete clairement 
evoquee par notre collegue Pfisterer, qui a argumente sur 
cette difference et sur I'appui aux radios locales. 
Ma proposition est donc a considerer comme une alternative 
a la proposition de la minorite 11, avec le souci de preserver 
le paysage actuel et de limiter a 4 pour cent au maximum la 
part de la redevance qui peut etre redistribuee a des radios 
et ades televisions privees. Je reprends ainsi I'idee de la mi
norM 11 de soutenir un peu plus fortement les radios que les 
televisions, mais en faisant en sorte que vous n'ayez plus 
dorenavant a voter en meme temps un plafond a 5 pour cent 
comme le veut la minorite 11. 
Je crois que I'idee de preserver le paysage audiovisuel est 
importante. Elle passe evidemment par un soutien qui per
mette aux radios locales existantes de se maintenir - ce la a 
deja ete dit -, dans la mesure ou elles assurent aussi a leur 
maniere une part de service public dans les regions. On y 
parvient aussi, en parallele, en maintenant I'importance de 
la SSR, qui est I'acteur fort du paysage audiovisuel suisse et 
auquel on doit donner les moyens de le rester. 
Cet equilibre est relativement difficile a trouver. 11 me semble 
en tout cas que fixer a 5 pour cent au maximum la quote
part de la redevance qui peut etre redistribuee aux prives, 
c'est trop eleve. Pour moi, ce maximum doit etre fixe a 4 pour 
cent, iI ne devrait pas etre plus eleve. 
C'est pour cette raison que je vous prie de bien vouloir sou
tenir ma proposition. 

Kuprecht Alex (V, SZ): Gestatten Sie mir vorerst eine Be
merkung zum Votum des Kommissionspräsidenten: Das 
Gute ist langfristig nicht immer das Richtige, Herr Kollege 
Escher. 
Artikel 50 ist einer der zentralen und bedeutungsvollsten Ar
tikel dieser Gesetzesrevision und spielt durch die Schaffung 
der Möglichkeit einer Partizipation an den eingenommenen 
Gebühren für die zahlreichen privaten Radio- und Fern
sehanbieter eine Schlüsselrolle für deren künftige Existenz. 
Die Kompetenz für die Festlegung der Höhe liegt beim Bun
desrat. Es bleibt also ihm überlassen, ob 2, 3, 4 oder allen
falls 5 Prozent für die Verteilung an die regionalen Radio
und Fernsehstationen in den Topf gelangen werden. Das ist 
also mindestens bei der Festsetzung des Prozentsatzes ein 
Blankoscheck an den Bundesrat. Ich wäre dem Bundesrat 
deshalb dankbar, wenn er noch einmal deutlich machen 
würde, nach welchen Kriterien er diesen Prozentsatz künftig 
festsetzen will. 
Wie aus der Fahne ersichtlich ist, kann dieser Prozentsatz 
sehr unterschiedlich ausfallen. Die Auswirkungen können für 
ein einzelnes Medium entsprechend gross sein. Diese Von
bis-Formulierung birgt eine gewisse Inkonstanz in sich und 
schafft Unsicherheit auf allen Stufen. Dieser Umstand wird 
insofern zusätzlich verstärkt, als das Gesetz von einem be
stimmten, im Gesetz nicht definierten Zeitraum spricht. Diese 
eher unklare Formulierung kann künftig den Eindruck von 
Willkür aufkommen lassen. Gestatten Sie mir, Ihnen ein Bei
spiel einer Gebührenzuteilung zu nennen: Im Jahr 2004 hat 
das bekannte Radio Central einen Beitrag von 320 000 Fran
ken bekommen. Nach der jüngsten Verfügung wird dieser 
Betrag um 111 000 Franken auf 209 000 Franken gekürzt. Es 
ist verständlich, dass die betroffenen Kreise die Auffassung 
haben, hier herrsche eine gewisse Willkür. 
Die Kriterien können wohl kaum objektiv genug sein. Eine 
Kontinuität ist sonst nicht gewährleistet, und die Planbarkeit 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

89 Ständerat 02.093 

für alle Beteiligten, sei dies die SRG oder seien dies-die Pri
vaten, ist stark eingeschränkt. 
Ich halte es wie gestern der geschätzte Kollege Leuenberger 
und möchte von einem schweizerischen Gesetz wissen und 
darin lesen können, was nun effektiv gilt. Mit der Formulie
rung meines Antrages möchte ich Klarheit schaffen und die 
Basis für eine künftig planbare, kontinuierliche und verlässli
che Ausgangslage für alle legen. Das schafft Rechtssicher
heit und ermöglicht auch eine nachhaltige Entwicklung der 
Unternehmungen, insbesondere der privaten Anbieter. Ich 
bin der Überzeugung, dass dadurch die Qualität aller Me
dien weiter gesteigert werden kann. 
Gerade bei den Privaten hängt die Entwicklung sehr oft von 
den planbaren finanziellen Mitteln ab. Das erfordert nicht nur 
ein seriöses Geschäftsgebaren, sondern auch eventuelle 
Kreditgeber. Die klare Zuteilung der finanziellen Mittelgrösse 
hilft den privaten Anbietern, die Qualität ihrer Beiträge zu fe
stigen und weiter auszubauen sowie die Grundlage der Aus
bildung weiter zu entwickeln oder gar zu intensivieren. Nicht 
selten bilden diese Privatstationen die journalistische Basis' 
für viele junge Menschen, die später auch den Weg zur SRG 
schaffen; es gäbe dafür zahlreiche Beispiele aufzuzählen. 
Insofern nehmen also Privatstationen eine wichtige Funktion 
als Einstiegsarbeitgeber wahr. 
Ich bitte Sie also deshalb, diesem Ant~g zugunsten erhöh
ter und grösserer Klarheit, zugunsten einer besseren Plan
barkeit, zugunsten der Vermeidung einer subjektiv aufgefas
sten Willkür und zugunsten einer Kontinuität der Programm
gestaltung und Programmentwicklung zuzustimmen. Ich bin 
mir bewusst, dass ich an die Obergrenze der «Bis-Formulie
rungsvariante» gehe, glaube aber, dass die Fixierung der 
langfristigen Perspektiven aller ein wichtiger Faktor für die 
Entwicklung der betroffenen Unternehmen sein wird. Die 
ständige Diskussion und das Gejammer um die Existenz 
könnten somit beendet werden. 

Lombardi Filippo (C, TI): Angesichts meiner Interessenbin
dung will ich bei diesem Artikel nicht allzu sehr für unseren 
Antrag plädieren. Eigentlich hat Kollege Pfisterer die Be
gründung der Minderheit 11 gut dargestellt. Kollege Marty 
würde mich noch einmal auf meine Interessenbindungen 
hinweisen, wenn er hier wäre. Ich bitte Sie aber zu berück
sichtigen, dass die Diskussion eigentlich völlig anders ver
laufen würde, wenn wir hier die Unterschiede zwischen der 
Minderheit 11 und der Minderheit I darstellen würden: Bei der 
Minderheit 11 geht es darum, 95 bis 98 Prozent der Gebüh
ren für die SRG zu reservieren, die Minderheit I hingegen 
will 96 bis 98 Prozent der Gebühren für die SRG reservie
ren. Das ist der Unterschied. Angesichts der Grössenord
nungen sollte man das vielleicht auch in Rechnung stellen. 
Nun etwas zur Verständigung in diesem Punkt: Das Wich
tigste haben wir nicht hier zu beschliessen; das Wichtigste 
haben wir in Artikel 48 beschlossen, indem wir das Prinzip 
der konzessionierten lokal-regionalen Veranstalter mit Ge
bührenanteil anerkannt haben. Das ist ein wichtiger Schritt: 
Wir anerkennen die Service-public-Rolle dieser lokal-regio
nalen Veranstalter und sind uns bewusst, dass sie auch ge
wisse Mittel benötigen, um diese Service-public-Rolle wahr
zunehmen. 
Wenn man an das heutige Gesetz denkt, kann man sagen: 
1991 hat man etwas verpasst, und wir haben in dieser Sa
che vielleicht 15 Jahre verloren. Weshalb? Zwischen 1991 
und 1994, als die ersten regionalen Sender zu arbeiten an
fingen, gab es eine gewisse Euphorie: Man glaubte, es sei 
relativ einfach, mit dem Regionalfernsehen viel Geld zu ge
winnen. Es hat sich aber natürlich nicht so entwickelt. Wir 
sind heute in dieser Diskussion über das Gebührensplitting, 
weil die Anbieter von Regionalfernsehen, die sich in den 
letzten zehn Jahren bemüht haben, diesen regionalen Ser
vice public anzubieten, praktisch alle immer rote Zahlen ge
schrieben haben - und zwar waren es manchmal massiv 
rote Zahlen. 
Wenn wir hier also keine gute Lösung finden, ist vorauszu
sehen, dass mit der Zeit in der Schweiz entweder keine Re-
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gionalsender mehr bestehen oder nur Schrumpfregional
sender - so würde ich dem sagen - ohne qualitative Anfor
derungen. Oder, wie Kollege Leuenberger zu Recht in Erin
nerung gerufen hat, diese Sender werden von ausländi
schen Ketten gekauft und anders eingesetzt, als wir es ei
gentlich gerne hätten, wenn wir den regionalen Service 
public sichern wollen. 
Es ist deshalb unsere Pflicht, dieses Gebührensplitting so zu 
gestalten, dass es die Funktion eines regionalen Service pu
blic effektiv sichert. Es geht nicht darum, die Persönlichkeit 
des Besitzers - sei es eine natürliche oder eine juristische 
Person - zu betrachten, Kollege Leuenberger, weil eigentlich 
auch ein Unternehmer gezwungen ist, auf Dauer keine Ver
luste zu machen. Es stimmt durchaus, dass diese Sender 
keinen Anreiz haben werden, sich zu entfalten, wenn sie 
ständig Defizite machen. Das Melken, Kollege Leuenberger, 
findet nicht statt, weil der Nationalrat In Artikel 51 eine Klau
sel eingebracht hat, die wir akzeptieren. In Artikel 51 hat der 
Nationalrat geschrieben: «Gewinnausschüttungen sind nicht 
zulässig.» Es geht also nicht darum, diesen Sendern Ge
bührenanteile zu geben, damit sie an deren Besitzer Ge
winne weiterleiten. Ganz im Gegenteil geht es nur darum, 
die Defizite zu decken und das Wachsen des regionalen 
Service public zu sichern. 
Ich plädiere deshalb für eine obere Grenze; die den Bundes
rat nicht zwingt, 5 Prozent auszugeben, die aber dem Bun
desrat mit einer Bandbreite ermöglicht, die Lage ständig zu 
beurteilen und die Gebührenanteile so anzupassen, dass 
sie zweckmässig eingesetzt werden - nicht zu viel und auch 
nicht zu wenig. Beim Unterschied zwischen Radio und Fern
sehen sind wir, glaube ich, einig. Es stimmt, dass die Mini
malgrenze, wenn wir den Lokalradios etwas mehr geben 
wollen als heute, al:Jf 3 Prozent fixiert werden sollte. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Nach der Intervention von Kol
lege Lombardi möchte ich doch eine kleine Berichtigung der 
Zahlen vornehmen. Wenn wir von 5 oder 4 Prozent reden, 
dann kann man das nicht einfach von 100 abziehen und hat 
dann die Zahlen für die SRG, denn ich nehme an, dass Herr 
Lombardi in Artikel 67 das Prozent für die technologische 
Unterstützung doch wahrscheinlich auch unterstützen wird. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst möchte ich zum 
Ausdruck bringen, dass der Bundesrat an seiner Version 
festhält, und ich ersuche Sie, dies in das Abstimmungspro
zedere aufzunehmen und zu berücksichtigen. 
Was den Höchstanteil angeht, wären wir deswegen also für 
höchstens 4 Prozent. Ich muss aber beifügen: Wenn die 
Mehrheit mit ihren 5 Prozent durchkommt, so ist das eine 
Kann-Formulierung, und wir würden uns nicht gehalten füh
len, diese 5 Prozent dann auch unbedingt gesamthaft aus
zugeben. Es sei denn, der Antrag Kuprecht würde angenom
men, was ich Ihnen nicht empfehle, weil wir dann eben 
gezwungen wären, die ganzen 5 Prozent auszugeben, 
selbst dann, wenn sie nicht gebraucht würden. Das führt 
schon zu einer Begehrlichkeit und zu einem Giesskannen
vorgehen, die wir lieber nicht möchten. 
Wichtiger ist der Mindestanteil. Wir möchten grundsätzlich 
keine Begrenzung gegen unten, weil sie uns dann zwingt -
wo immer sie angesiedelt ist -, dieses Geld auszugeben, 
auch wenn vielleicht gar kein Bedarf dafür da ist. Aus heuti
ger Sicht sind je 2 Prozent des Gebührenertrages für lokale 
und regionale Radio- und Fernsehveranstalter nicht überris
sen. Das entspricht für das Radio rund 8 Millionen Franken, 
was etwas mehr ist, als heute bereits ausgerichtet wird. Für 
das Fernsehen entsprechen 2 Prozent rund 14 Millionen 
Franken. Dies wird für den geplanten Ausbau wahrscheinlich 
nicht ausreichen. Es pendelt sich also schon bei diesen Zah
len ein, die Sie hier zur Diskussion gestellt haben. 
Aber immerhin möchte ich auch sagen, dass wir das Gesetz 
ja für eine längere Zeit beschliessen möchten, und Sie kön
nen alle nicht wissen - so wenig, wie wir es wissen -, wie 
die Landschaft der Lokalradios und der Regionalfernsehen 
in zehn oger in zwölf Jahren aussehen wird. Es gibt da auch 
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bei den Lokalradios eine Tendenz zu Fusionen, obwohl 
diese heute schon von einem bedeutenden Gebührensplit
ting profitieren. Wenn es für die Radios tatsächlich 3 Prozent 
braucht, dann wird der Bundesrat diesen Betrag auch festle
gen. Falls jedoch für eine wirkungsvolle Unterstützung der 
Lokalradios weniger Geld nötig ist, dann würde ein unnötiger 
Ausgabenzwang geschaffen, sodass ich Sie ersuche, bei 
der bundesrätlichen Lösung zu bleiben. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Nach der Erklärung des Bun
desrates, dass er an seinem Antrag festhält, bin ich namens 
der Minderheit I befugt, ihren Antrag zurückzuziehen. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Ich werde bel der Ab
stimmung in Bezug auf die Reihenfolge von den tiefsten Ge
bührenanteilen zu den höchsten aufsteigen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 19 Stimmen 
Für den Antrag Berset .... 19 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag des Bundesrates angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
Ja proposition du Conseil federal est adoptee 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit" .... 26 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 16 Stimmen 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Der Bundesrat ist damit 
aus dem Rennen. (Heiterkeit) 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Minderheit" .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Minderheit" .... 38 Stimmen 
Für den Antrag Kuprecht .... 4 Stimmen 

Abs. 2, 3 - AI. 2, 3 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Absatz 2 se
hen Sie am Schluss, dass die Kommission beantragt, die 
Wendung «inklusive Verbreitungskosten» als Kriterium bei 
der Verteilung dieser Gebühren aufzunehmen. Das scheint 
selbstverständlich. Es gibt Sendegebiete, wo die Verbrei
tungskosten halt wesentlich höher sind als in anderen, und 
wenn man einem berechtigten Veranstalter diese Unterstüt
zung zuspricht, dann wird es bei der Verteilung auch dieses 
Kriteriums bedürfen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 51 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
Das Bundesamt kann .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 52 
Proposition de la commission 
AI. 1 
AdMrer Ei la dscision du Conseil national 
AI. 2 
AdMrer au projet du Conseil federal, mais: 
~office peut .... 
AI. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommission 
stellt Ihnen mit grosser Mehrheit den Antrag, bei den Absät
zen 2 und 3 die Fassung des Bundesrates zu beschliessen. 
Ohne Absatz 2 kann bei den gebührenunterstützten priva
ten Veranstaltern keine Finanzprufung vor Ort vorgenom
men werden. Dieser Antrag wurde in der Kommission mit 
8 zu 0 Stimmen angenommen. 
Zu Absatz 3: Die Gebührenunterstützung soll die unterneh
merische Freiheit nicht beschränken. Darum stellen wir Ih
nen den Antrag, und zwar mit einem Stimmenverhältnis von 
8 zu 1 Stimmen, Absatz 3 ebenfalls gemäss Bundesrat auf
rechtzuerhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 53 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... einer ausländisch beherrschten juristischen Person, einer 
inländischen juristischen Person mit Ausländerbeteiligung 
oder einer natürlichen Person .... 
Abs.3 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Bieri, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 54 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adhsrer Ei la dscision du Conseil national 
AI. 2 
.... stranger, Ei une personne morale suisse dotee d'une par
ticipation strangere ou Ei une personne physique .... 
AI. 3 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Bieri, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 3 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Absatz 2: Beide 
Kriterien - das qualitative und das quantitative Kriterium -
haben das-gleiche Ziel. Sie wollen die Meinungs- und Ange
botsfreiheit sicherstellen. Das quantitative Kriterium kann 
sich unter Umständen negativ auswirken. Vielleicht gefähr
det ein Bewerber, der bereits zwei kleinere Konzessionen 
oder Sendegebiete hat, die Vielfalt viel weniger als ein Be
werber, welcher ein schwergewichtiges Sendegebiet hat. 
Darum die Anträge Ihrer Kommission zu Absatz 2. 
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Präsident (Frick Bruno, Präsident): Zu Absatz 3 liegt ein 
Antrag der Minderheit Bieri vor. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich habe meine 
Überlegung bereits eingebracht. Das quantitative Argument 
und Kriterium, wonach ein Veranstalter im Maximum zwei 
Fernseh- und zwei Radiokonzessionen haben kann, be
trachten wir als nicht richtig. Wir meinen, dass das qualita
tive Kriterium zählt, und das finden Sie in Absatz 1 Litera g, 
bei der Meinungs- und Angebotsvielfalt. Diese Bestimmung 
lautet: «Eine Konzession kann erteilt werden, wenn der Be
werber .... die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht gefähr
det.» Wir meinen, dass dies das richtige Kriterium sei und 
nicht ein quantitatives, auf diese zwei Konzessionen be
schränktes. Natürlich werden der Bundesrat und das Depar
tement das dann auch in Erwägung ziehen. 

Bieri Peter (C, ZG): Artikel 54 regelt die Konzessionsvor
aussetzungen. In Absatz 1 Buchstabe g ist geregelt, dass 
die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht beeinträchtigt wer
den dürfen. Dies ist zwar eine gute Absicht, doch lässt sie 
sich in der Realität nur schwer überprüfen. Es ist in diesem 
Sinne ein weicher Artikel. Einen solchen Artikel haben wir 
übrigens gestern beim Jugendschutz gestrichen - mit der 
gleichen Begründung. Folgerichtig und konsequenterweise 
hat dann der Nationalrat diese Meinungs- und Angebotsviel
falt in Absatz 3 quantifiziert, indem er sagt, dass ein Veran
stalter bzw. das Unternehmen, dem er gehört, maximal je 
zwei Radio- und TV-Konzessionen erwerben kann. Dies war 
auch der Antrag der KVF des Nationalrates, der im National
rat immerhin mit 119 zu 58 Stimmen obsiegte. Im Nationalrat 
gab es darüber hinaus noch Anträge, die weiter gehen woll
ten. 
Man darf bei der Festlegung dieser Zahlen nicht vergessen, 
dass heute in sehr vielen Fällen die Veranstalter elektroni
scher Medien die genau gleichen sind wie diejenigen der 
Printmedien. Kollege Leuenberger hat das heute im Fall von 
Zürich und im Fall von Bern ja auch bereits dargestellt. Da
mit ergibt sich bel der Melnungs- und Angebotsvielfalt eine 
noch weitreichendere Konzentration. In Artikel 82 wird in der 
Folge versucht, zu definieren, was man unter einer Gefähr
dung der Melnungs- und Angebotsvielfalt versteht und wei
che Massnahmen gegen eine solche Gefährdung getroffen 
werden müssen. Zusammen mit dem Nationalrat ist die Min
derheit der Ansicht, dass diese fast nicht lösbare Frage bes
ser mit einer exakten Zahl beantwortet wird. Ich meine, 
zusammen mit dem Nationalrat, dass wir in diesem Land 
keine Berlusconi-Verhältnisse wollen und dass wir dies auch 
in einer für die Gesetzesanwendung klaren Form zum Aus
druck bringen sollten. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, hier dem Nationalrat und der 
Minderheit zuzustimmen. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ganz kurz: Dem Argumentarium 
des Kommissionspräsidenten füge ich noch bei, dass eine 
solche Begrenzung auch dann problematisch werden kann, 
wenn Konzessionen gekauft und verkauft werden könnten. 
Es könnte dann nämlich der Fall eintreten, dass inländische 
Akteure eigentlich ausgeschlossen würden und dass ge
wisse Sender zwangsläufig an ausländische Ketten verkauft 
würden. Dies einfach, weil diese Bestimmung die inländi
schen Bewerber einschränken könnte. Das ist eine willkürli
che Grenze, und man könnte fragen: Warum nicht drei oder 
vier Konzessionen? Ich glaube, die Bestimmung als solche 
ist falsch. 
Im Übrigen dauern die Konzessionen nicht ewig, sie haben 
eine Frist. Sollten die Bedingungen nicht mehr erfüllt sein, hat 
der Bundesrat natürlich immer die Möglichkeit, sie nicht zu 
erneuern oder - in extremen Fällen - sie sogar zu entziehen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Minderheitsantrag ist 
in der Stossrichtung auf jeden Fall löblich, denn er möchte 
der Medienkonzentration beikommen, und dieses Ziel unter
stützen wir eigentlioh. Aber die Eindämmung der Medien-
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konzentration sollte man unseres Erachtens nicht so 
machen, sondern wir möchten nach inhaltlichen Kriterien 
vorgehen. Wenn für eine Konzession mehrere Bewerbungen 
vorliegen, dann erhält nach der Fassung der Kommission 
de~enige Bewerber die Konzession, der die Angebotsvielfalt 
am meisten bereichert, und das ist zum Wohle der Zu
schauer und Zuschauerinnen, der Zuhörer und Zuhörer
innen. Kurzum, es geht also um ein medienpolitisches 
Kriterium und nicht darum, wer als Eigentümer dahinter 
steckt. Die verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interes
sen müssen wir gegeneinander abwägen, und wir sind ei
gentlich gegen solche schematischen Lösungen, wie der 
Nationalrat und die Minderheit Bieri sie Ihnen vorschlagen. 
Ich ersuche Sie deshalb, bei der Mehrheit und dem Entwurf 
des Bundesrates zu bleiben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 13 Stimmen 

Art. 55 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... Konzessionen in der Regel öffentlich aus .... 
Abs.1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... jener Bewerber bevorzugt, der die Meinungs- und Ange
botsvielfalt am meisten bereichert. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 55 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... Celles-ci font generalement I'objet .... 
AI. 1bis 
AdMrer EI la decision du Conseil national 
AI. 2 
.... la concession est octroyee au diffuseur qui elargit le plus 
la diversite de I'offre et des opinions. 
AI. 3 
AdMrer EI la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zu Absatz 1: Das 
Bundesamt schreibt die Konzessionen öffentlich aus. Die 
Kommission beantragt Ihnen einstimmig, hier cein der Regel» 
einzufügen. In Ausnahmefällen kann es sehr wohl richtig 
und gut sein, dass man nicht ausschreibt. In Ausnahmefäl
len produziert man mit einer Ausschreibung nur administrati
ven Aufwand. Wenn die Sache klar ist, wenn keine Bewerber 
in Sicht sind, dann muss unseres Erachtens nicht ausge
schrieben werden. Das muss die Konzessionsbehörde dann 
in diesem Rahmen entscheiden. Die Konzessionsbehörde 
leistet in der Regel eine korrekte Arbeit. Die Kommission ist 

• einstimmig. 
Zu Absatz 2: Über das Gleiche haben wir vorhin abge
stimmt. Wir meinen, massgebend müsse die Meinungs- und 
Angebotsvielfalt sein. Sonst sage ich zu diesem Problem 
nichts, da es eilt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 56-60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer EI la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 61 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Abs.2 
Die Verbreitungsdienstleistungen werden chancengleich, 
angemessen und nicht diskriminierend angeboten. 

Art. 61 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
AdMrer EI la declsion du Conseil national 
AI. 2 
Les prestations de diffusion sont proposees EI des conditions 
equitables, adequates et non discriminatoires. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Absatz 2 hält an 
der allgemeinen Regel fest, er gibt einem Interessenten aber 
noch kein Recht auf Zugang, auf Anschluss. ceChancen
gleich, angemessen und nicht diskriminierend» heisst nicht 
jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine. Es heisst 
nicht, dass der Zugang für das Gleiche zum gleichen Preis, 
sondern zum für den Interessenten angemessenen Preis zu 
gewähren ist. Ein potenter ausländischer Veranstalter kann 
nicht die gleichen Bedingungen fordern wie ein kleiner regio
naler, der allenfalls noch Funktionen des Service public 
wahrzunehmen hat. Das habe ich hier noch mitgeben wol
len. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62-64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer EI la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 65 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.3 
Der Bundesrat kann vorsehen, dass Dienste, die mit dem 
zugangsberechtigten Programm gekoppelt sind, nicht ver
breitet werden müssen. 

Art. 65 
Proposition de la majorite 
AdMrer EI la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 3 
Le Conseil federal peut prevoir que certains services asso
cies aux programmes EI acces garanti ne doivent pas etre 
diffuses. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 65 ha
ben wir zu Absatz 3 einen Mehrhelts- und einen Minderheits
antrag. Letzterer ist wörtlich gleich wie bei den Artikeln 68, 
69 und 71. Ich empfehle, diese Frage für den vorliegenden 
und die drei genannten Artikel hier zu entscheiden. Die 
Kommission hat Mehr- und Minderheit nur mit dem Stichent
scheid des Präsidenten festgelegt. Es geht um die gekoppel
ten Dienste; die Definition finden Sie in Artikel 2 Buchstabe i. 
Beispiel: Ein Fernsehprogramm kann mit Teletext oder mit 
Untertitelungen gekoppelt sein. Programm und Dienst soll~ 
ten verbreitet werden. 
Die Minderheit will die Rechtsvermutung für die Verbrei
tungspflicht und dem Bundesrat die Kompetenz geben, dass 
diese Dienste nicht verbreitet werden müssen. Die Mehrheit 
will es umgekehrt, also die Rechtsvermutung, dass keine 
Verbreitungspflicht besteht, und die bundes rätliche Kompe
tenz, die Verbreitungspflicht auf solche Dienste auszudeh-
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nen. Der Unterschied ist nicht matchentscheidend. Der 
Bundesrat erlässt bei beiden Varianten entsprechende Ver
ordnungen. Die technische Entwicklu'ng in diesem Bereich 
ist aber nicht abzusehen; er ist enorm entwicklungsfähig. 
Die Mehrheit ist der Ansicht, dass mit ihrer Variante besser 
auf unliebsame Entwicklungen Einfluss genommen werden 
kann. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Der Kommissionspräsident hat 
die Sachlage sehr gut dargestellt. Ich kann vielleicht höchs
tens ergänzend Folgendes sagen: Es geht hier darum, ob 
man die Anbieter - und damit ist nicht nur die SRG gemeint, 
sondern alle Anbieter - eher bevorzugt, indem man aus
druckt, dass ein Verbreiter im Prinzip den Teletext im Inter
esse des Kunden mit verbreiten soll, oder ob man es 
umgekehrt macht, indem man sagt: Der Veranstalter muss 
beantragen, dass der Bundesrat entscheidet, dass der Ver
breiter den Teletext weiterverbreitet. Aber das Wort «match
entscheidend.. ist gut, materiell kommt es aufs Gleiche 
heraus. Es geht um die Frage, wo und zu wessen Gunsten 
wir die Rechtsvermutung ansetzen. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Worum es geht, wurde so
wohl von Herrn Escher als auch von Herrn Fünfschilling klar 
dargelegt. Beifügen möchte ich Folgendes: Wenn diese Pro
gramme nur dank der Zusatzangebote sinnvoll genutzt wer
den können, dann ist es angezeigt, dass die Verbreitungs
pflicht auch auf die Zusatzdienste ausgedehnt wird. Das 
haben wir im Sinn, möchten es aber auf Verordnungsstufe 
regeln. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 
Antrag der Kommission 
Titel 
Unterstützung der Verbreitung von Programmen 
Abs.1 
Das Bundesamt gewährt .... seines Programms entsteht .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 67 
Proposition de la commission 
Titre 
Soutien a la diffusion de programmes 
AI. 1 
.... de leurs programmes dans les regions .... 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei den Artikeln 67 
und 67a geht es um finanzielle Beiträge an konzessionierte 
Veranstalter. In Artikel 67 sind die Beiträge an den Zusatz
aufwand für die drahtlos-terrestrische Verbreitung in Ge
birgsregionen geregelt, Artikel 67a enthält Bestimmungen 
über Investitionsbeiträge für die Einführung neuer Techno
logien bei der Errichtung von Sendernetzen. Diese Hilfe 
gemäss Artikel 67a ist nicht auf Gebirgsregionen be
schränkt. 
Zur Erläuterung nur ein Beispiel: Radio Grischa bezahlt für 
die terrestrische Verbreitung ihrer Programme rund eine 
halbe Million Franken pro Jahr. Allenfalls kommerl dann zu-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

93 Ständerat 02.093 

sätzlich noch Investitionskosten dazu, beispielsweise für die 
Errichtung von Masten usw. Die Verbreitung über Satelliten 
würde Radio Grischa wohl pro Jahr rund 2 Millionen Franken 
kosten. Es ist doch unvernünftig, über Satellit ein solches 
Programm zu senden, das in ganz Europa, Nordafrika und 
im Nahen Osten empfangen werden kann, aber eigentlich 
für 100 000 Empfangsgeräte im Bündnerland und in der Um
gebung gesendet wird. Darum ist dieser Preis nicht gerecht
fertigt, und darum wäre es auch notwendig, mitzuhelfen, 
dass solche Investitionen getätigt werden können. 
Damit zum Antrag betreffend Artikel 67: Hier hat die Kom
mission mit 7 zu 2 Stimmen für die Unterstützung der Ver
breitung von Radio- und Fernsehprogrammen votiert. Sie 
sehen auf der Fahne, dass der Nationalrat das nur tür die 
Radioprogramme vorsieht. Die Kommission ist der Ansicht, 
dass diese Verbreitung aber auch für die Fernsehpro
gramme notwendig ist. 

Angenommen - Adopte 

Art.67a 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Investitionsbeiträge für neue Technologien 
Abs.1 
Das Bundesamt kann konzessionierten Veranstaltern Inves
titionsbeiträge an die Kosten ausrichten, die im Rahmen der 
Einführung neuer Technologien für die Errichtung von Sen
dernetzen entstehen. Vorausgesetzt ist, dass im entspre
chenden Versorgungsgebiet keine ausreichenden Finanzie
rungsmöglichkeiten vorhanden sind. 
Abs.2 
Die Beiträge werden aus dem Ertrag der Konzessionsabga
ben (Art. 24) und, soweit dieser nicht ausreicht, aus dem Er
trag der Empfangsgebühren entrichtet. 
Abs.3 
Der Bundesrat bestimmt bei der Festlegung der Höhe der 
Empfangsgebühr (Art. 78) den Anteil, der dafür zur Verfü
gung steht. Er beträgt höchstens 1 Prozent des gesamten 
Ertrages der Empfangsgebühren. 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Fünfschilling, Gentil, Pfisterer Tho
mas) 
Abs.2 
.... und, soweit dieser nicht ausreicht, aus einem Sonderzu
schlag zur Empfangsgebühr entrichtet. 
Abs.3 
Der Bundesrat bestimmt die Höhe des Sonderzuschlages. 
Er beträgt höchstens 1 Prozent der Empfangsgebühr. Der 
Bundesrat befristet die Erhebung des Sonderzuschlages 
und stellt die Erhebung ein, wenn die Finanzierung der In
vestitionen gemäss Absatz 1 gesichert ist. 

Art.67a 
Proposition de la majorite 
Titre 
Aides d'investissements en faveur des nouvelles technolo
gies 
AI. 1 
L:office peut verser des aides pour couvrir les coüts d'inves
tissement induits par I'introduction de nouvelles technologies 
en vue de la mise en place des reseaux des emetteurs, Ei 
condition qu'i1 n'existe pas de possibilite de financement suf
fisantes dans la zone de desserte concernee. 
AI. 2 
Ces aides sont prelevees sur le produit des redevances de 
concession (art. 24) et, dans la mesure ou elles ne suffisent 
pas, sur le produit des redevances de reception. 
AI. 3 
Le Conseil federal determine la quote-part reservee Ei cette 
tin 10rsqu'i1 fixe le montant de la redevance de reception 
(art. 78). Elle s'eleve au maximum a 1 pour cent du produit 
total des redevanees de reeeption. 
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Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn, Fünfschilling, Gentil, Pfisterer Tho
mas) 
AI. 2 
.... ne suffisent pas, sur une contribution specifique prelevee 
sur la redevance de reception. 
AI. 3 
Le Conseil federal fixe le montant de la contribution speci
fique. Celui-ci s'eleve au maximum Ei 1 pour cent de la rede
vance de reception. Le Conseil federal fixe un terme au 
prelevement de cette contribution specifique, et suspend ce 
prelevement lorsque le financement des investissements 
vise Ei I'alinea 1 est garanti. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Für die Finanzie
rung dieser Investitionsbeiträge für neue Technologien wer
den zwei Quellen festgesetzt: der Ertrag aus der Konzes
sionsabgabe und, subsidiär, der Ertrag aus den Empfangs
gebühren, aber hier höchstens 1 Prozent. Hier will die Min
derheit nun einen Sonderzuschlag zur Empfangsgebühr 
festlegen. Die Mehrheit will keinen speziellen Sonderzu
schlag. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass es in den 1,1 Milli
arden Franken doch noch «Luft .. haben wird. Auch wenn wir 
im Bundeshaushalt ein Sparprogramm arrangieren, geht 
das auch immer zulasten aller, und das entsprechende Amt 
oder Departement muss die entsprechenden Vergünstigun
gen suchen. 
Wir beantragen Ihnen unsere Formel. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich habe es Ihnen mehrmals ge
sagt: Wir haben in mehreren Bestimmungen direkt oder indi
rekt über Geld gesprochen. Bei Artikel 50 hat die Rats
mehrheit klare Verhältnisse geschaffen, indem sie diese 3-
bis-5-Prozent-Formel genehmigt hat. Das wird so in Ord
nung sein. Aus dem Gebührentopf wird da also etwas weg
genommen. 
Damit offensichtlich nicht genug: Auch für die an sich absolut 
unbestrittene Technologieförderungsfinanzierung - bitte be
achten Sie, es ist unbestritten, dass hier Handlungsbedarf 
besteht; das ist unbestritten, es geht bloss um die Finanzie-

. rung - soll nun erneut, je nach Bedarf, aus dem Empfangs
gebührentopf etwas weggenommen werden. Das kann 
durchaus eine sinnvolle Finanzierung sein. Aber wenn man 
das ins Auge fasst, dann scheint es der Minderheit sinnvoll, 
dass man das dann sehr gezielt über einen Sonderzuschlag 
macht und sagt: Wir wollen jetzt Technologieförderung, und 
ihr, liebe Gebührenzahler, seid herzlich eingeladen, bei der 
Technologieförderung mitzumachen, deshalb fixieren wir ei
nen befristeten Sonderzuschlag zu den Gebühren, solange 
diese Anschubfinanzierung nötig ist. Wenn die Anschubfi
nanzierung nicht mehr nötig ist, wird das wieder abgebaut. 
Das ist das Konzept der Minderheit. 
Das schafft auch absolute Transparenz gegenüber den Ge
bÜhrenzahlenden, während sich die Mehrheit doch eine Be
merkung gefallen lassen muss. Wenn Sie hier erneut aus 
dem GebÜhrentopf etwas wegnehmen, wird eines Tages -
ich sage eines Tages, nicht heute, nicht morgen - nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes der Bundesrat Gebühren festset
zen und wird dann so' im Communique in einem Nebensatz 
sagen, weil da noch die Technologieförderung sei, mache 
man bei den Gebühren noch dieses oder jenes. Die Leute 
werden das nicht zur Kenntnis nehmen, sondern die Leute -
die Publizistik - werden dann wieder sagen, dass die SRG
Gebühren wieder angestiegen sind, obschon es für ganz be
stimmte Zwecke bestimmt ist. 
Ich bitte Sie eindringlich - und ich hoffe, dass das meine 
letzte Wortmeldung zu diesem Gesetz ist -, hier aus Trans
parenzgründen, aus Fairnessgründen der Minderheit zu fol
gen. Ich habe sogar Herrn Lombardi eingeladen, der 
Minderheit zuzustimmen. Er hat das Verdienst, diese Frage 
auf den Prüftisch der Kommission gelegt zu haben, und er 
hat die Zustimmung zur Notwendigkeit der Technologieför
derung erhalten. Nachdem er vorhin bei den 5 Prozent zur 
siegreichen, glorreichen Mehrheit gehört hat, bitte ich ihn 
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eindringlich, jetzt mit der Minderheit zu helfen, dass mit ei
nem Sonderzuschlag auf den Gebühren operiert wird, falls 
die Konzessionsabgaben nicht ausreichen, und dass nicht 
einfach aus dem Gebührentopf klammheimlich Entnahmen 
stattfinden . 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich möchte Sie eindringlich bitten, der 
Mehrheit zuzustimmen. 
Kollege Leuenberger, ich muss Ihnen jetzt sagen, Sie haben 
heute Morgen von der Förderung der kleinen und guten und 
lieben Privatradios gesprochen. Ich muss Ihnen in Erinne
rung rufen, dass nur ein Drittel- nur ein Drittel! - der Schwei
zer Privat radios Gebührenanteile erhält; deshalb ist die 
Kombination mit Artikel 50 etwas abwegig. Das gilt zum Bei
spiel auch für Radio 32. Es bekommt von diesen 3 bis 5 Pro
zent gemäss Minderheit " bel Artikel 50 eben nichts, es 
bekommt auch in Zukunft nichts. Es gibt viele Privatradios -
zum Beispiel Radio Sunshine in der Zentralschweiz, Radio 
32 in Solothurn, Radio BE1 In Bern -, die keine Gebühren 
bekommen. Nur ein Drittel der Privatradios bekommt Gebüh
ren, und dieser Drittel kämpft nun ganz stark für die Techno
logieförderung. Denn die Privatradios sind gezwungen, in 
diese Technologieförderung zu investieren. Das geht über 
ihre Kräfte hinaus, das kann ich Ihnen sagen. Die Bakom
Studie belegt, dass es 200 Millionen Franken kostet, und 
wenn man die Radiogebiete anschaut, sind das pro Radio 
etwa 4,5 Millionen Franken. Kaum haben die Privatradios in 
ihre Netze investiert, müssen sie digitalisieren. 
Die SRG - das muss ich auch noch sagen, Herr Leuenber
ger - hat eben bereits investiert. 70 Millionen Franken sind 
jetzt für die Digltalisierung gesprochen und werden zurzeit 
verbaut. Noch etwas: Wenn die SRG in diese Digitalisierung 
investiert und die Privatradios das nicht können, haben wir 
eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung, und das wollen wir 
eben nicht. Jetzt noch etwas zur SRG: Wenn die SRG digita
lisiert und die Privatradios das nicht können, dann haben wir 
noch das Problem, dass eben auch das SRG-Investment 
nichts nützt, weil Herr und Frau Schweizer dann ihre UKW
Empfänger eben nicht ausmustern und das Digitalradio ins 
Leere stösst. 
Ich möchte Ihnen danken, dass es überhaupt gelungen Ist, 
Artikel 67a in dieses Gesetz aufzunehmen, und dass auch 
eine deutliche Kommissionsmehrheit dies aufgenommen 
hat. Ich möchte Sie bitten, jetzt bei der Mehrheit zu bleiben 
und das _Konzept der Mehrheit durchzuziehen, denn das ist 
für das Uberleben der Privatradios, die keine Gebührenan
teile erhalten, wesentlich. Ich glaube auch, dass es für den 
Wettbewerb richtig, und für die Privatradios der entschei
dende Punkt zum Uberleben ist. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich hätte mich nicht zu Wort ge
meldet, aber nach der höflichen Bitte von Kollege Leuenber
ger muss ich leider antworten, dass ich der Minderheit nicht 
zustimmen werde. Ich bleibe bei der Mehrheit, und zwar teil
weise aus den Gründen, die Kollege Büttiker erwähnt hat. 
1. Diese Bestimmung ist nicht nur für konzessionierte Veran
stalter mit Gebührenanteil vorgesehen. Es ist eine andere 
Sache. Es geht darum, die Entwicklung der digitalen Verbrei
tung in der Schweiz zu fördern und denjenigen Veranstal
tern, die das machen, einen Beitrag zuzusichern. Der Kreis 
der Empfänger Ist nicht unbedingt identisch mit dem Emp
fängerkreis gemäss Artikel 48, also den Konzessionierten 
mit Gebührenanteil. Es geht um eine andere Sache. 
2. Wenn wir der Minderheit folgen würden, wäre diese zeit
lich zwar befristete Unterstützung von den Gebührenerhö
hungen abhängig. Der Bundesrat sollte diese Beiträge nur 
zusprechen, wenn eine Gebührenerhöhung stattfindet. Er 
könnte sie nur rückgängig machen, wenn eine weitere Ge
bührenerhöhung oder allenfalls eine Gebührensenkung er
folgen würde. Das ist auch nicht der Fall, denn diese 
Gebührenanpassungen finden alle drei, vier, fünf Jahre statt. 
Hingegen muss man die Möglichkeit haben, relativ rasch zu 
reagieren, will man diese Beiträge zusprechen, Will man sie 
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nicht mehr - weil sie nicht mehr notwendig sind -, dann 
muss man sie entziehen können. 
3. Es gibt im Gebührentopf eigentlich einen Haufen andere 
Sachen, die vom Bundesrat auch nicht speziell festgelegt 
sind. Man hat hier nie gesagt - und das will ich auch einmal 
sagen, nachdem man so lange über Artikel 50 geredet hat -, 
dass für eine gewisse Gesellschaft, die Billag heisst, 5 Pro
zent der Gebühren reserviert werden, damit sie hiermit das 
Inkasso finanziert. Sie erhält mehr, als wir den lokalen und 
regionalen Veranstaltern gewähren wollen. Würde das in 
den Verfügungen des Bundesrates über Gebührenerhöhung 
separat aufgeführt, sollte man auch den Anteil, der für das 
Bakom reserviert ist, aufzählen usw. Es gibt eine Reihe von 
Komponenten bei den Empfangsgebühren. Wenn wir anfan
gen, sie separat aufzulisten, dann sollten wir es konsequent 
mit allen Posten machen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Ich glaube, wir müssen etwas 
klarstellen. Auf meiner Fahne steht bei Artikel 67a, und das 
ist unbestritten: «Investitionsbeiträge für neue Technolo
gien». Davon reden wir ja in Absatz 1: «Das Bundesamt 
kann konzessionierten Veranstaltern ...... Und jetzt hat Herr 
Lombardi davon gesprochen, dass das auch für alle gilt. Hier 
steht aber «konzessionierten Veranstaltern ... In Absatz 1 
haben wir also festgehalten, dass es nur für diese armen 
Kleinen gilt. Absatz 2 regelt nur, woher das Geld kommt. Ab
satz 1 aber sagt, dass das Geld nur an die konzessionierten 
Veranstalter geht; das sind nur die bedürftigen kleineren Ver
anstalter und nicht alle. Ich wollte das nur korrigieren. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Es scheint jetzt ein zweites 
Missverständnis in der Diskussion vorhanden zu sein. Es 
geht bei diesem Artikel 67a um zwei Themen: Das erste ist 
die Frage nach den neuen Technologien, und das zweite ist 
die Frage nach ihrer Finanzierung. Die Minderheiten differie
ren nur in der Frage der Finanzierung, und hier ist die Diffe
renz auch nicht so gross, wie gesagt wurde. Beide, Mehrheit 
und Minderheit, sind sich nach meinem Verständnis darin ei
nig, dass das Ergebnis für die Konsumentinnen und Konsu
menten gesamthaft dasselbe sein soll. Der Unterschied 
besteht nur darin, ob man gleichsam die Kalkulation transpa
rent machen und das Splitting nach aussen sichtbar machen 
will. Ich meine, ich hätte hier mit Grund im Sinne der SRG 
gestimmt, weil ich es als fair erachte, dass man nach aussen 
sichtbar macht, was eben für diesen Technologieteil und was 
für die allgemeinen Gebühren nötig ist. Wenn man für Inve
stitionen Geld verlangt, ist es auch richtig, dass man das be
fristet und berechnet, wie es eben für Zinsen und Amorti
sation, für die Investition, nötig ist. 
Darum, scheint es mir, ist es jetzt wirklich sinnvoll und gera
dezu fair, für diE! Minderheit zu stimmen. 

Lombardi Filippo (C, TI): Es tut mir Leid, hier eine Kommis
sionssitzung zu führen, aber ich muss Herrn Kollege Fünf
schilling widersprechen. Bitte beachten Sie, dass wir in 
Artikel 48 eine Art von Veranstaltern haben, die als Konzes
sionierte mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil bezeich
net werden. In Artikel 53 sprechen wir von konzessionierten 
Veranstaltern mit Leistungsauftrag ohne Gebührenanteil. Es 
gibt also zwei Arten von Konzessionierten. Natürlich spre
chen wir in Artikel 67 nur von den Konzessionierten. Diejeni
gen, die keine Konzession haben, die deshalb dem Gesetz 
entsprechend nicht drahtlos-terrestrisch verbreiten, brau
chen deshalb auch keinen Artikel 67. Diejenigen, die die 
drahtlos-terrestrische Verbreitung nicht benutzen, brauchen 
keinen Artikel 67. Aber beide Arten von Konzessionierten, 
diejenigen mit und diejenigen ohne Gebührenanteil, sind 
meines Erachtens von Artikel 67 anvisiert. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht eigentlich nicht um 
die Technologieförderung an und für sich - die ist nämlich 
unbestritten -, sondern es geht nur darum, ob das, was die 
SRG dafür aufwendet, separat ausgewiesen werden muss; 
das ist die Frage. Diesbezüglich frage ich Sie: Warum soll 
je~ das separat ausgewiesen werden? Man könnte auch 
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andere Dinge separat ausweisen. Zum Beispiel könnte man 
auch die 50 Millionen Franken an das Gebührensplitting 
separat ausweisen oder den Anteil, den die Billag für die 
Einziehung der Gebühren erhält, oder den Anteil für die Nut
zungsforschung oder den Anteil für die Spesen der General
direktion. Das könnte man alles speziell ausweisen. Von 
daher finden wir es nicht unbedingt nötig. 
Ich unterstütze deshalb die Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir sehen vor, mit der 
Beratung dieses Geschäftes bis kurz vor 13.00 Uhr fortzu
fahren. Die Fortsetzung der Beratung wird nächste Woche 
stattfinden. Das Büro wird am Montag entscheiden, ob am 
MIttwochnachmittag der zweiten Sessionswoche eine Nach
mittagssitzung unseres Rates stattfinden muss. Ich bitte Sie, 
sich bereits jetzt darauf einzurichten. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

04.056 

~inanzierung der FinöV-Projekte. 
Anderung 
Financemenfdes projets FTP. 
Modification 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 08.09.04 (BB12004 5313) 
Message du Conseil federal 08.09.04 (FF 2004 4977) 

Ständerat/Conseil des Etats 01.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 01.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

2. Verordnung der Bundesversammlung über die Ände
rung des Bundesbeschlusses über das Reglement des 
Fonds für die Eisenbahn-Grossprojekte 
2. Ordonnance de I' Assemblee federale portant modifi
cation de I'arrate federal portant reglement du fonds 
pour les grands projets ferroviaires 

Art. 6 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... darf 8,6 Milliarden Franken .... 

Art. 6 al. 2 
Proposition de la commission 
.... exceder 8,6 milliards'de francs .... 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Kommission hat an 
ihrer morgendlichen Sitzung errechnet, dass die kumulierte 
Bevorschussung 8,6 Milliarden Franken nicht überschreiten 
darf; dies aufgrund unserer Beschlüsse vom vergangenen 
Dienstag. Nach der Beschlussfassung werden wir noch die 
Gesamtabstimmung durchführen. 

Bieri Peter (C, ZG), für die Kommission: Ich glaube, dass es 
in Anbetracht der Aufstockung um eine halbe Milliarde Fran
ken angebracht ist, dazu einige Überlegungen der Kommis
sion anzuführen. Wir haben vorgestern die beiden Ge
schäfte 04.056, «Finanzierung der FinöV-Projekte. Ände
rung .. , sowie 04.035, «Europäisches Eisenbahn-Hochleis
tungsnetz. Anschluss der Ost- und Westschweiz .. , behan
delt. Dabei haben wir beim ersten Geschäft die Behandlung 
der Vorlage 2 .- Verordnung der Bundesversammlung über 
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die Änderung des Bundesbeschlusses über das Reglement 
des Fonds fOr die Eisenbahn-Grossprojekte - ausgesetzt, 
weil zu diesem Zeitpunkt offen war, welche Projekte und da
mit welche Summe wir beim Geschäft zum Hochleistungs
netz beschliessen würden. Denn dieser Entscheid ist mit 
der im Fondsreglement festgelegten Höhe der Bevorschus
sungslimite verknüpft. 
Der Entscheid zum HGV-Anschluss ist mittlerweile in diesem 
Rat gefällt worden. Wir haben zu den vom Bundesrat vorge
schlagenen Projekten die Kredite für die folgenden Objekte 
gesprochen: den Anschluss von Basel an den Flughafen Ba
sel-MOIhausen, die Ausbauten von Biel nach Belfort sowie 
von Bern über Neuenburg nach Pontarlier, die Ausbauten 
von Lausanne nach Vallorbe, Sargans-St. Margrethen, 
st. Gallen-Konstanz sowie Kapazitätserweiterungeri auf der 
Strecke vom Flughafen Zürich nach Winterthur. Bezüglich 
Reserve und Projektaufsicht hat man trotz einer Erweiterung 
der Projekte nichts geändert, was gestern in der Kommis
sion für Verkehr und Fernmeldewesen als problematisch be
wertet wurde. 
Zu den veranschlagten Krediten der zusätzlich beschlosse
nen Projekte ist zu vermerken, dass diese mit Ausnahme der 
Strecken Bern-Neuenburg und Biel-Belfort zum heutigen 
Zeitpunkt eine Kostengenauigkeit von plus/minus 50 Prozent 
besitzen. Die Projektarbeiten der Strecke Bern-Neuenburg 
haben eine Genauigkeit von plus/minus 30 Prozent, jene der 
Strecke Biel-Belfort von plus/minus 20 Prozent. Es ist zu er
wähnen, dass die Zahlen bezüglich Kosten sowie die Zahlen 
im Hinblick auf die FinöV-Einnahmen und die Zinsen gros
sen Schwankungen unterliegen. 
Trotz dieser Unsicherheiten gilt es, basierend auf dem mo
mentanen Wissensstand, die Finanzierung gestützt auf die 
zurzeit existierenden Daten in der Fondssimulation zu adap
tieren. Die KVF hat sich gestern Mittag darOber unterhalten, 
ob es grundsätzlich möglich wäre, die Bevorschussungsli
mite in der Höhe von 8,1 Milliarden Franken, wie sie der 
Bundesrat gemäss seinem Konzept bezüglich HGV-An
schlüsse und Bevorschussungslimite beschlossen hat, un
verändert beizubehalten. Dies hätte zur Konsequenz, dass 
die Flexibilität des FinöV-Fonds wesentlich geringer wäre. 
Zwar wäre die Realisierung der ersten Phase der HGV-An
schlüsse ohne Anpassungen am neuen Finanzierungskon
zept des Bundesrates möglich; die Zahlen zeigen indessen, 
dass damit in den relevanten Jahren 2010 bis 2012 bis auf 
100 Millionen Fral1ken kein Spielraum fOr irgendein weiteres 
Projekt vorhanden wäre, da die Aufstockung mit den zusätz
lichen HGV-Anschlüssen einen Grossteil der in diesen Jah
ren noch verfügbaren FinöV-Mittel binden würde. 
Auch die Möglichkeit, die von uns beschlossenen HGV-Pro
jekte auf der Zeitachse hinauszuschieben, verbietet im 
Grundsatz Artikel 2 des Bundesbeschlusses über den Ver
pflichtungskredit für den HGV-Anschluss, weil dort festgelegt 
ist, dass die baulichen Massnahmen an den bewilligten Ob
jekten spätestens im Jahre 2010 in Angriff genommen und 
bis 2015 abgeschlossen sein müssen. Zwar lässt der Be
schluss zu, dass der Bundesrat diese Fristen um fOnf Jahre 
verlängert, hingegen betrachtet es Ihre Kommission für nicht 
angebracht, diese bundesrätliche Kompetenz mit diesem 
Beschluss bereits im jetzigen Moment in Anspruch zu neh
men. 
Was ist nun die Quintessenz, welche Ihre Kommission aus 
diesen Überlegungen gezogen hat? Wir beantragen Ihnen, 
die Bevorschussungslimite von 8,1 auf 8,6 Milliarden Franken, 
Preisbasis 1995, zu erhöhen. Gegenüber dem bundesrätli
chen HGV-Entwurf haben wir den Kredit um 425 Millionen 
Franken erhöht. Die Limite ist jedoch um mehr als diese Diffe
renz zu erhöhen, weil wir die zusätzlichen Zinsen, die in den 
nächsten Jahren auflaufen werden, die Teuerung sowie die 
zusätzlichen Mehrwertsteuerbelastungen mitberücksichtigen 
müssen. Zu vermerken ist, dass die HGV-Anschlüsse auf der 
Preisbasis 2003 beruhen. 
Was wird die Folge dieser Erhöhung der Bevorschussungsli
mite sein? 
1. Die zusätzliche Verschuldung des Bundes wird sich des
wegen von 1,6 auf 2,1 Milliarden Franken erhöhen. 
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2. Im FinöV-Fonds ergibt sich in den Jahren 2010 bis 2015 
eine zusätzliche Zinsbelastung von 470 Millionen Franken. 
Dies wiederum verringert die Fina'nzierung anderer mögli
cher Projekte. 
Dem Prinzip der Redlichkeit und jenem Prinzip gehorchend, 
dass zum Kauf Beschlossenes auch bezahlt werden muss, 
beantragt Ihnen die Kommission mit 5 zu 0 Stimmen bei 
2 Enthaltungen, in Artikel 6 Absatz 2 des Reglements den 
Betrag von 8,1 auf 8,6 Milliarden Franken zu erhöhen. Letzt
lich ist es der Kommission wichtig - und auch dem Bundes
rat ist es ein wichtiges Anliegen -, dass wir diese Vorlage 
zusammen mit dem Entlastungsprogramm 2004 zu Ende 
führen können. Denn nur so ist garantiert, dass die mit die
sem Beschluss gleichzeitig einhergehenden Massnahmen 
bezüglich NichtrOckerstattung der dem Fonds vorbehaltenen 
LSVA-Gelder aus den Jahren 2005 und 2006 im Umfang von 
325 Millionen Franken (ohne Zinsen) sowie die weiteren Ent
lastungen des Bundeshaushaltes dem EP 2004 angerech
net werden können. 
Ich bitte Sie, gestützt auf diese Überlegungen, dem Be
schluss Ihrer Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 22 Stimmen 
Dagegen .... 7 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 2003 1425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 68 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.6 
Der Bundesrat kann vorsehen, dass Dienste, die mit dem 
zugangsberechtigten Programm gekoppelt sind, nicht ver
breitet werden müssen. 

Antrag Reimann 
Abs.2 
Der Bundesrat kann zudem Programme inländischer wie 
ausländischer Veranstalter bestimmen .... 

Art. 68 
Proposition de la majorite 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 6 
Le Conseil federal peut prevoir que certains services asso
cies aux programmes a acces garanti ne doivent pas etre 
diffuses. 

Proposition Reimann 
AI. 2 
Le Conseil faderal peut en outre designer les programmes 
de diffuseurs nationaux ainsi qu'etrangers qui .... 

Reimann Maximilian (V, AG): Es geht hier um die Grund
satzfrage, wer alles ein gesetzliches Zugangsrecht zum Ka
belnetz erhalten soll - gemäss Absatz 1 sind es die SRG 
und Private mit Leistungsauftrag -, und es geht um die 
Frage, wer das gleiche Recht über die Kann-Vorschrift des 
Bundesrates erhalten soll, was in Absatz 2 geregelt ist. In 
Absatz 2 ist aber ausschliesslich von ausländischen Veran
staltern die Rede, als ob sich in Zukunft nie schweizerische 
Veranstalter ohne Leistungsauftrag finden könnten, die die 
erforderlichen Kriterien ebenfalls erfüllen würden, als da wä
ren: ein besonderer Beitrag zur Bildung, zur kulturellen Ent
faltung oder einfach zur freien Meinungsbildung. Auch wenn 
Fernsehmachen teuer ist - vor allem in der relativ kleinen 
Schweiz -, wird hier unserem Land doch apriori die Fähig
keit abgesprochen, auch solche Veranstalter mit entspre
chendem Programm hervorzubringen. Oder müssen poten
zielle inländische Veranstalter ihren Sitz nach Liechtenstein 
verlegen, auf dass sie - falls sie die Voraussetzungen erfül
len - auch im Dress eines Ausländers daherkommen? 
Eine solche Regelung halte ich für diskriminatorisch. Sie wi
derspricht meines Erachtens klar der in Artikel 8 der Bun
desverfassung verlangten Rechtsgleichheit, auch wenn dort 
nur von Menschen die Rede ist - es sind ja schliesslich 
Gruppen von Menschen, die ein solches Programm ma
chen. Deshalb möchte ich Sie bitten, meinem Antrag stattzu
geben: Hier sollen inländische und ausländische Veranstal
ter gleichgestellt werden. Es liegt ja ohnehin am Bundesrat, 
in jedem Einzelfall zu prOfen, ob die gesetzlichen Vorausset
zungen erfüllt sind. Kommt hinzu, dass wir künftig - wie wir 
gestern an einer Präsentation der Cablecom vernommen 
haben - wesentlich erhöhte Netzkapazitäten und technische 
Verbreitungsmöglichkeiten zur Verfügung haben werden. Ich 
sage das auch im Hinblick auf Absatz 3 dieses Artikels, der 
hier ebenfalls mitspielt. Aber das Vorgehen, schweizerische 
Veranstalter hier apriori auszuschliessen, kann ich unter 
keinem Rechtfertigungsgrund begreifen. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Sie müssen beide 
Artikel ansehen, Artikel 68 und Artikel 69. Für Artikel 68 
herrscht die Regel «Verbreitung ohne Gesuch und unent
geltlich». Und nun hat man natürlich ein öffentliches Inter
esse daran, dass die Programme ausländischer Veranstalter 
unentgeltlich verbreitet werden. In Artikel 69 haben wir die 
Verbreitung mit Gesuoh, und die bundesrätliohe Fassung 
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sieht die Entgeltlichkeit vor. Ihre Kommission wird Ihnen dort 
neu die Unentgeltlichkeit vorschlagen. 
Wenn das akzeptiert wird, ist es wahrscheinlich vernünftig, 
dass der Nationalrat bei der Überprüfung - wir haben dort 
Differenzen - diese beiden Artikel zusammenfasst, und 
dann haben wir das, was Kollege Reimann ~ier anmahnt. Ich 
wäre aber froh, wenn der Bundesrat hier seine Ansicht mit
teilt. Ich habe das jetzt relativ frisch von der Leber weg dar
gelegt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Das inhaltliche Anliegen 
von Herrn Reimann ist berechtigt, aber es ist schon erfüllt. 
Der inländische Teilnehmer kann nämlich gemäss Artikel 69 
dieses Gesuch stellen; dann muss es auch behandelt wer
den. Diese Bestimmung ist schon da. Es ist eine gesetzge
bungstechnische Sache; wir haben die zwangsweise Auf
schaltung von inländischen Programmen in Artikel 69 und 
jene von ausländischen Programmen in Artikel 68 aufge
nommen. 

Reimann Maximilian (V, AG): Wenn es wirklich so ist, dass 
in den Artikeln 68 und 69 Inländer und Ausländer bezüglich 
Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit gleichgestellt sind und 
das so zu Protokoll gegeben wird, dann kann ich meinen An
trag zurückziehen. Das Kriterium ist aber die Entgeltlichkeit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Unterschied ist der, 
dass die Inländer ein-Gesuch stellen müssen, während die 
Ausländer kein Gesuch stellen müssen. 
Die Idee ist eben die, dass der Bundesrat aus medienpoliti
schen Gründen z. B. sagen könnte - Sie müssen nicht er
schrecken, es ist nur ein Beispiel -, es sei wichtig, dass Arte 
aufgeschaltet werde. Dann könnte er Cablecom zwingen, 
Arte aufzuschalten. Oder ich denke an die strittigen Fälle mit 
France 3 oder mit dem portugiesischen Sender. Aber wir 
wollen diesen ausländischen Sendern nicht das mit einer 
ParteisteIlung verbundene Recht geben, sodass sie dann 
hier einen Rechtsstreit mit Anspruch führen könnten. Aber 
wenn wir aus kulturellen Gründen z. B. möchten, dass der 
portugiesische Sender aufgeschaltet werde - wir haben ja in 
der Schweiz eine Minderheit von portugiesischen Gastarbei
tern -, dann möchten wir das selbstständig aus politischen 
Gründen von uns aus ohne Rechtsverfahren machen kön
nen. 
Die schweizerischen Teilnehmer sollen hingegen ein formel
les Gesuch stellen dürfen, denn sie haben dann allenfalls 
auch gewisse Rechtsansprüche. Sie haben diese Rechtsan
sprüche auch in Anspruch genommen, ich denke z. B. an ei
nen Fall im Kanton Zürich: Eine lokale TV-Station wollte, 
dass wir Cablecom zwingen, sie aufzuschalten. Wir fanden 
dann, dass sie den Anforderungen nicht ganz entspreche. 
Sie hat dann den Rechtsweg beschritten, und es ist jetzt ein 
Rechtsfall. 
Aber was Ihre Frage zur Entgeltlichkeit betrifft, kann ich Ih
nen versichern, dass hier gemäss dem Antrag Ihrer Kom
mission Gleichbehandlung vorliegt. 

Reimann Maximilian (V, AG): Ich möchte trotzdem an mei
nem Antrag festhalten, damit wir eine Differenz zum Natio
nalrat schaffen und allenfalls gesetzgeberisch doch noch 
mehr Klarheit erhalten. Wenn Sie den Antrag ablehnen, 
muss ich wohl annehmen dürfen, dass bei den Bewilligungs
verfahren der Bundesrat keine diskriminatorischen oder 
schlechteren Anforderungen an schweizerische Veranstalter 
stellt als jene, die er ausländischen Veranstaltern auferlegt. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich möchte auf das Risiko hinwei
sen, dass die Zusicherung des Bundesrates nicht genügen 
könnte, denn wir streichen die Entgeltlichkeit, aber der Na
tionalrat hat sie nicht gestrichen. Wenn das an den National
rat zurückgeht und der Nationalrat an seinem Beschluss 
festhält, dann wird die Unentgeltlichkeit für die Schweizer 
Veranstalter nicht gewährleistet. Dann wäre also der Antrag 
Reimenn allenfalls völlig berechtigt. 
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Präsident (Frick Bruno, Präsident): Der Antrag der Minder
heit entfällt aufgrund einer früheren Abstimmung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen 
Für den Antrag Reimann .... 11 Stimmen 

Art. 69 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

a. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
b. Gemäss Bundesrat, aber: 
.... zumutbar ist. Der Bundesrat legt die Höchstzahl fest. 
Abs.2 
Streichen 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.4 
Der Bundesrat kann vorsehen, dass Dienste, die mit dem 
zugangsberechtigten Programm gekoppelt sind, nicht ver
breitet werden müssen. 

Art. 69 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

a. Adherer au projet du Conseil federal 
b. Selon Conseil federal, mais: 
.... disproportionnee. Le Conseil federal fixe le nombre maxi
mum. 
AI. 2 
Biffer 
AI. 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 4 
Le Conseil federal peut prevoir que certains services asso
eies aux programmes a acces garanti ne doivent pas etre 
diffuses. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Änderungen 
in Absatz 1 Buchstaben a und b und in Absatz 2 beantragt 
die Kommission einstimmig. Wir beantragen die Streichung 
von Absatz 2: «Der berechtigte Programmveranstalter muss 
der Fernmeldedienstanbieterin den Aufwand abgelten.» Das 
haben wir vorhin diskutiert. Wir bitten den Nationalrat über 
das Amtliche Bulletin, die beiden Artikel 38 und 39, die jetzt 
nur noch wenige Unterschiede aufweisen, neu zu überarbei
ten und allenfalls zusammenzufassen. 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich möchte nur eine kurze Erklärung 
machen bzw. kurz auf eine Unklarheit hinweisen, die zu 
überprüf~n ich die nationalrätliche Kommission bitten 
möchte. 
1. Es geht bei Artikel 69 - wir haben es vorhin gehört - um 
die Verbreitung der schweizerischen Programme. Ich hatte 
in der Kommission den Antrag gestellt, dass man die Anzahl 
Kanäle, die die Kabelnetzbetreiber für schweizerische Pro
gramme, sofern vorhanden, zur Verfügung stellen müssen, 
im Gesetz festschreibt. Es war von 12 oder 14 Kanälen die 
Rede. 
Der Antrag ging genau auf das Problem zurück, das Bun
desrat Leuenberger angesprochen hat, dass nämlich Cable
com im Kanton Zürich einen lokalen Fernsehsender, Züri 
Plus, der über lange Zeit aufgeschaltet war, plötzlich aus 
dem Netz warf und ihn nicht mehr aufschaltete, obwohl auch 
fünfzig Stadt- und Gemeindepräsidenten sich dafür einsetz
ten, Man war sich in der Kommission einig, dass man hier ei-
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gentlich einen Sockel der gesamten Kanäle festlegen sollte, 
die für schweizerische Programme reserviert sein müssen. 
Aber die Kommission kam zum Schluss, dass das nicht im 
Gesetz festgeschrieben werden sollte, sondern wir beauf
tragten den Bundesrat, das zu tun, und darum der Zusatz 
bei Absatz 1 Buchstabe b: «Der Bundesrat legt die Höchst
zahl fest.» 
Das kann jetzt missverständlich sein. Die Höchstzahl ist eine 
Begrenzung nach oben. Das könnte also heissen, dass ein 
Kabelnetzbetreiber nicht mehr als so und so viele Pro
gramme aufschalten darf, aber so wenige, wie er will. Das 
war nicht die Meinung der Kommission. Das Wort «Höchst
zahl .. ist missverständlich. Es müsste wahrscheinlich heis
sen, der Bundesrat lege die Anzahl fest, und nicht die 
Höchstzahl. Wir wollten keine Begrenzung nach oben. Wir 
wollten eine Verpflichtung oder eine Mindestzahl festlegen. 
Der Kabelnetzbetreiber kann dann mehr aufschalten, aber 
so viele muss er. Es müsste eher «Mindestzahl .. oder «An
zahl .. heissen. Das muss nochmals geprüft werden. 
2. Zwischen den Buchstaben a und b von Absatz 1 steht ein 
«und». Es heisst nach Buchstabe a «und ... Die Buchstaben a 
und b müssen also kumulativ erfüllt sein. Im bisherigen 
Recht - Sie sehen das auf der Fahne bei Artikel 47 Absatz 1 
Buchstabe b - heisst es: «wenn .... die Anlage des Weiter
verbreiters freie Kapazität aufweist oder das Programm des 
Veranstalters» diese Bedingungen erfüllt. Es war also eine 
Oder-Vorschrift, und jetzt ist das plötzlich kumulativ. Züri 
Plus sagt mir zum Beispiel, dieses Wörtchen «und .. sei für 
sie der Todesstoss und es werde kaum mehr private Veran
stalter geben, die investieren, um ein Privatprogramm auf 
die Beine zu stellen, wenn die Buchstaben a und b kumulativ 
erfüllt sein müssen. Ich konnte das in der kurzen Zeit nicht 
verifizieren . 
Ich habe auch aus den Gründen, die der Präsident heute 
Morgen erwähnt hat, darauf verzichtet, einen Antrag zu stei
len. Ich bitte aber die nationalrätliche Kommission, diese bel
den Punkte zu überprüfen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.70a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Briner 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.70a 
Proposition de la commission 
Biffer 

Proposition Briner 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Erlauben Sie mir, 
dass ich mich noch berichtige: Ich habe bei der Diskussion 
von Artikel 69 gesagt, die nationalrätliche Kommission 
werde gebeten, zu prüfen, ob die Artikel 38 und 39 nicht zu
sammengefasst und überarbeitet werden sollen. Es handelt 
sich natürlich um die Artikel 68 und 69. Sie sehen, wenn sol
che Fehler kommen, ist es langsam Zeit für den Aperitif. 
(Heiterkeit) 
Zu Artikel 70a: Der Kommission lagen zwei entsprechende 
Anträge auf Streichung und eine Empfehlung auf Streichung 
vor. Wir sind diesen Anträgen auch gefolgt, Vielleicht war es 
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auch ein wenig rasch, aber wir beantragen Ihnen die Strei
chung dieses Artikels 70a. Wenn Sie uns folgen, haben Sie 
in jedem Fall eine Differenz zum Nationalrat, ung dann kann 
das Problem nochmals überprüft werden. Im Ubrigen ver
weise ich auf meine grundsätzlichen Bemerkungen, die ich 
bei Artikel 61 gemacht habe. 

Briner Peter (RL, SH): Ich begründe den Antrag, der natio
nalrätlichen Fassung zuzustimmen, wie folgt: Das neue 
Radio- und Fernsehgesetz schreibt vor, dass die SRG
Programme und die zugangsberechtigten Programme von 
den Fernmeldedienstanbieterinnen gratis verbreitet werden 
müssen. Zu den zugangsberechtigten Programmen gehören 
neben den SRG-Programmen insbesondere die schweizeri
schen lokalen und regionalen Programme; ich verweise auf 
die Artikel 68 und 69. Damit will der Gesetzentwurf sicher
stellen, dass diese Programme in der Schweiz von allen Ka
belnetzkunden empfangen werden können. Für diese Pro
grammveranstalter besteht zudem die Sicherheit, dass sie 
keine Entschädigung an die Kabelnetze für die Verbreitung 
bezahlen müssen. 
Grosse ausländische Programmveranstalter wie RTL, Sat1 
und andere versuchen nun für ihre Programme das gleiche 
Recht zu beanspruchen. Es besteht die Gefahr, dass sich 
diese ausländischen Programmveranstalter auf das Recht 
der Gleichbehandlung berufen, wie es In Artikel 61 Absatz 2 
festgehalten wird. Dies würde bedeuten, dass die Fernmel
dedienstanbieterinnen verpflichtet wären, diese Programme 
zu verbreiten, und zwar unentgeltlich. 
Damit bestehen zwei Gefahren: 
1. Zahllose ausländische Programmveranstalter werden den 
Anspruch auf Verbreitung über das Kabelnetz erheben, wo
mit die Gefahr besteht, dass die Verbreitungskapazitäten der 
Kabelnetzunternehmungen so eingeschränkt werden, dass 
für andere Fernmeldedienste wie Internet und Telefonie 
ungenügende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Der heu
tige Wettbewerb zwischen Swisscom und Kabelnetzunter
nehmungen ist unter der neuen Gesetzgebung nur dann 
weiterhin geWährleistet, wenn die beschränkten Verbrei
tungskapazitäten auch für Fernmeldedienste eingesetzt wer
den können. Das heisst, der Dienst der Kabelnetzbetreiber 
muss wie bis heute die Autonomie haben, sein Dienst
leistungsangebot von Radio- und Fernsehprogrammen, In
ternet und Telefonie gemäss den Kundenwünschen zusam
menzustellen, ohne dass er dem Druck der ausländischen 
Programmveranstalter ausgeliefert ist. 
2. Mit Artikel 70a soll zudem verhindert werden, dass aus
ländische Veranstalter mit schweizerischen Werbefenstern, 
dank denen MiIlionenumsätze in der Schweiz realisiert wer
den, eine Gratisverbreitung beanspruchen können. Mit Arti
kel 70a, wie ihn der Nationalrat formuliert hat, wird klarge
stellt, dass die Verbreitung von Programmen aUSländischer 
Veranstalter den Regeln des Marktes folgt und dass sich 
diese Veranstalter nicht aufgrund des Gleichbehandlungs
grundsatzes auf die Schutzbestimmung berufen können, die 
das Gesetz für die Verbreitung inländischer Programme vor
sieht. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 

Siongo Marianne (C, NW): Ich bitte Sie, den Antrag Briner 
abzulehnen. Weshalb? Fernmeldedienstleistungen sollen zu 
einheitlichen Bedingungen angeboten werden. Wie wäre 
dieser Artikel 70a mit einem diskriminierungsfreien Zugang 
zu vereinbaren? Kommt hinzu, dass dieser Artikel nicht eu
ropakompatibel wäre. Auch erwähnen möchte ich die neuen 
Bestimmungen im Kartellgesetz, wo wir den Missbrauch der 
Marktrnacht und die Behinderung einer guten Angebots- und 
Meinungsvielfalt verhindern wollen. Darüber haben wir uns 
in der Kommission lange unterhalten. Wir haben hierzu auch 
einen Brief von der Weko erhalten. 
Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, diesen Artikel zu strei
chen, wie es Ihnen Ihre Kommission vorschlägt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um drei verschie
dene Detailregelungen, die Herr Briner zur Frage der Pro-
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grammverbreitung vorschlägt. Bei Absatz 1 empfinden wir 
das als eine Selbstverständlichkeit. Er gibt den Grundsatz 
wieder, dass die Privatautonomie dort gilt, wo keine rechtli
che Regelung besteht. Davon gehen wir auch aus, wir sind 
nicht der Meinung, es müsste hier nochmals kodifiziert wer
den. 
Bei Absatz 2 geht es um diese Höchstzahl von Program
men - vorher hat auch Herr Hofmann davon gesprochen "-, 
welche der Bundesrat festlegt und auf die der Leitungsbe
treiber nachher in diesem Umfang auch tatsächlich verpflich
tet ist. Dies geschieht ausdrücklich mit Blic~ auf die techni
schen Möglichkeiten und die verfügbaren Ubertragungska
pazitäten der Leitungsbetreiber. Das ist in den Artikeln 68 
Absatz 3 und 69 Absatz 1 Buchstabe b bereits festgehalten. 
Absatz 3 - davon hat Frau Slongo bereits gesprochen - zielt 
auf die Werbefenster. Dadurch soll es Kabelnetzbetreibern 
erlaubt werden, für die Verbreitung ausländischer Pro
gramme mit Werbefenstern mehr zu verlangen als beispiels
weise für die Verbreitung von lokalen Fernsehprogrammen. 
Diese Möglichkeit ist im vorliegenden Entwurf bereits enthal
ten, nämlich in Artikel 61 Absatz 2, im Grundsatz der Chan
cengleichheit und der Nichtdiskriminierung. 
Nach publizistischen und medienpolitischen Kriterien -
diese werden hier vor allem. angewendet - hat ein kleines 
Lokalfernsehen nicht dieselben Möglichkeiten wie ein inter
nationaler, grosser Programmveranstalter, und deshalb ist 
es nicht gerecht, wenn beide dasselbe Entgelt bezahlen 
müssen. Wenn sie es müssten, könnte das auf eine Diskri
minierung des kleinen Marktteilnehmers hinauslaufen. Das 
hat sich Ihre Kommission auch überlegt und Artikel 70a des
wegen einstimmig abgelehnt. Selbst wenn man diesen Ab
satz 3 nur gerade aus wirtschaftlicher Sicht betrachten 
würde, wären Vorbehalte angebracht. Frau Slongo hat es 
gesagt, die Wettbewerbskommission hat Ihnen diesbezüg
lich einen Brief geschrieben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag Briner .... 2 Stimmen 

Art. 71 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Programmveranstaltern ist der Zugang zur Aufbereitung zu 
chancengleichen, angemessenen und nicht diskriminieren
den Bedingungen zu gewähren. Entspricht die Aufbereitung 
durch die Vorrichtungen der Fernmeldedienstanbieterin im 
Wesentlichen dem Stand der Technik, besteht kein An
spruch des Programmveranstalters auf den Betrieb eigener 
Vorrichtungen zur Aufbereitung. 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Leuenberger-Solothurn, Slongo) 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.4 
Der Bundesrat kann vorsehen, dass Dienste, die mit dem 
zugangsberechtigten Programm gekoppelt sind, nicht ver
breitet werden müssen. 

Art. 71 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Les diffuseurs doivent avoir acces au conditionnement tech
nique ades conditions equitables, appropriees et non discri
minatoires. Si le conditionnement technique propose par les 
fournisseurs de services de telecommunication correspond 
aux techniques reconnues, les diffuseurs ne peuvent faire 
valoir le droit d'exploiter en propre des installations de condi
tionnement technique. 
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AI. 2-5 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Leuenberger-Solothurn, Siongo) 
AI. 1 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Hess Hans, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 4 
Le Conseil federal peut prevoir que certains services asso
cies aux programmes Ei acces garanti ne doivent pas ätre 
diffuses. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In der Kommission 
ist der Entscheid mit 6 zu 3 Stimmen gefallen. Ich habe nun 
gehört, dass die Minderheit allenfalls bereit wäre, ihren An
trag zurückzuziehen, wenn der Bundesrat klar darlegt, dass 
das offene System vor dem proprietären gilt. In diesem Fall 
würde ich hier keine weiteren Ausführungen machen, da ich 
davon nichts verstehe. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Wie der Kommissionspräsi
dent schon gesagt hat, befürchten wir, dass mit der Formu
lierung, wonach ein System «dem Stand der Technik .. ent
spricht, auch ein proprietäres System gemeint sein könnte. 
Wenn der Bundesrat jetzt bekräftigen würde, dass er mit den 
Mitteln, die er aufgrund der folgenden Artikel hat, dafür sor
gen würde, dass hier offene Systeme angewendet werden 
müssen - «offene Systeme .. heisst, dass der Kunde nichts 
zusätzlich bezahlen müsste, um überhaupt Zugang zu den 
nächsten Diensten zu haben -, dann könnte ich den Antrag 
zu Absatz 1 zurückziehen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich kann diese Erklärung 
abgeben. Gemäss Artikel 72 kann der Bundesrat Vorschrif
ten über die technische Ausgestaltung solcher Aufberei
tungssysteme erlassen, d. h., er kann einen offenen Stan
dard definieren, wenn der Markt selbst nicht für Offenheit 
sorgt. Diese Standards möchten wir aber bewusst nicht von 
vornherein definieren. Denn das könnte uns als Innovations
feindlichkeit ausgelegt werden, weil wir von Anfang an ge
wisse technische Entwicklungen unterbinden würden. Aber 
ich kann diese Garantie zur Offenheit abgeben und in die
sem Sinne sagen: Fürchten Sie sich nicht, denn der Bundes
rat ist bei Ihnen. (Heiterkeit) 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit Fünfschilling zu Absatz 1 ist zurückgezogen 
worden. Der Antrag der Minderheit Fünfschilfing zu Absatz 4 
ist aufgrund einer früheren Abstimmung erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Im Auftrag der 
Kommission mache ich folgende Bemerkungen: Absatz 1 ist 
eine technische Bestimmung. Sie enthält keine Entbünde
lungspflicht. Absatz 2 ist eine medien politische Bestimmung. 
Entsprechende Entbündelungsvorschriften werden erst und 
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nur dann erlassen, wenn es zur Sicherstellung der Medien
vielfalt unerlässlich ist. In diesem Sinne öffnet Artikel 73 kei
neswegs die Türen für Rosinenpicker. 

Angenommen - Adopte 

Art. 74, 75 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition da la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1--4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.4bis 
Von der Gebührenpflicht befreit sind: 
a. AHV- und IV-Bezügerinnen und -Bezüger, welche Ergän
zungsleistungen gemäss dem Bundesgesetz vom 19. März 
1965 über Ergänzungsleistungen erhalten; 
b. Personen im Dienste ausländischer und internationaler 
Delegationen; 
c. die Dienststellen der Bundesverwaltung je nach dienstli-
chem Bedarf. . 
Die Gewinneinbussen werden durch Bundesmittel gedeckt. 
Abs.4ter 
Weitere Personenkategorien können von der Gebühren- und 
Meldepflicht insofern befreit werden, als ein Bundesgesetz 
dies vorsieht und die Deckung der Gewinneinbussen regelt. 
Abs.5 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Antrag Forster 
Abs.1 
Wer ein zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen 
bestimmtes Gerät betreibt, muss eine Empfangsgebühr be
zahlen. 
Abs.1bis 
Die Empfangsgebühr wird pro Haushalt oder Geschäftsstelle 
eines Unternehmens ungeachtet der Zahl der Geräte nur 
einmal erhoben. 

Art. 76 
Proposition de la majorite 
AI. 1--4 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
AI.4bis 

, Sont Iiberes du paiement de la redevance: 
a. les ayants droit AVS ou AI qui beneficient des prestations 
complementaires selon la loi federale du 19 mars 1965 sur 
les prestations complementaires; 
b. les personnes au service de delegations etrangeres et in
ternationales; 
c. les services de I'administration federale selon les besoins 
professionnels. 
Le manque Ei gagner est compense par les finances de la 
Confederation. 
AI.4ter 
D'autres categorles de personnes peuvent ätre exemptees 
de I'obligatlon d'annoncer et de payer la redevance pour au
tant qu'une loi federale le prevoie et regle le financement du 
rnanque Ei gagner. 
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AI. 5 
Le Conseil federal regle les details. 

Proposition Forster 
AI. 1 
Quiconque exploite un appareil servant Ei la reception de 
programmes de radio et de television doit payer une rede
vance de reception. 
AI. 1bis 
11 n'est perlfu qu'une seule redevance de reception par do
micile (foyer ou entreprise) quel que soit le nombre d'ap
pareils. 

Abs. 1, 1bis-AI. 1, 1bis 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Der vom Bundesrat vorge
schlagene Wortlaut ist meines Erachtens sehr breit interpre
tierbar. Wenn ich den Text richtig interpretiere - und darum 
geht es, Herr Bundesrat -, dann ist es so, dass alle geeigne
ten Empfangsgeräte ungeachtet ihrer Zweckbestimmung mit 
Empfangsgebühren belastet werden können. Wenn dem so 
ist, entspricht diese Bestimmung faktisch den Verhältnissen 
bei der Einführung der GebÜhrenpflicht. Wer seinerzeit ein 
Radio- oder Fernsehgerät erwarb, nutzte es auch für den 
Empfang von Sendungen. Mit der heutigen Möglichkeit, 
auch über Computer Sendungen zu empfangen, ist dies 
nicht mehr der Fall - vor allem im geschäftlichen Bereich. 
Deshalb hätte diese Bestimmung nach meiner Ansicht eine 
steuerähnliche Wirkung. 
Von der Ausdehnung der Gebührenpflicht auf Computer wä
ren kleinere Unternehmen besonders negativ betroffen, da 
sie im Gegensatz zu privaten Haushalten keine Empfangs
konzessionen einholen müssen, wenn sie für ihre Ge
schäftstätigkeit weder e!n Radio- noch ein TV-Gerät benö
tigen. Sobald sie nun über einen Computer und einen 
Internetanschluss verfügen, werden sie gemäss dem Wort
laut von Absatz 1 - immer nach meiner Interpretation - mit 
Empfangsgebühren auf dem höheren gewerblichen Ansatz 
belastet. 
Ich habe versucht, die Überlegungen, die ich jetzt vorge
bracht habe, in eine andere Formulierung zu giessen. Mit 
meiner Formulierung soll auf die effektive Nutzung und nicht 
auf eine potenzielle Nutzung abgestellt werden. Wird ande
rerseits ein Computer gleichsam als Ersatz für ein Radio
oder Fernsehgerät betrieben, bleibt die Gebührenpflicht er
halten. Ein solcher Fall wäre gegeben, wenn der Computer 
an eine Lautsprecheranlage angeschlossen ist. Ich bin Ih
nen dankbar, Herr Bundesrat, wenn Sie hierzu jetzt Stellung 
nehmen und erläutern, ob meine Interpretation etwas an 
sich hat. 
Wenn dies der Fall ist, bitte ich Sie, hier eine Differenz zu 
schaffen, sodass man dieser Frage, die in der Kommission 
offensichtlich nicht diskutiert worden ist, noch einmal nach
gehen kann. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In der Fassung des 
Bundesrates, angenommen vom Nationalrat und unterstützt 
von Ihrer Kommission, wird bewusst von einem zum Emp
fang «geeigneten .. Gerät gesprochen und nicht von einem 
Gerät, das zum Empfang "bestimmt.. ist. Das Problem ist 
folgendes: Sie können heute einen PC anschaffen, mit dem 
Sie wirklich in der gleichen Qualität Fernsehprogramme 
empfangen können. Wenn hier nicht irgendwie ein Riegel 
vorgeschoben wird, dann werden wir in Zukunft praktisch 
nur noch PC-Geräte und keine eigentlichen Fernsehappa
rate mehr haben. Das Problem ist, dass es auf beiden Sei
ten Argumente dafür und dagegen gibt. 
Das Gleiche gilt für die Begriffe "betreibt» und "bereithält ... 
Wenn ich einen Fernsehapparat betreibe, dann ist er ange
schlossen. Wenn ich den Stecker herausziehe, dann wird er 
nicht mehr betrieben, aber er wird bereitgehalten. Er kann 
ohne weiteres wieder in Betrieb genommen werden. 
Schauen Sie, was da alles passiert, wenn das geöffnet wird. 
Es ist eine relativ schwierige Situation. 
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Ich bin froh, wenn sich der Bundesrat zu Absatz 2 entspre
chend äussert. Dem ist grundsätzlich so: Pro Haushalt und 
pro Geschäftsstelle wird nur ein Gerät in Rechnung gestellt. 

Epiney Simon (C, VS): Je trouve la proposition Forster justi
fiee. Elle permet d'ouvrir une discussion sur I'avenir de la 
societe Billag en tant qu'office de recouvrement des rede
vances de radio et de television. Personnellement, je sou
haite qu'on cree une divergence avec le Conseil national 
pour differentes raisons. 
Premierement, on a constate que des milliers de proprietai
res d'appartements de vacances paient aujourd'hui la rede
vance Ei double; et I'organe d'encaissement Billag n'a pas 
les moyens techniques d'investigation pour pouvoir, le cas 
eCheant, avertlr les personnes concernees et rembourser la 
contribution qui est perlfue Ei tort. On estime que Billag en
caisse environ 2 millions de francs Ei ce titre de maniare in
due. 
Deuxiemement, iI y ades communes qui paient Ei tort la re
devance pour des etablissements scolalres situes sur le 
meme territoire. 
En creant la divergence, on pourrait preciser la proposition 
Forster. La question se pose de savoir si, avec ladite propo
sition, on supprime les exceptions qui figurent actuellement 
dans I'ordonnance qui font que, en particulier, les deux 
exemples que j'ai cites tout Ei I'heure sont exemptes de la re
devance. 
Je vous invite donc Ei voter cette proposition pour vraiment 
creer la divergence, et fixer de maniere tras claire dans la lai 
quelles sont effectivement les exceptions qui doivent etre 
prevues Ei ce niveau, et non pas dans I'ordonnance. Parce 
que si on met seulement une exception dans la lai, est-ce 
qu'on rejette implicitement les exceptions qui sont aujour
d'hui prevues dans I'ordonnance? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst eine Vorbemer
kung: Ich verstehe den Antrag Forster jetzt so, dass er ei
gentlich ausschliesslich auf die Frage der Benützung des 
Computers für Radio- und Fernsehzwecke abzielt. Dieser 
Antrag und auch die Diskussion sind in dem Fall durch Pres
semeldungen entstanden, die ich als unrichtig zurückweisen 
muss und die ja auch schon zurückgewiesen worden sind. 
Die beiden Beispiele, die Herr Epiney genannt hat und die in 
der Sonntagspresse erschienen sind, treffen nicht zu. Dass 
die Ferienhausbesitzer oder eine Gemeinde mit mehreren 
Schulhäusern durch eine solche Regelung doppelt zur Kasse 
gebeten würden, stimmt nicht. Aber der Antrag, also die 
Sorge, wegen der Computer gebührenpflichtig zu werden, ist 
natürlich berechtigt, und ich möchte kurz darauf eingehen. 
Ein Computer, der für Radio- und Fernsehzwecke benützt 
wird, würde nur dann mit Gebühren belastet, wenn zwei Vor
aussetzungen gegeben sind: 
Erstens müsste er die Substitution von Radio und Fernseher 
sein, d. h., es müsste im ganzen Haushalt oder, wenn es um 
einen Betrieb geht, im ganzen Betrieb kein einziger Radio 
und kein einziges Fernsehgerät da sein. Sobald ein Radio 
oder ein Fernsehgerät da ist, führt dieses ja ohnehin zu Ge
bühren und gilt damit die TV-Benützung via Computer ab. 
Die zweite Voraussetzung ist die, dass im Computer eine 
Technologie eingebaut ist, die tatsächlich einen radio- und 
fernsehgerechten, qualitativ guten Empfang garantiert. Da
für gibt es beispielsweise Software wie Real Player. Ich bei
spielsweise kann auf dem Bildschirm des Computers im 
Büro das Fernsehprogramm voll einschalten - wobei das 
schönste Programm immer ist, die Debatte im Ständerat zu 
verfolgen, aber ich kOnnte auch noch auf andere, qualitativ 
schlechtere Sender gehen. (Heiterkeit) Seit Ich das kann, 
habe ich den anderen Fernseher weggeräumt. In einem sol
chen Fall würde eine Gebührenerhebung tatsächlich erfol
gen. Der Empfang von Fernsehsendungen über Computer 
und ADSL löst nach heutiger Praxis nur unter bestimmten 
Bedingungen eine Gebührenpflicht aus, nämlich dann, wenn 
jemand einen Vertrag mit einem Anbieter hat, der Pro
gramme über ADSL liefert. Der blosse ADSL-Zugang ohne 
Zusawertrag würde nicht reichen. 
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David Eugen (C, SG): Ich danke dem Bundesrat sehr für 
diese Interpretation, sie ist sehr wertvoll. Aber nach meiner 
Anschauung des Textes entspricht sie diesem nicht. Die Ein
schränkung, die Sie jetzt formuliert haben, müsste im Text 
zum Ausdruck kommen. Der Text ist in Absatz 1 viel offener 
formuliert. 
Aus diesen Gründen bin ich doch der Meinung, dass es 
sinnvoll ist, dem Antrag Forster zuzustimmen, damit der Text 
im Sinne der Erläuterungen des Bundesrates verbessert 
werden kann. 

Forster..vannini Erika (RL, SG): Ganz kurz: Meine Version 
ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es geht 
mir darum, dass der Text des Bundesrates im Entwurf sehr 
breit gehalten ist. Ich habe Ihre Antwort sehr wohl begriffen. 
Ich denke, man müsste das textlich noch irgendwie verarbei
ten. 
Ich halte an meinem Antrag fest. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Forster .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 10 Stimmen 

Abs. 4bis, 4ter, 5 - AI. 4bis, 4ter, 5 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Kommissions
mehrheit ist für die Beibehaltung der heutigen Lösung. Die 
Minderheit will die neue Lösung, die sie anschliessend 
vorstellen wird. Der Entscheid in der Kommission fiel mit 
8 zu 3 Stimmen für die heutige Lösung. Wie sieht diese aus? 
AHV- und IV-Bezüger mit Ergänzungsleistungen sind ge
mäss heutiger Lösung von der Bezahlung der Empfangsge
bühren befreit. Aus dieser Befreiung resultiert eine Minder
einnahme von 75 Millionen Franken per annum oder von 
rund 7 Prozent vom gesamten Kuchen. Diese 75 Millionen 
hat der Bundesrat aber bei der Festlegung der Gebühren
höhe mitberücksichtigt. Also hat die SRG keine Minder
einnahme bei der GebÜhrenverteilung zu tragen. Alle Ge
bührenpflichtigen zahlen somit einen Solidarzuschlag von 
7 Prozent, damit die Rechnung ausgeglichen ist. Das jetzige 
System bringt am wenigsten administrativen Aufwand. 
Die Lösung der Minderheit wäre wohl die «sauberste» Lö
sung, aber sie würde <;Ien Bund schlussendlich 75 Millionen 
Franken pro Jahr kosten. Wenn dieses Geld vorhanden ist -
EI. la bonne heure! 
Darum beantragt die Kommission mit 8 zu 3 Stimmen, das 
System nicht zu verändern und den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. Wenn Sie so entscheiden, ist auch die Ände
rung des ELG abgelehnt. Das ist der letzte Artikel auf der 
Fahne. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Nous avons dejEl. eu ce type de 
discussion tout au debut de I'examen des articles. Le souci 
de la minorite est le suivant: nous pensons que si, pour des 
raisons de politique sociale, iI est decide de liberer certaines 
categories de la population du paiement de la redevance, iI 
est normal que le manque EI. gagner soit compense par les fi
nances de la Confederation, dans la mesure ou c'est un 
choix de politique sociale qui n'a rien EI. voir avec la politique 
de la communication. 11 faut prevoir I'exoneration de certai
nes personnes, mais nous pensons aussi que nous devons 
imputer cette depense aux finances da la Confederation, ce 
que ne prevoient clairement ni la formulation du Conseil fe
deral ni celle du Conseil national. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Beim Ausfall durch die Ge
bührenbefreiung gibt es drei Möglichkeiten: Der Bundesrat 
und die Mehrheit Ihrer Kommission möchten am Status quo 
festhalten und diesen Ausfall durch höhere Gebühren der 
übrigen Teilnehmer kompensieren. Der Nationalrat möchte 
den Ausfall aus dem Sozialversicherungsrecht - durch das 
Ergänzungsleistungsgesetz - finanzieren. Die Minderheit 
möchte die Gewinneinbussen aus Bundesmitteln decken. 
DiI;lS. Qg,mit Si~ d.i~ Pal~tte k!arvQr Augen haben, 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 6 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.n 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2, 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... an Dritte weitergeben; der Bundesrat kann Ausnahmen 
vorsehen. 

Art. 77 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4,5 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 3 
.... EI. des tiers; le Conseil federal peut prevoir des excep
tions. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Den Antrag auf Er
gänzung von Absatz 3 stellt Ihnen die Kommission einstim
mig. Diese Ergänzung ist notwendig, da die Billag neu auch 
Urheberrechtsentschädigungen und nicht nur Empfangsge
bühren einziehen muss. 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 

e. die Unterstützung der Nutzungsforschung (Art. 85a); 
1. die Einrichtung von Sendernetzen im Rahmen der Einfüh
rung neuer Technologien (Art. 67a). 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Der Ertrag und die Verwendung der Gebühr werden in der 
eidgenössischen Staatsrechnung nicht ausgewiesen. 

Art. 78 
Proposition de la commission 
AI. 1 

e. soutenir les etudes d'audience (art. 85a); 
f. la mise en place de reseaux des emetteurs dans le cadre 
de I'introduction de nouvelles technologies (art. 67a). 
AI. 2, 3 
AdMrer EI. la decision du Conseil national 
AI. 4 
Le produit et I'utilisation de la redevance ne figurent pas 
dans le compte d'Etat. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Absatz 1 
Buchstabe e ist vorbehalten, dass der Rat in Artikel 85a 
auch entsprechend dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
stimmt. Ich empfehle Ihnen, das jetzt durchgehen zu lassen. 
Wenn dem dann nicht so wäre, dann würde das automatisch 
wieder gestrichen. 
Absatz 1 Buchstabe f ist die Konsequenz Ihres Entscheides 
bei Artikel 67a. 
Bei Absatz 4 schaffen wir nun in Bezug auf das Problem, die 
Gebühren in der eidgenössischen Staatsrechnung nicht 
auszuweisen, Einheitlichkeit zwischen SRG und Privaten. 
Die Empfangsgebühren, soweit sie an die SRG gehen, wer
den nicht ausgewiesen. Das soll auch so bleiben. Die Kom
mission will diesbezüglich eine Gleichbehandlung der pri
vaten gebührenunterstützten Veranstalter. Die Eidgenössi-
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sche Finanzverwaltung hat hierzu auch ihre schriftliche Zu
stimmung gegeben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ia commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Fortsetzung dieser 
Debatte wird in der zweiten Sessionswoche durchgeführt. 
Die auf der Tagesordnung figurierenden Vorstösse werden 
wir in der Sommersession behandeln. 

Die Beratung dieses Geschliftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance estlevee a 12 h 40 
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Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la t8levislon 

Art. 80 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
.... das Recht auf aktuelle medien gerechte Kurzberichter
stattung über dieses Ereignis. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Hess Hans, Büttiker, Fünfschilling, Gentil, Leuenberger-So
lothurn) 
Abs.1 
Veranstalter, die mit Dritten Verträge über die exklusive Wie
dergabe von öffentlichen Ereignissen in ihren Programmen 
abschliessen, müssen: 
a. die Zulassung anderer Veranstalter dulden, welche über 
das Ereignis berichten wollen; oder 
b. anderen Veranstaltern die von ihnen gewünschten Teile 
der Wiedergabe zu angemessenen Bedingungen zur Verfü
gung stellen. 
Abs.2 
Schliesst ein Veranstalter einen EXklusivvertrag für die 
Wiedergabe öffentlicher Ereignfsse von gesamtschwei
zerischem Interesse, so muss er der SRG die vollstän
dige Wiedergabe zu angemessenen Bedingungen überlas
sen. 
Abs.3 
Der Bundesrat kann weitere Arten von Exklusivverträgen 
oder Geschäftspraktiken einschränken oder untersagen, so
weit sie bestimmte Veranstalter oder andere Kommunika
tionsmittel in ihrer Tätigkeit wesentlich beeinträchtigen. 
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Art. 80 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

Ständerat 02.093 

.... un extrait actuel - conforme aux usages mediatiques -
de I'evenement en question. 
AI. 2-4 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Hess Hans, Büttiker, Fünfschilling, Gentil, Leuenberger-So
lothurn) 
AI. 1 
Tout diffuseur qui conclut avec des tiers un contrat lui assu
rant I'exclusivite de la diffusion d'evenements publics dans 
ses programmes doit: 
a. tolerer la presence d'autres diffuseurs desireux d'en 
rendre compte; ou 
b. leur fournir les extraits da leur choix Ei des condltions rai
sonnables. 
AI. 2 
Lorsqu'un diffuseur conclut un contrat lui assurant I'exclusi
vite de la diffusion d'evenements publics interessant I'en
semble du pays, iI est tenu de mettre I'emission integrale Ei la 
disposition de la SSR, Ei des conditions raisonnables. 
AI. 3 
Le Conseil federal peut restreindre ou prohiber d'autres ty
pes de contrats d'exclusivite ou certaines pratiques commer
ciales s'ils entravent notablement I'activite de diffuseurs ou 
d'autres moyens de communication. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Damit wären wir 
also beim zweiten Teil unserer ccerweiterten Kommissionsbe
ratungen .. angelangt. Wir sind beim Kapitel ccSicherstellung 
des Zugangs zu öffentlichen Ereignissen... Dieses Kapitel 
umfasst die Artikel 80, ccKurzberichterstattungsrecht bei öf
fentlichen Ereignissen .. , und 81, ccFreier Zugang zu Ereignis
sen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung". Dabei ist 
zu sagen, dass nach den Regeln von Artikel 81 bei einem öf
fentlichen Ereignis freier Zugang zur Berichterstattung ge
währt werden muss, wenn es eine gewisse Intensität hat 
und somit ccvon erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung» 
ist. 
Gemäss Artikel 80 ist das Recht auf Kurzberichterstattung 
nur gegeben, wenn ein Programmveranstalter vom Organi
sator das Exklusivrecht erhält. Hier haben wir nun zwei Kon
zepte, dasjenige der Mehrheit und dasjenige der Minderheit. 
Die Minderheit hat eine Lösung gewählt, die praktisch wört
lich Artikel 7 des geltenden Gesetzes von 1991 entspricht. 
Dabei geht es um das Kurzberichterstattungsrecht, wenn ein 
Organisator eines öffentlichen Ereignisses einen Exklusiv
vertrag mit einem Programmveranstalter abschliesst. In die
sem Fall ist sicherzustellen, dass auch Drittveranstalter über 
dieses Ereignis in Kurzform berichten können. Die Minder
heitsfassung will hierbei nur den Programmveranstalter ver
pflichten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dabei Lücken 
entstehen, dass die Vorschrift umgangen werden kann. Ins
besondere wenn der durch Exklusivrecht berechtigte Pro
grammveranstalter eine ausländische Gesellschaft ist, kann 
dieses Kurzberichterstattungsrecht nicht durchgesetzt wer
den. 
Nach dem Konzept der Mehrheit richtet sich diese Verpflich
tung nicht nur an den Programmveranstalter, sondern eben 
auch an den Organisator des Ereignisses; auch dieser wird 
in die Pflicht genommen. Das bedeutet in keinem Falle, dass 
der Organisator eines Ereignisses gegen seinen Willen eine 
Berichterstattung zulassen muss. Aber wenn er einem Drit
ten das Exklusivrecht gibt, dann entsteht das Recht auf 
Kurzberichterstattung. 
Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen diesen 
beiden Konzepten. Die Minderheit überlässt es demjenigen, 
der das Exklusivrecht hat, entweder den Drittveranstaltern 
die Zulassung zu einer Kurzberichterstattung zu gestatten, 
oder dann gibt sie dem Drittveranstalter die Möglichkeit, 
Teile der Wiedergabe zu angemessenen Bedingungen zu 
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erwerben. Die Mehrheit überlässt diese Wahl nicht dem Ver
anstalter, sondern eben dem Drittberechtigten; 
In diesem Sinne stellt Ihnen die Kommissionsminderheit An
trag. 

Hess Hans (RL, OW): Ich beantrage Ihnen, der Minderheit 
zu folgen und den bisherigen Artikel 7 im bestehenden Wort
laut wiederum ins RTVG aufzunehmen. 
Auf Seite 1728 der Botschaft wird vom Bundesrat ausge
führt: «Absatz 2 nimmt nicht nur den Programmveranstalter 
in die Pflicht, welcher über Erstverwertungs- oder Exklusiv
rechte verfügt, sondern auch den Organisator des öffentli
chen Ereignisses. Beide haben dafür zu sorgen, dass jeder 
interessierte Programmveranstalter sein Recht auf Kurzbe
richterstattung über das öffentliche Ereignis wahrnehmen 
kann. Den Ereignisorganisator trifft diese Pflicht in erster Li
nie bei der Vergabe der Senderechte, die nicht zur Vereite
lung des Kurzberichterstattungsrechtes führen darf." 
Für mich handelt es sich bei der KUrzberichterstattung um 
immaterielles Güterrecht. In Artikel 80 greifen wir in dieses 
Recht ein. Es ist meines Erachtens nicht Sache des RTVG, 
den Verkehr mit immateriellen Rechtsgütern zu regeln, in
dem wir den Inhaber und Schöpfer der Güter durch ein Ver
waltungsgesetz zwingen, diese auf den Markt zu bringen. 
Solche Rechte sind Exklusivrechte ihres Schöpfers oder 
Herstellers. Für das Kurzberichterstattungsrecht genügt der 
jetzt geltende Artikel 7 RTVG. Diese Bestimmung kann ohne 
weiteres weiterhin in Kraft bleiben. Es sind damit in der Pra
xis auch nie Probleme aufgetreten. Mit der geltenden Rege
lung wird nur die SRG in die Pflicht genommen; sie erwirbt 
die Rechte für praktisch alle Sport- und anderen besonderen 
Ereignisse. Mit der neuen Bestimmung schiessen wir weit 
übers Ziel hinaus und verkomplizieren die Kurzberichterstat
tung unnötigerweise. 
Ich ersuche Sie, bei Artikel 80 dem Minderheitsantrag zuzu
stimmen. 

P1isterer Thomas (RL, AG): Mir scheint, dieser Argumenta
tion liege ein Missverständnis zugrunde. Diese Regelung ist 
nicht gegen die SRG, was auch immer das heisst, gerichtet, 
sondern sie ist gegen alle Veranstalter genau gleich gerich
tet. Sie ist auch nicht gegen das Urheberrecht gerichtet. 
Schliesslich bleibt das Recht gewährleistet, überhaupt alle 
auszuschliessen. Diese Bestimmung kommt nur dann zum 
Zug, wenn das betreffende Ereignis - wenn Sie so gestat
ten - «teilöffentlich .. ist. Dann muss man auch die anderen 
zulassen. Nichts anderes ist gemeint. Es geht um die Span
nung zwischen der Informationsfreiheit des Publikums und 
den Interessen der Veranstalter ganz allgemein. 

Lombardi Filippo (C, TI): Wie es der Zufall will, will die Min
derheit das geltende Recht beibehalten. Bundesrat und Na
tionalrat wollen eine weiter gehende Lösung. 
Die Möglichkeit, einen Zugang zu öffentlichen Ereignissen 
zu erhalten, auch wenn ein Veranstalter einen Exklusivver
trag abgemacht hat, ist eben auch auf europäischer Ebene 
vorgesehen, weil dies eine gewisse Bedeutung für das öf
fentliche Interesse hat. Mit öffentlichen Interessen ist schon 
eine breite Palette gemeint, darunter werden selbstverständ
lich auch gewisse wichtige Sportanlässe verstanden. Im gel
tenden Recht sieht man ganz klar, besonders in Absatz 2, 
dass es eine veraltete Betrachtungsweise ist; denn die SRG 
beanspruchte eine nationale Service-public-Rolle für sich al
lein, was in Zukunft aber nicht mehr 50 sein wird. Es sollen 
gemäss dem neuen Text eigentlich sämtliche Veranstalter 
mit gleich langen Spiessen kämpfen können, wenn es sich 
um öffentliche Anlässe handelt. Die Wichtigkeit dieses Arti
kels liegt in diesem Schritt, den wir eigentlich schon getan 
haben, indem wir verschiedene Veranstaltungen mit Ser
vice-public-Leistungen anerkannt haben. 
Die zweite Crux dieses Artikels liegt bei Absatz 1 Buchsta
ben a und b. Die heutige Fassung sagt, dass diejenigen, die 
über Exklusivrechte verfügen, die «Zulassung anderer Ver
anstalter dulden .. müssen oder «anderen Veranstaltern die 

von ihnen gewünschten Teile der Wiedergabe zu angemes
senen Bedingungen zur Verfügung stellen» müssen. Die 
neue Fassung gemäs~ Mehrheit lautet: « .... und die ge
wünschten Teile des Ubertragungssignals zu angemesse
nen Bedingungen». Das heisst, der Veranstalter, der diese 
Exklusivrechte hat, kann nicht selber bestimmen, ob er die 
eine oder andere Form will. Das Ist extrem wichtig, weil unter 
«angemessenen Bedingungen.. angesichts der Differenz 
der Grössen der Veranstalter nicht immer das Gleiche zu 
verstehen ist. 
Konkret gesagt: Wenn - sagen wir einmal - ein grosses 
Sportereignis stattfindet und die SRG dafür ExklUSivverträge 
hat, haben die Privaten a!lfgrund dieses Artikels und auf
grund des europäischen Ubereinkommens zwar Anspruch 
auf eine Kurzberichterstattung, das heisst zwei, drei Minu
ten, wenn sie Anspruch haben. Was passiert aber, wenn 
diese unter heutigem Recht versuchen, das umzusetien? 
Die SRG beschliesst schlicht und einfach jedes Mal, dass 
sie die zweite und nicht die erste Variante will, dass sie also 
den gewünschten Teil des Übertragungssignals «zu an
gemessenen Bedingungen» zur Verfügung stellt. «Ange
messene Bedingungen» heissen für die SRG in der Regel 
1000 Franken pro Minute. Für lokale und regionale Veran
stalter zum Beispiel sind das keine angemessenen Bedin
gungen. Ein lokaler oder regionaler Veranstalter, der wäh
rend des ganzen Jahres über sein Fussball- oder Eishockey
team berichten will, kann sich natürlich nicht jede Woche 
drei Minuten a 1000 Franken leisten; das sind enorme Kos
ten. Deshalb ist es wichtig, dass er die MQglichkeit hat, sei
ber dorthin zu gehen, selber diese zwei oder drei Minuten zu 
filmen und sie dann wiederzugeben. Das ist übrigens auch 
der Vielfalt förderlich, weil die Bilder dann nicht auf allen 
Sendern immer die gleichen, sondern immer verschieden 
sind. 
Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Fün1schilling Hans (RL, BL): Es wurde über Veranstalter 
diskutiert. - Das Mikrofon scheint defekt zu sein, ich bemühe 
mich, noch lauter zu sprechen. - Hier ist mit «Veranstalter», 
so, wie es von Kollege Thomas Pfisterer und auch von 
Filippo Lombardi interpretiert wur~e, der Übertrager eines 
Ereignisses gemeint. Ich rede aber jetzt vom Veranstalter 
des Ereignisses selbst. 
Angenommen, ich will einen Kulturanlass veranstalten. Ich 
suche dafür einen Sponsor. Wenn ich einen Sponsor finde, 
kann ich den Anlass durchführen, wenn ich den Sponsor 
nicht finde, kann ich ihn nicht durchführen. Wenn der Spon
sor aufgrund der neuen Gesetzgebung - nicht der gelten
den - verpflichtet ist, nachher auch einen zusätzlichen Be
richterstatter zuzulassen, dann findet vielleicht die Veranstal
tung - und mit Veranstaltung meine ich das, worüber 
überhaupt berichtet wird - gar nicht statt. Ob das im Inter
esse der Kunden ist, möchte ich doch bezweifeln. 
Thomas Pfisterer hat gesagt, das Urheberrecht sei gewähr
leistet. Das ist mir auch bewusst. Aber das hat nichts mit der 
Kurzberichterstattung zu tun. Ich möchte das Interesse des 
Kunden vertreten, der gerne eine Veranstaltung hätte, und 
nicht das Interesse des Übertragers der Veranstaltung. Die 
Veranstaltung ist nur I!löglich mit einem Sponsor aus dem 
Medienbereich. Diese Uberlegung muss man doch hier auch 
anstellen. Hier geht es also nicht um die beiden Verbreiter
kategorien SRG oder andere, sondern darum, was das In
teresse des Veranstalters eines Anlasses selber ist. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die neue Regelung schafft 
mehr Transparenz und auch mehr Rechtssicherheit. Die Ver
fassung verlangt, dass diese Problematik auf Gesetzesstufe 
geregelt wird. Die bisherige Regelung hat nicht differenziert 
zwischen dem biossen Kurzberichterstattungsrecht über öf
fentliche Ereignisse und dem wesentlich weiteren Zugang zu 
Ereignissen, die sogar eine erhebliche gesellschaftliche Be
deutung haben. 
Die bisherige Regelung schützt die vielfältige Berichterstat
tung nieht genügend, und sie kann auch leicht unterlaufen 
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werden. Sie verpflichtet nur den schweizerischen Pro
grammveranstalter, der ein Exklusivrecht hat. Nicht erfasst 
ist der Organisator eines Ereignisses oder der Rechtehänd
ler. Was Herr Pfisterer gesagt hat, verdient insoweit Beach
tung, als es eben auch um den Händler und um den 
Organisator dieser Ereignisse geht. Die neue Regelung ver
hindert, dass das Kurzberichterstattungsrecht ausgehebelt 
wird, z. B. durch Exklusiwerträge mit ausländischen Pro
grammveranstaltern. Von daher sind wir der Auffassung, 
dass die bisherige Regelung nicht ausgewogen sei. Zum ei
nen schützt sie das Kurzberichterstattungsrecht nicht genü
gend; zum anderen schiesst sie über das Ziel hinaus, indem 
die SRG bei öffentlichen Ereignissen von gesamtschweizeri
schem Interesse die vollständige Berichterstattung zugesi
chert erhält - und nur sie, die SRG. 
Ich habe, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das Votum von 
Herrn Fünfschilling nicht ganz begriffen - und das liegt nicht 
am Mikrofon. Auf jeden Fall wäre es ein Missverständnis, zu 
glauben, es würde der Organisator eines Ereignisses durch 
diese Regelung indirekt gezwungen, seine Veranstaltung öf
fentlich zu machen. Dem ist natürlich nicht so! Er ist völlig 
frei, ob er die Veranstaltung übertragen lassen will oder 
nicht. Aber wenn er ein Exklusivrecht vergibt, dann garan
tiert diese Vorschrift, dass auch andere Zugang haben. 

Abstimmung - Vote . 
Für den Antrag per Mehrheit .... 17 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 13 Stimmen 

Art. 81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Büttiker, Fünfschilling, Hess Hans, Lombardi, Pfisterer Tho
mas) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 82 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Büttiker, Fünfschilling, Hess Hans, Lombardi, Pfisterer Tho
mas) 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Art. 83 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
mit Ausnahme von: 
Abs.1 
Stellt das Departement nach .... so kann es im .... ergreifen. 
Es entscheidet .... 
Abs.2 
Es kann .... 

Antrag der Minderheit 
(Büttiker, Fünfschilling, Hess Hans, Lombardi, Pfisterer Tho
mas) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 83 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
a I'exception de: 
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AI. 1 
Si le departement, se fondant .... sa position dominante sur 
le marche, iI peut prendre .... iI rend .... 
AI. 2 
"peut .... 

Proposition de la minorite 
(Büttiker, Fünfschilling, Hess Hans, Lombardi, Pfisterer Tho
mas) 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Die Mikrofonanlage 
streikt, ich will mich deshalb kurz halten und in diesem Sinne 
mit gutem Beispiel vorangehen. Das Kapitel «Massnahmen 
gegen die Medienkonzentration» enthält zwei Artikel: Arti
ke182, «Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt», 
und Artikel 83, "Massnahmen», wenn die Vielfalt gefährdet 
sein sollte. Diese beiden Artikel muss man in diesem Sinn 
gemeinsam darlegen; Sie werden dann gestaffelt entschei
den. 
Die Lösung der Minderheit verlangt, dass ein Missbrauch 
der marktbeherrschenden Stellung bereits stattgefunden ha
ben muss. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass in die
sem Bereich der Missbrauch in der Regel kaum nach
zuweisen ist. Erst wenn er stattgefunden hat, darf nach der 
Ansicht der Minderheit das Departement Gegenmassnah
men ergreifen. 
Die Mehrheit ist anderer Ansicht: Sobald ein Unternehmen 
durch eine festgestellte Marktbeherrschung die Vielfalt ge
fährdet, können adäquate Massnahmen zur Förderung der 
Vielfalt bereits ergriffen werden, natürlich unter Einhaltung 
des Gebotes der Verhältnismässigkeit. 
Die Minderheit möchte also, dass die Polizei erst dann ein
greifen kann, wenn die Schlägerei in vollem Gange ist und 
schon jemandem ein Auge ausgeschlagen wurde. Die Mehr
heit ist anderer Meinung: Die Polizei darf bereits dazwi
schentreten, wenn die Stimmung angeheizt ist, und ermah
nen, damit es eben nicht zur Schlägerei kommt. 
Welches sind nun die Schritte des Mehrheitskonzeptes? In 
einem ersten Schritt muss das Departement der Ansicht 
sein, dass eine marktbeherrschende Stellung wohl gegeben 
ist. In diesem Falle - und das ist der zweite Schritt - konsul
tiert das Departement die Wettbewerbskommission . und er
sucht diese um Beurteilung, ob eine marktbeherrschende 
Stellung vorliegt. Wenn die Wettbewerbskommission das be
jaht, kommt der dritte Schritt: Dann ka:nn das Departement 
vom marktbeherrschenden Veranstalter verlangen, dass er 
angemessene Massnahmen ergreift, damit die Vielfalt erhal
ten bleibt. 
Die Massnahmen selbst sind bei Mehrheit und Minderheit 
nicht streitig, sondern nur die Frage, wann man solche 
Massnahmen verlangen kann. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Ich spreche zu den Artikeln 82 und 
83. Es geht hier um die Frage, wenn man es auf den Punkt 
bringt, warum der Missbrauch der marktbeherrschenden 
Stellung geahndet werden muss. Wir sind uns darin einig, 
dass der Missbrauch und nicht die MarktsteIlung eines Medi
enunternehmens per se geahndet werden soll. Das ist der 
Unterschied zwischen der Mehrheit und der Minderheit. 
Im Entwurf des Bundesrates kann eine Gefährdung der Mei
nungs- und Angebotsvielfalt bereits dann vorliegen, wenn 
ein Programmveranstalter im relevanten Markt eine beherr
schende Stellung innehat. Entscheidend sollte jedoch der 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein und 
nicht die marktbeherrschende Stellung per se. Im Gegen
satz zum Kartellgesetz ist nach Auffassung des Bundesrates 
der Nachweis des Missbrauchs von Marktmacht nicht not
wendig. Die Medienunternehmen sind dadurch von der kar
tellrechtlichen Unschuldsvermutung ausgeschlossen. Markt
beherrschenden Medienunternehmen wird per Gesetz der 
Missbrauch ihrer Marktmacht unterstellt, was nicht gerecht
fertigt ist. 
In einer freien Marktwirtschaft gilt in allen Branchen die 
Marktmacht eines Unternehmens als normal und meistens 
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als Zeichen ihres Erfolgs. Es ist zu hoffen, dass es möglichst 
viele Betriebe gibt, die durch ihre Stärke, durch ihren Erfolg, 
eine gewisse Marktmacht - als die Nummer eins auf dem 
Markt beispielsweise - ausüben können. Die Marktmacht ei
nes Medienunternehmens kann deshalb nicht apriori schon 
negativ sein. Erst der konstante Missbrauch dieser Markt
macht ist negativ und sollte nachgewiesen und geahndet 
werden. Darin sind sich Mehrheit und Minderheit einig. 
Die Frage der Medienkonzentration, Herr Bundesrat, gehört 
nicht in ein Radio- und Fernsehgesetz. Wenn schon, gehört 
diese Frage in ein Mediengesetz, das auch die Printmedien 

. umfasst. Wir haben jetzt die Situation, dass bei einem Unter-
nehmen, das eine Zeitung, Radio und Fernsehen hat, die 
Zeitung dann eben nicht erfasst ist. Noch besser wäre es, 
die Frage der Medienkonzentration würde im Wettbewerbs
und Kartellrecht geregelt. In vielen Regionen und Kantonen 
der Schweiz haben sich regionale Multimediaunternehmen 
gebildet; diese besitzen in der Regel eine Zeitung, eine GIa
tiszeitung, eine Lokalradio- und eine Lokalfernsehstation. 
Die Multimediastrategie haben sie nicht gewählt, um ihre 
Medienmacht zu vergrössern, sondern schlicht deshalb, um 
als Medienunternehmen überleben zu können. Die Printme
dien laufen nämlich Gefahr, Werbevolumina an die elektroni
schen Medien zu verlieren. Überdies findet eine Abwande
rung von Rubrikeninseraten ins Internet statt. Ein reines 
Printunternehmen wird deshalb Mühe bekunden, langfristig 
zu überleben. Deshalb haben alle grossen und mittleren Me
dienhäuser in Bern, Basel, Aarau, St. Gallen, Chur, Luzern, 
Lausanne und Genf eine Multirnediastrategie gewählt, die im 
Übrigen auch betriebswirtschaftlich Sinn macht. 
Ich hinterfrage die These der Mehrheit: Stimmt denn die 
These, wonach die Meinungsvielfalt durch regionale Multi
mediaunternehmen gefährdet sei? Ich meine: Nein, diese 
Unterstellung ist falsch. In der Vergangenheit haben sich alle 
grossen Regionalzeitungen zu Forumszeitungen entwickelt. 
Die Vielfalt der Titel und Parteizeitungen ist durch eine Viel
falt von Meinungen innerhalb einer Forumszeitung abgelöst 
worden. Sodann ist die Meinungsvielfalt dank weiterhin gut 
existierenden kleinen Lokalzeitungen gewährleistet, die in 
einem Bezirk erscheinen, weiter durch die SRG-Regional
journale, durch Lokalfernsehstationen und Lokalradios, 
durch das Internet sowie durch Gratiszeitungen, Sonntags
zeitungen und Pendlerzeitungen. Es kommt hinzu, dass 
überall überregionale Medien, wie z. B. ccNZz", «Tages-An
zeiger .. oder «Blick .. , ~rhältlich sind. 
Die Presse- und Meinungsvielfalt ist also trotz vermeintlicher 
lokaler Monopole immer noch geWährleistet. Umso mehr 
sollte nur der Missbrauch und nicht die MarktsteIlung eines 
Medienunternehmens bestraft werden. Wir im Parlament 
sollten die mittelgrossen Medienunternehmen in den be
kannten Städten stärken und nicht schwächen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir möchten mit den Arti
keln 82 und 83 eine flexible Regelung gegen die Gefahren 
der Medienkonzentration vorschlagen. Zunächst soll festge
stellt werden, ob ein Radio- oder Fernsehveranstalter in sei
nem Markt tatsächlich eine marktbeherrschende Stellung 
einnimmt. Das betrifft Artikel 82, über den wir jetzt reden. 
Falls ja, kann mit gezielten Massnahmen diese Gefährdung 
bekämpft werden. Solche Massnahmen müssen aber nicht, 
sie können getroffen werden. Das ist unser Vorschlag. Sie 
dürfen selbstverständlich nur in verhältnismässigem Aus
mass ergriffen werden. Das sei auch ausdrücklich gesagt. 
Nun stellt sich natürlich die Frage, wann die Vielfalt gefähr
det ist. Hier muss zunächst betont werden: Unter keinen 
Umständen darf die publizistische Konzentrationsproblema
tik mit der wettbewerbsrechtlichen Problematik vermischt 
werden. Im Wettbewerbsrecht gibt es bestimmte Miss
brauchstatbestände, die jeweils im Gesetz aufgezählt wer
den. Aber die rein wirtschaftlich orientierte Missbrauchs: 
praxis des Wettbewerbsrechtes kann nicht unbesehen auf 
den Medienbereich übertragen werden. Da geht es um et
was völlig anderes. 

Die Schwelle für behördliches Handeln wird nach dem Be
schluss des Nationalrates und dem Antrag der Minderheit 
massiv erhöht, weil gemäss dieser Formulierung erst der 
Missbrauch einer dominanten Stellung die Vielfalt beein
trächtigt. Im Medienbereich sind Missbräuche in der Regel 
kaum nachzuweisen. Sie erfolgen oft subtil und langsam, 
z. B., wenn über bestimmte Ereignisse nicht berichtet wird; 
das ist die grosse Gefahr. 
Von daher beantrage ich Ihnen, bei beiden Artikeln dem Ent
wurf des Bundesrates zu folgen. 
Nochmals: Die Massnahmen können ergriffen werden, müs
sen aber nicht, und sie müssen verhältnismässig sein . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 20 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen 

Art. 84; 1. Abschnitt Titel; Art. 85 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 84; section 1 tltre; 8rt. 85 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Nutzungsforschung 

Section 2 tltre 
Proposition de la commission 
Etudes d'audience 

Angenommen - Adopte 

Art. 858 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Die Branche der Radio- und Fernsehveranstalter schafft 
eine gemeinsame Forschungseinrichtung, die: 
a. wissenschaftliche Daten über die Nutzung von Radio und 
Fernsehen in der Schweiz erhebt; 
b. Nutzungsdaten den Interessierten zu angemessenen 
Preisen zur Verfügung stellt und dem Bundesamt kostenlos 
überlässt, sofern es für die Erfüllung seiner Aufgaben darauf 
angewiesen ist; 
c. die grundlegenden Daten der universitären Forschung 
und der Öffentlichkeit durch geeignete Publikationen zu
gänglich macht; 
d. Wissenschaftlichkeit und Unabhängigkeit gewährleistet 
und ein entsprechendes Statut erlässt; 
e. sich so organisiert, dass eine paritätische Mitwirkung der 
SRG und von Vertretern der anderen Veranstalter gewähr
leistet ist. 
Abs.2 
Die Einzelheiten werden in einem Vertrag geregelt. 
Abs.3 
Die Forschungseinrichtung erhält jährlich einen Beitrag aus 
dem Ertrag der Empfangsgebühren an die Entwicklung und 
Beschaffung von Erhebungsmethoden und -systemen. Der 
Bundesrat legt bei der Festsetzung der Höhe der Empfangs
gebühr (Art. 78) den Betrag fest. 
Abs.4 
Kommt innert angemessener Frist kein Vertrag zustande, 
der die Bedingungen gemäss Absatz 1 erfüllt, organisiert der 
Bundesrat eine entsprechende Einrichtung, die verwaltungs
unabhängig ist. 

Antrag der Minderheit 
(Lombardi, Bieri, Siongo) 
Abs.4 
Kommt innert angemessener Frist kein Vertrag zustande, 
der die Bedingungen gemäss Absatz 1 erfüllt, organisiert der 
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Bundesrat eine entsprechende Einrichtung, die verwaltungs
unabhängig ist. Soweit dies nötig ist, kann er dabei die SRG 
verpflichten, ihren Forschungsdienst oder Teile davon einzu
bringen. 

Antrag Leumann 
Abs.3 
Streichen 

Art.85a 
Proposition de 18 majorite 
AI. 1 
La branche des diffuseurs de radio et de h~levision eree une 
entite d'etude commune qui: 
a. collecte de maniere scientifique les donnees sur I'utilisa
tion de la radio et de la television en Suisse; 
b. met les donnees des etudes d'audlence EI la disposition 
des personnes et organes interesses a des prix adequats et 
les fournit gratuitement a I 'office , pour autant que cela soit 
necessaire pour I'accompllssement des täches de celui-cl; 
c. rend les donnees fondamentales accessibles a la recher
che universitaire et au pUblic par le biais de publications ap
propriees; 
d. garantit le caractere scientifique des travaux ainsi que 
I'autonomie de I'entite, et edicte un reglement statuaire; 
e. s'organise de maniere EI garantir une participation 
paritaire de la SSR et des representants des autres diffu
seurs. 
AI. 2 
Les details sont regles dans un accord. 
AI. 3 
L.:entite d'etude recoit chaque annee une contribution issue 
du produit de la redevance pour developper et acquerir des 
methodes et des systemes de collecte de donnees. Le 
Conseil federal determine cette contribution 10rsqu'iI fixe le 
montant de la redevance de reception (art. 78). 
AI. 4 
Si aucun accord remplissant les conditions de I'alinea 1 n'est 
conclu dans un delai approprie, le Conseil federal organise 
une entite independante de I'administration. 

Proposition de 18 minorite 
(Lombardi, Bieri, Siongo) 
AI. 4 
Si aucun accord remplissant les conditions de I'alinea 1 n'est 
conclu dans un delai approprie, le Conseil federal organise 
une entite independante de I'administration. Pour autant que 
cela s'avere necessaire, iI peut exiger de la SSR qu'elle 
mette EI disposition son service de la recherche ou certains 
secteurs de celui-ci. 

Proposition Leumann 
AI. 3 
Biffer 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: In Artikel 85a geht 
es um die Nutzungsforschung. Dazu liegen zwei Konzepte 
vor: das Konzept des Nationalrates und das Konzept Ihrer 
einstimmigen Kommission. 
Im national rätlichen Konzept wird von Gesetzes wegen eine 
Stiftung für Nutzungsforschung gegründet. Diese wird unter 
die Aufsicht des Departementes gestellt, welches ebenfalls 
den Stiftungsrat wählt. Die detaillierte Regelung dieses Kon
zeptes finden Sie in den vier Artikeln 85a bis 85d. 
Das Konzept Ihrer einstimmigen Kommission beinhaltet eine 
Lösung in einem einzigen Artikel 85a. Dieses Konzept sieht 
vor, dass die Branche selber eine gemeinsame Forschungs
einrichtung schafft. Das Gesetz seinerseits legt nur wenige 
Grundsätze fest, welche die Branche bei der Schaffung ihrer 
Forschungseinrichtung umsetzen muss. Die Branche be
stimmt die Organisation und die Rechtsform selbst. Es kann 
beispielsweise eine Stiftung sein, wie sie das nationalrätliche 
Konzept vorsieht, muss aber nicht. Nur wenn die Branche 
eifle eif!VernellmHeheLösung flieht zustaflde bringt, legt der 
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Bundesrat die Organisation fest. Er schafft also sozusagen 
die Branchenlösung anstelle der Veranstalter. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass es eine typisch 
schweizerische Lösung ist, zuerst die Branche zu veranlas
sen, ,selber eine Lösung zu suchen, die ihr passt. In der Zwi
schenzeit hat bereits eine Sitzung der Interessengemein
schaft elektronische Medien stattgefunden, an der sämtliche 
uns bekannten Interessierten beteiligt sind, also Vertreter al
ler an der Nutzungsforschung interessierten Kreise. Sie ha
ben sich bereits auf sechs Forschungsgrundsätze geeinigt; 
dieses Gerippe steht bereits. Daraus entnehme ich, dass sie 
bereits auf gutem Wege sind. 
Die Kommission hat die ersten drei Absätze von Artikel 85a 
einstimmig beschlossen. Zu Absatz 3 haben wir einen An
trag Leumann. Absatz 3 sieht vor, dass Beträge aus dem Er
trag der Empfangsgebühren zugunsten dieser Nutzungsfor
schung zur Verfügung' gestellt werden. Frau Leumann bean
tragt, diesen Absatz zu streichen. Da ist immerhin anzumer
ken, dass heute die Forschung, wie sie die SRG betreibt, 
auch aus Gebührengeldern bezahlt wird. Das Ist auch richtig 
so; das gehört dazu. Die neue Form dieser Forschung wird 
wahrscheinlich etwas mehr kosten als jene, die die SRG bis 
jetzt betrieben hat. Aber es wird sich sicher nicht auf den 
doppelten Betrag belaufen. 
Wir beantragen Ihnen also, den Antrag Leumann abzuleh
nen. 
Zu Absatz 4: Hier geht es darum, dass der Bundesrat zu
ständig wird, wenn sich die Branche nicht einigt. Damit war 
die Kommission auch einstimmig einverstanden. Eine Diffe
renz entstand nur in Bezug auf den Antrag der Minderheit, 
in diesem Falle einen weiteren Satz hinzuzufügen, der lau
tet: "Soweit dies nötig ist, kann er (der Bundesrat) dabei die 
SRG verpflichten, ihren Forschungsdienst oder Teile davon 
einzubringen... Die Kommission hat ihren Entscheid mit 
4 zu 4 Stimmen gefällt; der Präsident gab den Stichent
scheid. Beide Varianten sind doch recht ähnlich. Der Bun
desrat kann bei der Festlegung der Organisation die SRG 
verpflichten, ihren Forschungsdienst einzubringen, ohne 
dass dies in diesem Absatz festgeschrieben ist. Dieser Zu
satz sagt nichts über eine allfällige Entschädigungspflicht 
gegenüber der SRG, wenn diese solches einbringt. Das 
entscheiden die allgemeinen Rechtsregeln. 
Wir beantragen Ihnen, das Konzept der Kommission und bei 
Absatz 4 die Fassung der Mehrheit zu beschliessen. 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Nachdem der Kommis
sionspräsident schon zum Voraus gesagt hat, mein Antrag 
sei dann abzulehnen, frage ich mich, ob es sich überhaupt 
noch lohnt, wenn ich ihn begründe. Ich meine aber, ich 
müsste das trotzdem tun. 
Selbstverständlich unterstütze ich bei der Nutzungsfor
schung die sogenannte Branchenlösung, also den Antrag 
der Kommissionsmehrheit. Dagegen habe ich absolut 
nichts. Denn in der Medienforschung ist es wichtig, dass alle 
Beteiligten und Interessierten mit den gleichen Methoden 
und Zahlen arbeiten. Der Markt, vor allem die Werbung, ver
langt eine einheitliche Währung. Deshalb sind Gemein
schaftseinrichtungen auch üblich. Das ist bei der Presse so, 
und es ist auch bei den elektronischen Medien nicht anders, 
mit dem Unterschied, dass die Forschungsinstrumente 
heute ausschliesslich bei der SRG liegen. 
Auf jeden Fall ist die Branchenlösung der Forschungsstiftung 
vorzuziehen, wie sie vom Nationalrat beschlossen wurde. 
Medienforschung ist nämlich keine Staatsaufgabe, also 
auch nicht Sache einer vom Staat eingerichteten Stiftung. 
Der Staat kann allenfalls dafür besorgt sein, dass die privat
wirtschaftliche Einrichtung tatsächlich funktioniert. In diese 
richtige Richtung geht auch der Antrag der KommIssions
mehrheit. 
Aus dem Beschluss des Nationalrates wurde nun allerdings 
ein Element übernommen - nämlich Artikel 85d in der Fas
sung des Nationalrates -, das ordnungspolitischen Prinzi
pien zuwiderläuft. Deshalb beantrage ich Ihnen die Strei
ehuflg von Absatz 3 von Artikel 85a, wie er VOfl der Kommis-
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sion beantragt wird. Es ist meines Erachtens falsch, unter 
dem Titel Förderung der Medienforschung einen Apparat für 
Forschungssysteme mit staatlichen Beihilfen zu unterstüt
zen, der zum grössten Teil einem rein kommerziellen Zweck 
dient, nämlich dem Verkauf von Werbezeit in den Radio- und 
Fernsehprogrammen. 
Ich bin durchaus einverstanden, wenn der Bund, wie schon 
heute, die rein wissenschaftliche Medienforschung mit Ein
zelbeträgen unterstützt. In einem weiteren Sinn geht es aber 
um Marketingauslagen der Medienunternehmungen, und 
Marketingauslagen müssen grundsätzlich von den interes
sierten Unternehmen selbst getragen werden. Vor allem ist 
die vorgesehene Subvention unhaltbar, weil der Staat damit 
eine Forschungsinfrastruktur unterstützen soll, die in erster 
Linie für den Werbemarkt wichtig und unerlässlich ist. Ohne 
kontinuierliche Reichweitenmessung könnte nämlich der Ra
dio- und Fernsehwerbemarkt gar nicht funktionieren. Die 
Reichweite, das heisst die Einschaltquote, ist sozusagen die 
Währung im Radio- und Fernsehwerbemarkt. Darauf bezie
hen sich sowohl die Werbezeitvermarkter bei der Preisbil
dung als auch die Werbeauftraggeber und -agenturen beim 
Einkauf von Werbezeit. 
Durch den Verkauf von Werbezeit verdienen die Radio- und 
Fernsehveranstalter sehr viel Geld. Im Jahre 2004 erzielten 
sie im Fernsehwerbemarkt einen Bruttoumsatz von 753 Mil
lionen Franken. Im Radiowerbemarkt waren es immerhin 
155 Millionen Franken. An der Spitze ist - wen wundert's?
die SRG, die mit der Fernsehwerbung 2004 einen Bruttoum
satz von 458 Millionen Franken erzielte, gefolgt von der 
Gruppe ausländischer Veranstalter, die mit ihren Werbefens
tern einen Bruttoumsatz von 250 Millionen Franken generier
ten. Das sind z. B. Sat1, RTL, Pr07, Vox, Kabel, MTV, M6 
usw. Die Tamedia erzielte allein mit Tele Züri einen Brutto
erlös von 23 Millionen Franken. 
Die heute von der SRG durchgeführte Reichweitenmessung 
für Radio- und Fernsehprogramme in der Schweiz kostet 
etwa 17 Millionen Franken. Angesichts dieser Zahlen wäre 
es unverständlich und geradezu unverantwortlich, wenn der 
Staat hier auch noch Geld einschiessen würde. Gleicher
massen ist die Subventionierung der Reichweitenmessung 
auf Stufe Forschungseinrichtung auch für die lokalen und re
gionalen Veranstalter mit Gebührenunterstützung der fal
sche Ansatz. Hier könnten allenfalls die Kosten für die 
Reichweitenmessung bei der Festlegung der Unterstützung 
aus Gebührensplittinggeldern mitberucksichtigt werden. Das 
war ganz am Anfang der Diskussion auch die Idee des Bun
desrates bei seinem ursprünglichen Antrag zu Artikel 33 Ab
satz 4. Die von mir zur Streichung vorgeschlagene Bestim
mung in Artikel 85 Absatz 3 braucht es dazu nicht. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Ich darf Sie darauf hin
weisen, dass Ihre Voten aufgezeichnefwerden, dass ledig
lich die Lautsprecheranlage im Saal nicht funktioniert. Wenn 
Sie genau mithören wollen, greifen Sie bitte zum Kopfhörer. 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich muss Kollegin Leumann wider
sprechen. Medienforschung ist wichtig, nicht nur aus den 
Gründen, die sie erwähnt hat. Publikumsforschung bei Radio 
und Fernsehen ist für die Programmveranstalter wichtig; weil 
sie Hinweise auf die Publikumsbedürfnisse liefert und ent
sprechend den Aufbau der Programmraster ermöglicht. Pu
blikumsforschung ist für die Wissenschaft wichtig, das brau
che ich hier nicht zu erklären. Publikumsforschung ist für die 
Behörden wichtig, weil das Bakom bzw. das Departement 
wissen muss, wie sich die Szene entwickelt, was dort pas
siert. 
Schlussendlich ist die Publikumsforschung auch für die Wer
bewirtschaft wichtig, weil die Finanzierung durch Werbe
und Sponsoringeinnahmen für die Privatveranstalter selbst
verständlich eine zentrale Rolle spielt. Um diese Finanzie
rung zu sichern, brauchen sie entsprechende Daten aus der 
Publikumsforschung. Es ist also wichtig, dass wir das im Ge
setz regeln. Dies entspricht einem öffentlichen Interesse. 
Wenn der Geist dieser Gesetzgebung ist, Rahmenbedingun-

gen für alle Veranstalter zu schaffen, besonders für Veran
stalter mit Leistungsauftrag und lokalen und regionalen 
Service-public-Funktionen, damit sie arbeiten können und 
sich auch auf dem Markt und nicht nur aus den Gebühren fi
nanzieren können, dann ist die Lösung der Frage der Publi
kumsforschung von zentraler Bedeutung. Heute funktioniert 
das System alleine unter der Leitung und der Kontrolle der 
SRG. Es ist, glaube ich, ein weltweites Unikum, dass der 
Marktleader gleichzeitig Richter in diesem Markt spielt und 
auch die Bewertung der Mitbewerber macht. 
Diese Bestimmung ist für alle Veranstalter wichtig, beson
ders für die kleinen Veranstalter, diejenigen, die sich in den 
Randregionen befinden, weil dort das heutige System oft un
zureichend ist. Die Daten, die für die SRG auch sprachregio
nal notwendig sind, können mittels relativ weniger Mess
geräte erhoben werden. Um hingegen ausreichende Daten 
für lokale und regionale Veranstalter in Randgebieten zu er
halten, braucht es mehr Geld, braucht es etwas mehr.Geräte 
und Auswertungsmethoden. Es geht darum, eine befriedi
gende Lösung für die Zukunft zu schaffen. 
Der Nationalrat ist in diesem Sinne sehr weit gegangen, er 
hat eigentlich eine ganz andere Lösung vorgeschlagen, 
nämlich eine unabhängige Stiftung, die aus Gebühren finan
ziert werden soll. Diese Ordnung würde eine Reihe von 
mögli9hen Problemen schaffen. Mir wäre die nationalrätliche 
Lösung eigentlich sympathischer, aber ich kann auch mit der 
Lösung unserer Kommission leben, also damit, dass wir eine 
Branchenlösung anstreben. Es geht aber darum, diese 
Branchenlösung effektiv so zu gestalten, dass sie die ande
ren Veranstalter gegenüber dem heutigen System nicht be
nachteiligt. 
Heute, das muss man sehen, wird die Grundforschung aus 
Gebühren der SRG finanziert und wird dann vermarktet. Die 
Veranstalter müssen die Daten also kaufen, und da bezah
len sie schon etwas. Es sind jährlich insgesamt 5 Millionen 
Franken, die von den Privatveranstaltern eigentlich an die 
SRG zurückgehen. Wenn wir aber das System nicht regeln, 
sodass Unabhängigkeit entsteht, die öffentliche Finanzie
rung aber weiterhin gesichert ist, dann riskieren wir, dass die 
SRG mit diesem System das, was wir mittels Gebührensplit
ting gegeben haben, eigentlich wieder für sich beansprucht. 
Es muss also gesichert werden, dass die Branchenlösung 
effizient und unabhängig wird und dass die dafür notwendi
gen Mittel gesichert werdell. 
Ich ersuche Sie deshalb, den Antrag Leumann abzulehnen. 

Fünfschilling Hans (RL, BL): Was bedeutet der Antrag 
Leumann? Ich möchte vorausschicken, dass die jetzige Lö
sung nicht nur ein Unikum ist, wie Herr Lombardi sagte, son
dern auch ein Unding. Es ist für die SRG - dessen muss 
man sich bewusst sein - eine Belastung, dass sie die Ver
antwortung dafür hat, die Marktzahlen zu liefern, und sie 
steht jederzeit unter dem Missbrauchsverdacht. Die SRG 
begrüsst es deshalb, wenn eine Lösung kommt, die von ihr 
unabhängig ist. Das schicke ich voraus. 
Zum übergrossen Publikumsinteresse, wie es Kollege Lom
bardi formuliert hat: Es besteht ein mittleres wissenschaftli
ches Interesse an dieser sogenannten Forschung, das ist 
klar. Es ist für die Medienwissenschaft an den Universitäten 
sinnvoll zu wissen, wer wo was hört. Aber das primäre Inter
esse an der Marktforschung liegt bei den Marktteilnehmern. 
Die ganze Marktforschung in den übrigen Branchen wird 
nicht mit öffentlichen Geldern finanziert, sondern von den 
Marktteilnehmern. Was heisst das in diesem konkreten Fall? 
Für die SRG kommt es etwa aufs Gleiche heraus, ob diese 
Marktforschungsinstitution mit Gebührengeldern finanziert 
wird oder ob sie die Gebührengelder behalten darf und das 
nachher zahlt. Für die Kleinen haben wir mit Absicht und 
sehr bewusst Buchstabe b in Artikel 85a Absatz 1 eingebaut, 
wonach die Nutzungsdaten "den Interessierten zu ange
messenen Preisen zur Verfügung» stehen. In der Kommis
sion wurde gesagt, das heisse, dass die Kleinen, die das 
nicht aus grossen Werbebudgets finanzieren könnten, diese 
Daten zu Preisen übernehmen kOnnten, die ihrer wirtschaft-
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lichen Leistungsfähigkeit entsprächen. Einen Unterschied 
macht es einzig für die Werbefenster, die in der Schweiz 
doch einige Hundert Millionen Franken verdienen; sie wür
den mehr bezahlen. 
Deshalb unterstütze ich den Antrag Leumann. 

Büttiker Rolf (RL, SO): Nur kurz: Wir haben es hier mit ei
ner wichtigen Bestimmung dieses Gesetzes zu tun, zumin
dest in der Auseinandersetzung zwischen der SRG und 
den Privaten. Der Nationalrat hat eine extrem - ich sage: ex
treml - komplizierte Stiftungs lösung mit staatlichem Ein
schlag gewählt. Wir haben eine Branchenlösung gewählt; 
die Stossrichtung dieser Branchenlösung ist richtig, weil es 
eine Lösung ohne staatliche Regulierung Ist. Es ist auch ein 
Kompromiss zwischen der Haltung der SRG und der extrem 
komplizierten Lösung des Nationalrates. 
Ich meine, die Mehrheitskonzeption sei richtig. Sie ist nicht 
ganz ohne Fehl und Tadel, aber die MehrheHskonzeption ist 
richtig, und zwar aus drei Grunden: 
1. Diese Lösung bedeutet eine erhebliohe Reduktion der Re
gelungsdichte in diesem Bereich; das müssen wir sehen. 
2. Ich gehe davon aus, dass es eine gemeinsame Einrich
tung der Rundfunkunternehmungen gibt, welche die For
schungsdaten den Interessierten verkauft und nicht ver
schenkt - das steht nirgends, aber ich gehe davon aus. In 
Absatz 1 Buchstabe b ist die Rede von .. angemessenen 
Preisen». Das kann für mich nur heissen: insgesamt kosten
deckende Preise; sonst haben wir dort ein Problem. 
3. Es wird auch anerkannt, dass die Marktforschung der Me
dienunternehmen keine Staatsaufgabe Ist. Dabei ist es ein 
Schönheitsfehler, dass in Absatz 4 immer noch mit einer 
staatlichen Einrichtung gedroht wird. Aber ich gehe davon 
aus, dass sich die Branche angesichts dieser Drohung zu
sammenraufen und eine eigene Lösung finden wird. 
Ich bitte Sie, dieser Branchenlösung in der Konzeption der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte doch noch da
ran erinnern, dass der Bundesrat an sich eine grundsätzlich 
andere Lösung vorgeschlagen hatte als die Kommission, 
nämlich einen Forschungsdienst, der ein Statut der Unab
hängigkeit gehabt hätte und in der SRG selbst angesiedelt 
gewesen wäre. Aber da schon der Nationalrat und jetzt auch 
noch der Ständerat etwas völlig Neues erfunden haben, 
weine ich unserem Konzept keine Träne nach, das heisst, 
die nachgeweinte Träne ist bereits verdampft. 
Ich kann mich Ihrem Konzept durchaus anschliessen, bitte 
Sie aber, dem Konzept der Mehrheit zu folgen, damit es 
auch konsequent ist, und nicht dem Antrag Leumann, weil 
bereits heute ein Gebührenanteil in schätzungsweise etwa 
derselben Grössenordnung für die Entwicklung von solchen 
Erhebungsmethoden und -systemen verwendet wird, näm
lich durch den SRG-Forschungsdienst, der heute die Nut
zungsforschung betreibt. Ob ein Innovationsbeitrag aus den 
Empfangsgebühren an die SRG oder an ein unabhängiges 
Institut ausgerichtet wird, kommt letztlich auf dasselbe her
aus. Die Gebühren werden ja schon dafür verwendet, und es 
geht bei diesen Grössenordnungen auch gar nicht um viel. 
Es geht so etwa um eine Million, höchstens zwei Millionen 
Franken. . 

Abs. 3-AJ. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Leumann .... Minderheit 

Abs. 4-AJ. 4 

Lombardi Filippo (C, TI): Ich fasse mich kurz, wir haben 
schon über diese Frage gesprochen. Wenn wir eine Bran
chenlösung anstreben, dann muss eine Branchenverhand
lung stattfinden. Es wird eigentlich seit zwei Jahren versucht, 
dies zu tun. Rufen wir uns in Erinnerung: Sobald sich der 
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Nationalrat in Richtung einer Stiftung orientiert hatte, be
gann die SRG, ihren Forschungsdienst samt der unabhängi
gen Tochtergesellschaft Publica Data zu fusionieren und 
neue Grundlagen zu erarbeiten. Auf diesen Versuch haben 
die anderen Veranstalter reagiert und eine Branchenver
handlung verlangt. Diese wurde auch begonnen. Nach mehr 
als einem Jahr wurde sie seitens der SRG einseitig abgebro
chen. 
Das Problem ist folgendes: Die SRG ist im Moment, wie Herr 
Kollege Fünfschilling sagt, mit dem heutigen System zwar 
nicht wirklich zufrieden, aber doch nicht bereit, eine Bran
chenlösung mit Berücksichtigung aller Interessen zu dulden. 
Wenn wir in dieser Bestimmung nicht Druck gegenüber der 
SRG aufsetzen, wird eine Branchenlösung wahrscheinlich 
auch in mehreren Jahren nicht zustande kommen. 
Deshalb die Idee der Minderheit: Es wird verhandelt, mit 
dem Ziel einer Branchenlösung; wenn aber innert angemes
sener Frist kein Vertrag zustande kommt, dann kann der 
Bundesrat - es ist immer noch eine Kann-Formulierung -
die SRG verpflichten, ihren Forschungsdienst oder Teile da
von in das neue System einzubringen. Ich glaube, das 
macht Sinn. Man will nichts wegwerfen, was schon existiert 
und was schon aus Gebühren finanziert wurde, wie Bundes" 
rat Leuenberger zu Recht in Erinnerung gerufen hat. Man 
will das nicht wegwerfen, man will aber einen gewissen 
Druck aufbauen, damit das bestehende System nach einer 
Branchenverhandlung ins neue System eingebracht werden 
kann. . 
Ich ersuche Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Unterschied zwischen 
den beiden Meinungen ist, ob die SRG verpflichtet werden 
kann, ihren Forschungsdienst ganz oder teilweise in die 
neue Branchenlösung zu integrieren oder nicht. Nun hoffen 
wir und gehen auch davon aus, dass sich die SRG und die 
privaten Radio- und Fernsehveranstalter einvernehmlich auf 
eine Forschungsorganisation einigen werden und dass nie
mand intervenieren muss. Immerhin: Das gemeinsame In
teresse ist gross, und die Vorbehalte gegen eine staatlich 
verfügte Lösung sind auch grass - nehme ich an. 
Aber wenn sich die Veranstalter nicht auf eine gemeinsame 
Lösung einigen können und der Bundesrat aktiv werden 
muss, dann ist eine Branchenlösung ohne die SRG undenk
bar. Es ist der Forschungsdienst der SRG, der die heutige 
Nutzungsforschung entwickelt hat und sie exklusiv betreibt. 
Alle Radio- und Fernsehveranstalter In der Schweiz bezie
hen diese Daten und grunden darauf ihre Werbetarife. Diese 
Vorrangstellung hat die SRG schliesslich auch wegen ihrer 
Gebührenfinanzierung erreichen können. 
Wenn die SRG nicht an einer neuen Organisation beteiligt 
ist, dann droht diese im Ansatz zu scheitern. Dann gäbe es 
ein Nebeneinander von SRG-Forschung und neuer Organi
sation und parallele und widersprüchliche Nutzungsdaten. 
Da kann man nicht sagen, das sei froher Wettbewerb, son
dern das gäbe dann ein Durcheinander zum Schaden der 
ganzen Branche - inklusive der Werbewirtschaft: Sie muss 
auch konkrete Zahlen haben, auf die sie sich verlassen 
kann. 
Von daher unterstützen wir in diesem Fall die Minderheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 10 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 85b-85d 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Biffer 

Angenommen = Adopt@ 



02.093 Conseil des Etats 

6. Titel 
Antrag der Kommission 
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen 

Titre 6 
Proposition de la commission 
Autorite independante d'examen des plaintes en matiere de 
radio-television 

Art. 86 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Unabhängige Beschwerdeinstanz tür Radio und Fernse
hen (Beschwerdeinstanz) besteht aus neun nebenamtlichen 
Mitgliedern. 
Abs.2 
.... Mitglieder der Beschwerdeinstanz und bestimmt den Prä
sidenten oder die Präsidentin. 
Abs.3 
Der Beschwerdeinstanz nicht .... 
Abs.4 
.... Unvereinbarkeit aus der Beschwerdeinstanz aus. 

Art. 86 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~Autorite independante d'examen des plaintes en matiere 
de radio-television (autorite de plainte) est composee de 
neuf membres exercant leur activite Ei titre accessoire. 
AI. 2 
.... de I'autorite de plainte et en designe le president ou la 
presidente. 
AI. 3 
Ne peuvent pas faire partie de I'autorite de plainte: 

AI. 4 
.... elle se retire de I'autorite de plainte. 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Da nach 
dem Konzept der Kommission die UBI nicht zu einer Auf
sichtsinstanz werden soll, kann auch der alte Name «Unab
hängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen .. 
wieder eingeführt werden. Sollte der Rat bei Artikel 87 etwas 
anderes beschliessen, müsste darauf zurückgekommen 
werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Beschwerdeinstanz ist zuständig für: 
a. Streichen 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag David 
Abs.1 

a. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Schiesser 
Abs.1 
Die Beschwerdeinstanz ist zuständig tür: 
a. die Behandlung von Beschwerden über die Einhaltung der 
Vorschriften über .... enthalten sind, soweit Aspekte der 
freien Willensbildung betroffen sind; 
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Art. 87 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~autorite de plainte est chargee de: 
a. Biffer 

AI. 2 
Adh8rer Ei la decision du Conseil national 

Proposition David 
AI. 1 

a. Adherer a la declslon du Conseil national 

Proposition Schiesser 
AI. 1 
~autorite de plainte est chargee de: 
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a. traiter les plaintes concernant le respect des dispositions 
.... applicables, autant que des aspects de la libre formation 
de la volonte sont concernes; 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Nur zum 
Allgemeinen: Artikel 87 regelt die Zuständigkeit der Be
schwerdeinstanz, und zwar hat der Nationalrat neu auch die 
Aufsicht über die Werbung usw. hier eingefügt. Die inhaltli
che Frage betreffend die redaktionellen Sendungen soll wie 
bisher bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio 
und Fernsehen (UBI) bleiben. 
Die Kommission beantragt Ihnen, Litera a zu streichen; 
Streichung also der Aufsichtsbefugnis über die Werbung, die 
der Nationalrat eingefügt hat. Hier geht es um den wohl 
wichtigsten Punkt der Diskussion rund um die organisatori
schen Fragen. Wer soll was kontrollieren? Welche Rolle soll 
die UBI erhalten? Hier stellen sich zwei Fragen, die von den 
beiden Anträgen aufgenommen werden: erstens, organisa
torisch, die Frage nach der Trennung von allgemeiner Auf
sicht durch die Verwaltung, den Bundesrat, auf der einen 
Seite und Programmrechtsschutz durch die UBI auf der an
deren Seite; zweitens, sachlich, die Frage nach der Abgren
zung von redaktionellen Inhalten einerseits sowie Werbung 
und Sponsoring andererseits. 
Ihre Kommission schlägt im Wesentlichen den bisherigen 
Zustand vor; das heisst: Programm rechtsschutz durch die 
UBI. Sie hält sich dabei eng an den Text von Artikel 93 Ab
satz 5 der Bundesverfassung, mit dem Zusatz, dass die 
Streitigkeiten um den Programmzugang bzw. das Verfahren 
zum sogenannten Recht auf Antenne ebenfalls zur Be
schwerdeinstanz verschoben werden sollen. 
Ich bitte Sie nun, Herr Präsident, zuerst den Antrag David 
begründen zu lassen, die Diskussion darüber zu führen und 
dann den Antrag Schiesser begründen zu lassen und die 
Diskussion darüber zu führen. 

David Eugen (C, SG): Das zentrale Anliegen meines Antra
ges geht dahin, dass wir die Inhaltskontrolle von einer unab
hängigen Instanz vornehmen lassen. Das ist mein 
Hauptanliegen. Das heisst, es soll nicht .eine der Verwaltung 
angehörende Instanz sein, die über politische, religiöse, Ju
gendschutz- und andere Inhalte, die wir ja in diesem Gesetz 
geregelt haben, entscheidet. Hier ist Unabhängigkeit gefor
dert. Dass hier eine unabhängige Instanz eingesetzt werden 
muss, ist eine Forderung, die nicht nur nach meiner Meinung 
klar aus Artikel 93 der Verfassung hervorgeht, sondern es 
geht auch aus den europarechtlichen Bestimmungen hervor, 
denen wir zum Teil auch angeschlossen sind. Es geht also 
um Grundsätze, die im gesamten europäischen Raum gei
ten, nämlich Uni den Grundsatz, dass hier eine unabhängige 
Behörde über Inhalte zu befinden hat und nicht eine Verwal
tungsbehörde des Staates. 
Nun geht es um die Frage, worauf sich diese Inhalte bezie
hen. Die Kommission möchte hier unterscheiden zwischen 
Programminhalten = dort ist die Unabhängigkeit anerkannt 
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und unbestriHen - und Werbeinhalten. FOr Letztere könne, 
sagt man, die Verwaltung zuständig sein, das brauche keine 
Unabhängigkeit. Dieser Trennung kann ich nicht zustimmen. 
Erstens handelt es sich bel Werbung grundsätzlich auch um 
Programme: Es sind einfach Programme mit einem be
stimmten Inhalt. In den Werbeprogrammen stellt sich ge
nauso das Problem der Tangierung von politischen Fragen, 
von Jugendschutzfragen, von Religionsfragen und all den 
Randbedingungen, die wir fOr Inhalte gesetzt haben. Diese 
Fragen können sich dort genauso stellen wie in einer Pro
grammsendung. 
Zweitens stellen Sie, wenn Sie heute den Fernsehapparat 
einschalten, fest, dass sich die Inhalte, die man als Werbung 
bezeichnet, und die Inhalte, die man als Programm bezeich
net, immer mehr vermischen. In unzähligen Programmen 
kommt auch Werbung vor; eine Unterscheidun,g der Inhalte 
nach Werbung und Programm ist nach meiner Uberzeugung 
auch aus diesem Grund nicht sachgerecht. 
Alle Inhalte, seien es Werbeinhalte oder Programminhalte, 
massen von einer unabhängigen Instanz OberprOft werden. 
Daher kann es nicht sein, dass man das der Verwaltung zu
weist, wie es die Kommission tut. Das Bundesgericht hat 
das wiederholt beurteilt und hat fOr die politische Werbung 
und den Jugendschutz ganz klar die Zuständigkeit der UBI 
zugewiesen und nicht etwa dem Bakom. Hier warden wir zu
rOckgehen und nicht den Status quo weiterfahren, sondern 
wir warden die Unabhängigkeit, die das Bundesgericht auf
grund der Verfassung hier als notwendig erklärt hat, per Ge
setz als nicht mehr notwendig erklären. 
Zur zweiten Frage: Wie kann man diese Kontrolle Ober die 
Inhalte ausOben? Es gibt zwei Möglichkeiten: durch direkte 
Intervention als eine Art Aufsichtsbehörde oder durch Reak
tion auf Beschwerden als Beschwerdebehörde. Ich sage 
ganz klar, dass ich den Weg Ober die Beschwerdebehörde 
bevorzuge. Es soll eine Beschwerdebehörde sein, die auf 
Beschwerden reagiert, auch bei den Werbesendungen. 
Meine Meinung war, dass diese Aufsicht gemäss dem Arti
kel, den uns der Nationalrat präsentierte, Ober die Aufsichts
beschwerde wahrzunehmen sei, dass also die UBI aufgrund 
von Aufsichtsbeschwerden einschreiten sollte, wenn es um 
Werbeinhalte gehe. Ich bin nicht der Meinung - das ist 
meine Interpretation dieses Antrages -, dass die UBI als Be
hörde hier von Amtes wegen selbst eintreten soll. Das 
möchte ich nicht; ich möchte keine zweite Verwaltungsbe
hörde generieren, auch wenn sie unabhängig wäre, sondern 
ich möchte bei der Beschwerdebehörde bleiben. FOr mich 
war das aber eigentlich mit dem Beschluss des Nationalra
tes möglich. 
Nun hat Herr Schiesser einen Antrag gestellt, der das an 
sich deutlicher zum Ausdruck bringt, indem er sagt, diese 
Behörde sei eine Beschwerdebehörde, wie sie es bisher 
war. Ich kann mit diesem Antrag leben. Entscheidend ist, 
dass auch beim Antrag Schiesser das Unabhängigkeitsele
ment im Vordergrund steht, also die Inhaltskontrolle auch bei 
Werbung durch eine unabhängige Behörde. 
Kurzum: Ich bin bereit, meinen Antrag zugunsten des Antra
ges Schiesser zurOckzuziehen. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Herr David hat es dargelegt: Der 
Nationalrat hat beschlossen, die bisherige Behördenorgani
sation im Grundsatz zu belassen. Die Unabhängige Be
schwerdeinstanz fOr Radio und Fernsehen (UBI) soll aber 
neu fOr die Aufsicht Ober die Werbe- und Sponsoringbestim
mungen zuständig sein. Gemäss geltendem Recht ist die 
UBI einzig fOr die Programmaufsicht zuständig. Das heisst, 
sie entscheidet auf Beschwerde hin, ob der Programminhalt 
von Radio- und Fernsehsendungen die einschlägigen Be
stimmungen - Informationsgrundsätze, Bestimmungen zu 
Gewalt und MenschenwOrde, Schleichwerbung usw. - ver
letzt. 
Unsere Kommission beantragt hingegen, die Bestimmungen 
Ober Werbung und Sponsoring weiterhin verwaltungsintern 
durch das Bundesamt fOr Kommunikation (Bakom) beauf
sichtigen zu lassen. Die jeweiligen Zuständigkeitsbereiohe 
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sollen beibehalten werden. Mit ihren Anträgen zur Behör
denorganisation schreibt unsere Kommission allerdings den 
Status quo nicht fest, sondern sie verlagert zusätzliche Kom
petenzen in die Verwaltung. Die UBI verliert einen Teil ihres 
Zuständigkeitsbereiches, indem sie nur noch Beschwerden 
gegen redaktionelle Sendungen, nicht mehr aber Beschwer
den gegen Werbespots beurteilen kann. 
Wie das Bundesgericht in mehreren Entscheiden, zuletzt in 
einem 126er-Entscheid, festgehalten hat, ist die UBI heute 
fOr die Beurteilung von Werbespots zuständig, wenn "die 
zur Diskussion stehenden Werbebeschränkungen die Trans
parenz und unverfälschte Meinungsbildung» betreffen. Dies 
gilt etwa fOr politische Werbung oder fOr den Jugendschutz. 
Der mit der Schaffung der UBI verfolgte Zweck liegt, so das 
Bundesgericht, in einer verwaltungsunabhängigen Siche
rung der freien Meinungs- und Willensbildung und im Schutz 
der Programmautonomie. Das Departement, das UVEK, hat 
in einem grundsätzlichen Entscheid vom 11. Januar 2004 
zudem festgestellt, dass es ausschliesslich die Aufgabe der 
UBI sei, Werbespots auf ihre Vereinbarkeit mit den Bestim
mungen Ober politische Werbung zu prOfen. Verwaltungsin
terne Stellen wie das Bakom seien fOr diese Aufgabe nicht 
geeignet, weil in diesem sensiblen Bereich leicht der Ein
druck einer staatlichen Manipulation oder gar Zensur entste
hen könnte. Aus diesem Grund hiess das Departement 
damals eine Verwaltungsbeschwerde der "SSR SRG idee 
suisse» gegen eine VerfOgung des Bakom gut. 
Was will ich? 
1. Ich möchte den heutigen Zustand aufgrund der Recht
sprechung des Bundesgerichtes und des zitierten Entschei
des des UVEK beibehalten. 
2. Ich möchte keine Obermächtige UBI, insbesondere nicht 
eine aufgeblähte, aber auch nicht ein Bakom, das den Ein
druck staatlicher Manipulation oder gar Zensur erwecken 
könnte. 
3. Ich möchte eine Differenz zum Nationalrat schaffen und in 
dieser Differenz beziehungsweise der Diskussion daraber 
bereits andeuten, wohin letztlich die Reise bei der Regelung 
von Artikel 87 Absatz 1 gehen soll. 
Es wird vielleicht vonseiten des Bundesrates noch einge
wendet - Herr David hat das auch erwähnt -, dass uns hier 
das internationale Recht allenfalls gewisse Einschränkun
gen oder gar Forderungen auferlegen könnte. Ich habe ge
wisse Zweifel. Ich muss aber ganz offen gestehen, dass ich 
nicht Fachmann genug bin, um diesen Fragen nachzugehen. 
Es kann durchaus sein, dass in der Differenzbereinigung 
eine bessere Formulierung fOr Artikel 87 Absatz 1 gefunden 
wird, und zwar von den Fachleuten; das bin ich nicht. Das 
kann man aber nur dann tun, wenn wir eine klare Differenz 
zum Nationalrat haben, aber gleichzeitig auch angeben, wie 
wir in etwa letztlich die Lösung haben möchten. Also ganz 
klar: Ich möchte am heutigen Zustand grundsätzlich nichts 
verändern, die Kompetenzen sollen entsprechend zugeteilt 
werden, die Unabhängigkeit der UBI soll nicht infrage ge
steilt werden. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Herr Da
vid wäre bereit, dem zu folgen. Dann hätten wir eine Diffe
renz mit einer ungefähren Angabe daraber, in welche 
Richtung die Lösung gehen soll. 

Marty Dick (RL, TI): J'y ai deja fait allusion lors du debat 
d'entree en matiere: je ne comprends vraiment pas la propo
sition de la commission, qui est contre I'histoire et contre la 
tendance qui se manifeste dans tous les pays, c'est-a-dire 
d'aHribuer ce genre de contentieux a une autorite indepen
dante. 
Et qu'est-ce qu'on fait? On fait marche arriere par rapport a 
I'etat actuel et on confie ce genre de contentieux a I'adminis
tration etatique. Alors, je regreHe un peu que Monsieur Da
vid ait retire sa proposition; mais la proposition Schiesser, 
dont la sagesse est bien connue, a au moins le merlte de re
meHre en discussion ceHe affaire et peut-etre de permeHre 
de trouver une formulation encore meilleure dans le cadre 
da la prootklure d'elimination des divergences, an disant 
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clairement qu'on ne peut pas aller contre I'histoire qui est en 
train d'evoluer sur notre continent vers une autorite vraiment 
independante. 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Beide An
träge sehen zunächst organisatorisch eine andere Lösung 
vor als jene, die Ihnen die Kommission beliebt macht. Es 
geht darum, die Fragen der Werbung usw. auch der Aufsicht 
zuzuweisen, und zwar ist zwischen Aufsicht und Rechts
schutz zu unterscheiden: Die Aufsicht greift von Amtes we
gen ein, und der Rechtsschutz vor der Beschwerdeinstanz 
greift nur auf Beschwerde hin ein. Rechtsschutz ist natürlich 
auch im Bereich der allgemeinen Aufsicht gewährleistet, und 
insofern darf man nicht überzeichnen, Herr Marty. Selbstver
ständlich ist auch dort der Zugang zum Richter gewährleis
tet, das ist völlig klar, und zwar zu einem wirklichen Gericht 
und nicht nur zu der vom Bundesrat ernannten UBI. Das ist 
etwas anderes; das möchte ich deutlich unterstreichen. 
Die Kommission hält die Beschwerdeinstanz nicht für ein ge
eignetes Aufsichtsorgan über Werbung und Sponsoring. Sie 
ist eine gerichtsähnliche Institution, welche nur auf Be
schwerde hin tätig wird. Programmaufsicht und allgemeine 
Aufsicht dürfen nicht zusammengelegt werden; jedenfalls 
hält die Kommission diese Lösung für unzweckmässig. Eine 
Werbe- und Sponsoringaufsicht, die nur auf Beschwerde hin 
tätig werden darf, liegt weder im Interesse des Publikums 
noch in jenem der Veranstalter oder der Werbebranche. Die 
Kommission hat sich klar dahin gehend geäussert, dass es 
im Werbebereich eine Aufsicht braucht, die von Amtes we
gen einschreiten kann. Die Aufsicht in der Werbung und im 
Sponsoring nur auf Beschwerden hin vorzusehen heisst, 
dem Publikum eine grosse Last zuzuschieben, die kaum 
wahrgenommen wird, also praktisch auf die Kontrolle zu ver
zichten. So haben wir das interpretiert, und das will - so 
nehme ich an - weder Herr David noch Herr Schiesser. 
Die Werbung soll der allgemeinen Aufsicht durch die Verwal
tung unterstellt werden. Für die Kommission war das wichtig, 
weil nur so die Verantwortung des Bundesrates und letztlich 
die Oberaufsicht des Parlamentes gewahrt sind. Mit der Idee 
einer von Bundesrat und Parlament unabhängigen, frei
schwebenden kombinierten Aufsichts- und Beschwerdein
stanz konnte sich die Kommission nicht anfreunden. Wenn 
man die UBI auch für die Aufsicht über Werbung und Spon
soring einsetzen wollte, müsste man ihr zumindest die Mög
lichkeit geben, von Amtes wegen einzuschreiten, wie das 
heute das Bakom macht. Damit würde man aber die unab
hängige Institution zu einer verwaltungsähnlichen Einrich
tung, aber ohne Kontrolle durch Bundesrat und Parlament 
machen. 
Das ist die organisatorische Problematik, die bei beiden An
trägen im Wesentlichen die gleiche ist. Herr Schiesser will 
zusätzlich eine sachliche Problematik aufgreifen. Er will die 
Zuständigkeiten zwischen Beschwerdeinstanz und Verwal
tung anders abgrenzen. Er weist der Beschwerdeinstanz die 
Verantwortung für den Inhalt und einen Teil der Werbung zu, 
nämlich für die Werbung, die die freie Willensbildung betrifft. 
Hier liegt das Hauptproblem. 
Die Kommission will die Kompetenzen entlang der Trennung 
von Werbung und Inhalt abgrenzen. Diese Lösung ist unse
res Erachtens von der Sache her zweckmässiger, berechen
barer und praktikabler. Werbeinhalte und Redaktion kom
men schon äusserlich unschwer erkennbar daher. Man 
sieht, was redaktioneller Teil Ist und was im Werbeteil einer 
Sendung enthalten ist. 
Den Begriff der freien Willensbildung haben wir in der Kom
mission nicht eingehend diskutiert, das ist richtig, Herr 
Schiesser. Was dazu gehört, ist aber nicht leicht zu ent
scheiden, vor allem, wenn man die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes berücksichtigt, auch diejenige zum politi
schen Stimmrecht. Schwierigkeiten bei der Kompetenzab
grenzung und die damit verbundene Rechtsunsicherheit 
wären aber vorprogrammiert. Das ist weder im Interesse des 
Publikums noch im Interesse der Veranstalter. Zudem würde 
aus der Abgrenzung organisatorisch folgen, dass Im Bereich 

der freien Willensbildung keine Kontrolle von Amtes wegen 
bestünde. Ausgerechnet in diesem besonders heiklen, be
sonders sensiblen Gebiet wäre das Publikum auf sich selber 
angewiesen, und ausgerechnet hier wären die Verwaltung, 
der Bundesrat und letztlich die Oberaufsicht durch das Par
lament ausgeschaltet. 
Klar ist erstens, dass die bundesgerichtliehe Abgrenzung 
zwischen UBI-Zuständigkeit und Verwaltungszuständigkeit 
bestehen bleibt. Es ist immer das Bundesgericht, das letztin
stanzlieh abgrenzt. Zweitens ist auch klar, dass über diese 
allgemeine Aufsicht, anders als im Zeitpunkt der Gründung 
der UBI, heute ein Rechtsschutz besteht, nämlich in der Re- . 
gel der Rechtsschutz vor den ordentlichen Verwaltungsge
richten. Drittens ist klar, dass auch dann, wenn Sie der 
Mehrheit zustimmen, eine Differenz besteht. Ihre Anliegen 
können so oder anders in der nationalrätlichen Kommission 
überdacht werden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich beginne mit dem An
trag Schiesser, obwohl von der Reihenfolge her zunächst die 
Frage ccMinderheit oder Mehrheit bzw. Nationalrat oder Stän
deratskommission?" zur Diskussion stünde. Ich beginne 
deswegen mit dem Antrag Schiesser, weil ich der Meinung 
bin, dass das Kriterium ccsoweit Aspekte der freien Willens
bildung betroffen sind", das mit dem Antrag eingeführt wer
den soll, heikel ist und die materielle Frage auf die 
Zuständigkeitsproblematik verschiebt. Das ist einfach nicht 
praktikabel. 
Sie müssen daran denken, dass es um folgende Fragen 
geht. Als beispielsweise die Elektrizitätsbranche vor Abstim
mungen über Atom-Initiativen Werbung machte, war die 
Frage: Verletzt diese Werbung das Verbot der politischen 
Werbung, ja oder nein? Ein anderes Mal ging es um die 
Werbung eines Regierungsratskandidaten für die Berghilfe. 
Da war dann die Frage: Ist es eine Verletzung des Verbotes 
politischer Werbung, wenn dieser Regierungsratskandidat 
plötzlich, unmittelbar vor den Regierungsratswahlen, so in
tensiv für die Berghilfe wirbt, ja oder nein? 
Wenn für die Festlegung der Zuständigkeit das Kriterium gilt, 
man müsse das danach entscheiden, ob die freie Willensbil
dung betroffen sei oder nicht, dann ist das eigentlich schon 
die materielle Frage. An der materiellen Frage misst sich 
also die Zuständigkeit. Das ist ungeschickt. Die Frage, über 
die Herr David und die Kommission diskutieren, ist wenigs
tens sachlich zu greifen. Man kann sagen: Das ist Werbung, 
das ist Sponsoring, und das ist redaktioneller Teil. Dieses 
Abgrenzungskriterium ist viel klarer und praktikabler. Nach
her muss man einen Rechtsstreit immer noch in der Sache 
entscheiden. 
Mein Vorschlag wäre, den Antrag Schiesser abzulehnen. 
Zum Zweiten geht es um die Frage: Wollen Sie der Kommis
sion zustimmen oder aber dem Antrag David und damit dem 
Nationalrat und dem Bundesrat? Die bisherige Ordnung, so 
wird gesagt, habe sich doch eigentlich bewährt. Wir sind 
nicht der Meinung, dass sie sich bewährt habe. Die Tren
nung der Aufsichtszuständigkeit für Programmbestimmun
gen einerseits und für Werbe- und Sponsoringbestimmun
gen andererseits hat immer wieder Abgrenzungsprobleme 
geschaffen. Von daher fänden wir es einfach praktikabel, 
wenn das Ganze zur UBI gehen würde. Es ist mehrfach ge
schehen, dass man nur mit der Frage der Zuständigkeit bis 
ans Bundesgericht gegangen ist und dieses den Fall wieder 
zurückgewiesen hat. Zum Teil war sogar noch strittig, ob das 
UVEK selber zuständig sei oder das Bundesamt. 
Zuständigkeitsprobleme gibt es etwa bei der Beurteilung von 
Schleichwerbung, d. h. von unzulässiger Werbung im redak
tionellen Programm, oder eben bei der politischen Werbung. 
Diese Abgrenzungsprobleme haben das Bundesgericht und 
unser Departement immer wieder beschäftigt, und das wird 
in Zukunft eher zunehmen, denn es wird immer schwieriger, 
eine Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten zu 
erkennen. Verschiedene Techniken verschmelzen da mitein
ander. Es ist z. B. möglich, mit einem Kllck von einer laufen-
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den Fernsehsendung zum zugehörigen Werbematerial im 
Internet zu gelangen. Und es gibt neue Werbeformen; die 
werden zunehmend subtiler. Sie kennen das Product-Place
ment: In einem Film steht zufälligerweise immer gerade 
Knorr-Aromat vor dem Hauptkommissar, oder ein bestimm
tes Auto des Kommissars wird zu Schrott gefahren usw. Das 
ist Ihnen bestens bekannt. 
Die bisherige Trennung von Programmaufsicht und Werbe
aufsicht führt auch zu einer Zersplitterung von Fachwissen. 
Wir haben im Bakom Fachleute für diese Fragen, und es hat 
Fachleute für diese Fragen bei der UBI. Statt dass die zu
sammensitzen und den Entscheid fällen können, müssen sie 
heute zunächst einmal darüber entscheiden, wer eigentlich 
zuständig ist - ich bin auch der Meinung, das widerspreche 
den Pub/ikumsinteressen, denn das Publikum muss ja wis
sen, wohin es seine Eingaben richten soll -, um nicht in ei
nen negativen Kompetenzkonflikt zu kommen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag David zu folgen. Herr David hat 
den Beschluss des Nationalrates zu seinem Antrag ge
macht. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Herr Bundesrat, ich muss meinem 
Erstaunen ob Ihren Ausführungen Ausdruck geben. Aus die
sen muss ich schliessen, dass Ihr Entscheid vom 11. Januar 
2004 nicht mehr gift, in dem genau das Gegenteil gesagt 
worden ist. Ich muss noch einmal feststeHen, dass das Ba
kom keine unabhängige Instanz ist. Da muss ich Herrn Kol
lege Marty in aller Form Recht geben. Wenn dem so ist, 
dann muss hier eine ganz andere Lösung her. Dann muss 
eine unabhängige Instanz entscheiden und nicht eine Ver
waltungsinstanz, und dies auch in einem weit umfangreiche
ren Rahmen. Dann muss ich meine Zurückhaltung gegen
Ober der UBI ablegen. Das ist ganz klar. Ich nehme mit Er
staunen zur Kenntnis, dass der Entscheid vom 11. Januar 
2004 aus Ihrem Departement nicht mehr gelten soll, wonach 
die inhaltliche Beurteilung von Werbespots ganz klat eine 
Angelegenheit der UBI und nicht der verwaltungsabhängi
gen Instanz Bakom sei. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Ich bitte Herrn David, 
uns zu erklären, ob er seinen Antrag zurückgezogen hat. 

David Eugen (C, SG): Hier geht es vor allem um die Unab
hängigkeit der Instanz, und ich wollte dem Antrag Schiesser 
zustimmen, weil er sicherstellt, dass es eine Differenz gibt. 
Dann kann man diesen Text nochmals genau analysieren 
und dann die beste Lösung finden. Wenn wir natOrlich jetzt 
gerade dem Nationalrat zustimmen, ist die Sache erledigt, 
und das Thema ist definitiv abgehakt. Das war mein Haupt
argument, um dem Antrag Schiesser zuzustimmen. Jetzt bin 
ich etwas ratlos, nachdem der Bundesrat sagte, das sei 
auch keine Lösung; ich sah sie sehr nahe an meiner Lösung. 
Ich denke, dann stimmen wir ab. Ich halte meinen Antrag 
aufrecht. Stellen Sie die beiden Anträge einander gegen
Ober, und dann stellen wir den obsiegenden Antrag dem An
trag der Kommission gegenüber; qas wäre mein Vorschlag. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Beim Entscheid, den Herr 
Schiesser erwähnt, ging es um die Anwendung des gelten
den Rechtes. Es ging um eine solche Frage, wie ich sie vor
hin erwähnte, nämlich ob das politische Werbung gewesen 
sei oder nicht und welche Instanz die beurteilen mOsse. Die
ser Fall zeigt ja gerade die unsichere bisherige Rechtslage; 
wir möchten, dass kOnftig die UBI fOr alle Fragen der Pro
gramm- und Werbeaufsicht zuständig ist. Ich widerspreche 
nur dem Vorschlag, dass die freie Wiffensbildung als Ent
scheidkriterium genommen wird. Das finde ich ungeschickt. 
Aber den Antrag David, dass die UBI neu auch für Werbung 
und Sponsoring zuständig sein soll und nicht mehr das Ba
kom, unterstütze ich; das möchten wir so haben. Ich will da
mit nicht sagen, das Bakom sei nicht unabhängig. Ich fOhle 
mich immerhin geschmeichelt, dass die SRG wenigstens in 
dieser Frage doch ein grosses Vertrauen in das Bakom hat 
und am liebsten mOchte. dass weiterhin das Bakam zustän-
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dig wäre; dies wahrscheinlich in der Befürchtung, bei der 
UBI werde dann noch etwas unabhängiger entschieden. Ich 
habe damit keine Mühe, im Gegenteil: Ich finde es eine sau
bere Lösung, wenn die UBI kOnftig auch Ober Werbung und 
Sponsoring entscheidet. 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Entschuldi
gung, Herr Präsident, ich habe mich zu Wort gemeldet, be
vor sich Herr Bundesrat Leuenberger geäussert hat; ich 
habe nicht nach ihm sprechen wollen. 
Ich darf aber immerhin darauf aufmerksam machen, dass 
Sie nur dann sicher sind, dass eine Differenz besteht, wenn 
Sie der Kommission zustimmen; allenfalls gilt das auch für 
den Antrag Schiesser. Dagegen ist beim Antrag David eine 
Unklarheit geblieben. Bei Absatz 1 übernimmt er offenbar 
die Formulierung der Kommission; nur bei Litera a sagt er 
ccgemäss Nationalrat». Das ist in sich ein Widerspruch. 
Ich bitte Sie, den Antrag David und damit auch den Antrag 
von Herrn Bundesrat Leuenberger abzulehnen und der 
Kommission zu folgen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Schiesser .... offensichtliche Mehrheit 
FOr den Antrag David .... Minderheit 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag Schiesser .... 26 Stimmen 
FOr den Antrag der Kommission .... 10 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Die Beschwerdeinstanz ist .... 

Art. 88 
Proposition de la commission 
~autorite de plainte est autonome .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Die Beschwerdeinstanz organisiert .... 
Abs.4 
Streichen 
Abs.5 
Die Beschwerdeinstanz verfOgt .... 
Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 89 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Biffer 
AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil national 
AI. 3 
~autorite de plainte s'organise .... 
AI. 4 
Biffer 
AI. 5 
~autorite de plainte dispose .... 
AI. 6 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: 1. Ich 
möchte nachtragen, dass wegen des Obsiegens des Antra-
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ges Schiesser eine Reihe von Anpassungen vorzunehmen 
sein werden. Das wird der Erstrat machen. 
2. Zu Artikel 89 Absatz 1: Dieser Absatz, der eine Organisa
tion der aufsichtsinstanzlichen Kammern vorgesehen hatte, 
kann an sich gestrichen werden, auch nach Annahme des 
Antrages Schiesser, wie ich meine. 
Zu Absatz 2: Diese Bestimmung ist etwas seltsam. Hier wird 
quasi eine VerordnuDg auf Gesetzesebene gehoben, ohne 
den Inhalt hier wiederzugeben. Ich bitte die Redaktionskom
mission, zumindest zu prüfen, ob diese Bestimmung nicht in 
eine Übergangsbestimmung verschoben werden kann. 
Die in Absatz 4 vorgesehene Delegationsmöglichkeit ist in 
ihrer bisherigen Form nach Meinung der Kommission nicht 
nötig. 

Angenommen - Adopte 

Art. 90-93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 94 
Antrag der Kommission 
Titel 
Grundsätze 
Abs.1 
.... werden. Für die Behandlung von Beschwerden über den 
Inhalt redaktioneller Sendungen (Art. 87 Abs. 1 Bst. b) ist die 
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen 
zuständig. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Im Verfahren der Aufsicht über redaktionelle Sendungen 
(Art. 97-104) sind keine vorsorglichen Massnahmen zuläs
sig. 
Abs.5 
Die Beschwerdeinstanz beurteilt einzig Beschwerden gegen 
ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendungen schweizeri
scher Veranstalter. Sie wird nicht von Amtes wegen tätig. 
Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 94' 
Proposition de la commission 
Titre 
Principes 
AI. 1 
.... applicables. L.:Autorite indepMdante d'examen des 
plaintes en matiere de radio-television est competente pour 
le traitement des plaintes concernant le contenu des emissi
ons redactionnelles (art. 87 al. 1 let. b). 
AI. 2, 3 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 4 
Aucune mesure provisionnelle ne peut etre ordonnee dans 
le cadre de la surveillance des emissions Ei caractere redac
tionnel (art. 97-104). 
AJ.5 
L.:autorite de plainte ne statue que sur les plaintes deposees 
contre des emissions de radio et de television qui ont ete dif
fusees par des diffuseurs suisses. Elle n'agit pas d'office. 
AI. 6 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Zu Artikel 
94 Absatz 4: Der erste Satz ist unnötig, da das schon im Ver
waltungsverfahrensgesetz steht. Sonst hat die Kommission 
keine Bemerkungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 94bls 
Antrag Schmid-Sutter Carlo 
Abs.1 
Journalistische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pro
grammveranstaltern, welche diesem Gesetz unterstehen, 
unterrichten das Bakom jährlich über ihre Interessenbindun
gen, nämlich über: 
a. ihre Mitgliedschaft in: 
1. politischen Parteien, 
2. Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und anderen wirtschaftspoli
tischen Organisationen sowie 
3. ideellen Organisationen, denen Beschwerderechte nach 
einem Bundesgesetz zustehen; 
b. Funktionen ihrer Ehegatten bzw. Lebenspartner bei: 
1. Bund, Kantonen und Gemeinden, 
2. politischen Parteien, 
3. Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und anderen wirtschaftspoli
tischen Organisationen sowie 
4. ideellen Organisationen, denen Beschwerderechte nach 
einem Bundesgesetz zustehen; 
c. Mandatsverhältnisse, in denen sie selbst und ihre Ehegat
ten bzw. Lebenspartner mit solchen Institutionen nach Buch
stabe b hiervor stehen. 
Abs.2 
Das Bakom erstellt ein öffentliches Register über die Anga
ben nach Absatz 1. 

Art. 94bis 
Proposition Schmid-Sutter Carlo 
AI. 1 
Les journalistes qui travaillent pour les diffuseurs de pro
grammes soumis a la presente loi signalent chaque annee a 
I'OFCOM leurs interets, Ei savoir: 
a. leur appartenance aux: 
1. partis politiques, 
2. organisations patronales, syndicales et economiques, 
3. organisations a but non lucratif auxquelles une loi federale 
accorde un droit de recours; 
b. la fonction de leur conjoint ou partenaire: 
1. a la Confederation, dans les cantons et dans les commu
nes, 
2. dans les partis politiques, 
3. dans les organisations patron ales, syndicales et econo
miques, 
4. dans les organisations Ei but non lucratif auxquelles une 
loi federale accorde un droit de recours; 
c.- les mandats qu'i1s remplissent eux-memes et ceux que 
remplissent leur conjoint DU partenaire pour les institutions 
visees Ei la lettre b. 
AI. 2 
L.:OFCOM etablit un registre public des donnees visees Ei 
I'alinea 1. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Es liegt eine korrigierte 
Fassung des Antrages Schmid-Sutter Carlo vor. 

Schmid-Sutter Carlo (C, AI): Für das gute Funktionieren 
unserer demokratischen Staatsform ist es unerlässlich, dass 
sich alle am demokratischen Willensbildungsprozess Betei
ligten - die Bevölkerung, die Parlamente, die Exekutiven -
gegenseitig trauen können. Man muss wissen, warum ein 
politischer Akteur so und nicht anders handelt, was er wirk
lich beabsichtigt, wenn er eine bestimmte Politik verfolgt. De
mokratie lebt von der Berechenbarkeit der Akteure. Die 
Berechenbarkeit der Akteure wird zum Teil dadurch herge
stellt, dass wir sie zwingen, ihre Interessen offen zu legen. 
Es darf keine, wie man heute so schön sagt, «hidden agen
das» in der demokratischen Ausmarchung geben. Mit ande
ren Worten: Wir benötigen Transparenz über alle wesentli
chen Elemente, welche zur Herstellung der Berechenbarkeit 
der politischen Akteure im weitesten Sinne notwendig sind. 
Was zum Beispiel die Transparenz hinsichtlich des Bundes
rates betrifft, ist mit der Bestimmung, dass ihm während sei
ner Amtszeit keine anderen Tätigkeiten obliegen dürfen, und 
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mit der Bestimmung, dass er nach dem Ausscheiden aus 
dem Amt mit einer Gratispension ein höheres Einkommen 
hat als 95 Prozent der Schweizer - auch wenn sie arbeiten -, 
dafür gesorgt, dass "hidden agendas» eigentlich beim Bun
desrat nicht vorhanden sein sollten. 
Die Mitglieder der Bundesversammlung ihrerseits unterlie
gen eingehenden Offenlegungsvorschriften. In einem Postu
lat, welches Sie im Herbst des vergangenen Jahres über
wiesen habenJ wird auch für die Mitglieder der Bundesver
waltung, der Amter und Departemente, eine Offenlegungs
pflicht postuliert. Der Bund soll nicht auf dem Weg über 
NGO, über informelle Netzwerke, verdeckt finanzierte Publi
kationen und klandestin unterstützte Vereine Politik betrei
ben. Er soll mit offenem Visier kämpfen. 
Wie nicht anders zu erwarten, bedürfen auch die Transpor
teure der Information, die Medien, bestimmter Offenlegungs
regeln, denn auch sie gehören zu den politischen Akteuren. 
Man soll wissen, ob ein Journalist Politik abbildet oder Politik 
macht. Das ist das Mindeste, was man von den Medien un
ter dem Titel der Transparenz verlangen kann. Dass dies lei
der nicht der Fall ist, zeigt das Vorkommnis, das ich Ihnen 
anlässlich der Beratung der flankierenden Massnahmen zur 
Personenfreizügigkeit im Dezember 2004 vorgeführt habe. 
(AB 2004 S 754) Es kann nicht angehen, dass im Fernsehen 
kurze Zeit vor der parlamentarischen Debatte über ein von 
den Gewerkschaften als Kerngaschäft behandeltes Thema
im Kasus handelt es sich um das Thema Lohndumping -
eine Sendung am Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wird, 
welche die Gefahr des Lohndumpings in tendenziöser Weise 
hochspielt, damit Stimmung macht und ganz klar den 
Versuch darstellt, die Parlamentsdebatte zu beeinflussen, 
ohne dass transparent gemacht wird, dass eine der ver
antwortlichen Redaktorinnen dieses Beitrages die Ehefrau 
des Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbun
desist. 
Gegen den Beitrag habe ich nichts. Aber gegen das Ver
schweigen der persönlichen Beziehungen zwischen der Re
daktorin und dem Präsidenten des Schweizerischen Ge
werkschaftsbundes habe ich alles. Die rechthaberische Atti
tüde, mit der sich dann Stellen aus dieser MedIenunterneh
mung nach der Session beim impertinenten Ratsmitglied 
gemeldet haben, das die Frechheit hatte, dieses Sakrileg zu 
begehen, zeigt, dass die notwendige Bereitschaft zur selbst
kritischen Selbstregulierung mindestens punktuell noch gar 
nicht vorhanden ist. Dies ist an sich Begründung genug für 
meinen Antrag. 
Dieser Antrag bewirkt keine Zensur, er bedeutet keinen 
Maulkorb. Er stellt lediglich Transparenz her. Der persönliche 
Geltungsbereich entspricht nicht ganz meinen Idealvorstel
lungen; er ist aber auch nicht zu ändern. Einerseits ist er zu 
eng; er sollte auch die Medien umfassen, die dem RTVG 
nicht unterstehen. Aber für diese gibt es keinen legislatori
schen Aufhänger im vorliegenden Gesetz. Das müsste man 
allenfalls später in einem Presseförderungsgesetz machen. 
Andererseits müsste man zum Beispiel von den Redaktoren 
und Redaktorinnen der Wettervorhersage vermutlich keine 
Offenlegungspflicht verlangen. Aber eben, die Abgrenzun-
gen würden dann nicht aufhören. . 
Was den ersten Teil meines Antrages betrifft, die Offenle
gung der eigenen Interessenbindungen, hält sich der Vor
schlag eng an das Parlamentsgesetz, das unsere eigene 
Offenlegungspflicht beschreibt. Was den zweiten Teil betrifft, 
die Offenlegung der Interessenbindungen der Partner, 
würde damit eine Lücke geschlossen, die eigentlich den An
lass zu diesem Antrag bildet. Ich darf Sie darauf hinweisen, 
dass der Nationalrat letzte Woche bei der Regelung der Of
fenlegungspflicht der Entschädigungen - der Tantiemen und 
der Löhne - der Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitungen erkannt hat, dass die Offenlegungs
pflicht auch auf nahe Angehörige der Direktbetroffenen aus
gedehnt werden muss, damit die Regel nicht umgangen 
werden kann. 
In diesem Zusammenhang darf ich Frau Nationalrätin Leu
tenegger Oberholzer zitieren. Sie hat gesagt: "Wir verlan
gen .... zum einen die individuelle Offenlegung auch der 
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Löhne aller Geschäftsleitungsmitglieder, die Offenlegung 
auch in Bezug auf Leistungen an nahestehende Personen 
.... » Quod licet bovi, et licet lovi. Wenn das dort in Ordnung 
ist, ist das hier auch in Ordnung! 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nicht möglich 
sein soll, dass sich Parlamentarier auf dem Umweg über 
E~egatten und Lebenspartner ein verborgenes Sprachrohr 
halten können. Das ist intransparent, das Ist unlauter, und 
das gehört abgeschafft. Sie haben heute Morgen von "Im
pressum» ein Schreiben mit dem Titel "Nein zu 'Fichen' für 
Medienschaffende» erhalten. Die Medienleute werden nicht 
müde, von uns Offenlegung zu verlangen. Wenn wir es wa
gen, einmal Offenlegung von der anderen Seite zu verlan
gen, ist das Fichierung. Und sie schreiben, dass mein 
Antrag unnütz sei: «Die vorgeschlagene Massnahme ist .... 
nicht nur unverhältnismässig, sondern auch unnötig, denn 
die Journalistinnen und Journalisten befolgen seit Jahren 
Regeln der beruflichen Ethik, die weiter gehen und effizien
ter sind als die vorgeschlagene gesetzliche Regelung und 
durch unabhängige Organe durchgesetzt werden.» 
Ja, entweder oder! Entweder ist das, was ich sage, unver
hältnismässig, und dann gehen jene Regeln, von denen sie 
jetzt sprechen, weniger weit. Oder meine Regelungen gehen 
weniger weit, und dann können sie nicht unverhältnismässig 
sein. Aber dann frage ich mich, warum man sich denn nicht 
daran hält. Ich würde Ihnen empfehlen, meinem Antrag zu 
folgen. Denn wenn «Impressum» Recht hat, Ist es ja ohne
hin keine zusätzliche Belastung für die Journalisten, denn 
ihre eigene Standesregel geht ja weiter. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): J'aimerais vous demander de 
rejeter la proposition Schmid-Sutter Carlo, qui me parait tout 
a fait exageree et deraisonnable, en tout cas sur deux 
points. 
1. 11 me parait surprenant que notre collegue Schmid-Sutter 
ne formule pas sa demande d'exigence de transparence 
s'agissant des editeurs. 11 est pour le moins surprenant qu'on 
veuille tenir un registre sur les appartenances politiques, 
syndicales, etc., des journalistes et qu'on n'oblige pas paral
lelement les editeurs a declarer aussi leurs interäts politi
ques, associatifs, etc. On attache plus da prix et plus de 
poids a la declaration d'interats des salaries qu'a celle des 
employeurs, ce qui me parait un petit peu delicat quand on 
sait que dans certains journaux, la pression des editeurs sur 
la Iigne journalistique est plus importante que les fantaisies 
desdits journalistes. 
2. ~exigence de notre collegue de voir figurer la declaration 
d'interäts des conjoints me semble ätre demesuree. J'attire 
son attention sur le fait que nous-mämes, parlementaires, ne 
sommes pas soumis acette regle. Nous n'avons pas I'obli
gatlon de declarer les interäts, les appartenances, etc., de 
nos conjoints ou partenaires. Et je trouve assez deplaisant 
que I'un de nos collegues reclame pour des tiers des regles 
de transparence qui vont plus loin que celles que nous nous 
appliquons a nous-mames. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande de rejeter la 
proposition Schmid-Sutter Carlo. 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Ich habe im 
Namen der Kommission nicht Bericht zu erstatten; dieses 
Anliegen lag ihr ja nicht vor. Ich kann höchstens auf Artikel 9 
dieser Vorlage verweisen. In der Sache sei Immerhin ange
merkt, dass es hier um Transparenz geht, nicht um Fichie
rung und geheime Listen; das ist ein Unterschied. Es ist 
immerhin festzuhalten, dass die Bestimmung sehr weit geht, 
wenn sie auch die Lebenspartner einschliesst. Sie führt 
auch zu erheblichem administrativem Aufwand. 
Wer ihr zustimmt, könnte ihr höchstens im Hinblick darauf 
zustimmen, die Diskussion im Nationalrat zu ermöglichen. In 
der Sache sehe ich erhebliche Probleme. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es ist gesagt worden, es 
gehe um eine Frage der Transparenz. Dazu hat sich das 
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Parlament in anderen Sachen mehrfach bekannt. Es ist si
cher richtig, dass öffentlich relevante Zusammenhänge und 
Bindungen aufgezeigt werden sollen. Aus medienethischer 
Sicht sind Interessenbindungen von Journalistinnen und 
Journalisten tatsächlich ein Thema. Wer Berichte über die 
eigenen Belange verfasst, der schadet der Glaubwürdigkeit 
seines Mediums, wenn er nicht gleichzeitig die eigene Inter
essenbindung darlegt. Es gibt verschiedene Verlage und 
Programmveranstalter, die hausinterne Regeln über solche 
Interessenbindungen, z. B. über die politische Betätigung, 
haben. So weit der Grundsatz. 
Die Frage ist nun, ob dieser Antrag diesen Grundsatz auch 
befriedigend umsetzt. Zunächst einmal sollen die Medien
schaffenden ihre Mitgliedschaft in politischen Parteien, in Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen oder in Verbän
den, die das Verbandsbeschwerderecht nutzen können, dar
legen. Ist das praktikabel? Ist es praktikabel, wenn ein Jour
nalist einfach sagen muss, er sei Mitglied der SVP? Ich 
meine, Mitglied der SVP kann man im Kanton Bern oder in 
Flaach sein. Ich will damit sagen, dass es innerhalb einer 
Partei einen grossen Bogen von möglichen politischen 
Standpunkten gibt. Bei der SP könnte ich Ihnen ähnliche 
Beispiele nennen. Es käme also eigentlich auch noch darauf 
an, welcher Richtung sie innerhalb einer Partei angehören. 
Muss man die dann auch noch angeben? Das scheint mir 
etwas heikel zu sein. 
Ein rein theoretischer Fall: Ein Moderator einer politischen 
Sendung sagt, er sei in keiner Partei. Das stimmt wahr
scheinlich. Er ist in keiner Partei. Jeden Freitag ist er tätig. 
Eines Tages hängt er seinen Beruf an den Nagel und tritt in 
eine Partei ein, aber nicht in diejenige, in die er gehört. (Hei
terkeit) Dann ist die Frage: Was hat das gebracht, wenn er, 
als er noch Journalist war, einfach sagte, er sei in keiner Par
tei? Transparenz kann so kaum hergestellt werden. Da habe 
ich meine Zweifel. 
Zu den Ehegatten und Lebenspartnern: Da habe ich aktiv 
Mühe. Die Lebenspartner und die Ehegatten sind selbst
ständige Personen, und es darf nicht dauernd suggeriert 
werden, sie seien das willenlose Werkzeug des Angetrau
ten. Es gibt auch praktische Probleme zum Stichwort Le
benspartner: In unserer schnelllebigen Zeit müssten einige 
Journalisten ständig ihr Register auswechseln. (Heiterkeit) 
Das muss ich doch zu bedenken geben. . 
Der einzige Punkt, den ich für gerechtfertigt halte, ist Ab
satz 1 Buchstabe c betreffend die Mandatsverhältnisse. 
Diese müssten meines Erachtens transparent gemacht wer
den. Gerade das Beispiel mit dem Wetterberichts-Moderator 
finde ich da eher interessant. Es gab einen Wette.rberichts
Moderator, der nebenbei noch ein sehr lukratives ceWetterge
schäft» hatte, das er dank seiner Publizität in der SRG be
treiben konnte. Aber auch hier gilt wieder: Die Nennung der 
Ehegatten bzw. Lebenspartner geht einfach zu weit. 
Wenn ich das alles zusammen gewichte, sollte dieser Antrag 
doch abgelehnt werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Schmid-Sutter Carlo .... 13 Stimmen 
Dagegen .... 14 Stimmen 

Art. 94a, 94b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Kommission 

e. das Departement auf Antrag der Beschwerdeinstanz ge
mäss Artikel 103 Absatz 4 Satz 2 .... 

Art. 95 
Proposition de la commission 

e. le departement peut, sur demande de I'autorite de plainte, 
interdire la diffusion .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 

i. Pflichten der SRG (Art. 32); 

Antrag der Minderheit 
(Hess Hans, Büttiker, FOnfschilling, Gentil, Leuenberger-So
lothurn) 
Abs.1 

e. Streichen 
f. Streichen 

Art. 96 
Proposition de la majorite 
AI. 1,3,4 
AdMrer a la decision du Conseil national 
AI. 2 

i. .... (art. 32); 

Proposition de la minorite 
(Hess Hans, Büttiker, Fünf schilling, Gentil, Leuenberger-So
lothurn) 
AI. 1 

e. Bitter 
f. Biffer 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Ober Artikel 96 wurde 
bei Artikel 80 entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Beschwerdeinstanz bestimmt .... (Rest gemäss Entwurf 
des Bundesrates) 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Die sprachregionalen Ombudsstellen stehen unter der Auf
sicht der Beschwerdeinstanz. 

Antrag Epiney 
Abs.3 

b. Streichen 

Art. 97 
Proposition de la commission 
AI. 1 
~autorite de plainte designe .... (suite selon le projet du 
Conseil federal) 
AI. 2 
Adherer 811 projet du Conseil fadarsl 
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AI. 3 . 
AdMrer EI la decision du Conseil national 
AI. 4 
Les organes de mediation des regions Iinguistiques sont 
soumis EI la surveillance de I'autorite de plainte. 

Proposition Epiney 
AI. 3 

b. Biffer 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Beim Antrag Epiney 
handelt es sich um ein Konzept, das mehrere Bestimmun
gen umfasst. 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Ich habe 
eine Bemerkung zu Artikel 97 Absätze 1 bis 4: Hier geht es 
um das Thema der Ombudsstellen. Weiterhin soll der Kon
trolle des Inhaltes redaktioneller Sendungen ein Schlich
tungsverfahren vor einer Ombudsstelle vorausgehen. Das ist 
an sich unbestritten. 
Der Antrag Epiney betrifft ein Konzept, sodass es sinnvoll ist, 
wenn Herr Epiney zuerst sein Konzept vorstellt. Ich erlaube 
mir dann, zum gesamten Konzept Stellung zu nehmen. 

Epiney Simon (C, VS): Dans notre pays, de tout temps, les 
diffuseurs de radio et de television ont pu exercer leur metier 
en toute independance. En cas d'infractions aux regles de la 
deontologie ou en cas de violations des droits de la person
nalite ou d'autres droits proteges par le droit administratif ci
vii ou penal, les diffuseurs sont passibles de sanctions. 
Mais d'abord on les laisse travailler, on les laisse exercer 
leur metier sans censure prealable; le contröle de I'activite 
des diffuseurs s'exerce toujours aposteriori. Seule une 
plainte deposee peut permettre de mettre en route la proce
dure, soit de mediation, soit de recours a une auto rite inde
pendante de plainte. En d'autres termes, le contröle se fait 
toujours sur une emission qui a dejEI ete diffusee. Le legisla
teur a voulu garantir I'independance des diffuseurs qui ont 
besoin de pouvoir travaifler EI I'abri des pressions, d'ou qu'el
les viennent. Le legislateur a voulu garantir le choix redac
tionnel quant au theme choisi, quant EI son contenu, quant EI 
I'acces EI I'antenne. Et cette responsabilite est exercee par 
les diffuseurs avec beaucoup de professionnalisme et d'ob
jectivite, si I'on en juge le taux de plaintes extremement bas. 
Ce systeme a d'ailleurs fait ses preuves et, EI notre connais
sance, iI nYa aucune raison pour le changer. 
Si, dans le sillage du Conseil federal, nous voulons intro
duire un contröle prealable des emissions, nous instaurons 
alors une procedure de censure etrangere EI notre culture et 
EI notre Etat de droit. Nous mettons en place un systeme de 
suspicion pouvant generer de tres nombreux abus. En effet, 
si nous offrons la possibilite EI chaque auditeur, EI chaque te
lespectateur, le droit de revendiquer de passer EI I'antenne, 
le droit d'imposer un theme, le droit d'influer sur le contenu, 
nous ouvrons la porte EI tous les abus, et donc EI une avalan
ehe de plaintes. Imaginez, en periode d'elections, de vota
tions, les pressions qui pourraient s'exercer sur le diffuseur? 
Tout pourra etre mis en oeuvre pour intimider le diffuseur. 
Des lors, je vous invite EI rejeter la version du Conseil federal 
qui est une entorse EI notre culture, qui est contraire aux 
principes de la Iiberte redactionnelle. Le diffuseur doit pou
voir continuer EI travailler de maniere Independante, EI I'abri 
de toute pression, sauf si I'on veut mettre en place des com
missions permanentes de censure, bureaucratiques et com
pletement etrangeres a notre systeme. 
C'est aux professionnels de choisir qui peut passer a I'an
tenne, quels themes peuvent etre traMs en tonctlon de I'ac
tualite, quel evenement sportif, social ou culturel doit etre 
presente EI I'antenne et quel contenu doit recevoir I'emission. 
Par contre, en cas de violation de ses obligations, le diffu
seur doit EHre sanctionne, mais apres que I'autorite compe
tente aura visionne I'emission. C'est d'ailleurs un droit 
fondamental, qui a ete confirme par le Tribunal federal, en 
particulier dans l'am3t Franz Weber. 
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Je vous invite des lors apreserver ce systeme actuel, qui 
fonctionne bien et qui est conforme a notre Etat de droit. 

Ptisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Wenn ich 
den Antrag Epiney richtig verstanden habe, geht es darum, 
das Verfahren, um das sogenannte Recht auf Antenne 
durchzusetzen, hier zu regeln. Als Berichterstatter habe ich 
auftragsgemäss zunächst anzumerken, dass diese Bestim
mungen kein materielles Recht auf Zugang schaffen. Noch 
einmal: Sie regeln wirklich nur das Verfahren. Meines Erach
tens kann man über den Antrag Epiney nachher gesamthaft 
entscheiden. Die Liste, Herr Epiney, müsste allenfalls um Ar
tikel 100 Absatz 1 Litera b erweitert werden. Dies ist einfach 
ein Hinweis zuhanden des Nationalrates. 
Jetzt zur Begründung: Ihre Kommission folgt dem Bundes
rat. Dessen Text lag selbstverständlich vor dem Antrag Epi
ney vor. Sie beantragt, die Streitigkeiten betreffend den 
Zugang zu einem Medium bzw. die Verpflichtung eines Me
diums, einen bestimmten Inhalt auszustrahlen oder einen 
bestimmten Gast auftreten zu lassen, durch die Beschwer
deinstanz beurteilen zu lassen. Diese Streitigkeiten haben 
noch mehr Gewicht als die normalen Auseinandersetzungen 
über den Inhalt. Vor allem kann sich ein Anspruch aus der 
EMRK ableiten, wie das Bundesgericht entschieden hat. 
Herr Epiney will diese Zugangsstreitigkeiten, wenn ich ihn 
richtig verstanden habe, dem allgemeinen Verfahren, d. h. 
der Aufsicht durch die Verwaltung, und eventuell einem an
schliessenden Verfahren vor dem Richter überlassen. 
Es ist aber unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit der 
Veranstalter problematisch, wenn die Verwaltung selbst sol
che Entscheide fällt. Das ist noch viel problematischer, so 
scheint es mir, als das, was Sie vorhin beim Antrag Schies
ser diskutiert haben. Ein Beispiel: Die SRG macht eine 
Wahlsendung, lädt aber nur ausgewählte Parteien ein, und 
die Partei Y möchte auch Zugang zum Medium erhalten. 
Solche Fragen sollten nicht durch eine politische Instanz, 
eben das Departement, sondern durch eine unabhängige 
Behörde beantwortet werden. Die Lösung der Mehrheit liegt, 
so meine ich, im Interesse der Veranstalter selber. 
Wichtig ist: Diese Regelung, die ich jetzt erläutert habe, be
trifft nur das Verfahren. Sie ändert am materiellen Recht 
nichts. Ein Recht auf Zugang besteht nur ganz ausnahms
weise. Massgebend bleibt weiterhin die Praxis des Bundes
gerichtes. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich schildere Ihnen ein 
Beispiel, damit Sie sehen, worum es geht. Wir hatten folgen
den Fall: Herr Franz Weber, Umweltschützer, lancierte eine 
Initiative. Als die Initiative zustande gekommen war, wahrte 
das Westschweizer Fernsehen Stillschweigen darüber, 
brachte die Meldung nicht. Weber fand, damit sei er in sei
nen Rechten verletzt worden, es wäre Pflicht gewesen, dass 
das Westschweizer Fernsehen einen Beitrag gezeigt hätte. 
Er begann einen Rechtsstreit, der unendlich lange dauerte, 
die juristischen Treppen hinauf nach Lausanne und wieder 
runter; das Bundesgericht urteilte, dass das UVEK dafür zu
ständig sei, zu entscheiden, ob das Fernsehen diesen Bei
trag hätte bringen müssen oder nicht. Und da haben wir ein 
Departement mit einem Departementsvorsteher, der in einer 
politischen Partei ist Das ist nicht die geeignete Instanz, so 
etwas zu entscheiden. Wir möchten, dass das eine gerichts
ähnliche Instanz tut, also die UBI. Das ist unser Vorschlag. 
Jetzt kommt der Einwand: Halt, Franz Weber sollte in die
sem Fall gar nicht das Recht haben, eine solche Be
schwerde überhaupt lancieren zu können. Das kann an und 
für sich diskutiert werden: Es soll kein Recht auf Antenne 
geben - aber wir müssen demjenigen, der das trotzdem gel
tend machen will, einen Rechtsweg zur Verfügung stellen, 
denn wir können niemanden daran hindern, eine solche Ein
gabe zu machen. Wenn er eine solche Eingabe macht, dann 
soll sie an die UBI gehen. Das Problem wäre nicht aus der 
Welt geschafft, wenn wir den entsprechenden Absatz strei
chen würden. Sie können niemanden daran hindern, trotz
dem eine solche Eingabe zu machen. Es gibt übrigens 
einige wenige Fälle, in denen das Bundesgericht sagt, es 
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bestehe ausnahmsweise ein Anspruch auf Zugang zum Pro
gramm - aber das war im Fall Weber nicht gegeben. . 
Von daher ersuche ich Sie, bei unserer Variante zu bleiben, 
und das ist auch diejenige Ihrer Kommission. 

Abstimmung - Vote-
Für den Antrag der Kommission .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Epiney .... Minderheit 

Art. 98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Epiney 
Abs.1 
Innert 20 Tagen nach der Ausstrahlung kann jede Person 
eine Sendung bei der zuständigen Ombudsstelle beanstan
den .... 

Art. 98 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Proposition Epiney 
AI. 1 
Toute personne peut deposer une reclamation aupres de 
I'organe de mediation competent dans un delai de 20 jours Ei 
compter de la diffusion de I'emission Ei caractere redac
tionnel contestee. Si la reclamation .... 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 99 
Antrag der Kommission 
Abs.1-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
.... kann die Beschwerdeinstanz im Falle .... 

Art. 99 
Proposition de la commission 
AI. 1-4 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 5 
.... I'autorite de plainte peut mettre .... 

Angenommen - Adopte 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Beschwerdeverfahren bei der Unabhängigen Beschwerde
instanz 

Section 2 titre 
Proposition de la commission 
Procedures de plainte aupres de l'Autorite independante 
d'examen des plaintes 

Angenommen - Adopte 

Art. 100 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 100 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
AI. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommon ~ Adopte 

Art. 101 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.. .. kann bei der Beschwerdeinstanz schriftlich .... 
Abs.2 
.... bei der Beschwerdeinstanz ein. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Epiney 
Abs.3 

b. Streichen 

Art. 101 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Une plainte peut etre deposee par ecrit aupres de I'autorite 
de plainte dans un delai .... 
AJ.2 
~office depose plainte directement aupres de I'autorite de 
plainte dans un delai .... 
AI. 3 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Proposition Epiney 
AI. 3 

b. Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 102 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... so tritt die Beschwerdeinstanz auch .... 
Abs.2 
.. .. so lädt die Beschwerdeinstanz .... 
Abs.3 
Die Beschwerdeinstanz kann .... 

Art. 102 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.. .. I'autorite de plainte entre egalement .... 
AI. 2 
.... I'autorite de plainte invite .... 
AI. 3 
~autorite de plainte peut refuser .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 103 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Beratungen der Beschwerdeinstanz sind öffentlich .... 
Abs.2 
Die Beschwerdeinstanz stellt .... 
Abs.3 
Stellt die Beschwerdeinstanz .... 
Abs.4 
.... kann die Beschwerdeinstanz in Anwendung .... In beson
ders schweren Fällen kann die Beschwerdeinstanz zudem 

Antrag Epiney 
Abs.2 

b. Streichen 

Art. 103 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Les deliberations de I'autorite da plainte sont publiques .... 
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AI. 2 
t.:autorite de plainte etablit: 

AI. 3 
Si I'autorite de plainte constate .... 
AI. 4 
.... I'acces au programme, I'autorite de plainte peut .... parti
culierement graves, I'autorite de plainte peut .... 

Proposition Epiney 
AI. 2 

b. Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 104 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... der Beschwerdeinstanz ist .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 104 
Proposition de la commission 
AI. 1 
La procedure de plainte devant I'autorite de plalnte est gra
tuite. 
AI. 2 
Adherer €I la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Verfügungen des Departementes und des Bundesamtes 
können bei der unabhängigen Rekurskommission des De
partementes angefochten werden. Gegen deren Entscheide 
steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesge
richt offen. Die Erteilung oder Verweigerung von Konzessio
nen durch das Depart~ment sowie die Entscheide der 
Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen 
sind direkt beim Bundesgericht anzufechten. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 105 
Proposition de la commission 
AU 
Les decisions rendues par le departement et I'offlce de re
cours peuvent faire I'objet d'un recours €I la commission de 
recours independante du departement. La vole du recours 
de drolt administratif au Tribunal federal est ouverte contre 
les decisions de cette derniere. t.:octroi d'une concession par 
le departement ou le refus d'un tel octroi par celul-ci, ainsi 
que les decisions de l'Autorite independante d'examen des 
plaintes en matiere de radio-television, sont susceptibles de 
recours directement devant le Tribunal federal. 
AI. 2 
Adherer €I la decision du Conseil national 

Ptisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Die Kom
mission beantragt Ihnen erstens, zwischen diesem Gesetz, 
dem FMG und der Reform der Bundesrechtspflege eine Ab
stimmung vorzunehmen, und zweitens, den direkten Zugang 
zum Bundesgericht für Streitigkeiten betreffend Konzessio
nen vorzusehen, damit Zeit gewonnen werden kann. Künftig 
werden ja für Radio- und Fernsehprogramme, die drahtlos
terrestrisch verbreitet werden, zwei Konzessionen nötig sein, 
eine nach RTVG und eine nach FMG. Beide Konzessionen 
sollen direkt beim Bundesgericht angefochten werden kön-
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nen. Artikel 105 unseres Gesetzentwurfes wird damit auf Ar
tikel 61 FMG abgestimmt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 106-116 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer €I la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 117 
Antrag der Kommission 
.... (gemäss Art. 35 bis 36) .... 

Antrag Reimann 
Abs.2 
Die wirtschaftliche Führung der SRG gemäss Artikel 35 Ab
satz 1 Buchstabe b hat spätestens sechs Jahre nach Er
neuerung der Konzession in der Rechtsform einer Handels
gesellschaft oder Genossenschaft zu erfolgen. Das Publi
kum kann sich daran beteiligen und ist in der Organisation 
vertreten. Auf diesen Zeitpunkt hin gilt Artikel 35 Absatz 1 
Buchstabe d von dieser Übergangsbestimmung als abge
deckt. 

Art. 117 
Proposition de la commission 
. ... (art. 35 a 36) .... 

PropOSition Reimann 
AI. 2 
Au plus tard six ans apres le renouvellement de la conces
sion, la SSR doit avoir mis en place une gestion efflcace aux 
termes de I'article 35 alinea 1 lettre b en adoptant la forme 
juridique d'une societe commerciale ou d'une cooperative. 
Le public peut s'y associer et etre represente dans I'organi
sation. D'ici la, I'article 35 alinea 1 lettre d de la presente dis
position transitoire est repute applique. 

Reimann Maximilian (V, AG): Wir stehen am Ende einer zu
sätzlichen Sitzung, und es gibt nun noch einen Antrag, der -
sollte er in beiden Räten auf Akzeptanz stossen - konkret 
kaum vor Ablauf von zwölf Jahren das Stadium der Reali
sierbarkeit erreichen würde. Ich habe mich· deshalb ent
schlossen, für heute diesen Antrag zurückzuziehen und 
gegebenenfalls in anderer Form auf das Thema zurückzu
kommen. Ich tue dies auch nach Konsultation einiger Kolle
ginnen und Kollegen, die mein Anliegen als berechtigt 
betrachten, aber ebenso der Meinung sind, es fruchte wenig, 
es nun zu vorgerückter Stunde noch zu debattieren. 
Mein Anliegen visiert die Rechtsform der SRG an, und zwar 
auf einen Zeithorizont hinaus, der nicht mit der nächsten, 
sondern frühestens mit der übernächsten Erneuerung der 
Konzession der SRG zusammenfallen dürfte, und das ist 
eben etwa in zehn, zwölf Jahren der Fall.> Wir haben also Zeit 
genug, um mein Anliegen in Ruhe und ohne den heutigen 
Zeitdruck anzupacken. Aber dass zumindest einmal der Ver
such gewagt werden sollte, einem Unternehmen, das seine 
Einnahmen zu 75 Prozent aus öffentlichen Zwangsabgaben 
generiert, eine handelsrechtliche Gesellschaftsform vorzu
schreiben, ist ein berechtigtes Anliegen. Die Form des ein
fachen Vereins nach ZGB einer Holdinggesellschaft von 
verschiedenen profitorientierten Aktiengesellschaften, ange
reichert mit aktienrechtlichen Führungsgrundsätzen nach 
Obligationenrecht und mit der Verpflichtung, auch dem Pu
blikum den Zugang zu öffnen, ist ein antiquiertes Zwitter
ding, das unbedingt einmal einer Modernisierung bedarf, 
nicht zuletzt auch, um eine verstärkte Kontrolle durch den 
Eigner zu ermöglichen, und dieser Eigner ist nun einmal das 
Gebühren zahlende Publikum. Die Eigenmittel der SRG 
stammen ja zu rund drei Vierteln aus thesaurierten Emp
fangsgebühren. 
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In diesem Sinne bitte ich Sie um Verständnis, wenn ich fOr 
heute meinen Antrag zurückziehe und in absehbarer Zeit -
vermutlich in Form eines parlamentarischen Vorstosses -
auf mein Anliegen zurückkommen werde. Die Berechtigung 
des Anliegens ist meines Erachtens ausgewiesen. Ein zeitli
cher Druck zu dessen Prüfung und allfälliger' Umsetzung be
steht heute aber nicht. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
Reimann ist zurückgezogen worden. Aus Zeitgründen haben 
wir sicher Verständnis dafOr. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 118, 119 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
Abrogation et modification du droit en vigueur 

Zift. I, 11 Einleitung, Zift. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch, I, 11 introduction, eh. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Zift.1I Zift. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch.1I eh. 2 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Zift. 11 Zift. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
mit Ausnahme von: 
Art. 11 Abs. 4 
Streichen 
Art. 11 Abs. 6 
Keine Pflicht zur Interkonnektion besteht für die Verbreitung 
von Radio- und Fernsehprogrammen. (Rest streichen) 
Art. 13; 13a; 13b; 24 Abs. 1, 2, 3; 58; 60 
Streichen 
Art. 61 Abs. 1 
.... Verfügungen im Zusammenhang mit Konzessionen, die 
Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, sowie 
Verfügungen gestützt auf Artikel 11 sind direkt beim Bundes
gericht anfechtbar. 

Ch.1I eh. 3 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 
Ei I'exception de: 
Art. 11 al. 4 
Biffer 
Art. 11 al. 6 
11 n'y a pas d'obligation d'interconnexion pour la diffusion de 
programmes de radio et de television. (Biffer le reste) 
Art. 13; 13a; 13b; 24 al. 1, 2, 3; 58; 60 
Biffer 

Art. 61 al. 1 
.... Les decisions relatives aux concessions ayant fait I'objet 
d'une mise au concours publique ainsi que les declsions ba
sees sur I'article 11 sont susceptibles de recours directe
ment aupres du Tribunal federal. 

Angenommen - Adopte 

Zift. 11 zm. 4 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch.1I eh. 4 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 23 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

05.3000 

Motion KVF-SR (02.093). 
EntwiCklung im Bereich 
der Programmveranstaltung 
Motion CTT-CE (02.093). 
Evolution technique dans le domaine 
de la diffusion de programmes 

Elnreichungsdatum 11.01.05 
Date de depOt 11 01 05 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 

Pfisterer Thomas (RL, AG), fOr die Kommission: Das Pro
blem besteht darin, dass die Entwicklung, auf die wir zuge
hen, recht unbekannt ist. Der Gesetzentwurf verzichtet auf 
ein allgemeines Verbot fOr Fernmeldedienstanbieterinnen, 
die Radio- und Fernsehprogramme Dritter anbieten wollen, 
selber als Programmveranstalter aufzutreten. Dieser Ver
zicht ist aber nur möglich, wenn gleichzeitig der Bundesrat 
beauftragt wird, wie es im Text heisst, «die technische und 
medienpolitische Entwicklung» in diesem Bereich «beson
ders zu beobachten und dem Parlament darüber zu berich
ten» und, falls die Swisscom als Veranstalterin auftreten 
wollte, «zu prüfen, ob und allenfalls unter welchen Bedingun
gen dies möglich wäre». Gegebenenfalls wäre rasch zu in
tervenieren, beziehungsweise es wären vom Parlament 
rasch die entsprechenden Aufträge zu erteilen. Das ist eine 
wichtige zusätzliche Information, um die Anträge der Kom
mission zu verstehen. 
Ich bitte Sie, diese Motion anzunehmen. 

Angenommen - Adopte 
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02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 2003 1425) 
Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil nationai 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): Une motion 
d'ordre a ete deposee par Monsieur Föhn. t.:auteur demande 
de traiter les propositions individuelles en categorie 111. 

Föhn Peter (V, SZ): Oberraschenderweise behandeln wir 
jetzt das RTVG, wie Sie sehen, und ich muss feststellen, 
dass noch nicht alle Anträge, die eingereicht wurden, schrift
lich vorliegen. Ich glaube, dem ist so, hüben wie drüben. Ich 
beantrage demzufolge, das Geschäft in der Kategorie 111 zu 
behandeln, damit zumindest die Antragsteller kurz zu ihren 
Anträgen Stellung nehmen können. Ich glaube, wir können 
das Geschäft trotzdem zügig behandeln, auch wenn wir es 
jetzt in der Kategorie 111 behandeln. 
Ich bitte Sie, diesem Ordnungsantrag zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Föhn .... 93 Stimmen 
Dagegen .... 41 Stimmen 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Nous allons 
donc traiter les propositions individuelles en categorie 111. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: J'ai
merais faire un resurne avant d'examiner les differents arti
eies, car suite a son passage dans les deux chambres, cette 
loi a ete simplifiee, sans etre reduite. Elle est equilibree, au 
regard de I'audiovisuel suisse. 
Le systeme dual est adapte a la realite du paysage audio
visuel et de ses differentes regions linguistiques. Cette loi est 
equilibree entre le service public et prive: en etablissant et en 
maintenant des passerelles entre le röle fondamental du ser
vice public pour tout le pays et le röle reconnu des radios et 
televisions privees du pays, cet equilibre sera sauvegarde. 
Avec cette loi, nous vous proposons un modele viable pour 
la Suisse, qui tient compte de I'evolution rapide du marcM, 
des technologies nouvelles, du developpement de la concur
rence, en preservant un systeme coMrent pour la Suisse. 
Nous sommes un petit pays avec quatre langues, des bas
sins de population reduits, des minorites a prendre en 
compte pour une coMsion nationale et une solidarite au ni
veau de I'information et des contenus, qui doivent pouvoir 
rester eQYivalents dans chacune des regions du pays. 

Par rapport a la concurrence etrangere, vu que le pays est 
«arrose" par tous ses grands voisins europeens, la Suisse 
doit pouvoir conserver un potentiel de diffuseur, a meme de 
promouvoir I'identite et la diversite culturelles suisses dans 
chacune de ses regions et dans chaque langue nationale. 
Cette loi met les diffuseurs natlonaux a un niveau d'egalite 
face Ei leurs concurrents, en liberalisant les regles selon les 
standards europeens et en imposant de maniere raison na
ble Ei certaines fenetres etrangeres des obligations regIe
mentaires et de contenu contribuant Ei maintenir une produc
tion helvetique specifique Ei nos culture~ respectives. 
Quelques differences de sensibilite sont regulierement ap
parues au cours des debats entre la minorlte latine, aussi 
bien italophone que francophone, et la majorite alemanique. 
La difference de grandeur des bassins de population, et par 
consequent des conditions de marcM, les explique partielle
ment. Le seul marcM ayant atteint une taille critique accep
table est le marche alemanique. t.:autre raison est que, d'un 
point de vue identitaire, la majorite alemanique se se nt dejEi 
protegee par son dialecte. Vu que la langue pratiquee en 
France et en Italie est identique a celle respectivement des 
Suisses romands et des Suisses italiens, la crainte d'etre 
«envahis .. par de puissants reseaux de diffusion prives et 
publics provenant des deux grands voisins europeens preci
tes est tres grande. 
Les grands changements qu'apporte cette revision globale 
de la loi peuvent etre resurnes comme suit. 
Le systeme dual - un service public fort pour toutes les re
gions et des diffuseurs regionaux complementaires - est re
connu sur le plan des principes legaux et de I'acces a une 
quote-part des redevances par le splitting. Ceci devrait per
mettre de maintenir la diversite et le pluralisme de I'offre en 
matiere de contenu et d'information par le röle complemen
taire des diffuseurs regionaux et nationaux. 
Le cadre de I'activite et de I'organisation de la SSR a ete 
revu. S'i1 est un peu plus rigide, on reconnait cependant le 
röle de la fonction de coMsion de ce service public. En 
outre, le soutien de I'activite des concessionnaires prives est 
une reconnaissance de droit public qui depasse I'aspect pu
rement economique de I'acces aux redevances. 
La loi couvre dans son champ d'application les nouveaux 
medias sans faire obstacle au developpement du Net et en 
permettant aux acteurs de I'audiovisuel d'utiliser ces techno
logies en complement de I'ottre de base. 
Cette loi apporte des regles plus liberales, sans pour autant 
qu'iI y ait un demantelement du modele historique de I'audio
visuel suisse. 11 a fallu, tout au long des debats, se rappeier 
que la Suisse est un petit pays avec quatre langues qui ne 
peut a aucun moment etre compare a une grande nation 
monolinguistique comme l'Aliemagne, la France, l'Espagne 
ou d'autres pays europeens. 
Par une approche moderne et liberale, on a evite certaines 
lourdeurs administratives' en matiere de contröle des diffu
seurs concessionnaires prives et publics. On a ainsi evite, 
comme cela avait ete propose a I'origine, la creation d'une 
«supercommission» de I'audiovisuel - sur le modele de ce 
qui existe en Grande-Bretagne ou en France -, reconnue 
lors des divers debats en commission et dans les deux con
seils comme inadaptee a notre pays. Dans la foulee, on a 
egalement renonce - toujours au niveau de la commission -
a la creation d'un coüteux comite consultatif de sages, lais
sant a juste titre au Conseil federal la responsabilite de sta
tuer sur I'interet general et non d'exercer cette competence 
par delegation. Avec raison, les deux chambres ont ainsi su 
maintenir le partage des competences entre le DETEC et le 
pouvoir politique du Conseil federal. On a su maintenir des 
instances qui ont fait leurs preuves, tels le mediateur et 
l'Autorite independante d'examen des plaintes en matiere de 
radio-television, 'I' AIEP. 
Nous sommes aujourd'hui au terme du parcours de cette re
vision de loi, avec I'examen des divergences entre les deux 
chambres. On peut constater de maniere generale que, 
suite a I'examen du projet par les deux chambres, iI ne nous 
est reste que tres peu de divergences a traiter en commis
sion, mäma si certalnes questions ont declencM da vifs de-
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bats. Nous y viendrons lorsque les articles concernes seront 
traites. 

Art. 2 Bst. i; Art. 4 Abs. 4; Art. 7 Abs. 1 Bst. b, 3; Art. 8 
Abs.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 let. i; art. 4 al. 4; art. 7 al. 1 let. b, 3; art. 8 al. 4 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... kann diejenigen Formen der .... 
Abs.2 
Festhalten 

Antrag Bezzola 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... Le Conseil federal peut interdire les formes de publi
cite .... 
AI. 2 
Maintenir 

Proposition Bezzola 
AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
im Namen der Kommission bitten, hier der Kommission zu 
folgen und am Beschlus unseres Rates festzuhalten. In der 
Kommission haben wir uns noch einmal eingehend über 
diese Bestimmung unterhalten und sind einmütig - ohne 
Gegenstimme, ohne Gegenantrag - zum Entscheid gekom
men, an der Version unseres Rates festzuhalten. Es geht 
hier ja um die Frage, wie man mit Fernsehstars umgeht, die 
nebenbei auch noch in Werbesendungen auftreten. Ich 
glaube, es ist richtig - auch im Sinne der ganzen Konzeption 
der Trennung von Inhalt und Werbung -, dass Programmmit
arbeiter nicht auch noch als Werbeträger auftreten. 
Wir haben zwei kleine Differenzen zum Ständerat, bei denen 
wir am national rätlichen Beschluss festhalten wollen. Die 
eine betrifft die Definition dieser ständigen Programmmitar
beiter respektive die Definition von Leuten, die regelmässig 
in Programmen auftreten. Ein Moderator der Sendung "Zi
ischtigsclub» beispielsweise, der nur den "Ziischtigsclub» 
moderiert, ist unseres Erachtens ein regelmässiger Mitarbei
ter. Er soll nicht in der Werbung auftreten können. Er ist nicht 
unbedingt ein ständiger Programmmitarbeiter - er ist nicht 
als ständiger Programmmitarbeiter auf der Lohnliste -, er 
tritt aber regelmässig dort auf. Deshalb finden wir, dass die 
Definition, die der Nationalrat in der ersten Lesung beschlos
sen hat, korrekt ist, wenn wir diesen Grundsatz durchziehen 
wollen. 
Die zweite Differenz zwischen Nationalrat und Ständerat be
trifft die Frage der lokalen und regionalen Veranstalter. Wir 
möchten dort Ausnahmen vorsehen, und zwar bei kleinen 
Sendern, die nicht über sehr viele Leute verfügen. Da soll 
der Programm moderator halt auch mal einen Werbespot 
durchgeben können. Das soll möglich sein, das ist nicht tra
gisch. Wir wollen das im Gesetz zulassen. Der Ständerat will 
dem Bundesrat eine weitgehende Kompetenz geben, hier 
dann Ja oder Nein zu sagen. 
Wir sind der Meinung, dass wir hier eine liberalere Lösung 
als jene des Ständerates haben. loh möchte Ihnen empfeh-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

len, an der ursprünglichen Version unseres Rates festzuhal
ten, nicht zuletzt aufgrund der Präzisierung in Bezug darauf, 
wer hier überhaupt in Werbesendungen auftreten kann. Wie 
gesagt, die Kommission hat dies nach langer Diskussion 
einmütig entschieden, ohne Gegenantrag, ohne Gegen
stimme. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen. 

Bezzola Duri (RL, GR): Es tut mir Leid, dass ich nicht mit
bekommen habe, dass Kategorie 111 beschlossen wurde, und 
ich deshalb jetzt zu spät gekommen bin. 
Mein Antrag lautet, der Version des Ständerates zuzustim
men. Das geltende Recht hat sich bewährt. Der Antrag un
serer Kommission schränkt die redaktionelle Freiheit massiv 
ein. Die SRG z. B. schliesst für das Erbringen ständiger Pro
grammarbeit Verträge ab, beispielsweise mit Bernhard 
Russi. Nach der Version unserer Kommission könnte Bern
hard Russi eigentlich keine Sktrennen mehr kommentieren . 
Das wäre sicher ein Verlust - nicht weil unsere Fahrer dann 
langsamer wären, sondern weil er auch aus internationaler 
Sicht kompetent und gut kommentiert. Für mitwirkende Per
sonen bedeutet der Antrag unserer Kommission ein partiel
les Berufsverbot. Das wäre falsch. Der Antrag widerspricht 
auch den europäischen Normen. Deshalb bin ich der Mei
nung, dass wir hier dem Ständerat folgen müssen. 
Ich bitte Sie also, der Version des Ständerates zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 87 Stimmen 
Für den Antrag Bezzola .... 68 Stimmen 

Art. 10 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

bbis. sämtliche alkoholischen Getränke in Fernsehprogram
men in- und ausländischer Veranstalter, sofern diese Pro
gramme in der Schweiz national oder sprachregional ver
breitet werden und sich eigens an das schweizerische Publi
kum richten; 
c ..... Volksabstimmungen sind; dieses Verbot gilt nicht für 
Privatradios; 
d. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Allemann, Brun, Fehr Jacqueline, Hollenstein, Marti 
Werner, Marty Kälin, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
Abs. 1 Bst. c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Marti Werner, Allemann, Brun, Fehr Jacqueline, Hollen
stein, Levrat, Marty Kälin, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
Abs.5 
Festhalten 

Antrag Schwander 
Abs. 1 Bst. bbis 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Das schweizerische Publikum kann durch diese Bestim
mung nicht geschützt werden, zum al damit die grenzüper
schreitende Werbung, welche nicht der schweizerischen 
Rechtsordnung unterliegt, ohnehin nicht unterbunden wer
den kann. Insofern schränkt sie nur die schweizerischen 
Programme und damit insbesondere die privaten Veranstal
ter mit Sitz in der Schweiz ein. 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
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Zwei Bestimmungen, die das gleiche Thema der an Minder~ 
jährige gerichteten Werbung regeln wollen (Art. 10 Abs. 5 
und Art. 15 E-RTVG); Artikel 10 Absatz 5 E-RTVG erweist 
sich daher als überflüssig. 
Kategorisches Verbot von Werbung, Sponsoring und Ver
kaufsangeboten ist überzogen und wirkt sich kontraproduktiv 
aus. 
Ausgewiesenes Bedürfnis der jungen Zuschauerschaft nach 
gewissen Programminhalten: Produktion von solchen Pro
grammen wird nicht mehr möglich sein. 
Kein generelles Bedürfnis, alle Minderjährigen zu schützen: 
Kriterium «weder deren mangelnde Lebenserfahrung aus
nützen noch sie in ihrer körperlichen und seelischen Ent
wicklung beeinträchtigen» ist präziser. 

Art. 10 
Proposition de la majorite 
AI. 1 

bbis. toutes les boissons alcoolisees dans les programmes 
de television des diffuseurs nationaux et etrangers, dans la 
mesure ou ces programmes sont diffuses en Suisse EI. 

- I'echelon national ou EI. celui de -la region linguistique et 
s'adressent specifiquement au public suisse; 
c. des partis politiques .... des votations populaires. Cette in
terdiction ne concerne pas les radios privees; 
d. AdMrer EI. la decision du Conseil des Etats 
AI. 5 
AdMrer EI. la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Levrat, Allemann, Brun, Fehr Jacqueline, Hollenstein, Marti 
Werner, Marty Kälin, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
AI. 1 let. c 
AdMrer EI. la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Marti Werner, Allemann, Brun, Fehr Jacqueline, Hollen
stein, Levrat, Marty Kälin, Pedrina, Simoneschi-Cortesi) 
AI. 5 
Maintenir 

Proposition Schwander 
AI. 1 let. bbis 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Proposition Leutenegger Filippo 
AI. 5 
AdMrer EI. la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Schwander Pirmin (V, SZ): Artikel 10 Absatz 1 Buchsta
be bbis will eigentlich das Verbot von Werbung für sämtliche 
alkoholische Getränke, insbesondere auch bei ausländi
schen Veranstaltern. Dazu zwei Bemerkungen: 
1. Diese zusätzliche Bestimmung der Kommission kann ins
besondere das schweizerische Publikum und hier insbeson
dere auch die Jugend nicht schützen. Wenn Sie ein solches 
Verbot wollen, dann müssen Sie hier eigentlich auch die 
heutige und zukünftige Technik verbieten, und das ist ja wohl 
nicht Sinn und Zweck einer solchen Bestimmung. 
2. Mit dieser Bestimmung kann insbesondere die grenzüber
schreitende Werbung, welche nicht der schweizerischen 
Rechtshoheit unterliegt, in keiner Art und Weise unterbun
den werden. 
Insofern bitte ich Sie, meinem Antrag auf Streichung zuzu
stimmen. Damit stärken wir die Privaten, und das wollen wir 
hier mit diesem Gesetz ja auch. Wir wollen Insbesondere die 
Privaten stärken. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe bbis würde 
insbesondere die schweizerischen Programme und dabei 
vorab die privaten Veranstalter einschränken. 
Ich bitte Sie, meinem Streichungsantrag stattzugeben. 

Levrat Christian (S, FR): 11 s'agit ici de savoir si nous enten
dons autoriser ou non la publleite polltlque EI. la radio et EI. la 
television. C'est donc un sujet qui nous concerne directe
ment, et qui concerne nos partis et organisations. La mino
rite de la commission, avec le Conseil federal et le Conseil 
des Etats, vous demande d'interdire completement la pUbIl
eite polltique EI. la radio et a la television. 
Quelles sont les consequences concretes de la formulation 
retenue par la majorite? C'est que la publIcIte polltique ne 
serait autorisee que sur les radios privees. Or lorsqu'on 
parle de radios privees, on a certainement d'abord EI. I'esprit 
les radios locales cantonales; mais iI faut egalement consi
derer que cette disposition permettrait a Radio 24 ou a NRJ 
d'emettre sur le territoire suisse et d'y diffuser de la publleite 
pollt/que. 
Pour trois motifs, je vous demande de renoncer acette pos
sibillte. 
1. Je crois que la publleite politique EI. la radio et EI. la televi
sion entraine une distorsion du jeu democratique. Elle donne 
la possibillte aux groupements patronaux, syndicaux, aux 
partis polltiques les plus riches de se faire entendre de ma
niere disproportionnee dans le debat, de faire valoir leurs 
arguments au detriment, finalement, de la quallte et de la di
versite de I'analyse polltique. 
11 n'est pas innocent d'autoriser la publleite polltique dans les 
radios locales cantonales. La plupart de nos elections ont 
lIeu sur le plan cantonal, et c'est justement la que se jouent 
les campagnes, le positionnement des differents candidats 
sur une liste ainsi que les resultats. 
2. Je crains une decredibilisation des radios locales ou re
gionales par un lien entre leur activite d'information, qui est 
souvent indispensable a animer la vie d'une region et la vie 
polltique d'un canton, et les activites commerciales qui y 
sont liees. Comment voulez-vous qu'une radio locale soit 
credible lorsque, immediatement EI. la suite du journal et des 
informations locales qu'elle aura diffuses, elle est amenee EI. 
diffuser des spots publicitaires, des spots politiques pour 
teile ou teile formation, ou pour teile ou teile cause? Vous 
avez donc la un melange des genres. 
3. Ce melange des genres, vous I'avez reconnu et interdit au 
niveau national; vous I'avez reconnu et interdit au niveau de 
la SSR: vous avez considere qu'lI n'etait pas logique que la 
SSR ait une activite de publleite polltique parallelement EI. 
une activite d'information. Cette analyse que vous avez falte 
au niveau national vaut evidemment egalement au niveau 
cantonal et local, et donc egalement au niveau des radios 
privees. 11 n'est pas possible d'avoir une double morale, 
d'avoir une double pratique. Finalement, 11 ne s'agit pas tant 
ici de reglementation de la publicite que de reglementation 
de la vie politique et democratique dans ce pays. 
Par consequent, je vous invite a soutenir la proposition de la 
minorite. 
Je vous invite EI. etre consequents avec les decisions que 
vous avez prises, a savoir d'interdire la publleite polltique, EI. 
maintenir des regles democratiques qui placent un tant soit 
peu les differents acteurs sur le meme plan. 

Marti Werner (S, GL): In Absatz 5 hat der Nationalrat in der 
ersten Lesung beschlossen, dass dem Bundesrat die Kom
petenz gegeben werden soll, «zum Schutz der Gesundheit 
und der Jugend weitere Werbesendungen als unzulässig» 
zu erklären. Ich denke, es gibt niemanden in diesem Rat, der 
bestreitet, dass gesundheits- oder jugendgefährdende Wer
besendungen für unzulässig erklärt werden sollen. Es kann 
beim besten Willen nicht im Interesse des Gesetzgebers lie
gen, ein solches Verbot auszuschllessen. Die Argumente 
jener Kommissionsmitglieder, die sich der ständerätlIchen 
Fassung anschliessen, waren denn auch andere, und zwar 
waren es drei: 
1. Es wurde gesagt, wir hätten bereits in Artikel 15 RTVG 
eine Bestimmung zum Schutze der Minderjährigen. Arti
kel 15 des Gesetzes deckt aber einen anderen Fall ab, denn 
dort werden nur Sendungen erfasst, die Minderjährige als 
Zielpublikum haben. Bei diesen kann man die entsprechen-
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den Massnahmen ergreifen. Hier haben wir aber eine gene
relle Norm für Sendungen, die gesundheits- oder jugend
gefährdende Inhalte aufweisen. 
2. Es wurde erwähnt, dass wir die Bestimmungen des Straf
rechtes als Grenze hätten, die pornografische Sendungen 
beispielsweise verbieten. Hier muss man sich jedoch be
wusst sein, dass das Strafgesetz als Ultima Ratio wirklich 
die letzte Limite ist, die man nicht mehr überschreiten darf. 
Der Nachteil der strafgesetzlichen Regelung ist, dass sie nur 
ex post, wenn ein Verstoss erfolgt ist, zum Zuge kommt. Da
gegen wird hier dem Bundesrat die Kompetenz gegeben, 
eben auch prophylaktisch Sendungen, die das scharfe Limit 
des Strafrechtes noch nicht erreicht haben, zu verbieten. 
3. Das dritte Argument wurde vonseiten der SVP-Fraktion 
vorgebracht. Es scheint mir interessant zu sein, weil dort ar
gumentiert wird, mit dieser Bestimmung könne man nur die 
nationalen Anbieter binden und über sie bestimmen, wäh
renddem wir gegenüber den ausländischen Anbietern keine 
Rechtsmittel hätten. Wenn man also dieser Argumentation 
folgt, würde das nichts anderes heissen, als dass in der 
Schweiz auch einfach nachvollzogen werden müsse, was im 
Ausland gilt. Das ist in der Regel nicht die Haltung, die von 
der SVP vertreten .wird, insbesondere dann nicht, wenn es 
um einen Bereich geht, in dem wir eben national wirklich au
tonom sind und eine Regelungsbefugnis haben. 
Ich ersuche Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit zu Ab
satz 5 zuzustimmen, um dem Bundesrat die Kompetenz zu 
geben, «zum Schutz der Gesundheit und der Jugend wei
tere Werbesendungen als unzulässig» zu erklären. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Die SP-Fraktion wird sich für die 
Variante BundesraVStänderat einsetzen, d. h. dafür plädie
ren, dass politische Werbung weiterhin generell ausge
schlossen ist und hier nicht eine Ausnahmebestimmung nur 
zugunsten der Privatradios eingeführt wird. Wir haben bis
her, glaube ich, eine stringente, in sich stimmige Argumenta
tion gegenüber der Einführung von politischer Werbung 
generell in den elektronischen Medien gehabt. Es ist eigent
lich nicht einzusehen, warum man hier jetzt eine Ausnahme 
beschliessen sollte. 
Wahlwerbung, Abstimmungswerbung, generell politische 
Werbung ist teuer, sowohl in der Presse als auch in den 
elektronischen Medien; das wissen Sie. Gleichzeitig wissen 
Sie auch, dass die politischen Parteien wenig Geld haben. 
Wenn Sie hier diese Ausnahmebestimmung einführen, dann 
werden Sie also zwei Wirkungen erzielen: Es wird zu einer 
gewissen Umschichtung der politischen Werbung kommen, 
weg von der Presse, hin zu diesen Privatradios; darüber 
könnte man noch diskutieren. Aber was der viel grössere 
Nachteil ist, den wir uns mit dieser Ausnahmebestimmung 
einhandeln: Es wird hier eindeutig jene Person bevorteilt, die 
viel Gele/. hat, und es wird jene politische Organisation, sei 
es eine Partei oder ein Verband, bevorteilt, der oder die viel 
Geld hat. 
Nun haben wir aber ja schon heute extrem ungleich lange 
Spiesse in der politischen Werbung. Wem sage ich dasl Mit 
dieser Ausnahmebestimmung würden Sie diese ungleich 
langen Spiesse noch ungleicher machen. Das geht eben 
nicht, man kann nicht nur den einen Zug machen, politische 
Werbung zulassen, ohne den anderen Zug, Parteienfinan
zierung, auch zu tun. In allen europäischen Ländern, in de
nen es politische Werbung in den elektronischen Medien 
gibt, gibt es selbstverständlich auch eine öffentliche Partei
enfinanzierung. Bei uns ist der Mittelbedarf ja noch wesent
lich grösser, weil wir ständig Volksabstimmungen haben. 
Von daher wird hier bei den Privatradios eine Neuerung ein
geführt, die die gegenwärtig unbefriedigenden Verhältnisse 
in der Politikfinanzierung noch unbefriedigender machen 
würde. 
Zudem glaube ich - da kann ich mich Herrn Levrat an
schliessen -, dass all die Argumente, die auf nationaler 
Ebene gegenüber politischer Werbung in den Kanälen der 
SRG gelten oder gegolten haben, selbstverständlich auch 
auf den unteren Staatsebenen gelten. Es ist nicht einzuse-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

hen, warum das plötzlich nicht mehr gelten soll, wenn es um 
kantonale oder kommunale Politik geht. Es sind genau die 
gleichen politischen Mechanismen, es ist das gleiche poli
tische Personal. Diese Differenzierung, diese Unterschei
dung, die hier gemacht wird, ist für uns nicht nachvollzieh
bar. 
Wir bitten Sie daher, bei Absatz 1 Buchstabe c nicht der 
Mehrheit, sondern der Minderheit Levrat zu folgen. 
Ich sage noch ein Wort zum Einzelantrag Schwander, der ja 
auch Artikel 1 0 betriffl. Ich bitte Sie, auch diesem Antrag 
nicht zuzustimmen. Herr Schwander irrt auch in seiner Be
gründung. Es ist schon so, dass die ausländischen Pro
grammfenster - also die Programmfenster ausländischer 
Stationen, die in die Schweiz ausgestrahlt werden - hun
dertprozentig schweizerischem Recht unterliegen. Die kön
nen wir mit unserer Gesetzgebung erreichen. Es ist nicht 
einzusehen, 'warum man für diese ausländischen Fenster 
lockerere Bestimmungen als für die Schweizer Stationen 
und die von ihnen ausgestrahlten Fernsehprogramme gelten 
lässt. Das wäre dann wiederum eine Bevorzugung, eine Pri
vilegierung, dieser ausländischen Stationen im Werbebe
reich, die gerade die schweizerischen Privatsender heftig 
treffen würde. Wir sehen keinen Sinn darin. 
Zur Minderheit Marti Werner: Ich bitte Sie, diese zu unter
stützen. Es geht hier ja um eine Kompetenzerteilung an den 
Bundesrat in Bezug auf weitere Werbesendungen, die ge
gen den Jugendschutz verstossen. Sie wissen: Werbung ist 
erfinderisch, Werbung ist innovativ, Werbung überschreitet 
aber auch oft Grenzen. Wir wissen noch nicht, welche 
Grenzüberschreitungen die Werbung in Zukunft machen 
kann. Aber es ist notwendig, dass wir dem Bundesrat als Be
hörde ein Instrument in die Hand geben, um kommende, uns 
heute noch nicht bekannte Werbeformen allenfalls untersa
gen zu können, wenn es im Interesse des Jugendschutzes 
eben geboten ist. Diese Kompetenzerteilung müssen wir 
machen, damit die notwendige Handlungsfähigkeit beim 
Bundesrat gegeben ist. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit Marti Werner 
zu Absatz 5 zu unterstützen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI):. Le groupe democrate
chretien soutient la minorite Levrat a I'alinea 1 en ce qui con
cerne la publicite politique sur les radios privees et soutient 
la minorite Marti Werner a I'alinea 5. 
Nous sommes ici au chapitre qui fixe les interdictions en ma
tiere de publicite. ~article 10 est donc un article tras impor
tant. Le groupe democrate-chretien a toujours soutenu cette 
interdiction totale de la publicite religieuse aussi bien que 
politique, tant sur les radios privees que publiques. Malheu
reusement, nos debats ont ouvert une breche dans cette in
terdiction totale et nous avons une proposition de la majorite 
a I'alinea 1 lettre c qui voudrait donner la possibilite aux ra
dios privees de diffuser ce type de publicite. 
Nous sommes absolument contre, pour une question institu
tionnelle, mais aussi pour un aspect inherent a la loi. La 
question institutionnelle est claire, elle a deja ete evoquee 
par mes collegues: la democratie vit d'un debat democrati
que dont les regles sont tres importantes et doivent etre jus
tes. On doit donc laisser a tous la possibilite de s'exprimer. 11 
n'est absolument pas acceptable que des gens qui ont plus 
d'argent aient davantage la possibilite de s'exprimer que 
d'autres qui so nt moins nantis. Et puis, iI y a toute la ques
tion soulevee par notre collegue Fehr Hans-Jürg du finance
ment des campagnes pour les votations populaires ainsi que 
du financement des campagnes et des partis politiques. Je 
pense qu'iI y aurait lieu, une fois, de se livrer a une reflexion 
sur cette question; mais ce n'est pas le moment. Pour cette 
raison, nous sommes absolument contre le fait que les ra
dios privees puissent diffuser ce type de publicite. 
11 se pose aussi une question inherente a la loi. Nous avons 
prevu que les radios privees puissent recevoir une quote
part de la redevance si eil es executent des prestations de 
service public teiles qu'un journal radio ou des programmes 
presentant des approfondlssements. Donc, nous accordons 
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une aide a ces radios privees; de I'autre cOte, elles ont plus 
d'espace publicitaire. Nous avons etabli une asymetrie entre 
les radios privees et la radio publique: cette derniere ne peut 
pas diffuser de publicite alors que les radios privees peuvent 
le faire, et c'est clair qu'ici on entre dans un champ sur le
quel tout le monde est d'accord. 
C'est pourquoi je vous demande de soutenir la minorite 
Levrat. 
En ce qui concerne I'alinea 5, le groupe democrate-chretien 
souhaite le maintenir tel que notre conseil I'avait introduit en 
premiere lecture. C'est important parce que le Conseil fe
deral «peuf,. ~ c'est une formule potestative - «interdire 
d'autres messages publicitaires aux fins de proteger la sante 
et la jeunesse ... 
Je pense que ce so nt deux biens tres Importants et que cet 
alinea 5 est a maintenir, comme le demande la minorite 
Marti Werner. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Zuerst möchte ich meiner Be
friedigung darOber Ausdruck geben, dass bei Artikel 10 in 
der Entwicklung ein positiver Zug festzustellen ist. Sie mö
gen sich wahrscheinlich noch an die Debatte im Rat erin
nern, die wir das letzte Mal geführt haben. Der Rat war der 
Meinung, dass Werbu_ng für politische Parteien, für Perso
nen, die für politische Amter kandidieren, aber auch die Wer
bung für religiöse Bekenntnisse, die in Institutionen vertreten 
werden, erlaubt sein und nicht unter das Werbeverbot fallen 
sollten. 
Unsere Fraktion und ich selbst haben relativ engagiert dage
gen gekämpft und sind für die Werbeverbote eingetreten, die 
der Bundesrat vorgeschlagen hat. Ich freue mich, dass der 
Ständerat diese Argumentationen aufgenommen und über
nommen hat. Noch mehr freue ich mich, dass die Kommis
sion, der ich in dieser Legislatur nicht mehr angehöre, diese 
Meinung und diese Haltung übernommen hat und Ihnen 
diese Verbote so beantragt, wie sie der Ständerat formuliert 
hat - allerdings mit ein paar wenigen Zusätzen, auf die ich 
jetzt zu sprechen kommen möchte. 
In Artikel 1 0 Absatz 1 Buchstabe bbis beantragt die Kommis
sion - eine Kommissionsminderheit besteht nicht - eine zu
sätzliche Beschränkung, die vor allem darauf abzielt, die 
Privilegien ausländischer Stationen abzubauen beziehungs
weise nicht aufkommen zu lassen, und die eine Verstärkung 
des Werbeverbotes für alkoholische Getränke beinhaltet. Es 
ist schlecht verständlich, wie man unter diesen beiden 
Aspekten diese Bestimmung bekämpfen will, wie das der 
Antrag Schwander tut. Zum einen wissen wir, dass die elek
tronischen Medien sehr stark prägen, wesentlich mehr als ir
gendwelche Inserate in Zeitungen. Deshalb sind ja auch das 
Werbeverbot für Tabak und jenes für die religiösen Bekennt
nisse aufgenommen worden und im Ständerat durchgekom
men. Es ist nicht einzusehen, dass wir auf der einen Seite 
Prophylaxe gegen Alkoholmissbrauch und alles Mögliche 
betreiben und auf der anderen Seite für diese Dinge dann 
zusätzlich wieder Werbefenster öffnen. 
Ein nächster Punkt ist der Zusatz, den die Kommissions
mehrheit bei Absatz 1 Litera c noch einfügen möchte. Die 
Kommissionsmehrheit möchte dort, dass Werbung für Volks
abstimmungen zwar nicht bei den grossen elektronischen 
Medien der SRG möglich sein soll, aber bel den Privatra
dios. Da bitte ich Sie wirklich sehr eindringlich, diese zusätz
liche Öffnung abzulehnen und der Minderheit Levrat zuzu
stimmen. 
Warum? Es ist schon ausgeführt worden, dass die elektroni
schen Medien stärker prägen, stärker auch auf die Leute 
einwirken. Über die elektronischen Medien können so fi
nanzstarke Abstimmungskomitees - wir erleben es immer 
mehr, dass Abstimmungen «gekauft .. werden - mit Millio
nenbeträgen über die privaten Lokalradios und -veranstalter 
auf die Leute einwirken. Das ist unfair, das gibt ungleich 
lange Spiesse, das müssen wir ablehnen, auch im Interesse 
einer fairen Auseinandersetzung vor Abstimmungen. 
Zum Schluss bitte ich Sie noch, bei Absatz 5 an unserer bis
herigen Haltung festZUhalten, nämlich dass dar Bundasrat 

mit einer Kann-Vorschrift die Möglichkeit bekommt, zum 
Schutze der Gesundheit unserer Jugend weitere allfällige 
Beschränkungen erlassen zu können. Das wird er mit Si
cherheit auch nur dann tun, wenn solche Einschränkungen 
wirklich dringlich und nötig sind. 

Hollenstein Pia (G, SG): Ich spreche zu allen Anträgen ge
meinsam, zuerst zu Artikel 10 Absatz 1 Litera c: 
Die grüne Fraktion unterstützt hier die Minderheit Levrat. In 
Übereinstimmung mit dem Bundesrat und dem Ständerat 
wollen wir das Verbot politischer Werbung in schweizeri
schen Radio- und Fernsehsendungen aufrechterhalten. 
Wenn wir hier auch politische Werbung zulassen, laufen wir 
Gefahr, dass die Ungleichheiten noch grösser werden. Das 
heisst: Wer mehr Geld hat, wird so mehr Einfluss gewinnen, 
und das ist eine Untergrabung unserer Demokratie. Finanz
starke Gruppen und Personen hätten unberechtigterweise 
eindeutig Vorteile. 
Deshalb bitte ich Sie im Namen der grOnen Fraktion, dem 
Ständerat, dem Bundesrat und der Minderheit Levrat zuzu
stimmen. 
Den Antrag Schwander bitte ich Sie abzulehnen. Unsere 
Kommission hat da einen guten Vorschlag eingebracht, der 
in der Kommission auch relativ unbestritten war. 
Nun noch zu Absatz 5: Unser Rat hat in der frOheren De
batte Absatz 5, der jetzt zur Diskussion steht, eingebracht. 
Die Mitglieder der Fraktionen von CVP, SP und den GrOnen 
votierten dafür - und auch wenige Vertreter der Rechten sa
hen das ein -, dass Jugendschutz nicht nur in Parteipro
grammen stehen soll, und stimmten der Bestimmung zu. 
Deshalb wurde der Antrag letztes Mal mehrheitsfähig. Es ist 
doppelbödig, einerseits zu beklagen, dass die Jugend immer 
mehr Drogen konsumiere, andererseits aber nicht einmal 
Hand zu bieten, wenn es darum geht, zum Schutz der Ju
gend dem Bundesrat - bloss in der Kann-Formulierung - die 
Möglichkeit zu geben, zugunsten des Schutzes der Jugend 
Werbesendungen als unzulässig zu erklären. Es ist doppel
bödig, in Parteiprogrammen - wie es zum Beispiel in SVP
Papieren gefordert wird - eine abstinenzorientierte PräventI
onspolitik zu verlangen und gleichzeitig dem Bundesrat nicht 
die Möglichkeit zu geben, zum Schutz der Jugend Werbe
sendungen als unzulässig zu erklären. 
Wenn die FDP-Fraktion heute gegen die verlangte Möglich
keit des Jugendschutzes votiert, bringt auch sie zum Aus
druck, dass sie den freien Markt und die Aussicht auf 
finanziellen Profit höher gewichtet als das Wohl der Jugend. 
Da gewichten wir Grünen anders und sehen im Jugend
schutz auch eine Verpflichtung. Jugendschutz dem liberalis
mus zu opfern ist für uns kein gangbarer Weg. Es geht beim 
Nationalratsbeschluss vom März 2004 nicht nur um Jugend
schutz, es geht auch um den Schutz der Gesundheit allge
mein, und es ist doppelbödig - ich sage es noch einmal, 
auch hier -, die zunehmenden Gesundheitskosten zu bekla
gen und gleichzeitig wirkungsvolle Massnahmen wie ein 
Werbeverbot, wie es in Absatz 5 von Artikel 10 vorgesehen 
ist, abzulehnen. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich glaube, ich darf Frau Hollenstein 
leicht beruhigen. Sie hat uns jetzt mehrfach Doppelbödigkeit 
vorgeworfen. Dem ist überhaupt nicht so. Ich meine, wir ha
ben in diesem Artikel unter Absatz 4 die Bestimmung, wo
nach die Werbung unzulässig ist, welche «zu einem Ver
halten anregt, welches die Gesundheit .... gefährdet ... Ich 
glaube nicht, dass da nur die Erwachsenen gemeint sind 
oder die älteren Leute. Für mich ist die Jugend hier einge
schlossen. Wir sind immer für möglichst einfache Gesetzge
bungen. Dagegen haben wir überhaupt nichts, und das un
terstützen wir auch. 
Mit der Revision haben wir von allem Anfang an eine libera
lisierung der Werbeordnung für private Veranstalter als Aus
gleich zur Gebührenfinanzier':!ng der SRG angestrebt. Wir 
sind aber heute daran, diese Offnung der Werbeordnung für 
Private in zentralen Bereichen wieder zurückzunehmen, und 
da müssen wir schon auf der ,,",ut sein, dass das nicht pas-
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siert. Es sind nach wie vor private Veranstalter auf nationaler 
und überregionaler Ebene, die keine Beiträge aus dem Ge
bührensplitting erhalten und auf eine Verbesserung oder zu
mindest auf die Werbung sehr angewiesen sind, gerade 
auch, wenn ich die ausländischen Sender betrachte, die in 
der Schweiz ausgestrahlt werden. 
Zu den Anträgen, wie sie vorliegen, und zur Haltung der 
SVP-Fraktion: Bei Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe bbis liegt 
ein Antrag Schwander vor. Die SVP-Fraktion hat sich inten
siv damit auseinander gesetzt, und sie hat entschieden, dem 
Streichungsantrag Schwander zu folgen. 
Bei Artikel 10 Absatz 1 Litera c bitte ich Sie, die politische 
Werbung zuzulassen, und zwar nur für die Privatradios. Ich 
glaube, das ist nicht so ein entscheidender Punkt für die 
Wahlen und Abstimmungen; Sie haben, Frau Hollenstein, 
hier schwarz gemalt. Ich bitte Sie, hier ganz klar der Kom
missionsmehrheit zu folgen. 
Genau dasselbe gilt bei Artikel 10 Absatz 5; ich bitte Sie, 
hier der Mehrheit zu folgen. Ich habe schon gesagt, dass 
das, was Frau Hollenstein vorhin ausgeführt hat, bereits in 
Absatz 4 Buchstabe c enthalten ist. 
Ich danke für die Unterstützung. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Ich mache es kurz: Die FDP
Fraktion unterstützt bei Artikel 10 die Mehrheit der Kommis
sion. 
Ich möchte noch etwas zum Jugendschutz sagen. Was von 
Frau Hollenstein gesagt wurde, betriffl ja vor allem die ge
sundheitlichen Aspekte. Ich glaube, dass diese in diesem 
Absatz 4 ganz klar geregelt sind. Es ist überhaupt keine 
Frage, dass wir den Jugendschutz wollen. Der ist an sich ge
setzlich schon genügend geregelt. Hier setzt man noch ei
nen drauf, ohne Not. Sie müssen auch bedenken, dass das 
schwierig wird. Jede Zensurform ist eine schwierige Form, 
wenn sie nicht schon gesetzlich geregelt ist. Wenn wir zwei 
unterschiedliche Massstäbe haben, wird es noch schwieri
ger. Wir haben nämlich ausländische Programme, die in die 
Schweiz hineinstrahlen, und deshalb ist es auch so, dass 
ausländische Programme, die nicht in der Schweiz kontrol
liert werden können, natürlich Werbefenster im Jugendbe
reich haben, die wir auch nicht kontrollieren können. Zudem 
haben wir auch im Print6ereich diese zusätzlichen Schutz
massnahmen nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht innerhalb dieses 
einen Artikels 10 jetzt um drei verschiedene Punkte. Der 
erste betriffl die Alkoholwerbung bei den sogenannten Pri
vatsendern, der zweite die politische Werbung und der dritte 
den Jugend- und Gesundheitsschutz. 
Zunächst zur Alkoholwerbung bei Privaten. Hier muss ich an 
die Systematik des Gesetzes erinnern: Wir wollten auf der 
einen Seite eine starke SRG - die nationale Gesellschaft -, 
die aber auf Alkoholwerbung verzichten soll, weil sie das Pri
vileg hat, Gebühren einzukassieren. Auf der anderen Seite 
wollten wir eine Lockerung der Werbevorschriften für die pri
vaten Marktteilnehmer. Diese Lockerung der Werbevor
schriften ist für die privaten Fernsehveranstalter zentral. Sie 
können sich vielleicht daran erinnern, dass diese reklamier
ten, als Tele 24 und TV3 eingingen, das sei unter anderem 
deswegen geschehen, weil sie keine Alkoholwerbung betrei
ben durften. Wir möchten jetzt bei unserer Linie bleiben und 
hier das Verbot lockern. Es ist für die privaten Veranstalter 
eine der Einnahmenquellen, auf die sie angewiesen sind. 
Das zweite Problem ist die politische Werbung. Hier will die 
Mehrheit Ihrer Kommission eine Ausnahme für Privatradios 
machen. Es geht hier aber nicht nur einfach um eine medi
enpolitische Frage, sondern es geht auch um eine staatspo
litische Frage. Das haben wir schon letztes Mal gesagt, und 
auch der Ständerat ist dieser Meinung. 
Es geht nicht an, dass Wahl- und Abstimmungskämpfe 
durch die Möglichkeit, Radiowerbung zu machen, verteuert 
werden und dass sich nur finanzstarke Gruppen eine solche 
Werbung leisten können. Es geht nleht an, dass sie sich, 
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weil sie finanzstark sind, einen wesentlichen Vorteil erarbei
ten können. Hier kann man nicht sagen, dieses Argument 
gelte nur bei den nationalen Veranstaltern. Es gilt bei den 
Lokalradios genauso. Radio 24 oder Radio Z sind grosse Lo
kalradios mit einer eminenten Bedeutung, und wenn sie poli
tische Werbung machen können, dann hat das auf die 
Abstimmungen und auf die Wahlen tatsächlich einen Ein
fluss. Es könnten sich das dann aber nur finanzstarke Orga
nisationen leisten. 
Wir haben errechnet, dass die Ausstrahlung eines Werbe
spots von 30 Sekunden an ein Radiopublikum von etwa 

. 200 000 Personen schnell einmal 50 000 Franken kosten 
kann. Das ist kein Pappenstiel, wenn es um eine lokale Ab
stimmung geht, aber auch wenn es um Wahlen geht. 
Wir ersuchen Sie aus grundsätzlichen Gründen - das ist gar 
nicht eine medienpolitische Frage im engeren Sinn, sondern 
eine staatspolitische -, dabei zu bleiben, dass solche Wer
bung am Radio und am Fernsehen nicht möglich sein soll, 
auch nicht bei Lokalradios. 
Dritter Punkt, Jugend- und Gesundheitsschutz: Hier wollen 
wir ja bloss eine Kann-Formulierung zugunsten des Bundes
rates, damit er sich gewissermassen als Notbremse ein
schalten könnte. Wir haben immerhin gezeigt, dass wir in 
den vergangenen 13 Jahren nur mit alleräusserster Zurück
haltung davon Gebrauch gemacht haben. Das Hauptpro
blem, das uns heute beschäftigt, sind Werbespots, die den 
Zugang zu Pornografie anpreisen, die man dann aufs Handy 
herunterladen kann. Das ist so ein Beispiel, wo der Bundes
rat zugunsten des Jugendschutzes eingreifen könnte. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, der Minderheit zuzustim
men. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: Nous 
avons ici en un article plusieurs cas d'interdictlon de la publi
cite qui ont ete traites ensemble, mais avec une grande di
versite sur le fond. 
Alors, tout d'abord, la commission vous propose une nou
velle formulation, ä I'article 10 alinea 1 lettre bbis. En Suisse 
romande, comme dans d'autres regions, nous sommes arro
ses de programmes de toute provenance: par ondes hert
ziennes, par cäble, par satellite. Si les diffuseurs etrangers 
sont tout naturellement attires par le marcM publicitaire 
suisse, ils n'apportent par contre aucune prestation originale 
pour le public suisse. Par exemple, pour les Romands, en 
fran~ais, M6 propose des fenetres publicitaires pour la 
Suisse sans amener de nouveaux programmes pour notre 
pays. C'est en fait 250 millions de francs de recettes publici
taires qui so nt ponctionnes sur le marcM suisse par des dif
fuseurs etrangers, sans qu'lI y ait de programmes speci
fiques ä notre pays qui soient produits. 
Cette nouvelle proposition de notre commission correspond 
ä la proposition adoptee par la majorite de la commission du 
Conseil des Etats ä I'article 16 alinea 4, et qui avait ete reje
tee au conseil par une seule voix de difference, ä savoir par 
18 voix contre 17; ä I'origine, cette proposition avait ete faite 
en commission par Monsieur Bieri. Nous en sommes dejä 
tras proches. En commission, nous avons coordonne et tra
duit le texte du Conseil des Etats en precisant que cela visait 
uniquement les diffuseurs de television et non de radio. 
Par sou ci de coMrence, cette disposition a ete deplacee de 
I'article 16, qui visait des dispositions particuliares de la 
SSR, sans I'article 10 qui enonce les interdictions generales, 
comme nous sommes en train de les traiter en matiare de 
publicite, donc valant pour tous les telediffuseurs. Cette so
lution est bonne, car elle est adequate, juridiquement con
forme; elle respecte I'egallte de traitement et surtout le droit 
international. 
Je vous invite ä suivre notre commission qui a pris sa de
cision ä I'unanimite sur ce point et sur la proposition ä I'ali
nea 1 lettre bbis. 
Pour la proposition Schwander, je rappellerai egafement que 
les diffuseurs etrangers sont justement soumis au droit 
suisse et qu'lI y aurait ä ce moment-Iä discrimination des dif
fus6urs privas suisses. 
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A I'article 10 alinea 1 lettre c, iI s'agit de la publicite politique 
sur les radios privees uniquement. La majorite de la com
mission vous propose d'autor/ser la publicite pour les partis 
politiques sur les radios privees concessionnaires. 11 s'agit 
en effet de maintenir une competition loyale avec la presse 
ecrite regionale et donc une egalite de traitement avec celle
ci. Par ailleurs, la publicite sur une radio locale est moins 
chere que dans la presse ecrite. Contrairement a ce qui a 
ete dit, les petits partis qui souhaitent faire de la publicite a 
un prix abordable n'ont pas d'autres canaux que les radios 
locales. 
Je vous prie donc de rejeter la proposition de la minorite et 
de voter la proposition de la majorite de la commission. 
A I'article 10 alinea 1 lettre d, la commission, apres un debat 
sur I'interdiction de la publicite rellgieuse, propose de su/vre 
la proposition du Conseil des Etats, qui reprend I'interdiction 
prevue par le Conseil federa!. 
A I'allnea 5 de ce mAme art/eie 10, la comm/ssion propose 
de suivre la proposition du Conseil des Etats et donc de bit
fer I'adjonction faite par notre conseil parce qu'elle est super
flue - c'est une simplification. En effet, a I'article 15, I'ali
nea 1 prevoit deja la protection des mineurs comme norme 
generale. D'autre part, comment un tel alinea serait-iI appli
cable sans discriminer les diffuseurs suisses par rapport aux 
diffuseurs etrangers? 
A I'alinea 5, je vous propose de soutenir la proposition de la 
majorite et de rejeter la proposition de la minorite Marti Wer
ner qui, de toute fayon, devrait Atre rassuree par I'article 15 
qui est la norme generale. La protection de la jeunesse est 
garantie par I'article 15, par consequent I'alinea 5 est super
flu. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
vor allem im Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstabe bbis 
auf etwas aufmerksam machen, das wir in der ersten Bera
tung hier intensiv diskutiert haben. Wir hatten nämlich am 
Schluss plötzlich einen Antrag - ich glaube, von Herrn Hoch
reutener -, der verlangte, dass man für die ausländischen 
Sender, die in der Schweiz Werbefenster haben, die Alkohol
werbung verbietet. Wir haben damals schon gesagt, das 
könne man nicht, man dürfe sie nicht diskriminieren, indem 
man ihnen andere Werbevorschriften auferlege als jene, die 
wir in der Schweiz haben. 
Es ist aber so - da muss ich Herrn Leutenegger korrigie
ren -: Ausländische Sender, die mit besonderen Werbefens
tern in die Schweiz einstrahlen, unterliegen schweizeri
schem Recht. Wenn wir deshalb verhindern wollen, dass 
diese ausländischen Sender in ihren Werbefenstern Alkohol
werbung ausstrahlen, brauchen wir eine Regelung auch für 
die schweizerischen Sender. Deshalb hat uns die Verwal
tung - im Einvernehmen mit der Kommission - einen Vor
schlag formuliert, der auch rechtlich niet- und nageltest sein 
soll. Das ist der Antrag zu Absatz 1 Buchstabe bbis. 
Jetzt muss man eine zweite Bemerkung machen. Ich muss 
Sie daran erinnern - deshalb bin ich etwas überrascht ob 
der Position der SVP-Fraktion -, dass dieser Buchstabe bbis 
in der Kommission einstimmig ohne Gegenantrag aufge
nommen wurde. Diese Philosophie stützt sich auf etwas 
ganz Wichtiges, nämlich auf diese Asymmetrie, die wir heute 
haben, indem wir sagen, die lokalen Privatsender sollen AI
koholwerbung machen können; wir kommen ihnen diesbe
züglich entgegen, weil das für sie wichtig ist, damit sie zum 
Beispiel ihre lokalen Biere vermarkten können. Auf nationa
ler und sprach regionaler Ebene schliessen wir das aber aus. 
Das heisst, die SRG soll hier nicht tätig sein können. Wir pri
vilegieren hier die privaten, lokalen Sender. 
Das ist eigentlich die Konzeption der Kommissionsmehrheit: 
Wir wollen hier die privaten, lokalen Sender bevorzugen ge
genüber den nationalen und damit auch den internationalen, 
ausländischen Sendern, die bei uns einstrahlen. Mit dieser 
Formulierung der Kommissionsmehrheit haben Sie genau 
diesen Effekt. Weder die SRG, noch allfällige sprachregio
nale oder nationale Fernsehsender noch die ausländischen 
Sender in ihren Werbefenstern dürfen danach Alkoholwera 

bung machen. Hingegen dürfen das die Privatsender im 
lokalen Bereich tun. Dort privilegieren wir sie. Wenn Sie 
das jetzt streichen, dann können alle, dann kann sogar die 
SRG - wir müssten das sonst in Artikel 16 Absatz 2bis wie
der aufleben lassen - normale Alkoholwerbung machen, 
und alle ausländischen Sender können das machen. Damit 
stellen Sie eigentlich gen au die wieder schlechter, für die wir 
uns da eingesetzt haben mit dieser asymmetrischen Ord
nung, dass wir den Lokalsendern hier einen gewissen Vorteil 
gegenüber den sprach regionalen, nationalen und ausländi
schen Sendern belassen. Das ist der «Meccano» dieses 
Buchstabens bbis! Ich habe den Eindruck, Sie sind da einer 
falschen Konzeption aufgesessen: Sie schwächen im 
Grunde genommen genau die, die Sie stärken möchten, 
nämlich die Lokal- und Privatsender, wenn Sie hier diesen 
Buchstaben bbis streic;:hen. Das soll eben eine Lösung sein, 
die es nichtdiskriminierend ermöglicht, auch gegen die aus
ländischen Sender und ihre Werbefenster vorzugehen, da
mit nicht diese einfach den Markt in diesem Bereich der 
Alkoholwerbung beherrschen. 
Deshalb bitte ich Sie im Namen der Kommission - einmütig, 
einstimmig, ohne Gegenantrag -, hier diesem Buchsta
ben bbis zuzustimmen. 
Zur Politwerbung und zum Jugendschutz hat Ihnen Herr 
Germanier bereits ausführlich die Argumente der Mehrheit 
unterbreitet. Ich kann hier nochmals festhalten: Das Abstim
mungsergebnis war sehr knapp; man fällte diesen Ent
scheid, wonach man das für die Privatradios öffnen will, mit 
12 zu 10 Stimmen. 
Beim Jugendschutz hat man die Bestimmung, die wir in der 
ersten Lesung hier mit der Mehrheit durchbrachten, auch 
knapp umgedreht. Ich möchte hier nur auf Folgendes hin
weisen: Eine solche Bestimmung gibt es eigentlich heute 
schon, im heutigen Gesetz. Sie wurde noch nie angewendet; 
es ist quasi eine vorsorgliche Bestimmung; sie ist also noch 
nie zur Anwendung gelangt. Da kann man sich fragen, ob es 
sie effektiv braucht. 
Die Mehrheit ist der Meinung, der gesetzliche Jugendschutz 
reiche aus, und empfiehlt Ihnen deshalb hier, diese Bestim
mung zu streichen. Sie müssen darüber entscheiden. 

Abs. 1 Bst. bbis - AI. 1 let. bbis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 124 Stimmen 
Für den Antrag Schwander .... 51 Stimmen 

Abs. 1 Bst. C - AI. 1 let. c 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 

Abs. 5 -AI. 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag 

der MehrheiVLeutenegger Filippo .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 89 Stimmen 

Mit Stichentscheid der Präsidentin 
wird der Antrag der Minderheit angenommen 
Avec la voix preponderante de la presidente 
la proposition ·de la minorite est adopMe 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopMes 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Une motion 
d'ordre a ete deposee par' Monsieur Aeschbacher. ~auteur 
demande de revenir en categorie IV paur le traitement des 
pro positions individuelles. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Parlamentsdienste haben 
sehr gute Arbeit geleistet. Die Einzelanträge sind jetzt ver-
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teilt worden, und zwar diejenigen zuerst, welche die Artikel 
am Anfang betreffen; die Reihenfolge ist aufsteigend. Damit 
sind wir wieder sehr gut dokumentiert. 
Ich habe vorhin dem Antrag Föhn zugestimmt, die EinzeIan
träge in Kategorie 111 zu behandeln, aber jetzt haben wir wie
der die Voraussetzungen, dass wir sie in Kategorie IV be
handeln können. 
Ich bitte Sie, zu Kategorie IV zurückzukehren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Aeschbacher .... 133 Stimmen 
Dagegen .... 22 Stimmen 

La presidente (Meyer TMrase, presidente): Nous allons 
donc traiter les propositions individuelles en categorie IV. 

Art. 11 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Bignasca, Fattebert, Föhn, Germanier, Heget
schweiler) 
Festhalten 

Art. 11 
Proposition de la majorite 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Bignasca, Fattebert, Föhn, Germanier. Heget
schweiler) 
Maintenir 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): In erster Lesung hat unser 
Rat eine vernünftige Regelung gefunden, nämlich zur Einfü
gung der Unterbrecherwerbung, die für einen Fernsehver
antwortlichen und -betreiber natürlich relevant ist: «Er» -
d. h. der Bundesrat - «berücksichtigt dabei die LeIstungs
aufträge und die wirtschaftliche Stellung der Veranstalter, die 
internationalen Werberegelungen .... » 
Im Ständerat wurde das leider verschärft und auch etwas 
bürokratisiert. Wir haben dort ganz genaue Angaben, näm
lich 15 Prozent der täglichen Sendezeit und 20 Prozent der 
Sendezeit einer Stunde. Das ist eine falsche Regelung -
nicht, weil sie im Moment falsch wäre, im Moment ist sie viel
leicht richtig, aber sobald wir genaue Zahlen im Gesetz ha
ben, können wir uns nicht mehr anpassen. Wir sind in einem 
internationalen Umfeld. Heute haben wir das Europäische 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 
(EÜGF), bei welchem auch die Schweiz mitmacht. Ich bitte 
Sie, dies zu beachten. 
Die Fassung des Nationalrates aus der ersten Lesung be
rücksichtigt diese Regelung. Wenn nämlich das europäische 
Übereinkommen verändert würde, müssten wir nicht eine Re
vision des künftigen Gesetzes machen, sondern da könnte 
der Bundesrat selber agieren. 
Die Fassung des Ständerates ist restriktiver. Warum sollen 
wir eine restriktivere Regelung haben als das europäische 
Umland? Die Hauptkonkurrenz unserer Fernsehstationen in 
der Schweiz sind ausländische Stationen. Das müssen wir 
berücksichtigen. Die Fassung des Ständerates ist unflexibel, 
weil hier mit präzisen Zahlen operiert wird, die nicht ange
passt werden können. Zudem entstehen Konsequenzen: 
Das Herkunftslandprinzip in dieser Vereinbarung spricht 
ganz klar die ausländischen Fernsehstationen an, die nicht 
in der Schweiz domiziliert sind. 
Noch eine Bemerkung zu Herrn Vollmer: Es ist ganz klar, 
dass nicht diejenigen gemeint sind, welche die Unterbre
cherwerbung haben, beziehungsweise jene, die in der 
Schweiz über Fenster Werbung betreiben. Aber diese aus
ländischen Veranstalter würden mit dieser Regelung eindeu
tig bevorzugt, wenn sich im europäischen Umfeld etwas 
veränderte. Das würde dann zu einer Inländerdiskriminie
rung führen, und ich glaube, das wollen wir flieht. 
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Noch ein letzter Punkt. Wir haben es oft erlebt: Die Bürokra
tisierung dieser Kontrolle kann immens sein. Sie müssen 
sich vorstellen: Wenn Sie wollen, dass all diese Regeln im
mer eingehalten werden, dann braucht es einen grossen 
Kontrollapparat. Das ist eines der Probleme. Wir müssen 
dann alles stur einhalten, und das ist auch für die Kontrollbe
hörde ein Nachteil, d. h., alle Fernsehprogramme müssen 
aufgezeichnet und kontrolliert werden. Das wird zwar heute 
schon gemacht, aber ich denke, hier sollte es eine gewisse 
Flexibilität für den Bundesrat geben; er sollte die Möglichkeit 
haben, entsprechende Regeln zu erlassen, damit die Büro
kratisierung im Kontrollbereich nicht überhand nimmt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit We/gelt auf 
Festhalten zu unterstützen. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Ich beantrage Ihnen im Namen 
der SP-Fraktion, dem Beschluss des Ständerates zu folgen. 
In der Version Ständerat wird explizit genannt, was in der 
Version Nationalrat auch gemeint ist, aber eben im verbindli
chen Übereinkommen mit dem Europarat «versteckt» ist. In
sofern schafft die Version Ständerat Klarheit. Sie sagt, was 
gilt, das Gesetz wird verständlicher und damit auch einfa
cher in der Anwendung. Im Weiteren wird in Absatz 3 Buch
stabe e ein zusätzliches Kriterium eingeführt, wonach bei 
der Gewährung von Ausnahmebestimmungen und Abwei
chungen auch die Anliegen des Publikums berücksichtigt 
werden sollen. Ich denke, dieses Kriterium ist gerade bei der 
Werbung sehr zentral. 
Etwas erstaunt bin ich über die Argumentation von Herrn 
Leutenegger Filippo zur Frage der Kontrolle: Ihre Ausführun
gen tönen für mich so, als ob Sie es zwar im Gesetz stehen 
sehen, aber die Kontrolle dann doch nicht so genau vollzo
gen werden soll, weil es ja dann sowieso Abweichungen auf 
die eine oder andere Seite geben wird. 
Gerade deshalb aber, um Klarheit zu schaffen, und damit 
alle über die gleich langen Spiesse verfügen, bitten wir Sie, 
dem Beschluss des Ständerates zu folgen. 

Simoneschi-Cortesl Chiara (C, TI): Le groupe democrate
chretien soutient la majorite. 11 veut donc se rallier a la deci
sion du Conseil des Etats. 
La formulation de notre conseil est tras concentree; elle ne 
va pas dans les details parce que pendant la premiere lec
ture iI y a eu tellement de propositions qu'lI etait impossible 
de trouver une solution. Cet article 11 correspond a ma pro
position parce qu'on n'arrivait pas a se mettre d'accord en 
raison du trop grand nombre de propositions. Alors, on a fait 
un article tras concentre qui donnait au Conseil federal la 
possibilite de regler la chose par ordonnance. 
Par contre, le Conseil des Etats est alle dans les details, 
mais dans le mäme sens que notre conseil, parce que les 
principes que nous avons enumeres a I'article 11 figurent 
dans ce mäme article 11 decide par le Conseil des Etats. 
Son alinea 2 va un peu plus dans le detail, mais je pense 
qu'lI est tras raisonnable, parce qu'a I'alinea 3 11 Y a la possi
bilite de deroger. En effet, le Conseil federal peut deroger en 
se basant sur certains critares qui figurent aussi dans I'ar
ticle 11 propose par notre conseil et dans les mandats de 
prestations des diffuseurs. Si un diffuseur prive a un mandat 
de prestations (let. a), 11 est clair qu'lI est traite de maniare 
differente d'un autre, parce qu'lI a une position privilegiee 
puisqu'il rec;oit une quote-part de la redevance. La situation 
economique (let. b) et la concurrence (let. c) sont aussi des 
critares importants. On a auss/ inclus les besoins du public 
(let. e). 11 faut aussi rappeier qu'lI y ades diffuseurs prives 
qui n'ont aucun mandat de prestations et qui sont totalement 
libres. Par consequent; ils doivent respecter un temps maxi
mum de publicite et je trouve que 20 pour cent d'une heure 
est deja une duree tras longue pour la publicite. 
Au nom du groupe democrate-chretien, je vous demande de 
voter la proposition de la majorite de la commission. 

La presidente (Meyer TMrase, presidente): Le groupe ra
dical-liberal communique qu'lI soutient la proposition de la 
rniflorite. 
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Föhn Peter (V, SZ): Im Gegensatz zu Frau Simoneschi halte 
ich die Fassung des Ständerates für viel zu einengend. Es 
ist nämlich nicht die Aufgabe eines Radio- und Fernsehge
setzes, in detaillierter Weise zulässige Programmplätze und 
die Dauer von Werbesendungen festzuschreiben. Internatio
nale Abkommen sind zu respektieren; im Übrigen sollte aber 
eine möglichst liberale und zukunftsfähige Werbeordnung 
geschaffen werden. 
Was 'die Einfügung und Ausstrahlung von Werbesendungen 
betrifft, so ist die Delegation an den Bundesrat hier absolut 
der richtige Weg. Man kann dann nämlich auf allfällige Ver
änderungen im Werbemarkt viel schneller reagieren. Kollege 
Leutenegger hat schon ausgeführt, dass die vom Ständerat 
beschlossene Fassung für uns viel zu einengend ist. Die Va
riante des Ständerates ist für mich und die SVP-Fraktion 
eine Zwitterlösung, welche morgen schon überholt sein kann 
und nicht mehr genügend ist. Und dann müssten wir das 
Gesetz schon wieder ändern - nein, das wollen wir nicht! 
Deshalb unterstützt die SVP-Fraktion bei Artikel 11 klar die 
Minderheit Weigelt. Der Nationalrat hatte nämlich das letzte 
Mal eine gute, zukunftsorientierte Lösung gefunden, welche 
in diesem Saal eine Mehrheit fand. Weshalb wollen wir sie 
heute über den Haufen werfen? 
Ich bitte Sie deshalb, dem von Herrn Leutenegger begründe
ten Antrag der Minderheit Weigelt zuzustimmen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich unterstütze in diesem Punkt 
die Mehrheit der Kommission, die sich dem Ständerat an
schliesst. Die Argumente sind zum Teil auf dem Tisch; ich 
möchte nur noch ein Weiteres dazulegen. Wir haben jetzt 
sehr viel darüber gehört, was die Interessen der Veranstalter, 
was die ökonomischen Interessen sind, die hier zur Diskus
sion stehen: dass keine Nachteile für die einen oder anderen 
Veranstalter entstehen sollen und dass man klare Regelur.l
gen haben soll. Dies bringen die Mehrheit der Kommission 
und der Ständerat mit ihrem Vorschlag besser zustande. 
Aber wir haben noch ein anderes Interesse, das bis jetzt gar 
nicht angesprochen worden ist: das Interesse der Zuhörer
und der Zuschauerschaft. Die Zuhörer und die Zuschauer 
haben nicht die gleichen Interessen wie jene, die mit der 
Werbung und mit ihren Veranstaltungen Geld verdienen wol
len. Sie wollen vielmehr ein Programm möglichst ungestört 
und möglichst ohne die dauernde Belästigung durch Wer
bung anschauen oder anhören. Mit der Formulierung der 
Mehrheit der Kommission geben wir wenigstens einige mini
male Garantien dafür, dass das einigermassen gewährleis
tet ist. Das ist im Interesse unserer Bevölkerung, und ich 
glaube, dass wir dieses Interesse mindestens so ernst neh
men müssen wie dasjenige jener Leute, die mit diesen Un
ternehmungen hier Geld verdienen wollen. 

Vischer Daniel (G, ZH): Der französische Philosoph Jean 
Baudrillard behauptet ja, es sei nur die Werbewirtschaft, die 
ernsthaft daran glaube, Werbung bewirke überhaupt etwas. 
Sie sei im Grunde genommen nur ein simulierendes Auf
rechterhalten eines Systems, an das eigentlich nur noch die 
glauben, die daran partizipieren. Ob das so ist oder nicht, 
weiss ich nicht; das wird die Zukunft zeigen. Blöd ist, dass 
tatsächlich ein paar Fernsehsender nicht leben könnten, 
wenn es die Werbung nicht gäbe. Insofern habe ich ein biss
ehen Verständnis für deren Anliegen. 
Ärgerlich ist, wie wir alle - vielleicht mit unterschiedlichen 
Nuancen - mit diesen Werbesystemen konfrontiert sind. Die 
deutsche «Sportschau» um sechs Uhr kann man aufgrund 
der Werbung schon fast nicht mehr anschauen. Insofern 
finde ich es okay, dass der Ständerat hier wirklich Pflöcke 
einschlägt und klare Regeln vorgibt. 
Ich finde auch sehr sinnvoll, was Frau Fehr erwähnt hat, 
nämlich dass in Absatz 3 Litera e auch das Publikum zum 
Zuge kommt. Es wäre sehr interessant, von Herrn Bundesrat 
Leuenberger zu hören, nach welchen Kriterien man nun die 
Interessen des Publikums in diese Ordnung einfliessen 
lässt, denn es könnte ja sein, dass das Publikum gar keine 
Werbung will. 

Leuenberger MOritz, Bundesrat: Ich muss ehrlich sagen: Für 
uns ist es nicht so wahnsinnig wichtig, welche Fassung Sie 
nehmen. Immerhin ist die Formulierung des Ständerates 
eben doch sehr viel präziser. Wenn Sie den Bundesrat oder 
die Verwaltung schon einigermassen lenken und an die Zü
gel nehmen wollen, wie es sonst ja meist der Fall ist, würde 
ich Ihnen raten, dem Beschluss des Ständerates zuzustim
men, denn seine Formulierung ist präziser. 
Wie wir in einer Verordnung - dies die Frage von Herrn Vi
scher - die Interessen des Publikums direkt kodifizieren, 
kann ich jetzt noch nicht sagen. Nur so viel: Die These, dass 
das Publikum kein Interesse an Werbung hätte, müsste ich 
zurückweisen. Ich kenne viele Leute, die die Werbesendun
gen qualitativ sehr viel besser finden als die inhaltlichen 
Sendungen und ihren Fernsehkonsum auch dementspre
chend ausrichten. Manchmal ist das sogar bei mir der Fall. 
(Heiterkeit) 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen mit 10 zu 7 Stimmen, dem Ständerat zu fol
gen. 
Als das geltende Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
hier im Rat diskutiert wurde, war die Frage der Unterbrecher
werbung einer der zentralen Punkte. Da wurden sehr viele 
kulturpolitische Argumente eingebracht: Darf man Filme un
terbrechen? Was bedeutet das für den Zuschauer? Diese 
kulturpolitische Debatte hat damals dazu geführt, dass man 
klar gesagt hat: Dieser Unterbrecherwerbung muss man 
Grenzen setzen; sonst wird der inhaltliche Gestaltungsauf
trag von Radio und Fernsehen infrage gestellt. Heute ist das 
offenbar kein Thema mehr. 
Ich möchte einfach darauf hinweisen: In der Fassung der 
Minderheit bzw. im Beschluss des Nationalrates der letzten 
Debatte ist überhaupt kein Grundsatz festgelegt. Es wird 
überhaupt nichts dazu gesagt, wie der Bundesrat das im 
Grundsatz regeln soll. Das heisst, wir überlassen es ihm, 
diese Frage zu regeln. 
Wir können Vertrauen haben und sagen: Alle Macht dem 
Bundesrat; er wird das schon gut machen. Die Kommissi
onsmehrheit ist aber entschieden der Auffassung, dass man 
in einem Gesetz doch gewisse Grundsätze festhalten sollte, 
beispielsweise den Grundsatz, dass Werbung zwischen ein
zelnen Sendungen eingefügt werden und nicht die Sendun
gen direkt zerschneiden soll. Diese Grundsätze sind in der 
Fassung des Ständerates klar festgelegt. Von daher gese
hen ist die Mehrheit zum Schluss gekommen, dass es Sinn 
macht, hier dem Ständerat zu folgen. Diese Fassung ist klar, 
sie sagt, worum es im Grundsatz geht, und lässt nachher 
dem Bundesrat sehr viel Spielraum in Bezug auf mögliche 
Ausnahmen. 
Das waren die Überlegungen, weshalb die Kommissions
mehrheit meint, man müsse sich hier dem Ständerat an
schliessen, damit hier im Gesetz grundsätzlich etwas zur 
Unterbrecherwerbung steht. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 80 Stimmen 

Art. 14 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Züstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 al. 3 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bulletin offlclel de l'Assemblee federale 
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Antrag der Minderheit 
(Pedrina, Allemann, Fehr Jacqueline, Hollenstein, Levrat, 
Marti Werner, Marty Kälin, Teuscher) 
Festhalten 

Eventualantrag Leutenegger Filippo 
Werbung, Sponsoring und Verkaufsangebote, die sich an 
Minderjährige richten, dürfen weder deren mangelnde Le
benserfahr\lng ausnützen noch sie in ihrer körperlichen und 
seelischen Entwicklung beeinträchtigen. (Rest des Artikels 
streichen) 
Schriftliche Begründung 
Zwei Bestimmungen, die das gleiche Thema der an Minder
jährige gerichteten Werbung regeln wollen (Art. 10 Abs. 5 
und Art. 15 E-RTVG); Artikel 10 Absatz 5 E-RTVG erweist 
sich daher als überflüssig. 
Kategorisches Verbot von Werbung, Sponsoring und Ver
kaufsangeboten ist überzogen und wirkt sich kontraproduktiv 
aus. 
Ausgewiesenes Bedürfnis der jungen Zuschauerschaft nach 
gewissen Programminhalten: Produktion von solchen Pro
grammen wird nicht mehr möglich sein. 
Kein generelles Bedürfnis, alle Minde~ährigen zu schützen: 
Kriterium «Weder deren mangelnde Lebenserfahrung aus
nützen noch sie in ihrer körperlichen und seelischen Ent
wicklung beeinträchtigen» ist präziser. 

Art. 15 
Proposition de la majorite 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Pedrina, Allemann, Fehr Jacqueline, Hollenstein, Levrat, 
Marti Werner, Marty Kälin, Teuscher) 
Maintenir 

Proposition subsidiaire Leutenegger Filippo 
La publicite, le parrainage et les offres de vente adresses 
aux mineurs ne doivent pas exploiter leur manque d'expe
rience ni porter atteinte a leur developpement physique et 
psychique. (Biffer le reste de I'article) 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Pedrina Fabio (S, TI): Ich spreche kurz zu Artikel 15, der die 
Bestimmungen zum Schutz der Minderjährigen festlegt. Die 
Mehrheit unterstützt den bundes rätlichen Entwurf, der den 
fast unmöglichen Versuch wagt, der Werbung für - vielleicht 
besser gesagt gegen - Minderjährige annehmbare Schran
ken zu setzen. Ein Verzicht auf einen breit und unmissver
ständlich angelegten Minderjährigenschutz ist für uns nicht 
akzeptabel und ist zudem unverantwortlich den Jungen ge
genüber. 
Dass im Ausland nicht solche strengen Bestimmungen gei
ten, wissen wir. In der Schweiz erstreben wir aber nicht eine 
Nivellierung nach unten. Die scheinbare Rechtsungleichheit 
gegenüber den Printmedien ist kein gewichtiges Argument. 
Man weiss ganz genau, dass die Suggestivkraft von Radio 
und vor allem Fernsehen sich bei den Jungen sehr viel stär
ker und schädigender auswirkt. 
Der Einzelantrag Leutenegger Filippo will beim Schutz der 
Jungen die heilige Hand des Marktes walten lassen, indem 
Artikel 15 einfach gestrichen werden soll, was übrigens bei 
der ersten Lesung die Minderheit Schenk wollte. Im Eventu
alantrag ist die Formulierung so, dass sie im besten Fall als 
Arbeitsbeschaffungsmassnahme für Anwälte und Gerichte 
taugen wird, indem jegliche Kompetenz des Bundesrates 
ausgeschlossen wird. 
Mit meiner Minderheit plädiere ich deshalb für eine einfache, 
aber zielführende Formulierung, ohne vage Interpretations
spielräume in diesem sensiblen Bereich. Demnach sollen 
«Werbung, Verkaufsangebote und Sponsoring, die sich an 
Minderjährige richten», verboten sein. 
Stimmen Sie deshalb für Festhalten an der ursprünglich im 
März 2004 von unserem Rat eingenommenen Position. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Le groupe PDC va vo
ter la proposition de la majorite. 
Nous en sommes ici au stade de I'elimination des dlvergen
ces. Nous avons donc le devoir de trouver des solutions pour 
reduire les divergences qui subsistent. Nous sommes tras 
contents qu'on ait pu adopter la proposition de la minorite 
Marti Werner a I'article 10 alinea 5. lei a I'article 15, nous 
sommes d'accord avec la version du Conseil des Etats qui 
reprend le texte du Conseil federal. 
Pourquoi le texte du Conseil federal est-II important? Parce 
qu'lI definit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire 
au niveau de la publicite qui vise les enfants. Je pense que 
ce sont des principes importants, parce qu'on dit exacte
ment qu'on ne doit pas «exploiter leur manque d'expertence 
ni porter atteinte a leur developpement physique et psychi
que». 
Nous pensons donc qu'a I'article 15, on peut suivre le Con
seil des Etats et par la le Conseil federal. 

Allemann Evi (S, BE): Dort, wo sich die Werbung direkt an 
Minderjährige richtet, soll Werbung verboten sein. Die SP
Fraktion bittet Sie, an der Fassung des Nationalrates festzu
halten. Kinder und Jugendliche sind durch die Suggestivwir
kung des Fernsehens besonders stark beeinfluss bar. Am 
Fernsehen Gesehenes oder am Radio Gehörtes prägt sich 
in den Köpfen von Kindern viel stärker ein als bei uns Er
wachsenen. Gerade deshalb ist hier besondere Sorgfalt ge
fordert, und es braucht einen weitgehenden Schutz der 
Kinder und Jugendlichen. 
Wir alle wissen - und beklagen es auch oft zl,J Recht -, dass 
viele Kinder zig Stunden täglich vor dem Fernsehapparat 
verbringen. Das, was Werbefernsehen vermittelt, prägt sich 
stärker in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen ein, als 
wir es manchmal wünschen würden. Wir können das Fern
sehen natürlich nicht verbieten und wollen das auch nicht. 
Aber wir können dafür sorgen, dass in den Sendegefässen 
und in jenen Zeitspannen, in denen sich Kinder und Jugend
liche vermehrt vor dem Fernsehapparat befinden, der Kon
sum und der Kommerz nicht in die Kinderstuben eindringen 
können und dass man dort Konsum und Kommerz möglichst 
ausschliesst. 
Mit dem Minderheitsantrag Pedrina wollen wir eine einfache, 
klare und zielführende Regelung ins Gesetz aufnehmen. Es 
geht hier um den Schutz der Kinder und Jugendlichen. 
Ich möchte noch eine kurze Bemerkung an die Adresse von 
Herrn Leutenegger und damit auch an jene der SVP- und 
der FDP-Fraktion richten, die den Jugendschutz gleich ganz 
streichen wollen. Wenn Sie das tun, dann liefern Sie die Kin
der und Jugendlichen der Kommerzialisierung voll aus. Das 
wollen wir bei Kinder- und Jugendsendungen, die sich direkt 
an Minderjährige richten, wirklich nicht machen. Es ist auch 
unglaubwürdig, wenn Sie einerseits den «Konsumismus» 
anprangern - manchmal zu Recht - und andererseits nicht 
bereit sind, eine klare, griffige Regelung zum Schutze von 
Minderjährigen zu treffen und damit dem ungehinderten Ein
dringen von Konsum und Kommerz in die Kinderstuben ei
nen starken Riegel vorzuschieben. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, der Minderheit zu 
folgen, an der Fassung des Nationalrates festzuhalten und 
den Eventualantrag Leutenegger Filippo abzulehnen. 

Hollenstein Pia (G, SG): Hier geht es, wie die Vorrednerin 
gesagt hat, um den Schutz speziell der Minde~ährigen. 
Ich habe nochmals die Voten unserer ersten Debatte durch
gesehen. Da beklagte sich doch ein Sprecher der SVP-Frak
tion über die Wirtschaftsfeindlichkeit, wenn es um Wer
beverbote gehe. Die Lockerung der Werbeverbote seien 
Schritte in die richtige Richtung, auch wenn es um alkoholar
tige Getränke gehe. Wir Grünen sehen das anders: Minder
jährige brauchen und verdienen einen besseren Schutz. So 
empfehlen wir Ihnen, an der ursprünglichen Fassung des 
Nationalrates festzuhalten und hier nun der Minderheit 
Pedrina zuzustimmen. Das ist die restriktivere Formulierung. 
Wenn heute in Voten zum vorigen Artikel 10 gesagt wurde, 
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dass der Schutz der Jugend in anderen Artikeln selbstver
ständlich mit eingeschlossen und mitgemeint sei, dann wird 
nicht zur Kenntnis genommen, dass Minderjährige einen be
sonderen Schutz brauchen. In Artikel 15 geht es um ein kla
res Verbot der Werbung, die sich speziell an Minderjährige 
richtet. Die Mehrheitsvariante will diese an Minde~ährige ge
richtete Werbung zum Teil zulassen. So he isst es, sie wäre 
verboten, wenn mangelnde Lebenserfahrung ausgenOtzt 
würde oder körperlich-seelische Entwicklungen beeinträch
tigt würden. Dazu ist zu sagen, dass diese Bedingungen 
doch einfach ganz schwierig oder überhaupt nicht zu über
prüfen sind. Dies ist erstens ein Ding der Unmöglichkeit, und 
zweitens ist es dann Willkür, weil es nicht möglich ist, dies zu 
überprüfen. 
Deshalb müssen jene, die den Schutz der Minderjährigen 
wirklich wollen, der Minderheit Pedrina und der früheren 
Fassung des Nationalrates zustimmen. 

Föhn Peter (V, SZ): Wer meinen Vorrednerinnen so zuge
hört hat, könnte glauben, es komme demnächst so weit, 
dass der Bund für die gesamte Erziehung verantwortlich ist 
und dafür, ob Jugendliche fernsehen dürfen oder nicht. Die
ser Artikel hat mit Konsum herzlich wenig zu tun, wie vorhin 
mehrfach - mehrfachi - betont worden ist. 
Die Minderheit Pedrina verlangt ein totales Werbeverbot für 
Jugendliche. Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, un
bedingt der Mehrheit zu folgen. Es könnte allenfalls auch 
einmal Werbung geben, die für Jugendliche positiv ist und 
unbedingt ausgestrahlt werden sollte und müsste. Für den 
Schutz von Minderjährigen haben wir mit Artikel 15, wie er 
vorgeschlagen worden ist und wie ihn der Ständerat vom 
Bundesrat übernommen hat, einen sehr guten Leitfaden, 
und es sind Grenzen gesetzt, sodass er nicht ausgenutzt 
werden kann. Ein Teil unserer Leute wird natürlich den An
trag Leutenegger unterstützen, aber ich bitte Sie, unbedingt 
der Mehrheit zu folgen - auch zum Wohle der Jugend, ich 
sage das ganz klar. Demnächst müssen wir vielleicht ver
mehrt Werbung machen, in unterschiedlichster Hinsicht, was 
insbesondere und vor allem die Jugend betrifft. Und noch 
einmal betreffend Konsum: Es ist einzig Aufgabe der Eltern, 
entsprechend einzugreifen, damit die Jugendlichen nicht 
allzu viel und nicht das Falsche sehen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Bestimmung, die Bundes
rat, Ständerat und die Mehrheit Ihrer Kommission vorschla
gen, ist sehr unpräzise und eine Gummibestimmung. Sie 
wird deshalb auch in der Praxis relativ schwer zu handhaben 
sein. Ich beneide eigentlich die Verwaltung, die damit arbei
ten wird, nicht um die Aufgabe, die Abgrenzungen und Inter
pretationen, die diese Bestimmung hervorruft, tatsächlich 
auch vorzunehmen. 
Es ist schon gesagt worden: Diese Unpräzisheit, diese 
Weite in der Bestimmung, die Interpretationsmöglichkeiten 
werden mit Sicherheit dazu Anlass geben, dass Streit ent
steht, dass die Fragen auf dem Rechtsmittelweg geklärt wer
den müssen und dass immer wieder Diskussionen entste
hen. Um sich vor solchen Diskussionen zu schützen, wird 
natürlich der einfachste Reflex der Verwaltung und auch des 
Bundesrates der sein, dass sie relativ offen und grosszügig 
gegenüber solcher Werbung sein werden. 
Dann wird man wohl kaum mehr von einem Schutz von Min
de~ährig~n sprechen können. Wie das in Artikel 15 ja schon 
aus der Uberschrift hervorgeht: Ziel dieses Artikels soll ein 
effektiver Schutz von Minde~ährigen sein. Das wird mit einer 
unklaren und unpräzisen Bestimmung nicht erreicht. Das 
wird durch die schwer zu handhabende Umsetzung in der 
Praxis nicht erreicht und wahrscheinlich auch nicht durch die 
Verwaltung und den Bundesrat, der sich hier die Finger nicht 
verbrennen will. 
Zu Herrn Föhn, der gesagt hat, die Werbung könne für un
sere jungen Leute positiv sein: Herr Föhn, ich denke, Sie 
glauben noch an den Storch, wenn Sie davon ausgehen, 
dass Werbung gemacht und bezahlt wird, um unsere jungen 
Leute zu einem positiven Tun :zu motivieren, Die Werbung 

zielt doch darauf ab, und das Geld dafür wird deshalb einge
setzt, dass die jungen Leute dieses oder jenes Produkt kau
fen, dieses oder jenes tun oder lassen sollen. Da glauben 
Sie wahrscheinlich noch viel zu blauäugig daran, dass Wer
bung für die jungen Leute etwas rein Positives bedeuten 
könnte. 
Zum anderen: Zwei Artikel früher haben Sie gesagt, Herr 
Föhn, Sie befürworteten ein schlankes, klares Gesetz und 
klare Bestimmungen. Hier haben Sie mit dem Antrag der 
Minderheit eine klare, einfache Bestimmung, nämlich: Wer
bung ist gegenüber dieser Gruppe nicht zulässig. Der Vor
schlag, den Sie unterstützen, ist ein unklarer, ein Gummivor
schlag, der zu Streit führt und dessen Formulierung wesent
lich länger ist als jene des klaren Vorschlages, den die Min
derheit beantragt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, dem Bun
desrat zu folgen. Wir sind uns einig, es braucht gesetzliche 
Regeln. Aber wir haben sie beschränkt, ganz präzis aus
gestaltet und die eigentlichen Gefahren der Werbung kodifi
ziert - keine Unterbrecherwerbung in Kindersendungen zum 
Beispiel. Man darf den Kinderschutz nicht dazu benützen, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten und hier ein vollstän
diges Werbeverbot zu kodifizieren; ein solches Verbot wäre 
auch kaum praktikabel. 
Es gibt Werbung, bei der nicht so klar ist, ob sie sich jetzt 
eigentlich an Jugendliche oder an Erwachsene richtet. Den
ken Sie zum Beispiel an Werbung für das berühmte Com
puterspiel World of Ware raft (WoW). In diesem Computer
spiel geht es darum, dass verschiedene Gruppierungen sich 
zusammentun und einander bekämpfen. Man möchte mei
nen, das Spiel richte sich speziell an Politiker und Parlamen
tarier, und trotzdem sind es zu 90 Prozent Jugendliche, die 
dieses Spiel kaufen. Ja, muss die Werbung hier jetzt verbo
ten werden oder nicht? Oder denken Sie an die berühmte 
Reklame ccHäsch dini Ovo hüt scho gha?». Eigentlich meint 
man, sie richte sich an Jugendliche. Aber ich kenne sehr 
viele Männer in der Midlife-Crisis, die darauf dann auch Ovo
maltine gekauft haben, um den Tag zu überleben. Von daher 
ist dieses Verbot, wie es die Minderheit formuliert, praktisch 
nicht umzusetzen. 
Deswegen: Folgen Sie doch bitte dem Bundesrat. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: La pro
position de la minorite a I'article 15, demandant I'interdictlon 
absolue de la publicite qui vise les enfants, est fondamenta
liste. Car si vous relisez bien le projet du Conseil federal, 
que le Conseil des Etats a adopte, vous constatez que ses 
exigences sont severes - Monsieur le conseiller federal 
Leuenberger I'a d'ailleurs rappele. Vous avez I'interdiction 
d'interrompre par de la publicite les emissions prevues pour 
les enfants; iI n'y a pas de possibilite d'exploiter le manque 
d'experience des enfants; les offres de vente pour enfants 
sont interdites. Donc en fait la version du Conseil tederal et 
du Conseil des Etats, que soutient la majorite de votre com
mission, contient deja des restrietions suffisamment seve
res. De plus, le Conseil federal peut egalement exclure 
certaines formes de parrainage. 
Je suis aussi pere de familie, et je peux vous dire que je suis 
attentif a ces problemes de publicite et a I'intoxication des 
enfants par une certaine publicite agressive. Mais la, en tant 
que Suisse et pour une question de proportionnalite, je 
pense que la version du Conseil des Etats et du Conseil fe
deral, soutenue par la majorite de la commission, est tout a 
fait raisonnable pour la protection de la jeunesse. 
Je vous prie donc de soutenir la proposition de la majorite de 
la commission. 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): La proposition 
subsidiaire Leutenegger FiJippo est retiree. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 
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Art. 16 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
In den Radioprogrammen der SRG ist Werbung verboten. 
Der Bundesrat kann Ausnahmen für die Eigenwerbung vor
sehen. 
Abs. 2, 2bis, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler) 
Abs.1 
In den Radioprogrammen der SRG ist Werbung und Spon
soring verboten. Der Bundesrat kann Ausnahmen für die Ei
genwerbung vorsehen. 
Abs.3 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Simoneschi-Cortesi, Allemann, Brun, Hochreutener, Jer
mann, Levrat, Marti Werner, Pedrina) 
Abs.2 
Festhalten 

Art. 16 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
La publicite dans les programmes radio de la SSR est inter
dite. Le Conseil federal peut prevoir des exceptions pour 
I'autopromotion. 
AI. 2, 2bis, 3, 4 
AdMrer a la decision du Conseil des Etf)ts 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Binder, Föhn, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler) 
AI. 1 
La publicite et le parrainage dans les programmes radio de 
la SSR sont interdits. Le Conseil federal peut prevoir des ex
ceptions pour I'autopromotion. 
AI. 3 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Simoneschi-Cortesi, Allemann, Brun, Hochreutener, Jer
mann, Levrat, Marti Werner, Pedrina) 
AI. 2 
Maintenir 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit. Ich vertrete hier den Minderheitsantrag Wei
gelt. 
Es ist eine schwierige Ausgangslage. Es geht heute im Ra
diobereich um etwa 20 bis 30 Millionen Franken Sponsoring
gelder, es geht hier um das Sponsoring, das heute schon 
betrieben wird. Das macht etwa 3 bis 4 Prozent des gesam
ten Aufkommens der Radiostationen der SRG aus. 
Das Problem liegt eigentlich darin: Wenn wir konsequent 
sein wollten, müssten wir sagen: Gut, wir lassen auch die 
Werbung zu, denn Sponsoring und Werbung gehören nor
malerweise zusammen. Das ist eines der Hauptprobleme 
dieser Ordnung. Wenn wir die Radiowerbung zulassen wür
den, würden wir die ganze Ordnung, die wir jetzt in diesem 
komplizierten Gesetz geschaffen haben, über den Haufen 
werfen. 
Das Problem bei dieser Sponsoringregelung ist ganz ein
deutig: Jeder Werbetreibende und jeder Anzeigekunde will 
natürlich nicht allein Sponsoring machen, sondern eben 
auch Werbung, in erster Linie Werbung. Das ist das Problem 
bei dieser Regelung, dass letztlich mit dieser Regelung Wer
bung gemacht werden soll und nicht Sponsoring, weil Spon
soring und Werbung zusammengehören. Das ist hier so 
aufgeteilt, weil die SRG das so geregelt hat, dass die Spon-
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sorlngerträge im Fernsehen und Im Radio direkt In die 
Kasse der einzelnen Unternehmen fliessen. Das ist gleich
zeitig auch das Problem, weil dann die anderen Gelder, die 
Erträge aus den Gebühren und die restlichen Werbegelder 
der Fernsehstationen, in den nationalen Topf geraten. Das 
ist eine wichtige Einflahmenquelle der Radiostationen, das 
macht auch das Dilemma sehr gross. 
Aber aus ordnungspolitischen Gründen ist es eben leider 
falsch: Man kann das Sponsoringelement und die Werbung 
nicht trennen. Das können Sie weder im Printbereich noch 
im Fernsehbereich. Sie sehen auch bei den morgendlichen 
gesponserten Wettersendungen am Radio, dass natürlich 
letztlich über Sponsoring Werbung gemacht wird. 
Deshalb vertrete ich hier die Minderheitsposition, die besagt, 
dass das unterbunden werden muss. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): A I'article 16 alinea 2, 
ma proposition de minorite consiste a maintenir le sponso
ring dans les programmes radio de la SSR. 
Pourquoi? Nous partons de I'idee qu'iI est juste d'interdire la 
publicite dans les programmes radio de la SSR, mais qu'iI 
faut autoriser le sponsoring. Celui-ci est per~u, on I'a com
pris dans les discussions en commlssion, de maniare tras 
differente par les Suisses alemaniques et par les Latins. Les 
Suisses alemaniques sont persuades que le sponsoring fait 
office de publicite, tandis qu'au Tessin et en Sulsse ro
mande, on n'a pas du tout cette perception. 
Vi dico sinceramente che quando ascolto la Radio Svizzera 
Italiana non mi accorgo neanche che ci sia qualcuno che 
dice che questa trasmissione a offerta dai grandi magazzini 
Manor - non me ne accorgo neanche. Cioe non EI una di
zione invadente, non e una dizione che induce veramente a 
pensare: ecco, stanno facendo una pubblicita attiva. 
Je m'excuse de m'6tre exprimee en italien, mais c'est vrai
ment une question culturelle. 
Donc nous sommes d'avis de conserver ces quelques mil
lions de francs en faveur des programmes radio de la SSR. 
Comme vous le savez, avec le splitting de la quote-part de 
la redevance, avec la decision que nous prendrons a I'arti
cle 50, nous enlevons un montant eleve a la SSR, a elle qui 
joue tout de m6me un röle tras important au niveau institu
tionnel dans la defense des minorites et le dialogue entre les 
cultures. Si je suis bien informee, iI s'agirait de 40 millions de 
francs - et m6me si c'est un peu moins, Monsieur Leuteneg
ger, c'est beaucoup d'argent. Alors, iI n'est pas juste de con
traindre la SSR a «una cura dimagrante» - une cure d'amai
grissement aussi importante. Je trouve qu'i1 est juste de lais
ser cette possibilite a la SSR, donc aux radios de la Suisse 
alemanique, de la Suisse romande et de la Suisse italienne, 
tout en les rendant attentives au fait que le sponsoring n'est 
pas de la publicite. Et si on veut, on peut, Monsieur Leuten
eggerl 

Hochreutener Norbert (C, BE): Die CVP-Fraktion ist für die 
Mehrheit, d. h., die SRG darf zwar in den Radioprogrammen 
keine Werbung betreiben, aber das Sponsoring soll zugelas
sen werden. Filippo Leutenegger, man kann sehr wohl unter
scheiden zwischen Sponsoring und Werbungl Jeder kann 
das. Es wird nicht immer gemacht. Oft wird das vertuscht 
oder vermischt, aber dafür haben wir ja die Kontrollbehör
den, die die Unterscheidung durchsetzen sollten. 
Warum sollen wir der SRG das Sponsoring beim Radio be
lassen? Es gibt eigentlich zwei Gründe. Es geht einerseits 
um die Vielfalt und Qualität der Programme. Ich habe mich 
extra bei Radio DRS erkundigt und gesagt: Nennen Sie mir 
Beispiele, wo das Sponsoring die Qualität einer Sendung 
hebt, und sie haben mir zwei Beispiele genannt. Ich nenne 
sie jetzt hier: Eines ist die Mundartsendung «Zoge am 
Boge» mit volkstümlicher Musik, unterstützt von den Schwei
zer Milchproduzenten; die andere Sendung, die sie mir ge
nannt haben, ist «Rock 'n' Roll & Edelweiss», unterstützt 
von Schweiz Tourismus. In beiden Fällen handelt es sich um 
Live-Produktionen, um Produktionen aus den Regionen der 
Schweiz. Ohne Sponsoringeinnahmen würden solche Sen-
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dungen auf Studioformate «eingedampft», d. h. keine direk
ten Kontakte der Programmmacher mit dem Publikum, blos
ses Abspielen von CD aus dem Studio usw. Ohne Sponso
ring hätten wir also hier bei diesen Sendungen - und man 
könnte eine ganze Reihe weiterer Sendungen aufzählen -
einen eindeutigen Verlust für die Kultur; das kann man so 
sagen. 
Ein zweites Argument gegen den Minderheitsantrag und für 
die Mehrheit: Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass dann die 
Sponsoren - wie der Milchverband beim Beispiel «Zoge am 
Boge» - nach Einführung eines Verbotes automatisch zu 
den Lokalradios gehen. Die gehen nicht dahin, die wollen 
ein grosses Event. Sie können mit hundert kleinen Lokalra
diostationen nicht ein so grosses Event schaffen wie mit ei
nem nationalen Sendegefäss. Also, der Milchverband - bei 
diesem Beispiel - würde wahrscheinlich in die Plakatwer
bung gehen oder in die Zeitungswerbung, aber sicher nicht 
in die Radiowerbung. Wir glauben auch nicht daran, dass die 
Sponsorverantwortlichen mit Hunderten von Werbeveran
staltern in diesen Lokalradios sprechen wollen: Die wollen 
einen Ansprechpartner. Also, geben Sie der SRG das Spon
soring im Radiobereich. 
Ich muss aber klar sagen - ich komme noch auf den Anfang 
zurück -: Diese Vermischung SponsoringlWerbung sollte 
verschwinden. Sie kommt allzu oft vor, und mich stört das 
auch. Ich verstehe deshalb meinen Antrag, den ich im Na
men der CVP-Fraktion stelle, nicht als Freipass für eine ver
kappte Werbung. 
Bitte folgen Sie der Kommissionsmehrheit. 

Levrat Christian (S, FR): Je commencerai par dire que les 
differences de sensibilite que Madame Simoneschi a decri
tes auparavant s'appliquent egalement au groupe sociallste 
et que celui-ci est divise sur cette question, avec une ten
dance tres forte de mes collegues romands a approuver 
cette notion de sponsoring ou de parrainage. J'aimerais 
vous exposer les trois motifs principaux qui font que je sou
tiens cette possibilite de sponsoring. 
Premierement, cette pratique existe depuis 1992 et iI n'en 
est resulte aucune difficulte majeure. Dans la plupart des 
cas, on a affaire a un sponsoring d'evenements culturels, 
par exemple celui d'un festival de musique ou - si vous me 
permettez a mon tour d'ouvrir une petite parenthese de 
sponsoring a caractere regionaliste - celui de la semaine du 
goOt qui a lieu a Bulle ce week-end; je renvoie au prospectus 
qui vous a ete distribue. 
Deuxiemement, ce sponsoring est profitable aux deux par
ties. 11 est profitable a la SSR parce qu'lI permet de recolter 
environ 14 millions de francs: des montants absolument ne
cessaires alors qu'on s'appräte a couper plusieurs dizaines 
de millions de francs dans le budget de la SSR. Ces coupes 
ne sont pas negligeables. La SSR a besoin de ces revenus 
si elle ente nd pouvoir repondre aux exigences qu'on lui 
impose - on reviendra sur la question de Swissinfo et des 
exigences auxquelles on soumet la SSR par rapport a I'infor
mation des Suisses de I'etranger. 11 y a deux moyens d'obte
nir ces revenus: soit par le sponsoring, soit plus tard par une 
adaptation de la redevance. Donc vous devez savoir qu'iI y a 
un lien en fait entre ce qui releve du sponsoring, de la regle
mentation en matiere de publicite que la SSR doit respecter 
et de la redevance. 
Troisiemement, ce que je souhaite constater, c'est qu'en 
Suisse romande atout le moins les radios privees et les ra
dios de service public - par exemple la RSR - ont une ap
proche commune de cette question et qu'elles nous deman
dent les unes comme les autres de maintenir une regle rela
tive au sponsoring. Ce qu'ont constate les diffuseurs prives, 
c'est que la SSR leur permettait d'ouvrir une porte et de pro
poser un produit connu de la part des differents festivals et 
que cela leur amenait des clients qui ·ensuite commenyaient 
a placer du sponsoring dans leurs programmes radio. 11 me 
paraitrait pour le moins surprenant que notre conseil decide, 
a I'encontre de la position commune de la branche, d'inter
dire le sponsoring. 

Par consequent, je vous invite Ei soutenir la proposition de la 
majorite a I'article 16. 

Bezzola Duri (RL, GR): In Artikel 16 geht es um besondere 
Bestimmungen für die SRG. Die klare Mehrheit der FDP
Fraktion unterstützt da die Kommissionsmehrheit. 
Nun, was will die Mehrheit der Kommission? In Artikel 16 
Absatz 1 geht es um das Verbot von Werbung in den Radio
programmen der SRG. In Absatz 2 geht es um die Radio
und Fernsehprogramme der SRG, wo man die Werbung für 
alkoholische Getränke verbieten will. Auch Sponsoring ist für 
Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, untersagt. 
Gemäss Absatz 3 kann der Bundesrat die Werbung und das 
Sponsoring in den Radio- und Fernsehprogrammen der 
SRG ganz oder teilweise einschränken. 
Nun einige Gründe, die für diese Version sprechen: Durch 
diese Bestimmungen wird die MarktsteIlung des privaten 
und zum Teil kommerziellen Sektors von Radio und Fernse
hen in der Schweiz gefestigt. Das Verbot von Radiowerbung 
insgesamt und von Sponsoring in regionalen Programmen 
ist der Grundpfeiler dieser gesetzlichen MarktaufteIlung. Die 
Einnahmen der Radioprogramme der SRG durch Sponso
ring betrugen im Jahre 2004 immerhin rund 14 Millionen 
Franken - das sind 3 Prozent des Gesamtaufwandes. Die
ser Ertrag ist somit eine wichtige Einnahmenquelle. 
Die schweizerische Wirtschaft nutzt das Radiosponsoring, 
es ist ein wichtiger Kanal für die Kommunikation ihres 
Images. Zahlreiche Sport- und auch Kulturereignisse wer
den durch Ereignis- und Sendesponsoren massgeblich un
terstützt; viele dieser Ereignisse könnten sonst nicht finan
ziert werden. Insbesondere das faktische Verbot von Medi
enpartnerschaften hätte Nachteile zur Folge. Mit dem Spon
soring sind die SRG-Radios am Markt aktiv, und dadurch 
wird das unternehmerische Denken sicher gefördert. Übri
gens: Die Akzeptanz des Sponsorings im Publikum liegt ge
mäss einer Umfrage immerhin bei 70 Prozent. 
Ich bitte Sie also im Namen der Mehrheit der FDP-Fraktion, 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Föhn Peter (V, SZ): Bei Artikel 16 war die SVP-Fraktion tat
sächlich auch etwas gespalten. Sie unterstützt in einem Ver
hältnis von 1 zu 2 die Minderheit Weigelt bei Absatz 1, die 
Mehrheit bei Absatz 2 und wiederum die Minderheit Weigelt 
bei Absatz 3, die dort Festhalten beantragt. 
Die Begründung ist ganz einfach, sie wurde hier schon 
mehrfach vorgetragen, deshalb kann ich auch recht kurz 
sein: Werbung und Sponsoring lassen sich heute praktisch 
nicht unterscheiden, und deshalb will eine Mehrheit der 
SVP-Fraktion ein ganz klares Verbot auch des Sponsorings 
für SRG-Radioprogramme im Gesetz festgeschrieben ha
ben. Es wurde vorhin schon gesagt, dass diese Unterschei
dung nicht gemacht werde; das hat Herr Hochreutener 
gesagt. Das sind eben immer so Sachen. Man versucht na
türlich immer, an die Grenze zu gehen, und da könnte man 
einen ganz klaren Schnitt machen, aber ich glaube, es ist 
letztendlich nicht so tragisch. 
Aber eben, wie gesagt: Wir unterstützen die Minderheit 
Weigelt und bei Absatz 2 die Mehrheit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zur Werbung im 
Auslandradio: Das ist nicht sehr aktuell, weil im Moment ja 
gar keine SRG-Radioprogramme mehr ausschliesslich für 
das Ausland gesendet werden. Für den Fall, dass das doch 
wieder mal aufgenommen würde - wie das viele von Ihnen 
ja eigentlich wünschen -, sollten Sie der SRG diesen Weg 
aber nicht verbauen und ihr immerhin diese Möglichkeit ge
ben, obwohl sie früher davon gar nicht Gebrauch gemacht 
hat. Unter anderem wurden die Radiosendungen von SRI 
ins Ausland ja wegen finanzieller Probleme gestrichen. 
Wenn das wieder aufgebaut werden soll, dann berauben Sie 
die SRG doch bitte nicht dieser Quelle. 
Zum zweiten Problem, zum Sponsoringverbot bezüglich 
SRG-Radioprogrammen: Wir haben immer gesagt - und das 
ganze Gesetz lebt ja davon -, dass die SRG verglichen mit 
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ihren privaten Konkurrenten bei der Werbung und beim 
Sponsoring weniger Freiheiten hat. Nun gerade das gesamte 
Sponsoring zu verbieten würde aber wirklich zu weit gehen. 
Das sind 15 Millionen Franken pro Jahr. Diese 15 Millionen 
Franken müssten irgendwie anders reingeholt werden: Sen
dungen müssten gestrichen oder abgebaut werden, Korres
pondentennetze müssten ausgedünnt werden usw., oder 
dann wäre eben eine Gebührenerhöhung die Folge. Wir se
hen gar nicht ein, warum die SRG um diese 15 Millionen ge
bracht werden soll. 
Es wurden zum Teil unschöne Seiten wie Vermengung des 
Sponsorings mit Werbung genannt. Dieses Problem besteht. 
Es ist aber Sache der Aufsichtsbehörde, das in Ordnung zu 
bringen - und es muss auch in Ordnung gebracht werden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Entscheid 
der Kommission ist mit 11 zu 10 Stimmen erfolgt. In einer 
ersten Lesung hat die Kommission das Sponsoring noch 
ausgeschlossen, in einer zweiten Lesung hat dann die 
knappe Mehrheit gedreht. Jetzt empfe'1len wir Ihnen also mit 
11 zu 10 Stimmen, das Sponsoring beim Radio zuzulassen. 
Wenn Sie den Fraktionssprechern gut zugehört haben, ha
ben Sie Folgendes festgestellt: Der Graben in dieser Frage 
geht quer durch alle Parteien, und es ist offensichtlich viel
mehr ein Graben zwischen den Welschen und den Deutsch
schweizern. Offensichtlich ist in der Romandie die Bedeu
tung des Sponsorings sehr hoch, weil die Finanzstruktur der 
SRG bewirkt, dass die Sponsoringgelder unmittelbar ins 
Programm fliessen. Damit erhöht sich natürlich die Attraktivi
tät des Sponsorings. Wie Bundesrat Leuenberger festge
stellt hat, beziffert sich der Einnahmenverlust auf 15 Millio
nen Franken; das müsste irgendwo verkraftet werden. Des
halb sind vor allem auch die sprachlichen Minderheiten in 
Sorge, dass diese Mittel verloren gehen und sie weniger 
Programmmittel zur Verfügung haben. Das ist der Grund, 
weshalb Ihnen die ganz knappe Kommissionsmehrheit emp
fiehlt, das Sponsoring beim Radio weiterhin zuzulassen. 
Ich muss aber doch noch eine Bemerkung machen, weil es 
eben so umstritten war und es in mehreren Abstimmungen 
fast Zufallsergebnisse waren: Man hat einmal mehr - und 
das muss hier deutlich gesagt werden - kritisch darauf hin
weisen müssen, dass die Grenze zwischen Werbung und 
Sponsoring an sich sehr schwierig zu ziehen ist. In der heu
tigen Praxis - so, wie die SRG das Sponsoring betreibt - hat 
sich hier fragwürdigerweise eine Grauzone geöffnet. Mit 
Sponsoring werden heute leider Werbebotschaften verbrei
tet, man muss das sagen. Ein Beispiel dazu, ich habe es 
schon einmal gebracht: Es ist eine klare Werbebotschaft, 
wenn es zu Beginn des Winters morgens im Radio bei den 
Wetterprognosen und dem Schneebericht plötzlich heisst: 
«Diese Sendung wurde Ihnen offeriert von Pi relli , dem An
bieter von Winterreifen.» Ich stelle hier einfach fest, und das 
ist auch der Wunsch der Kommissionsmehrheit, dass die 
SRG hier endlich zur Vernunft kommt und sich dafür ein
setzt, dass hier nicht ständig die Grauzone derart extensiv 
ausgeweitet wirdl 
Es ist aber auch eine Aufgabe der Aufsichtsbehörde, Herr 
Bundesrat Leuenberger, hier diese Bestimmungen klar 
durchzusetzen. Leider gibt es auch dort Mängel. Der Wille, 
hier wirklich Ordnung zu schaffen, ist leider, leider sehr be
schränkt. Deshalb ist auch die Kritik, die hier vonseiten der 
Gegner des SRG-Sponsorings formuliert wurde, berechtigt. 
Ich muss Sie noch auf etwas aufmerksam machen, weil die 
Mehrheit in der Kommission aufgrund eines Rückkommens 
in einer zweiten Lesung erfolgt ist. Leider ist jetzt Artikel 16 
mit den Absätzen 1 und 2 nicht ganz kohärent. Wir haben ja 
vorhin in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe bbis geregelt, dass 
die SRG keine Alkoholwerbung machen darf. Den Zusatz, 
dass Firmen, die derartige Werbung nicht machen dürfen, 
nicht im Sponsoring tätig werden können, sollte man meines 
Erachtens aufrechterhalten. So, wie man auch nochmals 
klar festhält, wie das die Minderheit Simoneschi-Cortesi vor
schlägt, dass mit den Sponsoring ansagen keine Werbebot
schaften verbunden werden dürfen. Das ist an sieh eine 
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klare Bestimmung, die bereits im Begriff des Sponsorings 
enthalten sein müsste, die aber in der Praxis leider nicht um
gesetzt wird. Deshalb hat man diese zusätzliehe Bestim
mung eingefügt. 
Eine letzte Bemerkung - das muss hier auch gesagt wer
den, auch das haben wir diskutiert -: Bei der Frage des 
Sponsorings beim Radio geht es nicht um die Frage, ob das 
Radio Medienpartnerschaften eingehen darf. Es soll Part
nerschaften geben.' Es geht hier nur darum, dass im Pro
gramm - im Programml - keine Sponsoringansagen ge
macht werden. Insofern sollte dieser Punkt bei der Willens
bildung, ob man hier für oder gegen Sponsoring eintritt, nicht 
entscheidend sein. 

Germanier Jean-Ren~ (RL, VS), pour la commission: Nous 
I'avons entendu, tous les groupes sont divises sur ce sujet. 
En fait, ce qui est assez incroyable, dans ce debat, c'est que 
nous traltons une nouvelle dlvergence qul a ete Introduite en 
commission, alors qu'a I'article 16 alinea 1, les deux cham
bres avaient accepte ce parrainage et qu'iI n'y avait jamais 
eu de debat a ce sujet en premiere lecture. 
Les ressources de parrainage se sont developpees ces der
nieres annees et atteignent, quant au sponsoring des pro
grammes radio de la SSR, 14 millions de francs en 2004. Le 
developpement du parrainage radio s'est fait sur le modele 
du partenariat d'image entre une emission et un evenement, 
et la marque d'un produit ou d'un service. Interdire le parrai
nage dans les programmes radio de la SSR est une mesure 
discriminatoire par rapport a I'etat du marche. Comme je 
vous I'ai dit, cela enleverait des ressources importantes qui, 
en 2004, se sont mäme elevees a 3,5 pour cent de la quote
part de la redevance radio. Cela veut dire que nous dou
blons presque ce que nous enlevons a la radio par le split
ting, et du point de vue budgetaire, ce serait quelque chose 
de totalement nouveau. Ce sont des moyens de promotion 
investis qui seront perdus et qui seront probablement recu
peres par des operateurs etrangers. Je vous I'ai dit tout a 
I'heure, les operateurs etrangers realisent un chiffre d'affai
res de 250 millions de francs en Suisse par leurs fenätres 
publicitaires. Ce n'est pas le marcM interne qui represente 
un danger, puisqu'iI est reglemente, mais I'ouverture de ce 
marche aux operateurs externes. 
Le parrainage se pratique regulierement au niveau national. 
11 donne une credibilite au media radio en general et renforce 
le vecteur radio privee pour la publicite. A ce propos, je peux 
vous dire que les radios privees en Suisse romande sont 
d'accord avec ce maintien du parrainage, car a I'article 29 
alinea 2 qu'on traitera tout a I'heure, le parrainage - iI faut in
sister la-dessus - sera interdit dans les decrochages regio
naux de programmes de la SSR. La SSR n'exerce donc pas 
de concurrence dans ce secteur; c'est d'ailleurs une des rai
sons pour lesquelles plusieurs radios privees en Suisse ro
mande, et maintenant aussi les radios de «Randregionen» 
en Suisse alemanique peuvent s'y rallier. 
En conclusion, j'aimerais vous dire qu's I'egard des 14 mil
lions de francs qui etaient dejs prevus au budget depuis 
1992, c'est un coup dur que I'on porte a la SSR - en plus de 
la nouvelle loi - en introduisant cette nouvelle divergence. 
Je vous prie de rejeter la proposition de la minorite Weigelt 
et d'adopter la proposition de la majorite de la commission. 

Abs. 1,3-AI. 1,3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 80 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la dacision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 24 al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 3 Bst. C, Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Marti Werner, Allemann, Fehr Jacqueline, Hollenstein, 
Levrat, Marty Kälin, Pedrina. Teuscher) 
Abs.4 
Festhalten 

Art. 26 
Proposition de la majorite 
AI. 3 let. C, al. 4 
Adharer Ei la dacision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Marti Werner, Allemann, Fehr Jacqueline. Hollenstein, 
Levrat, Marty Kälin, Pedrina, Teuscher) 
AI. 4 
Maintenir 

Marti Werner (S, GL): Mit meinem Minderheitsantrag bean
trage ich Ihnen. an der Fassung des Bundesrates festzuhal
ten. welcher wir bei der ersten Beratung zugestimmt haben. 
Der Ständerat hat mit seiner Variante eine Aufweichung die
ser bundes rätlichen Regelung vorgenommen. 
Worum geht es hier? Es geht um die Verständigung zwi
schen den Sprach regionen. Ich persönlich habe selbstver
ständlich nichts gegen Dialekte; jeder findet ja seinen 
eigenen Dialekt schön und wundervoll. Aber da gibt es das 
Problem, dass ein Oberwalliser oder ein Appenzeller nicht 
so gut verstanden werden kann, wie wenn die Amtssprache 
in ihrer Standardform verwendet wird. Deshalb schlägt der 
Bundesrat vor, dass bei Themen von nationalem Interesse in 
der Regel die Amtssprache in ihrer Standardform verwendet 
werden soll. 
Es geht hier nicht nur um das Zusammenspiel zwischen den 
Sprachregionen in der Schweiz - die Romands und die Tes
siner verstehen unsere Dialekte auch nicht immer -, son
dßrn es geht auch um ein Zusammenspiel der Schweiz mit 
dem Ausland. Ausländische Gäste haben ebenfalls Mühe 
mit unseren verschiedenen Dialekten. Wir erwarten ja auch, 
dass sie die Sendungen der SRG sehen beziehungsweise 
hören. Demzufolge soll bei Themen von nationalem Inter
esse die Amtssprache in ihrer Standardform verwendet wer
den und nicht, wie der Ständerat vorsieht, nur «in der Regel» 
mit einer abweichenden Formulierung. 
Ich ersuche Sie deshalb, der klaren Fassung des Bundesra
tes zuzustimmen und am ursprünglichen Entscheid unseres 
Rates festzuhalten. 

Pedrina Fabio (S, TI): Parlo a nome dei gruppo socialista e 
porto iI nostro sostegno al progetto iniziale dei Consiglio fe
derale che chiede che per temi di rilevanza nazionale la SSR 
I1tilizzi le lingue nazionali EI non dei dialetti regionali. Questo 

per favorire la comprensione fra le region i linguistiche dei 
nostro Paese. 
Evidenzio che la versione dei Consiglio degli Stati, fatta pro
prio dalla maggioranza commissionale, porterebbe di fatto a 
codificare 10 «Schwyzerdütsch» quale quinta lingua nazio
nale. Questo non EI buona cosa per I'accesso alle trasmis
sioni radiofonlche 0 televisive nelle altre regioni linguistiche, 
non EI buona cosa per accendere quindi I'interesse dei tici
nesi e dei romandi per quanto succede a nord delle Alpi 0 ad 
est della Sarine, ed infine non EI buona cosa per la coeslone 
nazionale. 
Vi invito percib a sostenere la praposta della minoranza 
Marti Werner. 

La presidente (Meyer Tharese, prasidente): Le graupe des 
Verts communique qu'i1 soutient la proposition de la minorita. 

Leuenberger Moritz. Bundesrat: Es stehen sich zwei Inter
essen gegenüber: Einerseits gibt es das Recht auf Mutter
sprache, das Recht, sich im eigenen Dialekt auszudrücken 
und damit auch die Vielfalt bezüglich der Dialekte in unse
rem Land medial zum Ausdruck zu bringen. Andererseits ha
ben wir die Klammerfunktion, in dem Sinne, dass die ande
ren Sprachgruppen, beispielsweise die Romands, ein Pro
gramm auf einem deutschsprachigen Sender verfolgen kön
nen sollen. Es geht darum, wie intensiv die SRG diesbezüg
lich in die Pflicht genommen werden soll. 
Wir selbst finden hier die Formulierung des Bundesrates an
gemessener; sie geht auch etwas weiter. 

Vollmer P~ter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen mit 11 zu 9 Stimmen, an der Fassung des 
Bundesrates festzuhalten. 
Die Differenz - das muss man ehrlich sagen - ist fast nicht 
auszumachen. In beiden Fassungen steht «in der Regel», 
und bei dem, was über die Sprach region- und Landesgren
zen hinaus interessiert. kann man auch sagen, dass es von 
nationalem Interesse sei. Also wir meinen, das sei von sehr 
untergeordneter Bedeutung, und deshalb empfiehlt Ihnen 
die Kommission auch, dem Bundesrat zu folgen. Es wird 
keine praktische Auswirkung haben, für welche Fassung Sie 
sich entscheiden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Art. 27 Abs. 3 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 27 al. 3 let. a 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil fadaral 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Die SRG kann in ihren Programmen auch regionale Fenster 
veranstalten. In solchen Fenstern ist das Sponsoring unter
sagt. 

Antrag Weyeneth 
Die SRG kann in ihren Radioprogrammen auch regionale 
Fenster .... 
Schriftliche BegrOndung 
Die SRG beschränkt sich auf regionale Radioprogramme. 
Die Konzessionsgebühren. die der SRG zufliessen, sind für 
qualitativ hochstehende Sendungen zu verwenden und nicht 
auch auf regionale Fernsehprogrammfenster zu zersplittern. 
Der Nationalrat hat den privaten Fernsehprogrammanbie
tern regionale Monopole zugewiesen. Somit sollen diese 
auch nicht von der nationalen Fernsehanstalt konkurrenziert 
werden. 
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Antrag Leutenegger Filippo 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Wird der SRG erlaubt, in ihr nationales Programm regionale 
Programmfenster einzufügen, tritt sie dadurch in Konkurrenz 
zu den privaten Veranstaltern von regionalen Programmen. 
Die massiv durch Gebührengelder finanzierte SRG soll aber 
regional und lokal tätige Fernsehveranstalter nicht konkur
renzieren, sondern sich auf den nationalen und sprachregio
nalen Informationsauftrag konzentrieren. Dafür erhält sie 
den Löwenanteil der Gebührengelder, nicht um den lokalen 
und regionalen Fernsehmarkt zu dominieren. Einem lokalen 
oder regionalen Programmveranstalter stehen ausschliess
lieh die lokalen oder regionalen Finanzierungsquellen der 
Wirtschaft offen. Damit sich auf dieser Grundlage überhaupt 
ein attraktiver regionaler und lokaler Fernsehmarkt mit inno
vativen und erfolgreichen Angeboten entwickeln kann, sind 
die teuer über Gebühren finanzierten SRG-Programme da
von fern zu halten. Wenigstens im Bereich des Fernsehens, 
in welchem die Finanzierung eines Programms schwierig ist, 
dürfen regionale Programmfenster überhaupt nicht zugelas
sen werden, wie dies der Bundesrat in seinem Entwurf vor
geschlagen hat. Für den Bereich Radio ist allenfalls eine 
andere angemessene Regelung denkbar. 

Art. 29 al. 2 
Proposition de la commission 
La SSR peut, dans le cadre de ses programmes, diffuser 
egalement des programmes regionaux. Le parrainage n'est 
pas autorise dans ces programmes regionaux. 

Proposition Weyeneth 
La SSR peut, dans le cadre de ses programmes radio .... 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Proposition Leutenegger Filippo 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

La presidente (Meyer TMrase, presidente): Le groupe radi
cal-lib8ral communique qu'i1 soutient la proposition Leuten
egger Filippo. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Weyeneth .... 80 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 75 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 88 Stimmen 
Für den Antrag Weyeneth .... 69 Stimmen 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,2 
Festhalten 
Abs.3 
Gemäss Bundesrat, aber: 
.... werden der SRG zur Hälfte .... 

Antrag der Minderheit 
(Binder, Fattebert, Laubacher, Leutenegger Filippo, Oehrli 
Theiler, Weigelt) , 
Abs.3 
Festhalten 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 31 
Proposition de la majorite 
AI. 1,2 
Maintenir 
AI. 3 
Selon Conseil federal, mais: 
La Confederation rembourse .... 

Proposition de la minorite 
(Binder, Fattebert, Laubacher, Leutenegger Filippo, Oehrli, 
Theiler, Weigelt) 
AI. 3 
Maintenir 

Binder Max (V, ZH): In Artikel 31 geht es um das publizisti
sche Angebot für das Ausland oder, anders gesagt, um 
Swissinfo. Wir gehen mit der Mehrheit einig, dass es sich 
hier um eine wichtige Leistung handelt und auch um ein An
gebot an unsere Landsleute im Ausland, das genutzt wird. 
Das steht auch für die Minderheit fest und steht ausser Fra
ge. Bei verschiedenen Treffen mit Schweizer Clubs im Aus
land wurde mir das auch immer wieder bestätigt. Artikel 26 
Absatz 1 Buchstabe c definiert ja diesen Auftrag; dieser war 
in keiner Kommission und auch in beiden Räten nie bestrit
ten. 
Es geht heute lediglich um den Beitrag resPlilktive um einen 
möglichen Beitrag des Bundes an die SRG zur Abgeltung 
dieser Leistungen. Die Minderheit will in Artikel 31 Absatz 3 
die Leistungen nach Absatz 1 in diesem Artikel, also für 
die publizistischen Angebote im Ausland, cein der Regel» zu 
50 Prozent vom Bund abgelten lassen; also eine Abgeltung 
cein der Regel» zu 50 Prozent an die SRG. Die Mehrheit will 
auch 50 Prozent, aber verpflichtend, also auch in Zukunft ei
nen starren Beitrag. 
Wir beantragen Ihnen hier eine gewisse Flexibilität. Es 
könnte ja durchaus die Situation eintreten, dass aufgrund ei
nes veränderten Umfelds diese 50 Prozent in ihrer Starrheit 
nicht unbedingt gewährt werden müssen. Wir sind allerdings 
schon auch der Meinung, dass es eine Bundesaufgabe ist, 
diese Leistungen bis zu diesem Prozentsatz abzugelten, 
wenn es nötig ist. Aber wenn sich das Umfeld aus irgendweI
chen Grunden verändern würde und diese 50 Prozent so 
nicht mehr nötig wären, hätte der Bundesrat dann die Flexi
bilität, darauf zu reagieren und der SRG die Leistungen zu 
einem tieferen Satz abzugelten. 
Diesen Spielraum in einem allenfalls veränderten Umfeld 
sollten wir dem Bundesrat ermöglichen, damit er dann auch 
passend reagieren könnte. 
Nochmals: Wir stellen die Leistungen nicht infrage, wir steI
len auch einen Beitrag des Bundes an die SRG respektive 
eine Abgeltung nicht infrage. Nur wollen wir hier eine ge
wisse Flexibilität für die Zukunft erhalten. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): Nous avons consacre 
une matinee a la discussion sur Swissinfo, sur son röle et sa 
fonction. Avant, c'etait une radio. Maintenant, c'est un portail 
Internet. Swissinfo etait la radio a ondes courtes pour nos 
Suisses de I'etranger. Elle avait pour täche de maintenir le 
contact avec nos compatriotes a I'etranger. Beaucoup de 
Suisses vivent a I'etranger et iI y ales deuxiame et troisiame 
generations qui sont peut-etre encore suisses ou qui ont la 
double nationalite. Pour eux, c'est important de maintenir 
des liens avec notre pays et donc aussi d'etre informes de 
ce qui s'y passe. Les Suisses de I'etranger peuvent voter et 
i1s votent, i1s s'interessent a la politique de notre pays. 
La deuxiame fonction de Swissinfo est d'etre une vitrine, si 
vous voulez, de la Suisse a I'etranger, qui est donc tras im
portante pour nos entreprises. Si vous pensez au marcM du 
Moyen-Orient et de la Chine, vous voyez qu'i1 est tras impor
tant d'etre presents avec nos produits dans ces pays. Swiss
info a donc aussi un röle de politique exterieure. 
Ainsi d'un cöte, elle a un röle de politique interieure vis-a-vis 
des Suisses de l'tMranger et, de I'autra, elle a un röle de 
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politique exterieure. Or, ces dernieres annees, nous avons 
laisse la SSR supporter tous les coOts de Swissinfo; cela 
n'est pas correct. Si Swissinfo ades fonctions et un röle en 
matiere de politique Interieure et exterieure, iI est bien juste 
que la Confederation paie. 
Alors, nous avons une proposition de la majorite qui sup
prime les termes «en regle generale, la Confederation rem
bourse». Elle demande de dire: «La Confederation rem
bourse le 50 pour cent des frais occasionnes», parce qu'j) y 
a la une responsabilite de la Confederation. Swissinfo as
sume une fonction tres importante pour la Confederation, 
pour notre pays et donc, nous voulons absolument que la 
Confederation partage ces frais. 11 n'est pas juste que tous 
les frais reste nt sur le dos de la SSR, qui a quand m€lme un 
autre mandat, qui est de faire de I'information dans les qua
tre regions Iinguistiques de notre pays. 
Ici, je vous invite vraiment a voter la proposition de la majo
rite de la commission. 

Bugnon Andre (V, VD): Madame Simoneschi, vous avez ar
gumente tres justement en expliquant que le maintien de 
Swissinfo etait une question de politique internationale, donc 
un devoir de la Confederation. Vous defendez cette idee en 
disant qu'j) faut maintenir le contact avec les citoyens qui 
sont etablis a I'etranger. Entre parenth9ses, ce service ne 
profite pas seulement aux citoyens suisses a I'etranger, 
puisque la traduction des messages electroniques delivres 
par Swissinfo se fait a peu pres dans toutes les langues in
ternationales. 
Pourquoi, puisqu'iI s'agit la d'une mission politique, ne con
cluez-vous pas qu'i1 faut soutenir la version du Conseil des 
Etats qui prevoit, a I'article 31 alinea 2, que «Ies coOts sont 
entierement pris en charge par la Confederation»? Pourquoi, 
puisque c'est une mission de politique exterieure, est-ce 
qu'on mettrait 50 pour cent des frais a la charge de la SSR? 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): C'est parce que nous 
sommes des personnes raisonnables. Nous savons que, 
dans ce Parlement, on dit toujours qu'iI faut faire des econo
mies, qu'i1 n'y a pas assez d'argent. Comme nous sommes 
des personnes tres raisonnables, nous avons opte pour le 
juste milieu. 
A I'article 31 alinea 3, m€lme si vous supprimez I'expression 
«en regle generale» - expression toujours sujette a des in
terpretations tres subjectives -,la Confederation rembourse 
quand m€lme a hauteur de 50 pour cent les frais occasion
nes par les prestations prevues a I'alinea 1. 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): Le groupe des 
Verts communique qu'i1 soutient la proposition de la majo
rite. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Zur Situation, also zur Konstel
lation: Die SRG bekommt vom Bundesrat einen Leistungs
auftrag, im Ausland eine Leistung zu erbringen - eben 
Swissinfo. Es ist nun schwer, verständlich zu machen, wes
halb diese ganze Leistung, die im Ausland erbracht wird, von 
Schweizer Gebührenzahlerinnen und -zahlern zu finanzie
ren ist. Das kann es ja wohl kaum sein. Es gibt übrigens 
auch kein Land auf der Welt, welches derartige Leistungen 
im Ausland erbringt und diese von den eigenen Konsumen
tinnen und Konsumenten bezahlen lässt. Es ist also logisch, 
dass mindestens erhebliche Teile dieser Leistung vom Bund 
finanziert werden, weil der Bund diesen Leistungsauftrag 
auch gibt. Das war früher unbestrittenermassen immer 50. 

Das Problem entstand genau beim Entlastungsprogramm . 
2003, wo dieser Bundesbeitrag gestrichen wurde. Das ist für 
mich und uns ein klassisches Beispiel dafür, wie diese Spar
politik dann im Einzelnen läuft. Bei Entlastungsprogrammen 
ist völlig klar: Soundso viele Millionen Franken müssen alle 
beitragen, also müssen die Leistungen und die Beiträge ge
strichen werden. Wenn es dann um die Sachpolitik geht, 
dann interessieren wieder die Leistungen. Dann sagt man, 
die Leistung von Swissinfo ist sehr wichtig, die muss im Aus, 

land erbracht werden. Dann überlegt man sich wieder, dass 
die auch etwas kostet und man die auch bezahlen muss. 
Das ist die Situation, vor der wir hier stehen. Es ist für uns 
eindeutig 50, dass wir der SRG nicht einen Auftrag geben 
können und dann bei der Finanzierung sozusagen «klem
men». Das kann es nicht sein. 
Nun schlägt die Minderheit Binder vor, dass wir an der For
mulierung «in der Regel» festhalten. Aber was heisst das? 
Das heisst, dass die SRG nicht weiss, ob in diesem Jahr die 
Leistung abgegolten wird oder nicht. Als Unternehmung 
kann sie gar nicht vernünftig planen, das geht ja gar nicht. 
Das heisst also, wenn Entlastungsprogramme Konjunktur 
haben, dann wird die Leistung nicht abgegolten, und im Nor
malzustand wird sie abgegolten. Das kann nicht funktionie
ren. 
Ich bitte Sie also, die Klausel «in der Regel» nicht in das Ge
setz aufzunehmen, weil sie in diesem Fall bei einer Abgel
tung ja auch nicht funktionieren kann. Wir können den SBB 
auch nicht sagen, in der Regel werde ihre Leistung abgegol
ten und manchmal halt auch nicht. Das ist für ein Unterneh
men nicht möglich. 
Ich bitte Sie also, klare Verhältnisse zu schaffen und der 
Mehrheit zuzustimmen. 

leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Differenz, die jetzt 
noch bereinigt werden muss, besteht darin, wer was zu be
zahlen hat. Sollen die Kosten zulasten der Bundeskasse ge
hen, zulasten der Gebührenzahler, oder ist eine Kombina
tion sinnvoll? Der Bundesrat und in der ersten Lesung der 
Nationalrat befürworten die Formulierung, dass der Bund «in 
der Regel» die Hälfte zu übernehmen habe. Die Mehrheit Ih
rer Kommission will diese Einschränkung gestrichen haben, 
um die Finanzierung von SRl/Swissinfo zu stärken. 
Die Formulierung «in der Regel» wurde als eine Gefahr be
zeichnet, weil dem Bund die Möglichkeit gegeben werde, 
dann später überhaupt nichts mehr zu bezahlen. Ich muss 
zugeben, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich. Gemäss 
Entlastungsprogramm 2003, welches das Parlament be
schlossen hat, richtet der Bund ab dem Jahre 2007 keine 
Beiträge mehr an SRl/Swissinfo aus. Das waren bisher im
merhin 15 Millionen Franken. Der von der Mehrheit Ihrer 
Kommission beschlossene Anteil von 50 Prozent steht In 
Widerspruch zu diesem Entlastungsprogramm, welches 
erst vor kurzem verabschiedet worden ist. 
Für den vom Bundesrat befürworteten Antrag der Minderheit 
gilt dies nicht: Sobald sich die Lage der Bundeskasse ver
bessert, könnten wieder Beiträge ausgerichtet werden. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen relativ deutlich, mit 14 zu 7 Stimmen, hier 
eine klare Bestimmung anzunehmen, nicht «in der Regel», 
sondern eindeutig zu sagen, der Bund übernimmt 50 Pro
zent der Kosten, weil der Bund ja auch den Auftrag gibt. Es 
bleibt immer noch eine Mischfinanzierung. Die Gebühren
zahler im Inland müssen immer noch 50 Prozent dazu bei
tragen. 
Bei der ersten Beratung, vor einem Jahr im März 2004, 
wurde dieser Antrag hauchdünn, mit 85 zu 84 Stimmen, ab
gelehnt. Unterdessen hatten wir hier die Beratungen zu den 
Entlastungsprogrammen. Der Bundesrat hat darauf hinge
wiesen, dass man dort im Rahmen der grossen Sparübun
gen diesen Betrag gestrichen hat. Es wäre also jetzt eine 
Farce, wenn wir hier schreiben würden, der Bund bezahle 
«in der Regel» 50 Prozent, obwohl bereits beschlossen wor
den ist, dass er nichts mehr bezahlt. Ab 2007 bezahlt er 
nichts mehr. Und was ist die Folge davon? Die SRG hat es 
uns vordemonstriert. Sie muss das irgendwo einsparen. Und 
was macht sie? Sie reduziert dieses Swissinfo auf eine Art 
und Weise, dass sie eigentlich den Auftrag, den wir ihr mit 
diesem Swissinfo geben, überhaupt nicht mehr erfüllen 
kann. 
Alle diese mehrsprachigen, vielsprachigen Programme in 
anderen als den Landessprachen sind sehr wichtig, nicht nur 
für unsere Auslandschweizer = die verstehen meistens noch 
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eine Landessprache -: Sie sind ganz generell wichtig, auch 
für die Präsenz der Schweiz, auch für den Wirtschaftsstand
ort Schweiz, auch für unsere Handelspartner. Und genau 
diese Beträge sollen jetzt durch die SRG eingespart werden, 
weil der Bund nichts mehr beiträgt. 
Wenn wir hier unserem Auftrag gerecht werden wollen, 
wenn wir hier eben Swissinfo weiterhin als starkes publizisti
sches Instrument des Standortes Schweiz verstehen wollen, 
müssen wir der Fassung der Kommissionsmehrheit folgen, 
damit diese 50 Prozent zwingend vom Bund bezahlt werden. 
Wer das nur «in der Regel .. will, nimmt in Kauf, dass es eben 
überhaupt keinen Beitrag gibt, und das wäre eine meines Er
achtens völlig unverständliche Schwächung unserer Bemü
hung, auf der Welt mit einer Stimme präsent zu sein, in 
verschiedenen Sprachen präsent zu sein. Es geht Ja hier gar 
nicht mehr nur um Radioprogramme, die sind schon lange 
nicht mehr so verbreitet, sondern es geht um eine Internet
plattform, die ais Informationsgefäss benützt werden kann, 
sei das vom Tourismus, sei das von der Exportwirtschaft. 
Von daher gesehen wäre es wirklich ein Eigentor, wenn wir 
hier jetzt der Minderheit zustimmen würden. Wir würden 
praktisch den SRG-Infokanal weitgehend beerdigen. 
Ich bitte Sie also im Namen der Kommissionsmehrheit, hier 
der Mehrheit zuzustimmen, den Bund klar zu verpflichten, 
die Hälfte zu bezahlen, und damit der SRG wieder die Mög
lichkeit zu geben, dieses Swissinfo in der ursprünglichen 
Form weiterzuführen und es nicht einfach jetzt praktisch ab
zuschaffen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: Pour le 
financement de Swissinfo, la majorite de la commission a 
juge qu'iI fallait reprendre la position du Conseil federal, 
mais justement enlever cet enonce relatif «en regle gene
rale .. : c'est incroyable comme une petite phrase peut tout 
changer. Mais cette proposition enleve toute ambiguit8. Elle 
maintient d'une part I'activite de Swissinfo, fixe d'autre part 
le principe d'une prise en charge par la Confederation a 
hauteur de 50 pour cent. 
Cette solution est equilibree; elle permet de maintenir I'acti
vite necessaire et indispensable envers les Suisses de 
I'etranger et d'assurer le rayonnement de la Suisse. C'est 
aussi un signal fort a I'intention de la SSR, qui doit assumer 
ses responsabilites sans mettre le Parlement devant des 
faits accomplis. 
En raison de ces explications et du travail d'audition auquel 
votre commission a procede, je vous demande de suivre la 
majorite claire, de rejeter la proposition de la minorite qui, fi
nalement, laisse planer une incertitude avec ce maintien du 
«en regle generale .. , une insecurite concernant le finance
ment de Swissinfo. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
F.ür den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2; Art. 35 Abs. 1 Bst. g, 1 bis, 1ter, 1 quater, 2; 
Art. 35a; Art. 36; Art. 38 Abs. 1 bis, 2, 3; Art. 39 Abs. 1 bis, 
2,3; Art. 40; Art. 48 Abs. 1 Bst. b; Art. 49 Abs. 2, 2bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 32 al. 2; art. 35 al. 1 let. g, 1 bis, 1ter, 1 quater, 2; 
art. 35a; art. 36; art. 38 al. 1bis, 2, 3; art. 39 al. 1bls, 2, 3; 
art. 40; art. 48 al. 1 let. b; art. 49 al. 2, 2bis 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
.... betragen 4 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 4 
Prozent .... 
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Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Jacqueline, Allemann, Hollenstein, Levrat, Marti Wer
ner, Marty Kälin, Pedrina, Teuscher) 
Abs.1 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 11 
(Levrat, Allemann, Fehr Jacqueline, Hollenstein, Marti Wer
ner, Marty Kälin, Pedrina, Teuscher) 
Abs.1 
.... 3 bis 4 Prozent .... 2 bis 4 Prozent .... 

Antrag der Minderheit 111 
(Theiler, Bignasca, Föhn, Germanier, Giezendanner, Heget
schweiler, Laubacher, Weigelt) 
Abs. 1 
.... 4 bis 5 Prozent .... 4 bis 5 Prozent .... 

Art. 50 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
.... se monte a 4 pour cent du produit total .... se monte Ei 
4 pour cent du produit .... 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite I 
(Fehr Jacqueline, Allemann, Hollenstein, Levrat, Marti Wer
ner, Marty Kälin, Pedrina, Teuscher) 
AI. 1 
Maintenir 

Proposition de la minorite 11 
(Levrat, Allemann, Fehr Jacqueline, Hollenstein, -Marti Wer
ner, Marty Kälin, Pedrina, Teuscher) 
AI. 1 
.... entre 3 et 4 pour cent .... entre 2 et 4 pour cent .... 

Proposition de la minorite 111 
(Theiler, Bignasca, Föhn, Germanier, Giezendanner, Heget
schweiler, Laubacher, Weigelt) 
AI. 1 
.... se monte entre 4 et 5 pour cent du produit .... se monte 
entre 4 et 5 pour cent du produit .... 

La presidente (Meyer Therese, presidente): La proposition 
de la minorite I (Fehr Jacqueline) est retiree. 

Levrat Christian (S, FR): La question que nous avons a trai
ter ici est celle du splitting, a savoir de I'attribution d'une part 
de la redevance en faveur des radios et televisions privees. 
Dans le domaine de la publicite, nous avons, pour soutenir 
financierement les medias prives, admis un ordre asymetri
que, un ordre qui leur permet de beneficier d'une regiemen
tation publicitaire beaucoup plus large et gene reuse que ce 
n'est le cas pour la SSR. C'est juste et c'est bien ainsi. 
Nous avons egalement - toujours pour leur apporter un peu 
d'oxygene - decide de les faire beneficier d'une part de la 
redevance. 11 s'agit maintenant de determiner quelle part de 
cette redevance doit leur etre attribuee. 
Deux questions se pose nt. 
1. Quel pourcentage de la redevance souhaitons-nous attri
buer aces medias prives? S'agit-il, comme ce conseill'a de
cide en premiere lecture, d'un maximum de 4 pour cent, ou 
alors, comme i'a decide le Conseil des Etats, d'un maximum 
de 5 pour cent? 
Au nom de la minorite 11, j'aimerais vous proposer d'en rester 
a 4 pour cent. Un splitting a 5 pour cent affaiblirait par trop la 
SSR, nous I'avons repete tout au long de ce debat. 11 est Ei 
craindre que si nous coupons trop fortement dans les recet
tes de la SSR, celle-ci soit amenee a I'1'61'0ser une augmen-
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tation des taxes de redevance, ou alors a couper dans les 
programmes et dans les prestations qU'elle apporte a notre 
population. 
2. Faut-iI etablir un plancher, en quelque sorte, un pourcen
tage minimal qui beneficie au prive? La proposition que je 
vous fais est, comme I'a decide le Conseil des Etats, d'eta
blir ce pourcentage minimal et de le fixer a 3 pour cent dans 
le domaine de la radio et a 2 pour cent dans celui de la tele
vision. 
Les raisons pour lesquelles nous vous proposons de le faire: 
les diffuseurs prives doivent avoir une protection minimale 
quant aux montants mis a leur disposition; ils doivent savoir 
qu'ils toucheront des montants suffisants pour eux, savoir 
avec une certitude suffisante que tel sera le cas pour les an
nees a venir. 
La proposition de minorite que nous vous faisons est donc 
un compromis entre la version de notre conseil et celle du 
Conseil des Etats; compromls parce que nous acceptons de 
fixer un plancher comme I'exige le Conseil des Etats, res
pectivement a 2 et 3 po ur cent. 
Par contre, nous demandons au Conseil des Etats de faire 
un pas dans notre direction et de fixer a 4 pour cent le mon
tant maximal affecte aux medias prives. Nous sommes con
vaincus que, si nous allons au-dela de ces 4 pour cent, nous 
affaiblissons par trap la SSR, une SSR qui a besoin de ces 
moyens, notamment pour les prestations aux Suisses de 
I'etranger que vous avez decide precedemment de mainte
nir. 

TheUer Georges (RL, LU): Ich schlage Ihnen mit der Min
derheit 111 vor, den Gebührenanteil auf 4 bis 5 Prozent fest
zulegen. Die Mehrheit will 4 Prozent. Aber das Problem bei 
einem fixen Prozentsatz besteht nun einfach darin, dass das 
künftige Anbieterfeld nicht einfach feststeht. Sie werden am 
Anfang jetzt einmal irgendeine bestimmte Anzahl haben und 
brauchen diese 4 Prozent. Der Markt ist jetzt natürlich so, 
dass es im Fernseh- und im Radiobereich einen Zuwachs 
geben könnte. Sie werden logischerweise feststellen: Wenn 
Neue dazukommen, werden die Bisherigen frankenmässig 
entsprechend weniger bekommen. Das ist irgendwo natür
lich nicht haltbar. Deshalb glaube ich - und da bin ich für ein
mal mit Herrn Levrat einig, was ja nicht so oft vorkommt -: 
Ein gewisses Minimum, nämlich die 4 Prozent, sollte sicher 
sein, und man beginnt einmal bei diesen 4 Prozent. Aber wir 
müssen im Gesetz noch eine gewisse Flexibilität nach oben 
haben, damit man für neue Anbieter dann entsprechend fle
xibel reagieren kann. Ich meine, das Bakom brauche hier 
diesen Spielraum dringend. 
Ich bitte Sie deshalb, die Minderheit fII zu unterstützen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Artikel 50 ist ja einer der wichtigs
ten in diesem Gesetz, weil er das Gebührensplitting einführt 
und damit doch die wirtschaftlich prekäre Situation beendet, 
in der viele Lokalradios, Privatradios sind - die Mehrzahl von 
ihnen ist in einer prekären Situation -, und weil hier eine 
Methode eingeführt wird, mit der man die Überlebensfähig
keit dieser Radiostationen markant verbessern kann. Das ist 
ja insbesondere für die Lokalradios in Rand- und Bergregio
nen wichtig, die auf dE;lr einen Seite zum Teil einen grossen 
finanziellen Aufwand betreiben müssen, nur schon, um die 
technische Infrastruktur bereitzustellen - das gilt vor allem 
für Bergregionen -, und auf der anderen Seite kaum Einnah
men generieren können, weil sie eben in marktschwache 
Regionen ausstrahlen, in denen nicht viele Werbeeinnah
men erzielt werden können. 
Hier machen wir also den entscheidenden Schritt. Zum 
Glück ist er im Grundsatz nicht mehr bestritten. Man darf 
hier aber sicher auch der Hoffnung Ausdruck geben, dass 
das Manna, das jetzt auf diese Radios zukommt, auch etwas 
zur Qualitätssteigerung beiträgt - das haben nämlich viele 
dieser Stationen noch nötig - und dass es auch etwas zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen der in die
sen Lokalradios Angestellten beiträgt, denn diese sind auch 
häufig prekär bis sehr prekär. 

Der Grundsatz steht also nicht mehr zur Debatte. Es wird 
aber noch zu entscheiden sein, wie viel Geld man bei der 
SRG abzwackt, um es an die Lokalradios und die Regional
fernsehen weiterzuleiten. 2, 3, 4 oder 5 Prozent - wir sind 
ein bisschen in einer Basarsituation. Wichtig ist, glaube ich, 
dass man eine Ober- und eine Untergrenze festlegt. Eine 
Untergrenze liefert der Branche die Sicherheit, dass minde
stens ein bestimmter Betrag tatsächlich zur Verfügung steht, 
und eine Obergrenze liefert der SRG eine gewisse Sicher
heit, dass man sich in Zukunft nicht a discretion bei ihr be
dient. 
Die SP-Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit 11 (Le
vrat), weil dort unserer Meinung nach realistische Limiten 
vorgesehen sind, Limiten, die zwischen Radio und Fern
sehen unterscheiden: für Radioveranstalter 3 bis 4 Prozent 
von ungefähr 400 Millionen Franken Gebührenerträgen, für 
Fernsehveranstalter 2 bis 4 Prozent von ungefähr 700 Millio
nen Franken Gebührenerträgen. Diese Unterscheidung ist 
plausibel, weil wir bei den Lokalradios eigentlich sehr genau 
wissen, wie viel Geld wir brauchen, um dort wirtschaftliche 
Stabilität zu erzielen. Bei den Regionalfernsehen wissen wir 
es nicht so genau, weil die Konzessionsgebiete ja erst noch 
definiert werden und weil nicht so klar ist, wie viel Geld dann 
via Werbung auf dem Markt verdient werden kann und wie 
viel eben durch das Gebührensplitting zugeschossen wer
den muss. Darum ist die Spannbreite von 2 bis 4 Prozent im 
Antrag der Minderheit 11 sinnvoll. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit fII (Theiler) abzuleh
nen. Unserer Meinung nach ist die Limite von 5 Prozent zu 
hoch. Wir müssen auch die SRG im Auge behalten, wir kön
nen dort jetzt nicht einfach beliebig viel wegnehmen - es sei 
denn, Sie möchten der nächsten Gebührenerhöhung Vor
schub leisten. Denn je höher wir hier den Betrag festsetzen, 
den wir der SRG wegnehmen, umso wahrscheinlicher wird 
natürlich, dass die SRG darauf mit dem Gesuch um eine 
Gebührenerhöhung reagieren muss. Wir sind der Meinung, 
dass dieser Druck bezüglich einer Gebührenerhöhung mit 
dem Antrag der Minderheit 11 nicht besteht, dass die SRG 
diesen Ertragsausfall durch eigene Einsparungen auffangen 
könnte - das ein weiterer Vorteil. 
Ich bitte Sie also, die Minderheit 11 (Levrat) zu unterstützen. 

Müller Walter (RL, SG): Herr Kollege Fehr, Sie haben jetzt 
gerade das Hohelied der Regionalradios und des Ausbaus 
der Qualität und der Löhne gesungen. Trotzdem wollen Sie 
sie eigentlich mit den Gebühren kurz halten. Sehen Sie nicht 
auch, qass bei der SRG noch Sparpotenzial vorhanden 
wäre? Eine richtige Alimentierung der Regionalradios, wie 
Sie das jetzt vorhin zum Ausdruck gebracht haben, wäre 
wirklich notwendig und wäre dann nicht nur ein lippenbe
kenntnis. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Sie müssen natürlich das Ges.etz 
als Ganzes anschauen, nicht hier jetzt nur den Gebühren
splittingteil. Sie müssen alle finanziellen Auswirkungen, die 
dieses Gesetz auf die SRG hat, im Auge behalten, also bei
spielsweise auch jene der zusätzlichen Leistungsaufträge, 
die wir ihr im Bereich hör- oder sehbehinderte Zuschauerin
nen und Zuschauer auferlegen. Da kommen wir dann natür
lich auf Einnahmenausfälle in der Grössenordnung von 60, 
70 Millionen Franken pro Jahr, und das ist für die SRG doch 
ein ansehnlicher Brocken. 
Natürlich kann sie sparen. Es ist gerade vor einer Woche, 
glaube ich, ein Sparprogramm auf Direktionsebene bekannt 
geworden. Ich bin überzeugt, dass die SRG einen Teil der 
Mittel, die wir ihr mit diesem Gesetz jetzt entziehen, durch 
solche Sparanstrengungen auffangen kann. Aber man kann 
das auch überreizen, und wir haben hier in diesem Saal, 
glaube ich, keinerlei Interesse daran, dass es bei der SRG 
zu einem Qualitätsabbau kommt. Denn die SRG steht nicht 
in Konkurrenz zu den Privatstationen in der Schweiz, die es 
bereits gibt oder die vielleicht noch entstehen. Die SRG 
steht in Konkurrenz zu den grossen ausländischen Medien
konzernen, den Privatfernsehen oder den öffentlich.rechtli. 
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chen Anstalten. Dort muss sie bestehen, und darum muss 
man aufpassen, dass man der SRG nicht zu viel Geld weg
nimmt. 
Urn das mit den Lokalradios fertig zu machen: Ich glaube, 
dass sie mit einem Gebührenanteil von 4 Prozent - das sind 
ungefähr 16 Millionen Franken, das ist deutlich mehr als 
heute - einen erheblichen Beitrag bekommen und dann 
eben wirtschaftlich stabiler sind. 

Brun Franz (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt den An
trag der Mehrheit der Kornmission. 
Im Beschluss des Nationalrates wurde der Gebührenanteil 
bei der ersten Behandlung auf "höchstens 4 Prozent .. fest
gelegt, was den Privatradios und den privaten Fernsehbe
treibern zu wenig welt geht, um überleben zu können. Sie 
befürchten nämlich, dann nur 1 Prozent zu bekommen. 
Diese privaten Betreiber brauchen für ihr Überleben aus fol
genden Gründen eine klare Grundlage: Erstens, weil der 
Service public in Berg- und Randregionen sonst massiv ab
gebaut werden müsste; zweitens, weil die nationalen Werbe
einnahmen bei den Gebührenradios seit dem Jahre 2000 
um rund einen Drittel zurückgegangen sind; und drittens, 
weil die nationalen Werbeeinnahmen zunehmend in die 
grossen Städte und Zentren fliessen. 
Der Ständerat hat diese Anliegen in seinem Beschluss mit 
der Festlegung einer Unter- und einer Obergrenze zum Teil 
aufgenommen. Aber auch dies schafft keine Klarheit. Der An
trag der Mehrheit der Kornrnission ist ein Kompromiss zwi
schen den verschiedenen Minderheitsanträgen. Er schafft 
mit einem festen Anteil von 4 Prozent Klarheit. Die 4 Prozent 
des Ertrages der Radioempfangsgebühren respektive die 
vier Prozent des Ertrages der Fernsehempfangsgebühren 
sind einfacher zu handhaben und geben eine klare Pla
nungssicherheit, sowohl für die privaten Betreiber als auch 
für die SRG. Wenn das entsprechende Angebot vorhanden 
ist, sind diese Gelder gut investiert. Diese Gebührenanteile 
werden aber nur ausgeschüttet, wenn der Leistungsauftrag 
erfüllt ist. 
Die CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit und lehnt die Min
derheiten I (Fehr Jacqueline), 11 (Levrat) und 111 (Theiler) ab. 
Stimmen Sie dem Kompromissvorschlag der Mehrheit zu, 
denn dieser schafft Klarheit auf beiden Seiten, sowohl bei 
den privaten Betreibern als auch bei der SRG. 

Hollenstein Pia (G, SG): Der Nationalrat beschloss noch 
bei der ersten Beratung eine Regelung, die den Gebühren
anteil für Private bei "höchstens 4 Prozent .. festlegte. Daran 
hätte die grüne Fraktion gerne festgehalten und den Antrag 
der Minderheit I (Fehr Jacqueline) unterstützt. Herr Brun, 
dieser Antrag ist aber zurückgezogen worden. Es geht jetzt 
nicht mehr um die Minderheit I. 
Die Minderheit 111 (Theiler) als Vertreterin der Interessen pri
vater Anbieter will sogar bis zu 5 Prozent ermöglichen. Da
mit sind natürlich auch 5 Prozent gemeint, auch wenn es 
hier ,,4 bis 5 Prozent" heisst; das ist ja klar. Die Minderheit 
111 und zum Teil auch die Kommissionsmehrheit wollen die 
Position der SRG schwächen. Das ist unser Problem, da 
können wir nicht zustimmen. 
Deshalb unterstützen wir klar und geschlossen die Minder
heit 11 (Levrat). 

Föhn Peter (V, SZ): Vonseiten der SVP-Fraktion ist es ganz 
klar, dass wir vorerst den Antrag der Minderheit 111 (Theiler) 
unterstützen. Wenn dieser Antrag keine Mehrheit' finden 
sollte, dann würden wir zumindest die Mehrheit unterstüt
zen. 
Die Begründung dazu: Es geht nicht um eine Schwächung . 
der SRG, wie meine Vorrednerin gesagt hat. Es müssen 
dann auch nicht unbedingt 5 Prozent sein. Ich nehrne an, 
dass die kleinen Radios in den Randregionen vorerst mit 
4 Prozent zufrieden sind. Das wurde ja auch so geäussert. 
Aber wir müssen dem Ganzen doch einen gewissen Spiel
raum geben, damit wir den Satz, wie Herr Theiler ausgeführt 
hat, bei Bedarf anpassen können. Das macht dann sofort re
lativ viel aus. 
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Herr Fehr, es kornmt nicht nur "Manna .. dazu, wie es da 
ausgedrückt wurde, sondern es wurde zum Teil diesen Re
gionalradios auch massiv Manna weggenommen; das muss 
auch klar gesagt sein. Die SRG kann nicht nur sparen, son
dern nach unserem Dafürhalten muss die SRG ganz klar 
sparen. Denn mit einem Gebührensplitting mit zu tiefen An
teilen für die Regionalradios ist es nicht möglich, den Auftrag 
in den Rand- und Bergregionen so zu erfüllen, wie das die 
Bevölkerung erwartet, nämlich mit einern Vollprogramm und 
mit einer vielseitigen Meinungsbildung. 
Gerade in den Randregionen haben wir das in Katastro
phentagen erlebt, z. B. kürzlich bei der Unwetterkatastrophe 
oder früher bei Lothar. Da waren für uns die Regionalradios 
von grosser Wichtigkeit und Bedeutung; das muss einfach 
gesagt werden. Sie waren für uns - das darf ich hier beto
nen - in jenen Tagen sogar überlebenswichtig. Gerade in 
der Zentralschweiz waren wir mit der SRG, insbesondere 
auch mit dem Regionaljournal, gar nicht zufrieden; wir waren 
nicht zufrieden damit, wie wir orientiert oder eben nicht ori
entiert wurden. 
Deshalb bitte ich Sie dringend, die Minderheit 111 (Theiler) zu 
unterstützen, die eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Ich 
finde es schade, dass der Antrag der Minderheit I (Fehr Jac
queline) zurückgezogen wurde, die am Beschluss des Stän
derates, an den 3 bis 5 Prozent, festhalten wollte. Stimmen 
Sie der Minderheit 111 zu, ansonsten mindestens der Mehr
heit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Einerseits geht es um den 
Höchstanteil, mit dem wir eigentlich kein Problem haben, 
weil er, wie immer die Lösung ausfällt, nicht zwingend ist. 
Bei einem Höchstanteil ist der Bundesrat nicht verpflichtet, 
für die privaten Betreiber die Maximalsumme auszugeben. 
Bedeutender ist andererseits die Frage des Mindestanteils. 
Da, muss ich Ihnen ehrlich sagen, finden wir nach wie vor 
die ursprüngliche Lösung des Nationalrates und der Minder
heit I die beste. Ich bin etwas enttäuscht, dass die Minder
heit I ihren Antrag zurückgezogen hat; das wäre wirklich die 
flexibelste Lösung gewesen. Also geht es höchstens noch 
um die Schadensbegrenzung. 
Jetzt wird etwas vorgeschlagen, das ich, ehrlich gesagt, 
nicht verstehen kann, denn es ist Giesskannenpolitik, wenn 
Sie unbedingt einen Mindestbetrag festschreiben wollen, der 
ungeachtet der Bedürfnisse ausgeschüttet werden muss, 
und das im Gesetz festgelegt wird. Man sagt, via SRG 
müsse rnindestens der Betrag xy "rausgeworfen" werden. 
Ob diese privaten Betreiber das Geld dann brauchen und 
wofür sie es einsetzen, scheint keine Rolle zu spielen. Das 
kann ich nicht verstehen. 
Also geht es höchstens noch um die Schadensbegrenzung. 
Wenn mindestens 4 Prozent ausgegeben werden müssen 
und das im Gesetz festgelegt wird, muss ich schon sagen: 
Sie wissen ja nicht, wie die Medienentwicklung weitergeht. 
Vielleicht gibt es Fusionen und Schliessungen, und am 
Schluss haben wir ganz wenige lokale Sender; diese be
kommen dann diese Summe. Es kann auch in die gegentei
lige Richtung gehen. Aber imrnerhin müsste dieses Gesetz 
lange Zeit halten; deswegen sollte es so flexibel wie möglich 
ausgestaltet sein. 
Ich ersuche Sie einfach: Wenn schon ein Minimalbetrag aus
gerichtet werden muss, dann sollte er so niedrig sein wie 
möglich. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es ist ja kein Zu
fall, dass wir ausgerechnet bei diesem Artikel so viele Min
derheitsanträge haben, und wenn Sie das alles noch 
vergleichen mit dem Beschluss des Ständerates und mit un
serem bisherigen Beschluss, dann kann man wirklich von ei
nern Basar sprechen. 
Aber eines scheint mir im Sinne der Kommissionsmehrheit 
und überhaupt der Kommission wichtig zu sein: Dieses Ge
bührensplitting ist heute völlig unbestritten. Wir wollen diese 
Ordnung zur Unterstützung der Lokalradios. Da sind wir'be
deutend weiter, wenn wir das mit der CIskussion vor ein paar 
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Jahren vergleichen. Es ist eigentlich auch unbestritten, dass 
dieser Betrag ungefähr 4 Prozent umfassen sollte. Das hat 
schon der Bundesrat ursprünglich so festgelegt, er wollte 
«höchstens vier Prozent .. , ebenso der Nationalrat in der ers
ten Lesung. Der Ständerat pendelt zwischen «zwei bis fünf 
Prozent». Also gibt es eigentlich einen klaren politischen 
Konsens für diese 4 Prozent. 
Die Abstimmungen in der Kommission waren ja sehr knapp 
und mit Rückkommensanträgen zustande gekommen; es 
hat immer an einer Stimme gehangen. Es ist jetzt schon 
eine Bemerkung zu machen, um zu erklären, weshalb die 
Kommission jetzt einen festen Betrag vorschlägt. Das ist tat
sächlich nicht ganz unproblematisch. Für die SRG bedeutet 
jedes Prozent, das wir hier splitten, eine entsprechende Ab
nahme ihrer Mittel. Das steht fest; damit können sie planen. 
Da wissen sie: Jedes Prozent, das bei Radio- und Fernseh
gebühren wegfällt, macht 11 Millionen Franken aus, die Sie 
dann irgendwo einsparen müssen. 
Bei den Privaten ist das noch keine Planungssicherheit, weil 
da ja nicht einfach ein Unternehmen ist - das sind viele. Das 
hängt dann davon ab, wie viele die entsprechenden Lei
stungsaufträge erhalten. Wir wissen nicht genau, wie viele 
das sind. Aber wir wissen, wie viel Geld die SRG weniger 
zur Verfügung hat. Deshalb haben wir auch ein gewisses 
Verständnis für die Argumentation des Bundesrates gehabt, 
der fragt: Macht es finanzpolitisch Sinn, einfach einen Min
destbeitrag auszuschütten, auch wenn die Leistungsauf
träge und das Bedürfnis vielleicht gar nicht vorhanden sind? 
Trotzdem hat eine knappe Kommissionsmehrheit gesagt, sie 
wolle einen fixen Betrag. Sie will damit ein klares Zeichen 
setzen. Sie traut in diesem Punkt dem Bundesrat zu - in 
meiner persönlichen Beurteilung zu Unrecht -, dass er dann 
in der Umsetzung möglicherweise doch noch ein bisschen 
knauseriger sein könnte. Sie zwingt ihn damit, auf jeden Fall 
den politischen Kompromiss mit diesen 4 Prozent umzuset
zen. Er hat hier keinen Spielraum. Das ist die Begründung, 
weshalb sich die Kommissionsmehrheit hier im Rahmen die
ses Basars von Vorschlägen auf diese fixen 4 Prozent fest
gelegt hat, um einmal sicher zu sagen: Das ist klar, darüber 
gibt es nichts mehr zu diskutieren. Dann weiss auch die 
SRG genau, womit sie in Zukunft rechnen kann, und ist nicht 
von irgendwelchen Eventualitäten und politischen Pressio
nen gegenüber dem Bundesrat abhängig. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen hier, die Fassung der 
Kommissionsmehrheit zu unterstützen. 
Ich bitte Sie insbesondere auch, die weitergehenden An
träge, die über diese 4 Prozent hinausgehen, abzulehnen. 
Denn das würde wirklich bedeuten, dass man der SRG im
mer mehr Mittel entzieht. Herr Föhn, es kann nicht sein, 
dass wir die SRG zu einem Sparregime zwingen, Indem wir 
ihr einfach zugunsten der Lokalstationen, der Privatradios 
und möglichen Prlvatfernsehstationen Geld wegnehmen. 
Das ist nicht der Weg. Wenn die SRG sparen soll, so muss 
sie das aufgrund des Leistungsauftrages machen, den wir 
ihr geben. Die SRG muss in Konsequenz der Umsetzung 
dieses Gesetzes massiv sparen. In verschiedenen Punkten 
wird sie zusätzlich belastet. Das wäre also ein falscher Weg. 
Herr Föhn, ein ganz falscher Weg - erlauben Sie mir diese 
Bemerkung - wäre auch, wenn wir einen Rückgang der Mit
tel der SRG damit begründen würden, dass wir sagen: Bei 
der Unwetterkatastrophe in der Innerschweiz waren wir mit 
dem Regionaljournal und mit dem, was sie dort geboten ha
ben, gar nicht zufrieden. Also nehmen wir der SRG hier jetzt 
noch ein bisschen mehr Geld weg. Wir bestrafen sie jetzt 
quasi für eine vielleicht nicht ganz hundertprozentig über
zeugende Sendearbeit. Das kann nicht unsere Politik sein. 
Das wäre genau das, dass die Politik mit den Geldern auf 
die Programme Einfluss nehmen möchte. Das widerspricht 
meines Erachtens all dem, was sonst von dieser Seite in Be
zug auf die Trennung zwischen Staat und Medien vertreten 
wird. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich wurde vom Kommissjonssprecher 
massiv angegangen. Müsste die SRG mit ihren Mitteln ähn-

lich haushälterisch umgehen wie die Regionalradios - ich 
glaube, das weiss Herr Vollmer mindestens so gut wie ich -, 
dann könnte sie natürlich noch viel, viel massiver sparen. Es 
sind natürlich zwei Welten, die da gegeneinander ausge
spielt werden. Das dürfte Herr Vollmer vielleicht hier auch 
sagen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: Avec 
I'article 50, je pense que nous sommes au coeur de la loi. 
C'est pourquoi les deux rapporteurs s'expriment. La com
mission a largement debattu de ce splitting et le resultat de 
ses discussions en est les trois propositions de minorite, Ei 
quoi iI faut ajouter la decision du Conseil des Etats. 
Pour bien saisir le choix de la majorite de la commission, iI 
faut se rappeier I'evolution des propositions depuis la publi
cation du message du Conseil federal. Le Conseil federal a 
admis dans son message que les diffuseurs de radio prives 
regionaux, vu leur rOle de complement par rapport au ser
vice public de la SSR, meritaient d'obtenir une quote-part de 
la redevance. La Conseil federal estimait cette quote-part Ei 
4 pour cent au plus du produit de la redevance. 
Notre conseil a precise ce droit en enonoant qu'iI s'agissait 
de 4 pour cent au plus du produit de la redevance radio pour 
les diffuseurs de radio - soit 4 pour cent de 400 milllons de 
francs - et de 4 pour cent au plus du produit de la redevance 
television pour les diffuseurs de television -:- solt 4 pour cent 
de 700 millions de francs. Le texte precisait «au plus» sans 
indiquer de plancher. 
Selon les diffuseurs de radio prives, cette solution avait le 
merite de preciser I'assiette de la quote-part et de differen
cier la redevance radio de la redevance television. Cepen
dant, cette solution maintenait un flou en ne precisant 
justement pas le plancher de la quote-part, ni pour les diffu
seurs de television, ni pour les diffuseurs da radio; elle n'in
diquait pas non plus dans quel delai les diffuseurs auraient 
droit Ei la quote-part de 4 pour cent. 
La commission a largement discute de cette problematique. 
La majorite propose une solution simple, cOh9rente, qui res
pecte I'egalite de traitement. Cette proposition consiste Ei 
attribuer une part fixe de 4 pour cent du produit de la rede
vance pour les radios et pour les televisions - iI n'y a donc 
plus de montant plancher. En outre, cette proposition elimlne 
les termes «au plus» - le Conseil des Etats avait dejEi decide 
dans ce sens -, ce qui evite tout debat sur une fourchette et 
le «bazar» mentionne tout Ei I'heure par mon collegue rap
porteur de langue allemande, Monsieur Vollmer. 
Les diffuseurs prives ont exprime leur satisfaction quant Ci 
une retribution fixe pour I'elaboration de leurs budgets. 
Beaucoup de diffuseurs prives preferaient meme obtenir un 
pourcentage moins eleve mais fixe, pour etre sOrs de leurs 
budgets, afin de pouvoir organiser leur radio. 
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que ce pourcentage 
fixe de 4 pour cent represente une difference pour les radios 
et pour les televisions, ce qui signifie qu'iI y a un soutien 
beaucoup plus massif des televisions. Cette differenciation 
repond d'ailleurs Ci un voeu de I'administration qui estime 
que les televisions ont besoin d'un soutien plus important 
que les radios. 
Donc, la proposition de la majorite satisfait en fait la SSR, 
qui accepte ce 4 pour cent, et les diffuseurs prives, aupres 
desquels elle recueille un consensus, en tout cas dans la 
partie romande de ce pays. 

Erste Abstimmung - Premier vots 
Für den Antrag der Minderheit 111 .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 70 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Dsuxiems vots 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 111 .... 62 Stimmen 

Art. 52 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 52 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Festhalten 

Antrag Weyeneth 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Die Missbrauchsregelung in den Artikeln 82 und 83 genügt. 
Weitere Beschränkungen sind nicht nötig. Dies zeigt schon 
das heute bestehende Überangebot an privaten Regionalra
dios. 

Art. 54 
Proposition de la commission 
AI. 2 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 
AI. 3 
Maintenir 

Proposition Weyeneth 
AI. 3 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 
Oeveloppement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Im Bereich der Medien
konzentration legt die Botschaft ein differenziertes Konzept 
zum Schutz der Meinungs- und Angebotsvielfalt fest. Dieses 
Anliegen spielt eine wichtige Rolle. Vielfalt kann aber nicht 
nur eine quantitative Frage sein, sondern es geht hier auch 
um eine inhaltliche, journalistische Vielfalt. Wir möchten da
her flexible und nicht schematische Konzepte haben. Starre 
Vorgaben können gerade in unserem kleinen Land mit klei
nen Märkten unter Umständen sinnvolle Lösungen verun
möglichen. 
Das neue Gesetz wird kaum wirksame Vorkehrungen gegen 
die Medienkonzentration erlauben. Der Antrag der Kommis
sion geht deswegen in die richtige Richtung, auch wenn er 
etwas gar rigide ist. 
Herr Weyeneth scheint hier bei Artikel 54 Absatz 3 zur Fas
sung des Ständerates zurückkehren zu wollen. Ich würde Ih
nen vorschlagen, bei der Regelung der Kommission zu 
bleiben und nicht dem Ständerat zu folgen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich bin froh, dass 
sich der Bundesrat jetzt auch dem Antrag der Kommission 
anschliesst. 
Die ganze neue Medienordnung basiert ja auf dem Prinzip 
des Wettbewerbs, der Medienvielfalt. Auch Private sollen ne
ben der SRG im lokalen Bereich ihre Stimme haben. Wenn 
wir die Vielfalt wirklich wollen, dann darf eben, wie wir mei
nen, auch bei den Konzessionen keine Konzentration statt
finden; es dürfen dann nicht irgendwelche Verleger die 
Prjvatradios und Privatfernsehstationen aufkaufen, womit wir 
dann wieder quasi einen Einheitsbrei als Alternative zur 
SRG hätten. Deshalb die Beschränkung, dass maximal zwei 
Konzessionen erworben werden können, sowohl beim Radio 
wie auch beim Fernsehen. Ein Verleger kann dann über ma
ximal vier Gefässe verfügen. Ich glaube, es entspricht der ei
gentlichen Grundidee dieses Gesetzes, dass wir mit den 
verschiedenen Ebenen auch eine Vielfalt wollen. Das heisst, 
wir müssen auch für eine Vielfalt der Veranstalter eintreten, 
sonst ist diese Vielfalt nicht mehr gewährleistet. 
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In dem Sinne möchte ich Sie doch bitten, hier der Kommis
sion zuzustimmen, die ohne Diskussion und einmütig dieser 
Regelung zugestimmt hat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Antrag Weyeneth .... 52 Stimmen 

Art. 55 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Festhalten 

Antrag Fluri 
Abs.2 
Den zweiten Satz streichen 
Schriftliche Begründung 
Die unbestimmten Gesetzesbestimmungen «weitgehend 
gleichwertig» und «abhängig» (Fassung Bundesrat und 
Nationalrat) bzw. «bereichert» (Fassung Ständerat) stellen 
schwierige Auslegungsprobleme. Vor dem Hintergrund der 
Massnahmen gegen die Medienkonzentration in den Arti
keln 82 und 83 sind sie auch gar nicht mehr nötig; zudem 
bietet auch das allgemeine Wettbewerbsrecht die Möglich
keit, unerwünschte Abhängigkeiten bzw. Einschränkungen 
der Meinungs- und Angebotsvielfalt zu bekämpfen. 
Die Angst vor Machtmissbrauch ist ausserdem gerade bei 
den Verlagen verfehlt - sie erfahren täglich, dass die publi
zistische Unabhängigkeit ihr wichtigstes Gut darstellt. Wenn 
schon, müsste man bei branchenfremden Unternehmen 
grössere Bedenken haben, dass sie versuchten, über ihre 
Beteiligung an Medienhäusern Einfluss auf die Medienin
halte zu gewinnen. Unter diesen Umständen kann der 
zweite Satz gestrichen werden. 

Eventualantrag Fluri 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Das qualitative Kriterium der «Bereicherung» der Meinungs
und Angebotsvielfalt ist dem quantitativen Kriterium der «Ab
hängigkeit» von anderen Unternehmen vorzuziehen. 

Antrag Weyeneth 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Es geht primär um die Nutzer der Medien. Derjenige, der 
diesen ein zusätzliches Angebot bietet, soll den Zuschlag er
halten. Diese Überlegungen haben im Vordergrund zu ste
hen. 

Art. 55 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 
AI. 2 
Maintenir 

Proposition Fluri 
AI. 2 
Biffer la deuxieme phrase 
Oeveloppement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Proposition subsidiaire Fluri 
(au cas ou la proposition principale serait rejetee) 
AI. 2 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 
Oeveloppement par ecrit 
Le developpement n'exlate (;tu'en allemana 
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Proposition Weyeneth 
AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qu'en allemand 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die zur Diskussion stehen
den Formulierungen unterscheiden sich nicht fundamental. 
Der Entwurf des Bundesrates wählt eine negative Umschrei
bung: Der Bewerber soll möglichst nicht von anderen Pro
grammveranstaltern oder Medienunternehmen abhängig 
sein. Der Beschluss des Ständerates umschreibt den Sach
verhalt positiv: Der Bewerber soll die Meinungs- und Ange
botsvielfalt möglichst stark bereichern. 
Wie gesagt, die beiden Formulierungen schliessen sich nicht 
aus; jene des Ständerates ist einfach als umfassendere For
mulierung zu verstehen, denn das Element der Unabhängig
keit von anderen Medienunternehmen ist ein wesentlicher 
Teil des ständerätlichen Kriteriums der Vielfaltsförderung. Im 
Ständerat wurde Wert auf die Feststellung gelegt, dass ge
rade in den audiovisuellen Medien der Westschweiz Kreise 
mit weniger publizistischem Know-how tätig sind, als es die 
Printverlage aufweisen. Allgemeine Investoren wie Banken 
oder Grossverteiler sollten gegenüber Medienhäusern nicht 
bevorzugt werden. Das Ist auch nicht die Absicht unseres 
Entwurfes: In einem solchen Fall würde sich insbesondere 
die Frage stellen, ob ein solcher medienfremder Bewerber 
den Leistungsauftrag gleichwertig erfüllen könnte wie ein 
Bewerber mit publizistischem Know-how. Ich möchte daran 
erinnern: Nur bei gleichwertigen Bewerbungen spielt es ge
mäss Botschaft eine Rolle, wie stark ein Bewerber von ande
ren Veranstaltern abhängig ist. 
Zusammengefasst: Es lässt sich mit beiden Formulierungen 
leben, denn bei beiden spielt die Frage der Medienkonzen
tration eine zentrale Rolle. 

Präsidentin (Meyer TMrese, Präsidentin): Ich mache Sie 
auf einen Fehler im Text der Begründung des Antrages 
Weyeneth aufmerksam. Das Wort «Nutzen» im ersten Satz 
ist falsch. Richtig heisst es: «Es geht primär um die Nutzer 
der Medien.» 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Der Antrag Fluri 
hat zwei Aspekte: Er möchte den zweiten Satz streichen, bei 
dem wir festlegen, wer im Zweifel den Zuschlag erhält; even
tualiter schliesst er sich dem Ständerat an. 
Als Kommissionssprecher müsste ich jetzt sagen: Wir haben 
Festhalten beschlossen. Wenn ich aber hier die Begründung 
lese, muss ich sagen: Die Fassung des Ständerates ist nicht 
so falsch, denn sie hat die genau gleiche Zielrichtung. Sie 
möchte im Zweifelsfall die Vielfalt als Kriterium. Man kann 
Jetzt die Vielfalt über die Inhalte definieren, oder man kann 
es machen, wie es der Nationalrat oder ursprünglich der 
Bundesrat getan hat: Man definiert die Vielfalt über die Ver
anstalter. Da wir uns beim vorangehenden disputierten Arti
kel dafür ausgesprochen haben, dass es bei den Veranstal
tern keine Monopolsituationen geben darf, meine ich, dass 
das Anliegen der Vielfalt auch mit der Fassung des Stände
rates erfüllt werden kann. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, den Hauptantrag Fluri abzu
lehnen. Man kann aber meines Erachtens ohne weiteres sei

. nem Eventualantrag zustimmen; er will das gleiche Ziel auf 
anderem Weg erreichen. 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): Le groupe ra
dical-liberal communique qu'll soutient la proposition Fluri. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Fluri .... 76 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 72 Stimmen 

La presidente (Meyer Therese, presidente): La proposition 
subsidiaira Fluri est ainsi caduque. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Darf ich die Prä
sidentin auf Folgendes hinweisen: Es gibt zwei Abstimmun
gen, die eine betraf den Antrag Fluri, Streichung des zweiten 
Satzes. Der Antrag Weyeneth will die ganze Konzeption ge
mäss Ständerat. Das müssten wir jetzt einander gegenüber
stellen. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Weyeneth .... 122 Stimmen 
Für den Antrag Fluri .... 31 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le dabat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levae a 13 h 00 
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sierung zuhanden des Amtlichen Bulletins. Es geht mir 
darum Klarheit zu schaffen für die praktische Handhabung 
bei pJblikationen in künftigen Geschäftsberichten unserer 
Gesellschaften. Konkret geht es um die Frage der Namens
nennung von Verwaltungsräten und der ihnen nahestehen
den Personen. Ist es richtig, dass nach diesem Artikel 663c, 
Fassung Ständerat, im Geschäftsbericht die nahestehenden 
Personen nicht einzeln aufzuführen sind, sondern nur der 
amtierende Verwaltungsrat, und dass dann bei der Beteili
gung das Ganze zusammengenommen wird? Also ganz 
konkret: Wenn Sie einen amtierenden Verwaltungsrat Hans 
Muster haben, der 20 000 Aktien hat, und ihm nahestehende 
Personen haben 30 000 Aktien, steht dann im Geschäftsbe
richt am Schluss: Hans Muster und nahestehende Personen 
50 000 Aktien? Ist diese Handhabung richtig, und ist das die 
Auffassung des Bundesrates? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ja, das ist richtig. Wenn Sie, 
Caspar Baader, im Verwaltungsrat sind, müssen Sie sich die 
Aktienbeteiligung der Ihnen nahestehenden Personen -
Ehefrau, Kinder - an Ihre eigenen Aktien anrechnen lassen, 
weil man sagt: Das ist in Ihrem Einflussbereich. Es ist nic~t 
von Interesse, ob die Kinder oder die Frau mehr oder wenI
ger Aktien haben, Sie müssen sich das unter Ihrem Namen 
anrechnen lassen. Das ist so, weil das nachher auch bei der 
5-Prozent-Klausel vorhanden ist. 

Zuppiger Bruno (V, ZH), tür die Kommission: In Artikel 663c 
geht es um die Beteiligungen an Gesellschaften sowie um 
Wandel- und Options rechte. Und zwar handelt es sich, das 
muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, um bör
senkotierte Unternehmungen, also um Unternehmungen, 
die einen grösseren Umfang haben. Es geht hier um die 
Frage von Interessenkonfliktenj welche entstehen können, 
wenn gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder von Organ~n 
Aktien oder Beteiligungen kaufen. Es geht auch um d~e 
Frage, ob es Mitgliedern, die ausgetreten sind, e~laubt sem 
soll, bei einer Firma, an die sie sich in der Regel Sicher emo
tional gebunden fühlen, Beteiligungsrechte erwerben. zu 
können, ohne dass sie irgendwo im Geschäftsbericht emer 
Unternehmung erwähnt werden. 
Bei ehemaligen Mitgliedern von Organen ist es etwa~ ande
res als bei gegenwärtigen Mitgliedern. Darum hat die WAK 
in ihrer Mehrheit die Ansicht vertreten, dass bei ehemaligen 
Mitgliedern und den ihnen nahestehenden Personen keine 
so gravierenden Interessen- oder Insiderkonflikte entstehen 
können, wenn sie sich an einer Firma beteiligen, wenn sie 
also Aktien am Markt erwerben. Sie schaden damit auch der 
Firma nicht; und es geht ja um den Schaden, der für eine 
Firma entstehen könnte. Daher kann hier auf eine Offenle
gung verzichtet werden. 
Die WAK beantragt Ihnen hier mit 14 zu 9 Stimmen, dem 
Ständerat zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 110 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Übergangsbestimmung 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Disposition transitoire 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 
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Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Total revision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
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Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (8812003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 20031425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 61 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 61 81. 2 
Proposition de la commission 
AdMrer EI. la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Föhn, Binder, Fattebert, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
.... können. Neu zur Verfügung stehende Frequenzen für die 
Verbreitung von Radioprogrammen sind so zuzuteilen, dass 
ein Verhältnis von 60 Prozent für die SRG zu 40 Prozent tür 
andere Veranstalter entsteht. 

Art. 64 al.1 
Proposition de la majorite 
Adherer EI. la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Föhn, Binder, Fattebert, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
.... de desserte prevue. Les trequences devenant disponi
bles pour la diffusion de programmes de radio doivent etre 
attribuees de sorte que la proportion de 60 pour cent pour la 
SSR et 40 pour cent pour les autres diffuseurs soit atteinte. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich darf vorausschicken, dass ich mit 
meinem Antrag in der Kommission tür Verkehr und Fernmel
dewesen vorerst eine Mehrheit gefunden hatte. Herr Vollmer 
stellte dann aber mehrere Rückkommensanträge, unter die 
auch Artikel 64 fiel, und ich musste dann in der zweiten Le-
sung eine knappe Niederlage einstecken.. . 
Worum geht es in Artikel 64? Es geht um die Zutellun~ d~r 
Frequenzen für Radio- und FernSEIhprogramme, damit die 
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Leistungsaufträge erfüllt werden können. Die Minderheit will 
einen Zusatz, welcher eine klare Zuteilung der Frequenzen 
an die SRG und insbesondere an die anderen Veranstalter 
vorsieht. Es kam nämlich schon mehrfach vor, dass in Berg
regionen private Veranstalter keine oder nur sehr schlechte 
Frequenzen zugeteilt bekamen, weil der SRG zu viel zuge
teilt wurde. Um diesen Veranstaltern entgegenzukommen, 
und vielleicht könnte es ja auch einmal umgekehrt sein, 
braucht es folgenden Nachsatz zu Artikel 64 Absatz 1: 
«Neu .. - ich betone: neu - «zur Verfügung stehende Fre
quenzen für die Verbreitung von Radioprogrammen sind so 
zuzuteilen, dass ein Verhältnis von 60 Prozent für die SRG 
zu 40 Prozent für andere Veranstalter entsteht. .. Damit wird 
festgeschrieben, dass der SRG ein Anteil von 60 Prozent, 
den anderen Veranstaltern ein Anteil von 40 Prozent zuge
teilt wird. 
Ich weiss, fürs Flachland hat dieser Zusatz keine grosse Be
deutung, weil es genügend Frequenzen hat, aber für Berg
und Tallandschaften kann er von ausserordentlicher Bedeu
tung sein. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, meinem Minderheitsantrag zu
zustimmen, um insbesondere auch die privaten Veranstalter 
zum Zuge kommen zu lassen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich bitte Sie, den Antrag der Min
derheit Föhn abzulehnen. Es ist dies einer der vielen An
griffe auf die SRG, die wir im Verlaufe der Beratung dieses 
Gesetzes erlebt haben. Hier ist es ein technischer Angriff, 
der aber die gleiche Zielsetzung verfolgt, nämlich die SRG 
zu schwächen. 
Wenn jetzt Herr Föhn die Berg- und Talgebiete erwähnt hat, 
dann muss ich ihm sagen: Wollen Sie denn tatsächlich aus
gerechnet in den Berg- und Talgebieten die SRG schwä
chen? Die SRG gewährleistet doch den Service public, und 
sie braucht doch gerade in diesen Gebieten ein entspre
chendes Frequenzangebot, um die Service-public-Leistun
gen zu verbreiten. Ich kann das nicht nachvollziehen. 
Nicht nachvollziehen, Herr Föhn, kann ich auch Ihre Formel 
«60 zu 40 ... Warum eigentlich nicht «70 zu 30 .. , ,,45 zu 55 .. , 
«30 zu 70 .. ? Für dieses «60 zu 40 .. spricht überhaupt nichts, 
es ist absolut willkürlich. Insgesamt ist es eine unnötige zu
sätzliche Regulierung, die Sie hier vornehmen wollen, und 
es ist eine inhaltlich-sachlich falsche Regulierung. Warum ist 
sie falsch? Im Fernmeldebereich ist Frequenz nicht gleich 
Frequenz. Es gibt z. B. eine Frequenz, auf der vom Üetliberg 
aus ausgestrahlt wird; mit dieser erreichen Sie eine Million 
Radiohörerinnen und Radiohörer. Dann gibt es eine Fre
quenz irgendwo in einem Tunnel. Das ist beide Male eine 
Frequenz. Was machen Sie jetzt mit Ihrer Formel «60 zu 
40 .. ? Das kann man so einfach nicht behandeln. Erst recht 
kann man es nicht im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
der Radio- und Fernsehprogramme so behandeln. Warum? 
Weil mit der Digitalisierung die Gleichsetzung von Programm 
und Frequenz entfällt. 
Mit digitalen Programmen haben Sie vielleicht drei, vier, fünf 
auf der gleichen Frequenz. Sie haben Fernseh- und Radio
programme, das heisst, was Sie hier verlangen, Herr Föhn, 
die Aufteilung der Frequenzen auf SRG und Private im Ver
hältnis von 60 zu 40, das lässt sich gar nicht vollziehen, weil 
wir im Zeitalter der Digitalisierung eben die Konvergenz und 
das Zusammenfliessen vieler Programme haben. 
Ich glaube, das zeigt deutlich auf, dass dieser Antrag der 
Minderheit nicht durchdacht ist, dass er in der Zielsetzung 
für die SRG schädlich wäre und dass er in der Praxis nicht 
zu vollziehen ist. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Föhn abzulehnen. 

Brun Franz' (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt den An
trag der Mehrheit und lehnt den Antrag der Minderheit Föhn 
ab. 
Gerade im Zusammenhang mit den erwähnten Rückkom
mensanträgen wurden wir noch bestens aufdatiert, wieso 
die prozentuale Aufteilung nicht möglich ist. Noch einmal ein 
paar 8emerkungen dazu, meIn VOrredflef hat das ja bereits 

gemacht: Es ist schwierig, UKW-Frequenzen prozentmässig 
zu erfassen, denn es stellt sich immer auch die Frage, wo 
und mit welchem Abstrahlungsdiagramm, mit welcher Leis
tung usw., eine Frequenz eingesetzt wird. Wenn Sie eine 
Frequenz auf dem Bantiger einsetzen, versorgen Sie damit 
den Grossraum Bern/Jura. In einem Tunnel ist das ganz an
ders, da kann nur derjenige profitieren, der dort durchfährt. 
Frequenzen übertragen künftig zudem nicht einfach nur ein 
Programm. Eine digitale Frequenz ist eine Plattform, und 
darüber können Sie je nach Qualität sechs bis zwölf Pro
gramme übertragen. Sie können über die gleiche Frequenz 
aber auch sechs Programme und zusätzlich Datendienste, 
Multimedia-Angebote usw. übertragen. Sie sehen, das 
Ganze wird sehr durchlässig. Deshalb ist es aus praktischen 
Gründen nicht realistisch, hier mit Prozenten zu arbeiten. 
Dass die verschiedenen, auch die neuen Anbieter bei der 
Zuteilung der neuen Frequenzen angemessen berücksich
tigt werden sollen, ist nicht bestritten, aber die fixe Zuteilung 
führt nicht zu dem Resultat, welches die Antragsteller der 
Minderheit Föhn beabsichtigen. 
Die CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen und die Zuteilung nach 
Prozenten aus den genannten Gründen abzulehnen. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe ra
dical-Iiberal communique qu'i1 soutient la proposition de la 
minorite. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die vorherigen Interveni
enten haben es eigentlich klar gemacht: Das Problem ist zu 
kompliziert, als dass es mit dieser Scheinlösung befriedi
gend gelöst werden könnte. Es ist schwierig, UKW-Frequen
zen sinnvoll in Prozentzahlen zu erfassen. Es wurde vorhin 
gesagt, in der Praxis sei entscheidend, welches Abstrah
lungsdiagramm, welche Leistung, eine Frequenz hat und 
insbesondere wie viele Personen sich damit erreichen las
sen. Es wurde zu Recht das Beispiel einer Frequenz auf 
dem Bantiger erwähnt. Eine einzige Frequenz von diesem 
Sender kann den Grossraum Bern versorgen. Eine solche 
Frequenz wurde mit einer Frequenz in einem Tunnel vergli
chen, die gerade mal die Autos, die durch diesen Tunnel fah
ren, erreicht. Deswegen nützt es der anwendenden Behörde 
gar nichts, wenn dieses Verhältnis von 60 zu 40 Prozent hier 
vorgeschrieben würde. 
Noch viel komplizierter wird es unter künftigen digitalen Be
dingungen. Heute dient eine UKW-Frequenz der Verbreitung 
eines einzelnen Radioprogramms, aber in Zukunft kann eine 
einzelne digitale Frequenz eine Plattform zur Verbreitung ei
nes ganzen Bündels von Programmen beinhalten. Das sind 
je nach Qualität sechs bis zwölf solche Programme. Zudem 
können, das ist anders als im UKW-Bereich, auch noch an
dere Dienstleistungen über diese frequenzgestützte Platt
form angeboten werden, also Datendienste, Multimedia
Angebote oder etwa auch ein Bild. Von daher wird hier mit 
dem Minderheitsantrag nur eine Schein lösung vorgeschla
gen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Herr Föhn hat 
es zu Beginn erwähnt: Dieser Artikel war sehr umstritten. 
Wir haben in einer zweiten Lesung beschlossen, darauf zu
rückzukommen. Nach einer eingehenden Beratung haben 
wir dann beschlossen, den Antrag Föhn abzulehnen. Die 
Gründe hierfür hat Ihnen Herr Bundesrat Leuenberger jetzt 
deutlich gemacht. Frequenzen sind nicht gleich Frequenzen. 
Diese Aufteilung in 60 und 40 Prozent macht technisch kei
nen Sinn. Das war auch der Grund, weshalb die Kommission 
darauf zurückgekommen ist. Wir können Ihnen doch keinen 
Antrag unterbreiten, bei dem wir wissen, dass er keinen Sinn 
macht, dass er nicht umsetzbar ist. 
Der politische Impetus von Herrn Föhn war der, dass diese 
privaten lokalen Sender eben möglichst zu ihren Frequen
zen kommen sollen, möglicherweise zu lasten der SRG. Es 
ist auch vorhin gesagt worden: Sie können nicht die Lokalen 
stärken, wenn Sie meinen, Sie müssten dafür die SRG 
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schwächen. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Antra
ges. Aber weil er sachlich keinen Sinn macht, weil Frequen
zen nicht gleich Frequenzen sind, lässt sich diese prozen
tuale Aufteilung im Gesetz einfach nicht vertreten. Wir wür
den schlechte Gesetzgebungsarbeit machen, wenn wir eine 
solche Bestimmung aufnähmen. 
Dann möchte ich Herrn Föhn noch auf Absatz 1 aufmerk
sam machen: Es ist sichergestellt, dass all diejenigen, die 
hier eine Konzession erhalten, auch die notwendigen terres
trischen Frequenzen zur Verfügung haben. Weil wir bei den 
Frequenzen Engpässe haben, haben wir heute die Situati~n, 
dass beispielsweise die SRG-Programme mit den verschIe
denen Sprachen nicht in der ganzen Schweiz empfang~n 
werden können - mit einem Riesenprotest in der Romandie, 
weil Deutschschweizer, die in Genf wohnen, die Deutsch
schweizer Programme nicht hören können. Umgekehrt kann 
ein Romand in St. Gallen nicht die Sender der französisch
sprachigen SRG schauen. Diesen Konflikt lösen wir nicht, in
dem wir jetzt einfach diese mathematische Frequenzauf
teilung machen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Minderheitsantrag nicht zuzu
stimmen. Die Kommission hat in der zweiten Lesung mit 
13 zu 9 Stimmen beschlossen, keine solche Bestimmung 
aufzunehmen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: Cette 
disposition relative a I'attribution des frequences pour les 
programmes de radio et de television est Iiee a I'a~icle 34 
fixant le principe de diffusion de programmes de radiO et de 
television de la SSR dans chaque region Iinguistique, avec 
au moins la mise a disposition d'un programme de radio et 
d'un programme de television de la SSR. On a accepte ce 
principe. 
11 est important que les radios et les televisions des autres 
regions linguistiques puissent diffuser sur I'ensemble du ter
ritoire. Un pourcentage de repartition des frequences aurait 
contraint la SSR a reduire I'offre entre les regions, iI y aurait 
meme eu des suppressions de programmes pour la SSR, 
d'oll le refus de notre conseil. 
Ces principes de I'article 34 ont une repercussion sur I'arti
cle 64 dont nous discutons actuellement, qui tend a attribuer 
a I'administration le soin de repartir equitablement des fre
quences pour assurer le mandat constitutionnel dont je 
viens de vous parler. Lors du premier debat de notre conseil, 
aucun quota de repartition des frequences entre la SSR. et 
les diffuseurs prives n'a ete retenu et on a prefere la solution 
d'une repartition equitable. Apres un debat controverse, la 
commission a admis qu'un quota ou qu'un pourcentage 
n'etait ni applicable ni praticable. Ce la a ete confirme d'ail
leurs par I'administration. 
C'est a une courte majorite que la commission s'est determi
nee pour la solution adoptee precedemment par notre con
seil et a laquelle le Conseil des Etats s'est rallie. 
Je vous propose donc de suivre la majorite de la commis
sion et de rejeter la proposition de la minorite Föhn. 

Föhn Peter (V, SZ): Ganz kurz zwei, drei Worte betreffend 
die Digitalisierung: Sobald die Digitalisierung flächende
ckend eingeführt ist, muss das Gesetz so oder so überarbei
tet werden. Ich glaube, das ist einmal klar. 
Dann geht es mir nicht um Tunnels, wo die Konzessionen 
nicht so wichtig sind; aber die Konzessionen und Frequen
zen sind eben in Berg- und Talgebieten sehr, sehr wichtig. 
Wir wollen die SRG mit dieser Bestimmung überhaupt nicht 
schwächen; sie wird auch nicht geschwächt. Die SRG würde 
höchstens geschwächt, wenn sie als Monopolist auftreten 
würde. 
Noch einmal zuhanden des Amtlichen Bulletins: Es geht mir 
wirklich darum, dass in den Berg- und Talregionen alle zum 
Zuge kommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 67 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art.67a 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit I 
(Germanier, Bignasca, Fattebert, Levrat) 
Abs.1 
.... Sendernetzen entstehen. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Die Investitionsbeiträge werden aufgrund einer nationalen 
Planung bestimmt, die vom Bakom für alle Veranstalter und 
in Absprache mit diesen erstellt wird. 

Antrag der Minderheit IJ 
(Weigelt, Binder, Leutenegger Filippo, Theiler) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.67a 
Proposition de la majorite 
Biffer 

Proposition de la minorite I 
(Germanier, Bignasca, Fattebert, Levrat) 
AI. 1 
.... des emetteurs. (Biffer le reste de I'alinea) 
AI.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 4 
Les subventions d'investissement dependent d'une planifi
cation nationale - decidee par I'OFCOM - pour tous les dif
fuseurs et en concertation avec ceux-ci. 

Proposition de la minorite 11 
(Weigelt, Binder, Leutenegger Filippo, Theiler) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fattebert Jean (V, VD): ~article 67a a ~te introduit par le 
Conseil des Etats pour assurer les investissements en ta
veur des nouvelles technologies, ces dernieres etant indis
pensables. La proposition de la minorite I (Germanier) est de 
nature a ameliorer la version du Conseil des Etats et a ras
surer ce lies et ceux qui craignent une surreglementation et 
des surcoüts. 
A I'alinea 1, la minorite I propose de supprimer «a condition 
qu'i1 n'existe pas de possibilite de financement suffisante 
dans la zone de desserte concernee». Introduire la condition 
precitee dans la loi equivaudrait de toute fa~on a öter toute 
velleite d'apporter un autre financement. 
Aux alineas 2 et 3, nous proposons de retenir la version du 
Conseil des Etats. 
Nous introduisons par contre un alinea 4 qoi nous parait re
lativement important. Les participations financieres prele
vees sur la regale des concessions sont soumises a la 
condition qu'une coordination soit effective entre les acteurs. 
11 s'agit d'eviter des doublons dans les investissements. Ce la 
nous paraTt etre le bon sens. J'aimerais rassurer le~ per~on
nes qui seraient terrorisees par le terme de «planiflcatlon» 
utilise peut-etre maladroitement dans. ce~ enonce. ~e q.u'i1 
faut retenir c'est le terme de «coordmatlon", coordlnatlon 
censee engendrer une rationalisation. Ces dispositions con
cernent essentiellement les radios. ~operation est pratique
ment terminee en ce qui concerne la television. 
La proposition defendue par la minorite I I'avait emport.e en 
commission sur la proposition d9fendue par la mmonte 11 
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(Weigelt), avant qu'une nouvelle proposition ne «balaye» 
tout. 
Les contacts entretenus entre les differents acteurs depuis 
la fin des travaux de la commission me permettent de vous 
dire que I'ensemble des acteurs publics et prives est favora
ble acette solution. Elle ne va retarder en rien la mise en 
place des nouvelles technologies. Le fait que la minorite I 
soit composee exclusivement de Romands ne signifie pas 
que sa proposition ne concerne que la Suisse romande. Elle 
peut ätre appuyee dans toutes les regions du pays. 

Weigelt Peter (RL, SG): Grundsätzlich stützen wir die Argu
mentation, die jetzt gerade von der Minderheit I dargelegt 
wurde. Es geht aber, das zur Klarheit, nicht irgendwie um die 
Einführung neuer Technologien oder gar um die Entwicklung 
neuer Technologien, sondern es geht in diesem Artikel, den 
der Ständerat richtigerweise aufgenommen hat, ganz klar 
um die Errichtung von Sendernetzen. 
Wer muss im Bereich der Sendernetze unterstützt werden? 
Es sind natürlich einmal mehr - das wurde bereits vorher ge
sagt - jene Gebiete, die einerseits wirtschaftlich schwach 
sind und damit eine beschränkte Finanzierungsmöglichkeit 
haben, und andererseits eben genau diese Gebiete, die, be

'dingt durch ihre Topografie, ein sehr breites und sehr auf
wendiges Sendernetz aufbauen müssen. 
Es wurde von Kommissionssprecher Vollmer gesagt, dass 
im Raum Zürich eine Frequenz und damit auch ein Sender 
genügt, um ein Gebiet abzudecken, währenddem in gewis
sen Regionen im Voralpenland und im Berggebiet ein Radio 
bis zu 20 Senderstationen installieren muss. Wenn nun ein 
Technologiewechsel geschieht - und wir stehen vor Techno
logiewechseln -, macht es Sinn, wenn die finanziell schwa
chen Veranstalter unterstützt werden, weil ihre Gebiete nicht 
mehr hergeben, aber gleichzeitig die aufwendigsten Infra
strukturen bereitgestellt werden müssen. In diesem Sinne 
möchten wir mit diesem Investitionsbeitrag, der hier unter 
«Technologien» geführt wird, sicherstellen, dass auch die fi
nanziell schwächeren Veranstalter im Markt die Möglichkeit 
haben, auf neue Technologien umzustellen. Damit können in 
der Schweiz neue Technologien flächendeckend eingesetzt 
werden. 
Aus meiner Sicht sollte das selbstverständlich sein, dass wir 
hier die Korrektur machen. Wir sprechen überall von Service 
public, wir sprechen von Versorgen in der Breite, und auch 
hier müssen wir sicherstellen, dass die Veranstalter in den 
Bergregionen und im Voralpengebiet an den neuen Techno
logien teilhaben können, diese Investitionen sind hier mitzu
tragen. Das ist gemeint - nicht mehr, nicht weniger -, und 
deshalb sollten wir nicht wie die Minderheit I alle Sender mit 
einem Investitionsbeitrag beglücken, sondern nur diejenigen 
Sender - und das ist unsere Differenz zur Minderheit I -, die 
in Gebieten sind, die eine schwache Finanzierungsgrund
lage haben. 

Brun Franz (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt die An
träge der Minderheiten und lehnt den Antrag der Mehrheit 
ab. 
Artikel 67a ist vom Ständerat eingebracht worden; es wurde 
bereits gesagt. Es geht um Investitionsbeiträge für neue 
Technologien. Für die Finanzierung dieser Beiträge werden 
zwei Quellen festgesetzt: der Ertrag aus der Konzessionsab
gabe und subsidiär der Ertrag aus den Empfangsgebühren, 
aber höchstens 1 Prozent. Die Förderung der Verbreitungs
technologie ist für die privaten Veranstalter zu einem Schlüs
selfaktor geworden. Gelingt es in diesem Punkt nicht, eine 
deutliche Akzentverschiebung zugunsten der privaten Ver
anstalter zu erreichen, vor allem in den abgelegenen Gebie
ten, so ist langfristig das weitere Bestehen der Privatradios 
und des Regionalfernsehens gefährdet. Ziel dieser Bestim
mung muss die Bildung von Anreizen für die rasche Entwick
lung der Digitalisierung in der Schweiz sein, auch in 
abgelegenen Gebieten. 
Die Minderheit ist der Ansicht, dass bei 1,1 Milliarden Fran
ken dooh noch genügend Luft vorhanden sein wird. Die 

CVP-Fraktion unterstützt Artikel 67a, wie ihn der Ständerat 
eingebracht hat. Sie unterstützt auch den neuen Absatz 4 
der Minderheit I (Germanier). 
Konkret ist die CVP-Fraktion bei Absatz 1 für die Minderheit 
11 (Weigelt), gemäss Ständerat; bei den Absätzen 2, 3-und 4 
unterstützt sie die Minderheit I - die ständerätliche Fassung 
plus den neuen Absatz 4 -, und sie lehnt den Antrag der 
Mehrheit ab, die den ganzen Artikel streichen möchte. 

Hollenstein Pia (G, SG): Herr Brun, heute haben wir ja den 
Tag der Transparenz. Die CVP-Mitglieder haben in der Kom
mission noch voll dem Antrag der Mehrheit zugestimmt. 
Könnten Sie noch sagen, was den Stimmungswechsel aus
gelöst hat, dass die CVP-Mitglieder jetzt für die Minderheiten 
sind? 

Brun Franz (C, LU): Ja, ich kann das ganz kurz machen: 
Man kann auch gescheiter werden und dann auf die Anlie
gen eingehen. 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): Le groupe ra
dical-lib8ral communique qu'i1 soutient la proposition de la 
minorite 11. 

Marti Werner (S, GL): Ich habe vorhin auch kurz gestaunt 
über den Meinungswechsel bei der CVp, der hier seit der 
Kommissionsberatung stattgefunden hat. Denn die Mehr
heit, die nach wie vor von der SP-Fraktion unterstützt wird, 
kam in der Kommission mit Unterstützung der CVP-Mitglie
der zustande. Die Argumente, die Herr Brun jetzt vorge
bracht hat, haben wir bereits in der Kommission gehört und 
in der Kommission auch gewichtet. Ich denke, das hat jetzt 
nichts mit Gescheiterwerden zu tun, sondern es ist einfach 
ein Meinungswechsel, der hier stattgefunden hat und den 
ich nicht näher kommentieren möchte. Wir ändern unsere 
Meinung, wenn wir neue Argumente hören. Hier haben wir 
jetzt keine neuen Argumente gehört, weshalb wir nach wie 
vor die Mehrheit unterstützen. Sofern die Mehrheit abgelehnt 
werden sollte, stimmen wir der Minderheit I (Germanier) zu 
und ersuchen auch Sie, die Minderheit I zu unterstützen. 
Weshalb lehnen wir diese zusätzliche Bestimmung des 
Ständerates ab? Die Lösung ist eine ganz einfache, das wis
sen Sie so gut wie ich: Ressourcen sind beschränkt, und 
wenn mit den beschränkten Ressourcen noch zusätzliche 
Dinge finanziert werden sollen, dann heisst das, dass diese 
Ressourcen in der Folge einfach an einem anderen Ort feh
len. Wir haben das Splitting vorgenommen. Das setzt die 
Grundlagen, und damit müssen dann auch die Investitionen 
finanziert werden. Ich verstehe nicht, weshalb sich Herr 
Weigelt hier für solche Streu-, nein, Giesskannensubventio
nen - das sagen Sie doch sonst, Herr Weigelt - einsetzt. 
Und hier schlagen Sie uns ein Modell mit Giesskannensub
ventionen vor. An und für sich werden solche Modelle von Ih
nen jeweilen abgelehnt, und ich denke, hier ist es auch nicht 
das richtige Modell, obwohl das Bild an und für sich schön 
ist, wenn Sie mit der Giesskanne die Alpen und die Voralpen 
bzw. die Privatradios in den Alpen und den Voralpen beglü
cken. 
Das ist aber nicht unsere Intention, weshalb wir Sie ersu
chen, der Mehrheit zuzustimmen, eventuell der Minderheit I 
(Germanier). 

La presidente (Meyer TMrese, presidente): Le groupe des 
Verts communique qu'jJ soutient la proposition de la majo
rite. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich wollte Herrn Marti ein
zeln aufklären, aber ich sage es jetzt allen. (Heiterkeit) Der 
Bundesrat ist gegen die Technologieförderung, die Mehrheit 
Ihrer Kommission auch. Erklärend muss ich dazu sagen: Die 
Umstellung von der analogen auf die digitale Ausstrahlung 
kostet etwas; das kann ins gute Tuch gehen. Die SRG hat 
die notwendigen Mittel. Ich verstehe, dass sich die Privaten 
diese Umstellung aus den Gebühren mitfinanzieren lassen 
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wollen. Trotzdem bleiben wir bei unserem Antrag, dass hier 
keine Unterstützung gegeben wird. 
Die Frage ist nun aber: Wenn Sie diesen Anreiz trotzdem fi
nanzieren wollen, folgen Sie dann der Minderheit 11 (Welgelt) 
oqer der Minderheit I (Germanier)? 
Jetzt hat Herr Marti Herrn Weigelt vorgeworfen, er huldige 
mit seinem Minderheitsantrag dem Giesskannenprinzip. Da 
muss ich korrigieren: Die wahre Giesskanne ist im Antrag 
der Minderheit I enthalten. Denn diese will sämtliche Priva
ten unterstützen. Da gibt es finanzstarke Private In den städ
tischen Agglomerationen, die das ohne weiteres selbst be
zahlen können. Sie haben die notwendigen Werbeeinnah
men. Aber wenn Sie einer Minderheit folgen, muss ich Sie 
darauf hinweisen, dass es Private in abgelegenen Gebieten 
gibt, die das nicht bezahlen können. Der Antrag der Minder
heit 11 enthält zwar auch eine kleine Giesskanne, aber doch 
bezogen auf einen begrenzten Raum. 
Deshalb würde sich der Bundesrat eventualiter, falls er in der 
Hauptsache gegen seinen Willen überstimmt werden sollte, 
mit der Minderheit 11 solidarisieren. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
hat mit 14 zu 8 Stimmen beschlossen, hier, in Artikel 67a, 
keine solche Technologieförderung aufzunehmen. Was wa
ren die Gründe dafür? Eigentlich müsste man ja hier erwar
ten, es gebe gewisse ordnungspolitische Überlegungen, weil 
Investitionsbeiträge für neue Technologien - das ist auch ein 
Wettbewerb - auch ein Marktvorteil für einen Sender sein 
können, für einen Sender, der eben in neue Technologien in
vestiert und damit auch einen Vorsprung erhält. Das waren 
die grundsätzlichen Bedenken. Weshalb sollen wir von den 
Gebührengeldern - in zweiter Linie, zuerst noch von den 
Konzessionsabgaben - wieder etwas abschöpfen, um hier 
Technologieförderung zu machen? 
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in Arti
kel 67 eine Bestimmung haben, nach der für die Verbreitung 
von Radioprogrammen - wir haben es ja jetzt in dieser Fas
sung bestätigt - in Gebieten, in denen wirtschaftlich kein ge
nügendes Aufkommen besteht, also in den Rand- und in den 
Berggebieten, bereits Beiträge für die Ausstrahlung im terres
trischen Bereich gewährt werden können; dies aufgrund 
von Artikel 67. Jetzt wollen Sie hier bei Artikel 67a die 
Schleuse noch mehr öffnen. Sie wollen über diesen Artikel 
hier auch noch für die Technologieentwicklung eine Schleu
se öffnen. 
Das ist der Grund, weshalb die Mehrheit zum Schluss ge
kommen ist, dass Technologieförderung an sich gut ist, aber 
hier nicht über die Gebührengelder finanziert werden soll. 
Für die Technologieförderung haben wir ein Gesetz über 
Technologieförderungen, da gibt es besondere Unterstüt
zungen. Hier möchten wir das nicht in diesem Gesetz gere
gelt haben. Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen empfehlen, 
von Artikel 67a gemäss Beschluss des Ständerates abzuse
hen, also gar nichts dazu aufzunehmen. Denn ansonsten 
schränken wir wieder die Mittel ein, die eigentlich für die Pro
gramme zur Verfügung stehen sollten. 
Ich muss Ihnen vielleicht noch den Unterschied zwischen 
den Anträgen der Minderheiten I und 11 deutlich machen. Es 
ist so: Bei der Minderheit I haben alle Sender Anrecht auf 
eine Förderung, unabhängig davon, ob sie in den Agglome
rationen oder in den Berggebieten sind; und wir haben vor 
allem auch eine Bestimmung drin - das müsste einige viel
leicht stutzig machen -, die eine nationale Planung für die 
Entwicklung der Förderung dieser neuen Technologien vor
sieht. Ich möchte Sie hier fragen: Ist es im Sinne Ihrer ord
nungspolitischen Vision, dass wir hier mit einer nationalen 
Planung neue Technologien aus den Gebührengeldern för
dern? 
Das ist der Grund, weshalb die Kommission mit 14 zu 
8 Stimmen zum Schluss gekommen ist, auf Artikel 67a 
gänzlich zu verzichten. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: A cet 
article, le Conseil des Etats a introduit une nouvelle disposi-
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tion visa nt les aides d'investissements en faveur des nouvel
les technologies. Cette possibilite doit permettre de couvrir 
les investissements importants en matiere de numerisation 
qui touchent a la fois les technologies et le changement de 
methode de diffusion. Ce soutien pourrait etre preleve sur le 
produit des taxes de concession payees par les diffuseurs 
et, en plus, sur le produit des redevances de reception, ceci 
a condition de ne pas depasser 1 pour cent du total. 
La disposition du Conseil des Etats a fait I'objet d'un debat 
important au sein de la commission ou nous avons ebauche 
une solution (al. 4) qui aurait eu I'avantage d'etre applicable 
a tous, avec une planification faite sous I'egide de I'adminis
tration et permettant ainsi aux petites radios de se mettre a 
jour du point de vue de la numerisation, dans la distribution 
et ceci notamment pour le fameux DAB - ccDigital Audio 
Broadcasting». 
Tout d'abord, la commission s'est ralliee au Conseil des 
Etats, ce qui correspond aujourd'hui a la proposition de la 
minorite 11. Ensuite, un compromis correspondant aujour
d'hui a la proposition de la minorite I a d'abord ete accepte 
en commission, par 12 voix contre 8. Puis iI a ete renverse 
par une solution, que je qualifierai de ccradicale», de mon 
collegue Marti Werner, demandant la suppression pure et 
simple de la disposition du Conseil des Etats. 
Je vous demande donc de suivre la majorite de la commis
sion, qui demande de biffer I'article 67a. 

Weigelt Peter (RL, SG): Es ist mir ein Anliegen, in dieser 
Sache semantisch klar zu sein. Peter Vollmer hat als Kom
missionssprecher mehrfach von Technologieförderung und 
Technologieentwicklung gesprochen. Er hat darauf hinge
wiesen, dass es ein Gesetz zur Technologieförderung gebe. 
Wir haben es hier in keiner Art und Weise mit Technologie
förderung oder -entwicklung zu tun. Dieser Artikel will nur 
den Aufbau von Sendernetzen unterstützen; er hat mit Tech
nologie in diesem Sinne nichts zu tun. Es geht um beste
hende Technologien, die marktgängig gemacht werden sol
len, auch in Berg- und Randgebieten. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 65 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit I .... 101 Stimmen 
Dagegen .... 70 Stimmen 

Abs. 1-3-AI. 1-3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 68 Stimmen 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
Titel 
Weitere Aufschaltungspflichten 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 69 
Proposition de la commission 
Titre 
Autres obligations de diffuser 
AI. 1,2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Ang€lnommen - Adopte 
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Art.69a 
Antrag der Kommission 

-Titel 
Leitungsgebundene Verbreitung anderer Programme 
Text 
Bei Programmen, deren Verbreitung nicht nach den Arti
keln 68 und 69 geregelt ist, entscheidet die Fernmelde
dienstanbieterin im Rahmen der ihr für die Programmver
breitung zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Bei der 
Abgeltung des Aufwandes für die Verbreitung kann insbe
sondere auch der wirtschaftliche Nutzen der Verbreitungs
dienstleistung für den Programmveranstalter berücksichtigt 
werden. 

Antrag Fluri 
Titel 
Leitungsgebundene Verbreitung anderer Programme 
Text 
Programme, deren Verbreitung nicl'lt nach den Artikeln 68 
und 69 geregelt Ist, sind vom Fernmeldedienstanbieter im 
Rahmen der verfügbaren Kapazitäten zu chancengleichen, 
angemessenen und nichtdiskriminatorischen Bedingungen 
zu verbreiten. 
Schriftliche Begründung 
Bei der Festlegung der Verbreitungsbedingungen darf nicht 
das Kriterium des «Nutzens der Verbreitungsdienstleistun
gen für den Programmveranstalter» einbezogen werden. 
Damit kann der Kabelnetzbetreiber je nach Erfolg des Sen
ders die Vergütung steigern. Die Kabelnetzbetreiber sind -
zumindest zurzeit - in einer MonopolsteIlung betreffend die 
Weiterverbreitung der Programme. 
Die Ausrichtung der Vergütung am Erfolg des Senders wi
derspricht wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen. Aus die
sem Grund hat sich die Wettbewerbskommission gegen den 
früher im Entwurf enthaltenen Artikel70a Absatz 3 (derselbe 
Wortlaut wie nun Art. 69a) ausgesprochen, was vom Stän
derat zur Kenntnis genommen und umgesetzt worden ist. 
Deshalb soll die ungerechtfertigte Basis für eine Monopol
rente über die Hintertüre von Artikel 69a nicht wieder in den 
Entwurf eingeführt werden. 

Art.69a 
Proposition de la commission 
Titre 
Diffusion d'autres programmes sur des Iignes 
Texte 
Pour les programmes dont la diffusion n'est pas regie par les
articles 68 et 69, le fournisseur de services de telecommuni
cation decide dans la mesure des capacites mises a sa dis
position pour la diffusion de programmes. Les coats de 
diffusion peuvent EUre indemnises notamment en fonction de 
la rentabilitll pour le diffuseur. 

Proposition Fluri 
Titre 
Diffusion d'autres programmes sur des Iignes 
Texte 
Les programmes dont la diffusion n'est pas regie par les ar
ticle 68 et 69, doivent etre diffuses par le fournisseur de ser
vices de telecommunication dans la mesure des capacites 
disponibles, et ades conditions equitables, appropriees et 
non discriminatoires. 
Developpement par Bcrit 
Les conditions de diffusion ne doivent pas etre fixees en 
fonction du critere de la rentabilite pour le diffuseur. Sinon, 
les cäblo-operateurs pourraient augmenter I'indemnite en 
fonction du succes de la chaine. Or, les cäblo-operateurs 
sont en situation de monopole s'agissant de la retransmis
sion des programmes. 
Moduler I'indemnite en fonction du succes d'une chaine se
rait contraire aux principes de la concurrence. C'est d'ailleurs 
pourquoi la Commission de la concurrence s'est prononcee 
contre I'article 70a alinea 3 du projet initial (dont le libelle etait 
identique a celui de I'art. 69a), ce dont le Conseil des Etats a 
pris aote pour agir an con~equel'lee. 11 Importe aujourd'hui 

d'empecher que cette disposition, qui entrainerait une rente 
de situation pour cause de monopole, ne revienne par la pe
tite porte dans les valises de I'article 69a. 

Simoneschi-Cortesi Chiara (C, TI): A dire la verita, forse 
avrei potuto dire ehe iI gruppo popolare democratico so
stiene I'articolo 69a. 
Nous soutenons a I'article 69a la version de la commission. 
Les rapporteurs vont vous expliquer pourquoi. lei, on re
prend et on ameliore un peu le principe inscrit a I'article 61 
alinea 2. 
Le groupe democrate-chretien soutient donc ce nouvel arti
eie selon la commission. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Artikel 69a wurde ja nicht 
vom Bundesrat vorgeschlagen. Herr Fluri beantragt Ihnen 
nun, die Hälfte dieses Artikels zu streichen. Damit kommt er 
eigentlich dem Bundesrat entgegen. Das ist ein guter erster 
Schritt, der getan werden sollte, um im Ständerat dann viel
leicht noch das Ganze zu kippen. 
Stimmen Sie Herrn Fluri nur mal zu. (Heiterkeit) 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Jetzt machen 
wir es uns sehr einfach, denn der Antrag Fluri enthält natür
lich einigen Sprengstoff. Ich möchte Sie bitten, hier Arti
kel 69a, wie ihn die Kommission einstimmig verabschiedet 
hat, zu unterstützen. Wenn Sie jetzt dem Antrag Fluri zustim
men, bedeutet das, dass auch Anbieter, die ausserhalb jegli
cher Konzession stehen - das ist ja möglich, sie können 
einfach senden, sie haben keinen Leistungsauftrag und er
halten auch keine Gebührengelder -, ein Recht haben, bei 
den Kabelnetzen ebenfalls privilegiert aufgeschaltet zu wer
den. Damit öffnen Sie Tür und Tor für irgendwelche kommer
ziellen Sender, die überhaupt keinen inhaltlichen Anspruch 
haben, die hier einfach Werbung machen - das ist nach die
sem neuen Gesetz möglich. Diese Sender müssen dann, 
wenn sie das wollen, automatisch auf die Kabelnetze aufge
schaltet werden. Ich glaube, das kann wirklich nicht im Inter
esse dieser Medienordnung sein. 
Ich bitte Herrn Fluri, sich wirklich gut zu überlegen, ob wir da 
eine Gratisaufschaltung von solchen Sendern zulassen wol
len. Das widerspricht nun wirklich vollständig der Hierarchie, 
die wir gewählt haben, nämlich mit den konzessionierten An
bietern - mit den Leistungsaufträgen - und den übrigen An
bietern. 
Ich möchte Sie deshalb inständig bitten, hier der Kommis
sion zu folgen, diese Ergänzung so aufzunehmen und den 
Antrag Fluri abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Fluri .... 37 Stimmen 

Art. 70a; 71 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 70a; 71 al. 1 
Proposition de Ta commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Wer ein zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen 
geeignetes Gerät (Empfangsgerät) zum Betrieb bereithält 
oder betreibt, muss eine Empfangsgebühr bezahlen. Der 
Bundesrat regelt, welche Gerätekategorien als zum Emp
fang geeignet gelten, und bestimmt insbesondere, unter wei
chen Voraussetzungen Geräte, die auch für andere Anwen
dungen geeignet sind (multifunktionale Geräte), der Gebüh
ren- und Meldepflicht unterstehen. 
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Abs. 1bis 
Die Empfangsgebühr ist pro Haushalt oder Geschäftsstelle 
ungeachtet der Zahl der Empfangsgeräte nur einmal ge
schuldet. 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 76 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Quiconque amis en place ou exploite un appareil servant Ei 
la reception de programmes de radio et de television (recep
teur) doit payer une redevance de reception. Le Conseil 
federal regle les categories d'appareils qui sont reputees 
servant Ei la reception et definit en particulier dans quelles 
conditions les appareils qui servent aussi Ei d'autres utilisati
ons (appareils multifonctionnels) so nt soumis aux obligati
ons de payer la redevance et de s'annoncer. 
AI. 1bis 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
AI. 5 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 77 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 77 al. 3 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. e 
Festhalten 
Abs. 1 Bst. f 
Streichen 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Weigelt, Binder, Leutenegger Filippo, Theiler) 
Abs. 1 Bst. f 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 78 
Proposition de la majorite 
AI. 1 let. e 
Maintenir 
AI. 1 let. f 
Biffer 
AI. 4 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Weigelt, Binder, Leutenegger Filippo, Theiler) 
AI. 1 let. f 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Abs. 1 Bst. e; 4 - AI. 1 let. e; 4 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 1 Bst. f - AI. 1 let. f 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich meine, die 
Diskussion über Buchstabe f erübrigt sich, weil wir vorhin 
dem kombinierten Antrag der Minderheiten I (Germanier) 
und 11 (Weigelt) zu Artikel 672 (Investitionsbeiträge für neue 
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Technologien) zugestimmt haben. Damit ist Buchstabe f ge
mäss dem Antrag der Minderheit angenommen. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 80 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 80 81.1 
Proposition da la commission 
AdMrer Ei la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 85a-85d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Leutenegger Filippo 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Die Hörer- und Zuschauerforschung ist ein Teil der Marktfor
schung, an der alle Radio- und Fernsehveranstalter ein direk
tes Interesse haben. Die Nutzungsdaten dienen einerseits 
der Programm planung und -gestaltung, anderseits dem Ver
kauf von Werbezeit. Es besteht kein Anlass, diese privatwirt
schaftliche Aktivität in einem Bundesgesetz zu regulieren. 
Erst recht besteht kein Anlass für die von der Kommission 
vorgesehene Überregulierung mit einem vom Departement 
gewählten Stiftungsrat, der Genehmigung des Stiftungsre
glements, der Definition der relevanten ForschungSdaten 
durch die Verwaltung und einer exzessiven Finanzaufsicht. 
Die SRG hat versprochen, dass sie sich von ihrer hauseige
nen, proprietären Forschung trennen wird - unabhängig von 
dem, was das Parlament beschliesst. 
Die vom Ständerat beschlossene sogenannte Branchenlö
sung ist besser als die Stiftungslösung der Nationalratskom
mission. Sie verpflichtet die Branche zur Selbstregulierung 
und ermöglicht ein Organisationsmodell, wie es die Presse 
mit der WEMF kennt und das sich dort bestens bewährt. 

Art. 85a-85d 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposition Leutenegger Filippo 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
Les etudes d'audience pour la radio et la television concer
nent directement tous les diffuseurs de radio ou de televi
sion, puisqu'elles constituent un pan Ei part entiere des 
etudes de marcM. Elles permettent d'une part de planifier et 
de concevoir les programmes, et d'autre part de fixer le prix 
des messages publicitaires. 11 n'y ades lors pas lieu de re
glementer dans une loi federale une activite qui releve du 
secteur prive. 
La commission propose de creer un conseil de fondation elu 
par le departement federal competent, de faire approuver le 
reglement de la fondation par le departement, de faire definir 
par le Conseil tederal les donnees a recueillir et d'exercer 
une surveillance financiere particulierement rigoureuse: 
c'est aller trop loin dans la reglementation. . 
La SSR a promis de se separer de son Service de la recher
che, quelle que soit la decision du Parlement. 
La "solution de branche» adoptee par le Conseil des Etats 
est meilleure que la "solution de fondation» proposee par la 
commission du Conseil national, parce qu'elle contraint le 
secteur Ei s'autoreguler et permet la mise en place d'une as
sociation aussi efficace que la REMP (Recherches et etudes 
des medias publicitaires) pour la presse. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Sowohl Sie als auch der 
Ständerat haben sich im Grundsatz dafür entschieden, die 
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Nutzungsforschung künftig von der SRG weg in die Hände 
einer unabhängigen Organisation zu legen. Der Nationalrat 
schlägt hierfür die Form einer Stiftung vor. Seine Kommis
sion hält an diesem Vorschlag fest. Der Ständerat bevorzugt 
eine Lösung, wonach die Radio- und Fernsehbranche selbst 
ein Forschungsinstitut auf die Beine stellt. Bei dieser Vari
ante soll der Staat nur tätig werden, wenn eine Branchenlö
sung nicht zustande kommt. 
Wir finden beide Vorschläge geeignet, um die Nutzung von 
Radio- und Fernsehprogrammen auch künftig auf einem all
seits akzeptierten Niveau und in der notwendigen Unabhän
gigkeit erheben zu lassen und um die Resultate der Branche 
und weiteren Interessierten zur Verfügung halten zu können. 
Die Nationalratslösung ist sehr konkret, mit einer hohen Re
gelungsdlchte; die Ständeratslösung ist dagegen offener for
muliert und lässt bei der Umsetzung mehr Flexibilität zu. Ich 
würde Ihnen eher vorschlagen, dem Ständerat zu folgen. 
Selbst gebe Ich zu, dass ich rilit dieser Forschung oft Mühe 
habe und mich frage, ob ihre Resultate den wirklichen Sach
verhalten entsprechen. Wenn ich mir gerade bei der Frage 
der Einschaltquoten und der Beliebtheit von Sendungen die 
Resultate ansehe, kann ich eigentlich oft fast nicht glauben, 
dass hier objektiv etwas eruiert wird. Aber das ist gar nicht 
so wichtig. Es geht ja darum, dass die Werbebranche und 
alle Beteiligten der Meinung sind, diese erforschten Sach
verhalte stimmten tatsächlich. Denn gestützt darauf werden 
dann entsprechende Verträge abgeschlossen, und alle sind 
bereit, diese Gelder zu zahlen und an diese Einschaltquoten 
zu glauben. Das ist ein wenig so, wie wenn man allen Leuten 
eine rosarote Brille verteilt und sich dann alle einig sind, 
dass ein grüner Salat rosarot ist. Hauptsache ist, dass der 
Konsens gegeben ist. Deshalb kommt es nicht so sehr dar
auf an, wie wissenschaftlich genau das ist, sondern darauf, 
dass alle daran glauben. 
Ich würde eher dem Ständerat folgen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: La 
commission a longuement debattu de ce theme. Notre con
seil avait decide la creation d'une fondation independante de 
la SSR, des quatre diffuseurs et du secteur de la publicite. 
Le Conseil des Etats a choisi une solution de branche - que 
reprend d'ailieurs la proposition Leutenegger Filippo - qui 
devrait etre realisee dans un delai approprie, et qui donne la 
facutte au Conseil federal de mettre sur pied une organisa
tion independante de I'administration. 
Suite au debat, la commission vous propose Ei une large ma
jorite de maintenir la version de notre conseil, Ei savoir la 
creation d'une fondation. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Es ist schon 
noch etwas Wichtiges nachzutragen. In der ersten Lesung 
haben wir eine Stiftung vorgesehen, weil wir der Auffassung 
sind, dass die Nutzungsforschung im Grunde genommen 
unabhängig von den Anbietern funktionieren können soll. 
«Branchenlösung» tönt ja gut, aber ich frage Sie: Warum ha
ben dann die Anbieter nicht schon längst eine Branchenlö
sung gefunden? Warum hat dann die SRG nicht schon 
längst Hand geboten für eine Branchenlösung? Da liegt 
doch genau das Problem, dass hier natürlich die SRG -
heute finanziert aus den Gebührengeldern - mit ihren Mit
teln einfach bestimmen kann, wie das aussehen soll. Auch 
die Fassung des Ständerates sieht eine Art Parität vor zwi
schen der SRG und den Übrigen. Mit anderen Worten bleibt 
die ganze Frage der Nutzungsforschung natürlich irgendwo 
im Konflikt zwischen den verschiedenen Anbietern stecken. 
In der Kommission war ursprünglich ein Antrag eingereicht 
worden, der dem jetzigen Einzelantrag Leutenegger Filippo 
entspricht. Er wurde in der Kommission zurückgezogen. Wir 
kamen einstimmig zur Auffassung, dass unsere Lösung mit 
der Stiftung die Unabhängigkeit von den Veranstaltern ga
rantiere. Das ist insbesondere in einem solchen Fall notwen
dig, weil wir hier einen Riesenveranstalter und zudem viele 
Kleine haben. Da wird es bei einer Branchenlösung immer 
Probleme geben, Lösungen zu findon, dio oben nioht von 

den Anbietern abhängen: Die Nutzungsforschung sollte so
zusagen anbieterneutral sein. 
Deshalb bitten wir Sie, hier an unserer ursprünglichen Fas
sung festzuhalten und den Antrag Leutenegger Filippo abzu
lehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 118 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 40 Stimmen 

Art. 86 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenlr 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 Abs. 1 
Antrag der Komm/ss/on 
Festhalten 

Antrag Leutenegger Filippo 
Bst. C 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Es geht hier um eine für mich sehr wichtige Frage, denn es 
geht um die publizistische Kontrolle. 
Die Ombudsstelle ist ein wichtiges publizistisches Kontrollin
strument. Heute ist sie ein Instrument der Eigenkontrolle, 
der Selbstkontrolle, das sich voll bewährt hat. 
Wir müssen sowohl bei der SRG als auch bei den privaten 
Veranstaltern unbedingt vermeiden, dass der Staat Zugriff 
auf die publizistische Kontrolle kriegt. Der Antrag der Kom
mission geht genau in die umgekehrte und falsche Richtung, 
denn die UBI wird vom Bundesrat gewählt. Ich weiss, dass 
die UBI, wie der Name sagt, «unabhängig» ist. Doch wir 
müssen vermeiden, dass der Bundesrat, also die politische 
Behörde, indirekt bis zuunterst auf die publizistische Kon
trolle einwirken kann. 
Es ist zudem rechtlich und staatspolitisch mehr als fragwür
dig, wenn die nächste Instanz, in diesem Fall die UBI, die 
Vorinstanz, also die Ombudsstelle, nicht nur wählt, sondern 
auch beaufsichtigt. Die Ombudsstellen sollen ein Instrument 
der Selbstkontrolle bleiben. Es ist deshalb falsch, wenn die 
Aufsichtsbehörde die Ombudsstelle wählt und beaufsichtigt. 
Diese Hierarchisierung beeinträchtigt die Unabhängigkeit 
der Ombudsstellen massiv, und die daraus folgende Büro
kratisierung wird Mehrkosten zur Folge haben. 
Es wird behauptet, die Privaten hätten zu wenige Beschwer
den, um eine leistungsfähige Ombudsstelle zu bestellen. 
Mag sein: Ich habe aber noch nie von solchen Schwierigkei
ten gehört. Sollte dies aber der Fall sein, dann können Pri
vate immer noch zusammenarbeiten und eine gemeinsame 
Ombudsstelle errichten oder, wie zum Beispiel Presse-TV es 
tut, die Ombudsstelle der SRG mit dieser Aufgabe beauftra
gen. 
Es besteht wirklich kein Grund, erfolgreiche private Struktu
ren zu verstaatlichen. 

Art. 87 al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposition Leutenegger Filippo 
Let. c 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Cette question est Ei mes yeux d'une importance primor
diale, car c'est du contröle des medias qu'iI s'aglt. Le Ser
vice de mediation est un instrument essentiel pour le 
contröle du contenu redactionnel des emissions, un instru
ment d'autocontröle qui a parfaitement fait ses preuves. 
11 importe absolument d'eviter que l'Etat decide du contenu 
des emissions, qu'elles solent diffusees par la SSR ou par 
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des operateurs prives. Et la proposition de la commission va 
justement dans le sens contraire, car I'AIEP est designee 
par le Conseil federal. Certes, comme son nom I'indique, 
elle est censement «independante»: neanmoins, iI faut eviter 
que le Conseil federal, soit I'autorite politique, ne puisse in
fluer ne serait-ce qu'indirectement sur le contenu redac
tionnel des emissions. 
D'autra part, iI est pour le moins douteux juridiquement que 
I'instance superieure, en I'occurrence l'AIEp, non seulement 
nomme, mais contröle I'instance inferieure, soit le Service 
de mediation. Les services de mediation, je le rappelle, 
doivent rester des instruments d'autocontröle: iI serait donc 
aberrant que I'autorite de surveillance nomme et contröle les 
services de mediation. Non seulement cela porterait atteinte 
gravement EI. leur independance, mais la bureaucratie qui en 
resulterait ne manquerait pas de se traduire par des sur
conts. 
Certains affirment que les operateurs prives sont confrontes 
EI. un nombre de plaintes trop peu important pour qu'i1s puis
se nt mettre en place un service de mediation digne de ce 
nom. C'est possible, mais je n'ai jamais entendu pari er de 
teiles difficultes. Et mame dans ce cas, les operateurs prives 
n'en pourraient pas moins cooperer pour mettre en place un 
service de mediation commun ou, comme le fait Presse TV, 
confier les täches concernees Ei I'organe de mediation de la 
SSR. 
11 n'y a vraiment aucune raison de nationaliser une structure 
privee lorsqu'elle fonctionne. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um Artikel 87 Ab
satz 1 Buchstabe c, der mit Artikel 97 zusammenhängt. Sind 
wir uns da einig? Ich ersuche Sie, dem Konzept des Bundes
rates, des Nationalrates und des Ständerates zuzustimmen 
und den Antrag Leutenegger Filippo abzulehnen. Sie mögen 
bitte auch beachten: Die Ombudsstellen fällen selber keine 
Entscheide; sie schlichten, versuchen zu' vermitteln und 
schreiben einen Bericht. Rechtsverbindliche Entscheide 
aber fällen nicht sie. sondern die UBI. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Wir bitten Sie 
auch, den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. Die Entscheide sind einstimmig erfolgt. Auch hier geht 
es um das Grundkonzept, dass die Einsetzung dieser Om
budsstellen unabhängig von den Veranstaltern erfolgt. Das 
war das Grundkonzept, das wir hier eingeführt haben. Ich 
möchte Sie deshalb bitten, bei diesem Konzept zu bleiben. 
Der Antrag Leutenegger Filippo zu Absatz 1 Buchstabe c will 
die übrigen Tatbestände ja streichen. Wir sind jedoch der 
Auffassung, dass gerade diese Tatbestände für das Funktio
nieren dieser Ombudsstellen wichtig sind. 
Wir bitten Sie hier also, dem einstimmig bestätigten Konzept 
der Kommission zuzustimmen. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le dispositif de 
vote electronique ne fonctionne pas. Nous votons par assis 
et leve. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... Minderheit 

Art. 88; 89 Abs. 1, 3-5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 88j 89 al. 1, 3-5 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 94 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,5 
Festhalten 
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Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 94 
Proposition de la commission 
AI. 1,5 
Maintenir 
AI. 4 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 95 let. e 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. h 
h ..... Sendungen (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5) verletzt. 
Abs. 2 Bst. i 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Fluri 
Abs. 1 Bst. h 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Die Verwaltungssanktionen sollen auch bei einer rechtswi
drigen Verweigerung des Programmzwanges eingesetzt 
werden können. Unser Rat war sich darüber in der ersten 
Lesung einig. Die Aufnahme dieses Tatbestandes ist lo
gisch, da die Verweigerung des Zuganges ebenfalls in 
schwerer Weise in die Rechte eines Anspruches eingreift. 

Art. 96 
Proposition de la commission 
AI. 1 let. h 
h ..... (art. 4 al. 1 et art. 5) dans I'annee suivant .... 
AI. 2 let. i 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Fluri 
AI. 1 let. h 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
Le sanctions administratives doivent egalement s'appliquer 
en cas de refus iIIicite d'accorder I'acces. Notre conseil etait 
d'ailleurs d'accord sur ce sujet en premiere lecture. 11 est 10-
gique de qualifier un tel fait d'infraction et de le mentionner 
en tant que tel, car le refus precite reviendrait Ei violer grave
ment un droit. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Hier wäre ich froh, wenn 
Sie jetzt über den Schatten Ihrer Kommission springen 
könnten, denn es geht um etwas nicht Unwichtiges. Es geht 
nämlich um die Frage: Wer beurteilt die rechtliche Frage, 
wenn jemand geltend macht, er habe einen Anspruch, im 
Fernsehen zu erscheinen? Es gab einen berühmten Ent
scheid, er betraf Franz Weber. Franz Weber hatte eine Initia
tive lanciert, machte eine Pressekonferenz, und die «Tages
schau» brachte das nicht, sondern andere Beiträge. Dann 
sagte Franz Weber: «Ich habe ein Anrecht darauf, dass 
meine Pressekonferenz durch das Fernsehen ausgestrahlt 
wird.» Das gab einen komplizierten Rechtsfall, den wir ganz 
am Schluss, und zwar nach einem Bundesgerichtsent
scheid, beim UVEK entscheiden mussten. 
Was wir Ihnen vorschlagen und was Sie bereits einmal ent
schieden haben, ist, dass eine solch wichtige Frage durch 
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eine unabhängige Rechtsinstanz und doch nicht durch das 
politisch gefärbte UVEK entschieden werden muss. Sie 
selbst haben das schon entschieden, der Ständerat hat es 
entschieden. Rein formal ist eigentlich gar keine Differenz 
mehr vorhanden. 
Nun ist in der Kommission auf wundersame Weise - ich 
glaube, mit mehr Enthaltungen als Jastimmen - die Idee 
doch wieder hineingekommen, dass wir einen solchen Ent
scheid treffen müssen. 
Ich muss Sie ersuchen, uns von dieser Bürde zu entlasten 
und sie einer unabhängigen Instanz zu geben, also dem An
trag Fluri zuzustimmen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Herr Bundesrat 
Leuenberger bringt hier auch den Kommissionssprecher ein 
bisschen in Verregenheit. Die Kommission hat ihre Formulie
rung nämlich mit 8 zu 5 Stimmen bei 9 Enthaltungen be
schlossen, was an sich darauf hinweist, dass die Meinungen 
im Moment der Abstimmung noch nicht ganz klar gemacht 
waren. Man war sich sehr unsicher darüber. Herr Fluri hat 
hier diesbezüglich einen richtigen Tatbestand aufgenom
men. Es ist tatsächlich ein Problem, dass man in Bezug auf 
den Zugang zu Programmen und gegen Sendungen, die 
noch nicht ausgestrahlt sind, keine Beschwerde einreichen 
kann - beispielsweise die Beschwerde, dass man bei der 
Parteienrunde gar nicht zum Zug kommt. Bei der UBI kann 
man nur gegen Sendungen, die schon ausgestrahlt sind, Be
schwerde einreichen. 
Es ist von daher gesehen richtig und wahrscheinlich klug, 
den Antrag Fluri zu unterstützen. Ich springe hier als Kom
missionssprecher über meinen Schatten. Denn, wie gesagt, 
das Abstimmungsergebnis von 8 zu 5 Stimmen bei 9 Enthal
tungen in der Kommission legitimiert mich, hier diese Posi
tion so zu vertreten, wie sie uns Herr Fluri jetzt mit seinem 
Einzelantrag unterbreitet. 
Formal empfehle ich Ihnen, der Kommission zuzustimmen, 
aber persönlich werde ich dem Antrag Fluri zustimmen. 

Abs. 1 Bst. h - AI. 1 let. h 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Fluri .... 134 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 8 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2,4 
Festhalten 
Abs.3 
Die Ombudsstellen behandeln Beanstandungen gegen aus
gestrahlte redaktionelle Sendungen .... verbindlichen inter
nationalen Rechtes. (Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Leutenegger Filippo 
Abs. '1 
Die Ombudsstellen werden von den jeweiligen Veranstaltern 
bestellt. 
Abs.4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Es geht hier um eine für mich sehr wichtige Frage, denn es 
geht um die publizistische Kontrolle. 
Die Ombudsstelle ist ein wichtiges publizistisches Kontrollin
strument. Heute ist sie ein Instrument der Eigenkontrolle, 
der Selbstkontrolle, das sich voll bewährt hat. 
Wir müssen sowohl bei der SRG als auch bei den privaten 
Veranstaltern unbedingt vermeiden, dass der Staat Zugriff 
auf die publizistische Kontrolle kriegt. Der Antrag der Kom
mission geht genau in die umgekehrte und falsche Richtung, 
denn die UBI wird vom Bundesrat gewählt. Ich weiss, dass 
die UBl t wie der Name sagt, «unabhängig.. ist. Dooh wir 

müssen vermeiden, dass der Bundesrat, also die politische 
Behörde, indirekt bis zuunterst auf die publizistische Kon
trolle einwirken kann. 
Es ist zudem rechtlich und staatspolitisch mehr als fragwür
dig, wenn die nächste Instanz, in diesem Fall die UBI, die 
Vorinstanz, also die Ombudsstelle, nicht nur wählt, sondern 
auch beaufsichtigt. Die Ombudsstellen sollen ein Instrument 
der Selbstkontrolle bleiben. Es ist deshalb falsch, wenn die 
Aufsichtsbehörde die Ombudsstelle wählt und beaufsichtigt. 
Diese Hierarchisierung beeinträchtigt die Unabhängigkeit 
der Ombudsstellen massiv, und die daraus folgende Büro
kratisierung wird Mehrkosten zur Folge haben. 
Es wird behauptet, die Privaten hätten zu wenige Beschwer
den, um eine leistungsfähige Ombudsstelle zu bestellen. 
Mag sein: Ich habe aber noch nie von solchen Schwierigkei
ten gehört. Sollte dies aber der Fall sein, dann können Pri
vate immer noch zusammenarbeiten und eine gemeinsame 
Ombudsstelle errichten oder, wie zum Beispiel Presse-TV es 
tut, die Ombudsstelle der SRG mit dieser Aufgabe beauftra
gen. 
Es besteht wirklich kein Grund, erfolgreiche private Struktu
ren zu verstaatlichen. 

Antrag Hochreutener 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Die SRG hat seit 1992 bestens reputierte, unabhängige Om
budsstellen in der Deutschschweiz. 
Allein die Deutschschweizer Ombudsstellen haben in den 
vergangenen 13 Jahren über 2000 Beanstandungen behan
delt, und nach den Informationen der SRG wurde in dieser 
ganzen Zeit die Kompetenz - oder vielleicht sogar die Auto
rität - der Ombudsstellen von den reklamierenden Personen 
nur zweimal infrage gestellt. 
Die Ombudsstellen sind durch die SRG institutionalisiert als 
unabhängige Experten ihrer Publikums räte, sie sind extern 
und intern akzeptiert, und sie funktionieren; und zwar funk
tionieren sie gut. 
Es besteht wahrlich kein Grund, das bestehende System zu 
ändern. Ich bitte Sie, dem Beschluss des Ständerates zuzu
stimmen. 

Art. 97 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4 
Maintenir 
AI. 3 
Les organes de mediation traitent les reclamations ayant 
trait a la violation des articles 4 a 5 de la presente loi ou du 
droit international contraignant pour les diffuseurs suisses 
dans des emissions a caractere redactionnel diffusees. (Bif
fer le reste de I'alinea) 

Proposition Leutenegger Filippo 
AI. 1 
Les organes de mediation sont designes par les diffuseurs 
respectifs. 
AI. 4 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Cette question est a mes yeux d'une importance primor
diale, car c'est du contröle des medias qu'i1 s'agit. Le Ser
vice de mediation est un instrument essentiel pour le con
tröle du contenu redactionnel des emissions, un instrument 
d'autocontröle qui a parfaitement falt ses preuves. 
11 importe absolument d'eviter que l'Etat decide du contenu 
des emissions, qu'elles soient diffusees par la SSR ou par 
des operateurs prives. Et la proposition de la commission va 
justement dans le sens contraire, car I'AIEP est designee 
par le Conseil federal. Certes, comme son nom I'indique, 
elle est censement «independante,.: neanmoins, iI faut eviter 
que le Conseil federal, soit I'autorite politique, ne puisse in
fluer ne serait-ce qu'indirectement sur le contenu redac
tlonnel des emissions. 
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D'autre part, iI est pour le moins douteux juridiquement que 
I'instance superieure, en I'occurrence l'AIEp, non seulement 
nomme, mais contröle I'instance inferieure, soit le Service 
de mediation. Les services de mediation, je le rappelle, 
doivent rester des instruments d'autocontröle: iI serait donc 
aberrant que I'autorite de surveillance nomme et contröle les 
services de mediation. Non seulement cela porterait atteinte 
gravement a leur independance mais la bureaucratie qui en 
resulterait ne manquerait pas de se traduire par des sur
coots. 
Certains aftirment que les operateurs prives sont confrontes 
a un nombre de plaintes trap peu important pour qu'i1s puis
sent mettre en place un service de mediation digne de ce 
nom. C'est possible, mais je n'ai jamais entendu pari er de 
teiles difticultes. Et mame dans ce cas, les operateurs prives 
n'en pourraient pas moins cooperer pour mettre en place un 
service de mediation commun ou, comme le fait Presse TV, 
confier les täches concernees a I'organe de mediation de la 
SSR. 
11 n'y a vraiment aucune raison de nationaliser une structure 
privee lorsqu'elle fonctionne. 

Proposition Hochreutener 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
DBveloppement par ecrit 
Depuis 1992, la SSR dispose du moins en Suisse allemande 
de services de mediation independants et d'excellente repu
tation. A eux seuls, les services de mediation de Suisse alle
mande ont traite plus de 2000 plaintes au cours des treize 
dernieres annees et, selon les informations fournies par la 
SSR, leur competence, sinon leur autorite, n'a ete mise en 
cause qu'a deux reprises. 
Les services de mediation ont ete mis en place par la 
SSR pour jouer le röle d'experts independants aupres 
des Conseils du public, i1s sont acceptes tant au sein de 
la SSR qu'a I'exterieur, i1s fonctionnent, et i1s fonctionnent 
bien. 
11 n'y a donc pas de raison de remettre en cause le systeme 
actuel, et je vous propose par consequent de vous rallier a la 
decision du Conseil qes Etats. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Meines Erachtens ist hier 
die Weiche gestellt worden, als Sie vorhin bei Artikel 87 Ab
satz 1 Buchstabe c abgestimmt haben. Sie müssen konse
quenterweise jetzt diese Einzelanträge auch wieder ableh
nen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich kann mich 
dem Bundesrat anschliessen. Man muss abstimmen, selbst
verständlich, aber es ist eine Konsequenz unserer Abstim
mung, die wir vorher vorgenommen haben. Der Antrag 
Hochreutener ist zusätzlich eingereicht worden. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 140 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 3 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 133 Stimmen 
Für den Antrag Hochreutener .... 17 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 140 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Filippo .... 9 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sant adaptees 
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Art. 98 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Innert zwanzig Tagen nach der Ausstrahlung kann jede Per
son .... 
Abs.2 
.... Sendung inhaltlich mangelhaft sein soll. 

Art. 98 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... a caractere redactionnel contestee. Si la reclamation .... 
AI. 2 
.... les dispositions applicables. (Bifter le reste de I'alinea) 

Angenommen - Adopte 

Art. 99 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 99 al. 5 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 100 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Beschwerde gegen eine Sendung kann führen, wer: 

b. eine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstande
ten Sendungen nachweist. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 100 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Peut deposer plainte contre une emission quiconque: 

b. prouve qu'i1 est toucM de pres par I'objet de I'emission 
contestee. (Bifter le reste de I'alinea) 
AI. 4 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 101 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Festhalten 
Abs.2 
Das Departement reicht .... bei der Unabhängigen Aufsichts
behörde ein. 
Abs.3 
In der Beschwerde muss kurz begründet werden, in welcher 
Hinsicht .... internationalen Rechtes verletzt hat. (Rest des 
Absatzes streichen) 

Art. 101 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Maintenir 
AI. 2 
.... I'autorite independante de surveillance dans un delai .... 
AI. 3 
La plainte doit indiquer brievement en quoi I'el!lisslon con
testee .... pour les diftuseurs suisses. (Bifter le reste de I'ali
nea) 

Angenommen - Adapte 
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Art. 102 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 103 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Festhalten 
Abs.2 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde stellt fest, ob die ange
fochtenen Sendungen .... festgelegt sind, verletzt haben. 
(Rest des Absatzes streichen) 
Abs.4 
.... Absätze 1 und 3 sowie Artikel 5 kann die Unabhängige 
Aufsichtsbehörde in Anwendung von .... 

Art. 103 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
Maintenir 
AI. 2 
L:autorite independante de surveillance etablit si les emis
sions contestees .... droit international applicable. (Biffer le 
reste de I'alinea) 
AI. 4 
.... I'article 5, I'autorite independante de surveillance peut .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 104 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 104 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Verfügungen des Departementes, des Bundesamtes und 
der Unabhängigen Aufsichtsbehörde können .... durch das 
Departement sowie die Entscheide im Bereich der Aufsicht 
über den Inhalt redaktioneller Sendungen sind direkt beim 
Bundesgericht anzufechten. 

Art. 105 al. 1 
Proposition de la commission 
Les decisions rendues par le departement, I'office et I'auto
rite independante de surveillance peuvent faire I'objet .... 
·ainsi que les recours contre les decisions prises dans le do
maine de la surveillance du contenu des emissions a carac
tare redactionnel, sont susceptibles de recours directement 
devant le Tribunal federa!. 

Angenommen - Adopte 

Art. 107 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Gerät, das im Sinne von Artikel 76 Absatz 1 zum Emp
fang von Radio- oder Fernsehprogrammen geeignet ist, zum 
Betrieb bereithält oder betreibt, ohne dies nach Artikel 76 
Absatz 2 der zuständigen .... 

Art. 107 al. 1 
Proposition de la commission 
.... et de television au sens de I'article 76 alinea 1, sans 
I'avoir annonce prealablement a I'autorite competente selon 
I'article 76 alinea 2. 

Angenommen - Adopte 

Art. 117 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderungen bisherigen Rechts 
Abrogation et modifieations du droit en vlgueur 

Zift.1I Zift. 2; Ziff. 3 Art. 11 Abs. 4, 6; Art. 13; 13a; 13b; 24; 
58; 60; 61 Abs. 1; Zift. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

eh. 11 eh. 2; eh. 3 art. 11 al. 4, 6; Art. 13; 13a; 13b; 24; 58; 
60; 61 al. 1; eh. 4 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

05.3000 

Motion KVF-SR (02.093). 
Entwicklung im Bereich 
der Programmveranstaltung 
Motion CTT-CE (02.093). 
Evolution technique dans le domaine 
de la diffusion de programmes 

Einrelchungsdalum 11.01.05 
Date de depöl11 01 05 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 

Antrag der Kommission 
Ablehnung der Motion 

Antrag Schwander 
Annahme der Motion 
Schriftliche BegrOndung 
Bei der vorliegenden Regelungsdichte besteht die Gefahr, 
mit den technologischen Entwicklungen nicht Schritt zu hal
ten. Damit sind Wettbewerbsverzerrungen - soweit Wettbe
werb Überhaupt möglich ist - vorprogrammiert. 

Proposition de la commission 
Rejeter la motion 

Proposition Schwander 
Adopter la motion 
Developpement par ecrit 
Le developpement n'existe qU'en allemand 

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich beantrage Ihnen, die Motion 
des Ständerates «Entwicklung im Bereich der Programmver
anstaltung» anzunehmen . 
Es geht darum, unerwünschten Entwicklungen in dieser Mo
nopolgesetzgebung vorzubeugen. Einerseits besteht bei der 
vorliegenden Regulierungsdichte die Gefahr, dass generell 
mit den technologischen Entwicklungen nicht Schritt gehal
ten wird. Wir hätten hier also generell Wettbewerbsverzer
rungen. 
Es geht aber bei dieser Motion vorwiegend um den Fall, 
dass Fernmeldedienstanbieter oder Provider selbst als Pro
grammveranstalter auftreten. Dann hätten diese Fernmelde
dienstanbieter eine Sonderstellung. Sie würden nämlich 
selbst bestimmen, wie ihre Programme verbreitet würden. 
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Fälle, wo die Lösung des Nationalrates den heutigen Inha
ber zu Unrecht leer ausgehen lässt. Es gibt ebenso Fälle, wo 
sie ihm zu Unrecht einen Anspruch gewährt. Die Verhält
nisse liegen von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn schon ein 
zivilrechtlicher Weg eingeschlagen werden soll, dann ist 
konsequent auf Einzeifalllösungen im Sinne von Artikel 4 
ZGB abzustellen, d. h. auf Recht und Billigkeit. Schon die 
bisherige Rechtsprechung belegt dieses Differenzierungs
bedürfnis; ich verweise etwa auf eine Studie von Frau Pro
fessor Wagner Pfeiffer mit entsprechenden Zahlen. 
Ich bitte Sie, Ihrer Kommission zu folgen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wir unterstützen die Lö
sung, die die Ständeratskommission gefunden hat, weil sie 
flexibler ist und auch den Wünschen der Kantone entspricht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32e Abs. 3 Bst. a 
Antrag Plisterer Thomas 
a. Erstellung der Kataster belasteter StandorteL wenn deren 
Inhabern bis ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Anderung die 
Gelegenheit gegeben wurde, zur Aufnahme in den Kataster 
Stellung zu nehmen; 

Art. 32e al. 3 let. a 
Proposition Pfisterer Thomas 
a. I'etablissement des cadastres des sites pollues, si les da
tenteurs de ces sites ont eu la possibilite de se prononcer 
jusqu'a une annee apres I'entree en vigueur de la presente 
revision; 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Herr Pfisterer muss 
uns erklären, warum er als Kommissionssprecher einen An
trag einreichen musste. Wir haben in der Kommission wohl 
die Hausaufgaben nicht ganz zu Ende gemacht. 

Pfisterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Sie haben 
die Begründung bereits geliefert: Das ist ja während Ihrer 
damaligen Zeit als Kommissionspräsident passiert. (Heiter
keit) 
Worum geht es in der Sache? Die Kantone sollen Abgeltun
gen für die Erstellung der Kataster erhalten, wenn die Inha
ber der Standorte bis zum 31. Dezember 2005 Gelegenheit 
erhalten, zur Aufnahme in einen Kataster Stellung zu neh
men. Das ist unbestritten. Wegen des langen Bereinigungs
verfahrens im Parlament müssen wir hier korrigieren. Die 
Voraussetzungen nach Artikel 89 Absatz 3 des Parlaments
gesetzes für diese Korrektur sind erfüllt. Selbstverständlich 
kann der 31. Dezember 2005 nicht mehr eingehalten wer
den. Darum schlagen wir Ihnen vor, eine Verlängerung um 
ein Jahr nach Inkrafttreten der Bestimmung anzuordnen. 
Ihre Kommission hat diskussionslos zugestimmt. Aus Grün
den, die ich nicht kenne, hat man darauf verzichtet, das auf 
der Fahne zu dokumentieren. Um Missverständnisse zu ver
meiden, habe ich mir erlaubt, das in diesem Einzelantrag als 
Service für Sie festzuhalten. 
Ich bitte Sie zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 
Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BB12003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 20031425) 
Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetnlng - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lol federale sur la radio et la television 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Gestatten Sie mir 
eine Vorbemerkung: Der Nationalrat hat beim RTVG wirklich 
den Konsens gesucht - im Unterschied zur Beratung des 
FMG; dazu kommen wir beim nächsten Geschäft. Zwischen 
dem Nationalrat und dem Ständerat gab es beim RTVG 
nach der ersten Beratungsrunde rund achtzig Differenzen. 
Der Nationalrat hat gegen sechzig Differenzen beseitigt; das 
ist lobens- und verdankenswert. Heute haben wir noch ge
gen zwanzig solcher Differenzen. Nun sind wir gefordert, un
seren Teil zur Bereinigung der Differenzen beizutragen. 
Es gibt nach meiner Bewertung fünf Punkte, die einigermas
sen Probleme bieten könnten: Einerseits ist es die Konzept
frage bei den Zuständigkeiten und bei den Verfahren. Ande
rerseits gibt es noch vier Differenzen von einigem Gewicht. 
Die vier anderen Einzelfragen sind folgende: 
1. die sogenannte Lex Russi in Artikel 9 Absatz 2; 
2. die Fixierung der Höhe der Splitting-Anteile in Artikel 50 
Absatz 1; 
3. die Begrenzung der Anzahl der Konzessionen für einen 
Bewerber in Artikel 54 Absatz 3; 
4. die Entschädigung der Programmverbreitung in Arti
kel69a. 
Diese Probleme sind nach meinem Dafürhalten aber keine 
«deal breakers». Da müssen wir wohl schlussendlich zwi
schen den bei den Räten Lösungen finden - vielleicht nicht 
gerade heute, aber möglicherweise noch im Laufe dieser 
Session. Die KVF des Nationalrates hat für nächste Woche 
bereits eine Sitzung zur Differenzber..einigung angesagt; sie 
will das Geschäft also noch in dieser Session wieder ins Ple
num bringen. Möglicherweise gelingt es uns, diese Übung 
noch in dieser Session abzuschliessen. Das hängt aber 
auch von uns ab. 
Damit möchte ich zur Beratung der einzelnen Differenzen 
übergehen. 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Ständige Programmmitarbeiter des Veranstalters dürfen in 
seinen Werbesendungen nicht mitwirken. Die lokalen und 
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regionalen Veranstalter mit beschränkten finanziellen Mitteln 
sind von dieser Beschränkung ausgenommen. 

Art. 9 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer €I la decision du Conseil national 
AI. 2 
Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas 
apparaTtre dans ses emissions publicitaires. Les diffuseurs 
locaux et regionaux dont les ressources financieres sont Ii
mitees ne sont pas soumis €I cette interdiction. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 9 Ab
satz 1 haben wir eine rein redaktionelle Ergänzung. Die 
Kommission beantragt Ihnen einstimmig, sich hier dem Na
tionalrat anzuschliessen. 
Bei Artikel 9 Absatz 2 haben wir die sogenannte Lex Russi. 
Hier beantragt Ihnen die Kommission, eine Differenz auf
rechtzuerhalten. 
Der Nationalrat hat seinerseits festgelegt, dass Personen, 
die regelmässig im redaktionellen Teil eines Programms auf
treten, in diesem Programm nicht Werbung machen dürfen. 
Das entspricht in etwa der Lösung des Bundesrates. Wir 
waren der Meinung, dass das zu streng ist. Anstelle von 
«Personen, die regelmässig im redaktionellen Teil eines 
schweizerischen Programms auftreten» haben wir «ständige 
Programmmitarbeiter» eingesetzt. Nehmen wir das Beispiel 
Russi: Dieser ist natürlich kein ständiger Programmmitarbei
ter, er tritt lediglich von Zeit zu Zeit als Ko-Kommentator bei 
einem Ski rennen auf, dazu macht er in der SRG von Zeit zu 
Zeit auch noch Werbung für eine bestimmte Automarke. Wir 
waren in der Kommission der Meinung, dass das eigentlich 
gestattet sein sollte. Sie können auch das Beispiel Federer 
nehmen, der wahrscheinlich in Zukunft für irgendwelche 
Kleidungsmarken Werbung machen wird. Trotzdem möchten 
wir dann seine Kommentare über die Tennismatches nicht 
missen. 
Darum schlagen wir Ihnen - mit 8 zu 2 Stimmen - vor, im 
ersten Satz Ihren ursprünglichen Entscheid aufrechtzuerhal
ten. Sie haben diesen ursprünglichen Entscheid mit 26 zu 
4 Stimmen gefällt, der Nationalrat hat in der zweiten Runde 
auf seiner Lösung mit 87 zu 68 Stimmen beharrt. 
Im zweiten Satz schlägt Ihnen die Kommission aber vor, sich 
dem Nationalrat anzuschliessen. Hier geht es einzig um Fol
gendes: Gemäss der Ansicht des Ständerates kann der 
Bundesrat bei regionalen und lokalen Veranstaltern Ausnah
men vorsehen; der Nationalrat hingegen hat hier die Aus
nahmen im Gesetz fest fixiert. Wir schliessen uns hier im 
zweiten Satz dem Nationalrat an und bitten Sie, das so an
zunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 Abs·. 1 Bst. bbis, Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 0 al. 1 let. bbis, al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer €I la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 10 Ab
satz 1 hat der Nationalrat mit 124 zu 51 Stimmen den Buch
staben bbis hinzugefügt. Nun könnte man meinen, das sei 
unstatthaft, da formell keine Differenz bestehe. Dem ist aber 
nicht so, diese Differenz bestand vorher bei einem ähnlich 
lautenden Absatz, nämlich bei Artikel 16 Absatz 4. Dieser 
Absatz wurde gestrichen und hierhin verlegt. Wir haben also 
die ursprüngliche Differenz hier bei diesem Buchstaben bbis. 
Der Buchstabe bbis will, dass Werbung für alkoholische Ge
tränke allen Veranstaltern untersagt ist, die in der Schweiz 
nationale oder sprachregionale Programme verbreiten, die 
sich eigens an das schweizerische Publikum richten. Mate-
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riell entspricht dieser Beschluss des Nationalrates dem An
trag, den Ihnen Ihre Kommission, mit 7 zu 5 Stimmen, in der 
Frühjahrssession unterbreitet hat. Sie sind diesem Antrag 
dann knapp nicht gefolgt, nämlich mit 18 zu 17 Stimmen. 
Heute beantragt Ihnen Ihre Kommission, mit 8 zu 1 Stimmen 
bei 1 Enthaltung, die Fassung des Nationalrates zu überneh
men. Die SRG sendet nationale und insbesondere sprach
regionale Programme aus, beispielsweise für die ganze 
Deutschschweiz oder für die ganze italienische Schweiz, 
das Tessin und die italienischsprachigen Bündner Täler. 
Mein Tisc~nachbar Lombardi, Chef von Tele Ticino, strahlt 
Sendungen für das Tessin, nicht aber für die Bündner Täler 
aus. Er hat also keinen sprachregionalen Sender, sondern 
nur einen regionalen Senf1er. Das wäre so einigermassen 
der Unterschied für diese Ubung. 
Nun, der SRG ist es untersagt, Alkoholwerbung zu tätigen. 
Wir schliessen uns dem Nationalrat an, der gesagt hat, dann 
sollen die ausländischen Sender gleich behandelt werden. 
San strahlt beispielsweise einen Film für das gesamte 
deutschsprachige Sprachgebiet aus, und beim Werbeblock 
richtet Sat1 dann die Werbung in der Sghweiz nur gerade 
auf die Schweiz, in Österreich auf Osterreich und in 
Deutschland auf Deutschland aus. Dann ist dieser Werbe
block halt auch ein sprachregionaler Teil für unser Land. Wir 
meinen, wenn die SRG keine Alkoholwerbung machen kann, 
dann soll beispielsweise Sat1 das eben auch nicht machen 
können. Es geht hier um eine Gleichbehandlung. Auf diesem 
Wege können wir das zustande bringen. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 8 zu 1 Stimmen, sich 
dem Nationalrat anzuschliessen. 
Bei Absatz 5 geht es um den Jugendschutz. Der Nationalrat 
hatte eingefügt: «Der Bundesrat kann zum Schutz der Ge
sundheit und der Jugend weitere Werbesendungen als un
zulässig erklären.» Wir haben diesen Absatz in der Früh
jahrssession mit 23 zu 11 Stimmen gestrichen, auf einen 
Spontanantrag von Kollege Stähelin hin. Vielleicht weiss er 
noch, dass er diesen Antrag gestellt hat. (Heiterkeit) Es 
wurde nicht einmal ein schriftlicher Antrag eingereicht; alle 
Mitglieder der Kommission waren etwas überrascht, der 
Bundesrat vielleicht auch. Sie sind diesem Spontanantrag 
gefolgt. 
Ihre Kommission bittet Sie heute mit 9 zu 0 Stimmen bei 
1 Enthaltung, sich dem Nationalrat anzuschliessen. Warum? 
Heute kann man gegen Alkohol- und Tabakwerbung ein
schreiten, auch wenn sie sich an die Jugend richtet, und das 
generell. Man kann aber z. B. nicht gegen Werbung für die 
telefonischen Mehrwertdienste einschreiten. Da werden 
z. B. Nummern für harte Pornografie oder für Hasch oder für 
Brutalofilme beworben. Mit der Bestimmung in Absatz 5 
kann auch gegen solche Werbung eingegriffen werden. 
Wir bitten Sie, sich hier dem Nationalrat anzuschliessen und 
Ihren ursprünglichen Beschluss fallen zu lassen. 
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Art. 16 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 16 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 16 Ab
satz 1 geht es um Werbung in den Radioprogrammen der 
SRG. Diese ist untersagt, der Bundesrat kann aber Ausnah
men für die EIgenwerbung vorsehen. In Bezug auf diese 
Frage sind sich beide Räte einig. In der Fassung des Stän
derates gibt es eine zweite Ausnahme, nämlich für Pro
gramme, die ausschliesslich für das Ausland bestimmt sind. 
Der Nationalrat hat diesen Beschluss im Plenum nicht disku
tiert. Hier geht es beispielsweise um den Sender Swissinfo. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig, hier am ur
sprünglichen Beschluss des Ständerates festzullalten. Nach 
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Ansicht der Kommission gibt es keinen intelligenten Grund, 
hier Werbung für Programme. zu untersagen, die fOr das 
Ausland bestimmt sind, denn gerade im Ausland sind Wer
bebeschränkungen doch oft sehr viel larger. Swissinfo 
könnte unseres Erachtens dieses Geld gut gebrauchen; da
mit würde auch der Bund entlastet. In diesem Sinne lautet 
der einstimmige Antrag der Kommission. 
Wenn Sie erlauben noch eine Bemerkung zu Artikel 16 Ab
satz 4: Aufgrund des Beschlusses bei Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe bbis fällt nun diese Bestimmung weg. Das ist also 
durch Ihren Beschluss bei Artikel 1 0 bereits erledigt. 
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Art. 27 Abs. 3 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 27 al. 3 let. a 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Hier geht es um 
das, was die Konzessionsbehörde bestimmen kann, und 
hier haben wir eine Differenz in Buchstabe a. Der Bundesrat 
hat vorgeschlagen, dass die Konzession namentlich die 
Anzahl und die Art der Radio- und Fernsehprogramme be
stimmt. Der Nationalrat hat dann das Wort «Art» herausge
nommen, also nur noch die Anzahl der Radioprogramme 
belassen. Der Ständerat hat mit 22 zu 17 Stimmen daran 
festgehalten, dass die Anzahl und die Art der Programme 
von der Konzession bestimmt werden; dies im Sinne der Ty
pologie. Es geht nicht darum, im Detail in die Programme 
hineinzureden. Darauf ist nun der Nationalrat eingetreten. Er 
akzeptiert Anzahl und Art. 
Wir hatten aber seinerzeit dann noch verschiedene Kriterien 
festgelegt: «unter Berücksichtigung der Publikumsbedürf
nisse und des Angebotes anderer Veranstalter». Das ist 
einerseits zu eng und anderseits wiederum zu weit. Wir er
suchen Sie, sich hier nun dem Nationalrat anzuschliessen 
und diese Kriterien zu streichen. Die Konzessionsbehörde 
wird ja diese generell so oder so anwenden können und teil
weise anwenden müssen. Sie waren dazumal ja auch nicht 
einig, Sie haben das nur mit 22 zu 17 Stimmen eingefOgt, es 
war also schon dazumal umstritten. 
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Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Gemäss Bundesrat, aber: 
.... werden der SRG mindestens zur Hälfte .... 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
AdMrer a la decision du Conseil national 
AI. 3 
Selon Conseil federal, mais: 
La Confederation rembourse a hauteur de 50 pour cent au 
minimum les frais .... 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Hier geht es um 
das publizistische Angebot für das Ausland. Ich schlage Ih
nen vor, dass wir alle drei Absätze gemeinsam behandeln. 
Wir hatten eigentlich einzig die folgende Differenz zum Na
tionalrat: Der Nationalrat sagte, der Bund bezahle 50 Pro
zent der Kosten des Programms Swissinfo; der Ständerat 
war der Ansicht, das sei nicht die gute Lösung. Je nachdem, 
was der Bund mit Swissinfo aushandelt - wie viel sie leisten 
muss, welche Leistungen sie erbringen muss -, kann das 

mehr als 50 Prozent betragen. Das wurde dann nicht so 
recht verstanden; unsere Streichung dieser 50 Prozent wur
de teilweise gen au umgekehrt verstanden. 
Wir bitten Sie nun, sich dem Nationalrat anzuschliessen. Die 
KVF hat diesbezüglich einstimmig entschieden, und zwar 
bei allen drei Absätzen: bei Absatz 1, der die Leistungsver
einbarung zwischen Bund und Swissinfo beinhaltet, bei Ab
satz 2, wo wir sowieso keine Differenzen hatten, und dann 
bei Absatz 3, wo der Bundesbeitrag für die zu erbringenden 
Leistungen fixiert wird. 
Zu Absatz 3 empfehlen oder beantragen wir Ihnen im Unter
schied zum Nationalrat noch einen Zusatz, indem wir sagen, 
der Bund habe mindestens die Hälfte zu entrichten. Das 
kommt eben auf die Formulierung des Leistungsauftrages 
an. Wenn der Bund viel mehr von Swissinfo will, dann wird 
er auch mehr bezahlen müssen. Aber das ist dann ein Aus
handeln zwischen Bund und Swissinfo. In diesem Sinne der 
Antrag der Kommission; materiell entspricht er dem, was wir 
das letzte Mal beschlossen haben. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte doch zu Proto
koll geben, dass dieser Antrag der Meinung des Bundesra
tes widerspricht. Wir wollten, dass pro Jahr mit der SRG eine 
Vereinbarung getroffen werden kann; wir wollten keinen fi
xen Betrag. Schon der Nationalrat hat nun die Hälfte genom
men; Sie gehen darüber hinaus. Ich möchte einfach sagen: 
Es widerspricht dem Entlastungsprogramm 2003, wenn wir 
zu einem solchen fixen Betrag gezwungen werden. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Stellt der Bundesrat ei
nen Antrag? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ein Antrag des Bundes
rates, wenn er nicht mindestens von einem Mitglied Ihres 
Rates aufgenommen wird, ist aussichtslos. Vielleicht denkt 
jemand von Ihnen, unsere Haltung leuchte ihm ein und er 
nehme sie auf. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Sie schliessen sich 
trotz der Bedenken des Bundesrates der Kommission an. 
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Art. 50 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
.... betragen 3 bis 5 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 
3 bis 5 Prozent .... 

Antrag der Minderheit 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Reimann 
•... betragen 4 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 3 bis 
5 Prozent .... 

Art. 50 al.1 
Proposition de la majorite 
.... se monte entre 3 et 5 pour cent du produit de la rede
vance .... se monte entre 3 et 5 pour cent du produit de la re
devance .... 

Proposition de la minorite 
(Gentil, Leuenberger-Solothurn) 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Proposition Reimann 
. ... se monte a 4 pour cent du produit total .... se monte entre 
3 et 5 pour cent du produit de la redevance ... . 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Hier geht es um 
das Splitting der Gebührenanteile, also um ein recht schwie
riges Problem. Darum hat es im Laufe der Beratungen hier 
auch Dutzende von verschiedenen Anträgen gegeben. 
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Der Bundesrat hat Ihnen vorgeschlagen, der SRG seien 
höchstens 4 Prozent der Gebühren zu nehmen, um sie den 
anderen Sendern gutzuschreiben, und zwar hat er nicht zwi
schen Einnahmen aus Radiogebühren und solchen aus 
Fernsehgebühren unterschieden. Der Nationalrat hat dann 
in der ersten Lesung festgelegt: zweimal höchstens 4 Pro
zent. Wir im Ständerat haben bei der ersten Beratung fest
gelegt: für Radio 3 bis 5 Prozent und für Fernsehen 2 bis 
5 Prozent - eigentlich wirklich eine sachlich falsche Lösung. 
Ich weiss auch'nicht, wie das da hineingekommen ist. 
Natürlich will ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber es ist 
heute so, dass die Radiosender in etwa 2 Prozent erhalten; 
die Fernsehsender erhalten weniger, nämlich 1 bis 1 ,5 Pro
zent. Die Radios müssten wahrscheinlich, so tönt es in allen 
Aussagen des Bundesrates und der Verwaltung, zu Beginn 
etwa 3 Prozent erhalten; das ist doch eine massgebliche Er
höhung. Dieser Anteil könnte bis auf 4 Prozent gehen. Die 
Fernsehveranstalter sollten von Beginn weg etwa 4 Prozent 
haben, damit sie überleben können; dieser Anteil könnte 
vielleicht bis auf 5 Prozent gehen. Wir haben es gerade um
gekehrt gemacht - warum weiss ich nicht. Der Nationalrat 
hat dann fix festgelegt: zweimal 4 Prozent. 
Wir beantragen mit 7 zu 4 Stimmen, für die Radio- und die 
Fernsehgebühren jeweils 3 bis 5 Prozent. Die Minder
heit schliesst sich dem Beschluss des Nationalrates an. Wir 
haben dann noch den Antrag Reimann ~ 4 Prozent Radio, 3 
bis 5 Prozent Fernsehen. Hier taucht wieder das glei
che Problem auf, das ich Ihnen am Anfang geschildert 
habe. 
Die Kommission ist einstimmig in Bezug auf die Frage, dass 
die Gebühren für Radio und Television zu trennen sind; dies 
entgegen dem ursprünglichen Entwurf des Bundesrates. Die 
Kommission ist in ihrer grossen Mehrheit nicht für fixe Sätze, 
wie dies der Nationalrat mit einem festen Satz von 4 Prozent 
beschlossen hat. Das kann das eine Mal zu wenig und das 
andere Mal zu viel sein. Mit 7 zu 4 Stimmen empfiehlt Ihnen 
die Kommission diesen Satz von 3 bis 5 Prozent sowohl für 
Radio- als auch für Fernsehveranstalter. 
Kollege Pfisterer hat in der Kommission für seinen Antrag 
4 Stimmen erhalten; eine starke Minderheit wollte für das 
Radio 3 bis 4 Prozent und für Television 4 bis 5 Prozent. Das 
war vielleicht sachlich richtiger, aber taktisch schwieriger, 
weil der Nationalrat im Laufe des Verfahrens immer gleiche 
Prozentsätze festgelegt hat. 
Wir beantragen Ihnen also, die Sätze auf 3 bis 5 Prozent 
festzulegen und der Exekutive das notwendige Ermessen zu 
belassen. Fixe Prozentsätze sind natürlich viel einfacher, 
aber oft nicht angemessen. Die Einfachheit ist hier nach 
Auffassung der Kommissionsmehrheit nicht die richtige Lö
sung. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Nous avons deja discute a plu
sieurs reprises de cette affaire et les arguments sont con
nus, je ne crois pas qu'iI soit necessaire de les repeter bien 
longtemps. 
L:avantage de la version du Conseil national, qui fixe un 
montant uniforme pour les deux medias, nous parait EUre le 
suivant: cela evite de constantes discussions de marchand 
de tapis pour savoir a quel chiffre iI faut veritablement fixer le 
pourcentage de la redevance, parce que tout le monde s'ac
corde a dire que ya ne repose pas sur des bases rationnel
les. Comment est-ce qu'on peut justifier une difference entre 
3 et 5 pour cent a I'interieur d'un media, et comment est-ce 
qu'on peut justifier serieusement la ponderation differente 
entre le 3 et le 5 pour cent, respectivement pour la radio ou 
la television? . 
La proportion de 4 pour cent uniforme a fait I'objet de discus
sions au sein de la profession, notamment entre les radios et 
televisions privees et la SSR qui - vous avez reyu de la cor
respondance en abondance a ce sujet - se sont mises d'ac
cord pour considerer que c'etait un montant raisonnable. 
Je vous propose donc de fixer une bonne fois et pour toutes 
cette proportion dans la legislation, de maniere a eviter que, 
chaqIJ9 annee, le Conseil federel soit saisi da 
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demandes plus ou moins justifiees; qu'iI y ait des discus
sions regulierement et interminablement apropos de frac
tions et de pour cent, alors que les milieux interesses 
reconnaissent d'une part qu'iI faut cette participation, et 
d'autre part que le seuil de 4 pour cent est pratique et inte
ressant pour tout le monde. 
C'est la solution la plus simple, et c'est cette simplicite qui 
devrait, je I'espere, vous conduire a soutenir la proposition 
de la minorite. 

Relmann Maximilian (V, AG): Eigentlich wollte ich keinen 
Einzelantrag stellen, sondern nur sichergestellt haben, dass 
hier punktuell abgestimmt wird, d. h. getrennt nach den Be
reichen Radio und Fernsehen. Nach Rücksprache mit unse
rem im Formalbereich bekanntlich unfehlbaren Ratssekretär 
resultierte dann aber dieses Vorgehen mit einem Einzelan
trag. Sie ersehen daraus - und Sie haben richtig gesehen, 
auch wenn die Umsetzung auf Papier nicht eben optimal 
gelungen ist -, dass ich mich bei den Gebührenanteilen für 
Radioveranstalter der Minderheit Gentil und damit dem 
Beschluss des Nationalrates anschliesse und dass ich bei 
den Gebührenanteilen für Fernsehveranstalter hingegen die 
Mehrheit unserer Kommission unterstützen möchte. 
Radio und Fernsehen sind zwar beides elektronische Me
dien, aber ihre Kostenstrukturen sind sehr unterschiedlich. 
Entsprechend unterschiedlich kann der Gesetzgeber, wie es 
offenbar auch die «Mitglieder» einer Minderheit Pfisterer in 
der vorberatenden Kommission vertreten haben, auch die 
Gebührenanteile für die Veranstalter regeln. Mir geht es nun 
primär ums Radio und insbesondere um diejenigen Veran
stalter, die künftig in den Genuss von höheren Empfangs
gebühren kommen werden. Radio Argovia, dem ich als 
Verwaltungsrat angehöre, gehört nicht dazu, das sei mit 
Blick auf die Interessenbindung als Fussnote hier vermerkt. 
Es sind nicht die grossen Privatsender in den bevölkerungs
reichen Gebieten des Landes, sondern es sind die kleinen in 
den Berg- und Randregionen, die auf Gebühren angewiesen 
sind, da sie in Sachen Werbeeinnahmen ein Mauerblüm
chendasein fristen, aber in ihren Regionen wichtige Service
public-Aufgaben wahrnehmen. Diese 17 Radios in den 
Berg- und Randregionen sind nun übereingekommen, dass 
für sie ein fixer Satz, wie ihn der Nationalrat mit grosser 
Mehrheit beschlossen hat, besser ist, besser vor allem für 
eine seriöse Finanz- und Budgetplanung. Ein flexibler Satz 
birgt jährlich Unsicherheiten in sich, das ist wohl kaum von 
der Hand zu weisen. 
Diese 17 Lokalradios umfassen Radios wie Radio Munot in 
Schaffhausen, Radio Engiadina, Radio llcino, Radio Rottu 
und Radio Rhöne im Wallis, Radio Chablais am Genfersee 
oder die beiden jurassischen Sender, Radio Jura Bernois 
und Frequence Jura, um nur einige zu nennen. Wenn sich 
alle diese lokalen und regionalen Radioveranstalter, die 
künftig mit zusätzlichen Gebühren ihren Servfce public opti
mieren können, auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt 
haben, dann, glaube ich, sollte dem auch der Gesetzgeber 
Rechnung tragen. Zugegeben, vier ist die Mitte von drei und 
fünf und wird das auch in aller Zukunft sein und bleiben. 
Aber für einen, der knapp budgetieren muss, ist es eben 
nicht das Gleiche, wenn er mit einer Drei darben muss oder 
mit einer sicheren Vier rechnen kann. 
Deshalb bitte ich Sie, sich hier bei den Radios dem National
rat anzuschliessen, womit gleichzeitig auch eine weitere Dif
ferenz bereinigt wäre. 

Lombardl Filippo (C, TI): Der Antrag Reimann erweckt ein 
gewisses Verständnis. In der Kommission kam diese Formu
lierung nicht vor. Es könnte aber ein Schritt in Richtung Diffe
renzbereinigung mit dem Nationalrat sein. Wie ich die 
Stimmung ausserhalb dieses Hauses spüre, habe ich den 
Eindruck, dass die Branche damit leben könnte. Die Radios 
haben immer signalisiert, sie würden lieber mit der national
rätlichen Lösung leben, während die Fernsehsender eher 
mit der ständerätlichen Lösung leben würden, was eigentlich 
auoh dem Antrag Reimal'lfI entsprieht. 
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Zum Verständnis sollte man noch berQcksichtigen, dass im 
Radiobereich ein Prozent etwa 4 Millionen Franken aus
macht· im Fernsehbereich macht ein Prozent ungefähr 7 Mil
lionen'Franken aus, es sind also grössere Beträge, die da im 
Spiel sind. Deshalb macht eine Bandbreite eher im Fernseh
bereich Sinn als im Radiobereich. Die Situation ist im Radio
bereich übrigens stabiler als im Fernsehbereich. Im Radio
bereich - das haben wir gehört - gibt es diese 17, vielleicht 
einmal 20 Bezüger. Mit dem neuen Gesetz wären es unge
fähr gleich viele, wie es heute schon gib!. Wenn ma~ v~m 
heute 8 auf morgen 16 Millionen Franken ubergehen .wIII, !st 
das ohne grosse Probleme zu lösen. Im Fernsehberel?h hIn
gegen wissen wir nicht genau, ~ie die. Landsch~ft mit de!!1 
neuen Gesetz aussehen wird. Die heutigen 10 bis 12 Bezu
ger sind kleine Sender, die sich 6 Millionen Fra~ken auftei
len. Morgen wird es gemäss Bundesrat .10 bis 12 n~ue 
Konzessionen geben, das werden aber mcht mehr kIeme 
Sender sein, sondern solche, die eine kritische Masse ha
ben. Die neuen Konzessionsgebiete sind noch nicht be
kannt· das liegt dann in der Kompetenz des Bundesrates. Es 
ist als~ angebracht, wenn man im Fernsehbereich die Band
breite auf jeden Fall beibehält, weil dort die Lage wahr
scheinlich anders aussehen wird und man noch nicht genau 
weiss ob es 20 oder 30 Millionen Franken braucht, um den 
konz~ssionierten Sendern die Erfüllung des Service-public
Auftrages im Nahbereich zu sichern. 
Deshalb könnte ich mich mit dem Antrag Reimann einver
standen erklären. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Über das Problem 4 Prozent 
haben wir in der Kommission durchaus diskutiert, Herr Lom
bardi. Der Antrag Reimann führt dazu, dass man nicht auf 
5 Prozent gehen kann. Das wollten ~ir.ia eben verhinde~n. 
Die Spanne von 3 bis 5 Prozent ermogllcht es, allenfalls tie
fer zu gehen, wo keine sachliche Notwendigkeit besteht, 
aber auch höher zu gehen. Wir dürfen doch dem Bundesrat 
vertrauen dass er nach einer sachlichen Abklärung der Be
dürfnisse 'entscheidet. Dann hat er eben auch die Möglich
keit, höher zu gehen. ,?er Antrag der ~inderheit G~n~i1 zei~, 
dass wir genau über dieses Problem In der Kommission dis
kutiert haben. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst möchte ich sa
gen: Diese schwankenden Gebührenanteile, bei denen die 
Bezüger am Anfang nicht genau wissen, mit was für B~iträ
gen sie rechnen können, sind ein Problem des heutigen 
Splittingsystems; das besteht heute. Aber nach dem 
kommenden Gesetz, wie auch immer Sie es beschliessen, 
ist das nicht mehr so, sondern da wird künftig der individu
elle Anteil des Radio- und des Fernsehveranstalters pau
schal auf mehrere Jahre hinaus bekannt sein. Dies mal 
vorweg. 
Jetzt stellt sich die Frage, welcher Beitrag bezahlt werden 
soll. Es ist klar, dass wir für eine möglichst flexible Lösung 
sind. Der Nationalrat hatte ganz ursprünglich auch eine flexi
ble Lösung festgelegt. In der Differenzbereinigung ist er 
dann plötzlich auf eine starre Lösung gekommen, und was 
die Mehrheit Ihrer Kommission jetzt vorschlägt, ist wieder 
eine flexible Lösung, ein Kompromiss. Natürlich, auch wir 
hätten ursprünglich gerne eine noch flexiblere Lösu~g ge
habt. Aber es ist ein Kompromiss, dem wir uns anschllessen 
können. Dass ein Unterschied zwischen den Beiträgen an 
Radio- und den Beiträgen an Fernsehveranstalter besteht, 
ist richtig das hat aber jetzt Platz in dieser flexiblen Variante. 
Wir kön~en Radioveranstalter so also auch später immer 
noch anders behandeln als Fernsehveranstalter. 
Von daher ersuche ich Sie, der Mehrheit Ihrer Kommission 
zuzustimmen. 

Radioveranstalter - Diffuseurs radio 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der MinderheitlReimann .... 20 Stimmen 

Fernsehveranstalter - Diffuseurs de television 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit/Reimann .... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 54 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Gentil) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 54 al. 3 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn, Gentil) 
AdMrer EI la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Zur Begrenzung 
der Anzahl der Konzessionen: Der Nationalrat hat festgelegt, 
dass ein Unternehmen maximal zwei Fernsehkonzessionen 
und zwei Radiokonzessionen erwerben kann. Auf Antrag 
Ihrer Kommission haben Sie in der Frühjahrssession mit 
19 zu 13 Stimmen diese Bestimmung des Nationalrates ge
strichen. Der Nationalrat hat dann in der ersten Differenzbe
reinigungsrunde mit 100 zu 52 Stimmen festgehal.ten, und 
die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen Wiederum, 
diesen Absatz zu streichen. Die Minderheit beantragt Ihnen, 
sich dem Nationalrat anzuschliessen. 
In der Kommission hatten wir noch einen weiteren Antrag, 
nämlich einen Antrag Ptisterer Thomas, der eine Vermitt
lungslösung war, indem der nationalrätliche ~ext gen~mm~n 
und wie folgt angereichert wurde: "KonzeSSionen mit Lels
tungsauftrag und GebührenanteIl». 
Wir haben wie folgt abgestimmt: In der ersten Abstimmung 
obsiegte der Antrag Pfisterer Thomas gegen die Fassung 
des Nationalrates mit 6 zu 3 Stimmen. In der zweiten Ab
stimmung hatten wir dann wirklich Schwierigkeiten. Wir hat
ten 2 Enthaltungen, der Antrag Pfisterer Thof!1as erh.ielt 
3 Stimmen, und die nationalrätliche Fassung erhielt 4 Stim
men. Also es ist schon eher ein Zufallsmehr. Darauf werden 
wir sicher zurückkommen. Ich meine, die Lösung von Herrn 
Pfisterer könnte dann in der nächsten Runde die Vermitt-
lungslösung sein. . . ... 
Jetzt beantragt Ihnen die KommissIonsmehrheit, die Diffe
renz aufrechtzuerhalten. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Der Kommissionspräsident hat 
Ihnen in seinem Votum gesagt, dass wir offenbar in. dieser 
Runde noch nicht zur Lösung kommen, aber er hat m Aus
sicht gestellt, dass die harte Streichung dieses «Antikonzen
trationsartikels» vermutlich auf die Dauer nicht Bestand 
haben kann. Das ist genau die Meinung der Minderheit. 
Nachdem wir ja im Differenzbereinigungsverfahren eigent
lich dem Prinzip huldigen, möglichst viele Differenzen zu be
reinigen, wenn nicht sehr schwerwiegende Gründe dagegen 
sprechen, beantragt Ihnen die Minderheit, dem. Nationalrat 
zuzustimmen und diesen «Antikonzentrationsartikel» aufzu
nehmen. 
Ich darf wiederholen was Herr Escher ausgeführt hat: Im 
Nationalrat ist diese' Bestimmung in der Differenzbereini
gungsrunde mit immerhin 100 zu 52 Stimmen in diesem Ge
setz verblieben. Das lässt den Verdacht oder die Vermutung 
zu, dass der Nationalrat entschlossen ist, diesbezüglich eine 
Regelung zu treffen. Im Nationalrat ist denn auch ausgeführt 
worden, dass diese neue Medienordnung auf Wettbewerb 
und auf Medienvielfalt beruht. Es wäre fatal - so wurde dort 
ausgeführt -, wenn plötzlich durch Verkäufe oder Aufkäufe 
eine Konzentration entstünde, die bei einigen von uns un
gute Erinnerungen ~n ita!i~ni$c"e Verhältnisse weckt. 
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Ich denke, wir tun gut daran, diesen moderaten «Antikon
zentrationsartikel», wie er vom Nationalrat eingefügt worden 
ist, zum Beschluss zu erheben. Wir ersparen uns damit eine 
weitere Differenzbereinigungsrunde. Man soll bekanntlich 
nie auf morgen verschieben, was man heute tun kann. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Inhaltlich-politisch gese
hen geht es um die Vernetzungsmöglichkeit von Medienun
ternehmen. Ein Beispiel wäre, ob Tamedia einfach sämtliche 
Lokalradios der Schweiz aufkaufen und betreiben könnte 
oder nicht. Der Bundesrat hat diesbezüglich in den Arti
keln 82 und 83 des Entwurfes Massnahmen gegen eine sol
che Konzentration vorgeschlagen. Nun haben aber beide 
Räte diese Artikel ziemlich verwässert, ihnen alle Zähne ge
zogen. Die Lösung des Nationalrates und der Minderheit 
erithält wenigstens noch einen geringen Anteil, um gegen 
eine solche Medienkonzentration nicht gerade ein Bollwerk, 
aber wenigstens noch ein kleines Zäunlein zu errichten. 
Deswegen unterstütze ich jetzt Nationalrat und Minderheit. 

AbstimlJlung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Art. 67 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Fünfschilling, Leuenberger-Solothurn) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 67 al.1 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Fünfschilling, Leuenberger-Solothurn) 
Adharer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Im nächsten Kehr 
werde ich bei Artikel 54 auch für die Minderheit stimmen. 
Zu Artikel 67: Hier geht es um die finanzielle Unterstützung 
der Verbreitung von Radioprogrammen, nämlich dort, wo 
diese einen übermässigen Aufwand für die drahtlose terres
trische Verbreitung verursachen, in den Bergregionen. Wo 
ist der Unterschied zwischen dem Beschluss des Nationalra
tes und dem Beschluss des Ständerates? Mit dem Bundes
rat hat der Nationalrat vorgeschlagen, das habe nur für die 
Radioprogramme zu gelten, so etwa mit der Idee, das sollte 
eigentlich für diese Leute dort oben genügen. Sie sind ja 
weitergegangen - Sie sind auch der Ständerat - und haben 
einstimmig beschlossen, diese Regelung auch auf die Fern
sehprogramme auszudehnen. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 7 zu 3 Stimmen, auf Ih
rem ursprünglichen einstimmigen Entscheid zu beharren. 

FünfschIlling Hans (RL, BL): Ich gehe zum bundesrätli
chen Entwurf zurück. Sie sehen dort erstens, dass der Bun
desrat vorschlägt, dass ein Beitrag gewährt werden kann, 
und zweitens, dass dann ein Beitrag gewährt werden kann, 
wenn ein «übermässiger Aufwand» für die terrestrische Ver
breitung entsteht. Der Nationalrat ist dann den Bergregionen 
entgegengekommen, indem er gesagt hat, wenn ein «zu
sätzlicher Aufwand» entsteht - ein zusätzlicher Aufwand 
entsteht ja auf alle Fälle -, und er hat sich wie der Bundesrat 
auf Radioprogramme beschränkt. Bei den Fernsehprogram
men sind die Kosten für die terrestrische Verbreitung natür
lich wesentlich grösser. Wenn jetzt hier die Lösung des 
Ständerates dies verlangt, dann kommt es zu sehr hohen 
Beiträgen. Dem hat der Nationalrat entgegengewirkt, indem 
er sich auf die Radios beschränkt hat. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, hier dem Nationalrat entge
genzukommen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Lombardl Filippo (C, TI): Wenn ich Herrn Fünfschilling wi
dersprechen darf: Eigentlich ist man am Anfang davon 
ausgegangen, dass die terrestriSChe Verbreitung im Privat
bereich tatsächlich möglich, hingegen jene von Fernsehpro
grammen fast undenkbar sei. Die Lage hat sich inzwischen 
aber geändert. Man sieht, dass der Bund - auch wir, die Po
litik - die terrestrische digitale Verbreitung fördern will. Man 
will, dass diese Verbreitung flächendeckend besteht. Man 
könnte darüber philosophieren, aber das ist der Wille des 
Bundesrates und des Parlamentes. Wenn wir von digitaler 
terrestrischer Verbreitung sprechen, dann ist zu sagen, dass 
die Kosten im Fernsehbereich viel tiefer sind als früher mit 
der analogen Verbreitung. Es braucht weniger Sender, weni
ger Antennen, und man kann pro Frequenz mindestens vier 
Programme verbreiten, das heisst, man kann die Kosten tei
len. 
Allerdings braucht es im Berggebiet mehr Sender als im 
Flachland. Deshalb glaube ich, dass die Mehrheit das richtig 
sieht: Es braucht in den Bergregionen etwas mehr. Das wol
len wir mit dem Antrag der Mehrheit zum Ausdruck bringen. 
Stimmen Sie deshalb für Festhalten an unserer ursprüngli
chen Fassung. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ein bissehen spät kommt mir in 
den Sinn: Haben wir in diesem Parlament nicht einmal ver
einbart, dass Bundesbeiträge, die neu erfunden werden, nur 
in ein Gesetz eingefügt werden können, wenn die Ausga
benbremse überwunden wird? Ich habe den Eindruck, es sei 
so. Ich gebe zu, ich bin Kommissionsmitglied, ich habe dort 
die Frage nie gestellt, aber ich bin sicher, dass hier das qua
lifizierte Mehr nötig ist. 
Ich will das einfach zu Protokoll gegeben haben, denn 
hÖChstwahrscheinlich wird die Differenz ja bestehen bleiben, 
und dann können sich die Edlen noch einmal darüber beu
gen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es geht um eine Ausdeh
nung. Diese Ausdehnung auf das Fernsehen würde zu einer 
zusätzlichen Belastung des Bundeshaushaltes in unbe
stimmter Höhe führen. Die Höhe der Kosten ist ungewiss, 
weil es noch nicht klar ist, wie viele konzessionierte Fern
sehprogramme künftig noch drahtlos-terrestrisch verbreitet 
werden. In jedem Fall würde es sich um eine budgetabhän
gige Unterstützung handeln, und die Höhe der Unterstüt
zung würde letztlich immer das Parlament festlegen. Jeden
falls ist klar, dass sich das Problem der Kosten für die draht
los-terrestrische Verbreitung im Bereich des Radios gegen
wärtig dringender stellt als im Bereich des Fernsehens. 
Daher ersuche ich Sie, dem Nationalrat und der Minderheit 
Ihrer Kommission zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art. 67a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat legt die Kriterien für die Investitionsbeiträge 
fest. 

Art. 67a al. 4 
Proposition de la commission 
Le Conseil fadaral fixe les criteres pour les contributions aux 
investissements. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 67a 
geht es um Investitionsbeiträge für neue Technologien, die 
mit der Einrichtung von entsprechenden Sendenetzen ent
stehen. 
Der Nationalrat hat sich hier dem Ständerat angeschlossen, 
und zwar mit 103 zu 68 Stimmen. Er hat aber Absatz 4 hin
zugefügt, und zwar mit 101 zu 70 Stimmen. Hier will er eine 
Bremse und hält fest, dass die Investitionsbeiträge - dass 
sie zur Verfügung gestellt werden, ist unbestritten - aufgrund 
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einer nationalen Planung bestimmt werden, die vom Bakom 
für alle Veranstalter und in Absprache mit diesen erstellt 
wird. Für die Redaktionskommission: Es sollte nicht «Ba
kom», sondern «Bundesamt» heissen. . 
Ihre Kommission ist der Meinung, dass die Stossrichtung 
dieses Zusatzes stimmt. Aber es geht doch etwas weit, hier 
von einer nationalen Planung zu sprechen. So wird man 
nicht mehr fertig werden, und diese Bestimmung wird wohl 
toter Buchstabe bleiben. Wir haben eine Vermittlungslösung 
gesucht. Diese Lösung ist sicher noch nicht gerade das 
Gelbe vom Ei, aber dafür haben wir ja das Differenzbereini
gungsverfahren. 
Wir schlagen vor, dass der Bundesrat die Kriterien tor die In
vestitionsbeiträge festlegt. Dies eben in dem Sinne, da~ wir 
meinen, es sei richtig, dass hier ein Konzept gemacht wer
den soll, bevor Geld ausgegeben wird - aber nicht gerade 
eine nationale Planung. In diesem Sinne stellen wir Ihnen 
den Antrag. Die bei den Räte werden sich dann schon auf ei
nen Text einigen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 69 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 69 tltre 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), tor die Kommission: Bei Artikel 69 geht 
es nur mehr um die Matginale. Die Kommission bittet Sie 
einstimmig, dieser Änderung zuzustimmen. Sie erfolgte auf
grund des neuen Artikels 69a und ist auch sonst grundsätz
lich richtig. 

Angenommen - Adopte 

Art.69a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Schweiger 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.69a 
Proposition de la commission 
Biffer 

Proposition Schweiger 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), tor die Kommission: In Artikel 69a geht 
es um die leitungsgebundene Verbreitung anderer Pro
gramme. Diesen Artikel hat der Nationalrat neu eingefügt; 
aber das ist statthaft, da er einen Artikel ähnlichen Inhaltes, 
nämlich Artikel 70a, ersetzt. Wir haben hier also eine Diffe
renz; vorher betraf sie Artikel 70a und jetzt Artikel 69a. Da
mit ist das auch formell in Ordnung. 
Worum geht es materiell? Die Frage ist: Wie soll die lei
tungsgebundene Verbreitung entschädigt werden? Hier 
schlägt der Nationalrat vor, dass bei der Abgeftung des Auf
wandes tor die Verbreitung insbesondere auch der wirt
schaftliche Nutzen berücksichtigt werden kann. Kollege 
Schweiger beantragt Ihnen, den Artikel so zu übernehmen, 
wie ihn der Nationalrat formuliert hat. Die Kommission ist der 
Meinung, man solle ihn nicht übernehmen. Dies nicht, weil 
die Kommission materiell total anderer Meinung wäre, son
dern weil dies bereits in Artikel 61 Absatz 2 als Grundsatz 
und generell festgehalten und geregelt ist, nämlich mit fol
gendem Wortlaut: «Die Verbreitungsdienstleistungen wer
den chancengleich, angemessen und nichtdiskriminierend 
angeboten.» Die Kommission meint, das Wort «angemes
sen» spreche ja genau dafür, dass ein finanziell mächtiger 

Benutzer, beispielsweise Sat1, mehr bezahlen solle als ein 
finanziell schwacher Regionalplayer, dass also der wirt
schaftliche Nutzen bereits in dieser generellen Regel ein Kri
terium ist. 
Nun, das wird wohl eine grössere Differenz bleiben, wenn 
Sie dem Antrag der Kommission zustimmen. Aber schliess
lieh wird man sich auch hier finden müssen. Daran wird man 
das Gesetz in der nächsten Runde nicht scheitern lassen. 
Der Vorteil der national rätlichen Lösung ist, dass es klar ge
sagt wird. Immerhin muss aber gesagt werden, dass die 
Weko der festen Überzeugung ist, dass wir diese Bestim
mung eben gerade nicht aufnehmen sollten. Der Antrag der 
Kommission steht. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Ich werde drei Vorbemerkungen 
machen und dann das eigentliche Votum halten. Zu Ihrer 
Beruhigung: Die Vorbemerkungen werden viel länger als 
das eigentliche Votum sein. Nun zu den Vorbemerkungen: 
Zu meiner Interessenbindung: Je nach Stimmung und vor al
lem je nach Intensität meines Müdigkeitsgrades schaue ich 
sowohl RTL wie Arte wie SRG. Von dieser Warte aus be
stehen also keine Interessen. Hingegen bin ich persönlich 
befreundet mit dem Präsidenten des Verbandes für Kommu
nikationsnetze, mit alt Nationalrat Leutenegger. 
Nun eine kurze Orientierung in der Sache selbst, die Ihnen 
dienen möge: Von der Warte der Vertreiber aus gibt es drei 
verschiedene Programmarten. Das erste sind die sogenann
ten «must-carry»-Programme. Es sind dies vor allem die 
schweizerischen Sender, SF1 usw. Dann gibt es eine zweite 
Kategorie. Das sind ausländische Programme mit einem be
sonderen Beitrag. Das ist beispielsweise 3Sat, das ist bei
spielsweise Arte. Es gibt eine dritte Kategorie: Das sind 
Programme mit einem verfassungsmässigen Auftrag. Da 
sind vor allem die Regionalsender genannt. Für diese drei 
Kategorien legt der Bundesrat fest, wie viele Programme 
aufgeschaltet werden müssen. Es sind dies zwischen 10 
und 15. Und dann gibt es eine weitere Kategorie, d.as sind 
rein kommerzielle Programme, also beispielsweise RTL, 
Sat1 usw. 
Wo liegt nun das Problem? Ich erkläre es an einem Beispiel 
meiner Heimatgemeinde. Wir haben bei uns eine Stadtan
tennen AG, welche die Verbreitung der Fernsehprogramme 
in unserer Gemeinde betreibt. Wir wissen nun von RTL, 
dass dieser Sender in der Schweiz Einnahmen in zweistelli
ger Millionenhöhe erzielt, insbesondere aus den Werbefens
tern, c;lie direkt tor die Schweiz gelten. Das ist der Grund, 
warum die Stadtantennen AG in Baar einen Vertrag ab
schliessen konnte, wonach die Programme von RTL nur 
dann verbreitet werden, wenn pro Kunde zwischen 20 Rap
pen und Fr. 1.20 bezahlt wird. 
Nun haben wir vom Kommissionspräsidenten, Herrn Kollege 
Escher, gehört - und damit beginne ich mit meinem eigentli
chen Votum -, dass auch die Kommission der Auffassung 
sei, hierfür dürften in Vertragsverhandlungen Dinge abge
macht werden. Das ganze Problem liegt nun darin, dass, wie 
ebenfalls von Herrn Kollege Escher zitiert, im Gesetz ge
regelt ist, dass die Übertragung auch der ausländischen 
Programme «diskriminierungsfrei» erfolgen muss. Gewählt 
worden ist auch das Wort «angemessen». Nun wissen wir, 
beispielsweise vonseiten von RTL, dass dieser Sender kla
gen und beantragen wird, dass das Wort «diskriminierungs
frei» eben so verstanden wird, dass er zumindest ähnliche 
Bedingungen haben sollte wie zum Beispiel 3Sat. Wie nun 
die Weko in diesem Fall entscheiden wOrde, wissen' wir 
nicht. Hingegen wissen wir, dass eine Unsicherheit in rechtli
cher Hinsicht besteht. 
Im Gesetz steht nämlich an sich «nichtdiskriminierend», und 
die Interpretation des Ausdruckes «Diskriminierung» ist und 
bleibt schwierig. Immer dann, wenn Unterschiede bestehen, 
besteht Anlass dazu, einen solchen Unterschied so stark zu 
gewichten, dass er bereits diskriminierend ist. 
Wir haben nun als Gesetzgeber eine Aufgabe: Wenn wir be
züglich der Interpretation des Begriffes «Diskriminierung» 
Klarheit schaffen wollen, müssen wir ausdrücklich sagen, 
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unter welchen Voraussetzungen wir welches Verhalten als 
«nichtdiskriminierend» beurteilen. Ich meine, wir tun Recht 
daran, wenn wir im Gesetz regeln, dass dann, wenn ein 
Sender mit Werbezwecken Geld verdienen kann und er nicht 
schweizerisch ist, eine besondere Art der Durchleitung zu 
geschehen hat, dass also Gebühren ausgehandelt werden 
können. Wir schaffen damit nicht mehr und nicht weniger als 
Rechtssicherheit. 
Ihre Kommission meint nun, das sei nicht nötig. Ich weiss es 
nicht; ich weiss nur, dass es Anlass zu Rechtsstreitigkeiten 
geben könnte. Wenn wir also Artikel 69a belassen, tun wir 
sicher nichts Falsches. Wir machen allerhöchstens etwas 
Überflüssiges; aber wir haben schon viel Überflüssiges ge
tan, und wahrscheinlich wäre das, was wir heute tun würden, 
etwas vom «am wenigsten Überflüssigen». Das ist das eine. 
Das andere betrifft die Situation zwischen den beiden Räten. 
Materiell besteht zwischen den Kommissionen des National
und des Ständerates weitgehend Einigkeit. Der Nationalrat 
hat Artikel 69a mit 115 zu 37 Stimmen beschlossen. Wenn 
wir nun meinen, im Differenzbereinigungsverfahren etwas 
Vernünftiges zu tun, dann schliessen wir uns der grossen 
Mehrheit des Nationalrates an, wenn wir sowieso der Auffas
sung sind, der Nationalrat habe an sich Recht. 
Zudem käme etwas rechtlich Problematisches hinzu: Ge
rade weil die Interpretation des Begriffes «Diskriminierung» 
in einem späteren Verfahren problematisch sein könnte, 
würde auf den ganzen Verlauf des Parlamentsverfahrens ab
gestellt. Wenn nun ein Rat sagt, «Diskriminierung» müsse 
so und so definiert werden, und der andere sagt etwas an
deres, ist das ein Mittel der Auslegung, das noch zu weiteren 
Unsicherheiten führen könnte. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, Artikel 69a in der Form des 
Nationalrates aufzunehmen; etwas Dummes tun Sie damit 
nicht. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte noch auf Fol
gendes hinweisen: Gemäss demselben Gesetzentwurf, Arti
kel 61 Absatz 2, sind die Programme zu «chancen gleichen, 
angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen» 
zu verbreiten. Beachten Sie das Wort «chancengleich» . 
Diese grundlegende Regelung würde durch die Lösung des 
Nationalrates insofern verwässert, als der Kabelbetreiber 
nach Artikel 69a ohne irgendwelche Kriterien Programme 
durchaus nur nach eigenem Ermessen und nach seinen Kri
terien verbreiten könnte. Aber das Wort «chancengleich» in 
Artikel 61 meint eben z. B., dass ein lokaler Anbieter, ein 
schweizerischer Anbieter, dieselben Chancen auf Verbrei
tung seines Programms haben muss wie ein grosser, für den 
Kabelbetreiber eben auch rentabler Unternehmer mit Wer
beeinnahmen. 
Deswegen möchte ich Sie ersuchen, Ihrer Kommission zu 
folgen. Das gibt die Möglichkeit, dass im Interesse der Chan
cengleichheit auch das Programm eines relativ schwachen 
schweizerischen Anbieters, das aber aus politischen oder 
publizistischen Gründen wichtig ist, eine Chance hat, auf 
dem Kabel vertrieben zu werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 27 Stimmen 
Für den Antrag Schweiger .... 13 Stimmen 

Art. 76 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 76 al. 1, 1 bis 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Bei Artikel 76 geht 
es um die Gebühren- und Meldepflicht. Der Bundesrat hat 
die Gebührenpflicht für Geräte vorgesehen, die man zum 
Betrieb bereithält oder betreibt. Der Nationalrat hat diese 
Formulierung akzeptiert, Ihre Kommission seinerzeit auch. 
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Es gab den Einzelantrag Forster, der vom Ständerat mit 
19 zu 10 Stimmen angenommen wurde. 
Frau Kollegin Forster hat in ihrer Begründung gesagt, ihre 
Formulierung sei nicht der Weisheit letzter Schluss und sie 
sei auch der Überzeugung, dass dieser Text zu überprüfen 
sei. Nun ist der Nationalrat darauf eingetreten und hat den 
Text in Absatz 1 überprüft. Ich meine, das gehe doch grund
sätzlich in die Richtung des damaligen Antrages Forster, den 
Sie übernommen haben. 
Die Kommission schlägt Ihnen darum einstimmig vor, Ab
satz 1 gemäss Nationalrat zu übernehmen und damit dem 
Begehren von Frau Forster Rechnung zu tragen. 
Bei Absatz 1 bis geht es einzig um eine redaktionelle Ände
rung; auch hier ist der Antrag Forster also unbestritten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 78 al. 1 let. e 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Das ist so ein Vor
spiel oder besser gesagt Vorgeplänkel zu Artikel 85a ff. 
Wenn Sie bei Artikel 85a dem Nationalrat und neu jetzt auch 
Ihrer Kommission folgen, ist die Formulierung des National
rates die richtige. 
Ich beantrage, dass das mit Artikel 85a ff. entschieden wird. 

Angenommen - Adopte 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Sectlon 2 tltre 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Art.85a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Stiftung für Nutzungsforschung sorgt für die Erhebung 
wissenschaftlicher Daten zur Radio- und Fernsehnutzung in 
der Schweiz. Sie ist dabei der Wissenschaftlichkeit verpflich
tet und von der SRG, von anderen Veranstaltern und der 
Werbewirtschaft unabhängig. Sie kann die Tätigkeiten ganz 
oder teilweise auf von ihr beherrschte Tochtergesellschaften 
übertragen und bei der Datenerhebung unabhängige Sach
verständige beiziehen. Die Stiftung untersteht der Aufsicht 
des Departementes. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.85a 
Proposition de la commission 
AI. 1 
La fondation pour les etudes d'audience veille a la collecte 
de donnees sur I'utilisation de la radio et de la television en 
Suisse. Elle exerce son activite de maniere scientifique et en 
toute autonomie par rapport a la SSR, a d'autres diffuseurs 
et au secteur de la publicite. Elle peut deleguer tout ou partie 
de son activite a ses filiales et s'adjoindre les services d'ex
perts independants. La fondation est soumise a la surveil
lance du departement. 
AJ.2-4 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Art.85b 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung :z:um Beschluss des Nationalrates 
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Abs.3 
Streichen 

Art.85b 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 3 
Biffer 

Art.85c 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Der Stiftungsrat und die Verwaltungsräte allfälliger Tochter
gesellschaften bestehen aus gleich vielen Vertreterinnen 
und Vertretern der SRG wie der übrigen schweizerischen 
Veranstalter. Daneben werden andere Personen in den Stif
tungsrat bzw. in die Verwaltungsräte gewählt. 

Art.85c 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
AdMrer a la decision du Conseil national 
AI. 2 
Le conseil de fondation et les conseils d'administration des 
eventuelles filiales se composent d'autant de representants 
de diffuseurs suisses que de la SSR. D'autres personnes 
font egalement partie du conseil de fondation et des conseils 
d'administration des filiales. 

Art.85d 
Antrag der Kommission 
Titel 
Finanzbeitrag 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Das Subventionsgesetz ist anwendbar. Tätigkeiten nach den 
Artikeln 85a und 85b sind von allfälligen anderen Tätigkeiten 
in der Buchhaltung der Stiftung und allfälliger Tochtergesell
schaften zu trennen. 

Art.85d 
Proposition de la commission 
Titre 
Contribution financiere 
AI. 1,2 
AdMrer Ei ia decision du Conseil national 
AI. 3 
La loi sur les subventions s'applique. Les activites au sens 
des articles 85a et 85b doivent faire I'objet d'une comptabi
IM distincte au sein de la fondation et des eventuelles filia
les. 

Escher Rolf (C, VS), für die Kommission: Ich möchte mich 
hier zum ganzen 2. Abschnitt äussern; es geht um eine Kon
zeptfrage, es geht also um die Nutzungsforschung. Der Na
tionalrat hat beantragt, dass wir im Gesetz regeln, dass die 
Nutzungsforschung durch eine Stiftung, die zu kreieren ist, 
vorgenommen wird. Der Nationalrat wollte also eine Stiftung 
für die Nutzungsforschung und umschrieb die Organisation 
dieser Stiftung recht detailliert im Gesetz. 
Unser Rat ging einen ganz anderen Weg. Er verlangte von 
den Beteiligten eine Branchenlösung. Er gab dann subsidiär 
dem Bundesrat die Kompetenz, Entscheide zu treffen, wenn 
sich die Branche allenfalls nicht einigen kann. Unsere Kom
mission hat Ihnen also eine echt schweizerische Lösung 
beantragt; Sie haben sie in der ersten Lesung so auch ange
nommen. 
Nun hat aber die Branche in der Zwischenzeit gehandelt; 
wohl eben auch auf unseren Beschluss hin. Sie hat gehan
delt, d. h., die wesentlichen Partner haben eina einvernahm-

liche Lösung gesucht und auch gefunden. Die Kommission 
hat nun diese Branchenlösung im Gesetzestext übernom
men; wir sehen dabei keine Probleme. 
Wir haben die Branchenlösung in einem Fall - als Aus
nahme - abgeändert, nämlich in Artikel 85c Absatz 3 auf 
Seite 20 der Fahne. Da hat die Branche vorgeschlagen, 
dass das Departement auf Antrag der Betroffenen den Stif
tungsrat wählt. Die Kommission ist aber einstimmig der Mei
nung, dass wir hier den Text des Nationalrates übernehmen 
sollten, der lautet: «Das Departement wählt den Stiftungsrat. 
Es berücksichtigt dabei die Vorschläge der Betroffenen." 
Warum treten wir hier nicht auf die Branchenlösung, auf den 
erwähnten Vorschlag, ein? Es wäre ohne weiteres möglich, 
dass sich die betroffenen Beteiligten nicht auf einen Antrag 
einigen könnten. Dann wäre die Ernennung des Stiftungsra
tes rechtlich blockiert. Daher diese Abänderung im Sinne 
des durch den Nationalrat formulierten Textes. 
Hier ist die Kommission also einstimmig, und dies für den 
gesamten 2. Abschnitt, für die Annahme der Artikel 85a bis 
85d, Die einstimmige Kommission beantragt Ihnen also 
diese neue Branchenlösung, die auf der Fassung des Natio
nalrates aufgebaut ist. 
Man kann also feststellen, dass unser Wille für eine auto
nome Branchenlösung seine Wirkung recht rasch gezeitigt 
hat. Wir nehmen an, dass der Nationalrat mit dieser Bran
chenlösung, die auf seinem Konzept aufbaut, wohl eher ein
verstanden sein wird. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Damit hat Herr Escher 
seine Arbeit erledigt. Er übergibt den Stab des Kommissi
onssprechers an Herrn Pfisterer. 

6. Titel; Art. 86 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Tltre 6; art. 86 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Art. 87 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten, ausser: 
a. Streichen 

Art. 87 Abs. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir, mais: 
a. Biffer 

Art. 88; 89 Abs.1, 3-5; 94 Abs.1, 5; 95 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 88; 89 al. 1, 3-5; 94 al. 1, 5; 95 let. e 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Ich kann 
Ihnen einen einfachen Endspurt in zwei Portionen anbieten: 
zunächst die Artikel 86 bis 95, und in der zweiten Portion 
den Rest. Ich fasse also alles in einem Votum zusammen, 
denn es geht auch um einen Konzeptentscheid. 
Sie erinnern sich an die letzte Plenardiskussion und an 
die Unterscheidung zwischen der Zuständigkeit der Verwal
tung - Bakom, Departement - auf der einen Seite und der 
UBI auf der anderen Seite bzw. an die Unterscheidung in der 
Sache zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung. Das ist 
für die Praxis nachher natürlich eine zentrale Frage, das ist 
klar. Wie wird nach geltendem Gesetzestext abgetrennt? Die 
Aufsicht ist Sache des Bakom bzw. des Departementes, und 
beim redaktionellen Inhalt hat man die Möglichkeit, Be
schwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio 
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und Fernsehen zu führen; ich erlaube mir, künftig die übliche 
Abkürzung UBI zu verwenden. 
Der Gesetzestext selber liefert keine Antwort auf die Frage, 
wann es um Programme geht, die in der Zuständigkeit der 
UBlliegen, und wann das Bakom zuständig ist. Das bringt in 
der Praxis Abgrenzungsprobleme. Insofern war der Antrag 
Schiesser sinnvoll: Er zwang uns, gestützt auf seinen «Sieg» 
im Plenum, diese Abgrenzungsproblematik noch einmal zu 
diskutieren. Wir haben an die Stellungnahme des Bundes
gerichtes zum Vernehmlassungsentwurf zum RTVG ange
knüpft. Das Bundesgericht hat schon im Jahre 2001 gesagt, 
es sei zu begrOssen, wenn die Aufsichtstätigkeit zusammen
gelegt werde, da damit die oft heiklen Abgrenzungsfragen 
usw. entfielen. Das war der Ansatzpunkt. 
Nun stehen drei Lösungen zur Diskussion: Die Lösung nach 
dem Konzept des Nationalrates, die Lösung nach dem Kon
zept des Ständerates und eben die Lösung, die wir uns er
lauben, Ihnen nochmals zu unterbreiten. 
Worin liegen die Unterschiede? Beim Konzept des National
rates verläuft die Abgrenzung der Zuständigkeiten nicht 
mehr zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung, sondern 
es soll für beide Bereiche dieselbe Behörde zuständig sein: 
die übrige Aufsicht also beim Bakom auf der einen Seite und 
die Werbung, das Sponsoring und die Aufsicht über die 
redaktionellen Sendungen, inklusive dieser Programmbe
schwerden, bei einer neuen Aufsichtsbehörde auf der 
anderen Seite - bei der «UBI plus», wenn Sie so wollen. Die 
UBI würde umfunktioniert und wäre nicht mehr nur ein 
Rechtsmittelorgan, sondern gleichzeitig ein Verwaltungsauf
sichtsorgan. 
Die zweite Lösung ist unsere Lösung gemäss Plenum. Diese 
Lösung hat mit dem wichtigen Begriff der Aspekte der freien 
Willensbildung operiert. Die Argumente, warum wir in der 
Kommission von diesem Ansatzpunkt nach wie vor nicht 
überzeugt sind, sind immer noch dieselben. Ich bitte Sie, 
das nicht als Hartnäckigkeit zu interpretieren, sondern ein
fach als Ergebnis des ÜberprOfungsprozesses. 
Zunächst einmal hat dieser Begriff der «freien Willensbil
dung» nicht irgendeine höhere Weihe, er stammt nicht aus 
der Verfassung, sondern ist nichts als die Bestätigung einer 
an sich wenig gefestigten Praxis. Damit perpetuiert er genau 
die Mängel, die unter anderem das Bundesgericht im Auge 
hatte. Der Begriff hat auch in der Praxis wohl kaum Unter
scheidungskraft. Auch traditionelle Werbespots wollen ja die 
freie Willensbildung beeinflussen - zum Kauf eines Autos, 
oder was weiss ich was. Vor allem haben wir Sorgen beim 
Blick in die Zukunft. Es werden wahrscheinlich neue Gründe 
für Zuständigkeitsstreitigkeiten kreiert, denn die Werbung 
wird immer subtiler. Die Schwierigkeiten dürften damit eher 
wachsen. Denken Sie an die virtuelle Werbung oder an die 
Werbung auf geteilten Bildschirmen. Wie wollen Sie das 
auseinander halten? 
Schliesslich zu unserem Antrag, der sich mit diesen beiden 
Konzepten von National- und Ständerat auseinander setzt: 
Die ständerätliche Kommission hat sich noch einmal gegen 
eine Zusammenlegung der bisherigen Aufsichtstätigkeiten 
entschieden. Ihre Lösung hat gegenüber der heutigen 
Rechtslage den Vorteil, dass in der Sache sauber abge
grenzt wird: redaktionelle Sendungen auf der einen Seite, 
Werbeblocks mit Inhalt auf der anderen Seite an je getrennte 
Behörden. 
Nach diesem Konzept ist die UBI für den redaktionellen Teil 
zuständig, nicht aber für die Werbung und das Sponsoring. 
Das wird durch verschiedene Bestimmungen im Gesetz sei
ber präzisiert. Ich verweise etwa auf Artikel 101 Absatz 1 -
bitte konsultieren Sie ihn selber - oder auch Artikel 103 Ab
satz 2 Litera a des Gesetzentwurfes. Die UBI prOft lediglich, 
ob die Bestimmungen über den Inhalt redaktioneller Sen
dungen respektiert wurden, welche sich im RTVG selber be
finden, ich meine Artikel 4 und Artikel 5 des Gesetzes sowie 
das massgebende internationale Recht. Alle anderen ge
setzlichen Bestimmungen - also Bestimmungen über die 
Werbung und das Sponsoring, also Artikel 9 und folgende 
des Gesetzes - hat die UBI nach diesem Konzept nicht zu 
beurteilen. 
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Man kann also sagen: Diese- Bestimmungen betreffen die 
UBI, jene Bestimmungen das Bakom. So kann man das klar 
trennen. Die Trennlinie verläuft entlang den Vorschriften zum 
Inhalt redaktioneller Sendungen und anderer rundfunkrecht
licher Bestimmungen. Dies ist eine praktikable Grenze. Wer
bespots sind ja gemäss Vorschrift als solche zu kenn
zeichnen. Man weiss genau, dass das Werbung ist und eben 
nicht redaktioneller Inhalt. 
Wir schlagen Ihnen nach wie vor vor, die UBI für die redak
tionellen Sendungen als zuständig zu erklären, das Bakom, 
das UVEK, den Bundesrat für die übrige Aufsicht, für die 
Werbung und das Sponsoring. 
Eine Klammerbemerkung: Wir wollen damit auch keine frei
schwebende Aufsichtsbehörde wie der Nationalrat. Der Na
tionalrat hat eine Behörde geschaffen, die sogenannt «unab
hängig» ist. Ja, unabhängig von was allem und für was al
les? Unabhängig vielleicht sogar von der Rechtsordnung? 
Jedenfalls unabhängig von der Kontrolle durch das Departe
ment, durch den Bundesrat und auch durch das Parlament; 
also eine «freischwebende Masse» irgendwo zwischen 
Rechtsordnung und Politik. Das ist eine Vorstellung, die uns 
nicht überzeugt hat. 
Darf ich den Unterschied noch von zwei zusätzlichen Aspek
ten her beleuchten? Was war grundsätzlich der Anlass für 
die Einführung der Kontrolle durch die UBI? Das war doch 
die Befürchtung, dass manipulative Programmgestaltung 
passieren könnte. Das sieht man am Text der Bundesver
fassung, der von «Programmbeschwerden» spricht. Diese 
Angst vor manipulativer Programmgestaltung ist bei der 
Werbung anders als beim Inhalt. Bei der Werbung geht es 
nicht um den Schutz vor Manipulation durch inhaltliche 
ÜberprOfung wie im Programm. Die Werbung ist per defini
tionem einseitig und will in einem gewissen Grad manipulie
ren. Das soll sie ja tun können. Hier geht es beim Schutz 
des Publikums nicht um den Schutz vor Manipulation, son
dern es geht darum, dass die Werbung als solche erkennbar 
ist, damit man sie beurteilen kann. 
Wir suchen also eine formale Abgrenzung zwischen UBI
Kompetenz und Bakom-Kompetenz. Das Bundesgericht hat 
sich mit dieser Problematik auseinander gesetzt; der für uns 
massgebende Entscheid in BGE 123 11 auf den Seiten 409 
und 410 enthält die Grundlagen. 
Das Verbot der politischen Werbung, das beim Antragsteller 
damals mitgespielt haben mag, ist nicht in erster Linie ins 
Gesetz aufgenommen worden, um das Publikum vor Mani
pulationen zu schützen. Dort geht es vielmehr um die 
Gleichheit der Waffen in der politischen Auseinanderset
zung. Weil die Werbung in den elektronischen Medien teuer 
ist, muss man dafür sorgen, dass dieser politische Wettbe
werb nicht verzerrt wird. Das ist das grundsätzliche Argu
ment. 
Zum praktischen, zum zeitlichen Argument: Wenn die Wer
bung etwa vor Wahlen oder Abstimmungen, wenige Wochen 
vor dem Urnengang, mit politischen Botschaften gesendet 
wird, dann kann die UBI praktisch kaum zeitgerecht reagie
ren. Sie ist ein Milizorgan. Sie ist auf Beschwerden angewie
sen, die eingereicht werden. Beschwerden müssen beant
wortet werden usw. - Sie kennen das Verfahren. So, wie die 
UBI konstruiert ist, wird sie nicht zeitgerecht Schutz bieten 
können. Das ist keine Disqualifikation ihrer Arbeit, sondern 
das ist eine Beurteilung der Eignung dieser Institution an 
sich. 
Zum praktischen Unterschied: Werbespots werden laufend 
wiederholt. Auch um gegen diese laufenden Wiederholun
gen einzuschreiten, ist das UBI-Verfahren nicht geeignet. Da 
müsste man ja immer wieder Beschwerden einreichen, und 
das ist unsinnig. 
Ich darf Ihnen namens der Kommission für das ganze Kon
zept, die Artikel 86 bis 95, beantragen, bei der ursprüngli
chen Fassung zu bleiben, mit der Ausnahme, die ich bereits 
erwähnt habe. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Ich habe die BegrOndung des 
Kommissionssprechers zur Kenntnis genommen und muss 
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feststellen, dass die Kommission eigentlich wieder am Aus
gangspunkt ist, wie das beim Antrag in der 'ersten Beratung 
war. Ich bedaure das ausserordentlich, und zwar aus zwei 
Gründen: Zum einen bin ich der Auffassung, dass eine Auf
sicht in derart sensiblen Bereichen, wie wir sie hier behan
deln, durch eine möglichst unabhängige Instanz und nicht 
durch eine Verwaltun9.sstelle wahrgenommen werden sollte. 
Das ist meine tiefste Uberzeugung; aber darüber kann man 
sich streiten, das ist klar. Für mich sollte eine unabhängige 
Instanz zuständig sein und nicht jemand, der in eine Verwal
tung eingeordnet und damit auch weisungsgebunden ist. 
Zweitens hat Herr Pfisterer ausgeführt, dass sich die Kom
mission wieder auf das Kriterium der formalen Abgrenzung 
zwischen redaktionellem Teil auf der einen Seite und Wer
bung auf der anderen Seite konzentriert hat. Ich meine, in 
der Theorie sei eine solche Abgrenzung ohne weiteres mög
lich. Wen'n ich aber neue Werbeformen sehe, die geschickt 
mit Programmen verknüpft werden, dann frage ich mich, ob 
dieses formale Kriterium in Zukunft wirklich anwendbar ist 
oder ob es nicht vielmehr dazu führt, dass wir just Abgren
zungsschwierigkeiten zwischen Programmaufsicht und Auf
sicht über Werbung und Sponsoring haben werden, wie das 
heute zum Teil schon vorkommt. Ich frage mich, ob es nicht 
dazu führt, dass durch die neuere Entwicklung diese Ab
grenzungsschwierigkeiten sich noch erhöhen werden. Ich 
kann dem Konzept der Kommission nicht folgen, weil ich 
nicht davon überzeugt bin, dass diese Kriterien, wie sie von 
der Kommission offenbar als entscheidend für das Konzept 
angesehen werden, auch in Zukunft tragfähig und anwend
bar sein werden. 
Ich habe hier keine andere Möglichkeit, als das zur Kenntnis 
zu nehmen. Ich könnte den Antrag stellen, dass wir am ers
ten Beschluss des Ständerates festhalten. Nachdem aber 
offenbar die geschlossene Kommission gegen das Konzept 
ist, das wir damals - letztlich auch im Hinblick darauf, dass 
eine neue Lösung gesucht wird - beschlossen haben, meine 
ich, dieser Antrag hätte wahrscheinlich keine grosse 
Chance. 
loh appelliere deshalb an den Nationalrat, vielleicht in der 
letzten Runde noch einmal sein Konzept zu überdenken und 
eine Vermittlungslösung zu entwickeln, die dann auch unse
rer Kommission ein Einlenken ermöglichen sollte. 
Ich will nur noch zwei Passagen aus unserer Diskussion an
lässlich der ersten B~ratung in diesem Rate erwähnen: Wir 
hatten ja damals auch einen Antrag David zu beurteilen, der 
in eine ähnliche Richtung wie mein Antrag ging. Kollege Da
vid hat damals ganz klar betont, dass es ihm ebenfalls um 
die Unabhängigkeit der Instanz geht, welche diese Aufsicht 
ausübt. Ich habe es einleitend gesagt: Im Konzept, das die 
Kommission jetzt vorschlägt, haben wir diese Unabhängig
keit nicht, weil wir eine Verwaltungsstelle als zuständig erklä
ren. 
Zum Zweiten möchte ich kurz zitieren, was Herr Bundesrat 
Leuenberger damals gesagt hat. Er hat ausgeführt: «Wir 
möchten, dass künftig die UBI für alle Fragen der Pro
gramm- und Werbeaufsicht zuständig ist. Ich widerspreche 
nur dem Vorschlag, dass die freie Willensbildung als Ent
scheidkriterium genom_men wird. Das finde ich unge
schickt.» Aus diesen Au~serungen von Herrn Bundesrat 
Leuenberger schliesse ich, dass er eigentlich mit dem Kon
zept, mit einem materiellen Abgrenzungskonzept, einver
standen gewesen wäre, dass er jedoch das Konzept der 
Willensbildung als Entscheidkriterium nicht gutheissen 
konnte, weil das zu wenig griffig sei. Das Bundesgericht üb
rigens verwendet just dieses Kriterium. 
Ich bedaure es, dass die Kommission nicht einen Schritt wei
ter gegangen ist. Vielleicht ergibt sich dieser Schritt in der 
letzten Differenzbereinigungsrunde. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich stelle fest, dass ausser 
dem Antrag der Kommission kein Antrag vorliegt. Der Bun
desrat kann mit dem Antrag der Kommission leben. Er ist 
sehr viel konziser. Er könnte auch mit der Lösung des Natio
nalrates leben, um es ehrlich zu sagen. Diese geht jetzt 

auch in eine konzise, geordnete Richtung und ist besser als 
das, was Ihr Rat ursprünglich wollte, was für uns nicht genü
gend klar war. Aber mit der jetzigen Lösung könnten wir le
ben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 97 Abs. 1, 2, 4; 99 Abs. 5; 2. Abschnitt Titel; Art. 101 
Abs.1,2; 102; 103 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 97 al.1, 2, 4; 99 al. 5; sectlon 2 tltre; art.101 al.1, 2; 
102;103 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Ich spre
che wiederum integral zu den Artikeln 97 bis 103. Ich er
wähne die einzelnen Bestimmungen und habe zum Rest des 
Gesetzes keine Bemerkungen mehr. 
Es geht bei diesen Ausführungen um ein redaktionelles Pro
blem. Im Rahmen der Differenzbereinigung bei der Revision 
des Gesetzes befasste sich der Nationalrat in der letzten 
Herbstsession mit dem sogenannten Recht auf Antenne. 
Bundesrat und Ständerat sind der Meinung, dass Beschwer
den gegen eine Verweigerung des Zugangs zum Programm 
künftig von derjenigen Behörde beurteilt werden sollen, die 
auch Beschwerden gegen den Inhalt von ausgestrahlten re
daktionellen Sendungen beurteilt, also der UBI. Die Kom
mission des Nationalrates hat dagegen den Antrag gestellt, 
diese Kompetenz der Behörde aus dem Gesetz zu strei
chen. Bei der Behandlung von Artikel 96 Absatz 1 Buch
stabe h des Gesetzentwurfes führte der Nationalrat die 
Grundsatzdebatte zu dieser Frage und entschied sich mit 
134 zu 8 Stimmen eindeutig zugunsten eines Antrages Fluri, 
welcher die Fassung von Bundesrat und Ständerat aufgriff. 
Damit sprach sich der Nationalrat gegen den Antrag seiner 
Kommission aus. Nach diesem Grundsatzentscheid wurden 
weitere damit zusammenhängende Bestimmungen im Ge
setzentwurf im Sinne von Bundesrat und Ständerat berei
nigt. Auf der vorliegenden Fahne - aber erst auf der Fahne -
sind diese Bestimmungen wiedergegeben: Es handelt sich 
um Artikel 97 Absatz 3, Artikel 98 Absätze 1 und 2, Arti
kel 100 Absatz 1, Artikel 101 Absatz 3 und Artikel 103 Ab
sätze 2 und 4. Also sind Präzisierungen zuhanden de~ Pro
tokolls nötig, weil im Nationalrat auf diese weiteren Ande
rungen nicht ausdrücklich hingewiesen worden ist und das 
Amtliche Bulletin die Entscheide zu den erwähnten Bestim
mungen missverständlich wiedergibt. 
Ich bitte Sie, diese Änderungen zur Kenntnis zu nehmen und 
sie so, wie sie auf der Fahne stehen, zu bestätigen. Damit ist 
der Entwurf unseres Erachtens redaktionell in Ordnung ge
bracht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 104 Abs. 1; 105 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 104 al.1; 105 al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Stadler Hansruedi (C, UR): Ich habe zu Artikel 105 eine 
grundsätzliche Bemerkung vonseiten der Redaktionskom
mission. Bei der parlamentarischen Initiative Baumber
ger 98.451, «Altlasten. Untersuchungskosten», konnten wir 
als Redaktionskommission eine festgestellte materielle Un
gereimtheit noch Kollege Pfisterer unte~ubeln. Insofern 
müssen wir ihn eigentlich nachträglich entlasten. Die Urhe
ber waren eigentlich wir von unserer Kommission. 
Hier ist aber eine ausführliche Bemerkung von unserer Seite 
notwendig. Ihre Redaktionskommission hat sich nun auoh 
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mit der Totalrevision des RTVG befasst. Nach unserer Beur
teilung sind die Rechtsschutzbestimmungen in der vorlie
genden Totalrevision, wenn ich dies vorsichtig ausdrücke, 
nicht optimal mit der Justizreform koordiniert. Wenn wir es 
direkt ausdrücken, müssen wir sagen: Sie sind mit der Jus
tizreform schlecht koordiniert. Der Rechtsweg gemäss der 
revidierten Bundesrechtspflege ist in der Regel zweistufig. 
Der Weg an das Bundesgericht in öffentlich-rechtlichen An
gelegenheiten führt grundsätzlich über das Bundesverwal
tungsgericht; dies ist der Regelfall. 
Auf dem Gebiet des Fernmelde- und Rundfunkgesetzes 
sieht die Justizreform in zweifacher Hinsicht eine Abwei
chung vom zweistufigen Rechtsschutz vor. Zum einen 
schliesst das Bundesgerichtsgesetz die öffentlich-rechtliche 
Beschwerde an das Bundesgericht auf dem Gebiet des 
Fernmeldeverkehrs aus. Hier entscheidet das Bundesver
waltungsgericht endgültig. Zum anderen führt der Rechts
weg gegen Entscheide der UBI direkt ans Bundesgericht. 
Dies haben wir in der Sommersession mit dem Bundesge
richtsgesetz so verabschiedet. Die Referendumsfrist zu die
sen beiden Gesetzen ist eben erst abgelaufen. Diese 
Lösung ist nicht unbedingt optimal, sie müsste allenfalls ge
ringfügig angepasst werden. Die nun aber vom Nationalrat 
und vom Ständerat vorgesehene direkte Anfechtung von 
Entscheiden des Departementes sowie der Comcom beim 
Bundesgericht ist beziehungsweise wäre ein massiver Ein
bruch ins soeben beschlosSene System der Totalrevision 
der Bundesrechtspflege. 
Beim Bundesgerichtsgesetz müssten dann erhebliche An
passungen vorgenommen werden. Wollen wir aber diese er
heblichen Anpassungen wirklich? Wollen wir diesen 
massiven Einbruch wirklich? Der Appetit, in anderen Rechts
bereichen ebenfalls einen direkten Zugang zum Bundesge
richt zu erhalten, würde vermutlich steigen. Dies war aber 
nicht das Ziel der Justizreform. 
Damit die ganze Angelegenheit geklärt werden konnte, ha
ben wir vom Bakom und vom Bundesamt für Justiz eine 
schriftliche Beurteilung verlangt, die am 25. November 2005 
eingegangen ist. Die von mir eben dargelegte Beurteilung 
wurde in diesem ausführlichen Bericht bestätigt; dieser Be
richt enthält auch Lösungsvorschläge. Ich habe den Bericht 
auch an die Präsidenten der bei den KVF beziehungsweise 
bei uns an Kollege Pfisterer weitergeleitet. 
Wir können heute im Ständerat diese Koordination mit der 
Justizreform nicht bereinigen. Die Redaktionskommission 
vertritt -jedoch die Auffassung, dass eine so erhebliche An
passung des Bundesgerichtsgesetzes nicht auf irgendeine 
Anpassungsbotschaft verschoben werden sollte. Die beiden 
Legislativkommissionen - dies ist unser Wunsch - sollten 
nach unserer Auffassung einen Weg suchen und finden, wie 
diese Anpassung anlässlich der vorliegenden Revision noch 
vorgenommen werden kann. 
Wir denken, dass es nicht richtig sein kann - das ist eine 
grundsätzliche Bemerkung -, wenn wir in der Schlussab
stimmung Gesetze verabschieden, die mit anderen, eben
falls vor kurzem verabschiedeten Gesetzen klar in Wider
spruch stehen. 
Ich ersuche Sie deshalb, dieses Anliegen aufzunehmen. Es 
ist - ganz ähnlich wie beim Votum von Kollege Schiesser -
vor allem auch noch eine Botschaft an die nationalrätliche 
Kommission. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Es ist festgestellt wor
den, dass jetzt kein Handlungsbedarf besteht, aber dieses 
Anliegen ist zur Kenntnis zu nehmen und im Differenzberei
nigungsverfahren noch zu bereinigen. 

Ptlsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Zunächst 
einmal: Unsere Kommission hat sich schon in der früheren 
Runde intensiv mit der Rechtsmittelproblematik auseinander 
gesetzt, selbstverständlich auf der Basis des damals gelten
den Rechtes. Das gilt immer noch. 
Es ist mir ein Anliegen, der Redaktionskommission dafür zu 
danken, wie sie sich bemüht, auf praktikable Art und Weise 
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im Vorverfahren Lösungen zu präsentieren, damit man am 
Schluss nicht so viel korrigieren muss. Der vorliegende Be
richt, den Sie für uns erstellt haben, ist dafür ein sehr gutes 
Beispiel. 
Eine weitere Bemerkung: Das ist nicht ein Problem des Bun
desgesetzes über Radio und Fernsehen, sondern dasselbe 
Problem stellt sich bei x anderen Vorlagen auch. Die Refe
rendumsfrist für das Bundesgerichtsgesetz ist am vergange
nen 7. Oktober abgelaufen, wenn ich richtig orientiert bin. 
Bis zum Inkrafttreten werden noch verschiedenste Vorlagen 
nach altem Recht behandelt. Wir haben die Problematik in 
der Kommission aufgeworfen, auch an der letzten Sitzung 
noch einmal. Man hat uns dort gesagt, es sei unnötig, jetzt in 
jedem Gesetz eine Spezialrevision vorzunehmen; es sei 
sinnvoller zu warten, bis der Bundesrat mit einer Sammel
botschaft in allen Gesetzen systematisch Anpassungen ans 
Bundesgerichtsgesetz vorschlage. Ich bitte, dass wir diesen 
Weg begehen und diese Anpassung nicht im Differenzberei
nigungsverfahren vornehmen; jedenfalls wäre dann eine 
zusätzliche Kommissionssitzung unerlässlich - und wahr
scheinlich auch ein Mitberichtsverfahren mit der Kommission 
für Rechtsfragen. . 
Wir sind der Auffassung, dass man das jetzt durchziehen 
kann und auf diese Erklärung der Verwaltung bzw. des Bun
desrates vertrauen darf. 

Angenommen - Adopte 

Art. 107 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 107 al. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderungen bisherigen Rechts 
Abrogation et modltlcations du drolt en vigueur 

Zitt. 11 Zitt. 3 Art. 39 Abs. 2 Bst. a 
Antrag der Kommission 
a. dem zugeteilten Frequenzbereich, der Frequenzklasse 
und dem Wert der Frequenzen; 

eh. 11 eh. 3 art. 39 al. 2 let. a 
Proposition de la commission 
a. le domaine de frequences attribue, la classe de fre
quences ainsi que la valeur des frequences; 

Angenommen - Adopte 
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und Sportlern, die ein olympisches Diplom errungen haben, 
ganz herzlich zu ihren Spitzenleistungen. Sie - und ein bis
schen wir alle - können auf diese Olympiabilanz stolz sein. 

06.202 

Wahlprüfung 
und Vereidigung 
Verification des pouvolrs 
et prestation de serment 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Frau Cecile Bühl
mann ist auf den 5. März 2006 aus unserem Rat zurüCkge
treten. Wir haben die Wahlprüfung ihres Nachfolgers, Herrn 
Louis Schelbert, vorzunehmen. 

Günter Paul (S, BE), für das Büro: Das Büro hat die Wahl 
von Herrn Louis Schelbert, geboren am 31. Oktober 1952, 
von Luzern und Muotathal, in Luzern, geprüft. Herr Schel
bert ersetzt unsere Kollegin Cecile Bühlmann. Herr Schel
bert ist erster Ersatz der Liste Nummer 12 "Grüne/Grünes 
Bündnis»; er ist Iic. phil. und Sekretär des Luzerner Gewerk
schaftsbundes. 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat ihn mit Be
schluss vom 3. Januar 2006 als gewählt erklärt. Dieser Be
schluss ist im Luzerner Kantonsblatt vom 7. Januar 2006 
veröffentlicht worden. 
Das Büro hat festgestellt, dass bei Herrn Schelbert keine 
Unvereinbarkeit mit dem Nationalratsmandat besteht. Das 
Büro beantragt Ihnen daher, die Wahl von Herrn Schelbert 
zu validieren. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Das Büro beantragt, 
die Wahl von Herrn Schelbert zu validieren. Ein anderer An
trag ist nicht gestellt. Die Wahl wird somit für gültig erklärt. 
Wir schreiten zur Vereidigung. Ich bitte Herrn Schelbert, in 
die Mitte des Saales zu treten, und ersuche die Ratsmitglie
der sowie die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, 
sich zu erheben. 

Wallimann-Bornatieo Mariangela, Genera/sekretärin der 
Bundesversammlung, verliest die Gelübdeformel: 
Wallimann-Bornatieo Mariangela, seerataire genarale de 
l'Assemblee fadarale, donne feeture de la formule de la pro
messe: 
Ich gelobe, die Verfassung und die Gesetze zu beachten 
und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. 

Sehelbert Louis legt das Gelübde ab 
Sehelbert Louis fait la promesse requise 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Herr Nationalrat 
Louis Schelbert, der Rat nimmt Kenntnis von Ihrem Ge
lübde. In seinem Namen heisse ich Sie willkommen und ent
biete Ihnen meine allerbesten Wünsche. (Beifall) 
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Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BB12003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 20031425) 

6 mars 2006 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil'des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.06 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Lol federale sur la radio et la tt~levislon 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich gehe davon 
aus, dass wir heute bei dieser Differenzbereinigung keine 
besonders lange Debatte mehr haben werden. Wir kommen 
nämlich zügig voran, obwohl unser Rat jetzt das dritte Mal 
dran ist. 
Wenn weiterhin Differenzen mit dem Ständerat bestehen 
bleiben, wird es eine Einigungskonferenz geben. Ich möchte 
Sie einleitend darauf hinweisen, dass wir vor der letzten 
Runde noch fünfzehn Differenzen hatten; davon hat der 
Ständerat vier ausgeräumt. Wir empfehlen Ihnen vonseiten 
der KVF, nochmals sechs Differenzen auszuräumen, indem 
wir uns dem Ständerat anschliessen. Wir werden eigentlich 
hier nur noch über fünf weitere Punkte zu diskutieren haben, 
bei denen Ihnen die Kommission empfiehlt, an der Fassung 
unseres Rates festzuhalten. Die Vielzahl verwirrlicher Diffe
renzen ist also auf dem Weg der Differenzbereinigung ge
schrumpft. 
Wir hoffen, mit diesen letzten Differenzen jetzt dem Stände
rat noch einmal einen Steilpass zu geben, damit er nächsten 
Montag die Zahl der Differenzen auf null bringen kann, so
dass vielleicht nicht einmal eine Einigungskonferenz nötig 
sein wird. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Herr Germanier als 
französischsprachiger Berichterstatter verzichtet auf das Wort. 

Art. 9 Abs. 2; 16 Abs.1; 31 Abs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 2; 16 al.1; 31 al.3 
Proposition de la eommission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Ang~nQmm~n - Aoo/Jte 
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Art. 50 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Stamm 
.... betragen 4 Prozent des Ertrages .... Gebührenanteil 3 bis 
5 Prozent des Ertrages .... 

Art.50al.1 
Proposition da la commission 
Maintenir 

Proposition Stamm 
.... se monte a 4 pour cent du produit .... se monte entre 3 et 
5 pour cent du produit de la redevance ... . 

Stamm Luzi (V, AG): Bitte entschuldigen Sie, dass ich die
sen Antrag so kurzfristig eingereicht habe. Ich bin erst vor 
kurzem darauf aufmerksam geworden, dass unser Kollege 
Maximilian Reimann im Ständerat einen Kompromissvor
schlag eingebracht hat, den wir im Nationalrat unbedingt 
ebenfalls diskutieren sollten. Der Ständerat schlägt ja 3 bis 5 
Prozent für die Radio- und die Fernsehveranstalter vor. Un
sere Kommission hält an der Lösung mit 4 Prozent für Radio 
und 4 Prozent für TV fest. 
Der Kompromissvorschlag Reimann ist im Ständerat ganz 
knapp gescheitert, nur gerade mit einer Stimme Unter
schied, und er macht sicher Sinn. Beim Radio - das ist die 
Hauptdifferenz - haben wir in der Schweiz ja schon eine 
Struktur, die sich bewährt hat und langfristig wahrscheinlich 
so bleiben wird: etwa dreissig Radiostationen im Mittelland 
und im Berggebiet, von denen die meisten kommerziell aus
gerichtet sind. Das wird so bleiben, und hier macht es durch
aus Sinn, was der Nationalrat wollte: 4 Prozent fix. 
In Bezug auf die TV-Landschaft haben wir eine ganz andere 
Situation: Wir haben TV-Stationen, die im Aufbau begriffen 
sind. Wir wissen nicht, wie das in zehn Jahren, in zwanzig 
Jahren aussieht. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir mit 
dem Vorschlag «3 bis 5 Prozent» sagen: Wir wollen minde
stens 3 Prozent - damit wird für die privaten TV-Veranstalter 
mehr Geld zur Verfügung gestellt. Wir wollen aber nicht ge
rade 4 Prozent fix, sondern wir lassen mit dem Vorschlag «3 
bis 5 Prozent» die Möglichkeiten offen, um zu schauen, wie 
sich die Branche entwickelt. Dann haben wir die Flexibilität, 
die wahrscheinlich positiv ist. 
Eine letzte Bemerkung, Herr Präsident: Es stellt sich die 
Frage, wie wir abstimmen. Ich mache Sie darauf aufmerk
sam, dass im Ständerat beim Abstimmen die Variante ge
wählt wurde, dass über das Radio, betreffend die 4 oder die 
3 bis 5 Prozent, separat abgestimmt wurde. Über die Fern
seh-Gebührenanteile wurde ebenfalls separat abgestimmt. 
Wahrscheinlich ist das die sinnvollste Variante. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Es geht um zwei Fragen: Die eine 
Frage ist, wie viele Gebühren die Radios erhalten sollen; die 
andere Frage ist, wie viele Gebühren die Fernsehstationen 
erhalten sollen. Prima vista stimmt es, dass es keinen Sinn 
macht, fixe Beträge festzulegen, wenn man nicht weiss, wie 
sich die Medienlandschaft bewegt. Es entsteht der Eindruck 
- und das war auch die Haltung des Ständerates -, dass für 
die Radios zu viel und für die Fernsehstationen zu wenig 
ausgegeben werden könnte. Auf den zweiten Blick macht es 
aber durchaus Sinn, an der Version des Nationalrates fest
zuhalten, vor allem, wenn man die Sache unter medienpoliti
schem Gesichtspunkt anschaut. 
Bei den Radios sind wir der Meinung, dass wir weiterhin eine 
kleinräumige Struktur erhalten sollten, dass wir weiterhin 
wirklich und tatsächlich unabhängige Radios haben sollten -
auch in Räumen, die wirtschaftlich eher schwächer sind. Wir 
wollen, dass diese Radios unabhängig bleiben können. Da
mit sie dies können, brauchen sie genügend Mittel aus die
sem Gebührentopf. Wenn wir ihnen mehr Gebühren geben 
als heute, ist das so gewollt, weil wir eben wollen, dass sie 
ihre Eigenständigke~t auch in einem härteren wirtsohaftli-
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chen Umfeld erhalten können und nicht von den grossen 
Medienkonzernen übernommen werden. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, punkto Radios Ihrer Kommis
sion zu folgen und bei den 4 Prozent zu bleiben. 
Bei den Fernsehstationen sieht es anders aus. Grundsätz
lich sträuben sich bei mir sowieso die Nackenhaare, wenn 
grosse, rentable Verlagshäuser bei Vater Staat die hohle 
Hand machen. Wohlverstanden sind darunter sehr viele Ver
lagshäuser, die nicht müde werden, in den Leitartikeln ihrer 
Printmedien den Staat zu verunglimpfen und nach ord
nungspolitischer Korrektheit zu rufen. 
Wenn wir nun schon einmal Ja zu Gebühren sagen, müssen 
wir uns sehr genau überlegen, wie hoch diese Gebührenan
teile sein sollen und wofür sie sein sollen. Dabei müssen wir 
uns zuerst klar werden, dass wir uns, wenn wir «3 bis 5 Pro
zent» in das Gesetz schreiben, keine Illusionen machen dür
fen. Es werden früher oder später 5 Prozent sein. Wir müs
sen heute also konkret darüber entscheiden, ob die 
Fernsehstationen 5 Prozent der Gebührengelder erhalten 
sollen. Das Delta gegenüber der Version von 4 Prozent ist 
dann konkret ein Mehr von etwa 6 bis 8 Millionen Franken. 
Gemäss aktuellem Stand wird es dereinst rund 10 bis 12 re
gionale Fernsehstationen geben. Dabei ist aber auch klar, 
dass nicht einfach alle diese Fernsehstationen Gebühren
gelder erhalten sollen, sondern nur diejenigen, die eben in 
einem Raum senden, der wirtschaftlich zu schwach ist, um 
ihnen eigenständig zu schwarzen Zahlen zu verhelfen. 
Diese Gebühren sollen für Stationen in wirtschaftlich schwä
cheren Regionen mit aufwendigerem Service regional reser
viert sein. Das heisst eben auch, dass Stationen in Bern und 
Zürich wohl kaum Anspruch auf diese Gebührengelder ha
ben werden, vor allem dann, wenn wir uns darüber klar wer
den, dass z. B. «Telezüri» aller Voraussicht nach bereits die
ses Jahr schwarze Zahlen schreiben wird. Dann wird es ja 
wohl kaum der Fall sein, dass eine solche Station auch noch 
Gelder vom Staat erhält. Mit anderen Worten: Die 4 Prozent 
werden für die verbleibenden Stationen ausreichen, die tat
sächlich auf Unterstützung angewiesen sind. Sie werden rei
chen, um deren Qualität medien politisch anzuheben. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, der Kommission und 
damit der Version des Ständerates zu folgen, d. h., in beiden 
Fällen 4 Prozent zu bewilligen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Geschätzte Kollegin
nen und Kollegen, ich habe grosses Verständnis dafür, dass 
Sie sich alle freuen, Ihre Sitznachbarinnen und Sitznachbarn 
wiederzusehen und sich mit ihnen auszutauschen. Im Mo
ment ist der Lärmpegel aber derart hoch, dass man fast 
nichts mehr versteht. Ich bitte Sie, Gespräche nicht hier im 
Saal zu führen. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Aufgrund eines Hinweises ver
schiedener meiner Kollegen muss ich mich korrigieren. Ich 
habe mich offensichtlich in diesem Lärm versprochen. Ich 
wollte Ihnen nämlich beantragen, der Kommission zu folgen, 
also am Beschluss des Nationalrates festzuhalten - damit 
das im Amtlichen Bulletin noch richtig gestellt wird. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Die CVP-Fraktion ist für die 
Variante Ständerat mit einem flexiblen Satz von 3 bis 5 Pro
zent Gebührenanteil für die Privaten. Aber da die Mehrheits
verhältnisse eindeutig waren, haben wir auf einen Minder
heitsantrag verzichtet. Jetzt hat aber Kollege Stamm diese 
Idee teilweise wiederaufgenommen. Deshalb möchte ich 
mich doch noch zur flexibleren Variante des Ständerates 
äussern. 
Mit der fixen Grösse von 4 Prozent, wie Sie das im National
rat und in der Kommission beschlossen haben, werden Sie 
für den Radiobereich zu viel und für den Fernsehbereich zu 
wenig Geld haben. Der Grund liegt darin, dass der Gebüh
renanteil für das SRG-Radio im Verhältnis zu jenem für das 
SRG-Fernsehen viel höher ist, weil das SRG-Radio im Un
terschied zum SRG-Fernsehen keine Werbung machen darf. 
Mit dem fixen Prozentsatz gemäss Kommission und frühe
rem Besohluss des Nationalrates überträgt sich diese Un-
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gleichheit auch auf die lokalen Veranstalter. Deshalb haben 
wir dann im lokalen Radiobereich zu viel und im lokalen 
Fernsehbereich zu wenig Geld. Diese Lösung ist eine zu 
starre Lösung. Die Lösung des Ständerates ist viel flexibler, 
und die Medien können dann auch sachgerechter behandelt 
werden. 
Nun gibt es wie gesagt keinen Antrag in diese Richtung, 
aber der Antrag Stamm kommt ihr sehr nahe. Die CVP-Frak
tion unterstützt deshalb den Antrag Stamm. 

Föhn Peter (V, SZ): Eigentlich staune ich schon über den 
Antrag aus den eigenen Reihen! Dieser Rat hat sich nämlich 
nach langem Hin und Her endlich gefunden, und zwar mit ei
ner klaren Lösung von 4 Prozent. Die Radio- wie auch die 
Fernsehgesellschaften wollen nämlich wissen, wo sie ste
hen und was sie bekommen. Es geht hier zum Teil um Sein 
oder eben Nichtsein. Sogar die SRG weiss dann auch ganz 
genau, was sie abgeben muss und was nicht. 
Ich bitte Sie, einen konkreten, klaren Entscheid zu fällen, 
und beantrage Ihnen an unserem Beschluss festzuhalten, 
das heisst, der Kommission zu folgen und die Radiogebüh
ren wie die Fernsehgebühren auf 4 Prozent festzulegen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Dieser Artikel hat ja 
eine lange Geschichte, die Sie sicherlich alle noch in Erinne
rung haben. Die beste Lösung ist, wie ich in aller Objektivität 
und Unbefangenheit feststellen will, immer noch der ur
sprüngliche Entwurf des Bundesrates. Nur ist dieser durch 
Ihre langen Diskussionen leider überholt worden, sodass 
heute noch drei Varianten zur Diskussion stehen, nämlich 
der Beschluss des Ständerates, der Antrag Stamm sowie 
der Antrag Ihrer Kommission. Von diesen drei Varianten be
vorzuge ich jene des Ständerates; zweite Priorität hat der 
«Kompromissantrag» Stamm, wenn ich dem so sagen darf, 
und dritte Priorität hat der Antrag Ihrer Kommission auf Fest
halten am Beschluss des Nationalrates. 
Ich möchte Sie auf ein einziges Argument nochmals auf
merksam machen: Mit dem Antrag Ihrer Kommission wür
den Sie einen Ausgabenautomatismus einführen. Der Bund 
müsste dann also soundso viel Geld ausgeben, obwohl Sie 
ja nicht wissen, wie die Radio- und Fernsehlandschaft spä
ter, im Jahre XY, aussehen wird. Da sind viele Entwicklungs
möglIchkeiten denkbar: Es können Radio- und Fernsehsen
der fusionieren, es können aber auch welche eingehen; und 
wenn sie eingehen, müssen Sie, weil hier ein fixer Betrag 
festgelegt wird, das Geld einfach auf alle übrigen verteilen. 
Das würde zu einer starren Lösung führen, die wir nicht 
möchten. 
Obwohl niemand von Ihnen die Fassung des Ständerates 
aufgenommen hat, halte ich ausdrücklich fest, dass der Bun
desrat sich der Fassung des Ständerates anschliesst. Ich 
bitte Sie, Herr Präsident, entsprechend abstimmen zu las
sen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: L'ar
ticle 50 est le coeur de la loi. 11 a occupe le debat aux deux 
chambres tout au long du processus legislatif. 11 enterine le 
financement mixte, en ouvrant aux prives et aux concessi
onnaires I'accas Ci la quote-part de la redevance, ce qui va 
garantir le pluralisme des medias pour chaque region de la 
Suisse. 
Notre conseil, par 106 voix contre 62, a fixe Ci 4 pour cent la 
quote-part de la redevance attribuee aux diffuseurs de radio 
et de television. Le Conseil des Etats, par 21 voix contre 20, 
ne s'est pas rallie Ci cette solution. 11 est regrettable que cette 
divergence n'ait pas ete eliminee, et ceci Ci une voix pras. 
La commission, par 19 voix contre 4, a tres clairement 
maintenu la position de notre conseil, c'est-Ci-dire la quote
part de 4 pour cent. C'est incontestablement la meilleure so
lution qui a ete retenue. Elle est I'objet d'un important com
promis et a ete acceptee par la majorite des acteurs prives 
et publics. 
On respecte ainsi la differenciation entre la radio et la televi
sion. Je vous rapp elle que 1 pour cent du produit de la rede
vance represente 7 millions de francs pour la television, 
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alors qu'i1 equivaut Ci 4 millions de francs pour la radio. 11 y a 
aujourd'hui 35 televisions privees, qui touchent pras de 7 
millions de francs de redevances. Si la quote-part est fixee a 
4 pour cent, elles pourront beneficier de 28 millions de 
francs de redevances, ce qui signifie 21 millions de francs 
supplementaires compare Ci la situation actuelle. 11 est vrai 
que le nombre des televisions va diminuer, ceci en raison de 
fusions. 
11 y a actuellement 32 radios, qui touchent 7,5 millions de 
francs de redevances. Elles en toucheront 16 millions de 
francs avec les 4 pour cent de quote-part, ce qui represente 
une augmentation de 8,5 millions de francs. 11 y a dejCi une 
grande difference entre la radio et la television, simplement 
Ci cause du prodult de la redevance differente entre radio et 
television. Cette solution de quote-part Ci taux fixe permet 
une previsibilite budgetaire pour les prives et une securite de 
financement pour les concessionnaires. 
En conclusion, je vous rappelle que le vote du Conseil des 
Etats, acquis Ci une voix pras - dans le cas des diffuseurs de 
radio -, n'a pas permis d'eliminer la divergence. On voit 
qu'on est proches du taux de 4 pour cent pour tout le monde. 
Au nom de la commission, qui a pris sa decision Ci une 
«ecrasante» majorite, je vous demande de maintenir la posi
tion de notre conseil en faveur de ce taux fixe de 4 pour cent. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die FDP-Fraktion teilt 
mit, dass sie dem Antrag der Kommission zustimmt. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Ich möchte Sie 
einfach nochmals darauf aufmerksam machen, welches der 
Hauptgrund dafür ist, dass die Kommission hier für einen fi
xen Prozentbetrag eintritt. Wir haben im Laufe der Debatte ja 
alle Varianten gehabt, Sie sehen sie auf der Fahne. In der 
Kommission hatten wir in der ersten Lesung den totalen Ba
sar mit allen möglichen Prozentsätzen, differenziert nach 
Radio und Fernsehen. Heute empfehlen wir Ihnen klar - mit 
19 zu 4 Stimmen -, an unserer Regelung mit den 4 Prozent 
festzuhalten. Es stimmt, Herr Bundespräsident, eine starre 
Regelung ist an sich etwas Unschönes. Wir hatten in der ur
sprünglichen Fassung, im ersten Vorschlag der Kommission, 
auch im ersten Beschluss des Nationalrates, einen Satz von 
höchstens 4 Prozent; dann wurde das aufgeweicht, und 
dann sind wir aber zum festen Betrag zurückgekommen. 
Weshalb? 
Es waren vor allem die kleinen lokalen Radiostationen, die 
Angst hatten, dass man ihnen, wenn «3 bis 5 Prozent» im 
Gesetz steht, eben dann möglicherweise nicht 4 Prozent, 
sondern nur 3 Prozent auszahlt. Es wurde vom Bundesrat 
auch einmal gesagt, dass an sich diese 4 Prozent für die Ra
dios zu viel und für die Fernsehstationen zu wenig wären. 
Damit wird klar, dass der Wille des Bundesrates, dann auch 
wirklich 4 Prozent auszuzahlen, an sich nicht vorhanden ist. 
Das war der Grund, weshalb die Kommission deutlich zum 
Ausdruck gebracht hat: Wir wollen jetzt den lokalen Radio
stationen diese 4 Prozent sicher zur Verfügung stellen, 
daran soll nicht gerüttelt werden. Es soll hier eine gewisse 
Sicherheit für die privaten Stationen geben. 
Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen hier Festhalten emp
fehlen, obwohl das Argument der fehlenden Flexibilität 
durchaus auch ins Feld geführt werden kann. Dennoch emp
fiehlt Ihnen aber die Kommission Festhalten. 
Der Antrag Stamm lag der Kommission nicht vor. Herr 
Stamm möchte differenzieren. Und wenn ich mich jetzt an 
die Diskussion in der Kommission erinnere, muss ich sagen: 
Wir möchten zwar an uflserer Fassung festhalten, aber in 
der Kommission hat sich niemand dagegen ausgesprochen, 
dass man für das Fernsehen eine gewisse Flexibilität walten 
lässt. Aber wenn wir für das Fernsehen 3 bis 5 Prozent fest
schreiben, besteht die Gefahr, dass der Druck, das Lobby
ing, die Interessen dieser Fernsehstationen, die ganz anders 
aufgebaut sind als die Radiostationen und meistens in 
grosse Konzerne eingepasst sind, derart stark sind, dass 
letztlich doch eine Lösung Platz greift, die im Ergebnis dazu 
führt, dass man den Fernsehstationen 5 Prozent gibt und 
den Radiostation~n 4 PrQ~ent, 
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Das wäre unschön; und deshalb empfiehlt die Kommission, 
an ihrer Fassung festzuhalten: je 4 Prozent, keine Privilegie
rung des Fernsehens, und klar zum Ausdruck bringen, dass 
diese Gelder so fliessen sollen. 

Radioveranstalter - Diffuseurs de radio 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission/Stamm .... 141 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 25 Stimmen 

Fernsehveranstalter - Diffuseurs de television 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 123 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates/Stamm .... 42 Stimmen 

Art. 54 Abs. 3; 67 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 54 al. 3; 67 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 67a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 67a al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.69a 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Binder, Hochreutener, Simoneschi-Cortesi, Theiler) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.69a 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Binder, Hochreutener, Simoneschi-Cortesi, Theiler) 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Binder Max (V, ZH): Die Minderheit stört sich bei Artikel 69a 
vor allem am zweiten Satz der Version unseres Rates. Wir 
sind der Meinung, dass dieser unnötig und wettbewerbspoli
tisch falsch sei. Er würde nämlich dj(~ Möglichkeit schaffen, 
einzelne TV-Veranstalter aufgrund ihres Erfolges zu diskrimi
nieren, und den Kabelnetzbetreibern erlauben, eine Mono
polrente einzuziehen. Es geht nicht an, dass ein Monopolist 
seine Vergütung am Erfolg seines Vertragspartners ausrich
ten kann: Seine Vergütung ist vielmehr an seinen eigenen 
Aufwendungen auszurichten. Es wäre auch ordnungspoli
tisch bedenklich, wenn im RTVG das Prinzip eingeführt 
würde: Je erfolgreicher ein TV-Veranstalter ist, desto mehr 
muss er für die Verbreitung bezahlen. Deshalb hat auch die 
Wettbewerbskommission mit Schreiben vom 3. August 2004 
an das UVEK ausdrücklich festgehalten: «Vorzuziehen wäre 
eine kostenbasierte Vergütung, wie sie in neueren Erlassen 
vorgesehen ist, welche sich die Schaffung wirksamen Wett
bewerbes zum Ziel gesetzt hat.» 
Unser Kommissionssprecher hat bei der Differenzbereini
gung die Behauptung aufgestellt, wenn der zweite Satz von 
Artikel 69a gestrichen würde, dann hätten ausländische 
Sender wie die Werbesplitveranstalter Anspruch auf kosten-
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lose Weiterverbreitung. Richtig ist, dass ein Kabelnetzbetrei
ber ein kommerzielles Programm mit oder ohne Werbesplit 
nur weiterverbreiten muss, wenn er sich gegenüber dem 
Veranstalter auch vertraglich dazu verpflichtet hat. Es ist ihm 
auch unbenommen, anstelle des Programms mit Werbe
splits das ausländische Programm ohne Werbesplits zu ver
breiten; einzelne Kabelnetzbetreiber tun dies auch. Es ist 
völlig unbestritten, dass der Kabelnetzbetreiber berechtigt 
ist, vom Veranstalter eine Vergütung für die Weiterverbrei
tung rein kommerzieller TV-Veranstalter zu verlangen. Dies 
passiert auch heute schon; zum Beispiel wurde der Schwei
zer Sender U1 nur aufgeschaltet, weil er eine Vergütung 
zahlt, ebenso die Werbefenster. 
Ohne Artikel 69a finden solche Vertragsverhandlungen auf 
dem Boden der Vertragsautonomie im Rahmen der schwei
zerischen Rechtsordnung statt. Wie auch in der Beratung 
des Ständerates zu Recht ausgeführt worden ist, geht es 
einzig darum, ob der Gesetzgeber im Rahmen des RTVG ei
nen Sondertatbestand für die Rahmenbedingungen solcher 
Vertragsverhandlungen einführen will. Aus der Sicht der 
Kommissionsminderheit gibt es keinen Grund, im Bereich 
der Kabelweiterverbreitung in das Wettbewerbsrecht einzu
greifen und von den bewährten Lösungen abzuweichen, 
welche der Gesetzgeber in anderen Infrastrukturbereichen 
umsetzt. 
Aus all diesen Gründen beantragt Ihnen die Minderheit, dem 
Ständerat zu folgen und Artikel 69a zu streichen. 

Simoneschi-Cortesl Chiara (C, TI): Ich werde im Namen 
der Mehrheit der CVP-Fraktion zu diesem Artikel sprechen. 
Wir haben eine gute Lösung gefunden. Sie bezieht sich auf 
~M~.~~~~~~~M~~~~ 
Artikel 61 Absatz 2 ersetzen, da eine Regelung für die Pro
gramme vorgesehen ist, die nicht nach den Artikeln 68 oder 
69 geregelt werden. Mit dem neuen Artikel wird den Kabel
netzbetreibern ein grosser Entscheidungsspielraum einge
räumt. Entscheidend wäre also die Kapazität des Kabels. 
Zudem wird der wirtschaftliche Nutzen, den der Veranstalter 
aus der Verbreitung ziehen kann, als zusätzliches Kriterium 
eingeführt, sodass man für Werbefenster mehr verlangen 
kann als für publizistische Beiträge. Unserer Ansicht nach ist 
aber dieses Anliegen durch Artikel 61 Absatz 2 schon erfüllt, 
wobei nach publizistischen Kriterien erwogen wird. Der neue 
Artikel bricht also das sorgsam austarierte System auf. In 
diesem Sinne machen wir Ihnen beliebt, der Fassung des 
Ständerates zuzustimmen. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion ist für die Fassung der Kom
missionsminderheit Binder, das heisst für die Fassung des 
Ständerates. 

Jermann Walter (C, BL): Bei Artikel 69a haben wir eine der 
wichtigsten Differenzen. Es trifft meiner Meinung nach nicht 
zu, dass das Anliegen von Artikel 69a in Artikel 61 Absatz 2 
enthalten ist. Die Generalklausei in Artikel 61 Absatz 2 er
möglicht eine Entschädigung nach dem Nutzerprinzip. Die 
Bemessung müsse lediglich «chancengleich, angemessen 
und nicht diskriminierend» erfolgen. Mit Artikel 69a wird je
doch eine klare Aussage zur Entschädigungsfrage gemacht. 
«Angemessen und nicht diskriminierend» ist schwer zu in
terpretieren und kann leicht zu Rechtsstreitigkeiten führen. 
Wenn wir Rechtssicherheit wollen, müssen wir am national
rätlichen Beschluss festhalten. Gemäss Amtlichem Bulletin 
sagte Ständerat Escher in der dritten Ständeratssitzung der 
letzten Wintersession: «Der Vorteil der nationalrätlichen Lö
sung ist, dass es klar gesagt wird.» Die Übertragung muss 
diskriminierungsfrei erfolgen. Mit dem national rätlichen Be
schluss schaffen wir Klarheit, unter welchen Voraussetzun
gen wir welches Verhalten als nichtdiskriminierend beurtei
len. Es steht uns gut an, wenn wir im Gesetz regeln, wann 
ein nichtschweizerischer Sender mit Werbezwecken Geld 
verdienen kann und dass dann eine besondere Art der 
Durchleitung mit Gebühren abzugelten ist. 
Ich bitte Sie, nicht dem Ständerat zu folgen, sind doch für 
kleine Netzbetreiber die Werbefenster für das Überleben 
notwendig. 
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Welgelt Peter (RL, SG): Ich möchte nicht weiter ausholen, 
sondern nur noch ergänzen, was Kollege Jermann bereits 
ausgeführt hat, und zwar zurückgreifend auf die Debatte im 
Ständerat in der letzten Session. 
Dass das Thema Klarheit in einer Gesetzgebung hohe Prio
rität hat, sollte selbstverständlich sein. Umso erstaunlicher 
ist es, dass Bundespräsident Leuenberger im Ständerat da
mals die Aussage gemacht hat, dass eben gerade wichtig 
sei, dass ein kleiner schweizerischer Anbieter einem gros
sen ausländischen Anbieter gleichgestellt ist. Wer die Syste
matik des RTVG kennt, weiss, dass in Artikel 61 die Kriterien 
definiert sind, aber eben nicht abschliessend, nicht genau, 
insbesondere was den Begriff «nichtdiskriminierend» anbe
langt. Denn ein Schweizer Anbieter wird in der Regel immer 
eine Konzession und damit auch eine privilegierte Verbrei
tung haben. Es wird also nie zu einer Auseinandersetzung 
zwischen einem grossen europäischen und einem kleinen 
Schweizer Veranstalter kommen. 
Erlauben Sie mir, Kollege Schweiger zu zitieren, der dazu im 
Ständerat Folgendes gesagt hat: «Wenn wir bezüglich der 
Interpretation des Begriffes 'Diskriminierung' Klarheit schaf
fen wollen, müssen wir ausdrücklich sagen, unter welchen 
Voraussetzungen wir welches Verhalten als 'nichtdiskrimi
nierend' beurteilen.» Weiter sagt Herr Schweiger korrekt: 
«Wir schaffen damit nicht mehr und nicht weniger als 
Rechtssicherheit.» Artikel 69a bietet die Möglichkeit, diese 
Rechtssicherheit zu schaffen. 
Ich bitte Sie, dem Artikel entsprechend zuzustimmen und 
damit der Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Martl Werner (S, GL): Im Namen der SP-Fraktion beantrage 
ich Ihnen ebenfalls, der Mehrheit zu folgen. Es ist nicht so, 
dass mit Artikel 69a Monopolrenten abgeschöpft werden 
könnten, wie Herr Binder ausgeführt hat, denn abgegolten 
werden muss gemäss Artikel 69a der «Aufwand» - nicht 
mehr als der Aufwand, das ist die Obergrenze. Es wird dann 
aber festgehalten, wie dieser Aufwand unterschiedlich zu 
berücksichtigen Ist. 
Es ist auch falsch, wenn man sagt, wer erfolgreich sei, 
müsse mehr bezahlen. Hier ist es so: Wer die grössere 
Wertschöpfung hat, wer mehr verdienen kann, der soll mehr 
bezahlen. Das ist ein absolut vernünftiges Prinzip, das bei
spielsweise auch bel der Benutzung von öffentlichem Grund 
und Boden angewendet wird. 
Im Übrigen sind die Vorschläge zur Bemessung, die wir in 
Artikel 69a haben, nicht etwa weltfremd, sondern dieses 
Konzept entspricht demjenigen, das wir im Urheberrecht ha
ben, wo sich die Abgabe eben auch nach dem richtet, was 
man mit den Urheberrechten, die man verwendet, ökono
misch erzielen kann. Es macht eben auch inhaltlich Sinn. Ich 
bin froh, dass hier auch Herr Jermann vonseiten der CVP 
zum Ausdruck gebracht hat, dass man kommerzielle Sen
der, Werbesender, mehr belastet als solche, die einen ande
ren, einen publizistischen Inhalt haben. Gerade dies wollen 
wir mit der Mehrheitsfassung, mit Artikel 69a. 
Ich ersuche Sie deshalb, wie es auch Herr Jermann und 
Herr Weigelt getan haben, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Föhn Peter (V, SZ): Mit Artikel 69a wird eine Grundlage ge
schaffen, damit auch künftig von den grossen ausländischen 
Programmveranstaltern mit gewinnbringenden Schweizer 
Werbefenstern ein Beitrag an die Infrastrukturkosten der 
Schweizer Kabelnetzbetreiber verlangt werden kann. Es 
geht also einerseits um die ausländischen Programmanbie
ter, und andererseits geht es hier um unsere Schweizer Ka
belnetzbetreiber. 
Würde Artikel 69a im Gesetz fehlen, bestünde nämlich die 
Gefahr, dass diese ausländischen Programmveranstalter 
sich auf die gleichen Privilegien berufen würden, die für die 
SRG und die lokalen Radio- und Fernsehprogramme gelten: 
Die Veranstalter könnten sich auf die Gratisverbreitung beru
fen, unter Geltendmachung von Artikel 61 Absatz 2, wonach 
die Programmverbreitung «zu chancengleichen, angemes
senen und nicht diskriminierenden Bedingungen» erfolgen 
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muss. Die grossen ausländischen Anbieter realisieren jähr
lich einen Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe, und es 
wäre für mich deshalb unverständlich, wenn diesen grossen 
Anbietern ein Schutz gewährt würde. 
Ich bitte Sie: Schaffen wir Klarheit, schaffen wir Rechtssi
cherheit, und stimmen wir der Mehrheit zu - es tut mir Leid, 
Kollege Binder. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: In Artikel 61 Ab
satz 2 steht - das ist bereits beschlossen und nicht mehr 
strittig -: Die Verbreitungsdienstleistungen werden «chancen
gleich, angemessen und nicht diskriminierend» angeboten. 
Wir sind der Meinung, das sei eine klare Aussage, die sich 
an die Kabelnetzbetrelber wendet, auch mit der Folge, dass 
ein Werbefenster in einem deutschen Sender anders tarifiert 
werden kann als bei einem kleinen Anbieter. Dieser neue, 
von Ihnen vorgeschlagene Artikel 69a schafft unseres Er
achtens eine Unklarheit: Wir wissen nicht, ob dann beide 
Bestim"mungen miteinander gelten und in welchem Zusam
menhang sie zueinander stehen. 
Daher ersuche ich Sie, der Minderheit Binder und damit dem 
Ständerat zuzustimmen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission 
hat mit 21 zu 4 Stimmen Festhalten beschlossen. Es ist mir 
wichtig, noch zwei Dinge beizufügen. Viele Argumente der 
Kommissionsmehrheit sind ja schon von Herrn Jermann, 
von Herrn Weigelt, von Herrn Föhn und von Herrn Marti dar
gelegt worden. Es ist selten, dass ein solcher Antrag so breit 
abgestützt ist. 
Wenn Sie Artikel 69a streichen, schaffen Sie eine grosse 
Rechtsunsicherheit für die Kabelnetzbetreiber. Es ist näm
lich tatsächlich so: Wenn Artikel 69a nicht hier steht, muss 
der Kabelnetzbetreiber quasi alle gleich behandeln. Er muss 
also den kleinen lokalen Anbieter gleich behandeln wie den 
ausländischen Kommerzanbieter, "der mit dem Programm, 
das er aufschaltet, vor allem eine Werbemaschine betreibt 
und sein Geld vor allem damit verdient. Es geht darum, dass 
wir hier differenzieren. Und ich muss Ihnen sagen: Es ist ei
gentlich das Marktwirtschaftsprinzip, dass de~enige, der von 
dieser Aufschaltung, von dieser Verbreitung einen grösseren 
Nutzen hat, dem Verbreiter auch mehr bezahlt. 
Heute ist es so, dass die Kabelnetzbetreiber mit diesen pri
vaten ausländischen Sendern zum Teil Verträge abge
schlossen haben, mit denen sie die Nutzung, die für die 
Fernsehanstalten sehr hoch ist, zum Teil abschöpfen. Und 
mit diesem Geld kann man faktisch zu günstigen Konditio
nen dafür sorgen, dass auch die übrigen Betreiber auf die
sem Netz einen Platz haben. 
Es geht einzig und allein darum, dass wir das Prinzip des 
wirtschaftlichen Nutzens zum Kriterium machen und damit 
auch einen gerechten Ausgleich schaffen zwischen denjeni
gen, die viel verdienen, und denjenigen, die quasi aus ideali
stischen Gründen einen Sender betreiben und ihre Pro
gramme auch vom Kabelnetzbetreiber aufschalten lassen 
wollen. 
Ich bitte Sie unbedingt: Stimmen Sie gemäss der Kommissi
onsmehrheitl Sie empfiehlt Ihnen mit 21 zu 4 Stimmen die 
Beibehaltung dieses Artikels. Er ist enorm wichtig. Wenn er 
fehlt, haben wir eine wirklich schwierige Situation für die Ka
belnetzbetreiber. Das Prinzip des wirtschaftlichen Nutzens 
gilt nicht mehr für sie. Und das ist letztlich zum Schaden der 
kleinen Veranstalter, die nicht nur kommerzielle Programme 
machen wollen. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: L'ar
ticle 69a est une disposition qui prevoit que les coOts de dif
fusion peuvent etre indemnises notamment en fonction de la 
rentabilite pour le cäblodistributeur. 
ff est vrai que le Conseil des Etats a juge, dans sa majorite, 
inutile cette disposition qui se retrouve aux articles 61 et, 
surtout, 68 et 69. Ceffe-ci est reprise par la minorite Binder. 
Mais, tout de memel ne pas permettre au cäblodistributeur 
de toucher les montants qui correspondent aux coOts de dif
fusion en fonction de la rentabilite, c'est, comme I'a dit mon 
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collegue Vollmer, engendrer une insecurite dans ce marcM 
finalement lib9ralise. Les investissements s'en ressentiront. 
La commission, dans son «immense» majorite, puisqu'elle a 
pris sa decision par 21 voix contre 4, a vote pour le maintien 
de la decision de son conseil et, par consequent, de cet ar
ticle. Je vous prie de la suivre. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 135 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 29 Stimmen 

Art. 85a Abs. 1; 85b-85d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 85a al. 1; 85b-85d 
Propositian de la commission 

. AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

6. Titel 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
(Dieser Antrag gilt für die Art. 86; 87 Abs. 1; 88; 89 Abs. 1, 
3-5; 94 Abs. 1, 5; 95 Bst. e; 97 Abs. 1, 4; 99 Abs. 5; 2. Ab
schnitt Titel; 101 Abs.1, 2; 102 Abs. 1-3; 103 Abs. 1-4; 104 
Abs.1) 

Antrag Leutenegger Filippo 
Art. 86-89 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Bugnon 
Zustimmyng zum Beschluss des Ständerates 
(Dieser Antrag gilt für die Art. 86; 87 Abs. 1; 88; 89 Abs. 1, 
3-5; 94 Abs. 1, 5; 95 Bst. e; 97 Abs. 1, 4; 99 Abs. 5; 2. Ab
schnitt Titel; 101 Abs. 1,2; 102 Abs. 1-3; 103 Abs. 1-4; 104 
Abs.1) 

Eventualantrag Bugnon 
(falls der Antrag Bugnon zum 6. Titel abgelehnt wird) 
Art. 94 Abs. 5 
Die Unabhängige Aufsichtsbehörde beurteilt einzig Be
schwerden gegen ausgestrahlte Radio- und Fernsehsen
dungen schweizerischer Veranstalter. Sie wird nicht von Am
tes wegen tätig. 

Titre 6 
Proposition de la commission 
Maintenir 
(Cette proposition vaut pour les art. 86; 87 al. 1; 88; 89 al. 1, 
3-5; 94 al. 1, 5; 95 let. e; 97 al. 1, 4; 99 al. 5; section 2 titre; 
101 al. 1,2; 102 al. 1-3; 103 al. 1-4; 104 al. 1) 

Proposition Leutenegger Filippo 
Art. 86-89 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Bugnon 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 
(Cette proposition vaut pour les art. 86; 87 al. 1; 88; 89 al. 1, 
3-5; 94 al. 1, 5; 95 let. e; 97 al. 1, 4; 99 al. 5; section 2 titre; 
101 al. 1,2; 102 al. 1-3; 103 al. 1-4; 104 al. 1) 

Proposition subsidiaire Bugnon 
(au cas ou la proposition Bugnon au titre 6 serait rejetee) 
Art. 94al. 5 
L'autorite independante de surveillance ne statue que sur 
les plaintes deposees contre des emissions de radio et de 
television qui ont e19 diffusees par des diffuseurs suisses. 
Elle n'agit pas d'office. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Mir geht es um die Artikel 
86ff. Der Antrag ist insofern unvollständig, als auch die an-
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deren Artikel mit einbezogen werden müssten. Worum geht 
es? Es geht darum, dass der Beschluss des Ständerates 
vorsieht, dass die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Ra
dio und Fernsehen (UBI) bei einer Sendung nur den redak
tionellen Inhalt überprüfen kann. Sie kann auch überprüfen, 
ob eine Sendung auch konzessions rechtlich den Bestim
mungen entspricht, und zwar auf Antrag, wenn eine Be
schwerde vorliegt. Das Bakom kann nach dieser Regelung 
des Ständerates - das ist übrigens schon heute so - Wer
bung und Sponsoring von Amtes wegen überprüfen, aber 
nur, wenn Geld fliesst. Es gibt eine amtliche Uberprüfung, 
aber es gibt keine inhaltliche Beurteilung, sondern es gibt 
nur eine Uberprüfung, wenn Geld f1iesst. 
Die Kommission des Nationalrates will die UBI als Aufsichts
instanz, sie will nämlich die beiden Gebiete Werbung und 
Sponsoring ebenfalls der UBI unterstellen. Das heisst also, 
die UBI könnte nicht auf Antrag, sondern von Amtes vyegen, 
von sich aus, Werbung und Sponsoring überprüfen; aber 
nicht nur, wenn Geld geflossen ist - das ist der entschei
dende Punkt -, sondern auch inhaltlich. Die UBI müsste also 
nicht nur eine Feststellung machen, einen Antrag stellen, 
sondern sie könnte verfügen und entsprechende Sanktionen 
aussprechen. Die UBI müsste gleichzeitig, weil das Bakom 
in dieser Frage entlastet würde und weil sie dann ja eine 
Aufsichts- statt einer Beschwerdeinstanz wäre, ein Sekreta
riat aufbauen. Die Kommission des Nationalrates führt damit 
durch die Hintertüre eine Programmaufsicht ein. 
Ich kann Ihnen das an einem konkreten Beispiel erklären. 
Wenn in einem Beitrag von Radio oder Fernsehen eine Par
tei - ich nehme jetzt mal die SVP - bevorteilt wird oder wenn 
ein Unternehmen in einem besonders guten Ucht dargestellt 
wird, aus der Sicht eines Betroffenen, weil es ein Porträt von 
ihm gibt, dann könnte in einem solchen Fall heute und auch 
gemäss der Regelung des Ständerates das Bakom gar nicht 
intervenieren, weil kein Geld geflossen ist. Gemäss der Re
gelung des Nationalrates würde gen au das Gegenteil pas
sieren: Die UBI - also die Aufsichtsbehörde - könnte bei
spielsweise prüfen, ob Schleichwerbung vorliegt, auch wenn 
kein Geld geflossen ist. Das heisst, sie könnte redaktionelle 
Inhalte überprüfen. 
Hier haben wir so etwas wie einen Rubikon, wenn es um die 
redaktionelle Unabhängigkeit der Sendungen geht. Das ist 
ein wichtiges Argument. Wir dürfen nlcht auf dem Umweg 
über die UBI eine Programmaufsicht einführen. Denn ge
rade das würde ein medienpolitisches Experiment bedeuten, 
das sehr gefährlich ist. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Bugnon Andre (V, VD): Comme vous I'avez compris, iI y a 
ici deux concepts qui s'opposent: la solution du Conseil des 
Etats et celle du Conseil national. D'un cöte, par deux fois le 
Conseil des Etats a decide de maintenir sa version et, de 
I'autre, la commission propose de maintenir la decision in
itiale prise par notre chambre. 
La proposition que je presente est valable pour tous les ar
ticles mentionnes puisqu'elle concerne I'ensemble du con
cept. 11 est quand mame etonnant de constater que la com
mission du Conseil national, lors de la discussion, s'est dans 
un premier temps ralliee a la decision du Conseil des Etats 
et que, dans un deuxieme temps, elle est revenue sur son 
vote et propose de maintenir la decision de notre conseil. 
Oe quoi s'agit-i1? 11 est important de se referer toujours Ei la 
pratique. Or, dans la pratique, la version du Conseil des 
Etats est la solution qui fonctionne aujourd'hui. Nous avons 
actuellement trois autorites en matiere de surveillance qui 
ont deja fait leurs preuves. Tout d'abord, iI y a le Conseil 
federal, qui est I'autorite politique, qui reste I'autorite de deci
sion sur les questions essentielles concernant les concessi
ons, le montant des redevances, I'octroi de la part des rede
vances aux radios et aux televisions, etc. Ensuite, iI y a 
I'OFCOM, qui intervient pour la surveillance generale de 
I'application de la loi federale sur la radio et la television et 
qui surveille I'evolution par rapport au droit international; 
I'OFCOM depend, comme vous le savez, du DETEC. Enfin, 
iI y a l'Autorite independante d'examen des plaintes an ma· 
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tiere de radio-television, qui a ete instauree en 1984; elle est 
inscrite dans la Constitution; elle assume I'examen a po
steriori des plaintes en matiere de programmes radio et TV. 
Cela, c'est la situation actuelle. 
Par sa decision, reprise par la commission, notre conseil a 
voulu etendre le champ de competences de I'autorite inde
pendante de surveillance. 11 a voulu etendre ses compet
ences dans les champs lies a la publicite et au parrainage -
ce qui n'est pas le cas actuellement -, alors que ce sont des 
elements qui ne relevent pas du redactionnel. On ne voit 
donc pas pourquoi une auto rite pourrait intervenir en matiere 
de publicite et de parrainage. L'OFCOM intervient actuelle
ment aussi bien d'office que sur plainte. Dans la version re
tenue par notre conseil, nous aggravons le fonctlonnement 
de cette autorite. En effet, on donnerait la competence a 
I'autorite independante de pouvoir agir systematiquement -
cela veut dire pas seulement sur plainte, comme c'est le cas 
actuellement - si tel ou tel element diffuse ne lui convenait 
pas. Donc, on alourdit la machine administrative. 
J'ai lu dans le message qu'iI serait possible que I'autorite in
dependante de surveillance s'organise en creant des sous
commissions, ce qui impliquerait des seances de travail en 
plus, des plaintes plus nombreuses et des interventions sup
plementaires sans plainte avec des droits de recours au Tri
bunal federal. On alourdit la machine administrative, on aug
mente les charges de fonctionnement aussi bien de I'office 
de surveillance que de la Confederation, alors que dans la 
situation actuelle - et c'est ce que le Conseil des Etats pro
pose -, nous avons deja cette securite. La pratique actuelle 
qui fonctionne depuis 1992 a fait ses preuves depuis plus de 
treize ans et je ne vois pas pourquoi il faut absolument 
mettre en route des machines administratives supplementai
res. On peut tres bien continuer avec le systeme actuel. 
Je vous demande de vous rallier a la version du Conseil des 
Etats. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag Leutenegger Filippo und den Eventualan
trag Bugnon und ist - entgegen der Kommission - der Mei
nung, dass wir in dieser Frage auf die Lösung des 
Ständerates einschwenken sollten. Der Nationalrat hat bis
her eine Lösung bevorzugt, welche vor dem Hintergrund der 
Medienfreiheit problematisch ist. Wenn Sie an dieser Lösung 
festhalten, wollen Sie der UBI nicht nur die Möglichkeit ge
ben, auf Beschwerde hin redaktionelle Sendungen des Pro
grammes auf Verletzungen von Programmvorschriften zu 
überprOfen, was sie heute' schon darf. Nein, der Nationalrat 
möchte der UBI zusätzlich auch noch die Aufsicht in Werbe
und Sponsoringfragen übertragen. Beim Bakom verbleiben 
dann lediglich technische Aufgabenbereiche. 
Mit dieser Lösung ermöglichen Sie, dass die UBI sowohl auf 
Beschwerde hin wie auch von Amtes wegen eingreifen kann. 
Dadurch ergibt sich die Gefahr, dass auf diesem Wege eine 
Programmaufsicht von Amtes wegen eingefOhrt würde; Kol
lege Leutenegger hat es schon gesagt. Das steht nicht im 
Einklang mit der Medienfreiheit. Der Eingriff In die Pro
grammfreiheit wäre zu gross. Die heute gut funktionierende 
Balance zwischen Publikumsinteresse und Veranstalterfrei
heit würde gestört. 
Die Lösung des Ständerates ist unserer früheren Lösung 
eindeutig vorzuziehen. Der Ständerat hat es abgelehnt, die 
auf Beschwerde hin durchgeführte Programmaufsicht und 
die von Amtes wegen ausgeübte Aufsicht zusammenzule
gen. Er kommt somit auf die heutige Praxis zu ruck. Diese 
Aufgabenteilung zwischen dem Bakom fOr den Sponsoring
und Werbebereich und der UBI für den redaktionellen Be
reich hat sich seit 1992 bewährt. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb wir diesen bewährten Weg verlassen und eine 
überdimensionierte UBI mit einer überdimensionierten Pro
grammaufsicht fOr alle Bereiche neu installieren sollen. Da
mit würden wir zudem einen riesigen bürokratischen Apparat 
schaffen, der unnötig ist. 
Die CVP-Fraktion schlägt Ihnen deshalb vor, dem Antrag 
leutenegger Filippo und dem Eventualantrag Bugnon zu fol
gen und auf die Lösung des Ständerates einzuschwenken. 
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Föhn Peter (V, SZ): Die Fassung des Ständerates verlangt, 
die Zuständigkeiten in Bezug auf die Programmnatur von 
der UBI zum Bundesamt fOr Kommunikation und damit in die 
Bundesverwaltung zu verlegen. Das will die Mehrheit der 
SVP-Fraktion grundsätzlich nicht. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, an unserer Fas
sung festzuhalten, so, wie die Kommission es beantragt. Ich 
verweise aber auf den Eventualantrag Bugnon, der einge
reicht worden ist, und ich verweise auch auf meine Vorred
ner - ich muss nicht allzu lange reden. Herr Bugnon hat hier 
einen sehr guten Kompromissantrag gestellt und uns vorge
legt: Wir brauchen nicht zwei Aufsichtsbehörden, und - Herr 
Hochreutener - es muss auch nichts überdimensioniert wer
den. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission und dem Eventu
alantrag Bugnon zuzustimmen. Dann haben wir einen sehr, 
sehr guten Kompromiss, und mit diesem können hundert
prozentig alle leben. 

Martl Werner (S, GL): Im Namen der SP-Fraktion bitte ich 
Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. Wir von der 
SP haben uns immer gegen eine Programmaufsicht gewehrt 
- dieses Gespenst ist nun von Herrn Leutenegger Filippo an 
die Wand gemalt worden -, und wir sind nach wie vor der 
Auffassung, dass eine Programmaufsicht nicht notwendig 
ist. Aus der Tatsache, dass wir gleichwohl dem Antrag der 
Kommission zustimmen, ist eben zu schliessen, dass mit 
dieser Variante die befürchtete Programmaufsicht nicht in
stalliert wird. 
Welches sind die Grunde, deretwegen wir fOr Festhalten an 
der nationalrätlichen Variante sind? Es sind die folgenden: 
Erstens ist die Grenze zwischen publizistischen Program
men und Werbespots fliessend, Mischformen sind je länger, 
desto gebräuchlicher. Deshalb ist es sinnvoll, wenn diese 
Fragen von einer Instanz beurteilt werden. Zweitens ist ent
scheidend - das ist auch für uns wichtig -, dass die Aufsicht 
von einer unabhängigen Instanz wahrgenommen wird. Es 
erstaunt mich etwas, Herr Leutenegger, dass Sie hier derart 
verwaltungsgläubig sind - es geht um eine Verwaltung, die 
Sie ja sonst immer scharf kritisieren. Es erstaunt mich et
was, dass Sie hier ein völlig anderes Verhalten an den Tag 
legen als sonst, ein Verhalten, das ja fast eine Kolumne in 
der «Weltwoche» wert wäre, wenn ich es etwas überspitzt 
darstellen darf. Die UBI ist im Gegensatz zur Verwaltung 
eben unabhängig; gerade bei so delikaten Fragen wie der 
Aufsicht ist sie das angemessenere Instrument. Drittens ist 
entscheidend, dass diese Fragen aus einer einzigen Sicht 
beurteilt werden, dass wir nicht zwei Instanzen haben, die 
sich hier ins Gehege kommen und allenfalls sogar unter
schiedlich urteilen. 
Ich ersuche Sie deshalb, dem Antrag der Kommission zuzu
stimmen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass bei der 
Meinungsbildung in der Kommission enge Kurven gerissen 
worden sind. Bei einer ersten Beratung waren nämlich die 
stimmen fOr die Fassung des Ständerates in der Mehrheit. 
Wir von der SP waren von Beginn weg fOr die Fassung des 
Nationalrates. Dank eines bürgerlichen Rückkommens in 
der Kommission hat es dann eine Mehrheit für Festhalten an 
der nationalrätlichen Fassung gegeben. Ich erwarte, dass 
zumindest die bürgerliche Mehrheit, die in der Kommission 
zu diesem Resultat beigetragen hat, im Rahmen der nun an
stehenden Abstimmungen stabil bleibt und so stimmt, wie 
sie es nach langer Beratung in der Kommission getan hat. 
Wir haben damit eine Differenz zum Ständerat, das ist unbe
stritten, aber diese Differenz kann im Rahmen der Eini
gungskonferenz dann noch ausdiskutiert werden. Allenfalls 
kann dann auch noch eine Lösung gefunden werden, mit 
welcher nochmals explizit gesagt wird, dass wir mit dieser 
Fassung keine staatliche Programmaufsicht wollen. 

Weigelt Peter (RL, SG): Vielleicht ist es fOr einige von Ihnen 
nicht mehr ganz transparent, welches die ursprünglichen 
Eckdaten des Expertenberichtes in der Vernehmlassung 
zum Thema RTVG waren. Das RTVG wollte damals dem 
Thema der Konvergenz, alSQ gern ;Z;usammenfliessen von 
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Fernmeldetechnik und Massenmedien, sehr stark Rechnung 
tragen. Es sah eine Behördenorganisation vor, die als kon
vergente Kommission in beiden Bereichen - FMG-Bereich 
und RTVG-Bereich - gehandelt hätte. 
Das, was wir hier am Schluss noch diskutieren, ist ein klei
ner Rest dieser Konvergenz, nämlich, dass man im RTVG 
zumindest den redaktionellen Teil und den Werbeteil in der 
Aufsicht zusammenfasst. In diesem Sinne spreche ich hier 
für die FDP-Fraktion im Sinne der Kommission. Wir sind der 
Meinung, dass es Sinn macht, wenn die Aufsicht im redak
tionellen Bereich, im Bereich von Werbung, Sponsoring, 
«product placement» und von allem, was sonst noch in 
diese Richtung geht, von einer Hand geführt wird. Diese 
eine Hand ermöglicht eine klare, berechenbare Situation für 
die Veranstalter: Man weiss, was gilt. 
Es wurde vorhin bereits von meinem Vorredner gesagt, dass 
es wichtig sei, dass eine solche Aufsicht im Medienbereich 
von einer unabhängigen Behörde wahrgenommen werde. 
Es ist für uns nicht richtig und nicht zukunftsweisend, wenn 
eine weisungsgebundene Behörde - und das Bakom ist eine 
weisungsgebundene Behörde - Aufsicht in einem so sensi
blen Bereich wie den Medien wahrnimmt. Wir sind der Mei
nung, dass es richtig ist, wenn eine unabhängige Behörde 
im Sinne der UBI für diese Aufsicht verantwortlich zeichnet. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, dem Antrag der 
Kommission zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich ersuche Sie, 
dem Ständerat zu folgen, d. h., den Anträgen Leutenegger 
Filippo und Bugnon zuzustimmen. Wir erachten die Lösung, 
welche Ihnen Ihre Kommission vorschlägt, in mehrfacher 
Hinsicht als fragwürdig. Zunächst gibt es einmal eine Vermi
schung der Interventionsformen, nämlich ob die UBI - wie 
Sie das wollen - auf Antrag hin oder ex officio, von sich aus, 
tätig wird. Das wollen Sie einführen. Das widerspricht aber 
dem Grundsatz, den Sie gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf des Bundesrates ins Feld geführt haben, nämlich zu 
verhindern, dass dieser Entwurf zu einer Gefährdung der 
Pressefreiheit führen könnte. Es kommt noch dazu, dass die 
UBI so, wie sie heute ausgestaltet ist, niemals die entspre
chenden Ressourcen für eine Intervention ex officio hätte; 
diese hat das Bakom, und diese Funktion ist heute auch 
beim Bakom angesiedelt. 
Sie müssen sehen: Die UBI ist ein Milizgremium mit neben
amtlich tätigen Mitgliedern und einem ganz kleinen Sekreta
riat, während das Bakom im Aufsichtsbereich tätig ist, jähr
lich etwa 50 Verfahren eröffnet und rund 500 
Rechtsauskünfte erteilt. Die UBI behandelt demgegenüber 
etwa ein bis zwei Dutzend Verfahren pro Jahr. Sie besteht 
aus nebenamtlichen Mitgliedern, grösstenteils Juristen. 
Würde nun der Antrag Ihrer Kommission angenommen, 
dann müsste es hier zu einer gewaltigen personellen Um
schichtung kommen. 
Deswegen ersuchen wir Sie, dem Ständerat zu folgen. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Die Kommission, 
es wurde von einem Sprecher schon erwähnt, empfiehlt Ih
nen mit 14 zu 4 Stimmen, hier an ihrem Konzept festzuhal
ten. Es ist jetzt ein bissehen verwirrend, weil es sich nicht 
um die Bereinigung einzelner Artikel handelt; ich komme 
dann noch zum Eventualantrag Bugnon. Stattdessen geht 
es darum, dass wir hier zwei Konzepte haben. Ich bin jetzt 
schon überrascht, wie gegenüber dem Konzept, das wir ge
wählt haben, vonseiten des Bundesrates heute argumentiert 
wird, es brauche dann sehr viele administrative Ressourcen; 
Herr Hochreutener sagte, das würde die Pressefreiheit ge
fährden. Herr Bundespräsident, ursprünglich hat uns der 
Bundesrat hier eine stärkere Aufsichtskommission vorge
schlagen. Wir haben das dann abgeschwächt und haben ei
gentlich nur die UBI mit stärkeren Kompetenzen versehen. 
Das Argument der Ressourcen kann hier nicht stechen. 
Worum geht es letztlich? Es geht darum, dass die UBI, wie 
wir sie vorsehen, zwei Aufgaben zu erfüllen hat. Sie ist ei
nerseits Beschwerdebehörde, wenn es um Programminhalte 
geht. Sie ist andererseits Aufsichtsbehörde, wenn es um 
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Fragen der Einhaltung der Werbebestimmungen geht. Jetzt 
gibt es einen gewissen Mischbereich. Es ist natürlich so, 
dass wir heute zunehmend eine Verschmelzung von Wer
bung und Programminhalten haben. Dort, wo quasi über die 
Programminhalte auch Werbebestimmungen verletzt wer
den, braucht die UBI eben auch die Kompetenz, von sich 
aus einzuschreiten. Das heisst nicht, dass sie deshalb die 
Kompetenz hat, bezüglich der Programminhalte tätig zu wer
den. Es geht also letztlich darum: Wollen wir eine stärkere 
UBI, oder wollen wir eine schwächere UBI? Die Kompeten
zen, die der Ständerat nicht der UBI geben will, überträgt er 
dem Bakom. Dort ist dann die Programmfreiheit offenbar in 
besseren Händen als bei einer unabhängigen Beschwerde
instanz? 
Wir von der Kommission verstehen das nicht. Deshalb emp
fehlen wir Ihnen hier, am Konzept einer stärkeren UBI festzu
halten. 
Noch eine Bemerkung zum Eventualantrag Bugnon; Herr 
Föhn hat ihn ja auch unterstützt: Ich bin mir nicht so sicher, 
ob Ihnen bewusst ist, was er bedeutet. Wenn Sie den Even
tualantrag Bugnon annehmen, dieses Element also in das 
Konzept implementieren, haben Sie im Grunde genommen 
eine noch schwächere UBI. Sie gehen also eigentlich noch 
weiter zurück im Vergleich zu dem, was wir jetzt in der Ge
genüberstellung einer stärkeren und schwächeren UBI als 
Entscheid vor uns haben. 
Ich bitte Sie also in jedem Fall, auch den Eventualantrag Bu
gnon abzulehnen. Halten Sie sich an die Fassung der Kom
mission; es geht um das Konzept, das wir jetzt dreimal so 
bestätigt haben. Es macht Sinn und unterhöhlt die Pro
grammfreiheit nicht, im Gegenteil: Es wird den neuen Ent
wicklungen der Verschmelzung der verschiedenen Aspekte 
von Werbung und Programm gerecht. Deshalb braucht es 
die stärkere UBI, wie sie die Kommission in ihrem Konzept 
vorsieht. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommission zuzustim
men. 

Germanier Jean-Rene (RL, VS), pour la commission: 11 s'agit 
la d'une confrontation de concepts destines aregier les 
competences de l'Autorite independante d'examen des 
plaintes en matiere de radio-television (AIEP). 
Notre conseil a d'abord opte pour faire de cet organe une 
auto rite de surveillance en matiere de radio-television. Le 
Conseil des Etats a ensuite choisi de maintenir le systeme 
actuel, a savoir une auto rite de prise en compte et de traite
ment des plaintes adressees a la radio-television. La deci
sion de notre conseil introduit finalement un nouveau pou
voir d'intervention - d'office - comme un procureur en 
matiere judiciaire. 
11 ne faut pas confondre en fait enregistrement et investiga
tion: un des concepts veut que I'AIEP enregistre seulement; 
I'autre que I'AIEP investigue -comme un procureur. Avec la 
solution de notre conseil, on etend cet examen non seule
ment au domaine redactionnel - aujourd'hui, c'est separe -, 
mais egalement a celui de la publicite et du parrainage. Cela 
fait partie aussi du nouveau concept de notre conseil. Cette 
nouvelle approche peut introduire une confusion, mais elle 
prevoit surtout une fusion entre I'examen de I'autorite admi
nistrative, I'OFCOM, et celui effectue par I'instance judiciaire 
d'enregistrement des plaintes. 
11 ressort du debat en commission qu'iI n'y aurait en aucun 
cas economie de travail administratif, mais plutöt qu'iI s'agi
rait d'un transfert de personnel de I'OFCOM a I'AIEP. Au sein 
de la commission, le debat tut anime. Ainsi, dans un premier 
temps, des interventions au nom des groupes radical-liberal, 
democrate-chretien et UDC ont demande le ralliement au 
Conseil des Etats, soit le maintien du systeme actuel. Dans 
ce premier temps - c'etait en janvier -,la commission a eli
mine la divergence avec le Conseil des Etats par 12 voix 
contre 10 - c'etait assez serre. Par la suite, Monsieur Marti 
Werner I'a dit, iI y a eu vraiment un changement d'avis; d'ail
leurs au niveau de I'administration aussi on s'est cherche un 
peu et differents messages ont ete donnes. A la derniere se
an ca ode la commission, an fevriar dernier, a la suite d'uns 
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demande de reexamen, le vote s'est inverse: 14 voix contre 
4 pour un maintien de la version de notre conseil. 
Je vous demande aujourd'hui de soutenir la proposition de la 
commission. Quant a la proposition subsidiaire Bugnon, je 
ne I'ai pas eue encore entre mes mains; je ne peux pas en 
parler. 

Leutenegger Filippo (RL, ZH): Vielleicht noch eine kurze 
Antwort an Herrn Marti, der nicht drauskommt, wie ich funk
tioniere. 
Ich kann Ihnen versichern: Wenn Sie die Variante des Stän
derates wählen, haben wir zwar ein Bakom, das unange
nehm ist und viel Äufsichtsmacht hat. Wenn wir aber die 
Fassung des Nationalrates nehmen, haben wir ganz sicher 
noch viel mehr Aufsichtsmacht. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bugnon/Leutenegger Filippo .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 79 Stimmen 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Der Eventualantrag 
Bugnon entfällt. 

Art. 97 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 97 al. 2 
Proposition de la commission 
Adh9rer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 Abs. 1 
Neuer Antrag der Kommission 
Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestim
mungen über die Bundesrechtspflege. Gegen Entscheide 
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz kann direkt Be
schwerde beim Bundesgericht geführt werden. 

Antrag Bugnon 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 105 al.1 
Nouvelle proposition de la commission 
La protection juridique est regie par les dispositions genera
les sur I'organisation judiciaire federale. Les recours contre 
les decisions prises par l'Autorite independante d'examen 
des plaintes peuvent etre interjetes directement au Tribunal 
tederal. 

Proposition Bugnon 
Adh9rer a la decision du Conseil des Etats 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Herr Vollmer hat das 
Wort für eine Bemerkung zu Artikel 105. 

Vollmer Peter (S, BE), für die Kommission: Nur eine ganz 
kurze Erklärung; es ist ja kein Antrag zu diesem Artikel 105 
gestellt worden. Wir haben hier neue Bestimmungen bezüg
lich des Rechtsweges eingeführt. Wir wurden von der Re
daktionskommission darauf aufmerksam gemacht, dass die 
bis jetzt durch die Botschaft getragenen Bestimmungen eine 
Differenz zur Totalrevision der Bundesrechtspflege schaffen 
würden. Es kann ja nicht sein, dass wir auf der einen Seite 
mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege eine neue Kon
zeption einführen wollen, und zwar mit einem prinzipiell 
zweistufigen Rechtsweg, und dass wir hier im RTVG und bei 
der Anpassung des FMG nur den einstufigen Rechtsweg 
vorsehen. 
Wir haben deshalb jetzt - das ist eigentlich unüblich - diese 
Anpassungen bei der dritten Behandlung vorgenommen. 
Wir haben einen Weg gewählt, der auch der Philosophie die
ser Totalrevision der Bundesrechtspflege entspricht. Es ist 
ein zweistufiger Rechtsweg, bei dem aber explizit alle Fra-
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gen der Interkonnektion und auch alle Fragen, die sich stei
len können, wenn Konzessionen öffentlich ausgeschrieben 
werden, von einem Weiterzug ausgeschlossen werden. Dort 
bleibt es bei einem einstufigen Verfahren. Wir halten diese 
Anpassungen für richtig; sonst wären wir mit der anderen 
Philosophie, wie sie bei der Totalrevision der Bundesrechts
pflege vorgesehen ist, in Konflikt gekommen. 
Das einfach zur Information; ein anderer Antrag ist ja, wie 
ich gesehen habe, nicht gestellt worden. 

Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission 
Adopte selon la nouve/le proposition de la commission 

Aufhebung und Änderungen bisherigen Rechts 
Abrogation et modlfieations du drolt en vlgueur 

ZIff. 11 Zift. 3 
Antrag der Kommission 
Art. 39 Abs. 2 Bst. a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 61 
Aufheben 

Ch.1I eh. 3 
Proposition de la commission 
Art. 39 al. 2 let. a 
Adh9rer a la decision du Conseil des Etats 
Art. 61 
Abroger 

Angenommen - Adopte 

Zift. 11 Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 
(BBI 2005 4045; AS .... ) 
(Inkrafttreten geplant für den 1. Januar 2007) 
Art. 83 Bst. P 
p. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichtes im Zusam
menhang mit Konzessionen gemäss FMG und RTVG, die 
Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, sowie 
Verfügungen gestützt auf Artikel 11 FMG; 
Art. 86 Bst. c 
c. der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und 
Fernsehen; 

Ch.1I eh. 5 
Proposition de la commission 
Titre 
Loi sur le Tribunal faderal du 17 juin 2005 
(FF 2005 3829; RO .... ) 
(Entree en vigueur prevue pour le 1 er janvier 2007) 
Art. 83 let. p 
p. les decisions du Tribunal administratif federal relatives aux 
concessions relevant de la LTC et de la LRTV, et qui ont fait 
I'objet d'une mise au concours publique, ainsi qu'aux decisi
ons prises sur la base de I'article 11 LTC; 
Art. 86 let. c 
c. de l'Autorite independante d'examen des plaintes en ma
tiere de radio-television; 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 11 Zift. 6 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 
17. Juni 2005 
(BB12005 4093; AS .... ) 
(Inkrafttreten geplant für den 1. Januar 2007) 
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zes Paket geändert werden muss. Hingegen kann man mit 
der Verordnung einzelne kleine Schritte machen, man ist viel 
flexibler, und diese Flexibilität und Offenheit möchten wir 
dem Parlament einfach geben. 
Ich bitte Sie, auch hier an unserem Beschluss festzuhalten. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich will mich bemOhen, mich 
kurz zu fassen. Das ist nun einfach eine institutionelle Frage: 
Soll eine Änderung Ober eine Verordnung der Bundesver
sammlung herbelgefOhrt werden, oder soll sie - auf dem halt 
etwas komplizierten Gesetzgebungsweg unter Respektie
rung der Referendumsmöglichkeit - durch eine Gesetzesän
derung herbeigefOhrt werden? Das ist hier die Frage, die 
sich stellt. Angesichts des Grades der Umstrittenheit eInzel
ner Massnahmen in diesem Zusammenhang halte ich es fOr 
nicht sehr demokratisch, hier mit einem Federstrich das 
mögliche Mitspracherecht des Volkes einfach auszuschal
ten. 
Deshalb beantrage ich Ihnen auch hier Zustimmung zum 
Beschluss des Nationalrates. Das wOrde Streichen dieser 
ständerätlichen Bestimmung bedeuten, und das wOrde ma
teriell bedeuten, dass solche hier angesprochenen Änderun
gen auf dem Gesetzgebungsweg erreicht werden mOssten. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Hier ist jetzt die 
Aussage richtig, dass sich der Bundesrat näher beim Stän
derat befinde, und zwar deswegen, ~eil wir ja vorgeschlagen 
haben, die Comcom könne diese Anderungen vornehmen. 
Damit wollten wir ein Maximum an Flexibilität nach objekti
ven Kriterien garantieren. 
Der Nationalrat will ein Gesetzesverfahren mit Referendum, 
und Sie schlagen nun eine Verordnung durch die Bundes
versammlung vor, die immerhin auch garantiert, dass das 
Parlament darOber entscheidet. Am liebsten wäre uns un
sere eigene Lösung gewesen, aber Sie - der Stä"nderat -
sind uns in dieser Frage näher. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 28 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 10 Stimmen 

Präsident (BOttiker Rolf, Präsident): Das Geschäft geht da
mit an die Einigungskonferenz. 

05.3863 

Motion Maissen Theo. 
Breitbandkommunikation 
als Bestandteil 
der Grundversorgung 
Motion Maissen Theo. 
La communication a large bande 
comme partie integrante 
du service universei 

EInreichungsdatum 16.12.05 
Date de depöt 16.12.05 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.06 

Präsident (BOttiker Rolf, Präsident): Der Bundesrat bean
tragt die Annahme der Motion. 

Maissen Theo (C, GR): Es bleibt mir eigentlich in dieser Si
tuation nur Obrig, dem Bundesrat dafOr zu danken, dass er 
bereit ist, in einer Vernehmlassung zu prOfen, inwieweit die 
Möglichkeit besteht, die Breitbanddienste In die Grundver
sorgung aufzunehmen. Es war ja seinerzeit bei der Schaf
fung des neuen Fernmeldegesetzes vorgesehen, dass man 
die" Grundversorgungspflichten jeweils regelmässig dem 
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Stand der Technik und den BedOrfnissen der Gesellschaft 
und der Wirtschaft anpasst. In Bezug auf die Breitbandkom
munikation entspricht es effektiv einem BedOrfnis vor allem 
der KMU im ländlichen Raum sowie in den Berg- und Rand
gebieten, dass sie diese Dienste zu gleichen Bedingungen 
und Preisen benutzen können wie die Kunden in den Zen
tren. 
Ich danke und hoffe, Herr Bundespräsident, dass das Ergeb
nis so herauskommt, dass Sie dann den nötigen Hintergrund 
haben, um die Änderungen bzw. Anpassungen der Grund
versorgungspflichten reglementieren zu können. 

Angenommen - Adopte 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federaI18.12.02 (FF 20031425) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 09.03.06 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 50 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 50 al.1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Pflsterer Thomas (RL, AG), fOr die Kommission: Wir stehen 
in der letzten Runde der Differenzbereinigung. Ihre Kommis
sion beantragt Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen. Das 
bedingt einige Erläuterungen darOber, wie dieser Antrag auf 
Zustimmung möglich wurde. 
Der Nationalrat hat erst am Montag dieser Woche entschie
den; die Sitzung unserer KVF hat gestern stattgefunden, 
darum sind Sie auch so spät informiert worden - ich bitte Sie 
um Verständnis und Entschuldigung, wir haben den Zeitplan 
nicht beeinflussen können. Es geht um folgende Punkte: 
Artikel 50 betreffend den GebOhrenanteil; Artikel 69a betref
fend die Verbreitung anderer Programme, also das Kabel
problem; Artikel 94 und Artikel 1 O~ betr~ff~n~ ~i~ Auf$ight$-
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funktion der UBI; sowie Artikel 105 betreffend die 
Rechtsmittelordnung. Der Nationalrat hat mit relativ komfor
tablen Mehrheiten entschieden: bei Artikel 50 mit 141 zu 25 
Stimmen, bei Artikel69a mit 135 zu 39 Stimmen, bei den Ar
tikeln 54, 67 und 67a diskussionslos und bei Artikel 105 
ebenfalls diskussionslos. Knapp war im Nationalrat nur die 
Entscheidung betreffend die Rolle der UBI, der Unabhängi
gen Beschwerdeinstanz; dort lautete das Ergebnis 89 zu 79 
Stimmen. Der Nationalrat hat im Sinne des Ständerates ent
schieden; somit ist dort praktisch nichts mehr beizufügen. 
Wie ist dieses Ergebnis in unserer Kommission gewürdigt 
worden? Politische Entscheide müssen im Wesentlichen 
zwei Anforderungen genügen: Sie müssen sachlich stimmen 
und müssen konsensfähig sein. Ihre Kommission stand weit
gehend unter dem Eindruck, dass unsere - wenn ich das sa
gen darf - sachlich guten Argumente im Nationalrat nicht ge
hört wurden und dass deshalb möglicherweise andere 
Argumente eine Rolle spielten, die teilweise nicht einmal 
ausgesprochen wurden. Nur so kann man sich diese Resul
tate erklären. Das Ergebnis war somit für die Kommission ei
nigermassen klar; sie hat letztlich zugestimmt, wenn auch 
mit Ach und Weh, weil sie ihre Chancen in einer Einigungs
konferenz als nicht besonders gut beurteilt hat. Das Ergeb
nis lautet wie gesagt in allen Fällen auf Zustimmung zum 
Beschluss des Nationalrates, sodass keine Einigungskonfe
renz nötig ist. 
Zur Kommissionsarbeit: Wir haben drei zusätzliche Aus
künfte eingeholt, zunächst mündlich vom Finanzdeparte
ment zur Subventionsproblematik bei Artikel 89a. Das EFD 
hat darauf verzichtet, in der Kommission zu erscheinen und 
seinen Standpunkt zu vertreten. Vom Eidgenössischen Ju
stiz- und Polizeidepartement haben wir eine Auskunft zur 
Rechtsmittelproblematik eingeholt; wir haben einen Vertreter 
des Bundesamtes für Justiz angehört. Schliesslich standen 
nach der Diskussion in der KVF-NR zwei Fragen im Vorder
grund, die man nicht ohne weiteres beurteilen konnte, näm
lich zur Rechtsmittelordnung und zur Rolle der UBI. Darum 
hat Ihre Kommission ein Kurzgutachten von Herrn Professor 
Rainer Schweizer von der Universität st. Gallen eingeholt. 
Ich möchte ihm auch an dieser Stelle für die rasche, kurzfri
stige und sehr wertvolle Unterstützung herzlich danken. 
Damit komme ich in der Berichterstattung zu den einzelnen 
Punkten: 
Artikel 50 betrifft den Splittinganteil für private Veranstalter. 
Sie erinnern sich: Der Ständerat hat sich letztmals in der 
Wintersession 2005 mit 32 zu 9 Stimmen für 3 bis 5 Prozent 
ausgesprochen. Der Nationalrat hat aber wiederum an sei
nen 4 Prozent festgehalten. Namentlich geht es um zwei Ar
gumente: die Planungssicherheit, das ist das Erste; und das 
Zweite: die Abstimmung auf die tatsächlichen Bedürfnisse. 
Die Planungssicherheit - also das Bedürfnis zu wissen, wie 
viel Geld man dann für den Radio- oder Fernsehbetrieb auf 
längere Frist effektiv zur Verfügung hat -, dieses Argument 
hat der Bundesrat und haben auch wir bisher immer wider
legt. Man hat darauf hingewiesen, dass im Gesetz eine 
Grundlage für eine Verordnung geschaffen sei und diese 
Verordnung vorsehen werde, dass man pauschal mehrere 
Jahre - es wurde gestern gesagt fünf Jahre - eben feste Be
träge erhalten soll, aber immerhin: nur in einer Verordnung 
und nur in der Verwaltungspraxis. Das ist tatsächlich ein Pro
blem. 
Das zweite Argument: die Abstimmung auf die tatsächlichen 
Bedürfnisse, Stichwort «Ausgabenautomatismus». Die Lö
sung des Nationalrates schliesst ein gewisses Risiko ein, 
dass man Geld ausgibt für Bedürfnisse, die gar nicht beste
hen, dass man mehr Geld ausgibt, als nötig ist, und dass 
man Geld an falsche Adressaten gibt oder dass man Verän
derungen in der Zukunft nicht erfassen kann. Wahrscheinlich 
kann man einen Teil dieser Probleme in der Verordnung lö
sen, sodass sie vielleicht doch nicht so gewichtig sind. Der 
andere Aspekt ist die Benachteiligung der Fernsehsender. 
Dafür besteht ein gewisses Risiko. Immerhin wurde medien
politisch eingewendet, dass es an sich ohnehin kritisch sei, 
an private Medienunternehmen Gebührenerträge auszurich
ten, obwohl sie es vielleicht gar nicht nötig hätten. 
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Die Kommission hat zwei Beratungsrunden durchgeführt. 
Selbstverständlich hat sie Artikel 50 in einer ersten Runde 
beraten, und sie hat dort mit 5 zu 5 Stimmen mit Stichent
scheid des Präsidenten für Festhalten votiert. Dann sind wir 
die ganze Reihe der Differenzen durchgegangen, und am 
Schluss haben wir - das ist durchaus legitim, das ist ja das 
Wesen des Einigungsprozesses - ein Rückkommen auf die 
noch verbliebene einzige Differenz beschlossen. In der 
«Rückkommensrunde» haben wir abgestimmt über den An
trag auf Festhalten und einen alternativen Antrag, der auf 
dem Tisch lag, nämlich 4 Prozent beim Radio, aber 4 bis 5 
Prozent beim Fernsehen, damit der Bundesrat dort eine 
Möglichkeit hat zu differenzieren. Aber auch dieser Antrag 
ist letztlich unterlegen. 
Bei Artikel 60 Absatz 1 beantragt Ihnen die Kommission also 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates; das ist die 
längste Diskussion gewesen, die wir.geführt haben. 

Lombardl Filippo (C, TI): Die Kommission hat sich bei allen 
verbleibenden Differenzen dem Nationalrat angeschlossen. 
Die einen werden das optimal finden, die anderen eher sub
optimal. Aber darüber noch zu streiten ist jetzt überflüssig. 
Wichtig ist, dass das parlamentarische Tauziehen jetzt be
endet ist, und zwar fast neun Jahre nach den ersten Schrit
ten zu dieser Totalrevision, die bereits 1997 gemacht wur
den. 
Jetzt geht es darum, das Ziel der ganzen Übung nicht zu 
vergessen. Ziel war und bleibt es, nicht irgendwelche Veran
stalter zu belohnen oder die SRG zu bestrafen. Es war und 
bleibt das Ziel der Übung, eine ausgewogene Schweizer 
Fernsehlandschaft zu fördern, die dem Publikum ein mög
lichst breites Angebot an Schweizer Inhalten sichert; dies. 
mit optimaler Komplementarität des nationalen Service pu
blic der SRG einerseits und des lokalen, regionalen Service 
public andererseits, der von Privatanbietern im Nahbereich 
zu günstigeren Bedingungen angeboten werden kann. Da
mit soll auch die immer gelobte Medienvielfalt stärker zum 
Ausdruck kommen. Das war das Ziel der Übung. 
Das müssen wir jetzt - und hier hat der Bundesrat seine 
Rolle zu spielen - möglichst schnell zur Ausführung bringen. 
Das lange Tauziehen hat verursacht, dass auch die Bestim
mungen für die Medienvielfait und die Artikel gegen die Me
dienkonzentration, die wir wollten, ein wenig an Griffigkeit 
verloren haben. Je mehr Zeit verging, desto mehr haben 
sich einige Pioniere der Privatfernsehszene abgemeldet; an
dere - Konzerne, möglichst mit vielen Mitteln - haben ihre 
Position gefestigt und ihre Rolle wahrgenommen. 
Es geht jetzt darum, das Gesetz so schnell wie möglich an
zuwenden, mit den entsprechenden Verordnungen in Kraft 
zu setzen; dies mit den neuen Konzessionsgebieten, die de
finiert werden müssen, und mit der Ausschreibung der 
neuen Konzessionen, damit die Ziele, die wir erwähnt ha
ben, tatsächlich erreicht werden können. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich danke Ihnen, 
dass Sie zu einem Ende dieser Beratungen gekommen sind. 
Ich nehme auf das Votum von Herrn Lombardi Bezug und 
denke zurück an eine lange Zeit der Entstehung dieses Ge
setzes. Ich kann mich erinnern, dass 1999 in unserem De
partement die Arbeiten für dieses Gesetz begonnen haben, 
dass Ende 1999 der Bundesrat eine Aussprache über die 
künftige Ausgestaltung der Medienszene geführt hat. Dann 
folgte die Vernehmlassung, es gab heftigste Diskussionen -
weil es sich ja um ein Gesetz über Medien handelt, beson
ders intensiv beobachtet von Medienschaffenden mit ent
sprechenden pointierten Kommentierungen. 
Ich kann mich auch erinnern, dass in dieser Zeit - es war um 
das Jahr 2000101 herum - zwei sprach regionale Fernsehan
stalten vom Bundesrat, insbesondere vom UVEK, verlangt 
haben, dass man subito das Gesetz ändere und die Alkohol
werbung zulasse. Dem Hinweis darauf, dass wir in einer De
mokratie leben, wo Gesetze durch das Parlament, allenfalls 
mit einem Referendum, erlassen werden, ist nicht sehr viel 
Beachtung geschenkt worden, und unter Absingen wüste
ster Lieder in Richtung UVEK sind dann die heiden Sender 
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eingegangen. Noch heute kommen Journalisten von diesen 
Sendern zu mir und sagen, wegen dem UVEK hätten sie da
mals ihre Stelle verloren, weil wir das Gesetz nicht sofort ge
ändert hätten. Aber die ganz Grossen, die das Sagen hatten 
und es steuerten, sind jetzt bei noch grösseren ausländi
schen Konkurrenten tätig. So sehen Sie, wie der Markt der 
Meinungen immer noch spielt, aber das Gesetzgebungsver
fahren seinen Weg. nimmt. 
Es sieht nun danach aus, dass wir Anfang 2007 dieses Ge
setz in Kraft setzen können. Wir wollen es in der Art und 
Weise des Vorschlages von Herrn Lombardi tun, und es 
kann gut sein, dass dann sehr bald die Revisionen für ein 
neues Gesetz beginnen, das dann etwa 2020 in Kraft treten 
kann. 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 54 al. 3 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Das Pro
blem ist hier die Marktmacht. Ich darf Sie daran erinnern, 
dass unser !=tat relativ knapp, im Verhältnis von 3 zu 2, ent
schieden hat, dass in der Kommission die Verhältnisse noch 
knapper waren und dass man auch über eine Alternative 
diskutiert hat. Man fasste ins Auge, die Beschränkung nur 
für Konzessionen mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil 
aufzunehmen. Hier ist es nicht einmal zu einer Abstimmung 
gekommen, sodass am Schluss eine Zustimmung zum Be
schluss des Nationalrates zu verantworten war. Es sei im
merhin darauf hingewiesen, dass wir zum Thema Markt
macht noch andere Bestimmungen haben, nämlich die 
Artikel 82 und 83. Das Kartellgesetz muss dann auch zum 
Tragen kommen. 
Insofern schien es uns verantwortbar, hier dem Nationalrat 
zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 67 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Ptlsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Die Diffe
renz ist für uns am Schluss praktisch ein finanzpolitisches, 
sogar ein finanzrechtliches Problem gewesen. Die Be
schränkung auf die Radioverbreitung allein bringt keine Pro
bleme für die Schuldenbremse, kann man etwas salopp zu
sammenfassen. Beim Fernsehprogramm würden hier 
Schwierigkeiten entstehen. Es bleiben staatspolitisch ein 
schales Gefühl und das Problem übrig, dass man gleichsam 
sagt: «Es braucht ja für die Berggebiete kein Fernsehen.» 
Das stört, das stört mich auch persönlich. Aber es war hier, 
glaube ich, nichts zu machen. Wir haben dem Nationalrat 
zugestimmt. 

Angenommen - Adopte 

Art.69a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Thema ist 
die leitungsgebundene Verbreitung anderer Programme. Die 
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Streitfrage, die am Schluss geblieben ist, ist das Problem 
der Gewinnabschöpfung. Man muss von Artikel 61 ausge
hen. Artikel 61 erlaubt differenzierte Lösungen; es ist wich
tig, das zuhanden des Amtlichen Bulletins festzuhalten: Er 
erlaubt differenzierte Lösungen. Man darf die Sender mit 
Werbefenster mehr belasten als die kleinen, das ist im Ge
setz ohnehin so. Was man jetzt zusätzlich hier angeordnet 
hat, ist diese Gewinnabschöpfung. Ob das ordnungspolitisch 
sauber ist, weil man nicht auf die Kosten, sondern auf ir
gendwelche Gewinne, die dann noch schwer zu berechnen 
sind, abstellt, das überlassen wir vertrauensvoll dem Bun
desrat und seiner Verordnung. Mitgespielt hat das Problem 
der Auslandabhängigkeit. Es wurde argumentiert, man treffe 
ja nur die Ausländer. Auch dieses Argument ist nicht ganz 
überzeugend, nicht unbedenklich, denn auch im Kabelsek
tor, das wissen Sie ja, ist der ausländische Einfluss sehr 
gross. Aber am Schluss schien man zur Meinung zu kom
men, allein deswegen dürfe nicht eine Grundsatzgeschichte 
daraus gemacht werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 105 al. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Pflsterer Thomas (RL, AG), für die Kommission: Hier sind 
die Bereiche UBI und Rechtsmittel betroffen, die Artikel 94, 
103 und 105. Wenn Sie die Fahne konsultieren, werden Sie 
erstaunt sein, dass man überhaupt darüber diskutiert. Auf 
den Seiten 7 bis 9 der Fahne finden Sie ja dazu keine Diffe
renzen. Das ist eine ausserordentliche Situation. 
Welchen Anlass zur Differenz gibt es? Wir haben das Pro
blem in der Wintersession schon im Plenum angesprochen. 
Dann hat das die nationalrätliche Kommission diskutiert; das 
nationalrätliche Plenum hat zugestimmt. Auch in der natio
nalrätlichen Kommission wurden grosse, gewichtige Beden
ken vorgebracht, dass man eine Differenz bejaht. Im Grunde 
genommen hat das Parlament den Anlass zu dieser Schwie
rigkeit geschaffen. Der Bundesrat hat eine kohärente Lö
sung angeboten. Wir haben eine Änderung vorgenommen; 
wir haben diese «berühmte» Kommission nicht gewollt, aber 
diese Änderung dann nicht durchgezogen. Man kann auch 
als Schutzbehauptung sagen, die Verwaltung hätte das Par
lament auf diese Zusammenhänge hinweisen sollen. Das 
Ergebnis ist jedenfalls, dass die Lösung in sich nicht 
stimmte. 
Nun hat unser Rat in der Wintersession, gestützt auf den 
Antrag der Redaktionskommission, gesagt, es stimme tat
sächlich etwas nicht, man könne das dann in einer Sammel
vorlage später anpassen. Das haben wir gesagt, gestützt 
auf eine Instruktion der Verwaltung. Man hat uns gesagt, der 
Bundesrat beabsichtige, das dann mit einer Sammelvorlage 
zu machen. Das haben wir Ihnen weitergegeben. Dann hat, 
gestützt auf eine an sich begründete Intervention der Redak
tionskommission, die nationalrätliche Kommission den ande
ren Weg eingeschlagen. Wir haben darüber diskutiert und 
sind der Meinung gewesen, es sei pragmatisch und vernünf
tig, hier einzusteigen. Sonst provozieren wir ein weiteres Ge
setzgebungsverfahren mit grossem Aufwand und sind in der 
Lösung sachlich nicht weiter als jetzt. 
Wir bitten Sie, dieser Differenzbereinigung zuzustimmen und 
damit der Kommission auch materiell zu folgen. Worum geht 
es in der Sache? Es geht um die Anpassung zwischen 
RTVG und FMG auf der einen und Bundesgerichtsgesetz 
und Verwaltungsgerichtsgesetz auf der anderen Seite. Hier 
geht es im Wesentlichen um zwei Aspekte. Der eine, das 
steht gar nicht auf der Fahne, bezieht sich auf Artikel 103. 
Gestützt auf die Beratungen in der Kommission bin ich ver
pflichtet, Sie zu informieren. Herr Professor Schweizer hat 
uns in seinem Gutachten darauf hingewiesen - und die Pro-
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blematik ist vom Bundesamt für Justiz bestätigt worden -, 
dass möglicherweise ein Konflikt zwischen dem beschlosse
nen Text und der EMRK entstehen könnte. Diese Problema
tik ist aber ohne eine Änderung im Text lösbar. Die Schwie
rigkeit besteht darin, dass die EMRK den Anspruch auf 
einen Richter gewährleistet, wenn eine Behörde strafrechtli
che Anklagen oder Strafen aussprechen kann. Nach der Re
vision kann die UBI allenfalls Bussen bis zu 10 Prozent des 
Jahresumsatzes aussprechen. Hier stellte sich die Frage, ob 
das Bundesgericht eine genügende Rechtsinstanz ist, weil 
es gemäss Bundesgerichtsgesetz keine Sachverhaltskon
trolle mehr vornimmt; es befasst sich nach BGG nur noch 
mit Rechtsfragen. Aber die bisherige Praxis des Bundesge
richtes hat in solchen Einzelfällen immer eine Lösung gefun
den. Das sind einige wenige Fälle, sodass wir der Meinung 
sind, wir könnten das der bundesgerichtlichen Praxis über
lassen. So weit Artikel 103 und die Erklärung, die ich zu Pro
tokoll zu geben hatte. 
Das Zweite betrifft Artikel 105. Wie Sie sehen, hat man hier 
formell einen neuen Text geschaffen, aber materiell ist das 
natürlich keine Differenz; man hat einen «unnötigen» Text 
ins Gesetz hineingeschrieben, damit man die Differenz be
reinigen konnte. So hat man den Weg gefunden. Ich meine, 
wir sollten das akzeptieren. Der Antrag in der Sache ist ge
wichtiger. Der Nationalrat hat beschlossen, einen zweistufi
gen Rechtsweg vorzusehen. Ihre Kommission beantragt Ih
nen - anders als in der Wintersession -, dem Nationalrat zu 
folgen, und zwar in diesem Gesetz. Alle Streitigkeiten aus 
dem Bereich des RTVG und den geänderten Bereichen des 
FMG gehen also künftig über zwei Instanzen, d. h. das Bun
desverwaltungsgericht in St. Gallen und das Bundesgericht. 
Dies mit zwei Ausnahmen: Eine Ausnahme ist für die Inter
konnektionsstreitigkeiten und die andere Ausnahme ist für 
die Konzessionen vorgesehen; die gehen nicht nach Lau
sanne, sondern nur nach St. Gallen. Man hat darüber disku
tiert, ob das sinnvoll sei, ausgerechnet quasi die wichtigsten 
Bereiche auszunehmen und nur bis zum Verwaltungsgericht 
zuzulassen. Das ist sicher problematisch; es gäbe Alternati
ven. Aber in diesem späten Zeitpunkt darüber zu diskutieren 
ist nicht mehr seriös. Wir haben darauf verzichtet, Ihnen 
dazu einen Antrag zu stellen. Nach der Systematik der Re
form der Bundesrechtspflege ist die vom Nationalrat be
schlossene Lösung machbar, wenn sie auch inhaltlich nicht 
befriedigen kann. Ich bitte Sie, das zu akzeptieren. 
Schliesslich eine letzte Bemerkung, die Artikel 105 Absatz 2 
betrifft: Wenn man schon an Artikel 105 herumarbeitet, dann 
sollte man gerade Artikel 105 Absatz 2 streichen. Dort wird 
auf ein Gesetz verwiesen, das ohnehin auf den 1. Januar 
2007 ausser Kraft treten soll, nämlich unser gutes altes DG 
von 1943. Das ist ein Versehen; wir sind aber der Auffas
sung, die Redaktionskommission könne das - wenn Sie 
heute nicht opponieren - selber streichen, ohne dass wir 
deswegen eine Einigungskonferenz veranstalten müssen. 

Angenommen - Adopte 

Aufhebung und Änderungen bisherigen Rechts 
Abrogation et modlflcatlons du drolt en vigueur 

Ziff. 11 Ziff. 3, 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

eh. 11 eh. 3, 5, 6 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Schluss der Sitzung um 09.15 Uhr 
La seance est lev8e a 09 h 15 

94 9 mars 2006 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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~ NATIONALRAT 
~ r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung I Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz über Radio und Femsehen (RlVG) 

Loi f6derale sur la radio et la television (LRTV) 

Gegenstand lObjet du vote: 
Schlussabstimmung 

Votefinal 

Abstimmung vom I Vote du: 24.03.2006 08:30:35 

Abate + R TI Föhn + V 8Z 
Aeschbacher + E ZH Freysinger + V VS 
Allemann + S BE Frosch + G BE 
Amherd + C VS Füglistaller + V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade + S ZH 
Bader Elvira + C SO Garbani + S NE 
Banga + S SO Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Germanler + R VS 
Baumann Alexander = V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glasson + R FR 
Beck + R VO Glur = V AG 
Berberat + 8 NE Goll + 8 ZH 
Bezzola • R GR Graf Maya + G BL 
Bigger = V 8G Graf-Litscher Edith + 8 TG 
Bignasca Attilio + V TI Gross Andreas + 8 ZH 
Binder = V ZH Gulsan + RVO 
Borer = V SO Gün!er + S BE 
Bortoluzzi = V ZH Gutzwiller + R ZH 
Bruderer + 8 AG Gyr + S SZ 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Tonl = V SG Gysln Remo + 8 B8 
Brunschwlg Graf · R GE Häberli + C TG 
Büchler + C 8G Haerin!l + 8 ZH 
BU!lnon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + S GR 
Burkhal!er + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Hegetschweiler + R ZH 
Cavalli • S TI Helm Bea + S 80 
Chevrler + C V8 Hess Bemhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 
Daguet + 8 BE Hofmann Urs + S AG 
Darbellay + C VS Hollenstein + G SG 
DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + S ZH 
Dormond Beguelin + S VD HU!luenin + - VD 
Dunant = V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin = V SG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE Imfeld + C OW 
Engeiberger + R NW Ineichen + R LU 
Fasel + G FR Janlak # S BL 
Fässler-Osterwalder + S SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favra + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans = V ZH Jutzet + 8 FR 
Fehr Hans-Jüm + S SH Kaufmann = V ZH 
FehrJacqueline + S ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario + S ZH Klener Nellen + 8 BE 
Fluri + R 80 Kleiner + R AR 

Fraktion 1 Groupe 1 Gruppo C G R S 
Ja 1 oui 1 si 28 13 34 49 
nein 1 non 1 no 0 0 2 0 
enth. 1 abst. 1 ast. 0 1 0 1 
entsch. Art. 5741 excusa ar!. 574/ scusato Ar!. 574 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vota 1 non ha votato 0 0 4 1 
Vakant 1 Vacant 1 Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja I Signification de oui: 
Bedeutung Nein 1 Signification da non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bemasconi + S GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher = V LU Sadls + R TI 
Leu + C LU SaM + 8 VO 
Leuenberger Geneve + G GE 8avary + 8 VO 
Leutenegger Fllippo = R ZH 8chelbert Louis + G LU 
Leutenegger Oberholzer + 8 BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquler 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Meyer TMrese 
Mlesch 
Mömeli 
MüllerGeri 
MüllerPhilipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Mürl 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelln 
Pedrina 
Pell! 
Pemn 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Rlklin 
Rime 
Robblanl 
Rossini 

V - Tot. 
27 5 161 
27 0 29 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 7 
0 0 0 

+ C AG 8chenker + S BS 
+ S FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C AI Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH · R BE 8chmied Walter + V BE 
+ S GL 8chneider + R BE 
+ S ZH Schwander • V 8Z 
= V AG 8iegrist + V AG 
= V ZH Simoneschi-Cortesi + C TI 
+ S GE 8ommaru!la Carlo + 8 GE 
+ C SG 8puhler + V TG 
+ G VD 8tahl + V ZH 
+ R TG 8tamm Luzi = V AG 
+ C FR Stelner + R 80 
• V BL 8töckli + 8 BE 
= V ZH 8tuder Heiner + E AG 
+ G AG 8tump + 8 AG 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + 8 ZH 
+ S ZH Theiler = R LU 
= V LU Triponez + R BE 
0 S VO Vanek + - GE 
+ R ZH Vaudroz Rene + R VO 
+ V BE Veillon + V VO 
= V GE Vermot-Mangold + 8 BE 
+ V VD Vischer 0 G ZH 
+ S TI Vollmer + 8 BE 
+ R TI Waber Chri$tian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C 8G 
+ V SG Walter Hans/öm + V TG · R B8 Wandfluh + V BE 
+ S SG Wasserfallen + R BE 
+ 8 BS Wehrti + C 8Z 
+ G VD Weigelt + R 8G 
+ S JU Weyeneth = V BE 
+ S VS Widmer + 8 LU 
+ V GE Wobmann = V 80 
+ C ZH Wyss Ursula + 8 BE 
+ V FR ZaPf! + C ZH 
+ C TI Zisyadis + - VD 
+ S V8 Zuppiger = V ZH 

+ ja loul/si 
= nein 1 non I no 
o enth. 1 abst.1 ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excusa selon ar!. 57 al. 4 1 scusato !lee. ar!. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen 1 n'a pas vota 1 non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le prasident ne prend pas par! aux votes 
v Vakant 1 Vacant 1 Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
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